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Vorwort. 

Das unterrichtsweſen im Preuſſiſchen Staate laͤſt eine Zuſam⸗ 
menſtellung der fuͤr daſſelbe gegebenen, zur Anwendung gebrachten 
und noch guͤltigen Beſtimmungen um ſo wuͤnſchenswerther erſchei⸗ 
nen, als die diesfaͤlligen geſetzlichen Vorſchriften des Allgemeinen 
Iandrechtd Theil IL. Titel 12. faſt ausſchließlich auf die privat⸗ 
rechtlichen Verhaͤltniſſe ſich beziehen, und die eigentlich organiſchen 
Verordnungen, wenn ſie uͤberhaupt und als Sammlung gedruckt 
worden, in Werken ſich befinden, welche uͤber ein groͤßeres Gebiet 
der Verwaltung ſich erſtrekken, und fuͤr die naͤchſten Zwekke der 
Beamten wenig geeignet find. Einem ſolchen Beduͤrfniſſe ſuchte 
die im jahre 1826 gedruckte Sammlung *) abzuhelfen. Beim 
Gebrauche bderfelben zeigte füch indeſſen bald ihre Unvollſtaͤndigkeit, 
md es ward deshalb eine neue umfaffendere Zufammenftellung bes 
fhloffen., Die erfle und zweite Abtheilung biefer Sammlung, 
welche der Königl, Geheime Juſtizrath Herr Dr. Neigebaur bes 
forgte, erfchien in ben Sahren 1834*9 und 1835 ***), Die 
Veränderung bed Wirfungsfreifed bes Herausgebers verhinderte 
‚feine weitere Theilnahme an ber Herausgabe ded begonnenen 
Werks, und die Fortfegung ward daher in die Hände bes Unter⸗ 
zichneten gelegt. Die dritte Abtbeilung bezieht fich auf die Uni⸗ 
verfitäten, und bildet in fo fern ein für fich beſtehendes Ganze, 
Eine hierauf folgende vierte Abtheilung wird von ben höheren 
Auſtalten für Wiffenfchaft und Kunft, fo weit biefelben nicht zu 
den Univerfitäten gehören, handeln, | 

) Sammlung der auf den Bffentlichen Unterricht in den Könlgl. Preuſ⸗ 
ſiſchen Staaten fich besiehenden Geſetze amd Verordnungen. Won 
Dr. Neigebaur. Hamm, 1826. 8. | 

) Das Volksfchulwefen in den Preuffifchen Staaten. Eine Zufammen- 
fiellung der Verordnungen, welche den ElementarsInterricht der Ju⸗ 
gend betreffen, von Dr. J. 5. Neigebaur. — 1834. dh 3 

) Die Preuffifchen Gymnaſien und höheren Bürgerfchulen. e Zus 
a der Verordnungen, welche den ohheren Unterricht in 
diefen Auſtalten umfaſſen, von Dr. 3. 5. Neigehaur. Berlin, 1835. 8, 



vi | 

Das Material der vorliegenden Sammlung zerfällt in zwei 
Bände, von denen ber erfte bie Verfaffung ber Univerfitäten im 
Afgemeinen, insbeſondere die Urkunden über ihre Stiftung, bie 
Statuten, Nachrichten über die Sonde, Honorare ꝛc. enthält, 
während in dem zweiten über das afabemifche Perfonal, die Fa⸗ 
£ultäten, die afademifchen Würden, Gerichtsbarkeit, Borlefungen, 
Ammatrifulation u. a. m. gehandelt werben wird. Schon gegen 
Mitte diefed Jahres wird biefer zweite Band erfcheinen. Hier 

nächft fol der Druck ber: obengedachten vierten Abtheilung, welche 
eben fo wie die dritte mit dem Jahre 1838 abfchließt, beginnen, 
und fpäter werben bie Nachträge zu den von Neigebaur her⸗ 
augsgegebenen Sammlungen über bad Volföfchulmefen, und bie 
Gymnaſien und’ Höheren Bärgerfchulen erfcheinen, und fi eben⸗ 
falls bis zum Schluffe des Jahres 1838 erfireffen. Für bie Zus 
kunft iſt es die Abſicht, für alle vier Abtheilungen jährlich Fortſetzun⸗ 
gen, und in ihnen alle nen’ erfchienenen, auf das Preuffifche Unter 

richtsweſen fich bezieheriden Geſetze und Verordnungen zu liefern. 
Indem der Herausgeber biefe Sammlung der Deffentlichfeie 

übergiebt, Hält er es für feine erfie Pflicht, ehrfurchtsvoll des 
hohen Schuges zu gedenfen, welchen des Herrn Staatsminifters 
Sreiberen von Altenftein Excellenz diefen Unternehmen ange- 
beihen zu laffen gerubte. Ohne das gnädige Vertrauen und bie huld- 
volle Beruͤckſichtigung feines hohen Chefs hätte der Herausgeber fich 
ber Fortfegung dieſes Merfes nicht unterziehen Eönnen, Auch für 
bie bereifwillige und wohlwollende Unterftüßung, welche ber Herr 
Geheime Dber-Regierungs- Rath Dr. Johannes Schulze biefem 
Werke widmete, fühle ich mich gedrungen, bemfelben sffentlich 
meinen ehrerbletigen Dank auszudruͤkken. 

Daß die Herausgabe in Feiner Hinficht uͤbereilt, vielmehr mie 
Sorgfalt mehrere Jahre hindurch vorbereitet wurde, glaube ich 
verfichern zu dürfen, während ich mich gern befcheide, daß bei 
aller Aufmerffamkeit dennoch das Eine oder das Andere mir mag 
entgangen ſeyn. Indem ich auch in dieſer Hinficht auf eine bil- 
lige Beurtheilung hoffe, verfpreche ich zugleich, daß ich jede dies⸗ 
faͤllige Mittheilung danfbar benugen und mit dem, was fich viel 
leicht fpäter noch als überfehen herausſtellen dürfte, in einem ber 
fonderen Nachtrage zufammenftellen werde. 

Berlin, im Sebruar 1839. 
| Der Serandgeber. 
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penbien Sonde für Fatholifche Theologen. m) Das FJungnib⸗ 
he Stipendium für Stuirende des höheren Lebramts. m) Der 
tudmannfche eupenbien- onds. 0) Die von Schdnaichfchen 

‚Stipendien » Fonds, 12 as Schuckmannſche Stipendium. 
q) Der Stroblſche Stipendien⸗Fonds. r) Der Werlienusſche 
Stipendien» Fonds. s) Das Wimpinafche Stipendium. 

ı 8 Aut euttion fo für den Kurator der Univerfitdt zu Breslau. Vom 
pril 0 ‘ ‘ 0 ⸗ o 0 0 0 
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219 

33553 

501 

307 

313 
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Statuten de Königlichen Univerſitaͤt zu Breslau. Vom Al, Fe⸗ 
ruar 0 + 0 . 0 o 0 0 o 0 

Anmerk. Die neuen Statuten fuͤr die einzelnen Fakultaͤten 
ſind noch nicht publizirt. x 6 

d. Der Koͤnigl. Untverfität zu Greifswald. 
Nachricht über die Stiftung > rn. 
Nachricht über die Fonds der Koͤnigl. Mniverfität zu Greifswald 
und wie biefelben verwendet werden. Nach der Gtatsperiode von 
1856 bis inc 0 1838 0 0 0 0 0 0 — . 

- Nachricht Über die während der fechs Semefter, vom Sommer⸗ 
Semefler 1832 bis incl. Winter-Semefler 1854 naufgelommenen 
Honorariengelder ER 

Summariſche Meberficht des Perfonalbeflandes, ruͤckſichtlich der 
Lehrenden und‘ Beamten der Hniverfität, in den Jahren 1832, 
1833 und 1834 ® “ ® ‘ ® . “ . ® LU 

. Summarifche Meberficht der immatrifulirten Studirenden und der- 
jenigen Individuen, welche fonft zum Befuche der Vorlefungen bes 
rechtigt find, nach dem Beflande des Sommer - Semeflers 1837 
Nachweiſung der jährlichen Unterhaltungskoſten der 'mit_der Uni⸗ 
verfität verbundenen, oder zu ihrer Benutzung flehenden Inſtitute, 
nach dem Etat pro SHE. Oo: een 

. Nachricht über den Unterflübungs= Fonds für därftige und wuͤr⸗ 
dige Studirende, und die diesfälligen Privat» Stiftungen, nach dem 
Dermaltungs- Etat pro BEE 0. Lean 

a) Der Direktor von Aemingaiſche Stivendien- Fonds. b) Das 
Magifter von Aemingaiſche Stivendium. e) Der von Blücher« 
fche Stipendien- Fonds. d) Der Lembkeſche Stipendien » Fonds. 
e) Das von Meviusihe Stipendium. f) Das Dverfampfche 
Stipendium. E) Das Sceffelfhe Stipendium, h) Der von 
Szirmayſche Stipendien - Fonds. 7 Der von Uefedomfche Sti- 
pendien= Fonds, K) Der von Wafenibfche Stipendien» Fonds. 

. Nachricht über die Mniverfitäts- und Safultäts- Statuten, 
A. Statuta, Reformation und Ordnung der Akademie zu Greifs⸗ 

wald, erneuert und Eonfirmirt 55 . . 
B. Statuta Facultatis Theologicaee . - . . 
C. Statuta Facultatis Juridicae . . . . . 
D. Statuta Facultatis Medicae . . . . . 
E. Statuta Facultatis Philosophicae . 0. 

9. Drganifche Geſetze und Verorönungen, die Verhältniffe der Uni— 
verfität Greifswald insbefondere betreffend oo. . 

. Königlicher Viſitations-Receß für die Akademie zu Greifs⸗ 
wald. Vom 20. Mai 1702 . . ee 

. Statuta Oeconomiae publicae in Academ. Gryphisw. 
Königlicher Viſitations ⸗Receß. Vom 11. Mat 1775 . 

. Verbeſſerter Receß für die Aademie zu Greifswald. Vom 
20. Dezember 1795 . ⸗ ‘ 0 ® 0 . “ 

. Publifandum des Königl. Minifterii der geiftlichen, Unter 
richts⸗ und Medizinal« Angelegenheiten. Vom 18. Mat 1835 
Reglement der afademifchen Adminiftration der Univerſitaͤt 
Greifswald. Vom 5. Februar 1835 ee. 

Anlage a. Proiekt zu einer Veränderung der akademiſchen 
Adminiſtration in Greifswald. Vom Jahre 1813 . 

G, Reffeipt der Könige. Minifterien der geiftlichen, Unterrichts⸗ 
und Medizinal« Angelegenheiten, des Innern und der Polizei 

= m Wa > 

354 

355 
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—— ae Sees derer F ur Ara eine a * 

Vom 13. ytanber 1821 ee. 

e. Der Königlichen vereinten Univerfitdt 
Halles Wittenberg. 

Nachricht über die Stiftung. oo.“ 
Nachricht über die Fonds ber vereinten Univerfität Halle Witten- 
berg und derm Bermenbung, M nach dem Bermaltungs- Etat für 
die —8 1836 bis incl. 1 

die während der fechs Semeſier, vom Sommer⸗ Nachricht über 
Semeſier 1833 bis Incl. Winter · Semefler 18} aufgefommenen 
Semsrariengelder 
Summarifäe 1 —5 — des Derfonalbefiandes der Sehrenben, Be 

n bei der univerſ taͤt den Jabren 
as, u ber rg . 

Summarifche Weberficht ber immatrifulirten Studirenden und der⸗ 
jenigen Judividuen, welche ſonſt zum Beſuch der Berlefungen bes 
rechtigt find, für des Sommer» Semefer des Jahres 
Nachweiſung ber jährlichen Unterbaltungskoften der mit d der ini 
verfität verbundenen ‚ oder zu ihrer Denubung Schenken Inirute 
und Sammlungen, nach dem Etat pro 183£ oo 

, Nachricht Über die bei der Univerfität Halle- Wittenberg befie hen⸗ 
den Stiftungen zur Unterfiübung huͤlfsbeduͤrftiger z«. Stubirender. 

A. Die urſpruͤnglich Hallefchen Stiftungen. 
3) Solche, die von der theologifchen Fakultät abhangen . 

a) Das Ho —8* as Legat. b) Das Rdttgerſche Legat. 
e) Des che Legat. d) Das Kiemmerjche Legat. 
e) Das u Hefe gegat. f) Das Meneſche Legat a. 
£) Das Meneſche Legat b 

9» a ande nicht zur Koflation der theologifchen 

2 Der ſche sfonds. b) Das Wen chfche a Krugiche Stiftungsfe f 

B. Die —— — Wittenbergſchen Stwendlen-Stiftungen. 
1) Königliche —— — ... 
2) Akad S 

2) — 32 — enge © je he tiftung. Die Beskaufche Sit 
endium. d) Der S 

maufche Bene DB Di Pollichſche Stiftung. * De 
Gabriel Fon 

—* Stiftung. 
Stipendium. j) * ee PR DR: Ye k) Die 

liche Stk Das von + liche Stipen- 
kan eng Sir —* — — ehe 
3 a m IE Die ie Dolbr| 

® “ 
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8. Macheiht vom einigeit, micht direkt für die Stubleenden befichen- 
den Inſtituten und wohlthätigen Stiftungsfonds 

a) Das Zeidlerfche Wittwenhaus. Das Lengefche 3% 
e) Der Fonds der theologischen Kath tät. d} Dr Bode Der 
pbilofophiichen Fakultät. e) Die Jabnfche St ne. 
Vogelſche Stiftung. g) Die Oftermannfche St 9 Ze 
Recfeſche Stiſtung. 

9. Nachricht uͤber die Statuten . 
A. Programma, Seren. Electoris Frideriei IH. nomine, 

ante inauj tionem Universitatis Friderieianae con- 
seriptum, d. 5. Jun. 14 . 

B. piers —* oldi Privilegium der Untertt Sue ehe 
jet; jetobr. Ao. V . 

c. & et "Frideriei II. zu Brandenburg” Privilegium der 
ade u unlverſi tät zu Halle ertpellet; [2 4 September 

D. Statuta Be ‚Felarids üniverfität 1u Halle, von Eburti 
sets I a Lrandenurg Ehunpärl ee 

et; . 
B. Poenliake 7 'Theologicae in Universitate Frideri- 

ciana, d. d. 1. July Anno 1694 
Deklaration der unter dem 1. Juii 1694 für die heolsal⸗ 

he Fakultät in Halle erlaffenen Statuten, die Erthei⸗ 
ung ver alabernife en Würden betreffend. Vom 31. Ja⸗ 
auar 

Meglement des Konigl. Miniferh” der geifttichen, Unter 
rihte= und Medijmal⸗ agelcgenbeiten ie die theolo⸗ 
gie Prüfungen ie —9— fungs- Kommiffion in Halle, 
om 17. Dezember 1827 . 

F. Statuta Facaltatis —— in Universitate Eloctorali 
Hallensi, d: d. 1. July Ao. 164 . . 

6. Statuta Facultatis Medicae in Universitate Blectorali 
Hallensi, de dato d. 1. Jul. Ao. 1694 . 

H. Statuta Facultatis Philosophicae in Academia Frideri- 
siana Hallensi, do de dato Coloniae ad Suevum d. i. 

ii . 
2. m egulativ wegen DVereint; um — Unberfit Bittenbeng nmit der 

niverfität Halle. Vom . 
n, kt an den auferrgeitigen e dem enollmächti ten bel 

der Univerfität zu Halle, betreffend die tere von Fahre 
1745, Vom 4. Dezember 1835 . oe. 

f. Der Konigl. Univerfität zu Königsberg In Pr. 
1. Nachricht über die Stiftung . . 
2. Nachricht Über die Fonds der Königsberger Univerfität und mie 

ſolche verwendet werden, nach dem gehe: Anne Etat pro 1845 
3. Summarifhe Ueberſicht der immatsitulten Studirenden und der⸗ 

jenigen Individuen, welche fonf gm um Beſuch der Borlefungen bes 
techtigt find, für das Sommer - Semefler des Jahres 187° . 

4. Nachricht über die wäßrend der fechs Semefler, vom Sommers 
Semefter 1832 bie ii 1. Winer / Semcher 18} aufgefommenen 
Honorariengelder oo. 

5. Summarifche Neberficht von dem Se onalbeftande der Lehrer un 
Beamten a der Univerfität, in 54 genaue 1833 ehe um 1834 

449 



betreffend. uli 1544 
* — — Bi Som 18. Xpe.1557 
€. Extratt a dem Tehament des Marggrafen Albecchts. 

D. Vemstitationes "Aralemine Regioment: X 

17. Aug. 1616 
L Stateta Theoler. Facnltatis in m Academia —— 
K. Statata Faraliztis Medicae 

836 
Aerhbchũ Kabinetsorder ne der Dienfi- und 

— Bam 5 tahincisarder, Macaen 
h Deist- Eh ber 
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C. Höhere Bildungsanſtalten neben den Untiverſitaͤten. 

a. Die akademiſche Lehranſtalt zu Muͤnſter. 

. Nachricht über die Stiftung .. . 676 
2, Nachricht über die Fonds der Anflalt, und wie ſolche verwendet 

. werden. Nach ber Bermaltungs- Periode vom Sabre 1836 bis 
incl, 1840 .* 677 

3, Nachricht über die während der ſechẽ Semefler ‚ vom Sommer- 
Semefter 18323 bis incl. 1, Winter - Semeher 1834 aufgekommenen 
——́ 681 

4. Summariſche Ueberſicht von dem Derfonalbelande der Lehre and 
Beamten in den fahren 1832, 1833 18534. . 683 

684 

bad 

5. Summarifche Heberficht der auf der —— Im Sommer⸗ Se⸗ 
meſter 1837 befindlich gewefenen immatrikulirten Studirenden 

6. Statuten be der alademiſchen Lebranſtait zu Muͤnſter. Vom 12. Der 
vember 1 — 

7. Reſkript an die Köntgl. w enſcha uͤche ruͤfun ckommi ſion u 
an, dag der alle — ri rungen Mü niffen. für 

diejenigen wicht genüge, welche na bem böberen £ efnche widmen. 
Vom 27. Auguſt 1833 . 696 

b. Das Lyeeum Hosianum zu Braunsbers. 

1, Nachricht über die Stiftung. 697° 
2. Nachricht über die Fonds der Anfalt und dern Verwendung. 69 
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Chronologiſches Verzeichniß 

XV 

bes erftien Bandes 

Seite 
Diploma des Maragrafen erbte, Ye ie Bunbation der Königsberger 

. Jul Akademie betreffend. 
Statuta, Reformation u Drönung —* Alademie zu Greifswald. 

Constitutiones Academiae Regiomontanae. Vom 28. Juni 1546 
Statuta Academiae Regiomontanae. Von 1551 . 
Hrivilegium der Könlgsbergifchen Hniverfität. Bom 18. pe 1557. 
Setraft aus bem Teflament des Marggrafen Albrechts. + 1 . 
Statuta diene | in Academia Regiomontana. Vom. 

17. Au 161 
Kavſere Leopoldi Privilegiam der Iniverfität Hall ertgeilet, Vom 

9. Oktober 1693 
Programma, Seren. Electoris Friderici IT. nomine, ante Inau- 

rationen Universitatis Fridericianae Halensis consceriptum. 
Juni 1694 

Statuta t ber Sriebriche Untverfität gu "Halle. Vom I. Full, 164 . . 
Statuta Facultatis Theolopicae in Universitate Fridericiana Ha- 

lensi. Vom 1. Juli 1 
Statuta Facultatis Juridicae in Universitate Eleetorali Halensi. 

Dom —— 1694 
Statu Medicae in Universitate Electorali Halensi. 

"Bom 1 J ut 1694 
Statuta Facnltatis Philosophicne in Academia Friderieiana Ha- 

lensi. Vom 1 BR 
Ehurfücht — Bhlegtam 1 der Friedrichs Univerfität au Halle. 

— —— Die Akademie Greifswald, Vom 20, Mal 1703 
Auktions⸗Ordnung für die Univerfitdt Halle, Von 1745 
Bifitettond » Receß die Akademie zu — Vom 11. Mai 1775 
Inſtruktion für die gnnefiet des Kb 1. die Schulen: nflituts in Schle⸗ 

fien, als ein‘ Anbang pie dem Auenbhhen hulens Reglement. 
vom 41. Dezember 177 auft 177 i 

Verbeſſerter Feee fuͤr die — u Greifswald. Vom 20. De⸗ 
zem 

Schut⸗ —53* gr hie „Entoeeeät ar Breslau und die damit verhun⸗ 

— "ber a Ha © m ig ein eineich’fchen Palais an die: 
Fri * an ren Data Novem⸗ ad s Wilhelms Univerfi 
ber 

Alcchichk volfjogenet Plan zur Begehnigung ber der Kniverfität nk 
mit der Umiverfität Breslau 

Projekt einer — der Mademiſchen —E—— — in. ‚Gräfe‘ 

Statuten. der Koͤnigl. Uni dtp 
Inſtruktion für den A anne br Unſlverſitaͤt zu Breslau. Vvom 12. br, 6- 
Otntnten, ber nal, Beiedeith = Wilhelins Uninerfpät zu Berlin. . Born 

. Regulativ wegen Vereinigung der’ Univerſitat Wittenber mit der —* | 
verſitaͤt Halle, Som in April 181 a“ . 9 ‘ U} 0 

‚Breslau, Vom 21. Februar 16 J 
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dchſte Tabinetsorder —X die Stiftung der Mniverfität gu 
onn. Vom 18. Dktober 1818 1723 

ade. em der Rheinifchen Feichrich· Wilbelins tinlverſitat zu 
Bonn. Vom 18. Sttober 1818 174 

nfteuftion für den Kurator der Univerfität zu Bonn. Vom 8, Full 1819 184 
undestagsbefchluß über die bei den Deutfchen Untverfitäten Zu ergrei- 

fenden Maafregeln. Vom 20. September 1819 15 
Merhöchtte Bekanntmachung die Suumbestagsnefeläfe vo vom 20, Sep⸗ 
ai 5 —* Bee om In Zirei Regie in 15 

er ie Snfteuftion für die auſſerordentlichen erungsbevol 
mächtigten bei den Mniverfitäten. Wom- 1 — ungfben 16 

Alechöchftes Reglement für die Fünftige Gervaitan der alademifchen 
Be un Polizeigewalt bei den finiverfidten, om een 20 
vember 

Reſtridt wegen des Befuchs der un wwerſttat Greifswald Seitens der- 
jenigen, welche eine Anftelung in Neu» Vorpommern nachfuchen. 

. Bom 13, September 1821 . 427 
Deklaration der unter dem 1. Fult 1894. gar die theologiſche. Fakultät 

in Halle erlafjenen Statuten, die erbellung der akademifchen 
Würden betreffend, Vom 31. Januar 1 

der anal, erbeiniichen „öeledei Rubeine uünlverſitat zu 
Vom eptembe: 

Role für di die etsaltaen, nlfungen der Pröfungstommiffien in 

ein, der atabemifen Sehranfalt zu Mänfter. Vom 12, Novem« 
1832 

Neffeiot, daß der alleinige Befuch_der Aademie zu’Münfter für Diee 
Segen nic dar 1 gen “ a dem Ghheren Sehrfache Mae 696 

m 
Merhkäke, ——— wegen der Dien⸗ unb Buͤrger· Eide Vom 674 

Statuten der gurneliiät «tHeologifchen Fatultat zu "Sonn, Vom 18, 
er 1 

Braten Ben der Tatholifch» theologiſchen Fakultät zu Bonn. Vom 18. Öle 

Statuten der ee u den Satunde u Bonn. Vom 18, Sftober 1854 248 
Statuten der mebkiniihen Fakultät zu Bonn. Wom 18, DE. 1834 260 

tatuten ber philofopbiichen Sata zu Bonn. Som 18. Oft. 1834 278 
— — wegen der Deutfchen Univerfitäten. Vom 14, No⸗ 

Sl ie die I afabemifee gorminifeation der Üniverfität Greifs- us 
eb: 

—A die —e Greifswald betreffend. Bom 18. Mat 1835 418 
ſtript, die Auftiong » Ordnung Me ie Univerfität Halle betreffend. 
Bom jegernben 

itecbbehfte Beremmemaaung des Binpestngssefätufes vom 14. Ro« 
vernber 1834. Wom 5. Dei 23 

Reſtrivt wegen Vereidigung des ans Fe Profe foren, Doktoren und 
Licentiaten auf der Univerfität zu Könl; Br om 14. Januar 1836 674 

Statuten ber der — ogiſchen Sakultät der Univerfität " Berlin. Vom 

Sie Zusitifhen 8 Eafultät der Miniverfität ju Berlin. Com 

Statut, der med inifchen Gafuktät ber Univerfität "zu Berlin. Vom 
29. Januar 1 . ZH a ua ben ain 



Erſter Abfchnitt, 

Bon der Verfaffung der Univerfitäten. 

A. Sm Allgemeinen. 

Dar Preuffifche Staat hat Sechs vollftändig organifirte Unferfitäten, 

Berlin, Bonn, Breslau, Greifswald, Halle und Königs 

berg in Preußen; außerdem die afademifche Lehranftalt zu Muͤnſter 
und dag Lyceum Hosianum zu Braungsberg. Die beiden letztern 

Anſtalten beftcehen nur aus. einer phitofophifchen und katholiſch- theofos 

gifchen Fakultät, uud haben, wie die Eathofifch stheufogifchen Fakultäten 

in Breslau und Bonn, die Beſtimmung, für die wiſſenſchaftliche 

und religidssfittliche Bildung derjenigen Juͤnglinge zu forgen, welche 

dem geiftlichen Stande in der Fatholifchen Kirche fih widmen. Ferner 

werden in dem bifhöflihen Seminarien zu Trier, Paderborn, 

Pelplin, Pofen und Snefen Earholifche Theologen gebildet. 

Eine fummarifche Ueberfiht der Frequenz auf den Univerfitäten 

ergeben die beiden nachftehenden Tabellen für das Winters Bemefter 

1837 und für das Sommers Semefter 1837 sub a und b: 



” a vVeber 
der Frequenz dee Univerfitäten im Preuſſiſchen Stante für das 

Namen 

der Abliche |Bürgerliheltteberhaupt| Infänder 
Univerfitäten 

Ausländer Illeberhaupt 

Winter «- 

ae ... 2... 

Alt oo... 

Breslau ..... 
Bonn 2 co o2 0.0. 53 606 659 584 75 659 
Königsberg . . » 23 
Greifswald . . 22 181 203 171 32 203 
Ueberh. auf ſaͤmmtl. 

Univerfitäten 306 | 4023 I 4329 | 3583 746 | 4329 

Münfer..... 2 214 216 177 39 216 _ 
Lyceum Hosianum | 

au Braunsber« — 29 29 29 — 2 

Berlin.. .... 164 | 1421 | 1585 | 1183 402 | 1585 
Hille 22.2... 12) 6511 663) 57 | 1361 685 
Breslau.... 22 699 721 703 18 721 
Dont... oo... 64 593 657 571 86 657 
Königsberg ... 20 359 379 363 16 379 
Greifswald ... 17 201 218 190 28 218 
Ueberh. auf ſaͤmmtl. 

Univerſitaͤten 299 | 3924 | 4223 | 3537 686 | 4223 

Lyceum Hosianum | 
au Braunsberg — 227 27 27 — 27 
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6. 

Pr. 1. Auszug aus dem Allgemeinen Landrecht für die Preußifchen 
 .. &taaten, Th. II., Tit. 12., $$. 1. 2. 67 bis incl, 129., nebft 
den dahin gehörigen $$. des’ Erſten Anhanges zum A. 2. R. 
61. Schulen und Untverfitäten find Beranftaftungen 

des Dtants, ‘welche dem Urtterricht der Jugend in nüßlichen Kenntnifien 
und Wiffenfchaften zur Abſicht haben. 

$. 2. Dergleichen Anſtalten follen nur mit Vorwiſſen und Geneh⸗ 
migung des Stantd reicht t werden. 
Von Unis I: 67. ıliniverfitäten haben alle Rechte privtiegirter Cor; 

ſitaieũ. porationen. 
nnere Vex. 68. Die Innere Verfaſſung derſelben, die Rechte des 

follung. aba Senats, und feines jedeämaligen Vorſtehers, 
in Beforgung und Verwaltung der gemeinfchaftlichen Angelegenheiten, 
find durch Privilegien, und die vom Staate genehmigten Statuten einer 
jeden Univrrfität Beffimmt. un u 
Gerichtshar “9 89. :Zup nachdruͤcklichen Aufrechthaltung der Ruhe 

keit. und Ordnung auf Akademien iſt dem akademifchen Senate 
een täbarfeit über alle,.fowohl lehrende, als lernende Mitglieder 
verltehen. ln ot - 

670. Diefe Gerichtsbarkeit erſtreckt fih auch auf die Officianten 
der iniperfität , fo: wie auf die Familien und das Geſinde aller derer, 
die für ihre Perfonen derſelben unterworfen find. 
& 91-- Ste iſt aber nur eine perfönliche Gerichtsbarkeit, und kann 

auf — weiche dieſe Perſonen beſitzen, in der Regel nicht aus; 
en. .. 

$. 72. Soll fie auch auf die Grundſtuͤcke ſich erſtrecken, oder Sof 
(en noch ‚andere. ala die. norbenonnten Perfonen derfelben unterworfen 
ſeyn: fg muß berg! 
oder aus andern Rechtdgründen, befonbers nachgemiefen werden. 

este der $.7% Alle, ſowohl ordentliche alg außerordentfiche Pros 
Zehrtꝛ.  feffbren, Lehrer und Officinüten auf Univerfitäten genießen, 
auffer was den Gerichtsſtand betrifft, die Rechte. der Königlichen Bes 
anten. (Tit. 10. $. 104 49q.) . 

Aufnaime 9. 74. : Die Aufnahme der Studirenden unter die Mit: 

vu abirene zlede ber Hniyerfität gefhieht durch dag Einfchreiben im 
1 e atr el. 

875 Wer einmal eingeſchrieben worden, bleibt ein Mitglied der 
Untverfität, fo: lange er ſich am Sitze derſelben aufhält, und daſelbſt 
feinen hefondern Stand oder Lebensart, die ihn einer andern Gerichts: 
barkeit unterwerfen, ergriffen bat. 

$. 76. Wer fih Studirenshalber auf eine Univerfität begiebt, ift 
fehuldig, bei dem Vorfteher des akademiſchen Senats fich zur Einfchrei: 
bung zu melden. 
And. $. 132. Sobald Jemand an dem Orte, wo die Univerfität ihren 

iß hat, Studirenswegen eintrifft, iſt er verpflichtet, ſich immatri⸗ 
kuliren zu laffen. Wer dies über Acht Tage verfchiebt, muß die Ges 
bühren doppelt entrichten. — Auch follen die Vergehungen derer, 
welche noch nicht eingefchrieben find, eben fo, role die der andern Stu; 
direnden, von den afademifchen Gerichten geahndet werden. — Aud) 
die Führer und Begleiter der Studirenden, wie auch ihre Bedienten 
muͤſſen als Perfonen, welche unter akademiſchem Gerichtszwange ftes 
hen, immatrifulirt werden. — Wer von derfelben oder von einer ans 
dern Univerfität relegirt worden, kann ohne vorgängige Genehmigung 

feichen Ausdehnung durch ausdrüdtiche Privilegia, 
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der dein Univerfitäten vorgefeßten Behoͤrden nicht unter die Studiren⸗ 
den aufgeriommen werden, 
Ri 77. Der Einzufchreibende muß fein mitgebrachtes Schufzeugniß 

vorlegen. - Ä | 
. 78. Wenn er dergleihen, weil er Privatunterricht genoffen, 

nicht mitgebracht hat: fo ift der Rektor denfelben, an die zur "Prüfung 
neuen Ankoͤmmlinge verordnete Commiſſion zu weiſen fchuldt 

Anh. $. 133. Inlaͤnder müffen entweder ein, auf ein vorgähgiges Eras 
men fich gründendes Zeugniß, in Ruͤckſicht auf ihre Reife zu ben afas 
demifhen Studien, von der von ihnen befuchten öffentlichen Schule 
mitbringen, oder falls fie durch Privatunterricht zur Univerfität vors 
bereitet worden, oder auch auf ber von ihnen bisher befuchten Schule 
wegen befonderer Umftände nicht geprüft worden (worüber alsdann 
eine Befcheinigung beizubringen ift, ohne weiche fie die Matrikel nicht 
erhalten Eönnen), auf der Univerfität felbft von der dazu verordneten 
Kommiffion binnen der erften Woche nach ihrer Ankunft noch vor 
der Immatrikulation geprüft werden. — Wer mit dem Zeugnifie der 
Unreife die Univerſitaͤt bezieht, kann auf feine Beneficien Anfptüche 
machen. Ausländer find von diefer Prüfung ausgenommen. 

$. 79. Wer bei diefer Prüfung noch nicht reif genug, in Anfe 
hung feiner Borfenntniffe, befunden wird, muß entweder zuruͤckgewieſen, 
oder mit der nöthigen Anleitung zur Ergänzung bes ihm noch Fehlens 
den verfehen werden. 
Anh. $. 134. Ob der Student bei der vorgefchriebenen Pruͤfung reif 

oder unreif zu den afademifchen Studien befunden worden, muß in 
dem bei dem Abgange von der Univerfität einzuholenden Fakultaͤts⸗ 
zeugniffe bemerkt werden. Doc, ſteht es dem Abgehenden, ber je 
dem für unreif erflärt worden, frei, auf eine Prüfung ber Fakultät, 
zu welcher er gehört, anzutragen, als in welchem Falle nur allein der 
Ausfall diefer legten Prüfung in dem Fakultätszeugniffe bemerkt wird. 

$. SO. Der Rektor muß einem jeden anfommenden Studenten die 
afademifchen und Poftzeigefeße des Orts befannt machen, und ihn zu 
deren gehörigen Beobachtung anmeifen. 

Aufſicht über $.81. Nach gefchehener Immatrikulation muß der Stus 
Ihr Stubienm. dent feine Matrikel dem Decanus der Fakultät vorlegen. 

$. 82. Bemerkt der Decanus an einem zu feiner Fas 
Eultät gehörenden Studenten Unfleiß oder unordentliche Lebensart: fo 
muß er davon dem alademifchen Senate Anzeige machen. 

$. 83. Diefer muß den Studirenden durch nachdrädtiche Ermah⸗ 
nungen zu beſſern fuchen, und wenn diefelben fruchtlos find, feinen Eis 
tern oder Vormuͤndern, fo wie denjenigen, von welchen fie Stipendia 
genießen, davon Nachricht geben. \ 
Anh. $. 135. Wer unter dem Namen eines Studenten allein feinen 

Bergnügungen nadhgeht, und weder die Eollegia beſucht, noch fonft 
gelehrte oder doch dem Zwecke des Univerfität angemeffene Sefchäfte 
treibt, ſoll auf der Univerſitaͤt nicht gelitten werden. 
Bon ber alas $. 84. Alle Studirende mäffen den allgemeinen Pos 
hen Dis [fjeigefeßen des Landes und Orts ſowohl, als den befondern 

. die afademifche Zucht betreffenden Borfchriften und Anords 
nungen die genauefte Folge leiften. 
Anh. $. 136. So weit die afademifchen Vorrechte und Gefeße Feine 
Ausnahme machen, find die Studenten auf den Königlichen Univers 
fitäten, gleich andern Unterthanen, alle Geſetze des Staats zu beobr 



achten ſchuldig; doch werden fle in Abſicht auf die aus allgemeinen 
efellfchaftlichen, oder aus Familienverhäftniffen,.entfpringenden pers 
nlichen Rechte, befonders in Anfehung der Großjährigkeit und we⸗ 

gen des Erbrechis auf ihren Nachlaß, nach den Gefegen ihrer Hei: 
math beurtheilt, wofern fie nicht den Lorfag, auf der Akademie ihren 
beftändigen Wohnfig zu nehmen, ausdruͤcklich oder ſtillſchweigend ers 
klaͤrt haben. — Auch bei Ertminalfällen, befonders in Anfehung der 
Duelle, find ‚die Studenten den allgemeinen Landesgefegen unterwors 
fen, und es wird deshalb ausdrüdlich auf das Allgemeine Landrecht 
verroiefen; doc) foll fein Arzt oder Wundarzt verpflichtet fein, der | 
Obrigkeit von einem vorgefallenen, zum Behuf der Kur, zu feiner 
Kenntniß gefommenen Duell, Kenntniß zu geben, vielmehr in folhem 
Falle ein gewiſſenhaftes Stiilſchweigen beobachten, bis da ‚die Obrigs 
feit, wenn fie durch andere Mittel die That entdeckt, deren Vernehs 
men darüber veranlaßt. 

$. 85. Befonders müffen Schlägereien, Schwelgereien, und andere 
zum Öffentlichen Aergerniffe, oder zur Stoͤrung der gemeinen Ruhe und 
Sidyerheit gereichende Erceffe der Studenten nachdruͤcklich geahndet werden. 
Anh, $. 137. 1) Studirende müffen ſich in jeder Hinficht anftändiger 

Sitten befleiffigen. Sittenfofigkeit und Unanftändigfeiten‘, befonders 
auch in Anfehung der Kleidung, werden das erfiemal mit ernftlichem 
Berweife, im Wiederholungsfale mit Karzer und Verluft der bisher 
genoffenen Wohlthaten, und, wenn auch dadurch die Beſſerung nicht 
bewirkt wird, mit Entfernung von der Univerfität beftraft. 2) Das 

+ Baden und Schwimmen darf bei Vermeidung einer Achttägigen Kar: 
zerſtrafe nicht anders als an den dazu von der Polizei ſicher befuns 
denen Drten gefchehen. . 3) Wer das Hausrecht verlegt, oder ſich in 
Derter und Verfammlungen, welche nur für gemifle Perſonen bes 
fimmt find, namentlich bei Hochzeiten eindrängt, hat Dreitägige Kar⸗ 
zerſtrafe, und, im Zall dabei begangener Ausſchweifungen, noch haͤr⸗ 
tere Ahnung zu erwarten. Gleiche Strafe trifft diejenigen, welche 
bei Schufpräfungen des Orts Lärm erregen, und fie durch Unfug 
fiören. 4) Wer auf öffentlichen Plägen und Straßen in Maske | 
oder fonft verkleidet erſcheint, hat eine Dreitägige Karzerſtrafe vers 
wirkt, und werden hiermit alle Schlittenfahrten in Maske bei gleis 
her Strafe ernfilich verboten. 5) Noch haͤrtere Strafe trifft den, 
welcher liederliche Haͤuſer befucht, oder ſich eines verdächtigen Ums 
ange mit lieberlichen Weibsbildern ſchuidig macht. 6) Außer dem 
jalle einer Reife, wohin bloße Spazierfahrten und Spazierritte nicht 

zu rechnen find, follen Studenten feine Waffen oder andere gefährs 
liche Werkzeuge bei fi tragen. 7) Gefährliche Rappiere, befonders 
die nicht mit Leder überzogenen Kaurappiere, follen nicht gelitten, 
fondern da, wo fie fich befinden, weggenommen, und diejenigen, welche 
fie bei fi haben, und font davon Gebrauch machen, mit Achttaͤgiger 
Karzerſtrafe belegt werden. 8) Die Studirenden muͤſſen die Acciſe⸗ 
und Zoll:, wie aud) die Poltzeigefeße des Orts, bei Vermeidung der 
darin beftimmten Strafe, genau beobachten, befonders müffen fie fich 
des fchnellen Fahrens und Reitens in den Städten, auf den Brüfs 
ten, oder wo fonft ein Schade zu beforgen ift, enthalten. — Auch 
muͤſſen fie zur Verhuͤtung des Feuerſchadens die vorgefchriebene Vor⸗ 
ficht gebrauchen; befonders durch Vermeidung des Schießens, der 
jeuerwerfe, und des Tabackrauchens an Orten, wo leiht Schaden 

zu beforgen iſt, 3. B. in der Nähe von Gebäuden, und andern leicht 
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entzändbaren- Segeufländen, vornehmlich auf. ben Straßen, es fet in 
Städten oder Därfern und Wäldern, wie auch innerhalb der Ges 
baude in der Nahe der Betten, auf Böden oder ih Ställen. 9) Stu; 
denten, welche fih zur Zeit eines Tumults oder in größerer Zahl 
nad) Mitternacht auf der Straße finden laſſen, haben die Bermus 
thung böfer Abficht, oder eines liederlichen Lebenswandels wider fi; 
auch muß Niemand nad) Sen Uhr Abends fidy in einem Wirches 
hauſe antreffen laffen. 10) Wer Andre. zum Tumultuiren oder zu 
anderem Unfug auffordert, oder anveizt, oder fich bei einem Tumulte 
als Anführer brauchen läßt, ‚wird, wofern nicht durch den Tumult 
eine noch härtere Strafe verwirkt worden, wenigſtens mit der Neles 
gation beftraft. Alle Theilnehmer an einem Tumulte haben nach dem 
Verhältniffe, wie fie dabei mitgewirkt, entiweder Relegation, oder dag 
Consilium abeundi, oder angemeffene Karzerfirafe zu ermarten. 
11) Deffentliche Aufzüge, mit oder ohne Muſik, zu Wagen, zu Pferde 
oder zu Fuß, dürfen von Studenten, ohne befondere Erlaubniß der 
akademifchen Obrigkeit, bei Vermeidung Dreitägiger Karzerftrafe, nicht 
unternommen werden. Gleiche Bewandniß hat es mit den Berfamms 
lungen auf öffentlichen Plägen und Straßen, wenn fie nicht. nach 
vworgängiger Warnung der afademifchen Obrigkeit und ihrer Diener, 
oder der Mache, wieder auseinander gehen. Auch das Einholen 
neuer Ankoͤmmlinge, und die Abnöthigung eines Schmaufes, und 
anderer unnöthiger Ausgaben, wird aufs ernftlichfte verboten, und 
jede Befchimpfung und Kränfung derfelben verſchuldet nachdrüäckliche 
Beſtrafung. 12) Dauernde Gefellfchaften und Verbindungen zu einem 
beſtimmten Zwede £önnen nicht ohne Vorwiſſen der afademifchen 
Dbrigfeit errichtet werden, und haben, ohne deren Erlaubniß, die 
Vermuthung einer geſetzwidrigen Abficht wider fih. Sobald aber 
eine, mit Vorwiſſen der Obrigkeit beftehende Geſellſchaft, auf irgend 
eine Art, Andre zum Eintelte, oder zum Beharren in ihre nöthigen 
wollte, foll die Sefellfchafe nicht Tänger geduldet werden. Auch ind 
alle diejenigen ftrafbar, welche Andre zu Kollecten nöthigen, beſonders 
werden alle Orden und Landsmannfchaften Bet Strafe einer immers 

waͤhrenden Relegation von allen Univerfitäten in den Königlichen 
 Randen hiermit ernftlich unterfagt; wie denn auch durch neuerliche 

Reichstagsfchlüffe die Veranftaltung getroffen worden, daß diejenigen, 
welche deswegen relegirt werden, auf Eeiner Univerfität in Deutſch— 
land wieder aufgenommen werden. 13) Hohe und alle Hafardfpiele 
find unerlaubt. Welches Spiel für hoch I achten, bleibt der Beurs 
theilung- der afademifchen Gerichte vorbehalten. Wer das erfiemaf 
eines zu hohen Spiels fchuldig befunden wird, muß ernftlich gewarnt; 
im Wiederholungsfalle aber mit Dreitägiger Karzerftrafe belegt wers 
den. Gleiche Strafe hat der zu erwarten, welcher, obfchon das erftes 
mal, fid auf Hafardfpiele einläßt. Wer Dank macht, hat Bierzehns 
tägige Karzerftrafe verwirft. Werboppelung der Strafe tritt im Wies 
derholungsfalle ein. Mer aus dem Spiele ein Gewerbe macht, ev; 
hält das Consilium abeundi, und hat, wenn er des Betruges übers 
fuͤhrt wird, fchimpfliche Relegation zu erwarten. — Aller Gewinn 
aus unerlaubtem Spiele fällt der Armenkaffe zu. Auch aus uners 
laubtem Spiele, und wegen deflen, was dazu geliehen worden, findet 
feine Klage Start. — Hat ein Student dem andern zu Haſard⸗ 
fpielen Geld geliehen: fo wird er wie ein Spieler *-7-* "N Deg 
lauten Geſanges, des Knallens mit Deitfchen, unt ) 



ute Ordnung flörenden Getoͤſes muͤſſen fih die Stndenten zu feber 
Bet, befonders in der Nacht, und zur Zeit des Gottesdienftes ent: 
alten, oder Vierundzwanzigſtuͤndige bis Dreitägige Karzerftrafe ges 

wärtigen. Wer den öffentlichen Sortesdienft auf irgend eine Art 
ſtoͤrt, wird nach den Landesgefegen beftraft. 15) Beleidigungen ‘der 

zur Erhaltung der öffentlihen Ruhe und Ordnung beftimmten Pers 
fonen, befohders der Pedelle, wie auch der milttafeifchen, Bürgers 
und Schaarwache und der Nahtwächter, ziehen langwierige Karzers 

. und nad) Bewandniß der Umftände, felbft Feftungsftrafe nach fich. 
16) Wer die atademifche Obrigkeit felbft, oder einzelne öffentliche Leh⸗ 
"rer nl befeidigt, wird nad) ansgeftandener Sefängnißftrafe rele⸗ 

frt, oder hat, nach Befchaffenheit der Umſtaͤnde, noch härtere Strafe, 
"dem peinlihen Rechte gemäß, zu erwarten. Wer in einem Eollegio 
oder bei einer Öffentlichen Rede, Difputatton, oder Promotion durch 

unanſtaͤndiges Pochen, Scharren, Lachen, oder auf andere Weiſe abs 
ſichtlich Unruhe erregt, fol, nad Beſchaffenheit der Umftände, mit 
Karzer, oder wohl gar mit Relegation beitraft werden. 17) Wenn 

Studirende etwas bei der akademiſchen Obrigkeit nachfuchen: fo muß 
dies mit Befcheidenheit, und nicht Haufenweiſe gefchehen. Verletzung 
dieſes Geſetzes zieht verhaͤltnißmaͤßige Karzerftrafe, und tm Falle eines 
dabei gebrauchten Ungeftüms, Relegation nah fih. 18) Wer den 
ihm auferlegten weitern Arreft bricht, wird fofort ins Gefängniß ges 

bracht; und wer dies ohne Erlaubnig der afademifchen Obrigkeit vers 
läßt, hat eine Vierzehntaͤgige Karzerftrafe verwirkt. 

. 86. Der Rector oder Prorector tft vorzüglich, und nach ihm 
ber afademifche Senat, für alle entftandenen Unordnungen, welche durch 
genauere Aufmerffamfeit und Sorgfalt hätten vermieden werden koͤn⸗ 
nen, dem Staate verantwortlich. 

$. 87. Gefängnißftrafe muß an Studirenden nur zu folchen Zets 
ten und Stunden, wo fie dadurch an Befuchung der Eollegien nicht 
verbindert find, volljogen werden. 
Anh. $. 138. Hierin findet eine Ausnahme dann Statt: I) wenn die 

Karzerftrafe bekanntlich unfleißige Studenten trifft; 2) wenn der 
Student ohnedies ſchon mährend der Unterfuhung im Gefängniffe 
efeffen, oder aus Furcht vor der Verhaftnehmung fih während der 

Reit, da die Vorlefungen gehalten werden, in oder außer dem Ber 
zirke der Untverfiräe verborgen gehalten hat; 3) wenn auf eine fans 
Here als Viermöchentliche Karzerfirafe erfannt worden. | 

$. 88. Sie muß mit gänzlicher Entfernung aller Gefellfehaft, und 
Entziehung der gewöhnlichen Bequemlichkeiten des Lebens verbunden feyn. 

$. 89. Wiederhofte grobe Erceffe, Widerfeßlichkeit gegen den aka⸗ 
demifchen Senat, und deffen zur Ausübung der akademiſchen Zucht vers 
ordnete Bediente; Aufiviegeleien, Rottenftiftungen, und Verführung Ans 
derer müffen mit Relegation beftraft werden. 

. 90. Bon der erkannten Relegatten muß den Eltern oder Bors 
mündern ded Straffälligen fofort Nachricht gegeben: er felbft ‘aber fo 
lange in gefänglicher Haft behalten werden, bis biejelben feinetwegen 
weitere Verfügungen treffen. 
Anh. $. 139. Bei jedem Consilio abeundi muß ein Gleiches gefches 

hen; auch muß von jeder Relegation jeder andern Königlichen Preu⸗ 
ifchen Untverfität Nachricht gegeben werden. 

. 91. Bon jeder erfannten Relegation muß dem ber lintverfität 
vorgefegten Departement, mit Beilegung des Erkenntniſſes, Anzeige ges 
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ſchehen; damit dieſes, nach Beſchaffenheit dev Yenfkhmbe, die übrigen 
Univerfitöten gegen die Aufnahme eines ſolchen Subjekts, vor hinlaͤng⸗ 
lich nachgewieſener Beflerung, warnen; auch dem Departement, von 
welchem der Relegirte, nach der Fakultät, zu welcher ee gehöre, eine 
kuͤnftige Beförderung gu erwarten hat, davon Nachricht geben könne. 

6. 92 Ein Relegirter folk weder am Orte, noch in der Nachbar⸗ 
fhaft, unter irgend einem Vorwande geduldet werden. 

. 83. jede angränzgende Gerichtsobrigkeit.ift ſchuldig, Ihn auf Res 
guifition des afademifchen Senats aus ihrer Botmaͤßigkeit fortzufchaffen. 

. 94. Grobe Exceſſe, wenn fie fih auch noch nicht zur Melegas 
tion qualiflciren, follen dennoch mit &efängnißs, niemals aber mit blos 
Ber Geldfirafe geahndet werden. . Ze 
Anb. 6. 140. Grobe und wiederholte Ausfchmeifungen ober anhaltens 

der Unfleiß eines. Benefictaten follen den Eollatoren zur Entziehung 
der genofienen Vortheile angezeigt werden. 

$. 25. So wenig die Relegation, als eine nach den Sefegen vers 
wirfte Sefängnißftrafe, kann mit Gelde abgefauft werden. 

9. In Auſehung wirklicher Verbrehen der Studirenden hat 
es bei den Vorſchriften der Eriminalgefeße fein Bewenden. 
Rechte derStu⸗ $. 97. In ihren Privatangelegenheiten bleiben Stus. 
birenben In übe dirende der Regel nach ben Geſetzen ihres Geburtsorts, oder 
gelegenheiten. ihrer Heimath unterworfen. 

. So lange Studirende noch unter Aeltern oder Vormuͤn⸗ 
dern ftehen, bleibt es, wegen ihrer Unfähigkeit, für fich allein verbinds 
liche Verträge zu fchließen, bei den allgemeinen gefeßlichen Vorſchriften. 
Befonders in 99. : Kein Studirender, er mag der väterlichen oder 
Anfchung bes gormundfchaftlichen Gewalt noch wart I ſeyn, oder nicht, 
dms. kann, fo lange er auf Univerfitäten ift, ohne Vorwiſſen und 
Conſens des afademifchen Gerichts, gültig Schulden contrahiren, oder 
Buͤrgſchaften übernehmen. 

$. 100. Koftgeld, Wafchgeld, Perrüdenmachers und Barbierfohn 
fol nicht über einen Monat; Stubenmiethe, Bettzins und Aufwartun 
nicht über Ein Vierteljahr; Arzneten und Arztlohn nicht über Ein bals - 
bes Sehr; und das. Honorarium für die Collegia hoͤchſtens nur bis 
zum Ende des Collegii geborgt werden. 

$. 101. Schneider und Schufter können nur auf Zehn, fo wie 
Buchbinder nur auf Drei Thaler Credit geben; und müflen biefen Eres 
dit auf länger als Einen Monat nicht ausdehnen. 

| $. WM. Das Honprarium für den Unterricht in Sprachen und 
Leibesuͤbungen darf nicht über Drei Monate creditirt werben. 

$. 103. Alle vorſtehend ($. 100. 101. 102.) benannte Gläubiger 
möflen, wenn die Zahlung mit Ablauf der befkimmten Frift nicht ers 
folgt, ihre Forderungen längftens binnen Acht Tagen, bei Verluſt ders 
felben, gerichtlich einklagen. 
Anh. $. 141. 1) Die Honoraria für die Kollegia müfien zur Hälfte 

von den Otudirenden vorausbezahlt, die andere Halfte aber in der 
Mitte des halben jahres zu Johannis und Neujahr entrichtet wers 
den. In Faͤllen, wo Lehrer bei dem, durch ein gerichtliches Atteft 
von der Obrigkeit des Geburtsorts beicheinigten, Unvermögen eines 
Studirenden genöthige find, ihm die Honoraria für die Eollegia fo 
fange zu ſtunden, bis er durch Beförderung zu einem 1. 
Amte, oder durch fonfkige Verbeſſerung feiner Vermoͤgensum 
den Stand gekommen, diefelben zu bezahlen, verbleibet ihne 
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hin Ihr Anſpruch am ſolchen ungekraͤnkt. Sie muͤſſen aber dafuͤr Bes 
ſorgt ſeyn, daß beim Abgange des Studirenden der Betrag der Schuld, 

gleich andern, von dem akademiſchen Gerichte regiſtrirt, und zugleich 
in dem afademifchen Zeugniffe notirt wird. 2) Nepetenten, weiche 
die von Andern gehaltenen Borlefungen in dem Zeitraume, in weils 
em fie gehört worden, mit den Studirenden wiederholen, haben in 
Anfehung des Honorarit ‚mit den afademifchen Lehrern gleiche Rechte, 
wegen anderer Privatſtunden aber, find fie den Spradhs und Erers 

; eitienmeiftern gleich zu achten. 3) Der bisher geftattete Credit von 

” . 

- 

% 

Fünf und zwanzig Thatern bei Kaufleuten, weiche Deatertalien zur 
‚Kleidung Liefern, wird wegen des Mißbrauchs, dag diefe Materialien 
häufig verfauft oder verfeßt werden, ganz aufgehoben; dagegen den 

Schneidern in’ dem Betracht, daB ein angemeflenes fertig gemachtes 
Kieid weniger Gelegenheit. zum Mißbrauche giebt, bis auf Fünf und 
awanzig Thaler inchufive der Materialien zu creditiren nachgelaflen. 

uhhändter, Schuhmacher, Aufmwärter und Aufmwärterinnen fünnen 
nur auf Zehn Thaler, Buchbinder nur auf Drei Thaler Credit ges 

ben, und zwar nicht Über ein Vierteljahr. A) Koftgeld, Wafchgeld, 
Srifeurs und DBarbierlohn, Stubenmiethe, Bettzins, Aufmwartung, 
Arzeneten und. Arztlohn, auch was für den Unterricht in Sprachen 

. und.Leibesuͤbungen zu bezahlen tft, follen ebenfalls nicht uͤber ein Vier: 
teljahr geborgt werden. 5) Alle diefe von 1—4 gültige Schulden 

:; "behalten das Vorrecht gefeßlicher Schulden nur, wenn fie nach dem 
Ablaufe des Vierteljahres, in welchem fie contrahirt find, in dem un: 
. ‚mittelbar darauf folgenden Bierteljahre eingeflagt werden. 6) Wenn 
alſo ein folcher privtlegirter Glaͤubiger binnen diefer feftgefeßten Frift 
. die Schuld bei dem afademifchen Gerichte nicht anhängig macht: fo 

fann er damit nicht weiter gehört werden. 7) Sollten die während 
‚bes ‚lebten Bierteljahres, melches der Studirende fih auf der Unt 
verfität aufhält, in Semäßheit der von 1—4 contrabirten Schulden, 

‘, wegen Abgangs des Studirenden, binnen der in Nr. 5. beſtimmten 
Friſt nicht eingeflagt werden: fo muß der Gläubiger dafür forgen, 
daß felbige von dem akademiſchen Gerichte regiftrirt werden. 8) Zu 

. dem Ende fteht es dem Gläubiger frei, die Perfon oder Sachen eines 

. nee. über die Nichtigkeit oder die Summe der 

abgehenden Studirenden fo lange mit Arreft zu belegen, bis die Schuld 
tegiftriet worden iſt. 9) Wenn jedoch der Otäubiger mit dem Schulds 

huldforderung ſich 
nicht einigen können: fo ift es genug, wenn der Gläubiger ſolche bes 
ftimme angiebt, und der Schuldner fi darüber erklärt, und foll die 
Abreife durch ausführliche Inſtruktion ſolcher Schuldſachen nicht aufs 
gehalten werden. 

$. 104. Alle andere Privatfchulden eines Stubirenden find nichtig, 
und begründen feine Klage. 

$. 105. Auch die Verträge, wodurch Sicherheit oder Bürgfchaft 
barl beftelle worden, find unfräftig. 

‚106. Die dafür eingelegten Pfänder müflen unentgeldlich sus 
ruͤckgegeben werden. 
Anh. $. 142. Die Pfänder müffen auf jeden Fall zurücgegeben wer⸗ 

“ 

den, fie mögen von den Studirenden felbft, oder von einem Deitten, 
oder auch unter dem Scheine eines Verkaufs den Glaͤubigern einges 
häntigt worden fein. Wegen Betten, Wäfche, Kieidungsftücde und 

ücher fol die Entſchuldigung des Pfandgläubigers oder Käufers, 

oo. 

. 

._ > __-.ı_ 2 — il .__ ı 
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wie er nicht gewußt habe, daß fie einem: Btribirenden gehörten, nies 
mals Statt finden. on 

$. 107. Iſt auf eine folche ungältige Schufd von dem Stnudenten 
etwas bezahlt worden: fo tünnen die Aeltern oder Bormünder daffelbe 
unter fiskaliſcher Aſſiſtenz zuruͤckfordern. | 

.$. 108. Hat jemand einem Studtrenden Geld oder Geldeswerth 
in unnüßen Ausgaben, oder gar zur Ueppigkeit oder Schwelgerei ges 
lieben, oder fonft creditirt: fo foll er, außer dem Verluſte der Schuld, 
auch noch um den ganzen Betrag derfelben fisfalifch beftraft werden. 

. 109. Hat der Schuldner ein folches Darlehn ganz oder zum 
Theil bezahlt: fo ift der Fiskus außer dee Strafe, auch das Gezahlte 
von dem Gläubiger beizutreiben berechtigt. 
Anh. $. 143. er auf Pfänder, Wechfel oder Handfchriften den Stu⸗ 

direnden Geld leiht, oder Kaufmannswaaren ftatt baaren Geldes auf 
Credit giebt, und ihnen auf diefe Weiſe das Verſchwenden und Schuls 
denmadyen erleichtert, hat zu gemärtigen, daß, wenn auch folhe Schufs 
den von den Studirenden bezahlt werden, doch das Bezahlte entwer 
der auf Anfuchen der Aeltern und Vormuͤnder, oder wenn diefe fich 
nicht meiden, von dem. afademifchen Fiskus wieder eingezogen wer; 
den wird. 

$. 110. Wenn aber ein Studirender, durch das Außenbleiben der 
ihm zu feinem Unterhalte ausgefegten Selder, oder durch andere für ihn 
unvermeibdliche Zufälle, in die Nothwendigkeit, ein Darlehn zu feiner 
Subfiftenz aufzunehmen,. gefest ift: fo muß er ſich mit feinem Glaͤubi⸗ 
auch dem akademischen Gerichte melden, und deſſen Einwilligung 
nachfuchen. 

$. 111. Das Seriht muß die angebliche Nothwendigkeit und 
Bedürfnig des Schuldners, fo wie die übrigen Umftände der Sache, 
genau prüfen; und wenn fich nichts dabei zu erinnern findet, den Eons 
feng unter das auszuftellende Inſtrument verzeichnen. 

-6. 112. Beſonders muß darauf gefehen werden, daß die Summe 
des aufzunehmenden Darlehns das wirkliche gegenwärtige Beduͤrfniß des 
Schuldners nicht üÜberfteige. 

6. 113. Der Regel nach darf das afademifche Gericht für einen 
Studirenden nicht mehr an Schulden confentiren, als der vierte Theil 
der ihm zu feinem jährlichen Unterhafte beflimmten Sursme beträgt. 

.1 Wenn alſo ein Studirender dergleichen Conſens ſucht, 
muß er zuvoͤrderſt glaubhaft angeben, wie viel ihm zu feinem Unter— 
halte auf der Akademie beſtimmt worden, 

$. 115. Finder fi) das afademifche Gericht durch befondere Um⸗ 
fände veranlaßt, den ‚Credit des Studirenden auf ein höheres Auans 
tum zu erfiredden: fo muß diefes, und die Gründe davon, in.dem Con⸗ 
fenfe ausdrücklich bemerkt werden. 

$. 116. Gleich nash ertheiltem Eonfenfe muß das Gericht ben 
Aeltern oder Vormuͤndern des Schuldners davon Nachricht geben. 

$. 117. Der Eonfens felbft muß allemal nur auf eine gewiſſe Zeit, 
und zwar nur auf fo lange gegeben werden, als nöthig fit, um den 
geitern are ananbern zu Treffung der nöthigen Zahlungsanftalten 
aum zu laſſen. we 

$. 118. Mit dem Ablaufe:diefer Frift muß der Stäubiger, wenn 
er inzwifchen nicht befriedigt worden, es dem akademiſchen Gerichte, 
bei Verluſt feines Rechts, anzeigen. 0 
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: 6119 . Das Bericht. muß alsdann bie den Aeltern oder Bor; 
mündern des Schuldners vorgefeßte Obrigkeit, mit Zafertigung des 
Inſtruments, requiriren, bdiefe zu Abtragung der Schuld allenfalls exe⸗ 
cutiviſch anzubalten.: J J 

$. 120. Alle Gerichte in Königlichen Landen ſollen gehalten feyn, 
Sergleichen Requiſitionen, wegen Beitreibung einer gefegmäßig confentirten 
Schuld, ehne Seftattung prozeffualifcher Weitläufigkeit Folge zu leiften. 

$. 121. Glauben die Aeltern oder Bormünder, erhebliche Einwens 
dungen gegen die Schuld zu haben: fo müflen fie den Betrag bei Dem 
requirirten &erichte niederlegen, und die Einwendungen gegen den Släus 
biger vor dem afademifchen Gerichte ausführen. 

$. 122. Gegen diefe den confentirten Glaͤubigern zu verfchaffende 
prompte Nechtshäffe, dürfen fie den Schuldner felbft, während des Laus 
fes feiner Studien, mit Erecutionen nicht beunrubigen. 

$. 123. Steht der Studirende nicht mehr unter eltern oder 
VBormündern: fo kann der Gläubiger fi) auf die Perfon und das Vers 
mögen des Schuldners felbft, der gefegmäßigen Erecutionsmittel bedienen. 

. 124. Kat ein folcher Schuldner die Univerfitäe ohne Befriedi⸗ 
gung feiner confentirten Gläubiger verlaflen: fo fteht diefen frei, ihn 
berall, wo er fich betreffen läßt, mit Perfonalarreft zu verfolgen. 

Anh. $. 144. Hat der Schuldner die Univerfität ohne Befriedigung 
der. nach 1—4. ($. 100-103.) privilegirten, oder von dem afades 
mifhen Gerichte confentirten Gläubiger verlaffen: fo bleibe diefen 
zwar der Weg Rechtens gegen ihren Schuldner unverfchränft; falle Ä 
fie aber aus feinem Vermögen ihre Befriedigung nicht erhalten koͤnn⸗ 
ten, fann gegen ihn zum Perfonalarrefte nicht gefchritten werden, 
fondern die Gläubiger müffen mit der Zahlung fo lange in Geduld 
ftehen, bis der Schuldner durch Vermoͤgensanfaͤlle, oder Verſorgung 

zu beſſerm Vermögen gefommen, und in zahlbaren Stand gefent 
worden. . 

$. 125. Für die dem afademifchen Berichte in dergleichen Anger 
fegenheiten zufallenden Bemühungen, fol demfelben eine billige Beloh⸗ 
nung in der ihm vorzufchreibenden Sportultare beflimmt werden. 

. 126. Dagegen foll aber auch das akademifche Gericht, wenn 
es pflichtwidriger Weife in unnüße und übermäßige Schulden gewilligt, 
oder fonft, durch Colluſion mit einem Studirenden, jemand zum Bors 
gen an denfelben verleitet hat, einem folchen Gläubiger für ſeine Forde⸗ 
rung felbft haften. ' 
Anh. $. 145. 1) Wenn ein Studirender eine Wohnung, Stallung 

oder anderes Gelaß miethet, und kein fchriftlicher Vertrag gefchloffen 
worden, oder der fchriftliche Vertrag die Miethzeit nicht näher bes 
ftimmt: fo iſt anzunehmen, daß. der Miethvertrag von Oftern bis 
Michaelis oder von Michaelis bis Dftern gefchloffen worden. 2) Sollte 
ber Miethvertrag im Sjohanniss oder Weihnachtstermine feinen Ans 
fang nehmen: fo gilt derfeibe bis zum nächitfolgenden Michaeliss oder 
Dftertermine. 3) Die Auffündigung der Wohnung muß fpätefteng 

‚ In den Drei erfien Tagen des lebten Vierteljahres gefchehen. 4) Die 
. Wohnung muß beim Ablaufe der Mierhzeit innerhalb Dreier Tage, 

nach Ablauf des Termins, wieder geraumt werden. " 
Von atademis SG. 127. Jeder Studierende muß, wenn er die Univerſitaͤt 
ſchen Zeusniſſen. verlaſſen will, bei feinen Lehrern Zeugnifle feines Fleißes 
und feiner Ordnung in Abmwartung der Lehrflunden nachſuchen, und 
felbige dem Vorſteher des akademiſchen Sengts zuftellen. 
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6. 128. Diefee muß die Richtigkeit derfelben unter. dem Siegel 
der Univerfitäc befräftigen, und zugleich bemerken: ob gegen das fitts 
lihe Betragen des Abgehenden, während -feines Aufenthalts auf. der 
Akademie, etwas Nachtheiliges befannt geworden fey. ie 

$. 129. Jeder Landeseingeborne, welcher ſich zu Uebernehmung 
eines Amts, oder ſonſt zur Ausübung feiner. Wiſſenſchaft qualificiren 
will, muß dergleichen Zeugniß von einer inländifchen Akademie vorlegen. 

Mr. 2. Alterhöchfte Bekanntmachung, die Bundestags : Befchliäffe 
vom 20. Septbr. 1819 betreffend. Vom 18. Dftbr. ASIA. . 

Mir Friedrich Wilhelm, von Gottes Önaden, König von Preu—⸗ 
ßen ıc. 2c. thun fund und fügen hiermit zu wiflen: Die deutfche Bun⸗ 
desverfammlung hat in ihrer Sitzung vom 20. Septembir d. 3. zur 
Aufrechthaltung der innern Sicherheit und üöffentlihen Ordnung im 
Bunde, vier Befchlüffe gefaßt, die Wir hierdurch zur allgemeinen Kennt 
niß Unferer Staats: Behörden und Unterthanen bringen. — . . 
IK. Proviforifcher Beſchluß über die-in Anfehung der Untverfitäten zu 

ergreifenden Maafregeln oe. 
$. 1. Es Soll bei jeder niverfität ein, mit zweckmaͤßigen Inſtruk⸗ 

tionen und ausgedehnten Befugniffen verfehener, am Drte der Univer⸗ 
fität vefidirender, aufferordentliher Landesherrlicher Bevollmaͤchtigter, 
entweder in der Perſon des bisherigen Kurators, oder eines andern, 
von der Regierung dazu tüchtig befundenen Mannes angeftellt werden. 
Das Amt diefes Bevollmächtigten fol feyn, über die ſtrengſte Voll⸗ 
jiehung der beftehenden Geſetze und Disziplinar⸗Vorſchriften zu machen, 
den Seift, in welchem die afademifchen Lehrer bei ihren öffentlichen und 
Drivats Vorträgen verfahren, forgfältig zu beobachten, und bdemfelben, 
jedoch ohne unmittelbare Einmifhung in das Wiffsnfchaftliche und die 
Lehrmethoden, eine heilfame, auf die Fünftige Beſtimmung der ftudirens 
den jugend berechnete Richtung zu geben; endlich Allem, was zur Bes 
förderung der Stttlichkeit, der guten Ordnung und des äußern Anftans 
des unter den Studirenden dienen fann, feine unausgefeßte Aufmerfs 
famfeit zu widmen. Das Verhältniß dieſer aufferordentlichen Bevoll⸗ 
mächtigten zu den afademifchen Senaten foll, fo wie Alles, was auf 
die nähere Beftimmung ihres Wirkungsfreifes und ihrer Gefchäftsfühs 
rung Bezug bat, in den ihnen von ihrer oberftien Staatsbehoͤrde zu ers 
theilenden Inſtruktionen, mit Ruͤckſicht auf die Umftände, durch welche 
die Ernennung diefer Bevollmächtigten veranlaßt worden ift, fo genan 
als möglich feftgefeßt werden. 

. 2. Die Bundes: Regierungen verpflichten fich gegen einander, 
Univerfitätss und andere öffentliche Lehrer, die durch. erweisliche Abweis 
hung von ihrer Pflicht, oder Weberfchreitung der Sränzen ihres Bes 
eufes, durch Mißbrauch ihres rechtmäßigen Einfluffes auf die Gemuͤther 
der jugend, durch Verbreitung verderblicher, der Öffentlichen Ordnung 
und Ruhe feindfeliger, oder die Grundlagen der beftehenden Staates 
einrichtungen untergrabender Lehren, ihre Unfähigkeit zur Verwaltung 
des ihnen anvertrauten wichtigen Amtes unverkennbar an den Tag ge: 
legt haben, von ben Univerfitäten und fonftigen Lehr: Anftalten zu ents 
fernen, ohne daß ihnen ‚hierbei, fo lange der. gegenwärtige Befchiuß in 
Wirkſamkeit bleibt, und bis über diefen Punkt definitive Anordnungen 
ausgefprochen feyn werden, irgend ein Hinderniß im Wege. ſtehen koͤnne. 
Jedoch foll eine Manfregel diefer Art nie anders, als. auf ben vollftäns 
dig motivirten Antrag des der Univerfität vorgefeßten Regierungss Bes 
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volmädtigten; oder von bdemfelßen vorher eingeforderten Bericht bes 
fchloffen werden. Ein auf folhe Weife ausgefchloffener Lehrer darf in 
einem. andern Bundesftaate bei irgend einem öffentlichen LehrsSinftitute 
wieder angeftellt werden. 

$. 3. Die feit langer Zeit beftehenden Geſetze gegen geheime oe ' 
en in ihrer nicht authortjirte Verbindungen auf den Untverfitäten, fo 

ganzen Kraft und Strenge aufrecht erhalten, und insbefondere auf den 
& einigen Jahren geftifteten, unter dem Namen der allgemeinen. 

urfhenfhaft befannten Verein und um fo beftimmter ausgedehnt 
werden, als diefem Berein die fchlechterdings unzuläflige Vorausfeßung 
einer fortdauernden. Semeinfchaft und Kartefpondeng zwiſchen den vers 
fchiedenen Untverfitäten zum Grunde liegt. Den 

darüber, daß Individuen, die nach Bekanntmachung des gegenwärtigen 
Beſchluſſes erweistiih in geheimen, oder nicht authorifirten Verbinduns 
gen geblieben, oder in folche getreten find, bei feinem Öffentlichen Amte 
zugelaffen werden follen. | 

. 4. Kein Studirender, der durch einen von dem Regierungs⸗ 
Bevollmächtigten beftätigten, oder auf deffen Antrag erfolgten Beſchluß 
eines akademiſchen Senats, von einer Univerſitaͤt verwieſen worden ift, 
oder der, um einem folhen Beichluffe zu entgehen, fih von der Uni⸗ 
verſitaͤt entfernt hat, fol auf einer andern Univerfität zugelaflen, auch 
überhaupt Fein Studtrender, ohne ein befriedigendes Zeugniß feines 
MWohlverhaltend auf der von ihm verlaſſenen Univerfitäc, von irgend 
einer andern Univerfität aufgenommen werden. — 

So gefchehen und gegeben Berlin, den 18. Dftober 1819. . 
Friedrich Wilhelm, 

Nr. 3. Allerhoͤchſte Inſtruktion für die außerordentlihen Regierungss 
: Bevollmächtigten bei den Univerfitäten. Vom 18. Novbr. 1819. 

Mir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von .Preus 
Ben ıc. wollen in Gemaͤßheit des Befchluffes Artikel 2. $.- 1. im Pros 
tofoll der Deutfchen Bundesverfammlung vom 20. September d. J., 
deffen Anwendung Wir hiermit aud) auf die Univerfität in Königsberg 
ausdehnen, und Unferer denfelben aufnehmenden Verordnung vom 18. 
Oktober d. J. über die Dbliegenheiten und Verhaͤltniſſe der für Unfre 
Univerfitäten ernannten aufferordentlichen Regierungss Bevollmächtigten, 
Machfolgendes anordnen und feflfesen.- 

1. Da gedachtem Befchluffe zufolge der Negterungs :Bevollmächs 

egierungs: Bevolls _ 
mächtigten foll in Anfehung diefes Punktes eine vorzüglihe Wahfams 
£eit zur Pflicht gemacht werden. — ‚Die Regierungen vereinigen fih 

tigten erfte Beftimmung iſt, über die firengfte Vollziehung der beftebens 
den Geſetze und Dischplinarvorfchriften zu wachen, fo wird ihnen: 
1) Die forgfältigfte Aufmerkfamkeit auf die Befolgung diefer Geſetze 
und Vorfchriften, darunter befonders, mit Beziehung auf Art. 2. $. 3. 
des erwähnten Befchluffes, der Geſetze gegen geheime oder nicht authos 
rifirte Verbindungen auf den Univerfitäten zur Pflicht gemadt. 2) Um 
fie in Stand zu feßen, diefer Pflicht zu genügen, folen ihnen nicht nur 
alle zur Kunde der Nektoren und Senate, oder der Univerfitätsgerichte 
gelangten. Discipfinar » Ereigniffe ohne Ausnahme von diefen Behörden 
befannt gemacht werden, fondern es find auch die Pollzeibehörden ver: 
pflichtet,, jeden zu ihrer Kenntniß gefommenen, das Betragen des afas 
demifchen Perfonals überhaupt betreffenden Fall, den NRegisrungs Be: 
vollmächtigten anzuzeigen, unabhängig von der Anzeige, die. fie über 
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Sachen der Art den Lniverficätsgerichten und andern Fompetenten Bes 
hörden, zu erftatten haben. Weberdem müflen die Regierungs⸗Bevoll⸗ 
mächtigten felbft Alles anwenden, fich in einer fo genauen und vollkäns 
digen Kenntniß des ganzen Lebens und Treibens der Univerfitäten: zu 
erhalten, daß fie im Stande find, ſowohl zweckmaͤßig und 'tteffend, 
wenn es nöthig tft, darauf einzumirfen, als auch jederzeit befriedigende 
NRechenfchaft darüber zu geben. 3) Ste find verpflichtet, auf alle zui 
ihree Kenntniß gelangten und den akademifchen Behörden entgangenen, 
oder von diefen nicht genugfam beachteten Falle, diefelben aufmerkfam 
zu machen und zu three Unterfuchung aufzufordern. 4) Der Univers 
ſitaͤtsrichter ift ihnen allein untergeordnet, und ihnen fteht in Fällen der 
afademifhen Disciplin und Rechtspflege in Disciplinarfachen, wo zwi⸗ 
ſchen jenem und dem Rektor oder Senate Verfchiedenheit der Meinuns 
gen obwaltet, und das Reglement für die Verwaltung der afademifchen 
Gerichtsbarkeit auf ihre Entfcheidung verweifet, die Entfcheidung zu. 
Gleichfalls entfcheiden fie, wenn in polizeilichen, die Univerfirät betrefs 
fenden Fällen die akademifche Behörde und die DOrtspoltzei nicht übers 
einftimmen. 5) Sie erhalten das Recht, ſowohl fämmtlichen von den: 
Univerfitätsbehörden vorzunehmenden Sjurisdiftionss und Disciplinars 
Verhandlungen, als auch den Senatsverfammlungen beizumohnen, und 
wo fie eine Berichtigung oder DVervollftändigung des Verfahrens für 
nörhig halten, Diefe zu veranlaſſen. Auch find fie befugt, aufferordents 
lihe Senatsverfammlungen durch die Reftoren zu veranftalten. 6) Die 
Entfcheidungen der afademifchen Gerichte in Disciplinarfachen follen ihr 
nen vor deren Vollziehung vorgelegt werben, und fie haben durch Beir 
fchrift ihres Namens ihre Zuftimmung zu denfelben zu bezeugen. Ahnen 
wird das Recht beigelegt, in Fällen, mo fie gegen die Meinung der ger 
dachten Behörden eine ernftlichere Ahndung für nöthig erachten, auf 
diefe bei dem vorgefeßten Minifterio anzutragen. 7) Ste werden bes 
rechtigt, wenn die Univerfitätsbehörden ihren Aufforderungen zu Unters 
ſuchung gewifler Fälle nicht gleich nachkommen, oder lälfig dabei vers 
fahren und ihrem Anmahnen nicht Folge leiſten, fogleich dazu einen. 
Kommiffarius aus den Drtsgerichten zu regutrgen welcher ſich der 
Sache mit Senbachtung Der afademifchen Vorſchriften zu unterziehen. 
hat. Weber Zälle der Art müffen fie fogleih an das vorgeordnete Mi⸗ 
nifterium berichten, und dies muſſ die Univerfitätsbehörden zur Verant 
wortung ziehen. 8) Sie werden berechtigt, erforderlichen Falls ge: 
mifchte Unterfuhungs:Kommiffionen aus den afademifhen Behörden 
und der Polizei unter ihrem Vorſitz zu ernennen. 9) Alle Rekurfe ger 
gen Urtheile der afademifchen Behörden gehen durch fie und, mit ihrem 
Butachten begleitet, an das vorgeordnete Minifterium. 10) Ste Eons 
trolliren die Vollziehung der Strafen, und müflen namentlich darauf 
fchen, daß Relegirte durch die Polizei gleich aus der Stadt entfernt 
werden, und fich in einem, vier Meilen von berfelben abftchenden Um⸗ 
freife nicht aufhalten. 11) Bei allen Gelegenheiten, wo erhebliche Uns. 
ordnungen der Studirenden zu beforgen find, und wovon fie im Vor⸗ 
aus Nachricht erhalten, find fie berechtigt, den Univerfitätsbehörden und 
der Polizei die Anwelfungen, welche fie für erforderlich halten, zu ges’ 
ben, und diefe find ihnen in Allem, was die Univerfität angeht, zu fols: 
gen verbunden. Mit den Milttairbehörden treffen fie nöthigenfalls die: 
erforderlichen Verabredungen zur Aufrechthaltung der Ordnung. 12) Dei 
Tumuften und andern öffentlichen Erceffen der Studirenden haben fie 
bmnp die Univerfitätshebörden, als auch die Polizei, fo weit fie eins- 
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zugreifen für erforderlich halten, mit Anmweifung zu verfehen. und nöchts 
genfalls das Militair zu requiriren. 13) Ueber Disciplinarfälle, welche 
die akademifchen Lehrer. felbft betreffen, müflen fie dem vorgeorbneten 
Minifterio ungefaumt Anzeige und Anträge machen, und von ihm Syus 
ſtruktion einholen. 
II. Die Regterungss Bevollmächtigten find ferner, dem Befchluffe 
des Bundestages zufolge, beftimmt, den Geiſt, in welchem die akademi⸗ 
fchen Lehrer bei ihren oͤffentlichen und Privat-Vortraͤgen verfahren, forgs 
fältig zu beobachten und demfelben, jedoch ohne unmittelbare Einmifhung 
in das Willenfchaftlihe und die Lehrmethode, eine heilfame, auf die 
fünftige Beflimmung der Sjugend berechnete Richtung zu geben. Um 
diefer Beſtimmung nachzukommen, muͤſſen fie ſich 1) von der Beſchaf⸗ 

fenheit ver Vorträge der Docenten und ihrem Geiſte die erforderliche 
Ueberzeugung verfhaffen; 2) den Docenten die nöthigen Bemerkun⸗ 
gen ſowohl fehriftlich, als mündlich mittheilen; 3) die balbjährigen 
eftionsfataloge und die Verzeichniffe der halbjährig gehaltenen Bors 

lefungen, mit ihrem Gutachten begleitet, dem vorgeordneten Minifterio 
einreichen. 4) Ueber jede Zulaffung eines Privatdocenten, fo. wie über 
jede Anftellung und Beförderung eines Profeffors, ſollen fie ihr Guts 
achten abgeben. 5) Die afademifchen Inſtitute müffen fie beauflichtigen 
und dafür forgen, daß fie in einer der Fünftigen Beſtimmung der Stus 
direnden. zufagenden VBerfaffung bleiben. 6) Um über dies Alles mit 
den Fakultäten Ruͤckſprache nehmen und ihnen die erforderlihen Mit⸗ 
theilungen machen zu koͤnnen, find fie befugt, nicht allein den Sitzun⸗ 
gen jeder Fakultät beizumohnen, fondern auch aufferordentlihe Vers 
fammlungen der Fakultäten durch deren Dekan zu veranlaflen. 

- I. Weiter follen fie Allem, was zur Weförderung der Sittlichs 
£eit, der guten Ordnung und des aͤußern Anftandes unter den Studis 
renden dienen kann, ihre unausgefeßte Aufmerkfamfeit widmen, und 
mäflen deswegen 1) den herrfchenden Seift und den Ton der Studis 
renden fortwährend beobachten und feldft Einfluß darauf zu gewinnen 
fuchen. 2) Solche Studirende, die ſich durch unanftändige Tracht und 
durch ein unanfländiges oder anftößiges Betragen nachtheilig auszeich⸗ 
nen, müffen fie durch die Neftoren erinnern laffen und nöthigenfalls 
orgen, daß fie durch angemeflene Disciplinarmittel zur Aenderung ihres 
ettagens veranlafft werden. 3) Auf die Entfernung derer, welche auf 

die Sitten und den Geiſt der übrigen einen nachtheiligen Einfluß has 
ben, müffen fie bei dem vorgeordneten Minifterio antragen, find aber 
berechtigt, in dringenden Fallen die Entfernung folcher Smbividuen, 
unter Borbehalt der Verantwortung, felbft anzuordnen. 4A) .An der 
Verleihung der Sreitifche und übrigen afademifchen Benefizten follen fie 
den Antheil nehmen, daß alle Kollationsdekrete ihnen vorgelegt werden, 
und fie durch Beiſetzung ihres Namens ihre Zuftimmung bezeugen. 

‚Site haben darauf zu fehen, daß nur Würdige dergleichen Wohlthaten 
erhalten und genießen. Deswegen foll auch von dem vorgefegten Deis 
nifterio feinem Studirenden eine Unterſtuͤtzung bewilligt werden, dem 
nicht feine Würdigfelt dazu von dem Negierungs: Bevollmächtigten bes 
zeugt ifi. 5) Alle den Studirenden von den Neftoren und den Fakul⸗ 
täten zu ertheilenden Zeugniffe müflen fie mitzeichnen. 6) Sie follen 
darauf fehen, daß völlig genaue Abs und Zugangsliften der. Studiren: 
den gehalten und ihnen fortlaufend vorgelegt werden. Hierbei muͤſſen 
fie darauf Acht haben, daß Feine von andern Univerfitäten telegirte, 
auch Feine von einer andern Untverfitäe Fommende und nicht mit einem 
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von deren Negierungs s Bevoffmächtigten mituhterfchriebenen — 
verſehene Studenten aufgrnommen werden. 7) Sie haben regelmaͤßi 
monatlich Bericht über die Disciplinarereigniſſe, den herrſchenden Seht 
md die Befchaffenheit der Sitten auf der Univerfität an das vorgeſetz 
Niniſterium zu erftatten, erhebliche Worfälle aber demfelben anfferordents 
ih ohne Verzug anzuzeigen. ' : 

. Da es den Dberpräfidenten in den Provinzen wegen ihrer 
übtigen ausgedehnten Gefchäfte und häufigen Abmefenheit nicht wohl 
möglich feyn würde, den an die Regierungss Bevöllmächtigten zu mas 
Genden, fehr ins Einzelne gehenden Forderungen vollfommen zu erits 
mehen, fo wollen wir die Beftimmung im $. 16. der Verordn 
mgen verbefferter Einrichtung der Provinzialbehörden, vom 30. April 
1515, wonach jeder Oberpräfident Kurator der, in der ihm. anverktauten 
Provinz befindlichen Univerfität ſeyn foll, und die beftehenden Kuratos 
rien der Untverfitäten überhaupt, auf fo lange, als bie gegenwärtige 
Naaßregel dauert, hiermit aufheben. Es werden demnach die Res 
ringe" Bevollmächtigten an den Univerfitäten, welche Kuratoren has 
ben, fo fange an die Stelle der leßtern treten, und auf diefelben gehen 
daher auch alle den Kuratoren in den ihnen bereits ertheilten Inſtruk⸗ 
tionen gegebenen Dbliegenheiten und Befugniſſe in den übrigen Univer⸗ 
itätss Angelegenheiten über. 2) Diefelben Obliegenheiten und Befugs 
fe werden hiermit auch dem Regierungs Bevollmächtigten beider 
Univerfieät Halle zugefprochen, welchen das Miniſterium der geiſtlichen, 
Unterrichts: und Medteinals Angelegenheiten hiernach noch mit weiterer 
Inſtruktion verſehen wird. 3) Gedachtem Miintfterio bleibt es vorbe⸗ 
halten, da von ihm unmittelbar die Kuratörialgefchäfte ber giefigen 
Univerfität wahrgenommen werben, diefe auf den Regierungs-⸗Bevoll⸗ 
mächtigten fo weit zu übertragen, daß er gehörig zum Wohl: der Uni⸗ 
drrfität einwirken und feine Beflimmung ganz erfälen fönne. 4) Die 
Iniverfitäe in Greifswald bleibt bis zu ihrer beendigten neuen Organi⸗ 
fatton in ihrem bisherigen Verhäftnig zu ihrem Kanzler, welcher jedoch 
ie den Regterungss Bevollmächtigten gegebene Beftimmung, nach: der 
hm von Unferm Minifterio für den öffentlichen Unterricht zugeheriden 
Inſtruktion, im Allgemeinen wahrzunehmen hat. — Den Oberpräfidens 
ten bleibe übrigens die Verpflichtung, fo viel als nur immer ‚möglich, 
um Beften der Univerfitäten und zur Erreichung des Zwekkes bei der 
Anftelung der Negierungs : Rommiffarien mitzuwirken. Wir erwarten, 
daß fie allen Einfluß ihrer Stellung dazu aufbteten, und die Negierungss 
Kommiſſarien mit allen ihnen zu Gebote fiehenden Mitteln Eräftigft 
unterſtuͤtzen werden. | ' 

V. Die RegterungssBevollmächtigten fiehen im Allgemeinen in 
denſelben Berhältniffen, wie die Kuratoren der Univerfitäten. Sie find 
“mnach: 1) in Beziehung auf diefelben als die Stellvertreter des ihnen 
ergefeßten Miniſterii Fir betrachten, und es muß ihnen deswegen von 
den akademifchen Behörden und Perfonen willig Folge geleiftet, auch 
müffen ihnen alle Berichte gedachter Behörden, imgleichen die Berichte 
det Direktoren und Vorfteher der afademifchen Snftitute, Sammlungen 
:sd Apparate vorgelegt werden, wobei es ihnen frei fteht, felbige unter 
"fer Beifcheift ihres Namens weiter zu befördern, oder auch mittelft 
onderee Berichte zu überreichen. 2) Sie find dem Minifterto der 
lichen, Unterrichtss und Medieinals Angelegenheiten unmittelbar uns 
geordnet, erftatten an diefes allein alle ihre Berichte, indem demſel⸗ 
on überfaffen bleibt, in vorkommenden Fällen mit andern dabei interefs 
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Keten Minifterien au verhandeln. Eben fo erhalten fie auch nur von 
‚dem erfigedachten Minifterio alle Aufträge und Refolutionen, and wer⸗ 
„den hiermit angewieſen, den Verfügungen diefer Behörde in alfen Stuͤk⸗ 
en pünftlih und ohne Auffchub nachgufommen. 3) Ste follen in 
‚Stand geſetzt werden, das für ihre Sefchäfte nöthige Dienftperfonat 

zu halten, doch follen ihnen auch erforderlichen Falls alle Subalternen 
„der Univerfitäten zu Gebote ftehen. — Nach diefen Feftfegungen haben 
‚fowohl die Negterungs: Bevollmächtigten felbft, die Univerfitäten und 
Ihre Behörden, als auch die in vorfommenden Fällen mitzuwirken ans 

ewieſenen poltzeilihen, richterlichen und militairifchen Behörden, fich 
ſtreng zu achten. Lebtere find hierzu von den ihnen vorgefegten Mint: 
(ein anzuhalten, das Miniſterium der geiftlichen, Unterrichts: und 
‚Medicinal: Angelegenbeiten aber bat im Allgemeinen, wie in Kinficht 
‚auf die Regierungs-Bevollmaͤchtigten und die Univerfitäten infonderheit 
‚darüber zu halten, daß obige Vorfchriften genau befolgt werden. 

Gegeben Berlin, den 18. November 1819. 
Friedrich Wilhelm. 

Me 4 Allerhöchftes Neglement für die Fünftige Verwaltung der 
akademifchen Dischplin und Polizei: Sewalt bei den Univerfitäten, 

3, : Vom 18. November 1819. - 
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preu: 

‚Gen 2c. haben Uns überzeugt, daß die bisher auf Unfern Univerfitäten 
uͤckſichts der Verwaltung der afademifchen Disciplin und Polizeis 

Gewalt beſtandenen Einrichtungen nicht überall den gehofften Erfolg 
gehabt haben. Die Reftoren und Senatoren Unferer Univerfitäten, in 
deten Händen ſich bisher die akademiſche Disciplin und Polizei-Gewalt 
konzentrirte, ſtanden nicht in der nothwendigen Verbindung mit den 
Orts: Polizeibehörden, und die jährlichen Veränderungen in dem mit 
jenen akademifchen Würden befleideten Perſonale verhinderten eine 
‚gleichförmige Ausübung der den Untverfitäten verlichenen Disciplinars 
Sewalt. Wir haben daher befchloffen, bei jeder Unferer Univerfitäten, 
fiatt, Des bisherigen Syndifus, einen eigenen Univerfitätsrichter anzuftels 
Im und diefem hauptfächlich die Verwaltung der afademifchen Discis 
plin und Polizei: Gewalt zu Übertragen. Dem gemäß verotdnen Wir, 
indem Bir alle dem gegenwärtigen Reglement widerfprechende Beltims 
mungen, Unfers NReglements vom 28. December 1810,. wegen Einrichs 
tung der afademifchen Serichtsbarfeit bei den Alntverfitäten, und der 
Unfern Univerfitäten bisher ertheilten Statuten hierdurch ausdrüdlich 
abändern und aufheben, hiermit Folgendes; 

.$. 1. Die durch das Edift vom 28. December 1810 den Univer⸗ 
fitäten anvertraute afademifhe Disciplin und Polizei s Gewalt wird, 
nach Verſchiedenheit der Falle, von dem Neftor oder dem Univerfitätg: 
tichter oder dem afademifhen Senat ausgeübt. | 

. 2 Dem Rektor allein gebührt die Ausübung der Disciplin, fo 
weit fie fi über die Sitten und den Fleiß der Studirenden erftreckt, 

‚und härtere Maaßregeln als Ermahnungen und Verweiſe nicht erfor: 
dert. Schriftlihe Verhandlungen finden in diefen Fällen nie Statt, 
doch ift der Rektor verpflichtet, in einer Eurzen Regiftratur die von ihm 
gewählte Maaßregel, die Veranlafjung zu derfelben, fo wie den Vor⸗ 
namen, Namen, das Vaterland des dadurch Betroffenen und die Fa: 
Euftät, zu welcher derfelbe gehört, aufzuzeichnen, und diefe Negiftratur 
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vom Unfwerfieätsrichter und dem Dekan der Fakultät, zu welcher der. 
Betroffene gehört, nachrichtlich vorlegen zu laflen. | 

$. 3. Wenn wegen Unfleißes oder unſittlichen Betragens, unge 
ahtet folches in einer Verletzuug der allgemeinen Landesgefege und! 
Verordnungen noch nicht befteht, dennoch härtere als die $. 2: bemerks 
tm Strafen nothwendig werden, z. B. Beraubung der unter der Wirkt 
waltung des afademifchen Senats ſtehenden Beneficien, Freitiſche nd? 
Stipendien, oder. Vermeifung von der Untverfität, To tritt das untet! 
$, 10. sqq. bemerfte Verfahren ein. — |} 

$. Streitigkeiten unter den Studirenden felbft, fe Tatge- fie 
nicht in Thätlichkeiten übergegangen find, werden zunächft‘ von: dei’ 
Rektor allein erörtert; Infofern ihm aber deren gütfiche Derlegung nicht 
singen, oder, feiner Anficht nach, einer der Theilnehmer eine hättet" 
Strafe als einen bloßen Verweis verwirkt haben’ follte, iſt er verbun⸗ 
ben, die weitere Verhandlung dem Univerfltätsrichter zu uͤberlaſſen. “2 

$.5. Die Ernennung des Univerfitätsrichters geſchieht von Un⸗ 
ſerm Miniſterio der geiftlichen, Unterrichts; und Mebicinal s Angelegems' 
beiten mit Zuftimmung Unfers Juſtiz⸗Miniſterit und Unſers Miniſterii 
ie Reviſion der Geſetzgebung u. f. w. für die Univerſitaͤt Bonn. Dev 
Univerfit tsrichter foll in der Regel diefelbe Qualiſikation zur Verwal⸗ 
tung des Michteramtes haben, welche Wir von den Deitgtiebern uge 
m Ober: Landeögerichte, nach näherer Anmelfung der allgemeinen Ser! 
tichtsordnung, erfordern.” Er darf weder afademifcher Sehrer pee 
vaidozent ſeyn, hat aber den Rang der ordentlichen Profeſſoren.Ei⸗ 
iſt Mitglied des akademiſchen Senats und nimmt in demſelben, ſo en 
bei feierlichen Aufzügen, die Stelle zur Linken des jedesmaligen Rektors: 
en Er ift befugt, in Sachen feines Amtes dem Sefretair und Dem: 
Unterbeamten der Untverfität Aufträge und Anweiſungen zu ertheilett,) 
und ſteht feinerfeits zunächit unter dem Regierungs⸗ evollmächtigten) 
bei der Univerfität, welcher in allen Sachen, worin: es auf Kenntniß' 
der Sefege und der Landesverfaffung ankommt, ihm Gutachten abzu⸗ 
fordern und Aufträge zu geben berechtigt iſt. .3 | 

.6. Der Univerfitätsrichter ift zugleich Rechtskonſulent der mtl 
verſitaͤt, und als folcher dafür verantwortlich, daß die Beſchluͤſſe“ und 
Verhandlungen des afademifchen Senats, nach Inhalt: und Form; dem. 
beftehenden Geſetzen und der Verfaffung vollkommen gemäß find.- Er: 
hat daher in allen hieher einfchlagenden Gegenftänden ein Votum de=- 
cisivum gleich den andern Senatsmitgliedern. ' Es ſteht ihm auth⸗ 
frei, wenn er glaubt, daß der Beſchluß der Pluralitaͤt des Senats 8 
nicht vertreten laſſe, die obmwaltendE Differenz jur Entſcheidung des er 
gierangs s Bevollmächtigten zu bringen. — In ſolchen Fällen findet nie 
ine mündliche Defiberation Statt, bei welcher die Pluralität des &er 
natö ducch zwei von ihm erwählte Deputirte vertreten vwolrd.- Der 
Richter hält dem Regterungs » Bevollmächtigten dann Vortrag, der’ 
duch die Deputirten nöthigenfalls ergänzt wird, und nur der Beſchluß 
des Regierungs : Bevollmächtigten wird, von ihm vollzogen, niedergesi 
Ihrieben. — In den Mechtsangelegenheiten der Untverſitaͤt dieſe vor: 
Bericht zu vertreten, iſt der Richter nicht verbunden; ee ift vielmehr 
befugt, gemein mit: dem Rektor der Lniverfität einen Bevsllf 
mädhtigten zu beftellen, über defien Auswahl er ſich mit dem Senate 
reinigen, und den er, nad) vorgängiger Ruͤckſprache Mit demfelben, 
mit der nöthigen information verfehen, und hinfichts des Betriebes! 
des Prozeſſes fortgeſetzt kontrolliren muß. - , 



2 

6. 7. Wo der Untverfleätsrichter zugleich die Jurisdiktion auf den 
akademiſchen Guͤtern verwaltet, liegen ihm in diefer Hinficht die Deich 
bie allgemeine Gerichtsordnung den Juſtitiarien vorgefchriebenen Pflich⸗ 
ten 0 ... 

- 6.8. Bei Berwaltung der eigentlichen afademifchen Disciplin und 
Polizei⸗Gewalt verführt der Untverfitätsrichter völlig felbfiftändig a) bei 
allen Civilklagen gegen Studirende, deren Gegenftand lediglich pecuniair 
if, b) bei allen Teichteren Vergehen, deren Strafe nur. in Verweis oder 
in Karzerftrafe bis zu vier Tagen beſteht. — Es werden daher alle 
Cipilklagen, fo wie alle Ameigen gegen Studirende wegen Verlegung 
der. Polizeiverordnungen und Strafgefehe bei dem Univerfitätsrichter 
angebracht, an den auch ber Neftor diejelben ‚fofort abzugeben verbuns 
den iſt, fafls fie zufällig in feine Hande gekommen feyn follten. Der 
Univerfitätseichter iſt verbunden, zunächft zu prüfen, ob der Gegenſtand 
der Anzeige an die afademilchen oder ordentlichen Gerichte gehört, und 
leßteren Faus verbunden, die Anzeige fofort dorthin abzugeben. & bes 

t jedoch entweder Adfchrift derfelben zurück, oder wenn die Sache 
zu zu meitläuftig ſeyn follte, vegiftrirt er aus den durch feine Hände 
den Verhandlungen - deren wefentlichen inhalt, damit auf dem 

rund derfelden In ber nächiten Senatsfigung, oder. bei befonders wich⸗ 
tigen Fallen. in einer, von dem Rektor zu veranflaltenden aufferordents 
lien Berfammlung geprüft werden koͤnne, ob es etiwa befonderer Diss 

narmaaßregeln beditrfe. Gehört die Sache aber vor das afademifche 
ericht, fo iſt der Univerfitätserhter in den oben ad a. und b. anges 

gebenen Fällen befugt, fie feldftftändi gu unterſuchen und zu entfcheiden, 
— Es ſteht ihm aber frei, den Rektor, den Dekan der betreffenden 
Fakultaͤt und jedes andere Mitglied der Univerficät, defien Anmetenheit 
bei der Mens er aus befondern Umftänden etwa für Er? A 
hält, um Beiwohnung der Termine zu erfuchen, und diefen Nequflitios 
K muß yon den Requirirten unmelgerlich — geleiſtet werden. — 

agegen ſteht es auf der andern Seite jedem Mitgliede des Senats 
fh in den Terminen gegenwärtig. zu fen, und dem LUniverfitätsrichter 
eine Bemerkungen, jedoch ohne alle weitere en, mitzutbheilen. 

$..9: Iſt der Univerfitätsrichter der Meinung, daB nach Lage der 
beendigten Ausmittelingen ein bloßer Verweis binreiche, fo giebt er Die 
Verhandlungen an den Rektor zurück, dem, wenn er der Anficht des 
Richters beitritt, die Ertheilung des Verweifes überlaffen bleibt. Weiche 
Die Anficht des Rektors von der des Richters ab, und findet feine Vers 
—A zwiſchen beiden nach gegenſeitiger Berathung Statt, ſo traͤgt 
der Rektor die Sache dem verſammeiten Senate bei der naͤchſten Sitzung 
vor, und der Beſchluß der Pluralitaͤt des Senats entſcheidet in dieſem 
Falle unbedingt, 
-- 6, 10. Bei allen größeren Vergehen, wo die vermuthliche Strafe 
viert ige Inkarzeration uͤberſteigt, wird die Unterfuhung zwar von 
dem Lntverfitätsrichter gleichfalls felbfiftändig nach $. 8. geleitet, er iſt 
jedoch verbunden, zu den Terminsverhandlungen den Rektor zuzuziehen, 
der fih in Verhinderungsfällen den Rektor des nächftvorigen jahres, 
oder, wenn auch diefer verhindert wird, den Defan, oder, wenn auc) 
diefer verhindert wird, einen Profeffor ordinarius der Fakultät, zu wel⸗ 
cher der Angefchuldigte gehört, zu ſubſtituiren berechtigt if. 
6 11, Ais größere Vergehen, jedoch mit den Befchränfungen, 
welche das Edikt vom 28. December 1810 & 9. enthält, follen ohne 
Ausnahme betrachtet werden: Duelle unter Studenten, bei denen feine 



chehliche Verwundung oder Verfiämmelung vorgefallen, Realinjurien, 
Ötörung der Ruhe an öffentlichen Drten, Beleidigungen einer Obrigs 
kit, Beleidigung eines Lehrers, Nückfiches ihrer nur disciplinellen Koks 
gm, Aufwiegelei, Nottenftiftung unter Studenten, Verrufserflärung 
der Ausführung einer Verrufserklärung, Theilnahme an geheimen ober 
ht authorifieten Verbindungen. 

$. 12. Auch die Entfcheidung erfolgt in ben 66. 10. und 11. ber 
fimmten Fallen, fobald fie nicht auf Ausfchliefung von der Univerſitaͤt 
möfalle, felbfiftändig durch den Univerfitätsrichter; jedoch nad) vorgäm 

Bortrage im Senate. Saͤmmtlichen Mitgliedern des Senats 
t bei dieſem Vortrage eine: berathende Stimme zu. Iſt aber hie, 

Slfte der Mitglieder des Senats ber Meinung, daß die Entfcheidung 
des Richters zu hart oder zu gelinde ſey, und betrifft die Verſchieden⸗ 
hit in den Anfichten eine achttägige Inkarzeration oder eine noch haͤre 
me Strafe, fo muß, wenn der Richter fich von den Gründen der übel, 
gen Genatsmitglieder nicht überzeugen laflt, der Regierungss Bevolls 
hähtigte über die Differenz entfcheiden. Diefer Rekurs auf den Res 
gmunge «Bevollmächtigten findet, fobald. der Rektor fich unter den 
Diflentieenden befindet, fehon dann Statt, wenn .ein Drittheil ſaͤmmt⸗ 
liher Stimmen des Senats fich gegen den Lniverfitätsrichter erklärt. - 

I. 13. Sobald von dem Richter oder einem andern Senatsmit⸗ 
diede auf Ausfchließung von der Univerſitaͤt, fey es nun durch Exklu⸗—⸗ 
ion, Consilium abeundi oder Relegation, angetragen wird, haben 
mmtliche Senatsmitglieder eine völlig: entfcheidende Stimme, und bie 
tinfache Piuralität der Stimmen giebt den Ausfchlag; dem Richter ſteht 
oh frei, wenn er dem Befchluffe füch nicht fügen zu koͤnnen glaubt, 
af die Entfcheidung des Negierungs s Bevollmächtigten, wie im Galle 
ad 12, zu provoziren. 
5.14. Alle Entfcheidungen, über welche Vortrag im Senate ges 

halten worden, werden in deſſen Namen abgefaflt und von dem Rektor 
und Richter unterfchrieben. — Alle fonftige Ausfertigungen und in den 
ad a. und b. des $. 8. bezeichneten Sachen, auch die Erfenntnifle 
mtden von dem Univerfitätsrichter allein unterfchrieben. 
515 Alle Ausfertigungen, an denen der Univerfitätsrichter Theil 

nimmt, werden von dem Sekretarius Eontrafignirt; das Protokoll im 
Ye aanninöverhanblungen führe der Kanzellift und Regifirator der 

Q tat. 
$. 16. Der im $. 13. des Neglements vom 28. December 1810 

sem Entfcheidung des Senats in Disciplinarfachen nachgelaffene Res 
td muß, wenn auf Relegation erfannt ift, binnen vier Tagen, und 

«gen andere Disciplinarftrafen binnen 48 Stunden, bei Vermeidung: 
der Praͤkluſion, ergriffen werden. Im lebteren Falle kann das Minis 
Kerium der geiftlichen, Unterrichts s und Medicinal: Angelegenheiten der 
Otrafe eine Berfchärfung hinzufügen, wenn der Rekurs zur Ungebühr 
estifen ift. Syn Anfehung der durch das gedachte Geſetz nachgelaffenen; 
ppellationen in Civilſachen bleibe es bei den feftgeftellten Sriften. - 

5 17. Der Rektor fowohl als der Lntverfitätsrichter find vers 
pflichtet, in jeder Senatsfißung von allen Sachen Nachricht zu geben, 
welche von nen nah 66. 2. 4. 8, 9. feit der vorhergehenden Senats⸗ 
fang entfchieden worden find. 

.18. Die Sorge für die Voliftreffung der Strafen liegt dem 
Rhter ob, der, infofern von Inkarzeration die Rede ift, das Gutach— 
un des Dekans der Kakultät des zu Beſtrafenden darüber hören muß, 
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wie bie Strafe ohne zu großen Nachtheil für das Studium des zu 
Beſtrafenden zu vollſtrecken ſey. Dem Richter gebührt daher auch Die 
Aufficht über die zweckmaͤßige Einrichtung des Karzers und Über Be; 
folgung der Karzerordnung. 

Ä :$. 19. Hält der Richter im Laufe der Unterfuchung die Verhaf⸗ 
tung eines Studirenden für nothmendig, fo muß er darüber, wenn nicht 
Gefahr auf dem Verzuge haftet, mit dem Rektor und Dekan zuvörbderft 
Ruͤckſprache nehmen; weichen beide von ferner Anficht ab, fo entfchets 
bet nach $. 6. der Regterungss Bevollmächtigte, auf welchen. ihverfeits 
Rektor und Dekan provoziren können, wenn der Richter die von ihnen 
behauptete Nochmwendigkeit der Verhaftung nicht anerkennen will. 
. 20. Syn allen ‚Angelegenheiten, wo außer dem pekuniairen In⸗ 
terefie noch ein disciplinelles eintritt, tft nach $. 10. die Arc des Vers 
fahrens davon abhängig, ob Ruͤckſichts des feßtern eine härtere als vier⸗ 
tägige Karzerftrafe zu erwarten iſt; die Entſcheidung über. das peku⸗ 
niaire Intereſſe gebühre auf jeden Fall dem Richter allein. - 

- 6 21. Dem Univerfitätsvichter fleht die Benugung der untern 
Dolizeibeamten des Drts für die von -ihm zu führenden Unterfuchungen, 
unter Ruͤckſprache mit dem Orts: Chef derfelben, frei. Zu Mittheilun⸗ 
gen zwifchen diefem und’dem Yniverfitätsrichter bedarf es Feiner foͤrm⸗ 
lichen Schreiben,. die Verhandlungen werden vielmehr gegenfeitig im 

originali brevi manu mitgetheilt, und mit den Originalvermerfen, 
welche erbeten worden, zurückgegeben. .. 
+ 9..22% Der Richter ſoll überhaupt das Organ ſeyn, durch welches 
der Rektor und Senat mit den Drts:Polizeibehörden in Verbindung teitt, 
es muß daher in allen Angelegenheiten, bei welchen ein poltzeiliches In⸗ 
terefie Statt findet, insbefondere alfo über die Anträge der Studirens 
den auf Zulaffung öffentlicher Aufzüge, der Veranftaltung von Baͤllen und 
Konzerten, zwifchen dem Rektor und Richter, und, wenn dieſe fich über 
die Zulaflung vereinigt haben, zwiſchen dem Nichter und dem Chef der 
Drtss Poltzeibehörde berathen werden. Der Negierungs:Bevollmächtigte 
enticheidet, wenn bei den Berathungen Feine Bereinigung Statt findet. 

$. 23. Der Richter muß wöchentlich dem Regierungs  Bevoll: 
mächelgten eine Weberficht der eingegangenen und der beendigten Klagen 
und Anzeigen einreichen, in welche auch die nach $. 2. von dem Rektor 
aufgenommenen Regiftraturen aufzunehmen find. Das Schema bierzu 
wird ihm der Regferungs:Bevollmächtigte mittheilen. Es tft damit eine 
Anzeige von der gefchehenen Vollftreffung der Urtheile zu verbinden. 
Dei Vorfällen unter Studirenden, die am Drte ein befonderes Auffehen 
erregt haben, muß die Anzeige an den Negierungs:Bevollmächtigten fos 
gleich, erfolgen, mit beftimmter Bezeichnung des bereits Feſtſtehenden 
und des zur Zeit noch unverbürgt befannt Gewordenen. 

. 9. 24. Der Univerfitätsrichter iſt befugt und verpflichtet, geſetz⸗ 
lich zulaͤſſige Schuldfontrafte der Studirenden aufzunehmen, auch die, 
fludirenden Ausländern in ihren Privatangelegenheiten etwa nöthigen 
gerichtlichen Beglaubigungen zu ertbeilen, und follen diefe Verhandlun⸗ 
gen, für welche. er aber in feinem Falle eine Tare erheben darf, gericht: 
lichen Slauben haben. — Wach diefer Verordnung, welche zu Sjeders 
manns Wiffenfchaft durch Unfere Geſetzſammlung öffentlich hekannt 
emacht werden foll, haben Alle, die es angeht, befonders alle Univer⸗ 
itäten und Staatsbehörden fich zu achten. 

Gegeben Berlin, den 18. November 1819. 
Friedrich Wilhelm. - 



Ne. 5. Allerhoͤchſte Bekanntmachung des Sefchluffes ber Deutſchen 
Bundesverſammlung in deren Mſten Sitzung am 14. November 
1834, wegen der deutfchen LUniverfitäten und anderer Lehr: und 
ErziehungssAnftalten. Vom 5. Dezember 1835. 2 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preu⸗ 
fen 2e.-2c. thun fund und fügen hiermit zu wiffen: die Deutfhe Bunr- 
desverſammlung hat in ihrer am 14. Novbr. 1834 ftattgehaßten 3Hfteh: 
Sitzung zum Zwekke der Feftftellung und Aufrechthaltung gemeinſamer 
Maaßregeln in Betreff der Univerſitaͤten und anderer Lehr⸗ und Erzie⸗ 
hungssAnftaften Deutſchlands befchloffen : 

Art. 1. Die Regierungen werden auf ihren Univerfitäten für die 
Immatrikulation eine eigne Kommiflion niederfegen, welcher der außers 
ordentliche Negierungsdevollmächtigte oder ein von der Negierung dazu 
ernanntter Stellvertreter deffelben beimohnen wird. — Alle Studirende- 
find verbunden, fich bei diefer Kommiſſion innerhalb zwei Tagen nach' 
ihrer Ankunft zur Immatrikulation zu melden. Acht Tage nach dem 
vorfchriftsmäßigen Beginnen der ortefungen darf, ohne Genehmigung 
der von der Regierung. hierzu beſtimmten Behörde, keine Immatrikula— 
tion mehr flattfinden. Dieſe Genehmigung wird insbeſondere alsdann 
erfolgen,. wenn ein Studivender die Verzögerung feiner Anmeldung durch 
Nachweiſung gültiger VBerhinderungsgründe zu entfchuldigen vermag. — 
Auch die ‚auf einer Uiniverfität bereits immatrikulirten Studirenden-müfs 
fen fich beim Anfange eines jeden -Semefters in den zur Immatrikula⸗ 
tion angefeßten Stunden bei der Kommiſſion melden und ſich über ben 
inzwifchen gemachten Aufenthalt auswelfen. ' 

Art. 2. Ein Studirender, welcher um die Immatrikulation nach⸗ 
ſucht, muß der Kommiffion vorlegen: 1) Wenn er das akademiſche 
Studium beginnt — ein Zeugniß feiner wiſſenſchaftlichen Borbereitung: 
zu demfelben und feines fittlichen Betrageng, wie folches durch die Ges 
feße des Landes, dem er angehört, vorgefchrieben if. — Wo noch keine 
Verordnungen hieruͤber beftehen, werden fie erlafien werden. Die Nes 
gierungen werden einander von thren über diefe Zeugniffe erlaffenen 
Geſetzen, durch deren -Mittheilung an die Bundesverfammiung, ::im 
Kenntniß feßen. 2) Wenn der Studirende fih von einer Univerfität 
auf eine andere begeben hat, auch von jeder früher befuchten — ein 
Zeugniß des Fleißes und fittlichen Betragens. 3) Wenn er die afader 
mifhen Studien eine Zeit lang unterbrochen hat — ein Zeugniß über 
fein Betragen von der Obrigkeit des Orts, wo er ſich im leßteren Jahre 
längere Zeit aufgehalten hat, in welchen zugleich zu bemerken ift, daß 
von ihm eine öffentliche‘ Lehranftalt nicht befuche fey. — Paͤſſe und 
Privatzeugniſſe genügen nicht; doch kann bei folchen, welche aus Orten 
auffer Deutfchland kommen, hierin einige Nachficht flattfinden. 4) Je⸗ 
denfalls bei folhen Studirenden, die einer väterlichen oder vormunds 
(haftlihen Gewalt noch‘ unterworfen find — ein obrigkeitlich beglaus 
bigtes Zeugniß der Eitern oder derer, welche ihre Stelle vertreten: daß 
der Studirende von ihnen auf dieliniverfität, wo er aufgenommen zu 
werden verlangt, gefandt fey. — Diefe Zeugniffe find von der SJmmas 
trikulations⸗Kommiſſion nebſt dem Paffe des Studirenden bis zu feinem 
Abgange aufzubewahren. — ft Alles gehdig, beobachtet, fo erhält der 
Srudirende die gewöhnliche Meatrikel; die Regierungen der Bundess 
fiaaten werden aber Verfügung treffen, daß diefe in feinem bderfelben 
kart eines Paſſes angenommen werden fann. 

Art. 3. In den Zeugniffen über das Betragen find bie etwa ers 



kannten Strafen nebft der Urfache derfeiben anzuführen, und zwar in 
allen Zällen, voo irgend eine Strafe wegen verbotener Verbindung ers 
kannt if. Die Anführung der Beſtrafung wegen anderer nicht erbebs 
licher Kontraventionen kann, nach dem Ermefien der Behörde, entweder 
ganz unterbleiben, oder nur im Allgemeinen angebeutet werben. Syn 
allen: Zeugnifien ift (wo möglich mit Angabe der. Gründe) zu bemerken, 
ob der Inhaber der Theilnahme an verbotenen Verbindungen verdächs 
tig geworden fey oder nicht. — Sjeder ift verflichtet, um diefe Zeugniffe 
ſo zeitig N daß er fie bei der Immatrikulation vorzeigen 
fann, und die Behörden find gehalten, folche ohne Aufenthalt auszus 
feriom, falls nicht Gründe der Verweigerung vorliegen, welche auf 

erlangen des Studirenden befcheinigt werben müflen. Gegen bie 
Verweigerung kann derfelbe den. Rekurs an die Behörde nehmen. — 
Kann ein Studirender bet dem Gefuche. um Immatrikulation die .er< 
forderlichen Zeugnifle nicht vorlegen, verfpricht er jedoch deren Nach⸗ 
lieferung,, fo kann er, nach dem Ermeflen ber Smmatrifulatione: Roms 
miflion, vorerft ohne Immatrikulation, auf die afademifchen Oeſetze 
verpflichtet und zum Beſuche der Kollegien zugelaflen werben. . Bon 
Seiten der Univerſitaͤt foll aber fofort .an die Behoͤrde, weiche die 
Bengnifle auszuftellen oder zu beglaubigen hat, um Nachricht gefchrieben 
werden, welche von derfelben ohne Aufenthalt zu ertheilen ift. . R 

- Art 4 Die Immatrikulation iſt zu verweigern: .1) menn ein 
Stubdirender ſich zu fpät dazu meldet, und fich deshafb nicht genügend 

huldigen kann; (Art. 1.) 2) wenn er bie erforderlichen -Beugniffe 
nicht vorlegen kann. — Erfolgt auf die Erkundigung von Seiten der 
Untverfität laͤngſtens binnen vier Wochen, vom Abgangstage des Schrets 
bens an gerechnet, Feine Antwort, oder wird die Ertheilung eines Zeu 
nifles, aus welchem Grunde es auch fey, verweigert (Art. 2. und 3.), 
fo muß der Aingefommene in der Megel fofort die Univerſitaͤt verlaſſen, 
wenn fich die Regierung nicht aus befonders ruͤckſichtswuͤrdigen Gruͤn⸗ 
den bewogen findet, ihm den Befuch der Kollegien, unter der im vor⸗ 

enden Artikel enthaltenen Beichränkung, noch auf eine. beftimmte 
eit zu geftatten. Auch bleibe ihm unbenemmen, wenn er fpäter mit 

den erforderlichen Zeugniflen verfehen tft, fich wieder zu melden. 3) 
Wenn der Anfommende von einer anderen Univerfität mittelft ded Con- 
silii abeundi weggewieſen if. — Ein folcher fann von einer Univers 
fität nur dann wieder aufgenommen werden, wenn die Regierung diefer 
Untverfität, nach vorgängiger nothwendiger, mittelft des Regierungs⸗ 
Bevollmächtigten zu pflegender Nückfprache mit der Regierung der Unis 
verfität, welche, die Wegweiſung verfügt bat, es geftattet. Zu der Aufr 
nahme eines Relegirten iſt nebft dem die Einwilligung der Regierung 
des Landes, dem er angehört, erforderlich. 4) Wenn ſich gegen den 
Ankommenden ein dringender Verdacht ergiebt, daß er einer verbotenen 
Verbindung angehört, und er fich von demfelben auf eiue befriedigende 
Weiſe nicht zu reinigen vermag. — Die Regterungsfommiflaire werden 
darüber wachen, daß die Univerfitäten jede Wegweiſung «ines Studis 
renden von der Univerfität, nebft der genau zu bezeichnenden Urfache 
und einem Signalement des Weggewieſenen ſich gegenfeitig mittheilen, 
zugleich aber auch die Eltern des Weggewiefenen oder deren Stellvers 
tveter davon benachrichtigen. 

Art. 5. Jedem Studirenden werden vor der Immatrikulation die 
Vorfchriften der $$. 3. und 4. des Bundesbefchluffes vom 20, Septbr. 
1819 über die in Anfehung der Univerfitäten zu ergreifenden Maßre⸗ 



gein, fo wie die Beftimmungen. ber hier folgenden Artikel, in einem 
wörtlichen Abdrucke eingehändigt, weicher ſich mit folgendem Reverfe. 
ſchließt: „Sch Endesunterzeichneter verfpreche mittelft meiner Nanienss 
unterfchrift auf Ehre und Gewiſſen: 1) daß ich an feiner verbotenen 
oder umerlaubten Verbindung der Studirenden, insbefondere an feiner 
burfhenfchaftlihen Verbindung, welchen Namen diefelbe auch führen 
mag, Theil nehmen, mich an dergleichen Verbindungen in Feiner Bezie⸗ 
hung näher oder entfernter anfchließen, noch foldye auf irgend eine Art 
beför ; 2) daß ich weder zu dem Zwecke gemeinfchaftlicher 
Berathſchlagungen tiber die beftehenden Geſetze und Einrichtungen des 
Landes, noch zu jenem der wirklichen Auflehnung gegen obrigkeitliche 
Maaßregeln mit Andern mich vereinigen werde. — Insbeſondere erkläre 
ih mich für verpflichtet, den Forderungen, welche die dieſem Reverſe 
vorgedruckten Beſtimmungen enthalten, ſtets nachzutommen, widrigens 
fals aber mich allen, gegen deren Uebertreter dafelbft ausgefprochenen 
Strafen und nachtheiligen Folgen unweigerlich zu unterwerfen. — 
Erſt nachdem diefer Revers unterfchrieben worden iſt, findet. die Im⸗. 
matrifulation Statt. Wer diefe Uuterfchrift verweigert, ift fofort und 
ohne alle Nachfiht von ber Univerfität zu verweifen. nn 

Art. 6. Vereinigungen der Studirenden zu wiflenfchaftlihen ober 
gefelligen Zwecken, fönnen mit Erlaubniß der Degierung, unter ben. von 
letzterer feftzufeßenden Bedingungen ftattfinden. Alle andere Berbinduns 

der direnden fowohl unter fih, als mit fonftigen geheimen 
efellfchaften, find als verboten zu betrachten. 

Art. 7. Die Theilnahme. an verbotenen Verbindungen foll, uns 
beſchadet der in einzelnen Staaten beftehenden frengeren Beitimmuns 
gen, nach folgenden Abftufungen beftraft werden: 1) Die Stifter einer 
verbotenen Berbindung und alle diejenigen, welche Andere zum Bels 
tritte verleitet oder zu verleiten gefucht haben, follen niemals mit blos 
ber Karzerfirafe, fondern jedenfalls mit dem Consilio abeundi, oder, 
nach Befinden, mit der Relegation, die den Umftänden nach zu fchärs 
fen ift, belegt werden. 2) Die übrigen Mitglieder ſolcher Berbinduns 
gl mit ficenger Karzerſtrafe, bei wiederholter oder fortgefeßter 

Inahme aber, wenn fchon eine Strafe wegen verbotener Berbins 
dungen vorangegangen ift, oder andere Verfchärfungsgründe vorliegen, 
mit der Unterfchrift des Consilii abeundi, oder dem Consilio abeundi 
felbft, oder, bei befonders erfchiwerenden Limftänden, mit der Relegation, 
die dem Befinden nach zu fchärfen ift, belegt werden. 3) Inſofern 
aber eine Verbindung mit Studirenden anderer Univerfitäten, zur Bes 
förderung verbotener Verbindungen, Briefe wechfelt, oder durch Depus 
ürte fommuniziet, fo follen alle diejenigen Mitglieder, welche an biefer 
Korrefpondenz einen thätigen Antheil genommen haben, mit der Reles 
gation beftraft werden. 4) Auch diejenigen, weiche, ohne Mitglieder der 

eſellſchaft zu ſeyn, dennoch für die Verbindung thäatig geweſen find, 
tollen, nah Befinden der Umſtaͤnde, nach obigen Straf Abftufungen bes 
Kraft werden. 5) Wer wegen verbotener Verbindungen beftraft wird, 
verliert nach Umftänden zugleich die akademiſchen Benefizien, die ihm 
aus öffentlichen Fondskaſſen, oder von Städten, Stiftern, aus Kirchens 
tegiftern u. ſ. w. verlichen feyn möchten, oder deren Genuß aus irgend 
einem andern Grunde an die Zuftimmung der Staatsbehörden gebuns 
den iſt. Desgleichen verliert er die her etwa genoflene Befreiung 
dei Bezahlung dee Honorarien für Vorlefungen. 6) Wer megen vers 
botener Verbindungen mit dem Consilio abeundi belegt ift, dem kan⸗ 

‘ 



\ 
2 

die zur Wiederaufnahme auf eine Univerſitaͤt erforderliche Erlaubniß 
(Art. 4. Nr. 3.) vor Ablauf von ſechs Monaten, und dem, der mit 
der Relegation beftraft worden tft, vor Ablauf von einem Jahre nicht 
ertheflt werden. — Sollte die eine oder andere Strafe, theild wegen 
verbotener Verbindungen, theild wegen anderer Vergegen erkannt wer⸗ 
den, und das in Betreff verbotener Verbindungen zur Laſt fallende Ver⸗ 
ſchulden nicht ſo groß geweſen ſeyn, daß deshalb allein auf Wegweiſung 
etkannt worden ſeyn würde, fo find die oben bezeichneten Zeitraͤume auf 
die Hälfte defchränft. 7) Bet allen in den afademifchen Geſetzen des 
betreffenden Staats erwähnten Vergehungen der Studirenden ift, bei 
den Dafeyn von Indizien, nachzuforfchen, ob dazu eine verbotene Vers: 
bindung näheren oder entfernteren Anlaß gegeben habe. Wenn dies der 
Kalk ift, fo foll es als erſchwerender Umftand angefehen werden. 8) 
Dein Gefuhe um Aufhebung der Strafe der Wegmeifung von einer 
Univerfität in den Fällen und nach Ablauf der feftgefegten Zeit, wo’ 
Begnadigung flattfinden kann (Mr. 6. oben), wollen die Regierungen 
niemals willfahren, wenn der Nachfuchende nicht glaubhaft darchut, 
daf’er’ die Zeit‘ der Vermweifung von der Univerfität näßlich verwendet, 
—— untadelhaften Lebenswandels befliſſen hat, und keine glaub⸗ 
Bft: Anzeigen, daß er an verbotenen Verbindungen Antheil genommen, 
vortegen. 
Art. 8 Die Mitglieder einer burfchenfhaftlihen oder einer, auf 
goftifhe Zwecke unter irgend einem Namen gerichteten unerlaubten 
Berbindung trifft (vorbehaltlich der etwa zu verhängenden Kriminals 
ftäfen) geſchaͤrfte Relegation. Die fünftig aus folhem Grunde mit 
gefchärfter Relegation Beftraften follen eben fo wenig zum Zivitdienfte, 
als zu einem Firchlihen oder SchulsAmte, zu einer afademifchen Würde, 
zur Advofatur, zur Arztlichen oder chirurgifchen Praris, innerhalb der 
Staaten des Deutfhen Bundes zugelaffen werden. — Würde fich eine 
Regierung durch befonders erhebliche Gründe bewogen finden, eine ges 
gen einen threr Unterthanen wegen Verbindungen der bezeichneten Art 
erkannte Strafe im Gnadenwege zu mildern oder nachzulaffen, fo wird 
diefes nie ohne forgfältige Erwägung aller Umftände, ohne Ueberzeugung 
von dem Austritte des Verirrten aus jeder gefegmwidrigen Verbindung 
and ohne Anordnung der erforderlichen Aufficht gefchehen. 
Art. 9. Die Regierungen werden das Erforderliche verfügen, das 
mit in Fällen, wo politifche Verbindungen der Studirenden auf Unis 
verfitäten vorkommen, fömmtlihe übrige Univerfitäten alsbald hiervon 
benachrichtigt werden. 
Art. 10. Bei allen mit akademiſchen Strafen zu belegenden Ge⸗ 

ſetzwidrigkeiten bleibt die Eriminelle Beftrafung, nach Befchaffenheit der 
verübten gefeßwidrigen That, und insbefondere auch dann vorbehalten, 
wenn die Zwecke einer Verbindung der Studirenden oder die in Folge 
derfelben begangenen Handlungen die Anwendung härterer Strafgefege 

naothwendig machen. 
Art. 11. Wer gegen eine Untverfität, ein Inſtitut, eine Behörde 

ober einen afademifchen Lehrer eine Togenannte Verrufserflärung direkt 
oder indirekt unternimmt, fol von allen Deutfchen Univerfitäten aus⸗ 
gefchloffen feyn, und es fol diefe Ausfchließung oͤffentlich befannt ge: 
macht werden. Diejenigen, welche die Ausführung folher Verrufs⸗ 
erklärung vorfäglich befördern, werden, nach den Umftänden, mit dem 
Consilio abeundi oder mit der Relegation beftraft werden, und «6 
wird in Anfehung ihrer Aufnahme auf eine andere Univerfität dasjenige 



fattfinden, was oben Art. 7. Nr. 6. beftimme iſt. — Gleiche Strafe, 
wie Beförderer vorgedachter Verrufserflärungen, wird diejenigen Stus 
direnden treffen, welche fi Verrufserflärungen gegen Privatverfonen 
elauden oder daran Theil nehmen. Der Landesgefeggebung bleibt die 
Beftimmung uͤberlaſſen, in wie weit Verrufserklärungen außerdem als 
Sinjurien zu behandeln feyen. 

Art. 12. Seder, der auf einer Univerfität ftudire bat und in ben 
Staatsdienft treten will, tft verpflichtet, bei dem Abgange von ber Unis 
verſitaͤt, ſich mit einem Zeugnifle über die Vorlefungen, die er befucht 
hat, über feinen Fleiß und feine Aufführung zu _verfehen. — Ohne bie 
Borlage diefer Zeugniffe wird feiner in einem Deutſchen Bundesftaate 
in einem Examen zugelaffen, und alfo auch nicht im Staatsdienfte ans 
gefiellt werden. Die Regierungen werden folhe Verfügungen treffen, 
daß die augzuftellenden Zeugnifle ein möglichft genaues und beflimmteg 
Urtheil geben. — Vorzüglich Haben diefe Zeugniſſe fih auch auf dfe 
drage der Theilnahme an verbotenen Verbindungen zu erfireden. Die 
auferordentlichen Regierungs: Bevollmächtigten werden angewieſen werden, 
über den gewiſſenhaften Vollzug diefer Anordnung zu wachen, 

Art. 13. Die afademifchen Gremien, als ſolche, werden der von 
ihnen bisher ausgeübten Strafgerichtsbarfeit in Kriminals und age 
meinen Polizei⸗Sachen über die Studirenden eher enthoben. Dfe 
Bezeichnung und Zufammenfeßung derjenigen Behörden, welchen dieſe 
Serihtsbarfeit Übertragen werden foll, bleibt den einzelnen Landesregie⸗ 
tungen überlaffen. Borftehende Beftimmung bezieht fich jedoch eben fo 
wenig auf einfache, die Studirenden ausfchließlich betreffende Discipli⸗ 
nat: Segenftände, namentlich die Auffiht auf Studien, Sitten und 
Beobachtung der afademifchen Statuten, als auf Erkennung eigentlich 
afademifcher Strafen. 

Art. 14. Die Beflimmungen ber Art. 1. bis 12. follen auf ſechs 
Jahre als eine verbindliche Verabredung beftehen, vorbehaltlich einer 
weiteren Webereinkunft, wenn fie nah den inzwiſchen gefammelten Er; 
fahrungen für angemeffen erachtet werden. 

Art. 15. Die Art. 1 bis 12 follen auc auf andere öffentliche fos 
wohl, als Privat⸗, Lehrs und Erziehungs: Anftalten, fo weit es ihrer 
Natur nach thunlich iſt, angewendet werden. Die Negierungen wer; 
den auch bet diefen die zweckmaͤßigſte Sürforge eintreten laflen, daß dem 
Verbindungsmwefen, namentlich fo weit daflelbe eine politifche Tenden 
hat, Eraftigft vorgebeugt und fonach die Vorfchriften des $. 2. dee 
Bundesbefchluffes vom 20. Septbr. 1819 Insbefondere lauf die Privars 
Inſtitute ausgedehnt werden. — Wir bringen hierdurch diefen Bundes 
deſchluß zur allgemeinen Kenntniß Unſerer Behörden und Unterthanen, 
und wollen, daß die in demfelben enthaltenen Beftimmungen von Uns 
ſeren fämmtlihen Behörden und Unterthanen, und zwar nicht bloß in 
Unfern zum Deutfchen Bunde gehörenden, fondern auch in allen übrigen 
Bandestheifen Unferer Monarchie, fo weit es fie angeht, pünktlich befolgt 
werden follen. — So gefchehen und gegeben Berlin, d. 5. Dezbr. 1835. 

Friedrich Wilhelm. 

Bemerk. Die fpeciellen Beftimmungen fiehe im Abſchnitt VIII. 

u} 
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B. Stiftung, Statuten und Machrichten über die Fonds 
und das Perfonal der einzelnen Univerficäten, 

und zwar 

"a. Der Königlichen Friedrich Wilhelms Univerfität 
on zu Berlin. - 

1. Nahriche Äber die Stiftung. 
- Die Univerfität Berlin tft durch die unterm 16. Auguſt 1809 aus 

Königsberg in Preuffen erlaffene Allerhoͤchſte Kabinetss Order errichtet 
und erhielt, nach der fpäteren vom 28. Juni 1828, den Namen „Frie⸗ 
drich Wilhelms Univerſitaͤt.“ — „Die Univerfität Halle*), die wich⸗ 
„tigſte Univerſitaͤt im Preuffifchen Staate, war nämlich bei der Inva⸗ 
„Kon der’ Franzofen im Jahre 1806 auseinander gefprengt, die Studis 
„renden in die Heimath gegangen, mehrere Profefforen hatten Kalle 
„verlaffen. Die Stadt Halle ging durdy den am 9. Julius 1807 zu 
„Tilſit mit Frankreich abgeſchloſſenen Friedenstraftat für Preußen vers 
„loren. In einer £urzen, ergreifenden Profflamation vom 24. Jultus 
„AS0T entließ der König feine Unterthanen jenfeits der Elbe ihrer Uns 
„terthanenpflichten gegen ihn, ihren angeftammten Fürften. „„ Ihr 
„eennt, geliebte Bewohner treuer Provinzen, Gebiete und Städte, 
„Meine Sefinnungen und die Begebenheiten des letzten Jahres““ — 
„beißt es in jener Proklamation. — „„Meine Waffen erlagen; — ber 
„Friede muflte fo, wie ihn die Umftände vorfchrieben, abgefchloffen wer⸗ 
„den. — Was SZahrhunderte und biedre Vorfahren, was Verträge, 
„was Liebe und Vertrauen verbunden hatten, muffte getrennt werden! 
„— Das Schtekfal gebieter, der Vater fcheidet von feinen Kindern! 
„Euer Andenken kann fein Sciefal, feine Macht aus Meinem und 
„der Meinigen Herzen vertilgen!‘” — Stark und innig war die Liebe 
„auch Seitens der abgetretenen Provinzen gegen den König, ihren ans 
„geftammten Landesheren. Tief war der Schmerz; und die Trauer in 
„Halle und unter den dortigen Gelehrten. Deputirte der letzteren, 
„Schmalz und Froriep, begaben fide nach, Memel, und baten den Rös 
„mig in einer Immediat: Eingabe vom 22. Auguft 1807, im Namen 
„und Auftrag ihrer Eollegen, um Errichtung einer höhern Lehranſtalt 
„in Berlin. Hufeland unterftäßte in Memel felbft, in der Nähe des 
„Köntgs, die nfche der Hallefhen Profefforen. Fr. A. Wolff fchrieb | 
„in gleichen Anträgen an den ihm befreundeten Großkanzler Beyme. 
„Er fagte in Bezng auf die Errichtung der neuen Lehranftalt: „„Die 
„Stimme Deutfchlands ruft dazu auf. indem ich aber blos an dag 
„dachte, was jeßt von dem Staat in literarifcher Hinficht zu thun 
„leicht und möglich fey, fand ich, daß ſich aus der Noth ein ganzes 
„Chor von Tugenden machen ließe." — Er bat um baldige vorläufige 
„Verſicherung, um die etwa wanfenden Gemüther gegen die groͤſſeſten 
„Prüfungen der Liebe zu dem Staate zu fhügen, worin fie bisher den 
„heiligen Heerd ächter Geiſtesfreiheit fähen, und auch noch weiter bin 
„aufrecht } erhalten möglich fanden. — Da erließ der edle König ſchon 
„unterm 4. September 1807 in Memel an den Geheimen Kabinetsrach 
„Beyme eine Kabinetsordre des Inhalts, dab durch die Abtretung der 
„Lande jenfeits der Elbe für den Staat die Univerfität Halle, und das 

*) Geſchichtliche und flatiiifche Nachrichten Über die Hniverfitäten im 
Fa — Stante vn W. Die Berlin 1836, rũ 
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mit die wichtigſte und vollkommenſte allgemeine Lehranſtalt, verloren 
Vor , weshalb. die Ausfüllung diefer Luͤkke auf eine volllommen zweck⸗ 
„mäßige Weiſe bei der Reorgantfation des Staats eine der erften Sor⸗ 
„gen ſeyn muͤſſe. Die Univerfitäten Frankfurt und Königsberg feyen 
„dazu nicht geeignet, erfiere wegen Beſchraͤnktheit der. Hülfsmittel, die 
„der Ort nur darbietet, und leßtere wegen ihrer vom Sitze der Regie⸗ 
„rung zu entfernten Lage. Berlin hingegen vereinige Alles in fid, 
„was. die Errichtung einer volllommnen, allgemeinen Lehranſtalt mit 
„sem mindeften Koſtenaufwande befördern, und die nuͤtzlichſte Wirkſam⸗ 
„tet derfelben verbreiten koͤnne. Seine Majeftät Hätten daher befchlof: 
„fen, eine ſolche allgemeine Lehranftalt in Berlin, in angemeffener Vers 
„bindung mit der Akademie der Wiffenfchaften, zu errichten. — 
Fonds, die bisher nad Halle geflofien, und aus ben Generalkaſſen 
„und den Sonde der der Monarchie verbliebenen Provinzen herfämen, 
„sollten hierzu verwandt werden. Der Geheime Kabinetsrach möge 
„fih derjenigen Profefioren aus Halle und aus andern Orten, von der 
„nen der größefte Nutzen für das Inſtitut zu erwarten ſey, ehe fie 
„onderm Rufe folgen, verfichern.’‘ 

„Demgemaͤß fchrieb der Seh. Kabinetsrarh Beyme, der die ganze 
„Andetegenbeit von Anfang an mit dem gröfleiten Eifer betrieben hatte, 
„den Profefloren Schmalz, Hufeland, Fichte, Wolff, Neil, Lohder, 
„Iremeyer, Vater, Schleiermacher, Schulz, Erfch und Froriep theils 
„unmittelbar, theild durch vermittelnde Beamte. Es ward eingeleitet, 
„daß fogleich, nachdem der Feind Berlin verlaflen, Vorlefungen in Ber⸗ 
„tin gehalten werden konnten; doc, verzögerte fich die definitive Orga⸗ 
„nifation bis zum Jahre 1809, zu welcher ge an den damaligen Geh. 
„Staatsrath Wilhelm v. Humboldt, als Chef der Sektion des öffent: 
„chen Unterrichts, diefe Angelegenheit, als zu feinem Gefchäftsfreis 
„gehörig, übergegangen war. W. v. Humboldt gebühret das Verdienft, 
„mit Umfihe und Sroßartigkeit den vollftändigen Plan zur Errichtung 
„einee Univerfität in Berlin im Sabre 1809 entworfen zu haben. Der 
„desfallfige Immediatbericht ift unterm 12. Mai 1809 eigenhändig von 
„iym entroorfen; — bei den Vorarbeiten darf aber nicht unerwähnt 
„bleiben, daß, fo bedrangt die Zeiten waren, er aftenmäffig: die lebhafı , 
„tete Unterfiüßung bei dem damaligen Sinanzminifter, Geh. Staates 
„minifter Freiherrn v. Altenftein, fand. — W. v. Humboldt bemerft: 
„„Weit entfernt, daß das Vertrauen, welches ganz Deutfchland ehes 
„mals zu dem .Einfluffe Preuffens auf wahre Aufflärung und höhere 
„Seiftesbildung hegte, durch die leßten unglücklichen Ereigniſſe geſunken 
„ſey, fo iſt es vielmehr geftiegen. Man habe gefehen, daß in allen 
„neuern Staatseinrichtungen Sr. Majeftät der Sinn herrfche, welcher 
„in jenem voichtigften aller Vorzüge auch den höchften Zweck jeder Staates 
„vereinigung ertenne; man babe die DBereitwilligkeit bewundert, mit 
„voelcher, auch in großen Bedrängniffen, von Sr. Deajeftät wiſſenſchaft⸗ 
„liche Inſtitute unterſtuͤtzt, und ſelbſt anſehnlich verbeſſert worden ſeyen.““ 
„W. v. Humboldt tragt nun darauf an, in Berlin förmlich eine Unts 
„verfität mit diefem alten hergebrachten Namen zu errichten, da durch 
„die Natur der Sache felbft drei beftimmte Gattungen voiffenfchaftlicher 
„Snftitute gefchteden feyen, Schulen, Iniverfitäten, Akademien; ein ans 
„deres Inſtitut ließe fich nicht anders als willkürlich einſchieben. Wilh. 
„v. Humboldt erbittet für dte Univerſitaͤt einen Fonds von 60" —"" 
„und für Die beiden Akademien der Wiffenfchaften und Kü 
„ſchuß von 40,000 Thlrn. — mit Belaſſung ihrer bishert‘ 
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„Hierauf erließ des Koͤnigs Majeſtaͤt die Allerhoͤchſte Kabinetsorder 
„vom 16. Auguſt' 1809, worin Allerhoͤchſtdieſelben erklaͤren: „„Sie 
„faͤnden den Plan für höhere Geiſtesbiidung im Staate, und auch 
„über die Grenzen deſſelben hinaus, für die Erhaltung und Gewin— 
„nung der erfien Männer jeden Faches, und für die Verbindung der 
„in Berlin vorhandenen Akademieen, wiffenfchaftliden Inſtitute und 
„Bammlungen zu einem organifchen Ganzen, fo wichtig, daß Sie bie 
„Errichtung einer foichen allgemeinen Lehranftalt mit dem alten hers, 
„gebrachten Namen einer Univerfität, und mit dem Rechte zur Er: 
„theilung afademifcher Würden, nicht verfchieben, und ihren Sig ihr 
„in Derlin anmweifen wollten.‘ — Für ſaͤmmtliche Afademieen und 
„röiffenfchaftliche Anftalten follte eine Dotarlonsfumme von 150,000 Thlr. 
„jaͤhrlich beſtimmt feyn, und das Palais des Prinzen Heinricdy. der 
„Univerfität, unter dem Namen des Univerfitätsgebäudes, als Eigen: 
„ebum verliehen werden.*) — Im Sjahre 1810 wurden für alle jene 
„Inſtitute verwandt 113,830 Thlr. 15 Ogr., wovon ‚die Univerfität 
„51,187 Thlr. 15 Sgr. erhielt.‘ 1 

*) Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. 
urfunden und erklären hiermit und in Kraft diefes Unſers offenen Brie⸗ 
fes, für Uns und Unfere Nachfommen und Nachfolger in. der Krone, _ 
dag Mir, um der zu Berlin eingerichteten höheren Lebranitalt, welche 
unter dem Namen einer Univerfität, und mit dem Rechte zur Erthei⸗ 
lung afademifcher Würden, in Verbindung mit den beiden Afademien, 
den wiffenfchaftlichen Inſtituten und Sammlungen zu einem organifchen 
Ganzen vereint werden foll, ein eigenes Gchäude anzumeifen, in wel⸗ 
chem die Säle zu den Vorlefungen und zu den Berfammiungen der 
Univerfität angelegt, die bisher zerſtreuten Sammlungen vereinigt und 
zweckmaͤßig aufgeellt, auch den Aufſehern derfelben angemeſſene Woh⸗ 
nungen eingerichtet werden follen, der Univerfität_ zu Berlin Unſer, 
nach dem Ableben Unſers Großobeims des Prinzen Heinrich, von Preu⸗ 
fen, und der Prinzeffin Gemahlin deffelben, an Uns zurüd'gefallenes 
Palais, mit allen dazu gehörigen Gebduden, Hoͤfen nnd Gärten, wel⸗ 

ches von dem Opernplatz, dem Kupfergraben, der Lebten- und Stalls 
Straße begrenzt ift, unter dem Namen des Univerfitätsgebäudes, eigen⸗ 
thuͤmlich zu ſchenken, zu übergeben und zu uͤberlaſſen, alergnävtaß ge⸗ 
ruhet haben. — Wir thun auch ſolches hiermit und in Kraft dieſes 
Unferes offenen Briefes, aus Königlicher Machtvolllommenheit, fiir Uns 
und Unfere Nachkommen und Nachfolger in der Krone dergeſtalt und 
alfo, dag die Univerſitaͤt zu Berlin Unter obgedachtes Palais, mit allen 
dau gehbrigen Gebaͤuden, Höfen und Gärten, von nun an zu ewigen‘ 
Zeiten unter Unferm Scepter, Unfern Majeftäts- und Landeshoheits- 

Rechten und Unfern Landesgefeßen, als ein wahres wohlerworbenes Ei— 
genthum baben, befigen und benußen, jedoch davon dieienigen Laſten. 
und Landesabgaben tragen, besahlen und leiften fol, welche davon, Uns 
fern itzo befebenden und Unfern und Unferer Nachfolger in der Krone 
künftigen Defehen, und der Verfaffung gemäß, zu tragen ‚zu bezahlen, 
und zu leiften find. — Wir verfprechen für Uns und ‚Unfere Nachkom⸗ 
men und Nachfolger in der Krone, daß Wir die Univerſitaͤt zu Berlin 
bei der vorfichend befchriebenen, ihr ertbeilten Schenkung reniglich bes 
fhägen wollen. — Wir befehlen und gebieten daher Unſern Dbder-Lanz 
des-Kollegien, Unferm Kammergericht, Unferer Kurmärkifchen Negterung: 
and allen andern Behbrden, die ſolches angebet, gnaͤdig und ernſtlich 
daß fie die Iniverfität zu Berlin in dem eigenthümlichen Beſitz und, 
Genuß des obgedachten Univerſitaͤtsgebaͤndes Jederzeit handhaben, aud). 

., bie Univerfitdt zu Berlin darin nicht hindern, fondern fie vielmehr. das, 

... gedachte Univeriitätsgehäude ruhig beſitzen und daffelbe ‚genießen laſſen 
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2 Nahriht über die Fonds der Koͤniglichen Friedri 
Wilhelms Univerrehe zu Berlin, und N * 

verwendet werden. 

Nach dem Etat von 1834 bis inkl. 1836 Fofteten die fämmitlichen 
riſſenſchaftlichen Anſtalten zu Berlin 174,237 Thlr. 20 Ser., und bie 
Univerfität erhielt davon 97,244 Thlr. aus der Staatskafle. Mit 
Einfhluff der Einnahmen ays Gebühren 1. fehloff ihre Einnahme 
nd Ausgabe etatsmäßig ab auf 99,846 Thir. 

Nach dem Bermwaltungsetat von 1837 bis inkl. 1839 beträgt die 
Emmahme überhaupt ©» ©» 0 0 0% 2. 105638r1.27fgr.6pf. 

und zwar: | 
h an baaren Zufchäffen aus 
Staatöfaffen . „ . 102523r11.27 ſgr. 6pf. 

d) Zinfen von ausftehenden 
Kapitalien . 2 0. 0. Er BE ze 

J Einnahme aus eigenem 
Ermwerbe . 0 . . 0 13 sn — f 

macht obige. - . 0 . . 105638rt1.27fgr.6pf. 
Diefe Einnahme wird verwendet: 

Nu Befoldungen für die alademifche Verwaltung 4745 rtl.15fgr. --pf. 
zu Befoldungen der Dur oren und Lehrer 
a) der theofogifchen Fakultät . .. 8IOOrttl. 
b) der juriftifchen s e 0. . 9400; 662900,. ——-- 
oder mediziniſche.13550⸗ 
d)der philoſophiſche ⸗.33240⸗ 

zuſammen u 0 0 0 71035 etl. 15 ſgr. -pf. 

zu Amtsbedürfnifien der 
afademifchen Verwaltung 620rtl.— ſgr. —pf.\ 

Hzube onderen afademifchen | | 
weten - 0.00 
u die verfchiedenen SM ae no 

itute der Liniverfität ⸗ 2—⸗ 
Din atademifchen Bedurf— 4603 ; 12:6; 
nt en oe 0) . . 0 . 

) an Zinſen von Paſſiv⸗Ka⸗ . 
pitalien - 0 0 0. 0. 375 10, — 
Yinsgemein . . . . 524 2; 6; 

Summa wie oben » - 1... 108638rtl. ſgr. 6Gpf. 

Die oben unter Nr. 3 in Anfag gebrachte Einnahme aus dem 
onen Erwerbe befteht: | 

follen, dawider ſelbſt nichts thun, noch daß von andern etwas dawider 
geichehe veranlafien oder geflatten follen, bei Vermeidung Unferer Un⸗ 
nade und firengen Ahndüng. — Alles Vorfichenden zur Urfund, haben 
ie das gegenwärtige Schenkungsdiplom ausfertigen laffen, folches 

Hoͤchſtei enbändig vohzogen und mit Unferm anbangenden Königlichen 
Inſiegel beſtaͤrken Taffen. So gefchehen und gegeben zu Berlin, den 
vier und zwanzigſten Tag des Monats November des Eintaufend acht- 
hundert und zehnten Jahres, und Unſerer Königlichen Regierung im 

rierzehnten Jahre. Friedrich Wilhelm. 
U, 4, | Ä I 

se — ms 

— — 3 
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» in 680 vei., an Beiträgen für die Unlverſitaͤts Bibliothek von 
jedem neu creirten Doktor bei der Promotion, von 
jedem ‘Privat: Docenten bei der Habilitation und 
von jedem neu ernannten Profeſſor bei der Ans 
fiellung oder Beförderung, a 5 tir. für jeden Fall; 

2) s 1750 : an Auditoriens®eldern, melde von den Studis 
| renden mit 24 for. für jedes Kollegium von dem 

Fr or eingezogen werden; 
3) s 30 s ebühren für Univerfitätd: und Fakultaͤts⸗ | 

Seugniffe für den ea ſtrator und Kanzliften; und 
4). » 233 s aus dem Debit des 

| Verzeichniffe von Studirenden. 
Summa 2813 ttl. 

Aufferdem bat die Univerfi tät noch folgende Einnahmen aus dem 
eigenen Erwerbe, welche nicht in die Kaffe derfelben fließen, und be; 
‚tragen folhe nach dem Etat pro 1837 bis 1839: 

I. An Promotionggebühren 
a) in der theofogifchen Fafuledt durchs · 

fchnittlich jährlich 14 Fall a 50 ril. G66rtl.20fgr. 
b) in der juräftifchen 14 Fall à 100 rt. 133; 10; 
c) in u, mebdicinifchen 64 Sälle a. 

1 
d) in der philofophifchen Säle a | 

100 r Pi fobirge ER; 0266 s 20 : 

Summa ee ee. 8LA6rLl.20fgr. 

IL An Gmmateifufationsgesühren. 
Bon den Studirenden, welche auf Feiner andern Uni⸗ 

verſitaͤt waren und die ganzen Gebühren mit 5 rel. 
jeblen, und von Studirenden, welche ſchon auf einer 

niverfität fich befanden und die Hälfte mit 23 rel. 
zahlen, durcchfchnittih © © oe 2 2 Se 22 340 — 5 

ID. An Suferiptionggebühren 
a) bei der theofogifchen Safultät, 
» „wm... Gebühren à 1 rtl. von 

er 

92rtl.—fer. 
2 gegen halbe à 15 fer. von 83 Fällen Mn ; 15 5 

b) bei der juriftifchen Fakultät, 
1) »gegen ne Gebuͤhren a Urtl. von 

. 14: 
2) ge ae a15 for. ‚von 195 Fällen 975 ⸗ 15; ⸗ 

c) bei der mediziniſchen Fakultaͤt, 
1) gegen ganze Gebuͤhren & 1 tel. von 

79 Sällen . . 19 — 1 
2) gegen halbe &15 fer. von 83 Fällen 4, 1; 

d) bei der phitofophifchen Sakultät, 
1) genen. ganze Gebühren à Urtl. von 47 

gs 

2 eg se als far. von 39 Fällen 19 ; 15; 
sufammen . . .2 0.2. Bb6ls — 5 

zu übertragen 12197 ccl. 2Ofgr. 

ektionsverzeichnifjes und der | 
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| Uebertrag 12197rt1.20 far. 
IV. An Gebühren für Abgangszeugniſſe, zu j " 

ttl. 5 fer. 
) bei der theologiſchen Fakultaͤt, 

210 Faͤll oe. 0... 875 rtl. = for. 

) bei der juriſtiſchen 349 Fälle . . 154: 5; 
bei der medieinifhen 131 Fälle .- 545 s 25 5 
d) bei der philofophifchen 98 Fälle . 408 « 10; 

zuſammen 3283 11h, 10 far, 
von flieffen zur Kaffe für den Kanzliften 131 s 10 s 

| | bleidten. 2 . 0. 352 —; 
V. An Sitten;, Stipendien und Fafultätss 

ztugniffen. 
für 1188 Zeugniffe A 23 for. — 99 rtl., welche aber 
zur Kaffe als Einnahme für den Kanzliften flieffen. 

VI. An Urtelögehühren des SpruchsKolegit » 642; — s 

VD. An Eitationsgebähren - - 2 0 4 —H 
Summa aus dem eignen Erwerb 15995 rl. 2D fer. 

Diefe 15995 rtl. 20 fgr. werden, den Statuten gemäß und nach 
km Etat, unter den Rektor der Univerfität, die Defane der vier Fa: 
hitäten, die Profefforen und Verwaltungsdeamten nad beflimmtem 
derhaͤltniß vertheilt. 

3. Nachricht über die eingehenden KHonorariengelder. 
Aus der nachfolgenden Sufammenfellung der Honorare, welche 

wihrend der fechd Seinefter, vom Sommer Semefter 1832 bis Wins 
ur Semeſter 183$ bei der Untverſitaͤt aufgefommen find, ' 
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\ ge je di Semefter Aberhaupt, die ©: 
Re: RK re, Gehe, — weiches, mit 

dem Gold+Agto won 13% pro Cent, jährl 
Courant durchſchnittlich beträgt. Jah I 

Es verthetten fich dieſe Honorariengelder unter die Profefforen 

3,578 Thlr. ASgr. 2Pf. 

und Privatdozenten, deren Anzahl aus der nachfiehenden 

4 Summarifhen Uebersicht von dem Perfonalbeftande 
der Univerfität 

au erfehen iſt. 
—— 

Perfonals 8 zls&l=8 
Vejeihnung. = Es: #2 - Bemerkungen, 

2 seizslasıse s 
& = =838#8 

Am X sichluffe 1832. 
TProfessores ordinarıi | 5] 82 —T—T 45) 
2]Professores honorarüi , |— 1—-|-| ı 

Profess. estraordinarii | 2 -I-| 2 
alprivatdozenten 5) —Ii—-| 34 
5lSprachmeifter . Ina 3I—-| 3 

[Exereitienmeifter „ . || 3 — 3 
NAũun verſitats · u. Unter⸗ 

Beamte . . I1-1-/—) — | 12 | 12hmit Einfel, d. Untt.sdicters, 
8lBeamte u. Unferbeamte ! 

b. d. afad. Snftitunten I —| — | 9 Dtehmumgsführer, Infvettor u. 
Auficher, excl. Vehrer, 

Summa_|12] | 49] 

Am ffe_ 1833. 
I]Professores ordinarii | 5] 47 

Professores honorarüi | ı 
3]Profess. extraordinarii | 2) 40) 
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prachmeifter . . . I—| 4 
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8lBcamte u. ünterheamte 

12|mit Einſchl. d. Unin,-Michters, 
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Auffeher, esel, Gehrer. 

Summa [1211242165] 7 21 | 159[ 
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5. Die ſummariſche Ueberſicht der immatrükulirten Stu— 
direnden und derſenigen Individnen, welche ſonſt zum 

Beſuch der Vorleſungen berechtigt ſind, 

weiſt die Anzahl dee Perſonen nach, von welchen dieſe Honorarien⸗ 
* gezahlt werden, und zwar den Beſtand des Sommer ⸗Seme⸗ 
ters . | 

Bon Michaelis 1836 bis Ofen 1897 find gemefen . . 221096 
Davon find abgegangen . a 560 

& find demnach geblieben.. 00.0. 18 
Dazu find in diefem Semefter angekommen . .32 

— — 

Die Geſammtzahl der immatrikulirten Studirenden beträgt daher 1585 

Die theolog iſche Fakultaͤt zähle: — 8 108 | 

he juriſtiſ che Fakultaͤt zähle:  fagnlanber >. 967 

fie medizinifhe Fakultaͤt zaͤhlt: (öjnländer . + 

ie philo ſophiſche Fakultaͤt zähfe: hu 3 3 

1565 

Auſſer dieſen immatrikulirten Studirenden beſuchen die hieſige 
Univerſitaͤt, als zum Hoͤren der Vorleſungen berechtigt: 

1) von andern Univerſitaͤten gekommene Otudirende, deren 
Immatrikulation noch in suspenso iſt. ... 5 

2) nicht immatrikulirte Chirurgen. ee. Bl 
3) nicht immarrifulirte Pharmazeuten . . > 
4) Eleven des Friedrich: Wilhelms Inſtituts ... » 
5) Volontaire . .' .. 
6) Eleven der medizinifch + &irurgifchen Militärs Akademie und 

bei derfelben attachirte Chirurgen von der Armee . . 
T) Eleven der Baus Akademie . . 
8) Zöglinge der Forft;: Akademie (zur Zeit. hier anweſend) 
9) Berg⸗Eleven .. ... 6 
10) Remunerirte Schüler der Akademie der Künfte ... 
1) Zoͤglinge der Gaͤrtner⸗Lehr⸗Anſtaltt 

Die Geſammtzahl der nicht immatrikulirten Zuhoͤrer ft . . 415 

Es baben folglich an den Borlefungen Theil genommen im 
Sanzen “ “ . . ® 0 . . ® * & . ®. . 0 “ 
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6. Nachweiſung der jaͤhrlichen Unterhaltungskoſten der 
mir der Univerſitaͤt verbundenen, oder zu ihrer Bes 

nutz ung kehenden Ingiente und Sammlungen, 
nad dem Etat pro 183 

JE —————— 

Benennung uk «us | eher, 
. er 

‚Infitute und Sammlungen. erbe 

Die mit dem Charite - Kranfenpaufe 
verbundene Klinifche Ankalt, font 
med. -Zlinifches Juttitut . 

das ER U Elinifche Anetiut” 
das Poli-Klinifum . 
abe geburtshülflich -Kühnifche Inflitut 
5idle Profefioven- Wittwenkaffe - + - 
Eldas theologiihe Seminar. . . » 
das philologische Seminar. . . » 
Elder Univerjitätsgarten - . .. 
Adie Sternwarie 

10)das hemifche Laboratorium . . . 
Ajdas Serbarlum in Schöneberg . 
I2jdie Anatomie und das Anatomie 

Mufeı . 
Idas Yelnerlen: gobinei 
—*8 eedmet Singh "See" 

parat ir. _ 
Fi has Seminar für tte Schulen | 20001— ee 

das ei Inſtitut zu 
ei . PL ur 

Bidie Unerität‘ Bibliothet· _. 

Aufferdem zur 

19ldas jooto ifche Mrufeum . ‚ 3350) 
older Keil e Garten in Schöneberg . » - 1126001 — 
2lldie Königliche Biblistbet . . . . 0. 

leere rosselas 
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oa 
3 = F 

29 
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= 
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HR da ;oologifche Raſeum (Nr. 19. tan Sara € en — Bund He ll — en 

gile en a on ven, und welche nachrichtlich deshalb bier aufgenommen 
Dur Bi weil En die interhultungee en aus Gen ber nieht 
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überroiefenen Fonds entnommen werben, ober ber letzteren bie unbe⸗ 
ſchraͤnkte Benubung der gedachten Anftitute zuſteht. Auch fichen zur 
Benutzung der Univerfität_ das Charite» Krankenhaus und die damit 
verbundenen Elinifchen nftitute, als: a) die medisinifche Klinik für 
Aerzte; b) die medisinffche Klinit für Wundaͤrzte; c) die chirurgiiche 
Klintk; d) die augenaͤrztliche Klinik; e) die geburtshülfliche Klinik; 
f) die Klinif_ für ſyphilitiſche Krankheiten ; g) die Klinif für Kinders 
franfheiten; h) die Klinik der, pfpchifchen Krankheiten. 

7. Statuten der Koͤnigl. Friedrich Wilhelms Univerfirät 
ju Berlin. Vom 31. Dftober 1816, Nebſt den Statuten 

für die einzelnen Fakultäten. Vom 29. San. 1838. 

ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preuß 
fn ıc. 20. nahdem Wir durch Unfern Kabinetsbefeht vom 16. Auguft 
1809 eine Univerfität zu Berlin geftiftet haben, diefe auch bereits feit 
dem Dftober 1810 in Thaͤtigkeit ift; fo wollen Wir derſelben nuns 

mehr, nachdem die Univerſitaͤt mit ihrem Gutachten darüber vernoms 
men worden, die nachfiehenden, von Unſerem Minifterium des Inne⸗ 
ten Uns vorgelegten Statuten hierdurch ertheilen, und indem Wir 
füimmtliche Mitglieder der Ilniverfität, fo wie die Behörden anweiſen, 
fih darnach zu achten, wollen Wir dagegen die früheren für die Unis 
verfitäe zu Derlin proviforifch erlaffenen Anordnungen, namentlich das 
vorläufige Reglement vom 24. November 1810, hierdurch aufheben 
und auflee Kraft feßen. 

Abſchnitt L Von der Univerfität überhaupt. 
$. 1. So wie die Univerfität zu Berlin den gleichen Zweck hat, 

mit andern Univerfitäten in Unſeren Staaten, nämlich die allgemeine 
und befondere wiflenfchaftlihe Bildung gehörig vorbereiteter Juͤng⸗ 
linge durch Borlefungen und andere afademifche Uebungen fortzufegen, 
und fie zum Eintritt in die verfchiedenen Zweige des höheren Staates 
und Kirchens Dienftes tüchtig zu machen: fo foll fie auch ſowohl als 
Lehranftalt und als eine privilegirte Korporation unter Unferem Lan; 
deeväterlichen Schuße, in Semäßheit Unferes Landrechts II. Theil 
XII. Zitel $. 67. und 68., die wefentlichen Rechte einer Univerfität 
genieffen, vorzüglich auch das Necht, die im Kolgenden nambaft zu 
machenden akademifchen Würden zu ertheilen. Sie foll ein Siegel. 
mit Unferem Bildniffe führen, folches in Wachs abdrucen dürfen, 
und tft in allen Stüden unter die unmittelbare Aufficht Unferes Dis 
niſteriums des Sinnern geftellt. 

6. 2. Der Sig der Univerfität Ift das von Uns bderfelben durch 
die Urkunde vom 24. November 1810 zum Eigenthum gefchenkte, ches 
malige Prinz Heinrichfche Palais, welches deshalb nunmehr den Nas 
men des Univerſitaͤts⸗Gebaͤudes führt und führen foll. 

6. 3. Die Univerficät beſteht: 1) Aus der Gefammtheit der 
Lehrenden, ſowohl der von Uns und Unferem Minifterium des Sn; 
nern berufenen und angeftellten, ordentlichen -und aufferordentlichen 
Profefforen, als auch aus den mit Genehmigung und unter Authorität 
der Univerfität unter dem Namen der Privatdozenten an dem Lehr; 
sefchäfte Theil nehmenden Lehrern. 2) Aus den in den Verzeichniffen 
der Univerſitaͤt eingetragenen, oder immatrikulirten Studirenden, 
3) Aus den zur Gefchäftsführung der Univerfität nothwendigen, ihres 
Orts namhaft gemachten Beamten und Unterbeamten. 

5. 4. Der höhere wiflenfchaftliche Unterricht, deſſen Ertheilung 
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der Zweck der Univerſitaͤt iſt, gerfällt, wie auf andern Deutfchen Unt: 
verfitäten, in folgende vier Abtheilungen: bie theologifche, die juriſti⸗ 
fhe, die medizinifche und die philofophifche, zu welcher leßteren, auffer 
der eigentlichen Philoſophie, auch die mathematifchen, naturwiſſen⸗ 
fhaftlichen, hiftorifchen, philologiſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen oder 
fogenannten kameraliſtiſchen Wiffenfchaften und Disziplinen gehören. 

$. 5. Jede diefer vier Abtheilungen ſteht als ein felbftftändiges 
Ganzes unter der befondern, unten näher zu beflimmenden Aufficht 
und Leitung derjenigen, welche Wir als ordentliche Profefloren für 
diefelbe berufen und befolden, deren Geſammtheit daher die vier Gas 
£fultäten bildet, an weiche ſich ſowohl die übrigen Lehrer, die auſſer⸗ 
ordentlichen Profefforen und -Brivardozenten, als auch die Stubirens 
den anfchließen. 

6. Um die Rechte und gemeinfamen Angelegenheiten der Unis 
verfität wahrzunehmen; die gemeinfamen Angelegenheiten derſelben zu 
verwalten; um über die Studirenden die allgemeine Aufficht zu fuͤh— 
ren und die disciplinarifche Authoritaͤt über fie auszuuͤben; wie auch, 
um über die Angelegenheiten der Univerſitaͤt an das ihr vorgefeßte 

. Meinifterium zu berichten; um mit Unferen übrigen Stoatsbehörden 
u verhandeln: befteht in der Univerfität ein Ausfhuß der ordentlichen 
Sn eofefforen unter dem Namen des Senats, an befien Spige der 
‚Rektor der Univerfität, als Praͤſes, ſich befindet. 

$. 7. Die Univerfität genieße für Druckſchriften, welde fie unter 
ihrem Sefammtnamen und mit Unterzeichnung des Rektors erläfft, 
die in dem Cenfur:Edift vom Jahr 1788 bemilligte Cenſurfreiheit. 
Derfelben erfreuen fih auch alle ordentlihe Profefforen in Anfehung 
aller wiſſenſchaftlichen, nicht die zeitigen politifchen Verhäftniffe betrefs 
fenden Schriften, weiche fie unter Beifekung ihres Namens und Char 
rafters herausgeben, unter der eigenen Verantwortlichkeit, daß in ih⸗ 
ven Schriften nichts erfcheine, was den Geſetzen entgegen ift. 

$. 8. Der Rang der ordentlichen Profefforen unter einander 
richtet ſich für jeßt nach dem Datum ihres erften ordentlichen Pro: 
feflor : Patents an irgend einer Univerfität. Dies bleibt auch dei Fünf 
eigen Anftellungen die Regel; jedoch in einzelnen Fallen anders bars 
über zu beftimmen, wird Unferee jedesmaligen Genehmigung vordes 
alten. 

Abſchnitt IL Bon den Fakultäten und ihren Defanen. 
$. 1. Die Sefammtheiten der für ein jedes der oben benannten 

Unterrichtsgebiete, das theofogifche, juriftifche, medizinifche und philos 
fophifche von Uns mit tem Prädikat der ordentlichen Profefloren 
berufenen und befoldeten Lehrer, bilden die reſpektiven Fakultäten im 
engern Sinne, wo die Fakultäten auch ald Behörden betrachtet wer: 
den; im weitern Sinne begreift jede Fakultät, als lehrendes Korps, 
auch die zu ihe gehörenden aufferordentlihen Profeſſoren und Privats 
dozenten in fih. — Jeder neu angeftellte ordentliche Profeffor wird 
in einer Fakultärsfigung vom Dekan den ältern Mitgliedern vorges 
ſtellt und in die Fakultät eingeführt. 

$. 2. Wenn: in einer, oder der andern Fakulsät nur einigen or; 
“dentlichen Profefforen vorzugsweife die unten zu beflimmenden pefu: 
niären Vortheile der Fakultät beigelegt find, fo thut diefes der Theil: 
nahme der Übrigen an den wefentlichen Rechten und Verpflichtungen 
ber Fakultät keinen Eintrag, fondern fie find gleicherweife ordentliche 
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derfelben. jedem aber, der von Uns als ordentlicher Pros 
feier berufen wird, liegt ob, in SJahresfrift, falls er den Doktorgrad 
noch nicht bat, ihn bei derfelben zu erwerben, oder, falls er ihn bat, 
denjenigen Präftationen, welche, die Fakultät zue Aufnahme, ihrem 
Restement gemäß, fordert, zu genügen, wibrigenfalls feine Ausuͤbung 
aller Borrechte eines ordentlichen Drofeflors fo lange fuspenbirt wird. 

6. 3. Jede Fakultaͤt ift verpflichter, halbjährig und fonft, fo oft 
fe will, die bei ihr eingefchriebenen Studirenden wegen ber Kollegien, 
die fie hören, zu vernehmen und fie durch die Liften, welche ihre eis 
gene Mitglieder über ihre Zuhörer führen, zu Eontrolliren, wobei fie 
Eolgendes zu beobachten bat: a) Findet es fih, dab ein Studirender 
binnen einem halben Jahre gar fein Kollegium gehört har, fo wird 
er ſvermoͤge des $. 6. der Constit. academic.] von der Univerſitaͤt eps 
kludirt. b) Behauptet er, bei anderen Fakultäten feine Kollegien ge: 
hört zu haben, während er bei der feinigen keins gehört har, fo muß 
er dies durch die Zeugniffe der ‘Profefloren, deren Vorleſungen er 
beigewohne zu haben angtebt, beweifen. c) Scheint e8 der Fakultät, 
daß er zu lange bei den Borbereitungskollegien verweile, oder auch 
nur weniger Borlefungen über fein eigentliches Fady befuche, als ihm 
ihrer Meinung nach zuteäglich ift, fo muff fie ihn über die Gründe 
hören, und ihm nach Beſinden derſelben rarhen, mit der Ankündigung, 
daß die. Nichtbefolgung ihres Rathes Einfluß auf fein akademifches 
Zeugniß haben werde. d) Folge er ihrem Rathe in dem Grade nicht, 
daß er die Zeit feines Aufenthalts auf der Univerfität hindurch gar 
fein Kollegium bei ihr hört, ohne Doch zu einer andern Fakultät übers 
gegangen zu feyn, fo bat fie das Recht, ihm ihr Zeugniß ganz zu vers 
fagen und e8 darauf anfommen zu laflen, wie ihm die Zeugniffe, die 
er fich fonft etwa verfchafft, bei den Staatsbehörden, bei welchen er 
fih um Anftellung meldet, heifen werden, und wie er in der besfalls 
mit ihm vorzunehmenden Pruͤſung befteht. e) Hat er weniger Kols 
legien bei feiner Fakultät gehört, als diefer zu einem vollftändigen 
Kurfus bei ihr nöthig zu feyn fcheinen, fo muß fie in dem Zeughis 
bemerken, er habe nur dieſes und jenes beſtimmte Kollegium uͤber 
Disziplinen ſeines Hauptfaches gehoͤrt, und den Staatspruͤfungsbehoͤr⸗ 
an dadurch einen Fingerzeig geben, defto fchärfer auf tie Luͤcken zu 
chen. 

6. 4. Berlangt ein Stubirender vor feinem Abgange von ber 
Univerfitäat ein Zeugniß, fo fteht es der Fakultät, zu welcher er ſich 
befennt, zu, es ihm nur in dem Maafe zu geben, als er ihre Kolles 
gien gehört hat, und ihm zu überlaffen, wegen der übrigen etwa bes 
fuchten, Zeuaniffe der einzelnen Profefforen beizubringen. 

5. Die Kommunifation der Safultäten unter einander über 
die freiwillig zu einer andern Fakultät Webertretenden ift durchaus 
nothwendig, daher diefelben Hierdurch ausdräcdlih dazu angemiefen 
werden. 

$.6. Jede Fakultät iſt in solidum für die Vollftändigfeit des 
Unterrichts in ihrem Gebiete in fo weit verantwortlich, daß jeder, der 
drei volle aufeinander folgende Jahre den Studien auf der Univer⸗ 
fität obliegt, Selegenheit haben muß, über alle Hauptdisciplinen ders 
felben Borlefungen zu hören. Hierbei bürfen jedoch auffer den Bor; 
lefungen ber ordentlihen Profeſſoren, felbft auch die der auflr * —* 
lichen und die der Mitglieder der Akademie der Wiffenfchaf 
aber die der Privatdozenten mit in Anfchlag gebracht werd 
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$. 7. Um aber diefer Verantwortlichkeit genuͤgen zu können, bat 
fie das Recht, Unferem Mintfterium des Sinnern, wenn fie ſich für- 
zu ſchwach hält, ‚mit Gründen belegte Vorftellungen zu machen, und 
fih, wenn fie nachweifen kann, daß eine jener Hauptdigziplinen in 
dem für den Kurfus beftimmten Zeitraume von feinem der vorhandes 
nen Lehrer habe gelefen werden koͤnnen, für dieſen Segenftand auffer 
Berantwortlichkeit zu erklären. . 

$ 8 Wenn ein aufferordentliher Profeffor in feiner Beftallung 
für eine beflimmte Disziplin befonders berufen ift, fo giebt ihm dieſes 
nicht etwa ein Recht, mit Ausfchluß Anderer diefe Disziplin allein zu 
lehren; wohl aber ift er alsdann derjenige, an den fich die Fakultät - 
für diefen Segenftand zuerft und vorzüglich zu halten hat. 

$. 9. Bermöge des Auffichtsrechts auf de gefammtes Unterrichts: 
gebiet ruht in der Fakultät allein dad Necht, die gelehrten Würden 
zu ertheilen, wenn diefes gleich unter der Authorität der gefammten 
Univerfität ausgeübt wird. Eben fo auch ertheilt fie allein die Ers 
laubniß, Vorlefungen über ihr Gebiet unter ihrem Rubrum in das 
Verzeihniß der Univerfität rüffen und am ſchwarzen Brette anfchlas 
gen zu laffen. Aus der Berantwortlichkeit der gefammten Univerfität 
und jeder Fafultät insbefondere, für den ordentlichen Fortgang der 
Vorlefungen, folgt auch die Verpflichtung für jeden Dozenten, wenn 
er die Univerſitaͤt, auffer den Ferien, auf länger als drei Tage vers 
läfft, auffer dem bei dem Minifterium nachzufuchenden Urlaub, auch 
dem Rektor und dem Dekan der Fakultät davon Anzeige zu machen. 

$. 10. Zur Leitung ihrer Sefchäfte erwaͤhlt jede Fakultät aus 
ihrer Mitte auf Ein Jahr jedesmal einen Dekan. 

$. 11. Die Dekane werden jedesmal innerhalb zweier Tage: nach 
erfolgter Mahl des neuen Neftors gewählt, und die Sewählten dem 
Senat, und durch diefen Unferem Minifterium des Innern zugleich 
mit der Rektorwahl angezeigt. Jedoch erfolgt die Webernahme des 
Dekanats erft an dem, zum Rektoratswechſel und zur Erneuerung des 
Senats beftimmten Tage. 

§. 12. Jedes Fafultätsmitglied hat das Recht, jedoch nur Eins 
mal, das Defanat auch ohne Anführung beftimmter Grunde abzulehnen. 

$. 13. Wenn ein Fafultätsmitglied Eranf oder erlaubterweife abs 
wefend ift, darf es zur Defansmwahl feine Stimme fchriftlich) abgeben, 
muB aber auch zugleich feine Erklärung, ob es das Dekanat anzuneh: 
men geneigt fey, einfenden. ’ 

. 14. Der Dekan eröffnet alle an die Safultät, als folche, gelans 
gende Verfügungen, Zufchriften und. Gefuche, und bringt fie, fo wie 
feine eigene, oder eines jeden Fakultätsmitgliedes Propofitionen bet 
der Fakultät zur Berathſchlagung, die nach feinem Gutfinden eine 
mündliche oder fchriftliche feyn fann. Er Eann aber, mit Ausnahme 

deſſen, was in den gewöhnlichen Gang ber ihm befonders Fommittirs 
ten Sefchäfte gehört, für fich nichts verfügen oder beantworten. 

$. 15. Er beruft, fo oft er es noͤthig hält, zur Berathung die 
Fakultät zufammen, in deren Verſammlung er den Vorſitz führe, und 
bringt deren Befchläffe zur Ausführung. Hiezu gehört auch, daß er 
Promotionen verrichtet, oder durch ein anderes Mitglied der Fakultät, 
weiches er dazu einladet, und ad hunc actum als Prodefanus Fon: 
ſtituirt, verrichten laͤſſt. Jedoch ift Fein Anderer diefe Subftitution, 
auffer bei unvermeidlichee Verhinderung des Dekans, zu Übernehmen 
verpflichtet. 
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$. 16. Der Dekan hat das Recht, die Verfammfungen der Far 
kultaͤt in feiner Behauſung abzuhalten, infofern er im Univerſitaͤts⸗ 
Bezirk wohnt. Sonſt, oder wenn er fich jenes Rechts nicht bedienen 
will, verfammeln ſich die Fakultäten im Univerfitätsgebäude. 

$. 17. Saͤmmtliche zur Fakultät gehörige Behrer, fo wie auch 
Profefioren aus andern Fakultäten, welche über einen zu ihrer Fakul⸗ 
tät nicht gehörigen Gegenftand unter dem rubro der fompetenten Fa: 
kultaͤt Iefen wollen, reichen dem Dekan die Anzeige der beabfichtigten 
Borlefangen ein, worauf die Fakultaͤt zur Revifion derfelben, in Bes 
zug auf ihre Berantwortlichkeit, zufammenberufen wird, und daranf 
vom Dekan die Lektionen für das allgemeine Verzeichniß geordnet, und 
dem Profeſſor der alten Flaflifchen Litteratur eingereicht werden. 

. 18. Eben fo überreicht jeder Lehrer die namentlichen Liſten 
der Zuhörer in allen zur Fakultät gehörigen Vorleſungen dem Dekan, 
weicher verpflichtet ift, auf diejenigen, die ihm auf diefem Wege als 
unfleiflig befannt werden, ein wachſames Auge zu haben, und beredhs 
tige, jede. hierauf Bezug habende beliebige Unterfuchung entweder felbft 
einzuleiten, oder den Rektor um deren Einleitung zu erfuchen. 

6. 19. Der Dekan trägt die neuangefommenen Studirenden, 
weiche ihm ihre Matrikel vorzeigen, und ihren Entſchluß, ſich zur Fa⸗ 
£ultät zu befennen, erklären, in das Album der Fakultät ein, und ers 
theilt ihnen darüber die Befcheinigung. Daffelbe gilt von denen, 
weiche von einer andern Fakultät zu der feinigen übergehen. 

6. 20. Der Dekan fordert fämmtlichen Lehrern ihre Erklärung 
ab, was für Studirende jeder ald ausgezeichnet namhaft zu machen 
wiſſe, anf deren Grund dann im einer Fakultätsverfammiung die Lifte 
der Ausgezeichneten halbjährig zufammengetragen wird. 

$. 21. Aus den Zeugniffen der einzelnen Profefforen, die ihm 
eingereicht werden, ertheilt er den Studirenden die vor dem Abgange 
oder fonft erforderlichen Zeugniffe, über den Beſuch der Borlefungen 
und ben bewiefenen Fleiß, im Namen und unter dem Öiegel der Fas 
kultaͤt. So wie er and) diejenigen, welche ihren Uebergang zu einer 
andern Fafuftät anzeigen, im Albo bemerft. 

6. 22. Die Einkünfte des Dekans beftehen in den Inſkriptions⸗ 
gebühren und in den Gebühren für die Zeugniffe und in der befons 
dern uote von ben Promotionsgebühren, alles, wie es in dem Res 
glement jeder Fakultaͤt feſtgeſetzt ift. 

. 3. Der Dekan bat das Album und Siegel der Fakultät 
wie andy ihre fchriftliche Verhandlungen in feinem Befchluffe und ift 
dafür verantwortlich. 

Abſchnitt IM. Vom Rektor und Senat. 

"A. Sen Beflllung bes Belters und Senats. 
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| — u durch gültige Gruͤnde ſich fchriftlich zu entſchuldigen ges 
alten ift. | 

8.3. Jeder Wählende wirft den Namen deſſen, den er zum 
Rektor ernannt wünfcht, in das Wahlbecken. Nur, wenn ein orbents 
licher Profeflor zugleich in einem andern Staatsamte fteht, darf dies 
em, ohne ausdrüdlich vorhergegangene Genehmigung des Chefs jenes - 
mtes und des Minifteriums des Innern, bei der Rektorwahl Feine 

Stimme gegeben werden. Die gleichnamigen Zettel werden von dem 
zeitigen Rektor unter der Kontrolle des Sefretärs gezählt und der 
Stimmenbefund verzeichnet. Die drei Kandidaten, welche die meiften 
Stimmen haben, werden biernächft auf die enge Wahl gefegt. Sollte 
hiebei über eine Stimmengleichheit zu entfcheiden feyn, fo gefchiehet 
dieſes durch das Loos. j | 

$. 4. Weber die drei Kandidaten der engen Wahl wird nun auf 
diefelde Weiſe aufs neue geftimmt. Erhält einer von den dreien bie 
abfolute Majorität, fo ift die Wahl beondigt und er wird als gewaͤhl⸗ 
ter Rektor defignire. Iſt diefes nicht der Fall, fo werden. die zwei, 
welche die meiften Stimmen haben, zu einer legten Wahl gebracht. 
Sollte auch bier über eine Stimmengleichheit entfchieden werden müfs 
fen, fo gefchieht es ebenfalls durch das Loos. Wer auf diefer letzten 
Mahl die meiften Stimmen erhält, oder, wenn Gleichftimmigfeit eins 
tritt, wen das Loos Erifft, ift zum Neftor gewählt. 

$. 5. Mer das Rektorat nicht annehmen will, kann die entwe⸗ 
der, indem er auf die enge Wahl gebracht wird, oder nad) der definis 
tiven Wahl erklären. In beiden Fällen ift er ſchuldig, feine Gründe 
anzugeben. Er tritt hierauf ab, und die Verſammlung entfcheidet, 
mit Vorbehalt des Rekurſes an das Minifterium des Innern, durch 
einfache Abftimmung, obne alle Erläuterung oder Debatten, ob feine 
Gründe für gültig anzufehen find oder nicht, welcher Entfcheibung er 
fich unterwerfen nu Nur der zeitige Rektor und feine beiden unmits 
telbaren Vorgänger haben das Recht, das Rektorat ohne weitere Gründe 
und ohne Stimmung abzulehnen. — Wenn die Stimmen über die 
Ablehnung gleich getheilt find, fo wird die des Ablehnenden felbft als 
binzufommend angefehen, und die Ablehnung ift gültig. 

$. 6. Jeder abwefende Mähler ift deshald verpflichter, zur Wahl⸗ 
verſammlung feine fchriftliche Erklärung verfiegelt einzufchiffen, ob er, 
falls die Wahl ihn trifft, das Rektorat annehmen will oder nicht, und 
über diefe, im leßteren Falle gehörig zu motivirende Erklärung wird, 
wie über die des Anwefenden, entjchieden. — Wer dies verfäumt, 
wird als einwilligend betrachtet. — Die eingelaufenen Erklärungen, 
beren man nicht bedarf, werben in der Verſammlung uneröffnet vers 
rannt. | 

$. 7. Lehnt Jemand vor der engern Wahl ab, und werden feine 
Gründe gültig befunden, fo wird die engere Wahl mit Ausfchluß feis 
ner gebilder. Eben fo, wenn der definitiv Gewählte ablehnt und feine 
Ablehnung angenommen wird. 

$. 8. Die getroffene Wahl wird fofort vom Rektor und Senat 
mit Einreihung des Wahlprotokolls Unferem Meinifterium des Sins 
nern angezeigt, welches Unſere Allechöchfte 5 fätigung baldigft nach: 
fucht, und fobald uͤber diefelbe Unſere Erklaͤrung eingegangen iſt, 
diefe dem Senat fofort befannt gemacht. 

$. 9. Iſt die getroffene Wahl betätigt, fo macht dies der Senat 
en fämmtlichen Wählern per circulare bekannt; iſt fie nicht beſtaͤ⸗ 
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tigt, fo hat der Reftor, nah dem Senat. gemachter Kommunikation, 
die Geſammtheit der ordentlihen Profeſſoren abermals zufammenzus 
berufen, weiche dann zu einer neuen Wahl fchreiter. 

$. 10. Wenn das Rektorat vor dem zur Wahl beftimmten Ter: 
min durch Tod, oder Abberufung oder Abdikation, welche jedoch alle⸗ 
mal der Genehmigung des Minifteriums des Inneru bedarf, erledige 
wird, fo hat dieſes zu enticheiden, ob bis zum feftgefeßten Termin der 
vorletzte Rektor die Stelle des abgehenden vertreten, oder die Wahl 
fogteich vor fih gehen foll. 

$. 11. Auf den erften Tag des Winterfurfus berufen Rektor 
und Senat die Univerfirtät in den großen KHörfaal, wo der Rektor 
Öffentlich feiertich durch eine Eidesformel, welche das Minifterium des 
Innern vorfchreibt, verpfchtet wird. Hierauf proflamirt der abge: 
hende Rektor den neuen Rektor, die Defane und den Senat nament; 
lich, ftelle den erften befonders vor, Äberreicht ihm die Statuten, die 
Shenfungsurfunde und das Album, legt die Deforation ab und bes 
Eleidet ihn damit, der neue Rektor kann hierauf nach Befinden, ent: 
weder mit einer Purzen Anrede fchließen, oder mit einer längern auf 
den Anfang des Lehrfurfus fich beziehenden Rede. 

$. 12 Auf den legten Sonnabend der großen Ferien beruft der 
witige Heftor die Sefammtheit der Profefforen zur Uebergabe des 

eftoratd. Der bisherige Rektor theilt zuerft die wichtiaften Univers 
fitäts Begebenheiten mit und proflamirt darauf ben neuen Rektor. Hier⸗ 
auf überliefert diefem der abgehende Rektor die Siegel und die Schluͤſ⸗ 
fel, übergiebt ihm die Auffiht über die Regiftratur, und meifet die 
Unterbeamten zum Gehorſam gegen ihn an. Ä 

$. 13. Die Anmwefenden fonftituiren fih hierauf zus Wahlvers 
ſammlung des Senats. 

$. 14. Der Senat befteht aus: 1) dem Rektor, 2) deffen Vor—⸗ 
gänger, dem vorletzten Rektor: Iſt das Rektorat durch Abdikation 
erledige worden, fo ift auch während des folgenden Rektorats nicht 
der Abgegangene, fondern fein Vorgänger ald Vorletzter anzufehen, 
3—6) den jedesmaligen vier Defanen, und 7 — 11) fünf aus, und 
von der VBerfammlung fammtlicher ordentlichen Profefforen zu wäh: 
(enden Mitgliedern. 

$. 15 Die Berhandlung beginnt damit, daß der Neftor feinen 
Vorgänger und die neugewählten Defane ald Senatsmitglieder pros 
Elamirt. Da nad Obigem von den gewählten Mitgliedern des bie: 
herigen Senats jedesmal zwei, durch das Loos, aus dem vorigen in 
den folgenden Senat übergeben, in dem darauf folgenden Sjahre aber 
nothwendig ausfcheiden follen, fo werden anf von den dreien, die 
noch nicht zwei Sjahre im Senat gefeflen haben, zwei durch das Loos 
in den neuen Senat hinüber genommnn, die andern drei aber als 
ausgefchieden erklärt. 

$. 16. Die drei neu zu mwählenden werden hierauf aus der Ge: 
ſammtheit der ordentlichen Profefloren, mit Ausnahme der zwei noth- 
wendig und des einen, durch das Loos ausgefchiedenen Senators, 
und fo, daß die abgegangenen Dekane für. diefe Stelle wählbar blei⸗ 
ben, auf folgende Art gewählt: Jeder Wähler fchreibt auf einen Zet: 
tel drei Namen, welche er mit der Zahl 3, 2. 1. bezeichnet. Die bei 
einem jeden Namen auf den verfchiedenen Zettein befindlichen Zahlen 
werden zufammengezählt, und die drei, weiche auf diefe Weiſe die 
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drei hächften Zahlen bekommes haben, find die Gewaͤhlten. Ueber 
.Stimmengfeichheit entfcheidet das Loos. 

. 17. Wenn von den in dem bisherigen Senat durch Wahl bes 
findlichen Diitgliedern die beiden nothwendig ausfcheidenden oder einer 
von ihnen Dekan geworden, fo werden dbemohngeachtet von den drei 
andern: zwei durch das Loos herübergenommen und drei neue gewählt. 
— Sind aber von den drei einjährigen’Senatoren einer oder mehrere 
Dekane geworben, fo ſcheiden demohngeachtet die beiden zweijährigen 
aus, von den andern werben fo viele als nöthig iſt, damit inclufive 
des vorleßten Rektors drei mit den laufenden GSefchäften befannte 
Mitglieder im Senate feyen, durch das Loos herübergenommen und 
die übrigen neu gewählt. Iſt der vorlehte Rektor Dekan geworben, 
fo wird ein Senator mehr gewählt, um die Zahl voll gu machen. 

6. 18. Nachdem ber Senat auf diefe Weiſe erneuert worden, 
leiften zuerft die neuen Senatoren, den vorleßten Rektor an ihrer 
Spige, hierauf die Übrigen Profefforen dem neuen Rektor den Hand: 
fchlag auf getreue Mitwirkung zum Beften der Univerfität. 

B. Von den Gefchäften des Rektors und des Senats. . 

$. 19. Der Senat hat nad) Abfchnitt I. S. 6. unter dem Vor⸗ 
jibe des Rektors der Univerfität die innere Leitung und Entfcheidung 
n allen ihren Sefammtangelegenheiten, verhandelt, wo es erfordert 
wird, mit Unſern Behörden und übt die Disziplinargewalt in wichti⸗ 
geren Fällen über die Studirenden aus. 

. 2. Der Rektor hart im Senate die Direktion und tft in dems 
felben überall, wie der Präfes eines nach Stimmenmehrheit verfahren; 
den KRollegiums, zu betrachten. Er tft die erfte afademifche obrigkeits 
liche — und der Repraͤſentant der Univerſitaͤt in allen ihren aͤuſ⸗ 
een Berhäftniffen. Der Senat verfammelt fi auf Einladung des 
ektors regelmäßig zweimal in jedem Monat an demjenigen Tage, 

welcher dazu feftgeiegt wird. 
$. 21. Außerdem ift der Rektor berechtigt und verpflichtet, fo 

oft eine wichtige Angelegenheit es erfordert, den Senat aufferordents 
lich zufammenzuberufen, jedoch ohne daß diefes die Ordnung der regel 
mäßigen Verſammlungen unterbrechen darf. 

. 22. Wenn der Neftor verhindert wird, im Senate zu erfchets 
nen, fo überträgt er mit fchriftlichee Anzeige feiner Gründe den Vors 
fig dem vorjährigen Rektor, der auch in allen Abwefenheitsfällen der 
Stellvertreter des Rektors ift. Iſt auch diefer verhindert, fo gebühre 
der Vorfig dem erften unter den gewählten Senatoren. 

. 23. Wenn der Rektor verfäumt hat, vier und zwanzig Stuns 
den vor der beftimmten Zeit die Senatoren zur gewöhnlichen Vers 
fammlung einzuladen, fo hat der vorlegte Rektor an dem Morgen des 
beftimmten Tages ihn daran zu erinnern, und, wenn die Einladung 
nicht erfolgt, die Verſammlung ſelbſt auf den folgenden Tag auszus 

reiben. 
ſ . 24. Alle an den Senat oder die Univerſitaͤt uͤberſchriebene 
Eingaben, Briefe oder Verfügungen werden von dem Rektor eröffner. 

$. 25. Diefe fowohl, als alles an ihn, als Rektor, Eingegangene, 
was nicht von Uns oder Unſerem Minifterium des Sinnen ꝛc. pers 
föntih und ausfchließend an ihn gerichtet iſt, oder zu den ihm befon: 
ders vorbehaltenen laufenden Sefchäften gehört, ift er verpflichtet, 
wenn es nicht etwa an eine Zafultät zu verweifen sit, in ein Journal 
eintragen zu laffen und im Senat entweder felbft vorzutragen, oder 
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buch einen Senator oder durh den Syndikus zum Vortrag zu 
singen. ’ 

$. 26. Nachdem der Wortragente fein Gutachten abgegeben , tft 
jeder Senator berechtigt, feine Anficht mitzutheilen, wobei der Rektor, 
dem Senatsreglement gemäß, auf Ordnung zu halten hat. 

$. 27. Mach beendigtem Vortrage ftellt der Rektor den Gegen: 
fand zur Berathung und Abftimmung, welche von unten anf erfolgt. 
Der Rang aber im Senate iſt diefer. Auf den Rektor folge der vors 
legte Rektor, dann die Defane, nach dem Range der Fakultäten, dann 
die gewählten Senatoren nach der Anciennität. 

. 28. Alle Senatoren, wie auch die im Senate anmwefenden Bes 
amten, find verpflichtet, die Senatsbefchlüffe bis zu deren Publikation 
geheim "zu ‚halten. Jedes Vergehen hiergegen gehört zur Kognition 
des Senats, und hat diefer das Recht, einen Senator in folchem Falle 
von den Verfammlungen auszufchließen, gegen die Beamten aber bei 
dem Meinifterium auf Strafverfügung anzutragen. 

$. 29. Jeder anwefende Senator hat das Recht, feine Erklaͤ⸗ | 
rung, daß er fi) in der Minderheit befunden, oder auch fein von ber 
Mehrheit abweichendes Votum zu Protokoll zu geben, oder daſſelbe, 
wenn die Sache an Unfer Minifterium des Innern geht, dem Bes 
richte beizulegen. 

5. 30. Die Abwefenden hingegen find nicht nur an alle Bes 
fhläffe der Anmwefenden gebunden, fondern auch als der Mehrheit beis 
getreten anzufeben. ' 

$. 31. Wenn jedoch ein Disziplinarfall vorkommt, bei dem auf 
Relegation erfannt werden Eönnte, fo muß dies in der Tinladung bes 
fonders bemerft werben, und fann ein Befchlug in dergleihen Fällen 
nur gefaßt werden, wenn mwenigftens acht Senatoren anweſend find. 

$. 32. Der Reftor hat das Recht, denjenigen, welche auf eine 
folhe qualifizirre Einladung nicht erfchienen find, (ohne gegründete 
Entfchuldigungen einzuwenden) darüber einen Verweis zu ertheilen, 
und ift er verpflichtet, über Fleiß oder Unfleiß in Beobachtung der 
Senatorgspflihten der Wahlverfanmlung aus den Akten zu veferiren, 

6. 33. Jeder Senator hat das Necht, nachdem die von dem 
Rektor eingeleiteten Segenftände verhandelt find, . Motionen zu mas 
hen, welche ganz auf diefelde Weiſe müflen behandelt werden, die er 
ns verpflichtet ift, wenn ein Senator es verlangt, ſchriftlich abs 
zufaffen. 

% 3. Schriftlich durch Cirkulare darf, ohne vorhergegangene 
perföntiche Verfammiung, nichts unter den Senatoren zur Abftimmung 
fommen , damit Niemand feine Stimme gebe, ohne eine hinreichende 
Kenntniß von den verfchledenen Anfichten der Sache zu haben. Wie 
denn überhaupt der Senat, ald folher, nur befteht und gültig vers 
fügen kann, wenn er unter dem Vorſitze des Rektors oder feines 
Stellvertreters verfammelt ift. . 

6. 35. Wenn jedoch ein Senator etwas die Perfon des Rektors 
Berreffendes vor den Senat zu bringen hat, f erfucht er den Rektor, 
zu dieſem Behuf den vorletzten Rektor zu delegiren, dem er von feb 
nem Geſuche zugleich Kenntniß giebt. Erfolgt dann die Delegation 
nicht Binnen zwei Tagen, fo ift diefer befugt, auf eine aufjerordentliche 
Verfammlung oder auf Entfheidung der Sache bei Unferem Miniſte⸗ 
um des Innern anzutragen. 

[4 
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- 686, Weber jede Senatsverſammlung wird ein Protokoll ger 
führt, worin die Anwefenden bemerkte und die Anträge und Befchlüffe 
verzeichnet-werden, wie auch die Stimmenmehrheit, mit ber fie durchs 
gegangen oder. verworfen werden. 

6. 37. Zür die pünftlihe Ausführung alles deffen, was im Ser 
nate befchloffen. ift, wird der Rektor, in deſſen Händen die vollziehende 
Gewalt ruht, verantwortlich. Zu diefem Ende find ihm die Unter: 
beamten perfönlic untergeben und das Siegel der Univerfität in ſei⸗ 
nem Gewahrſam. 

6.38. Um bie Ausführung üÜberfehen zu können, wird in der 
(festen Senatsfißung jedes Monats dem vorlegten Rektor eine Lifte 
yon den auszuführen gewefenen Befchläffen mit Vermerk, was abges 
macht ift und was noch ſchwebt, durch den Univerfitäts: Sekretär 

. a 

zum Vortrag ' vorgelegt. 
6.39. Im Senat befchloffene Bekanntmachungen an die Stus . 

direnden, ober Anfchläge, desgleichen Antwortfchreiben an Einzelne 
oder an anderweitige Behörden unterzeichnet der Rektor allein, jedoch mit 
dem Beifag, Reftor und Senat, und mit Kontrafignatur bes Sekretaͤrs. 

. 40. Alle lateinifche Bekanntmachungen, Antwortfchreiben und 
Anfchläge diefer Art hat der Profeffor der alten Elaffifchen Litteratur 
Auszufertigen. Auch hat er zu diefem Behuf das Necht, fih, wenn 
er auch nicht Senatsmitglied iſt, die Akten vorlegen zu laflen. 

$. 41. Die Berichte des Senats an Unfer Minifterium bes In⸗ 
nern unterzeichnen in der Neinſchrift, auffer dem Rektor noch die vier 
Dekane. Wenn fie jedoch die Perſon des. Rektors betreffen und unter 
Borfiß des vorlesten Rektors gefafit find, fo tritt diefer auch in der 
Unterfchrift an die Stelle des Rektors. 
6,42. Auffer dem Vorſitz im Senat und in den Wahlverfamms 
tungen und auffer der Sorge für die Vollziehung der Senatsbefchläffe 
gebühret dem Rektor noch ein, unten näher zu beftimmender Antheil 
an der Gerichtsbarkeit. — Auch hat er die Oberaufficht über die Re; 
giftratur der Univerſitaͤt, und ift ihm dafür der Sekretär befonders 
verantwortlich; jedoch müffen Akten jedem Senator ohne Weiteres 
verabfolgt werden. 
48. Er hat ferner die Pflicht, die Studirenden durch die 
Immatrikulation in die Univerfität aufzunehmen und erforderlichen; 
falls mit dem Univerſitaͤtszeugniß von derfelben zu entlaffen. 

. 44. Was ſich auf diefe $. 42. AI. benannten Gefchäfte nicht 
“bezieht und auch der Vollziehung eines Senatsbefchluffes nicht nochs 
wendig anhängt, kann er für fih allein nicht verfügen; jedoch hat er 
das Recht, in Fällen, wo Gefahr im Verzuge feyn möchte, was drin: 
gend noͤthig ift, zu verfügen. Bon foihen Verfügungen hat er fo 
ald als möglih in einer Senatsfisung Nechenfchaft zu geben. 

6. 45. Der jedesmalige Rektor ift kourfaͤhig und führe in feinen 
Amtsverrihtungen den Titel Anagnifizeng. Seine Amtskleidung be; 
ſteht in einem gewöhnlichen ſchwarzen Sta 
Fleidern, einer goldenen Halskette mit Unferem Bruftbildniffe und, 
wenn er nicht von der theologifchen Fakultät ift, in ftählernem Degen 
mit weißer Scheide. 

. 46. Er genießt an Einfänften die Hälfte der Einfchreibungss 
gebuͤhren, den bei den Promotionen für ihn feftgefegten Antheil und 
N I Abgange von den erforderlichen Sittenzeugniffen beftimmten 

ebühren. 

atskleide, gleichen Unter: 
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Abfhnitt IV. -Bon der atademifhen. Gerichtsbarkeit. 
„1. Die akademifhe Gerichtsbarkeit IE nach. dem Edikt vom 

28. Dezember 1810 zu verwalten, dem Wir folgende nähere Beſtim⸗ 
mungen binzufügen. . Ä 

F. 2. Als Rathgeber und Gehülfe in Ausübung diefer Gerichts⸗ 
barkeit ift dem Rektor und Senate ein Syndifus beigegeben, welcher 
deshalb, gleich den Senatoren, zu jeder Senatsverfammlung eingelas 
den wird, jedoch nur an den gerichtlihen Sefchäften des Senats Ans 
theil nimmt. Er hat den Rang der ordentlichen Profefforen, und if 
befuat, in Sachen feines Amtes dem Sekretär und den Unterbeamten 
der Univerſitaͤt Aufträge und Anmeifungen zu ertheilen.. — Eben fo 
if aber auch ſowohl der Rektor. als der Senat befugt, ihm in Allen 

achen, worin es auf Kenntniß der Geſetze und der Yandesverfaffung 
anfommt, Gutachten abzufordern und Aufträge zu geben. 

3. Die akademiſche Gerichtsbarkeit, fo weit das Edikt vom 
28. Dezember 1810 fie der Univerfität überweift, wird nad) Verfhie 
denheit der Fälle, vom officio academico oder dem Senate ausgeübt. 
Die Entfcheidungen des officii academici gefchehen ftetd im Namen 
des Neftors. Die Sefchäfte deſſelben werden theils-vom Rektor als 
fein, theild vom Syndikus allein, theils von beiden gemeinfchaftlich 
beforgt. Schriftliche Ausfertigungen deſſelben unterfchreibt ber Rektor 
und der Sekretär. Eontrafignirt, 1 | 

$. 4. Dem Rektor allein gebührt die Unterfuhung und Beſtra⸗ 
fung der Berbalinjurien und.anderer leichter Vergehen, deren Strafe 
nur in Verweis oder in Karzer bis zu vier Tagen befteht, und auch 
bei diefen mit Ausnahme der zwei im $. 6. zu beflimmenden Faͤlle. 
Er kann die Inftruftion derfelben, in der Regel, ſowohl allein als auch 
gemeinfhafttich mit dem Syndifus beforgen, oder auch ganz- dem 

undifus übertragen. In den Fällen jedoch, in welchen er eine 
fchriftlihe Inſtruktion gut findet, ift die Gegenwart des Syndikus 
nochwendig. Die Entfheidung gefchieht in allen Fällen vom Rektor 
allein. 

$. 5. Eivilflagen gegen Studirende, deren Segenftand lediglich 
pefuniär ift, werden, fofern fie nach der Verordnung vom 28. Dezems 
ber 1810 vor die Univerſitaͤt gehören, allein bei dem - Syndikus -anges 
bracht, von. diefem infiruire und entfchieden. Die Ausfertigungen ger 
fhehen im Namen des Neftors und mit deflen Unterfchrift allein. 
St die Sache zugleich Segenftand einer Diszipfinarunterfuchung, fo 
daß in diefer legten Ruͤckſicht die Entfcheidung des Neftors oder des 
Senats eintritt, fe wird. fie dennoch von Seiten des pefuniären In⸗ 
tereffe vom Syndikus allein entfchieden. 

$. 6. Die gemeinfchaftliche Entfcheidung des Neftors und bes 
Syndifus findet Statt: 1) bei allen leichten Vergehen ($. 4.), wo: 
bei zugleich ein pefuniäres Intereſſe obwaltet, nach der nähern, im 
$. 5. enthaltenen Deftimmung. 2) in allen Injurienklagen, welche 
von PDerfonen auffer der Univerficät gegen Studirende erhoben wer: 
den: in welchen Fällen bei Berfchiedenheit der Meinungen, die Mei—⸗ 
nung des Rektors vorgeht. Das Protokoll wird in beiden Fällen 
vom Regiitrator und Kanzelliften geführt. 

$. 7. Wenn der Syndifus in den Fällen des $. 6. oder in den 
Sällen des $. 4. (in fofern er von denfelben durch den Auftrag des 
Rektors offizielle Kenntniß hat) überzeugt iſt, daß die Entſcheidung 
des Rektors gegen klare Worfchrift der Geſetze, oder in ihren Fol⸗⸗ 
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dem Wohle der Univerfitäe gefährtich fer, fo hat er die Pflicht und 
Befugnig, dies mit allen Gründen zu Protokoll zu erflären, und auf 
Entſcheidung des Senats, die innerhalb dreier Tage erfolgen "muß, 
anzutragen. Bis dahin iſt dee Befhluß des Rektors fuspendirt. 
68 Vom Senate wird die afademifche Gerichtsbarkeit auss 

geuͤbt bei größeren Vergeben. 
$. 9. Größere Vergehen (über welche der Senat entfcheidet) 

find alle diejenigen, deren Strafe viertägiges Karzer überfieigt. Als 
8 e ſollen ohne Ausnahme betrachtet werden: Duelle, Realinjurien, 
Störung der Ruhe an oͤffentlichen Orten, Peieibigungen einer Obrigs 
feit, Beleidigung eines Lehrers, Aufroiegelei und Wottenitiftung unter 
Studenten. — In Anfehung der übrigen Vergehen bleibt es für jeden 
einzelnen: Fall dem Rektor überlaffen, zu beurtheilenz ob fie von ihm 
oder von dem Senate zu entfcheiden find. 

. 10. ‘Die Inſtruktion diefer vor den Senat gehörigen Sachen 
($. 9.), tn fofeen nicht nach der Größe des Vergehens und den Be: 
flimmungen des Edikts vom 28. Dezember 1810 die Kompetenz der 
allgemeinen Gerichte eintritt, gefchieht von dem Syndikus, jedoch fo, 
dag der Rektor befugt iſt, dabei, wenn er es nöthig findet, zu präs 
fidiren. Das Protofoll muß in jedem Falle vom Regiftrator und Kan: 
zelliften der Univerficät geführte werden. — In der Senatsſitzung hält 
der Syndikus den Vortrag und hat zu dem Ende naͤchſt den Dekanen 
feinen Sitz; jedoch bleibt es dem Rektor überlaffen, einen Korreferenten 
zu ernennen, oder ſelbſt die Korrelation zu Übernehmen. Der Syndikus 
nimmt bei allen Sachen diefer Art ſowohl an der Deliberation, als 
an der Abftinimung Theil. Ze: 
1, Der im $. 13. des Reglements vom 28. Dezember 1813 

gegen Entfcheidungen des Senats in“ Disziplinarfachen nachgelaflene 
ekurs muß, wenn auf Relegation erfannt iſt, binnen vier Tagen, und 

egen andere Disziplinarftrafen binnen acht und vierzig Stunden, bei 
ermeidung der Präklujion, ergriffen werden. Im letzteren Falle fann 

das Miniſterium des Innern der Strafe eine Suffumbensftrafe hinzu: 
fügen, wenn der Rekurs zur Ungebuͤhr ergriffen iſt. In Anfehung der 
durch das gedachte Geſetz nachgelaffenen Appellationen in Civilſachen 
bleibt es bei den gefeßlichen Friſten. 

6. 12. Der Rektor ſowohl, als der Syndikus tft verpflichtet, in 
jeder Senatsfigsung von allen Sachen Nachricht zu geben, welche von 
ihnen Re 4. 5. 6. feit der vorhergehenden Senatsſitzung entfchieden 
worden find. 

‚13. Der Syndikus ift befugt und verpflichtet, gefeßlich zulaͤſ⸗ 
fige Schufdfontrafte der Studirenden aufzunehmen, auch die ftudirens 
den Ausländern in ihren Privarangelegenheiten etwa nöthigen gerichts 
lichen Beglaubigungen zu ertheilen, und follen diefe Handlungen, für 
welche er aber in keinem alle eine Tare erheben darf, gerichtlichen 
Stauden haben. 

Abſchnitt V. Bon den Unterbeamten der Untverficät. 

$. 1. Unterbeamte der Univerfität find: der Sekretär, der Quaͤ⸗ 
ftor, der Logiskommiſſarius, der Kaftellan, der Kanzellift, die zwei Pe⸗ 
delle, der Thuͤrhuͤter. 

$. 2 Der Sekretär der Univerfität ift verpflichtet, in jeder Ver: 
fammlung der orbentlihen Profefforen und des Senats das Protokoll 
zu führen, auf Aufforderung des Rektors und des Syndifus bei ben: 
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ſelben perfoͤnlich zu erſcheinen und die Aufträge derſelben tn Untverſitaͤts⸗ 
Angelegenheiten treu auszurichten, die in dem Senate und in andern 
Verſammlungen der Univerfität vorgefommenen Verhandlungen geheint 
zu halten, und, wenn er irgend etwas, das der Univerſitaͤt Nachtheil brins 
gen Eönnze, entdeckt, dem Rektor davon unverzüglich Bericht zu erflatten. 

$. 3. Er iſt verpflichtet, ein genaues, vollftändiges Diarium 
über alle bei der Univerſitaͤt vorgefallene Ereigniffe zu halten, und diefe 
Tagesgefchichte in ein befonderes dazu le Bud einzutragen. 
Auch muß ex alle von der Univerfität ausgehende Drudfchriften (auch 
foihe nicht ausgefchleflen, welche nur. in einzelnen Bogen oder Blättern 
MA fammeln, darüber ein Verzeichniß halten und fie in Ordnung 
au w ren. 1.0... " tn . 

$. 4. Er bewahrt das Archiv der Lniverfitke und bat die Urkum 
den und Akten in den dazu angewiefenen Schränken und Repofitorien 
in Ordnung zu halten. : . 

$. 5. Iſt der Syndikus dur Krankheit oder Abweſenheit gehins 
dert, feine Gefchäfte zu beforgen, fo tritt der Sekretär fo lange ald 
Stellvertreter deffelben ein, bis das Minifterium des Innern eine ans 
dere Verfügung teiffe . 

$. 6. Die nicht firirten Emolumente des Sefretärs find: 1) der 
vierte Theil der Gebühren für dte Matrikel; 2) der vierte Theil eines 
von den Promotionsgebühren abzuziehenden Zehntheils; 3) zwölf Gros 
(hen Kourant für jedes Zeugniß, welches ein abgehender Stubdirender 
von der Univerſitaͤt über. feine Sitten, fo wie für jedes, welches derfelbe 
von feiner Fakultät über feine Studien erhält. (Abſchnitt VI.) 

7. Der Quäflor empfängt die Honorare, welche die Studirens 
den an ihn für Rechnung der ordentlihen und -aufferordentlihen Pros 
fefioren, bei welchen fie Kollegien hören wollen, pranumerando zu zah⸗ 
ien haben. Er befolgt hierbei die Inſtruktion, welche ihm jeder Pros 
feffoe für feine Borlefungen giebt, und üt verpflichtet, über die eingehen⸗ 
den Honorarien genaue Liften und Rechnungen zu halten und dieje den 
Profeſſoren, deren Einnahme darin verzeichnet ift, vorzulegen. . - 

$. 8. Als Emolument hierfür ift dem Quaͤſtor der Abzug von 
zwei Prozent von den durch ihn eingenommenen Honorarien verftattet. 

$. 9. Der Logisfommiffar und Kaftellan des Lniverfitätegebäudeg 
erhalten vom Minifterium des Innern ihre Inſtruktionen. ; 

§. 10. Der Ranzellift. hat alle Reinfchriften und Abfchriften, welch 
ihm in Univerfitätsfahen vom Rektor, von den Defanen, von. dem 
Syndifus oder Sekretär. aufgetragen werden, puͤnktlich und ſchleunig 
zu beforgen, die in den SS. 6. und 10. des IVten Abfchnitts gedachten 
Protokolle zu führen, aud bei der Negiftratur der Univerfität alle 
Dienfte, weiche von ihm gefordert werden, zu leiften. Er iſt für Die 
firengfte Geheimhaltung alles deffen, was durch feine Amtsführung zu 
feiner Kenntniß gelangt, verantwortlich. 

. 11. Die Pedelle find verpflichtet, alle Aufträge, welche ihnen 
in Univerfitätsfachen von dem Rektor, den Dekanen, dem Syndikus 
ober Sekretär gegeben werden, pünktlich und ſchleunig zu vollziehen und 
den Inhalt derfelben geheim zu halten. Sie haben die Lebensweife der 
Studireuden zu beobachten und alle Vergehen und Unordnungen, die 
fie erfahren, fofort dem Rektor anzuzeigen, bei eigener DBerantwortlichs 
keit für alle aus deren Verſchweigung entfpringende nachtheilige Folgen. 
Endlich wird ahnen die genaue Beobachtung der Karzerordnung zur 
befondern Pflicht gemacht. 
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6, 12. An dem ſchwarzen Brette dürfen ſie ohne Vorwiſſen und 
Senehmigung des Rektors Feine Anfchläge anheften, mit: Ausnahme der 
Ankündigungen von Vorlefungen. — Sn fofern diefe von ordentlichen 
oder auflerordentlichen Profefjoren, oder von Mitgliedern der Koͤnig⸗ 
lichen Akademie der Wiffenfchaften herrühren, bedürfen fie gar feiner 
Genehmigung. Die Ankündigungen der Privatdozenten müffen von 
dem Dekan ihrer Fakultaͤt die Genehmigung erhalten haben, um anges 
fehlagen werden zu £önnen. 

$. 13. Die nicht firieten Emolumente jedes Pedellen beftehen in: 
Y) + der Gebühren der Immatrikulation; 2) + des von den Promos 
tionsgebähren abzuziehenden Zehntheils; 3) den Titationsgebühren. 

. 14. Zu den Stellen fämmtlicher Unterbeamten gefchteht der 
Vorſchlag vom Senat, die. wirkliche Ernennung von Unſerem Miniſte⸗ 
rium des Innen.” oo 
615 Saͤmmtliche Unterbeamte ftehen, in Anfehung ihrer Amtes 

Krug unter, der 'befondern Aufficht des Rektors, welcher ihnen dess 
alb Verweiſe geben, auch dem Kanzelliften und den Pedellen eine Ord⸗ 

nungsftrafe bis zu 2 Rthir. auferlegen kann, wogegen jedoch der Nekurs 
an Unfer Minifterium des Innern zuläffig ift. .— 

Abſchnitt VI. Von den Studirenden. nn 

51. Die Aufnahme der Studfrenden bei der Untverficät gefchteht 
durch das Einfchreiben im die Matrifel. 
62, Mer. auf deu Untverfität zu Berlin immatrikulirt werden 
will, muß, wenn er ein Inländer iſt, fich nad) dem, Edikt wegen Pruͤ⸗ 
fung der. zu ‘den Univerficäten abgehenden Schüler vom 12. Dftober 
812 Tegieimiren; iſt er aber ein Ausländer, ſich durch Zeugniffe aus 

feiner Heimath Über die Unbeſcholtenheit feiner. Perſon ausweiſen. 
3. Wer diefem Edikte zufolge fh noch bei der gemifchten Prüs 

fungsfönmiffion in Berlin den Maturitätseramen unterziehen muß, ift 
verpflichtet, ſich De dret Tage nach feiner Ankunft zu melden, 
und, wenn er nad) gehaltener Prüfung noch die Untverfität zu beziehen 
entfchloffen iſt, fich fpäteftens drei: Tage nach derfelben immatrikuliren 
zu’ faffen: Synländer, die ſchon von Schulen gefeßliche Prüfungszeugs 
niſſe mitbringen, imgfeichen: Ausländer, muͤſſen fid binnen fpäteftens 
acht Tagen nad ihrer. Ankunft in Berlin zur Immatrikulatton ans 
melden. Wer dies länger auffchiebt, muß die Immattikulationsgebuͤhren 
doppelt entrichten. 
64 Mer’ von einer Univerfität relegiet worden if, mit der die 

hiefige ein unbedingtes Kartel abgefchloffen hat, kann gar nichts mer 
don einer Untverfität velegirt ift, mit der die hiefige in einem bedingten 
Karte! ſteht, kann nur nad den Bedingungen deſſelben immatrikulirt 
werden. 

. 5. Bon der Immatrikulation find gänzlich ausgeſchloſſen: 
R le Staatsdiener und Milttairperfonen. unge Leute, welche um 
ihrer, aus Unferer Verordnung vom 3. September 1814 fließenden alls 
gemeinen "Verpflichtung zu genuͤgen, in den Linientruppen der Armee 
dienen, find demnach, ſo lange fie dies thun, der Immatrikulation noch 
nicht fähig, oder —æãe wenn ſie zu der Zeit, wo ſie, dem Geſetze 
gemaͤß, zu dem ſtehenden Heere treten, ſchon auf der Univerſitaͤt ſtudi⸗ 
ren, während ihrer Dienftzeit von dem afademifchen Bürgerrechte aus, 
weil fie binnen derſelben nicht einem zwiefachen Gerichtöftande unters 
"worfen feyn können. Jedoch follen fie eines Theils, wenn fie In Berlin 
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in Garniſon Heben, und fo weit es ohne Verletzung Ihrer militärifchen 
Mflichten geicheben kann, berechtigt ſeyn, auch binnen diefer Zeit dem 
Univerfitätsworlefungen unter den’ fonit für jeden Theilnehmer derfelben 
geltenden Bedingungen beizumohnen, andern Theils follen diejenigen, 
welche fchon auf der Univerſitaͤt Derfin fludirten, und deren Matrikel 
dur den Eintrite der Dienftiahre fuspendirt wurde, wenn fie nad 
Beendigung der leßtern auf diefelbe Univerſitaͤt zurückkehren, die Er: 
neuerung der Matrifel ohne weitere Koften oder Umſtaͤnde — voraus: 
gefeßt, daß ihre Aufführung während der Dienftzeit ihnen Fein Beben: 
fen entgegen ſtellt, welches, wenn es erheblich tft, ihre gänzlicdye Zurück 
weifung begründen faun — erhalten. Kommen fie aber nad Ablauf 
der Dienftiahre von einer andern zu der Berliner Univerfität, fo mäfs 
fen fie auf derfelben, aber gleichfalls unter obiger Vorausſetzung, auf's 
neue immatrifultet werden, und es. wird mit ihnen gebalten, wie nad 
6.8. mit jedem, der eine andere Unisriſitaͤt mit der Berliner vertaufcht. 
— Uebrigens foll die Zeit, wo dergleichen junge Leute vom Militaͤr die 
Kollegta befuchen,, fobald dies nur mit gehoͤrigem Fleiſſe geiähteht, zum 
Triennium academicum mit in Anrechnung kommen. Der Dienft tn 
der Landwehr fchließt von der Immatrikulation nicht aus, da die Mi 
litaͤrzurisdiktion nur In der Uebungszeit eintritt. 2) Alle, weſche zu 
einer andern Bildungsanftalt gehören. 3) Alle, welche einen Gewerb⸗ 
ſchein Löfen mäffen. 

$. 6. Die Immatrikulation gefchieht vor dem Rektor mit Zuzie⸗ 
Hung des Sekrerärs in den von bem Rektor bazu angefeßten Stunden. 

. 7. Der Rektor verpflichtet den Aufzunehmenden mit einem 
Handſchlage an Eides Statt, dis Geſetze treu zu beobachten, und hans 
digt ihm Hierauf die Matrikel, die Geſetze der Studirenden und bie 

ee en kul buͤh hit der Aufzunehmend a Immatrikulationsgebuͤhren zahlt der Aufzunehmende: 
1) Re die Matrifel Bier Thaler; 2) für die Bibliochet Einen Tha⸗ 
ler. — Wenn er fhon auf einer andern Univerfität ſtudirt bat, be 
zahle er die Hälfte. — Der Rektor kann die Immatrikulationsgebuͤh⸗ 
ren wegen Unvermögens erlaffen, auch kann in höherer Inſtanz Unfer 
Minifterinm des Innern davon dispenfiren. 

6. 9. Nach der Immatrikulation muß ein Jeder innerhalb Acht 
Tagen ih von dem Dekan der Fakultät, zu weicher er gehören will, 
in Die Like derfelben eintragen laffen. Für diefe Inſkription entrichtet 
er dem Dekan Einen Thaler, oder, wenn er fhon auf einer andern 
Univerfirtät ftudirt hat, die Hälfte, " 

6. 10. Wenn ein hieſiger Studirender fein Fach verlaffen. will, 
um Sich zu einem andern zu wenden, fo hat er diefes fowohl dem. De: 
tan der Zafuität, von der er abgeht, als dem Dekan der Fakultät, 
zu welcher er ſich wendet, anzuzeigen, zahlt jeboch für die neue Snfkrips 
tion Nichts. Ein folder Uebergang von einer Fakultät zu einer anders 
kann aber nur am Ablauf oder Anfang eines Semefters Statt finden. 

6. 11. Duch die Inmatrikulation befommen die Studirenden 
alle Rechte, welche ihnen die Geſetze bewilligen, namentlich das: Aufs 
enthaltsrecht in Berlin mit Freiheit von perfönlichen bürgerlichen Las 
fien, den ihnen in Unſerm Edifte vom 28. Dezember 1510 bewillig⸗ 
ten Gerichtsſtand, das Recht, die Borlefungen der Univerfität zu bes 
fuchen und, fowohl ihre Inſtitute, als Unſere Bibliothek und die Un: 
terichtsanftalten in der Charite und Ihierarzneifchufe, jo wie es — 
Reglement verſtattet, zu benutzen. 
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5. 12. Die Studirenden find nicht nur den Geſetzen ber Uni⸗ 

serfität und den Verfügungen des Rektors und Senats, ſondern auch 
den Landesgefegen, namentlich den Verboten des Duells und geheimer 
Verbindungen, fo wie den polizeilihen Einrichtungen unterworfen, 
mit welchen Sefegen und Einrichtungen der Rektor jeden, bei feiner 
Sjmmatrifulation, befannt zu machen hat. — Ihre Erfennungsfarte 
müffen die Studirenden ſtets bei fih tragen. Wenn fie ein anderes 
Logis bezogen haben, fo müflen fie diefes innerhalb 2A Stunden dem 
Sekretär anzeigen. 

6. 13. Es wird von ihnen Fleiß und Sittfamkeit, Folgſamkeit 
go thre Vorgefegten, Achtung gegen ihre Lehrer und ein -friedliches 

etragen unter fih gefordert. Wer fi des Gegentheils ſchuldig 
macht, verfällt in die von der akademifchen Obrigkeit zu beſtimmen; 
den Disziplinarſtrafen. Dieſe Mbrigkeit iſt nach Allg. Landrecht Th. 
II. Tit. 12, 6. 86. für alle Unordnungen der Studirenden, welche 
durch genaue Aufmerkfamfeit und Sorgfalt Hätten verhüter werden 
£önnen, verantwortlich. | 

$. 14. Die Steafen find: Verweis von ‚dem Rektor privatim, 
Öffentlicher Verweis vor dem Senat, SKarzerftrafe, Androhung des 
consilii abeundi, ta$ consilium abeundi felbft und die Melegation. 

. 15. Wenn ein Studirender wegen Verbrechen zur gericht: 
fihen Unterfuhung gezogen, oder wegen grober Unſittlichkeiten in Ans 
fpruch genommen ift, jo wird fein afabemifches Bürgerrechte bis zu 
abgemachter Sache fuspendire. Mach förmlicher Freifprehung von 
dem angefchuldigten Vergehen, wird fogleich die Suspenſion aufgehos 
ben, ift die Freifprechung aber nur vorläufig (ab instantia), fo kann 
die Suspenfion nur durch die befondere Bewilligung des Senats aufgehos 
ben werden. Durch bie Verurtheilung ift er von dem afademifchen 
Bürgerrecht definitiv ausgefchloffen, und es hat in diefem Falle der 
Senat die Befugniß, feine Entfernung aus der Stadt zu verlangen, 
wenn fein Wohnort in derfelben nicht durch Familienverhaͤltniſſe bes 
gründet if. f 

$. 16. Sn den Fällen, wo ein wegen ‚gemeiner Vergehen zur 
Kriminalunterfuhuug gezogener Stubdirender zu einer. nicht hoͤhern 
Sefängnißftrafe verur.heilt wird, als der afademifche Senat nach dem 
SJurisdiftions: Reglement vom 28. Dezember 1810 'erfennen darf, wird 
von dem Kammergerichte die Vollſtreckung der Strafe dem Senate 
überlaffen, dergeftalt, daß der Verurtheilte feine Strafe auf dem Kars 
zer abbüßen kann. 

$. 17. Die Karzerſtrafe wird, bald nad) Bekanntmachung bes 
Urtheils, an dem Studirenden vollzogen, und muß, wenn fie nicht 
auf längere Zeit ale Acht Tage verhängt worden, ohne Unterbrechung 
abgefeffen werden. Iſt fie auf längere Zeit zuerkannt, fo kann fie 
nad) dem Ermefien des Rektors ohne Unterb rechung abgejeffen, oder 
zum Theil in die Zeit. der großen Ferien verlegt werden, falld biefe 
nicht zu lange nach dem Urtheil eintreren. — Webrigens wird bierbei 
auf die Karzerorbnung verwieſen. — 

. 18, Beleidigung der Lehrer der Univerſitaͤt, beſonders bei 
Ausübung ihres Amtes, foll dem Befinden nad mit firenger Karzer⸗ 

ſtrafe, consilium abeundi oder Relegation beftraft werden. 
. 19. Beleidigungen und Widerfeglichfeiten gegen die Unterbes 

dienten dir Univerfität, befonders in ihren Amtsverrichtungen, follen 
ernftlich und auf die im vorigen $. angegebene Art beftraft werden. 

=> 
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6. 28. Oben fo bie Berfekuugen der am ſchwarzen SBrette ange: 
fchlagenen sen, und feibft unanftändiger Tadel über fle, oder 
andere obrigfeitlihe Be: fügungen. 

6. 21. Ber in den Hörfälen, in den Muſeen der Aniverfität, 
auf dem anaromifchen Theater, in den Elinicis, in der Charitk oder 
an demuihen Drten Unruhe umd Störungen erregt, verfällt in eben 
die Stra 

6. 22. Wer den dffentlihen Gottesdienſt flört, verfälle nach 
Allg. Landrecht Tit. 12. Anhang $. 137. in die durch die Landesges 
feße beflimmte Strafe. 

$. 23. Es iſt unterfagt, öffentliche Aufzüge und Muſiken zu vers 
anftalten. Sollte bei aufferordentlihen Gelegenheiten die Erlaubniß 
dazu nachgefucht werden, fo muß der Neftor mit dem Polizeipräftdium 
darüber fommuniziren, welches Unſere Entfcheidung zu erbitten bat. 

$. 24. Wegen anderer Bergehungen der Studirenden und ihrer 
Beftrafung, imgleichen wegen des Verhaltens in Anfehung der Schul: 
den der Studirenden und des Vermiethens von Wohnungen an fie, 
wird auf die betreffenden Feftfegungen des Allgem. Landrechts Bezug 
genommen. 

6. 25. Das alademifche Bürgerrecht hört auf: I) durch Promo: 
tion auf ber biefigen Univerfirät. Doch kann ein Hier Promovirter, 
nad) befonderer Erklärung von feiner Seite, das afademifche Bürgers 
recht noch ein hatbes Jahr behalten. 2) Durch Ermählung eines 
andern Standes, namentiih durch eine beftandene Staatsprüfung. 
3) Durch den Ablauf von Vier Jahren nad dee Sjmmatrifulation. 
4) Durd fechsmonatliche freiwillige Abwefenheit von Berlin. 5) 
Durch das consilium abeundi und die Relegation. 

6. 26. Wer in den drei leßtgenannten Fällen (3 — 5) des vori⸗ 
gen $. die Erneuerung der Matrikel auf feine Bitte erhalten will, hat 
die im 6. und 7. $. diefes Abfchnitts feftgefegte Gebühren auf das 
neue zu entrichten. 

. 27. Sollte ein Studirender die Matrikel zuräc geben, fo 
hat er dadurdy nicht allein das afademifche Bürgerrecht verloren, fons 
dern dies wird auch Ber Polizei angezeigt, und fein Name wird an 
das ſchwarze Brett angefchlagen. Er der, weicher bie Matrikel zus 
ruͤck giebt, ein. Mediziner, fo wird diefe Zuräcgabe auch der mebdizis 
nifh:chirurgifhen Akademie für das Militair angezeigt, damit diefeibe 
ihn ebenfalls nicht mehr zu ihren Vorltfungen zulaffe, 

. 28. jeder Spnländer tft verpflichtet, feinen Abgang von der 
Univerfität dem Dekan jeiner Fakultät anzuzeigen und bei dem Rek— 
tor ein Univerſitaͤtszeugniß über feine Aufführung einzuholen. Als 
Gebühren werden dafür entrichtet: 

An den Rektor 1Rthlr. 
An den Sekretͤ — + 12 
An den Ranzelliftien — ⸗ 2 ⸗ 

Summa 1 Rthir. 14 Er. 

Sjeder Ausländer ift verpflichtet, feinen Abgang fowohl bem Rektor, 
als dem Dekan feiner Fakultät: anzuzeigen, hat jedoch, nur wenn er 
es gut findet, ein ——— uͤber ſein Betragen einzuholen, 
wofür er dann die bemerkten Gebuͤhren zu bezahlen bat. — Wer dieſe 
Vorfchriften zu befolgen unterläfft, deſſen Name fol am ſchwarzen 
Drette befannt —8 werden. 

—4 



$: ZB. - Jeder Studirende iſt berechtigt, von feiner Fakultaͤt ein 
Zeugniß über die von ihm befuchten Vorlefungen und’ feinen darin bes 
wiejenen Fleiß zu verlangen, welches in der Lniverfitätstanzellei ans 
aufertigt, und vom Dekan vollzogen wird. Als Gebühren werden das 
uͤr entrichtet: | 

An den Defan - . 2: Rthir. 
An den Scheer — ss 1 Gr. 
An den Kanzelliſten — + 25 

Summa 1 Nthfe. 14 Sr. 

.$ 30. Wenn ein Studirender feine Matrikel erlöfchen laͤſſt, ohne 
dies anzuzeigen, fo wird fein Name an das fchmarze Brett gefchlagen. 

. „Die allgemeinen Borfchriften wegen des triennii-aeademici gels 
ten auch für die Univerfität zu Berlin. 

Abſchnitt VII. Von den Inſtituten und Sammlungen. 

‚9%: Alle Öffentliche, in Unſerer Reſidenz befindliche.und mit Un⸗ 
feren Akademien der Wiffenichaften. und der Künfte und Unſerer Unts 
verfitat verbundene wiſſenſchaftliche Inſtitute und Samminngen find 
ugleih zur Belehrung der Studirenden und zur Beförderung der 

Wiffenichaften bei der Univerſitaͤt beftimmt. 
: 92% .Dahin gehören die Bibtiochet, die Sammlungen von Kunſt⸗ 
werfen, die Sternwarte, die phufifalifchen -und chemifchen Apparate, 
dad. Diinerafienkabinet, der botanifche Garten, die Herbarien, das zoo⸗ 
fogifhye Muſeum, das anatomifche und zootomifhe Muſeum, das ana⸗ 
tomifche Theater, die Sammlung der chirurgifchen Snftrumente und 
Bandagen, die medizinifchen und chieuraifchen Clinica. 
N : 3. Ueber die Benugung und Verwaltung der Sammlungen 
wird Unfer Minifterium des Innern Reglemente erlaffen, wonach fich 
jeder, :bei.dem Beſuch und der Benutzung derfelben,. zu achten bat. 

. 4. Zur Univerfität gehörig find das theologifche umd philolo⸗ 
gifche Seminarium, für weiche befondere Reglements ‚vorhanden find. 

Abſchnitt VIII, Bon den Borlefungen bei der Univerfität. 
» 6.1 Vorleſungen bei der Univerfitäe find alle diejenigen Vor: 
träge, welche unter der. Authoritär der Univerfität gehalten werden fols 
len und deshalb im Lektionsverzeichniß, fo wie auh am ſchwarzen 
Brette angekündigt werden. Bloß über. Vorlefungen bei der Univer: 
fität werden den Studirenden, von Sakultätswegen, Zeugniffe ertheilt. 

$. 2. Das Recht, VBorlefungen bei der Univerſitaͤt zu "halten, 
wird erworben: 1) durch eine ordentliche oder aufferordentliche ‘Pro: 
feffur, nach vorgängiger Habilitirung; 2) duch die Stelle eines.or: 
dentlichen Mitoliedes der Akademie der Wiffenfchaften; 3) von Pris 
vatdozenten durch Habilitirung in derjenigen Fakultät, zu. welcher die 
zu haltenden Vorlefungen gehören. an 

$. 3. Ein jeder Profeffor tft berechtigt, über alle, in feine Fakul⸗ 
tat einfchlagende Fächer Vorlefungen zu halten. (Abſchnitt II. $. 5.) 
Sollte er aber eine Vorleſung anfündigen, welche der Dekan der Fa: 
£u.tät nicht unter den Vorträgen derfelben rubriziren zu koͤnnen glaubt, 
d hat derjenige, welcher diefelbe ankuͤndigt, die Einwilligung der Fa⸗ 
tät, in weiche fie einfchlägt, nachzufuchen; wobei ihm jedoch im 

BVerweigerungsfalle der Rekurs an Unfer: Weinifterium des Innern 
unbenommen bleibt. J 



$. 4. Privatbozenten muͤſſen fich in ber Bakulcht, in weicher fir - 
fefen wollen, habilititen, und haben hierbei zugleich mit der Meldung 
wur Habilitation die Fächer anzuzeigen, über weiche fie Vorleſungen 
iu balten gefonnen find. Mur in Bezug auf diefe erhalten fie die 
rlaubniß zu leſen. Zur Habilitation können fich nur ſolche melden, 

welhe den Doftorgrad, und bei der theologifchen Fakultät auch folche 
welche den Licentiatengrad haben. Die Habilitation gefchieht dur 
eine Öffentliche Vorleſung in freiem Borteage Über ein Thema, weis 
des von der Fakultät aufgegeben, oder mit Beiftimmung derfelben von 
dem Aspiranten gewählt wird, nachdem die Fakultät vorher -auf die 
in den Neglements beftimmte Art fih von der Fähigkeit des ‚Aspirans 
ten vergewiffert hat. Uebrigens hängt es fediglih non dem Lirtheil 
derſelben über den Aspiranten ab, ob er die Erlaubniß zu leſen erbals 
ten könne; und es fteht ihr frei, denfelben nah Befinden abzumeljen. 
8. 5. Zum Hören der Borlefungen find berechtigt: 1) alle dies 
jenigen, welche bei der Univerſitaͤt immatrikulirt find; 2) die remune⸗ 
tirten Eleven und Schüler der Akademie der Künfte; 3) die Eleven 
der Bauakademie; 4) die BergsEleven; 5) die Ziglinge der mediziniſch⸗ 
hirurgifchen Mititairafademie; 6) die Zöglinge der chirurgifchen Des 
pintere; 7) Militaieperfonen, deren Studien durch Cintrire in die 2 
nienteuppen unterbrochen worden. 

.6. Gaͤnzlich ausgefchloffen vom Hören der Vorlefungen find: 
1) die, welche nicht denjenigen Grad geiftiger und fittlicher Bildung 
haben, welchen die Studirenden haben follen, namentlih Gymnaſiaſten 
und Schuͤler; 23 alle der Immatrikulation fähige Fremde, welche noch 
in dem gewöähntichen Alter der Studirenden find und fich nicht haben 
immatrikuliren laffen; 3) die von der hiefigen Univerfirät Ermatrifus 
lirten; 4) diejenigen, welche derfelden die Matrikel freiwillig zurück 
gegeben haben. — Der Rektor hat hierauf von Amts wegen zu ach 
ten, und die Profefforen, lefende Mitglieder der Akademie der Willens 
[haften und Privatdozenten, werden jeder für ſich verpflichtet, auf 
diefe Vorſchrift fireng zu halten. Insbeſondere aber ift der Quaͤſtor 
verbunden, die ihm vorfommenden Fälle, welche diefer Vorſchrift ent 
gegen find, dem Profeffor, weichen fie angehen, und im Falle, daß 
dieges unwirkſam bliebe, dem Rektor anzuzeigen. Syn Betreff von 
Nr. 3. und $. 2. und 3. har in ftreitigen Fällen der Rektor mit den 
vier Dekanen die Entfcheldung. 

. 7. Ob ein Lehrer andere, die weder durch $. 5. zu den Vor⸗ 
(efungen berechtigt, noch nach $. 6. von denfelben ausgeſchloſſen find, 
julaffen wolle, hängt lediglich von feinem Ermeſſen ab. 

Die Vorleſungen bei der Univerſitaͤt muͤſſen in dem Uni⸗ 
verfitätdgebäube oder wenigftens in dem Univerfirätsbezirf gehalten 
werden, in fo fern folche nicht an äffenelihe gelehrte Inſtitute gebun⸗ 
den find, welche auſſerhalb dem benannten Bezirke liegen. — Weber 
den Gebrauch der zu den Vorlefungen beftimmten Körfäle im Unis 
verfitätsnekäube einigen fich die fämmtlichen Lehrer in einer dazu be⸗ 
tufenen Verfammiang, wobel die ordentlichen Profefforen und Mit⸗ 
glieder der Akademie der Wiffenfchaften den Vorzug vor den auſſer⸗ 
ordentlichen Profefforen, und diefe vor den Privatdozenten haben. 

. 9, Die Perioden der Vorlefungen werden, vorbehaltiih ans 
derweiter Beftimmung, wenn es nöthig feyn follte, wie folget, geords 
net: der erfte Kurſus der Vorleſungen fängt an im Herbſte, an dem 
Montage, der zunächft auf den Vierzehnten Oktober folgt, und ſchlieſſt 
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an dem auf den Zwanzigfien März zunächft folgenden Sonnabend; — 
- der zweite Kurfus fängt an im Srühling am nächften Montage nach 
dem Achten April, und fchliefft am erften Sonnabend nach dem Sie⸗ 
benzehnten Auguſt. 

| 10. Das Leftionsverzeihnig wird aus den von den Defanen 
zufammen geftellten Angaben fämmtlicher Lehrer von dem Profeffor 
der Beredſamkeit georbner und unter der Authorität des Reftors und 
Senats jedesmal zwei Wochen vor dem gefeglichen Schlufle des laus 
fenden Semefters publiziet, nachdem fehs Wochen vor demfelben Ters 
min ein Duplikat des zum Drucke beftimmten Wanuffripts Unſerem 
Min ſterium des Innern zur Genehmigung eingereicht worden. 

. 1. Wenn ein Lehrer durch dringende Umſtaͤnde veranlaſſt 
werden follte, während des Lehrkurfus die Stunden feiner Borlefuns 
gen zu dupliren, fo dürfen dazu doch nur folhe Stunden genommen 
werben, in denen weder in der Fakultät, wozu er gehört, noch in der 
shitofophifchen Fakultät Vorlefungen gehalten werden. . 

$. 12. Die Beftimmung des Honorars für die Vorleſungen, fo 
wie die Beftimmungen über die Erlaffung deffelben, bleibe zwar in 
der Regel der Liberalitäc jedes Lehrers überlaffen; nur find die Pers 
cipienten des Kurmärfifchen Stipendiums ſchon durch diefe Eigenschaft 
berechtigt, die Vorleſungen frei zu hören. Jeder Profeffor ‚hat den 
Quaͤſtor zu infteuiren, mie er es mit dem Honorar gehalten wiffen 
wolle, und jeder, der ein Kollegium hören, will, hat fich zuerſt bei 
dem QDuäftor zu melden und von demſelben einen Schein, entweder 
über die Bezahlung des Honorars, oder über die inſtruktiongemaͤße 
Erlaſſung deffelben zu holen, und ihn dem Lehrer zuzuftellen. Sollte 
es fich jedoch als noͤthig zeigen, fo werden die dieſerhalb erforderlichen 
Feſtſetzungen dem vorgefegten Dinifterium vorbehalten. Ä 

Abfhnite IX. Von den afademifhen Würden. 
$. 1. Die theologifche und philoſophiſche Fakultät ertheilen zwei 

Grade, den geringern eines Licentiaten und den höhern eines Dof; 
tors; die juriftifche und medtzinifhe Fakultät aber bloß den letztern. 

. 2. Wer den Piventiatengrad erwerben will, muß wenigſtens 
drei Jahre auf einer Univerfiräe ftudire haben, bier felbft anmefend 
feyn und zugleich mie der Meldung bei der Fakultät, entiveder vorzügs 
liche Zeugniffe, oder Proben feines Fleißes und feiner Kenntnifle, 
und, wenn er auf hiefiger Liniverfität ſtudirt hat, fein testimonium 
meorum beibringen. Hierauf wird er von der Fakultät auf die, in 
dem Fafultätsreglement beſtimmte Weife eraminirt, und bat, nach bes 
ftandenem Eramen, unter Drafidium des Dekans oder eines zu dieſer 
Handlung mit Uebereinſtimmung des gewählten ernannten Prodekans 
über Thefes oder über eine von ihm verfaflte Differtation zu dispus 
tiren. Die nähere Beftimmung diefes und des Promotionaftes feibft 
iſt gleichfalls in den Reglements der theologifchen und philofophifchen 

Fakultaͤt enthalten. 
$. 3. . Die Doktorwärde wird in jeder der vier Fakultäten, theils 

durch förmliche Promotion, theils mittelft bloßer Weberreichung des 
Diplome ertheilt, und die legtere ift der erfiern völlig gleich zu achten. 

$. 4. Wer bei einer Fakultaͤt den Doktorgrad ſucht, kann dems 
felben nur durch feierliche Promotion erhalten. 

- 6.5. Seder, der den Doktorgrad erlangen will, muß drei Jahre 
ftudire haben, ſich zuerft zum Eramen ftellen, und zugleih mit ber 
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Meldung dazu eine kurze Darſtellung ſeines Lebenslaufes, befonders 
aber feiner bisherigen Studien, und, wenn er auf hieſiger Univerſitaͤt 
ftudire hat, fein testimonium morum einteihen. Auch ift der Kan⸗ 
didat berechtigt, zugleich damit die Abhandlung, auf welche er promos 
vier werden will, einzugeben; fo wie andergrfeits die Fakultät die Eins 
gabe diefer Abhandlung vor dem Eramen zu fordern oder, anftatt ders 
(eben ein Tentamen durch den Dekan anftellen zu laflen das Recht 
at, ohme jedoch dazu verpflichter zu feyn. — Nach dem Eramen, defs 

fen Art und Weiſe durch die Fakultärsregiements zu beſtimmen ift, 
hat der Aspirant, wenn er beftanden, eine vorher von der Fakultät 
zu approbitende, in lateinifher Sprache verfaffte Differtarion drußs 
ten zu laſſen, bei deren Einreichung er zugleich die fchriftliche, Vers 
fiherung geben muß, daß er allein der Verfaſſer derfelben fey , in for 

. fern das Safultätsreglement davon nicht eine Ausnahme verflattet. — 
Diefe Abhandlung muß von thm in einer äffentlihen Disputation im 
fateinifcher Sprache vertheidiget werden, und zwar in ber theologis 
fhen, juriftifhen und philofophifchen Fakultaͤt ohne, in der medizints 
fhen mit oder ohne Präfes. — Iſt der Kandidat defignirter Pros 
feffor,, fo ftehbt es ihm frei, einen Refpondenten engunepmen, Die 
ordentlichen oder gebetenen Opponenten, weiche von der Fakultät anı 
erkannt und wenigftens drei ſeyn müffen, opponiren zuerft, und zwar 
nach ihrem Range von unten auf; hiernach fteht es jedem zur Uni⸗ 
verfität gehörigen frei, auffer der Ordnung zu opponiren, 

6. 6. Die feierliche Doktorpromotion gefchteht, nach beenbigter 
Dieputation, von dem Dekan der Fakultät oder einem zu biefer Hands 
ung mit feiner Einmtlligung ernannten Prodelan, nachdem dem Kans 
didaten der feiner Fakultät vorgefchriebene Doktoreid durch den Sekre⸗ 
tair der LUniverfität verlefen und von ihm angenommen worden, mit 
den herkoͤmmlichen Foͤrmlichkeiten und fombotifchen Handlungen, worüber 
die Sakuftätsreglements das Mähere enthalten. 

$. 7. Die Dottorpromotion durch bloße Ueberfendung des Diplome 
ift eine, von der Fakultaͤt bezeugte freiwillige Anerkennung ausgezeihnes 
ter Berdienfte um die Wiffenfchaft. Der Antrag zu derfelben muß von 
zmei Mitgliedern der Fakultät, oder von einem Mitgliede derfelben und 
zwei Doktoren gefchehen, und es muͤſſen dem Antrage zugleich die Werke 
des —— beigelegt werden, auf welche die Promotion deſſel⸗ 
ben 8 det werden ſoll. Ob aus dieſen das auegezeichnete Verdienſt 
des Verfaſſers um die Wiſſenſchaft erhelle, welches ihn der Promotion 
honoris causa wuͤrdig mache, wird von den Fakultaͤtsmitgliedern durch 
ſchriftliches Votiren entſchieden. Nur wenn dieſelben einſtimmig bie 
vorgeſchlagene Promotion billigen, wird das Diplom mit Bezugnahme 
anf die eingereichten Schriften ertheilt. 

6. 8 Fuͤr den Licentiatengrad in der Theologie oder Philoſophie 
werden Funfzig Thaler in Golde entrichtet. Bei ausgewiefener Dürfs 
tigkeit der . movirenden in der mediziniſchen Fakultaͤt bleibt je⸗ 
doch dem Minifterium des Innern die Befugniß, dieſe Gebühren zu 
mindern. — Bon den Promotionsgebühren wird die Hälfte vor dem 
Eramen entrichtet und geht verloren, wenn der Kandidat in demfelben 
nicht beſteht; bleibt jedoch für feine Rechnung, wenn er fih binnen 
einem balben Jahre zu einer zweiten Prüfung fielle. Die andere 
wird nad der Promotion, jedoeh vor Aushändigung des Diploms ges 

Benz den eingegangenen vollen Gebuͤhren wird abgezer 
‚ wovon der Rektor Die Hälfte, der Sekretär ei 



und jeder der beiden Pedelle ein Achttheil empfängt; 2) ein Zehntheil 
für den Dekan, welches ihm auch verbleißt, wenn er die Promation 
Sur einen Prodefan har verrichten laflen; 3) ein Zmwanzigtheil für 
jedes, bei dem Eramen anweſende Fakultätsmitglied. — Die Eraminas 
tionsgebühren, welche ein Doktorand entrichtet hat, den die Fakultät 
nad) der Pruͤfung abgemwiefen, werden eben fo vertheilt, mit der Aus⸗ 
nahme jedoch, daß Rektor, Dekan und Sekretär feine befondere Abzüge 
davon erhalten. — Der Dekan, welcher fämmtliche Promotionsgebäbs 
ren einziebt, fammelt die nach den vorgenannten, bei jeder Promotion 
State habenden Abzügen übrigen Gelder und vertheilt fie Halbiährig 
unter bie fämmtlichen, oder die befonders dazu berechtigten Fakultaͤts⸗ 
mitglieder zu gleichen Theilen. — Indem Wir durch vorftehende Star 
tuten vie noerfaffung Unferer Univerfirät zu Berlin feftfegen, befehlen 
Wir derfelben, ſich überall danach zu richten und Unferem Minifterium 
des Innern, auf die Befolgung derfelben überall zu arhten, und die in 
Berfolg und zur Vollſtreckung diefer Statuten für die einzelnen Fakultäs 
ten, Inſtitute und Segenftände erforderlichen Inſtruktionen und fpeziellen 
Reglements und Beftimmungen zu erlafien. Berlin, den 31. Oftbr. 1816. 

Friedrich Wilhelm. 

A, Statuten der theologiſchen Fakultät der Koͤniglichen 
Eriedprih: Wilhelms Univerfirät zu Derlin: 

J Vom 29. Januar 1838. 
Auf den Grund der Verfaſſung, welche Seine Majeſtaͤt der Koͤnig, 

mittelft der Statuten vom 31. Oktober 1816, der hiefigen Friedrichs 
Wilhelms Univerfität zu geben geruht haben, und in Beruͤckſichtigung 
der fpäteren Verordnungen ertheilt dag Minifterium der biefigen theos 
fogifchen Fakultät folgende Statuten: 
Erfter Abſchnitt. Bon der Beitimmung und den Geſchaͤf— 

ten der theologifhen Fakultät im Allgemeinen. 
6. 1. Die theologifche Fakultät dat die Beſtimmung, nad) der 

Lehre dee evangelifchen Kirche, ſowohl überhaupt die theologifchen Wiſ⸗ 
fenfchaften fortzupflanzen, als insbefondere durch Borlefungen und ans 
dere afademifche Uebungen die fi) dem Dienfte der Kirche widmenden 
Juͤnglinge für dieſen tüchtig zu machen. 

$. 2. Inſofern die theologifche Fakultät, im weiteren Sinne, eine 
Korporation in der Univerſitaͤt bildet, gehören zu derfelben die bei ihr 
angeftellten, fuͤr den Königlichen Dienft vereideten ordentlichen und aufs 
ferordentlihen Profefforen, die bei ihre babilitirten Privatdozenten und 
die in ihr Album eingetragenen Studirenden. Als Behörde umfaſſt fie 
aber nur bie bei ihr angeftellten ordentlihen Profefforen, in wiefern 
fie Doctores theologiae und nicht mehr bloß Professores designati 
find. Diefe Behörde übt unter dem Borfiße des Defans die ihr zus 
ftebenden Rechte und Verpflichtungen, unter den im Folgenden enthals 
tenen Beftimmungen, unabhängig vom Senat aus. 

3 Die Rechte und Verpflihtungen der theologifchen Fafultät, 
als Behörde betrachtet, betreffen: 1) die Aufficht über die Lehre in ihrem 
Gebiete und deren Vollftändigkeit; 2) die Aufficht über die Studenten 
in wifienfchaftlicher und firtlicher Hinſicht, und die Ertheilung der Be⸗ 
nefizien und Prämien; 3) die Ertheilung der afademifchen Würden; 
4) die Befugniß, theologifche Gutachten und Refponfa auszuftellen, was 
die Fakultät jedoch, wenn felbige nicht von höhern Behörden verlangt 
werden, auch ablehnen barf. . 



5 4. Die cheslogiſche Fakultaͤt nimmt bei feierlichen Repräfenta: 
tionen, unbefehadet der Rechtsgleichheit aller Fakultäten, den erften Piatz 
ein, und unterzeichnet auch in dieſer Ordnung durch ihren jedesmaligen 

fan. 
6. 5. Saͤmmtliche ordentliche und aufferordentliche Profefforen fol« 

‚len nady der Reihenfolge ihrer Anftellung, fo wie fammtliche Privats 
dozenten nach dem Datum ihrer öffentlich vollzogenen Habilitation in 
einem eigenen Album dergeftalt verzeichnet werden, daß darin die Le: 
bensverhäftniffe eines jeden, insbefondere Tag und Ort der Geburt, der 
Doftorprometion, des Patents oder Dekrets der Anftellung bei der Kar 
fultät, fo wie das Ausſcheiden eines jeden oder die Verſetzung in eine 
andere Kategorie forefältig angemerkt werden. 

weiter Abſchnitt. Bon der VBerfaffung der theologifchen 
3 Sakultät als Behörde betrachtet. si“ 

I. Von deu Mitgliedern der Fakultät und beren Aufnahme. 

6. 6. Die theologifche Fakultät als Behörde betrachtet befteht aus 
fämmtlichen, bei ihr angeftellten ordentlihen Profefforen, in wiefern fie 
Doctores theologiae und nidyt bloß Professores designati find, und 
diefe nehmen an den ihr zufommenden Rechten und Verpflichtungen alle 
völlig gleichen Antheil. Der Rang der Mitglieder der Fakultaͤt unter 
einander richtet fi) nach dem Datum ihres erften Patents als ordents 
licher Profefloren an einer gefeßmäßig Eonftituirten Univerfität. 

$. 7. Wer als berufener ordentlicher Profeffor in die Fakultät 
eintreten will, muß den theoflogifchen Doftorgrad haben, oder ihn bins 
nen Sjahresfeift bei der theologifchen Fakultät irgend einer geſetzmaͤßig 
Eonftituirten und mit dem Rechte der Ertheilung afademifcher Würden 
verfehenen Univerfität erwerben. Bis zur Ermwerbung deflelben ift er 
nicht habilttarionsfähig, und feine Ausübung aller Vorrechte eines ors 
dentlichen Profeflors bleibt fo lange, bis er den Grad befißt, fuspendirt. 
(Univ. St. Abſchn. II. 6. 2. , 

. 8. Für einen ordentlich promovirten Doftor der Theologie iſt 
in Beziehung auf den, im $. 6. beftimmten Punkt nur derjenige zu 
achten, welcher den Doktorgrad von der theologifchen Fakultät einer 
gefegmäßig Eonftituirten und mit dem Rechte der Ertheilung afademis 
ſcher Würden verfehenen Univerfität, entiweder nach allen vorgefchriebes 
nen Leiftungen, oder honoris causa, und zwar wegen feiner fchriftftelles 
vifchen oder anderweitigen notorifchen Verdienfte um eine, in das Ger 
biet der theologifchen Fakultät gehörige Wiſſenſchaft erhalten hat. Je⸗ 
doch hat die Fakultät das Recht, entweder dasjenige, mas an der Pros 
motion des berufenen Profeffors auszufeßen ſeyn möchte, durch ihre 
Anerfennung zu ergänzen, oder falls er gar noch nicht promovirt feyn 
follte, ihn nad) Maaßgabe der unten vorkommenden Beftimmungen 
honoris causa zu promoviren, niemals aber ihm die Ermwerbung des 
Doktorgrades gänzlich zu erlaffen. 

$. 9. Jeder für die Fakultät berufene ordentlihe Profeffor iſt, 
wenn er auch an der hiefigen Univerſitaͤt ſchon als Privatdozent, oder 
aufferordentlicher Profeffor habilitirt war, verbunden, vor dem Antritte 
feines Amtes als ordentlicher ‘Profeffor und feinem Eintritte in die Sa: 
fulcät, oder binnen eines Vierteljahrs nach dem Antritte ded Amts, 
worüber er fich jedoch vorher ſchriftlich zu erflären hat, fich zur ordent: 
lichen Profeffur zu habilitiren; es fey denn, daB er gleich anfänglich 
duch, Provokation auf die Univerfitätsftatuten (Abſchn. IE $. 2.) r’=- 
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jaͤhrige Friſt ſich ausbedinge, welche alsdann vom Tage ſeiner Ernen⸗ 
nung an zu berechnen iſt. Dieſe Habilitation beſteht darin, daß der 
Ernannte ein lateiniſches Antrittsprogramm uͤber einen wiſſenſchaftlichen 
Gegenſtand in Druck gebe, wovon das Miniſterium zwoͤlf, jeder ordents 
liche Profefloe der Univerfität, nebft den übrigen beſonders berechtigten 
Perfonen, ein Eremplar erhält, und zwanzig auf die Regiitratur "der 
Untverfität abgeliefert werden, und daß er vor oder nach Erfeheinen bes 
Programms eine Öffentliche Vorleſung oder Antrittsrede in derfelben 
Sprache halte, wozu er durch einen, unter der Autorität des Rektors 
und Defans abgefaflten, auf eigene Koften zu druffenden und an bie 
Deitglieder —S wie 5 u Lehrer F Untverfität, und 
die übrigen befonders berechtigten Perſonen zu „pertheilenden und am 
ſchwarzen Brett anzubeftenden Anfchlag einlahert Br heide Leiſtumen 
erfuͤllt find, tft und heiße, im Katalog und ſenſt, der Ernannte Deſig⸗ 
natus; als folcher ift er weder in der Fakultät ftimmfähtg, noch kann 
er an den übrigen Prärogativen der ordentlichen Profeſſoren Theil nehs 
men. Jedoch will fih das Miniterium das Recht vorbehalten, in ges 
eigneten Fällen von den Kabilitationsleiftungen zu dispenfiren. 

II. Mon der Mahl des Delane. 

$. 10. Zur Leitung ihrer Gefchäfte erwählt die Fakultät aus ihrer 
Mitte auf Ein Jahr jedesmal einen Dekan. (Univ. St. Abſchn. II. §. 10.) 

$. 11. Der Dekan wird innerhalb zweier Tage nach erfolgter Wahl 
des neuen Rektors gewählt, und der Gewählte dem fungirenden Rektor 
fogleich angezeigt, damit fein Name von diefem in den Bericht über die 
Wahlen an das Minifterium aufgenommen werden könne. (ibid; $. 11.) 

| $. 12. + Die Wahl des Dekans gefchieht von den, zu dieſem Zwekke 
verfanmelten Mitgliedern der Fakultät durch Abftimmung auf zufams 
mengefalteten Zettein, wobei abfolute Stimmenmehrheit entfcheidet. Ers 
giebt fich eine foiche bei der erften Abftimmung nicht, fo werdeu die 

.zwei Namen, welche die relativ meiſten Stimmen gehabt haben, auf 
die engere Wahl gebracht, damit nun eine abfolute Mehrheit, oder bet 
gleicher Anzahi der Stimmen auf. beiden Seiten, das Loos entfcheide. 
Sollten bei der erften Abftimmung mehr ale zwei Mitglieder die relas 
tiv meiften Stimmen erhalten, weil mehrere eine gleiche Anzahl hätten, 
fo ift zwifchen allen denen, welche entweder die relativ gröflte, oder die 
zwei relativ gröfften Zahlen haben (in fofern die zweite Zahl mehreren 
gemein wäre), fo lange zu wählen, bis nur zwei Namen mit relativ 
seöffeen Zahlen übrig find, weiche dann auf die entfcheidende Wahl 
fommen. Haͤtten endlich alle, bei der erften Abitimmung vorfommende 
Namen gleich viel Stimmen, und wären deren mehr als zwei, fo bes 
ſtimmt das Loos, weiche zwei von ihnen auf die engere Wahl kommen 
follen. — Die beiden, welche zuleßt auf die engere Wahl kommen, ents 
halten fih der Abſtimmung. (Vergl. $. 30.) 

$. Zwei Jahre hintereinander darf nicht derfelbe zum Dekan 
erwählt werden. 

$. Sjedes Fakultätsnzitglied hat das Recht, jedoch nur eins 
mal, das Dekanat auch ohne Anführung beftimmter Sründe abzuleh⸗ 
nen. (Univ. St. Abfchn. II. $. 12.) Will daſſelbe Meitglied es oͤfter 
ablehnen, fo hat es feine Gründe zu erklären, und die Fakultät entfcheis 
on in der Sigung durch abfolute Stimmenmehrheit, ob fie gültig feyn 
oum. “ 

615. Wenn ein Fakultätsmitglied Eranf, oder erlaubter Weiſe 
abweiend iſt, darf es zur Dekanswahl feine Stimme fchriftlich abgeben, 



die jeboch nur fo fange gilt, als der Bezeichnete auf der Wahl iſt; der 
Abmefende muß aber auch zugleich feine Erklärung, ob er das Dekanat 
anzunehmen geneigt ſey, einfenden, (Univ. St. Abſchn. II. $. 13), auf 
weiche dann die Beſtimmungen des vorigen $. Anwendung finden. 

IH. Vom BDelanat. j 

$. 16. Die Uebernahme des Dekanats erfolgt am legten Sonns 
abend der Kerbfiferien, als. dem zum Nektoratswechfel und zur Erneues 
tung des Senats der Lniverfität beftimmten Tage. (Univ. St. Abſchn. 
11 L. 11. Abſchn. III. $.12.) Der niederlegende Dekan überliefert dem 
antretenden das von feinem Vorgänger Empfangene und das Hinzuges 
fommene, mit Bemerkung des Abganges, und nimmt barüber eine Vers 
— uf weiche der niederfegende Dekan felbft zu den Aften zu 

reiben bat. 
$. 17. Der Dekan eröffnet alle an die Fafultät, als foldhe, gelans 

genden Verfügungen, Aufchriften und Sefuche, hält darüber ein Yours 
nal, welches fein Vorgänger von Sigung zu Sitzung Fontroflirt, und 
bringe das Eingegangene, fo wie feine eigenen oder eines jeden Fakul⸗ 
taͤtsmitgliedes Borfchläge, bei der Fakultät zur Berathſchlagung, die, 
wofern nicht für gewiſſe Segenftände etwas Naͤheres beftimme Ei nach 
ſeinem Gutfinden eine muͤndliche oder ſchriftliche ſeyn kann. kann 
aber mit Ausnahme deſſen, was in den gewoͤhnlichen Gang der ihm 
beſonders uͤbertragenen, gehoͤrigen Orts aufgefuͤhrten Geſchaͤfte gehoͤrt, 
für ſich nichts verfügen oder beantworten. (Univ. &t. Abſchn. IL. $. 14.) 

$. 18. Er beruft, fo oft er es noͤthig hält, die Fakultaͤt zuſam⸗ 
men, führe in der Verfammlung mit allen Rechten und Pflichten des 
Dräfes eines nah Stimmenmehrheit -entfcheidendenden Kollegtums den 
Vorſitz, und bringt die Fakultätsbefchlüffe zur Auepübrung. Er vers 
tichtet die Promotionen, oder läflt fie durch ein anderes Mitglied der 
Safuftät, welches er dazu einlader und ad hunc actum als Prodekan 
konſtituirt, verrichten, welche Subftitution jedoch Fein Anderer, auffer 
dem bei unvermeidiihen Verhinderungen des Defans von ſelbſt eintres 
tenden Prodefan, zu übernehmen verpflichtet ift. (Univ. St. Abfchn. I. 
$. 15.) Er ſchreibt ferner die zu der Fakultät fich befennenden Stu⸗ 

. denten in das Album derfelben und in das dazu gehörige alphabetifche 
Negifter ein, führt. das Album der Lehrer der Fakultät, vollzieht die 
Zeugniffe det Studirenden ber theologifchen Fakultät mit den übrigen 
dazu verordneten Behörden, redigirt den die Fakultaͤt betreffenden Ans 
theil des DVerzeichniffes der Vorlefungen, verwaltet die Kafle der Fakul⸗ 
tät, bat Sitz und Stimme in der Unterſtuͤtzungskommiſſion der Uni⸗ 
verfität, und beforgt alle übrigen, in diefen Statuten ihm befonders aufs 
getragenen Gefchäfte und die in den Statuten der Univerfität ihm aufs 
egebenen, auf das Sanze der Liniverfität bezüglichen Obltegenheiten. 
F führt en feinem Amte das Siegel der Fakultät und fein befonderes 
mistege. 

‚19. Der Dekan hat die Alba und übrigen Namenliften und 
das für ihn befiimmte Stegel in feinem Beſchluſſe, und iſt dafür, und 
für die Ordnung der auf der Regiſtratur der Lniverfität befindlichen 

Eten der Fakultät, verantwortlich; für letztere in fofern als die Negts 
firaturbeamten in diefer Beziehung von ihm abhängen. Das große 
Siegel der Fafultäe und der ſtatt defien dienende Schwarze Stempel 
find in. Verwahrung der Regiftratur, welche dem Dekan dafuͤr verant: 
wort 

. 20. ‚Die. Einkünfte des Dekans beſtehen in den Gebühren fi 
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die Inſkription, für twelche er von jedem Studirenden der theolegifchen 
Safuität, der noch nicht auf einer, als ſolche anerkannten Univerſitaͤt 
immatrifulirt gewefen, einen Thaler, oder wenn der Studirende bereits 
auf einer folhen immatrikulirt geweſen, die Hälfte erhält; in den Ser 
bühren für die Abgangszeugniffe dee Studirenden der theologifchen Fas 
Euftät, von welchen er für jedes einen Thaler erhält; in einem Zehns 
theil der für theofogifche Promotionen zu erlegenden Gebühren, und in 
5 Thalern Gold für jede von ihm eingeleitete, bis zur mündlichen Abs 

ſtimmung über die eingereichten Probefchriften in der deshalb gehaltes 
nen Sihung fortgeführte Verhandlung über die Habilitation eines Pris 
vatdozenten. Wird die Promotion eines Kandidaten nicht mehr unter 
‚dem Defan verrichtet, unter weichem der Kandidat eraminirt worden, 
fo erhält dee Dekan, in defien Jahre die sffentliche Promotion ſelbſt 
‚verrichtet worden, den genannten Zehntheil. Hält ein Habilitandus die 
Probevorleſung in consessu facultatis nicht mehr unter den Dean, 
welcher die Habilitation eingeleitet hat, fo kommen die Gebuͤhren dems 
jenigen Dekan zu, in defien Sjahre diefe Vorlefung gehalten wird. 

6. 21. Iſt der Defan krank, oder fonft durch dringende Abhaltums 
gen an der Ausübung feiner Gefchäfte verhindert, fo ift fein letzter Vor⸗ 
gänger im Dekanat verbunden, die interimiftifche Verwaltung derfelben 
als Prodekan zu übernehmen, hat jedoch an die während diefer Vers 
waltung entfpringenden oder eingehenden Einkuͤnfte des Dekanats für 
feine Derfon feine Anfprühe. — Wird das Dekanat durch Tod, Abs 
erufung oder Abdication, welche jedoch allemaf der Genehmigung des 

Minifteriums bedarf, erledige, fo hat diefes zu enticheiden, ob bis zum 
Ablauf des Univerſitaͤtsahres der vorletzte Dekan eintreten, oder eine 
neue Wahl Statt finden fol. Im Todesfalle beziehen die Wittwe und 
minderjährigen Kinder noch drei Monate die Gebühren, weiche der 
Verſtorbene bezogen haben würde. Ä 

IV, Vom GSehäftsgange bei der Falultät. 

$. 22. Die Berfammlungen derFakultaͤt werden, in der Regel, im 
Senatszimmer des Univerfitätsgebäudes gehalten. Sollten indeflen bes 
fondere Beranlaflungen zu einer Ausnahme eintreten, fo hat der Dekan 
auch das Recht, die Fakultäc in feiner Wohnung zu verfammeln, in 
fofern er im LUniverfitätsbezirfe wohnt. (Univ. St. Abſchn. IL $. 16.) 

$. 23. In den Sigungen ruft der Dekan die Mitglieder der Gas 
fultät ſowohl zur Deltberation, als zur Abftimmung auf, und zwar nach 
dem Fafultätsalter, (Abſchn. I. $. 6.) fo daß der aͤlteſte Angeftellte 
feine Meinung zuerft eröffnet; die Abſtimmung gefchieht in umgekehrter 
Drdnung. Sin allen Fällen entfcheidet, fo wie bei nachgegebenen Ichrifts 
fihen Abſtimmungen, mit Ausnahme der Abſchn. V. 66. 109. und 112. 
angeführten Fälle, die abfolute Mehrheit der Stimmenden gilt, und bei 
gleicher Anzahl der Stimmen die des Dekans den Anfchlag giebt, fo 
auch in den Verfammlungen die abfolute Mehrheit der in der Sigung 
anmelenden Mitglieder und bei gleicher Angeh! dee Stimmen die deg 
Defans. Glaubt aber Jemand durch den Beſchluß der Mehrheit fein 
Gewiſſen gefährdet, fo hat er das Recht, feine Erklärung, daß er fich 
in der Diinderheit befunden, oder ein befonderes Votum, entweder zu - 
den Alten zu geben, oder auch dem befchloffenen Berichte, wenn derfelbe 
an das Minifterium geht, fo wie einem befchloffenen Schreiben an die 
Allerhoͤchſte Perſon Seiner Majeftät des Königs beizulegen, alles jedoch 
nur, wenn er fich daflelbe in der Sitzung felbft ausdrücklich vorbehals 
ten bat. Die abweienden Mitglieder der Fafuiche Dagegen find an alle 
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Beſchluͤſſe der Anweſenden gebunden, und als der Mehrheit beigetreten 
anzuſehen. Denjenigen, welche nach vorhergegangener ſchriftlicher Ent; 
ſchuldigung abweſend ſind, ſchickt der Dekan nachher das Protokoll der 
Sitzung, jedoch ohne die Vorakten, zu, um fie von ben gefaſſten Ber 
ſchluͤſen zu unterrichten. 

. Nach abgemahten Vorträgen des Defans oder derjenigen, 
welche mit befonderen Sefchäften beauftragt find, hat ein jedes Mits 
glied dag Recht, in der Sitzung fih das Wort zu erbitten, um Ans 
träge zu machen. 

$. 25. Das Protokoll der Sigung führt der Dekan, unterfchreiße 
dafielbe Für fich allein und keit es im Anfange der naͤchſten Sitzung 
vor. In jeder gültig berufenen Sitzung, wenn fie auch zunaͤchſt zu 
einem einzelnen befonderen Zwekke angefeßt worden, kann zwar, wenn 
nicht ausdruͤcklich von dem Dekan im Lmlauffchreiben bemerkt ift, es 
folle weiter nichts vorkommen, über jeden andern Gegenſtand verbans 
delt, umd falls die Sache dazu reif befunden wird, darüber befchloffen 
werden; wenn indeflen in einer und derfelben Sitzung ein Eramen eines 
Promovenden, oder ein Colloguium mit einem KHabilitanden gehalten, 
und noch andere Verhandlungen vorgenommen werden, fo ift über ev; 
fire ein befonderes Protokoll aufzuneymen, und dafielbe in dem Pros 
tokoll über die übrigen verhandelten Gegenftände nur zu allegiren. In 
der nächften Sigung wird nur das leßtere über die übrigen Gegenſtaͤnde 
aufgenommene Protokoll verlefen. 

$. 26. Bei fchriftlihen Verhandlungen durch Umlauf darf ber 
Dekan nur dann eine wirkliche Abftimmung annehmen, wenn die Ums 
frage auf ein bloßes Ja oder Nein zwiſchen zwei entgegengefehten Mets 
nungen geflellt war, und lediglich in diefer Form beantiwortet ift, nicht 
aber, wenn in den fchriftlihen Bemerfungen der Mitglieder entweder 
mehrere abweihende Meinungen, oder neue VBorfchläge, oder neue zur 
Sache gehörige Nachrichten vorfommen. Syn diefen Fällen muſſ der 
Dekan eine Leberficht defien, was bei dem erften Umlaufe vorgefommten 
ik, zum Behuf einer neuen Abſtimmung abfaflen und umlaufen laflen, 
oder falls ſich nach den Umfländen auch davon fein reines Ergebniß 
erwarten lieſſe, eine Fakultaͤtsſitzung berufen. Auch muß in jedem Falle, 
wenn ein Mitglied gegen die Entiheldung der Sache ohne mündliche 
Berathfchlagung proteſtirt, eine Verſammlung gehalten werden. Der 
Erfolg einer jeden fchriftlichen Abftimmung tft vom Defan den Mitglie⸗ 
dern bekannt zu machen. jedoch ficht es dem Dekan frei, ob er den 
Erfolg einer schriftlichen Abftimmung durch Eirkular oder in der nächft 
folgenden Sitzung anzeigen wolle; hat er das lebtere gethan und die 
gichehene Borlegung des Erfolges der Abſtimmung in dem Protokoll 
vermerkt, fo iſt er nicht verpflichtet, die Abweſenden anders als, nad) 

23., duch Zufendung des Protofolls an die Mitglieder, welche the 
bleiben aus der Sigung entfchuldigt haben, damit befannt zu machen, 
$. 27. Wenn die Fakultät Gutachten abzugeben oder fonft Sachen 

zu berathen hat, wobei es auf befondere wiflenichaftliche Kenntniß ans 
kommt, fo iſt die Sache, fowohl bei. mindlichen als fchriftlichen Vers 
Be ne denjenigen Profeffoven vorzulegen, in deren befonderes 

einfchlägt. 
6. 28. Wenn die Ausführung eines Beſchluſſes ſich nihe mit den 

uͤbrigen Gefchäften des Dekans vereinigen laͤſſt, oder die Fakultät es 
fonft zweckmaͤßig Kae fo kann fie diefelbe einem Fakultaͤtsmitgliede 
oder einer Kommiſſion von mehreren, mit oder ohne. Worbehalt des 
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nochmaligen Vortrages in der Fakultät, übertragen; jedoch ſteht ſolchen 
Beauftragten nur die Ausführung zu, niemals_aber das Recht, neue 
Befchlüffe im Namen der Fakultät zu faffen. Finden fie folche nöthig, 
fo haben fie deshalb-an die Fakultät zu berichten. 

. 29. Die Fakultät ift berechtigt, wegen Ingebührlichfeiten oder 
Beleidigungen, weiche fi ein Meitglied in fchriftlichen oder muͤndlichen 
Verhandlungen derfelben gegen die Fakultät oder einzelne Mitglieder ers 
laubt hat, daſſelbe fchriftlich oder mündlich durch den Dekan zur Ord⸗ 
nung vermweifen zu laſſen, oder deshalb bei dem Mintfterium Befchiverde 
zu führen, worüber, auf mündlichen oder fehriftlichen Antrag eines Mit: 
gliedes, durch mündliche Abftimmung mit abfoluter Stimmenmehrheit 
entfchieden und der Befchluß im Protofoll vermerkt wird. Sollte aber 
die Fakultät oder ein Mitglied derfelben Veranlaſſung finden, ſich über 
den Defan zu befchweren, fo verfammelt fie fich unter dem Vorfiß des 
legten Vorgaͤngers des Dekans, welcher aledann in die Funktion eines 
Prodekans eintritt, auf den an biefen Prodefan gebrachten Antrag eines 
oder mehrerer Mitglieder; doch muß fie den Defan ſowohl vorher von 
einem folchen Schritte, als auch nachher vom Erfolge benachrichtigen, 
und iſt er feiner Seits verpflichtet, ihr-auf Verlangen alle zue Sache 
gehörigen Aktenftücke herauszugeben. Der Beſchluß wird mit abfoluter 
Stimmenmehrheit gefaflt. 

. 30. Sowohl der Defan als jedes andere Mitglied der Fakultät 
erleidet eine Suspenfion feines Stimmrechte bei Angelegenheiten, wo⸗ 
bei es allein, oder doch hauptfächlich, auf deſſen perfönliches Intereſſe 
ankommt. 

$. 31. Ein jedes Mitglied der Fakultät tft zur Verfchwiegenheit 
über alle ihre fehriftlichen und mündlichen Verhandlungen vor der Auss 
führung verpflichtet. 

$. 32. jedem bei einer, der Abfchn. III. $. 40., 57. und 58. und 
Abſchn. IV. $. 81. bezeichneten Sißungen der Fakultät, ohne guͤltige 
Entfchuldigung, ansbleibenden Fafultätsmitgliede wird für jede verfaumte 
Sigung der Art eine Geldbuße von einem Thaler Kourant von der 
ihm zuftehenden Dividende der Kaffe, am Schluffe des Dekanats, abges 
zogen und als Beitand ins folgende Jahr übertragen. Wenn die Summe 
der Bußen feinen Antheil an dem zu vertheilenden Selde überfteigt, fo 
wird nur fein Antheil inne behalten, eine weitere Zahlung aber von ihm 
nicht gefprdert: . 
63. Die Fakultät hat das Recht, die Augfertigungen ihrer Bes 
fchlüfle dem Sekretär der Univerfität zu übertragen, fo wie fie jih auch 
Behufs ihrer Gefchäfte des Kanzliften und Regiſtrators und ber Pedelle 
der Univerfitat bedient. (Univ. St. Abfchn. V. * 10. und 11.) 

$. 34. Alle Schreiben an die Allerhöchfte Perfon Sr. Meajeftät 
bes Königs, fo wie alle Berichte an das Minifterium, zu welchen beiden 
die Fakultät unabhangig vom Senat berechtigt ift, werden von fammts 
lichen Mitgliedern der Fakultät, ben Defan an ihrer Spige, und unter 
Vorfegung der Hormel_,,Defan_und Profefforen der theofogifchen Fa⸗ 
£ultät der Königlichen Friedrich Wilhelms Univerſitaͤt hierſelbſt“ unters 
fhrieben. Die Korrefpondenz mit dem Officio des Königlichen auſſer⸗ 
ordentlichen Regierungsbevollmächtigten, mit dem Rektor und Senat 
der Univerſitaͤt, mit dem Univerfitätsgericht und mit Behörden auflers 
halb der Alniverfität, die Schreiben an diejenigen, welche Geſuche bei 
der Fakultät angebracht haben, die Zeugniffe, Fakultätsfigna und andere 
Ansfertigungen, weiche auf Sakultätsbefhlüffen beruhen, oder fonft im 



Namen dee Fakultät gefchehen, gehen zwar unter der Anterfchrift 
„Dekan und Profefforen der theologifhen Fakultät der Köntglichen 
Sriedrich Wilhelms Univerſitaͤt“ Namens derfeiben, aber bloß mit nas 
mentlicher Unterzeichnung des Defans. Diejenigen Schreiben des Des 
fans, weldye bloß den Sefchäftsgang zwiſchen ihm als Beamten und 
dem Officio des Königlichen aufferordentlichen Negierungsbevollmächtigs 
ten, dem Rektor, dem Rektor und Senat und dem lntverfitätsgericht 
betreffen, unterzeichnet er allein in feinem eigenen Namen. 

. 35. Das große Siegel ber Fakultät, und bet gedruckten Fors 
mularien der ſtatt deffen dienende ſchwarze Stempel, werden nur bei 
den Signis Facultatis, den Zeugniffen und den Diplomen, in allen 
übrigen Fällen aber das Siegel des Dekans gebraucht. 

v Ron der Zatuftätskaffe. 

‚9836. Die Einkünfte der Fakultät beftehen: I) in den Gehühren 
für die Promotion und Habilitation, nach Abzug deſſen, was davon 
einzelnen Perſonen zufommt, und 2) in den 8 32. angeführten Strafs 
geldern. — Diefe Einnahmen werden am Schluffe eines jeden Defas 
nats unter alle Mitglieder der Fakultät gleich vertheilt, fo jedoch, daß 
die Abſchnitt II. 6. 32. beftimmten Bußen von den Dividenden der 
Einzelnen abgezogen und als Beſtand in das folgende jahr übertragen 
werden. Iſt ein Fakultätsmitglied nach dem 31. März des laufenden 
Jahres verftorben, fo erhalten defien Wittwe oder Kinder die dem Vers 
fiorbenen zufommende Dividende; ift er vor dem 1. April verftorben, 
jo fällt diefe Berechtigung weg. Diejenigen Mitglieder, welche nad 
dem 31. März des laufenden Jahres in die Fafultät eingetreten find, 
haben Eeinen Antheil an der Dividende. 

$. 37. Die Ausgaben der Fakultät, mit Inbegriff der Formular 
rin zu Quittungen und Meldefcheinen für die Studirenden, werden 
aus den $. 36. benannten Einkünften beftritten; die Koſten der Signa 
aber trägt der Dekan, fo wie er auch zu den von der QAuäftur berechne 
ten Koften der Formularien für die Abgangszeugniffe feinen verhaͤltniß⸗ 
mäßigen Beitrag zu leiften hat. | 

. 38. Der abgehende Dekan legt der Fakultät fpäteftens binnen 
drei Tagen nach feinem Abgange Rechnung ab, welche vorher von ber 
Quäftur in caleulo revidirt feyn muß. “Die Rechnung wird von dem 
Nachfolger im Dekanat geprüft, und das hierüber aufgenommene Pros 
tokoll cirkulirt, bei der $. 36. verordneten Vertheilung, unter den Mits 
gliedern der Fakultät. 

Dritter Abſchnitt. Von der Auffiht der theologifchen 
Fakultaͤt über die Lehre in ihrem Gebiete und deren 

Vollſtaͤndigkeit. 
J. Von den Lehrern und Vorleſungen der theologiſchen Falultät. 

5. 39. Die theologiſche Fakultät iſt, wie alle übrigen Fakultäten 
der Univerſitaͤt, fuͤr die Vollſtaͤndigkeit des Unterrichts in ihrem Gebiete 
jo weit verantwortlich, daß jeder, der drei volle auf einander folgende 
Sjahre dem Studium der Theologie auf der Univerfität obliegt, Gele⸗ 
genheit Haben muß, über alle Hauptdisziplinen derfelben wenigſtens zu 
zweien Malen Borlefungen zu hören. — Zu den Hauptdisziplinen ger 
hören: Encnklopädte und Methodologie der Theologie, Einleitung in 
dag alte und in das neue Tefkament, biblifche Kritit und Hermeneutik, 
Sefchichte des alten Teftaments und biblifhe Archäologie, Auslegung 
des Pentateuch, des Hiob, der Pſalmen, des Jeſaias, der wichtigften 
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orifchen und dibaftifchen Schrifgen des neuen Teftamehts, Kiechen⸗ 
te und Dogmengefchichte, Dogmatik, theologtihe Moral, Sym⸗ 
bolik und praftifche Theologie, entweder im Ganzen oder nach ihren 
einzelnen Zweigen. — Aufler den Vorleſungen der ordentlihen Profeſ⸗ 
foren dürfen bierbei auch die der aufferordentlichen Profefforen, nicht 
aber die der Privatdogenten, mit in Anfchlag gebracht werden. (lniv. 
St. Abſchn. 1. $. 6, — Um der oben gedachten Verantwortlichkeit 
genuͤgen zu können, hat die Fakultät das Recht, dem Miniſterium, wenn 
fie fih für unzureichend hält, mit Gründen belegte Vorftellungen zu 
machen, und fich, wenn fie nachweifen fann, daß eine jener Hauptdis⸗ 

’ ziplinen in dem für den Kurfus beſtimmten Zeitraum von feinem ber 
vorhandenen Lehrer habe gelefen werden koͤnnen, für dieſen Gegenſtand 
auffer Verantwortlichkeit zu erklären. (ibid. $. 7. 

. 40. Bier Wochen vor Anfertigung des Berzeichnifies der Vor⸗ 
fefungen beruft der Dekan die ordentlichen und aufferordentlihen Pro⸗ 
fefforen zu einer Verfammlung, um darüber zu verhandeln, daß Feine 
Hauptvorlefung fehle und Kolifionen der Hauptoorlefungen in denfels 
ben Stunden vermieden werden. Die in diefer Verfammlung ohne 
gültige Entfchuldigung ausbleibenden, ordentlichen Mitglieder der Fakul⸗ 
tät teifft die im $. 32. verordnete Geldftrafe. 

‚41. Das Recht, bei der Fakultät Vorlefungen zu haften, bas 
ben die bei thr angeftellten ordentlichen und aufferordentlichen Profeflo: 
ren und die Privatdozenten. (Univ. St. Abfchn. VII. 6. 2) Die 
den ordentlihen und aufferordentlichen Profefforen obliegende Pflicht, 
zu lefen, erftreckt fich nicht auf die Privatdozenten. 

$. 42. Die Privatdozenten erwerben das Recht, Vorlefungen zu 
halten, ohne Ausnahme, nur durch die Habilitation. — Die ordents 
Athen und aufferordentlichen Profefioren haben fdyon als designati das 
Recht und die Verpflichtung, zu fefen. Indeſſen find nach den, Abfchn. 
II. $. 7. und 9. diefee Statuten für die orbentlichen Profefforen geges 
benen Beftimmungen, welche bierburch ausdruͤcklich auch auf die auflers 
ordentlichen Profefloren ausgedehnt werden, die lebteren gehalten, we⸗ 
nigftens den Lizentiatengrad, wenn fie ihn noch nicht haben, zu erwers 
ben und fich zu habilitiren. 

. 43. Kür die Hauptfächer der Theologie beſtehen vorläufig ſechs 
ordentliche Nomtnalprofeffuren, und zwar: 1) zwei für den eregetifchen 
Theil der Theologie, und unter dieſen die eine für die neuteflamentläche 
Eregefe, die andere für die altteftamentliche, nebft der Einleitung in das 
alte und neue Teftament, ber biblifhen Kritik und Hermeneutik, Ges 
fchichte des alten Teftaments und -biblifchen Archäofogies; 2) zwet für 
den fuftematifchen Theil, unter diefen die eine für Dogmatit und Sym⸗ 
bolik, die andere für die Sittenlehre, nebft Encyklopädie und Methodos 
logte der theofogifchen Wiffenfchaften; 3) eine für Kitchens und Dogmen; 
Geſchichte; 4) eine für die praktifche Theologie — Sind alle fechs 
Nominalprofeffuren befegt, fo tft kein Ordinariat als erledigt zu bes 
trachten; dagegen kann auch Fein Profeffor zwei Nominalprofefluren in 
feinee Perſon vereinigen. Iſt ein Ordinariat erledigt, fo ift der Fa⸗ 
kultaͤt geftattet, drei für dafjelbe geeignete Männer mittelft eines moti⸗ 
virten Sutachtens dem Miniſterium vorzufchlagen. Das Miniftertum 
behält fih vor, die Zahl der ordentlichen Itominalprofeffuren nah Maas 
gabe ne Dedürfniffes der Fakultät und der vorhandenen Mittel zu 
vermehren. 

$. 44. Ein jeder zu der Fakultaͤt gehörige Profeſſor iſt berechtigte, 
en 
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uͤber alle in das Gebiet derſelben einſchlagenden Faͤcher Vorleſungen zu 
halten. Zu Öffentlichen Vorleſungen find die Profeſſoren nur nach: 
Maaßgabe ihrer Beftallung verpflichtet. — Privatdozenten find nur 
über diejenigen Zächer zu lefen berechtigt, in welchen fie lehren zu wols 
(en bei der Meldung zur Habilitation erklärt haben. (Univ. St. Abſchn. 
VIII. $. 3. und 4.) Auch ift den Privatdogenten nicht geftattet, eine 
Vorleſung über einen Gegenftand, Über welchen ein Profeffor eine Prir 
varvorlefung angekündigt hat, in demfelben Semefter gratis zu haften. 

$. 45. Sollte ein Mitglied der Fakultät Vorlefungen anfündigen, 
welche der Dekan nicht zu den Vorträgen berfelben rechnen zu dürfen: 
glaubt, fo ift jenes an den Dekan der anderen betreffenden Fakultät zu 
verweiſen, wobei ihm, auf den Fall der auch hier erfolgten Verweige⸗ 
rung, der Rekurs an das Minifterium unbenommen. bleibt. — Eben: fo 
muͤſſen umgefehrt afademifche Dozenten, die einer andern Fakultaͤt ans 
gehören, und Vorleſungen halten wollen, die in das Gebiet der cheolos 
gifchen Fakultät gehören, die Einwilligung diefee dazu nachfuchen, wo⸗ 
bei ihnen, im Falle der Verweigerung, ebenfalls der Rekurs an das 
Miniſterium frei ſteht. 

§. 46. Wenn ein ordentlicher oder auſſerordentlicher Profeſſor für 
eine beflimmte Disziplin befonders beftellt ift, fo giebt ihm dies (nach 
$. 44.) nicht etwa ein Recht, mit Ausfchluß anderer Lehrer, diefe Diss 
ziplin allein zu lehren, wohl aber ift er alsdann derjenige, an den ſich 
die Fakultät für diefen Gegenftand zuerft und vorzüglich zu halten hat. 
(Univ. St. Abfchn. IL $: 3.) 

. 47. Der Dekan ift verpflichtet, zu der durch Umfauffchreiben 
des Rektors jedesmal beflimmten Zeit die Anzeigen der Vorlefungen, 
welche die Lehrer der Fakultät im nächften Semefter zu halten gefonnen, 
find, einzufordern, jeder Lehrer aber nach erfolgter Aufforderung des 
Dekans, in weicher der Termin jedesmal bemerkt feyn muß, ihm feine 
Anzeige bis zum 2. Januar und bis zum 2, Juni zu übergeben. Vers 
jögerung derfelben über diefe Frift wird an ordentlichen und aufferort 
dentlichen Profefloren durch eine Geldbuße von fünf Thalern Kourant 
zum allgemeinen Freitifch, welche durch den Rektor einzuzichen jind, an 
den übrigen Lehrern aber durch gänzliche Weglaffung aus dem Lektions⸗ 
Eataloge für diefes halbe Jahr beſtraft. Der Dekan redigirt aus den 
eingegangenen Anzeigen den die theologifche Fakultät angehenden Theil 
des Iateinifchen und des deutfchen Verzeichnifies der Vorleſungen mit 
Einſchluß der zu erfterem gehörigen chronologifchen Weberfiht, und hat 
demnadft den 9. Januar und 9. Juni diefe Verzeichnife dem Profels 
for der Beredſamkeit zuzuftellen. 

$. 48. Finder der Dekan bei der Prüfung der eingegangenen Anı 
zeigen der Vortefungen, nah Maaßgabe der obigen Beftimmungen, 
Zweifel über die Berechtigung eines der Einfender, fey es überhaupt in 
Anfehung feiner Perfon, oder in Anfehung der beftimmten Fächer, in 
welche die angezeigten Vorlefungen einfhlegen, fo bat der Dekan dieſes 
dem Einfender bemerflih zu machen, und, falls leßterer fich mit ihm 
nicht einige, die Fakultät zu verfammeln, und ihr den Fall zur Ent 
fcheibung vorzulegen. 

$. 49. Privatdozenten dürfen feine Anzeigen von Vorlefungen an 
das fchwarze Brett anfchlagen laſſen, die nicht von dem Dekan geprüft 
und mit feinem Vidi und feiner Namensunterfchrift bezeichnet find... 

. 50. Wenn ein ordentlicher oder aufierordentlicher Profeſſor eine 
im Katalog angekündigte Kauptvorlefung nicht halten will, und Diefelbe 
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‚nicht durch einen andern, ordentlichen ober aufierorbentlichen Profeſſor 
anderweitig beſetzt iſt, muß ber erfiere dem Dekan davon Anzeige mas 
chen, damit die Fakultät ihrer Verpflichtung, für die Vollſtaͤndigkeit des 
Lehrfurfus zu forgen, zeitig nachkommen £önne. 

51. Jeder der Fakultät angehörige Lehrer iſt verpflichtet, wenn 
er die Tiniverfität, auffer den Ferien, auf länger als drei Tage verläfft, 
dem Defan davon Anzeige zu machen. (Univ. St. Abſchn. IL. $. 9.) 
Für. die. ordentlichen Profefioren gilt diefe Verpflihtung auch innerhalb 

. der Ferien. Scheidet ein der Fakultät angehöriger Lehrer von der Unis 
verfität aus, fo har er der Fakultät davon fchriftlich Anzeige zu machen. 

. +6 52. Wenn ein Privatdozent auf ergangene Aufforderung für 
—F Semeſter keine Anzeige von Vorleſungen eingereicht hat, ſo iſt ſein 

echt, bei der Fakultaͤt zu leſen, auf ſo lange ſuspendirt, bis er von 
ſelbſt wieder um Aufnahme in den Lektionskatalog anſucht, und iſt dieſe 
Beſtimmung einem jeden, bei ſeiner Annahme nach der Habilitation, vom 
Dekan bekannt zu machen. | 

. 53. Kein Privatdozent hat, als folher und vermöge jeiner Ans 
ciennitaͤt, Anfpruh auf Beförderung zur Profeffur; diefe hängt viels 
mehr nur von dem Beduͤrfniß der Fakultät und der Tuͤchtigkeit der 
Derfon ab. Gefuche der Privatdozenten um Beförderung find nicht 
vor Ablauf von drei Jahren feit der Habilitation des Privatdozenten 
zulaͤſſig, und find zunächst bei der Fakultät einzureichen, welche darüber 
nad Befinden der Umftände an das Minifterium berichtet. — Die Fa⸗ 
kultaͤt ift befugt, einem Privatdozenten bei leichteren Anftößigfeiten durch 
den Dekan Verwarnung oder Verweis zu ertbeilen, und bei wiederhols 
ten oder gröberen Verftößen eines Privardozenten auf feine gänzliche 
Remotion bei dem Minifterium anzutragen. 

$. 54. Auffer der Sorge für die Vollftändigkeit und den ordents 
lihen Fortgang der Vorlefungen, hat die Fakultät auch auf das Ges 
deihen des homiletifchen und des theologifhen Seminars Bedacht zu 
nehmen, befonders aber das leßtere nach den für felbiges gegebenen Star 
euten zu leiten. Namentlich hat der Dekan die Meldungen derjenigen 
anjunehmen , die in daffelbe einzutreten wünfchen, und fie, nad) anges 
ſtellter vorläufiger Prüfung binfichtlich der ftatutenmäßigen Bedinguns 
ge ‚ den Dirigenten der einzelnen Abtheilungen zuzuweiſen, auch) über 
ie von dieſen, unter Genehmigung der Fakultät aufgenommenen Mits 

glieder Regiſter zu führen. Die Fakultät hat die Berichte der Diri⸗ 
genten über die Uebungen des Seminare und den Erfolg derfelben ents 
gegen zu nehmen und an das Minifterium zu befördern; fie hat über 
die Vertheilung der Stipendien und Prämien zu beſtimmen, und dars 
über ihre Anträge an das Minifterium zu machen. Doch haben an 
der leßtgedachten Beſtimmung nur diejenigen Safultäesmitglieber Theil, 
die ſich in irgend einer Abtheilung des Seminars der Leitung ihrer 
Uebungen thaͤtig annehmen. 

II. Von .der Habilitation der Privatdozenten. 

G. 55. Wer bei der Fakultaͤt als Privatdozent Vorleſungen halten 
will, muß ſich bei derſelben habilitiren. ($. 42.) Zur Habilitation wird 
Niemand zugelaffen, als wer den Grad eines Lizentiaten oder Doktors 
der Theologie auf einer inländifchen Univerfität rite erworben hat, oder 
wenn er auf einer anständifchen Univerfität zum Lizentiaten oder Dok⸗ 
tor: der Theologie promovirt worden, doch bereits auf einer inländifchen 
oder ausländifchen Univerfität Privatdozent geweſen tft, wobei indeß 
dem Miniſterium vorbehalten bleibt, auch folchen, die auf ausländifchen 
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Untoerfitäten zu Lizentiaten oder Doftoren der Theologie promovirt find, 
wenn fie auch noch nicht Privatdozenten geweſen, Dispenfation von 
diefer Verordnung zu ertheilen. Inlaͤnder haben zugleich nachzumelfen, 
daß fie der Militaͤrpflicht genügt haben, und koͤnnen ohne diefe Nachs 
weifung nicht zugelaflen werden. ‘Daflelbe gie von Habilitanden, welche 
Ausländer und aus einem der deutfchen Bundesftaaten gebürtig find. 
Auch wird Niemanden die Habilitation früher, Als nad drei jahren 
nach vollendetem afademifchen Triennium geftattet, welches bet Inlaͤn⸗ 
dern von dem Zeitpunfte an, da fie mit dem Zeugniffe der Neife ftus 
dire haben, zu berechnen tft, wenn das Minifterium nicht von dieſer 
Berechnungsweiſe dispenfirt hat, und es muß zugleich nachgemiefen 
werden, daß der Habilitande diefe drei Jahre auf eine wiſſenſchaftliche 
Weiſe benußt habe. Für hieſige Spmnafiallehrer, weiche fich zur Has 
bilitation gemeldet haben, muß die Fakultät, nach vorhergegangener 
Derathung, die Genehmigung des Minifteriums auf den Fall einholen, 
daß der Adfpirant zugleich Gymnaſiallehrer bleiben will. Endlid hat 
der Defan, ehe dem Adfpiranten, welchen die Fakultät für zulaſſungs⸗ 
fähig erklärt hat, die Habilitationsletftungen aufgegeben werden, bei dem 
Offizio des Königlichen aufferordentlichen Regierungsbevollmächtigten 
anzufragen, ob der Zulaflung des Adfpiranten feine anderweitige Gründe 
entgegen fliehen. — jedem, der fi zur Habilitation et, get der 
Dekan, nah Abſchn. III. $. 44., $. 52., $. 53. und 68. die Verhälts 
niffe der biejigen Privatdozenten, und insbefondere die Abſchn. V. 6.104. 
ihnen aufgelegte Verpflichtung ausdrädiih unter Aufnahme eines Pros 
tofolls befannt zu machen. 

. 56. Der Nachfuchende hat in einem fateinifchen Schreiben bei 
ber Fakultät um die Zulaffung zur Habilttatton anzuhalten. — Diefem 
Schreiben find beizulegen: 1) die Dokumente über alles dasjenige, mag 
nach $.55. für die Zulaffung zur Habilitation erforderlich tft, mit, Aus; 
ſchluß der erft fpäter vom Dekan einzuholenden Genehmhaltung des 
Dffizit des Königlichen aufferordentlichen Regterungsbevollmächtigten; 
2) ein Curriculum vitae in lateinifcher Sprache; 3) eine gefchriebene 
oder gedruckte Abhandlung aus jedem der Hauptfächer, über welche er 
zu lefen gedenft, in lateinifcher oder auch in deutfcher Sprache. — Die 
Probeſchrift oder etwanige Differtation (vergleiche $. 101.), auf weiche 
ein Adfpirant zum Lizentiaten promovirt worden, darf nicht als hinrels 
hend zu diefem Zweck angefehen werden. 

9. 57. Die Eingabe des Habilitanden, nebft Allem, was dazu ges 
hört, hat der Dekan in der nächften Sitzung an die Fakultät zu brins 
sen. Machdem fie fich überzeugt bat, daß dem genügt fey, was zur 
regelmäßigen Erlangung des Grades erforderlich if, welches in Bezug 
auf beide Grade nach den im Abfchn. II. $. 8. für den Doftorgrad 
gegebenen Beftimmungen, fo weit fie hierher gehören, zu beurtheilen tft, 
waͤhlt fie in derſelben Sitzung durch geheime Abftimmung mit abfofuter 
Stimmenmehrheit zwei Kommiffarten, denen die genaue Prüfung der 
eingereichten ‘Probefchriften obliegt. Keiner der Gewählten darf ohne 
die triftigften, von der Fakultät gebilligten Gründe den ihm gewordenen 
Auftrag ablehnen. Der Fakultaͤt ift auch geflattet, jedoch nur in drin; 
genden Fällen, wenn für dies Gefchäft, ihrer Weberzeugung nad), die 
Fakultät in dem Augenblick nicht genügend befegt ift, einen zu ihr ges 
hörtgen Professor ‚ordinarius designatus oder einen Professor ex- 
traordinarius, ber nicht mehr Bloß designatus ift, mit feinem Einvers 
ftändnig zum Kommiſſarius zu ernennen, der dann auch für fein Guts 
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achten die dem Kommiſſarius nach $. 65. zuſtehenden Gebühren erhaͤlt. 
Jedem der Kommifjarien werden zur Prüfung vierzehn Tage bewilligt. 
Sie find verpflichtet, über die Drobefchriften ein motinirtes Urtheil 
ſchriftlich abzugeben, woraus erhellt, in weichem Grade der Adfpirant, 
in Nüdiiche auf Gelehrſamkeit fowohl, als auf Seift ausgezeichnet zu 
nennen if. Der Dekan läfft die Probefchriften nebft den Ürtheilen der 
beiden Kommiſſarien fodann - bei der Fakultät umlaufen, welche biers 
nächft in einer Sitzung durch abfolute Mehrheit der Stimmen über bie 

- Zuloffung entfcheidet. Zu einer gültigen Entſcheidung ift aber erforder; 
lich, daß wenigitens drei Viertel der Fakultätsmitglieder anweſend feyen; 
bie ohne gültige Entfchuldigung Ausbleibenden trifft die im $. 32. bes 
flimmte Geldſtrafe. Iſt einer der begutachtenden Kommiflarien nicht 
Mitglied der Fakultät, fo tft er dennoch zu diefer Sigung einzuladen, 
tft aber nicht gefeßlich verbunden, Theil zu nehmen, und zählt auch 
nicht in der Abftimmung. Fällt das Urtheil in der Sitzung nicht güns 
ſtig aus, fo hat die Fakultät zu beflimmen, ob der Adipirant geradezu 

. abzumeifen, oder ihm eine genägendere Probefchrift abzufordern fey, 
welche ihr jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres vorgelegt werden darf. 

. 58. Hat die Fakultät befchloffen, dert Anfuchenden zur Habili⸗ 
tation zuzulafien, fo muß derfelbe eine Probevorkeſung, in der Regel in 
deutſcher Sprache, über ein von der Eafultät aufgegebenes oder von 
dem Anfuchenden, mit ihrer Beiftimmung, gewähltes Thema vor der 
verfammelten Fakultät halten. Dem Anfuchenden fteht frei, die Vor⸗ 
kefung lateinisch zu halten. Will’ er über mehrere Fächer Vorlefungen 
halten, fo ift die Fakultät berechtigt, über jedes Hauptfach auch eine 
befondere Probevorlefung zu verlangen, kann jedody hiervon nah Ers 
wägung der Umftände auch abgehen. Zu einer gültigen Entfcheidung 
in diefer Sißung ift die Anwefenheit von mindeftens drei Vierteln der 
Fakultaͤtsmitglieder erforderlich, und trifft die ohne gültige Entfchuldis 
gung Ausbleibenden die im $. 32. verordnete Seldftrafe. . 

. 59. Zur Ausarbeitung jeder folchen Probevorlefung erhält der 
Anfuchende eine Srift von vier Wochen, nachdem ihm das Thema bes 
kannt gemacht worden, und nur auf Vorftellung befonderer Gründe 
kann die Fakultät Ausnahmen hiervon bewilligen. oo: 

$. 60. Nach beendigter Probevorlefung vor der verfammelten Fas 
kultaͤt wird mit dem Verfaſſer über den inhalt derfeiben ein Rollos 
Fi gehalten, welches in der Regel der Profefior, in defien Haupt 
ach die Vorlefung gehört, anfängt, an welchem aber auch jedes andere 
Mitglied der Fakultät Theil nehmen kann. — Die Fakultät ift berechs 
tigt, zu dieſem Kolloquium erforderlichen Falls auch einen zu ihr gehoͤ⸗ 
rigen Professor ordinarius designatus oder Professor extraordi- 
narius, der nicht mehr bloß designatus iſt, mag derſelbe Kommiffarius 
zur Begutachtung der Probefchriften geweſen feyn oder nicht, mit ſei⸗ 
nem Einverſtaͤndniß zuzuziehen; jedoch giebt diefer nur fein Gutachten, 
ohne daß feine Stimme bei der Entfcheidung mitzählte, und wird auch 
für diefe Funktion nicht vemunerirt. 

$. 61. Nach beendigtem Kolloquium entfernt fich der Anfuchende 
aus der Verſammlung, und es wird durch abfolute Stimmenmehrheit 
ber anmefenden Fakultätsmitglieder der Befchluß gefaflt, ob er als Pris 
vatdogent anzunehmen fen, oder nicht. Den Erfolg hiervon hat ihm 
der Dekan nach der Sitzung befannt zu machen. 

6. 62. Bei der Zulaflung zur Mabilitationspräfung und Erthei⸗ 
3 der Lizenz iſt Übrigens die Fakultaͤt nicht bloß an die Ruͤckſicht 
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auf wiſſenſchaftliche Tuͤchtigkeit und Lehrfähigkeit „geunden; es wird 
namentlich voransgefeht, daß der Adfpirant keine Beranlaflung gegeben 
babe, an feiner moralischen Führung etwas auszufegen. 

$. 63. Iſt der Beſchluß der Fakultät günftig ausgefallen, fo hat 
der angenommene Privatdozent noch eine Öffentliche Vorlefung in latei⸗ 
nifcher Sprache über ein Thema, welches ebenfalls auf die F. 58. ans 
gegebene Weiſe beftimme wird, zu halten (Univ. St. Abſchn. VI. 
$. 4.), wozu ihm von der Fakultät eine Friſt von drei Monaten nach 
gehaltener Probevorleſung bewilligt wird, von welcher die Fakultät nur 
nach Erwägung befonderer Gründe Ausnahmen zu machen berechtigt 

$. 64. Die Einladung zu diefer öffentlichen Vorleſung gejchieht 
durch einen lateiniſchen Anichlag, wovon auf Koften des Privatdozenten 
150 Exemplare gedruckt werden. Ein Eremplar wird oͤffentlich anges 
fehlagen, von den übrigen werden zwölf an das Miniſterium gefandt, 
und die erforderliche Zahl an die Profefioren der Univerficät und bie 
übrigen befonders berechtigten Perſonen yertheilt und zu den Akten ges 
nommen. — Dach vollendeter Habilitation hat die Fakultät dem Mit: 
nifterium bie geihedene Noflziehung derfelben anzuzeigen. 

$. 65. Die Koſten der Habilitation betrggen auſſer fünf Thalern 
Kourant, welche von dem Dekan für die Univerſitaͤtsbibliothek erhoben 
und an die Quäftur abgeliefert werden, für einen auswärts promovir⸗ 
ten 40 Thaler Gold, für einen bier promopirten 20 [Thaler Gold, 
Die an die Untiverfitätsbibliothek zu zahlenden Gebühren find erft dann 
fällig, wenn der Adfpirant die Probevorlefung in consessu facultatis 
mit günftigem Erfolge gehalten hat; die übrigen Gebühren find fogleich 
bei der Meldung zu habten. Wird der Adfpirant gleich nach der Pros 
fung der Probefchriften oder nach der Probevorlefung in econsessu fa- 
eultatis abgemiefen, fo wird ihm die erlegte Summe, mit Ausnahme 
von 15 Thalern Gold, zurückgegeben. 

$. 66. In jedem Falle, die Habilitation mag vollzogen feyn ober 
nicht, erhält am Schluſſe des Defanatsjahres der Defan, der die Vers 
handlung bis zu der Abftimmung Über die Probefchriften in der des; 
halb gehaltenen Sitzung fortgefübre bat, 5 Thaler Gold aus der Sakuls 
tätskaffe, jedoch mit der $. 20. fefigefeßten Ausnahme, daß, falls ber 
Bewerber in der Abftimmung über die Probefchriften zugelaffen worden, 
aber feine Vorlefung in consessu facultatis nicht mehr unter demfels 
ben Dekan gehalten bar, von welchem die Abftimmung über die Probe⸗ 
fehriften geleitet worden, diefe Remuneration demjenigen Defan zufällt, 
unter welchem die letztgenannte Vorleſung gehalten wird. Aufferdem 
erhält am Schluſſe des Defanatsjahres jedes der beiden Fakultätsmits 
glieder, welche ein kommiſſariſches Urtheil in obgedachter Weiſe abges 
geben haben, aus der Fakultätskafle ebenfalls 5 Thaler Gold. Die 
Söhne und Brüder der fungirenden, emeritirten und verftorbenen Pros 
fefforen der Univerfität, und des fungirenden Univerfitätsrichters, Quaͤ⸗ 
ſtors und Sefretärs haben von den Koften der Habilitation, mit Auss 
nahme des an die Univerfitätsbibliochet Kommenden, Befreiung. 

$. 67. Der Fakultät bleibt es vorbehalten, einem in der gelehrten 
Melt fchon vortheilhaft befannten Manne, der jedoch die theologifche 
Doktorwuͤrde rite erlangt haben muß, die Koiten der Habilitation, mit 
Ausnahme des für die Univerfitätsbibliothef zu Zahlenden, und die 
Prüfung felbft zu erlafien, woruͤber durch abfolute Stimmenmehrheit in 
einer Sitzung entichleden wird. 
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Vierter Abſchnitt. Bon ber Auffihet der Fakultät über 
die Studenten und von den Benefizien und Prämien. 

I. Bon der Sufteiption und bem Albo. 

$. 68. Alle diejenigen bei der Univerfität immatrifulirten Stus 
denten, deren Studien die im Abſchn. III. $. 39. aufgeführten Fächer 
zum SHauptgegenftande haben, es fey nun, daß fie diefe bloß als Ges 
lehrte oder auch zu praftifchen Zwekken treiben wollen, fo rote Alle, welche 
fich bei der Sijmmatrikulation ausdrädtih als Studiosi theologiae et 
Philosophiae befennen, find gehalten, fich zur theologifchen Fakultät 
einfchreiben zu laflen. 

| $. 69. Jeder in der Verordnung des vorigen $. Begriffene wird, 
fofern er als Inlaͤnder auch ein Zeugniß der Neife vorzulegen vermag, 
in der Hegel fogleich bei dem Sjmmatrikulationsaft von dem Dekan in 
das Album der Studenten der theologifchen Fafultät eingetragen. Die: 
ſes Tateinifh zu führende Album muß mindeftens folgende Rubrifen 
enthalten: fortlaufende Nummer, Datum der Immatrikulation, Datum 
der Inſkription, von welcher Univerfität, Bor: und Zunamen, Geburtss 
ort, Drüfungszeugniß, Abgang. 

$. 70. Ueber die vollzogene Sinffription ftellt der Dekan das 
Signum Facultatis unter feiner Unterfchrift, im Namen der Fakultaͤt 
und unter dem großen Siegel derfelben aus. Der Einzufchreibende ents 
richtet dafür bei der Simmatrifulation, wenn er früher noch auf feiner 
anerfannten Univerfität immatrifulirt gemefen, Einen Thaler, wenn er 
früher fchon auf einer ſolchen Univerſitaͤt ſtudirt hat, die Hälfte (Univ. 
St. Abfchn. TI. §. 19 und Abfchn. VI. $. 9.) Diefe Inſkriptions⸗ 
gebühren gehören dem Dekan für feine Perfon. Frei werden nur bie 
Söhne und Brüder der fungirenden, emeritirten und verftorbenen Pro⸗ 
fefforen der Univerficät, und des fungirenden Univerfitätsrichters, Quaͤ⸗ 
ftor8 und Sefretärs, fo wie diejenigen eingefchrieben, die auf ein gerichts 
liches Zeugniß der Armuth, und, wenn fie Inlaͤnder find, zugleich auf 
das Zeugniß der Neife frei immatrifulirt worden. — Der Defan He 
wöchentlid von der Negiftratur der Untverſitaͤt eine Lifte der zur theos 
logiſchen Fakultät gehörigen Immatrikulirten, falls diefelben nicht ſchon 
gleichzeitig mit ihrer Ssmmatrifulation auch inftribirt worden. | 

. 71. Will ein Studirender einer anderen Fafultät der biefigen 
Univerfität fein Fach verlaffen, und fich zur theologifchen Fakultät wen⸗ 
den, fo darf der Dekan der leßteren ihn nicht eher in das Album ders 
felben eintragen, als bis er ihm eine Befcheintgung vorzeigt, daß er 
dem Defan der Fakultät, von welcher er kommt, fo wie auch der Regi⸗ 
firatur diefe Veränderung angezeigt hat. Ein folcher Uebergang von 
einer Fakultät zur andern kann aber nur am Ablauf oder Anfang eines 
Semefters Statt finden. (Univ. St. Abfchn. II. $. 5. Abfchn. VI. 
6. 10.) Die neue Infſkription geſchieht Eoftenfrei. 

$. 72. Der Dekan ift verpflichtet, das Album der Studenten der 
Fakultät in Ordnung zu halten, und befonders den Abgang der einge: 
fchriebenen Studenten zu verzeichnen. Sollte diefer von manchen Auss 

laͤndern auch nicht offiziell angezeigt werden, fo muß der Defan fich 
doch auf anderen Wegen immer in Kenntniß zu erhalten fuchen, wer 
anmwefend ift und wer nicht. 

II. : Von der Aufſicht Über den Fleiß und bie Sitten ber Studenten. 
$. 73.” Der theologifchett Fakultät überhaupt und insbefondere dem 

Dekan liege es ob, auf Fleiß und Sitten der Theologie Stubirenden 
im Allgemeinen und im Einzelnen ein wachfames Auge zu haben; wo 



77 

diefelben etwas vermiſſen laſſen, auf geeignete Mittel zu denfen, um 
den bemerkten Mängeln abzuhelfen; wo fid) Beranlaffung und Gelegen⸗ 
beit findet, mit Rath, Ermahnung und Warnung einzutreten; auch auf 
die Richtung der wifienfchaftlihen Thätigkeit, namentlich darauf zu 
achten, daß die allgemeinen philofophifhen und biftorifchen Studien 
nicht vernachläffige werden, diejenigen Studirenden aber, die durch bes 
barrlichen Unfleiß und fehlechte Aufführung, ſowohl fich ſelbſt des geifts 
lichen Berufes unwuͤrdig zeigen, als auch auf Andere nachtheilig wirs 
fen, wenn die Verwarnungen und Verweiſe der Fakultät nichts fruchs 
ten, der kompetenten -afademifhen Behörde zum weiteren Verfahren 
gegen diefelben anzuzeigen. ee ak ift der Dekan verpflichtet, 
ber den Studienfleiß der ‚bei der Fakultät eingefchriebenen Stubirens 

den halbjährlich nach den eingereichten Quäfturliften und auf gefchehene 
Aufforderung von Seiten des Rektors die erforderlichen Unterfuchungen 
anzuftellen, wobei ihm Die Lehrer der Fakultät jede nöthige Auskunft 
zu ertheilen [niet —8 Hierbei find die in den Statuten der Unis 
verfität ( Abfchn. 3.) aufgeftellten Regeln zum Grunde zu legen. 
Der Defan überfendet. das Ergebniß diefer Unterfuchung dem Reftor, 
und fügt nach feinem Ermeſſen nähere Anträge über das gegen einzelne 
Unfleiffige einzuleitende Verfahren bei. 

6. 74. Auf Anfchreiben des Rektors hat der Dekan, welcher zus 
vor durch Umlauf von den Mitgliedern der Fakultät die erforderlichen 
Mitcheilungen eingeholt hat, halbjährlich die Proben des Fleiſſes, welche 
von den Stubirenden der theologifchen Fakultät abgelegt werden, dem 
Rektor anzuzeigen. Hierunter find Promotionen und Disputationen, 

tämienarbeiten und andere gelehrte Schriften oder Arbeiten der 
tubirenden begriffen, welche zur Kenntniß der Fakultaͤtsmitglieder 

gefommen. 
Il. Bon den Bencfuien. 

$. 75. Die theologifche Fakultät konkurrirt bei der Vertheilung 
ber Denefizien, twelche von der vorgeordneten afademifchen Unterſtuͤtzungs⸗ 

kommiſſion abhängen, fo wie bei der Zuerfennung der vom Senat abs 
hängigen Stipendien, namentlich des aus der Bendemannſchen Stif— 
tung, durch die Perfon ihres Defans. . 

6. 76. Bon dem Minifterium tft der theologifchen Fakultät ein 
Fonds zur Unterflüßung für arme und wuͤrdige Studirende der Theo⸗ 
logie überwiefen. Sie ertheilt dieſe Unterflüßungen in der Form von 
Praͤmien für gelieferte fchriftliche Ausarbeitungen. Keine Prämie foll 
über 30 Thaler, noch unter 10 Thaler betragen. — Zu dem Ende ftellt 
die Fakultät im Juni jeden jahres eine Konkurrenz an, deren Zeit 
und Drt der Dekan durch öffentlichen Anfchlag anzeigt. Den fid Mel⸗ 
denden werden eine Anzahl Fragen, von denen jedes Safulcätsmitglied 
drei aus dem Kreife feiner Vorlefungen aufgiebt, vorgelegt, von denen 
fie nach freier Auswahl eine oder mehrere ſchriftlich in lateiniſcher 
Sprache ex tempore und unter Aufficht zu beantworten haben. Die 
Antworten cirkuliren unter fämmtlichen Mitgliedern der Fakultät; doch 
bat jedes über den Werth der auf feine Fragen eingegangenen Antwors 
ten zu teferiren, und feinen Antrag auf die an ihre Verfaſſer zu vers 
theilenden Prämien zu ftellen. Der Dekan feßt hiernaͤchſt eine Sitzung 
zur Entfcheidung Über die Bewerbung an. 

6. 77. Sn diefer Sitzung werden die Prämien, nach einer auf 
den Grund der abgegebenen Gutachten angeftellten Berathung, zugleid 
mit Berädfichtigung der Dürftigkeit der Bewerber, durch abſol⸗ 
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Stimmenmehrheit zugefprochen, wobei insbefondere baranf zu achten: 
1) daß fein SInländer eine derartige Unterſtuͤtzung oder Prämie erhal⸗ 
‚ten kann, wenn er nicht das Zeugniß der Neife hat; 2) daß fein Stu⸗ 
dent im erften halben Jahre feiner Univerſitaͤtsſtudien eine folche Unter⸗ 
ſtuͤtzung erhalten darf. 

$. 78. Diejenigen Studenten der Fakultät, welche verpflichtet find, 
eines Stipendit oder anderer Benefizien wegen, eine Rede zu halten, 
oder zu disputiren, haben fich deshalb beim ‘Dekan zu melden, weider 
die Rede, die gehalten, oder die Thefes, worüber disputiet werden foll, 
vorher in der Hinficht prüft, ob dadurch der Bedingung des Beneſizü 
genügt werde, und, wenn er dies findet, durch einen gefchriebenen latei⸗ 
nifchen Anfchlag und. durch ein Umlauffchreiden an fämmtliche Lehrer 
der Fakultät zu der Handlung einladet. Doc kann fich ein folder 
Student der Berpflichtung, zu disputiren, auch als Opponent oder Re 
fpondent entledigen,, wenn in der Stiftung nichts Näheres darüber bes 
ſtimmt if. Wenn ein zur Disputation wegen eines Benefizii Ver— 
pflichteter über Theſes disputirt, fo gefchieht dies unter dem Praͤſidis 
des Defans oder eines von ihm dazu ernannten und dazu einmilligens 
den Mitgliedes der Fakultät. — Die DOpponenten muͤſſen vorher dem 
Praͤſes zur Beſtaͤtigung angezeigt werden. Ein Zeugniß über die Voll⸗ 
atebung einer foichen Handlung wird von dem. Dekan auf Verlangen 
gegeben. _ 

6. 79. Verlangt eine Behörde oder ein zur Fakultät gehöriger 
Studirender von der Fakultät ein Urtheil über eine ex lege stipendii 
von dem Studirenden gelieferte Probearbeit, und die Fakultät findet 
ſich dazu verpflichtet oder geneigt, fo wird daſſelbe von einem geeigne⸗ 
ten Mitgltede der Fakultät, nach der Beſtimmung des Defans, oder 
erforderlichen Falls der Fakultät felber abgefafit, und vom Dekan ansı 
gefertigt. _ 

IV. Ron der Preisberuerbung. 

$. 80. Jaͤhrlich, am Geburtstage Sr. Majeftät des Königs, ftellt 
die Fakultät eine Preisaufgade, weiche, wenn auch die Hauptgrundfäge 
aus den Vorträgen der Lehrer bekannt feyn follten, doch eigenes gruͤnd⸗ 
liches Sorfchen zur Löfung erfordern, und fo gewähle feyn muß, daß 
ihre Behandlung ſowohl tüchtige wifienfchaftliche Bildung, als Beur⸗ 
elungsgabe beurfunden kann. Den Vorfchlag zu diefer Aufgabe bat 

ber jedesmalige Dekan. Derfelbe wird in einer vor dem erften Juli zu 
haltenden Sitzung berathen, und nach feiner, durch abfolute Stimmens 
mehrheit erfoigenden Annahme, durd die Fakultät an das Miniſterium 
zur Genehmigung eingefandt. Falls kein Borfchlag des Defans ange 
nommen wird, ſteht es den uͤbrigen Mitgliedern der Fakultät zu, Vor⸗ 
fehläge zu machen, über welche auf diefelbe Weife entichieden wird. 

. 81. Nur immatrikuliete Studierende ber hieſigen Univerſitaͤt 
können fih um den Preis bewerben. Die Abhandlungen muͤſſen in 
lateinifcher Sprache abgefafit feyn, und vor dem 4. Mai des auf das 
Jahr der Bekanntmachung folgenden Jahres, verfiegelt, unter der 

- Adreffe der Fakultät, bei dem Sekretär der Univerfität abgegeben wers 
den. Der Abhandlung iſt ein verfiegelter Zettel beizulegen, der inwen⸗ 
big den Namen des Verfaffers enthalt, auffen aber mit einem Motto 
verfehen ift, mas ebenfalls unter dem Titel der Abhandlung felber ſteht. 
Der Sekretär hat die eingegangenen Sceiften, nebft den dazu gehöris 

‘gen Zetteln, fogleich an den Dekan zu befördern. Der Defan, ober, 
falls die Aufgabe nach 9.80. von einem andern Witgliede ber. Fakultät 

® 
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geſtellt ſeyn ſollte, dieſes Mitglied, prüft bie eingegangenen Abhand⸗ 
fungen zunächft, und jener laͤſſt fie darauf, mit dem ſchriftlichen Gut⸗ 
achten des erfien Prüfenden verfehen, bei den übrigen Mitgliedern - 
cirkuliren. Dieſe haben ihr Gutachten gleichfalls fchriftlich abzugeben. 
Dann wird in einer vor dem 20. Juli zu baltenden Sigung, nach 
vorgängiger Berathung, durch abfolute Stimmenmehrheit, der Preis, 
weicher in einer goldenen Mebaille, 25 Dufaten an Werth, beftehe, 
und, nach Befinden, ein Accessit ertheilt, in Solge deffen eine öffent - 
liche ehrenvolle Erwähnung des Namens des Verfaflers Statt findet. 
Die in diefer Sisung, ohne gültige Entfchuldigung, ausbleibenden or⸗ 
denttichen Mitglieder der Fakultät trifft die im 9.32. verordnete Selds 
firafe. Wird ein Preis nicht ertheilt, fo verbleibt er der Fakultaͤt im 
der Art, daß fie bieſelbe Aufgabe zur nächften Preisbewerbung wies 
erholen oder, flatt ihrer, eine andere ftellen faun. Wird er auch 
dann nicht errheilt, fo bleibt das Weitere der Entfcheidung des Mini 
fteriums vorbehalten. — Die Adfaffung der in lateinifher Sprache 
an dem Geburtstage Sr. Majeftät des Königs nach der Feftrede zu - 
verfündenden Urtheile beforgt derjenige, von dem der Vorſchlag zu 
der Aufgabe gemacht warden, und ber Dekan flelit diefelbe ſpaͤteſtens 
bis zum 25. Juli dem Profeffor der Beredfamfeit zu. Der Preis 
wird, nach Dertünbigung des Siegers, dem Dekan eingehändigt, der, 
auf Verlangen des Siegers, den Namen deſſelben auf die Denkmuͤnze 
eingraben läffe. Die uneröffneten Zettel werden, nebſt den Abhands 
lungen, durch den Univerfitätsfetretar an diejenigen, welche fich dazu 
fegitimiren, zurücgegeben. Auch die gefrönte, fo wie die durch das 
Accessit ausgezeichnete Preisſchrift, wird den Verfaſſern zum völlig 
reien Eigenthum zurüdgeftellt. Doc fteht es der Fakultät frei, vor⸗ 
r davon eine Abfchrift zu nehmen. | 

V. Bom Wbgange der Studenten und von den Beugniffen. 

$. 82. Jeder bei der Fakultät eingefchriebene Ausländer, falls 
er fein Abgangszeugniß nimmt, iſt verpflichtet, feinen Abgang von der 
Univerfität dem Dekan anzuzeigen. Bringt bdiefer in Erfahrung, daß 
Jemand ohne eme ſolche Anzeige die Univerſitaͤt verlaffen hat, fo 
muß er den Rektor davon in Kenntniß feßen, damit diefer nad Abs 
ſchnitt VE. $. 28. der Lintverfitätsftatuten verfahren könne. Gegen, 
theils kann der Rektor und die Megiftratur Feine ſolche Anzeige, ohne 
ne Befcheinigung, daß fie auch der Fakultät fchon gefchehen ſey, ans 
nehmen. . 

$. 83 Die Lehrer ber ehestostfhen Fakultaͤt find verpflichtet, 
den Studirenden, ohne Lnterfchied der Fakultät, weiche bet ihnen 
Vorlefungen gehört haben, in dem von den &tudirenden vorzutegene 
den Anmeldungsbogen ein Zeugniß Aber die gehörten Vorfefungen zu 
geben; jeboch nur, wenn der Stubirende die in dem Reglement über . 
die Meldung der: Studirenden zu den Borlefungen und die Bezahlung 
des Honorars, vom 11. April 1831, enthaltenen Borfchriften erfüllt 
— nad) welchen ſich Lehrer und Studirende der Fakultät zu achten 

n. Deffentlih oder unentgeltlich angekündigte Vorleſungen wer: 
den in dem Anmeldungsbogen nur auf Verlangen teftirt. “Die Zeugs 
nifie müflen den Grad des bewiefenen Fleiſſes ausdruͤkken, in fofern 
der Lehrer bies zu thun im Stande ift, und follen, in der Regel, am 
Schluffe des Semefters, nicht früher als acht Tage vor, und nicht 
päter als acht Tage nach Beendigung der Vorlefung, und gar eigens 
ndig erfheilt werden; nur den die biefige Univerſitaͤt Verlaffender 
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geſtattet, ſerhs Wochen vor dem Schluſſe des Semeſters ſich das 
eugniß des Lehrers geben zu laſſen. Vorleſungen, welche nicht von 

Lehrern der Univerſitaͤt, als ſolchen, gehalten werden, koͤnnen in den 
Anmeldungsbogen gar nicht aufgenommen, noch minder darauf teſtirt 
werden. (Univ. St. Abſchn. VIII. $. 1.) 

. 84. Den von der liniverfirtat abgehenden Stubirenden wer: 
den von Fafultätswegen feine bejondere Studienzeugnifle oder Zeugs 
niffe des Fleiſſes ausgeftellt, fondern diejenigen, weiche ein folches ers 
halten wollen oder muͤſſen, haben ein Abgangszeugniß bei dem linis 
verfitätsrichter nachzufuchen, worüber in der Beilage zu den Gefegen 
für die Etudirenden das Nähere beftimmt ift. Syn diefes werden bie 
nach $. 83. abgegebenen beiondern Zeugniffe aller Lehrer der Univer⸗ 
fität mitaufgenommen. — Der Defan der theotogifchen Fakultaͤt uns 
terzeichnet die Abgangszeugniffe, fo wie auch die ihre Stelle interimts 
feifch vertretenden vorläufigen Abgangszeugniffe der Iheologie Studis 
renden (Univ. St. Abfchn. VL $. 29.) mit den uͤbrigen dazu vers 
orbneten Behörden, und hat dabei auf die richtige Uebertragung ber 
Spezlalzeugniffe der Lehrer aus dem Anmeldungsbogen in das Abs 
sangszeugniß, fo wie bei Inlaͤndern auch auf die verordnete Reſumption 
des Schulzeugnifles, mit welchem fie die Univerfität bezogen haben, 
oder des fpäter erworbenen Zeugniffes der Neife, namentlich im He 
bräifchen, zu achten, auch wenn das Zeugniß zum Behuf der Prüfung 
pro licentia concionandi nachgeſucht wird, und der Abgehende feine 
afademifchen Studien überhaupt zu fchlieffen gedenkt, auffallende Mäns 
get hinfichelich der Vollſtaͤndigkeit des theologifchen Kurfus, wie die 

erfäumniß von KHauptkollegien, zu bemerken. Der Dekan erhält 
von jedem Abgangszeugniß eines Studirenden der theologifchen Fakul⸗ 
tät eınen Thaler, wovon Niemanden als den Söhnen und Brüdern 
der fungirenden, emeritirten und verfiorbenen Profefforen der hiefigen 
Univerfität, und des fungirenden Univerſitaͤtsrichters, Quaͤſtors und 
©efretärs eine gefeßliche —I zuſteht. 

85. Bei der Vollziehung des Abgangszeugniſſes ſelbſt hat der 
Dekan die Ertheilung deſſelben im Album anzumerken. In demſelben 
Album iſt ferner zu vermerken, wenn das akademiſche Buͤrgerrecht 
eines Studirenden der Theologie ſuspendirt wird, oder nach der be⸗ 
ſtehenden Verfaſſung gaͤnzlich aufhoͤrt, ſobald dem Dekan eine amt⸗ 
liche Kenntniß darüber zukommt. 

. 86. Im Laufe des Semeſters fertige die Fakultät für die bei 
ihr eingefchriebenen Studirenden durch den Dekan Studienzeugniffe 
aus, weiche jedoch niemals als Abgangszeugniffe benugt werden koͤn⸗ 
nen und dürfen, fondern nur zu anderen befonderen Zwekken, naments 
lich au Erlangung von Unterſtu gungen oder zum Ausweis Benefiztir⸗ 
ter uͤber ihre Studien dienen. Die Anmeldung dazu geſchieht auf der 
Univerſitaͤtsregiſtratur, welcher der mit den Teſtaten verſehene Anmels 
dungsbogen einzureichen iſt. Diefe Teftate müflen fich. jedoch, der 
Natur der Sache nach, für das laufende Semeſter auf bie bloße Be⸗ 
zeugung der Annahme der Vorlefungen befchränten. Auſſer den Kor 
pialten an die Kanzleibeamten werden für diefe Studienzeugniffe Feine 
Gebühren entrichtet. 

: Fünfter Abſchnitt. Bon den Promotionen. 
IL. Ron den Graden, welde bie Fakultät ertHeitt. 

5. 87. In der Fakultaͤt allein ruht das Recht, in ihrem Gebiete 
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die akademiſchen Würden zu ertheiſen, wenn gleich daſſelbe unter der 
ae ver gylummten Univerfitäe ausgeübt wird. (Univ. Sr. 

n. 11. $. 9. 
6. 88. Die theologische Fakultät ertheilt zwei Grabe, den gerins 

geren eines Licentiaten, und ben höheren eines Doktors der Theologie. 
II. on dee Bewerbung ums die Promotion zum Licentiaten der Theologie. 

$. 89, Wer fi) um den Licentiatengrab bei der Fakultät bewers 
ben will, muß wenigſtens drei Sjahre auf einer oder mehreren Unis 
verfitäten, und zwar, wenn er ein Inlaͤnder ift, drei Jahre nah Er⸗ 
(engung des Zeugnifies der Meife, ftudirt Haben, falls derfelbe nicht 
eine, von dem Minifterium ihm für die Promotion ertheilte Dispens 
fation von dem Triennium, oder der angegebenen Berechnung beffels 
ben, oder von der Erlangung des’ Zeuaniffes der Meife beibringt. 
dem Alter der Studirenden befindiihe nnd immatrikulationsfaͤhige 
Kandidaten, welche hierfelbft entweder gar nicht immarrikulirt gewe⸗ 
fen, oder vor der Meldung zur ‘Promotion von hier abgegangen find, 
müffen fich, wenn fie auch das Trienntum fchon vollendet haben, ber 
zuriseietion wegen, zuvoͤrderſt wieder hier immatrikuliren laſſen. 

sowohl diefe, als .noch immatrikulirte Studirende der biefigen Unis 
verfität, welche fih zur Promotion melden, mäffen vor der Meldung 
ein vworläuftges Abgangszeugnig nehmen, und erhalten das wirkliche 
Abgangszeugnig erſt nach der Promotion, damit fie bis dahin unter 
afabemifcher Gerichtsbarkeit fliehen. 

6. 90. Das Sefud um die Promotion, und zunaͤchſt um die 
Zufaffung zur Prüfung, tft in einem {ateinifchen Schreiben bei der 
Fakultät anzubringen Diefem iſt beigulegen: eine kurze lateinifche 
Darfielung des Lebensiaufes, und befonders der bisherigen Studien 
des Anfuchenden, welche nad gluͤcklich beftandener Prüfung der Difs 
fertation des Randidaten, falls er eine ſolche bekannt macht ($. 101.), 
beigedrudkt wird; ferner der Nachweis über das nach den Beſtimmun⸗ 
en des $. 89, vollendete Triennium, oder über bie davon ertheiite 
tepenfation, und von Kandidaten, welche fih in dem Alter ber Stus 

direnden befinden und immatritulationsfählg find, das nah $. 89. 
genommene vorläufige Abgangszeugniß; fodann von Seiten der. ns 
länder das bei der Entlaffung von der Schule oder fpäter erlangte 
Zeugniß der Reife, oder die Dispenfation von deſſen Beibringung; 
endlich eine lateiniſche Abhandlung oder eine von dem Kandidaten im 
Drucke ausgegangene beutfche oder fateinifche Schrift, über einen ſelbſt 
gewählten Gegenſtand aus derjenigen theologifchen — welcher 
dee Kandidat feine Kräfte beſonders widmen will. (Univ. St. Abſchn. 
IX. 6. 2. und 9.5.) — Es ſteht dem Kandidaten übrigens frei, auch 
andere, als die nothwenbig erforderlichen Zeugnifie feines. Fleifles, 
feiner Kenntniffe, feines Lebenswandels und feiner früheren Lebenss 
verhäftnifie beizufügen. ' 

$. 91. Der Dekan laͤſft das eingereichte Specimen, nebft ben 
übrigen nach $. 90. erhaltenen Eingaben, bei fämmtlichen Mitgliedern 
der Fakultät ‚ von demjenigen, deſſen Hauptfach es befonders. betrifft, 
anfangend, umlaufen, und die Mitglieder ſtimmen fchriftlih, ob der 
Kandidat darauf zur Prüfung zuzulaffen fey, oder nicht. Der Fakul⸗ 
tät iſt geftattet, jedoch nur in denjenigen Fällen, wenn fie für dies 
Sefchäft, ihrer Weber eugung nad, in dem Augenblic® nicht genügend 
befeßt ift, einen zu ihr gehoͤrigen Professor ordinarius designatus, 
Ser Professor extzaordinarius, der nicht mehr bloß ‚designalus if, 



zu der Prüfung: der Probefchriften mit feiner Bewilligung zuzuzichen, 
wofür jedoch keine Remunexation gegeken mirds auch iſt fein :Verum 
nur gutachtlich, und zähle in der Abftimmung nicht mit. 

ß. 92, u bei diefer Abftimmung das Urtheil der . Mehrzahl 
für den nachgefuchten Grad unguͤnſtig aus, fo ſteht es noch bei.der 
Fakultaͤt, ob de, nach Erwägung der Umftände, den Kanbidaten ganz 
abweifen, oder eine andere Probeſchrift von ihm fordern will. . 

6. 93. Wenn es die Fakultät, nöthig findet, fo Eann fie bei der 
Einreihung der Probefchrift dem Kandidaten die fchriftliche Erklärung 
of fein Shrenmot, daß er fie felbft .und ohne fremde Huͤlfe verfaſſt 

e, abfordeen. . ... | Zu ER 
$ 94. Zur Erlangung des Licentintengrabes ift ‚nur. derjenige 

tuͤchtig zu achten, ber, auffer der Grundlage einer ‚gleichmäßigen: Aus⸗ 
bildung in allen theologifchen Hauptdis ziplinen, auch eine gewiſſe Vir⸗ 
tuofität in ber einzelnen Disziplin, anf deren Bearbeitung oder Vor⸗ 

trag er fich befonders legen will, beſitzt. Wer dagegen einen weſent⸗ 
tichen Mangel in irgend einem Haupttheil deu Theologie zeigt, oder 

"wer niche in derjenigen theologischen Disziplin, der er befonders feine 
- Kräfte widmen will, eine vorherrſchende Tuͤchtigkeit zu erkennen giebt, 
wird zuruͤckgewieſen. 0. . on 

6.95. In den einzelnen theologifchen Disziplinen wird verlangt: 
D in Beziehung auf die Erklärung des Alten und Neuen Teftaments 
im Allgemeinen, gründliche Kenntniß der Driginaifprachen, atniß 
der richtigen hermeneutifchen Prinzipien, Fähigkeit und Gewandtheit 
in der Anwendung derſelben, wie füch dies bei der Auslegung einzel: 
ner, dem Craminanden vorzulegender Stellen ergeben muß; Kennt; 
niß der zur Bibelauslegung erforderlichen Hülfsmittel, der Grund⸗ 
fäße der biblifhen Kritik und ihrer Huͤtfsmittel, und der Beſitz ber 
nothwendigen hiſtoriſchen Hülfstenntniffe; von: demjenigen ‚aber, der 
über das Alte Teſtament befanders Vorträge zu. halten beabfichtigt, 
anfler der gründlichen Kenntniß des Hebräifchen, auch noch befouders 
einige Kenntnig der übrigen &emitifchen Dialekte; 2) in Beziehung 
auf die hiftorifche Ihenlogie, Kenntniß der Quellen. und Huͤtfsmittel 
für ihre Bearbeitung, gründliche Rechenfchaftsablegung von einzelnen, 
Epoche bildenden Thatſachen, woraus ſich eine wiſſenſchaftliche Auf: 
faffung des Gegenftandes und wiſſenſchaftliche Ueberfiht des Ganzen 
erkennen laͤſſt; 3) in Beziebung auf die Dogmatik und Meral, eine 
wiſſenſchaftliche Kenntniß von dem, mas das Eigenthuͤmliche des chriſt⸗ 
lichen Glaubens und der aus demfelben abzuleitenden Geſetze für das 
heiftliche Leben ausmacht, von. dem. fuflematifchen Zufammenbange 
jeder der beiden Disziplinen und ihrem -gegenfeitigen Verhaͤttniß zu 
einander, fo daß fich in der Behandlung einzelner wichtiger Segen; 
ftände aus beiden Disziplinen eine miffenfchaftliche Auffaffung bes 
Ganzen, Bekanntfchaft mit den verfchiedenen vorhandenen dogmati⸗ 
fhen ‚Richtungen und dem, was zwifchen denfelben ftceitig iſt, zu er: 
kennen gebe. Welcher unter biefen Richtungen der Eraminandus feibft 
ſich anfchlieffen möge, fo Eommt es immer nur darauf an, daß er 
theils in Beziehung anf die übrigen eine hiſtoriſche Bekanntſchaft 
zeige, theild daB feine eigene fubjektive Anficht des theologiſchen Ern⸗ 
ſtes nicht ermangele, und daß er fie Elar und gründlich zu entwikkein 
und gegen die ihm gemachten Einwendungen zu vercheidigen- wife. 
Ferner muß er eben fomohl mit der bibtifhen, als mit der kirchlichen 
Form. der Dogmatik geündliche Bekauntſchaft nachweiſen. Voraus⸗ 
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gefeßt werden in Begehung auf die fuftemasifche, wie auf die hiſtori⸗ 
ſche Theologie die erforderlichen Huͤlfekenntniſſe aus der Geſchichte 
der Phitofophie. 4) In Beziehung auf die praftiiche Theologie, eine 
Bekanntſchaft mit der fuftematifchen Seftaltung der ganzen Wiſſen⸗ 
schaft und ihrer befonderen Dieziplineu, fo wie mit ihrer Geſchichte 
und Litteratur. 

$ 96. Zur mündlichen Prüfung wird nur derjenige Kandidat 
zugelafien, aus deſſen eingereichter Probeſchrift füch auf die erforder⸗ 
liche Qualifitation fchlieffen laͤſſt. — Wenn fih tin der Probeſchrift 
Mangel an Schulbildung, an allgemeiner wifienfhaftlicher oder theos 
logifcher Ausbildung, oder an der Fähigkeit zeigt, den wiſſenſchaft⸗ 
lichen Segenitand, den der Kandidat ſich befonders erwaͤhlt hat, eigen: 
thuͤmlich aufzufaflen und ‚zu entwiceln, fo darf: er zuc mündlichen 
Pruͤfung nicht zugelaffen werden. 

II. ons mänblichen Gyanten. 

9. Iſt bie Zulaſſung des Kandidaten. zum mändlichen Exa⸗ 
men befchloffen, fo fegt der Dekan den Termin zn demfelben an, ladet 
dazu die fammtlichen Mitglieder der Fakultät ein, und weifet den 
Kandidaten an, fich denfelben vorher perfänlich vorgafiellen. Kein or: 
dentliches Mitglied der Fakultät darf ohne den Aufferften Nothfall 
und die gültigften Gründe in diefer Sitzung fehlen. — Die Bakultät 
iſt auch berechtigt, im Nothfall einen zu ihr gehörigen Professer or- 
disarius designatus oder Professor extraordinarius, der nicht mehr 
bloß designatus tft, mit defien EinverKändniß zum Eramen zuzuzie⸗ 
hen; derſelbe giebt jedoch nur ein Gutachten ab, und bat. bei der Ent 
fcheibung feine Stimme, erhält aber aus der Fakultätstaffe eine Res 
mumeration, weiche dem Gebuͤhrenſatze gieich ift, der nach $. 118. 3. 
einem beim Sramen anmwefenden Fakultaͤtsmitgliede zukommt, muß fich 
jedoch, wenn nach $. 116. Erlaffung oder Ermäßigung der Gebühren 
befchloffen ift, das Wegfallen oder die verhaͤltnißmaͤßige Verringerung 
Hi a ineration, ohne ſelbſt bei dem Beſchluſſe mitzuftimmen, ges 
allen laſſen. 

$. 98. Mit der mündlichen Prüfung macht, nach der erganges 
nen Aufforderung des Dekans, dasjenige Fakuttätsmitglied den Ans 
fang, welchem die Prüfung in der theologifchen Wiſſenſchaft, mit der 
fi der Eraminandus vorzugsweife befchäftige hat, Übertragen iſt; 
dann folgen bie ‚übrigen Mitglieder. Jenes Fakultätsmitglied giebt 
auch in allen den Eraminandns betreffenden Berathungen ber Fakul⸗ 
tät zuerſt fein Votum ab. a 

6. 9. Nach vollendeter Pruͤfung entferne fi ber Kandidat, 
und die Fakultät entfcheider durch abfolute Stimmenmehrheit, ſowohl 
über die. Ertheilung des Licentiatengrabes, als über den in dem Licens 
tiatendiplom, nach dem verfchiedenen Grad der Tüchtigkeit, mit der 
der Eraminandus den angegebenen Anforderungen: entfprochen hat, 
binzuzufügenden Charakter: Cum laude oder Summa cum: laude. 
Der Dekan macht hierauf dem Kandidaten. diefe Entfchlieffung auffers 
halb der verfammelten Fatultäs befannt. 

6. 100. Wer nach vollendetem Examen abgewiefen worden, wird 
binnen einem Sjahre zu feiner zweiten Pruͤfung bei der Fakultät zus 
gelaflen. - 

IV. Bon der Disputation. 

$. 101. Auf das beftandene mändliche Examen folgt binnen jechs 
Wochen die. öffentliche Disputation in Tateinifcher Sprache, mit welcher 
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der feierliche Het: der Promotion unmittelbar verbunden wird. Der 
Kandidat fanın über eine Differtation, oder über lateinifch abgefaflte, von 
sem Dekan genehmigte, Thefes disputiren, oder auch beides verbinden. 
Zu dem Ende muß er Differtation oder Thefes auf feine Koften druk⸗ 
‚ten und durch. die Fakultät an die Mitglieder des Miniſteriums, bie 
Profeſſoren der Univerfität und die übrigen befonders berechtigten ‘Pers 
-fonen, fo wie an feine Opponenten vertheilen laflen, weshalb, und das 
mit die erforderliche Anzahl zu den Akten und zur Regiftvatur gebracht 
werden tönne, der Kandidat 150 Eremplare an die Liniverfitätsregiftres 
tue abzuliefern bat. 

6. 102. Als Einladung zur Disputatton und Promotiensfeierlichs 
feit dient das Anfchlagen des Titels der Differtation oder der Theſes 
am fehwarzen Brett und die $. 101. verordnete Austheilnug derfelben. 
In der Regel gefcheben alle Disputationen unter dem Praͤſidio des 
Dekans oder eines zu diefer Handlung, mit Webereinftimmung des Ser 
wählten, von ihm ‚genommenen Steflvertreters; zur Auszeichnung des 
Kandidaten kann die Fakultaͤt beſchließen, daß er sine Praeside dispus 
tirt, wobei jedoch wenigſtens die Gegenwart des Dekans vorausgefeßt iſt. 

$. 103; Die ordentlichen oder gebetenen Opponenten, welche von 
der Fakultaͤt anerfannt, und- wenigftens drei an der Zahl ſeyn müflen, 
werden auf den Titel der Difiertation oder der Thefes geſetzt. ie 
opponiren zuerft, und jroas in der von dem Dekan beftiimmten Reihe⸗ 
folge.: ‚Sobald die ermählten Dpponenten geendigt haben, fteht es jedem 
zur Univerfität Gehörigen frei, aufler der Ordnung zu opponiren. 

. Sollte der Kandidat, auf fein Anfuchen, keine oder nicht 
die hinreichende Zahl von Opponenten finden, fo find die bei der Gas 
kultaͤt habilitirten Privatdozenten auf Anforderung des. Dekans ‚verbuns 
den, in ihren Fächern das Gefchäft der Opponenten zu übernehmen. 

V. Bom feierlichen At ter Promotion. . ' 
$. 105. Findet ber Dekan nach dem Ausfall der Disputation ein 

Bedenken gegen die Promotion des Kandidaten, fo tft er berechtigt, den 
Promotionsaft zu fuspendiren, und hiernaͤchſt den Fall der Fakultaͤt 
zur Entfcheidung und, weiteren Beſchlußnahme vorzulegen. — Wenn 
der Ausfall der Disputation den Erwartungen, welche der Disputant 
durch feine. Prüfung bei der Fakultät. erregt hat, .entfpricht, fo leitet der 
Dekan oder der für ihn fungirende Prodefan die Promotion jelbft mit 
einem Prodmium ein, verkündet: den Promovirten vom oberen Kathe⸗ 
der herab, und übergiebe ihm das a Pergament gedruckte und mit 
dem großen Inſiegel der Fakultät verfehene und vom Dekan eigenhäns 
dig unterzeichnete Diplom, zu defien Empfang fi der Kandidat auf 
des Promotors Aufforderung an die Stufen des oberen Katheders zu 
begeben und wieder auf feine vorige Stelle zuruͤckzukehren bat, von mo 
er noch eine Furze Anrede an jenen zur Dankfagung bält, und fo die 
Handlung fehließt. — Das auf Koften des Promovieten gedrudte Dis 
plom wird nach gefchehener öffentlicher Promotion angeichlagen, gehoͤ⸗ 
rigen Orts zu den Alten gebracht, und an die Mitglieder des Miniſte⸗ 
riums, die ‘Profefforen der Univerfität und die übrigen befonders berechs 
tigten Perfonen vertheil. Zu diefen Zwekken bat der Kandidat 150 
xemplare des Diploms an die Univerfitätsregiftratur abzuliefern. 

VL. Ron den Wirkungen ber Yrometion. " 
$. 106. Die von der hiefigen theofogifchen Fakultät nach der im 

Vorhergehenden beftimmten Art _creirten Licentiaten haben afle diejents 
gen Rechte, welche den auf inländifchen Univerfitäten creirten Licentia⸗ 



ten ber! Theologie durch die Staatsgeſetze und die Statuten der Uni⸗ 
verfitäten gegeben find. W 

$. 107. Durch die hier vollzogene Promotion zum Licentiaten ers 
fifcht das akademiſche Bürgerrecht der biefigen liniverfität; , doch kann 
es ein hier promovirter, nad befonderer Erklärung von feiner Seite, 
noch ein halbes Jahr behalten. (Univ. St. Abfchn. VI. S. 25.) Die 
Regiſtratur der Univerſitaͤt hat deshalb jeden Promovirten- unmittelbar 
nad) der Promotion zu feiner Erklärung hierüber aufsufordern, deshalb 
eine Verhandlung aufzunehmen, hiernaͤchſt das Erforderliche in den Li⸗ 
ften der ftudirenden anzumerken, und den Dekan von der Erflärung 
des Promovirten in Kenntniß zu feßen. 

VE. Bon der Bewerbmg um die Promotion zum Ooktor der Theologie 

und von der Yromotien frlhfl. 

$. 108. Zum Doktor der Thedlogie kann Miemand creiet merden, 
der fih nicht ein anerkanntes, kirchliches oder theologiſch⸗wiſſenſchaft⸗ 
liches Berdienft erworben hat. | 

6. 109. Wer fid) um das Doftorat bewirbt, muß eine lateinifche, 
zu dieſem Behufe über ein, von der Fakultät gebilligtes Thema gefchriebene 
Diifertation einreichen und drukken laflen; nur wenn die Fafultät dieſe 
Abhandlung einftimmig als eine Bereicherung der Wiſſenſchaft aners 
fennt, kann die Promotion beroillige werden. Es hängt von dem Erı 
meſſen der Fakultät ad, ob fie die eingelieferte Abhandlung als gend: 
gend anerkennt, oder noch ein befonderes Eolloguium über folche wiſſen⸗ 
ſchaftliche Segenflände, mit denen fich der Doftorandus vorzugsweiſe 
befchäftigt hat, anftellen will. Im Allgemeinen muß die Fakultät die 
Ueberzeugung gewonnen haben, daß berjelbe nicht nur den.$. 95, aufs 
gefuͤhrten Anforderungen an einen Licentiaten der Theologie Genuͤge 
ieifte, fondern auch entweder als praftifcher Seiftlicher, oder in einzelnen 
Zrosigen der tbeologifchen Wiffenfchaft eine befondere Birtuofitär oder einen 
höheren Grad von Tiefe und Umfang der gelehrten Einſicht bewaͤhre. 

$. 110. ‚Die Promotion erfolgt, nachdem ein Veni creator spi- 
riins angeſtimmt worden, und der Doktorandus eine lateinifche Rede 
über einen: der Feier :angemefienen Gegenſtand gehalten hat. Die in 
der. Anlage beigefügte Sponfion wird von dem Senior der Fafulsät 
verliefen, und von dem Doftorandus mit den. vorgefchriebenen Morten 
und einem Handſchlage bekräftigt, roorauf der Promotor demſelben, aufs 
fer dem auf Pergament gedruckten Diplom, unter zmecfmäßigen Eurzen 
Erklärungen Bibel und ing übergiebt. Zu dieſer Feierlichkeit ladet 
der Dekan burch einen auf Koften des Dofterandus zu drukkenden las 
teinifchen Anfchlag die Mitglieder bes Minifteriums, die übrigen befons 
ders berechtigten Perſonen und fämmtliche Profeſſoren der Univerfität 
ein. Das auf Koften des Promovirten gedruckte Diplom iſt nach den 
im $. 106. enthaltenen Beſtimmungen befannt zu machen und zu vers 
theilen. on. 

' VI. Son Dottsrpromstiouen honoris causa. a 
6. 111. Wer bei dee Fakultie um Promotion zum “Dofter der 

Theologie anfucht, kann diefelbe nur durch feierliche Promotion unter 
den. in den obigen SS. verordneten Bedingungen erhalten. Doc kann 
die Fakultät .die Doktorwuͤrde auch honoris causa Auswärtigen oder 
hierſelbſt Anweſenden, durch bloße Leberfendung des Diplome, ale eine 
freiwillige —— sgezeichneter Verdienſte um die Wiſſenſchaft au 

ertheilen, (Lime. St, Abfehn. IX. $. 4. u. 7.) niemals aber auf bio 
Einfendung einer Abhandlung. en u 

” 

. I. 
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6. 112. Der Antrag zu einer ſolchen Doftorpromotien: honoris 
causa muß von zwei Mitgliedern der Fakultät gefchehen, und es muͤſ⸗ 
fen in dem Antrage die ausgezeichneten notoriichen Berdienfte des Vor⸗ 
geſchlagenen um die Theotogie auseinander gefeßt, oder, falls er ſich diefe 
ats Schriftfteller erworben hat, durch Anführung oder Vorlegung der 
Schriften belegt ‚werden. .Die Abſtimmung gefdyieht durch Umlauf 
ſchriftiich und offen. Zur Genehmhaltung des Antrages tft Einftimmigs 
keit aller Fatuftätsmitglieder erforderlich. (Univ. St. Abfchn. IX. $. 7.) 

. 113. Das: Diplom der auf foldye Weile honoris causa ertheis 
ten Doktorwärde iſt mit befonderer Bezugnahme auf Die angeführten 
Verdienfte, oder angeführten oder vorgelegten Schriften abzufaſſen (ib.) 
und nach den Vorfhriften des $. 105., fo weit er Hierher gehört, zu 
publiziren. oO 

$. 114. Sollte die Fakultaͤt in aufferordentlichen Fällen ſich bes 
wogen finden, großen auſſerhalb der Wiffenfchaft erworbenen Verdienften 
durch Weberreichung des Doftordiploms ihre Verehrung zu bezeigen, fo 
bat fie bay bie Senehmigung des Mintftertums einzuholen. Es bleibt 
dann der Erwägung der Umſtaͤnde überlaffen, ob das Diplom durch eine 
Deputation oder: auf andere Art uͤberſandt werden Toll, Uebrigens {ft 
auch ein folhes Diplom nach den Vorfihriften des $. 105., fo weit er 
hieher gehört, zu publiziren. u 

IX. Von den Koflen ber Premotion. 

6. 115. Die Promotion honoris causa geſchieht koſtenfrei. Die 
unvermeidlichen Koften für den Drud und die anftändige Leberreichung 
des Diploms werden nad) Maaßgabe des Abfchn. IL. $. 37. beſtritten. 
+6, 116. An Gebühren werden für den Licentiatengrad Funfzig 

Thaler in Golde, und für den Doktorgrad Einhundert Thaler in Solbe 
zu Händen des Dekans entrichtet, und aufferdem ſowohl für den Licen⸗ 
tfatens als auch den Doftorgrad Fünf Thaler Courant an die Univer⸗ 
ſitaͤts Bibliothek. Die Söhne und Brüder der fungivenden, emeritirten 
und verftorbenen Profefforen der biefigen theotogifchen Fakultäe find von 
diefen Gebühren in ſoweit befreit, Daß fie jedach Die an die: Univerfinäts 
Bibliothek fommenden Fünf Thaler und die nach 6. 118. an den Re 
tor, den Univerfitätsrichter und die Pedelle fallenden: Austen dem. Des 
fan zur weiteren Abführung zu zahlen haben. Aufferdem können bie 
Koften, mit Ausnahme- der file die Untverfitäts Bibliothek zu erl 
den Fünf Thaler, nur mit Einwilligung aller Fakuftätamitglisder bei 
ausgewiefener Duͤrftigkeit des Kandidaten ermäßigt oder erlaſſen wer⸗ 

“den, in welchem Falle auch die §. 97. beftimmten Quoten ber zugezos 
genen Eraminatoren, welche wicht Fakultätsmitglieder find, und des MNeb 
tore, Dekans uud Untverfitätsrichters erlaffen, oder verhaͤltnißmaͤßig her⸗ 
abgefeßt merden, mogegen die Pedelle ihre Quoten unverkuͤrzt erhaͤlten. 
17. Bon den eigentlihen Prometionsgebühren tft die Hälfte 
notwendig vor dem Examen und für daſſelbe zu entrichten, und geht 
verloren, wenn der Kandidat in demfelben nice beſteht, bleibt jedoch 
Ki feine Rechnung, wenn er fih nach Ablauf eines jahres, und nicht 
päter als zwei jahre nach der erfien Prüfung, zu einer neuen Pruͤ⸗ 
fung ftelle und darin beſteht. Die andere Hälfte kann mit der erfteren 
—7 — oder unmittelbar vor der Promotion gezahlt werden. (Univ. St. 

bſchn. IX. $. 8.) Iſt erſteres — ſo erhaͤlt ſie der Kandidat, 
wenn er nicht beſtanden, unverk zuruͤck. Die fuͤr die Univerſitaͤts 
Bibliothek beſtimmten Fuͤnf Thaler Cour. werden erſt unmittelbar vor der 
Promotion an den Dekan bezahlt, welcher fie-an die Quaͤſtur abfuͤhrt. 
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$..118. Won den vollen, fuͤr die Licentiaten⸗ oder Doktorpromo⸗ 
tion eingegangenen Gebühren wird abgezogen: D) ein Zehntheil, wo⸗ 
von der zur Zeit der feterlichen Promotion im Amte ſtehende Rektor 
die Hälfte, der Univerfitätsrichter ein Viertheil und die, zur Perzeption 
der Gebuͤhren befonders berechtigten Pedelle ein Viertheil empfangen; 
2) ein Zehntheil für den zur Zeit der feierlichen Promotion im Amte 
kehenden Dekan, welches ihm auch verbleibt, wenn er die Promotion 
ducch einen Prodekan hat verrichten laflen;_ 3) ein Zwanzigtheil für 
des bei dem Examen anmefend geweſene Fakultätsmitglied, welchen 
Antheil auch der anmwefende Dekan aufler dem ihm zufommenden Zehns 
tyeil erhält. Jedoch muß der Perseptionsfähige bis zur Abftimmung 
über die Promotion zugegen gemefen ſeyn, oder .fih nur mit Zuftims 
mung des Dekans entfernt haben, wogegen diefer Zivanzigtheit der Fa: 
kultaͤt verfällt, wenn fich ein Mitglied vor der Abftimmung ohne Ber 
willigung des Dekans entfernt hat. Mit den Eraminattonsgebühren, 
weiche ein Kandidat entrichtet hat, ben die Fakultät nach der Prüfung 
abgewieſen, wird eben fo verfahren, mit der Ausnahme jedoch, daß Refr 
tr, Defan und Lniverfitätsrichter Feine befondere Abzuge davon erhal 
tm. Wird aber der abgewielene Kandidat in Folge einer neuen Prüs 
fung innerhalb der $. 117. beffimmten Friſt promovirt, fo erhalten auch 
die leßtgenannten die ihnen nah Nr. 1. diefes 5 zuftehenden vollen 
Quoten. — Was nach allen diefen Abzügen noch übrig bleibt, geht. zur 
dafultätskafle. — Berlin, den 29. Januar 1838. 
Miniſterium der geiftfichen, Unterrichts: und MebiginalsAngelegenheiten. 

Sponfion der Doktoren der Theologie. 
(Beilage zu den Statuten ber theofogifhen Fakultät.) 

. Postquam venerabilis in hacce ‚Universitate Theologorum Ordo 
te SS, Theologiae doctarem rite creare decrevit, ex mandato Ordi- 
nis ejusdemque nomine ego.te (Bor; und Zuname) sollemniter inter- 
roxo, an fide data polliceri ac jurejurando confirmare constitueris: 
I) te mihil a scriptis propheticis et apostolicis iisque omnibus,. quae 
inde ad symbola ecclesiae cum oecumenica tum ad Augustanam prae- 
sertim confessionem manarunt, alienum neque ipsum docere aut spar- 
gere neque .aliis docentibus affırmare vel commendare velle; 2) te 
gradus hujus dignitatem, quocumgne locorum perveneris, eximia mo- 
rum probitate atque gravitate sartam tectam tueri velle; 3) te gra- 
dum doctoris Theologiae ab hac Facultate impetratum alibi repetere 
nolle. — Haec igitur, priusquam Theologiae doctor publice renun- 
tieris, ex animi sententia pollicere ac jurejurando confirma his verbis: 
„Has juramenti a me praestandi partes ego probe intellexi et me 
sancte servaturum promitto et juro. Sic me Deus adjuvet trinus et 
unus-et sacrosanctum ejus evangelium,” 

B. Statuten ber jur iſtiſchen Sakultät der Königlihen — 
Sriedrih: Wilhelms Univerſitaͤt zu Berlin. 

BVom 29, Sanuar 1838. 
Auf den Grund der VBerfaffung, welche Seine Majeftät der König 

mittefft der Statuten vom 31. Dftober 1816 der hiefigen Friedrichs 
Vilhelms Univerſitaͤt zu geben geruht haben, und in Berüeficheigung 
der ſpaͤtern Verordnungen ertheile das Meinifterium der hiefigen jurifts 
(hen Fakultaͤt folgende Statuten: | 
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Erfier Abſchnitt. Yon der Befimmung und den Sefhäfß 
ten der juriftifhen Fakultat im Allgemeinen. - 

6.1. Die juriftifche Fakultaͤt hat die Beftimmung, die gefammte 
Rechtswiſſenſchaft Ai vorzuͤglicher Ruͤckſicht auf die Gevürfniffe des 
Preuſſiſchen Staats zu lehren. / 

6. 2. Sn fofern die juriftifche Fakuftaͤt im meiteren Sinne eine 
KRorporation in der Untverficät bilder, gehören zu derſelben die bei ihr 
angeftellten, für den Königlichen Dienft vereideten, ordentlichen und 
aufferordentlichen PDrofefforen, die dei ihr habifitirten Privatdocenten, 
und die in ihr Album eingetragenen Studirenden. Als Behörde ums 
faſſt fie aber nur die Bei ihr angeftellten ordentlichen Profefloren, wie 
fern fie Doctores juris utriusque, und nicht mehr bloß Professores 
designati find. Diefe Behörde Abt, unter dem Worfiße des Dekans, 
die ihr auftehende Rechte und Verpflihtungen unter den im Folgenden 
enthaltenen Beftimmungen, unabhängig vom Senat, aus. 

. 3. Die Rechte und Verpflichtungen der furiftifchen Fakultaͤt, 
als Behörde betrachtet, betreffen: 1) die Aufficht Über die Lehre in ih⸗ 
vem Gebiete, und deren Vollſtaͤndigkeit; 2) die Aufficht über die Stus 
denten in wiſſenſchaftlicher und fittlicher Hinficht, und die Ertheilung der 
Denefiein und Prämien; 3) die Ertheilung der afademifchen Würden. 

.4 Die juriftifhe Fakultaͤt bildet aufferdem ein befonderes ®pruchs 
kollegium, welches feine eigenen Statuten und fein befonderes Siegel hat. 
In dieſes Spruchkollegium teeten auch die ordentlichen Profefloren der 
echte nur freiwillig ein. Die nicht eingetretenen haben aber ſodann 
feine Befugniß, fich felbft unter einander als Spruchkollegium zu kon⸗ 
ftituiren. — Die Fakultät kann jedoch, als Spruchkollegium, die unent: 
seitlichen Dienfte der Univerfitäts Unterbeamten nicht in Anfprudy nehmen. 
. 5. Unbeſchadet der Rechtsgleichheit aller Fakultäten, nimmt die 
juriftifche Fakultät bei feierlichen Repraͤſentationen den nächften Platz 
nach der theologifchen Fakultät ein, und unterzeichnet auch in diefer Ords 
nung durch ihren jedesmaligen Dekan. 

6. 6. Sämmtliche ordentliche und aufferordentlihe Profefforen 
follen, nad) ber Reihefolge ihrer Anftellung, fo wie fämmtlihe Privats 
Dozenten, nach dem Datum ihrer öffentlich vollzogenen Habilitation, in 
einem eigenen Album dergeftalt verzeichnet werben, daß darin die Lebenss 
verhältniffe eines jeden, insbefondere Tag und Drt der Geburt, der 
Doftorpromotion, des Patents oder Dekrets der Anftellung bei der Has 
Eultät, fo wie das Ausfcheiden eines jeden, oder die Verſebung in eine 
andere Kategorie, forgfältig angemerkt werden. 

Zweiter Abfchnitt. Von der Verfaffung der jurifkifchen 
Fakultaͤt, als Behörde betrachtet. | 
L Ren den Mitgliedern der Fakultät und deren Aufnahme. 

, $. 7. Die juriftifhe Fakultät, als Behörde betrachtet, beſteht aus 
jommelichen bei ihr angeftellten ordentlichen Drofefloren, in twiefern fie 

octores juris utriusgne und nicht bloß. Professores designati find, 
und diefe nehmen an den ihr zufommenden Nechten und Berpflichtuns 
gen alle völlig gleichen Antbheil. Der Rang der Mitglieder der Fakul⸗ 
tät unter einander richtet fi nach dem Datum ihres erften Patents 
als ordentlicher Profefforen an einer geſetzmaͤßig Eonftitufrten Univerſitaͤt. 

8. Wer ald berufener ordentlicher Profeffor. in die Fakultaͤt 
- eintreten will, muß den juriftifhen Doftorgrad haben, oder ihn binnen 

Sjahresfrift bei der juriftifchen Fakultaͤt irgend einer geſetzmaͤßig konſti⸗ 
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tuirten, und mit dem Rechte der Ertheilung akademiſcher Wärben ver: 
ſehenen, Univerfität erwerben. Bis zur Erwerbung deffelben ift er 
nicht -habilitationsfähig, und feine Ausübung aller Vorrechte eines or: 
dentlichen Profeſſors bleibt fo lange, bis er den Grad befißt, fuspens 
dire. (Univ. St. Abfchn. IL $. 2.) = 

$. 9. Zür einen ordentlich promovirten Doctor juris utriusque 
it, in Beziehung auf den im $. 7. beftimmten Punkt, nur derjenige zu 
achten, weicher den Doktorgrad von der juriſtiſchen Fakultaͤt einer geſetz⸗ 
mäßig fonflituirten und mit dem Mechte der Ertheilung akademifcher 
Hürden verſehenen, lntverfität, entweder mach allen vorgefehriebenen 
Leitungen, oder bonoris causa, und zwar wegen feiner fchriftftellerifchen, 
oder andermweitigen notoriichen. Berdienfte um eine, in das Gebiet der 
juriſtiſchen Fakultaͤt gehörige, Wiffenfchaft erhalten hat. jedoch hat die 
Fakultaͤt das Recht, entweder dasjenige, was an der Promotion des ber 
rufenen Profeffors auszufegen feyn möchte, durch ihre Anerkennung zu 
ergänzen, oder, falls. er. gar noch nicht promovirt ſeyn follte, ihn nach 
Miaaßgabe der unten vorfonmenden Beftimmungen honoris causa zu 
promoviren, niemals aber ihm die Ermerbung des Doktorgrades gänzs 
lich zu erlaffen. ’ 

$. 10. Jeder für. die Fakultät berufene ordentliche Profeſſor tft, 
wenn er auch an der hiefigen Univerſitaͤt Schon als Privatdozent, oder 
aufferordentlichen Profeſſor, habilitirt war, verbunden, vor dem Als 
teiste feines Amts als ordentlicher ‘Profeflor, und’ feinem Eintritte in 
die Fakultät, oder binnen eines VBierteljahres nach dem Antritte des 
Amts, worüber er fich jedoch vorber fchriftlich zu erklären hat, ſich zur 
ordentlichen Profeffur zu habilittren; es fey denn, daß er gleich anfang: 
lich durch Provokation ‚auf die Univerſitaͤtsſtatuten (Abſchn. II $. 2.) 
eine jährige Frift fich ausbedinge, weiche alsdann vom Tage feiner Ers 
nennung an zu berechnen iſt. Diefe Habilitation befteht darin, daß der 
Ernannte ein lateinifches Antrittsprogramm über einen wiflenfchaftlichen 
Segenftand in Druck gebe, wovon das Minifterium zwölf, jeder ordent⸗ 
liche Profeſſor der Univerſitaͤt, nebft den übrigen befonders berechtigten 
Derfonen, ein Exemplar erhält, und zwanzig auf die Regiftratur der 
Univerfität abgeliefert werden, und daß er, vor oder nad Erſcheinen 
des Programms, eine Öffentliche Vorleſung, oder Antrittsrede, in ders 
felben Sprache. halte, wozu er durch einen, unter ber Authorität des 
Rektors und Dekans abgefaflten, auf eigene Koften zu drukkenden, und 
an die Mitglieder des Minifteriums, wie an alle Pehrer der Univerfität 
und die übrigen befonders berechtigten Perſonen, zu vertheilenden, und 
am fchwarzen Wett anzuheftenden Anfchlag einladet. Bis beide Leis 

ſtungen erfüllt find, ift und heißt im Katalog, und fonft, der Ernannte 
designatus; als foldyer ift er weder in der Fakultät ſtimmfaͤhig, noch 
kann er an ben übrigen Prärogativen der ordentlichen Profeſſoren Theil 
nehmen. Jedoch will ſich das Miniſterium das Hecht vorbehalten, in 
geeigneten Fällen von den Habtlitationdleiftungen zu dispenfiren, 

IE. Ron der Wahl des Oekans. 

$ 11, Zur Leitung ihrer Gefchäfte erwählt die Fakultaͤt aus ihr 
1 s itte y auf ein Jahr jedesmal, einen Dekan. (Univ. St. Abfchn. 

$. 12, Der Dekan wird innerhalb zweier Tage nach erfolgter Wahl 
des neuen ‚Rektors gewählt, und dee Gewählte dem fungirenden Neftor 
fogleich angezeigt, damit fein Name, von diefem, in den Bericht über 
die Wahlen an das Minifterium.aufgenommen werden koͤnne. (ib. $. 11.) 



$. 13. Die Wahl des Dekans gefchieht von ben, zu: deeſem Zwekke 
verfammelten Mitgliedern der Fakultaͤt durch Abſtimmung auf zufams 
mengefafteten Zettein, wobei abfolute Stimmenmehrheit entfcheidet. Er⸗ 
atebt fich eine. ſolche bei der erſten Abſtimmung nicht, fo werden bie 
zwei Namen, weiche die telativ meiften Stimmen gehabt haben, auf 
die engere Wahl gebracht, damit nun eine abfotute Mehrheit, oder, bei 
gie Anzahl der Stimmen auf beiden Zeiten, das Loos entfcheide. 

ollten bei der erſten Abfiimmung mehr als zwei Mitglieder Die relar . 
tiv meiften Stimmen erhalten, weil mehrere eine gleiche: Anzahl häts 
ten, fo tft zwischen allen denen, welche entweder die relativ gröfite, oder 
die zwei relativ gröfften Zahlen haben. (in fofern die zweite Zahl mehr 
reren gemein waͤre), fo lange zu wählen, bis nur zwei Namen mit res 
lativ größten Zahlen übrig And, weiche dann auf die entjcheidende Wahl 
fommen. Haͤtten endlich alle, bei der. erften Abſtimmung ‚vorkommen: 
den, Namen gleich viel Stimmen, und waͤren deren mehr als zwei: fo 
beftimmt das Loos, welche zwei. von ihnen auf die engere Wahl kom⸗ 
men follen. Die beiden, welche zulegt auf die engere: Wahl Eommen, 
enthalten fich der Abftimmung. (Vergl- $. 31)  ' 

$. 14. Zwei Jahre hinter einander darf nicht derfelbe, zum Dekan 
erwaͤhlt werden. 

§. 15. Jedes Sefuftätsmiegtieb bat das Recht, jedoch nur eins 
mal, das Dekanat auch ohne Anführung befimmter Gründe abjuleh⸗ 
nen. (Untv. St. Abfehn. II $. 12.) Will daſſelbe Mitglied ed öfter 
ablehnen, : fo hat es feine Gründe zu erklären, und die Fakultät ent 
—*& in der Sitzung durch abſoluie Stimmenmehrheit, ob ſie guͤttig 
yn ſollen. 
r I. 16. Wenn ein Fafuleätsmitglied Eranf, oder. erlaubter Weife 
abwesend ift, darf es zur Dekanswahl feine Stimme fchriftlich abgeben, 
die jedoch nur fo lange gilt, al6 der Bezeichnete auf der Wahl iſt; der 
Abweſende muß aber auch zugleich feine Erklärung, ob er das Dekanat 
anzunehmen geneigt fey, einfenden, (Univ. St. Abfchn. II. $. 13.) .auf 
weiche dann die Beſtimmungen des vorigen $.. Anwendung finden. 

II, Vom Dekanat. 

6. 17. Die Uebernahme des Dekanats erfolgt. am letzten Sonn: 
abend dar Herbfiferien, ats dem zum Rektoratswechſel und zur Erneue⸗ 
rung-ded Senats der Univerfität beflimmten Tage, (Univ. St. Abfchn. 
71. $. 21. Abſchn. IL $. 12.) Der..niederlegende ‚Dekan überliefert 
dem antretenden das von feinem Vorgaͤnger Empfangene und das Hin⸗ 
zugefommene, mit Bemerfung des Abgangs, und nimmt darüber eine 
Verhandlung auf, ‚weiche der niederlegende Dekan felbft zu den. Alten 
zu fehreiben hat. 6 
6. 18. Der Dekan eröffnet alle an die Fakultaͤt, als ſolche, ges 
fangenden Verfügungen, Zufchriften und Geſuche, hält.darüber ein Sjours 
nal, welches fein Vorgänger’ von Sibung zu Sigung fontrollirt, und 
keingt das Eingegangene, fo wie feine eigenen, oder eines jeden Fakul⸗ 
taͤtsmitgliedes Vorſchlaͤge, bet der Fakultaͤt zur Berathſchlagung, die, 
wofern nicht fuͤr gewiſſe Gegenſtaͤnde etwas naͤheres beſtimmt iſt, nach 
feinem Gutfinden eine mündliche oder ſchriftliche ſeyn kann. Er kann 
aber mit Ausnahme deſſen, was in den gewoͤhnlichen Gang der ihm 
beſonders uͤbertragenen gehoͤrigen Ortes aufgefuͤhrten Geſchaͤfte gehoͤrt, 

"für ſich nichts verfügen vder beantworten. (Univ. Ot. Abſchn. Al. §. 14.) 
$. 19. Er beruft, fo oft er es noͤthig hält, die Fakultaͤt zuſam⸗ 

men, führt in der ⸗Verſammlung mit allen Rechten und Pflichten des 
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Pröfes eines nach Stimmenmehrheit entſcheidenden Kollegiums den 
Borfig, und bringt die Fakniltaͤtsbeſchluͤſſe zur Ausführung. Er vers 
richtet die Promotionen, ober laͤſſt fie durd, ein anderes Mitglied der 
Fakultaͤt, welches er dazu einladet und ad hunc actum als Prodekan 
konſtituirt, verrichten, welche Subftitution jeboch fein Anderer, anffer 
dem bei unvermeidlichen Verbinderungen des Dekans von gelöft eintre⸗ 
tenden Prodekan, zu uͤbernehmen verpflichtet iſt. (Univ. Abſchn. 
1. 6. 15.) Er ſchreibt ferner die zu dev. Fakultaͤt ſich bekennenden Stu 
denten in das Album derfelben und in das dazu gehörige alphabetifche 
Regiſter ein, führt das Album der Lehrer der Fakultät, vollzieht die 
Zeugniffe der Studirenden der juriftifchen Fakultät mit den übrigen: dazu 
verordneten Behörden, redigirt den die Fakultät betreffenden Antheil 
des Verzeichniſſes der Vorleſungen, verwaltet die Kaffe der Fakultaͤt, 
hat Sie und Stimme in der Unterftügungstommiffion dee Univerfität, 
und beforgt alle übrigen, in diefen Statuten ihm befonders aufgetragen 
nen Gefchäfte und die in den Statuten der Univerfität ‚ihm aufgegebes 
nen, auf das Gauze der Lintverficät bezuͤglichen Dbliegenheitn. Er 
(re im feinem Amte das Sieget der Fakultaͤt und fein beſondreree 

tsſiegel. tn ..: . 
$. W. Der Dekan.hat die Alba und übrigen Namenliſten und 

das für ihn beftimmte Siegel in ‚feinem Befchiuffe, und ift dafür, 
und für die Ordnung der auf ber Regiftratur der Univerſituͤt befinds 
itchen Akten der Fakultät, verantwortlich; für letztere in fofern, als die 
Resiftraturbeamten in diefer Beziehung von ihm abhängen. Das 
große Siegel der Fakultät, und der flatt deſſen dienende fchwarze 
Stempel, find in Berwahrung der Regiftracur, welche dem Dekan 
dafür verantwortlich if. 1 

$. 21. Die Einkünfte des Dekans beſtehen in den Gebuͤhren für 
die Inſkription, für melde er von jedem Studirenden der juriftifdyen 
Fakultät, der noch nicht auf einer, als ſolche anerkannten Univerſitaͤt 
immatrifuliet gewefen, Einen Ihater, oder, wenn der Stubdirende bei 
reits auf einer ſpichen immatrifulirt gewefen, die Hälfte erhält; in 
den Gebühren für die Abgangszeugniffe der Studirenden der juriſti⸗ 
ſchen Fakultaͤt, von weichen er: für jedes Einen Thaler erhält; in 
einem Zehntheil der für juriftifhe Promotionen zu erlegenden Gebuͤh⸗ 
ten, und in 5 Thlr. Gold für jede von ihm eingeleitere, bis zus münds 
lichen Abftimmung über die eingereichten Probefchriften in der deshalb 
gehaltenen Sitzung fortgeführte, Verhandlung über die Habilitation 
eines Privatdozenten. ird die Promotion eines Kandidaten nicht 
mehr unter dem Defan verrichtet, unter welchem der Kandidat eras 
minirt worden, fo erhält der Dekan, in deffen Sabre die oͤffentliche 
Promotion felbk verrichtet worden, den genannten Zehntheil. Säle 
ein Dabilitandus die Probevoriefung in consessu facultatis nicht ‚mehr 
unter dem Dekan, welcher die Habilitation eingeleitet hat, fo kommen 
er Bebähren demjenigen Dekan zu, in defien Jahre dirfe Vorleſung 
gehalten wird. | 

$. 22. Iſt der Dekan trank, oder fonft durch. deingende Abhal⸗ 
tungen an der Ausübung feiner Gefchäfte verhindert, fo ift fein letter 
Vorgänger im Dekanat verbunden, die interimiftifche Verwaltung ders 
felben als Prodefan zu übernehmen, bat jedoch an die während Dies 
fer Verwaltung entipringenben oder eingehenden Einkünfte des Dei 
kanats für feine Perfon keine Anſpruͤche — Wird das Dekanat durch) 
Tod, Abberufang oder Abdikation, weiche jedoch allemal der Bench: 



migung des Miniſteriums bedarf erledigt, fo hat biefes zu entfcheiben, 
ob bis zum Ablauf des lniverfitätsjahres der vorlegte Dekan eintres 
ten oder eine neue Wahl Statt finden fol. Im Todesfalle beziehen 
die. Wittwe, und minderjährigen Kinder noch drei Monate die Ger 
bühren, weldye der Verfiorbene bezogen haben: wuͤrde. 

IV, Vom Gelhäftsgange bei der Fakultät. 

$. 23. Die Berfammiungen der Fakultät werden in der Regel 
im Senatszimmer des Untverfirätsgebäudes gehalten. Sollten indef: 
fen befondere Veranlaffungen zu einer Ausnahme eintreten, fo hat 
der Dekan auch das Recht, bie Fakultät in feiner Wohnung zu vers 
Freien in fofern er im Univerfitätsbezirke wohnte. (Univ. St. Abſchn. 

. . 924. In den Sigungen ruft ber Dekan die Weitglieder ber 
Fakultät, ſowohl zur Deliberation als zur Abflimmung anf, und zwar 
nach dem Fakultätsalter, (Abfchn. II. $. 7.) fo daß der ältefte Ange: 
fiellte feine Meinung zuerft eröffner; die Abftimmung: gefchieht in ums 
gefehrter Ordnung. In allen Fällen entfcheibet," fo wie bei nachgeges 
benen fchriftlichen Abftimmungen mit Ausnahme des Abfchn. V. . III. 
angeführten Falles die abfolute Mehrheit der Stimmenden gilt, und 
bei gleicher Anzahl der Stimmen die des Defans den Ausfchlag giebt, 
fo auch in den Berfammlungen die abfolute Mehrheit der in der Sit: 
jung anwefenden Mitglieder, und, bei gleicher Anzahl der Stimmen, 
die des Defand. Glaubt aber Jemand dur den Befchluß der Mehr; 
heit fein Gewiſſen efährdet, fo bat er das Recht, feine Erklärung, 
daß er fich in der Minderheit befunden, oder ein befonderes Votum 
entweder zu den Akten zu geben, oder auch dem befchloffenen Berichte, 
wenn derfelbe an das Minifterium gebt, fo wie einem befchloffenen 
Schreiben an die Allerhoͤchſte Perſon Seiner Miajeftät des Könige 
beizulegen, alles jedody nur, wenn er fich daflelbe in der Sitzung felbft 
ausdrücklich vorbehalten bat. Die abwefenden Mitglieder der Fakul⸗ 
tät find an alle Befchlüffe der Anweſenden gebunden, und als der 
Mehrheit beigetreten anzufehen. Denjenigen, weiche nad) vorherger 
sangener ſchriftlicher Entfhuldigung abwefend find, fchickt der Dekan 
nachher dad Protokoll der Sitzung, jedoch ohne die Borakten, zu, um 
fie von den gefafiten Beſchluͤſſen zu unterrichten. \ 

$. 25. Nach abgemachten Vorträgen des Defans, oder berjeni: 
gen, welche mit befonderen Gefchäften beauftragt find, hat ein jedes 
Mitglied das Recht, in der Sitzung fih das Wort zu erbitten, um 
Anträge zu machen. . 

- 526. Das Protofoll.der Sigung führt der Dekan, unterfchreibt 
daffelde. für fich allein, und lief’e es im Anfange der nächften Sitzung 
vor. In jeder gültig berufenen Sißung, wenn fie auch zunächft.zu 
einem einzelnen befonderen Zwekke angefegt worden, kann zwar, wenn 
nicht ausdräcdlich von: dem Defan im Umlaufſchreiben beinerft ift, es 
folle weiter nichts vorkommen, über jeden anderen Segenftand verhan: 
beit, und falle die Sache dazu reif befunden wird, darüber beſchloſſen 
werden; wenn indeflen in einer und derfelben Sitzung ein Eramen 
eines Dromovenden oder ein Kologuium mit einem Habllitanden ger 
halten und noch andere Verhandlungen vorgenommen werden, fo tft 
über erfiere ein befonderes Protokoll aufzunehmen, und daffelbe in 
dem Protokoll über die übrigen verhandelten Gegenſtaͤnde nur zu alles 
giren. In der nächften Sitzung wird .nur das’ leßtere, über die uͤbri⸗ 
zen Segenftände aufgenommene. Protokoll veriefen. 



$. 27. Bet fchriftfichen Verhandlungen durch Umlauf darf der 
. Dekan nur dann eine wirkliche Abftimmung annehmen, wenn bie 
Umfrage auf ein bloßes Ja oder Nein zwifchen zwei entgegengefegten 
Meinungen geftellt war, und lediglich in diefer Form beantwortet iſt, 
nicht aber, wenn in den fchriftlichen Bemerkungen der Mitglieder ent: 
weder mehrere abweichende Meinungen, oder neue Vorfchläge, oder 
neue zur Sache gehörige Nachrichten vorfommen. Sn diefen Källen 
muß der Dekan eine Ueberſicht deſſen, was bei dem erften, Umlaufe 
vorgekommen ift, zum Behuf einer neuen Abftimmung abfaflen und 
umlaufen Laffen, oder falls fich nach den Umſtaͤnden auch davon fein 
reines Ergebniß erwarten ließe, eine Fakultätsfigsung berufen. Auch 
muß in jedem Falle, wenn ein Deitglied gegen die Entfcheidung der 
Sache ohne mündliche Bergthſchlagung -proteflirt, eine Verſamm⸗ 
lung gehalten werden. Der Erfolg einer jeden fchriftlihen Abſtim⸗ 
mung ift vom Dekan ben Mitgliedern befannt zu machen. Jedoch 
ſteht e8 dem Dekan frei, ob er den Erfolg einer fchriftlichen Abftims 
mung durch Eirkular, oder in ber nächftfolgenden Sitzung anzeigen 
wolle; hat er das le&tere gethan und die gefchehene Vorlegung des 
Erfolges der Abftiimmung in dem Protokoll vermerkt, fo ift er wicht 
verpflichtet, die abwefenden anders als, nach $. 24., durch Zufendung 
des Protokolls an die Mitglieder, welche ihr Ausbleiben aus der Sit⸗ 
zung entfchuldigt haben, damit befannt zu machen. 

6. Wenn die Fakultät Gutachten abzugeben oder ſonſt Sa: 
hen zu berathen hat, model es auf befondere wiffenfchaftliche Kennt⸗ 

niß ankommt, fo ift die Sache, ſowohl bei mündlichen als fehriftlichen 
Berhandlungen, zuerft denjenigen Profefforen vorzulegen, in beren 
befonderes Fach fie einfchlägt. 

6. 29. Wenn die Ausführung eines Befchluffes fich niche mit 
den übrigen Sefchäften des Dekans vereinigen läfft, oder die Fakul⸗ 
tät es fonft zweckmaͤßig findet, fo kann diefelbe einem Fakultaͤtsmit⸗ 
gliede, oder einer Commiſſion von mehreren, mit oder ohne Vorbe⸗ 
halt des nochmaligen Vortrags in der Fakultät, Übertragen; jedoch 
ſteht ſolchen Beauftragten nur die Ausführung zu, niemals aber dag 
Recht, neue Beſchluͤſſe im Namen der Fakultät zu faffen. Finden fie 
fotche nöchig, fo haben fie deshalb an die Fakultät zu berichten. 

$. 30. Die Fakultät iſt berechtigt, -wegen Ungebübrlichkeiten oder 
Deleidigungen, welche ſich ein Mitglied in fchriftiichen oder mändtichen 
Berhandlungen derfelben gegen die Fakultät oder einzelne Mitglieder 
erlaubt hat, daffelbe fchriftiich oder mündlich durd, den Defan zur Ord⸗ 
nung verweifen zu lafien, oder beshalb bei dem Minifterium Beſchwerde 
zu führen, worüber auf mündtichen oder ſchriftlichen Antrag eines Wit; 
glie des durch mündliche Abftimmung mie abfoluter Stimmenmehrheit 
entfchieden, und der Beſchluß im Protokoll vermerkt wird. ollte 
aber die Fakultaͤt, oder ein Mitglied derſelben, Veranlaſſung finden, 
ſich über den Dekan zu beſchweren, fo verſammelt fie ſich unter dem 
Vorſitze des lebten Vorgängers des Dekans, welcher alsdann in bie 
Funktion eines Prodekans eintritt, auf den an diefen Prodekan gebrach⸗ 
ten Antrag eines oder mehrerer Mitglieder; doch muß fie den Dekan 
ſowohl vorher von einem folhen Schritte, ald auch nachher vom Er⸗ 
folge, benachrichtigen, und ift er feiner Seite verpflichtet, ihe auf Ver⸗ 
langen alle zur Sache gehörigen Aktenflüde heraus .zu geben. Der-Bes 
ſchluß wird mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaſſt. 

$. 31., Sowohl der. Deben als jedes andere Mitglied der Fakul⸗ 

U 
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tät erleidet eine Suspenfion feines Stimmrechte ‚bei ‚Angelegenheiten, 
une bei es allein oder doch hauptfächlich auf deffen perfönliches Intereſſe 
anfommt. | 

$. 32. Ein jedes Mitglied der Fakultät iſt zur Verfchwiegenheit 
über alle ihre fchriftlichen und mündlichen Verhandlungen vor der Aus: 
führung verpflichtet. Ä 

. 33. Jedem bei einer der, Abſchn. III. $.41-57. und 58. und 
Abſchn. IV. 9. 81. bezeichneten Sitzungen ber Fakultät, ohne gültige Ent: 
fhutdigung, ausbleibenden Fafultätsmitgliede wird für jede verſaͤumte 
Sitzung der Art eine Geldbuge von Einem Thaler Cour. von der ihm 
zuftehenden Dividende der Kaffe, am Schluſſe des Dekanats, abgezegen 
und. ats Beltand ins folgende Sjahr übertragen. Wenn die Summe 
der Bußen feinen Antheil an dem zu vertheilenden Gelde uͤberſteigt, fo 
wird nur fein Antheil inne behalten, eine weitere Zahlung aber von 
ihm nicht gefordert, 

4. Die Fafuftät hat das Recht, die Ansfertigungen ihrer Bes 
ſchluͤfſ⸗ dem Sekretaͤr der Univerſitaͤt zu uͤbertragen, ſo wie ſie ſich auch 
Behufs ihrer Geſchaͤfte des Kanzliſten und Regiſtrators und der Pe⸗ 
delle der Univerſitaͤt bedient. (Univ. St. Abſchn. V. $. 10 und 11.) 

$. 35. Alle Schreiben an die Allerhoͤchſte Perſon Seiner Majeſtaͤt 
des Koͤnigs, ſo wie alle Berichte an das Miniſterium, zu welchen bei⸗ 
den die Fakultaͤt, unabhaͤngig vom Senat, berechtigt iſt, werden von 
ſaͤmmtlichen Mitgliedern der Fakultaͤt, den Dekan an ihrer Spitze, und 
unter Vorſetzung der Formel: „Dekan und Profeſſoren der juriſtiſchen 
Fakultaͤt der Koͤniglichen Friedrich: Wilhelms Univerſitaͤt hierſelbſt“ un: 
terſchrieben. Die Korreſpondenz mit dem Officio des Koͤniglichen auſ⸗ 
ſerordentlichen Regierungsbevollmaͤchtigten, mit dem Rektor und Senat 
der Univerſitaͤt, mit dem Univerſitaͤtsgericht und mit Behoͤrden auſſer⸗ 
halb der Univerfität, die Schreiben an diejenigen, welche Geſuche bei 
der Fakultät angebracht haben, die Zeugniffe, Fakultätsfigna und andere 
Ausfertigungen, welche auf Safultätshefchläffen beruhen, oder fonft im - 
Namen der Fakultaͤt gefhehen, geben zwar unter der Unterfcheift: 
„Dekan und Profeſſoren der juriftifchen Fakultaͤt ꝛc.“ Namens ber: 
felben, aber bloß mit namentlicher Unterzeichuung des Dekans. Diejes 
nigen Schreiben des Defans aber, welche bloß den Gefchäftsgang zwi⸗ 
ihen ihm als Beamten und dem Offieio des Königlichen‘ anfferordent: 
lichen Regierungsbevollmächtigten,, dem Rektor, und dem Rektor und 
&enat, und dem Univerfitätsgerichte betreffen, unterzeichnet er allein in 
feinem, eigenen Namen. 

$..36. Das große Siegel ber Fafultät, und bei gedruckten For: 
mularien der ſtatt defien dienende fchwarze Stempel werden nur bei 
den Signis faeultatjs, den Zeugniffen und den Diplomen, in allen uͤbri⸗ 
sen Fällen aber das Siegel des Dekans gebraucht. 

. V. Ren der Zalalsätstaffe. 

$. 37. Die Einkünfte der Fakultaͤt beftehen: 1) in den Gebühren 
für die Prometion und Habilitation nach Abzug deflen, was davon eins 
zelnen Perſonen zufommt, und 2) in den $. 33 beftinnmten Strafgel: 
dern. — Diefe Einnabmen werden am Schluſſe eines jeden Dekanats 
unter. alle Mitglieder der Fakultät gleich vertheilt, fo jedoch, daB die 
Abfchn. IE. $. 33. beftimmten Bugen von den Dividenden der. Einzel: 
nen tgeegen und als Beſtand in das folgende Jahr uͤbertragen wer⸗ 
den. Iſt ein Fakultaͤtsmitglied nach dem 31. März des laufenden Jah⸗ 
res verßorhen, ſa erhalten deſſen Wittwe oder Kinder die dein Verſtor⸗ 



benen zufommmende Dividende; iſt er wor: dem 1. April verſtorben, fo 
faͤlt diefe Berechtigung weg. Diejenigen Mitglieder, welche nach ‚dem 
3. März des laufenden Jahres in die Falultaͤt eingetreten find, haben 
feinen. Antheil an.der Dividende. on 

. 6, 38. ‚Die. Ausgaben der Fafultät, mit Inbegriff der Formula⸗ 
rien zu Quittungen: und Meldefcheinen. für die Studtrenden, werben 
aus den $. 37.. benannten Einfänften beftrittn. Die Koften ber Signa 
aber trägt der Dekan, fo wie er.auch zu den, von der Quaͤſtur beredys 
neten Koſten der Formularien für. die Abgangszeugniffe feinen verhält; 
nißmäßigen Beitrag zu. leiſten hat. 
...6:38. Der abgehende Dekan fegt der Fakultät fpäteftens binnen 
drei Zagen..nach feinem Abgange Rechenfchaft ab, weiche vorher von 
ber. Quaͤſtur in caleulo revidirt feyn muß. Die Rechnung witd von 
dem Machfolger im Dekanat geprüft, und das hierüber aufgenommene 
Peotafodi. ciskulirt, bei der $. 37. verordnneten Vertheilung, unter ‚den 
Mitgliedern der Fakultaͤt. 

"Dritter Abſchnitt. Bon der Aufſicht der jur if en 
Fakultaͤt Über die Lehre in ihrem Gebiete —*8 

deren Vollſtaͤndigkeit. 
ar I.. Bon din Lehrertr und NBorlefungen der Fakultät. .. ' 

.6& 40. Die juriſtiſche Fakultaͤt iſt, wie alte uͤbrigen Fakultäten ber 
Univerficät, für bie Vollſtaͤndigkett des Unterrichts in ihrem Gebiete fo 
weit verantwortlich, daß jeder, der drei volle auf einander folgende Jahre 
dem Stndium der Rechtswiſſenſchaft auf der Univerfität obliege, Gele 
genheit haben. muß, über. ale Hauptdisciptinen derſelben Vorleſungen 
wenigſtens zu zweien Malen zu hören. Zu dieſen Hauptdisciplinen wer⸗ 
dem. gerechnet: Juriſtiſche Encyklopaͤdie, Methodologie und Literarge⸗ 

ichte, Naturrecht, roͤmiſches Recht, deutſches Privatrecht, Staats 
recht und Kirchenrecht, Kriminalretht, Preuſſiſches Recht, Europaͤiſches 
Völkerrecht, Kriminal⸗ und. Civitprozeß, und. die Anleitungen zur Rechts⸗ 
praris. Außer den Vorieſungen der ordentlichen Profefferen dürfen hier⸗ 
bei auch die der auflerordentlichen,. nicht ‚aber Die der Privatdozenten 
mit in Anfdylag gebracht werden. (Univ. &t: Abichn. II. 9.6.) — Um 
der oben gedachten Verantwortlichkeit genügen zu Eönhen, hat vie ur 
kultaͤt das Recht, dem⸗Miniſterium, wenn ſie ſich für unzureichend haͤlt, 
mit Gruͤndene belegte Vorſtellungen zu machen, und ſich, wenn fie nady: 
weifen ann, .. daß eine jener Hauptdisciplinen in dem für den Kurfıle 
beftimmten Zeitraum von feinem: dev vorhandenen Lehrer ‚habe gelefen 
werden koͤnnen, für dieſen Gegenſtand auſſer Verantwortlichkeit zn ers 
klaͤren. (ibid. $. 7.) I 

6. 41. Bier Wochen vor Anfertigung des Verzeichniſſes der. Bor: 
lefungen beruft der. Dekan die ordentiichen und auffersrdentlichen Pror 
feffoven zu einer. Verſammlung, um darüber zu verhandeln, daß feine 
Hauptvorleſung fehle, und Koltifionen der Hauptvorlefungen in denſel⸗ 
bes Stunden- vermieden. werden. Die in dieſer Verſammlung, ohne guͤl⸗ 
tige Entſchuldigung, ausbleibenden ordentlichen Mitgiteder der Fakultät 
trifft die im $. 33. verordnete Gelbſtrafe. 8 

42. Das Macht, bei. der: Fakultät Vorleſungen zu haften, ha⸗ 
ben die bet ihr angeſtellten oodentlichen und aufferordehtlichen Profefſd⸗ 
ren und die Privatdogenten. (Univ. Ot. Abſchm VIIIG. .) Die den 
orbentichen und auſſerordentlichen Profeſſoren obliegende Pfticht, 
leſen, erſtreckt ſich nicht auf die Privatdezenten. 
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$. 43, Die Privatsozenten erwerben bas Recht, Vorleſungen zu 
halten, ohne Ausnahme nur. durch die Habilitation. — Die ordentlichen 
und auſſerordenlichen Profefioren haben zwar ſchon als designati dag 
Recht und die Verpflichtung zu fefen, fie find aber gehalten, nad) den 
Abfdyn. IE. $. 8. und 10. diefer Statuten für die ordentlichen Profefs 
foren gegebenen Beftimmungen, welche hierdurch. ausdruͤcklich auch ‚auf 
die auflerordentlichen Profefloren ausgedehnte werden, den Doktorgrad, 
wenn fie ihn noch nicht haben, zu erwerben und fich zu habilitiren. 

$. 44.. Fuͤr die Hauptfächer der Fakultaͤt beftehen vorläufig ſechs 
ordentliche Nominalprofeffuren und zwar: 1) für die Inſtitutionen des 
römifchen Rechts; 2) für die Pandekten; 3) für das Kirchenrecht; 
4) für das europäiiche Staates und Voͤlker⸗Recht; 5) für das deut 
fhe Privatrecht, und 6) für das Kriminalrecht. — Die Profefluren 
für die im $. 40. als Hauptdisciplinen bezeichneten Fächer, ſo wie für 
Lehneecht, Handelsrecht, deutfche und ausländifche. PDartifularrechte, wer⸗ 
den mit einem der nächit verwandten Fächer: verbunden: Sind alle 
ſechs Nominalprofeſſuren befest, fo ift Fein Ordinariat als erledigt zu 
betrachten; dagegen kann auch Fein Profeflor zwei Nominalprofeffuren 
in feiner Perfon vereinigen. Iſt ein Ordinäriat erledigt, fo tft: der Has 
Eultät geftattet, drei für daflelbe geeignete Männer mittelft eines moti⸗ 
virten Butachtens dem Miniſterium vorzufchlagen. Das Minifterium bes 
hält fid) vor, die Zahl der ordentlichen Nominalprofefluren nach Maaßgabe 
des Beduͤrfniſſes der Fakultät und der vorhandenen Mittel zu vermehren. . 

$. 45. Ein jeder zu der Fakultaͤt gehörige Drofefior ift berechtigt; 
über alle in das Gebiet derfelben einfchlagenden Faͤcher Borlefungen zu 
halten. — Zu öffentlichen Borlefungen find die Profeſſeren nur nach 
Diaaßgabe ihrer. Beftallung ‚verpflichtet. —.. Privatdsgenten find. nur 
über diejenigen Faͤcher zu lefen berechtigt, in welchen .fie lehren zu wol⸗ 
len bei der Meldung zur Habilitation erklärt haben (Univ. St. Abfıhn, 
VIIL $. 3 und 4.) Auch if, den Privatdozenten nicht geftattet, eine 
Vorleſung über einen Segenfiand, über welchen ein Profeſſor eine Pri⸗ 
vatvorfefung angekündigt: hat, in demfelben Semefter gratis zu halten. ' 

‚$. 46, Sollte ein Mitglied der Fakultaͤt Vorleſungen ankündigen, 
welche der. Dekan nicht" zu, den Vorträgen derſelben rechnen zu dürfen 
glaubt, fo iſt jener an den Dekan der andern betreffenden Fakultät zu 
verweilen, wobei ihm auf den Fall der. auch hier erfolgten -Werweigerung 
der Nekurs an dns Miniſterium unbenommen bleibt. Eben fo müflen 
umgekehrt afademifche Dozenten, die seiner andern - Fakultät: angehören; 
und Vorlefungen, halten wollen, die in das Gebiet der. juriſtiſchen Gar 
£uftät gehören, die Einwilligung dieſer dazu nachſuchen, wobei ihnen im 
Falle der Verweigerung ebenfalls der Nefurs an das Miniſterium freifteht. 

47. Wenn ein ordentlicher ober anfierordentlicher Profeſſor für 
eine beftimmte Disciplin beſonders beftelle iſt, fo giebe ihm dies (nach 
$. 45.) nicht etwa ein, Recht mit Ausichluß. anderer Lehrer dieſe Diss 
ciplin. allein zu lehren, wohl aber iſt er alsdann derjenige, an den. ſich 
die Fakultät für diefen Gegenftand zuerſt und vorzüglich. zu halten bat. 
(Univ. St. Abſchn. IL $. 3.) , 

$. 48. Der Dekan jft verpflichtet, zu der durch Umlaufichreiben 
des Rektors jedesmal beſtimmten Zeit die Anzeigen der Worlefungen, 
welche die Lehrer der Fakultät im nächften Semeſter zu ‚halten -gefons 
nen find, einzufordern, jeden Lehrer aber nach erfolgter Aufforderung 
des Defans, in welcher. der Termin jedesmal bemerkt feyn muß, ihm 
feine Anzeige bis zum 2. Januar und bis’ zum 2. Juni zu übergeben. 

—4 
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Verzobgerung ̟  derfelßen über diefe Friſt wird an ordentlichen und auffer⸗ 
ordentlichen Profeſſoren durch eine Geldbuße von'5' Thlen. Cour. zum 
allgemeinen Sreitifch, weiche durch den Neftor einzuziehen find, ar den 
Äbrigen Lehrern aber durch gänzliche Weglaſſung aus dem Lektions⸗ 
fataloge für diefes halbe Jahr beftraft. Der Dekan redigirt aus’ den 
eingegangenen Anzeigen den, die juriftiche' Fakultät ‚angehenden: Theil 
des lateinifchen und des deutfchen Verzeichniffes der Vorleſungen, mit 
Einfchluß der zum erfteren gehörigen chronologifchen Weberficht, und Bat 
demnaͤchſt den 9. Januar und 9. Juni diefe Verzeichniffe- dein Profefs 
for der Beredfamfeit zuguftellen. u n 

$. 49. Findet der Dekan bei der Prüfung der eingegangenen An⸗ 
zeigen der Vorlefungen, nad) Maaßgabe der obigen Beſtimmungen, Zwei⸗ 
fel über die Berechtigung eines der Einfender, ſey es überhaupt in An⸗ 
fehung feiner Perfon, oder in Anfehung der beftimmten Fächer, in welche 
die angezeigten Borlefungen einfchlagen, fo hat der Dekan diefes dem 
Einfender bemerklich zu machen, und falls letzterer fi mit ihm nicht 
einigt, die Fakultaͤt zu verfammeln, und ihr den Fall zur Enticheidung 
vorzulegen. : 1 

$. 50. Privatdozenten dürfen feine Anzeigen von Vorlefungen an 
das ſchwarze Brett anfdylagen laſſen, die nicht von-dem Dekan geprüft 
und mit feinem Vidi und feiner Nramensunterfehrift "bezeichnet find. 

6. 51. Wenn ein ordentlicher oder aufferordentlichen Drofeffor eine 
im ‚Katalog angefündigte Hauptvorlefung nicht haften will, und diefelbe 
nicht durd) einen andern ordentlichen. oder auflerordentlichen -Profeffor 
anderweitig befeßt ift, muß der erftere dem Dekan davon Anzeige mas 
hen, damit die Kakultät ihrer Verpflichtung; für die Vollſtaͤndigkeit 
des Lehrfurfus. zu forgen, zeitig nachlommen: könne. -— 24 

$. 52. Jeder der Fakultät angehörige Lehrer iſt ver tet, wenn 
er die Univerſitaͤt auffer den Ferien auf länger als drei Tage -verläff't, 
dem Defan davon Anzeige zu machen. (Untv. St. Abfchn. II. G. 9.) 
Fur die ordentlichen Profefforen gilt aber diefe Verpflichtung auch im 
nerhalb der Ferien. Scheider ein ber Fakultät angehöriger Lehrer von 
aan aaniverfität aus, fo hat er der Fakultät davon fchriftlich Anzeige zu 
machen. 

$. 53. Wenn ein Privatdozent auf ergangene Aufforderung - für 
zwei Semefter keine Anzeige von Vorlefungen eingereicht Hat, fo iſt fein 
Hecht, bei der Fakultät zu leſen, auf fo lange fuspendirt, bis er- von 
fetbft wieder um Aufnahme tn den Lektionsfatalog anfucht, und ift diefe 
Beſtimmung einen jeden bei feiner Annahme nach der Habilitation vom 
Dekan befannt zu machen. . Zu u 
954 Kein Privatdozent hat, als folcher und vermöge feiner Ans 
ciennität, Anſpruch auf Beförderung zur Prefeſſur; diefe "hängt viels 
mehe nur von dem VBedürfniß der Fakultät und der Tüchtigkeit der 
Derfon ab. Gefuche der Privatdozenten um Beförderung. find nicht 
vor Ablauf von drei Jahren feit der Habilitation des Privatdogenten 
zuläffig, und find zunächft bet der Fakultaͤt einzureichen, welche darüber, 
nach Befinden der LUmftände, an das Minifterium berichte. — Die 
Fakultaͤt if befugt, einem Privatdozenten, bei: leichteren Anftößigkeiten 
durch den Dekan Verwarnung oder Verweis zu ertheilen, und bei wies 
derholten oder gröberen Verftößen eines Privatdozenten auf feine gänzs 
lihe Remotion bei dem Miniſterium anzutragen. 

2. Ron der Habilitation der Privatdozenten. 

un“ 5. Wer bei der Fakultät als Privatdozent Vorle ſungen halten 
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will, muß fi bei derſelben habilitiren. ($. 43.) Zur Habilitatien 
wird Niemand zugelaſſen, als wer den juriſtiſchen Doktorgrad auf 
einer inlaͤndiſchen Univerſitaͤt rite erworben hat, oder, wenn er auf 
einer ausländifchen Univerfität zum Doftor promovirt worden, bach 
Bereits auf einer inlaͤndiſchen oder ausländifchen Univerfität Privat: 
dogent gewefen ift, wohel indeß dem Minifterium vorbehalten bleibt, 
"auch folchen, die auf ausländifchen LUntverfitäten zu Doktoren promo⸗ 
virt find, wenn fie auch noch nicht Privatdozenten gewefen, Dispens 
fation von diefer Verordnung zu ertheilen. Inlaͤnder haben zugleich 
nachzumweifen, daß fie der Meilitärpflicht genügte haben, und koͤnnen 
ohne biefe Nachweifun nicht zugelaffen werden. Dafjelbe gilt von 
Habilitanden, welche Ausländer, und aus einem der deutfchen Bun⸗ 
desſtaaten gebürtig find. Auch wird Miemanden die Habilitation fruͤ⸗ 
ber, als nach drei Jahren nach vollendetem akademifchen Triennium 
geftattet, welches bei Inlaͤndern von dem Zeitpunfte an, ba fie mit 
dem Zeugniffe der Reife ſtudirt haben, zu berechnen tft, wenn das 
Minifterium nicht von dieſer Berechnungsweiſe dispenfirt hat; und es 
iR zugleich nachgewiefen werden, daß der Habilitande dieſe drei 
Fahre auch auf eine praftifche Weife benust habe. Endlich hat der 
Dekan, ehe dem Adfpiranten, weichen die Fakultät für zulaſſungsfaͤhig 
erklärt hat, die KHabilitationdleiftungen aufgegeben werden, bei dem 
Dffizio des Königlichen aufferordentlihen Regierungsbevollmaͤchtigten 
anzufragen, ob der Zulaffung des Adfpiranten feine anderweitige 
Bründe entgegenitehen. jedem, der fich zur Habilitation meldet, hat 
der Defan, nach Abſchn. III. $. 45. 53. 54., die Verhaͤltniſſe der hie⸗ 
figen Brivatdogenten, und insbefondere die Abfchn. V. $. 104. ihnen 
aufgelegte Verpflichtung, ausdrüdtich, unter Aufnahme eines Proto⸗ 
Eos, bekannt zu machen. 

% 56. Der Nahfuchende hat in einem lateinifhen Schreiben 
bei der Fakultät um die Zulaſſung zur Habilitation anzuhalten. Dies 
fem Schreiben find beizuiegen: 1) die Dokumente über alles dass 
jenige, was, nach $. 55., für die Zulaffung zur Habilitation erforbers 
ic ift, mie Ausfchluß der erft fpäter vom Dekan einzubolenden Ges 
nehmbaltung des Offizii des Königlihen aufferordentlichen Regierungs⸗ 
bevollmächtigten; 2) ein Curriculum vitae in fateinifher Sprache; 
8) eine gefchriebene oder gedruckte Abhandlung aus jedem der Haupt 
fächer, über weiche er zu lefen gedenkt, in lateinifcher oder auch im 
deutiher Sprache. — Die Doktordiffertation des Adfpiranten darf 
nicht als hinreichend zu diefem Zwekke angefehen werden. 

6. 57. Die Eingabe des Habilitanden, nebft Allem, was dazu 
gehört, bat der Defan in ber naͤchſten Sitzung an die Fakultaͤt zu 
ringen. Nachdem fie ſich überzeugt hat, daß dem genügt fey, was 

zur regelmäßigen Erlangung des Doftorgrades erforderlich iſt, welches, 
nach den in Abfchn. IL. $. 9. enthaltenen Beftimmungen, fo weit fie 
biether gehören, zu beurtheilen tft, wählt fie tm derfeiben Sitzung, 
durd) eheime Abftimmung mit abfoluter Stimmenmehrheit, zwei Koms 
miſſarien, denen die genaue Prüfung der eingereichten Probefchriften 
obliegt. Keiner der Sewählten darf ohne die triftigften, von der Fa: 
kultaͤt gebilligten Gruͤnde den ihm gewordenen Auftrag ablehnen. Der 
Fakultaͤt ift auch geftattet, jedoch nur in dringenden Fällen, wenn für 
dies Sefchäft, ihrer Ueberzeugung nad), die Fakultät in dem Augen: 
blick nicht genügend befegt ift, einen zu ihr gehdrigen Professor ordi- 
narius designatus, oder einen Professor extraordinarius, der nicht 

' 
— 

x 
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mehr bloß designatos iſt, mit feinem Einverſtaͤndniſſe, zum Kommiſſa⸗ 
rius zu ernennen, der dann auch für fein Gutachten die dem Komm 
miffarius nach $. 64. zuftehenden Gebühren erhält. Jedem ber Koms 
miffarien werden zur Prüfung vierzehn Tage bewilligt. Sie find ver 
pflichtet, über die Probefchriften ein motivirtes Urtheil fchriftlich abs 
zugeben, woraus erhellt, in weichem Grade der Adfpirant, in Ruͤck 
fihr auf Selehrfamfer ſowohl, als auf Geiſt, ausgezeichnet zu news 
nen iſt. Der Dekan fäfft tie Probefchriften, nebft den Urtheilen der 
beiden Kommifjarien, fodann bei der Fakultät umlaufen, weiche hier⸗ 
naͤchſt in einer Sitzung, durch abfolute Mehrheit der Stimmen, über 
die Zulaffung entfcheider. Zu einer gültigen Entfcheidung iſt aber ers 

. forderli, daß werigftens drei Viertel der Fakultaͤtsmitglieber anwe⸗ 
fend ſeyen; die ohne gültige Entſchuldigung Ausbleibenden trifft die 
im $. 33. beftimmte Strafe. Iſt einer der begutachtenden Kommiſ⸗ 
farien nicht Mitglied der Fakultät, fo iſt er dennoch zu diefer oitung 
einzuladen, iſt aber nicht gefehlich verbunden, Theil zu nehmen, u 
zähle auch nicht in der Abftimmung. Fällt das Urtheil in der Sitzung 
nicht günftig aus, fo hat die Fakultaͤt zu beflimmen, ob der Adfpirant 
geradezu abzumeifen, oder ihm eine genuͤgendere Probefchrift abzufors 
dern fey, welche ihr jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres vorgelegt 
werden darf. - ' 

6. 58. Hat die Fakultät befchloffen, den Anfuchenden zur Habi— 
fitatton zuzulaffen, fo muß berfelbe eine Probevoriefung, in der Kegel 
in deutfcher Sprache, über ein von ber Fakultät aufgegebenes, oder 
von dem Anfuchenden mit ihrer Beiftimmung gewähltes Thema vor 
der’ verfammelten Fakultät haften. Dem. Anfuchenden ſteht frei,” die. 
Borlefung lateinifh zu halten. Will er über mehrere Fächer Bors 
lefungen halten, fo iſt die Fakultaͤt berechtigt, über jedes Hauptfach 
auch eine beſondere Probevorlefung zu verlangen, kann jedoch hiervon 
nach Erwägung der Umftände auch abgehen. Zu einer gültigen Ents 
fheidung in diefer Sigung iſt die Anmefenheit von mindeftens drei 
Vierteln der Fakultätsmitglieder erforderlih, und trifft die, ohne guͤl⸗ 
tige Entfchuldigung, Ausbleibenden bie im 9.33. verordnete Geldftrafe. 

$. 59. Zur Ausarbeitung jeder folchen Probevorlefung erhält der 
Anfuchende eine Frift von vier Wochen, nachdem ihm das Thema bes 
fannt gemadyt worden, und nur auf Vorftellung befonderer Gründe 
kann die Fakultät Ausnahmen hiervon bewilligen. . 

$. 60. Nach beenbigter Drobevorlefung vor der verfammelten 
Fakultät, wird mit dem Verfaffer über den Snbale berfelben ein Kol 
loguium gehalten, welches in der Regel der Profeffor, in deffen Haupt⸗ 
fach die. Vorlefung gehört, anfängt, an welchem aber zug jedes ans _ 
dere Mitglied der Fakultät Theil nehmen kann. — Die Fakultaͤt iſt 
berechtigt, zu diefem Kolloguium erforderlichen Falls auch einen zu ihr 
gehörigen Professor ordinarius designatus oder Professor extraordi- 
narıus, der nicht mehr bloß designatus ift, mag derfelbe Kommiſſarius 
zue Begutachtung der Probefchriften gewefen feyn, oder nicht, mit 
feinem Einverfiändniffe zuzuziehen; jedoch giebt diefer nur fein Out: 
achten, ohne daß feine Stimme bei der Entfcheidung mitzählte, und 
wird auch für diefe Funktion nicht remunerirt. ' 

$. 61. Nach beendigtem Kolloquium entfernt ſich der Anfuchende 
aus der Berfammiung, und.es wird durch abfolute Srimmenmehrheit 
der anweſenden Zakultätsmisglieder der Beſchluß gefaflt, ob er als 
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Meivatbozent anzunehmen fen, oder nicht. Den Erfolg. hiervon hat 
ihm der Dekan nad) der Sißung bekannt zu machen. 

- 6.62. Iſt der Befchluß der Fakultaͤt günftig ausgefallen, fo hat 
der angenommene Privatdozent noch eine dffentlihe Vorlefung in: las 
geinifcher Sprache über ein Thema, welches ebenfalls auf die $. 58. 
angegebene Weife beftimmt wird, zu halten (Univ. St. Abfchn. VIII. 
$.4.), wozu ihm von der Zafultät eine Frift von drei Monaten nad) 
gehaltener grobevortefung bewilligt wird, von welcher die Fakultät 
ur ne rwaͤgung befonderer Gründe Ausnahmen zu machen bes 
rechtigt ift. 

$. 63. Die Einladung zu diefer sffentlihen Vorlefung gefchieht 
durch einen lateinifchen Anichlag, wovon auf Koften des Privatdozen: 
ten 150 Eremplare gedrudt werden. Ein Eremplar wird öffentlich 
angefhlagen, von den übrigen werden zwölf an das Miniſterium ge⸗ 
ſandt, und die erforderliche Zahl an die Profefforen der Univerfität 
und die übrigen befonders berechtigten Perfonen vertheilt und zu den 
Akten genommen. Nach vollendeter Habilitation hat die Fakultät 
dem Meinifterium die gefchehene Bollziehung derfelben anzuzeigen. 

. 64. Die Koften der Habilitation betragen, aufler 5 Rthlr. 
Kourant, welche von dem Defan für die Univerfirätsbibliothef erho⸗ 
ben und an die Anäftur abgeliefert werden, für einen auswärts pros 
movirten 40 Rthlr. Gold, für einen hier promovirten 20 Rthlr. Gold. 
Die an die Univerficätsbibliochet zu zahlenden Gebühren find erft 
dann fällig, wenn der Adfpirant die Probevorlefung in consessu fa- 
cultatis mit günftigem Erfolge gehalten hat; die übrigen Gebühren 
find fogleich bei der Meldung zu ‚zahlen. Wird der Adfpirant gleich 
nach der Prüfung der Probefhriften oder nach der Probevorlefung 
in consessu facultatis abgemiefen, fo wird ihm die erleste Summe, 
mit Ausnahme von 15 Rthlr. Gold, zurückgegeben. 

. 65. Syn jedem Falle, die Habilitation mag vollzogen feyn oder 
nicht, erhält am Schluffe des Dekanatsjahres der Dekan, der die 
Verhandlung bis zu der Abflimmung über die Probefchriften in der 
deshalb gehaltenen Sitzung fortgeführt hat, 5 Rthlr. Gold aus der 
Safuttätskafle, jedoch mit der $. 21. feftgefegten Ausnahme, daß, falls 
der Bewerber in der Abftimmung über die Probefchriften zugelaffen 
worden, aber feine Vorleſung in consessu facultatis nicht mehr unter 
demfelben Dekan gehalten hat, von weichem die Abftimmung über die 
Drobefchriften geleitet worden, diefe Remuneration demjenigen Defan 
zufälit, unter welchem bie leßtgenannte Borlefung gehalten wird. 
ufferdem erhält am Schluſſe des Dekanatsjahres jedes der beiden 

Fakultätsmitglieder, welche ein fommiffarifhes Urtheil in obengedadhs 
ter Weiſe abgegeben haben, aus der Fakultaͤtskaſſe ebenfalls 5 Rthlr. 
Sold. Die Söhne und Brüder der fungirenden, emeritirten und 
verftorbenen Profefloren der Lintverfität, und des fungirenden Univers 
fitätseichters, Quaͤſtors und Sefrerärs haben von den Koften der Has 
bilktation, mit Ausnahme des an die LUniverfitätsbibliochet Kommen; 
den, Befreiung. 

. 66. Der Fakultät bleibt es vorbehalten, einem in der gelehr⸗ 
ten Welt fchon vortheilhaft bekannten Manne, der jedoch die juriftifche 
Doftorwürde rite erlangte haben muß, die Koften der Habilitation, mit 
Ausnahme des für die Univerficätsbibliochef zu Zahlenden, und die 
Pruͤfung ſelbſt zu erlaffen, worüber durch abfolute Stimmenmehrheit 
in einer Sitzung entfchieden wird. 
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Bierter Abſchnitt. Bon der Aufſicht der Fakultät über 
die Studenten und von den Benefizten und Prämien. 

I. _ Bon der Suftription unb dem Albo. 

$. 67. Alle diejenigen bei der Univerſitaͤt immatrikulirten Stu⸗ 
denten, deren Studien die im Abfchn. III. $. 40. aufgeführten Fächer 
um Hauptgegenftande haben, es fey nun, daß fie diefe bloß als Ge⸗ 
lehrte, oder auch zu praftifchen Zwekken treiben wollen, fo wie Alle, 
reiche fich bei der Simmatrifulation ausdruͤcklich als Studiosi juris et 
cameralium befennen, find gehalten, fich zur juriftifchen Fakultät eins 
(Hreiben zu laffen. | 
...% 68. Jeder in der Verordnung des vorigen $. Begriffene wird, 
mjofern er als Inlaͤnder auch ein Zeugniß ber Neife vorzulegen verd 
mag, in der Regel fogleich bei dem Immatrikulationsakt von dem 
Dekan in das Album der Studenten der juriftifchen Fakultät einge: 
tragen. Diefes lateiniſch zu führende Album muß mindefteng folgende 
Rubriken enthalten: fortlaufende Nummer, Datum der Immatriku⸗ 
ktion, Datum der Inſkription, von welcher Univerſitaͤt, Bor: und 
Zunamen, Geburtsort, Prüfungszeuaniß, Abgang. — Weber die voll, 
jgene Inſkription ftellt, ver Dekan dag Signum facultatis unter feiner 
Unterfchrife, im Namen der Fakultät, und unter dem großen Siegel 
derfelben aus. Der Einzufchreibende entrichtet dafür bei der Sjmmas 
trifulation, wenn er früher" noch auf feiner anerkannten Univerſitaͤt 
immatrifuliet gewefen, Einen Thaler, wenn er früher fchon auf einer 
ſolchen Univerfitär ftudire hat, die Hälfte. (Univ. St. Abfchn. IL 
$. 19. und Abfchn. VI. $. 9.) Diefe Snftriptionsgebühren gehören 
dem Dekan für feine Perfon. Frei werden nur die Söhne und Brüs 
der der fungirenden, emeritirten und verftorbenen Profeſſoren der 
Univerfität, und des fungirenden Univerfitätsrichters, Quaͤſtors und 
Sekretaͤrs, fo wie diejenigen eingefchrieben, die auf ein gerichtliches 
Zeugniß der Armuth, und wenn fie Inlaͤnder find, zugleich auf das 
deugniß der Meife, frei immatrikulirt worden find. — Der Dekan 
erhalt wöchentlich von der Regiftratur der Univerfität eine Lifte dev 
zut juriſtiſchen Fakultät gehörigen Immatrikulirten, falls diefelben 
nicht Schon gleichzeitig mit ihrer Immatrikulation auch inſkribirt worden: 

. 69. Bill ein Studirender einer andern Fakultät der hiefigen 
Univerficät fein Fach verlaffen, und fich zur juriftifhen Fakultaͤt wen: 
den, fo darf der Dekan der letztern ihn nicht eher in das Album dews 
felben eintragen, als bis er ihm eine Befcheinigung vorzeigt,- daß er 
dem Dekan der Fakultät, von welcher er koͤmmt, fo wie auch der Re⸗ 
giſtratur diefe Veränderung angezeigt hat. Ein folcher Uebergang von 
einer afuttät zur andern Fannaber nur am Ablauf oder Anfang eines 
Semefters Statt finden. (Univ. St. Abſchn. IL 6. 5. Abſchn. VI. 
$. 10.) Die neue Inſkription gefchieht Eoftenfrei. Zn 

$. 70.. Der Dekan ft verpfligtet, das Album der Studenten 
der Fakultaͤt in Ordnung zu halten, und befonders den Abgang der 
ngefhriebenen Studenten zu verzeichnen. Sollte diefer von. man? 
hen Ausländern auch nicht offiziell angezeigt werden, fo muß der Dei 
fan ſich doch auf andern Wegen immer in Kenntniß zu erhalten fu 
hen, wer anweſend ift, und wer nidt. 2 

U. Won der Muffiht über dem Fleiß und die Sitten der Studenten. 
$. 71. Der juriftifchen. Fakultaͤt überhaupt, und insbefondere 

dem Dekan, liegt ed ob, auf Fleiß und Sitten der Studirenden der 
Rechtswiſſenſchaft im Allgemeinen und im Einzelnen ein wachſames 
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Auge zu haben; wo diefelben etwas vermiffen laſſen, auf geeignete 
Mittel zu denken, um den bemerften Deängeln abzuhelfen; wo fidy 
Veranfaffung und Gelegenheit findet, mit Rath, Ermahnung und 
Warnung einzutreten; auch auf die Richtung ber wiſſenſchaftlichen 
Thätigfeit, namentlich darauf zu halten, daß die allgemeinen philofos 
phiſchen und hiſtoriſchen Studien nicht vernachläfligt werden; diejeni⸗ 
en Studirenden aber, die durch beharrlichen Unfleiß und fchlechte 
ufführung, ſowohl fich felbft ihres Eünftigen Berufs unwuͤrdig zeigen, 

als auch auf Andere nachtheilig wirken, wenn die Berwarnungen und 
Verweiſe der Fakultät nicht fruchten, der kompetenten atademifchen 
Behörde zum weiteren Verfahren gegen diefeiben anzuzeigen. Insbe⸗ 

dere ift der Dekan verpflichtet, über den Studiende der bei der 
akultaͤt eingefchriebenen Stubirenden halbjährlich nach den eingereich 

ten Qudftucliften, und auf gefchehene Aufforderung von Seiten des 
Rektors die erforderlichen Unterſuchungen anzuftellen, wobei ihm bie 
Lehrer der Fakultaͤt jede nöchige Auskunft zu ercheilen fchuldig —8 
Hierbei find die in den Statuten der Univerſitaͤt Abſchn. II. 6. 3. 
aufgeftellten Regen zum Grunde zu legen. Der Dekan überiendet 
das Ergebniß dieſer Unterfuchung dem Rektor, und füge nach feinem 
Ermeſſen nähere Anträge über das gegen einzelne Unfleiſſige einzuleis 
tende Verfahren bei. 

$. 72. Auf Anfchreiben des Rektors hat der Dekan, welcher zus 
vor durch Umlauf von den Mitgliedern der Fakultät die erforderlichen 
Mittheilungen eingeholt bat, balbjährlih die Proben des Fleiſſes, 
welche von den Studirenden der juriftiichen Fakultaͤt abgelegt worden, 
dem Meftor anzuzeigen. Hierunter find Promotionen und Disputas 
tionen, Prämienarbeiten und andere gelehrte Schriften oder Arbeiten 
der Studirenden begriffen, welche zur Kenntniß der Kafultätsmitglies 
ber gefommen. 

. 

>. II. on den Benefiien. i 
Ä 8* 73. Die juriſtiſche Fakultaͤt konkurrirt bei der Vertheilung 

der Benefizien, welche von der vorgeordneten akademiſchen Unterſtuͤtzungs⸗ 
kommiſſion abhaͤngen, ſo wie bei der Zuerkennung der vom Senat 
abhängigen Stipendien, namentlich des aus der Bendemannſchen Stif⸗ 
tung, durch die Perſon ihres Dekans. 
. $ 74. Bon dem Miniſterium iſt der juriſtiſchen Fakultät ein 
onds zur Unterſtuͤtzung für arıme und wuͤrdige Studenten verliehen, 
ie ertheilt dieſe Unterftügungen in der Form von Prämien für ge⸗ 

lieferte ſchriftliche Ausarbeitungen. Keine Prämie ſoll über 30 Rthir., 
noch unter 10 Rthir. betragen. Zur Bewerbung fordert die Fakultaͤt 
tm Mai oder Juni jedes Jahres durch einen lateiniſchen Anfchlag am 
fhwarzen Brett auf, in weihem fowohl die von dem Dekan näher - 
* beſtimmende aͤuſſerſte Friſt zur Anmeldung der Konkurrenz bei dem 

ekan, als auch die aͤuſſerſte Friſt zur Eingabe der Bewerbungsſchrif⸗ 
ten, und zwar letztere auf den 15. Juli anzuſetzen, und auſſerdem das, 
was 6. 75. uͤber die Sprache, in welcher die Abhaͤndlungen zu ver⸗ 
faſſen find, beſtimmt, und die nach $. 77. von der Fakultät zu neh⸗ 
menden Ruͤckſichten auf das Pruͤfungszeugniß und die Studienzeit der 
Bewerber, bekannt zu machen ſind. 

6. 75. Der Dekan notirt die Bewerber, die Zeit, wie lange fie 
dire haben, bei Inlaͤndern das erforderlihe Prüfungszeugniß, bie 

eugnifle und Ausſagen über bie Bermögensumftände der Bewerber 
und über die Benefizien, welche fie genieflen, über welche letztere er 
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and von den Unlverſitaͤtsbehoͤrden Dinbuitumgen; fo weit es moͤglich 
if, * erlangen ſuchen muß. Mach feinem Ermeſſen uͤberlaͤſſt dann 
ber Dekan entweder den Konkurrenten, eine Abhandlung über ein 
ſeibſtſtuaͤndig gewähltes Thema einzureihen, oder giebt ihnen felber ein 

‚ oder verweifet fie an ein Fafultätsmitglied, in deſſen Fach 
das Hauptftubium des Bewerbers einfchläge, um ſich von dieſem ein 
Thema fielen zu laſſen. Die Abhandlungen muͤſſen in fateinifchet 
Sprache keſchruden ſeyn. J 

6. 76. Mach Ablauf der für die Einreichung der Probeſchriften 
angefeßten Friſt, versheilt der Dekan die eingegangenen Abhandlungen 
an die Mitglieder der Fakultät zur Deguradtung Dem Ermefien 
der mit dem Gutachten Beauftragten bleibt aͤberlaſſen, ſich auf jede 
ihnen zu Gebote fiehende Art ſowohl davon, ob der Bewerber bit 
Abhandlung. felber und ohne fremde Hülfe ausgearbeitet habe, aßs 
von ber Wuͤrdigkeit beffelben überhaupt zu überzeugen. Der Dekan 
beſtimmt, gleichzeitig mit der Bertheilung der Abhandlungen, die Frift, 
wann die mit ihrer Begutachtung Deauftragten fie wieder an ihn ein: 
zufenden haben, und ſetzt hiernaͤchſt eine Sitzung zur Entfcheidung 
über die Bewerbung an. . et 

$. 77. In diefer Sigung werden die Prämien nach einer anf 
den Grund der abgegebenen Gutachten angeftellten Berathung, zus 
gleich mit Berüdfihtigung der Dürftigkeit der Bewerber, durch ab⸗ 

ſolute Stimmenmehrheit jngefprocen wobet insbefondere darauf zii 
achten: 1) daß fein Sinländer eine derartige Unterſtuͤtzung oder Prä: 
mie erhalten kann, wenn er nicht das Zeugniß der Reife Bat; 2) daß 
kein Student im erfien halben Jahre feiner Univerſitaͤtsſtudien eine 
ſolche Unterftägung. erhalten darf. \ Bu 

73. Diejenigen Studenten der Fakultät, welche verpflichtet 
find, eines Otipendii oder anderer Benefizien wegen, eine Rebe zn 
halten, oder zu bisputiren, haben ſich deshalb Beim Dekan zu melden, 
weicher die Rede, die gehalten, oder die Theſes, worüber disputirt 
werd:n foll, vorher in der Hinſicht prüft, ob dadurd) der Bedingung 
des Benefizii genügt werde, und wenn er dies findet, durch einen ges 
ſchriebenen lateiniſchen Anfhlag und: durch ein Umlaufſchreiben an 
ſaͤmmtliche Lehrer der Fakuttär zu der Handlung eintadet. Doch kann 
ſich em folder Student der Verpflichtung, zu bisputiren, auch «ale 
Dpponent oder Refpondenr enttedigen, wenn- in der Stiftung nichts 
Mäheres darüber betiumt If. Wenn ein zus Disputation Avegen 
eines Veneſizii Verpflichteter über Theſes disputirt, fo geſchieht es 
unter dem Praͤſidio des Defans, oder eines dazu von ihm ernannten 
und dazu einmwilligenden Mitgliedes der Fakultät. Die: Oppomenten 
muͤſſen vorher dem Präfes zur Beſtaͤtigung angezeigt werden. - Ein 
Zeugniß über die Vollzichung eines ſolchen Handlung wird von dem 
Dekan auf Verlangen gegeben. EEE nt 

$. 79. Berlange eine Behoͤrde, oder. ein zur Fakultaͤt gehörtget 
Studirender von der Fafultät ein Urtheil Über eine ex lege stipendi 
von den Studirendben gelieferte Probearbeit, und die Fakultaͤt findet 
ſich dazu verpflichten oder. geneigs, fo wird bafjelde von einem geeigne 
ten Wehtgtiebe der Fakultät, nad der Beſtimmang des Dekans, oder 
erforderlichen Falls der Fakultat fiber, abgefaft, und vom Dekan 
ausgefertigt. 0 ' — 

"IV. Now ber Prelobewerbuug. J 

6. 80. Die Fakultaͤt ſtellt jaͤhrlich, am Geburtstage Sr. Maje⸗ 
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Kät des Kaͤnigs, eins oder mehrere wiſſenſchaftliche Preisaufgaben, 
welche, wenn auch die Hauptgrundſaͤtze aus den Vorträgen der Lehrer 
defannt ‚feyn follten, dennoch eigenes gründtiches Forfchen zur Loͤſung 
erfordern, und ſo gewaͤhlt feyn müffen, daß ihre Behandlung ſowohl 
tuͤchtige wiffenichaftlihe Bildung, als Beurtheilungsgabe beurfunden 
koͤnne. Den Vorſchlag zu den Aufgaben hat der jedesmalige Defan; 
derfelbe wird in siner wor dem 20. Juli zu haltenden Sitzung bes 
rathen. Zur Annahme eines Vorfchlags wird abfolute Stimmenmehrs 
heit erfordert. Balls kein Vorfhlag des Defans angenommen. wird, 
ſteht es den übrigen Mitgliedern zu, Vorſchlaͤge zu machen, über welche 
auf dieſelbe Weiſe -entfchieden wird. ı . 
„98. Nur immatrikulirte Studirende der hieſigen Univerfität 
Sinnen -fih um den Preis bewerben. ‚Die Abhandlungen muͤſſen in 
lateiniſcher Sprache abgefaſſt feya, und vor dem. 4. Mai des, auf das 
Jahr der Bekanntmachung folgenden Jahres, verſiegelt, unter :der 
Adreffe der, Fakultaͤt, bei: dem -Sefretäar der Univerfitaͤt ahgegeben 
werden. Der Abhandlung ift ein verſiegelter Zertel beizulegen, wels 
cher inwendig den Namen des Verfaflers .enchält, auffen' aber mit 
demfelben Motto verfeben tft, welches unter..dem Titel der Abhands 
lung ſelbſt ehe. Der Sekretär hat: die eingegangenen Schriften, 
agent den dazu gehörigen Zettein, fogleich-an den Defan ‚zu befördern. 

ev Dekan, oder, falls: die, Aufgabe, nach 6. SD.,. von. einem andern 
Mitgliede der Fakuſtaͤt geſtellt fenn. follte, diefes Mitglied, :prüft: die 
eingegangenen Abhandlungen zunächft, und jener laͤſſt fie hierauf, mit 
dem fchriftlihen Gutachten des .erfien Pruͤfenden verfehen, ‚bei ben 
übrigen, Sakyltätsmitgliedern umlaufen. Dieſe haben ihre Gutachten 
gleihfalls fchriftlih abzugeben. — Dann mird. in einer nicht fpäter 
als: den 2P. ‚Zuli,zu haltenden Sitzung, nach vorgängiger Berathung, 
durch abfalnte Stimmenmehrheit, der Preis, welcher in einer. goldenen 
Denfmünze, 25. Dulaten an Werth, befieht, und, nach Befinden, ein 
Ascessit ertheilt, in Folge deſſen eine oͤffentliche ehrenvolle Erwaͤhnung 
des Namens: des Verfaffers Start findet. ‚Die in diefer Sitzung, oa 
auͤltige Entfchuldigung, ausbleibenden - oxdentiichen Mitglieder der Far 
£ultat trifft die im 9: 33. verordnete Geldſtrafe. Wird :ein: Preis 
nicht ertheilt, fo verbleibt er der Fakultaͤt in der Art, daß fie dieſeibe 
Aufgabe zur naͤchſten Preisbewerbung wiederholen, oder flatt ‚ihrer 

- eine ‚andere flellen fann. Wird er auch dann nicht ertheitt, fo beide 
das Meitere der Entſcheidung des Minifteriums. vorbehalten. , Die 
Abfaffung der in latsinifsher Sprache an dem Geburtstage Sr. Mas 
jeſtaͤt des Königs nach der. Feſtrede zu verfündigenden-Urtheite beſorgt 
derjenige, von weldhem: der Vorſchlag zu der Aufgabe gemacht wor⸗ 
den, und der Dekan. ftellt diefelben fpAteftens bis. zum .25. Juli dem 
Profrfior de Beredſamkeit zu. Der Preis wird, nach. der Verkün: 
Digung des Siegers, dem Dekan eingehändigt, weicher, auf Verlangen 
des Siegers, den Namen deſſelben auf die Denfmünze eingrahen laͤſſt. 
Die uneroͤffneten Zettel merden, nebſt den. Abhandlungen; an. diejeni⸗ 
gen, welche ſich dazu: legitimiren, durch den LUntnerfitätsfekretärrzus 
rücgegeben, Auch Die. gefränten Preisſchriften werden. den. Verfaffern 
zu völlig freiem Eigenthum sugeftele; ‚doch: ficht. es der Fakultaͤt frei, 
vorher davon.eine ÄAbſchrift an. nebmensu.. ©.: 2:0 000000 tt 

V. Rom Ubgange der Studenten und bon den Zengniffen. .. 

$. 82. Jeder bei. der Fakultät. eingeſchriebene Ausländer, falls 
er, Fein Abgangszeugniß nimmt, iſt verpflichtet, feinen Abgang von der 

; 



Untserfität dem Dekan anzuzeigen. Bringt diefer in Erfahtung, daß 
Jemand ohne eine ſolche Anzeige die Univerfität verlaffen bat, fo muß 
er den Rektor davon in Kenntniß feßen, damit diefer nach Abfchn. VI. 
6.28. der Univerjitätsftatuten verfahren könne. Gegentheits kann der 
Rektor und die Regiftratur keine folche Anzeige ohne die Wefcheints 
gung, daß fie aud) dee Fakultaͤt fchon gefchehen fen, annehmen. 

6. 83. Die Lehrer der juriſtiſchen Fakultät find verpflichtet, den 
Studirenden, ohne Unterſchied' der Fakultät, welche bei ihnen Vors 
lefungen gehört haben, in dem, von den Studirenden vorzulegenden 
Anmeldungsbogen ein Bengni über die gehörten Vorleſungen zu ge 
ben; jedoch nur wenn der Studirende die in dem Reglement, über bie 
Meldung der Studirenden zu den Dorlefungen und die Bezahlun 
des KHonorars, vom 11. April 1831, enthaltenen Borfchriften erfüllt 
hat, nach welchen ſich Lehrer und Studirende der Fakultät zu achten 
haben. — Deffentlic oder unentgeltlich angekündigte Vorlefungen: wers 
den in dem Anmeldungsbogen nur. auf Verlangen teftirt. Die Zeugs 
niffe müffen den Grad des bewiejenen Fleiſſes ausdruͤcken, in fofern 
der Lehrer dies zu thun im Stande ift, und follen, in der Regel, pm 
Schluſſe des Semeſters, nit früher ald acht Tage vor, und nicht 
fpäter als acht Tage nad) Beendigung der VBorlefung, und zwar eigens 
haͤndig ertheilt werden; nur den die biefige Univerfität Verlaſſenden 
ift geſtattet, ſechs Mochen vor dem Schluſſe des Semeſters fich das _ 
eugniß des Lehrers geben zu laſſen. Borlefungen, welche nicht von 
hrern der Univerfität, als folhen, gehalten werden, können in den 

Anmeldungsbogen gar nicht aufgenommen, noch minder darauf teftire 
werden. (Univ. St. Abſchn. VILS. 1.) 6*. 
S. 84. Den von der Univerſitaͤt abgehenden Studirenden werden 

keine beſondere Studienzeugniſſe oder Zeugniſſe des Fleiſſes von Fa⸗ 
kultaͤtswegen ausgeſtellt, ſondern diejenigen, welche ein ſolches erhalten 
wollen oder muͤſſen, haben ein Abgangszeugniß bei dem Univerſitaͤts⸗ 
richter nachzuſuchen woruͤber in der Beilage zu den Geſetzen für die 
Studirenden das Nähere. beftimmt ift. In das Abgangszeuguiß wer⸗ 
den. Die nad) $. 83. abgegebenen, befonderen Zeugniffe aller Lehrer der 
Univerfität von dem ‚damit beauftragten Ranzleibeamten der Univerfität 
aufgenommen. Der Dekan der juriftifhen Fakultät zeichnet die Ab; 
gangszeugniffe, fo wie auc, die, ihre Stelle interimiſtiſch vertretenden, 
vorläufigen bgangszengnifle ver zu dieſer Fakultaͤt gehoͤrigen Stud 
renden (Univ. St, Abſchn. VI. $. 29.), mit den. übrigen dazu vers 
ordneten Behörden, und iſt für die richtige Mebertragung der Speziaß 
zeugnifle der Lehrer aus dem Anmeldungsbogen in das Abgangszeugs 
niß, fo wie bei den Inlaͤndern für ‚die verordnete Reſumptioͤn des 
Schulzeugniſſes, ‚mit welchem fie die Uniyerfität. bezogen ee 
des fpater, erworbenen Zeugniffes der Reife, verantworflich, . Der 
fan erhält von jebem Abgangszeugniſſe eined Studirenden, der juriffl 
fhen. Fakultät Einen. Thaler, wovon Niemanden, als ben Söhnen 
und Brüdern der fungirenden,, emerititten und’ verſtorbenen Profeſſo⸗ 
ren der hiefigen Univerſitaͤt, und des fungirenden. Univerfitätstichters, 
Auäflors und Sekretaͤrs eine ‚gefegliche Befreiung zuſteht. 

% 85. Bei. der, Vollziehumg des Abgangszengniſſes ſelhſt har der 
Dekan die Ersbeilung deſſelben im: Album anzumerken. . In deinfelben 
Album ift ferner zu vermerken, wenn das akademiſche Bürgerrecht 
eines Studirenden der echte ſuspendirt wird, oder, nach der befter 

+ [2 
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henden Verfaſſung, gänzlich aufhört, fobald dem Dekan eine amtliche 
Kenntniß darüber zukommt. 

. 86. Im Laufe des Semeſters fertigt die Fakultät für die bei 
ihre eingefchriebenen Stupdirenden, duch den Dekan, Studienzeugniſſe 
aus, weiche jedoch, niemals als Abgangszeugniſſe benutzt werden kön: 
nen und dürfen, fonbern nur zu anderen befonderen Zwekken, naments 

lich zur Erlangung von Unterſtuͤtzungen n oder zum Ausweis Benefis 
ziirter über ihre Studien, dienen. Die Anmeldung dazu gefchiceht auf 
der Aniverfitätsregiftrarur, welcher der mit den Teftaten verjehene 
Anmeldungsbogen einzureichen ift. Diefe Teſtate müflen fich jedoch, 
der Natur der Sache nach, für das laufende Semefter auf die bloße 
Bezeugung der Annahme der Vorleſungen befchränten. Auffer den 
Kopialien an die Kanzleibeamten, werden für diefe Studienzeugniffe 
keine Gebuͤhren entrichtet. 

Fünfter Abſchnitt. Won der Ertheilung der Doktor: 
| würde. 

. L Ron dem Grabe, welchen Die Fakultät ertheilt. 

$. 87. Sn der Fakultät allein ruht das Necht, die Würde des 
Doftors jaris utriusque zu ertheilen, wenn gleich daffelbe unter der 
Autborität der gefammten Univerfität ausgeuͤbt wird. (Univ. St. 

I. Bow ber Meaverbung um bie Prometion. . 

$. 88. Bier jih zur Promotion bei der Fafultäe meldet, muß 
wenigftend drei Jahre auf einer oder mehreren Lniverfitäten, und 
Beng wenn er ein Sjntänder iſt, drei Jahre nach Erlangung des 

eugnifles der Neife, ftudirt haben, falls derfelbe nicht eine von bem 
inifterium ihm für die Promotion ertheilte Dispenfation von dem 

Triennium, pder der angegebenen Berechnung deffelben, oder von der 
Erlangung des Zeugnifies der Neife beibringt. In dem Alter der 
Studirenden befindliche und immatrifufationsfähige Kandidaten, weiche 
hferfetbft entweder gar nicht immatrikulire gewefen, oder vor der Mel: 
dung zue Promotion von hier abgegangen find, müflen fh, wenn fie . 
auch das Triennium ſchon vollendet haben, der Jurisdiktion wegen, 
zuvoͤrderſt wieder hier immatrikuliren laffen. Sowohl diefe, ats noch 
immatrifulirte Studirende der hiefigen Untverfität, welche fih zur 
Promotion melden, müffen vor der Meldung ein vorläufige Abgangs⸗ 
jeugniß nehmen, nnd erhalten das wirkliche Abgangszeugniß erſt nach 
der Promotion, damit fie bis dahin unter akademiſcher Gerichtsbarkeit. . 

en. 
689 Das Geſuch um die Promotion, und zunähft um die 

faffung zur Prüfung, tft in einem lateinifchen Schreiben bei der 
akuttaͤt anzubringen. Dieſem iſt beisulegen: eine kurze lateiniſche 

Darftellung des Lebenslaufs, unter Angabe des Religionsbefennnifies, 
und befonders der bisherigen Studien des Anfuchenden, welche nad) 
gluͤcklich bdeftandener Prüfung, der Differtation des Doktoranden beis 
gedruckt wird; ferner der Nachweis über das nach den Oeftimmungen 
des $. 88. vollendete Trienniaum, oder über die davon ertheilte Dis: 
penfation, und von Kandidaten, welche fich in dem Alter der Studi⸗ 
renden. befinden., und immatrikulationoſaͤhig find, das nad) 6. 88. gi 
nommene vorläufige Abgangszeugniß; fodann von Seiten der Inlaͤn⸗ 
der das bei der Entlaffung von der Schule oder 3* erlangte Zeug: 
niß der Reife, oder ‚die Dispenfatton von befien ringung; endlich 
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ein in lateinifcher Sprache abgefaſſtes Speeimen der wiſſenſchaftüchen 
Kenntniffe des Kandidaten, welches auch als Differtation fpäter 
benußen geſtattet iſt. Univ St. Abfchn. IX. $. 2. und $. 5.) & 
fteht dem Kandidaten übrigens frei, auch andere, als die nothwendig 
erforderlichen Zeugniſſe feines Fleiſſes, feiner Kenntniſſe, feines Lebens⸗ 
wandels und ſeiner fruͤheren Lebensverhaͤltniſſe beizufuͤgen. 

Der Dekan laͤſſt das eingereichte Specimen, nebſt den 
übrigen nach $. 89. erhaltenen Eingaben, bei ſaͤmmtlichen Mitgliedern 
der Fakultät, von demjenigen, deſſen Mauptfach es befonders betrifft, 
anfangend,, umlaufen, und die Mitglieder flimmen fchriftlih, ob der 
Kandidat darauf zur Prüfung zuzulaffen fey, oder nicht. Der Fakul⸗ 
tar iſt geilattet, jedoch nur in denjenigen Fällen, wenn fie für dies 
Geſchaͤft, ihrer Ueberzeugung nad, in dem Augenbli nicht genägend 
beſetzt if, einen zu ihr gehörigen Professor ordınarius designatus, oder 
Professor extraordinarius, der nicht mehr bloß designatus iſt, zu der 
Pruͤfung der Probefchriften mir feiner Sewilligung zuzuziehen, wofür 
jedody feine Remuneration gegeben wird; auch fit fein Votum nur 
gutachtlich, und zähle in der Abſtimmung niche mit. s 

$. 91. Faͤllt bei dieſer Abftimmung das Urtheil der Mehrzahl 
für den nachgeſuchten Grad ungünftig aus, fo ſteht es noch bei der 
Fakultät, 06 fie, nah Erwägung der Umftände, den Kandidaten ganz 
abweifen, oder eine andere Beseföri von ihm fordern will, 

- 9. 92, Wenn es die Fakultät nöthig finder, fo kann fie, bei der 
Einreichung der Probefchrift, dem Kandidaten die fchriftliche Erklärun 
auf fein Ehrenwort, daß er fie felbft und ohne fremde Huͤlfe verfaſſi 
habe, abfordbern. . | 

IL Gchriftlihe Prüfung. 
6. 98. Die Fakultät fol in. der Negel, nachdem das von dem 

Kandidaten eingereichte Specimen für genügend befunden worden, vor 
der Zulaffung zum miündlihen Examen eine fohriftliche Prüfung ans 
ftellen, welche in der Aufgabe lateinifh zu erkiärender Terte befteht. 
Die .Terte werden aus dem römilchen, Fanonifchen und deutfchen 
Rechte gewählt, und jedes Mitglied, welches einen derfelben gegeben, 
bat der Fakultaͤt ein fchriftliches Votum über diefe Ausarbeitung. vors . 

‚ zulegen. 
zuleg IV. Mom mänblihen Examen. 

$. 94. Iſt die Zulaſſung des Kandidaten zum mündlichen Era: 
men -befchloffen, fo tege der Dekan den Termin zu demfelben an, ladet 
dazu- die ſaͤmmtlichen Ditglieder der Kafuicät ein, und weifer den Kan: 
didaten an, fich denfelben vorher perfönlich vorzuftellen. Rein ordent: 
liches Mitglied der Fakultaͤt darf ohne den aͤuſſerſten Nochfall und 
die gültigften Gründe in diefer Sigung fehlen. Die Fakultät iſt auch 
berechtigt, im Nothfall einen zu ibe gehörigen Professor ordınarius 
designatus, oder Professor extraordinarius, der nicht mehr bloß de- 
signatus iſt, mit deſſen Einverfiändnig zum Eramen zuzuziehen; der; 
felbe giebt jedoch nur ein Gutachten ab, und hat bei der Entfcheidung 
keine Stimme, erhält aber aus der Fakultaͤtskaſſe eine Nemuneration, 
‚welche dem Sebührenfage gleich ift, der nach $. 117. 3. einem beim 
Eramen anweſenden Fafultätsmitgliede zufommt, muß ſich jedoch, 
wenn, nad 6. 115., Erlafiung oder Ermäßigung der Gebühren bes 
ſchloſſen iſt, das Wegfallen oder die verhältnigmäßige Verringerung 
feiner Remuneration, ohne felbft bei dem Beſchluſſe mitzuſtimmen, ges 
fallen laflen. 
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8. 95. In dem mündlichen Examen wird der Kandidat von als 
fen ordentlichen in die Fakultät eingeführten Profefloren in Tateinifcher 
Sprache, der Anciennität nach, geprüft, jedocds fo, daß der Dekan den 
Beſchluß macht. Ueber Gegenſtaͤnde des deutfchen, Naturs und Voͤl⸗ 
ker⸗Rechts kann auch in deutfcher Sprache eraminirt werden. 

$. 96. Nach vollendeter Prüfung tritt der Kandidat ab, und 
die Fakultät entfcheidet über den Ausfall der Prüfung durch abſolute 
Stimmenmehrheit der anmefenden Fakufltätsmitglieder. Der Dekan 
mache hierauf dem Kandidaten diefe Entfcheidung aufferhalb der ver: 
ſammelten Fakultät bekannt. | 
997. Wer nach vollendetem Eramen abgemiefen worden, wirb 

Binnen einem Jahre zu keiner zweiten Pruͤfung bei der Fakultaͤt zu⸗ 
gelaſſen. ” Be 
a WE Won der Disputatin. 1 
$. 98. Auf das beftandene mündliche Eramen folgt die öffent: 

liche Disputation in fateinifcher Sprache, mit, welcher ber feierliche 
Akt der Promotion unmittelbar verbunden wird. Den Termin zur 
Disputation fegt der Defan feſt; aber nie darf fie fpäter. als ſechs 
Monate auf das Eramen folgen. 
J 8. 99. Der Kandidat der Doftormwürde muß’ eine lateinifche, von 

ber. Sakultät zuvor gebilligte Diſſertation, welcher eim, auch das Re: 
ligionsbefenntniß des Doktoranden anzeigendes, Curriculum vitae beis 
zufügen iſt, vor der Promstiongfeierlichkeit auf feine Koften druffen 
und durch die Fakultät an die Mitglieder des Mintfteriums, an Die 
Mrofefforen der Univerſitaͤt und die übrigen befonders berechtigten 
Derfonen, fo wie an feine Opponenten, vertheilen laffen; weshalb, 
und damit die erforderliche Anzahl zu den Akten und zur Negiftratur 
gebracht werden könne, der Kandidat 150 Erempfare an: die Univers 
itaͤtsregiſtratur abzufiefern Hat. Er disputiet über die Differtation, 
oder die ihr anzuhängenden, von dem Dekan vorher gebilligten The: 
fen, oder über beide. WW v 

‚$. 100. "Bet Einreichung der Differtation an die Fakultaͤt muß 
der Kandidat in jedem Falle die Tchriftliche Verfiherung geben, daß 
er felbft und ohne freinde Hülfe fie verfafft habe (Univ. St. Abfchn. 
IX. $. 5.), wenn dies nicht fehon früher, nach $. 92. der Fakultaͤts⸗ 
ftatuten, geigehen if nn, | 

. & 301: As Einfadimg zur Disputation und Promotiondfeiers 
lichkeit dient das Anfchlagen des Titels der Differtation am ſchwarzen 
Brett und die $. 99. verordnete Austheilung der Differtation. ' 

$. 102.. Der Doftorandus disputirt ohne Prafes, und zwar 
vom unteren Katheder. Iſt et defignirter Profeffor einer inlaͤndiſchen 
Univerfität, fo fteht thm frei, einen Nefpondenten anzunehmen (Univ. 
St. Abjchn. IX. $. 2. und 5); er muß aber ebenfalls bis zur Pros 
miotton auf dem unteren Katheder verbleiben, Der Dekan, der Doktor 
rand und die Opponenten erfcheinen bei dem Disputationsakte in 
ſchwarzer Kleidung. on u nn 
“6.103. Die ordentlichen oder gebetenen Opponenten,' welche: von 
der Fakultaͤt anerfannt und _menigftens drei an der Zahl ſeyn muͤſſen, 
werden auf den Titel der Differtation geſetzt. Sie opponiren zuerft, 
und zwar in der von dem Defan beftimmten Reihenfolge. Sobald 
die erwählten Opponenten geendfgt haben, ſteht es jedem zur Univers 
ſitaͤt Gehoͤrigen frei, auffer“der Ordnung zu opponiren. 

$. 104. ‚Sollte der Doftorandus auf fein Anfuchen Eeine, oder 
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nicht bie hinreichende Zahl von Oppomenten finden, fo find die bei der 
Fakultaͤt babilitirten Privatdozenten, auf Anforderung des Dekans, 
be sunben, in ihren Fächern das Gefchäft der Opponenten zu übers 
nehmen. 

VI. Rom feierlichen Wlte ber Promotion. 
6. 105. Nach beendigter Disputation gefchieht die feierliche Pros 

motion von dem Defan oder einem zu diefer rege von ihm, mit 
feiner Einwilligung, ernannten Stellversreter (Univ. St. ibid. $. 6.) 
auf die unten näher beſtimmte Weife, | 

. 106. Die Doftorpromotion leitet der Promotor durch ein 
Prooͤmium ein, und ruft hierauf den Kandidaten an die Stufen des 
oberen Katheders. Während er dort ſteht, läßt der Dekan dem Dok⸗ 
toranden die in der Anlage beigefügte Sponfion durch den LUnivers 
fitätsrichter vorlefen, welche vom Doktoranden mit den vorgefchriebes 
nen Worten und einem Handſchlage befräftigt wird. Hierauf tritt 
der Doktorandus wieder auf dag untere Katheder zuräd, und wird, 
während er dafeldft verbleibt, von dem Promotor als Doftor verfüns 
det. Dach gefchehener Verkündigung wird der neue Doktor vom Pros 
motor auf das obere Katheder gerufen, wo er von dem Promotor 
mit einer Eurzen Anrede empfangen, und das auf Pergament gedruckte 
und mic dem großen Sufiegel der Fakultät verfehene und vom Dekan 
eigenhändig unterzeichnete Diplom ihm übergeben wird. Hierauf vers 
laͤſſt der —88 das obere Katheder, und die Feierlichkeit wird 
durch eine, vom oberen Katheder herab zu fprechende Dankſagung des 
neuen Doftors gefchloffen. 

. 107. Das Doktordiplom wird von dem Dekan, der jedoch 
der Fakultät dafür verantwortlich iſt, mit einer, nach feinem Ermeſſen 
beftimmten Cenſur ausgefertiat, auf Koften des Kandidaten gedrude, 
nach gefchehener öffentlicher Promotion angefchlagen, gehörigen Orts 
zu den Akten gebracht, und an die Mitglieder des Minifteriums, die 
Profeſſoren der Univerfität und die übrigen befonders berechtigten 
Derfonen vertheilt. Zu digen Zwekken hat der Kandidat 150 Erems 
plare des Diploms an die Univerfitätsregiftratur abzuliefeen. 

VU. Bon den Wirkungen der Promstion. 

$. 108. Die von der hiefigen juriftifchen Fakultät, nach der im 
Vorhergehenden beftimmten Art, £reirten Doktoren haben alle diejents 
en Mechte, welche den auf inländifchen Univerfitäten rite Ereirten 
oftoren juris utriusque durch die Staatsgeſetze und die Statuten 

der Liniverfitäten gegeben find. 
. 109. Durch die hier vollgogene Promotion zum Doftor ers 

liſcht das afademifhe Bürgerrecht der biefigen Univerfität; doch kann 
es ein hier Promovirter, nach beionderer Erklärung von feiner Seite, 
noch ein halbes Jahr behalten. (Univ. St. Abfchn. VI. $. 25.) Die 
Regiſtratur der Univerfität hat deshalb jeden Promovirten unmittels 
bar nad) der an emotion zu feiner Erklärung hierüber aufzufordern, 
deshalb eine Verhandlung aufzunehmen, hiernächft das Erforderliche 
"in den Liften der Studirenden anzumerken, und den Defan von der 
Erklärung des Promovirten in Kenntniß zu feßen. 

VI. Bon Yremetionen honoris causa. 
$. 110, Wer bei der Fakultät um Promotion anſucht, kann bier 

felbe nur durch feierliche Promotion, unter den in_den obigen $$. vers 
ordneten Bedingungen, erhalten, Doc kann die Fakultät die Doktorz 
würde auch honoris causa Auswärtigen oder, hierfelbft Anmwefenden 



110 

durch bloße Meberfendung des Diplome, als eine freiwillige Anerken⸗ 
nung ausgezeichneter Verdienſte um die Wiſſenſchaft, ertheilen (Univ. 
St. Abſchn. IX. $. 4. und 7.), niemals aber auf bloße Einſendung 
einer Abhandlung. 

F. 111. Der Antrag zu einer folhen Doftorpromotion honoris 
causa muß von zwei Mitgliedern der Fakultaͤt gefchehen, und es müfs 
fen in dem Antrage die ausgezeichneten notorifhen Verdienſte bes 
Vorgefchlagenen um die Rechtswiſſenſchaft auscinandergefeßt, oder, 
falls er ſich diefe als Schriftftellee erworben hat, durch Anfuͤhrung 
oder Vorlegung der Schriften beleat werden. Die Abſtimmung ges 
ſchieht duch Umlauf, ſchriftlich und offen. Zur Senehmhaltung des 
Antrages ift Einftimmigkeit aller Fakultätsmitglieder erforderlich. 
(Univ. St. Abfchn. IX. $. 7.) . 

$. 112. Das Diplom der auf folche Weife honoris causa ertheil⸗ 
. ten Doktorwuͤrde ift mit befonderer Bezugnahme auf die angeführten 
Verdienfte, oder angeführten oder vorgelegten Schriften abzufafien 
Cibid.), und nad) den Vorfchriften des $. 107., foweit er hierher ges - 
hört, zu publizieren. 

6113. Sollte die Fakuleät in aufferordentlihen Fällen fih bes 
wogen finden, großen, aufferhalb dee Wiffenfchaft erworbenen Vers 
dienften durch Lleberreihung des Doktordiploms ihre Verehrung zu 
bezeigen, fo hat fie dazu die Genehmigung des Minifteriums einzus 
boten. Es bleibt dann der Erwägung der Umftände überlaffen, ob 
das Diplom durdy eine Deputation, oder auf andere Art überfande 
werden foll. Webrigens iſt auch ein ſolches Diplom nad den Bor: 
fchriften des F. 107., ſoweit er hierher gehört, zu publiziren. 

IX. Von den Reiten der Promotion. ’ 

$. 114. Die Promotion honoris causa gefchieht Eoftenfrei. Die 
unvermeidlihen Koften für den Drud und die anftändige Weberrei: 
He: des Diploms werden nah Maaßgabe des Abſchn. IL $. 38. 
eftritten. 

$. 115. Sonſt werden an Gebühren für den Doktorgrad Fin: 
Dunbert Thaler in Golde zu Händen des Dekans entrichtet (Univ. 

t. Abfchn. IN. $.'8.), und aufferdem 5 Rthir. Kour. an die Uni—⸗ 
verſitaͤtsbibliothek. Die Söhne und Brüder der fungirenden, emeri: 
tirten und verftorbenen Profefforen der biefigen juriftifchen Fakultaͤt 
find von diefen Gebühren in ſoweit befreit, daß fie jedoch die an Die 

niverſitaͤtsbibliothek Fommenden fünf Rehle. und die, nad $. 117., 
an den Rektor, den liniverfitätsrichter und die Pedelle fallenden Quo: 
ten dem Dean, zur weiteren Abführung, zu zahlen haben. Auffer: 
dem Finnen die Koften, mit Ausnahme der für die Univerfitätsbiblio: 
thek zu erlegenden fünf Rthlr., nur mit Einwilligung aller Fakultaͤts⸗ 
mitglieder, bei ausgewiefener Dürftigkeit des Kandidaten, ermäßigt 
oder erlaffen werden, in welchem Falle auch die $. 94. beſtimmten 
Duoten der zugezogenen Eraminatoren, weiche nicht Fakultätsmitglieder 
find, und des Rektors, Dekans und Univerfitätsrichters erlaffen oder 
verhättnifmäßig herabgefeßt werden, dagegen die Pedelle ihre Quoten 
unverfürzt erhalten. 

$. 116. Bon den eigentlichen Promotionsgebuͤhren ift bie Hälfte 
nothwendig vor dem Eramen und für daffelbe -zu entrichten, und geht 
verloren, wenn der Kandidat in demfelben nicht befteht, bleibt jedoch 
für feine Rechnung, wenn er fih nad) Ablauf eines Jahres, und nicht 
Ipäter als zwei Sabre nach der erften Prüfung, zu einer zweiten Pruͤ⸗ 
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fung ſtellt, und darin beſteht. Die andere Haͤlfte kann mit der erſte⸗ 
ren zugleich, oder unmittelbar vor ber Promotion gezahlt "werden, 

(Univ. St. Abſchn. IX. $. 8.) Iſt erfteres geichehen, fo erhält fe 
der Kandidat, wenn er nicht beftanden, unverfürzt zurüd. Die für 
die Univerſitaͤtsbibliothek beftimmten fünf Rthlr. Kour. werden erſt 
unmittelbar vor der Promotion an den Dekan bezahlt, welcher fie an 
die Quäftur abführt. 

.$ 117. Bon den vollen, für bie Doftorpromotion eingegangenen 
Gebühren wird abgezogen: 1) Ein Zehntheil, wovon der zur Zeit der 
feierlichen Promotion im Amte fiehende Rektor die Hälfte, der Unt: 
verfitätsrichter ein Viertel, und die zur Perception der Gebühren bes 
fonders berechtigten Pebelle ein Viertel empfangen; 2) ein Zehntheil 
für den zur Zeit der feierlichen Promotion im Amte fiehenden Dekan, 
welches ihm auch verbleibt, wenn er die Promotion durch einen Pros 
defan hat verrichten laſſen; 3) ein Zwanzigtheil für jedes bei dem 
Eramen anmwefend geweſene Fakultaͤtsmitglied, weichen Antheil auch 
der anmwefende Dekan, auffer dem ihm zufommenden Zehneheil, erhält. 
Jedoch muß der Perceptionsfähige bis zur Abftimmung über die Pros 
motion zugegen gewefen feyn, oder fih nur mit Zuftimmung des Des 
fans entfernt haben, wogegen biefer Ziwanzigtheil der Fakultät verfällt, 
wenn fih ein Mitglied vor der Abftimmung ohne Bewilligung bes 
Dekans entferne hat. — Mit den Eraminationsgebühren, welche ein 
Kandidat entrichtet hat, den bie Fakultät nad) der Prüfung abgemies 
fen, wird eben fo verfahren, mit der Ausnahme jedoch, daß Rektor, 
Dekan und Univerfitätsrichter Eeine befonderen Abzüge davon erhalten. 
Mird aber der abgemiefene Kandidat, in Folge einer neuen Prüfung, 
innerhalb der: $. 116. beftimmteu Friſt promoviert, fo erhalten auch die _ 
leßtgenannten die ihnen, nah Mo. 1. dieſes $., zuftehenten Quoten. . 
as nach allen diefen Abzügen noch übrig bleibt, geht zur Fakultaͤts⸗ 
kaſſe. — Bertin, den 29. Januar 1838, 

Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts: und Medizinals Angelegenheiten. 

Sponfion der’ Doktoren der Rechte, 
(Beilage zu den Gtatuten der jurifliihen Fakultät. ) 

Juret dominus Candidatus: 1) se gradum Doctoris in jure ab 
nalla alia Facultate petitürum neque oblatum accepturum; 2) studiis 
juridicis et juri proftendo diligentem et .adsiduam operam daturum; 
3) in causis, in quibus judicare debeat, id selum, quod justum et 
aequum est, secuturum, et sine favoris, odii aut ullıus affectus in- 
clinatione omnia recturam atque pronuntiaturum; 4) iis, qui.de jure 
responsum petiverint, id ipsum ex intima conscientia, secundum jura 
et aequitatem daturum; 5) iis etiam, quorum causas agendas suscepe- 
rit, patrocinium et defensionem, pauperibus aeque ac divitibus, sol- 
lerter et ex fide praestiturum, denique in profitendo, judicando, re- 
spondendo, postulando omnibusque iis, quae ad officium Doctoris in 
jure pertinent, omne propositum ad majorem Dei gloriam, ad pro- 
movendam justitiam, communem utilitatem et rei publicae conserva- 
tionem directurum. — Der Kandidat leiftet hierauf den Eid in fol: 
gender Weife: Haec uti mihi praelecta sunt, me fideliter servaturum 
esse, 880 ..... juro. Ita me Deus adjuvet et ejus sacrosanctum 
evangelıum., 
Bemerfung Bei der Promotion jüdifcher Kandidaten bleiben die 

Worte: „et ejus sacros. evangel.” weg. 
+ 
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€. Statuten der mediziniſchen Fakultät der Koͤniglichen 
Friedrich-Wilhelms Univerfitäe zu Berlin. ' 

Vom 29 Januar 1838. 

Auf den Grund der Verfaffung, melhe Seine Majeftät der Koͤ⸗ 
nig, mittelft der Statuten vom 31. Oktober 1816, der biefigen Fried: 
rich: Wilhelms Univerfität zu ercheilen geruht haben, und in Beruͤck⸗ 
—5 der ſpaͤteren Verordnungen, ertheilt das Miniſterium der 

hieſigen mediziniſchen Fakultaͤt folgende Statuten: 

Erſter Abſchnitt. Bon der Beſtimmung und den Gefhäf: 
ten der medizinifhen Fakultät im Allgemeinen. 
$. 1. Die medizinifhe Fakultaͤt umfaflt, in Hinſicht auf die ihr 

zugehörigen Lehrfächer, das gefanimte Gebiet der Heilkunde und Keils 
kunſt. Ihre Deftimmung ift, durch gründliches Lehren beider eben 
ſowohl für die wiffenichaftliche Fortbildung derielben zu wirken, als 
auch die der Heilkunft fih widmenden Studirenden zur Ausübung 
ihres‘ Berufs vollftändig vorzubereiten. 
69.2. Sn fo fern die medizinische Fafulcät, im weiteren Sinne, 
eine Korporation in der Univerlität bildet, gehören zu derfelben die bei 
ihr angeftellten, für den Königlichen Dienft vereideten, ordentlichen 
und aufferordentlihen Profeſſoren, die bei ihr habilitirten Privats 

dozenten und bie in ihr Album eingetragenen Studenten. Als Bes 
börde umfaſſt fie aber nur die bei ihr angeftellten ordentlichen Profefs 
foren, in wie fern fie Doftoren der Medizin, und nicht mehr bloß 
Professores designati find. Diefe Behörde übt, unter dem Vorfige 
des Defans, die ihre zuftehenden Rechte und Verpflichtungen, unter 
den im Folgenden enthaltenen Beflimmungen, unabhängig vom Se—⸗ 
nat aus. 

$. 3. Die Rechte und Verpflichtungen der medizinifhen Fakul⸗ 
tät, ald Behörde betrachtet, betreffen: A) die Aufſicht über die Lehre 
in ihrem Gebiete und deren Vollftändigkeit; 2) die Aufficht über die 
Studenten in firtliher und wiffenfchaftlicher Hinficht, und die Erthei—⸗ 
fung der Benefizien und Prämien; 3) die Ertheilung der’ Doktors 
würde, und die Moftrififation der auf ausländifchen Univerfitäten 
kreirten Doktoren; 4) die Abfaffung, ärztlicher Berathungen,. wie auch 
erichtlich medizinischer Gutachten, welche von ins oder ausländifchen 

Behörden oder Privaten verlangt werden. | 
. 4. Unbefchadet der Rechtsgleichheit aller Fakultäten, nimmt 
die medizinifhe Fakultät bei feierlichen Nepräfentationen den nächften 
Plag nach der juriitifchen Fakultät ein, und unterzeichnet auch in dies 
fer Ordnnng durch ihren jedesmaligen Defan. 

$. 5. Saͤmmtliche ordentliche und aufferordentlihe Profefforen 
follen nach der Neihenfolge ihrer Anftellung, fo wie fammtlihe Pri 
vatdozenten nach dem Datum ihrer Öffentlich vollzogenen Habilitation, 
in einem eigenen Album. dergeftalt verzeichnet werden, daß darin Die 
Lebensverhältniffe eines jeden, insbefondere Tag und Ort der Geburt, 
der Doftorpromotion, des Patents oder Defrets der Anfteflung bei 
der Fakultät, fo wie des Ausfcheidens eines jeden, oder der Verfeßung 
in eine andere Kategorie, genau angemerft werden. 

Zweiter Abſchnitt. Von der Verfaffung der mebizinis 
fhen Fakultät, als Behörde betradtet. 

0 I. Bon den Mitgliedern der Fakultät und deren Aufnahme, . 

6. 6. Die medizinische Fakultät, als Behörde betrachtet, befteht 
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aus fämmtlichen bei ihr angeftellten ordentlichen Peofefforen, in wie 
fern fie Doktoren der Medizin, und nicht bloß Professores designati 
find, und diefe nehmen an den ihre zufommenden Rechten und Ber: 
pflihtungen, mit Ausnahme ded Abfchn. V. $. 129. 4. und 5. ber 
nannten Falles, alle völlig gleichen Antheil. Der Rang der Mitglier 
der der Fafulcät unter einander richtet fi) nach dem Datum ihres 
erften Patents als ordentlicher Profefforen an einer gefegmäßig kon⸗ 
ffituirten Univerfität. 

$. 7. Wer als berufener ordentlicher Profeffor in die Fakultät 
eintreten will, muß den medizinifchen Doftorgrad haben, oder ihn 
binnen Sahresfrift bei der medizinifchen Fakultät irgend einer gefeßs 
mäßig Eonftituirten und mit dem Rechte der Ertheilung afademifcher 
Würden verfehenen Univerfität erwerben. Bis zur Ermwerbung deſſel— 
ben ift er nicht habilitationsfähig, und feine Ausubung aller Vorrechte 
eines ordentlichen Profeſſors bleibt fo lange, bid er den Grad befißt, 
fuspendirt. (Univ. St. Abſchn. IL. $. 2.) 

$. 8. Für einen ordentlih promovirten Doftor dee Medizin tft, 
in Beziehung auf den im $. 7. beftimmten Punkt, nur derjenige zu 
achten, welcher den Doftorgrad von der medizinifhen Fakultät einer 
geſetzmaͤßig Eonftituircen und mit dem Rechte der Ertheilung akademi⸗ 
fher Würden verjehenen Univerfität, entweder nach allen vorgefchrier 
benen Leiftungen, oder honoris causa, und zwar wegen feiner fchrifts 

‘ftellerifchen oder anderweitigen — Verdienſte um eine, in das 
Gebiet der mediziniſchen Fakultaͤt gehoͤrige Wiſſenſchaft, erhaiten hat. 
Jedoch hat die Fakultaͤt das Recht, entweder dasjenige, was an der 
Promotion des berufenen Profeſſors auszuſetzen ſeyn möchte, durch 
ihre Anerkennung zu ergänzen, oder, falls er gar noch nicht promos 
vire feyn follte, ihn, nah Maaßgabe der unten vorfommenden Bes 
flimmungen, honoris causa zu promoviren, niemals aber ihm die Ers 
werbung des Doftorgrades gänzlich zu erlaffen. 

$. 9. Jeder für die Fakultaͤt berufene ordentliche Profeffor tft, 
wenn er auch an der hiefigen Univerſitaͤt ſchon ald Privatdozent oder 
aufferordentlicher Profeſſor habtlitirt war, verbunden, vor dem Ans 
tritte feines Amts als ordentlicher Profeffor und feinem Eintritte in 
die Fakultät, oder binnen eines PVierteljahrs nach dem Antritte des 
Amtes, morüber er fich jedoch vorher fchriftlich zu erklären har, fi 
zur ordentlichen Profeffur zu habilitiven; es fey-denn, baß er "gleich 
anfängfich. durch ‘Provokation auf die Iniverfitätsftaruten (Abſchn. IL 
$. 2.) eine jährige Frift fic) ausbedinge, welche alsdann vom Tage 
feiner Ernennung an zu berechnen ift. Diefe Habilitation befteht 
darin, daß der Ernannte ein lateinifches Antrittsprogramm über einen 
wiſſenſchaftlichen Gegenftand in Druck gebe, wovon das Minifterium 
zwoͤlf, jeder. ordentliche Profeſſor der Univerficät, nebft den übrigen 
befonders berechtigten Perfonen, ein Exemplar erhält, und zwanzig 
auf die Regiftrarur der Univerfität abgeliefert werden, und daß er vor 
oder nach Erfcheinen des Programms eine sffentlihe Vorleſung oder 
Antrittsrede in derfelben Sprache halte, mozu er durch einen, unter 
der Authorität des Nektors und Dekans abgefaflten, auf eigene Koften 
zu bruffenden, und an die Mitglieder des Minifteriums, wie an alle 
Lebrer der Univerfität und bie übrigen befonders berechtigten Perſo⸗ 
nen zu vertheilenden und am ſchwarzen Brett anzuheftenden Anſchlag 
einladet. Bis beide Leiftungen erfüllt. find, iſt und beiffe, im Katalog 
und Fri der Ernannte designatus; als ſolcher, iſt er weder in der 

= 
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Fakultaͤt ſtimmfaͤhig, noch kann er an den übrigen Prärogativen der 
ordentlichen Profefforen Theil nehmen. Jedoch will fih das Minis 
ſterium das Recht vorbehalten, in geeigneten Fällen von den Habilis 
tationsleiltungen zu diepenfiren. 

II. Ron der Wahl des Dekans. “ 
$. 10. Zur Leitung ihrer Gefchäfte erwaͤhlt die Fakultät aus ih: 

ver. Berk auf ein Jahr jedesmal, einen Dekan. (Univ. St. Abſchn. 

$. 11. Der Dekan wird innerhalb zweier Tage nach erfolgter 
Wahl des neuen Rektors gewählt, und der Gewählte dem fungiren: 
den Rektor fogleich angezeigt, damit fein Name von diefem in den 
Dericht über die Wahlen an das Minifterium aufgenommen werben 
fönne. (ibid. $. 11.) | 

$. 12. Die Wahl bes Dekans gefchieht von dem zu diefem Zwekke 
verfammelten Mitgliedern der Fakultät dur Abflimmung, auf zufams 
mengefalteten Zetteln, wobei abfolute Stimmenmehrheit entfcheidet. 
Ergiebt ſich eine folche bei der erften Abftimmung nicht, fo werden die 
zwei Namen, welche die relativ meiften Stimmen gehabt haben, auf 
die, engere Wahl gebracht, damit nun eine abfolute Mehrheit, oder, 
bei gleicher Anzahl der Stimmen auf beiden Seiten, das Loos ent: 
fcheide. Sollten bei der erften Abftimmung mehr ald zwei Mitglieder 
die relativ meiften Stimmen erhalten, weil mehrere eine gleihe Ans 
zahl hätten, fo ift zmwifchen allen denen, weldye entweder die relativ 
rößte, oder die zwei relativ größten Zahlen haben (in fo fern die zweite 
—* mehreren gemein waͤre), ſo lange zu waͤhlen, bis nur zwei Na⸗ 
men mit relativ groͤßten Zahlen uͤbrig ſind, welche dann auf die ent— 
ſcheidende Wahl kommen. Haͤtten endlich alle bei der erſten Abſtim⸗ 
mung vorkommende Namen gleich viel Stimmen, und waͤren deren 
mehr als zwei, ſo beſtimmt das Loos, welche zwei von ihnen auf die 
engere Wahl kommen ſollen. Die beiden, welche zuletzt auf die en⸗ 
gere Wahl kommen, enthalten ſich der Abftimmung. (Vergl. $. 31.) 

$. 13. Zwei Sahre hinter einander darf nicht derjelbe zum De: 
fan erwählt werden. 

§. 14. Jedes Fakultätsmitglied hat das Recht, jedoch nur eins 
mal, das Dekanat auch ohne Anführung beftimmter Gründe abzus 
fehnen. (Univ. St. Abſchn. II. $. 12.) Will daffelbe Mitglied es 
öfter ablehnen, fo hat es feine Gründe zu erklären, und die Fakultät 
entfcheidet in der Sitzung durch abfolute Stimmenmehrheit, ob fie 
gültig feyn follen. | 

4 15. Wenn ein Fakultaͤtsmitglied krank, oder erlaubter Weiſe 
abweſend iſt, darf es zur Dekanswahl ſeine Stimme ſchriftlich abgeben, 

die jedoch nur ſo lange gilt, als der Bezeichnete auf der Wahl iſt; der 
Abweſende muß aber auch zugleich ſeine Erklaͤrung, ob er das Dekanat 
anzunehmen geneigt ſey, einfenden (Univ. St. Abſchn. U. 6. 13.), auf 
welche dann die Beftimmungen des vorigen $. Anwendung finden. 

IND. Vom Dekanat. 

16. 16. Die Uebernahme des Dekanats erfolgt am lebten Sonn 
abend der Serbfiferien, als dein zum Rektoratswechſel und zur Erneue⸗ 
rung des Senats der Univerfität beftimmten Tage. (Univ. St. Abſchn. 
11. $. 11. Abſchn. III. $.12.) Der niederlegende Dekan überliefert dem 
antretenden das von feinem Vorgänger Empfangene und das Hinzuge⸗ 
tommene, mit Bemerkung des Abganges, und nimmt darüber eine Vers 
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* m Auf, weiche der. nieberlegende Dekan ſelbſt zu den Akten zu 
reiben ha 

$. 17. Der Dekan eröffnet alle an die Fakultaͤt, als ſolche, gelau⸗ 
genden Verfügungen, Zuſchriften und Geſuche, hält darüber ein Jour⸗ 
nal, welches fein Vorgänger von Sitzung zu Sitzung Fontrofliet, und 
bringt das Eingegangene, f wie feine e genen oder eines jeden Fakul⸗ 
tätsmitgliedes Vorfchläge, bei der Fafultät zur Berathſchiagung, die, 
wofern nicht für gewiſſe Gegenftände etiwas Näheres beſtimmt iſt, nad) 
feinem Gutfinden eine mündliche oder fchriftliche feun kann. Er kann 
aber mit Ausnahme defien, was in den gewöhnlichen Sang der ihm 
befonders übertragenen, gehörigen Orts aufgeführten Gefchäfte gehoͤrt, 
für fich nichts verfügen oder beantworten. (Univ. St. Abfchn. II. $. 14.) 

. Er beruft, fo oͤft er es nöthig hält, die Fakultät zufams 
men, führt in der Verſammlung mit allen Rechten und Pflichten des 

räfes eines nad Stimmenmehrheit entfcheidenden Kollegiums den Bor; 
itz, und bringe die Fakultätsbefchläffe zue Ausführung. Er verrichtet 
die Promotionen, oder läff’t fie Lurch ein anderes Mitglied der Fakul⸗ 
tät, welches er dazu einladet und ad hunc actum als Prodefan konſti⸗ 
tuirt, verrichten, welche Subftitution jedocdy kein Anderer, auffer dem 
bei unvermeidlihen Verhinderungen des Defans von felbfk eintretenden 
grotitan, zu übernehmen verpflichtet tft. (Univ. St. Abfchn. IL 9.15.) 

fchreibt ferner die zu der Fakultät fich befennenden Studenten in 
das Album derfelben. und in das dazu gehörige alphabetifche Regiſter 
ein, führe das Album der Lehrer der Fakultät, vollzieht die Zeugniffe 
der Studirenden der medizinischen Fakultät mit den Übrigen dazu ver: 
ordneten Behörden, redigirt den die Fakultät betreffenden Antheil des 
Verzeichniffes der Vorlefungen, verwaltet die Kafle der Fakultät, hat 
Sitz und Stimme in der Unterfiüßungsfommiflion der Univerfität, 
und beforgt alle übrigen, in diefen Statuten ihm befonders aufgerrage: 
nen Geſchaͤfte und die in den Statuten der Univerfität ihm aufgegebes 
nen, auf das Ganze der Univerfität bezüglichen Obliegenheiten. Er 
fübet in „feinem Amte das Siegel der Fakultät und fein befonderes 

mtsſiegel. 
. 19. Der Dekan hat die Alba und übrigen Namenliſten und 

das für ion beftimmte Siegel in feinem Beſchluſſe, und ift dafuͤr, und 
e die Ordnung der auf der Negiftratur der Univerficät befindlichen 
kten der Fakultät, verantwortlich; für leßtere in fo fern als die Regi⸗ 

ftraturbeamten in diefer Beziehung von ihm abhängen. Das große 
Siegel der Fakultät und der ftatt deffen dienende fchwarze Stempel find 
In erwahrung der Regiftratur, welche dem Dekan dafür verantivort; 

ift. 
20. Die Einkünfte des Dekans beſtehen: a) in einem Fünf: 

undzwanzigtheile der für medizinifche Promotionen zu eriegenden Ge⸗ 
bühren, zur Beftreitung ber mit der Prüfung verbundenen Koften; b) 
in zwei Sünfundzwanzigtheilen derfelben Gebühren für die Promotion 
felbft; ©) in den Geb —* für die Inſtription in das Album Facul- 
tatis, für welche er von jedem Studirenden der mebizinifchen Fakultät, 
der noch nicht auf einer, als folche anerkannten Lniverfität immatriku⸗ 
lirt gervefen, einen Thaler, oder wenn derfelbe auf einer folchen bereits 
immatrikulirt gewefen, die Hälfte erhält; d) in den Gebühren von 
einem Thaler für die Vollziehung eines Abgangszeugniffes eines Studi⸗ 
venden dev medizinischen Fakultät; e) in einem Zehntheile der Gebuͤh⸗ 
ven, welche für geforderte. Gutachten irgend einer Art von den Bethei⸗ 

% 
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ligten erlegt werden; ) in fünf Thalern Gold für jede von dem Dekan 
eingeleitete, bis zur mündlichen Abftiimmung über die eingereichten Pros 
beichriften in der deshalb gehaltenen Sitzung fortgeführte, Verhandlung 
über die Habilitation eines Privardozenten. — ‚Wird die Promotion 
‘eines Kandidaten nicht mehr unter dem Dekan verrichtet, unter wel: 
chem der Kandidat eraminirt worden, fo erhäft der Dekan, in deſſen 
Sabre die öffentliche Promotion felbft verrichtet worden, die unter b) 
genannten zwei Fünfundzmanzigtheile, wogegen der unter a) benannte 

-ein Fünfundzwanzigtheil dem Dekan verbleibt, unter welchem der Kans 
didat geprüft werden, — Hält der Habilttandus die Probevorfefung ih 
consessu facultatis nicht mehr unter dem Defan, welcher die Habilita⸗ 
tion eingeleitet hat, fo kommen die Gebühren demjenigen Defan zu, in 
defien Jahre diefe Vorleſung gehaltert wird. 
6921. Sf der Dekan krank, oder fonft durch dringende Abhal⸗ 
tungen an der Ausübung feiher Sefchäfte verhindert, fo tft ‚fein letzter 
Vorgaͤnger im Dekanat verbunden, die Interimiftifche Verwaltung ders 

. felben ale Prodefän zu übernehmen, bat jedoch an die während diefer 
Verwaltung entfpringenden oder "eingehenden Cinfünfte des Defanats 
fire feine Perfon keine Anfprüche. Wird das Defanat durd Tod, Ab: 
berufung oder Abdikation, welche jedoch allemal der Genehmigung des 
Miniſteriums bedarf, erledigt, To hat diefed zu enticheiden, ob Bis zum 
«Ablauf des Univerfitätsjahres der vorlegte Dekan eintreten, oder eine 
neue Wahl Statt finden fol. Im Todesfalle beziehen die Wittwe und 
minderjährigen ‘Kinder noch drei’ Monate die Gebühren, welche der 
Verftorbene bezogen haben mürde.' | — 

9F IV. Vem Geſchäftsgange kei der Fakultät. 

.'22. Die Verſammlungen der Fakultät werden in der Regel im 
Senatszimmer des Univerfitätsgebäudes gehalten. Sollten indeflen bes 
fondere Veranlaffungen zu einer Ausnahme eintreten, ſo hat der Defan 
auch das Recht, die Fakultät.in ſeiner Wohnung zu verfammeln, in fo 

‘fern er im Univerfitätsbezirfe wohnt. (Univ. St. Abfchn. IL $. 16.) 
6,23: Jedes Fakultaͤtsmitglied iſt verpflichtet, bei den Sitzungen 
zu erfcheinen, wenn es nicht durch legale Hinderniſſe abgebalten wird. 
Sn diefem Falle muß dag verhinderte Mittglied vor der Sikung dem 
Dekan feine Abhaltungsgründe fehriftlich anzeigen. Auch darf kein Mit⸗ 
glied die Sitzung vor dem Schluſſe ohne Genehmigung ded Dekans 
verlaffen, welcher, wenn er den früheren Weggang zuläffig findet, in 
dem Protokoll hiervon Meldung zu thun hat. 

6. 24. In den Sitzungen ruft der Dekan die Mitglieder der Fa: 
£uftät, fo wohl zur Deliberatisn als zur Abſtimmung auf, und zwar 
nach dem Fafultätsalter, (Abſchn. II. $. 6.) fo daß der ältefte Ange 
ftelfte feine Meinung zuerft eröffnet; die Abftimmung gefchieht in ums 
‚gefehrter Ordnung — Sin allen Fällen entfcheider, fo wie bei nachge⸗ 

- gebenen fehriftiichen Abftimmungen, mit Ausnahme des Abſchn. V. $. 
123. angeführten Falles, die abfolute Mehrheit der Stimmenden gift, 
und bet gleichet Anzahl der Stimmen die des Dekans den Ausfhlag 
giebt, fo auch in den Verſammlungen die abfolute Mehrheit der in der 
Sitzung anmefenden Mitglieder, und bei gleicher Anzahl der Stimmen, 
die des Dekans. — Glaubt aber jemand durch den Befhluß der 
Mehrheit fein Gewiſſen gefährden, fo hat er das Recht, feine Erfläs 
tung, daß er fi in der Minderheit befunden, oder ein befondered: Vo⸗ 
tum, entweder zu den Alten zu geben, oder auch dem befchlöfienen Bes 
tichte, wenn derfelbe an das Meintfterium geht; ' fo wie einem beſchlof⸗ 
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fenen Schreiben at die Allerhoͤchſte Perſon Seiner Majeftät des Königs 
beizufegen, alles jedoch nur, wenn er fich daſſelbe in dee Sitzung felbft 
ausdrücklich vorbehatten hat. Die abweſenden Mitglieder der Fakultaͤt 
dagegen find an alle Befchläffe der Anmwefenden gebunden, und als der 
Mehrheit beigetreten auzuſehen. Denjenigen, welche nach vorhergeganr 
gener ſchriftlicher Entfcyuldigung abweſend find, fchickt der Dekan nach⸗ 
ber das Protokoll der Sitzung, jedoch ohne die Beraften, zu, um: fie 
von den gefaflten Befchlüffen zu unterrichten. ' 

$ 25. Mac abgemachten Vorträgen des Defans oder derjenigen, 
welche mit befonderen Geſchaͤften beauftragt find, hat ein jedes Mits 
glied das Recht, in der Sitzung ſich das: Wort: zu erbitten, um Ans 
träge zu machen. . on 

6. 26. Das Protokoll der Sipung führt der Dekan, unterfchreibt 
daffelbe, mit Ausſchluß des im. $. 105.. beffimmten Falles, für ſich ats 
lein, und lieſ't e8 im Anfange der. naͤchſten Sitzung vor. Sin jeder 
gültig. berufenen Sitzung, wenn .fie auch zunädft zu. einem. einzelnen 
befonderen Zwekke angefegt worden, fann zwar, wenn.Kicht ausdruͤck: 
lih von dem Dekan im Umlaufſchreiben bemerkt ift, es ſolle weiter 
nichts vorfommen, über jeden andern Segenftand verhandelt, und falle 
die Sache dazu reif befunden wird, darüber Befchlofien werden; wenn 
indefien in einer und derfelben Sitzung ein Examen eines Promovenden, 
oder ein Kolloquium mit einem Habilitanden gehalten, und noch: amdere 
Verhandlungen vorgenommen. werden, fo tft. Aber erftere ein beſonderes 
Protokoll aufjunehmen, und daffelbe. in dem Protokoll über die übrigen 
verhandelten Gegenftände nur zu allegiren. Sr der nächften Sitzung 
wird nur das leßtere, Über die übrigen Gegenſtaͤnde aufgenommene Pro⸗ 
tokoll verlefen. , ZZ ur, 

$. 27. Bei fchriftlichen Verhandlungen durch Umlauf darf der 
Dekan nur dann eine wirkliche Abftimmung annehmen, wenn die Um: 
frage auf ein bloßes Ja oder Nein ziwifchen zwei entgegengefeßten Mei⸗ 
nungen geftellt war, und lediglich in diefer Form beantwortet ift, nicht 
aber, wenn in den fchriftlichen Bemerkungen der Mitglieder entmeben 
mehrere abweichende Meinungen, oder neue. Vorfchläge, oder neue zur 
Sache gehoͤrige Nachrichten vorkommen. In dieſen Faͤllen muß der 
Dekan eine Ueberſicht deſſen, was bei dem erſten Umlaufe vorgekommen 
iſt, zum Behuf einer neuen Abſtimmung abfaſſen und umlaufen laſſen, 
oder falls ſich nach den Umſtaͤnden auch davon kein reines Ergebniß 
erwarten lieſfe, eine Fakultaͤtsſitzung berufen. Auch muß in jedem: Falle, 
wenn. ein Mitglied gegen die Entfcheidung der. Sache ohne mündliche 
Berathſchlagung proteftire, eine Verfammlung gehalten werden. Der 
Erfolg einer jeden fchriftlichen Abftimmung ift vom Dekan den Mitglie⸗ 
dern befannt zu machen. Jedoch ſteht es dem Defan frei, ob er den 
Erfolg einer fchriftlichen Abſtimmung durch Eirfular, oder in der naͤchſt 
folgenden Sigung anzeigen wolle; bat er das letztere gethan und die 
gefchehene Vorlegung des Erfolges der Abflimmung in dem Protokoll 
vermerkt, fo ift er nicht verpflichtet, die Abwefenden anders. als, nach 
6. 24., durdy Zufendung des. Protokolls an die Mitglieder, welche ihre 
Ausbleiben aus der Sitzung entſchuldigt haben, damit befannt zu machen. 

6: 28. Wenn die Fakultaͤt Gutachten abzugeben oder fonft Sachen 
zu berathen hat, wobei. es auf befondere wiflenfchaftliche Kenntniß ans 
fommt, fo ift die Sadye, fowohl bei mündlichen als fchrifelihen Vers 
handlungen, zuerft denjenigen Profefloren vorzulegen, in deren besonderes 
Fach. fie einfchlägt.. on 
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6.2. Wenn die Ausführung eines luffes fich nicht mit den 
übrigen —— des Dekans vereinigen laͤſſt, oder die Fakultaͤt es 

ſonſt zweckmaͤßig findet, fo kann fie dieſelbe einem Fakuttaͤtsmitgliede 
oder einer Kommiſſion von mehreren, mit oder ohne Vorbehalt des 
nochmaligen Vortrages in der Fakultaͤt, uͤbertragen; jedoch ſteht ſolchen 
Beauftragten nur die Ausfuͤhrung zu, niemals aber das Recht, neue 
Beſchluͤſſe im Namen der Fakultaͤt zu faſſen. Finden ſie ſolche noͤthig, 
ſo haben ſie deshalb an die Fakultaͤt zu berichten. 

$. 20. Die Fakultaͤt iſt berechtigt, wegen Ungebührlichkeiten ober 
Beleidigungen, weiche fi ein Mitglied in fchriftlichen oder mündlichen 
Berhandlungen derfelben gegen die Fakultät oder einzelne Mitglieder ers 
laubt hat, daſſelbe fchriftlidy oder mündlidy durch den Dekan zur Ord⸗ 
nung verweifen zu faflen, oder deshalb bei dem Miniſterium Befchiverde 
zu führen, worüber, auf mündlichen oder fchriftlichen Antrag eines Wit 
gliedes, durch mündliche Abftimmung mit abfoluter Stimmenmehrheit 
entfchieden uud. der Beſchluß im Protofoll vermerkt wird. Sollte aber 
die Fakultaͤt oder ein Mitglied derfelben Veranlaffung finden, fi über 
den Defan iu beſchweren, fo verfammele fie fih unter dem Morfig des 
legten Borgängerd des Dekans, weicher alsdann in die Funktion eines 
Prodekans eintritt, auf den an biefen Prodekan gebrachten Antrag eines 
oder mehrerer Mitglieder; doch muß ge den Dekan ſowohl vorher von 
einem folchen Schritte, als auch nachher vom Erfolge benachrichtigen, 

amd ift er feiner Seits- verpflichtet, ihr auf Belangen alle zur Sache 
gehörigen Aktenftüce herauszugeben. Der Befchluß wird mit abfoluter 

Stimmenmehrheit gefafft. 
G. 31. Somohl der Dekan als jedes andere Mitglied der Fakultaͤt 
erleidet eine Suspenfion feines Stimmrechte bei Angelegenheiten, wos 
bei es allein, oder doch hauptſaͤchlich, auf deſſen perfönliches Intereſſe 
anfommt. | 

$. 32.. Ein jedes Mitglied der Fakultät iſt zur Verſchwiegenheit 
über alle ihre fchriftlihen und mündlichen Verhandlungen vor der Auss 
führung verpflichtet. 

: 6. 33. Jedem bei einer der, Abfchn. III. F. 42., 59. und 60. und 
Abfchn. IV. J. 88. bezeichneten Sitzungen der Fakultaͤt, ohne guͤltige 
Sſhutdigung ausbleibenden Fakultaͤtsmitgliede wird fuͤr jede verfaͤumte 
Sitzung der Art eine Geldbuße von Einem Thaler Kourant von der 
ihm zuſtehenden Dividende der Kolbe am Schluffe des Dekanats, abges 
zogen und als Beſtand ins folgende Jahr übertragen. Wenn die Summe 
der Bußen feinen Antheil an dem zu vertheilenden Gelde überfteige, fo 
wird nur fein Antheil inne behalten, eine weitere Zahlung aber von ihm 
nicht gefordert. - 

$. 34. Die Fafultät hat das Necht, die Ausfertigungen ‚ihrer Bes. 
ſchluͤſſe dem Sekretär der Univerſitaͤt zu übertragen, fo wie fie fich auch 
Behufs ihrer Sefchäfte des Kanzliften und Regiſtr ator⸗ und der Pedelle 
ber Univerſitaͤt bedient. (Univ. St. Abſchn. V. $. 10. und 1. 

. 35. Alle Schreiben an die Allerhoͤchſte Perſon Sr. Majeftät 
des Königs, fo wie alle Berichte an das Miniftertum, zu welchen beiden 
die Fakultät unabhängig vom Senat berechtigt iſt, werden von ſaͤmmt⸗ 
lihen Mitgliedern ber Bafulcär, den Dekan an ihrer Spige, und unter 
Vorſtbung der Formel,„Dekan und Profeſſoren der mediziniſchen Fa⸗ 
kultaͤt der Königlichen Friedrich ⸗Wilheims Univerſitaͤt hierſelbſt“ ‚unters 
ſchrieben. Die Korreſpondenz mit dem Officio des Koͤniglichen auſſer⸗ 
ordentlichen Regierungsbevollmaͤchtigten, mit dem Rektor und Senat 
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der Univerfitde, mic dem Lntverfitätsgericht und mit Behoͤrden auffers 
halb _der Alniverfität, die Schreiben an diejenigen, welche Gefuche bei 
der Fakultät angebracht haben, die Zeugniffe, Fakultätsfigna und andere 
Ausfertigungen, welche auf Gakule tsbefchlüffen beruhen, oder fonft im 
Namen der Fakultät gefcheben, gehen zwar unter der Unterfchrift 
„Dekan und Profefforen der Imedizinifhen Fakultät 10.” Namens ders 
felben,, aber bloß mit namentlicher Unterzeichnung des Dekans. Dies 
jenigen Schreiben des Dekans, welche bloß den Geſchaͤftsgang zwiſchen 
ihm als Beamten und dem Officio des Königlichen auflerordentlichen 
Megierungsbevollmächtigten, dem Rektor, dem Rektor und Senat und 
dem Univerfitätsgericht betreffen, unterzeichnet er allein in feinem eiges 
nen Namen. 

9. 36. Das große Siegel ber Fakultät, und bei gedruckten Fors 
mularien der ftatt deflen dienende ſchwarze Stempel, werden nur bei 
den Signis Facultatis, den Zeugnifien und den Diplomen, in allen 
übrigen Fällen aber das Siegel des Defans gebraucht. 

. V. VWon ber Zatuftätstaffe. 

$. 37. Die Einkünfte der Fakultät beftehen: 1) in den Noſtrifika⸗ 
tionsgebühren; 2) in dem etwa nach Abzug defien, was flatutenmäßig 
an Einzelne bezahlt wird, verbliebenen Weberreft der Gebühren der Pros 
motion; 3) in den Gebühren der Habilitation, nach Abzug deffen, was 
davon einzelnen Perfonen zufommt, und 4) in den $. 33. an eführten 
Strafgeldern. — Diefe Einnahmen werden am Schluffe eines jeden Des 
fanats unter alle Mitglieder der Fakultät gleich vertheilt, fo jedoch, daß 
die Abſchnitt II. $. 33. beftimmten Bußen von den Dividenden der 
Einzelnen abgezogen, und als Beſtand in das folgende Jahr Übertragen 
werden. Iſt ein Fafultätsmitglied nach dem 31. Maͤrz des laufenden 
Jahres verftorben, fo erhalten defien Wittwe oder Kinder die dem Vers 
ftorbenen zufommende Dividende; ift er vor dem 1. April verftorben, 
jo fällt diefe Berechtigung weg. Diejenigen Mitglieder, welche nach 
dem 31. März des laufenden Jahres in die Fakultät eingetreten find, 
haben feinen Antheil an der Dividende. 

9. 38. Die Ausgaben der Fakultät, mit Inbegriff der Formulas 
rien zu Quittungen und Meeldefcheinen für die Studirenden, werden 
aus den $..37. benannten Einkünften beftritten;, die Koften der Signa 
aber trägt der Dekan, fo wie er auch zu den, von derQuäftur berechnes 
ten Koften der Formularien für die Abgangszeugniffe feinen verhältnißs 
mäßigen Beitrag zu leiften hat. 

. 39. Der abgehende Dekan legt der Fakultät fpäteftens binnen 
drei Tagen nach feinem Abgange Rechnung ab, welche vorher von der 
Quaͤſtur ın calculo rewidirt werden muß. Die Rechnung wird von dem 
Nachfolger im Dekanat geprüft, und das hierüber aufgenommene Pros 
tofoll eirkulirt, bei der 9. 37. verordneten Bertheilung, unter den Mit 
gliedern der Fafultät. 

Dritter Abſchnitt. Bon der Aufficht der mediziniſchen 
Fakultät über die Lehre in ihrem Sebiete und deren. 

Vollſtaͤndigkeit. 
J. Ron ben Lehrern und Vorleſungen der Fakultät. 

6. 40. Zu den Hauptdisziplinen, über welche nach den Univerfitätss 
ftatuten (Abſchn. IL. $. 6.) Jeder, der vier volle, auf einander folgende 
jahre den medizinifhen Studien auf der hieſigen Univerſitaͤt obliegt, 
Vorleſungen zu hören Gelegenheit haben foll, find zu zählen: Encyklo⸗ 

\ 
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paͤdie und Methodologie der Medizin, allgemeine und ſpezielle Anatos 
mie, vergleichende und pathologifche Anatomie, Phnfiotogie des Mens 
fchen, allgemeine Pathologie, allgemeine ‚Therapie, Pharmakologie und- 
Pharmakodynamik nebft Formulare, fpezielle Pathologie, Semiotik, ſpe⸗ 
zielle Therapie, Diäterif, Geſchichte der Medizin, Chirurgie, Augen 
heilkunde, Seburtshälfe, Operations und Verband ;tehre nebft Uebun⸗ 
gen, gerichtliche Diedizin, medizinische Polizei und Lehre der. Epizootien, 
Secir-Uebungen an Leihnamen, medizinifches, geburtshuͤlfliches, chirur⸗ 
gifches und ophthalmiatriſches Klinikum. . i 

$. 41. Die medizinische Fakultaͤt tft, wie alle übrigen Fakultäten 
der Univerficät, für die Vollitändigkeit des Unterrichts in ihrem Gebtete 
fo weit verantwortlich, daß Sjeder, der vier volle, auf einander folgende 

ahre den Studien auf der Univerſitaͤt obliegt, Gelegenheit haben muß, 
über alle Hauptdisciplinen derfelben menigftens zu zweien Daten Bor 
lefungen zu hören. — Hierbei dürfen aufier den VBorlefungen der. ordents 
lien Profefforen auch die. der aufferordentlichen, nicht aber die der Pri⸗ 

‚ vatdozenten, mit in Anfchlag gebracht werden, (Univ. St. Abſchn. II. 
. 6.) — Um biefer Verantwortlichfeit genügen zu koͤnnen, hat die 

Fakultät das Recht, dem Miinifterium, wenn fie fih für ‚unzureichend 
hält, mit Gründen belegte Vorftellungen zu machen, und fi, wenn fie 
nachweiſen kann, daß eine jener Hauptbisziplinen in dem für den’ Kur⸗ 
fus beftimmten Zeitraum von feinem der vorhandenen Lehrer habe gefes 
fen werden koͤnnen, für diefen Gegenftand auſſer Verantwortlichkeit zu 
erklären. (ibid. $. 7.) 

$. 42. Bier Wochen vor Anfertigung des Verzeichniffes der Vor⸗ 
lefungen beruft der Dekan die ordentlichen und aufferordentlichen Pros 
fefforen zu einer VBerfammiung, um darüber zu verhandeln, daß Feine 
Hauptvorlefung fehle, und Kollifionen der Hauptvorlefungen in denſel⸗ 
ben Stunden vermieden werden. — Die in diefer VBerfammiung, ohne 
gültige Entfhuldigung, ausbleibenden ordentlichen Mitglieder der Fakul—⸗ 
taͤt trifft die im $. 33. verordnete Geldſtrafe. 

. 43. Das Recht, bei der Fakultät Vorlefungen zu haften, has 
ben die bei ihr angeftellten ordentlichen und aufferordentlichen Profeſſo⸗ 
ren und die Privatdogenten. (Univ. St. Abſchn. VII. $. 2.) Die 
den ordentlichen und auflerordentlichen Profefforen obliegende Pflicht, 
zu lejen, erftreckt fih nicht auf die Privatdozenten. 

$. 44. Die Privatdozenten erwerben das Recht, Vorlefungen zu 
halten, ohne Ausnahme nur dur die Habilitation. — Die ordents 
lichen und aufferordentlichen Profefforen haben ſchon als designati dag 
Recht und! die Verpflichtung, zu lefen, fie find aber gehalten, nad) den, 
Abſchn. I. $. 7. und 9. diefer Statuten für die ordentlichen Profeſſo⸗ 
ren gegebenen Beftimmungen, welche hierdurch ausdräckich auch_auf die 
aufferordentlichen Profefloren ausgedehnt werden, den Doftorgrad, wenn 
fie ihn noch nicht haben, zu erwerben und ſich zu habtlitiren. 

$. 45. Für die Hauptfächer der Fakultät beftehen vorläufig neun 
ordentliche Nominalprofeffuren, und zwar; 1) für die medizinifchen Nas 
turmwifjenfchaften mit Einfchluß der vergleichenden Phyfiologie (Naturs 
sefhichte, medizinifhe Botanik und Chemie); 2) für die Anafomie, 
verbunden mit dem Vortrage der vergleichenden und der pathologifchen 
Anatomie, und der Phyſiologie in der Regel; 3) für die theoretiſche 
Medizin (allgemeine Pathologie, Semiotif, allgemeine Therapie); 4) 
für die Arzneimittellehre, verbunden mit dem Vortrag über das Fors 
mulare, Toxikologie und Diätetif; 5) für die praftifche Medizin und 
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aͤrztliche Klinik (ſpezielle Pachologte und Therapie), nebft medtzinifcher 
Kiinif der fomatifchen und pſychiſchen Krankheiten; 6) für die Chirur⸗ 
gie und Augenheiltunde. mit chirurgifher und augenärztlicer Klinik; 
7) für Geburtshuͤlfe und geburtshüffliche. Klinik; 8) für Staatsarznei⸗ 
kunde (gerichtliche Medizin und -medizinifche Polizei); 9) für Geſchichte 
und Literatur, Encyklopoͤdie und Methodologie der medizinifchen Wiſ⸗ 
fenfchaft. — Sind alle Nominalpvofefluren befeht, fo tft kein Ordina⸗ 
riat ats erledigt zu erachten; Dagegen kann auch Eein Profeſſor zwei 
Nominalprofeſſuren in feiner Perjon vereinigen. Iſt ein Ordinariat 
erledigt, fo ift der Fakultät geftattet, drei für daffelbe geeignete Mans 
ner mittelft eines: motivierten Öutachtend :dem. Miniftertum vorzuſchla⸗ 
gen: — Das Minifterium behält fidy vor, die Zahl der ordentlichen Mos 
minalprofeffuren nad Maaßgabe des Beduͤrfniſſes der Fakultät und der 
vorhandenen Mittel zu vermehren. 

6. 46. Sollte ein Mitglied: der mediziniſchen Fakultät Vorleſungen 
ankuͤndigen, weiche der Dekan nicht zu den Vorträgen derfelben rechnen 
zu dürfeng laubt, fo.ift jenes‘ an den ‘Dekan der anderen betreffenden Fa: 
£uftät zu vermweifen, wobei ihm, auf den Fall der auch hier erfolgten 
Verweigerung, der Rekurs an das Minifterium unbenommen bleibt. 
Eben fo müflen umgekehrt afademifche Dozenten, die einer andern Fa: 
fultät angehören, und Borlefungen halten mollen, die in das Gebiet der 
mediziniſchen Fakultät gehören, die Einwilligung diefer dazu nachfuchen, 
roobei ihnen, im Falle der Verweigerung, ebenfalls der Rekurs an das 
a et ſteht. \ 

47. Ein jeder zu der Fakultät gehörige Profeffor tft berechtigt, 
über alle in das Gebiet derfelben einfchlagenden Fächer VBorlefungen zu 
hatten. Zu Öffentlichen Vorleſungen find die Profefforen nur nad 
Maaßgabe ihrer Beftallung verpflichtet. — Privatdozenten find nur 
über diejenigen Fächer zu lefen berechtigt, im weichen fie lehren zu wols 
ten bei der Meldung zur Habilitation erklärt haben. (Univ. St. Abfchn. 
VIII. $. 3. und 4.) Auch ift den Privatdogenten nicht geftattet, eine 
Vorleſung über einen Gegenftand, über welchen ein Profeſſor eine Pri— 
vatvoriefung angekündigt hat, in demfelben Semeiter gratis zu halten. 

$. 48. Wenn ein ordentlicher oder aufferordentlicher Profeſſor für 
eine beftimmte Disziplin befonders beftellt ift, fo giebt ihm dies (nach 
6. 47.) nicht etwa ein Recht, mit Ausſchluß anderer Lehrer, diefe Diss 
ziplin allein zu tehren, wohl aber ift er alsdann derjenige, an den fich 
die Fakultät für diefen Gegenftand zuerft und vorzüglich zu halten hat. 
(Univ. St. Abſchn. II $. 3. 

$. 49. Der Defan ift verpflichtet, zu der durch Umfauffchreiben 
des Meftors jedesmal beftimmten Zeit die Anzeigen der Vorleſungen, 
weiche die Lehrer der Fakultaͤt im nachften Semefter zu halten gefonnen 
find, einzufordern, jeder Lehrer aber nach erfolgter Aufforderung des 
Dekans, in welcher der Termin jedesmal bemerkt ſeyn muß, ihm feine 
Anzeige bis zum 2. Januar und bis zum 1. Juni zu übergeben. Vers 
zögerung derjelben über diefe Frift wird an ordentlichen und aufferors 
dentlichen Profefforen durch eine Geldbuße von fünf Thalern Kourant 
zum allgemeinen Freitiſch, welche durch den Rektor einzuziehen find, an 
den übrigen Lehrern aber durch gänzliche Meglaffung aus dem Lektions⸗ 
fataloge für diefes halbe Jahr beſtraft. Der Dekan redigirt aus den 
eingegangenen Anzeigen den, die medizinifche Fakultät angehenden Theil 
des lateinischen und des deutſchen Verzeichniffes der Vorlefungen mit 
Einfchluß der zu erſterem gehörigen chronologijchen Ueberjiht, und hat 
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demnächft den 8. Januar und 8. Jumi dieſe Vergeichuifie dem Profeſ⸗ 
for der Beredſamkeit zuzuſtellen. | 

$. 50. Findet dev Dekan bei der Prüfung der eingegangenen Aus 
eigen der VBorlefungen, nah Maaßgabe der obigen Beſtimmungen, 
weifel über die Berechtigung eines der Einfender, fey es überhaupt in 
nfehung feiner Perfon, oder in Anfehung der beftimmten Fächer, in 

welche die angezeigten Vorlefungen einfchlagen, fo hat der Dekan diefes - 
dem Einfender bemerkiid, zu machen, und, falls letzterer ſich mit ihm 
nicht einige, die Fakultät zu verfammeln, und ihre den Fall zur .Ents 
ſcheidung vorzulegen. 

6. 51. Privatdogenten dürfen Eeine Anzeigen von Borlefungen an 
das fchwarze Brett anfchlagen laſſen, die nicht von dem Dekan geprüft 
und mit feinem Vidi und feiner Namensunterfchrift bezeichnet An. 

. Wenn ein ordentlicher oder aufferordentlicher Profeſſor eine 
im Katalog angekündigte Hauptvorlefung nicht haften will, und dieſelbe 
nicht burch einen andern, ordentlichen oder aufierordentlichen Profeſſor 
anderweitig befeßt ift, muß ber erftere dem Dekan davon Anzeige mas 
chen, damit die Fakultät ihrer Derpflichtung, für die Vollſtaͤndigkeit des 
Lehrkurfus zu forgen, zeitig nachfommen fünne. 
..6953. Jeder der Fakultät angehörige Lehrer ift verpflichtet, wenn 

es die Univerſitaͤt, auffer den Ferien, auf länger als drei Tage verläflt, 
dem Dekan davon Anzeige zu machen. (into. St. Abfchn. IL. $. 9.) 
Für die ordentlichen Profeſſoren gilt diefe Verpflichtung auch innerhalb 
der Ferien. Scheider ein der Fakultät angehdriger Lehrer von der Uni⸗ 
verfität aus, fo hat er der Fakultaͤt davon fchriftlich Anzeige zu machen. 

$. 54. Wenn ein Privatdozent auf ergangene Aufforderung für 
zwei Semefter feine Anzeige von Vorlefungen eingereicht bat, fo iſt fein 
Recht, bei der Fakultaͤt zu lefen, auf fo lange fuspendirt, bis er von 
[est wieder um Aufnahme in den Leftionsfatalog anfucht, und {ft dieſe 

eftimmung einem jeden, bei feiner Annahme nach der Habilitation, vom 
Dekan bekannt zu machen. 

9. 55. Kein Privatdozent hat, als folher und vermöge feiner Ans 
ciennität, Anſpruch auf Beförderung zur Profeffurs diefe hängt viels 
mehr nur von dem Beduͤrfniß der Fakultaͤt und der Tüchtigkeit der 
Derfon ab. Geſuche der Privatdozenten um Beförderung find nicht 
vor Ablauf von drei Jahren feit der Habilitation des Privatdozenten 
zuläflig, und find zunächft bei der Fakultät einzureichen, welche darüber 
nach Befinden der Umftände an das Minifterium berichtet. — Die Far 
kultaͤt ift befugt, einem Privatdozenten bei leichteren Anftößigkeiten durch 
den Dekan Verwarnung oder Verweis zu ertheifen, und bei wiederhol⸗ 
ten oder gröberen Verftößen eines Privatdozenten auf feine gänzliche 
Memotion bei dem Meinifterium anzutragen. 

11. Von der Babilitatien der Privatdozenten. 

$. 56. Wer bei der Fakultaͤt als Privatdozent Vorleſungen halten 
will, muß fich bei derfelben habilitiren. (6. 44.) Zur Habilitation wird 
Niemand zugelaffen, als wer ben medizinifchen Doktorgrad von einer 
inländifhen Fakultät rite erworben hat, oder wenn er auf einer auss 

ländifchen Univerfirtät zum Doktor promovirt worden, doch bereits auf 
einer inländifchen oder ausländifchen Univerfität Privasdozent gewefen 
ift, wobei indeß dem Minifterium vorbehalten bleibt, auch folden, bie 

auf ausfändifchen Univerfitäten zu Doftoren' promonirt find, wenn fie 
auch noch nicht Privardozenten gewefen, Dispenfation von diefer Vers 

ordnung zu ertheilen. Ständer haben zugleich nachzuweiſen, daß fie 
* 
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als praftifche Aerzte ſchon approbirt find und der Militaͤrpflicht genügt 
haben, und innen ohne diefe Nachweiſung nicht zugelaffen werden. 
Daffelbe gilt von Habilitanden, welche Ausländer und ans einem ber 
deutfchen Bundesſtaaten gebürtig find. 

5. 57. Auch wird Niemanden die Habilitation früher, ale nach drei 
Jahren nad vollendetem afademifhen Quabriennium geftattet, welches 
bet Inlaͤndern von dem Zeitpunfte an, da fie mit dem Zeugniſſe der 
Neife ſtudirt haben, zu berechnen ift, wenn das Minifterium nicht von 
diefer Berechnungsweiſe dispenfirt hat, und es muß zugleich nachgeriefen 
werden, daß der Habilitande diefe drei Jahre nicht nur auf wiſſenſchaft⸗ 
liche Weiſe benußt, fondern auch die ärztliche Praris ausgeübt hat. — 
Endlich hat der Dekan, ehe dem Adfpiranten, welchen die Fakultät für 
infaffungsfähig erklärt hat, die Habilitationsleiſtungen aufgegeben wer⸗ 
den, bei dem Offizio des Königlichen aufferordentlihen Regierungsbevoll⸗ 
mächtigten anzufragen, ob der Zulaffung des Adfpiranten keine anderwmeis 
tigen Gruͤnde entgegen flehen. — jedem, der fi zur Habilitation mels 
det, hat der Dekan die Verhättnifie eines hieſigen Privatdozenten, nach 
Abichn. II. $. 47. 54. u. 55., und insbefondere die Abfchn. V. $. 118. 
aufgelegte Verpflichtung ausdräcktich, unter Aufnahme eines Protokolle, 
befannt zu machen. 

. 58. Der Nachfuchende hat in einem lateinifchen Schreiben bei 
der Fakultaͤt um die Zulaflung zur Habilitation anzuhalten. — Diefem 
Schreiben find beizulegen: 1) die Dofumente über alles dasjenige, was 
nach $$. 56. 57. für die Zulaffung zur Habilitation erforderlich ift, mit. 
Ausfchluß der erft fpäter vom Dekan einzuholenden Genehmhaltung des 
Offizii des Königlichen aufferordentlichen Regierungsbevollmaͤchtigten; 
2) ein Curriculum vitae in fateinifcher Sprache; 3) eine gefchriebene 
oder gedruckte Abhandlung aus jedem der Hauptfächer, über welche er 
zu leſen gedenkt, in lateinifcher oder auch in deutſcher Sprache. — Die 
Doktordiſſertation des Adfpiranten darf nicht als hinreichend zu diefem 
Zwekke angefehen werden. 

. 59. Die Eingabe des Habilitanden, nebft Allem, was dazu ges 
hört, hat der Dekan in der naͤchſten Sisung an bie Fafultät zu brins 
gen. Nachdem fie fid) überzeugt hat, daß dem genügt ſey, was zur - 
regelmäßigen Erlangung des Grades erforderlich iſt, welches in Bezug 
auf den Doftorgrad nach den im Abſchn. II.?S. 8. enthaltenen Beftims 
mungen, fo weit fie hierher gehören, zu beurtheilen ift, wähle fie in ders 
felben Sigung durch geheime Abftimmung mit abfoluter Stimmenmehrs 
heit zwei Kommiſſarien, denen die genaue Prüfung der eingereichten 
Probeſchriften obliegt. Keiner der Gewaͤhlten darf ohne die triftige 
fien, von der Fakultät gedilligten Gründe den ihm gewordenen Auftrag 
ablehnen. Der Fakultät ift auch geflattet, jedoch nur in dringenden 
Sällen, wenn für dies Gefchäft, ihrer Ueberzeugung nad), die Fakul⸗ 
täc in dem Augenblick nicht genügend befeßt iſt, einen zu ihr gehoͤri⸗ 
gen Professor ordinarius designatus oder einen Professor extra- 
ordinarius, der nicht mehr bloß designatus ift, mit feinem Sinvers 
ftändnig zum Kommiffarius zu ernennen, der dann auch für fein Gut⸗ 
achten die dem Kommiffarius nach $. 66. zuftehenden Gebühren erhält. 
Jedem der Kommiffarien werden zur Prüfung vierzehn Tage: bewilligt. 

fe find verpflichtet, über die Probefchriften ein motivirtes Urtheil 
ſchriftlich abzugeben, woraus erhellt, in welchem Grade der Adfpirant, 
in Ruͤckſicht auf Gelehrſamkeit ſowohl, als auf Geiſt, ausgezeichnet zu 
nennen if. Der Dekan Iäflt die Probefchriften nebft den Urtheilen ber 
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beiden Kommiſſarien fobann bei der Fakultaͤt umlaufen, welche bier: 
naͤchſt in einer Sitzung durch abſolute Mehrheit der Stimmen über die 
Zulaffung entfiheidet. Zu. einer gültigen Entfcheidung iſt aber erforder: 
ih, daß wenigſtens zwei Drittheile der Fakultaͤtsmitglieder anmwefend 
feyen; die ohne gültige Entfchuldigung Ausbleibenden teifft die im 6. 33. 
beſtimmte Geldſtrafe. Iſt einer der begutachtenden Kommiffarien nicht 
Mitglied der Fakultät, fo ift er dennoch zu diefer Sitzung einzuladen, 
iſt jedoch nicht gefeßlicd) verbunden, Theil zu nehmen, und zählt auch 
nicht in der Abftimmung. Fällt das Urtheil in der Sitzung nicht güns 
fig aus, fo hat die Fakultät zu beſtimmen, ob der Adipirant geradezu 
abzuwelfen,: oder ihm eine genügendere Probefchrift abzufordern fey, 
weiche ihr jedoch nicht vor Ablauf eines jahres vorgelegt werden darf. 

$. 60. Kat die Fakultät befchloffen, den Anfuchenden zur Habili⸗ 
tation zuzufaffen, fo muß derfelbe eine Probevorlefung, in der Regel in 
deusiher Sprache, über ein von der Fakultät aufgegebenes, oder von 
dem Anfuchenden, mit ihrer Beiftimmung, gewähltes Thema vor der. 
'verfammelten Fakultät halten. Dem Anfuchenden ſteht frei, die Vor⸗ 
lefung fateinifch zu halten. Will er über mehrere Fächer Vorleſungen 
halien, fo ift die Fakultät berechtigt, über jedes Hauptfach auch eine 
befondere Probevorlefung zu verlargen, kann jedoch hiervon nad Er: 
waͤgung der Umftände auch abgehen. Zu einer gültigen Entjcheidung in 
diefer Sitzung iſt die Anmefenheit von mindeftens zwei Drittheilen der 
Fafuftätsmitglieder erforderlich, und trifft die, ohne gültige Entfchuldis 
gung, Ausbleibenden die im $. 33. verordnete Geldftrafe. 

6. 61. Zur Ausarbeitung jeder folchen Probevorlefung erhält der 
Anfuchende eine Frift von vier Wochen, nachdem ihm das Thema bes 
fannt gemacht worden, und nur auf Vorſtellung befonderer Gründe 
kann die Fakultät Ausnahmen hiervon bewilligen. 

- 6. 62. Nach beendigter ‘Probevorlefung vor der verfammelten Fa: 
fultät, wird mit dem Verfaſſer über den Inhalt derfelben ein Kollo: 
quium gehalten, welches in der Regel der Profeffor, in defien Haupt 
fach die Vorleſung gehört, anfängt, an welchem aber auch jedes andere 
Miitglied der Fakultät Theil nehmen kann. — Die Fakultät ift berechs 
tigt, zu diefem Kolloquium erforderlichen Falls auch einen zu ihr gehoͤ⸗ 
rigen Professor ordinarius. designatus oder Professor extraordi- 
narius, der. nicht mehr bloß designatus ift, mag derfelbe Kommiffarius 
zur Begutachtung der Probefchriften geweſen feyn oder nicht, mit ſei⸗ 
nem Einveritändniß zuzuziehen; jeboch giebt diefer nur fein Gutachten, 
‚ohne daß feine Stimme bei der Entfcheidung mitzählte, und wird auch 
für diefe Funktion nicht remunerirt. \ 

Nach beendigtem Kolloquium entfernt fih der Anfuchende 
aus der Verfammlung, und es wird durch abfolute Stimmenmehrheit 
der anmwefenden Fakultätsmitglieder der Beſchluß gefafft, ob er als Pri⸗ 
vatdozent dnzunehmen fey, oder nicht. Den Erfolg hiervon bat ihm 

der Dekan nad) der Sitzung bekannt zu machen. 
$. 64. Iſt der Befchluß der Fakultät günftig ausgefallen, fo bat 

ber angenommene Privatdozent noch eine Sffentlihe Vorleſung in latei: 
nifcher Sprache über ein Thema, welches ebenfalls auf die $. 60. ans 
gegebene Weife beitimmt wird, zu halten (Univ. St. Abſchn. VIII. 
$. 4.), wozu ihm von der Fakultaͤt eine Frift von drei Monaten nach 

gehaltener Probevorlefung bewilligt wird, von welcher die Fakultät nur 
nach Erwägung befonderer Gründe Ausnahmen zu machen berechtigt ift. 

$. 65. Die Einladung zu biefer öffentlichen Borlefung geichieht 

= 
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durch einen latefnifchen Anfchlag, wovon auf Koften des Privatdozenten 
150 Erempfare gedruckt werden. Ein Exemplar wird oͤffentlich ange 
fchlagen, von den übrigen werden zwölf an das Minifterium gefande, 
und die erforderliche Zahl an die Profefforen der Untverficät und bie 
übrigen befonders berechtigten Perfonen vertheilt, und zu den Aften ges 
nommen. — Nach vollendeter Habilitation hat die Fakultaͤt dem Mit 
nifterium die gelhchene Vollziehung derfelben anzuzeigen. 

$. 66. Die Koſten der Habilitation "betragen auffer fünf Thalern 
Kourant, welche von dem Dekan für die Univerfitätsbibliorhef erhoben 
und an die Duaftur abgeliefert werden, für einen auswärts promovirs 
ten 40 Thaler Gold, für einen hier promovirten 20 Thaler Gold. 
Die an die Univerfitätsbibliochet zu zahlenden Gebühren find erft dann 
fälltg, wenn der Adfpirant die Probevorlefung in consessu facultatis 
mit günftigem Erfolge gehalten hat; die uͤbrigen Gebühren find ſogleich 
bei der Meldung zu zahlen. Wird der Adfpirant gleich nach der Pruͤ⸗ 
fung der Probefchriften, oder nach der Probevorlefung in consesau fa- 
cultatis abgewiefen, fo mird ihm die erlegte Summe, mit Ausnahme 
von 15 Thalern Gold, zurückgegeben. . 

$. 67. Syn jedem Falle, die Habilitation mag vollzogen feyn oder 
nicht, erhält am Schluffe des Dekanatsjahres der Dekan, der die Vers 
handlung bis zu der Abftimmung über die Probefchriften in der des⸗ 
halb gehaltenen Sißung fortgeführt bat, 5 Thaler Gold aus der Fakuls 
tätsfafle, jedoch mir der $. 20. feftgefeßten Ausnahme, daß, falls der 
Bewerber in der Abftimmung über die Probefchriften zugelaffen worden, 
aber feine Vorfefung in consessu facultatis nicht mehr unter demſel⸗ 
ben Dekan gehalten hat, von welchem die Abftimmung über die Probe; 
ſchriften geleitet worden, diefe Remuneration demjenigen Dekan zufällt, 
unter welchem die feßtgenannte Vorleſung gehalten wird. Auflerdem 
erhäft am Schluſſe des Dekanatsjahres jedes der beiden Fakultaͤtsmit⸗ 
glieder, welche ein fommiffarifches Urtheil in obgedachter Weiſe abges 
geben haben, aus. der Fakultätskaffe ebenfalls 5 Thaler Gold. Die 
Söhne und Brüder der fungirenden, emeritirten und verftorbenen Pros 
fefforen der Univerfität, und des fungirenden Univerfitätsrichters, Aud: 
ſtors und Sefretärs haben von den Koften der Habilitation, mit Auss 
nahme des an die Univerfitätsbibliothet Rommenden, Befreiung. 

$. 68. Der Fakultät bleibt es vorbehalten, einem in der gefehrten 
Welt fhon vortheilbaft befannten Manne, der jedoch die medizintfche 
Doftormürde rite erlangt haben muß, dte Koſten der Habilitation, Mit 
Ausnahme des für die Univerfitätsbibliochet zu Zahlenden, und bie 
Pruͤfung felbft zu erlaffen, worüber durch abfolute Stimmenmehrheit in 
einer Sitzung entſchieden wird. 

Vierter Abſchnitt. Von der Aufſicht der Fakultaͤt uͤber 
die Studenten und von den Benefizien und Praͤmien. 

J. on ber Inſtription nnd dem Ulbo. 9 

$. 69. Alle diejenigen bei der Univerſitaͤt immatrikulirten Stu⸗ 
denten, deren Studien eines der Abſchn. III. $ 40. aufgeführten Faͤcher 
zum Sauptgegenftande haben, es fey nun, daß fie diefe bloß als Se 
lehrte, oder auch zu praftifchen Zwekken treiben wollen, find gehalten, fich 
zur medizinifchen Fakultät einfchreiben zu lafın. 2 

. Jeder in der Verordnung des vorigen $. Begriffene wird, 
fofern er als Inlaͤnder auch ein Zeugniß der Reife vorzulegen verma 
in der Regel fogleich bei dem Immatrikulationsakt von dem: Dekan in 
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das Album der Studenten der Fakultät eingetragen. Dieſes latei⸗ 
nifch zu führende Album muß mindefiens folgende Rubriken enthal: 
ten: fortlaufende Nummer, Datum der Immatrikulation, Datum der 
Sinflription, von welcher Univerfität, Bors und Zunamen, Geburts: 
ort, Prüfungszeugniß, Abgang. — Leber die vollsogene Sinfkription ftellt 
ber Dekan das Signum Facultatis unter feiner Unterfchrift, im Na: 
men der Fakultät, und unter dem großen Siegel derfelben aus. Der 
Einzufchreibende entrichtet dafür bei der Simmatrifulation, wenn er 
über noch auf Feiner anerfannten Univerſitaͤt immatrifuliet geweſen, 

inen Thaler, wenn er früher ſchon auf einer folchen Univerfität ſtudirt 
bat, die Haͤlfte. (Univ. St. Abfchn. II. $. 19. und Abfchn. VE $..9.) 

$. 71. Diefe Spnfkriptionsgebühren gehören dem Dekan für feine 
Derfon. — Frei werden nur die Söhne und Brüder der fungirenden, 
emeritirten und verftorbenen Drofefforen der Liniverfität, und des funs. 
girenden Univerſitaͤtsrichters, Quaͤſtors und Sekretaͤrs, fo wie diejenigen 
eingefchrieben, die auf ein gerichtliches Zeugniß der Armuth, und, wenn 
fie Inlaͤnder find, zugleich auf das Zeugniß der Neife frei immatrikulirt 
worden find. Der Dekan erhält wöchentlich von der Negiftratur der 
Univerſitaͤt eine Lifte der zur medizinifchen Fakultät gehörigen Imma⸗ 
teikulirten, falls diefelben nicht fhon gleichzeitig mit ihrer Immatriku⸗ 
lation auch inffribirt worden. ’ 

$. 72. Will ein Srudirender einer anderen Fakultät der hiefigen 
Univerſitaͤt fein Fach verlafien, und fich zur medizinifchen Fakultät wen: 
den, fo darf der Defan der lehteren ihn nicht eher in das Album ber; 
felben eintragen, als bis er ihm eine Befcheinigung vorzeigt, daß er 
dem Defan der Fakultät, von welcher er kommt, fo wie aucd der Regi⸗ 
ſtratur dieſe Veränderung angezeigt hat. Ein folcher Webergang von . 
einer Fakultät zur andern kann aber nur am Ablauf oder Anfang eines 
Semeſters Statt finden. Die neue Inſkription gefchieht Foftenfrei. 

$. 73. Der Dekan ift verpflichtet, das Album der Studenten der 
Fakultät in der gehörigen Ordnung zu halten, und befonders den Abr 
gang der Eingefchriebenen zu verzeichnen. Sollte diefer auch von mans 
hen Ausländern nicht offiziell angezeigt werden, fo muß der Dekan ſich 
doch anf andern Wegen immer in Kenntniß zu erhalten fuchen, wer 
anwefend ift und wer nicht. 

I Von der Aufficht Über den Fleiß und die Sitten der Studenten. 
6. 74. Der Fakultät im Allgemeinen, und dem Dekan insbefons 

dere, liegt es ob, über die Sitten, den Fleiß und die zweckmaͤßigſte 
Studienordnung der ihr angehörigen Studirenden zu wachen. Sie ha: 
ben möglich dahin zu wirken, daß fo wohl die allgemeine naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen und philofophifchen Worbereitungss und Huͤlfs⸗Wiſſenſchaf⸗ 
ten, als auch die eigentlichen mediziniichen Studien in dem richtigen 
Verhaͤltniſſe und in paffender Folge betrieben werden. 

6. 75. Der Dekan hat die befondere Verpflichtung, ‚bei der Sin: 
fEription den neu angehenden Studirenden die nothwendigen Welfuns 
gen zu ertheilen, und den gedruckten Studienplan zur Benutzung zu 
empfehlen; aufierdem find auch alle Mitglieder der Fakultaͤt in Bezie⸗ 
bung auf alle derfelben angehörigen Studirenden auf gleiche Weife vers 
bunden, durch Rathfchläge und Ermahnungen, fowohl für diefen Zweck, 
als auch zur Belebung und zweckmaͤßigen Anordnung des häuslichen 
Fleißes der Studirenden zu wirfen. 

$ 76. Den betreffenden Lehrern tft unterjagt, die Stubirenden der 
Medizin ale Praktikanten zu den verfcpiedenen Elinifchen Anftalten und 
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Uebungen zuzulaſſen, fo fange dieſelben nicht bie erforderlichen Vorleſun⸗ 
n aber Fe theoretifchen Lehrfächer der Arzneiwiſſenſchaft bereite ges 

Dart, und fi zur Ausuͤbung der Medizin, Chirurgie und Geburtshälfe 
gehörig vorbereitet haben. \ | 

| $. 77. Der Dekan ift verpflichtet, über den Stubienfleiß der bei 
der Fakultät eingefchriebenen Studirenden halbjährlich, nach den einges 
reichten Quäfturliffen und auf gefchehene Aufforderung von Setten des 
Rektors , die erforderlichen Unterſuchungen anzuftellen, wobei ihm die 
Lehrer der Fakultät jede nöthige Auskunft zu ertheilen fchuldig find. 
Hierbei find die in den Statuten der Univerfität (Abſchn. II. $. 3.) auf 
geftellten Regeln zum Grunde zu legen. Der Dekan überfendet dag Ers 
gebniß diefer LUnterfuchung dem Rektor, und fügt nach feinem Ermeſſen 
nähere Anträge über das gegen einzelne Unfleiffige einzuleitende Verfah⸗ 
vn 

$. 78. Auf Anfchreiben des Nektors hat der Dekan, welcher zus 
vor durch Umlauf von den Mitgliedern der Fakultät die erforderlichen 
Mittheitungen eingeholt hat, halbjährlich die Proben des Fteiffes, welche 
von den Studirenden der medizinifchen Fakultät abgelegt worden, dem 
Rektor anzuzeigen. Hierunter find Promotionen und Disputationen, 
Prämienarbeiten und andere gelehrte Schriften ober Arbeiten der 
Srudirenden begriffen, welche zur Kenntniß der Fakultätsmitglieder 
gekommen. 

6. 79. Wenn fih ein Studirender der medizinifchen Fakultät cines 
unfittlichen oder unanftändigen Wandels fchuldig macht, fo hat, abgefes 
hen von dem ‚amtlichen Einfchreiten des afademifchen Gerichts, auch die 
Fakultaͤt die Dbliegenheit, nach Befinden der Umſtaͤnde entweder privas 
tim durch eines ihrer Mitglieder, oder durch den Dekan, die angemefs 
fenen Ermahnungen und Warnungen zu ertheilen. Findet die Fakultät 
bei einem ihr angehärenden Studirenden einen fo unverbefferlichen Reicht: 
finn, oder eine ſolche Roheit des Betragens, daß alle Ermahnungen 
fruchtfos find, fo hat der Dekan zum weiteren Verfahren gegen denjels 
ben die kompetente Behörde zu veranlaffen. 

III. Ron den WBenefjien. 

8 80. Die mediziniſche Fakultaͤt konkurrirt bei der Vertheifung 
der Benefizien, welche von der vorgeordneten akademiſchen Unterſtuͤtzungs⸗ 
kommiſſion abhängen, fo tie bei der Zuerkennung der vom Senat abs 
hängigen Stipendien, namentlid des aus der Bendemannſchen Stifs 
tung, durch die Perfon ihres Defans. " 

6.81. Von dem Minifterium tft der medizinifchen Fakultät ein 
Fonds zur Unterſtuͤtzung Ib arme und wuͤrdige Studirende der Medi: 
in uͤberwieſen. Sie ertheilt diefe Unterfiüßungen in der Form von 
Prämien für gelieferte fchriftliche Ausarbeitungen, Keine Prämie foll 
ber 30 Thaler, noch unter 10 Thaler betragen. Zur Bewerbung fors 

dert die Fakultät im Mat oder Juni jeden Sahres durch einen lateinis 
fhen Anfchlag am ſchwarzen Brett auf, in welchem fo wohl die von 
dem Defan näher zu Beitimmende Außerfte Friſt zur Anmeldung ber 
Konkurrenz bei dem Dekan, als auch die äufferfte Friſt zur Eingabe der 
Bewerbungsſchriften, und zwar feßtere auf den 15. Juli, anzufeßen, 
und aufferdem das, was $. 82, über die Sprache, in welcher die Abs 
gardlungen zu verfaffen find, beſtimmt, und die nach $. 84. von der 
akultaͤt zu nehmenden Rüdfichten auf das Prüfungszeugniß, die Stu⸗ 

dienzeit und Fafultat der Bewerber befannt zu machen find. 
$. 82. Der Defan notirt die Bewerber, die Zeit, wie lange fie 
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ſtudirt Haben, bei Inlaͤndern das erforderliche Prüfungsgeugniß,. die 
Zeugnifle „und Ausiagen über die Vermoͤgensumſtaͤnde der Bewerber, 
und über die Benefizien, welche fie genießen, über ivelche letztere er auch 
von den Univerficatsbehörden Mittheilungen, fo weit es möglich iſt, zu 
erlangen fuchen muß. Nach feinem Ermeffen überläff"e dann der Des 
fan entweder den Konkurrenten, eine Abhandlung über ein felbitftändig 
gewähltes Thema einzureichen, oder giebt ihnen felber ein Thema, oder 
verweifet fie an ein Safultätsmitglied, in defien Fach das Hauptfiudium 
des Bewerbers einfchlägt, um fid von diefem ein Thema ftellen zu lafs 
fen. Die Abhandkungen müffen in lateinifcher Sprache gefchrieben feyn. 

$. 83, Nah Ablauf der für’die Einreihung der Probefchriften 
angeſetzten Frift vertheilt der Dekan die eingegangenen: Abhandlungen 
an die Meitglieder der Fakultat zur Begutachtung. Dem Ermeſſen der 
mit dem Sutächten Beauftragten bleibt überlaffen, ſich auf jede ihnen 
zu Gebote ftehende Art ſowohl davon, ob der Bewerber die Abhandlung 
felber und ohne fremde Hilfe ausgearbeitet habe, als von der Mürbigs 
£eit deffelben überhaupt zu überzeugen. Der Dekan beitimmt gleichzeitig 
mit der DBertheilung der Abhandlungen die Stift, wann die mit ihrer 
Begutachtung Beauftragten fie wieder an ihn einzufenden haben, und 
ſetzt hiernaͤchſt eine Sitzung zur. Entfcheidung über die Bewerbung an. 

$. 84. In diefer Sißung ‚werden die Prämien, nach einer auf 
den Srund der abgegebenen Sutachten angeftellten Berathung, zugleich. 
mit DBeräcfichtigung der Dürftigkeit der Bewerber, durch abfolute 
Stimmenmehrheit zugefprochen, wobei insbefondere darauf zu achten: 
1) daß fein Inlaͤnder eine derartige Unterjtüßung oder Pramie erhal⸗ 
ten kann, wenn er nicht das Zeugniß der Neife hat; 2) daß fein Stu: 

dent im erften halben Jahre feiner Univerfitätsftudien eine folche Unters 
ſtuͤtzung erhalten darf. Ä 

$. 85. Diejenigen Studenten ber Fakultät, welche verpflichtet find, 
eines Stipendit oder anderer Benefizien wegen, eine Mede zu halten, 
oder zu Disputiren, haben fich deshalb beim Dekan zu melden, welcher 
die Nede, die gehalten, oder die Theſes, worüber disputirt werden foll, 
vorher in der Hinficht prüft, ob dadurch der Bedingung des Benefizii 
genügt werde, und, wenn er dies findet, durch einen gefchriebenen latei: 
nifchen Anfdlag und durch ein Umlauffchreiben an fammtliche Lehrer 
der Fakultät zu der Handlung einladet. Doch kann ſich ein folcher 
Student der Verpflichtung, zu disputiren, auch als Opponent oder Res 
fpondent entledigen, wenn in der Stiftung nichts Näheres darüber bes 
ftimmt if. — Wenn ein zur Disputation wegen eines Benefizii Ver: 
pflichteter über Theſes disputirt, fo gefchieht dies unter dem Praͤſidie 
des Defans oder eines, von ihm dazu: ernannten und dazu. einwilligens 
den Mitgliedes der Fakultät. Die Opponenten müflen vorher. dem 
Mräfes zur Beftätigung angezeigt werden. Ein Zeugniß über die Volls 
aiehung einer folchen Handlung wird von dem Dekan auf Verlangen 
egeben. 

Br $. 86. Verlangt eine Behörde oder ein zur Fakultät gehöriger 
Studirender von der Fakultät ein Urtheil, über eine ex lege stipendii 
von dem Studirenden gelieferte Probearbeit, und die Fakultät findet 
ſich dazu. verpflichtet oder geneigt, fo. wird daflelbe von einem geeiänes 
ten Mitgliede der Fakultät, nad) der Beftimmung des Defans, oder 
erforderlichen Falls der Fakultät felber abgefaſſt, und. vom Dekan aus⸗ 
gefertigt, 

- 



* 1V. Von ber Preiebewerbung. J 

8; 87. Die Fakultät ftellt jährlich, am Geburtstage Sr. Majeſtaͤt 
des Königs, aus dem Gebiete der mebdizinifchen Wiffenfchaft eine wiſſen⸗ 
ſchaftliche Preisaufgabe, weiche, wenn auch die Hauptgrundfäge aus 
den Borträgen der Lehrer bekannt ſeyn follten, dennoch eigenes gränds 
liches Forſchen zur Loͤſung erfordern, und fo gewählt ſeyn muß, daß 
ihre Behandlung fowohl tüchtige wiffenfhaftlihe Bildung, als Beur 
theilungsgabe beurkunden kann. Den Vorſchlag zu dieſer Aufgabe hat 
der jedesmalige Dekan; derſelbe wird in einer vor dem 20. Juli zu 
haltenden Sitzung berathen. Zur Annahme eines VBorfchlages wird 
abfolute Stimmenmehrheit erfordert. Fallg Eein Vorſchlag des Dekans 
angenommen wird, fteht es den Übrigen Mitgliedern der Fakultät zu, 
Vorfchläge zu machen, über welche auf diefelbe Weiſe entfchieden wird. 

$. 88. Nur immatrikulirte Studirende der hiefigen Lntverfitäe 
tönnen fih um den Preis bewerben. Die Abhandlungen müffen in 
fateinifcher Sprache abgefafft feyn, und vor. dem 4. Mai des, auf das 
Jahr der Bekanntmachung folgenden jahres, verfiegelt, unter der 
Adreffe der Fakultät, bei dem Sekretaͤr der Umniverfität abgegeben wer⸗ 
den. Der Abhandlung ift ein gelten Zettel beizufegen, der inmens 
dig den Damen des Verfaffers enchält, auffen aber mit demfelben Mote 
to verfehen iſt, welches unter dem Titel der Abhandlung felber fteht. — 
Der Sekretär hat die eingegangenen Schriften, nebft den dazu gehöris 
gen Zettein, fogleih an den Dekan zu befördern. — Der Dekan, ober, 
falls die Aufgabe nach $. 87. von einem andern Mitgliede der Fakultät 
geftellt feyn follte, dieſes Mitglied, prüft die eingegangenen Abhands 
lungen zunaͤchſt, und jener läfft fie hierauf, mit dem fchriftlichen Suts 
achten des erften Prüfenden verfehen, bei den übrigen Fakultaͤtsmit⸗ 
gliedern umlaufen; dieſe haben ihr Gutachten gleichfalls fchriftlich abs 
zugeben. Mit Berüdfihtigung aller fchriftlihen Urtheile wird dann 
in einer nicht fpäter al8 den 20. Juli zu baltenden Sitzung, nad 
vorgängiger Berathung, der Preis, welcher In einer goldenen Dents 
münze, 25 Dufaten an Werth, befteht, und, nach Befinden, ein Ac- 
cessit ertheilt, in Folge deffen eine öffentliche ehrenvolle Erwähnung 
des Namens des Verfaffers Start finder. Die Entfcheidung gefchieh 
durch abſolute Stimmenmehrheit. Die in dieſer Sigung, öne guͤl⸗ 
tige Entſchuldigung ausbleibenden ordentlichen Mitglieder der Fakultaͤt 
trifft die im $. 33. verordnete Geldſtrafe. j 

6. 89, Wird ein Preis nicht ertheilt, fo verbleibt er der Fakul⸗ 
tät in der Arc, daß fie diefelbe Aufgabe zur nächften Preisbewerbung 
wiederhofen, oder, flatt ihrer, eine andere ftellen fann. Wird er 
auch dann nicht ertheilc, fo bleibt das Weitere der Entfcheidung des 
Miniſteriums vorbehalten. 

$. 90. Die Abfaffung der in Tateinifcher Sprache an dem Ges 
Burtstage Sr. Majeftät des Königs nach der Feftrede zu verfündigens 
den Urtheile beforgt derjenige, von welchem der Vorſchlag zu der 
Aufgabe gemacht worden, und der Dekan ftellt diefelbe ſpaͤteſtens bis 
zum 25. Juli dem Profeffor der Beredſamkeit zu. Der Preis wird, 
nah Verkündigung des Siegers, dem Dekan eingehändigt, welder, 
auf Verlangen des Siegers, den Namen beffelben auf die Denfmünze 
eingraben —9— Die uneröffneten Zettel werden, nebſt den Abhand⸗ 
lungen, an diejenigen, welche ſich dazu legitimiren, zurückgegeben. Auch 
bie gefrönten Preisſchriften werden den Verfaſſern zu völligfreiem Eis 

j J 
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enthum zurückgeftellt; - doch ſteht es der Fakultaͤt frei, vorher eine 
—*— zu nehmen. 
er nn Ve Vom Abgange der Studenten und von ben Zeugnjſſen. 
> ga. Jeder bei. ber Fakultaͤt eingefchriebene Ausländer, falls 
er. kein Abgangszeugnig nimmt, ift verpflichtet, feinen Abgang von der 
Univerfität dem Dekan‘ anzuzeigen. Bringt diefer in Erfahrung, da 
Semand ohne, eine folhe Anzeige die Univerſitaͤt verlaffen hat, fo 
muß er den Rektor davon in Kenntniß jegen, damit dieſer nach Abs 
ſchnitt VI. $. 28. der Univerficätsftatuten verfahren könne. Gegen: 
theils kann der Rektor und die Regiſtratur Feine foldhe Anzeige, ohne 
Di Befcheinigung,, daß fie auch der Fakultät ſchon gefchehen fey, ans 
neymen..- i ‚ ⁊ 

. 92. Die Lehrer der mediziniſchen Fakultaͤt find verpflichtet, 
den Studirenden, ohne Unterfchied der Fakultät, welche bei ihnen 
Bortefungen gehört Haben, in dem von den Studirenden vorzulegens 
den Anmeldungsbogen Ein Zeugniß über die gehörten DVorlefungen zu 
geben; jedoch nur, wenn der- Studirende die in dem Reglement über 
die Meldung der Studirenden zu den Vorfefungen und die Bezahlung 
des Honorars, vom 11, April 1831, enthaltenen Vorfchriften erfüllt 
at, nach welchen fich Lehrer und Studirende der Fakultät zu achten 
aben. Deffentlich oder unentgeltlich angekündigte Vorleſungen wer⸗ 

den in dem Anmeldungsbogen nur auf Verlangen teftirt. Die Zeugs 
niffe müäffen den Grad des bewieſenen Fleiffes ausdrüffen, in fo fern 
der. Lehrer dies zu thun im Stande ift, und follen, in der Negel, am 
Schlufſſe des Semefters, nit früher als acht Tage vor, und nicht 
päter als acht Tage nad) Beendigung der Vorlefung, und zwar eigens 
hin ertheilt werden; nur den die hiefige Univerſitaͤt Verlaffenden 
{ft geftattet, ſechs Wochen vor dem Schluffe des Semefters ſich das 
Zeugniß des Lehrers geben zu laffen. Vorleſungen, welche nicht von 
Lehrern der Univerfität, als folhen, gehaften werden, können in den 
Anmeldungsbogen gar nicht aufgenommen, noch minder darauf tefiirt 
werden. (Univ. St. Abfchn. VIIL 6. 1.) | 

.93. Den vonder Univerficat abgehenden Studirenden wer; 
den feine befondere Studienzeugniffe oder Zeugniffe des Fleiffes von 
afultätswegen ausgeftellt, fondern diejenigen, welche ein ſoiches ers 
alten wollen oder müffen, haben ein Abgangszeugniß bei dem Univers 
itaͤtsrichter nachzufuchen, worüber in der Beilage zu den Geſetzen für 
die Studirenden das Nähere beitimmt ift. In das Abgangszeugniß wers 
den die nach $. 83. abgegebenen, befonderen Zeugntfie aller Lehrer der 

. Univerfität aufgenommen. — Der Defan der medtzinifchen Fakultät zeich 
net die Abgangszeugniffe, fo wie auch die ihre Stelle interimiftifch vers 
tretenden, vorläufigen Abgangszeugniffe der zu diefer Fakultat gehörigen 
Studirenden (Univ. St. Abfchn. VI. $. 29.), mit den Übrigen dazu 
verordneten Behörden, und ift für die richtige Webertragumg der Spe⸗ 
zialzeugniffe der Lehrer aus dem Anmeldungsbogen in das Abgangss 
zeugniß, fo wie bei den Inlaͤndern für die verordnete NRefumption 
des Schulgeugniffes, mit welchem fie die Univerſitaͤt bezogen haben, 
oder des fpäter erworbenen Zeugniffes der Neife verantwortlich. — 
Dei Volziehung des Abgangszeugniffes eines Studirenden der medizi⸗ 
nifchen Fakultät hat er die Ertheilung deffelben in dem betreffenden 
Album zu vermerken. In demfelben iſt auch anzumerken, wenn das 
akademiſche Bürgerrecht eines Studirenden der Medizin  fuspendirt 
wird, oder nad) der beſtehenden Verfaffung gänzlich aufhört, ſobald 

\ 
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dem Dekan eine amtliche Kenntnig darüber zukommt. — Der Dekan erhäft 
von jeden Abgangszeugniß eines .Studirenden der mebizinifchen Fakul⸗ 
tät Einen Thaler, wovon Niemanden als den Söhnen und Brüdern 
der fungieenden, emeritirten und verftorbenen Profeſſoren der Univer⸗ 
fität, und des fungirenden Univerfitätsrichters, Quaͤſtors und Selres 
tärs eine gejeßliche Befreiung zufteht. 

$. m Laufe des Semefters fertigt die Fakultät für die bei 
ihr eingefchriebenen Studirenden, durch den Dekan, Studienzeugniffe 
aus, welche jedoch niemals als Abgangszeugniffe benutzt werden, föns 
nen und dürfen, fondern nur zu anderen befonderen Zwekken, naments 
lich au Erlangung von Unterftüßungen, oder zum Ausweis Benefizlier 
ter über ihre Studien, dienen. Die Anmeldung dazu gefchieht auf der 
Univerfitätsregiftratur, welcher der mit den Teftaten verſehene Anmels 
dungsbogen einzureichen iſt. Diefe Teftate muͤſſen ſich jedoch, der 
Natur der Sache nad), für das laufende Semeſter auf die bloße Bes 
zeugung der Annahme der Vorlefungen befchränten. Auffer den Kos 
pialien an die Kanzleibeamten, werben für diefe ©tudienzeugniffe Leine 
Gebühren entrichtet. 

Fünfter Abſchnitt. Bon ber Ertheilung der Doktor; 
| würde 

IL Ron den Graden, welche die Fakultät ertheift. 

6.95. In der Fakultät allein ruht das Neche, die Würde des 
Doktors der Medizin und der Chirurgie zu ertheilen, wenn gleich dafs 
feibe unter der Auchorität der gefammten Univerſitaͤt ausgeübt wird. 
(Univ. Ot. Abſchn. IL. $. 9.) 

HU. Ron ber Bewerbung nm die‘ Prometion. 

$. 96. Wer fih zur Promotion bei der Fakultät. meldet, muß 
wenigſtens vier Jahre auf einer oder mehreren Univerfitäten, und zwar, 
wenn er ein Sinländer tft, vier Jahre nah Erlangung des Zeugniffes 
der Reife, ftudirt haben, falls derfelbe nicht eine, von dem Miniſterium 
ihm für die Promotion ercheilte Dispenfation von dem Quadriennium, 
oder der angegebenen Berechnung defielben, oder von ber Ertheilung 
des Zeugnifles der Reife beibringt. a" dem Alter der Studirenden 
befindliche und immatrifulationsfähige Kandidaten, welche bei der biefigen 
Univerficät, oder bei dem mebdizinifch : chirurgifchen Friedrich : Wilhelms 
Inſtitut, oder bei der Militär: Akademie entweder gar nicht immatris 
£ulirt gewefen, oder wor der Meldung zur Promotion von hier abges' 
gangen find, muͤſſen fich, wenn fie auch das Quadrienntum fchon volls 
endet haben, der Jurisdiktion wegen, zuvörderft wieder hier immatri⸗ 
fuliren laſſen. Sowohl diefe, als noch immatrifulirte Studirende ber 
biefigen Univerfität, welche fih zur Promotion melden, müflen vor der 
Meldung ein vorläufiges Per N nehmen, und erhalten das 
wirkliche Abgangszeugnig erit nach der Promotion, damit fie bis das 
bin unter afademifcher Gerichtsbarkeit ftehen. Wenn der Kandidat 
dem medizinifchschieurgifchen Friedrich Wilhelms Inſtitute oder der 
Militär: Akademie angehört, fo muß er bet feiner Meldung die Erlaubs 
niß des Könislihen Generali®taabs:Arytes beibringen. 

$. 97. Alle, welche bei der mebizinifchen Fafultät die Doftors 
würde erwerben wollen, müflen zuvor ein Zeugniß einer inländifchen 
philofophifchen Fakultät beibringen, aus weichen hervorgeht, daß fie 
in dem philofophifchen Tentamen, weiches den Zwed hat, zu ermitteln, 
in wie fern der Doftorandus die erforderlichen Kenntniſſe in der Los 
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gik und Pſychologie, der Zoologie, Botanik, Mineralogte, und beſon⸗ 
ders der Phyſik und Chemie befißt, gut oder wenigftens mittel 
maͤßig beftanden find. — Wer zuvor den Grad eines Doktors oder 
Magiſters der Philofophie auf einer inländifchen LUniverfität erwor⸗ 
ben, ift von diefem Tentamen entbunden. Ausländer find unbedingt 
verpflichtet, fich dem Tentamen zu unterwerfen, wenn fie demnaͤchſt 
die Dreuffiichen medizinifchen Staatsprüfungen machen wollen; andere 
Ausländer können in den Fällen, in weichen die mebizinifche Fakultaͤt 
es nach ihrer befonderen Inſtruktion zuläflig findet, ohne das Tenta: 
men zur medizinifhen Doftorpromorion zugelaffen werden. — Zu 
jedem bei der biefigen philofophifchen ‚Fakultät abzuhaltenden philoſo⸗ 
phifhen Tentamen eines Studirenden ber Medizin, wird der Dekan 
der medizinifhen Fakultät eingeladen, damit er Gelegenheit habe, die 
allgemeine willenfchaftliche Bildung der Kandidaten Eennen zu lernen, 
und ſich zu überzeugen, daß dieſes Tentamen das rechte Maaß der 
desfallfigen Anforderungen, weder unter fich laffe, noch überfchreite. 

$. 98. Erſt nachdem der Kandidat die, $$. 96 und 97. beftimms 
ten Qualitäten und Leitungen nachgewiefen hat, kann derfelbe von 
dem Dekan zu den medizinifhen Vorprüfungen zugelaflen werden, 
deren Ausfall über feine — zum Examen rigorosum entfcheis 
det. Die mediziniſchen Vorpruͤfungen beſtehen in einem ſchriftlichen 
und einem muͤndlichen Tentamen. 

III. Ron dem mebizinifhen Tentamen. 

6.99. Das ſchriftliche Tentamen wird von dem Dekan in deſſen 
Wohnung mit dem Kandidaten vorgenommen, indem er demſelben eine 
Aufgabe aus der theoretiſchen, oder praktiſchen Medizin ex tempore und 
ohne alle aͤuſſeren Huͤlfsmittel in lateiniſcher Sprache zu bearbeiten 
uͤbergiebt, und ſtreng darauf ſieht, daß der Kandidat weder vor been⸗ 
digter Arbeit das Haus verläffe, noch fich Aufferer Huͤlfsmittel, Buͤ⸗ 
cher u. f. w. bedient. Die fchriftlichen Ausarbeitungen follen ‘einer; 
feits eine Erganzung der mündlichen Prüfung in fich begreifen, ande 
rerſeits auch für die praftifche Befähigung des Doktoranden und für 
feine Fertigkeit in fchriftliher Erörterung woiflenfchaftlicher Aufgaben 
Gewaͤhr leiften. | 

$. 100. Wenn die fchriftlihe Ausarbeitung ungenügend ausge 
fallen ift, fo hat der Dekan den Kandidaten fogleich zuräc zu weiſen, 
und ihm aufzugeben, vor einer Wiederholung der Anmeldung ſich erft 
befier vorzubereiten. Iſt fie aber genügend ausgefallen, fo läflt er 
den Kandidaten zu dem mündlichen Tentamen du in welchem er dens 
—5 ai Haupifaͤchern der geſammten Medizin in lateiniſcher 

prache pr 
$. 101. Nach dem Ergebniſſe der muͤndlichen und ſchriftlichen 

Vorpruͤfung, entfcheidet der Dekan über die Zulaffung des Kandidaten 
zu dem Eramen rigorosum pro gradu Doctoris. Hat der Kandidat 
folche Kenntniffe gezeigt, daß der Dekan erwarten kann, er werde in 
dem Rigorofum ren Eönnen, fo kündigt er demfelben die fofortige 
Zulaffung zu dieſer Hauptpruͤfung an. Findet er die Kenntniffe des 
Kandidaten im Ganzen zwar genügend, in einzelnen Fächern jedoch 
noch Lüften, fo laͤſſt er ihn zwar zu, feßt aber den Termin bes Rigos 
roſi um einige Monate hinaus, mit der Aufgabe, die Fächer, in wels 
hen der Kandidat mangelhafte Kenntnifie gezeigt hat, noch beffer zu 
bearbeiten. Bei gänzlicher Unzulänglichkeit der Kenntniffe wird dee 
Kandidat zuruͤck gewiefen, mit der Aufgabe, ſich fpäter einem wieder⸗ 
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helten Tentamen zu unterwerfen. Wenn ein Kandidat a durch den 
Ausipruch des Dekans beeinträchtigt glaube, fo ſteht ihm die DBerus 
fung an die ‚Fakultät frei, welche alsdann über die Zulaffung deſſel⸗ 
ben zu dem Rigorofum duch Stimmenmehrheit entfcheider. 

IV. Non dem examen rigorosum, 
.: 6 102. Wenn ein Kandidat nad) Ablegung ber Vorprüfungen 

‚von dem Defan würdig befunden fft, zu dem Rigoroſum zugelaflen zu 
werden, fo hat jener ein Geſuch um Zulaffung zu dem Nigorofum in 
lateinifher Sprache an die Fakultät zu richten, und demfelben fein 
Curriculum vitae, worin auch die Angabe des Religionsbebenntniffes 
enthalten feyn muß, in lateinifcher Sprache beizufügen. — Dies Ser 
ſuch, famme der fchriftlichen Ausarbeitung und den übrigen Papieren 
des Kandidaten ($$. 96 u. 97.), läfft der Dekan bei ſaͤmmtlichen Mies 
gliedern der Fakultät umlaufen, und die Mitglieder flimmen ſchrift⸗ 
ich, 05 der Kandidat darauf zur Pruͤfung zuzulaſſen fey, oder nicht. 
Faͤllt bei diefer Abftimmung das Urtheil der Mehrzahl ungänftig aus, 
fo flieht es noch bei der Fakultät, ob fie nach Erwägung der Umſtaͤnde 
Piel Kandidaten ganz abweiſen, oder andere Probeichriften von ihm 
rdern will. 

6. 103. Iſt die Sulaffung bes Kandidaten zum examen rigo- 
rosum befchlofien, fo fegt der Dekan den Termin zu demſelben an, las 
det dazu die ſaͤmmtlichen Mitglieder der Fakultät ein, und weifer den 
Kandidaten an, ſich denfelben vorher perföntich vorzuftellen. 

$. 104. Das Minifterium behält fich vor, alljährlich im Monat 
Dezember aus der Zahl der ordentlichen Profefloren der mebdisinifchen 
Baknität, mit jedesmaliger möglichfter Beruͤckſichtigung ihrer Anciennis 
tät, ſechs ordentliche Eraminatoren zu wählen, unter fie die im 
$. 45. genannten Hauptfächer der Medizin, auf welche fih die Pruͤ⸗ 
fung erſtrecken foll, zu vercheilen, und ihnen ſechs aufferordents 
lide Examinatoren, weiche gleichfalls für beftimmte Hauptfaͤcher der 
Medizin ernannt worden, aus der Zahl der ordentlichen, und, noͤthi⸗ 
gen Falls, aufferordentlichen Profefloren beizugeben. Die fi ors- 
dentlichen Eraminatoren, zu welchen immer ber jedesmalige ‘Dekan 
gehört, vollziehen in der Segel die Prüfung; ift einer derfelden durch 
Krankheit oder andere Gruͤnde, über deren Gültigkeit die Fakultaͤt 
n timmenmehrheit entfcheidet, bei der Prüfung anmwefend zu Ali 
verhindert, fo hat er hiervon dem Dekan zeitig genug vor der Prüs 
fung Anzeige zu machen, und dieſer beauftragt den betreffenden auffers 
ordentlichen Eraminator, die Stelle des abwefenden ordentlihen Era⸗ 

. minators für diefe Prüfung zu vertreten. Die Sraminatoren find 
verpflichtet, während ber ganzen -Dauer der Prüfung und bis zur 
erfolgten Abfkimmung, anwefend zu feyn. Es follen nie mehr als 
zwei Kandidaten auf einmal geprüft werden. 

$. 105. Die Prüfung fol nur in Iateinifcher Sprache, und in 
der Anciennitätsfolge der Examinatoren gefhehen , und der Dekan 
den Befchluß maden. Von dem Dekan ift über bie Prüfung ein 
Protokoll aufzunehmen, in welchem der Verlauf der Prüfung ſelbſt, 
nach deren einzelnen Gegenſtaͤnden und nad dem Ergebniffe in der 
Abftimmung, vermerkt und, vermittelſt Unterzeichnung fämmtlicher 
Eraminatoren beglaubigte wird. 

. 106. Nach vollendeter Prüfung tritt der Kandidat ab, und 
die Fakultät entfcheidee über den Ausfall der Prüfung durch abfolute 
Stimmenmehrheit der anmelenden ordentlichen Fakultaͤtsmitglieder. 
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Der Dekan macht hierauf. dem Kandidaten diefe Entſcheidung auffers 
halb der verfammelten Fakultät befannt. —W 

. 107. Wer nach vollendetem Examen abgewieſen worden iſt, darf 
ſich nicht fruͤher, als nach einem halben Jahre wieder zur Promotion 
auf einer inlaͤndiſchen Univerſitaͤt melden. Die zweite Pruͤfung eines 
Abgewieſenen geſchieht in vollſtaͤndig gleicher Ausdehnung wie die erſte. 

und die, $. 109. verordnete Austheilung der Diſſertation. 

ſcheinen bei dem Disputationsakte in ſchwarzer Kleidung. 
. 113, Der Doktorandus disputirt vom unteren Katheder unter 

dem Vorfiße des Dekans oder defien Stellvertreter. 
6.1414. Die ordentlichen oder gebetenen DOpponenten, welche von 

der Fakultät anerfannt, und wenigftens drei an der Zahl feyn muͤſſen, 
werden auf dem Titel der Differtation genannt. Sie opponiren zuerfi, 
und zwar nad ihrem Range von unten auf. Hiernach ficht es jedem 
zur Univerſitaͤt Gehoͤrigen frei, aufler der Ordnung zu opponiren. (Univ. 
St. Abfen. IX. 9. 5) 

$. 115. Sollte der Doftorandus, auf fein Anfuchen, Eeine oder niche 
die hinreichende Zahl von Opponenten finden, fo find bie bei der Fa⸗ 
kultaͤt habilitirten Privatdogenten, auf Anforderung des Dekans, verbuns 
den, in ihren Fächern das Sefchäft der Opponenten zu übernehmen. 
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VE Bom- feierlichen Alt der Pronfption 
6. 116. Nach beendigter Disputation gefhieht bie feierliche Pros 

motion von dem Dekan, oder einem zu: dieſer Handlung von Ham mid 
feiner Einwilligung ernannten. Stellvertreter (Univ. St. ibid. 9. :65)7 
auf die unten näher beſtimmte Weiſe. BEER Eee; 

$. 117. Die Promation leitet ‚der Promotor durch ein Proͤmium 
ein,. und ruft hierauf den Kandidaten an bie Stufen des oberen Kathe⸗ 
ders. Während er dort fieht, lieſ't der Univerſitaͤtsrichter dem Dokto⸗ 
randen die diefen Statuten beigefügte Sponſion vor, und der Dokto⸗ 
randus bekraͤftigt disfelbe mit den vorgefchriebenen . Worten, und: mit 
einem Handfchlage. Hierauf. tritt be, Doktörandus Toieder auf das um 
tere Katheder zuruͤck, und wird, mährend: er daſelbſt verbleibt, wars: dem 
Promotor ald Doctor Medicmäe et ‚Chirurgiae proflamirt. "Nach ger 
fchehener Verkündigung wird der neue Doktor vom Promotor Auf das 
obere Katheder gerufen, wo er von. dem Promotor mit einer kurzen 
Anrede empfangen, und das auf Pergament gedruckte, mit dem: großem 
Sinfiegel der Fakultaͤt verfehene und vom an eigenhändig unterzeiche 
nete Diplom ihm übergeben wird. Hierauf verläflt der Promotor das 
obere Katheder, und die Feierlichkeit wird durch: eine, vom oberen Kar 
theder herab zu: fprechende Dankfagung des neuen Doftors gefchloffen: 

6.118. Das Dipfom des Doftors wird von dem Dekan, der ſedoch 
ber Fakultät dafür verantwortlich ift, mit einer nach feinem Ermeffen de⸗ 
fiimmten Zenfur ausgefertigt, auf Koften des Kandidaten gedruckt, nach 
gehhehene: öffentlicher Promotion angefchlagen, gehörigen Orts zu den 

Eten gebracht, und an die Mitglieder des Miniſteriums, die Peofeffor 
ten der Uninerfität und bie übrigen befonders berechtigten Perfonen ver⸗ 
theilt. Zu diefen Zwekken hat der Kandidat 150 Exemplare des Dir 
ploms an die Univerfitätsregiftratur abzutiefern-. - - - er 

VIE Ron den Wirkungen ber Prowotion. 
6.119. Die von der hiefigen medizinifchen Fakultät nady der, im Vor⸗ 

bergehenden beftimmten Art creirten Doktoren haben alle diejenigen Nechte, 
weiche den auf inländifchen Univerſitaͤten rite.creirten Doktoren der Medi⸗ 
zin. durch die Staatsgeſetze und die Statuten: der Univerſilaͤten gegeben find, - 

$. 120. .. Durch die ‚hier vollzogene Promotion zum Doftor ers 
liſcht das akademiſche Buͤrgerrecht dev bien Univerfität. Doch. kann 
es ein bier Promevirter, nach befonderer Erklärung von feiner Seite, 
noch ein halbes Jahr behalten. (Univ. St. Abfchn. VI. $. 25.) Die 
Resiftratur der Liniverfität hat deshalb jeden Promovirten unmittelbar 
nach der Promotion zu feiner Erklärung hierüber aufzufordern, deshalb 
eine Verhandlung aufzunchmen, hiernaͤchſt das Erforderliche in ben Lis 
ſten der Studirenden anzumerfen, und den Dekan von der Erflärung 
des PDromevirten in Kenntniß zu feßen. nn 2 

§. 121. Halbjährlidy. tft dem Miniſterium durch den Dekan eine: 
tabellarsfche Weberficht der im abgelaufenen Semeſter promovirten Dok⸗ 
toren, begreifend die Angabe ihres Bors und Familien: Namens, dor: 
Serfunft des Alters, des Tages ihrer erften Immatrikulation, ihres 

aturitatszeugnifles, der Zeit und des Ortes ihrer Univerſitaͤtsſtudien, 
des Zeugnifies über das tentamen philosophicum, des gehoͤrig -abfols 
sirten mebicinifchen Studiums, des Promotionstages und des Diſſer⸗ 
tationstitels einzufenden.. Zu dem Ende führt die Fakultät ein eigenes 
Album über die von ihr promovirten Perfonen, in melches der Dekan 
alle zu diefem Berichte nothiwendigen Data einträgt. Ein Eremplar der 
Differtation und des Diploms wird zu den Fafultätsaften genommen.. 

⸗ 
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VIIE on ben Promotionen honeoris cause. | 
8 122. Mer bei der. Fakultät um. Promotion anfucht, kann dies 
frlbe nur durch feierliche Promotion unter den, in den obigen -6$. wars 
gröneten Bedingungen erhalten. Doc kann die Fakultät die Doktor⸗ 
würde auch honoris causa Auswärtigen, oder hierſelbſt Anweſenden, 
durch bloße Lieberfendung des Diploms, als eine freimwillige Anerkennung 
ausgezeichneter Verbienfte um die Wiflenfchaft ertheilen (Univ. Ot. 
—28 IX. 66. 4. und 7.), niemals aber auf bloße Einſendung einer 

' andlung. 
..:% 123. Der Antrag zu einer folhen Doftorpromotion honoris 
eausa muß von zwei Mitgliedern der Fakultät gefchehen, und es müs 
fen. in dem Antrage die ausgezeichneten notorifchen Berdienfte des Vor⸗ 
gefchiagenen um die Wiffenfchaft auseinander geſetzt, oder, falls er ſich dieſe 
als Schriftfteller erworben hat, durch Anführung oder Vorlegung ‚ber 
Schriften belegt. werden. Die Abftimmung „geibiet durch Umlauf 
Mhriftliih und offen. Zur Senehmhaltung des Antrages ift Einftimmigs 
Esit aller Kakultätsmitglieder erforderlich. (Aniv. St. Abfchn. IX. $. 7.). 

- 6. 124. Das Diplom der auf folche Weiſe honoris causa ertheils 
ten Doktorwuͤrde Ift mit. befonderer Bezugnahme auf die angeführten: 
Verdienſte, oder angeführten oder vorgelegten Schriften abzufaflen, und 
220 den Vorfchriften des F. 118., fo weit er hierher gehört, zu pus 
iziren. nn on 
9a 125. Sollte ‚die. Fakultät im. aufferordentlichen Fällen ſich bes 
mogen finden, großen aufferhalb der Wiſſenſchaft erworbenen Verdienſten 
durch Ueberreihung des Doftordiploms ihre Verehrung au bezeigen, ſo 
hat fie dazu die Genehmigung des Minifteriums einzuholen. Es bleibt 
dann der Erwägung der Umftände überlaffen, ob das Diplom durch. eine: 
Deputation, oder auf andere Art überfandt werden fol. Webrigens if 
auch ein, folhes Diplom .nach den Vorfchriften: des $. 118., fo weit er 
hierher gehört, zu publiziren. . W 0 

| IX. Bon .den Koflen ber Promotion. ' 
:$ 126. Die Promotion honoris causa gefchieht fofenfeei. Die 

unvermeldlichen Koften für den Druck und die TR eberreichung 
des Diploms werden nach Maaßgabe des Abſchn. IL. $. 38. beftritten. 
:.$. 127. An Gebühren für den medizinifchen Doftorgrad werden 

Einhundert und Fünfundzmanzig Thaler in Goide zu Händen des Des 
fans entrichtet, und auflerdem Fünf Thaler Courant an die Univerfis 
täts Bibliothek. Die Söhne und Brüder der. fungirenden, emeriticten 
und verftorbenen ordentlichen und aufferordentlichen Profefforen der hie⸗ 
figen medizinifhen Fakultät find von diefen Gebühren in fo weit befreit, 
daß fie jedoch die an die Uiniverfitäts Bibliothek Fommenden Fünf Tha⸗ 
ler und die, nach $. 125. an den Rektor, den Univerfitätsrichter und 
die Pedelle fallenden Quoten dem Dekan zur weiteren Abführung zu 
zahlen haben. Aufferdem können die Koften, mit Ausnahme der für 
die Univerſitaͤts Bibliothek zu erlegenden Fünf Thaler, nur mit Eins 
willigung aller Fakultätsmitglieder, bei ausgemwiefener Dürftigkeit des 
Kandidaten ermäßigt, oder erlaffen werden, in welhem Falle auch die 
$. 129. beftimmten Quoten der Eraminatoren, welche nicht Fafultätes 
mitglieder find, und des Rektors, Dekans uud Univerfitätsrichters erı 
laſſen, ‚oder verhältnigmäßig berabgefeßt werden, wogegen die Pedelle 
ihre Quoten unverfürze erhalten. 

$. 128. Bon den eigentlichen Promotionsgebühren ift die Hälfte 
nothivendig vor dem Examen und für daffelbe zu entrichten, und gebt 
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verloren, wenn der Kandidat In demſelben nicht befteht, Bleibe jedoch 
für feine Rechnung, wenn er fi nach ee fben Jahres, und 
nicht fpäter als ein Jahr nach ber erfien Prüfung, zu einer zweiten 
Prüfung ftellt, und darin befteht. Die andere Haͤlfte kann mit der ers 
fieren zualeih, oder unmittelbar vor der Promotion, guahı werden. 
Univ. St. Abfchn. IX. $. 8.) Iſt erfteres gefhehen, o erhält file der 
andidat, wenn er nicht beftanden, unverfürzt zurüd. Die -für die 

Univerfitäts Bibliothek beftimmten Fünf Thaler Courant werden erft uns 
mittelbar vor der Promotion an den Dekan bezahle, weicher fie an die 
Quaͤſtur abführe. | 

$. 129. Von den vollen, für eine Promotion eingegangenen Ges 
bühren werden abgezogen: 1) zweit Bünfundzmanzigtheile, von welchen 
die Hälfte dem zur Zeit ‘der feierlichen Promotion im Amte ftehenden 
Rektor, ein Viertel den Univerfitätsrichter, und ein Viertel den zur 
— der Gebuͤhren beſonders berechtigten Pedellen zufaͤllt; ) ein 
uͤnfundzwanzigtheil fuͤr den zur Zeit der —*8 ingirenden Dekan, 

zur Beſtreitung der noͤthigen Ausgaben bei den Br fungen; 3) gwei 
Sünfundzwangigtheife für den zur Zeit der feierlichen Promotion im 
Amte ftehenden Dekan, welche demfelben auch dann verbleiben, wenn 
er in den Fall gerathen, die Promotion durch einen Prodekan verrichten 

laſſen; 4) zwei und ein Drittel Fuͤnfundzwanzigtheile für jeden 
der ſechs ordentlichen Examinatoren, wenn fie bei dem examen rigoro- 
sum anmwefend, und bis zur Abflimmung uber die Promotion zugegen 
gewefen find, oder fi; nad $. 104. gültig entſchuldigt haben, en 
die betreffende Summe der Fakultaͤt verfällt, wenn ein ordentlicher Exa⸗ 
minator ohne gültige Entfchuldigung ausgeblieben it, oder fich vor der. 
Abftimmung entfernt hat; 5) ein Fuͤnfundzwanzigtheil für jeden der 
ſechs aufferordentlichen Framinatoren. — Mit den Eraminationsgebähs 
ren, welche ein Kandidat entrichtet hat, den die Fakultät abgemiefen, 
wird eben fo verfahren, mit der Ausnahme jedoch, daß Rektor, Dekan 
und Univerfitätsrichter feine befonderen Abzüge davon erhalten. Wird 
aber der abgewiefene Kandidat in Folge einer neuen Prüfung innerhalb 
eines jahres promovirt, fo erhalten auch die leßtgenannten bie ihnen 
nach Nr. 1. zuftehenden vollen Quoten. — Was nach allen diefen Abs 
zügen noch übrig bleibt, geht zur Fakultaͤtskaſſe. 

. X, Noflrifitation. 

6. 130. Will ein auf einer ausländifchen Univerfität promovirter 
Doftor fih, zum Behuf der medizintfchen Staatsprüfungen, von der hies 
figen Fakultät noſtrifiziren laſſen, fo hat er zu dieſem Zwekke an den 
Dekan einzureihen: 1) das Zeugniß der Reife zu den Univerfitätss - 
ſtudien; 2) den Nachweis über das vollftändig zuruͤckgelegte Quadrien⸗ 
nium; 3) das Zeugniß über das mit genügendem Erfolge beftandene 
tentamen philosophicum von einer inländiichen Fakultät; 4) feine 
Doftorbdiffertation und den Nachweis, daß diefelbe in lateintfcher Sprache 
von ihm öffentlich vertheidigt worden iſt. 

$. 131. Hierauf hat er über ein ihm geftellees Thema: D ein 
fchriftliches Ertemporale in lateinifcher Sprade, unter Aufficht des 
Dekans, auszuarbeiten, und 2) fich einer vollftändigen Prüfung feines 
medizinifchen Willens in lateinifher Sprache vor den, im $. 104. vers 
ordneten Sraminatoren zu unterwerfen. 

$. 132. Beſteht der Kandidat in den mit ihm angeftellten Prüs 
fungen, fo wird ihm. ein desfallfiges Zeugniß, im Namen und unter 
dem Siegel der Fakultät, ausgefertigt. — Für Die Nofteififation wers 
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den an. Gebühren et fer in Solde zu Händen bes Defans 
entrichtet; die Hälfte dieſer Gebühren ift nothiwendig vor der Noſtri⸗ 
fifationsprüfung zu entrichten, und geht verloren, wenn der Kandidat 
in. derfetben nicht befteht, bleibt jedoch für feine ‚Rednung, wenn et 
fit nad) Ablauf eines halben Jahres zu einer zweiten Prüfung ftellt, 
und darin befteht.. Die Nofteififationegebühren fließen in die Fakul⸗ 
tätsfaffe, und werden nad) der im $. 37. enthaltenen Beſtimmung vers 
theilt. — Berlin, den 29. Januar 1838. 
Miniftertum der geiftlihen, Unterrichts s und Medizinal Angelegenheiten. 

Sponſion der Doftoren der Medizin. 
(Beilage zu dem Statuten der mebisinifhen Jakultät.) 

Spondeo juroque, non mei me commodi causa medendi artem 
factitaturum,. sed ut Dei gloriam celebrem, ut hominum tuear salu- 
tem, ut‘ quantum queam ipsi doctrinae incrementi afferam; cuncta 
medici munia, summa cum fide et religione quantague valeam peritia 
et prudentia, exsecuturum; laborantium cuivis, nullo discrimine aut 
delectu, ambitione nulla, sive sit inops sive dives, pari industria sub- 
venturum;. nullius unguam hominis vitam ancipiti tentaturum 
rimento; non ad vana aut sordida medicinae usum deflexurum; in- 
defesso studio in ezploranda cognoscendaque arte perseveraturum ; 
socios artis humaniter amiceque et uti ipsa artis 5 postulat 
tractaterum, promptissimoque animo neque ullo utilitatis proprise 
respectu quidquid possim facnltatis cum illorym studiis in aegrotan- 
tium salutem consociaturum, omninoque id operam daturym, ut 
uam 'profiteor artem ad religionis sanctitatem  adducam, Ita me 

s adiuvet et sacrosanctum ejus evangelium, Ä 
Bemerkung. Bei der Promotion jüdifher Kandidaten wird flatt 

ber Worte „Ita me Deus adiuvet et sacrosanctum ejus evauge- 
lium“ gefegt: „Ita me aeterna salute impertiat Deus”. 

D. Statuten ber philoſophiſchen Fakultät der Königlichen 
Bu Friedrichs Wilhelms Untverfität zu Derlin. 

J Vom 29. Januar 1838, 

Auf den Grund der Berfaffung, welche Seine Majeflät der König 
mittelft der Statuten vom 31. Dftober 1816 der hiefigen Friedrich 
Wilhelms Univerſitaͤt zu geben geruht haben, und in Beruͤckſichtigung 
der fpäteren Verordnungen, ertheilt das Miniſterium der hiefigen philos 
fophifchen Fakultät folgende Statuten: 

Erſter Abſchnitt. Bon der Beftimmung und den Sefhäf 
| en der philoſophiſchen Fakultät im Allgemeinen. 

» 61. Die philofophifche Fakultät umfafit in Hinſicht auf die ihr 
zugehörigen Lehrfächer die Philofophie, die mathematifchen, naturmwiffens 
fchaftlihen,, hiftorifchen, philologiſchen und ftaatswifienfchaftlichen oder 
fogenannten kameraliſtiſchen Wifienfchaften. (Univ. St. Abfchn. 1. $ 4.) 

$. 2. Der in der philofophifchen Fakultaͤt zu ertheilende Unter⸗ 
richt hat die zwiefache Beſtimmung: 1) den Studirenden eine allges 
meine wifienfchaftlihe Bildung, welche die Grundlage aller befondern 
feyn muß, zu ertheilen, wie auch fie mit_den beim Studium der Theos 
iogie, Jurisprudenz und Medizin unentbehrlichen allgemeinen und Huͤlfs⸗ 
tenntniffen zu verfehen, und 2) die ihr eigenen Wiffenfchaften für ſich 
zu fördern, und Meifter in denfelben zu erziehen. — Sie verfolgt jedoch 
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dieſe beiden Zwekke, in- der Regel, nicht durch zweierlei Arten von Un⸗ 
terricht, fondern durch diefelben Vorlefungen, damit nicht eine aͤuſſere 
Zweckmaͤßigkeit das veinere woiffenfchaftliche Intereſſe verdränge. 

$. 3. In fo fern die philofophifhe Fakultäce im weiteren Sinne 
eine Korporation in der Univerfitäc bildet, gehören zu derſelben die bei 
ihr angeftellten, für den Königlichen Dienft vereideten, ordentlichen und 
aufferordentlichen Profeſſoren, die bei ihr Habilitirten und Ichrenden 
Drinatdogenten, und bie in ihr Album eingetragenen Studirenden. Als 

ehoͤrde umfaflt fie aber nur die bei ihr angeftellten ordentlichen Pro⸗ 
fefforen, in wie fern fie Doktoren der Philofophie, und niht mehr bloß 
Professores designati m Diefe Behörde Abt, unter dem Vorfige des 
Dekans, die ihr zuftebenden Rechte und Verpflichtungen unter den im 
Folgenden enthaltenen Beftimmungen, unabhängig vom Senat, aus. 

Bei feierlichen Repräfentationen nimmt die philofophifche Fakultät, uns 
befchader der Nechtsgleichheit aller Fakultäten, den naͤchſten Platz nach 
der mebizinifchen Fafultät ein, und unterzeichnet auch in dieſer Ordnung 
durch ihren jedesmaligen Dekan. — Sämmtliche ordentliche und auſſer⸗ 
ordentliche Profeſſoren follen, nach der Reibefolge ihrer Anftellung, fo 
wie fämmtliche Privatdogenten, nach dem Datum ihrer äffentlich volls 
zogenen Habilitation, in einem eigenen Album dergeftalt verzeichnet wers 
den, daf darin die Lebensverhäftnifie eines jeden, insbeſondere Tag und 
Drt der Geburt, der Doftorpromotion, des Patents oder Dekrets der 
Anftelung bei der Fakultät, fo wie das Ausfcheiden eines jeden, oder 
die VBerfeßung in eine andere Kategorie, forgfältig angemerft werben. 

6. 4. Die Nechte und Verpflichtungen der philofophifchen Fakul⸗ 
tät, als Behörde betrachtet, betreffen: 1) die Auffiche über die Lehre in 
ihrem Gebiete, und deren Vollftändigkeit; 2) die Auffiche Über die Sew 
denten in wiflenfchaftlicher und fittlicher Hinficht, und die Ertheilung der 
Benefizien und Prämien; 3) die Ertheilung der atademifchen Würden. 

weiter Abfchnitt. Bon der Verfaffung der philofos 
3 phifhen Fakultät, als Behoͤrde betrachtet. j 

I. Bon den Mitgliedern ber Fakultät und dern Aufnahme. 

5 Die philofophifhe Fakultaͤt, ald Behörde betrachtet, beſteht 
aus fämmtlichen bei ihr angeftellten ordentlichen Profefforen, in mie 
fern fie Doktoren der Philofophie, und nicht bloß Professores designati 
find, und diefe nehmen an den ihr zufommenden Nechten und Verpflich⸗ 
tungen, mit Ausnahme des Abſchn. V. $. 135. 3) benannten Falles, 
alle völlig gleichen Antheil. Der Rang der Mitglieder der Fakultät 
unter einander richtee fi nach) dem Datum ihres erften Patents als 
ordentlicher Profeſſoren an einer gefeßmäßig Eonftituirten Univerfität. 

. Wer als berufener ordentliher Profeſſor in die Fakultaͤt 
eintreten will, muß den philofophifchen Doftorgrad haben, oder ihn 
binnen Jahresfriſt bei der philoſophiſchen Fakultät irgend einer gefeßs 
mäßig tonftituirten, und mit dem Rechte der Ercheilung alademifcher 
Würden verfehenen Univerfität erwerben. Bis jur Ermerbung deffels 
ben ift er nicht habklitationsfähis, und feine Ausuͤbung aller Vorrechte 
eines ordentlichen Profeffors bleibt fo lange, bis er den Grad befige, 
fuspendirt. (Univ. St. Abfchn. IE. $. 2.) 

$. 7. Fuͤr einen ordentlich promovirten Doktor fft, in Beziehung 
auf den im $. 6. beftimmten Bunft, nur derjenige zu achten, welcher 
den Doftorgrad von der philofophifchen Fakultät einer geregmäßig kon⸗ 
ſtituirten, und mit dem Rechte der Ertheilung akademiſcher Wuͤrden ver⸗ 
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fehenen Yniverfität, entweder nad allen vorgefchriebenen Leiftungen, 
oder honoris causa, und zwar wegen feiner fchriftftellerifchen, oder an: 
"dermeitigen notorifchen Verdienfte um eine, in das Gebiet diefer Fakul⸗ 
tät gehörige Wiffenfchaft erhalten hat. Jedoch hat die Fakultät das 
Recht, entweder dasjenige, was an der Promotion des berufenen Pro- 
feffors auszufegen feyn möchte, durch ihre Anerkennung zu ergänzen, 
oder, falls er gar noch nicht promovirt ſeyn fohte, ihn nah Maafgabe 
der unten vorfommenden Beftimmungen honoris causa zu promoviren, 
niemals aber ihm die Erwerbung des Doftorgrades gänzlich zu erlaflen. 

6. 8. Seder für die Fakultät berufene ordentlihe Profeffor iſt, 
wenn er auch an der biefigen Univerfität fchon als Privatdozent, oder 
aufferordentlicher Profeſſor Habilitirt war, verbunden, vor dem Ans 
tritte feines Amts als ordentlicher Profeffor, und feinem Eintritte in 
die Fakultät, oder binnen eines Vierteljahres nach dem Antritte des 
Amts, worüber er füch jedoch vorher fchriftlich zu erklären hat, fich zur 
ordentlichen Profeffur zu habilitiren; es fey denn, daß er gleich anfang: 
lich durch Provokation auf die Univerfitätsftatuten (Abſchn. IL. $. 2.) 
eine jährige Friſt fih ausbedinge, welche alddann vom Tage feiner Er: 
nennung an zu berechnen tft. Diefe Habilitation befteht darin, daß der 
Ernannte ein lateinifches Antrittsprogramm über einen wiffenfchaftlichen 
Segenftand in Drud gebe, wovon das Deinifterium zwölf, jeder ordent: 
liche Profeſſor der Univerfität, nebft den übrigen beſonders berechtigten 
Derfonen, ein Eremplar erhält, und zwanzig auf die Negiftratur der 
Univerfität abgeliefert werden, und daß er, vor oder nach Erfcheinen 
des Programms, eine öffentliche Vorleſung, oder Antrittsrede, in ders 
elben Sprache halte, wozu er durch einen, unter der Authorität des 
eftors und Dekans abgefaflten, auf eigene Koften zu druffenden, und 

an die Mitglieder des Miniſteriums, wie an alle Lehrer der Univerfitäe 
und die übrigen befonders berechtigten Perfonen zu vertheilenden, und 
am fhwarzen Brett anzubeftenden Anfchlag einladet. Dis beide Leis 
ftungen erfüllt find, ift und heifft im Katalog, und fonft, der Ernannte 
designatus; als folcher ift er weder in der Fakultaͤt ftimmfähig, noch 
kann er an den übrigen Prärogativen der ordentlichen Profeſſoren Theil 
nehmen. Siedoch will ſich das Minifterium das Recht vorbehalten, in 
geeigneten Fällen von den Habilitationsleiftungen zu dispenfiren. 

HI. Ron der Mahl bes Dekans. 

. 9. Zur Leitung ihrer Sefchäfte erwaͤhlt die Fakultät aus ih⸗ 
N rg auf ein Jahr jedesmal, einen Dekan. (Univ. St. Abfchn. 

9.10. Der Dekan wird innerhalb zweier Tage nach erfolgter Wahl 
des. neuen Rektors gewählt, und der Gewählte dem fungirenden Reftor 
fogleich angezeigt, damit fein Name, von diefem, in den Bericht über 
die Wahlen an das Minifterium aufgenommen werden könne. (ib, $. 11.) 

$. 11. Die Wahl des Dekans gefchieht von den, zu dieſem Zwekke 
verfammelten Mitgliedern der Fakultät durd) Abftimmung auf zufam: 
mengefalteten Zetteln, wobei abfolute Stimmenmehrheit entfcheidet. Ers 
giebt fih eine folche bei der erften Abflimmung nicht, fo werden die 
zwei Mamen, welche die relativ meiften Stimmen gehabt haben, auf 
die engere Wahl gebracht, damit nun eine abfolute Mehrheit, oder, bei 
leihere Anzahl der Stimmen auf beiden Seiten, dad Loos entſcheide. 
ollten bei der erften Abſtimmung mehr als zwei Mitglieder die relas 

tiv meiften Stimmen erhalten, weil mehrere eine gleiche Anzahl hät: 
ten, fo tft zwifchen allen denen, welche entweder die relativ gröfite, oder 

\ 
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die zwei relativ gröfften Zahlen Haben Cin fofern nämlich bie zweite‘ 
mehreren gemein wäre), fo lange zu mählen, bis nur zwei Samen t 
relativ groͤſſten Zahlen uͤbrig find, welche dann auf die entſcheidende Wahl 
fommen. Hätten endlich alle, bei der erften Abftimmung vorfommens 
den Namen gleich viel Stimmen, und wären deren mehr als zwei: fo 
beftimmt das Loos, welche zwei: von ihnen auf die engere Wahl kom⸗ 
men follen. Die beiden, welche zulebt auf die engere Wahl kommen, 
enthalten fich der Abftimmung. (Bergl. 6. 31.) | 

6. 12. Zwei Sahre hinter einander darf nicht derfelbe zum Dekan 
erwaͤhlt werden. Ä ' 

$. 13. Jedes Gatuleätsmicgtiet hat das Recht, jedoch nur eins 
mal, das Dekanat auch ohne Anführung beftimmter Gruͤnde abzuiehs 
nen. (Univ. St. Abfehn. II $. 12.) WIE daffelbe Mitglied es öfter 
ablehnen, fo ‚hat es feine Gründe zu erklären, und die Fakultät ent: 
en der Sitzung durch abfolute Stimmenmehrheit, ob fie guͤltig 

ſeyn follen. 
. 14 Wenn ein ‚Safultätsmitglied Frank, oder erlaubten Weiſe 

abweſend ift, darf es zur Delanswahl feine Stimme fehriftli abgeben, 
die jedoch nur fo lange gilt, als der Bezeichnete auf der Wahl tft; der 
Abmwefende muß aber auch zugleich feine Erklärung, ob er das Dekanat 
anzunehmen geneigt fey, einfenden (Univ. St. Abſchn. IL. $. 13.), auf 
welche dann die Beflimmungen des vorigen $. Anwendung finden. 

II. Vom Detanat. 

6. 15. Die Uebernahme bes Dekanats erfolgt am lebten Sonn 
abend der Herbfiferien, als dem zum Neftoratsmechfel und zur Erneue⸗ 
rung des Senats der Univerficät beftimmten Tage. (Univ. St. Abfchn. 
II. $. 11. Abſchn. IIL 9. 12.) Der niederlegende Dekan überliefert 
dem antretenden das "von feinem Vorgänger Empfangene und das Hins 
gugefommene, mit Bemerkung des Abgangs, und nimme darüber eine 

erhandlung auf, welche der niederlegende Dekan felbft zu den Alten 
zu fchreiben bat. 

$. 16. Der Dekan eröffnet alle an die Fakultät, als folche, ges 
langenden Verfügungen, Zufchriften und Gefuche, hält darüber ein Jour⸗ 
nal, weiches jein Vorgänger von Sitzung zu Sitzung Eontrollirt, und 
bringt das Singegangene, fo wie feine eigenen, oder eines jeden Sakulı 
tätsmitgliedes Vorfchläge, bei der Fakultät zur Berathſchlagung, die, 
wofern nicht für geroiffe Segenftände etwas näheres beftimmt Wr nach 
ſeinem Gutfinden eine muͤndliche oder ſchriftliche ſeyn kann. Er kann 
aber mit Ausnahme deſſen, was in den gewoͤhnlichen Gang der ihm 
befonders übertragenen, gehörigen Drtes aufgeführten Geſchaͤfte gehoͤrt, 
für fich nichts verfügen oder beantworten. (Univ. Ot. Abfchn. IL $. 14.) 

$. 17. Er beruft, fo oft er es nöthig hält, die Fakultaͤt zuſam⸗ 
men, führt in der Verfammlung mit allen Rechten und Pflichten des 
Praͤſes eines, nach Stimmenmehrheit entfcheidenden. Kollegiums den 
Vorſitz, und bringe die Fafultätsbefchläffe zur Ausführung Er vers 
richtet die Prontorionen, oder Läffe fie durch ein anderes Mitglied der 
Zafultät, welches er dazu einladet und ad hunc actum als Probefan 
konſtituirt, verrichten, welche Subftitutton jedoch Fein Anderer, auffer 
dem bei unvermeidlichen Verbinderungen bes Dekans von felbft eintres 
tenden Prodefan, zu übernehmen verpflichtet if. (Univ. St. Abfchn. 
u. 9.15.) Er fchreibt ferner die zu der Fakultät fich befennenden Stus 
denten in die Alba derfelben und in das dazu ‚gehörige alphabetifche 
Regifter ein, führt das Album der Lehrer der Fakultät, leitet Die Ges 



ſwaͤfte der Kommiffion zur philoſophiſchen Pruͤfung der mediziniſchen 
Doktoranden, vollzieht die Zeugniſſe der Studirenden der philoſophiſchen 
Zakultaͤt mit den übrigen dazu verordneten. Behörden, fertigt den Kan⸗ 
didaten .der Medizin die Zeugnifie über das Tentamen aus, erhält die 
Abgangszeugniffe der Studirenden aller anderen Fakultäten zur Mit⸗ 
zeichnung, um. dabei das Erforderliche zu vermerken, redigirt den die 
Fakultaͤt betreffenden Antheil des. Verzeichnifies der Vorleſungen, ver⸗ 
waltet die Kafle der Fakultät, bat Sitz und Stimme in der Unters 
ſtuͤtzungskommiſſion der Univerfität, und beforgt alle Übrigen, in Diefen 
Statuten ihm befonders aufgetragenen Gefchäfte und die in den Sta: 
tuten der Univerſitaͤt ihm 'aufgegebenen, auf das Ganze der Univerſitaͤt 
bezüglichen Obliegenheiten. Er führt in feinem Amte das Siegel der 
Safultät und fein beionderes Amtsſiegel. -, 

. 18. Der Dekan hat die Alba und übrigen Namentliften und 
das. fiir ihn beftimmte Siegel in feinem Beſchiuſſe, und iſt dafür, 
und für die Ordnung der auf der Regiftratur der Untverficät befinds 
lichen Alten der Fakultät verantwortiih; für leßtere in fo fern, als die 
Regiftraturbeamten in dieſer Beziehung von ihm abhängen. Das 
geoße Siegel der Fakultät, und der ftatt deffen dienende ſchwarze 

tempel, find in Verwahrung der Regiftratur, weiche dem Dekan 
dafuͤr verantwortlich ift. 

$. 19. Die Einkünfte des Dekans beftehen in den Gebühren für 
die Sinffription, für welche er von jedem Studirenden der philofophifchen 
Fakultaͤt, der noch nicht auf einer, als folche anerkannten Univerfität 
immatrikulirt gemwefen,. Einen Thaler, oder, wenn der Studirende bes 

reits auf einer folchen immatrikulirt gewefen, die Hälfte erhält; für 
die Abgangszeugniffe der Studirenden der philofophifchen Fakultät, 

- von welchen er für jedes Einen Thaler Funfjehn Sitbergrofchen ers 
hält; und für die Abgangszeugnüle der Studirenden der übrigen Tas 
£ultäten, von deren jedem ihm Funfzehn Silbergrofchen zufommen; fers 
ner in einem Antheil von Fünf Thaler Gold für jedes unter feinem 
Vorſitz abgehaltene Tentamen der medizinifchen Doktoranden, welcher _ 
Antheil jedoch, wenn der Dekan nicht feloft fungirt, feinem Stellvers 
treter zufaͤllt; in einem Zehntheil der für philoſophiſche Promotionen 
zu erlegenden Gebühren, und in Fünf Thaler Gold für jede von ihm 
eingeleitete, bis zur mündlichen Abſtimmung über die eingereichten Pros 
befchriften in der deshalb gehaftenen Sihuna fortgeführte Verbands 
lung, über die Habilitation eines Privatdozenten Wird die Promo⸗ 
tion eines Kandidaten nicht mehr unter dem Defan verrichtet, unter 
weichem der Kandidat eraminirt worden, fo erhält der Dekan, in 
defien Jahre die öffentliche ‘Promotion felbft verrichtet worden, den 
genannten Zehntheil. Hält ein Habilitandus die Drobevorlefung in 
consessu-facultatis nicht mehr unter dem Dekan, weicher die Habilitas 
tion eingeleitet hat, fo kommen die Gebühren demjenigen Dekan zu, 
in beffen Jahre diefe Vorlefung gehalten wird. - - 

$. 28. Iſt der Dekan trank, oder fonft: durch dringende Abhal⸗ 
tungen an ber Ausuͤbung feiner Gefchäfte verhindert, fo ift fein letzter 
Vorgänger im Dekanat verbunden, die interimiftifche Verwaltung dev 
felben als Prodefan zu übernehmen, bat jedoch an die während Dies 
fer Verwaltung entfpringenden oder eingehenden Cinfünfte des De: 
kanats für feine Perfon feine Anfprüche, auſſer, daß die Gebühren, 

welche dem Dekan von dem Tentamen der, medizinifchen Doftoranden 
zukommen, dem ftatt feiner bei dem Tentamen fungivenden Prodekan 
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zufallm. — Wird das Dekanat durchTod, Abberufung oder Ablka⸗ 
tion, welche Ian allemal der Senepmigung des Minifteriums bedarf, 
erledigt, fo hat diefes zu entfcheiben, ob bis zum Ablauf des Univer⸗ 
fitätsjahres der vorleßte Dekan eintreten, ober eine neue Wahl Statt 
finden ſoll. Im Todesfalle beziehen die Wittwe und minderjährigen 
Kinder noch drei Monate die Gebühren, welche der Verfiorbene bes 
jogen haben würde. 

IV. Wom Gelchäftsgange bei der Fakultät. 
. 21. Die Verfammtiungen der Fakultät werden, in ber Regel, 

im atszimmer des Univerſitaͤtsgebaͤudes gehalten. Sollten indeis _ 
fen befondere Beranlaffungen zu einer Ausnahme eintreten, fo hat 
der Dekan auch das Recht, die Fakultät in feiner Wohnung zu vers 
fummeln, * ſo fern er im Univerſitaͤtsbezirke wohnt. (Univ. St. Abſchn. 

6. 22. In den Sibungen ruft der Dekan die Mitglieder ber 
Fakultaͤt, ſowohl zur Deliberation als zur Abftimmung auf, und zwar 
wenn nicht ein oder das andere Mitglied wegen befonderer Kenntn 
der Sache zuerft gefragt werden muß, von ber Mechten anfangend, 
nach der Ordnung, wie fie fisen, ohne Ruͤckſicht auf ihren andermets 
tigen Rang. Sn allen Fällen entfcheidet, fo wie bei nachgegebenen 
ſchriftlichen Abftimmungen mit Ausnahme des, Abfchn. V. $. 128.- ans 
geführten Falles die abſolute Mehrheit der Stimmenden gilt, und 
bei gleicher Anzahl der Stimmen die des Defans den Ausſchlag giebt, 
fo au) in den Verfammlungen die abfolute Mehrheit der in der Sit⸗ 
zung anmefenden Mitglieder, und, bei gleiher Anzahl dee Stimmen, 
die des Dekans. Glaubt aber Jemand durch den Befchluß der Mehr: 
beit fein Gewiſſen gefährdet, fo bat er das Recht, feine Erklärung, 
daß er ſich in der Minderheit befunden, oder ein befonderes Votum 
entweder zu den Akten zu geben, oder auch dem befchloffenen Berichte, 
wenn derfelbe an das Minifterium geht, fo wie einem befchloffenen 
Schreiben an die Allerhoͤchſte Perfon Seiner Drajeftät des Kenige. 
beizulegen, alles jedoch nur, wenn er ſich daffelbe in der Sitzung feldit 
ausdräcktih vorbehalten hat. Die abweſenden Mitglieder der Fakultät 
dagegen find an alle Befchlüffe der Anwefenden gebunden, und als der 
Mehrheit beigetreten anzuſehen. Denjentaen, weiche nach vorberges 
gangener er Entfehuldtaung abmefend find, ſchickt der Dekan 
nachher das Protokoll der Sitzung, jedoch ohne die Voraften, zu, um 
fie von den gefafften Befchlüffen zu unterrichten. 

. 23. Nach abgemachten Vorträgen des Dekans, oder berjenis 
gen, welche mit befonderen Sefchäften beauftragt find, hat ein jedes 
Mitglied das Recht, in der Sitzung fih das Wort zu erbitten, um 
Anträge zu machen. 

. 24. Das Protokoll der Sitzung führt der Dekan, unterfchreibt 
daſſelbe für fich allein, und lieſſt es im Anfange der nächften Sitzung 
vor. Zn jeder gültig berufenen Sitzung, wenn fie auch zunächft zu 
einem einzelnen befonderen Zwekke angefeßt worden, kann zwar, wenn 
nicht ausdrüdtlich von dem Dekan im LUmlauffchreiben bemerft if, es 
folle weiter nichts vorkommen, über jeden anderen Segenftand verhans 
deit, und falls die Sache dazu reif befunden wird, darüber Befchloffen 
werden; wenn indeffen in einer und berfelben Sigung ein Sramen 
eines Promovenden oder ein Kolloquium mit einem Habilitanden ges 
halten und noch andere Verhandlungen vorgenommen merden, fo iſt 
ber erftere ein befonderes Protokoll aufzunehmen, und daffelbe f 

\ 
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dem Protokoll über die Äbrigen verbandelten Gegenſtaͤnde nur zu alles 
giren. In der nächften Sitzung wird nur das legtere, über die uͤbri⸗ 
gen Segenftände aufgenommene Protokoll verlefen. 

$. 25. Dei fchriftlichen Verhandlungen durch Umlauf darf der 
Dekan nur dann eine wirkliche Abſtimmung annehmen, wenn bie 
Umfrage auf ein bloßes Ja oder Nein zwifchen zwei entgegengefegten 
Meinungen geftellt war, und lediglich in diefer Form beantwortet ift, 
nicht aber, wenn in den fchriftlihen Bemerkungen der Mitglieder ents 
weder mehrere abweichende Meinungen, ober neue Vorfchläge, oder 

‚ nme zur Sache gehörige Nachrichten vorfommen. Syn diefen Fällen 
muß der Dekan eine Ueberficht defien, was bei dem erften Umlaufe 
vorgekommen ift, zum Behuf einer neuen Abftimmung abfaflen und 
umlaufen laffen, oder falls fich nach den Umſtaͤnden auch davon fein 
reines Ergebniß erwarten ließe, eine Fakultaͤtsſitzung berufen. Auch 
muß in jedem. Falle, wenn ein Mitglied gegen die Entfcheidung der 
@ache ohne mündliche Berathſchlagung proteftire, eine Verſamm⸗ 
lung gehalten werden. Der Erfolg einer jeden fchriftlihen Abſtim⸗ 
mung ift vom Dekan den Mitgliedern befannt zu machen. Jedoch 
fiebt es dem Dekan frei, ob er den Erfolg einer fchriftiichen Abftims 
mung durch Cirkular, oder in der nächftfolgenden Sikung anzeigen 
wolle; hat er das ietztere gethan und die gefchehene Vorlegung des 
Erfolges der Abftimmung in dem Protöfoll vermerkt, fo ift er nicht 
verpflichtet, die Abweſenden anders als, nad) $ 22., durch Zufendung 
des. Protokolls an die Mitglieder, welche ihr Ausbleiben aus der Sit 
zung entfchuldige haben, damit bekannt zu machen. 

$. 26. Wenn die Fakultät Gutachten abzugeben oder fonft Sas 
chen zu berathen hat, wobei es auf befondere wiflenfchaftliche Kennt⸗ 
niß ankommt, fo ift die Sache, fowohl bei mündlichen als fhriftlichen 
Verhandlungen, zuerft denjenigen Profefloren vorzulegen, in beren 
befonderes Fach fie einfchlägt. 

. 27. Wenn die Ausführung eines Befchluffes fich nicht mit 
den übrigen Gefchäften des Dekans vereinigen laͤſſt, oder die Fakul⸗ 
tät es fonft zweckmaͤßig findet, fo kann diefelbe einem Fakultaͤtsmit⸗ 
liede, oder einer Commiſſion von mehreren, mit oder ohne Vorbes 
alt des nochmaligen Vortrags in der Fakultät, übertragen; jedoch 
eht folhen Beauftragten nur die Ausführung zu, niemals aber das 
echt, neue. Befchlüffe im Namen der Fakultät zu fallen. Finden fie 

ſolche noͤthig, fo haben fie deshalb an die Fakultaͤt zu berichten. 
6. Die Fakultät iſt berechtigt‘, wegen Ungebührlichkeiten oder 

Beleldigungen, melde fid) ein Mitglied in fchriftlichen oder mündlichen 
Verhandlungen derfelben gegen die Fakultät oder einzelne Mitglieder 
erlaubt hat, daſſelbe fchriftlich oder mündlich durch den Dekan zur Ord⸗ 
nung vermeifen zu\ laffen, oder deshalb bei dem Miniſterium Befchwerde 
zu führen, worüber auf mündlichen oder fhriftlichen Antrag eines Mit 
gliedes durch. mündliche Abftimmung mit abfoluter otimmenmehrheit 
entfchiedben, und der Beſchluß im Drototol vermerft wird. ollte 
aber die Fakultät, oder ein Mitglied derfelben, Veranlaffung finden, 
fih über den Dekan zu befchiveren, fo verfammelt fie fich unter dem 
Vorfige des letzten Vorgängers des Dekans, welcher alsdbann in bie 
Funktion eines Prodekans eintritt, auf den an diefen Prodefan gebradys 
ten Antrag eines oder mehrerer Mitglieder; doch muß fie den Dekan 
ſowohl vorher von einem folhen Schritte, als auch nachher vom Ers 
folge, benachrichtigen, und iſt er feiner Seits verpflichtet, ihr auf Vers 
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fangen alle zur Sache gehörigen Aktenftäde heraus zu geben. Der Bes 
ſchluß wird mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaflt. 

$. 29. Somohl ber Defan als jedes andere Deitglied der Fakul⸗ 
ngelegenbeiten 

wobei es allein oder doch hanptfächlich auf deſſen perfönliches Jntereffe 
ankommt. 

$. 30. Ein jedes Mitglied der Fakultät iſt zur Verſchwiegenheit 
über alle ihre fchriftlichen und mündlichen Verhandlungen vor der Auss 
führung verpflichtet. 

$. 31. Sjedem bei einer der, Abſchn. III. $. 39. 55. und 56. und 
Abfchn. IV. $. 80. bezeichneten Sitzungen der Fakultät, ohne gültige Ents 
fcehuldigung, ausbleibenden Fakultätsmitgliede wird für jede. verfäumte 
Sitzung der Art eine Geldbuße von Einem Thaler Cour. von der ihm 
zuftehenden Dividende der Kaffe, am Schlufle des Defanats, abgezogen 
und als Beltand ins folgende Jahr Übertragen. Wenn die Summe 
der Bußen feinen Antheil an dem zu vertheilenden Gelde überfteigt, fo 
toird nur fein Antheil inne behalten, eine weitere Zahlung aber von 
{hm nicht gefordert. Ä 

$. 32. Die Fakultät hat das Recht, die Ausfertigungen ihrer Bes 
fchlüffe dem Sefretär der Univerficät zu übertragen, fo wie fie ſich aud 
Behufs ihrer Gefchäfte des Kanzliften und Regiftrators und der Pes 
delle der Lintverfität bedient. (Univ. St. Abfchn. V. $. 10 und 11. 

$. 33. Alle Schreiben an die Allerhoͤchſte Perſon Seiner Majeſtaͤt 
des Königs, fo wie alle Berichte an das Minifterium, zu welchen beis 
den die Fakultät, unabhängig vom Senat, berechtigt iſt, werden von 
fämmtlichen Mitgliedern der Fakultät, den Dekan an ihrer Spise, und 
unter Vorfeßung der Formel: „Dekan und Profefforen der philofophts 
fchen Fakultät der Königl. Friedrich: Wilhelms Univerſitaͤt hierfeldft‘ ums 
terfchrieben. Die Korrefpondenz mit dem Officio des Königlichen aufs 
ferordentlihen Regierungsbevollmächtigten, mit dem Rektor und Senat 
der Univerfität, mit dem Univerfitätsgericht und mit Behörden auffers 
halb der Univerfität, die Schreiben an diejenigen, welche Gefuche bet 
der Fakultät angebracht haben, die Zeugniffe, Fakultätsfigna und andere 
Ausfertigungen, welche auf Safultätsbefchlüffen beruhen, oder fonft im 
Namen der Fakultät gefchehen, gehen zwar unter der Unterfchrift: 
„Dekan und Profefloren der phitofophifchen Fakultät 2. Namens 

“ derfelben, aber bloß mit namentlicher Uinterzeichuung des Dekans. Dies 

\ 

jenigen Schreiben des Defans aber, welche bloß den Sefchäftsgang zwi⸗ 
fchen ihm als Beamten und dem Officio des Königlichen aufferordents 
lihen Negierungsbevollmächtigten, dem Rektor, und dem Rektor und 
Senat, und dem Univerfitätsgerichte betreffen, unterzeichnet er allein in 
feinem eigenen Namen. 

$. 34. Das große Stegel der Fakultät, und bei gedruckten Fors 
mularien der ftatt deflen dienende ſchwarze Stempel werden nur bei 
den Signis facultatis, den Zeugniffen und den Diplomen, in allen übris 
gen Fällen aber das Siegel des Dekans gebraudt. 

V. Ron ber Zatultätskaffe. 

$. 35. Die. Einkünfte der Fakultät beftehen: 1) in den Gebühren 
für die Promotion und Habilitation und für die Tentamina der medi⸗ 
zinifchen Doktoranden, nad) Abzug deflen, was davon einzelnen Perfos 
sen zufommt, und 2) in den $. 31. angeführten Strafgeldern. — 
Diefe Einnahmen werden am Schluffe eines jeden Defanats unter 
le Mitalieder der Fakultaͤt gleich vertheilt, ſo jedoch, dab die Abs 
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ſchnitt IL. $. 31. beftimmten Bußen von den Dividenden der Einzel: 
nen abgezogen, und als Beſtand in das folgende Jahr übertragen wer⸗ 

‘den. Iſt ein Fakultaͤtsmitglied nach dem 31. März des laufenden abs 
ses verftorben, fo erhalten deſſen Wittwe oder Kinder die dem Verftors 
benen jufonmenbe Dividende; ift er vor dem 1. April’ verftorben, fo 

faͤllt diefe Berechtigung weg. Diejenigen Mitglieder, welche nach dem 
31. Maͤrz des laufenden Jahres in die Fakultät eingetreten find, haben 
feinen Anthetl an der Dividende: - - 

$. 36. Die Ausgaben der Fakultät, mit Sinbegriff der Formulas 
rien zu den Konzepten und Reinfchriften der Zeugnifie für die tentirten 

_ Doktoranden der Medizin, und zu Quittungen und Meldefcheinen für 
die Studirenden, werden aus den $. 35. benannten Einkünften beftrit: 
ten. Die Koften der Signa aber trägt der Dekan, fo wie er auch An 
:den, von der Quäftur berechneten Koften der Formularien für die Abs 
gangszeugniffe feinen verhäftnißmäßigen Beitrag zu leiften hat. 

9. 37. Der abgehende Dekan legt der Fakultät fpäteftens binnen 
drei Tagen nad) feinem Abgange Rechnung ab, weldye vorher von 
dee Qudftur in calculo revidirt feyn muß. Die Rechnung wird von 
dem Nachfolger im Dekanat geprüft, und das hierüber aufgenommene 
Protokoll cirkulirt, bei der $. 35. verordneten Vertheilung, unter den 
Mitgliedern der Fakultät. 

Deitter Abſchnitt. Von der Auffiche der philoſophiſchen 
' Fakultät über die Lehre in ihrem Gebiete und 

deren Bollftändigkeit. 

I. Bon den Lehrem und Vorleſungen ber Fakultät. 

6..38. Die philofophifche Fakultaͤt ift, wie alle übrigen Fakul⸗ 
täten der Univerſitaͤt, für die Vollftändigfeit des Unterrichts in ih⸗ 
rem Gebiete fo weit verantwortlich, daß jeder, der drei volle auf 
einander folgende Jahre den Studien auf der Univerfität obliegt, 
Gelegenheit haben muß, Über alle Hauptdisciplinen derfelben Vorlefungen 
zu hören. — Hierbei dürfen außer den Worlefungen der ordentlichen 
Profeſſoren auch die der aufferordentlichen, und die der Mitglieder der 
Akademie der Wiffenfchaften, nicht aber die der Privatdozenten mit in 
Anfchlag gebracht werden. (Univ. St. Abſchn. IL $. 6.) — Um diefer 
Verantwortlichkeit genügen zu fönnen, hat die Fakultaͤt das Recht, dem 
Minifterium, wenn fie fich für unzureichend hält, mit Gründen belegte 
Borftellungen zu machen, und fich, wenn fie nachweifen kann, daß eine 
jener Hauptdisciplinen in dem für den Kurfus beftiimmten Zeitraum von 
feinem der vorhandenen Lehrer habe gelefen werden können, für diefen 
Segenftand auffer VBerantwortlichfeit zu erklären. (ibid. $. 7.) 

9. 39. Vier Wochen vor Anfertigung des Verzeichniffes der Vor: 
lefungen beruft der Dekan die ordentlihen und aufferordentlichen Pros 
fefioren, und ladet die lefenden Mitglieder der Königlichen Akademie . 
der Wiffenfchaften ein zu einer Verſammlung, um darüber zu verhans 
dein, daß feine Hauptvorlefung fehle, und Kollifionen der Hauptvorles 
ſungen in denfelden Stunden vermieden werden, in welcher leßteren Be: 
ziehung jedoch nur auf die zunächit verwandten verfchiedenen Theile der 
geuptfächer., namentlich der Naturwiſſenſchaften, der Philologie, der 

efchichte, in der Art NRäckficht zu nehmen ift, daB die verfchtedenen 
vorzäglichften Disziplinen jedes dieſer Hauptfächer nicht in denfelben 
Stunden gelefen werden. Die in diefer Verfammlung, ohne gültige 
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Entfchufdigung, ausbleibenden ordentlichen Mitglieder der Fakultaͤt teiffe 
die im $. 31. verordnete Geldſtrafe. 

$. 40. Das Recht, bei der Fakultät Vorlefungen zu haften, has 
ben die bei ihr angeftellten ordentlichen und auflerordentlihen Profeſſo⸗ 
‚ren, die ordentlihen Mitglieder der Königlichen Akademie der Wiſſen⸗ 
fhaften, und die Privatdozenten. (Univ. St. Abfchn. VIII. $. 2.) 

$. 41. Die ordentlichen Mitglieder der Königlichen Akademie ber 
Wiffenfchaften haben nur das Recht, nicht die Pflicht, zu lefen, und 
find nicht zu einer Habilitation verbunden., Die Privatdozenten erwers 
ben das Recht, Borlefungen zu halten, ohne Ausnahme nur durch die 
Habilitation. Die ordentlichen und auflerordentlihen Profefioren haben 
zwar fchon als designati das Necht und die Verpflichtung zu lefen; fie 
find aber gehalten, nad) den Abfıhn. II. $. 6. und 8. diefer Statuten 
für die ordentlichen Profefforen gegebenen Beſtimmungen, welche hier⸗ 
durch ausdruͤcklich auch auf die aufferordentlichen Profefforen ausgedehnt 
werden, den Doftorgrad, wenn fie Ihn noch nicht haben, zu erwerben 
und fich zu habilitiren. | 

$. 42. Für die Hauptfächer der Fakultät beftehen vorläufig ſieben⸗ 
zehn ordentliche Nominalprofefluren und zwar: 1) für die theoretifche, 
2) für die praftifhe Philoſophie; 3) für die Griechiſche, 4) für die 
Roͤmiſche Lirteratur; 5) für die morgenländifhen Sprachen; 6) für 
die Deutſche Litteratur; 7) für die Sefchichte; 8) für Staates; und 
Kameral:-Wiſſenſchaften; 9) für Archaͤologie und Sefchichte der Kunſt; 
10) für die reine, AL) für die angewandte Mathematil; 12) für die 
Phyſik; 13) für die Chemie; 14) für die Technologie; 15) für die 
Zoologie; 16) für die Botanik; 17) für die Mineralogie. — Die Pros 
feffuren der Beredfamfeit, der Aftronomie und dee Geographie werden 
mit einem der nächft verwandten Fächer verbunden. Sind alle fiebens 
zehn Nominalprofeffuren befeßt, fo ift Fein Ordinartat als erledigt zu 
betrachten; dagegen Eann auch Eein Profeffor zwei Nominalprofefiuren 
in feiner Perfon vereinigen. Iſt ein Ordinariat erledigt, fo ift der Gas 
Euftät geftattet, .drei für daflelbe geeignete Männer mittelft eines moti—⸗ 
virten Sutachtens dem Minijterium vorzufchlagen. Das Miniſterium 
behält fich vor, die Zahl der ordentlichen Nominalprofeffuren nach Maaßs 
zuß des Beduͤrfniſſes der Fakultaͤt und der vorhandenen Mittel zu ver⸗ 
mehren. 

§. 43. Ein jeder zu der Fakultaͤt gehörige Profeſſor iſt berechtigt, 
über alle in das Gebiet derfeiben einfchlagenden Fächer Vorlefungen zu 
haften. — Zu Sffentlihen Vorlefungen find die Profeſſoren nur nach 
Maaßgabe ihrer Beſtallung verpflichtet. — Privatdozenten find nur 
über diejenigen Fächer zu Iefen berechtigt, in weichen fie Ichren zu wol⸗ 
len bei der Meldung zur Habilitation erklärt haben (Univ. St. Abſchn. 
VIII $. 3 und 4.) Auch tft den Privardogenten nicht geftattet, eine 
Vorfefung über einen Gegenftand, über welchen ein Profeffor eine Pris 
vatvorlefung angekündtgt hat, in demfelben Semefter gratis zu halten. 

. 44, Will ein Profeffor einer anderen Fakultät Vorlefungen hal⸗ 
ten, die in das Gebiet der phifofopbifchen gehören, fo muß er die Eins 
willigung diefer dazu nachſuchen, wobei ihn jedoch im Werweigerungk 
falle der Refurs an das Miniſterium unbenommen bleibt. (ibid $. 3.) 
Bedingung diefer Finwilligung iſt es, daß der Nachfuchende die philos 
ſophiſche Doftorwärde habe, oder bei der Fakultät erwerbe, welche fie 
ihm jedoch nach Maaßgabe diefer Statuten auch honoris causa ertheis 
fen kann; fonft find die Gründe, welche die Fakultät dabei in Betracht 
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ziehen will, gans ihrem Ermeſſen uͤberlaſſen; nur hat fie nicht das Recht, 
irgend eine befondere Prüfung zu veranftalten. . 

$. 45. Wenn ein ordentlicher oder aufferordentlicher Profeſſor für 
eine beffimmte Disciplin befonders beftellt iſt, fo giebt ihm dies (nach 
6. 43.) nicht etwa ein Recht, mit Ausfchluß anderer Lehrer diefe Dis: 
eiplin allein zu lehren, wohl aber iſt er aledann derjenige, an den fich- 
die Fakultaͤt für diefen Gegenftand zuerft und vorzüglich zu halten hat. 
(Univ. St. Abfchn. IL $. 3. 

. 46. Der Dekan ift verpflichtet, zu der durch Umlaufſchreiben 
des Rektors jedesmal beflimmten Zeit die Anzeigen der VBorlefungen, 
welche die Lehrer der Fakultät im nächften Semefter zu halten gefons 
nen find, einzufordern, jeder Lehrer aber nach erfolgter Aufforderung 
des Dekans, in welcher der Termin jedesmal bemerkt feyn muß, ihm 

. feine Anzeige bis zum 2. Januar und bis zum 1. Juni zu übergeben. 
Verzögerung derfelben über diefe Frift wird am ordentlichen und aufiers 
ordentlichen Profefloren durdy eine Geldbuße von 5 Thlin. Eour. zum 
allgemeinen Freitiſch, welche durch den Rektor einzuziehen find, an den 
übrigen Lehrern aber durch gänzliche =eslaflung aus dem Lektions⸗ 
ataloge für diefes halbe Jahr be rufe Der Dekan redigiet aus ben 
eingegangenen Anzeigen den, die philoſophiſche Fakultät angehenden Theil 
des lateinifchen und des beurfchen Verzeichnifies der Vorleſungen, mit 
Einfluß der zu erfterem gehörigen chronologifchen Weberfiht, und bat 

for der Beredſamkeit zuzuftellen. Alle Lehrer, ohne Unterfchied der Fa: 
Euttät, haben zur Aufnahme in den deutichen Katalog ihre Vorleſun⸗ 

n über die Sprachen, namentlich auch die morgenländifchen, über 
‚Maturs und Kamerals Wiffenfchaften, an den Dekan der philoſophi⸗ 

fehen Fakultät einzufenden, in wie fern fie zur Haltung derfeiben be: 
rechtigt find; dagegen darf der Defan Vorlefungen, welche in das 
Gebiet einer anderen Fakultät gehören, von den Lehrern feiner Fakul⸗ 
tät nicht annehmen, fondern muß dieſe an den Dekan der betreffenden 
Fakultaͤt verweiſen. | 

$. 47. Findet der Defan bei der Prüfung der eingegangenen Ans 
zeigen der Vorlefungen, nad) Maaßgabe der obigen Beftimmungen, Zwei⸗ 
fel über die Berechtigung eines der Einfender, fey es überhaupt in Ans 
fehung feiner Perfon, oder in Anfehung der bein en Fächer, in welche 
die angezeigten Vorleſungen einfchlagen, fo hat der Dekan diefes dem 
Einfender bemerklich zu machen, und falls le&terer ſich mit ihm nicht 
einige, die Fakultät zu verfammelr, und ihr den Fall zur Enticheidung 
vorzulegen. 

$. 48. Privatdozenten dirfen feine Anzeigen von Vorlefungen an 
dag fchwarze Brett anfchlagen laffen, die nicht von dem Defan geprüft 
und mit feinem Vidi und feiner Namensunterſchrift bezeichnet find. 

. 49. Wenn ein ordentlicher oder aufferordentlicher Profeſſor eine 
im Katalog angefündigte Hauptvorlefung nicht halten will, und diefelbe 
nicht durch einen andern ordentlihen oder auflerordentlichen Profeſſor 
anderweitig befeßt ift, muß der erftere dem Dekan davon Anzeige mas 
hen, damit die Fakultät ihrer Verpflichtung, für die Vollftändigkeit 

- des Lehrkurfus zu forgen, zeitig nachkommen koͤnne. 
$. 50. Jeder der Fakultät angehörige Lehrer iſt ver flichtet, wenn 

er die Univerfität aufler den Zerien auf länger als drei Foge verläffe, 
- dem Dekan davon Anzeige zu machen. (Univ. St. Abſchn. II. $. 9.) 
Für die ordentlichen Profefforen gilt aber diefe Verpflichtung aud ins 
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nerhalb der Ferien. Scheidet ein der Fakultaͤt angehöriger Lehrer von 
DEE anmiverfdt ans, fo hat er der Fakultät davon — *8 — Anzeige zu 
ma en. J 

$. 51. Wenn ein Privatdozent auf ergangene Aufforderung für 
zwei Semefter feine Anzeige von Vorlefungen eingereicht hat, fo tft fein 
Recht, bei der Fakultät zu lefen, auf fo lange fuspendirt, bis er von 
geist wieder um Aufnahme in den Lektionskatalog anfucht, und tft diefe 

eftimmung einem jeden bei feiner Annahme nach der Habilitation vom 
Dekan bekannt zu machen. , 

$. 52, Kein Privatdozent hat, ald folcher und vermäge feiner An 
ciennität, Anfpruh auf Beförderung zur Profeſſur; diefe hängt viels 
mehr nur von dem VBedürfniß der Fakultät und der Tüchtigkeit der 
Derfon ab. Gefuche der Privatdogenten um Beförderung find nicht 
vor Ablauf von drei Jahren feit der Habilitation des Privatdozenten 
zuläffig, und find zunächft bei der Fakultät einzureichen, welche darüber, 
nad) Befinden der Umftände, an das Mintfterium berichte. — Die 
Fakultaͤt ift befugt, einem Privatdozenten bei leichteren Anftößigkeiten 
durch den Defan Verwarnung oder Verweis zu ertheilen, und bei wies 
derholten oder gröberen Verſtoͤßen eines Privatdozenten auf feine gaͤnze 
liche Remotion bei dem Miniſterium anzutragen. 

Id. Ben der Habilitation ber Privatdozenten. 

6. 53. Wer bei der Fakultät als Privatdozent Vorleſungen halten 
"will, muß fi bei derſelben habilitiren. ($. 41.) Zur Habilitation 
wird Niemand zugelaffen, als wer den philofophifchen Doftorgrad oder 
Magiftergrad (Univ. St. Abſchn. VIII $. 4.) von der biefigen Fakultaͤt, 
oder den Doktorgrad auf einer inländifchen Univerfität rite erworben hat, 
oder, wenn er auf einer ausländifchen Univerfität zum Doktor promovirt 
worden, doch bereits auf einer inländifchen oder ausländifchen Univerſitaͤt 
Privatdozent geweſen ift: wobei indeß dem Dinifterium vorbehalten bleibt, 
auch folhen, die auf ausländifchen Univerfitäten zu Doktoren promos 
vire find, wenn fie auch noch nicht Privatdozenten gewefen, Dispens 
farion von diefer Verordnung zu ertheilen. Sjnländer haben zugleich 
nachzuweifen, daß fie der Weilitärpflicht genügt haben, und koͤnnen 
ohne diefe Nachweifung nicht zugelaffen werden. Daffelbe gilt von 
Habilitanden, welche Ausländer, und aus einem der deutfchen Buns 
desftaaten gebürtig find. Auch wird Niemanden die Habilitation früs 
her, als nach drei Jahren nach vollendetem afademifchen Triennium 
geftatter, welches bei Inlaͤndern von dem Zeitpunfte an, da fie mit 
dem Zeugniffe der Reife ftudirt haben, zu berechnen ift, wenn das 
Miniſterium nicht von. diefer Berechnungsweife dispenfirt hat; und es 
En zugleich nachgemwiefen werden, daß der KHabilitande diefe drei 
Sahre auf eine wiffenfchaftliche Weife benutzt habe. Für hiefige Gym⸗ 
nafialfehrer, welche fich zur Habilitation gemeldet haben, muß die Far 
Euität, nach vorbergegangener Berathung, die Genehmigung des Mi⸗ 
nifteriums auf den Fall einholen, daß der Adfpirant zugleih Gymna⸗ 
fialfehrer bleiben will. Endlich hat der Dekan, ehe dem Adfpiranten, 
welchen die Fakultät für zulaffungsfähig erflärt hat, die Habilitationss 
leiftungen aufgegeben werden, bei dem Dffizio des Königlichen auffers 
ordentlichen Regierungsbevollmächtigten anzufragen, ob der Zulaflung 
des Adfpiranten Feine anderweitige Gründe entgegenftehen. — Jedem 
der fich zur Habilitation ‚meldet, hat der Dekan, nach Abſchn. I. 
5. 51. und 52,, die Verhältniffe eines Hiefigen Privatdogenten, und 

L 
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inshefondere die Abfchn. V. $. 119. ihnen aufgelegte Verpflichtung, 
ausbräcdtich, unter Aufnahme eines Protokolls, befannt zu machen. 

. 54. Der Nahfuchende hat in einem lateinischen Schreiben 
bei der Bakultät um die Zulaflung zur Habilitation anzuhalten. Dies 
fem Schreiben find beizulegen: 1) die Dokumente über alles das: 
jenige, was, nach $. 53., für die Zulaſſung Ei Habilitation erforder; 
lich iſt, mit Ausſchluß der erft. fpäter vom Dekan einzubolenden Ge: 
nebmbaltung des Offizii des Königlichen aufferdrdentlichen Regierungss 
bevollmächtigten; 2) ein Curriculum vitae in ‚lateinifher Sprache; 

\ 2 eine gefchriebene oder gedruckte Abhandlung aus jedem der Haupt 
fächer, über welche er zu lefen gedenft, in der Regel In lateinifcher 
oder auch in deutſcher Sprahe. — Die Doktor s oder erroanige Mas 
ifter : Differtation (vergl. $. 113.) des Adfpiranten kann nicht als 
inreichend zu diefem Zwekke angefehen werden. 

$. 55. Die Eingabe des Habilitanden, nebft Allem, was dazu 
höre, hat der Dekan in der nächften Sitzung an die Fakultät zu 
ringen. Nachdem fie fich überzeugt hat, daß dem genügt fey, was 

zur regelmäßigen Erlangung des Grades erforderlich ift, welches in Bezug 
auf den Doftorgrad nach den in Abfchn. IL $. 7. enthaltenen Beſtimmun⸗ 
gen, fo weit fie hierher gehören, zu beurtheilen ift, wählt fie in derfelben 
Sitzung, durch geheime Abftimmung mit abfoluter Stimmenmehrheit, 
zwei Kommiffarien, denen die genaue Prüfung der eingereichten Probes 
chriften obliegt. Keiner der Gewaͤhlten darf ohne die triftigften, von der 
akultaͤt gebilligten Gründe den ihm gewordenen Auftrag ablehnen. Der 
akultaͤt iſt auch aeftattet, jedoch nur in dringenden Fällen, wenn für 

dies Sefhäft, ihrer Ueberzeugung nach, die Fakultät in dem Augens 
blick nicht genügend befegt iſt, einen zu Ihr gehörigen Professor ordi- 
narius designatus, oder einen Professor extraordinarius, der nicht 
mehr bloß designatus ift, mit feinem Einverftändniffe, zum Kommiſſa⸗ 
rius zu ernennen, der dann auch für fein Sutachten die dem Kom⸗ 
miffarius nach $. 62. zuftehenden Gebuͤhren erhält. Jedem der Koms 
miffarien werden zur Prüfung vierzehn Tage bewilligt. Sie find ver 
pflichtet, Über die Probefchriften ein motivirtes Urcheil ſchriftlich abs 
zugeben, woraus erhellt, in welchem Grade der Adfpirant, in Rück 
fiht auf Gelehrſamkeit ſowohl, als auf Geiſt, ausgezeichnet zu nens 
nen if. Der Dekan läfft die Probefchriften, nebft den Urtheilen der 
beiden Kommiffarien, fodann bei der Fakultät umlaufen, welche hier 
naͤchſt in einer Sigung, durch abfolute Mehrheit der Stimmen, über 
die Zulaffung entfcheidet. Zu einer gültigen Entfcheidung ift aber ers 
forderlih, daß wenigſtens die Päfte der Fafultätsmitglieder anwe⸗ 
Teme fey; die ohne gültige Entſchuldigung Ausbleibenden trifft Die 
m $. 31. beftimmte Geldftrafe. Iſt einer der begutachtenden Kommifs 
farien nicht Mitglied der Fakultät, fo iſt er dennoch zu diefer Sitzung 
einzuladen, iſt jedoch nicht gefeßlich verbunden, Theil zu nehmen, und 
zähle auch nicht in der Abftimmung. Fälle das Urtheil in der Sigung 
nicht günftig aus, fo hat die Fakultaͤt zu beftimmen, ob der Adfpicant 
geradezu abzumelfen, oder ihm eine genügendere Probefchrift abzufors 

- dern 7 pelche ihr jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres vorgelegt 
werden darf. 

6. 56. Hat die Fakultät beſchloſſen, den Anſuchenden zur Habi⸗ 
litation zuzufaffen, fo muß derfelbe eine ‘Probevorlefung, in der Regel 
in deutfcher Sprache, über ein von der Fakultät aufgegebenes, oder 
von dem Anfuchenden mit ihrer Beiftimmung gewähltes Thema vor 
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der verfammelten Fakultaͤt halten. Dem Anfuchenden ſteht frei, die 
Vorleſung lateinifh zu halten. Betrifft die Habilitation die philolos 
gifchen oder hiſtoriſchen Wiffenfchaften, fo kann die Fafuftät ihrerfeics 
die Sorlefung in lateinifcher Sprache fordern. — Will er über mehr 
rere Fächer Vorlefungen halten, fo iſt die Fakultät berechtigt, über 
jedes Hauptfah auch eine bejondere PDrobevorlefung zu verlangen, 
kann jedoch hiervon, nah Erwägung der Umftände, auch abgehen. 
Zu einer gültigen Entfcheidung in diefer Sitzung iſt die Anweſenheit 
von mindeftend der Hälfte der Fakultätsmitglieder erforderiih, und 
trifft die, ohne gültige Entfcehuldigung, Ausbleibenden die im $. 31. 
verordnete Geldſtrafe. 

$. 57. Zur Ausarbeitung jeder folchen Probevorlefung erhält der 
Anfuchende eine Frift von vier Wochen, nachdem ihn das Thema bes 
kannt gemacht worden, und nur auf Vorftellung befonderer Gruͤnde 
kann die Fakultät Ausnahmen hiervon bewilligen. 

. 58 Nach beenbigter Probevorlefung vor der verfammelten 
Safultär, wird mit dem Verfaſſer über den Inhalt derfelben ein Koks 
loguium gehalten, welches in der Negel der Drofeffor, in deffen Haupt 
fach die Vorleſung gehört, anfängt, an welchem aber auch jedes ans 
dere Mitglied der Fakultät Theil nehmen kann. — Die Fakultät iſt 
berechtigt, zu diefem Kolloguium erforderlichen Falls auch einen zu ihr 
gehörigen Professor ordinarius designatus oder Professor extraordi- 
narius, der nicht mehr bloß designatus ift, mag derfelbe Kommiſſarius 
zur Begutachtung der Probeſchriften gewefen feyn, oder nicht, mit 
feinem Einverftändniffe zuzuziehen; jedoch giebt diefer nur fein Gut: 
achten, ohne daß feine Stimme bei der Entfcheidung mitzählte, und 
wird auch für diefe Funktion nicht remunerirt. j 

6. 59. Mach beendigtem Kolloguium entfernt fich der Anfuchende 
aus der Verfammlung, und es wird durch abfolute Stimmenmehrheit 
der anmwefenden Fafultätsmitglieder der Beſchluß gelait, ob er als 
Privatdozent anzunehmen fey, oder nicht. Den Erfolg hiervon bat 
ihm der Dekan nad) der Sitzung befannt zu machen. 

6. 60. Iſt der Befchluß der Fakultät günfig ausgefallen, fo hat 
der angenommene Privatdozent noch eine Öffentliche Vorleſung in las 
teinifcher Sprache über ein Thema, welches ebenfalls auf bie $. 56. 
angegebene Weiſe beſtimmt wird, zu halten (Univ. St. Abfchn. VIII. 
6. 4.), wozu ihm von der Fakultaͤt eine Frift von drei Monaten nach 
gehaltener robevorlefung bewillige wird, von welcher die Fakultät 
F F rwaͤgung beſonderer Gruͤnde Ausnahmen zu machen bes 
rechtigt iſt. 

$. 61. Die Einladung zu diefer äffentlihen Vorleſung gefchieht 
durch einen lateinifchen Anichlag, wovon auf Koften des Privatdozens 
ten 150 Exemplare gedruckt werden. Ein Exemplar wird öffentlich 
angefchlagen, von den übrigen werden zwölf an das Minifterium ges 
fandt, und die erforderliche Zahl an die Profefforen ber Univerfität 
und die übrigen befonder® berechtigten Perfonen vertheilt, und zu den 
Akten genommen. Nach vollendeter Habilitation hat die Fakultät 
dem Minifterium die gefchehene Vollziehung derfelben anzuzeigen. 

62. Die Koften der Habilitation betragen, aufler 5 Rthlr. 
Kourant, welche von dem Dekan für die Univerfirätsbibliothek erhos 
ben und an die Quaͤſtur abgeliefert werden, für einen auswärts pros 
movirten 40 Rthlr. Gold, für einen hier promovirten 20 Rthir. Sold. 
Die an die Univerfirätsbibfiochek zu ‚zahlenden Gebühren find erft 
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bann fällig, wenn der Adfpirant die Probevorlefung in consessu fa- 
cultatis mit günftigem Erfolge gehalten hat; die übrigen Gebühren 
find fogleich bei der Meldung zu zahlen. Wird der Adfpirant gleich 
nach der Prüfung der Probefshriften oder nach der Probevorlefung 
in. consessu facultatis abgemwiefen, fo wird ihm die erleste Summe, 
mit Ausnahme von 15 Rthlr. Gold, zurückgegeben. _ 

6. 63. Sin jedem Falle, die Habilitation mag vollzogen fenn oder 
nicht, erhält am Schluſſe des Dekanatsjahres der Dekan, der die 
Verhandlung bis zu der Abftimmung über die Probefchriften in der 
deshalb gehaltenen Sitzung fortgeführe hat, 5 Rthlr. Gold aus der 
Fakultaͤtskaſſe, jedoch mit der $. 19. feftgefeßten Ausnahme, daß, falls 
der Bewerber in der Abftimmung über die Probefchriften zugelaffen 
worden, aber feine Vorlefung in consessu facultatis nicht mehr unter 
demfelben Dekan gehalten hat, von welchem die Abftimmung über die 
Drobefchriften geleitet worden, diefe Remuneration demjenigen Dekan 
ufält, unter weldem die leßtgenannte Vorleſung gehalten wird. 
ufferdem erhält am Schluffe des Dekanatsjahres jedes der beiden 

Fakultaͤtsmitglieder, welche ein kommiſſariſches Urtheil in obengedadys 
ter Weiſe abgegeben haben, aus der Fakultätskaffe ebenfalls 5 Rthlr. 
Sold. Die Söhne und Brüder der fungirenden, emeritirten und 
verftorbenen Profefforen der Univerfität, und des fungirenden Univers 
fitätsrichters, Quaͤſtors und Sefretärs haben von den Koften der Has 
bilitation, mit Ausnahme des an die Univerficätsbibliothet Kommens 
den, Befreiung. ' 

$. 64. Der Fakultät bleibt ed vorbehalten, einem in der gelehrs 
ten Welt fchon vortheilhaft befannten Manne, der jedoch die philofophifche 
Doktorwuͤrde rite erlangt haben muß, die Koften der Habilitation, mit 
Ausnahme des für die Univerfitätsbibliorhef zu Zahlenden, und die 
Pruͤfung felbft zu erlaffen, worüber durch abfolute Stimmenmehrheit 
in einer Sigung entichieden wird. ' 

Vierter Abſchnitt. Bon. der Auffiht der Fakultät über 
die Studenten und von den Denefizien und Prämien. 

I. Ron der Aufteiption und ben Albis. 

6. 65. Alle diejenigen bei der Univerfirtie immatrifulirten Stus 
denten, deren Studien eines der, Abfchn. III. 5.42. aufgeführten Fächer 
zum Hauptgegenftande haben, es fey nun, daß fie diefe bloß als Ge: 
lehrte, oder auch zu praftifhen Zwekken treiben wollen, find gehalten, 
fih zur philofophifchen Fakultät einfchreiben zu laffen. Namentlich 
ebören hierher anch diejenigen Studirenden der Lniverfität, welche 
eabfichtigen, fi zu Pharmaceuten oder zu Kameraliften zu bilden, 

soofern letztere fich nicht ausdrüdlih bei der Immatrikulation als 
Studiosi juris et cameralium befennen , in welchem Falle fie zur juri⸗ 
ftifhen Fakultaͤt gehören. Auſſerdem muͤſſen fich bet der philoſophi⸗ 
fchen Fakultät alle Diejenigen Inlaͤnder, ohne Unterfchled der beſonde⸗ 
ren Studien, einfchreiben faflen, welche nicht auf ein Zeugniß der 
Reife, fondern nad) den $. 67. näher angegebenen Beſtimmungen ims 
matrikulirt worden find. Uebrigens werden alle bei der Fakultaͤt Eins 
gefchriebenen, ohne Ruͤckſicht auf ihre befonderen Fächer, - Studiosi 
pbilosophiae genannt. 

$. 66. Jeder in der Verordnung des vorigen $. Begriffene wird 
von dem Dekan in das Album der Studenten ber Fakultät einge: 
tragen, und zwar in der Regel fogleich bei dem Immatrikulationsakt. 
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Diefes lateiniſch zu führende Album muß mindeftens folgende Rus 
brifen enthalten : fortlaufende Nummer, ‘Datum bee Sjmmatrikus 
tation, Datum der Snftription , von welcher Univerfität, Bor, und 
Zunamen, Geburtsort, Prüfungszeugniß, Abgang. — Ueber die volls 
zogene Inſtkription ftellt der Dekan das Signum facultatis unter feiner 
Unterfhrift, im Namen der Fakultät, und unter dem großen Siegel 
derfelden aus. Der Einzufchreibende entrichtet dafür bei der Imma⸗ 
tritulation, wenn er früher noch Auf Feiner anerkannten Univerſitaͤt 
immatrifulirt geweſen, Einen Thaler, wenn er fräher fchon auf einer 
fothen Univerfität ſtudirt bat, die Hälfte. (Univ. St. Abſchn. IE 
6. 19. und Abfchn. VI. $. 9.) Diefe Infkriptionsgebühren gehören 
dem Dekan für feine Perfon. Frei werden nur die Söhne und Bruͤ⸗ 
der der fungieenden, emeritirten und verftorbenen Profeſſoren der 
Univerfität, und des fungirenden Univerfitätsrichters, Qudftors und 
©efretärs, fo wie diejfmigen eingefchrieben, die auf ein gerichtliche® 
Zeugniß der Armuth, und wenn fie Inlaͤnder find, zugleich auf das 
Zeugniß der Reife, frei immatrikulire worden find. — Der Dekan 
erhält wöchentlich von der Regiftratur der Univerſitaͤt eine Lifte der 
zur philofophifchen Fakultaͤt gehörigen Immatrikulirten, falls diefelben . 
nicht ſchon gleichzeitig mit ia Immatrikulation auch infteibiet worden. 

$. 67. Die philofophifche Fakultät führe zwei Alba. In das 
KHauptsAldum werden die mit dem Schulzeugniß der Neife zur Uni⸗ 
verfität entlaffenen, oder fpäter zu diefem Sengnife gelangten Inlaͤn⸗ 
der und alle Ausländer eingetragen, und bei jenen zugleih bemerkt, 
daß fie das Zeugniß der Reife erlangt haben. Syn ein Eleineres Album 
werden diejenigen Inlaͤnder eingetragen, welchen, nach dem Reglement 
für die Prüfung der zu den Univerfitäten übergehenden Schüler, vom 
4. Suni 1834. $. 35. 36., die Immatrikulation und die Snfkription 
bei der philofophifchen Fakultät auf ein Prüfungs euaniß, wodurch fie 
für nicht reif erkläre worden, zufteht, oder ohne Ir fungszeugniß zu 
dem Zwekke allgemeiner Bildung, auf befondere Erlaubnie des Mini⸗ 
fteriums, verftattet worden ift. Der Dekan hat zugleich zu notiren, 
ob ein in letzteres Album Eingetragener Anfpruch auf den Staates 
bienft au madıen, und folglich das Zeugniß der Reife fpäter zu erwers 
en gedenft. 

$. 68. Will ein Studirender einer andern Fakultät der hieſigen 
Univerfität fein Fach verlaffen, und fich zur pbilofophifchen Fakultät wens 
den, fo darf der Dekan der leßtern ihn nicht eher in das Album ders 
felben eintragen, als bis er ihm eine Befcheinigung vorzeigt, daß er 
dem Dekan der Fakultät, von welcher er kommt, fo wie auch der Res 
giftratur diefe Veränderung angezeigt hat. Ein folcher Uebergang von 
einer Fakultät zur andern fann aber nur am Ablauf oder Anfang eines 
Semeſters Statt finden. (Univ. St. Abfchn. II. $. 5. Abſchn. VE 

. 10.) — Die neue Inſtription gefchieht een Eben fo wird 
für die Webertragung ‚aus dem Album der ohne Zeugniß der Reife 
Eingefchriebenen in das Hauptalbum, auf Vorzeigung eines fpäter ers 
langten Zeugniffes der Neife, nichts erlegt. 

6. 69. Der Dekan ift verpflichtet, die Alba der Studenten der 
Fakultaͤt in der gehörigen Ordnung zu erhalten, und befonders den 
Abgang der Eingefchriebenen zu verzeichnen. Sollte diefer auch von 
‚manchem Ausländer nicht offiziell angezeigte werden, fo muß der Des 
kan fich doch auf anderen Wegen immer in Kenntniß zu erhalten fus 
hen, wer anwefend if, und wer nicht. F 
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11. Ren der Aufſicht über dem Fleiß und die Sitten ber Studenten. 
$. 70. Der Dekan tft verpflichtet, die Sitten und den Studiens ' 

fleiß der bei der Fakultaͤt eingefchriebenen Studizenden zu beauffichtis 
gen, und halbjährlich nach den eingereichten Auäfturliften, und auf 
geföchene Aufforderung von Seiten des Rektors die erforderlichen 
nterfuchungen anzuftellen, wobei ihm bie Lehrer der Fakultät jede 

noͤthige Auskunft zu ertheilen fchuldig find, Hierbei find die in den 
Statuten der Univerfität, Abſchn. IL. % 3., aufgeftellten Regeln zum 
Grunde zu legen. Der Dekan überjendet das Ergebniß diefer Unter⸗ 
fuhung dem Rektor, und fügt nach feinem Ermeſſen nähere Anträge 
über das gegen einzelne Unfleiſſige einzuleitende Verfahren bei. 

6.71. Auf Anfchreiben des Rektors hat der Dekan, weicher zu: 
vor durch Umlauf von den Mitgliedern der Fakultät die erforderlichen 
Mittheilungen eingeholt bat, halbjährlich die Proben des Fleiſſes, 
welche von den Studirenden der philofophiichen Fakultät abgelegt worden, 
dem Rektor anzuzeigen. Hierunter find Promotionen und Disputas 

tionen, Pramienarbeiten und andere gelehrte Schriften oder Arbeiten 
der Studirenden begriffen, welche zur Kenntniß der Fafultätsmitglies 
der gekommen. 

II. Ron den Benefizien. 

. 72. Die philofophifche Fakultät konkurrirt bei der Vertheilung 
der Benefizien, welche von der vorgeordneten afademifchen Unterftügungss 
kommiſſion abhängen, fo wie bei der Zuerfennung der vom &enat 
abhängigen Stipendien, namentlich des aus der Bendemannfchen Stif: 
tung, durch die Werfon ihres Dekans. 

. 73. Bon dem Winiftertum ift der philofophifchen Fakultät ein 
Fonds zu Unterftäbungen für arme: und würdige Studenten verliehen, 
Ste ertheilt diefe Unterfiügungen in der Form von Prämien für ges 
lieferte Iheifiliche Ausarbeitungen. Keine. Prämie foll über 30 Rehir,, 
noch unter 10 Rthlr. betragen. Zur Bewerbung fordert die Fakultät 
im Mat oder Juni jedes Jahres durch einen lateinifchen Anfchlag am 
ſchwarzen Brett auf, in welchem fowohl die von dem Dekan näher 
B beflimmende Auflerfte Frift zur Anmeldung der Konkurrenz bei dem 

ekan, als auch die Aufferfte Frift zur Eingabe der Bewerbungsfchrifs 
‚ten, und zwar le&tere auf den 15. juli anzufegen, und auflerdem dag, 
was $. 74. über die Sprache, in welcher die Abhandlungen zu vers 
faffen find, beftimmte, und die nach $. 76. von der Fakultät zu nmebs 
menden Rüdfichten auf das Prüfungszeugniß, die Studienzeit und 
Sakulcät der Bewerber befannt zu machen find. 

$. 74. Der Dekan notirt die Bewerber, die Zeit, wie lange fie 
— haben, bei Inlaͤndern das erforderliche Pruͤfungszeugniß, die 
eugniſſe und Ausſagen über die Vermoͤgensumſtaͤnde der Bewerber 

und uͤber die Benefizien, welche ſie „genieflen, über welche lebtere er 
auch von den Univerfitätsbehörden Mittheilungen, fo weit es möglich 
ft, zu erlangen fuchen muß. Nach feinem Ermefjen überläffi dann 
der Dekan entweder den Konkurrenten, eine Abhandlung über ein 
eldftftändig gewähltes Thema einzureichen, oder giebt ihnen felber ein 
hema, oder verweiſet fie an ein Fafultätsmitglied, in deflen Fach 

das Hauptfiudium des Bewerbers einfchlägt, um fich von diefem ein 
Thema ftellen zu laffen. Die Abbandlungen müffen, wenn fie Gegen⸗ 
fände aus der alten Litteratur, Sprachfunde oder alten Sefchichte bes 
steffen, in lateinifcher Sprache gefchrieben feyn. 

$. 75. Nach Ablauf der für die Einreichung ber Probdefchriften 
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angefegten Friſt, vertheiit der Dekan bie eingegangenen Abhandlungen 
an die Mitglieder der Fakultät, zur Degutachtung. Dem Ermeflen 
der mit dem Öutachten Beauftragten bleibt uͤberlaſſen, fich auf jede 
ihnen zu Gebote fichende Art fowohl davon, ob der Bewerber die 
Abhandlung felber, und ohne fremde Huͤlfe ausgearbeitet habe, als 
von der Würdigfeit deffelben überhaupt zu überzeugen. Der Dekan 
beftimmt, gleichzeitig mit der Dertheitung der Abhandlungen, die Friſt, 
wann die mit —* Begutachtung Beauftragten ſie wieder an ihn ein⸗ 
uſenden haben, und ſetzt hiernaͤchſt eine Sitzung zur Entſcheidung 
Aber die Bewerbung an. 

$. 76. In diefer Sitzung werden die Prämien, nach einer auf 
den Grund der abgegebenen Gutachten angeftellten Berathung, zus 
gleich mit Berädfihtigung der Dürftigkeit der Bewerber, durch abs 
folute Stimmenmehrheit zugeſprochen; wobei insbefondere darauf zu 
achten: 1) daß kein Inlaͤnder eine derartige Unterſtuͤtzung oder Praͤ⸗ 
mie erhalten kann, wenn er nicht das Zeugniß der Reife Bat; 2) daß 
ein Student im erften halben Jahre feiner Univerſitaͤtsſtudien eine 
ſolche Unterfiägung erhalten darf; 3) daß die bei der philofophifchen 
Fakultät eingefchriebenen Bewerber, bei übrigens gleichen Anfprächen, 
denen, die anderen Fakultäten angehören, vorzuziehen find. 

$. 77. Diejenigen Studenten der Fakultät, welche verpflichtet 
— eines Stipendii oder anderen Benefizii wegen, eine Rede zu 
alten, oder zu disputiren, haben ſich deshalb beim Dekan zu melden, 

weicher die Rede, die gehalten, oder die Thefes, worüber disputirk 
werden foll, vorher in der Hinſicht prüft, ob dadurch der Bedingung 
des Benefizii genügt werde, und wenn er dies findet, Durch einen ges 
fchriebenen Iateinifhen Anfchlag und durch ein Umlaufſchreiben am 
fänmtliche Lehrer der Fakultät zu der Handlung einladet. Doch kann 
fih ein folher Student der Verpflichtung, zu disputiven, auch Als 
Dpponent oder Reſpondent entledigen, wenn in ber Stiftung nichts 
Mäheres darüber beitimme iſt. Wenn ein zur Disputation wegen 
eines Benefizii Verpflichteter über Theſes disputirt, fo gefchieht dies 
unter dem Präfidio des Dekans, oder eines von ihm dazu ernannten 
und dazu einwilligenden Mitgliedes der Fakultät. Die Opponenten 
müffen vorher dem Präfes zur Beftätigung angezeigt werden. Ein 
Zeugniß über die Bollziehung einer folhen Handlung wird von dem 
Dekan auf Verlangen gegeben. . 

$. 78. Verlangt eine Behörde, oder ein zur Fakultaͤt gehöriger 
Studirender von der Fafultät ein Urtheil über eine, ex lege stipendii 
von dem Studirenden gelieferte Probearbeit, und die Fakultät findet 
fih dazu verpflichtet oder geneigt, fo wird daſſelbe von einem geeignes 
ten Mitgliede der Fakultät, nach der Beftimmung des Defans, oder 
erforderlichen Falls der Bakultät felber, abgefaflt, und vom Dekan 
ausgefertigt. 

IV. Bon der Preiebewerbung. 

6. 79. Die Fakultät ftelle jährlih, am Geburtstage Er. Diafes 
flät des Königs, zwei wiſſenſchaftliche Preisaufgaben, welche, wenn 
auch die Hauptgrundfäße aus den Vorträgen der Lehrer befannt feyn 
follten, dennoch eigenes grändliches Forfchen zur Löfung erfordern, und 
fo gewählt feyn müflen, daß ihre Debanbiung ſowohl tüchtige wiſſen⸗ 
ſchaftliche Bildung, als Beurtheilungsgabe beurkunden koͤnne. Abs 
wechſelnd iſt in einem Jahre eine allgemein philoſophiſche und eine 
hiſtoriſche, im anderen eine philologiſche und eine mathematiſche oder 
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—28 Aufgabe zu ſtellen. Den Vorſchlag zu den Aufgaben has 
en 'die Mitglieder der Kakultät, aus deren Kächern fie entnommen 

werden, fchriftlich einzureichen, und zwar jedes Mitglied jedesmal wes 
nigftens zwei Vorſchlaͤge. — Diefe Vorfchläge werden dann in einer 
vor dem 20. Juli zu haftenden Sitzung berathen. ‚Zur Annahme 
er werden zwei Drittel der Stimmen der Anwefenden 
erfordert. 

$. 80. Nur immatrikulicte Studenten der biefigen Univerfität 
können fih um den Preis bewerben. Die Abhandlungen müffen in 
lateinischer Sprache abgefafit feyn, und vor dem 4. Mai des, auf das 
Jahr der Bekanntmachung folgenden jahres, verfiegelt, unter der 
Adreffe der Fakultät, bei dem Sekretär der Univerſitaͤt abgegeben 
werden. Der Abhandlung ift ein verfiegelter Zettel beizulegen, wel 
her inwendig den Namen des Verfaſſers enthält, auffen aber mit 
demfelben Motto verfehen ift, welches unter den Titel der Abhands 
lung felbft zu feßen. Der Sekretär bat die eingegangenen Schreiben, 
nebft den dazu gehörigen Zetteln, fogleich an den Dekan zu befördern. 
Der Dekan läfit hierauf die Abhandlungen zunächft bei den Fakultaͤts⸗ 
mitgliedern umlaufen, in deren Sad) der Gegenſtand einfchlägt; dieſe 
aben ihr Sutachten fchriftlich abzugeben. Hierauf erhalten auch die 
brigen Mitglieder der Fakultät die Preisfchriften zur Beurtheilung. 

— Mit Berudfihtigung aller fchriftlichen Urtheile, wird dann in einer 
nicht fpäter als den 20. Juli zu haltenden Sitzung, nach vorgängiger 
Berathung, der Preis, welcher in einer goldenen Dentmünze, 25 Dus 
Taten an Werth, befteht, und, nach Befinden, ein Accessit ertheilt, in 
Solge deffen eine öffentliche ehrenvolle Erwähnung des Namens des 

erfaffers Start findet. Die Entfcheidung geichieht durch abfolute 
Stimmenmehrheit. Die in diefer Sigung, ohne aültige Entſchuldi⸗ 

ng, ausbletbenden ordentlichen Mitglieder der Fakultät trifft die im _ 
31. verordnete Seldftrafe. 
$. 81. Wird ein Preis nicht ertheilt, fo verbleibt er ber Fakul⸗ 

tät in der Art, daß fie diefelbe Aufgabe zur nächften Preisbewerbung 
wiederholen, oder ftatt ihrer eine andere ftellen kann. Wird er auch 
dann nicht ertheilt, fo bleibt das Weitere der Entfcheidung des Mi⸗ 
nifteriums vorbehalten. 

. Die Abfaffung der in lateinifcher Sprache an dem Geburts; 
tage Sr. Majeftät des Königs nach der Feftrede zu verkündigenden Ur⸗ 
theile beſorgt derjenige, von welchem der Vorfchlag zu der Aufgabe ges 
macht worden, und ftellt die Urtheile fpäteftens bis zum 25. Juli dem 
Dekan zu, welcher fie fodann alsbald an den Profeffor der Beredſamkeit 
abgiebe. Der Preis wird, nach der Verkündigung des Siegers, dem 
Dekan eingehändigt, welcher, auf Verlangen des Siegers, den Namen 
deffelben auf die Denktmünze eingraben läfft. Die uneröffneten Zettel 
werden, nebft den AoDandiungen, an diejenigen, welche ſich dazu legt: 

timiren, durch den liniverfitätsfefretär zurückgegeben. Auch die ges 
Erönten Preisfchriften werden den Verfaſſern zu völlig freiem Eigens 
thum zurüdgeftellt; doch ſteht es der Fakultaͤt frei, vorher davon eine 
Abfchrife zu nehmen. 

V. Rom Mbgange der Stubenten und von ben Zeugniffen. - 

6. 83. Jeder bei der Fakultät eingefchriebene Ausländer, falls 
er kein Abgangszeugnig nimmt, iſt verpflichtet, feinen Abgang von der 
Univerfitäe dem Dekan anzuzeigen. Bringt diefer in Erfahrung, daß 
Jemand ohne eine folche Anzeige die Univerfität verlaffen hat, jo muß 
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er den Rektor davon in Kenntniß feßen, damit diefer nach Abfchn. VE, 
.33. der Univerfirätöftatuten verfahren könne. Gegentheils kann der 
eftor und die Regiftratur feine a — ohne die Befcheinis 

gung, daß fie auch der Fakultaͤt fchon gefchehen fey, annehmen. 
$. 84. Die Lehrer der philofophifchen Fakultät find verpflichtet, den 

Studirenden, ohne Unterfchied der Fakultät, welche bei ihnen Vor⸗ 
lefungen gehört haben, in dem von den Studirenden vorzulegenden 
Anmeldungebogen ein Zeugniß über die gehörten Vorlefungen zu ges 
ben; jedoch nur wenn der Studirende die in dem Meglement, über die 
Meldung der Studirenden zu den Vorlefungen und bie Daablund 
des Honorare, vom 11. April 1831, enthaltenen Vorſchriften erfuͤllt 
hat, nach welchen fich Lehrer und Studirende der Fafultäc zu achten 
haben. — Deffentli oder unentgeltlich angekündigte Vorlefungen wer⸗ 
den in dem Anmeldungsbogen nur auf Verlangen teflirt. Die Zeugs 
‚niffe müffen den Grad des bewiefenen Fleiſſes ausdrüffen, in fo fern 
der Lehrer dies zu thun im Stande ift, und follen, in der Regel, am 
Schluſſe des Semefters, nicht früher als acht Tage vor, und nicht 
fpäter als acht Tage nach Beendigung der Vorlefung, und zwar eigens 
haͤndig ertheitt werden; nur den die biefige Univerfität Berlaffenden 
ift geftattet, fech6 Kochen vor dem Schluffe des Semefters fich das 
Zeugniß des Lehrers geben zu laffen. Vorleſungen, welche nicht von 
Lehrern der Univerfität, als folhen, gehalten werden, können in den 
Anmeldungsbogen gar nicht aufgenommen, noch minder darauf teſtirt 
werden. (Univ. St. Abfchn. VIII. ! 1.) 

. 85. Den von der Univerfität abgehenden Studirenden werben 
feine befondere Studienzeugniffe oder Zeugniffe des Fleiffes von Fas 
Eultätswegen ausgeftellt, fondern diejenigen, welche ein folches erhalten 
wollen oder müflen, haben ein Abgangszeugniß bei dem in ar 
richter nadyzufuchen, worüber in der Beilage zu den Geſetzen für die 
Studirenden das Nähere beftimme if. In das Abgangszeugnif mers 
den die nad) $. 84. abgegebenen, befonderen Zeugniſſe aller Lehrer der 
Univerfität von dem damit beauftragten Kanzleibeamten der Univerficät 
aufgenommen. Der Dekan der philofophifchen Fakultät zeichnet die Abs 
sangszeugniffe, fo wie auch die, ihre Stelle interimiftifch vertretenden, 
vorläufigen Abgangszeugniffe der zu dieſer Fafultär gehörigen Studis 
venden (Univ. St. Abſchn. VI. $. 29.), mit den übrigen dazu vers 
ordnieten Behörden, und ift für die richtige Llebertragung der Spezial⸗ 
zeugniffe der Lehrer aus dem Anmeldungebogen in das Abgangszeugs 
niß, fo wie bei den Inlaͤndern für die verordnete Nefumption des 
Schulzeugniffes, mit welchem. fie die Univerſitaͤt bezogen haben, oder 
des fpäter erworbenen Zeugniffes der Reife, verantwortlich. Bei Volk 
ziehung des Abgangszeugniffes eines Studivenden der philofophiichen 
Fakultaͤt hat er die Ertheilung deflelben in dem betreffenden Album 
zu vermerken. In demfelben ift auch anzumerken, wenn das afades 
mifche Bürgerrecht eines Studirenden der Philofophie fuspendirt wird, 
oder, nad) der befichenden Verfaflung, gänzlich aufhöre, ſobald dem 
Dekan eine amtlihe Kenntniß darüber zukommt. Der Dekan erhält 
von jedem Abgangszeugniffe eines Studirenden der philofophifchen Fas 
Eultät 1-NRthie. 15 Sgr., wovon Niemanden, als den Söhnen und 
Brüdern der fungirenden, emeritirten und verftorbenen Profefforen 
der Lniverfität, und des fungivenden Univerfitätsrichters, Quaͤſtors 
und Sefretärs eine gefeßliche Befreiung zufteht. 

$. 86. Der Dekan der phitofophifchen Fakultät zeichnet die Ab; 
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‚gangszeugniffe aller Studirenden, auch der anderen Fafultäten, und 
ft verpflichtet, am Schluſſe derfelben die Vernadhläffigungen der Vor; 

defungen der philoſophiſchen Fakultät zu vermerken, wenn eine folche 
von: Seiten des Studirenden Statt gefunden hat. Bon jedem Abs 
gangszeugniß der Studirenden der anderen Fakultaͤten erhält der Des 
kan der philofophifchen Fakultät 15 Sgr., wovon nur den $. 85. Ge⸗ 
nannten eine gefeßlihe Befreiung zufteht. 

. 87. Sm Laufe des Semefters fertige die Fakultät fir. die bei 
ihr eingefchriebenen Studirenden, durch den Dekan, Studienzeugniſſe 
aus, welche jedoch niemals als Abgangszeugniffe benutzt werden tin; 
nen und dürfen, fondern nur zu anderen befonderen Zwekken, nament⸗ 
lich zur Erlangung von Unterftüßungen, oder zum Ausweis Benefls 
zürter über ihre Studien, dienen. Die Anmeldung dazu gefchieht auf 
der LUniverfirätsregiftratur, welcher der mit den Teftaten verfehene 
Anmeldungsbogen einzureichen if. Diefe Teftate müffen fich jedoch, 
der Natur der Sache nach, für das laufende Semefter auf die bloße 
Bezeugung der Annahme der Vorleſungen befchränfen. Auffer den 
Kopialien an den Kanzleibeamten, werden für diefe Studienzeugniffe 
feine Gebühren entrichtet. 

VE Non den philoferhlfhen Tentamen der mediziniſchen Doktoranden. 

$. 88. Bet der philofophifchen Zafultät beftceht eine, aus dem 
Dekan derfelben, als Vorftand, und ſechs Eraminatoren zufammenge: 
feste Kommiſſion zur Abhaltung des phitofophifhen Tentamens, weis 
chem ſich diejenigen zu unterziehen haben, die bei der medizinifchen Fa; 
kultaͤt bierfeldft die Doktorwärde erwerben wollen, und weiches den 
Zweck hat, zu ermitteln, in wie fern der Doftorandus Die erforder; 
lichen Kenntniſſe in der Logik und Pſychologie, der Zoologie, Botanik, 

‚Mineralogie, und befonders der Phyſik und Chemie, befige. Die Era: - 
minatoren werden von der philofophifchen Fakultät, in einer Sitzung, 
aus den dazu geeigneten Fakultaͤtsmitgliedern, welche, nad) vorgänat: 
ger Berathung und Beſchluß der Fakultät, auf die Wahl gebracht 
worden, mit ihrer eigenen Einwilligung, durch abfolute Stimmenmehes 
heit, immer auf drei Jahre ernannt, fo jedoch, daß, wenn fein Fakul⸗ 
tätsmitglied für ein beftimmtes Fach, in welchem geprüft merden fol, 
vorhanden, oder zur Webernahme des Gefchäfts geneigt feyn follte, 
ausnahmsmweife auch ein aufferordentlicher Profeffor, der nicht blos 
designatus {ft, auf eine von der Fakultät nach den Umftänden zu be: 
ftimmende Zeit, jedoch nicht auf volle drei Jahre, ernannt werden 
kann. — Mit Bewilligung des VBorftandes, kann ein Eraminator, für 
eine oder wenige Sitzungen, einen andern aus der Zahl der Examina⸗ 
‚toren, oder auch fonft einen zur philofophifchen Fakultät gehörigen or: 
dentlichen Profeffor, auch wenn er bloß designatus iſt, oder einen auf; 
ferordentiichen, der nicht mehr designatus iſt, mit deffen Einverftänd: 
niß und möglichfter Beruͤckſichtigung des Dienftalters, zu — tell⸗ 
vertreter ernennen, wofuͤr jedoch der Vorſtand gegen die Fakultaͤt ver⸗ 
antwortlich iſt. Der Dekan der medizinifhen Fakultät tft berechtigt 
und verpflichtet, dem Tentamen beizumohnen, hat jedoch Eeine Stimme. 

$. 89. Kur diejenigen inländifchen Doktoranden der Medtzin 
find von diefem Tentamen befreit, weiche den Grad eines Doftors 
oder Magifters der Philofophie auf einer inländifchen Tiniverfität ers 
langt haben. Ausländer find unbedingt verpflichtet, fidy dem Tentas 
men zu unterwerfen, wenn fie demnaͤchſt die preuffifchen medizinifchen 
Staatspräfungen machen wollen; andere Ausländer Einnen in den 

. 
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Faͤllen, in welchen die medizinifche Fakultät es, nach ihrer befonderen 
nſtruktion, zuläflig findet, ohne das Tentamen zur mebtzinifchen 

Doktorpromotion zugelaffen werden. Zulaffungsfähig find unter den 
Inlaͤndern, mit Ausnahme folcher, die etwa von dem Minifterium bes 
fonders dispenfirt worden, nur die, welche ein Zeugniß der Reife zu 
den Liniverfitätsftudien befigen, und ganz allgemein nur diejenigen, 
welche mindeftens Ein Jahr des, den Kandidaten der medizintfchen 
Doktorwärde vorgefchriebenen Quadrienniums vollendet haben, bei 
deffen Berechnung die etwa vor der Erlangung des Zeugniſſes der 
Reife auf Univerfitäten, oder in dem Königlichen mediziniſch-chirurgi⸗ 
fehen Friedrich Wilhelms Inſtitut zugebrachte Zeit, ohne Dispenfation 
des Minifteriums, nicht in Betracht gezogen wird. Auch auf ausläns 
difchen Univerſitaͤten promovirten Doktoren der Medizin ift es geflats 
tet, bei der hiefigen phitofophifchen Fakultaͤt das Tentamen nachzu⸗ 
holen, wenn fie, nah dem Vorigen, autaffungsfäbig find. 

6. 9. Die Adfpiranten haben fich bei dem Dekan der philofes 
phiſchen Fakultaͤt zu melden, und megen der $. 89. näher bezeichneten 
Zulaffungsfähigfelt fih auszumeifen, wobei zugleich die Gebühren zu 
erlegen find. Diefe betragen für jeden zu Tentirenden 10 Rthlr. Gold. 
Befreiung von den Gebühren findet nur für diejenigen Statt, weils 
chen die medizinifche Fakultaͤt die Koften des Doftoreramens und der 
Dromseion erweislich im Voraus erlaffen det. Der Dekan führt ein 

rzeichniß der Adfpiranten, worin das Erforderliche bemerkt wird, 
und laͤſſt fie zu feiner Zeit zu dem Tentamen vorladen. 

6. 91. Der Dekan der philofopbifchen Fakultaͤt feßt die Zeit des 
Tentamens feſt. Vorzugsweiſe find für daffelde die Monate Mai, 
Suli, November und Februar beftimmt. Der Dekan der philofophls 
fchen —8 ladet die Examinatoren und den Dekan ber mebdizinis 
Shen Fakultät durch Umlauf zu dem Tentamen, mit Angabe der Nas 
men derer ein, weiche geprüft werden follen. In der Regel, und ohne 
fehr dringende Gründe, werden nicht unter vier und nicht über fünf 
Kandidaten in Einer Sitzung geprüft. 

$. 92. In der Sikung werden die Kandidaten von den Eramis 
natoren, nad, beliebiger Ordnung, in den $. 88. beftimmten Sächern 
in deutfcher Sprache gepruͤft; der Dekan führt das ‘Protokoll. Kür 
jedes der ſechs obengenannten Fächer, wobei Logik und Pſychologie für 
eins gerechnet find, wird ben Kandidaten von dem Eraminator eine 

‚Eenfur ertheilt. Die Eenfuren find: Sehr gut, gut, ziemlid 
gut, mittelmäßig, fehr mittelmäßig, ſchlecht. Aus ver Se 
fammtheit der einzeinen Cenſuren wird, nad) vorgängiger Berathung, 
erforderlichen Falls durch abfolute Stimmenmehrheit des Dekans ber 
pbilofophifchen Fakultät und der Eraminatoren, eine Generalcenſur ges 
bilder, welche gut, mittelmäßig oder Schlecht lautet. 

$. 93. Der Dekan der philofophifchen Fakultät fertige aus dem 
Protokoll die fo entftandenen Zeugniffe der beiden erften Arten, im 
Namen und unter dem Siegel der Fakultät, aus. Das Zeugniß der 
dritten Art, welches nicht zur Zulaffung zu den medizinifchen Drüfuns 
en berechtigt, wird nur auf Verlangen des Gepruͤften ausgefertigt. 
ebrigens kann der Kandidat, wenn die Prüfung ungenügend ausge: 

fallen, nach Ablauf von fehs-Dionaten fih von Nenem von der Kom: 
miffion prüfen laffen, wobei es der Kommiffion uͤberlaſſen bleibt, ob 
die Gebuͤhren noch einmal zu erlegen feyen. Auch ift es, mit Bewil⸗ 
ligung der Kommiflion, den einzelnen Eraminaroren geftattet, den Kan⸗ 
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didaten binnen ſechs Wochen nach dem Tentamen in ihrem befonberen 
Kache noch einmal zu prüfen, wenn lebterer glaubt, eine beffere Gens 
fur darin erhalten zu koͤnnen. Im leßteren Falle ift die Generals 
cenfur in einer Sitzung, nady $. 92., von Neuem zu beſtimmen, und 
ein neues Zeugniß auszufertigen; Gebühren dafuͤr dürfen aber niche 
erhoben werden. 

. 94. Für jede Sitzung der Kommiflton, in welcher Kandidaten 
geprüft werden, erhalten der Dekan der philofophifchen Fakultät, oder, 
falls ſtatt feiner, nach Abfchn. IL $. 20., der Prodefan fungiert, diefer 
legtere, und jeder der fechs Eraminatoren 5 Nthir. Gold, und die 

edelle zufammen 1 Rthlr. Kourant; der Weberreft der Gebühren 
teffe in die Fakultaͤtskaſſe. Eraminirt, ſtatt des von der Fakultät für 

ein beflimmtes Fach beftellten Eraminators, ein anderer aus der Zahl 
der von der Fakultät beftellten Eraminatoren, als Stellvertreter in 
diefem Fache, fo erhält der, welcher feine Stelle vertreten Läfft, Feine, 
und fein Stellvertreter nur die einfahen Gebühren, welche ihm fchon 
ohne diefes, ald Eraminator in dem Fache, wofür er von der Fakultät 
beftellt ift, zufommen, und die disponibel gewordene Quote des Ver; 
tretenen flieſſt in die Fakultaͤtskaſſe; iſt aber der Stellvertreter ein, 
nicht von der Fakultaͤt zur Kommiſſion beſtelltes Mitglied, ſo erhaͤlt 
er, ſtatt des Vertretenen, die Gebuͤhren. 

Fuͤnfter Abſchnitt. Von den Promotionen. 
I. Row den Sraden, weilche die Fakultät ertbeilt. 

$. 95.. In der Fakultät allein ruht das Recht, in ihrem Ges 
biete die afademifchen Würden zu ertheilen, wenn gleich daffelbe unter 
iu Be AN gefammten Univerfität ausgeuͤbt wird. (Univ. St. 

ſchn. ILS 9. 
$. 96. Die philofophifche Fakultät ertheilt zwei Grade, den ger 

“ eingeren eines Magistri artiam liberalium und den höheren eines 
Doctoris philosophiae. (Univ. St. Abſchn. IX, $. 1.) Mit der Er 
theilung des letztern kann jedoch die des erfteren verbunden werden, und 
wird gewehnlich damit verbunden; auch wird angenommen, daß iver, 
ohne Meagifter zu ſeyn, fchlechthin den Doftorgrad nachſucht, auf 
‚gleichzeitige Ereheilung beider Anfpruch mache. 

97. Der wefentlihe Unterfchied beider Grade, in Rüdficht 
der = ihrer Erlangung erforderlichen Eigenfchaften, befteht darin, daß 
der Magiftergrad demjenigen ertheilt wird, der das Erlernte mit Fer⸗ 
tigkeit zu erneuern und wohl zu ordnen verfteht, und auf diefe Weife 
ein taugliches Glied in der Kette der wiflenfchaftlihen Ueberlieferung 
ie werden verfpriht; der Doktorgrad aber demjenigen, der in feiner 

ehandlung der Wiſſenſchaft Eigenthümlichkeit und KCrfindungsvers 
mögen zeigt. Jedoch verfteht fi, daB bei der Beurtheilung hiervon 
der Maaßſtab nad) den verichiedenen Fächern und Gegenftänden, wos 
mit fih der Bewerber vorzüglich befchäftigt, ein-ganz verfchiedener 
ſeyn kann. . 

I. on ber Bewerbung um die Promotion. 

6. 98. Wer fi zur Promotion bei der Fakultaͤt meldet, muß 
wenigſtens drei Jahre auf einer oder mehreren Univerfitäten, und 

"zwar, wenn er ein Sintänder ift, drei Jahre nach Erlangung des 
Beugnifis der Reife, ſtudirt haben, falls derfelbe nicht eine von dem 

inifterium ihm für die Promotion ertheilte Dispenfation von dem 
Triennium, ober der angegebenen Berechnung deffelben, oder von der 

u 
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Erlangung bes Zengniffed der Seife beibringt. In dem Altır ber 
Studirenden befindlihe und immatrikulationsfähige Kandidaten, weiche 
bierfeibft entweder gar nicht immatrikulirt gewefen, oder vor der Meis 
dung zur Promotion von hier abgegangen find, müflen fih, wenn fie 
auch das Triennium fehon vollendet haben, der Zurisbittion wegen, 
zuoörderft wieder bier immatrikultren laffen. Sowohl biefe, als nod) 
immatrifulirte Studirende der biefügen Univerfitäe, welche ſich zur 
Promotion melden, müflen vor der Meldung ein vorläufiges Abganges 
zeugniß nehmen, und erhalten das wirkliche ——— erſt nach 

Promotion, damit ſie bis dahin unter akademiſcher Gerichtsbarkeit 
ehen. 
6. 99. Das Geſuch um die Promotion, und zunaͤchſt um die 

Zulgzſure zur Pruͤfung, iſt in einem lateiniſchen Schreiben bei der 
akultaͤt anzubringen. Dieſem iſt beizulegen: eine kurze lateiniſche Dar⸗ 

ſtellung des Lebenslaufs, unter Angabe auch des Religionsbekenntniſſes, 
und beſonders der bisherigen Studien des Anſuchenden, welche nach 
gluͤcklich beſtandener Prüfung der Diſſertation des Doktoranden beis 
gedruckt wird; ferner der Nachweis uͤber das nach den Beſtimmungen 
des $. 98. vollendete Triennium, oder über die davon ertheilte Diss 
penfation, und von Kandidaten, welche fich in dem Alter der Studi⸗ 
renden befinden, und immatrikulationsfählg find, das nach $. 98. ges 
nommene, vorläufige Abgangszeugniß, fodann, von Seiten der Sntäns 
der, das bei der Entlaffung von der Schule oder fpäter erlangte Zeugs 
niß der Neife, oder die Dispenfatton von deffen Beibringung; endlich 
ein Specimen der wiflenichaftlichen Kenntnifle des Kandidaten. (Univ. 
St. Abſchn. IX. $. 2. und 9.5.) Es ſteht dem Kandidaten übrigens 
tei, auch andere, als die nothwendig erforderlichen Zeugnifie feines 
leiffes, feiner Kenntniffe, feines Lebenswandels und feiner früheren 

Lebensverhäftniffe beizufügen. 
6. 100. Das Specimen, welches der Bewerber einzureichen bat, 

befteht in einer oder mehreren Abhandlungen aus feiner aupiffens 
fhaft, welche bei phifologifchen oder Hiftorifchen Gegenftänden in Tas 
teinifher Sprache abgefafit feyn muͤſſen; in Ruͤckſicht anderer Fächer 
vird zwar ebenfalls Tateinifche Abfaffung erwartet, doch ift fie nicht 
unerläflliche Bedingung. Die Probefchrift kann auch in einem ges 
druckten Buche, fo mie (Univ. St. Abſchn. IX. $. 5.), nach gewähns 
lichem Univerfitätsgebrauch, in der von dem Doktoranden in ber Folge 
befannt zu machenden Differtation beſtehen. 

$. 101. Der Dekan laͤſſt das eingereichte Specimen, nebft 
den übrigen nach $. 99. erhaltenen Eingaben, Bei fämmtlichen Mit⸗ 
gliedern der Fakultät, von denjenigen, deren Zach es befonders betrifft, 
anfangend, umlaufen, und die Mitglieder flimmen ſcheiftlich, ob der 
Randidat darauf zur Prüfung zuzulaſſen fen, oder nicht. Der Fakul⸗ 
tät ift geftattet, jedoch nur in denjenigen Fällen, wenn fie für dies 
Geſchaͤft, ihrer Ueberzeugung nach, in dem Augenblick nicht genuͤgend 
beſetzt ift, einen zu ihr gehörigen Professor ordınarius designatus, oder 
Professor extraordinarius, der nicht mehr bloß designatus iſt, zu ber 
Prüfung der Probefchriften mit feiner Bewilligung zuzuziehen, wofür 
jedoch feine Nemuneration- gegeben wird; auch if fein Votur 
autachtlich, und zähle in der Abflimmung nicht mit. 

6. 102. Fälle bei diefer Abſtimmung das Urtheil der F 
pi den nachgefuchten Grad ungänftig aus, fo ſteht es noı 
atuttat, ob ſie, nach Erwaͤgung der Umftände, den Kant 
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biefen Chad ganz abweifen, oder audere Probefchriften von ihm for⸗ 
dern . ä. 

$. 103. Wenn es die Fakultaͤt noͤthig findet, fo: kaun fie, bei der 
Einreichung der Probeſchriften ($.99. und 100.), dem Kandidaten die 
fchriftliche Erklaͤrung auf fein Ehrenwort, daß er fie felbft und ohne 
fremde Huͤlfe verfaſſt habe, abfordern. eo u. 

DI. Vom mündlichen Examen. nn ' 
$. 104. Sf die Zufaffung des Kandidaten zum Eramen beſchloſ⸗ 

fen, fo fegt den Dekan den Termin zu demſelben an, ladet dazu die 
fammtlichen Mitglieder der Fakultät ein, und weiſet den Kandidaten an, 
fi) denfelben vorher perfönlich vorzuftellen. Bei dem Eramen fönnen 
zwar Mitglieder der Fakultät, nad) vorhergegangener Entfchuldigung, 
fehlen, doch müffen diejenigen gegenwärtig feyn, auf deren Fächer. es 
dabei befonders ankommt. Die Safultät tft auch berechtigt, im Nord: 
fall einen zu ihr gehörigen Professor ordinarius designatus, oder Pro- 
fessor extraordinarius, der nicht a bloß designatus iſt, mit deffen 
Einverftändniß, zum Examen zuzuziehen; derfelbe giebt jedoch nur ein 

Gutachten ab, und hat bei der Entfcheidung feine Stimme, erhält 
aber aus der Fafultätskaffe eine Nemuneration, welche dem Gebührens 
jote gleich ift, der nach $. 135. 3. einem beim Eramen anwefenden 
afultätsmitgliede zufommt, muß fi jedoch, wenn, nad) 6. 132., 

Erlaffung oder Ermäßigung der Gebühren befchloffen ift, das Weg: 
fallen oder die verhältnigmäßige Verringerung „feiner Remuneration, 
ohne ſelbſt bei dem Beſchluſſe mitzuftimmen, gefallen laſſen. 

$. 105. In dem mündlichen Eramen wird der Kandidat, befons 
ders auf den Grund der von ihm eingereichten Proben, geprüft: 
1) in der Pegel von zwei Profefloren, in deren Wiffenfchaft der In⸗ 
halt derfelben fällt, oder deren Fächern derfelbe zunächft verwandt if; 
2) von einem der Profefloren der Philofophie, falls.er es nöthig fins 
det, über die in der Abhandlung gezeigte Klarheit der Begriffe und 
Solgerichtigkeit; 3) von jedem Profeflor der Fakultät, der ſich dazu 
erbietet, befonders durch beliebige Fragen aus der Philofophie, der 
ale, der Gefhichte, der Mathematit und den Naturwiſſen⸗ 
aften. 

q $. 106. Wird das Examen in Beziehung auf die Magiſterwuͤrde 
angeftelle, fo tft dabei nicht fowohl auf ein beftimmtes Fach, als auf 
eine allgemeine wiſſenſchaftliche Bildung zu fehen, daſſelbe alfo -über 
mehrere Hauptzweige der in das Gebiet der Fakultät gehörigen Wiſ⸗ 
fenfchaften, in fo fern fich der Kandidat nicht einen oder den andern 
verbittet, auszudehnen. Das Doftoreramen befchränft fich, wenn der 
Kandidat ſchon Magiſter von der hieſigen Fakultät ift, in der Haupt; 
fahe auf die befondere Hauptwiſſenſchaft des Kandidaten. Sollen 
beide Grade zugleich erworben werden, fo finden beide Beftimmungen- 
auf das Eramen Anwendung; eben dies gilt von folchen, die auf einer 
anderen, als der biefigen Univerfictät den bloßen Magiftergrad erhalten 
haben, und hier den Doftorgrad erlangen wollen. 

$. 107. Die Prüfung wird, nad der Befchaffenheit der Fächer 
und der Beurtheilung der Eraminatoren, theils in Iateinifcher, theilg 
in deutfcher Sprache gehalten. . 

. 108. Nach vollendeter Prüfung tritt der Kandidat ab, und 
die Fakultät entfcheibet über den Ausfall der Prüfung durch ubſolute 
Diimmenmehrheit der. anweſenden Zakuitätsinitglieder. Der Defan 
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macht hierauf dem Kandidaten diefe Entſcheidung aufferhatb der. vers 
fammelten Fakultaͤt befannt. ' er 

$. 109, - Wer nah vollendetem Examen für einen oder den ans 
deen Grad abgewiefen worden tft, darf fich ‚nicht früher, als nad) 
einem halden Jahre wieder zur Promotion für denfelben- oder den 
höheren Grad melden. 

$. 110. Hat Jemand, der noch nicht Magifter ift, den Doftors 
grad nächgefucht, wird jedash nicht für diefen, wohl aber für den Mas 
giftergrad tüchtig befunden, fo hat ihm der Dekan dies mit der Bes 
merfung zu eröffnen, daß es ihm frei ftehe, diefen Grad anzunehmen, 
oder nicht. — Der Kandidat hat ſich ‚darüber binnen.deei Tagen zu 
erklären. Wer nach dem erften Eramen nur den Magiftergrad erhats 
ten hat, fey es, daß er nur diefen machgefucht, oder nur dafür geeig⸗ 
net erklärt worden, dem ſteht es frei, fpäter, jedoch nicht vor Ablauf 
eines halten Jahres, durch Einreichung einer neuen Abhandlung, um 
die Doktorwärde anzuhalten, und es bleißt dem Ermeffen der Fakultät 
anheimgeftellt, wie viel von dem, was er bei der erften Prüfung ger 
leiftet hat, fie ihm bei diefer anrechnen zu können glaubt. 

6. 111. Hat der Kandidat bloß um die Magiſterwuͤrde angehals 
ten, die Fakultät findet: ihn aber nad) dem, was er geleiftet, des Def: 
torgrades würdig, fo ift ihm mit dem Erfolge feiner Prüfung zugleich 

bekannt zu machen, daß es ganz in feinen Willen geftellt fey, fogleich . 
oder zu einer anderen Zeit, gegen Erlegung der mehr erforderlichen 
Koften, und mit den übrigen zur Erlangung der Doftorwürde eigens 
thuͤmlich vorgejchriebenen Bedingungen, ohne neue Prüfung, den Dok⸗ 
torgrad von der Fakultät anzunehmen. nz 

IV. ou der Disputation. 

6. 112. Auf das beftandene Examen, e8 werde nun auf baf 
felbe die Diagifters oder die Doftors Würde ertheilt, folge die öffents 
liche Disputation in lateinifcher Sprache, mit welcher der feierliche 
Akt der Promotion unmittelbar verbunden wird. Den Termin zur 
Disputation feßt der Dekan feft, aber nie darf fie fpäter als ſechs 
Monate auf das Eramen folgen. 

$. 113. Der Kandidat der Magifterwärde kann entweder bloß 
über TIhefes, welche der Dekan zuvor gebilligt hat, disputiren, und 
bar diefe Theſes alsdann vorher druffen und durch die Fakultät an 
Die Mitglieder des Diinifteriums, an die Profefforen der Univerſitaͤt 
und die übrigen berechtigten Perfonen, fo wie an feine Opponenten 
vertheilen zu laffen; weshalb, und damit die erforderliche Zahl zu den 
Akten und zur Regiftratur gebracht werden Eönne, 150 Eremplare 
von ihm an die Univerfitätsregiftratur abzuliefern find, oder er laͤſſt 
eine lateiniſche, von der Fakultät vorher genehmigte Diſſertation drußs 
ten, und auf diefelbe Weiſe vertheilen und in derfelben Anzahl zur 
Regiſtratur abliefern, und disputirt über diefeibe, oder die ihre anzu⸗ 
Hängenden, vom Dekan vorher gebilligten Theſes, oder über beide, 
Univ. St. Abſchn. IX. $. 2.) Läfft der Kandidat der Magifters 

würde eine Differtation druffen, fo iſt derfelben au ein Curriculum 
vitae, nad) derfelben Vorfchrift wie $. 114A., beizufügen. | 

‚$. 114. Der Kandidat der Doftorwürde muß eine, von der Fa⸗ 
kultaͤt zuvor gebilligte lateiniſche Diſſertation, welcher ein, auch das 
Religionsbekenntniß des Doktoranden anzeigendes Curriculum vitae beis 
zufuͤgen iſt, vor der Promotionsfeierlichkeit auf ſeine Koſten drukken 
und durch die Fakultät an die Mitgiteder des Miniſteriums, die 
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rofefforen der Univerſitaͤt und die übrigen beſonders berechtigten 
erfonen, fo wie an feine Opponenten, vertheilen laſſen; weshalb, 

und damit die erforderliche Anzahl zu den Akten und zur Regiftratur 
gebracht werden fünne, der Kandidat 150 Eremplare an die Univer⸗ 
fitätsregiftratur abzuliefern Hat. Er disputire Über die Differtation, 
oder die ihr anzuhängenden, von dem Dekan vorher gebilligten The⸗ 
fes, ober über beide. 

‚115. Bei Einreihung der Differtation an die Fakultät muß 
der Kandidat in jedem Falle die fchriftliche Verficherung geben, daß 
er felbft und ohne fremde Huͤlfe fie verfaſſt Habe (Univ. St. Abſchn. 
IX. $. 5.), wenn dies nicht ſchon früher, nach $. 103. der Fakultaͤts⸗ 
ftatuten, gefcheben if | 

6. 116. Als Einladung zur Dieputation und Promotiongfeiers 
lichkeit dient bei der Dofktorpromotion das Anfchlagen des Titels der 
Differtation am ſchwarzen Brett und bie $. 114. verordnete Austheis 
fung der Differtation; bei der Magifterpromotion das Anſchlagen und 
die $. 113. angeordnete Austheilung der Theſen, oder das Anfchlagen 
des Titels der Differtation, und die Austheilung der leßteren an bie 
Mitglieder des Minifteriums, die Profefforen der Univerfität und die 
übrigen befonders berechtigten Perſonen. 

$. 117. Der Kandidat der Magiſterwuͤrde bisputirt unter dem 
Praͤſidio des Dekans, oder eines zu diefer Handlung, mit Ueberein⸗ 

ftimmung des Semwählten, von ihm genommenen Stellvertreters; ber 
Kandidat der Doftorwürde disputirt ohne Präfes; beide vom unteren 
Katheder. Iſt der Kandidat der Doftorwürde defignirter Profeffor 
einer inländijchen Univerfität, fo ftehbe ihm frei, einen NRefpondenten 
anzunehmen (Univ. St. Abſchn. IX. $. 2. und 5.), er muß aber 
ebenfalls bis zur Promotion auf dem unteren Katheder verbleiben. 
Der Dekan, der Kandidat und die Opponenten erfcheinen bei dem. 
Disputationsafte in, ſchwarzer Kleidung. 
& 118. Die ordentlichen oder gebetenen Opponenten, welche von 

der Fakultaͤt anerfannt und mwenigftens drei an der Zahl feyn müflen, 
“ werden auf den Titel der Differtation oder der Thefen geſetzt. Sie 
opponiren zuerft, und zwar, nach ihrem Nange, von unten auf. Hier⸗ 
nad) ſteht es jedem zur Untverfität Gehörigen frei, auffer der Ord⸗ 
nung zu opponiren. (ibid. $. 5.) 

6. 119. Sollte der Doktorandus auf fein Anfuchen keine, oder 
nicht die hinreichende Zahl von Opponenten finden, fo find die bei der 
Fakultaͤt habilitirten Privatdozenten, auf Anforderung des Dekans, 
eunben, in ihren Fächern das Gefchäft der Opponenten zu übers 
nehmen. 

V. Rom. feierlichen Ute ber Promotion. 
‚$. 120. Nach beendigter Disputation gefchieht die feterlihe Pros 

motion von dem Dekan oder einem zu diefer Handlung von ihm, mit 
feiner Einwilligung, ernannten Stellvertreter (Univ. St. ibid. $. 6.) 
auf die unten näher beflimmte Weife. 

$. 121. Die Magifterpromotion leitet der Promotor mit einem 
Prodmium ein, verfündet dann den Promovirten von dem oberen 

Katheder herab, und übergiebt ihm das auf Pergament abgezogene 
und mit dem großen Inſiegel der Fakultaͤt verſehene, und vom Dekan 
eigenhändig unterzeichnete Diplom, zu defien Empfang fich der Kans 
didat, auf des Promotors Aufforderung, an die Stufen des oberen 
Ratheders zu begeben und dann wieder auf feine vorige Stelle zuruͤck⸗ 
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zukehren bat, von wo er noch eine Eurze Anrede an jenen zur Dans 
jagung DAlL, womit die Handlung gefchloffen if. Eine Sponfion wird. 
dem Magiſter nicht abgenommen. 

$. 122. Die Doftorpromotion leitet der Promotor ebenfalls 
duch ein Prodmium ein, und ruft hierauf den Kandidaten an bie 
Stufen des oberen Kathederd. Während er dort ſteht, liefft der Units 
verfitätsrichter dem Doktoranden die diefen Statuten als Anhang beis 
efügte Sponflon vor, und der Doktorandus bekräftigt diefelbe dem- 
Promoter mit den vorgejchtiebenen Worten: „Ex anımi sententia data 
de jurisjurandi loco polliceor et confirmo”, und einem Handſchlage. 

Hierauf tritt der Doftorandus wieder auf das untere Katheder zurück, 
und wird, während er dafelbft verbleißt, von dem Promotor ale Doktor 
verkünder. Dach gefchehener Verfündigung wird der neue Doktor vom 
Promotor auf das obere Katheder gerufen, wo er von dem Promotor mit 
einer kurzen Anrede empfangen, und das auf Denen abgezogene 
und mic dem großen Safiege! der Fakultät verfehene, und vom Dekan 
eigenhändig unterzeichnete Diplom ihm übergeben wird. Hierauf vers 
läfft der ‘Proamotor das obere Katheder, und die Feierlichkeit wird 
durch eine, vom oberen Katheder herab zu fprechende Dankfagung des 
neuen Doktors gefstoffen. 

6. 123. St der Kandidat ſchon Magiſter, & wird diefes ſowohl 
in der Sponftonsformel, als in der Formel der Verfündigung bei der 
Nennung feines Namens bemerft, und die Worte „,Magistrum artium - 
liberalium”, welche, bei gleichzeitiger Ercheilung beider Grade, dem 
Doftortitel beizuf gen find, werden: ausgelaffen. 

$. 124. Das Diplom, ſowohl des Doktors als des Magifters 
wird von dem Dekan, ber jedoch der Fakultät dafür verantwortli 
ift, mit einer, nach feinem Ermeſſen beftimmten Senfur 'ausgefertigt, 
auf Koften des Kandidaten gedruckt, nach gefchehener öffentlicher Pros 
motion angefchlagen, gehörigen Orts zu den Akten gebracht, und an 
die Mitglieder des Deinifteriums, die Profeſſoren der Untverfität und 
die übrigen befonders berechtigten Perfonen vertheilt. Zu diefen Zwek⸗ 
fen bat der Kandidat 150 Eremplare des Diploms an die Univerſitaͤts⸗ 
regiftratur abzuliefern. 

VL Ron den Wirkungen der Promotion. 

8* 125. Die von der biefigen philofophifchen Fakultät, nach ber 
im Vorhergehenden beftimmten Art, creirten Magistri und Doftoren 
haben alle diejenigen Rechte, welche den auf inländifchen Univerfitäten 
rite creirten Magistris und Doftoren der Philofophie durch die Staates " 
gefege und die Statuten der Univerfitäten gegeben find. 

$. 126. Durch die hier vollzogene Promotion zum Doktor oder- 
Magifter erlifcht das afademifche Bürgerrecht der hiefigen Univerfität, 
Doch kann es ein hier Promovirter, nach befonderer Erflärung von 
feiner Seite, noch ein halbes Jahr behalten. (Univ. St. Abfchn. VL 
6. 25.) Die Regiftratur der Univerſitaͤt hat deshalb jeden Promo⸗ 
virten unmittelbar nad der Promotion zu feiner Erklärung hierüber 
oufzufordern, deshalb eine Verhandlung aufzunehmen, hiernächft das 
Erforderliche in den Liften der Studirenden anzumerken, und den 
Dekan von der Erklärung des Promovirten in Kenntniß zu feßen. 

’ VU. Bon Promotionen honoris causa. 

$. 127. Wer bei der Fakultät um Promotion anfucht, kann dies 
felbe nur durch feierliche Promotion, unter den in den obigen $$. vers 
ordneten Bedingungen, erhalten. Doch kann die Fakultaͤt die Doktor 
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würde auch honoris causa ‚Auswärtigen oder hierſelbſt, Anwefenden 
durch bloße Ueberfendung des Diploms, als eine freiwillige Anerken⸗ 
nung ausgezeichneter Verdienſte um die Wiſſenſchaft, ertheilen (Univ. 
St. Abſchu. IX. $. A. und 7.), niemals aber auf bloße Einfendung 
einer Abhandlung. . ’ 

.. 6128 Der Antrag zu einer folhen Doftorpromotion hono- 
ris causa muß von zwei Mitgliedern der Fakultät gefchehen, und 
es. müffen ‚in dem Antrage.die ausgezeichneten notörifchen Verbienfte 
des VBorgefchlagenen ‚um die Wiffenfhaft auseinandergefekt, oder, 
falls. er fich diefe als Schriftfteller erworben hat, durch Anführung 
oder Borlegung der Schriften belegt werden. Die Abflimmung ges 
chiehe durch Umtauf, fehrifttich und offen, Zur Genehmhaltung des 
ntrages iſt Einſtimmigkeit aller Fakultätsmitglieder erforderlich. 

(Univ. St. Abfhn. IX. 6. 7.) ' . 
» %, 129. Das Diplom der auf folche Weiſe honoris causa ertheils 

ten Doktorwuͤrde ift mit. befonderer Bezugnahme auf die angeführten 
Verdienſte, oder angeführten oder vorgelegten Schriften abzufaſſen 
(ibid. ), und nach den Vorfchriften des $. 124., fo weit er hierher ger 
hört, zu publiziren. 

$. 130. Sollte die Fakultät in aufferordentlichen Fällen fich bes 
wogen finden, großen, aufferhalb der Wiffenfihaft erworbenen Vers 
dienften durch Leberreichung des Doftordiploms ihre Verehrung zu 
bezeigen, fo bat fie dazu die Genehmigung des Minifteriums einzus 
holen. Es bleibt dann der Erwägung der Umftände überlaffen, ob 
das Diplom dur eine Deputation, oder auf andere Art überfandt 
werden fol. Webrigens tft auch_ein ſolches Diplom nad) den Bor: 
fhriften des $. 124., fo weit er hierher gehört, zu publiziren. 

VII. Ron ben Koflm der Promotion. 

$. 131.. Die Promotion honoris causa gefchieht koſtenfrei. Die 
unvermeidtihen Koften für den Drud und die anftändige Weberrets 
Fu des Diploms werden nah Maaßgabe des Abfchn. IL $. 36. 

ritten. - 
$. 132. Sonft werden an Gebühren für den Magiftergrad 

funfzig Thaler in Solde, für den Doftorgrad einhundert Thaler tn 
Solde, zu Händen des Dekans entrichtet (Univ. St. Abſchn. IX. 
6. 8.), und aufferdem, ſowohl für die bloße Magifterpromotion, als 
für den bloßen Doftorgrad, oder die gleichzeitige Ertheilung beider 
Grade, fünf Rthlr. Kourant an die Univerfitätsbibliochef. Die Söhne 
und Brüder der fungirenden, emeritirten und verftorbenen ordentlichen 
und aufferordentlichen Profefforen der hiefigen philofophifchen Fakultät 
find von diefen Gebühren in fo weit befreit, daß fie jedoch die an bie 
Univerſitaͤtsbibliothek kommenden fünf Rehlr. und die, nad) 6. 135., 
an den Rektor, den Univerfitätsrichter und die Pedelle fallenden Quos 
ten dem Dekan, zur weiteren Abführung, zu zahlen haben. Auffer: 
dem koͤnnen die Koften, mit Ausnahme der für die Univerficätsbiblios 
thek zu eriegenden fünf Rthlr., nur mit Einwilligung aller Fakultaͤts⸗ 
mitglieder, bei ausgewiefener Dürftigkeit des Kandidaten, ermäßigt 
sder erlaffen werden, in welchem Falle auch die‘ $. 104. beftimmten 
Quoten der zugezogenen Eraminatoren, welche nicht Fafultätsmitglieder 
find, und des Rektors, Defans und Univerfitätsrichters erlaffen oder 
verhältnigmäßig herabgefeßt werben, wogegen die Pedelle ihre Quoten 
unverfürzt erhalten. 

$. 133. Bon den eigentlichen Promotionsgebühren iſt die Hälfte 
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nothwendig: vor. ben Examen und für daſſelbe zu entrichten, und gehe 
verloren,. wenn der Kandidat in demfelben nicht-befteht, bleibt jedoch 
für feine Rechnung, wenn er ſich nad) Ablauf eines halben Jahres, :und 
nicht fpäler als ein Jahr nach der erſten Prüfung, zu einer zweiten Prar 
fung fiellt, und darin befteht.. Die andere Hälfte fann mit der er⸗ 
ſten zugleih, oder unmittelbar vor der Promotion gezahlt werden. 
(Univ. St. Abſchn. IX. $. 8,) Iſt erfieres geſchehen, fü erhält. fie 
der. Kandidat, wenn er nicht beftanden, unverkuͤrzt zurüd. Die fie 
die Univerfitätsbibliochek beſtimmten fünf Rthir. Kour. werden erſt 
unmittelbar vor der Promotion an den Dekan ‚bezahlt, welcher fie an 
die Quaͤſtur abführt. Ä 

. +9. 134, Wer den Magifters und Doktor⸗-Grad zugleich erlangen 
will, ift, wie von felber folgt, nur gehalten, die $. 133. für das Exa⸗ 
men pro. doctoratu beftimmten Gebühren von 50 Rthlr. Gold im 
Voraus :zu. erfegen,. und, wenn er der Doftorpromotion würdig bes 
funden worden, unmittelbar vor der Promotion auch nur die pro 
dertoratu zu erlegenden andern 50 Rthir. Gold zu zahlen. Wird er 
nach dem Eramen nur des Magiftergrades würdig befunden, und 
nimmt denfelden an, ſo ift von den für das Examen bezahlten 50 
Rthlr., welche, im Falle der gänzlichen Abweifung oder. der Nicht⸗ 
annahme des Magiftergrades, ganz verloren gehen, nur die Hälfte, 
um welche das Doftoreramen mehr ald das Magiſterexamen Foftet, in 
Deziehung auf das mißlungene Doftoreramen, verfallen, die andere 
Hälfte bleibt aber für das glücklich beftandene Magiftereramen gültig, 
und der Kandidat bat baden vor der feierlichen Magifterpromotion, 
für diefe noch 25 Rthlr. Gold zu zahlen, fo daß, in diefem Kalle, die 
Gebühren, mit Ausfchluß des an die Univgrfitätsbibliothet Kommens 
den, 75 Rthlr. Gold betragen. Hat jemand bloß den Magiftergrad 

geſucht, und alfo vor dem Examen nur 25 Rthlr. erlegt, ift aber von’ 
der Fakultät des Doftorgrades würdig befunden worden, fo eriegt er, 
wenn er bloß den Magiftergrad annimmt, vor der Promotion noch) 
25 Rthlr.; wenn er aber, wie ihm nach $. 111. frei ſteht, fogleich 
oder fpäter den Doftorgrad annimmt, fo bat er noch 50 Rthlr. an 
die Fakultät mehr oder nachzuzahlen, fb daß er im Ganzen dann die 
100. Rthlr. für die Doftorwärde beftimmten Gebühren und die Ges _ 
bühren für die Lniverfitätsbibliochek entrichtet. — Hat endlich Ser 
mand nur den Magiſtergrad gefucht, und auch nur diefen erhalten, 
alfo 50 Rthlr. bezahlt, fo hat er, wenn er in der Folge, zu irgend 
einer Zeit, nach Ablauf der $. 110, beftimmten Frift, noch den Dok⸗ 
torgrad erwerben will, dafür auch nur noch 50 Rthlr. nachzuzahlen, 
fo daß auch in diefem Falle die ſaͤmmtlichen Koften, auffer dem an die 
Univerfitarsbibliothef zu Zabfenden, 100 Rthlr. betragen. Auch ders 
jenige, welcher zwar den Doktorgrad nachgefucht, aber nur den Mar 
giftergrad a und angenommen hat, zahlt, wenn er fpäter, nach 
Ablauf der $. 133. beftimmten Sjahresfrift, zu irgend’ einer Zeit den 
Doftorgrad nachſucht, nur noch 50 Rthlr. Sold nad), fo dag in dier 
fem Falle, aufler dem an bie liniverfitatsbibliothek. zu Zahlenden, die 
Koften beider Grade 125 Rthlr. Gold betragen, wogegen es fich, nach 
$. 133., von feldft verfteht, daß, wenn derfelbe innerhalb der $. 133. 
beftimmten Frift ‚den Doftorgrad nachgefuchs und erhalten hat, ihm 
die, nach §. 134., für das früher mißlungene Doftoreramen verfallen 
gewefenen 25 Rthlr. wieder angerechnet werden, und er alfo nur noch 
25 Rthlr. nachauzablen hat. — Alle angegebenen Beſtimmungen über 

* 
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bie —— des fruͤher für den Magiſtergrad Bezahlten bei der 
nachmaligen Doktorpromotion, gelten übrigens nur für diejenigen, 
weiche auf der hiefigen. Univerfität den: Magiftergead erlangt habens 
wogegen auswaͤrts creirte Magistri, die nicht Doktoren find, für die 
Doktorpromotion die vollen Gebühren erlegen mäffen. Die der Unis 
verſitaͤtsbibliothek zukommenden Gebühren von fünf Rthir. find in jes 
dem Falle, wo ein bereits früher feierlich zum Magiſter Promovirter 
eis fpäter feierlich zum Doktor promovirt wird, nochmals zu ents 

ten. _ on . 
' $ 135, Bon den vollen, für irgend eine Promotion eingegangenen 

Gebühren wird abgezogen: 1) Ein —A wovon der zur Zeit der 
feierlichen Promotion im Amte ftehende Rektor die Hälfte, der Unis 
verfitätsrichter ein Viertel, und die zur Perception der Sehühren bes 
fonders en Pedelle ein Viertel empfangen: 2) ein Zehntheif 
für den zur Zeit der feierlichen Promotion im Amte ftehenden Dekan, 
welches ihm auch verbleibt, wein er die Promotion durch einen Pros 
defan bat verrichten laſſen; 3) ein Zwanzischeil für jedes bei dem 
Eramen anmwefend gewejene Fakultätsmitglied, welchen Antheit auch 
der anmwefende Dekan, aufier dem ihm zufommenden Zehntheil, erhält. 
Jedoch muß der Perceptionsfähige bis zur Abftimmung über die Pros 
motion zugegen gewefen feyn, oder ſich nur mit Sufimmung des Des 
fans entfernt haben, wogegen diefer Zwanzigtheil der Fakultät verfällt, 
wenn fih ein Mitglied, vor der Abftimmung, ohne Bewilligung des. 
Dekans entfernt hat. Sollten mehr als ſechszehn Fakultätsmitglieder 
in der Prüfungsverfammiung anwefend feyn, fo erhalten nur die ſechs⸗ 
ehn, nach dem feftfiehenden Range der ordentlichen Profefforen erften 

itölieder diefen Zwanzigtheil aus den nur für fo viele zureichenden 
Gebühren, und zwar ohne Rüdficht darauf, wer eraminirt habe, oder 
nicht; von der Fakultät zugezogene Framinatoren, die nicht Mitglies 
der der Fakultät find, Frbalten aber, davon unabhängig, die nach 
$. 104. ihnen zufommende Remuneration, auch wenn die Gebühren 
ſchon abforbirt find, aus der Fafultätskaffe. — Mit den Eraminationss 
en, welche ein Kandidat entrichtet hat, den die Fakultaͤt nach 
der Prüfung abgewiefen, wirb eben fo verfahren, mit der Ausnahme 
jedoh, daß Rektor, Defan und Univerfitätsrichter Feine befonderen 
Abzüge davon erhalten (Univ. St. Abfchn. IX. $. 8.), welches: leßs 
tere auch von denjenigen 25 Rthlr. gift, welche nad $. 134., in Bes 
ziehung auf das mißlungene Doftoreramen folcher verfallen find, die 
zugleich beide Grade nachgefucht und nur den Magiftergrad empfanr 
gen haben. Was nach allen diefen Abzügen etwa übrig bleibe, gebe 
zur Safultätskaffe. — Berlin, den 29. Januar 1838, ' 

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal⸗Angelegenheiten. 

Sponfion der Doktoren der Philofophie. 
(Beilage zu den Statuten der philoſophiſchen Fakultät.) 

Quandoquidem tu (nomen et gentilicium) posteaquam ab am- 
plissimo in hacce Universitate Ordine Philosophorum petiisti, ut te 
magistrum artium liberalium et philosophiae doctorem rite ereare, 
hujusque dignitatis honores, jura et immunitates tibi impertire vellet, 
praestitis quae postulata erant omnibus, sacramento jam 'adigendus 
es; ex deereto Ordinis gjusdemune nomine ego te (nomen) sollemni- 
ter interrogo, an fide data polliceri et confirmare religiosissime con- 
stitueris, te artes honestas pro virili parte tueri, provehere atque 
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ornare volle, non Iueri causa neque ad vanam captandam gloriolam, 
‚sed quo divinae veritatis lumen latius propagatum effulgeat; te quid- 
quid ad verae religionis morumque bonorum incrementum facere 
possit, acturum sedulo, nec' quidquam in eorum detrimentum sive 
omissurum sive perpetratutum; te nullius disciplinae placita frivole 
etulanterque lacessere aut sophistarum more captliosis rationibus la- 

befactare, nec contra quam tibi persuasum sit, quidquam docere velle; 
te dignitatem magistri liberalium artium ac doctoris pbilosophiae ne- 
que prostituturum neque deformaturum moribus improbis, postremo 
te honorem hoc loco in te collatum ab aliis in alia Universitate non 
accepturum. — Haec igitur priusguam artium magister et philoso-' 
hiae doctor publice renuntieris, ex animi sententia pollicere et con- 
rma. — Der Doftorandus antwortet: Ex animi sententia data fide 

jurisjurandi loco polliceor et confirmo, 

8 Nachricht Über die für die Friedrichs Wilhelms Unis 
verfität zu Berlin beftehenden Fonds zu Stipendien, 

und Unterfiüßungen. 
a) Der Kurmaͤrkſche Stipendienfonds 

bat eine Einnahme von 1162 Rthlr. jahr, wovon 
9 Stipendien zu 100 Rthir. . 900 Rthlr. 
2 deögfeichen zu 50 Reber. . „ 100 5 
für den Professor eloquentiae „. 50 ⸗ 
zur —— des Fonds. 74 — 

e zu unvorhergeſehenen Ausgaben 38 + 

obige 1162 Rthlr. 
beftimme find. Die neun nnd zwei Stipendien werden an Fingebos 
rene der Mark Brandenburg, welche auf der Univerfität Berlin ſtu⸗ 
diren und Landeskinder find, und zwar an 5 Adliche und 4 Bürgers 
liche, die zu 100 Rehle. auf drei hinter einander folgende Jahre vers 
theilt. Die Kollation gefchieht durch das Königliche Miniſterium der 
eiftlichen, Unterrichtds und Meedizinals Angelegenheiten, und bei der 
rhebung haben die Stipendiaten Zeugniffe ihres Kteiffes und Wohl⸗ 

verhaltens beizubringen, die von dem Professor eloquentiae, als Ephos 
rus, mitgezeichnet feyn müffen. 
b) Stipendienfonds, welcher von der Köntgl. Immediat— 
Kommiffion zur VBertheilung von Prämien auf Staarss 

fhuldfcheine geftiftet worden. 
Aus dem urfprünglichen Fonds der 7250 Rthlr. in Staatsfchulds 

fcheinen, welche die Immediat-Kommiſſion aus den bis 1. Juli 1822 
sicht erhobenen Prämien der Iften Ziehung der Staatsfchuldfcheins 
Dramienvertheilung hat einkaufen laffen, werden jährlich 290 Rihlr. 
Zinfen erhoben, und davon 4 halbjährige Stipendien zu 50 Rthlr. 
und zwei halbjahrige zu 45 Rthlr. gezahlt. Die Stipendien ertheilen 
für jest die noch vorhandenen Mitglieder der gedachten Kommiffion 
an ler Sjünglinge, welche auf der Univerfität zu Berlin 
evangelifche Theologie fiudiren, Unterchanen Sr. Majeftät des Könige 
von Preuffen find, das Zeugniß der Reife erhalten haben und glaubs 
bafte Zeugniffe beibringen, daß gegen ihre Sitten und ihren Lebens 
wandel nichts einzuwenden ſey. Diefe Stipendien werden auf ein 
halbes Jahr bewilligt, und tefp. in den erften Tagen der Monate 
Januar oder Juli gezahlt. Ä | 

° 
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6) Kirchenkollekten⸗Fonds zu Unterſtätzuag hälfe⸗ 

beduͤrftiger Studirender. 
Die Univerſitaͤt bezieht dieſe Kollektengelder aus Berlin und den 

Regierungsbezirken Danzig, Marienwerder, Potstam, Frankfurt, Stets 
tin und Coͤſslin, und betragen djeſelben, nach mehrjährigem Durch⸗ 
ſchnitt, jährlich 2437 Rthir. Bon diefer Summe werden. 2000 Rthlr. 
von einer eigenen, dazu beftellten Kommiſſion vertheitt, 10 .Rthir. ges 
ben für Ber mwaltungefoften ab, und der Ueberreſt von: 437 Rthir. 
ſteht, Behufs der Verwendung zu Stipendien, dem Koͤnigl. Miniftes 
rio der geiftlichen, Unterrichtss und Medizinal: Angelegenheiten zur 
Diepofition. . 

Fonds für fEudirende Griechen. 
Diefer Fonds ift aus den, bei dem Berliner Verein zur Unter: 

flüßung armer Griechen gefammelten, mit 2279 Rthir. 27 'Sor.- ab:- 
geführten Beiträgen, wofür 2300 Rthlr. in Staatsfchuldfcheinen an: 
gekauft worden find, gebildet, und find die jährlichen Zinfen, in Folge 
Allerhöchfter Kabinetsorder vom 2. September 1830, zu einem &tis 
pendium für einen in Berlin auf der Univerfität ſtudirenden Griechen 
beftimmt worden. Iſt das Stipendium nicht vergeben, fo ‘werden die 
ginfen fapitalifirt, Bid das Stipendium 300 Rehlr. beträgt; weitere 

Ueberſchuͤſſe Finnen ſodann zu Neifegeldern der Stipendiaten verwens 
det werden. Berechtigte find Unterchanen des Königs von Griechen; 
land, welche ſich durch öffentliche Zeugniffe aus ihrer Heimath über 
die Unbefcholtenheit ihrer Perſon, fo wie über ihre Bildung und Bes 
fähigung zu den Univerfitätsftudien ausmweifen müffen. Die Kollation 
gefchieht von dent Koͤnigl. Minifterium der geiftlihen, Unterrichts: 
und Medizinals Angelegenheiten, und wird daflelbe von Yahr zu Fahr 
in der Art verliehen, daß ſolches nach Ablauf eines Jahres zurück 
gezogen werden kann, wenn der Percipient gegründete Ausftellungen 
gegen feinen Fleiß und feine ſittliche Führung veranlafft, jedoch in der 
Regel, bei tadellofem Betragen, auf zwei Jahre bewilligt wird, auch 
bei befonderer Auszeichnung auf drei Jahre, doch nie darüber, vers 

liehen werden kann. 

Auffer diefen beftehen noch als Privatftiftungen: 

e) Das Sohftenfhe Stipendium, 
beftehend in den Zinfen von 400 Rthlr., welches alle zwei Jahre vers 
geben wirb. ur en 

HD Das Bendemannſche Stipendium, u 
geftiftet von den Gebrüdern Bendemann, im Betrage von 2500 Rthlr. 
Staatsfhuldfcheinen, von deren Zinfen halbjährlich zwei Stipendien 
zu 20 und eins zu 10 Reh r. vertheilt werden. 

8) Die Guretzkyſche Stiftung, | 
bis jetzt noch von unbeſtimmtem Detrage, movan jedoch ſchon 600 
Rthlr. Staatsſchuldſcheine an die Univerſitaͤtsverwaltung eingefommen 
find. Bon den Zinſen follen 3 zur Anſchaffung von Buͤchern und 3 
zu andern Unterftügungen für Theologie Studirende verwandt werden. 

h) Der Schmalzſche Freitifch, | 
eine durch den verftorbenen Geheimen Juſtizrath Schmalz, erfien 
Rektor der Univerſitaͤt, veranlaſſte Sammlung milder Beiträge, die 
als Kapital angelegt worden, und aus deren Zinfen Freitifche an arme 
Studirende gegeben werden. DE 

- 
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i) Die Schleiermacherſche Stiftung, 
für Theofogen, feit dem Jahre 1835. Ihr Betrag iſt noch nicht näher 
ekannt. 

b. Der Königlichen NAheintfchen Friedrich: Wilhelms _ 
niverfität zu Bonn. 

1. Nachricht über die Stiftung *). 

„In dem aus Wien unterm 5. April 1815 an die Einwohner 
der mit der preuffifchen Wionarchie vereinigten Rheinländer erlaffenen 
Patente fagt der König: Sich werde die Anftalten des öffentlichen Un⸗ 
terrichts für Eure Kinder herftellen, die unter der vorigen Regierung 
fo fehr vernachläffigt wurden. Ich werde einen biſchoͤflichen Sis, eine 
Untverfität und Bildungsanftalten für Eure Geiftlichen und Lehrer 
unter Euch errichten. — Dieſer Allerhöchften Verheiffung gemäß, wur; 
den fchon im Jahre 1815 von dem damaligen Chef des Departements 
für den öffentlihen Unterriht, v. Schuckmann, Berfügungen an 
den Seneral: Gouverneur Sad in Aachen erlaffen, um fih zu äuffern, 
welcher Ort für die Univerfität zu erwählen, und wie folche zu ers 
richten ſey. Es Fonfurrirten bei der Wahl des Orts Duisburg, 
Köln, Bonn; auch Weglar wurde genannt, Am Rhein und von 
allen Seiten her entfchted man fih für Bonn. Es ift der Mittels 
punft der weſtlichen Hälfte der jetzigen preuflifchen Staaten. . Seine 
teigenbe Lage am Rhein, die Freundlichkeit des Ortes, die Nähe von 
Köln, der wichtigften Stade in der preuflifhen Rheinprovinz, bag 
Vorhandenſeyn eines großen, leer ſtehenden Schloffes, der Wunſch der 
Regierung, den durch Ruhe und Gefittung fich auszeichnenden Eins 
Rah des Orts dafür Entfchädigung zu gewähren, daß fie nicht 
mehr eine Refidenz hatten, wie früher, entfchied für Bonn. Dafür 
erklärte fih auch der Geheime Staateminifter v. Schumann gegen 
den Staatsfanzler Fürften v. Hardenberg. Auf eine Immediat Eins 
gabe des Magiftrats zu Bonn, fprachen des Könige Majeftät Aller: 
böchftfelgft fchon in einer Kabinetsordre vom 22. Oftober 1815 an 
den Staatsfanzler Fürften v. Hardenberg für Bonn Sich aus, mit 
dem Bemerfen jedoch, daß Allerhoͤchſt Sie die definitive Entfchlieffung 
ſich vorbehielten, wenn vollftändiger Vortrag desfalls, nach Erwägung 
aller örtlichen und fonftigen Verhaͤltniſſe, erftattet fey. — Der Fürft 
Staatsfanzier ließ nun diefe wichtige Angelegenheit in den Jahren 
1815, 1816, 1817 nie aus den Augen. Wach dem Senerals Gouvers 
neut Sad wurde Oberpräfident der Graf v. Solms:Laubah; es 
wurden die Regierungen am Rhein, die betheiligten Magiſtraͤte, die 
geiftlihen Behörden am Rhein gehört. Nachdem alle Verhaͤltniſſe 
erwogen, und die Stimmen der Provinz und der Behörden beachtet, 
fchritt man rafch zur Ausführung. — Das Verdienſt der Ausarbeis 
tung des ausführlichen Plans zur Errichtung der Univerfitat Bonn | 
gebührt dem Geheimen Staatsminifter Sreiberen v. Altenftein. Der: 
felbe hatte im November 1817 das Minifterium der geiftlichen, Unter: 
richts: und Medizinals Angelegenheiten übernommen, und zu ſeinem 
erften, feine ganze perfönlihe Thätigkeit in Anfprud) nehmenden Ges 
fhäft gehörte die Errichtung der Univerfitäte Bonn. Sn einem um- 
faffenden Plane äufferte fi) der Staatsminifter über das ganze U 

*) W. Dietericl, am angeführten Orte ©. 74 seqg. 

— 
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terrichtsweſen, und flellte die Nothwendigkeit hervor, in Bonn eine 
Univerfität zu errichten, die mit den übrigen Univerfitäten konkurri⸗ 
ren, und in ihrer Dotation und ihren Snftitutionen den Bedürfniffen 
der anf und der Zeit enfprechen muͤſſe. Sie müfle ausge⸗ 
zeichnete Lehrer und hinreichende Sammlungen erhalten, weshalb man, 
bei der Seringfügigkeit der Mittel der theils fchon eingegangenen, 
theils im fich erlöfchenden Rechtsfchulen und Univerfitäten in Köln, 
Koblenz, Wetzlar, Duisburg, und der Mothwendigkeit, dieſe 
Heinen Fonds den Gymnaſien und ähnlichen Anftalten in jenen Städs 
ten zu erhalten, an hinreichenden Mitteln aus den Staatsfaffen es 
nicht dürfte fehlen laffen. — Des Königs Majeftät genehmigte diefen 
allgemeinen Plan in einer, unter dem 26. Mat 1818 an den Staats 
fanzler erlaffenen Kabinetsordre. Bonn follte der Sitz der Univer⸗ 
fität feyn, und der Staatdkanzler ward authorifirt, dem Geheimen 
Staatsminifter Freiherrn v. Altenftein die nöthigen Summen zur er: 
ften Einrichtung und Befoldung der Lehrer aus der Staatsfaffe ans 
jumeifen. — So ward denn die Univerfität Bonn durch die von 

achen aus erlaffene Stiftungsurkunde vom 18. Oktober 1818 (Anz: 
lage b.), weiche dem Fürften Staatskanzler v. Hardenberg mittelft 
Allerhöchftee Kabinetkotdre von demfelben Tage (Anlage a.) zugefers 
tigt wurde, errichtet, Die Urkunde beginnt mit Bezugnahme auf die 
in dem Befikergreifungspatente vom 5. April 1815 gegebene Aller 
höchfte Verheiffung, mit dem Wunfche, daß die neue Univerfitäc zur 
Ehre Gottes, zu aller getreuen Unterthbanen Wohlfahrt yereichen, und 
durch fie gründliche MWiffenfchaft und gute Sitten in der fLudirenden 
Jugend gefördert, und immer mehr allgemein verbreitet werden moͤ⸗ 
gen. Die Schiöffer in Bonn und Poppelsdorf, nebft deren Zus 
ehör, wurden hierauf der Univerfität als Eigenthum überwiefen. 

Die Univerfität foll, nach der Stiftungsurfunde, aus 5 Fakultäten, 
einer evangelifchs und einer Eatholifch:theologifchen, einer juriftifchen, 
einer medizinifchen und einer allgemein wiflenfchaftlichen oder philofos 
phifchen beftehen. Die beiden theologifchen Fakultäten follen an Rang 
einander gleich feyn, aber in allen Verhaͤltniſſen, wo ed auf den VBors 
tritt ankommt, Jahr um Jahr hierin unter einander wechſeln. In 
der philoſophiſchen Fakultaͤt ſoll immer ein ordentlicher Profeſſor der 
Philoſophie von katholiſcher Konfeſſion neben einem ordentlichen Pro⸗ 
feſſor der Philoſophie von der evangeliſchen Konfeſſion angeſetzt, aufs 
ſerdem aber in keiner Fakultaͤt, die beiden theologiſchen ausgenommen, 
auf die Konfeffion der anzuſtellenden Lehrer Ruͤckſicht genommen wers 
den. Die Univerficät erhält das Recht, die afademifchen Grade und 
Wuͤrden in allen Fafultäten zu ertheilen, und wird ganz nad Art 
der übrigen preuffifhen Univerfitäten organifist. Der $. 13. lautet 
wörtlich: „die Univerfität wollen Wir mit einem zu ihrer Unterhals 
tung vollftändig binreichenden jährlichen Einfommen mit landesherr⸗ 
licher Milde ausflatten, wie Wir denn zur Anweifung des ihr Bes 
nöthigten Unferm Staatsfanzler Vollmacht ertheilt haben.” 

Anlage a 
Allerhoͤchſte Kabinetsordre, betreffend die Stiftung ber Univerſitaͤt 

zu Bonn. Vom 18. Dftober 1818, 
Dem Beftreben Meiner Vorfahren in der Regierung, durch forgs 

fame Pflege der Wiffenfchaft und durch beilfame Anordnungen fir 
das Schuls und Erziehungss Wefen eine gründliche Volksbildung zu 
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fördern, habe auch Sch ſeit dem Antritte Meiner Regierung Deich 
angefchloffen. Die vollftändige Ausführung Meiner desfallfigen lan⸗ 
desväterlichen Abfichten wurde durch die ſchweren Schiffungen unters 
brochen, welche die Vorfehung Über Mich und Mein Land verhängte, 
Sest aber, nachdem, unter dem Beiftande des Höchften, Friede und 
rechtliche Ordnung in Europa hergeftelle ift, habe Ach jene, für die 
Grundlage aller wahren Kraft des Staats und für die gefammte. 
Wohlfahrt Meiner Unterthanen hoͤchſt wichtige Angelegenheit wieder 
aufgenommen, und ernftlich befchloffen, das ganze öffentliche Unters 
richts s und Bildungs sWefen in Meinen Landen zu einem möglichft 
volltommenen, der Hoheit des Segenftandes entfprechenden Ziele zu 
bringen. In Verfolgung bdiefes Zwekkes habe Ich die Dir von Ih⸗ 
nen vorgelegten, von dem Staatsminifter v. Altenftein aufgeftellten 
KHauptgrundzäge eines desfallfigen, das Ganze umfafienden Planes 
genehmigt, und demnach auf die höheren Bildungsanftalten, und zwar 
ganz vorzüglich in den wieder gewonnenen und nun erworbenen wefts 
lihen Provinzen des Staats, Meine Aufmerkſamkeit gerichtet, und 
nad) reiflicher Erwägung aller zu nehmenden Ruͤckſichten befchloffen, 
jest eine neue Univerfität, und zwar in Bonn, ald dem angemeflen: 
ften Orte, zu begründen. Zu dem Ende, und um ein bleibendbes Denk 
mal Meiner gegenwärtigen Anwefenheit in den Rheinlanden zu hin: 
terlaffen, habe Sich unter dem heutigen Tage die beiliegende Stiftungss 
urfunde der Univerfität Bonn (Anlage b.) eigenhändig vollzogen, und 
diefer neuen Lehranftalt, indem Ich zugleich auch die Älteren Univer⸗ 
fitäten in ‚Meinem Reiche landesväterlich bedachte, eine ſolche Auss 
ffattung gegeben, daß fie im Stande feyn wird, die Rolle, welche fie 
in Meinem Staate und im ganzen nordmeftlihen Deutfchland einneh⸗ 
men foll, mit Würde und Erfolg zu behaupten. Es iſt Mein ernfts 
licher Wille, daß die Univerfität in Bonn ungefäumt eröffnet werde, 

und Sch erwarte von ihr mit Zuverficht, daß fie in dem von Mir in 
ihrer Stiftungsurfunde bezeichneten Geiſte wirfe, wahre Froͤmmigkeit, 
gründlihe Wiffenfchaft und gute Sitte bei der ftudirenden Jugend 
fördere, und dadurch auch die Anhänglichkeit Meiner weftlihen Pros 
vinzen an den preuflifchen Staat, je länger je mehr, befeftige. Lieber - 
die Ausftattung und Bervollfommnung, welche Sch den übrigen wiſ— 
fenfchaftiihen und Kunfts Anftalten in Meinem Reiche zu geben Wil: 
ins bin, fo wie über den Grundplan, nad) welchem das geſammte 
Afentliche untere und höhere Unterrichts: und Bildungs-Weſen in 

einen Landen zu Einem, in fich ſelbſt übereinftimmenden und auf 
ein großes Ziel gerichteten Ganzen geftaltet werben foll, werde Ich dag 
erforderliche Speziellere, nach von dem Staatsminifter v. Altenftein 
eingereihtem und von Mir gebilligtem Plane, ertaffen, und denfelben 
ermächtigen, das Noͤthige zu feiner Zeit zur öffentlichen allgemeinen 
Kenntniß zu bringen, damit Mein treues Volk wiffe und erfahre, wie 
Sich eine gleihmäßige, allfeitige, ernfte und tuͤchtige Bildung aller 
Meiner Unterthanen mit Iandesväterlicher Liebe bezwekke, und folche 
als das ficherfte Mittel betrachte, einem, der wahren Wohlfahrt der 
Völker fo hoͤchſt nachtheiligen, unruhigen und unfruchtbaren Getriebe 
uvorzufommen, und das Wohl und Gedeihen es | T 
— auf die forgfältig geleitete Entwiffelur 
fligen Kräfte auch fernerhin zu gründen, gefonnen ' 

Aachen, den 18. Oktober 1818. Frie 
An den Staatskanzler Herrn Fuͤrſten von Harde 
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| Anlage b. 
Stiftungsurfunde der Untverfitäe zu Bonn. Vom 18. Dftober 1818. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preuf: 
ſen 20. ꝛc., thun fund und fügen hiermit zu wiſſen; 

Nachdem Wir in Unferm, an die Einwohner der mit dem Preuf: 
fifhen Staate vereinigten Rheinländer d. d. Wien, den 5. April 1815 
erlaffenen Patente, den aus landesväterlicher Fuͤrſorge für ihr Beſtes 
gefafften Entſchluß, in. Unfern Rheinlanden eine Univerfitäs zu errichten, 
erklärt haben, fo ftiften und gründen Wir nunmehr durch gegenwärtige 
Urkunde diefe Liniverfität, in der Abficht and mit dem Wunſche, daß 
folche zur Ehre Gottes und zu aller Unſerer getreuen Unterthanen Wohl: 
fahrt gereihen möge, und daß durch ſolche Frömmigkeit, gründliche Wif: 
ſenſchaft und gute Sitte in der fudirenden Jugend ‚gefördert und im⸗ 
„mer mehr allgemein verbreitet werde. 

Wir beſtimmen demnach, und verordnen: 
1) Die Univerfitär fol zu Bonn am Rheine ihren Sitz erhalten, 

da diefer Ort, nach forgfältigee Prüfung, ganz vorzüglich gut dazu ges 
legen ift, und Alles darbietet, was die erfte Einrichtung erleichtern kann. 

2) Wir räumen der Univerfität das Schloß in Bonn, nebft Zu: 
behör, auch das nahe gelegene Schloß Poppelsdorf, nebft Zubehör, in 
fo fern ſo! hes wirklich noͤthig ift, ein, und wollen, daß ihr erfigedad): 
tes Grundſtuͤck als beftändiges Eigenthum ſogleich, leßteres aber eintres 
tenden Falls, uͤberwieſen, und für ihre Zwekke fo, wie jedes dazu am 
nußbarften ift, auf Unfere Koften eingerichtet werden. 

3) Die Univerfität befteht aus fünf Fakultäten, nämlich einer evans 
gelifchs und einer Facholifch ;theologifchen, einer jurififchen, einer medis 
zinifchen und einer allgemein :wiffenfhaftlichen oder philofophifchen Fa⸗ 
fultät. — Die beiden theologifchen Fakultäten follen an Rang einander 
gleich feyn, aber in allen Verhältniffen, wo es auf den VBortritt ans 
fommet, Jahr um Jahr bierin unter einander wechfeln. 

4) Jede Fakultät wird mit einer, zu vollftändiger Ausfüllung ber 
in ihrem Gebiet liegenden Fächer nöthigen Anzahl ordentliher und aufs 
ferordentlicher Profefforen verfehen, und immer befeßt erhalten, auch ſol⸗ 
len zur Bildung angebender afademifcher Lehrer Anftalten getroffen werden. 

5) In der philofophifchen Fakultät foll immer ein ordentlicher Pro⸗ 
feffjor der Philofophie von Fatholifcher Konfeflion, neben einem ordent⸗ 
lihen Profeflor der Philofophie von evangelifcher Konfeſſion angefeßt, 
aujjerdem aber in Feiner Fakultät, die beiden theologifchen ausgenommen, 
auf die KRonfeflion der anzuftellenden Lehrer Rüdficht genommen werden.. 

6) Es foll ein afademifcher Sottesdienft für jede der beiden Kons 
‚ feffionen befonders Statt finden, und für die evangeliiche dazu die Kas 
pelle des Schloſſes in Bonn eingerichtet werden, für die katholiſche 
Konfeſſion aber, dem afademifchen Sottesdienft der Mitgebrauch einer 
der boctigen Eatholifchen Kirchen ausgewirft werden. 

7) Das Lehrweſen der Univerfität wird nach denfelben Srundfäßen, 
wie auf Unfern übrigen Univerfitäten, fo eingerichtet, daß die Kollegia, 
fowohl in jeder Fakultät in fich, als auch aller Fakultäten, mit den all 
gemein swoiffenfchaftlichen Vorleſungen in der philofophifchen Fakultaͤt 
gehörig in einander greifen, und duürch ihre Anordnung und Folge felbft 
den Studirenden für die Anlage ihrer Studien Anleitung geben. 

Die Univerfität fol mit allen, einer folhen Anftale näthigen 
wiſſenſchaftlichen Sammlungen, Huͤlfs⸗ und Uebungs⸗Inſtituten vers 
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ſehen, auch follen wiſſenſchaftüche Zickke, wozu ſich Profefioren ber 
Univerſitaͤt vereinigen, auſſerordentlich unterſtuͤtzt werden. 

9) Bei der Aufnahme und Entlaſſung der Studirenden muß nach 
den hierüber auf allen Unſern lintwerfitäten beftehenden allgemeinen Ser 
feßen und Borfchriften verfahren werben. 

10) Die Disziplin und Rechtspflege, in Anfehung der Studirens 
den, foll auf dieſelbe Weife, wie auf Unfern übrigen Univerſitaͤten, nach 
‚den darüber befiehenden Geſetzen und Borfchriften geübte werben, und 
in ihrer Verwaltung der Ernft bereichen, welchen das gereiftere Alter 
der Stubirenden' erfordert. ° , . 

11) Wir ertheilen hierdurch dee Untverſitaͤt das Recht, in ihren 
Fakultaͤten akademiſche Grade und Würden, namentlich in der philoſo⸗ 
phifchen Fafultätıdte Grade des Magifters und Doftors, in der medir 
zinifchen, nach erlangtem philofophifchen Magiſtergrade, den Grab des 
Doktors, in der juriftifchen und den beiden theologifchen Fakultäten die 
Grade des Licentiaten und Doktors, an Männer, welche diefer Aus: 
zeichnungen würdig find, und dies gehörig dargethan haben, in Unferm 
Namen zu verleihen, und legen den von Unferer Univerfität in Bonn 
zu, ertheilenden afndemifchen Sraden und Würden diefelben Prärogative 
und Rechte bei, welche mit den von Unfern übrigen Untverſitaͤten vers 
liehenen afademifchen Graden und Würden verbunden find. 

12) Die innere Verwaltung des Lehrmwefens, der Disziplin und . 
Rechtspflege und der Promotionen zu akademifchen Würden, foll auf 
dem Rektor, dern afademifchen Senate, welchen beiden für die Diszi⸗ 
plin und Rechtspflege ein Syndikus zur Seite fteht, und auf den Des 
fanen der fünf Fakultäten beruhen. Der Rektor und die fünf Defane 
follen jährlich aus den ordentlichen Profefforen gewählt, und der Senat 
jährlich aus letzteren durch Wahl ergänzt, der Syndikus aber foll lebenss 
langlih ernannt werden, und darf weder Profeflor der Liniverfität, 
noch eine von den Profefloren oder Studirenden in andern Beziehun⸗ 
gen abhängige Perfon ſeyn. 

13) Die Univerfität wollen Wie mit einem zu ihrer Unterhaltung 
vollftandig hinreichenden jährlichen Einkommen mit landesherrlicher 
Milde ausftatten, wie Wir denn zur Anmeifung des ihr Benoͤthigten 
Unferm Staatskanzler Vollmacht ertheilt haben. 

14) Wir feßen hierdurch ausdruͤcklich feſt, daß von ihrem jährlichen 
Einkommen auch für Freitifche und andere Benefizien dürftiger, fleifft: 
ger und gefitteter Studirenden, ohne Unterfchied der Konfeflion, geforgt, 
auch ein Zufhuß zu einer Kaffe für die Wittwen der Profefloren dies 
fer Univerfität, wozu Wir durch Anmeifyung eines bedeutenden Kapitals 
den Grund gelegt haben, erfolgen fol. Der Fond ber Freitifche und 
anderer Benefizien foll durch den Ertrag einer jährlich zweimal in allen 
Kirchen Unferer Weftphälifchen und Rheins Provinzen zu haltenden 
Kollekte, welche Wir hiermit anordnen, verftärft werden. 

15) Wir verfehen Uns zu den Einwohnern der Rheinprovinzen und 
Weſtphalens, daß fie moͤglichſt darauf bedacht feyn werden, zu Allem, was 
zum Fior der neubegründeten Univerfität dienen kann, namentlich durch 
Ueberweifung von, zu ſolchen Zwekken bereits vorhandenen Stiftungen ic. 
und Fonds, Eräftigft mitzumirfen, und werden Uns dadürd) veranfafft 
fehen, auch fernerhin kraͤftigſt für das Beduͤrfniß der Urtre Sr 7 meit 
ſolches nicht duch Privatanftrengungen Einzelner, oder : . or 
tionen befchafft werden kann, mit landesväterlicher V- : 

16) Der Univerfität, ihren Profeſſoren und Beam: 

N 
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und ihren Einkuͤnften, den bet ihr ſetzt ober Fünftig von Korporationen 
der Einzelnen zu gründenden Vermaͤchtniſſen und milden Stiftungen, 
fihern Wir alle diejenigen Rechte und Sorsige, welchelinfere übrigen Uni: 
verfitäten, deren Profefloren und Beamte, ihr Vermoͤgen und ihreEinfünfte, 
wie die milden Stiftungen überhaupt in Unſerm Staate, gefeßlich genteffen, 
und wollen, daß fie darin jederzeit behauptet und Präftig gefchügt werden. 

17) Zur naͤchſten Aufficht, imgleichen zur oͤkonomiſchen und Kaflens 
Verwaltung ber Yniverfität, und zur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame, 
ſoll derfelden ein Kurator, an Ort und Stelle, ober in defien Näbe, 
vorgefegt werden, welchen jedesmal zu ernennen Wir Uns vorbehalten. 

18) Die obere Leitung und Aufficht der Univerſitaͤt ſoll Unſer Mis 
nifter der geiftlichen und Unterrichts: Angelegenheiten auf diefelbe Art 
führen, vote die obere Leitung und Aufficht Unferer übrigen Univerſitaͤ⸗ 
ten, die einen eigenen Kurator haben. BE 

19) Die ausführliheren Beſtimmungen über die- VBerfaffung der 
Univerficät foll ein, duch Unfern Miniſter der geiftlichen und Unter⸗ 
richts: Angelegenheiten Uns vorzulegendes und von Uns zu vollziehens 
des Statut enthalten. 

Indem Wir folchergeftalt die neue Univerſitaͤt begründen und ftifs 
ten, empfehlen Wir fie dem allmäcdhtigen Schuße des Höchften. 

So gegeben Aachen, den 18. Dftober 1818. 
Friedrih Wilhelm. 

Durch eine fpätere Allerhoͤchſte Kabinetsordre vom 28. Juni 1828 
erhielt die Lniverfität den Beinamen „Rheiniſche Friedrich Wilhelms 
Univerſitaͤt“. 

2. Nachricht uͤber die Fonds der Rheiniſchen Friedrich— 
Wilhelms Univerſitaͤt zu Bonn, und wie folde 

verwendet werben. | | 
Steh im erften Jahre der Stiftung wurden für die Univerfität 

86000 Rthlr. auf die Staatsfaffe angemwiefen. Mach dem Vermwaltungss 
Etat für die Jahre 1838 His incl. 1840 beträgt die Einnahme überhaupt 

90465 rel. — for. — pf. 
nämlich: 

D) baare Zuſchuͤſſe aus Staats; 
Eflen © 2 0... 86750 rt. — ſgr. — pf. 

2) vom Srundeigenthbum . 2167 — ss — 5 
3) von Promotionen, Imma⸗ 

trifulationen, Zeugniffen 20. 15498 5 — ı — 5 

julammen obige 90465 rtl.— for. — Pf. 
Diefe Einnahme wird verwendet: 

D) zu Verwaltungen - 0... 180. — ſgr. — pf. 
2) zu afademifchen Befoldungen, und zwar: 

a) demilniverfitätsrichter -  - . 1200 evtl. 
b) für die evangel.stheologifche Fakultät 5900 ⸗ 
ec) s s Eathol.stheologifche Fakultät”) 3600 ⸗ 

ss juriftifche Fakultät - - . 4500 s 
eo) 5 48 —— ⸗ .. 4986005 
D) ss philofophiiche Fakultät . 24649 ⸗ 

zufammen „ . 4449 — 1 — 1 
zu übertragen 50899 et. — for. — pfe 

D Der Betrag ber Befoldungen für die katholiſch⸗ theslogiſche Fakpltat 



1) 

| Uebertrag Hl — · — 

3) Beſoſdung dir Sepefenten, Sprachen —2 in;
 pf. 

Exercitienmeiſte.. s u 
4) Befoldung der Beamten und Hnterbeinten Bı—4 
6) un Dis poſition des Minifterid für, Ehalts— . 

2 0.0. 0.0. 4 3 su 8 

6) Hr n Gchaftszufdsäffen ei Ne.‘ 1980 +, hy 
TD zu —— — nn. Da Di DE ——5 
8 fuͤr akademiſche tute und [Sammlungen PEN Er 

> 9) zum evangelifchen, Un —— 480. ms 
10) zu Pretsaufgaben' für die Stud fenpen 00—4 
11) zu Unterftüßtingen derfelben :. 7,3000 5 4 
12) zue Unterhaltung .der Gebäude  . . . 40:85 
13) zur Heizung und Erleuchtung .. . 14300 sr us 
14) zur-Reinigung —T4 vu... 70 — — 

15) an Abgaben ünd Laſten 12, 17 5 ;4 5 
16) an. Zinfen von Pafliv Kapitalien EN — 2— 
17) Insgemein Pr Ser Sr er 6 . 4 982: 4; '8 

Summa aller Ausgaben, ie oben 90465 rl. — for. er 
Auffer den oben ad 3. der Einnahme nachgemwitfenen 1548 Betr 

für Promotionen, Immatrikulationen und Zeugniſſe, kommen jährlich 
durchſchnittlich dafür noch 4800 Rthlr. auf; weicht. indeſſen nicht in 
die Hauptkaſſe der Univerfität flieſſen, und- Den. Statuten, oder deshalb 
höheren Orts erlafienen Verfügungen gemäß, unten den Rektor, bie 
Defane, Profefioren und Univerſitaͤts eamte vertheilt werden. "De 
obige Betrag ergiebt fich: 

a) von Promotionen, Noſtrifikationen und Habilitationen 1710 eth 
b) von Immatrikulationen, vefp. zu 5 rel. und zu 24 rel. 1 2; 
) von. Bnkuncd sinfreiptionen m Lt... 000.0. 

“ ‘ ®. ®“ o. 

D von Arne Bits ni 

3 Die umfichende Ueberſicht der. ‚währdnd der Sechs 
Semefter, vom Sommer 1832 bis Winter 1834 Iheh, 

eingegangenen Konorariengelbder ” 

ergiebt eine diesfällige. Sefammteinnahme von ooors rel. 20 —* F alſo 
fuͤr das Jahr von 30026 rel. 6 for. 8 Bf“ 

von 3600 rtl. er rhbbt ſi CR noch dadurch, da An rg Reg gel ach vibent- 
licher Drofefier in berfel ben 8 anitglle ed des Domtapkte in an Köln 
in welcher in diefer Kigenfchnft ein jaͤhrliches Gehalt von 1 
bei Ieht, us er jedoch 100 il. zur Deäfengtade des —* ab: 
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" Weiche alademt. PH, a Lehrer am dem Genuß derſelben Antheil Haben, 

4 Oummartigtn Weberficht des Perfonalbekandee in 
den Jahren 1832, 1833 und 1834, 

Sakultät | .|= 

* ——— 
erfonals säl=s 

Bezeihnung. Be 22] Bemerkungen, 
sis252| 8 
zes s$| = 
— 

hluffe 1832, 
TjProfessores ordinarii 
2]Professores honorarii 
3|Profess. extraordinarii 
Fr rivatdozenten 
Revetenten 

— Sorachmeiſter 
AMufit- und Beinen 

8 kexerehtenimeier > 
üniverfitäts- u. Enter] 

\los!S 

epetenten . 
Svradhmeifer . 
uf 22. und Sehnen. 

xeretienmöinee .14-1-1-1- 
Hlimiverfitäts« u, Unter-) 

Beamte . 1-1] — | 
10) Beamte u. ünterbeamte| 

b. d._afad, Fnkituten———1—I— 
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fo wie die Zahl ber kontribuirenden Stubirenden ıc. ans der nach: 
ſtehenden 

5. Summariſchen Ueberſicht der im Sommer⸗Semeſter 
1837 auf der Univerſitaͤt befindlich geweſenen 

immatrikulirten Studirenden ꝛc. 

zu erſehen. | 
Bon Michaelis 1836-1837 bis Oftern 1837 find gerwefen . . 689 
Davon find abgegangen » eo oe 2 0: ern 000. + 135 

Es find demnach geblieben . . 0 2 0 0 0 0 0 0. + 5A 
Dazu find in diefem Semeſter angelommen © - . . . . + 133 

Die Geſammtzahl der immatrikulirten Studirenden beträgt daher 657 

Die evangelifch scheofogifche Fakultät zähle: Inländer 46 geliſch⸗theologiſche © zaͤh Zustände n 

Die katholiſch⸗ theologiſche Fakultaͤt zaͤhlt: —78 108 }108 
usländer 

Die juriſtiſche Fakultaͤt zaͤhlt: Zufander 16 ta17 

Die.medizinifche Fakultät zählte: nländer 146 
“ u de Ausländer 13 {159 

Die philofo ſſche akultaͤt zaͤhlt: nlaͤnder 78 philoſophiſche F zaͤh usländer 24 |102 

Steihe Summe 657 

Auſſer diefen immatrifulirten Studirenden befuchen bie 
Untoerfität, als zum Hören der Vorlefungen Berechtigte: 

1) Studirende, die nur vorläufig aufgenommen worden, _ 
und deren Immatrikulation noch in suspenso ft. . . 9 

2) Nicht immatrikulirte Chirurgen - « «000... 18 
3) Nicht immatrikulirte Pharmaceuten - x oo 2 0... 6 
4) Nicht immatrikulationsfähige Hofpitanten - » + 9 

Summa 698 



182 

6 Nacht icht Über ‚die tährtidhen  Mnterbaltsingstsen: 
der mit der Univerfität verbundenen, oder zu thuer . 

Benugung Begenpen ußiuen, nad dem Etat 
für die Jahre 1836616 VEAU inch - 

Benennung a: Aus Aus Kufeber- 
g. | andern feigenem 

a ‚Kafen: [Erwerbe 

Ahr. far. Ihres fgeiliTHte St, 

der 
In ſtitute und Sammlungen. haupt 

A 

Aldie unlverſitatgbibliothel 
8 evangeliſch = theologifche Se⸗ 
minat on 

»as Fatholifch = theologiſche Se= 
manan ne alla ce 

das Konviktortum für Fatholifcye 
Theologen ._. See 

5ldas mebdisinifch- Einifche Infiitut 
Gldas chirurgiich = klinische Inftitnt 

und Bandagen- Kabinett . . 
7 —F geburtshülflich = kliniſche In⸗ 
itutt24 

Bldas anatomiſche Theater u Muſeum 
Ilder botanifhe Garten . . . » 

10ldas naturbiftorifche Mufeum  . 
Uldas technisch = chemiidhe Labora- 

tortum 0 5 2 en = B 

das pharmacentifche Laboratorium 
Hölder pbatminkologifche Apparat . 
16)das Seminar für die Naturwiſ⸗ 

senfchaften . oo. 2 0 r 
17ldas Kunftimufeunm . . + 0» 
181da8 Beitotogliche Semina  ._. 
19die akademtiche Wittwen- Verſor⸗ 

gungsanftalt — 
die Sternwarte R3 

das Nufcam rbeinifch - vaterlän- 
difcher Altertbümer . . » 

überhaunt aus Öffentlichen Fonds mit dem eignen Erwwerbe]34406) 

*) Der Bau einer neuen Sternwarte und deren vollftändine Sineicgtung 
td noch im Werke; die dazu nötbigen Mittel find Alerhöchtten DO 
bereits beroilligt. — Die vorftehend sub Nr. 19. erwähnte akademtiche 
BWirtwen» und Walfen-Interftügungsanftalt zählte am Schlufe des 

. —* 1837 44 Mitglieder, und die Summe der, der Anſtalt obilegen⸗ 
en Penfionen betrug 1960 Rtlr. Das fundiete Kapitalvermögen bat 

ö im gedachten Jahre eine Vermehrung von 4875 Rtlr. erhalten, und 
iũ dadurch auf 56050 Mtlr. gemachfen. Bei dem Rechnungsabichluß 
war auferdem ein, zur Kapitalanlage beftimmter Befland von 258 Rtlr. 
1 Sgr. 2 Pf. vorhanden. 



7. Nachricht über den Untrfägungefondsfär bärfäige:: 
und würbige Studirende if der Umtverftee, u 

pro 1838 bis tnfl. 1840, . 

Die Einnahmen zu diefem Zwekke beftehen ine 
a) dem Zufhuß der’ Staatöfafle von  . . . . . 3000 rl — for, un Elbe BR 

2000. 

7 .. 
\ 

b) den in Mheinfand und Weſtphaien abgehaltenen 
Kollekten, duchfchntttih - 2 2... 0. ar 

8 den Zinſen von ausſtehenden Kapltätien ; 381 5 — 'r 

etrıle.y 

von Stiftungen .e. 0. . .. ... .. 604 +: 38 _ 

‚Sumina 5985 telr. IO (ge, 
Die etatsmäßige Einnahme aus Stiftungen; tm jährlichen Betr 

von 604 rtir. 10 fgr., entſteht aus nn einzelnen. Doften: I): & 
tung der Gemeinde Sinzig, vom 16; Februar 1819; füu einen Steitifdh 
zum Beſten eines in Bonn fludirenden Sohnes: eines. Mitgliedes ‚Dex 
Gemeinde, von 100 rtir.; 2) desgleichen bie Stiftung des: Dtudtrachs 
u Andernady von 100 ttir. jährlich, vom 27. Februar 1819, fuͤv :meir 
E reitifch, welcher zunächft einem Studirenden aus der. Städt Andernach 
verliehen werden fell; 3) Stiftung des Stadtruths von Andernach, vom 
17. Sebruae 1819, 10 rtie. jährlich, ale Beitrag zu: den Metſe⸗ 
unterfiäßgungen , welche beſonders tatentoollen Janglingen duf der Uni⸗ 
triverſitaͤt Bonn gu ihrer weiteren Ausbildung verliehen werden fon; 
4) Stiftung der Landgemeinden der Bürgermeifteret Andernach, vom 
17. Sebruar 1819, für ein Seldftipendium von 2b.rtlr, welches zumaͤchſt 
für einen Studirenden aus diefen Landgemeinden beftimmt- 1.8 Dtifr 
tung der. Gemeinde Eranenburg, vom, Il. Waͤrz 1819, beſtehend in den 

infen eines Kapitals von 208 ttr. 19 fer., mit 8_rtir. 10 fgr.4-6) 
infen eines, von dem Regierungsdireftor Keßler in Münfter unterm 

17. März 1819 dem Unterftügungsfonds für Studirende geſchenkten 
Kapitals von 50 rtir., & 4 Prozent, 2 reiv. betragend; 7). Stiftung der 
Gemeinden Eobern, Dieblih ımd Guͤls (Buͤrgermeiſteret Wittnittgen), 
vom 5. ‚April 1819, für einen Freitiſch zu 100 rtir., ın Anfehung befs 
fen den Stifterr das Präfentationsrecht zuſteht; 8). Stiftung der Otadt 
Coblenz, vom 23 April 1819, von 200 rtir. für. zruei- Seldflipendien, 
jedes von 100 rilr. jaͤhrlih. re 
Anmerkung, "Bon den Gemelnbefliftungen ımter 1), 2,8), 9,9% um 

8) werden jährlich 10 Prozent zur Bildung eines auf Zinſen auszuthuen⸗ 
den Stodfonds zuruͤckgelegt. Sobald Bdlefer eine folche Höhe erreicht 
bat, daß tie Zinfen dem jährlichen Stiftungsbeituage der- einden 
gleich kommen / hoͤrt die Verpflichtung der Gemeinden auf; ihr Praͤſen⸗ 
tationsrecht zu den zu verleihenden Stipendien dauert dagegen. fort. - 

9) Zinfen von einem Kapital von 100 rtir., 34 Prozent — Arte, —, 
welche der katholiſche Pfarrer Johann Baptiſt Rheidt zu Miehl, mits 
tefft Teſtaments vom 28. September 1827, für die Freitiſche duͤrftiger 
Studirenden auf. der Univerfität Bonn, ohne Unterfchied "der Kon 
fion vermacht hat; 10) 4 rtir. Zinfen von 100 rtir. Kapital, herruͤh⸗ 
rend aus dem Vermaͤchtniß der Klofterfrau Anna Brigitte Gerhards 
in Bonn, zu Sunften der dortigen unbemittelten katholischen Studiren⸗ 
den der Theologle; 11) 40 rtir. Zinfen aus dem Vermaͤchtniß des Lanı 
deserihtsrarhs Johann Schippers: zu Aachen zu 1000 reir. Kapitel 
laut Zeflament vom 7. Dftober 183P; 12) 4 rtfr. Zinfen von If 
Kapital, als Geſchenk des vormaltgen Griechenvereins in Eiberfel‘ 
Beſten bes Etipendienfonds der Univerfitaͤt; endlich 13) 7rtlr 
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von. #78: ktir.. Rnpial herruͤhrend and: dem Sgebniß einer var‘ einem 
YUngenannten zu: 

ajabres 1837 ‚einen Zuwachs von 1075 rtir. erhalten bat, und ſich beim 
echnungsabſchluß auf die- Summe von 11033 rtir, 10 fgr. belief. -— 

Außerdem hat der Verein für erkrankte Studirende, nach der Zahl feis 
ner⸗Theilnehmer und den finanzieller Reſultaten bemefien, einen befries 
digenden Zortgang gehabt. nn 
:; Die Beiträge von 257 Theilnehmern für-das Soms = 
= merhafbejahr 1837 lieferten eine Einnahme von 128 tie. 15 far. 
und von Theilnehmern für. das Winters Ses ' 

meſter 18% on 00 82 0 0 8 Te —o 16700: 

.. uͤberhaupt von 295 ktirx. 15 for. 
Die Ausgaben berechneten fh auf . . ... 23, 5; 
nn. mithin war Ueberfchuß 82 reie. 10 ſgr. 
weicher jedem der Inſtitute für innere und aͤuſſere Heilkunde zur Haͤlfte 
uͤberwieſen worden iſt. .... 

8. Inſtruktion ir den Kurator der Koͤnigl. Rheiniſchen 
rer ideen Untverfität zu Bonn 

Vom 8 Juli 1819, 

Auf den Grund der Beftimmungen, melde der $. 17. der unter 
dem 18. Oktober v. J. von des Königs Majeftät vollzogenen Stiftungss 
urkunde für die Univerfität Bonn enthält, wird in Hinſicht der dem 
zeitigen Kurator obliegenden Pflichten und Verbindlichkeiten, und der 
ihm zuftehenden Rechte und Befugniffe Folgendes feftgefeßt. 
81 Der Kurator führt die nächfte Aufſicht über alle die Unis 

verſitaͤt betreffenden Angelegenheiten; er ift in diefer Eigenfchaft Organ 
des unterzeichneten Minifterit, und vertritt die Stelle deffelben. in allen 
Fällen, weiche einen Bevollmächtigten am &ige der Univerfität oder in 
befien Naͤhe erfordern. . 

. 2. In dem, was bie Univerſitaͤt als Geſammtheit und ihre 
Verfaſſung betrifft, wirkt der Kurator in fo weit mit: 1) daß er zwar 

nicht die Befugnifie hat, in den Bang der akademiſchen Sefchäfte, im 
wie fern fie durch den Rektor, den akademifchen Senat, die Fakultäten 
und ihre Dekane, und das akgdemiſche Gericht veraltet werden, ein 
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reifen, aber doch eben fo - verpflichtet als berechtigt iſt, dahin zu 
* daß die der Univerſitaͤt angewieſene Beſtimmung je laͤnger, je 
mehr, erreicht, die durch die Stiftungsurkunde und das vorläufige Res 
glement im Allgemeinen‘ bereits verzeichnete, und durch die Sta— 
tuten noch näher vorzuzeichnende Verfaflung in allen Stuͤcken befolgt 
werde, und, wenn desfallfige Unregelmaͤßigkeiten zu feiner Kunde ges 
fangen, die betreffenden akademiſchen Behörden und Perfonen darauf 
aufmerffam zu machen, oder nöthigen Falls an das Miniſterium zu bes 
rihten; 2) daß die jährlichen Berichte des akademiſchen Senats über 
die Belegung des Neftorats und der Dekanate durch ihn, und mit fer 
nem Öutachten begleitet, an dag Minifterium, und die von dem letz⸗ 
teren in diefer Hinſicht erlaffenen Verfügungen wieder durch ihn an 
den Senat gelangen; 3) daß er Erledigungen von Lehrs und alademis 
fhen Beamten; Stellen ohne Verzug dem Minifterio anzeige, wobei 
ihm frei ſteht, wegen MWiederbefegung der Lehrftellen unaufgefordert 
Vorſchlaͤge zu machen; eben diefes zu thun, jedoch nur mittelft des Ku⸗ 
ratorit, foll auch dem afademifchen Senat und den einzelnen Fakultäten 
unverwehrt feyn. In Anfehung der wieder zu befeßenden Beamtens 
und Unterbedienten: Stellen hat der Kurator jedesmal, nachdem .er zus 
vor ein deöfallfiges Gutachten des akademiſchen Senats eingezogen hat, 
feine Vorſchlaͤge bei dem Minifterto einzureihen; 4) daß er die Ges 
rechtſame der Univerfität auf alle zweckdienliche Weiſe wahrnehme, und - 
diefelbe gegen jede mögliche Beeinträchtigung fhüße, die Univerfitde 
ſelbſt bei Verhandlungen derfelben mit andern Behörden unterftüßend 
vertrete, ſich auch bemühe, zwifchen den geiftlichen und weltlichen Pros 
vinzial⸗ und Lokal» Behörden und der Univerfität guten Willen und 
utes Einverftändniß zu fördern und zu erhalten, in ftreitigen, feinen 
Aufichub leidenden Fällen, welche die Univerfität felbft nicht ausgleichen 
fann, eine gütliche Dermittelung verfuche, und falls diefe von der einen 
oder der andern Seite feinen Erfolg veripricht, fo daß eine höhere Das 
zwiſchenkunft nöthig iſt, deshalb ungefäumt an das Minifterium bes 
richte, übrigens aber ſich in allen Fallen, und in jeder Hinſicht, der 
Univerfität als einen ihr Wohl beforgenden Kurator mit Nachdruck 
und Vorſicht bewaͤhre. 

$. 3. Das geſammte Lehrweſen der Univerfität, mit allen hierauf 
Bezug habenden wiſſenſchaftlichen Gegenſtaͤnden, wird vom Miniſterio 
geleitet. Um aber auch in dieſer Hinſicht den Kurator in fortwaͤhren⸗ 
der genauer Kenntniß von dem Zuſtande der Univerſitaͤt zu erhalten, 

d, zu Folge des $. 10. des vorläufigen Reglements, die Entwürfe der 
Ibjährigen Leftionsverzeichniffe durch den Rektor und-afademifchen Se⸗ 

nat an den Kurator, und durch diefen an das Minifterium zur Beſtaͤ⸗ 
tigung einzureihen. Auch die halbjährlich anzufertigenden Liſten über 
die in jedem &emefter gehaltenen, oder nicht zu Stande gekommenen 
Vorlefungen gelangen durch den Senat an den Kurator, und mittelft 
des lebteren an das Minifterium. — Wenn Profefforen und afademis 
fche Behörden Vorſchlaͤge, welche das Lehrwefen der Univerfität betrefs 
fen, zu machen haben, fo müffen diefelben durch das Kuratorium dem 
Miniſterium eingereicht werden. Uebrigens fteht es dem Kurator zu, 
feine etwanigen Bemerkungen über das Lehrweſen der Univerfität, und 
was er in diefer Hinficht vermifft, und zur Vollftändigfeit des Unters 
richts für nothmendig erachtet, bei Einreichung des halbjährlichen Lek— 
tionsverzeichnifjes, der auch fonft, dem Minifterio vorzutragen, fo wie 
dieſes ſich vorbehält, in vorkommenden Fällen den Kurator zum Guts 
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achten Aber. folche, anf das Lehrweſen der Univerſitaͤt bezuͤgliche Segen⸗ 
ftände aufzufordern. 
54 Die nad $. 8. der Stiftungsurkunde, theils ſchon gegrüns 
beten, theils noch zu gründenden wiſſenſchaftlichen Sammlungen, Huͤlfs⸗ 
and Uebungs-Inſtitute find mittelft ihrer befondern Vorſteher der naͤ⸗ 
been Aufficht des Kurators untergeordnet, und hat er dahin zu fehen, 
daß das fiir jedes derſelben fchon erfaffene, oder noch zu erlaffende Mes 
glement in allen Punkten genau befolgt werde. Die fchon geflifteten, 
ober noch zu fliftenden Seminarien und wiffenfchaftliche Vereine, und 
die mit ihnen zu verbindenden Preisaufgaben, follen ziwar, weil in ihnen 
das Lehrweſen weniger mit dem Defonomifchen verbunden ft, unter die 
nähere Auflicht der einzelnen betreffenden Fakultaͤten geftellt werden; 
doch iſt auch in Hinſicht Diefer der Kurator berechtigt, feine etwanigen 
Bemerkungen und Vorfchläge den betreffenden Fakultäten zu: eröffnen, 
and nöthigen Falls dem Miniſterio vorzutragen. — Mit ben zur Unis 
verſitaͤt gehörigen Sammlungen, Sinftituten und wiſſenſchaftlichen Vers 
einen können ohne vorherige, durch den Kurator einzuhofende Geneh⸗ 
migung des: Mintfterii feine Veränderungen vorgensmmen werben, mit 
weichen: irgend eine Abweichung von der Art Ihrer Gründung, von ihrer 
Ausftattung, oder ihren Neglements verknüpft I. — Die Anlage und 
Ausfälrung neuer Inſtitute leitet der Kurator entweder felbft in Pers 
fon, oder mittelft des ihm untergeordneten Lokalkommiſſarii, nach Plaͤ⸗ 
fen und Anfchlägen, welche von den dabei wiſſenſchaftlich am naͤch⸗ 
ſten intereffirten Profefloren zu entwerfen, demnäcft von dem Kurator 
zu beantachten, und vor der Ausführung dem Miniſterio zur Prüfung 
unb Genehmigung einzureichen find. — Endlich ift der Kurator vers 
bunden, in Anfehung derjenigen SYnflitute und Sammlungen, welche 
für die ganze Untverficäe Spnterefie haben, dem afadernifchen Senate, 
und in Anfehung derer, welche einzelne Fakultäten näher angehen, den 
betreffenden Fakultaͤten von Zeit zu Zeit Gekegenheit zu geben, daß fie 
fih von ihrer Befchaffenheit in wiſſenſchaftlicher Hinſicht vollſtaͤndig 
in Kenntniß feßen, und erforderlichen Falls ihre Vorſchlaͤge zun Ber 
befferung und Erweiterung derfelben abgeben fünnen. | Ä 

. 5. In Anfehung der perfönlichen Verhäktniffe der Lehrer, Bes 
amten und Unterbedienten der Univerfität zum Kurator: 1) wird dieſer 
auch für das Wohl jedes Einzelnen nach deſſen Verdienſten und Be⸗ 
dürfniffen forgen, und in vorkommenden Fällen bei dem Meinifterto paps 
fende Anträge machen, auch denen, die gegen Beeinträchtigung ihrer 
Rechte ſich an ihn wenden, feinen Rath, und, wenn er Statt finden 
tenn, auch feinen Beiſtand nicht verſagen; 2) für Beſchwerden und 
Klagen über die afademifchen Lehrer, als folche, and den Syndikus, 
in allen nicht rein rechtlichen und allgemein polizeilichen Angelegenheit 
ten, iſt der Kurator die nächfte Spnftanz. In minder erheblichen Fällen 
iſt derfelbe befugt, unter vorbehaltener Berantwortlichfeit, jedesmal nach 
den Umftänden zu handeln. Fälle, die eine Zurechtweifung oder Strafe 
erfordern, muß er aber, nachdem er fie gehörfg unterfircht, dem Mini⸗ 
ſterio zur Befchlußnahme vortragen, und wenn es nöthig iſt, daß dies 
ſes gleich von ſolchen Fällen Kenntniß erhalte, von ihnen ungefaͤmt vor⸗ 
laͤufige Anzeige erſtatten. Bemerkt, oder erfährt er Unregelmaͤßigkeiten 
in dem amtlihen und bärgerlihen Betragen der oben gedachten: Pers 
ſonen, fo ift er ſowohl verpflichtet ats berechtigt, denfelben Vorſtellun⸗ 
gen zu machen und Erinnerungen zn geben, und wenn dieſe nitcht we 
en,auch in erhebticyen Fällen fogleich, an das Miniſtertum daruͤber zu 
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berichten. 3): Sammtliche Beamten und Ilnterbebtenten der Univerſi⸗ 
tät, den Syndikus ausgenommen, merden in allen Angelegenheiten, 
worin fie zu Folge der noch zu publizivenden Statuten unter dem Ser 
nate fliehen, bei dieſem belangt. Beſchwerden des Senats über fie in 
denfelben Angelegenheiten, fo wie in alten Übrigen, nicht rein rechtlichen 
und allgemein polizettichen - Sachen ‚gehen an den Kurator. Bei letz⸗ 
tevem koͤnnen fie aber auch in den lektermahnten Sachen auch unmir⸗ 
telbar belangt, und von ihm zur Berantwortung gezogen werden, und 
es iſt derfelbe. mur in wichtigen Fällen, mo es auf Orbnungsftrafen; 
@uspenfion oder Exitfaffung ankommt, gehalten, an das Miniſterium 
unaufgefordert zu berichten. 4) Wenn -atademtfche Dozenten während 
ber Ferien Reifen innerhalb der Preuffifchen Grenzen machen: wollen, 
fo haben fie diefes nicht alleih dem Rektor, fondern auch dem Kurator 
anzuzeigen, und zwar diejenigen, welche atademifche Aemter verwalten, 
oder Vorſteher vor Inſtituten und Sammtangen find, unter gehdgens 
der Nachweifung, daß dieſe Aemter, Inftitute und Sammfungen durch 
ihre Abweſenheit nicht leiden. Zu Reifen auffer der Ferienzeit und ins 
Ausland müflen die afadernifchen Dozenten Urlaub bei dem Kuräter 
nachſuchen, weicher befugt if, Urlaub zu Meifen auffer ber Ferienzete 
auf acht Tage, umd während der Ferien für die ganze Dauer derfelben, 
auch zu Meilen ins Ausland, ohne Anfrage’ bei dem Minifſterio zu bes 
willigen. Eine bloße Anzeige an das Kuratorium bei Neifen auffer den 
Serien tft nur. in ſehr dringenden Yällen, die keinen Aufichub leiden, 
und nur bis anf eine Abweſenheit von vier Tagen, geftattet. Jeder 
Urlaub, auf länger als acht Tage zu Neifen auffer den Ferien, ift durch 
den Kurator beim Miniſteris auszuwirken. Der Rektor der Univerſi⸗ 
tät aber darf keinen Tag von Bonn abweſend feyn, ohne davon: dem 
Rurater Anzeige gemacht, und dieſem feinen Stellvertreter gemeldet zu. 
haben. Soilte er einmal in den Fall fommen, auch voährend der Fer 
rien auf fänger als vierzehn Tage: verreifen zu müffen, fo ift hierzu bie 
Genehmigung des Miniſterii erforderlih. — Die Beamten und Unter⸗ 
bediente der Liniverfität und der einzelnen afademifchen Inſtitute mäfs 
ſen zu Reifen, ſowohl innerhatb ats aufierhatb der Fertenzet, den Urs 
liub Beim Kuratorio, und zwar die allgemeinen Untverfitätsbeamten 
mit Deibringung eines Attefles vom Rektor, die Beamten und Be⸗ 
dienten Bei cinzemen Synflituten und Sammlungen, unter Beibringung 
eines Atteftes vor dem Vorſteher des Inſtituts, nachfuchen. 5), Die 
Erlaubniß, nicht im Univerſitaͤtsgebaͤude und im Schloffe Poppelsdorff 
Kollegia zu leſen, kann den Profefloren, welche den Gebrauch von 
Preivathoͤrſaͤlen aus perfönfichen Gruͤnden etwa wänfcden follten, von 
dem Kurator ertheilt ˖ werden. . 

.6. In Hinficht der Studirenden mird dem Kurator im Allges 
meinen Aufmerkſamkeit auf den umter ihnen herrfchenden Geift, fewohl 
in Anfehung des Fleiffes als des Betrageng, zur Pflicht gemacht. or 
bald er Bemerft, daß ein dem Zwekke des Univerſitaͤtsſtudii nicht ent 
fprehender Toon einzureifien droht, fobatd er eine den guten Sitten, 
der Öffentlichen Ruhe und der gefeßfichen Ordnung nachtheilige Regung 
wahrnimmt, maß er die afademifchen Behörden aufmerkſam machen, und 
in irgend bedenklichen Fällen ſogleich an das Miniſterium berichten. 
Hat er das eine oder: das andere in vorkommenden Fällen unterlaffen, 
fo iſt er dafite verantwortlich. Aber die Verantwortlichkeit der akade⸗ 
miſchen Behörben wird verdoppelt, wenn fie auf des Kurators Erins 
netungen und Warnungen nicht geachtet haben. — Insbeſondere wir 
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ihm 1) die Befugniß ertheile und die Verpflichtung auferlegt, in: Dis⸗ 
ziplinarfachen, welche fchleunige Maaßregeln von Seiten dee Oberbehoͤrde 
erfordern, wenn die alademifche Obrigfeit entweder unzweckmaͤßige Maaß⸗ 
regeln ergriffen hat, oder fidy allein nicht zu helfen weiß, und Deswegen 
den Kurator angeht, eventuell die nöthigen Anordnungen auf der. Stelle 
zu treffen. Er muß alsdann aber den Fall und die genommenen Manßs 
regeln dem Minifterio unverzüglich zur weitern ‚Beranlaffung einberichs 
ten. 2) Beſchwerden der Studirenden gegen die von den akademifchen 
Behörden über fie zu handhabende Disziplin find bei dem Kurator ans 
ubeingen, und dieſer ift befugt, in minder wichtigen Fällen mit ben 
etreffenden akademiſchey Behörden und Perfonen, entweder felbft oder 

mittelft eines geeigneten Bevollmächtigten, Ruͤckſprache zu. halten, und 
gürliche Beilegung zu verfuchen. Wenn dies aber vergeblich ift, fo wie 
allemal in wichtigen, die Aufrechthaltung einer guten Disziplin auf der 
Univerſitaͤt betreffenden Sachen, hat er fogleich an das Miniſterium zu 
berichten. Rekurs gegen Erkenntniſſe des akademifchen Gerichts kann 
jivar nur bei dem en Minifterio von den Studirenden genoms 
men werden; die desfallligen Worftellungen werden aber dem Kurator 
eingereicht, welcher fie mit feinem Sutachten begleitet, ohne Auffchub 
an das Meinifterium befördern muß. Dem. Kurator in Disziplinars 
fachen befondere Aufträge zu geben, bleibt dem Minifterio vorbehalten. 
3) Alle. Eiften und. Nachweifungen über die Studirenden, welche nach 
den hierüber fchon erlaffenen, oder noch zu erlaffenden Verfügungen eins 
gereicht werden muͤſſen, gehen durch den Kurator an das Minikerium. 

on den dem Minifterfo durch den Rektor monatlidy zu erflattenden 
Disziplinarberichten erhält er jedesmal von dem Rektor Abfchrift. 

$. 7. Weber alle zur Univerfitäe jest fchon gehörigen, oder an dies 
felbe in Zukunft Eommenden Grundſtuͤcke uud Gebäude hat der Kurator 
entweder felbft, oder mittelft_ des ihm untergeordneten Lokalkommiſſarii 
die erforderliche Auffiche zu führen, und dafür zu fernen, daß diefelben 
im guten Stande erhalten, zum Beſten der Univerfitäc benußt, und in 
Anfehung bürgerlicher und mitlttärifcher Laften nicht pfägravirt werden. 
Die Pläne, Riffe und Anfchläge zu großen apauptrepataturen, Ders 
fhönerungen und neuen Anlagen legt er dem Miniſterio zur Prüfung 
und Genehmigung vor, und leitet demnaͤchſt die Ausführung mittelft 
des von ihm zu inftruirenden Lokalkommiſſarii. Kleinere Verbefleruns 
gen, deren Koften die Summe von 50 Thir. nicht Überfteigen, kann er 
ohne Anfrage verfügen, und die Koften auf das Bauquantum des Unis 
verfitätsetats anmeilen. Es darf aber durch folche Anweiſungen jäbts 
lich nicht über ein Zwölftheil des gefammten Bauquanti verausgabt 
werden. — Ferner iſt er gehalten, Verpachtungen, Vermiethungen und 

Verkäufe von Grundftüffen und Gebäuden, welche fchon jegt der Unis 
verfität gehören, oder etwa in Zufunft an bdiefelbe kommen werden, 
mit Zuziehung des Univerfitätsfyndifug, und nie ohne Genehmigung 
des Minifterii vorzunehmen, oder vornehmen zu laſſen. Kein über diefe 
Segenftände gefchloffener Kontrakt hat Gültigkeit ohne die Beftätigung 
des Deinifterii. — Zu der Erlaubniß, in alademifchen- Gebäuden zu 
wohnen, tft ebenfalls die Genehmigung des Miniſterii erforderlich. 

$. 8 Was die Verwaltung der Einfünfte, des Kaflens und Rech⸗ 
nunges Wefens der Univerfität und aller dazu gehörigen Synftitute bes 
teifft, fo hat 1) der Kurator für puͤnktliche Einziehung aller Univerſitaͤts: 
einkünfte zu forgen, die desfalls nöthige Korrefponden; mit den Pros 
sinzialbehörden und Kaflen, auch mit Meivaten, entweder felbft, oder 
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mittelft des in feinem Auftrage gungieinden Lokalkommiſſarii zu führen, 
und alle dazu zweckdienlihen Maaßregeln einzuleiten. 2) Er beforgt 
unter Zuziehung des lniverfitätsfundlfus, und, wenn er es für nöchig 
erachtet, auch des Lokalkommiſſarii, die: Ausleihung und Umfeßung er⸗ 
fparter Kapttalien, und die etwanige Aufnahme von Anleihen, ift jedoch 
in allen diefen Sachen an die vorher einzuholente Genehmigung des 
Miniſterii gebunden. 3) Er entwirft die jährlichen Kaflenetats, und 
reicht fie dem. Minifterio zur Prüfung und Bollziehung ein, wobei «6 
ihm freifteht, Vorfchläge zu zweckmaͤßigen Veränderungen in den Ausgabe 
fügen zu machen, und zu dem Ende vorher das Gutachten des Senats, 
der betreffenden Fakultäten, und der den einzelnen afademifchen Inſti⸗ 
tuten und Sammlungen vorgefeßten Direktoren einzuholen. 4) Er führe 
theils ſelbſt, theils mittelft des in feinem Auftrage fungtrenden Lofals 
kommiſſarii die Aufficht über fämmtliche, zur Univerſitaͤt gehörige. Kaps 
fen; fieht dahin, daß fie nach den allgemeinen und fpeziellen Kaflenregies 
ments und VBorfchriften veraltet werden, und befürgt ihre NReoffionen. 
Für jede Unregelmaͤßigkeit, welche durch genaue Aufficht von feiner 
Seite und mittelft des Lokalskommiſſarii hätte verhätet werden koͤnnen, 
IR eu nach den Umſtaͤnden ganz oder zum Theil verantwortlich. 5) Alle 
etatsmäßigen Anmwelfungen zu Zahlungen werden von ihm, oder durch 
ihn mittelft des Lofaltommiflarit erlaffen. Zu Anmwelfungen, die von 
den Etatsbefliimmungen abweichen, imgleichen auf die Beflände und auf 
die vakanten Etatspofltionen, ift die Genehmigung des Miniſterti vor 
ihrer Erlaffung einzuholen. 6) Er nimme entweder ſelbſt, oder mittelft 
des Lokalkommiſſarii dem Verwaltern fämmtlicher, zur Univerfität ges 
hoͤrigen Kaffen die Jahresrechnungen ab, welche demnächft dem Mini⸗ 
fteeio vorgelegt, und von diefem nach Erledigung etwaniger Erinneruns 
gen dechargirt werden. 

6.9. Ar der Bermaltung der nach $. 14. der Stiftungsurfunde 
zu gründenden: milden Stiftungen, Freitifche und Benefizien nimmt der 
Kurator den, aus der ihm anvertrauten Aufficht uͤber das gefammite 
Sinanzwefen ber Univerfität fließenden, .und in den Statuten, fo wie 
in--den Über die einzelnen Stiftungen zu erlaffenden Reglements, noch 
näher zu bezeichnenden Antheil. 
910. So .0ft der Kurator zu feinen Gefchäften die Alten“ des 
Senats, der: Fakultäten und einzelner Inſtitute bedarf, kann er fie ſich 
brevi manu vorlegen laſſen. o iſt auch die Lniverfität- verbunden, 
ihm. über alles, worüber er in Beziehung auf feine Kuratorialgeſchaͤfte 
von den Behörden oder einzelnen Mitgliedern der Univerfität Auskunft 
erfordern follte, die nöthigen Data volkftändig und ohne Verzug zu lie⸗ 
fern, beit ihm jederzeit wohl eriwogene Gutachten, fo oft er fie verlangt, 
mitzut m - a on 

Sell -DerKurator iſt zu allen Seterlichkeiten der Untverfität eins 
zuladen, und iſt ihm überhaupt von Seiten der Univerſitaͤt und thres 
Merfonals diejenige Ehrerbietung zu erweifen, welche dem Stellvertreteu 
5 ihr vor eordneten Minifterii und ihrem für ihr Beſtes thaͤtigen 

eger- gebührt. 
lle Erlaſſe und Eingaben an ben Kurator werden adreflirt: An 

Ein Königliches Kuratorium ber Univerſitaͤt Donn. Dies 
ſelbe Anrede wird im Zufammenhange gebraucht. Die Berichte, Schreis 
ben und Verfügungen des Kurators merden unterzeichnet: Königlis 
ches Kuratorium der Univerfität Bonn, und unterfchrieben 
vom Kurator. 
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618. Gegen waͤrtige Infruftien, in welcher paſſende Medlfifationen 
nach Befinden der-imflände vorzunehmen, fich das Miniſterium worbehält, 
iſt nicht allein dem Kurator der. Uniperfität Bann, fondennauch fänmtr 
Fat Behörden, und Perfonen berfelben zur Nachachtung ˖in ihren. Ver⸗ 

ältniffen zum Kurator vorgezeichnet. — Berlin, den 8, Juli 1819... 
Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts s..und Denim) Angelegenheiten. 
on . oT Altenſtein.. 

9. Statuten der Königl. Preuffifchen Wheinifhen Friedrich— 
Wilhelms Untverfität zu Bonn. Vom 1. September 1827. 

Nebft den Staruten für die einzelnen Fakültaͤten. 
| Vom 18. Oktober 1833. 

Mir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preuſ⸗ 
ſen ꝛc. 26, Nachdem Wir durch, Unfern Kabinetsbefehl vom 18. Oktoher 
A818 eine Univerſitaͤt zu Bonn geſtiftet, and für dieſelbe mehrere vor⸗ 
laͤufige Neglements und andere Verprönungen exlaſſen haben: fo haben 
Wir nunmehr gedachter Unſerer Univerfität, melche mit ihrem Gutachten 
dariiber vernommen worden, auf den Bericht, Unferes Miniſters der geiſt⸗ 
lichen, Ungerrichtss und Medizinels Angelegenheiten, nachſtehende Stassıten 
hierdurch ertheilt.. Indem Wir diefe von Uns Allechächft genehmigten und . 
wollzogenen. Statuten hierdurch -pupliziren, und gedarhter Unſerer Univer⸗ 
fität und. allen ihren Angehörigen zur genaueflen Nachachtung volſchrei⸗ 
den, wollen Wir. dagegen die. früheren, für diellniverfität zu ray: pres 
Difgrifch .erlafienen Anorönungen, namentlich das vorläufige Reglement 
pom 21. Dftober. 1818, hierdurch aufheben. und, aufler, Kraft ſetzen. 

Erfter Abſchnitt. Von ber Untverfitär. überhaupt. , 

F§. 1. Die, zunaͤchſt für die weſtlichen Provinzen: Unſeres Reichs 
geſtiftete, Rhein Univerſitaͤt iſt von · Uns, wie Mir es; in, Unſerer Stif⸗ 
tungsuefunde d. d. Aachen, den 18. Oktober 1818 bereits arflaͤrt haben, 
in der Abſicht und mit dem Wunſche errichtet worden, daß ſolche zur 
Ehre ‚Suites und Unſerer getreuen Unterthanen Wohlfahrt. gereichen 
moͤge, und daB durch dieſe neus Anſtalt wahre, Froͤmmigkeit, gruͤndliche 
Fa und gute Sitte bei der fludirenden Jugend gefördert, und 
immer. mehr und allgemeiner verbreitet. werde. Indem Wir. diefe Er⸗ 
flärung bierdurd, wiederhofen, tft es Unſer ernftlicher Wille, * die, 
von Uns neu geſtiftete, Univerſitaͤt dieſe Beſtimmung nie aus ben ‚Aus 
gen' verlieren, und daß ſowohl Lehrende, als Lernende ihren Beruf nie 
verennen, fondern denfelben, unter, göstlihem Beiftande, wit Gewiſſen⸗ 
baftigkeit und Treue erfüllen mögen. u a 
+ 9% Die erfte und nächfte Beſtimmung, welche diefe LUniperfität 
mit andern ähnlichen Anftalten gemein bat, tft: daß fie ein. Staats⸗ 
Inſtitut ſey, welchem die wiſſenſchaftliche Bildung der Jugend, wozu 
die gelehnten Schulen den erſten Grund legen ſollen, im ganzen Um⸗ 
fange und bis zum moͤglichſten Grade der Vollkommenheit, ſo wie die 
Befoͤrderung ihrer Sittlichkeit und Religioͤſitaͤt, anvertraut iſt. Es 
wird daher von ſaͤmmtlichen, bereits angeſtellten und kuͤnftig noch an⸗ 
zuſtellenden Lehrern erwartet, und denſelben zur Pflicht gemacht, daB 
fie die, ihrer Pflege anvertvauten, Studirenden zu der Stufe füttlichs 
religiöfer Ausbildung und zu demjenigen Grade theozetifchen und prak⸗ 
tifchen. Wiffens führen, fo mie in denienigen treuen und guten Geſin⸗ 
nungen und Richtungen. befeftigen, welche diefelben zum Eineritt in den 
Dienft der Kirche, und des Staats, fo wie in jeden Beruf befähigen, 
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wort höhere rotfienfehafttäche Bildung erfanbreiiih iſt, und daß mithin 
die Univerfität.eine zweckmaͤßig eingerichtete Pflanzſchule gründlich und 
allfeitig ausgebildeter und vorbereiteter Staats⸗ und Kirchen Diener 
werde. — Mit diefem, richtig verſtandenen und beförberten Zweck wird 
fich ein anderer, nämlich die Ausbildung und Erweiterung der Wiſſen⸗ 
ſchaft ſelbſt, leicht vereinigen laſſen. — Wir haben daher zu fämmtlichen 
Lehrern das gute Vertrauen, daß fie nicht nur das, ihrer befonderen 
Mfege auvertraute Lehrfach durch mündliche Vorträge, durch akademi⸗ 
Sehe Uebungen und Schriften nuͤtzlich anbauen und bereichern, fonderk 
auch für das Geſammtwiſſen, welches das Wefen einer Untverfitäe aus⸗ 
macht, eine heilſame Thärigkeit beweifen werden. Wir hoffen inſonder⸗ 
heit, daß fie ſich einer — Gelehrſamkeit befleiſſigen, und als 
gruͤndliche Pfleger der Wiſſenſchaft der Seichtigkeit und dem Schein⸗ 
wiffen, fo wie allen falfhen Richtungen, wodurch die Jugend nur gu 
leicht verblendet und tere geleitet wird, Eräftigft entgegen arbeiten werden. 

$. 3. Die von Uns geftiftete Rhein⸗Univerſitaͤt fol, fo wohl mie 
Lehranftaft, als auch wie eine priotlegirie Rorporation,. unter Unſerm 
laudesvaͤterlichen Schuße fiehen, und in Semäßheit Unfers Kandrechts, 
Th. I. Tit. 12. $. 67 und 68., die wefentlichen Rechte einer Univer⸗ 
tät genießen, vorzüglich auch das Recht, die, in diefen Statuten nam⸗ 
aft zu machenden, alademifchen Würden zu ertheilen. — Ste foll ein 

eigenes Siegel führen, mit der Befugniß, daffelbe in Wachs abzudruds 
ken, und.in allen Gegenſtaͤnden allein unter die Aufficht der oberfien 
Unterrichtsbehörde Lnferes Staates, Unſeres Minifteriums der geiſt⸗ 
tichen, Unterrichts: und Medizinats Angelegenheiten, mittelft eines bes 
fondern Kurators, geftellt feyn. oo. 
54 Der is der Untverfität ifE die Stadt Bonn, mo’ der 

Untverfitäe in Folge der, derfelben unter dem 18. Oktober 1818 vom 
Uns ertheilten Stiftungsurkunde die beiden ehemals Kurfuͤrſtlichen 
Schlöfler u Bonn und Poppelsdorf, nebft Zubehör, und den dazu 
rechneten Srunöftüften, als ihr beftändiges Eigenchum und mit allen 
Einrichtungen und Effekten, weiche zur Förderung der Zwekke der Uni⸗ 
verfität dienen, zum freien Befiß und Gebrauch eingeräumt worden find, 

$. 5. Die Univerfität beſtehet; 1) aus der Sefammtheit der Leh— 
renden, ſowohl ber, von Uns und Unſerem Minifterium berufenen und 
angeftellten, ordentlichen und auflerordentlichen Profefforen, als auch aus 
den, mit Senehmigung und unter Authorität der Univerfität unter dem 
Mamen der Privatdozenten an dem Lehrgefhäfte theilnehmenden Leh⸗ 
reen; 2) aus den. ordentlichen Inſtitutsgehuͤlſen, ſowohl den hei beit 
allgemeinen,. als. bei. den befondern Anftalten mit Genehmigung. anges 
ftellten; 3) aus den, in den Verzeichniſſen der Univerficät eingetragenen 
oder immatrikulirten Studierenden; 4) aus den, zur Gefchäftsführung 
der Univerſitaͤt nothwendigen, ihres Orts namhaft gemachten Beamten 
und Unterbeamten. 

$. 6. Die Univerfität zu Bonn tft, in Beziehung auf die Reli 
ton s und Konfeffiond: Verhältniffe, eine gemifchte und paritätifche, 
fe Lehrer der Theofogie bilden zwei verfchiebene, felbftftändige, und mit 

gleichen Rechten und gleichem Range begabte Fakultäten, eine evanges 
liſche und eine katholiſche, welche in allen Berhältniffen, wo es 
auf den Vortritt ankommt, Jahr um Jahr unter einander wochſeln. — 
PA juriftichen Fakultät foll wenigſtens einer der ordentlichen. Pros 

ven katholiſcher Konfeffion feyn, der das Lehrfach des Fatholifchen 
Kirchenrechts Übernehmen kann, imgleichen foll in ber phileſophiſchen 

> 



Fakultaͤt immer ein ordentlicher Profeſſor der Philoſophie von katholi⸗ 
ſcher Konfeflion neben einem ordentlichen Profeffor evangelifcher Konz 
feſſion angeftellt, aufferdem aber in Eeiner Fakultät, die beiden theolegis 
m ausgenommen, auf die Konfeffionen der anzuftellenden Lehrer Ruͤck⸗ 
ht genommen werden. ' 
7. Für jede der beiden Konfefflonen tft ein alademifcher Got⸗ 
tesdienft beftimmt. — Für die evangeliſche ift die ehemalige Schloßfapelle 
zu Bonn: zugleich für den Gottesdienſt der evangelifchen Gemeine eins 
erichter, und, neben dem Pfarrer derfelben, zugleich ein befonderer 
niverfitätsprediger angeftellt worden. Fuͤr die katholiſche Konfeffion 

aber fol, zum Behufe des afademifchen Gottesdienftes, der Mitgebrauch 
einer der ftädtifchen Fatholifchen Kirchen ausgewirkt werden. 
68 Daß in Hinfiht des Eirchlichen Befenntniffes alle Mitglies 

der der Univerfität gleiche Rechte haben, folgt fchon aus Unſeren allges 
meinen Geſetzen, wird aber hier noch befonders feſtgeſetzt. — Es tft 
Unfer ernfter Wille, dag ſaͤmmtliche Mitglieder N immer daran erins 
nern mögen, daß am meilten bei einer gemiſchten Anftalt alles vermier 
den werden muß, was die Nechte der einen oder der andern Konfeſſion 
kraͤnken, und in diefer Beziehung Unzufriedenheit und Klagen verurs 
fachen koͤnnte. — Wir hegen daher zu fämmtlihen Lehrern dns Vers 
trauen, daß fie bei diefen Verhaͤltniſſen mit chriftlichee Liebe, mit Vor⸗ 
ſicht und zarter Schonung verfahren, und bei. jeder Gelegenheit auf 
Beförderung wechfelfeitiger Zufriedenheit und. guter Eintracht bedacht 
feyn werben. 
59 Die Univerfitäe zu Bonn befteht aus fünf Fakultäten, naͤm⸗ 
dh: U) der evangelifchstheologifhen, 2) der athofifch stheologifchen, 
3) der jurififchen, 4) der medizinifchen, 5) der philofophifchen, oder 
allgemein swifienfchaftlichen Fakultät. — In Anfehung der beiden. theos 
kogifchen Fakultäten gilt das fchon $. 6. Seftgefeßte. — Zur philofophts 
ſchen Fakultaͤt gehören, aufjer der eigentlichen Dhtteferdin auch bie mas 
thematifchen, naturmifienfchaftlichen, hiftorifchen, philologiſchen und ars 
chaͤologiſchen, henſcheſtlichen und ſtaatswiſſenſchaftlichen oder ka⸗ 

t meraliftifchen er. 
. 10. Seder diefer fünf Abtheilungen oder Fakultäten ſtehet, als 

ein felbftftändiges, in feinen befondern Beſtimmungen nach eigenen Sta 
tuten zufammengeordnetes Ganze unter der befondern, unten näher 
zu beftimmenden Auffiht und Leitung Derjenigen, welhe Wir als orr 
dentlihe Profefioren für diefelbe berufen, deren Gefammtzahl daher die 
fünf Fakultaͤten bilden, an welche ſich ſowohl die übrigen Lehrer, bie 
aufferordentlichen Profefforen und Privatdozenten, als auch die Stu⸗ 
direnden anfchließen. i Zu 

d: 11. Zur nächften Aufficht, imgleihen zur unmittelbaren Leitung 
der Öfonomifchen und KaflensBerwaltung der Uiniverfität und zur Wahrs 
nehmung ihrer Gerechtfame, ihres innern und aͤuſſern VBortheils u. f. w. 
foll derfeiben ein Kurator vorgefeßt werden, welchen jedesmal zu ernen⸗ 
nen Wir Uns vorbehalten. In Anfehung Defielben und feiner Rechte 
und Obliegenheiten verweifen Wir lediglich auf bie, Demſelben ertheil⸗ 
ten Inſtruktionen. 
F. 12 Die oberfte Leitung und Aufficht der Univerſitaͤt hat die 
oberfte Unterrichesbehörde Unſers Staates, Unfer Miniſterium der geifts 
lichen, Unterrichts: und Medizinals Angelegenheiten, auf diefeldbe Art zu 
führen, wie dies bei Unſern übrigen Univerſitaͤten Statt findet;_ dafs 
Ibe hat die Fuͤrſorge für die Erhaltung und Beförderung des Flors, 
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- and der Beſtimmung ber Univerſitaͤt und für die Aufrechthaltung der 
gelammten äuffern und. inneren Ordnung auf derfelben, und tft daher 

efügt, alle dazu erfordertichen Verordnungen, Reglements, Inſtruktionen 
und andere VBorfchriften zu erlaſſen, in deren Bemäßheit nicht blos 
von den afademifchen, fondern überhaupt von allen Behörden, und ins 
fonderheit von den Berichten, zu verfahren fft. 

$. 13. Um die Rechte und gemeinfamen Angelegenheiten der Uni⸗ 
verfität wahrzunehmen und zu verwalten, um über die Studirenden die 
allgemeine Auffiht zu führen, und die diszipfinarifhe Authorität- über 
fie auszuüben, wie auch, um über die Angelegenheiten der Univerſitaͤt 
durch das-angeordnete Kuratorium an das ihr vorgeſetzte Miniſterium 
zu berichten, und in vorkommenden Fällen mit Unſeren ührigen Staats⸗ 
behörden zu verhandeln, beftehe in der Univerſitaͤt ein: Ausſchuß der ors 
dentlichen Profefforen unter dem Namen des Senats, an deſſen Spitze 
der Rektor der Univerſilaͤt, ‚als Präfes, ſich befindet, über deſſen 
Zunftionen weiterhin das Stähere verorbnet: äfl.-.  .: : 3 

$. 14. In Hinfiht der Eenfur der, von der. Hniverfität unter 
ihrem Sefammtnamen, oder von einzelnen Profefforen ausgehenden 
Drudichriften, fol es bei den beftehenden Eenfurvorfchriften für jege und 
bis auf Weiteres fein Bewenden behatten. “ 

. 15. Die Anciennität der ordentlihen Peofefforen unter einans 
der richtet fich, fowohl für jeßt, als für die Zukunft, nach dem Datum 
ihres erften ordentlichen Profefforpatents oder Anftellungsdefretes an 
einer Unſerer Univerfitäten, oder irgend einer beutichen Univerſitaͤt. 

Zweiter Abſchnitt. Von den Fakultäten und ihren 
Dekanen, .wie au von den afademifhen , \ 

uͤrden. a 

Fakultät in zweifachem Sinne. mt 

$. 16. Syn weiterem Sinne begreift jede Fakultaͤt, als eine Lehr⸗ 
gefammtheit, alle, zu deren wiſſenſchaftlichem Gebiete gehörende, ſtehende 
ordentliche, Honorar s und aufferordentliche PDrofefforen, nebft ben Pris 
vatdozenten. In engerem Sinne, wo eine Fakultät zugleich als Koller 
gium betrachtet wird, befteht dieſelbe aber blos aus denjenigen ſtehen⸗ 
den ordentlichen Profefforen, die ausdruͤcklich zu Mitgliedern und. Bei— 
figern des Kollegii ernannt, und für beftimmte Lehrfächer berufen find, 
im Gegenſatze der ordentlihen Honorar : Profefforen, die blos an den, 
auf den Senat fich beziehenden Rechten Theil nehmen; jedoch kann: 
die Fakultät, im engeren Sinne, in vorkommenden Fällen auch fuͤr 
einzelne Geſchaͤfte durch die ordentlichen Donorars oder: die aufferors: 
dentlichen Profefforen mit ausdrüädlicher Genehmigung des Kurator 
riums oder Minifteriums ergänzt werden. 2 

Doltorwürde als Erforbernig zur ordentlichen Profeſſurz Untrittéleiſtungen. 

§. 17. Jedem, der als ordentlicher Profeſſor berufen ift, liegt ob, 
wenn er den Doftorgrad in feiner Fakultät noch nicht befißt, denfelben 
in Sahresfrift zu erwerben. Auch muß er firh den vorfchriftsmäßigen 
Antrittsleiftungen unterziehen. — Erft wenn beides gefchehen, wird er 
vom Defan in die Fakultät eingeführt, und gelangt zur Theilnahme 
an deren Rechten. | 

Ertheilung alademifher Würden und ber Erlaubniß „ur Bntündigung akademiſcher 
Vorträge. 

$. 18. Vermöge des Rechts der Aufficht, das einer Fakultät 
üb iht, geſammtes wiſſenſchaftliches Gebiet zuſteht, hat fe allein das 
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t, die gelehrten Würden in derfelben zu ertheiten. Fakultaͤt 
be dies Recht jedoch unter Authoritaͤt der geſammten Lntverfität aus, 

und nach den, in ihren befonderen Statuten enthaltenen, genauern Des 
fiimmungen. Auffer des höchften, oder Doktor⸗Wuͤrde, wird von ben 
beiden theologifchen und von der juriftifchen Fakultät noch eine niedere 
ertheilt, unter dem Namen eines. Licentiatus, von der philofophifchen, 
unter dem Namen eines Magiſters. Eben fo ertheilen aud) allein die 
Fakultaͤten die Erlaubniß, Vorlefungen über ihr Gebiet in das Vers 
zeichniß der Borlefungen gehörigen Orts einruͤkken und an der ſchwar⸗ 
zen Tafel anfchlagen zu laffen. 

Gefemmtserpflihtung der Sakultät zur Vollfländigkeit des Lehrkreifes. - 
6. 19. jede Fakultaͤt it in Geſammtheit für die Vollſtaͤndigkeit 

des Ilnterrichts in den Gegenfländen ihres Gebtets fo weit verant: 
wortlich, daß in einer zweckmaͤßigen Folge, mit Ruͤckſicht auf den halb⸗ 
jährigen. Ab⸗ und Frzan der Studirenden, Jeder, der drei volle, auf 
einander folgende Jahre den Studien auf der Univerſitaͤt obliegt, Ge⸗ 
legenheit Haben muß, über alle Hauptfaͤcher derſelben Vorleſungen zu 

ven. — Hierbei dürfen jedoch , auffee den Vorlefungen der fiehenden 
ordentlichen Profeſſoren, auch die der ordentlichen Honorar: und der 
aufferordentlichen Profefforen, nicht aber die der Privatbogenten, in 
Anschlag gebracht werden. Ä 

Dicht der Fakultät in Folge dieſer Verpflichtung. 

6. 20. Um aber dieſer Verantwortlichkeit genügen zu koͤnnen, hat 
fie, wenn fie hierzu ſich auſſer Stande fieht, das Recht, dem vorgeords 
neten Miniſterium diefes mit Gründen vorzuftellen, und fih, wenn fie 
nachweiſen kann, daß eines, oder das andere ihrer Hauptfaͤcher in dem, 

e den Kurſus beftimmten Zeitraum von feinem der vorhandenen 
hrer habe beftritten werben können, für diefen Segenftand aufier 

Berantwortlichleit zu erklären. 
Auordnung ber Vorleſungen für den iedeemaligen neuem Katalog. 

$. 21. Saͤmmtliche, zur Fakultät gehörige Lehrer, desgleichen die 
Peofefforen anderer Fakultäten, weiche über einen, in den Lehrfreis 
ihrer Fakultät nicht gehörenden Gegenſtand Vorträge halten wollen, 
reichen zur beftimmten Zeit dem zuftändigen Defan -die Anzeige der 
8 haltenden Vorleſungen ein. — In Beziehung auf die angegebene 

ammtverpflichtung wird dann in einer Verſammlung der Fakultät 
die erforderliche Vollſtaͤndigkeit unterfucht, und zugleich die Tageszeit 
feftgefeßt, in welche die einzelnen Borlefungen am zweckmaͤßigſten zu 
legen find. Hierauf hat der Dekan die Angabe der Vorleſungen für 
das allgemeine Verzeihniß zu ordnen, und dem Profeffor der Vereds 
ſamkeit zur weitern Bearbeitung einzureichen. — In Anfehung der 
Einwirkung des koͤniglichen Kurators auf diefen Gegenſtand, normiren 
die darüber vorhandenen Beſtimmungen. | 

Umt des Dekane, Dancer, Wahlieit, Wahlhandlung. . ’ 

$. 22. Zur Leitung ihrer Sefchäfte ermähle jede Fakultät aus 
ihrer Mitte alljährlich auf ein Jahr einen Dekan. Als gewähle ift 
in der pbiloß hifchen Fakultät feiner anzufehen, ber nicht wenigſtens 
den vierten beit der Stimmen für fich hat, in den übrigen Fakultaͤ⸗ 
ten entfcheidet dagegen einfache Stimmenmehrheit, und bei Stimmens 
gleichheit das Loos. Die Wahl erfolgt innerhalb zweier Tage nach 
der Nektorswahl. Der Gewählte wird von bem zeitigen Dekan dem 
Senat, und von biefem, mittelft des Kurators, dem vorgeorbneten Mi⸗ 
flerium, zugleich mit den für das Rektoramt Vorgefchlagenen, zur 



Befßaͤtigung angezeist: — Wenn ein Fakultaͤtsmitglied krauk, ader mit 
Fe Fe welche die Fakultaͤt zu —— hat, abweſend iſt, 
darf es zur Dekanswahl feine Stimme ſchriftlich abgeben, muß aber 
dabei zugleich erklaͤren, ob es das Dekanat anzunehmen geneigt ſey. 

Ublchuung des Umtes. 
$. 23.. Jedes Fakultaͤtsmitglied darf Einmal das Dekanat, auch 

ohne Anführung befiimmter Gründe, ablehnen. 
Uebergabe. Er 

$. 24. Die Uebergabe des Amtes findet am demsfelben. Enge Stact, 
*. welhenn Die des Rektorats und die Einrichtung: des mau Scrats 

$. 25. Der Dekan # für ber, fense Bafasth 7} /} r 4 an r oem | t 

obllegenden Geſchaͤfte verantwortlich. Cr eröffnet * an die er 

aunzuweichend fcheint, darauf anträge — Mit Ausnahne ber, ia dem 
gewoͤhnlichen Gange ihm befonders obtiegendmn Serhäßte, kan er 
füch nichts verfügen oder beantworten. 
er allein, und bewahrt das Statue und das Siegel derfeiben, fo wie 
die fchriftlichen Verhandlungen; und hat ex alle dieſe Gegenſtaͤnde deim 
Wechſel des Defanats feinem Nachfolger zu übergeben. Er Aare 
die Promotionen, und leitet alle, ſowohl auf diefe, als J die Habili⸗ 
tationen bezuͤgliche Geſchaͤfte. Er wacht im Ian der Fabultaͤt über 
die ſittliche Fuͤhrung, den Fleiß und den Studiengang ber Otudirenden. 

$. 26. Der Dekan beruft, fe er es für möchig Seit die Fa⸗ 26. Der Dekan beruft, fo oft er e 
£ultät zur Berathung, und führt bei derfelben den Vorſitz. Die Bers 
fanmlungen- der Fakuitaͤt iind im Senatszimmer abhalten. — In der 
Zakultät entfcheidet die Mehrheit der Summen, und giebt bei deren 
Sleichheit die des Defans den Ausſchlag. Bet Anträgen zu E 
metionen fit jedoch Einftimmigfeit aller Fakultaͤtsglieder erforderlich. — 
Die abrvefenden Fakultätsmitglieder find an die Beſchluͤſſe der ⸗ 

it gebunden. Dem Dekan liegt ob, die Beſchluͤſſe der —— zur 
usfuͤhrung zu bringen. Berichte an die vorgefebte Behörde werben 

jedoch, auffer von dem Dekan, auch von allen Mitgliedern der Fakultät 
unterzeichnet. 

Anjeige von Dielfen in nad anffer den Ferien. | 

$. 27. Da der Dekan, im Damen der Faknultaͤt, auf den ordent⸗ 
lichen Fortgang der Vorlefungen zu fehen hat, und die Gefchäfte ber 
Fakultät leitet; fo iſt jeder Profeflor verpflichtet, wenn er während der 
Vorlefangen auf länger, als drei Tage verreiiet, auffer dem, was in 
Anfehung der vorgefeßten Behörde zu beobachten iſt, auch dem Dekan 
davon Anzeige zu machen. 

Yinffiht der Fakultät über bie fittlige Führung, den Studienplan und ben Blei 

der Studirenden. 

6. 28. Seder Fakultät wird hierdurch zur befondr 
macht, über die fittlihe Führung der bei ihr eingefchri« 
den forafältig zu wachen, — dieſelben uͤber die 
fie beſuchten, durch den Dekan zu vernehmen, und vr 
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eichniſſe, welche die Lehrer über ihre Zuhoͤrer führen, deren Fleiß zu 
—— wobei Folgendes zu beobachten iſt: a) Findet ſich, daß 
ein Studirender binnen einem halben Jahre kein Kollegium beſucht hat, 
ſo wird er vermoͤge der akademiſchen ik von der Univerfität auss 
gefchloffen; b) behauptet er, in andern Fakultäten Vorlefungen gehört 
zu haben, während er in der feinigen feine gehört hat, fo muß er 
dies durch die Zeugniſſe der Profefforen, deren Vorträge er beigemohnt 
zu haben angiebt, beweifen; c) fcheint dem Dekan, daß ein Studiren: 
der 2 noch nicht lange genug mit den PBorbereitungsmwiflenfchaften 
"befchäftigt Habe, oder im Segentheil, daß er zu wenig Vorlefungen 
über fein eigentliches Fach befuche, fo muß er ihm über die Sründe 
hören, und ihm, nach Befchaffenheit derfelben, rathen, mit der Anfündts 
ung, daß die Nichtbefolgung des Rathes Einfluß auf fein afademifches 
eugniß Haben werde; A) einer befonders firengen Beauffichtigung Aber 

bie Einrichtung ihrer Studien, und namentlid der vorbereitenden, find 
‚Diejenigen unterworfen, welche mit einem Pruͤfungszeugniſſe des drits 
ten Srades, d. i. mit einem Zeugniſſe der Untuͤchtigkeit, immatrikulirt 
worden. 

Eintragung in das Fakultäte⸗Album. 

6§. 29, Der Dekan träge die Namen der neu angekommenen 
Studierenden, die ihm ihre Matrikel vorzeigen, und erklären, fich zur 
Safultät befennen zu wollen, in das Album der Fakultät ein, und ers 
theile ihnen darüber die Beſcheinigung. Daſſelbe gilt von denen, 
welche von einer andern Fakultät zu der feinigen, oder von der letzten 
in eime andere -Äbergehen. 

Uebertzitt von Studirenden in eine andere Fakultät. 

"630. Studirende, die aus einer Fakultät in die andere übers 
‚sehen, darf jedoch der Dekan diefer leßteren nur aufnehmen, wenn 

e ihr Ausfcheiden aus jener erfteren durch eine Beſcheinigung von 
‚deren Dekan nachweifen. 

Abgangsjeugniſſe. 

6. 31. Aus den eingereichten Zeugniſſen der einzelnen Profeſſoren 
ertheilt der Dekan, unter forgfältiger Beachtung der desfallfigen, von 
Unferm Miniſterium der geiftlichen, Unterrihtss und Medizinals Ans 
‚gelegenheiten erlaflenen, oder noch zu erlaffenden Verfügungen, den 

tudirenden, die bei dem Abgange von der Univerfität oder fonft ers 
forderlichen Zeugniffe, über den Befuch der Vorlefungen und den bes 
wieſenen Fleiß, im Namen und mit dem Siegel der Fakultät. 

Einkünfte des Dekans. 

$. 32. Die Amtseinfünfte des Dekans beftchen in den Gebühren 
für die Einfchreibung in das Album, und für die Abgangszeugniffe, und 
in einem Antheile an den Promotionsgebühren, worüber die genaueren 
Beſtimmungen für jede Fakultät befonders vorgefchrieben find. 

Stellvertreter des Delans. 

$. 33. In allen Fällen der Verhinderung oder Abweſenheit des 
Dekans, vertritt deffen Stelle fein unmittelbarer Vorgänger. — Ers 
eignet fich ein ſolcher Fall bei einer bevorjtehenden Disputation und 
Promotion, fo kann der Dekan, jedoch mit Einwilligung der Fakultät, 
auch einem andern Mitgliede, als dem Prodefan, diefe einzelne Hands 
lung übertragen. 

Dritter Abſchnitt. Bon den Profeffuren ber Univerſitaͤt. 
5. 34. Sn jeder der fünf Fakultaͤten theilen ſich die Profeſſuren: 
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D) in flehende ordentliche Profeſſuren, oder Öfefenigen akademiſchen 
Lehrämter, mit welchen die Verpflichtung verbunden iſt, über beftimmte, 
zu der betreffenden Fakultät gehörige Lehrfächer regelmäßig Borlefuns 
gen zu, halten; 2) in ordentliche Honorar; Profefluren, zu denen Uns 
ſoiche Männer, die fich als Untverfitätsiehrer auszeichnen, ober befons 
ders dazu eignen, auch bei vollftändiger Befeßung der ftehenden ordents 
Hohen Profeffuren, von: Unferm Minifterto der geiftlichen und Unter⸗ 
richtssAingelegenheiten in Vorſchlag gebracht werden können; 3) in aufs 
ferordentlihe Profeffuren, zu welchen ausgezeichnetere, angehende akade⸗ 
mifche Dozenten befördert werden follen, theils, um fie in dem von 
ihnen gewählten Berufe aufzumuntern, theils, um. mittelft folder auf 
ferordentlichen Profeſſoren die ftehenden ordentlichen Profefforen in den 
thnen anvertrauten Lehrfächern zu unterflägen, und zu ergänzen. — 
Wir heftätigen hierbei den bereits beftehenden Grundſatz, daB fo wenig 
die Privatdozenten ein Recht auf eine aufferordentliche Profeffur, als 
die aufferordentlihen Profefforen ein Recht auf eine ordentliche oder 
egonorarProfe ur haben, und daß daher bei der einen, wie der andern- 

eförderung, überall nicht auf Anctennität, fondern lediglich auf Vers 
bienft und Qualifikation Rädficht genommen werden fol. 

. 35. Otehende ordentliche Profeffuren follen ſeyn: L In der 
evangelifch stheofogifchen Fakultät fechs, und zwar: 1) zwei für den eger 
getifchen Theil der Theologie, und unter diefen die eine für die neus 
teſtamentliche Eregefe, die andere für die altteftamentliche, nebſt Einleis 
tung in das alte und neue Teftament, biblifcher Kritif und Hermeneu⸗ 
tif; 2) zwei für den foftematifchen Theil; unter diefen die eine für die 
Dogmatik, die andere für die Sittenlehre, nebft Encyklopädie und Mies 
thodofogie der theologifhen Wiffenfchaften;- 3) eine für den biftorifchen 
Theil, nebft Dogmengefchichte, biblifcher Archäologie, chriftlichen Alters 
thuͤmern, Patrologte und Patriftifz 4) eine für den praftifchen Theil. 
II. In der Eathofifchstheofogifchen Fakultät fehs, und zwar: 1) zwei 
für den foftemasifgen heil der Theologie, und unter biefen die eine . 
für die Dogmatik, die andere für die Sittenlehre, nebft Encyklopädie 
und Methodologie der theologifchen Wiſſenſchaften; 2) zwei für den 
egegetifchen, und unter diefen die eine für die neuteftamentliche Exegeſe, 
die andere für die altteftamentliche, nebft Einleitung in das alte und 
neue Teftament, biblifcher Kritik und Hermeneutik; 3) eine für den 
hiſtoriſchen Theil, nebft Dogmengefchichte, biblifcher Archäologie, chrifts 
lichen Alterthümern, Patrologie und Patriſtik; 4) eine für den praftis 
schen Theil. III, In der juriftifchen Fakultät fieben, und zwar: 1) eine 
für das römifche Recht, nebft der Gefchichte deffelben; 2) eine für das 
deutſche Privatrecht, nebft dem Lehnrechte und deutfcher Nechtsgefchichtes 
3) zwei für das: Kirchenrecht, deren eine von einem katholiſchen Lehrer, 
die andere aber von einem evangelifchen zu verfehen iſt; 4) eine für 
Staats; und Völfers Recht, Philofophie des Rechts und Encyklopädie 
und Methodologie der Rechtswiſſenſchaften; 5) eine für das Kriminals 
vecht, nebft dem Kriminalprogeß; und 6) eine für das Preußiſche Necht, 
für den Prozeß und die Praktik. IV. In der medizinifchen Fakultät 
ſechs, und zwar: 1) eine für Anatomie und Phyſiologie; 2) eine für 
Dathologie, Semiotit und Therapie, nebft mebiginifcher Klinik; 3) eine 
für Chirurgie, Augenheilkunde und chirurgiſche Klinik; 4) eine für Ger 
burtshälfe und geburtshälfliche Klinik; 5) eine für Heilmittellehre, 
Mharmarie, Formulare und medizinifche Chemie; 6) eine für Staats: 
arzuyellunde, gerichtliche Wedizin, mediziniſche Polizei, Veterinairkunde, 



weitexer Vorfchrift des Neglements vom 18. November 1819:bekinbk 
ges Mitglied des Senats. i —. on 

f dee Senatoren. 

$. 46. ‚a) Zur Erhaltımg der näheren Kenntniß der (aufenden Ger 
ſchaͤfte follen jederzeit drei Profeſſoren, weiche im vorbergegangenen Jahre 
Senatoren waren, Mitglieder des Senats bleiben; nämlich, jedesmal 
in abgegangene Rektor und zwei bloße Senatoren. b) Bon den vier 

senatoren ($. 45.), die auſſer dem Nektor, dem Proreftor und den 
Dekanen den Senat bilden, bleibt jeder. zwei Jahre nacheinander Mits 
gie des Senats. — Es treten. demnach zivei, deren Zeit abgelaufen 
u jährlich aus, und werden durch zwei neue erfegt. — Diefe beiden 

intretenden werden, ‚mit. Ausſchluß des Rektors, des Prorektors, der 
Dekane und der obenerwähnten beiden Austretenden aus den Übrigen 
ordentlihen Drofefforen gewählt. — Jeder Wählende giebt einen Sets 
tel mit dem Dramen der beiden, denen er feine Stimme. ertheilt; Wahl 
ettel abweſender Wahlberechtigten haben nur dann Statt, wenn bie 
Abweſenheit zugleich gerechtfertigt ifl. c) Bon diefer Anordnung kann 
jedoch abgewichen werden, wenn von den beiden ®enatoren, die erft ein 
Jahr Senatsmitglieder gewefen, und dies daher noch ein Jahr bleiben 
follten, einer oder beide als Rektor, oder Dekan in den naͤchſten Ses 
nat eintreten, oder, wenn der abgegangene Neftor zugleich Dekan ges 
worden iſt. — Im erften Falle werden auffer den zwei gewöhnlichen 
noch einer,. oder zwei gewählt, und ift dann im nächften Jahre durch 
Wahl zu entfcheiden, welche zwei Senatoren‘ von den drei, oder vier 
im vorigen jahre zugleich gewählten, als die älteren angefehen werden 
und noch ein Jahr bfeiben follen. — Doch find diejenigen, die als 
folhe nicht wieder gewählt werden, für die Stellen der beiden, in dies 
fen Jahre neu hinzu Eommenden wählbar. — Im zweiten: Falle wird, 
um den Senat vollzählig zu erhalten, eim auſſerordentliches Dritglied, 
bloß für diefes Jahr gewählt. d): Als gemählt ik feiner anzujehen, 
ber nicht wenigſtens den vierten Theil der Stimmen: für ſich hat. Bet 
eintretender Stimmengleichheit entjcheidet das Loos. 

Sandgelübde an den Neltor. j 

$. 47. Am Schluffe der, für den Rektoratswechfel angeordneten, 
akademiſchen Verfammlung ($. 44.) leiften der abgehende Neftor, die 
neuen Defane, die übrigen neuen Senatoren und alle andere ordents 
liche Profefforen dem neuen Rektor den Handſchlag, auf treue und pflichts 

-möäßige Mitwirkung zum Beſten der Univerfität. | 
Feierlicher Antritt bos Rektorats. 

. 58. 48. Auf den 18. Oktober berufen der Rektor und Senat .die 
Univerfität in den großen Hoͤrſaal, wo 'die eidliche Verpflichtung und 
der Öffentliche feiertiche Rektoratswechfel vor. fich geht. Der abgehende 
Rektor hält in diefer Verſammlung eine lateinifche Abgangsrede, worin 
er die für die ganze Univerſitaͤt wichtigften Vorgänge des abgelaufenen 
Amtsjahres mittheilt, proklamirt feinen Nachfolger, die Dekane und 
den neuen &enat, übergiebt dem neuen Rektor die Statuten, die Stif: 
tungsurfunde und das Album. Der neue Nektor bejchließt darauf 
einer lateinifchen Rede die Feierlichkeit. 

. . Mettor ale Haupt des Senats und ber Unlverſität. 
$. 49. Der Rektor ift bie, nächft dem Kurator, erfte afademifche 

obrigkeitliche Perſon und der Stellvertreter der Untverfität:in allen ihren 
äußern Rh ltniſſen. — Im Senat führt ;er den Borfig und die Leis 
kung ‚der. Berhandlungen, nad) dem ‚Merfahren. in einem „Kollegium, 
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das nach Mehrheit der Stimmen entſcheibet. Ueberdies führe er die 
Aufſicht über die Regtſtratur, fuͤr welche ihm der Orkretaͤr beſonders 
verantwortlich ft, und hat ben, in. den desfallfigen Reglements bes 
ſtimmten Antheil an der akademiſchen Gerichtsbarkeit. -  .; 

Adirkangetreis Yes Rektors And Beate, - u WEITE 
$. 50. Unter verfaffungsmäßiger: Mitwirkung des Kurators, hat 

der Rektor And -Senat in: allen Geſammtangelegenheiten ;der Iiniverfität 
die Leitung und Entſcheidung; verhandelt’ In’ erforderlichen Faͤllen mit 
den vorgelegten. Behörden, und uͤbt bei wichtigern Borfällen die Diss 
ziplinargewalt über die Studirenden innerhalb dee Grenzen ber: Geſetze 
und beſondern Vorſchriften aus. en 

Cröffaung, Werzeiinung, Wortrag eingchzanzgener Schreiben. 

6.51. Alle an die Univerfität oder: den Senat gerichtete Eins 
gaben, Briefe oder Verfügungen werden von: dem Rektor eröffnet, — 

it Ausnahme defien, was von den vorgefehten Behörden an ihn auss 
ſchließlich und namentlich gorichtet ift, oder zu den. ihm perſoͤnlich vors 
behaltenen  Sefchäften gehört, iſt er verpflichtet, alle eingegangene Schreis 
ben in ein Journal eintragen zu laflen, und im Senat entweder ſelbſt 
vorzutragen, oder durch ein Mitglied Ddeffelben, ‚oder auch durch den 
Univerfitätsrichter zum Vortrage zn bringen. 

. Senatsberfammiungen. 

$. 52. In der Regel verfammele fi der Senat, auf Einladung 
des Rektors, zweimal in jedem Monat, an einem dazu feftgefeßten Tage, 
fobald irgend Gegenjtände der Wetttheilung und Berathung vorliegen, 
Auffeodem aber iſt der Rektor berechtigt und "verpflichter, fo oft es 
wichtige. Angelegenheiten erfordern, anfferordentliche VBerfammlungen zu 
veranftalten, wodurd jedoch in dev Regel keine Unterbrechung dev or⸗ 
dentlichen verurfacht wird. 

u "OT Masfchreiben derſelben, Pflicht des Beſuchs. 
653. In dem Einladungsſchreiben zu den Senatsverſammlungen 

find Bie wichtigften, zum Vortrage beſtimmten Gegenſtaͤnde, allemal 
aber die Disziplinarfälle, in welchen auf Relegation erkannt werden 
Fönnte, anzugeben. Jedes Mitglied des Senats ift verpflichtet, den 
angefeßten Berfammlungen deſſelben bis zu deren Schluffe beizumohnen, 
und ber Rektor fo wohl berechtigt, als verbunden, diejenigen, die auf 
jene befondere Einladung ohne gegründete Entfchuldigung nicht erfcheis 
nen, dem Kuratorio zur weitern DVeranlaffung anzuzeigen. — In den 
obgedachten Disziplinarfällen kann ein Beichluß nur dann gefaflt wer 
den, wenn wenisftens acht Mitglieder gegenwärtig find. 

. Sorm der Verhandlungen. 

$. 54. Nach vollendetem Vortrage des Gegenftandes leitet ber 
Rektor zuvoͤrderſt eine freie Verhandlung darüber ein, worin die vers 
fchiedenen Meinungen ausgefpeochen werden, damit bei der Abſtimmung 
mit. mehr‘ Vimficht und. Beftimmtheit verfahren werden koͤnne. — Die 
eigentliche Abſtimmung beginnt. nach beendigter Diskuffion zunächft von 
dem, dem Eintritt in den Senat nach jüngften Senater, und dems 
nächft won den, Dekanen, nach der Rangfolge der Fakultäten, und geht 
fo weiter zu dem Proreftor, und zulept zu dem Nektor, welcher bei 
Stimmengleichheit den Ausichlag giebt. jedes Mitglied hat das Recht, 
einen Segenftand im. Senat zur Sprache zu bringen, muß jedoch *"* 
Verlangen des Senats den Vortrag fchriftlich abfaffen, und wir? 
Diefe Vorträge ‚ebenfalls auf die oben beftimmte Weiſe verhant 
abgeſtimmt: — Dusch ſchriftliche Umlaͤufe darf dagegen, Gen 



einfacher Natur and dringender Eile abgerechnet, ohne vorhergegan 
pesfönliche Verhandlung nichts zur Abflimmung gebracht werden. Ber 
F Werabfelgusig von Alten au dis Senatsglicher. . 

$. 55. Einem Mitgliede des Senats müfien alle verlangte Akten, 
gegen Empfangfchein, von der Regiſtratur verabfolgt werden. 
en Net der Mindersahl ‚bei Abfliuungen. 

: 6 56. Mitglieder des Senats, bie ein, vom Beſchluſſe abmeis 
chendes Votum abgegeben haben, find berechtigt, ihre abweichende Mei⸗ 
nung nicht nur in das Protokoll aufnehmen zu laflen, fondern auch 
dem, über den Gegenſtand an die vorgefegte Behörde abzuftattenden 
Berichte beizulegen. 

Abweſende Senatoren. in Buichmug anf die Gmatsbefäläffe. 
.$.57. Abmefende Mitglieder find an die von den Anwefenden 

gefaſſten Beſchluͤſſe gebunden. 
0 

I 

⸗ 

Yrototell. 

6.658. Ueber jede Senatsverfammiung ift von dem Sefretär ein 
Protokoll zu führen, worin die Namen der Anweſenden, die Vorträge 
umd Beſchluͤſſe und die Ergebniffe der Verhandlungen und Abftiimmuns 
gen verzeichnet werden, und zwar, in Anfehung der leßtern, dergeftalt, 
dag in Fällen, wo Verfchiedenheiten der Meinungen Statt gehabt, die 
Stimmenzahl von beiden Seiten genau bemerft wird.: 

' Gchriwhaltung der Senatsbeſchlüſſe. 

859. Alle Mitglieder des Senats, fo wie die in demſelben anwes 
enden Beamten find zur Geheimhaltung der Senatsverhandlungen und 
efchlüffe uerpflichtet, und follen ſich angelegen feyn lafien, von den Be 

rathungen und Befchlüffen des Senats, vor deren Belanntmachung, nichts 
auſſerhalb des Senats laut werden zu laſſen. . 

Vollziehung der Senatsbeſchlüfſſe. 
$. 60. Für die genaue Ausführung alles defien, was im Senate 

befchloffen worden, iſt der Rektor verantwortlich, in deſſen Händen nad). 
näherer Beftimmung ber darüber vorhandenen Regiements die vollzie⸗ 
bende Gewalt ruht. Zu diefem Ende find ihm die LUnterbeamten pers 
—5 untergeben, und iſt das Siegel der Univerſitaͤt in ſeinem Ge⸗ 
wahr am. 

Prorektor, als Stellvertreter des Rektors; Stellvertretung in ben Vorfitz bei den 

Senatoverſammlungen. 
661. In allen Faͤllen der Abweſenheit und Verhinderung bes 
Rektors, vertritt deſſen Stelle der Prorektor. In der Regel ik dies 
der abgegangene Rektor; wenn diefer aber ebenfalls verbindet, abme 
fend, oder von der Univerfität abgegangen tft, fo tritt an feine Stelle 
fein unmittelbarer Borgänger, auch wenn er fonft nit Mitglied des 
Senats ſeyn follte. Inſonderheit führe in den obgedachten Fallen der 
geitige Prorektor erförderlichen Falls den Borfig im Senat, wenn der⸗ 
felbe ihm von dem Rektor übertragen worden; welches jedoch nur fchrifts 
lich und mit Angabe der Gründe gefchehen kann. Sollten der Rektor 
und der Prorektor gleichzeitig verhindert feyn, den Vorſitz in den Se 
natsverfanmlungen zu führen, fo wird zu. dieſem Gefchäft einer der 
beiden älteren Senatoren Buch Mehrheit der Stimmen gewählt, - ı 
re Werfügung durch den Rektor allein, bei Gefahr im Werzuge. 

6. 62. In Angelegenheiten, die nicht zu den oben angegebenen 
Sefchäften des Rektors, insbefondere zur Vollziehung ber Senatsbe⸗ 
ſchluͤſſe, gehören, kann derſelbe nicht für fich allein und ohme den Se⸗ 
nat verfügen. Faͤlle, in weichen Gefahr durch Verzug entſtehen koͤnnte. 



find jedoch hiervon ausgenommen, und iſt in beufelbeh ber —* be⸗ 
rechtigt, die dringenden Maaßregeln allein zu treffen; wovon er in⸗ 
deſſen a bald als moͤglich, in einer Senatsſitzung Rechenſchaft abs 
legen hat. 
3 Unieneihnung, ſowohl der Berichte an die vorgefchten Behärden, ds ande .. 

amtliher Gehen. 
6. 63. Berichte an das Kuratorium und das vorgeſetzte Miniſte 

rium unterzeichnen in der Reinſchrift der Mektor und die Dekane; alle 
im Senat befchloffene Bekanntmachungen an die Studirenden, oder 
fonftige Anfchläge, desgleichen Antwortichreiben an .einzetne Perfonen, 
oder he ve Behörden, unterzeichnet dagegen der Rektor allein, 
jedorh mit der Unterfchrife: Rektor und Senat, und mit der Gegen⸗ 
unterzeihnung des Sekretaͤrs. 

Abfaſſung von lateiniſchen Bekanntmachungen, Unfchlägen unb Nnttooufäniben, u 
j $. 64. Zu der Abfaffung lateinischer Bekanntmachungen, Anfchläge 
und Schreiben ift der Profeflor der Beredſamkeit verpflichtet, dee zu 
diefem Zwekke das Recht hat, auch wenn er nicht Mitglied des Senats 
ift, fich die auf Die Sache bezüglichen Akten vorlegen zu: laflen. 4 

Smmatrituletiou und Abgangszeugniſſe durch den Rektor. 

$. 65. Die Aufnahme der Studirenden durch die Immatrikulat 
tion gefchteht durch den Rektor. Eben fo gebührt ihm die Veſorgung 
der Ausfertigung aller Zeugniſſe des Abganges von der Univerſttaͤt. 

Einkünfte deſſelben. 

66. Die Einkuͤnfte des Rektors beſtehen in zweien Süsfehein 
der Sjmmatrikulationsgebühren, den beftimmten Gebuͤhren für die Aus⸗ 
fiellung ver Abgangszengniffe und dem vorfchriftsmäßtgen Knie an 
den Promotionsgeldern. nr 

$. 67. Dem Rektor gebührt in einen amd en Verri 
das Hraͤdikat: —* 

bet f ich chtungen 

Fuͤnfter Abſchnitt. Bon ner © afademifen Serihtss 

$. 68. Hinſichtlich des —E der Untverfität, als Sm 
poration, fo wie ihrer einzelnen Mitglieder, Beamten und ſouſtigen Ans 
gehörigen, verbleibt es für jeßt im Allgemeinen bei der bisherigen Vers 
Fafung, mit Vorbehalt derjenigen Modififationen, welche hierin bei Eins 
führung der Preuffifhen Serichtsverfaffung in den Rheinprovinzen ein⸗ 
treten werden: 

$. 69. Wegen der, dem alademifhen Senate über die Studiren 
den in allen rein afademifchen Angelegenheiten, fo wie in Schulden⸗ 
fachen und bei leihten Vergehungen zuftehenden Gerichtsbarkeit, und 
dee Art und Weife ihrer Verwaltung, bleibt «8 bei den Beftimmungen 
der Reglemente vom 28. Dezember 1810 und 8. November 1819. 

Schster Abſchnitt. Bon den Beamten und Unten 
beamten der Univerfität. 

$. 70. Zu den Beamten der Univerſitaͤt gehören: der Setretär, 
der Jendantd der Quaͤſtor. 

$. 71. Nah Umſtaͤnden können einzelne diefer Stellen mit ein⸗ 
‘ander vereinigt werben 

Der. Setretair der Univerſitaͤt iſt ver erpflichtet, in in jeder Ver⸗ 
ſammne der ordentlichen Peyfeſſeren und bei das Protokoll 



zu führen‘, auf Anffoeberung des Rektors und des Univerfitätsrichters 
bet dernfelben perfünlich zu erfcheinen, und die Aufträge bderfelben in 
Undserfitätgangelegenheiten teeu auszurichten, die in dem Senate und 
in andern Berfammlungen der Univerfität vorgefommenen Verhand⸗ 
lungen geheim zu halten, und, wenn er irgend etwas, was der Univer⸗ 
fität Nachtheil bringen könnte, entdeckt, dem Rektor davon unverzüg: 
lich Bericht zu erftattn. ©: 
s. 73. Ex vereinigte mit feinem Amte die Stellen eines Journal 

führere und Regiftrators des Rektorats und der Fafultäten, fo daß er 
allen Obliegenheiten zu genügen hat, die in einem regelmäßigen Ser 
ſchaͤftsgange diefen beiden Beamten zufiehen. 
 $ 74. Er iſt verpflichtet, ein genaues vollftändiges Diarium über 

alle bei der Univerſitaͤt vorgefallene Ereigniſſe zu halten, und diefe 
Tagesgefchichte in ein befonders dazu angefertigtes Buch einzutragen. 
Auch fol er alle von der Univerfität ausgehende Drucichriften (auch 
ſolche nicht ausgefchloffen, weiche nur in einzelnen Bogen und DBläts 
tern beftehen) fammeln, darüber ein Vergeichniß halten, und fie in Ords 
nung aufbewahren. \ 

$. 75. Er bewahrt das Archiv der Univerfität, und hat die Urs 
kunden und Aftenftäde in den dazu angewiefenen Schranken und Re 
pofisorien in Ordnung zu halten. | 

$ 76. Iſt der Univerfitärsrichtee durch Krankheit oder Abwefens 
beit gehindert, feine Sefchäfte zu beforgen, fo ift der Sekretär verpflichs 
tet, deſſen Stellvertretung in dem Umfange, in welchem ihm diefelbe 
von der vorgeordneten Behörde wird Übertragen werden, zu übernehmen, 
+ $& 77. Die nicht feſt beftimmten Einkünfte des Sefretärs find, 
vorbehaltlich jeder weitern Beſtimmung und Abänderung: 1) der vierte 
Theil der Sjmmatrikulationsgebühren; 2) der vierte Theil eines, von 
den. Promptionsgebähren abzuziehenden Zehntheils; 3) funfzehn Stils 
bergrofchen für jedes Abgangszeugniß, welches ein Studirender von der 
FRA über feine Sitten, fo wie für jedes, welches derfelbe von 
feiner Fakultaͤt über feine Studien erhält; 4) die, vom Miniftertum 
der geiftlihen, Unterrihtss und Medizinals Angelegenheit für Reſolute 
oder andere Gegenſtaͤnde feftgefeßten, oder noch feftzufeßenden Ausfers 
tigungss, Sfegelungs und andere Gebühren. 

Ä — 78 er Rendant wird fuͤr die Pflichten ſeines Amtes von 
* vorgeordneten Miniſterium mit einer eigenen Dienſtvorſchrift ver⸗ 
€ ent. ' 

$. 79. Der Quaͤſtor empfängt die Honorarien, welche die Stus 
birenden an ihn für Rechnung der ordentlichen und aufferordentlichen 

rofefforen, wie auch Privatdozenten und übrigen Univerfitätsiehrer, 
ti welchen fie Kollegien hören, vorauszuzahlen haben. Er befolgt hier⸗ 

bei die Anweifung, welche ihm jeder Lehrer für feine Vorlefungen giebt, 
und ft verpflichtet, über die eingehenden Honorarien genaue Liften und 
Rechnungen zu halten, und diefe den Univerfitätslehrern, deren Eins 
nahme darin verzeichnet fteht, auf Verlangen vorzulegen. 

850. Für diefe Mühmaltung gebühren dem Quäftor zwei Pros 
zent von den durch ihn. eingenommenen Honorarien. 

$. 81. Die genannten Beamten fe en in Anfehung ihrer Amtss 
führung: unter dem ‚Kurator und dem: Rektor, von welchen fie Weiſun⸗ 
gen und Erinnerungen anzunehmen verbunden find. ' 
6.82. Unterbeamte der Univerſitaͤt ſind: der Univerſitaͤtskanzliſt, 

der Kaſtellan, die Pedellen, der Thuͤraufſeher, der Karzerauffeher. 

l 
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Rn 83, Nat Umftänden koͤnnen einzefne dieſer Stellen vereinigt 
erden. 

$. 84. Der Kanztift hat alle Reinfchriften und Abfchriften, welche 
ihm in Untverfirätsfachen vom Kurator, Rektor, von den Dekanen, von 
dem Univerfitätsrichter oder" Sekretär aufgetragen werden, pünktlich . 
und ſchleunig zu beforgen, erforderlichen ‚Falls Protofolle zu führen, 
auch bei der Regiftratur der Lniverfitäe alle Dienfte, weiche von ihm 
gefordert werden, zu leiſten. Er tft für die ftrengfte Geheimhaltung als 
les deffen, was durch. feine Amtsführung zu feiner Kenntniß gelangt, 
verantwortlich. 

6. 85. Der Kaftellan erhält für feine Verrichtungen von dem. vors 
geordneten Mintfterium eine eigene Dienftoorfchrift. W 
+ 686. Die PPedellen find verpflichtet, alle Aufträge, welche ihnen 
in Univerfitätsfacdhen von dem Kurator, dem Rektor, von den Delas 
nen und dem Univerfitätsrichter gegeben werden, 'pünftlih und -fchleus 
nig zu vollziehen und den Inhatt geheim zu halten. Sie haben die 
Lebensweife der Studirenden zu beobachten, und alle Vergehen. und 
Unordnungen, die fie erfahren, fofort dem Rektor anzuzeigen, bei-eiges 
ner Verantwortlichkeit für alle, aus Nichterfüllung dieſer Pflicht ent 
fpringende, nachtheilige Folgen. - nn ni 

$. 87. An dem fchwarzen Brette dürfen fie, ohne Vorwiſſen und 
Genehmigung des Kurators oder des Nektors, keine Anſchlaͤge anhefr 
ten, mit Ausnahme der Ankündigung von VBorlefungen. — Sin fo fern 
diefe von ordentlichen oder aufferordentlichen Profefloren herruͤhren, bes 
dürfen fie gar feiner Genehmigung; die Ankündigungen der Privars 
Dozenten bedürfen dagegen, um angefchlagen werden zu koͤnnen, ber. Ge⸗ 
nebmisun des Defans der zuftändigen Fakultät. - — 

6.88 Die nicht feſt beſtimmten Einkünfte ber Unterbeqmten 
find, vorbehaltlich andermeitiger Beftimmungen: U für die Pedelles 
'a) ein Zehntheil der Smmateieulationsgebühren; b) ein Achtzigtheil 
der Promotionsgebühren; c) die herkoͤmmlichen Titationggebübren, 
welche von Zeit zu Zeit vom Miniſterium der geiftlihen, Unterrichts s 
und Medizinals Angelegenheiten beftimmt werden follen. 2) Für den 
Korzerauffeher, 2 Sitbergrofchen 6 Pfennige bis 5 Silbergroſchen 'tägr 
lich von jedem, zum Karzer gebrachten Studirenden, fe nach der Dauer 
der Haft, wie diefes in der Karzerordnung näher befiimmt worden. . 

§. 89. Zu den Stellen der Unterbeamten gefchieht der Verſchlag 
von dem Senat durch den Kurator, die wirkliche Ernennung aber von 
dem vorgeordneten Miniſterium. ze . SR 

$. 9. Saͤmmtliche Unterbeamten ftehen in Anfehung ihrer Amtes 
führung unter der befondern Aufficht des Kurators und des Rektors, 
welche ihnen deshalb Verweiſe geben, auch Ordnungsſtrafe bis zu Fünf 
Thalern auferlegen Eönnen, wogegen jedoch der Rekurs refp. an das 
vorgeordnete Miniftertum und an das Kuratorium zuläflig iſt. 

Siebenter Abſchnitt. Von den Stubdirenden. 
1.° ufnahme. 

$. 91. Die Aufnahme der Studirenden bei der Uiniverfität wird 
durch Einfchreibung in die Matrikel bewirkt. 

69. Schlechthin ausgefchloffen von der Immatrikulation find: 
1) alle Staatsdiener und alle im ſtehenden Heere dienenden Militatrs 
perfonen; 2) Mitglieder einer andern Bildungsanfltalt, und 3) Pers 
fonen, welche dem Gewerbsſtande angehören. .. . . Fe 
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62 93. Junge Leute, weile, um ihrer, aus Unſerer Verordnung 
vom 3. Septemller 1814 fliefienden, allgemeinen Militairverpflichtung 

uͤgen, in den Lintenteuppen der Armee dienen, find demnach für 
ie Dauer dieſes Verhaͤltniſſes der Immatrikulation nicht faͤhig, oder 
je wenn fie zu der Zeit, wo fie, dem Gefege gemäß, zum fies 

en den Deere treten, [chen auf ber Univerſitaͤt findiren, während ihrer 
Dienfizeit von dem afademifchen Bürgerrechte aus, weil fie in der 
Dauer berfelben nicht einem zweifachen Serichtsftande unterworfen 
ſeyn koͤnnen. Jedoch follen fi eines Theils, wenn fie in Bonn in 
Sarnifon ftehen, fo weit es ohne Verlegung ihrer mititairifchen Pflichs 
ten. gefhehen kann, berechtigt feyn, auch binnen diefer Zeit den Bors 
lefungen auf der Univerfität unter den, für jeden Thellnehmer an den⸗ 
feiben geltenden Bedingungen beizumohnen; andern Theils follen dies 
jenigen, weiche fchon auf der Univerſitaͤt Bonn fudirten, und deren 
Matrikel durch den Eintritt der Dienkijahre fuspendirt wurde, wenn 
fie, nach Ablauf dee letztern, auf eben tiefeibe Univerfität zurückkehren, 
bie. Erneuerung der Meatrikel ohne. weitere Koften erhalten, voraus: 
geſetzt, daß ihre Aufführung während der Dienftzeit ihnen fein Des 
denken entgegenfteil, welches, wenn es erheblich ift, ihre gänzlihe Zus 
ruͤckweiſung begründen kann. Kommen fie aber nach Ablauf der Dienſt⸗ 
eit Yon einer andern Univerfität zu der in Bonn zuräc, fo müflen 
e auf le&terer, jedoch nleichfalld unter obiger Vorausſetzung, aufs 
eue immatrifufirt werden, und es wird mit ihnen gehalten, wie 

nach $. 99. mit einem Jeden, der eine andere Univerjitat mit der in 
Bonn vertauſcht. — Es foll daneben die Zeit, wo diefe im Militair 
ftebenden, jungen Leute die Kollegia befuchen, wenn fie denſelben mit 
dem gehörigen Fleiffe obliegen, und darüber Die erforderlichen Zeug: 
niffe beibringen, dem afademifchen Triennium bis auf anderweitige 
allgemeine Beſtimmungen für alle Lamdesuniverfitäten mit in Anrech⸗ 
Kung kommen. — Der Dienft in der Landwehr Fchlieffe von der Sims 
matrikulation nicht aus, da die Militair⸗Jurisdiktion für denfelben 
bloß in der Uebungszeit eintritt. 
694 Wer auf der Univerſitaͤt Bonn immatrifulirt werben will, 
muß, wenn er ein Inlaͤnder iſt, fi nach dem Edikt wegen der Pruͤ⸗ 
fung der, zu den Lniverfitäcen abgehenden Schüler vom 12. Oftober 
1812, und nad) den, auf den Grund diefes Edikts von Unferm Wis 
nifterio der geiftlichen und Interrichtss Angelegenheiten erlaffenen oder 
noch zu erfaffenden, näheren Beſtimmungen und Deklarationen- | 
miren, ift er aber ein Ausländer, fid, durch Zeugniffe aus ber . 
matt), oder vom letzten Aufenthaltsort, über feine Perſon ausweifen 

nnen. 
. 95. Wer, den vorgebachten Verordnungen gemäß, fich noch 

bei der Prüfungsfommiflion zu Bonn der Immatrikulationspruͤfung 
unterziehen muß, ift gehalten, ſich ſpaͤteſtens drei Lage nad) feiner Ans 
kunft bei dem Direktor derfeiben zu melden, und, wenn er, nad) abs 
gehaftener Prüfung, die Univerfität zu beziehen entſchloſſen ift, ſich 
wiederum fpäteftens drei Tage nach effolgter Einhändigung des Prüs 
fungszeugniffes immatrikuliren zu laffen. Ein Immatrikulandus dier 
fer Art erhält die erforderlihe Aufenthaftslarte und die Erlaubuiß, 
den- Vorlefungen beizumohnen, nicht eher, ats bis fein Name in bie 
Lifte der oben erwähnten Kommiffion eingetragen worden iſt, und er 
Naräber eine Befcheinigung des “Direktors surgeigen kann. — Inlaͤn⸗ 
ee, welche ſchon von Schulen geſetzliche Pruͤfungszeugniſſe mitbrim, 

Lg 
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en, imgleichen Ausländer, muͤfſen ſich anerhalb acht Tagen nach ih⸗ 
— in Bom zur Immatrikuſation melden, und haben im 
Unterlaffungsfalle bie doppelten Gebähren 'zu entrichten. Weberhaupt 
absr ſtehen Alle, welche wegen der akademiſchen Srudin nach Bonn 
kommen, ſchon vor der. Immatrikulation und vom. Zeitpunfte ihrer 
Ankunft in Bonn an, unter afademiicher Auffiht und Gerichtsbarkeit. 

. Wer von einer Univerfität relegirt it, kann ohne vors . 
herige Senehmigung des vorgeordneten Miniſteriums nicht immatri⸗ 
kulirt werden. J BL 

$. 97. Die Immatrikulation gefchiebt vor dem Rektor, mit’ Zu⸗ 
ziehung des Sekterärs der Lniverfität, in den vom Nektor dazu am 
geſetzten Stunden. er 

. 98. Der Rektor hat vor der Aufnahme die, Darüber ſowohl 
überhaupt, als infonderheit wegen der Sittlichkeit und des Lebendı 
wandels, fo wie wegen Iheihiahme an geſetzwidrigen Verbindungen 
Beftehenden Borfchriften genau zur Anwendung zu bringen, und,: wenn 
in diefen Beziehungen Leine Hinderniſſe fih ergeben haben, den ' Auf 
zunehmenden mit einem Handſchlage an Eides Statt zu verpflichten, 
die Geſetze und übrigen Vorfchriften treu zu beobachten, und haͤndige 
ihm hierauf die Matrikel, nebft den Geſetzen für die Studirenden, und 
einer Aufenthaltskarte ein. nt 
8,99 An Immatritulationsgebühren: zahfe der Aufzunchmends: 
1) für die Matrifel vier Thaler; 2) an die Bibliothek einen Thaler, 
— Wenn er aber fchon auf einer andern Univerſitaͤt ftudire hat, fo 
zahle er nur die Hälfte diefer Gebuͤhren. 5 

$ 100. Bach dee Immatrikulation hat fi jeder Studivende 
unverzüglich bei dem Dekan der Fakultät, welcher er angehören: ill, 
zur Sinfchreibung in das Album derfelben zu melden. — Für - dirfe 
Einſchreibung roied ein Thaler, wenn der Einzufchreibende fchon auf 
einer andern Univerfität ſtudirt hat, aber nur die Hälfte, und zwar 
ſchon bei der Immatrikulation auf dem Sekretariate bezahlt. Wer 
die Metdung beim Dekan vier Wochen lang verzögert, hat zu erwar⸗ 
ten, daß ihm das ganze Semeſter, in Hinficht auf die, von ihm-aby 
zuhaltende und gefeßlich vorgefchriebene Studienzeit von 3-oden tefp! 
4 Jahren unangerechnet bleibt. Zu 

$. 101. Wenn ein Studirender zu einer andern Fakultaͤt übers 
sehen will, fo hat er diefes Borhaben zundchfi dem Dekane der Fas 
£ufrat, welche er zu verlaffen gedenkt, anzuzeigen, um von Bemfelber 
hieruͤber ein Zeugniß zu erlangen, ohne defien Vorzeigung er bei der 
neuerwählten Fakultät nicht aufgenommen werden kann. Ein ſolcher 
Uebergang von einer Fakultät zur andern kann jedoch nur am Schluſſe, 
oder am Anfange eines Semeſters Statt haben. Neue Einfchreis 
bunasgebühren werden hierbei nicht bezahlt. Zu 

= 3 Atademiſches Bürgerrecht. 
$ 302. Durd die Immatrikulation erlangen die Studirenden 

afle Rechte, weiche ihnen überhaupt gefeklich zukommen, namentlich 
das Aufenthaftsrecht in Bonn, mit Freiheit von perfäntichen, buͤrger⸗ 
lichen Laften, den ihnen im fünften Abfchnitte diefer Staruten bewil⸗ 
ligten Gerichtsſtand, das Mecht, die Vorlefungen bei der Univerfitde 
zu befuchen, und alle, mit derfelben verbundene Snfticute, fo weit 
Beten die für eine jede Anſtalt beſtehende Ordnung verflattet, zu 



208 

oe Ih Ik madrwiſche Märdenfiht: . | 
+ & 103, Die Studierenden find nicht allen den Yniverfitäts s, 
fondern auch den allgemeinen Landes: und Provinzial⸗Geſetzen, fo 
wie den örtlichen Polizeivorfcheiften ‚unterworfen, und werden mit 
dem; was fie, nad) denfelben, befonderg angeht, bei der Immatrikulation 
befannt gemacht. W Bu 
.:$.104. Iſt ein Studirender wegen eines Verbrechens vor bie 
Kriminaljuftiz gezogen, fo wird, während. der Unterſuchung fein afader 
mifches Bürgerrecht fuspendirt, nach einer völligen Freifprechung wird 
jedoch ‚die Suspenſion von felbft wieder. aufgehoben. Durch die Vers 
urtheilung geht dagegen das akademiſche Buͤrgerrecht völlig verloren, 
und der Senat hat die Befugniß, die Entfernung des Verurtheilten 
aus der Stadt zu- verlangen, fo fern: ber Aufenshalt: nicht dur Tas 
milienvergatniſe nothwendig iſtt. . 
SS. 106. Eine Karzerſtrafe, die in ſtrenger Haft beſteht, wird 
hald nach Bekanntmachung des Urtheils an dem Studirenden voll⸗ 
ogen, und muß, wenn ſie nicht auf laͤngere Zeit, als acht Tage ver⸗ 

gt worden, obne Unterbrechung abgebuͤßt werden. Nur in auſſer⸗ 
ordentlichen. Fallen darf, auf Genehmigung des Senats, zu Gunſten 
des Beſuchs einzelner beflimmter Vorleſungen, hieryon nachgelaflen 
werden. Iſt ſie auf laͤngere Zeit zuerkannt, ſo kann ſie, nach dem 
Ermeſſen des Rektors, ohne Unterbrechung abgebuͤßt, oder zum Theil 
in die Ferien verlegt werden. 
+ 106. Der Inbegriff der akademiſchen Buͤrgerpflichten beftehe 
in dem Streben nach Erreichung der, den Studisenden während ih⸗ 
ces akademifchen Lebens angewiefenen Beftimmung, und in gewiflens 
bafter Befolgung der afademifchen Geſetzze, nicht aus Furcht vor den, 
auf Webertretung derfelben ftehenden Strafen, fondern aus Achtung 
für die Gefege ſelbſt und den Zweck, zu welchem fie gegeben worden. 
— Fleiß und Sittlichfeit finden mächtige Antriebe in Erwekkung und - 
Befeftigung des religiöfen Sinnes, und haben daher die Studirenden 
die Anftellung befonderer Univerfitätsprediger und die Einrichtung des 
akademifhen Gottesdienftes als eine Öffentliche Aufforderung anzus 
fehen, mit ihren wiflenfchaftlichen Beftrebungen ein gottesfürchtiges 
Leben zu verbinden. — Die Aechtheit deffelben foll und wird ſich auch 
darin bewähren, daß die Angehörigen der verfchledenen Bekenntniſſe, 
welche auf Unferer Univerficät in Bonn zufammentreffen, und für 
weiche diefelbe ‚gleichmäßig geftiftet worden, nicht nur Alles meiden, 
was gegenfeitige Rränfungen der religiöfen Ueberzeugung hervorbrins 
gen könnte, fondern auch fietd der Achtung eingedenf bleiben, welche 
die beiden Kircchengefellfchaften einander überhaupt, und nameutlich in 
Unſrer Monarchie, fchuldig find, wo eine fo große Anzahl ihrer Ges 
noffen zu einem gemeinfchaftlihen Volke vereint, und gegenfeitig in 
den vielfachften und innigften Verhältniffen ſtehen. — Bon fämmts 
lichen Univerfitätsiehrern erwarten Wir vertrauensvoll, daß fie, was _ 
in ihren Kräften gebt, jederzeit anwenden werden, um durch Wort 
und That, durch Lehre und Beifpiel, in den Hoͤrfaͤlen, wie in dem 
Umgange Öffentlih, und infonderheit in allen gedachten Beziehungen, 
—8 auf die ihnen anvertraute Jugend einzuwirken, und daß 
ſie dieſes als einen weſentlichen Theil ihres Berufs anſehen werden, 
dem Fra was hierüber im erften Abfchnitte des Statuts gefchries 
ben ſteht. 0. 
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IV. Wenbigung des akabemiſchen Würgerrehts und Abgang von der Üninerfität. 
6. 107. Das akademifhe Bürgerrecht hört auf: D durch Ers 

wihlung eines anderen Standes, namentlich durch —E 
Staatspruͤfung; 2) durch ſechsmonatliche freiwillige Abweſenheit von 

| Donn; > durch das Consilium abeundi, die Ausfchlieffung und: die 

. 108. - Wer in den zwei Teßtgenannten Fällen 2 und 3 bes vos 
tigen $. die Erneuerung der Matrifel auf feine Bitte erhalten will, 
Dr die F. 99. und 100. feftgefeuten Gebühren aufs neue zu ent 
richten. ' 

- 6109. Seder Anlaͤnder iſt verpflichtet, feinen Abgang von der 
Untoerfität dem Dekan feiner Fakultät anzuzeigen, und bei dem Rek⸗ 
tor ein Univerſitaͤtszeugniß über feine Aufführung einzuholen. — Als - 
Gebühren werden dafür entrichtet: an den Rektor ein Thaler, an den 
Sekretär zwoͤlf Srofchen, an den Kanztiften zwei Srofchen, zufanımen 
alfo: ein Thaler vierzehn Srofchen. — Inlaͤnder, welche der obigen 
Verpflihtung nicht genügen, haben es fich ſelbſt zuzufchreiben, wenn 
fie zu Feiner Anftellung in Unferm Staatsdienfte, zu welcher ein Unis 
—— uͤber die von ihnen zuruͤckgelegte, geſetzliche Studien⸗ 
zeit von drei oder vier Jahren erforderlich iſt, gelangen koͤnnen, und 
ſpaͤterhin für die Ausfertigung des Univerſitaͤtszeugniſſes doppelte Ge⸗ 
buͤhren erlegen muͤſſen. — Jeder Auslaͤnder iſt verpflichtet, ſeinen Ab⸗ 
ang ſowohl dem Rektor, als dem Dekan ſeiner Fakultaͤt anzuzeigen 
at jedoch nur, wenn er es fuͤr gut findet, ein Univerſitaͤtszeugni 

uͤber ſein Betragen einzuholen, wofuͤr er dann die bemerkten Gebuͤh⸗ 
ren zu bezahlen hat. . — 

. 110. Jeder inlaͤndiſche Studirende iſt verpflichtet, und jeder 
auslaͤndiſche berechtigt, bei ſeinem Abgange von der Univerſitaͤt von 
ſeiner Fakultaͤt ein Zeugniß, uͤber die von ihm beſuchten Bortefungen 
und feinen darin berwiefenen Fleiß zu verlangen, melches in der Unts 
verfitäcskanzlei ausgefertigt und vom Dekan vollzogen wird. — Alt 
Sebühren werden dafuͤr entrichtet: an den Dekan zwei Thaler, an’ 
den Sekretär 15 Sgr., an den Ranzliften 24 Sgr., in Summa zwei 
Thaler 174 Sgr. — Diefes Fakultätszeugnig muß aber binnen vier 
Wochen nach dem Abgange von der Untverfität, bei Strafe der vers 
doppelten Gebühren, nachgefuht werden. — Auch darf es nur auf 
die an der Univerfität Bonn befuchten Vorleſungen gerichtet feyn. 

$. 111. Die allgemeinen VBorfchriften, wegen der gefeglichen Stus 
dien, gelten auch für Unfere Untverfität zu Bonn. 

Achter Abfchnite. Von den Inſtituten und Sammlungen. 
6. 112. Zur Benugung bei dem praftifchen Unterricht der Stus 

birenden find, auffer den, an beiden theoflogifchen Fakultäten und bei 
der philofophifhen Fakultät beftehenden Seminarien, die Inſtitute, 
Kabinette und Sammlungen beftimmt, welche der Yniverfität eigens 
thuͤmlich angehören, und für deren Erhaltung, Vermehrung und Ers 
‚weiterung, fo wie für die Einrichtung der noch abgängigen, beftändige 
Fuͤrſorge len werden fol. — Wir behalten Uns vor, die bei 
Unferer Univerſitaͤt in Bonn bereits beftehenden Sinftitirte und Samm⸗ 
lungen, fo fern es für nöthig erachtet werden follte, noch fpäterhin 
zu vermehren. | Ä 

$. 113. Auffer jenem erften und nächften Zwekke diefer Anftalı 
ten. follen fie. auch zur anfchaulichen Darftellung bes jedesmaligen 
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Kulturzuſtandes der Wiffenfchaften und zur Bereicherung und Weiters 
förderung derfelben dienen. Sie Eönnen daher, in fo weit eine. Ber: 
einbarung beider Zwekke möglich ift, und die nöthige Sorgfalt für ihre 
Erhaltung es geitattet, auch zu: gelehrten Arbeiten und Sorfchungen, 
zu wiſſenſchaftlichen Verſuchen u. |. w. benutzt werden. 

. 114. Diefe Sinftitute und Sammlungen find folgende: 1) die 
Univerſitaͤtsbibliothek; 2) der botanifche Garten und die Derbarien; 
2 das aoolegifhe Mufeum; 4) die Mineralienfammiung und die 

ammlung für Berg: und Kürten: Kunde; 5) das chemifche Laboras 
torium und die dazu gehörigen Sammlungen; 6) die Sammlung 
mathematifchee Inſtrumente; 7) das phyſikaliſche Kabinet; 8) die 
Sternwarte, mit dem aftronomifchen Apparat; 9) das anatomifche und 
gootemifche Theater; 10) die medizinifch: Elinifche Krankenanftalt, mit 
er dazu gehörigen Poliklinik; 11) die chirurgifch sElinifche Kranken⸗ 

anftalt, mit der dazu gehörigen Poliklinif; 12) das chirurgifche Ins 
firumentens und BandagensKabinet; 13) die geburtshälfliche Elinifche 
und polikliniſche Anftalt, mit den dazu gehörigen Sammlungen; 
14) das pharmaceutifche Laboratorium und die pharmakologifchen 
Sammlungen; 15) das technologifche Kabinet; 16) der diplomatifche 
Apparat; 17) das Kunſtmuſeum; 18) das rheinifhe Diufeum ber 
vaterlaͤndiſchen Alterthümer; 19) das landwirthfchaftliche Inſtitut, mit 
den dazu gehörigen Sammlungen; 20) die Zeichnungsanftalt; 21) das 
muſikaliſche Inſtitut; 22) die Neitfchule; 23) die Fechefchufe. 

$. 115. Für jedes diefer Inſtitute iſt aus der Zahl der ordent⸗ 
fichen oder aufierordentlichen Profefforen, oder anderer Fachlehrer, ein 
eigener Direktor oder Vorſtand beſtimmt, welchem die nächfte und 
unmittelbare Auffiht und Sürforge für die Erhaltung und Vermeh⸗ 
rung des Inſtituts, fo mie die Gefchäftsteitung, obliegt. 

$. 116. Saͤmmtliche Univerfitätsichrer haben alle Inſtitute, als 
zu ihrem Sefammtvereine gehörig, zu betrachten, und find verpflichtet, 
fo. wie Jedem von ihnen die Benugung derfelben zu wiffenfchaftlichen 
Zwekken, innerhalb der $. 112. ff. beflimmten Grenzen und mit Bors 
wiffen der Vorfteher, freifteht, auch von ihrer Seite den Zwekken und 
der Vermehrung und Erweiterung derfelben überall, wo fih ihnen 
dazu Gelegenheit darbietet, förderlich, zu feyn, und die ‚Bemühungen 
des, den verfchiebenen Anftalten zunächft vorgefeßten Lehrers in Acht 
kollegialiſchem Geiſte zu unterftügen. 

6. 117. Damit die Univerſitaͤtsinſtitute den Zweck, auch als prafs 
tifche Schulen zu dienen, defto mehr erreichen, follen bei denfelben, fo 
weit es gefchehen kann, einer oder mehrere Studirende, welche in den 
entfprechenden Fachſtudien fchon bedeutendere Fortfchritte gemacht has 
ben, ats Affiftenten angeftelle werden. Der Snftitutsvorkeher kann 
diefe Afliftenten, nach Maaßgabe des Bebürfnifies der Anftalt und der 
DBildungsfähigkeit feiner Zuhörer, wählen, doch muß er diefelben dem 
Univerfitätsturatorio zur Beftätigung anzeigen. Die Affiftenten follen 
für ihre Bemühungen etatsmäßig remunerirt, und aufferdem in Vers 
theilung der Univerſitaͤts Benefizien, bei fonft gleicher Wuͤrdigkeit und 
Bedürftigkeit, vor den übrigen Bewerbern befonders beruͤckſichtigt werden. 

6.118. Das Nähere, Über die Benutzung der einzeinen Inſtitute 
und Sammlungen und die Gefchäftsführung bei denfelben u. f. w., 
tft für jedes insbefondere durch eigene, von dem vorgeorbneten Minis 
fterium vollzogene Inſtruktionen und Anordnungen feftgefegt, oder 
noch feſtzuſetzen. 
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Neunter Abſchnitt. Von den Vorlefungen bei der 
Univerſitaͤt. 

A. Allgewmeine Beflimmungen über bie Vorleſungen und ihre Mieten. 

$. 119. Nur diejenigen Vorträge, weiche unter der Authorität 
der Univerficät gehalten werden, find als Vorleſungen zu betrachten, 
die zu dem akademifchen Lehrfurfug gehören, und nur über ſolche wer; 
den halbjährliche und Abgangs ı Zeugniffe ausgeſtellt. Zu 

. 120. Die Vorlefungen an ber Univerfitäe find: 1) Oeffent⸗ 
liche, unentgeltlich zu baltende. Jeder ordentlihe und aufferordent: 
liche Profeſſor ift verpflichtet, in jedem halhjaͤhrigen Kurfus über: einen 
Hauptzweig feiner Wiffenfchaft eine Öffentliche, duch das Halbjahr 
fortlaufende Vorlefung, für welche wöchentlich wenigſtens zwei Stun⸗ 
ben zu beflimmen find, unentgeltlich zu halten. Nur als Ausnahme 
von der Regel foll es den angeftellten öffentlichen Lehrern von Zeit 
u Zeit geftattet feyn, zum Gegenftande dieſer amtlichen, von ihnen 
—X zu haltenden, oͤffentlichen Vorleſung einen ſpeziellen Neben⸗ 
—F des Hauptfaches, fuͤr welches ſie berufen ſind, zu waͤhlen. Die 
ffentlichen Lehrvortraͤge nehmen, als die eigentlichen Amtéevortraͤge, 

den erſten Platz in der Reihe der Vorleſungen, ſowohl in dem jedes⸗ 
maligen a Lektionsverzeichnifle, als auch in den Kollektiv⸗ 
zeugniffen der Fakultäten ein. Als publica fünnen fe in dem Lektions⸗ 
verzeichniffe und am fehwarzen Brett nur von den Öffentlichen Lehrern 
angekündigt werden, wogegen die Vorlefungen, welche Privatdozgenten 
unentgeltlich halten, diefen Namen nicht führen. — 2) Privatvors 
lefungen, deren tägliche Anzahl, fo wie die Wahl der Gegenftände, 
jedem ſowohl öffentlichen, als Hriwat · Dozenten, innerhalb der, von 
den einzelnen Fakultaͤten daruͤber zu treffenden Beſtimmungen, uͤber⸗ 
laſſen bleibt. Fuͤr dieſe Vorleſungen werden, nach den unten 6. 141. 
bis 6. 143. folgenden Beſtimmungen, Honorarien entrichtet. — 
3) Privatissima find ſolche Vorleſungen, welche ein Lehrer, auffer den 
Öffentlichen und privaten, einer gefchloflenen Anzahl von Zuhörern, in 
Folge einer Uebereinkunft mit Legteren, zu halten fich entjchliefft. 

. 121. Sämmtliche, binnen eines haibjährigen Lehrkurfus von 
den Univerfitätsiehrern zu baltenden Vorträge werden, mit Beifügung 
der Stunden, in dem halbjährlich auszugebenden Leftionsverzeichniffe 
angekündigt, und demnächft, noch vor dem Anfange des Lehrfurfus, 
am fchiwarzen Brette von jedem Lehrer befonders angezeigt.. 

6, 122, Für jeden Kurfus find, nach den Beſtimmungen bed 
vorgeordneten Minifterii, drei Leftionsverzeichniffe anzufertigen, 
zwei in lateinifcher und eines in deutfcher Sprache. — Diefelben wers 
den aus den, von den Defanen der refp. Fakultäten frühzeitig, und 
fpätefteng vor dee Mitte des Semefters, zufammen zu ftellenden Anı 
gaben der einzelnen Lehrer, von dem Profeffor der Beredſamkeit ders 
geftalt geordnet, daß in dem einen lateinifhen Verzeichnig die Lehrer 
nad den Fakultäten, Sjeder mit feinen angekündigten Vorleſungen 
nad dem Amtsalter aufgeführt, in dem andern aber die Vorlefungen 
jeder Fakultät nach den Tagesftunden, worin fie fallen, zufammenges 
ftellt, und endlich in dem beutfchen Verzeichniſſe die Lehrgegenflände 
nach den Fafultäten und Fächern geordnet und angekündigt werden. 
— Dieſe Verzeichniſſe werden, in doppelter — zwei Monate 
vor dem geſetzlichen Schluſſe des laufenden Halbjahrs, an das Kura⸗ 
torium der Univerſitaͤt eingereicht, welches dieſelben an das vorgeord⸗ 
nete Miniſterium zur Genehmigung gelangen laͤſſt, nach deren Erthei⸗ 
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Img ſie fpäteftens zwei Wochen vor dem gefeglichen Schluffe bes 
Salbjahrs, unter Authorität des Rektors und Senats, durch den Druck 
befannt gemacht werden. 

6. 123. der Öffentliche Lehrer ift verpflichtet, die von ihm auf 
folche Weiſe angekündigten, öffentlichen und Privat: Borlefungen zu 
halten, fobald zu.einer jeden von ihnen fih eine Anzahl von wenigs 
ftens vier Zuhörern melbet. 

$. 124. Bei jeder Fakultät muß Halbjährig wenigftens Ein Kols 
legium in lateinifcher Sprache über einen geeigneten wiffenfchaftlichen 
Segenftand angekündigt und gehalten werden. Auch liegt jeder Fas 
£ultät die Verpflichtung ob, in jedem halben Jahre wenigftens ein 
Eraminatorium und ein Disputatorium anzufündigen und zu halten. 
Sur die zu haltenden Repetitorien werben bei jeder Fakultät von dem 
vorgeordneten Miinifterium befondere Repetenten angeftellt werden. 

$. 125. Alle öffentlichen und PrivarsVorlefungen follen pünfts 
lich mit dem feftgefeßten Ablauf der Ferien anfangen, und bie zu dem 
beftimmten Wiederanfang derfelben fortgefeßt werden. Sie werden in 
den KHörfälen ber niverfitätsgebäude zu Bonn und Poppelsdorf, und, 
nach Erforderniß, in denen der afademifchen Snftitute gehalten; über 
bie Vertheilung der Hörfäle treffen die Fakultäten und deren Mitglier 
der, theils für immer, theild am Anfange-jedes Halbjahrs, eine bes 
ſtimmte Webereinfunft. Bei der Wahl eines Auditoriums für Vor 
lefungen, die auf gleiche Stunden fallen, hat der ordentliche Profeſſor 
das Vorrecht vor dem aufferordentlichen, und dieſer vor dem Privat; 
Dozenten. Privatissima fünnen in den Wohnungen der Lehrer gehal⸗ 
ten werden. 

$. 126. Um das Zuftandefommen und den regelmäßigen Beſuch 
der Vorleſungen in allen Fächern nicht durch allzuviele Zufammens 
teeffungen zu erſchweren, foll das, im Laufe des Semeſters etiva nds 
thig werdende. Verdoppeln der Lehrftunden nur nach vorher erfolgter 
Billigung des Univerfitätsfuratorii, und nur in folhen Stunden ges 
fhehen, in welchen Eein einziger der Zuhörer an dem Beſuche einer 
andern,. bisher von ihm befuchten Vorleſung gehindert wird. Sollte 
ein öffentlich angeftellter Lehrer eine, von ihm in dem Leftionenvers 
zeichniffe angekündigte. Borlefung mit einer andern vertaufchen, oder 
etwa ein neues, in dem VBergeichniffe nicht aufgeführtes Kollegium 
hinzufügen wollen: fo bedarf er hierzu der vorherigen Genehmigung 
des vorgeordneten Minifterii. | 

$. 127. Die Hörfäle werden für die ‚Sorfefungen täglich, in dem 
Sommerhalbjahr von 6 Uhr Morgens an, im Winterhalbjahr von 
7 Uhr Morgens an, eröffnet, und um 7 Uhr Abends gefchloffen. — 
Fruͤhere und fpätere Vorlefungen können in den Univerfitätsgebäuden 
nicht Statt finden. 

B. Berechtigung zu den Worlefnngen und Bebingungen Hierin. 

$. 128. Das Recht, Borlefungen bei der Univerſitaͤt zu halten, 
haben: 1) die öffentlichen ordentlichen und aufferordentlichen Profefs 
oren und Leftoren, nach erfüllten Leiftungen zum Antritt ihres Amts; 
) die Meitglieder Unſerer Akademie der Wiffenfchaften in Berlin; 

3) die Privatdozenten nad erfolgter Habilitation in ihrer Fakultät, in 
Anfehung welcher auf die befondern Sakultätsftatuten verwiefen wird. 

. 129. Tritt der Fall ein, daß einer der ordentlichen oder aufs 
ferordentlihen Profefforen Vorleſungen zu haften gefonnen ift, welche 
dem Lehrfreife einer andern Bakultät zugebören: fo hat er von diefer 
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für Anfündigung derſelben die Senehmigung nachzuſuchen, über deren 
zuläflige Gewährung oder Verweigerung bie Fakultaͤtsſtatuten Beſtim⸗ 
mungen treffen werden. ' f 

6. 130. Privatdozenten find nur berechtigt, in denjenigen Spe⸗ 
zialfaͤchern, zu welchen fie fi gemeldet, und in welchen fie ſich vor⸗ 
ſchriftsmaͤßig befähigt haben, Vorlefungen anzufündigen, tn 

Berehtigung und Bedingungen zum Beſuche der Vorleſungen. 

$. 131. Das Recht zu dem Befuch der Borlefungen genieſſen 
alfe die, welche bei der Univerficät immatrikulirt worden. — Ausger 
fchloffen dagegen vom Hören der Vorlefungen jind: A) alle die, weiche 
nicht den Grad geiftiger und fittliher Bildung haben, ben Studirende 
haben follen, namentlich Gymnafiaften und Schüler; 2) ale der: ms 
matrifulation fähige Fremde und Einheimifche, welche in dem..ges 
wöhnlichen Alter der Studirenden find, und ſich nicht «haben immas 
trifuliren laſſen; 3) die, welchen die Univerfität in Bonn. die Maktri⸗ 
kei wieder abgenommen hat; 4) die, weiche die Matrifel freiwillig zus. 
ruͤckgegeben haben. >. 

$. 132. Ob ein Lehrer Andere, die durch vorfichenden $. meber 
zue Theilnahme an den Borlefungen berechtigt, noch davon ausger 
fchloffen find, zulaſſen wolle, hängt lediglich von feinem Ermeflen ab. 

6. 133. Jeder Studirende, der an einer der angekündigten VBors 
lefungen, fey fie.eine öffentliche oder private, Theil nehmen will, iſt 
verbunden, noch vor dem Anfange derfelben fich bei dem. zuftänhigen 
Lehrer zu melden, und in die aufgelegten Einfchreibungstiften einzus 
zeichnen, wie auch bei Privatvorlefungen feiner, weiter unten gu ers 
wähnenden Obliegenheit in Entrichtung des Honorars zu genuͤgen, 
wogegen er eine Autrittsfarte, oder einen Belegfchein erhält: —.Dafs 
felbe gilt von den nicht fEudirenden Zuhörern. BR 0 

$. 134. Wer afademifhe Vorlefungen, feyen es öffentliche oder 
private, ohne vorherige, vorfchriftsmäßige Meldung, öfter. ald dreimal 
befucht, hat zu gewärtigen, dag ihm von Seiten des Neftors der fers 
nere Zutritt unterfagt wird, wenn der Lehrer, den es angeht, bieranf 
anträgt. — Zur Verhütung der berührten Ungebörigkeiten, ift jeder 
Lehrer berechtigt, Jemand anzuftellen, der in Beziehung auf den ea 
ſuch der Borlefungen die Aufſicht führe. 

Salblähriger Kurfas des akademifhen Unterrichte. Zeungniſſe Hieräber. . 

$ 135. In dem Laufe eines jeden a Arad weiches 
für die Univerfiräe in Bonn am 18. Dftober anfängt, findet ein dops 
pelter Kurfus der Vorlefungen Statt; dergeftalt, daß jede, für die 
Dauer eines folhen angefündigte Vorlefung innerhalb derfelben zu 
vollenden ift, und in den folgenden nicht hinüber getragen werden darf: 

$. 136. Der erfte Kurfus der Borlefungen fol beginnen mit dem 
erften Montage nach dem 18. Dftober, und dauern bis zum Sonns 
abend vor der Charwoche. — Im Laufe des Winterhalbjahtes fol 
feine andere Unterbrechung der Vorlefungen Statt finden, als waͤh⸗ 
rend der Weihnachtszeit vom 24. Dezember bis zum 2. Januar, und, 
wenn diefer auf einen Sorintag fällt, bis zum dritten. — Der zweite 
Kurfus ſoll anfangen am erfien Montage nach dem Sonntag Jubi⸗ 
late, und ohne Unterbrehung fortdauern bis zum erſten Sonneber* 
nach dem 15. September. 

$. 137. Der jedesmalige Anfang des halbjährigen Kurſus 
vier Wochen vorher vom Rektor und Senat duch den Weg ü 
fentlichen inländiichen Blätter befannt gemacht werden. 
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. 138. Saͤmmtliche Aniverfitätsichrer find verbunden, mit Ber 
obachtung der angegebenen Tagbeftimmungen, ihre Vorlefungen gleich⸗ 
zeitig anzufangen und zu enden. — Für den Zall, daß fle durch drins 
ende Umſtaͤnde genoͤthigt feyn follten, ihre Vorlefungen auf längere 
eit zu unterbreihen, oder vor dem geſetzlich beftimmten Zeitpunfte zu 

fchlieffen, haben fle die Genehmigung des Kuratorii nachzufuchen. 
$. 139. Auch die Studirenden find verpflichtet, in Anfehung des 

Beſuchs der Vorkefüngen- jene Zeitbeſtimmungen aenau zu benbaditen. 
Im Falle fie diefer Verpfligtung nicht genügen, foll in den, über ges 
oͤrte Vorlefungen :auszuftellenden Zeugniffen ausdruͤcklich der Tag 
emerkt werden, 618 zu weichem fie den Anfang des Beſuchs verfpä: 
ng on welchem an fie die Fortfegung deſſelben vorzeitig abges 

ochen haben. 
.8. 140. Leber die. halbjaͤhrig gehörten Vorleſungen werben Zeugr 

niſſe ausgeſtellt, welche nachzuſuchen Inlaͤnder verpflichtet, und Auss 
laͤnder berechtigt Find. — Zu dem Ende legt jeder Studirende am 
Schluſſe jedes Halbjahres den Lehrern, deren Zuhörer er geweſen, ein 
Verzeichniß vor, welches die Angaben fämmtlicher, von ihm gebörter 
Borlefungen, eine unter die andere, aufftellt, mit gelaffenen Zwiſchen⸗ 
räumen, in welche die Zeugnifie einzutragen find, fo daß jedes unmit—⸗ 
teilbar zu Ver kommt unter die Vorlefung, worauf es fich bezieht. 
Diefe Halbjährlichen Zeugniffe werden bei Ausfertigung der Abgangs⸗ 
zeugniſſe zum Grunde gelegt. 
nr Sonorareinrihtung für die Privatvorlefungen. 
6, 141. Fuͤr jede nicht öffentliche Vorleſung, fey fie privata, 

ober: privatissima , weſche während der vollen Dauer eines &emefterd 
gehalten wird, iſt jeder afademifche Lehrer berechtigt, ein angemeffenes 
Honorar von feinen Zuhörern zu fordern. — Er bat den Betrag def 

er auf der Einfchreibungstifte anzugeben, und dem Quaͤſtor der 
toerſitaͤt anzuzeigen. 

- 16. 142, Der Betrag des zu fordernden Honorars richtet fidh: 
1) nad der Zahl der wöchentlihen Stunden, welche zu einer Vor⸗ 
lefung verwendet werden; 2) nach befonderen Nebenumftänden, nat 
mentlich Erperimenten, Apparaten 2c., welche mit gewiffen Borlefuns 
en zu verbinden find, und einen befondern Koſten: und Zeit: Aufwand 
fir ‚die Lehrer nothwendig machen. Das Nähere hierüber befagen 
te beſondern, über die Honorarien der Vorlefungen an bie Univers 

ſitaͤt ertaffenen Verordnungen. 
. 8. 143. Wenn ein Lehrer eine Vorleſung nur für die Dauer 
eines. Semefters ankündigt, und demnach auch das Honorar für den 
hatbjährigen Kurſus anfekst, fo ift der Zuhörer zu keiner weitern Nach⸗ 
zahlung oder Verdoppelung des einmal beftimmt gemefenen Hono⸗ 
rars in dein Falle verbunden, wenn der Lehrer in aufferordentlichen 
Sällen, der $. 135. enfhaltenen Beftimmung zumider, eine ſolche Bor; 
tefung erft in dem & enden Halbjahr beendigen follte. 

6. 144. Die ablung des Honorars für alle Vorlefungen haben 
die Sahtungepflichtigen an den Quaͤſtor der Univerſitaͤt zu leiften, der 
ihnen dafür einen Empfangfchein einhändige. Mit diefem haben fie 
fich Hierauf bei dem Lehrer, bei dem fie hören wollen, zu melden, und 
von ihm einen Belegfchein zugleich als Quittung in Empfang zn neh⸗ 
wen. Die Zahlung des ganzen Konorars für jedes zu befuchende 
Kollegium haben die Zuhärer gleich bei dem Anfange der Vorlefungen 
zu entrichten; -e6.fey denn, daß ihnen das Honorar ganz, oder zum 
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Thell von dem Lehter erlaſſen, oder geſtundet werde; woruͤber von 
te dem at die Anzeige zu machen iſt. 

Zehnter Abſchnitt. Von den Preisaufgaben und der 
i Vertheilung der Preife. 

G. 145. Auf der Univerfität in Bonn ſollen von den fünf Fa⸗ 
kultaͤten derfeiben jährlich den dortigen Studirenden Preisaufgaden 
zur Bearbeitung vorgelegt werden. 

- 6146. Die von den verfchledenen Fakultäten aufzugebenden 
Preisfragen müffen dem wiſſenſchaftlichen Standpunkte der Studi⸗ 
renden angemeflen feyn, immer rein wiſſenſchaftliche Segenftände bes 
treffen, und dürfen folgtich blos praktiſche Themata, 3. B. aus dem 
Gebiete der Homiletik und Paſtoraltheologie, der praktiſchen Juris⸗ 
prudenz u; ſ. w. nicht gemählt werden. 

$. 147. Die Latholifch :theologifche, evangelifch «theologifche, jws 
riftifche und mediziniſche Fakultät hat in der Regel jährlich Eine Preis: 
frage, die philoſophiſche Fakultät aber jährlich zwei Preisfeagen aufs 
zugeben. 

$. 148. Jede Fakultaͤt beſtimmt ihre Aufgabe ſelbſt, und waͤhlt 
diefelbe abwechſelnd aus den verfchtedenen Hauptfächern der Lehrer, 
welche in ihrer Mitte Stk und Stimme haben. — Bei der Wahl 
der jtoel, von der philofophifhen Fakultaͤt jährlich zu ftellenden 
Preisfragen {ft indeffen darauf zu fehen, daß immer In dem einen 
Jahr eine allgemeine philofophifche und hiftorifche, in dem andern 
eine philologifhe und mathematifche oder ponfifelifche Preisfrage vor⸗ 
gelegt, und ſo abwechſelnd, Jahr um Jahr, verfahren werde. u 

. 149. Sn jeder Fakultät hat dasjenige Mitglied, aus deffen 
fpeziellem Lehrfache die Aufgabe gewählt wird, den Vorſchlag zu ber 
für das nächfte Jahr zu wählenden Preisaufgabe. ’ 

. 150. Zu den an die Studirenden jährlich zu vertheifenden 
Preiſen, wid die fehon im Univerfitätsetat ausgefeßte Summe von 

dreihundere Thalern Preußifh Konrant beſtimmt. — Bon bdiefer 
Summe werden der philoſophiſchen Fakultaͤt jährlich Einhundert 
Thaler, jeder der übrigen Fakultäten aber jährlich funfztg Thaler zur 
Ertheilung von Preifen bewilligt. 

$. 151. Die philofophifche Fakultät bildet aus ihrem Antheil 
jährlich. zwei —8 und zwar einen jeden von ſontze Thalern, jede 
der übrigen Fakultäten aber bildet aus ihrem Antheile jaͤhrlich nur 
Einen Preis von funfzig Thalern. | 

$. 152. Sämmtlihe Preisaufgaben der verfchiedenen Fakultäten 
werden jedes Jahr, am 3. Auguft, mittelft eines Tateinifhen: Pros 
gramms befannt gemacht. — Die Berpflichtung, diefes Programm 
zu sen, ſol unter, den Dekanen ber. Fünf Fakultäten jährlich 
wechfeln. | 
9.153. Die von. den Stubdirenden über die Preisaufgaben zu⸗ 
kiefernden Abhandlungen muͤſſen in Tateinifher Sprache gefchrieben 
I: wern fie auf den Preis, oder das Acceffit Anfpruch machen 
wounm ° ° " 
6. 134. Zur Bearbeitung der Preisaufgaben wird eine Friſt von 

neun Monaten beftimmt, welche in jedem Jahre mit dem 3. Auguſt, 
als dem Tage, an welchem die Preisaufgaden befannt gemacht wers 
den, beginnt, und mit dem 3. Mai des darauf folgenden Jahres 
endet. — Sede Fakultät hat fpätefiens Bis zum 20. Julius jeden 
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debre eine foͤrmliche Sitzung zu halten, in welcher ſie uͤber die 

uͤrdigkeit der Arbeiten entſcheidet, welche uͤber die von ihr gege⸗ 
bene Preisfrage eingegangen ſind. 

6. 155. In der Regel ſoll der ausgeſetzte Preis. ungetheilt nur 
Einer Arbeit zuerfannt werden; folgende Ausnahmen find jedoch zus 
elaffen: a) Sind bei einer Fakultaͤt über eine an ir zwei Ars 
eiten eingegangen, welchen die abfolute Stimmenmehrheit in jeder 

Hinſicht gleichen Werth beigelegt hat, fo ift die Fakultät befugt, dem 
ausgefesten Preis unter beide Verfaſſer zu gleichen Theilen zu vers 
theilen; b) wird der einen Arbeit vor allen andern, welche über dies 
—9— Dreisftage eingegangen find, der Vorzug zuerkannt, eine andere 
Arbeit aber eines Accefiits für werth geachtet, fo erhält jene den 
Dreis und die ganze ausgeſetzte Preisfumme, und dieſe ein Acceſſit 
mit 25 Thalern, welches leßtere von dem vorgeordneten Minifterium 
auf einen desfallfigen Antrag der bezüglihen Fakultät aufferordents 
lich zu bewilligen iſt; c) wenn endlich bei einer Fakultät über die 
von ihr gegebene Preisfrage gar Feine Arbeit eingehen, oder von 
den eingegangenen Arbeiten Eeine, als des Preiſes werth, erachtet 
werden follte; fo verbleibt der ganze Preis der betreffenden Fakultät, 
und hat diefelde in diefem Galle für das nächfte Jahr zwei Preis: 
fragen aufzuftellen, oder auch, wenn die Aufgabe es räthlih macht, 
den Preis zu verdoppeln; d) geht auch im nachften Jahr Feine, des 
Preiſes wuͤrdige Abhandlung ein, fo iſt die Entfcheidung des vorges 
festen Minifteriums einzuholen, ob die nicht verwandte Preisfumme 
von zwei Jahren als erfpart eingejogen, oder eine fernerweite Des 
flimmung zu Dreisfragen erhalten foll. 

. 156. Sollte fih der $. 155. c. gedachte Fall auch bei den, 
von ‚der philofophifchen Fakultät aufgegebenen Preisfragen ereignen, 
fo hat fie die auf ſolche Weife zuräcgelegten Preife in dem nächften 
Jahre zu oratorifchen Preisaufgaben aus der Sefchichte Deutichlandg, 
and befonders des preuffifchen Staats, zu beftimmen. — Die über 
fotche oratorifche Aufgaben etwa zu liefernden Reden muͤſſen gleichs 
falis in lateinischer Sprache gefchrieben feyn, wenn fie auf den Preis, 
oder das Acceflit Anſpruch machen wollen. — Wird auch feine, des 
Preiſes würdige Nede geliefert, fo iſt wegen der folchergeftalt dispos 
niblen Summe nach der Beftimmung unter $. 155. d, zu verfahren. 

$. 157. Die feierliche Proklamation der von fämmtlichen Fas 
Eultäten ertheilten Preife finder. jährlich am 3. Auguft Statt, und 
folgt auf die, zur Feier diefes Tages zu baltende Rede. — Der je 
besmalige Redner des ‚Tages hat hierbei den Werth und Unmwerth 
der verfchiedenen, eingegangenen Arbeiten auf den Grund der desfall⸗ 
figen, ihm von den zeitigen Defanen der fünf Fakultäten vorher zu 
machenden Mittheilungen. in Kürze zu entwikkeln, fodann die Zettel 
der gefrönten Preisfchriften zu erbrechen, und die Namen der Sies 
ger auf eine, der Feierlichfeit des age angemeflene Weiſe befannt 
iu machen. Dem größern Publikum Fönnen die Namen derer, wels 
hen der Preis, oder das Acceffit zuerfannt worden, gleich in den 
Öffentlichen, über die Feier des dritten Augufts mitzuthellenden Nachs 
richten angezeigt werden, nächftdem aber find fie, mit kurzer Wuͤrdi⸗ 
gung der gefrönten Preisarbeiten, in einem, erft nach der Feierlichs 
Feit des Tages zu publizivenden Anbange zu demjenigen Programm 
befannt zu machen, welches nach der Beftimmung des $. 152, an jes 
dem dritten Auguft wird ausgegeben werben. 
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$. 158. Die zu den nicht gekrönten Abhandlungen gehörigen, 
verfiegeiten Zettel werden nicht geöffnet, fondern nebft den dazu ger 
hörigen Abhandlungen den DVorzeigern der Sinnſpruͤche, mit welchen 
die einzelnen Abhandlungen bezeichnet find, durch den Ilniverfitätds 
ſekretaͤr zuruͤckgegeben, oder, wenn fie nicht binnen vier Wochen zur 

ruͤckgefordert werden, in der nachften Sitzung der seteffenden Fakul⸗ 
tät unentfiegelt verbrannt. — Die gekroͤnten Arbeiten find, nachdem 
eine Abdfchrift davon zur Univerfitätsregifratur genommen : worden, 
durch den Univerfitätsfefretär ihren Verfaſſern wieder einzuhändigen, 
und behalten die letztern das echt, ihre Arbeiten zu ihrem eigenen 
Vortheile druffen zu laffen. ‚ 

. 159. Alle, über die obigen Beſtinimungen etwa entftcehenden 
Differenzien werden an den zeitigen Rektor, und von diefem an den 

- afademifhen Senat gebracht. — Sollte der Befchluß des lestern von 
den Differirenden nicht angenommen werden, : fo iſt auf dem gewoͤhn⸗ 
lichen Wege die Entfcheidung des vorgeordneten Minifteriums einzus . 
holen, welches auch die, über den Gang der Verhandlungen bei Auf 
ftellung und DBeurtheilung der Preisaufgaben und Ertheilung ber 
Preiſe noch nöthigen Vorfchriften erlaffen wird. ir 

Eilfter Abſchnitt. Bon den Stiftungen und Benefizien, 
A. Ron den Stipendien und $reitifchen. 

$. 160. Um unbemittelte Studirende, deren Talent, Fleiß und 
Sittlichkeit zu guten Erwartungen berechtigen, während ihrer afades 
mifchen Laufbahn zu unterftügen, follen bei der Univerſitaͤt Bonn 
Seldftipendien und Freitifche gefliftet werden. 

. 161. Weihe Summen alljährlich vom Einkommen der Uni— 
verfität, oder ans ſonſtigen Staatsfonds auf Stipendien und Freitiſche 
für die Studirenden verwandt werden follen, behalten Wir ling vor, 
in Semäßheit der jedesmaligen Verhältniffe, durch das vorgeordnete 
Deinifterium beftimmen zu laffen. , 

162. Der Fonds der Freitifche und Stipendien foll durch 
den Ertrag einer, jährlich zweimal in allen Kirchen Unferer Weftphär 
liſchen und Rheinprovinzen anzuftellenden Kollekte verftärft werden.. 

. 163. Die Vermaltung der Stipendien und Freitifche liegt 
zunähft dem jedesmaligen Rektor, Proreftor und den zeitigen Deka⸗ 
nen ob, welche zu dem Zweffe ein befonderes, mit dem Namen: Vers 
altungörat für die afademifchen Benefizien, bezeichnetes Kollegium 

en. 
$. 164. Der Verwaltungsrath hat. die, den Genuß von Stipens 

dien oder Freitifchen betreffenden Bittfchriften der Studirenden ents 
gegen zu nehmen, fie unter Zuziehung der Fakultäten zu würdigen, 
und darauf gegründete Vorfchläge an das Kuratorium der Univerfität 
einzureichen, dagegen aber über die Benefiziaten und ihren Lebens: 
wandel Auffiht zu führen. Für die Gefchäftsführung bei diefem 
Kollegium wird von dem vorgeordneten Minifterium befondere Sins 
ſtruktion ertheilt. | | 

- 6.165. Auf die Wohlthat der Königlichen Stipendien und Freis 
tifhe haben alle der Unterſtuͤtzung bedürftige, ftudirende Inlaͤnder, 
welche die Lniverfität mit dem Seuaniffe der unbedingten oder bes. 
dingten Tüchtigfeit bezogen, oder dafielbe fich im Laufe der afademis 
Shen Studien, bei anderweit beftandener Prüfung, erworben haben, 
und überhaupt fich durch Fleiß und fittliches Wohlverhalten auszeichs 
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en, ohne Ruͤckſtcht auf die Fakultät oder Konfeſſion, weicher fie an: 
gehören, gan Anſpruch. 
62.166. Die Koͤniglichen Geldſtipendien koͤnnen, im Falle, daß 
ſich zu denſelben keine hinreichende Anzahl inlaͤndiſcher, eben fo wuͤr⸗ 
diget, als beduͤrftiger Studirenden gemeldet hat, auch Ausländern ers 
theite werden; jedoch müflen füch diefelßen voeher einer, von der wifs 
ſenſchaftlichen Pruͤfungskommiſſion zu vollziehenden, Pruͤfung unters 
zugen, und fin derſelben bewieſen haben, daß fie in Anſehung ihrer 
Sthulkenneniffe den Zeugnißnummern, welche bei den Inlaͤndern zur 
Qualiſikation erfordert werden, gleich ftehen. 

$. 167. Ein Stipendium wird nur auf Ein Sahr, ein Freitifch 
nur auf ein halbes Jahr verlichen; wer den Fortgenuß diefer Unter; 
rasung wuͤnſcht, muß daher zu gehöriger Zeit fih von Neuem dazu 
melden. 

‚168. Die Art und Weife, wie ſich die Bittfteler über ihre 
Beduͤrftigkeit und Wuͤrdigkeit auszumelfen haben, wird durch befondere 
Verordnung des Miniſteriums beftimmt. 
26169 Wer no kein halbes Jahr auf der Univerſitaͤt Bonn 
ftudirt hat, kann in der Regel eben fo wenig ein afademifches Bene: 
zium erhalten, als derjenige, der fchon ein folches genießt, in der 
egel zu gleicher Zeit zum Genuß eines zweiten gelangen Fann. 

$. 170. Die fpezielle Auffiht über die Freitifche führe der Pros 
efkor als Inſpektor derfelben. 

$. 171. Die Geſetze für die Inhaber der Freitifche, fo wie die 
übrigen, diefe Anftalt betreffenden Anordnungen werden durch das 
vorgeordnete Minifterium in einem befondern Reffripte gegeben. 

B. Ron der Wittwen⸗ und Maifen s Verforgungsanflalt. 
6. 172. Da es Unſere landesvaͤterliche Abficht iſt, den Lehrern 

und Beamten ber Univetfitdt die möglichfle Beruhigung über bie 
kuͤnftige Lage ihrer Hinterbliebenen zu gewähren, fo verordnen Wir, 
Fu die mit dem Jahre 1822 ins Leben getretene Wittmen: und 

aifen Verſorgungsanſtalt für die Univerficät Bonn beftändig ers 
halten werde, und fordern 'einen Syeden, in dem Maafe, als es ihn 
angeht, zur geroiffenhaften Beförderung ihres mwohlthätigen Zwei 

au tes auf. 
7.8193. Wir beftätigen dieſer Anftalt das, ihr von Uns bereitd 

- Aus: der Dotation der Untverfität bewilligte Stiftungsfapital von 
zehntnufend Thalern Kourant und einen fortlaufenden jährlichen Zus 
ſchuß von fünfhundere Thalern Kourant. 
6.174 Alle zur Univerſitaͤt Bonn berufene, srdentlihe und 

anfferordentliche Profefforen, fo wie die Univerfitärsbiötiothefare und 
der Proſektor, in fo weit fie mit den aufferordentlichen Profeſſoren 
in gleichem Range ftehen, find, vermöge ihrer Anftellung Mitglieder 
diejer Anſtalt, und haben aller Rechte derfelben fi zu erfreuen, wo: 
Hegen fie auch alle, damit verbundene Pflichten erfüllen muͤſſen; dies 
jenigen Profefforen, welche nach den Geſetzen der Eatholifchen Kirche 
im Coͤlibate zu leben verbunden find, imgleichen diejenigen Ilniverfis - 
gärdtchrer, welche die Profeffur nur als ein Nebenamt befleiden, und 
diejenigen aufferordentiichen Profefforen, welche als folche aus Unts 
verfitätsfonds nicht befoldet werden, bleiben jedoch von der Anftalt 
ausgefchloffen. — Aufferdem wird es nur noch dem Univerfitäts: 
richter, dem Quaͤſtor, und dem Univerfitätsfefretär geftattet, der Aus 
ſtalt beizutreten. nn ' | 
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6. 175. Ueber die echte. und Pflichten der Mitglieder diefer 
Anftalt, fo wie über die Verwaltung‘ derfelben, fprechen befondere 
ten, die Wir unterm 22, Maͤrz 1822 Allerhoͤchſtſelbſt vollzogen 
aben. 0 

indem Wir durch vorftehende Statuten die Berfaffung Unſerer 
Univerfität zu Bonn feftiegen, befehten Wir derfelben, und allen zu 
derfelben gehörigen Perfonen, infonderheit aber linferem Kurator und 
allen Profeſſoren und andern äffentlichen Lehrern, ſich uͤberall dar⸗ 
nach zu richten, und Unferem Miniſterium der geifitichen und Unter: 
richtssAngelegenheiten, auf.die Befolgung derfelben zu: achten, und die, 
im Verfoig und zur Vollziehung dieſer Statuten für, die eingeinen 
Fakultäten, Inſtitute und Gegenftände erforderlichen, Inſtruktionen 
und befondern Reglements und Beſtimmungen zu erlaſſen. — Deß 
zur Urkunde ꝛc. — Berlin, den 1. September 1827. 

Sriedrih Wilhelm. 
(epntras.) v. Altenftein. 

A. Statuten der evangelifchsthenfogifchen Fakultät der 
Koͤniglich Preuffifhen Rheinifhen Friedrich: Wilhelms 

Univerfirät zu Bonn. Vom 18. Oktober 1834. 

- Auf den Grund der Verfaffung, welche Seine Majeſtaͤt der König 
der Rheiniichen Friedrich Witheims Univerſitaͤt in Bonn mittelft der 
Statuten vom 1. September 1827 zu geben geruht haben, ertheilt 
das unterzeichnete Minifterium ber evangelifch.-theologifchen Fakultaͤt 
in Benn folgende Statuten. W 

Erſter Abſchnitt. Von der evangelifchitheologifhen 
Fakultat uüberhaupt. Be 

Begriff und Zweck derfelben, u U 
$.1._Die evangelifchstheofogifhe Fakultaͤt iſt diejenige Abthei⸗ 

fung der Rheiniſchen Friedrich-Wilhelms Univerfität, welche für die 
Kuttur und Pflege der gefammten ‚ewangelifche theoegtfchen Kiffen: 
fhaft, wie für den Unterricht in derfelben beftimmt iſt. Ahr allge 
meiner Zweck tft, die theologiſchen Wiffenfchaften pum Beten der evans 
gelifchen Kirche zu pflegen und zu fördern; ihr beſonderer Zweck, für 
den Dienft, zunächft der evangelifchen Kirche der weſtlichen Provinzen 
des preuffiichen Staats, tächtige und wuͤrdige Beiftliche auszubilden. 

Zufammenſetzung der Fakultät. 

$. 2. Die evangeliſch⸗theologiſche Fakultaͤt, im weitern Sinne, 
umfaſſt alle zu deren wiſſenſchaftlichem Gebiete gehoͤrende, ſtehende 
ordentliche, Honorar: und auſſerordentliche Profeſſoren, nebſt den Re 
petenten und Privatdozenten. Im engern Sinne, wo die Fakultaͤt 
zugleich als Kollegium betrachtet wird, beſteht diefelbe blos aus dem 
jenigen ftehenden ordentlichen Profefforen, die ausdrücklich zu Mitglie⸗ 
dern und Beifisern des Kollegiums ernannt, und für beſtimmte Fächer 
berufen find, im Gegenfage der Honorar Profefforen, bie blos an den 
auf den Senat fih beziehenden Rechten Theil nehmen. Die Fakultät 
im engern Sinne, oder das Kollegium der in den: 66. 36: und 38. 
der Univerfitätsftaruten bezeichheren ordentlichen Profeſſoren der evans 
elifchen Theologie, beauffichtigt unter der im $; 22. der Univerſitaͤrs⸗ 

Ratuten vorgefchriebenen Leitung eines Dekans das ganze Lehegebiet 
der evangelifchen Theologie anf der Univerſitaͤt. Zu BEER 
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Zweiter Abfhnitt. Bon dem Verbältniffe der Fakultät 
E zur evangelifhen Kirche. | 

Kirhliher Karakter der Fakultät. 

- 683 Die Fakultät befennt ſich zu der unirten evangelifchen 
Kiche, und ift verpflichtet, ihre Lehre mit den Srundfägen biefer 
Kirche, wie ‚fie in deren anerkannten Bekenntnißfchriften übereinftims 
mend und jchriftgemäß aufgeftellt worden find, im Einklang zu erhals 
ten, und ihre Wirkfamfeit dem Dienfte diefer Kirche zu widmen. 

j Pflichten der Fakultät, in Beziehung auf die allgemeine enangeliihe Kirche. 

. 4. Es ift der Beruf: der Fakultät, das Sinteteffe der evanges 
tischen. Kirche, von dem Standpunkte der theologiſchen Wiffenfchaft 
aus, nah Auffen und Sinnen zu wahren. Es wird von ihren Glie⸗ 
dern erwartet, daß fie den verfehrten Richtungen und den Einſeitig⸗ 
feiten der Zeit nach Kräften entgegen arbeiten, die theologifchen Wiſ⸗ 
fenfchaften in Elarem chriftlichen Geifte und im Intereſſe der evange: 
liſchen Kirche anbauen, und den Ertrag befonnener theologifcher For: 
fhung zur Förderung chriftlicher Erfenntnig und evangelifhen Glau— 
bens durch mündlichen Vortrag oder in Schriften gemeinnuͤtzig machen. 

Verpflihtung zu theelogifhen Responsıis. 

$. 5. Die Fakultar ift verpflichtet, auf die im Intereſſe der 
evangelifhen Kirche ihr von Behörden und einzelnen Perfonen zu: 
kommenden Anfragen theologifche Responsa zu ertheilen. 

Verhältniß zu der Provinziafticdhe, . 
$. 6. Das befondere Verhältnig der Fakultät zu der evangelis 

ſchen Kirche der weftlichen Provinzen des preuffifchen Staats, zu des 
ren Dienfte fie zunächft gegründet iſt, wird durch befondere Verord 
nungen beftimmt. werden. 

Dritter Abſchnitt. Bon den Verhandlungen der evans 
gelifch:theologifchen Fakultät, und Ihrem Verhaͤltniſſe 
zu der Rheiniſchen Friedrich-Wilhelms Univerſitaͤt. 
7 Die evangeliſch⸗theologiſche Fakultät iſt theils integrirender 
Theil der Univerſitaͤt, theils repraͤſentirt fie in derfelben feldftftändig 
Die: evangelifche Theologie. . 
9-8 Die Fakultät, ihre Glieder und Angehörigen find an bie 
narelung und Ordnungen: der Univerfität gebunden, wie fie auch 
nach ihren verfchledenen Stellungen an den Nechten der Univerfität 
Theil nehmen. Jedes ordentliche Mitglied der Fakultät im engern 
Sinne ift eben fo verpflichtet als berechtigt, an den KollegialsBeras 
thungen und Geſchaͤften Theil zu nehmen. Cine gänzliche oder: theifs 
jveife, beftändige oder temporare Befreiung davon erfordert jederzeit 
eine befondere Dispenfation von Seiten ded Miniſteriums. . 
99 Nah dem Tode eines Fakultaͤtsmitgliedes erhaͤlt deffen 

Bachgelaffene Wittwe während eines halben Jahres die Tantieme von 
den, zur DBertheilung fommenden Fafultätdemolumenten, wie fie ihr 
Mann bezogen haben würde, während welcher Zeit der Nachfolger in 
der Fakultat an diefen Emolumenten feinen Theil nimmt. Hinter⸗ 
läffe der Verſtorbene, ftatt einer Wittwe, unmündige Kinder, oder 
ftirdt deren Wutter im Sanfe des erften halben Jahres, fo geht der 
Genuß des Emolumentenantheils bis zum Ablaufe des halben Jahres 
auf diefe Unmündigen über. - - ' 

In dem der evangelifchstheofogtfchen Fakultät ausfchließs 6. 10. 5 
lich zugewieſenen Wirkungskreiſe handelt dieſelbe ſelbſtſtaͤndig nach den 
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im $. 26. der Univerſitaͤtoſtatuten gegebenen Vorfchriften. In Hin⸗ 
fihe der Pflichten und Rechte des Dekans, wird auf die allgemeinen 
Beltimmungen in den $$. 22—23, und. 122, der Univerfitätsftatuten 
Bezug genommen. Insbeſondere wird dem Dekan zue Pflicht ges 
macht, im Falle entfiehender amtliher Mißhelligkeiten zwifchen sinzels 
nen Mitgliedern der Fakultät, das SGefchäft eines Vermittiers zu übers 
nehmen, und eine gütliche Beilegung zu verfuchen. Betriſſt die Streis 
tigkeit die eigene Derfon des Dekans, fo tritt der Prodekan an bie 
Stelle deffeldben. Die Entwürfe und Reinfchriften der, an vorgeords 
nete Behörden abzuftattenden Berichte hat der Dekan allen Mitglie⸗ 
dern der Fakultät zur Unterzeihnung vorzulegen. Andere Schreiben, 
desgleichen Gutachten der Fakultät, werden, nach vorheriger Geneh⸗ 
migung des Entwurfes, blos vom Dekan in der Reinfchrift unters 
zeichnet. Alle Kommunifationen der Fakultät mit dem Minifterium 
werden von dem Dekan an das Kuratorium der Univerfität zur weis 
teren Beförderung gefenbet, — Bei mündlichen Verhandlungen ber 
Fakultät, muß die Berathſchlagung von dem älteften, die Abftimmung 
aber von dem jüngften Mitgliede der Fakultät anfangen, und dieſes 
Verfahren ift auch bei fchriftlichen Verhandlungen zu beobachten‘, in 
fo fern es die örtlichen Verhältniffe geftatten. Iſt ein Fakultaͤts: 
befchluß nicht einhellig aefafft worden, fo find die in der Minderheit 
fih Befindenden berechtigt, abgefonderte Bota nicht nur zu den Akten 
zu geben, fondern auch zur Kenntniß der vorgefeßten Behörden zu 
bringen. Die gefeglich beftimmten Einkünfte des Dekans beftehen: 
a) in einem Zehntheite der Promotionsgebühren, welche die Kandibas 
ten des Licentiatens und Doktor: Grades zu erlegen haben, auffer fets 
ner Rate an diefen Gebühren, die ihm als ordentlichem Fakultaͤts⸗ 
mitgliede zufommt; b) in den Gebühren für die Inſkription in das 
Album facultatis, welche für einen von der Schule, oder von Haus 
nach der Univerfität Eommenden, fich der evangelifchen Theologie wids 
menden Studirenden einen Thaler, für einen von einer andern Unis 
verfirät kommenden, einen halben Thaler betragen; c) in den Gebuͤh⸗ 
ren von zwei Thalern für die Veollziehung eines Abgangszeugniſſes; 
d) in einem Zehntheile der Gebühren, welche für geforderte Gutach⸗ 
ten tegend einer Art von den Betheiligten erlegt werden, als praeci-. 
ua decanı, , 

p $. 11. Wie die wohlthaͤtige Vereinigung ber Lehrſtuͤhle aller 
Miftenfchaften zu einer Univerfität den Zweck bat, die enge innere 
Verknüpfung aller Wiſſenſchaften zu einem zufammenhängenden Gan⸗ 
zen auch Aufferlich -darzuftellen, die nochmendige Wechfelmirkung bei 
der Pflege und Förderung der einzelnen Wiffenfchaften zu erleichtern, 
und fchädlicher Einfeitigkeit zu, wehren; fo ift es die Aufgabe der evans 
gelifchstheologifchen Fakultät, die Vortheile, welche fie als Theil einer 
Univerfität geniefft, für ihre Wiſſenſchaft ſowohl, als für die Bildung 
der ihr angehörigen Studirenden fruchtbar zu machen. 

6. 12. Die Rheinifche Friedrich Wilhelms Univerſitaͤt ift, nach 
6. 6. ihrer Statuten, eine gemifchte und paritätifche. Der evangelifchs 
theofogifchen Fakultät wird daher, unbefchadet der ihr gegen die evans 
gelifche Kirche obliegenden Pflichten, insbefondere eingefchärft, was in 
diefer Beziehung zur Erhaltung bes guten Vernehmeus zwifchen den 
beiden Religionstheilen allen Mitgliedern der Univerfität durch den 
6. 8. jener Statuten zur Pflicht gemacht if. Bei feierlichen Repraͤ⸗ 
fentationen der ganzen Univerſitaͤt bat die evangeliſch⸗theologiſche Kas, 
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eunitaͤt, nach $ 6. der Unlverſitaͤtsſtatuten, Jahr um Jahr mit der 
farholifch sthenfogifchen Fakultaͤt wechfelnd den Vortritt u den uͤbri⸗ 

gen Fakultäten, und unterzeichnet auch in diefer Ordnung durch ihren 

jebesmaligen Dekan. | 

Vierter Abſchnitt. Bon den Vorlefungen und Inſtituten 
ber Safultät. 

Lehrfächer und Cyklus der Vorleſungen. j 

$. 13. Die zum Lehrkreiſe der evangelifch stheofogifchen Fakultät 

gehörigen Vorlefungen zerfallen in propädentifche und in Borlefungen 

über die einzelnen fpeziellen Sächer der evangelifchen Theologie felbft. 
Zu jenen gehört die Vorleſung über Encyklopädie und Methodologie 

der theologifchen Wiſſenſchaften, welche in jedem Semefter gehalten 

werden fol. Die Vorlefungen über die einzelnen Disziplinen betrefs 

fen: 1) Exegeſe dee Alten und Neuen Teftaments, nebſt Einleitun 

in das Alte und Neue Teflament, biblifcher Kritif und Hermeneuti 

and bibliſcher Archäologie; 2) Kirchengefchichte und Eirchliche Archaͤo⸗ 

logie, Patrologie und atriſtik und Dogmengeſchichte; 3) Dogmatik; 

4) criſtliche Moral; 5) Symbolit; 6) Kirchenrecht; T) praftiiche 

Theslogie. — Der evangelifch scheologifchen Fakultät wird ein evan⸗ 

gelifcher Profeſſor aus ber juriſtiſchen Fakultaͤt uͤberwieſen, um fuͤr 

die Studirenden der evangeliſchen Theologie Vorleſungen über das 

Kirchenrecht zu halten, und um an den Sefchäften der. Fakultät, fo 

fern fie in das Gebiet des Kirchenrechts fallen, befonders wenn in 

diefer Beziehung Gutachten zu geben find, Theil zu nehmen. In 

Foige der Beſtimmung im $. 19. der Univerſitaͤtsſtatuten, liegt es der 

Fakultät sb, dafür zu forgen, daß von den ihr angehörigen Profeſſo⸗ 

ren in dreijährigen Cyklen fammtliche theologiſche Wiſſenſchaften in 

zweckmaͤßiger Folge und die wichtigſten Disziplinen, namentlich die 

Eregefe des Alten und Neuen Teflaments, die Kirchengelchichte, Dog: 

matit, Moral und praftifche Theologie, in jenem Zeitraume wenigs 

ftens zu zweien Malen vorgetragen werden. Auch ift den evangelis 

hen Studirenden der Theologie von dem zeitigen Dekan bei ihrer 
feription in das_Album facultatis ein gedrucktes, von der evanges 

fifch » theologiſchen Fakultät entworfenes, und von dem Minifterium 

genehmigtes Studienfchema zu ihrer Berathung mitzutheilen. 
NWertbeilung der Worlefungen. 

$. 14. Die Vertheilung der Vorleſungen beruhet auf freier 

Uebereink unft der Profefloren, nah Maaßgabe three amtlichen Ders 

pflihtung und nad) den Beſtimmungen im $. 21. 38. 39. der Uni⸗ 

verfitätsftatuten.. . 
Verpflichtung der Profess. ordinar., honor. und der Profess. extraordin. 

$. 15. Damit die Fakultaͤt der ihr in diefer Beziehung aufges 

fegten Berantwortlichkeit Univ. St. $. 19.) genügen koͤnne, find die 

Professores ordinarii, honorarii und die. Professores extraordinarii vers 

bunden, die zur Erzielung. ber nothwendigen Vollftändigkeit der Vor⸗ 

fefungen an fie ergebenden Aufforderungen ber Fakultät, fo weit dies 

ſeiben den Bedingungen ihrer Anftellung gemäß find, zu beachten. 
Gharaktse der Vorleſungen. Privatissima. 

$. 16. Der Zweck der Vorleſungen ift, eine Elare Erfenntnig 

von dem Gegenftande jeder Disziplin zu begründen, dad wiflenfchafts 

liche und religioͤſe Intereſſe für dieſelbe anzusegen, und die Zuhörer 

sum eigenen weitern Studium anzuleiten.. und in Stand zu ſetzen. 
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Der Dozent fol ba die Hauptpunkte gehoͤrig entwikkeln und bes 
gruͤnden, das Bewährte und Gewiſſe hervorheben, mit: der Ermaͤh⸗ 
nung anderer Meinungen und Hypotheſen fparfam feyn, und in ſei⸗ 
nem Vortrage die Deutlichkeit, die Würde und den Ernft herrſchen 
loffen, welche der Segenftand erheifcht. Die im $. 120. der LUnivers 
fitätsftatuten unter dem Namen privatissima aufgeführten Borlefuns 
gen find, ihrer Natur nach, geeignet, zumal wenn fie mit Unterreduns 
gen verknüpft werden, in das innere der MWiffenfchaften. tiefer einzus 
führen, al8 durch Öffentlihe und Privars Vorlefungen, zu weichen der 
Zutritt allen Studirenden offen fteht, gefchehen kann. Wer zu Guns 
ften auderlefener, durch Talent, Eifer und Fleiß ausgezeichneter Juͤng⸗ 
Unge folche efoterifche Vorlefungen als unentgeltlich zu haftende ans 
Fündigt, und zu Stande bringt, wird dadurch für das: laufende Halb⸗ 
jahr von der Verpflichtung, öffentliche Vorleſungen unentgeltlich zu 
halten, entbunden. Will er von diefer Vergänftigung Gebrauch mar 
chen, fo nehmen in ber Reihe der von ihm angekündigten Borlefuns 
gen die privatissıma die erfte Stelle ein,. wo nicht, die zweite gleich 
nach den Öffentlichen. Doc, iſt er im erften Falle verpflichter, neben 
dem privatıssimum eine öffentliche. Borlefung anzufündigen, welche er 
halten werde, wenn das privatissimum nicht zu Stande komme, 
Theologiſche Vorleſungen anderer, nit zur evangeliſch⸗ theologiſchen Fakaltät gehötigen 

Lehrer. 

§. 17. Ordentliche oder auſſerordentliche Profeſſoren, die einer 
andern Fakultaͤt angehoͤren, und Vorleſungen, die in den Lehrkreis der 
evangeliſch⸗theologiſchen Fakultaͤt fallen, halten wollen, muͤſſen hierzu 
die Zuftimmung der eben gedachten Fakultät nachfuchen. Faͤllt dev 
Beſchluß fiir den Nachfuchenden ungänftig aus, fo fteht ihm noch der 
Regreß an das Minifterium frei. Die Ankündigungen der evangelifchs 
theologifhen Vorleſungen folcher nicht zur Fakultät gehörigen Profefr 
foren, werden im Kataloge denen der evangetifch stheologifchen Privat⸗ 
dozenten beigefügt. ' 

| Infßlitute der Satultät. 

6. 18. Die beiden‘, der Fakultät angehörigen Inſtitute find das 
evangelifch:theofogifche, und das homiletiſche Seminarium, deren Leis 
tung befondern Dirigenten, unter der Aufficht der Fakultät, übertras 
gen If. In Betreff derfelben wird auf die befonderen, von dem Mis 
nifterio ihnen ertheilten Vorfchriften, namentlih auf das Reglement 
für. das evangelifchstheologifhe Seminarium vom 9. Dezember 1819 
und anf die Statuten für das homiletifhe Seminarinm vom. 7. Juli 
1823 Bezug genommen. 

Fünfter Abſchnitt. Von der Aufficht der Fakultät über 
die ihr angehörigen Stubdirenden. | 

Auffiht über die Studien. 
$. 19. Der Fakultät liegt ob, über den Fleiß und die zweckmaͤ⸗ 

Bige Studienordnung der ihr angehörigen Srudirenden zu wachen. 
Sie hat darauf zu fehen, daB von denfelben in dem erſten Studien: 
jahre die nothwendigen hiftorifchen, philologifchen und philofophifchen 
Borbereitungswiffenfchaften nicht verabfäumt werden, und daß diefel: 
ben in ber Auswahl der: Kollegia eine zweckmaͤßige Folge, und in Ruͤck⸗ 
fiht auf die Zahl derfelben das gehörige Verhälmiß beobachten. Der 
Dekan hat die befondere Verpflichtung, bei der Inſkription der ner 
Angelommenen die erften nothwendigen Weifungen zu geben, auſſer 

L 
\ 
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dem find afle Glieder .der Fakultaͤt, in Beziehung auf alle berfelßen 
angebörige Studirende, auf gleiche Weiſe verbunden, durch Nathichläge 
und Ermahnungen fowohl für diefen Zweck, ald auch zur Belebung 
und zweckmaͤßigen Anordnung des häuslichen Fleiffes der Studirenden 
u wirken. So fern Privaterinnerungen nicht ausreichen, find bie 
—ã verbunden, dem Dekan Anzeige zu machen, damit die⸗ 
fer die ihm durch die Beſtimmungen im $. 28. der Univerſitaͤtsſtatuten 
dargebotenen Mittel ergreife, 
\ riufſicht Über die Bitten. 

6. 20. Je weniger wiffenfchaftlihe Tuͤchtigkeit allein ausreicht 
u einer fegensreichen Führung des Predigtamts, defto mehr liege der 
—2 auch die Sorge ob, die religioͤs ſittliche Ausbildung der ihr 
angehörigen Studirenden nach Kräften zu fördern, und insbeſondere 
in ihnen eine lebendige Liebe für ihren geiftlichen Beruf und eine Ges 
finnung zu weffen, wie fie_die dankbare Anhänglicheit für Seine 
Majeſtaͤt den König, das Königliche Haus und den ganzen preuffis 
ſchen Staat verlangt. Am wirkfamften werden bier die Anregungen 
feyn, welche von den Lehrern ſowohl in Vorlefungen, als im Umgange 
den Zuhörern gegeben werden, um fie die Größe und Wichtigkeit des 
von ihnen enählten Berufes und die Nothwendigkeit, durch eigene 
chriftlich srefigiöfe Bildung fi zur religiöfen Leitung Anderer würdig 
vorzubereiten, klar erkennen und tief empfinden zu laſſen. Auf diefem 
Wege wird die Fakultät ed zu erreichen fuchen, daß die ihr angehäris 
gen Studirenden fih auch Aufferlich eines tadellofen Wandels und 
einer ernften und würdigen Haltung, wie fie ihrem kuͤnftigen Berufe 
angemefien ift, befleiffigen. 
21. Wenn fih dennoch ein Stubirender ber evangelifchen 
Theoiogie eines unfittlichen oder unanfländigen Wandels fehuldig macht, 
fo bat, abgefehen von der amtlichen Einfchreitung des akademifchen 
Gerichts, auch die Fakultät die Obliegenheit, nach Befinden der Um⸗ 
fände, entweder privatim durch eines ihrer Mitglieder, oder amtlich 
durch den Dekan, oder durch den Dekan vor verfammelter Fakultät, 
demfelben die angemeflenen Ermahnungen zu ertbeilen. | 

6. 22. Das alademifhe Gericht ift angewieſen, von allen Vers 
gehen der Studirenden der evangelischen Theologie, welche vor dems 
felben vorfommen, den Defan in Kennmiß zu fegen. 

$. 23. Findet die Fakultät bei einem ibe.angehörigen Studirens 
den einen fo unverbeflerlichen Leichtfinn, oder eine ſolche Rohheit des 
Betragens, oder gar einen fo verderbten Karafter, daß fie denfelben 
fir fitelich unfähig zur befonnenen Vorbereitung zu einem geiftlichen 
mte haften muß; fo kann fie durch den Dekan bei dem afademifchen 

Senate, unter Beifügung der Gründe, darauf antragen, denfelben von 
der Univerfitäe durch Exkluſion zu entfernen. 

Sechster Abfchnitt. Bon der Anftellung und Einführung 
der Profefforen der evangelifhen Theologie 

Präfentationsreht der Fakultät. \ 

$. 24. Wenn em ordentlicher evangelifch stheofogifcher Lehrftuht 
erledigt iſt, fo iſt der Fakultät geftattet, drei für denfelben geeignete 
Männer dem Deinifterium duch den Kurator gutachtlich in Vorſchlag 
zu bringen. ' 

WVereldigung der neu angeflelltn Profefforen. 
$ 23. Jeder neu angeſtellte ‚ordentliche oder anfferorbentliche 
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liche lateinifche Rebe über ein felbft gewähltes Thema, fein Amt ans 
treten. £ ' _ nn nn oo. 

0 Einladung zu Dell. Nee 
6. 27. Der ordentlihe Profeffor: ladet zu feiner Antrittstede 

durch ein lateinifhes Programm, welches'er auf feine Koften drukken 
(affen wuß, das geſammte Lehrperfonale der “Untverfität ſelbſt ein; 
Zu der Antrittsrede eines aufferordenzlichen Drofeffors ergeht eine eins 
fache Einladung des Dekans, durch einen lateinifchen Anſchlag, deſſen 
Druckoften der neu Angeftellte zu zahlen hat. - EEE 

‚ Professores desigaati, THE 

6. 38. Bevor die neu augen Profeſſoren jenen Antrites⸗ 
leiſtungen genügt haben, werden ſie nur als Professores designati,'bes 
trachtet und im Katalog aufgeführt, und find nur zur Ausuͤbung ne 

Lehramts befugt. Bei den neu angeftellten Profeſſoren bat der Der 
fan von Amtswegen darauf zu halten, baß den in den $$. 26. und 
27. enthaltenen Verpflichtungen bderfelben im Laufe des Semeſters, 
wo die Bereidigung erfolgt ift, oder doc fpäteftens in der erften Haͤlfte 
des nächfifolgenden Semeſters von ihnen Genuͤge geleifter werde. - 

Einführung der ordentlichen Profefforen in bie Katultät und im den mat. . . 

. 29, Der Professor ordinarıus designatus bat an ben gemeins 
Shaftlihen Rechten der Fakultät und des Corpus Professaram. ordi- 
nariorum noch feinen Antheil. Er erlangt denfelben erſt durch ‚feine 
Einführung in die Fakultät, und bie darauf folgende Einführung im 
den Senat, welche unmittelbar nah Erfüllung der Antrittöleiftungen 
refp. durch den Dekan in einer Fafultätsfigung, und durch den Rek⸗ 
tor in .einer Senatefisung zu bewirken find. 

‚  Detanabilkät. " 

6. 30. Zum Dekan fann das neue Mitglied der Fakultät erſt 
nach Verlauf von drei vollen Defanatsjahren gewählt werden. j 

Siebenter Abſchnitt. Bon der Ertheilung afabemifcher 
J Wuͤrden. 

Net der Ertheilung akademiſcher Würden. 
. 31. Die Fakultaͤt befigt, nach $. 18. der Univerſitaͤtsſtatuter 

das | Red, bie höchfte gelehrte Würde in der evangeliſch en Theolor 



ober. ben Grad eines ‚sacresanetze: thenlogide et sacrae scriptarae 
Doctor, und neben demfelben auch ben niederen eines Licentiatus 
uacrosanetae thaologiae zu ertheiten. 
nic AVASedingungen der: Wefpung zum Licentiatengrabe. . 

G6. 32. Wer den Licensiatengrad erwerben will, muß wenigſtens 
dret Jahre auf einer Univerſitaͤt Theologie ſtudirt haben, vorzägliche 
afademiiche Zeugniffe über Fleiß und Sitten beibringen, und nachwei⸗ 
fen. koͤnnen, daß er mit dem Zeugniſſe ber. Reife die Liniverfität bezo⸗ 
en, auf derfeiben den. Abilofophifhen, hiſtoriſchen und philologifhen 

Borsereitungswiffenfhaften die noͤthige Aufmerkſamkeit gewibmet, und 
einen vollfiändigen Kurſus der theniogifchen Wiſſenſchaften gemacht 
abe. Die darauf bezuͤglichen Zeugniſſe reicht er mit .einem an bie 
akultaͤt gerichteten Meldungsfchreiben bei dem Dekane ein, und fügt 

eine lateiniſche Abhandlung über einen felbft gewaͤhlten theologifchen 
Gegenftand und ein lateiniſch abgefafite® Curriculum vitae bei, in 
weichem er den Sang feiner wifienfchaftlihen Bildung ausführlicher 
erzaͤhlt, umd zugleich bemerkt, weichen theologifchen Disziplinen er bes 
fondaren: Fleiß gewidmet hat. . | 
nn... Euntſcheidung ber Yakyıltät Über ble Zufaffung ber Anmeldung. 

$. 3. Die Fakultät entfcheidet nach den eingereichten Papieren, 
ob die Meldung zutäflig fey. Nimmt fie diefelbe an, fo beſtimmt fie 
dem Kandidaten einen Tag zur mündlichen Prüfung. 
; 1 WLieerntiatenprüfung. 

.. 6. 234. Der Zweck der in lateiniſcher Sprache zu haltenden muͤnd⸗ 
lichen Pruͤfung iſt, zu erforſchen, ob der Kandidat einen genauen und 
ruͤndlichen Ueberblick über das ganze Gebiet der theologiſchen Wiſſen⸗ 
—en in der exegetiſchen und hiſtoriſchen Theologie, oder auf 
einem dieſer beiden Felder, eine eindringendere, auf die noͤthigen phi⸗ 
lalogiſchen, hiſtoriſchen und philoſophiſchen Grundlagen geſtuͤtzte, und 
durch Denken angeeignete Kenntniß beſitze. Nach Beendigung der 
Pruͤfung entſcheidet die verſammelte Fakultät, während der Gepruͤfte 
abtreten muß, durch Stimmenmehrheit, uͤber den Erfolg derſelben und 
die Wuͤrdigkeit des Kandidaten, und dieſe Entſcheidung wird dem Letz⸗ 
tern ſogleich durch den Dekan angekuͤndigt. Der Erfolg und die Wir⸗ 
kung der Abweiſung eines Gepruͤften wird dahin feſtgeſtellt, daß der 
Abgewieſene, mit Verluſt der erlegten erſten Hälfte feiner Promotions⸗ 
gebuͤhren, fuͤr zwei Jahre zu keiner zweiten Pruͤfung auf einer in⸗ 
haͤndiſchen Univerſitaͤt zuläffig, ſolches aber ſofort von dem Dekane in 
dem zu reklamirenden Abgangszeugniſſe des Abgewieſenen zu vermer⸗ 
ten iſt. Ueber den Gang und Erfolg der Pruͤfung iſt ein kateinifches 
Begtokoll aufzunehmen, welches auf Erfordern dem Miniſterio vorge 
legt werden muß. , 

Deffentlie Disputationen. ' 

Br 35. Die in der mündlihen Prüfung Beſtandenen werden 
zur Öffentlichen Disputation zugelafien, welche nie länger als ſechs 

Wochen nad gehaltener mündiicher Prüfung aufgefchoben, und nie 
erlaffen werden darf. Sie wird in lateinifcher Sprache über lateiniſch 
gefchriebene und von dem Dekan genehmigte Theſes gehalten, welchen 

das Curriculum vitae des Kandidaten beigefügt feyn muß. Den 
Vorſitz dabei führt der Dekan, oder ein, auf feinen Antrag, von der 
Fakultät ernannter Prodefan, welcher den Reſpondenten nöthigenfalls 

-unterftügen und die Ordnung des ganzen Akts zu beauffichtigen 
a — Der Dekan ladet durch einen fateinifchen Anfchlag zu Der 
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Disputation ein. — Die Opponenten find‘ eheifs erbetene, theits feet: 
volllige:: Der erften muͤſſen jedesmal wenieſtens drei, und unter ihnen: 
muß immer ein ordentlicher oder aufferordentiicher Profeſſor der Far 
kultaͤt befindtich feyn. "Gelingt es dem Kandidaten felbft nicht, die er: 
forderiichen Opponeneen zu gewinnen, fo werden fie von der Gafutede " 
ernannt. Disfin Ernennungen Folge zu leiſten, find verpflichter‘ vie 
Privatdozenten und Repetenten der Fakultät, die Diitglieder des evan⸗ 
geliſch⸗theblogiſchen Seminarit, und die Studirenden, welche Koͤn 
Kiche Benofizien genseffen, fo fern fie fchon im dritten Jahre ihrer lint: 
verfitätsftudien ftehen, — Segen biefe erbetenen oder ernannten Opper 
nenten hat der Reſpondent zuerſt feine Thefes, und zwar in der Ord⸗ 
nung zu. vertheidigen, Daß die Studirenden anfangen, die Repetenten 
and: Dozenten folgen, und unter den letztetn der altefte Profeſſor dem 
Schluß macht. — Naͤchſtdem flieht es, auf die an die ganze Vers 
fammtung gehende Anfforderung des Nefpöndenten, Jedem frei, ale 

. aufferondenttiches Opponent aufzutreten. | EEE 
TEN ee Promotlond vitttuäs. u 
936. Nach beendigter Disputation erfolgt die Promotion, nachs 
dem ber Präfed zuvoͤrderſt, nach einer angemeſſenen Einfeitung, dem 
Kandidaten, der dabei die rechte Hand auf bie Bibel legt, das Ges 
luͤbde nach dem vorgefchriebenen Formular abgenommen hat. — 
Daranf wird der Kandidat von: dem Promötor zu der Würde eines 
Licentiati sacrosanetae :theologiae feierlih ernannt und proklamirt. 
Zugleich überreicht: der Letztere demſelben das von ber Fakultät voll⸗ 
zugene Diplom; welches durch Anfchlag am ſchwarzen Brette bekannt 
gemacht wird — ‚Eine Dankfagung des Promovirten mache den Bes 
ſchluß der FeierlichEeit. en 

Bedingungen der Meldung "zum Doftergrade. , 

.$ 37. - Zus Erlangung des Grades eines Doktord der Theologie 
kann fih nur derjenige melden, welcher den Licentiatengrad bereits 
erbatten, und fete: en das afademifche Studium beendigt ‚hat. 
Det der Meldung hat der Kandidat, auffer den Papieren, melche 6.32. 
fuͤr die Meldung zum Licentiatengrade vorgefchrieden find, auch Zeug: 
niffe über diefe beiden Punkte beizubringen. - 2 
638. Die in den’ 69. 32— 36 über die Priifung, Abteilung, 
Disputation und Promotion gegebenen Beftimmungen gelten auch hier, 
mit folgenden Modifikationen. Zuvörderft muß der Kandidat eine las 
teinifche Differtation, über welche er zu disputiren gedenft, einreichen, 
und dem Dekan: an Eides Statt verfichern, daß er fie-feibft verfaffe 
habe. Finder die Fakultät diefe Differtation genügend, fo wird er, zur 
Pruͤfung sugelaffen. Diefe unterfcheidee fih von dem Examen eines 
Kandidaten der Licentiatenwürde durch ein tieferes Eingehen in die 
einzeinen Disziplinen der evangelifchen Theologie üMrhaupt, und ber 
fonders durch eine genauere Behandlung derjenigen fpeztellen Fächer, 
denen fich der Kandidat vorzugsmeife gewidmet hat, und in denen ee 
als Lehrer aufzutreten gedenft. Sie zerfällt in die fcheiftliche und 
mündliche. Die fchriftliche Prüfung befteht darin, daß’ jeder ordent⸗ 
lie Drofeffor einige Fragen aus feinen Lehrfähern dem Kandidaten 
zur fchriftlihen Beantwortung durch den Dekan vorlegt, welche der 
Kandidat im Haufe des Defans und unter deffen Auffücht zu Bears 
beiten hat. Die fehriftlihen Arbeiten des Kandidaten werden von 
dem Dekan bei ber Fakultät In Hmlang Sefeßt, und, wenn fie genuͤ⸗ 
gend Gefunden werben, woruͤber die Majorttät entſcheidet, wird ein 
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Tag zur mündlichen Prüfung angefet, Diefe ſchlieſſe ib. zunaͤchſt 
an die fchriftlichen Arbeiten des 
andere Fächer und Materien über. Nach beendigter Prüfung wird 
in derfelben Sigung über die Würdigfeit und Zulaflung des Kandts 
baten abgeftimmt, wobei Stimmenmehrheit der in der. Sitzung gegen: 

- wärtigen Mitglieder der Fakultät entjcheidet. Bei Stimmengleichheit 
giebt. die Stimme des Dekans den Ausichlag. Wird der Kandidat 
ur öffentlichen Disputation zugelaffen „ fo muß er immer.und ohne 
usnahme vorher feine in lateiniſcher Sprache verfaflte. und von der 

Fakultaͤt genehni te Differtation, Behufs der Disputation, druffen 
laffen. Der. Difjertation felbft ift das Curriculum vitae des Kandi⸗ 
daten anzuhängen. Disputationen über bloße Thefes find ‚in feinem 
Salle zuläflig. — Der Doftorandus bisputire ohne Präfes. Unter 
den Opponenten muß immer ein von der Fakultät, ohne Willen des 
Doktoranden, zum Opponenten ernannter ordentlicher Profeflar ſeyn, 
welcher in der Folge der Opponenten zulegt auftritt: — Die Pros 
motion gefchieht, nach Berufung des Kandidaten auf den obern Kas 
theder, mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten und ſymboliſchen Hands 
lungen, und während derfelben ftellen fich die Pedelle mit den Unis 
verfitätsfceptern zu beiden Seiten des Katheders. 
‚ Verpflichtung ber Fakultätsglieder zur Anweſenheit bei den Prüfungen; und Dispytationen. 

$. 39. Die Mitglieder der Fakultät find verpflichtet, bei dem 
Promotionspruͤfungen als Eraminatoren mitzuwirken, bei den Diepus 
tationen gegenwärtig und nach den Umftänden thaͤtig zu ſeyn. In 
dringenden Verhinderungsfällen müffen fie fih bei dem Dekan: ent⸗ 
fchuldigen, damit für die Wahrnehmung ihrer. Funftionen anderweitig 
geforgt werde. W 

Verzeichniß der Promovirten. 

$. 40. . Die Fakultät führt ein eigenes: Album für die von ders 
felben promovirten Perfonen. Die Promoti, welche, anmwefend find, 
möffen ihre Namen eigenhändig eintragen, die Namen der Abmwefens 
den zeichnet der Dekan ein. Der Lebtere bat bei allen Namen die 
übrigen Umftände der Promotion, die Art und Zeit derfelben anzu: 
geben. Auflerdem müflen ein Eremplar der Theſes oder der Differs 
tation, und ein Eremplar bes Diploms zu den Fakultaͤtsakten genoms 
men werben. | 

Promotionsgebühren und deren Vertheilung. - 

9.41. Für den Licentiatengrad werden, an Gebühren, funfz 
Thaler in Solde, für den Doftorgrad einhundert Thaler in Golde 
entrichtet. Won den Promotionsgebühren wird die Hälfte vor dem 
Eramen an die Univerfitäts:Quäftur gezahlt, und fällt, wie auch der 
Erfolg deffelben fey, der Fakultät zu. Die andere Halfte wird un: 
mittelbar nach der Promotion entrichtet. Kat der zum Doftor zu 
Promovirende früher bei der Fakultät die Licentiatenwürbe ermorben, 
und dafür die Gebühren entrichtet, fo hat er für das Doftorat nur 
noch fünfzig Thaler in Golde zu zahlen. — Diefe Gebühren werden 
von dem Defan eingezogen und auf folgende Weife vertheilt: I) zwei 
grwanzigeheiie empfängt der Rektor, wovon die Hälfte ihm feldft, ein 

tertel dem Sekretär und ein Viertel den beiden Pedellen zu gleichen 
Theilen zufallen; 2) zwei Zwanzigtheile erhält der Defan auch in dem 
Galle, dab die Promotion duch einen Prodefan verrichtet wäres 
3) zwei Zwanzigtheile fallen der Univerfitärsbibliothef zu; 4) eim 
Zwanzigtheil verbleibt der Fakultaͤtskaſſe; 5) die übrig bleibenden 

8 

andidaten an, geht dann auch auf 
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dreizehn Zwanzigtheile werden unter fämmtliche ordentliche Fakultäts⸗ 
glieder, welche bei der Promstion anmefend: und —* gewefen-find; 
einfchließlich des Dekans, zu gleichen Theilen vertheilt. Die Eramir 
nationsgebühren, weiche "ein Promovendus entrichtet hat, der nad) der 
Pruͤfung von der Fakultät abgemiefen ift, follen eben fo vertheilt wer⸗ 
den, wie zuvor.angegeben iſt, jedoch mit der Ausnahme, daß Mekrör, 
Dekan; Sekretaͤre und Pedelle Eeine befondere Quote davon erhäfte 
Alle uͤbrigen bei der. Promotion vorfallenden Drucks und anderen 
KRoften hat der Kandidat noch aufferdem befonders zu beftreiten. 
Die⸗auſſerhatb der Fakultät fallenden Antheile kann die Fakultaͤt weder 
ertaffen ; noch ermäßigen. - Die den Faknltätsgkiedern zukommenden 
Antheile zu erlaſſen oder zu ermäßigen, iſt lediglich Sache der einzels 
nen Desheiligten. Das Miniſterium behält fich indeffen die Befugniß 
vor, die Promotionsgebähren, bei großer Dürftigkeit des zu Promos 
virenden, ganz oder theilweiſe zu erlaffen. 

3. Ehrenpromotionen. u 

$. 42.. Die Fakultaͤt iſt befugt, Männern von ausgezeichnetem 
Verdienfte um’ bie theofogifchen Wiffenfhaften den Doftorgrad, ohne 
weitere Leiftungen, honoris tausa, zu ertheilen. Der Antrag dazu 
muß von einem Mitgliede der Fakultät gefchehen, und es muͤſſen in 
demfelben die wiſſenſchaftlichen Verdienſte des Borge chlagenen aus 
einander geſetzt, imgleichen ‘die von ihm verfafften Werke oder bie 

‚ etwa eingefandten fhriftlihen Abhandlungen beigefügt werben. Zur 
Bewilligung des Antrages iſt Einftimmigkeit der Fakultät erforderfich. 

Achter Abſchnitt. Weber die Zulaffung von Repetenten - und Privatdozenten, und deren Stellung. ae Fakultät 9* 
ren. Habilitation ber Privatdorenten. u 

$,. 43. Alle diejenigen, weiche, ohne durch Ihe Amt dazu. berechs 
tigt zu feyn, Vorleſungen über einzelne Theile der theologifchen. Wiſ⸗ 
fenfchaften zu halten beabfichtigen,. müflen bie licentiam privatim do- 
cendi.dei der. theologifchen Fakultät: nachfuchen. 1 

6. 44. Das Inſtitut der Repetenten und Privatdozenten iſt ala 
eine Vorbereitungsfchule für das afademifche Lehramt zu betrachten, 
Die Fakultät wird die genauere Kenntniß der ihr angehoͤrigen Stus 
direnden benugen, um die dazu geeigneten zur Einſchlagung ‚diefen 

- Laufbahn aufjumuntern, untüchtigen aber diefe aßzurathen.- , — 
$-.45. „Sn den erften nei, Sahren nach vollendetem akademiſchen 
Triennio darf Niemand als Privatdozent, wohl-aber.ald Repetent zus 
gelaſſen werden. tn 
nn.) 5 Medingungen der Zulaſſung der Repetenten. BE Er 
9 46. Wer für. alle Fächer der Theologie als Repetent zugelaſ⸗ 
fen werden will, muß fich zuvor die theolo che Bicentiatenmärde. ex 
werben, wer nur für gewiſſe Faͤcher der theologifchen Wiffenfchaften 
ald Repetent aufireten will, muß in denfelben ein Examen vor der 
Fakultät beftehen. Die Zulaffung erfolgt durch einen einfachen Bes 
fcheid an. den Kandidaten, und wird dbemnächft dem Miniſterium mits 
teiſt des Kurators angezeigt. | tn 

Be , Berech tigung der Repetenten. .* oo 

.. $. 47. Die Repetenten find nur berechtigt, mit den Studirenden 
Wiederholungen. über diejenigen Fächer der theofogifchen Wiſſenſchaf⸗ 



asbo 
ten, für weiche fe zugeiefien find, anzuſtellen und daͤrfen ‘unter Geis 

- ner Bedingung auch nit privatissime eigene. Vorlefungen halten. 
Bedingungen der Bewerbung um die Licentiam :privatim: docapdı. , 

6,48, Wer ſich als. Dozent habilitiren will, muß: wenigſtens 
fhon zwei jahre fein afademifches Triennium zuruͤckgelegt haben ud 
die theologische Licentiaten ober Doktor⸗-Wuͤrde beſitzen. Hat ey eine 
diefer Würden auf einer ausländifchen Univerſitaͤt empfangen, fo muß 
er bei der Fakultaͤt um Genehmigung derſelben einfommen, und zu 
bem Ende derfelben fein Diplom, ein fateinifches Curriculum: vitae 
und die etwa von ihm herausgegebenen Schriften, jedenfalls ſeine ‚ges 
ruckte oder gefchriebene Abhandlung aus den Hauptfaͤchern norlegen, 
ber welche er Vorleſungen zu halten beabſichtigt. Wenn die Fakul⸗ 

tät ans den leßteren feine gelehrt? Tuͤchtigkeit Hinlänglich zu erkennen 
meint, fo kann fie ihm jene Benchmigung ertheilen; fonft muß ſich 
der Doktor einem Kolloquio, der Ricentiar einem Eramen, zum Bes 
hufe der Moftrififation, unterwerfen. _ 

Kabilitationsleilungen der Privathozenten. ins 
6. 49, Derjenige, welcher. fi) um die Licentiam "privatim do- 

cendi bewirbt, hat der Fakultät in feinem Anmeldungsfchreiben. beizus 
gen: 8 en in lateiniſcher Sprache abgefaſſtes Curriculum vitae; 
das Diplom Über die von ihm erlangte Licentiatens ader "Doftor? 

uͤrde; 3) feine Abgangszeugniffe von den Univerfitäten,, welche. er 
equentiet hat; 4) wenn. er Inlaͤnder iſt, den — er ſei⸗ 

nee Militaͤtpflicht im ſtehenden Heere Genuͤge geleiſtet hat; 5) die 
Anzeige, uͤber welche Faͤcher er zu leſen gedenkt; 6) eine gedruckte 
oder geſchriebene Abhandlung aus den Hauptfaͤchern, uͤber welche er 

Vorleſungen halten will; 7) eine ſchriftliche, vom Kurator ‚der Uni⸗ 
verfität dem Kandidaten ertheilte Erlaubniß, fih zur Habilitation als 
Privatdozent melden zu dürfen. — Wenn bie Fakultät die Meldung 
uläffig findet, fo muß” der Anfuchende binnen einer Srift von vier 
ochen, weiche Auch verlängert werben kann, eine Probevorfefung in 

lateiniſcher Sprache über ein ihm aufgegebenes Thema aus dem Fache, 
wofür er: ih habilitiren will, vor- verfammelter Fakultaͤt halten, — 
Hierauf folgt ein Kolloguium der Fakultaͤtsglieder mit dem Kandida⸗ 
ven, wobei der Profeſſor des Fachs, für weſches fich der Kandidat ges 
meldet hat, den Anfang macht. Nach beendigtem Kolloquium: fritt 
der Kandidat ab, und bie Fakultät entſcheidet a aeimmenmehrheit, 
Über die. Ereheilung oder Bermeigerung der nachgeſuchten Lieenz. Der 
Beſchluß wird dem Kandidaten durch den Dekan bekannt 'gemarht, 
und mittelft des Kurators dem Minifterium angezeigt. — Der zuger 
laſſene Privatdözent hat-danın noch binnen drei Monaten eine öffent: 
liche Antrittsvorlefung über ein felbft gewähltes, aber- von der Fakul⸗ 
tät genehmigtes Thema in deutſcher Sprache im großen Hoͤrſaale der 
Untverfität zu hatten: Die Einladung dazu gefchieht durch einen Tatet- 
nifchen, anf Koften des Kandidaten gedruckten, und unter die Profeſ⸗ 
Kom und Dozenten der. Univerfität zu‘ vertheifenden, Anſchlag des 

‘+ 

* 

Ausnahmen. en u 
‚60. Wenn fih Jemand zugleich um die thentogifhe Doktor: 

oärk und die PAR rivatirn. docendi a ee —— ibm; 
alls er jene erhält, die $.49. vorgefchriehenen Habilitationsleiftungen, 
is auf bie öffentliche Vorleſung, eriaffen werden. In dem Falle, 

daß, zugleich mit jener Lieenz, die thendogifche Licentiacenwuͤrde nach⸗ 
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geſucht wird, darf das 6. 40: vorgefdtieheme Kallvquium ‚ame: ke 
Peomptionspräfung vereinigt werden. .. N zur. 

— Zulaung ve — — 

oder fer das ber Een <hesfonie, ganz oder: zum: beat 
vensiaten melde ſich füs em. — 

zu alten. 

. 62. In d * —— jr cheof — | . er. Megel ſollen er evaagrli £ 0 
rege nicht mehr ats ſechs Privardszensen.. zugelaſſen werden: Es 

ngt von dem Miniſterium ab, beſonderer Verhaͤltniſſe wegen Aus⸗ 
nahmen vor dieſer Regel u’ machen. Auch: darf einem Privates 
zenten die Licentia docendi von des Fakultaͤt' har. fuͤr ufer: Fahre ers 
theilt, Fann aber nach derem Verlqufe durch einen rinfachen Falultaͤtg 
befchluß nerläugert werden. 

553. Dieeni Beige di Det e Ricentjoren: Wär ejenigen e oktor⸗ ‚oder Lic u⸗ 
von der evan — 2* cheolo, SCH ae, hi einigen 6 —— 
Wilhelms Unter tät emp lat haben, zahſen Kür, ‚ihre, Habilitae 
de nichts. Die anderswo Deomosirkeie mi m üffen. age en vor der 
Be tenben Probevoriefung fünfiund wanzig Thaler in’ Oolde bei 
Der. aivecfi Ve r als Habilitationsgebuͤhr erlegen, weiche in jer 

dile, ohne Ruͤckſicht aufs günftigen ober. nf Rigen Erfolg, def 
Stud verbleibt. Für eine Noſtriſtkationspruͤſung und Ausfertigun 
der besfallfigen Akte werden dreißig Thaler. in Golde vor derf 
bei der Univerſitaͤt squäftur entrichtet, und verbleiben der Fakultät, guch 
bei einem für den Kandidaten ungünftigen Ausfälfe der Prüfung.“ 

Ankündigungen der Pribardozenten und Repetenten. : 

$. 54. Die Privatdogenten und Repetenten muͤſſen die Anfüns 
digungen ihrer Worlefungen. und Stepeticorien dem Dekane eilrechen, 
damit derſelbe ſie, mit ſchriftlich beigefügser Genehmigung, am Ahwani 
zen Breite anheften: Tafie.- - BETBRRENE. 

. —— ber Deivaidorenten iR Repetten Bach. 2 gohaktör. randf 
. 55. Die Fakultaͤt har die Verpflichtung „.burch ihre Mitpliei 

der die Vorlefungen der ihr angehörigen een von'Zeic: pe 
Zeit beſuchen zu Taffen, führt Die Aufficht auch uͤbet ihren: ebene 
wandel und berichtet über dieſelben jährlich an has Minſterium. 

8. 56, Die Fakultaͤt bat dae Reit, diejenige Pikvatdogenten, s e 1 > en 4 

melde beſondere Hoffnungen geben, dem Miniterium au. Stipendirn 
in Vorſchlag zu bringen. — 

$. 87. Alle Geſuch Bee bald um-® fe aan a . e Geſuche der zenten um. Beförde 
—* an die Fakultaͤt. Sie können von dieſer Nah 



eich. abgewieſen, aden; niit ihrem Gutachten verfehen, dem Mini⸗ 
* überreicht werden. — Wenn ſich ein Privatdojent mindeſtens 
drei Jahre hindurch beſonders bewaͤhrt hat, fo darf die Fakultät den⸗ 
ſelben dei: Miniſterium zu einer aufjerordentlichen. Profeflur in Vor⸗ 
ſchlag bringen ... on nen 

‚.ı . Debnunggmitel: dee Fakuͤſtät gegen Ihre ‚Yrinatbegentem: unb Diebetenten.... :  .' 

‚mie. 58%: Falla, guͤtliche Erinnerungen bei xinem Prinatdozenten 
oder: Miepeteniten ‚nicht ‚ausreichen follten, ſtehen der Fakultät folgende 
Drönungsmittel: :gegen, dehfelben zue 1) Bei Teichterer Anſtoͤßigkeit 
Warnung. oder Verweis Durch den Dekan’, entweder allein, oder; vor 
werfammelter Fakultät; 2):8ei: wiederholten. oder gröbern Berftößen, 
yoterbiktion ‚auf. tin. halbes Jahr, oder, nach Umſtaͤnden, gänzliche 

= Der auf Snterdiftion oder Nemotion. ausfallende Fa⸗ 
kultaͤtsbeſchluß iſt ‚vor ſeiner Vollziehung dem Miinifterium. zur Ges 
nehmigung. einzureichen. .i:.“... . oo due on 

Ausnahmen. Pr Ed 

$. 59. Für aufferordentliche Fälle, mo: ältere Gelehrte von aners 
kannter Würde . und. entfchiedenem: wiſſenſchaftlichen Verdieunſte fich 
der evageli a Sakultät als Privatdozenten anfchlieflen 
wollen;;: behätt: fich das Minifterium vor, eine, Ausnahme von. den in 
ben 696. 43. bis 54; enthaltenen Beſtimmungen eintreten zu :laflen....:: 
4 Merlin; den IB. Ottober 1834 :ı nn 
Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts⸗ und Debipfnal’Anpelegenhekten. 

" u v. Arteiftein. 

B:"&Scätuten der katholiſchetheologiſchen Fafuftäc: der 
Königlich Breuftithän ®beiniißen. Brledrid' Wirheiine 
, Antverfität zu Bonn: Bom 18. Oftober 1834 

"Auf den Grund ider Serfaflung, weiche Seine Majeſtaͤt der 
König mittelft der Statuten wom.i. September 1827 der Rheinifchen 
Friedrich⸗Wilhelms Liniverfitäe ‚zu. gebe: geruht haben, ertheilt das 
intenzeichnete Miniſterium der ‚Satholifchstheoiogifchen. Fakultät in 
Denn folgende Statnteh. ı.:...- -. re a 
ME GBMGG. . de! . ee) V 6 
Erſter Abihnitk Von der katholiſchotheologiſchen, 

A “ A gFakultaͤt überhaupt, ... . r 
er, UT HT nd Zweck deielbaon: 7 0 
ih L. Die katholiſch⸗theologiſche Fakultaͤt iſt diejenige: Abchei⸗ 
fung ber: — Friedrich? Wilhelms Univerſitaͤt, welche für ‚Die 
Kultur und Pflege der geſammten katholiſchen Theologie, wie fuͤr den 
Unterricht in derſelben beſtimmt iſt. Ihr allgemeiner Zweck beſteht 
in: Dder Ergruͤndung, Ausbildung und ‚Erweiterung der geſanunten 
datholiſch; theologiſchen Wiffenfchaften; ihr beſonderer Zweck geht de⸗ 
fuͤr den: Dienſt, zunaͤchſt der katholiſchen Kirche der weſtlichetz 

eovingen des preuſſiſchen Staats tuͤchtige und wuͤrdige Geiſtliche 
auszubilden. Pe Ä 
„ 62% Die Eatholifchs sheologifche Fakultaͤt im - weitern Sinne 

umfaſſt alle, zu deren wiſſenſchaftlichem Gebiete gehörende, ftehende 
ordentliche, Honorar⸗ und aufferordentliche Profeſſoren, nebſt den Rea 
petenten und Privatdozenten. Im engern Sinne, wo die Fakultaͤt 
zugleich als Kollegium betrachtet wird, beſteht dieſelbe blos aus den⸗ 
jenigen ſtehenden ondentlichen Profeſſoren, die. ausdruͤcklich zu Mie⸗ 

= 

4 
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liebern und Beifigern des. Kollegiume ernannt, und für Beftimmte 
ebrfächer berufen find, im Gegenfage der Honorar : Profefforen‘, die 

bios an den auf den Senat fich beziehenden Rechten Theil nebi . 
men. Die. Sakultde im engern Sinne beauflihtigt unter der im 
$. 22. der Univerfitätsflatuten: vorgefchriebenen Leitung eines: Dekans 
das ganze Lehrgebiet der Eatholifchen. Theologie auf der Univerficät. 

Zweiter Abſchnitt. Von den Verbäftniffen der Fakultaͤt 
| zur katholiſchen Kirche. ur o.. 

$. 3. Das Verhältniß der Eatholifch stheofogifchen Fakultaͤt zur 
katholiſchen Kirche ergiebt fih aus ihrer Beftimmung, und folgt im 
Allgemeinen der Analogie des Fanonifchen Rechts. 

Verhältniß der Fakultät zum erzbifhöflihen Stuhl. 

G. 4. Des Königs Majeftät haben durch die Alerhöcfte Kabi⸗ 
netsordre vom 13. April 1825 feſtzuſetzen geruht , daß der Erzbiſchof 
von Köln zu ber katholiſch-theologiſchen Fakuitaͤt der Univerſitaͤt zu 
Bonn im Wefenttidhen diefelbe Stellung einnehmen foll, in welcher fich 
der Fuͤrſtbiſchof von Breslau . zur Batholifchstheologifchen Fakuttaͤt 
der Univerſitaͤt dafelbft, in Folge der im Auszuge bier beigefchlöffenen 
Berordnungen. vom 26. Auguft 1776 und .vom 26. Julius 1800: bes 
findet, und daß insbefondere in. Betreff der Anftellung, Disziplin 
und Entfernung der Lehrer der katholiſch⸗theologiſchen Fakattät ie 
Bonn dem. Erzbifchöflichen Stuhle disfelden. Befugniffe beigelegt wer⸗ 
den follen, deren fich in diefer Beziehung der ef von’ Brei 
lau. erfreut. Die desfalliigen genaueren Beſtimmungen haben Seine 
Majeftän der König dem Miniiterium zu überlaffer und’ zugleich. zu 
befeblen geruht, daß diefelben in die Statuten der Eathollich «theotes 
giſchen Fakultaͤt der Univerfickt zu Bonn übernommen werden fol 
ben. — Dieſem Allerhoͤchſten Befehle gemäß ift nach Anleitung der . 
in- den 69. 5., 6., 7. und 8. der- Verordnung vom 26. Auguft. 1776 . 
und im 6. 19. der ‚Verordnung vom 26. Julius 1800 enthaftenen 
Beſtimmungen bereits unter dem 20. April 1825 ftatutarifch feſtge⸗ 
fegt.und wird hiermit wiederholt: .1) Daß in der katholiſch-theolo⸗ 
gilhen Fakultät zu Bonn: Niemand angeftelle oder zur Ausübung des 
ehramts zugelaffen werden foll, ohne vorhergegangene Ruͤckfrage bei 

dem Erzbifchöflichen Stuhle, und daß diefer berechtigt feyn. fell, we⸗ 
gen - erheblicher, die Lehre oder den Lebenswandel des in Vorſchlag 
Sebrachten betreffenden Bedenken die Anftellung oder Zutaffung deis 
felben abzulehnen. — 2) Sollte ‚wider Werhoffen ein ver katho— 
liſch⸗ theologiſchen Fakultät in Bonn angehöriger Lehrer in feinen Bars 
leſungen oder in ‚Schriften der -Fatholifhen Glaubens- und Sitten 
Lehre, weiche er xotffenfchaftlih zu begründen berufen ift, zu nahe 
regen, oder auf andere Are in fittlich sreligtöfer Beziehung ein aufs 
fallendes, Aergerniß ‚geben: fo ift:der erzbifchöfliche Stuhl befugt, hiers 
von. Auzeige zu machen, und das Minifterium wird, auf den Grund 
einer: fülchen. Anzeige, mit. Ernſt und Nachdruck einfchreiten und ‚Abs 
büffe ieiſten. — 3) Ueberhaupt ſtehtdie Excholifch schenlogifche Fakul⸗ 
tät, in fo weit die katholiſche Kirche an. der Wirkſamkeit derſelben 
betheiligt iſt, unter der geiftlichen Aufficht des Erzbifchofs. Diefer 
hat das Recht, fie, ſo oft es ihm gut fcheine, zu vifitiren oder viſi⸗ 
tiven zu laflen; die halbjährigen Lektionenverzeichnifie muͤſſen ihm 
vorgelegt werden, und die Fakultät ifE ‚gehalten, die Bemerkungen 
deſſelben über rein theofogifche Gegenſtaͤnde ehrerbietig aufzunehmen 



und mac Möglichkeit gu beachten. Jene Aufficht erſtreckt füch auch 
auf die einzelnen Deitglieder der Fakultaͤt in ihrer Eigenfchaft als 
fatholifche Geiſtliche, und der Erzbifchof ift berechtigt, in den Källen, 
wo wider diefe Eigenfchaft verſtoßen iſt, mit VBorwiflen des Miniſte⸗ 

riums Die geeignete Zurechtweifung eintreten zu laffen. ' 
Berpflihtung zu theblogifchen Responsis. , 

6. 5. Die Fakultät iſt verpflichtet, auf die im Intereſſe der 
katholiſchen Kirche ihr von den Behörden und einzelnen Perfonen 
zufommenden Anfragen Refponfa zu erteilen. 

Dritter Abſchnitt. Von den Verhältniffen der Fatholifch 
theologifhen Fafultäc zu der Rheinifhen Friedrich: 

Wilhelms Univerfiräs. 
8.6. Die Eathotifhstheologifche Fakultät iſt theils integrirender 

Theil der Univerfität, theils repraͤſentirt fie in derfelben felbftftändig 
die Eatholifche Theologie. Zr Ä 

. 7. Die Zakultät, ihre Glieder und Gehörigen find an die 
Verfaffung und Ordnungen der Univerfität gebunden, wie fie auch 
nach ihren verfchiedenen Stellungen an den Mechten. der Univerſitaͤt 
Theil nehmen. jedes ordentlihe Mitglied der Fakultaͤt im ern 
Sinne tft eben fo verpflichtet als berechtigt, an den Kollegiatberathun⸗ 
gen und .Gefchäften Theil zu nehmen. Cine gänzgliche oder theilweiſe, 
eftändige oder. temporäre Befreiung davon erfordert eine befondere 

Dispenfation des Miniſteriums. | 0 
: 68. In dem ber katholiſch⸗theologiſchen Fakultät ansſchließlich 

angewiefenen Wirkungskreiſe Handelt dieſelbe felbftftändig, nach den 
im $. 26. der Univerſitaͤtsſtatuten gegebenen Borfchriften. 
69 Wie die wohlthätige Vereinigung ber Lehrftühle afler 

Wiſſenſchaften zu einer Uainerfität den Zweck hat, die enge innere 
Verknüpfung aller Wilfenfhaften zu einem zufammenhängenden Ganı 
zen auch Aufferlich darzuftellen, die nothwendige Wechſelwirkung -bei 
der Pflege und Förderung der einzelnen Wilfenfchaften zu erleichtern, 
und ſchaͤdlicher Einfeitigkeit zu wehren: fo iſt ed die Aufgabe der Eas 
tholiſch⸗ theologiſchen —* t, die Vortheile, weiche fie als Theil 
eier Alniverfität genieſſt, für ihre Wiffenfchaft ſowohl, als für die 
Bildung der ihr angehörigen Studirenden fruchtbar zu machen. 

8. 10. Die Gheinifche Friedrich⸗Wilhelms Untverfiräe iſt, nach 
der Beſtimmung tim $. 6. ihrer Statuten, eins. gemifchte und paritaͤ⸗ 
tifche. Der Eathofifch stheologifchen Fakultaͤt wird daher, unbeſchadet 
der ihr gegen die Latholifche Kirche obliegenden Pflichten, insbefons 
dere eingefchärft, was in dieſer Beziehung zur Erhaltung des guten 
Vernehmens zwifchen der beiden Kölickonätbeiten alten Mitgliedern 
der Univerfität durch den $. 8. ber Liniverfirätsfaturen zur Pflicht 
macht if. Bei feierlichen Nepräfentationen der ganzen Univerſitaͤt 
at die Latholifchstheologifche Fakultät, nach $. 6. der Univerſitaͤts⸗ 

ftatuten, Jahr um Jahre mit der evangelifch:theologifchen Fakultaͤt 
wechſelnd den Vortritt vor den übrigen Fakultäten, und unterzeichnete 
uch in diefer Ordnung durch ihren jedesmaligen Dekan. 0 

Vierter Abſchnitt. Vom Dekan, deffen Pfligten und 
Rechten. 

I 6. 11. In Hinſicht der Pflichten und Rechte des Dekans wird 
auf die allgemeinen Beſtimmuugen in ben 66. 22—23, und 122. der 



Antoarfisätsftatıten. Bezug geronnnen. Insbaſondere mich dem Der 
kan zur Pflicht gemacht, im Falle entſtehender amtlicher Mißhellig⸗ 
keiten zwiſchen einzelnen WMitgliedern der Fakultät das Geſchaͤft tines 
Vermittlers zu Übernehmen. und eine zuͤtliche Beilegung zu verſuchen. 
Sollte ihm dieſe nicht gelingen, fo heat er die ſtreitige Sache mictelſt 
eines Fakuttaͤtsberichts am das Kuratorium. zu brisgen. Betrifft die 
Streitigkeit die eigene Perfon des Dekans, fo tritt der Prodekan 
an die Stelle deflelben. on. | 

. 7.8121 Die Entwürfe und Reinfchriften der, au vorgeorbuetd Bes 
hoͤeden abzuſtattenden, Berichte hat der Dekan allen: Mitgliedern der Fa⸗ 
kultaͤt zur Unterzeichnung vorzulegen. Andere Schreiben, desgleichen 
Gutachten ber Fafnttät, werten, nach vorheriger Genehmigung des Ent⸗ 
wurfs, blos. vom Dekan in: der Reinſchrift unterzeichnet. Alle Kom— 
munftatisnen der Fakultaͤt mit dem. Miniſterium fowohl, als mit. dem 
erzbifchöflichen Stuhle werden von dem Dekan an das Kuratorium 
der. Univerfität zur. weiteren Beförderung gefandt. Bei mündlichen 
Verhandlungen der. Fafultät muß die Berathfchlagung von dem älter. 
ſten, die Abſtimmung aber von dem jüngflen Mitgitede der Fakultät 
anfangen, und diefes Verfahren iſt auch bei fchrifdlichen Verhandlun⸗ 
gen zu beobachten, in fa fern es die örtlichen Verhältniffe geftatten. 
IR ein Fakultaͤtobefchluß nicht. einhellig gefafft worden, fo ‚find Die 
in der Minderheit fi Befindenden berechtigt,.ihre abgefonderten Vota 
nicht. nur gu. den Akten zu geben, fondern aucd zur Kenntniß deu 
vorgefegten Behörden zu bringen. — Die EM beſtimmten Ein 
tünfte. des: Defans befteben: a) in einen. Zehntheile der Promo—⸗ 
ttonsgebühren, welche die Kandidaten des Licentiatens und Doktor⸗ 
Grades. zu uriegen haben, aufſer feinee Hate an dieſen Gebühren, 
die ihm. als: ordentlichen Fafulsätsmitgliede zufommt; b) in den Ger 
buͤhren für: die. Anffription in das Album facultatis, weiche für eR 
nen son der Schule nder von Haus nach der Univerſitaͤt kommenden, 
fi) der katholiſchen Theologie: widmenden Studirenden Einen Tha 
fer, für einen von einer andern Univerſitaͤt kommnden einen halben 
Thaler. betragen; <) in den Gebähren von Zwei Thalern für bie 
Bollziehung eines Abgangszeugniffes; d) in einem Zehntheile der Ges 
Bähren, welche für geforderte. Qutachten irgend einer Art von den 
Vetheiligten erlegt werden, al® praecipua Decani. - u. 

Sänfter — Von den Vorleſun en in der 
nr Batholifhrtheologifhen Fakultät. . 

Vrodadeurtiche Vorleſungen, aud Worfefungen Über bie einzcinen Zweige der kathefiſchen 
N Sheelogie.. ’ 

..,9 13. Die zum Lehrkeeife der katholiſch⸗theologiſchen Fakultaͤt 
gehörigen: Vorleſungen zerfallen in propuͤdeutiſche, und in Vorleſun⸗ 
&, über die einzelnen fpeziellen Zweige und Fächer der katholiſchen 

ofogie ſelbſt. Zu jenen gehören die Vorleſungen über Encyklopaͤ⸗ 
die und Merhodologte, welche in jedem Semefter gehatten werben fol 
ion. Die Worlefungen über die einzeinen Diszipiiwen betreffen: 
1) Kicchengefchichte ,. nebft chriftlichen Alterchümern, Patrologie und 
Patriſtik, wie auch Kebergefihichte; 2) Eregefe des. Aiten und Neuen 
Teſtaments, nebft Einleitung in das Alte und Neue Teftament, biblis 
ſcher: Kritiß und Hermeneutik und bibliſcher Archaͤologie; 3) Dogmas 
tie; 4) Moral; 5) Kirchenrecht; 6) praktiſche Theologie. — Die für 
de im Obigen genannten Lehrfücher beſtehenden ordentlichen. Profeſſu 



sets bet dee Bakuitär:.find sin den Untverſttaͤtsſtatuten $. 35, feſtge⸗ 
fest.  Aufjerdem wird. der Larholifch »theelogifchen Fakuitaͤt noch ein 
Profeſſor des Kirchenrechts aus der. juviftiichen Fakultaͤt, mit Br 
ſtimmung des erzbifhäflichen Dtuhls uͤberwieſen, um. an. den..&es 
fhäften der Fakultät, in fo Feen: fie ‘in das Gebiet des Kirchen⸗ 
rechts fallen, beſonders, wenn. in. Htefer Beziehung Gutachten zu’ ger 
ben find, Theil zu.nehmen. us: .. - : 7.209: on ur 

. ‚Eyklus der Vorleſungen. Dr eure 
6:44 In Folge der Beftimmung im :$. 19. der Univerſitaͤts⸗ 

ſtatuten, liegt es der Fakultät ob,. dafür zu ſorgen, daß von den ihr 
angehoͤrigen Profeſſoren, in. dreijährigen Cyklen, faͤmmtliche theologiſche 
Wiſſenſchaften in zweckmaͤßiger Folge und ‚die wichtigſten Diezipfinen, 
namentlich Dogmatik, ‚Moral: und praktiſche Theologie, Exegeſe 
des Alten und Neuen Teſtaments und Kirchengeſchichte in jenem .Zeit- 
saume wenigſtens zu zweien Malen vorgetragen: werden. Auch iſt 
den Studirenden der katholiſchen Theologie von dem zeitigen Dekan 
det. ihrer Inſkription in das Album facultatis ein gedrucktes, von. ber: 
Fakultät entworfenes, und von dem Minifteriam genehmigtes Stu— 
dienfchema zu ihrer Berathung mitzutheilen. a 
— Vertheilung der Vorleſungen. 

615 Die Vertheilung der Vorleſungen beruht. auf freier Her 
Bereinkunft der Profefforen, nad, Maaßgabe ihrer amtlichen Verpflichs 
tang, ‚und nach den Beflimmungen in den 69. 21., 38. und 39, der 
Univerſitaͤtsſtatuten. =... ° mn 2 
Wexpflichtung der Srofefferen: ordin., honor. und. ber profess. extraordin. : 
6. 16. Damit die Fakultaͤt der ihr. in dieſer Beziehung aufer: 

legten Verantwortlichkeit (Univ. St. $. 19.) genuͤgen koͤnne, find die 
Professores ordinarii, honorarii und die Professores extraordinarii vers 
Banden. die zur Erzielung ber nothwendigen Vollſtaͤndigkeit der Vor⸗ 
lefungen an: fie ergehetiden Aufforderungen der Fakultät, fo. weit dies 
felben ‘den Bedingungen ihrer Auftellung gemäß- find, zu beachten. 
Mon win Charakter. der Worlefungen.: Privätissima. * °. : 1 m 

. 17... Der Bwed:.der Vorleſungen ift, eine klare Erkenntniß 
von dem Gegenftande jeder Disziplin zu begründen, das wiſſenſchaft⸗ 
liche and veligiöfe Intereſſe Für diefelben anzuregen, und bie Zuhoͤrer 
um eigenen weiteren Studium -anzuleiten und in: Stand; zu feßen. 
Der Dozent fol daher die Hauptpunkte gehörig entwiffeln und, ber 
gründen, das Bewaͤhrte und Gewiſſe hervorheben, mit” der. Erwaͤh⸗ 
nung von Meinungen und Hypotheſen fparfam feyn; und in feinem 
Vortrage die Deutlichkeie, die Würde und den Ernſt heerfchen.taffen, 
weiche der Gegenſtand erheifht. — Die im $. 120. der Univerfirätss 
ftatuten unter dem ‚Ntamen:. Privatissima aufgeführte Vorleſungen, 
find, ihrer Natur nach, geeignet, zumal wenn fie mit Unterredungen 
verfnäpft werden, in das innere der Wilfenfchaften tiefer einzufuͤh⸗ 
ven, als durch ‚Öffentliche und Date jungen ‚. zu welchen ‘der. Zus 
teite allen Studirenden offen flieht, gefihehen kann. Wer zu Gunſten 
auserleſener, durch Talent, Eifer und Fleiß. ausgezeichneter Juͤnglinge 
forche .efoterifche Vorleſungen als unentgeltlich zu, haltende ankuͤndigt 
und zu Stande bringt, wird dadurch für das laufende Halbjahr von 
der Verpflichtung, öffentliche Vorlefungen unentgeltlich au halten, ents 
bunden. Will er von diefer Vergünftigung Gebrauch machen; fü 
nehmen in: der Reihe der von ihm angekündigten Vorleſungen bie 
Privatissıma die erfie Stelle ein, wo nicht, die zweite gleich nach. den 

« 
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Afentlichen. : Doc iſt er im erfien Falle: verpflichtet, neben dem 
Privatissimum eine öffentliche Vorieſung anzufündigen, weiche er halı 
ten werde, wenn dag’ Privatissimum nicht gu Stande fomme. 

Katholiſch⸗ theologiſche Vorleſungen anderer, nicht zur katholiſch⸗ theologiſchen Fakultät 

gecehörigen Kehrer. 
$. 18. Ordentliche oder auſſerordentliche Profeſſoren katholiſcher 

Konfeſſion, die einer andern Fakuitaͤt angehören, und Vorleſungen, die 
in den Lehrkreis der katholiſch⸗theologiſchen Fakultät fallen, halten- wols 
len, muͤſſen hierzu die Zuftimmung der ‚ebengebachten Fakultaͤt -nachs 
ſuchen. Faͤllt der Beſchluß der Fakultät für den Nachſuchenden ungüns 
ig aus, fo fteht ihm noch der Regreß an das Minifterium frei. — Die 
nfündigungen der Eatholifchstheologifchen Vorlefungen folcher, nicht: zur 

Fakultaͤt gehörigen Profefloren werden im "Kataloge denen der katho⸗ 
kifchstheologifchen Privatdozenten beigefügt. Webrigens gilt, in Bezug 
auf das Verhaͤltniß zum Erzbifchöflichen Stuhl, auch bier. dasjenige, 
was im 6. 4. unter Pr, 1. verordnet iſt. 

Schöter, Abfhnitt. Bon der Auffiht der Fakultät Aber 
bie ihr angehörigen Studirenden. 

Aufſicht Über die Studien. | 
6. 19. Der Fakultät liegt ob, über den Steig und bie zweckmaͤßige 

Studienordnung der ihr angehörigen Studirenden zu wachen. Sie hat 
insbefondere darauf zu ſehen, daß von denfelben In dem erften Studien, 
jahre die nothwendigen philofophifchen, hiftorifchen und phkiofogifhen 
Vorbereitungswiſſenſchaften nicht verabfäumt werden, und daß diefelben 
in. der Auswahl der Kollegien eine zweckmaͤßige Folge und, in Ruoͤckſicht 
auf die Zahl derfeiben, das gehörige Verhaͤltniß beobachten. — Der Du 
fan hat die befondere Verpflichtung, bet der Inſkription der neu Anger 
fommenen, ;die erften. nothwendigen Welfungen zu gaben: aufjerdem find 
alle Glieder der Fakultät, in Beziehung auf alle Derjeiben, angehörhge 
Studierende, auf gleiche Weiſe verbunden, durch Rathfchläge and Eri 
mahnungen, ſowohl für. diefen Zweck, als auch zur Belebung und zwecks 
mößigen Anordnung des. häuslichen Fleiſſes der Studirenden, zu wirken. 
So fern Privaterinnerungen nicht ausreichen, ſind die Fakultaͤtsglieder 
verbunden, dem Dekan Anzeige zu machen, damit dieſer die ihm durch 
die mung im $. 28. der Univerfitätsfigtuten dargebotenen Mit: 
tel ergreife, Ä en 

Aufſicht über die Sitten. 
8. 20. Je weniger wiſſenſchaftliche Tuͤchtigkeit allein ausreicht zu 

einer ſegensreichen Fuͤhrung eines geiſtlichen Amtes, deſto mehr liegt der 
Fakultaͤt ob, die religioͤs⸗ſittliche Ausbildung der ihr angehoͤrigen Stus 
direnden nach Kräften zu fördern, und insbefondere- in Ihnen eine lebens 
dige Liebe für ihren geiftlichen Beruf, und eine Befinnung zu wekken, 
wie fie die dankbare Anhänglichkeit für Seine. Majeftär den König, das 
Königliche Haus und den ganzen preuflifhen Staat erheifcht. Am 
wirffamften werden bier die Anregungen feyn, welche von den Lehrern 
ſelbſt, ſowohl in Vorleſungen, als im Umgange, den Zuhörern gegeben 
werden, um fie die Größe, Wichtigkeit und Schwierigkeit des von ihr 
nen gewählten Berufs, und die, Nothwendigkeit, durch eigene .chriftlichs 
religiöfe Bildung ſich zur religioͤſen Leitung Anderer würdig vorzubes 
reiten, Elar erkennen: und-tief empfinden zu laffen. -Auf diefem Wege 
wird die Fakultät es zu erreichen fuchen, Daß die ihe angehörigen Stu⸗ 
direnden ſich auch aͤuſſerlich eines tadellnfen, Wandels und einer. ernften 
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und ıwürdfgen Haftung, wie fie Ihrem kuͤnftigen Berufe angemeſſen iſt, 
befleiſſigen. 

$. 21. Wenn ſich daher ein Otnudirender der katholiſchen Theo 
logie eines unfittlihen oder unanftändigen Wandels fchuldig macht, fo 
bat, abgefehen von der amtlichen Einfchreitung des akademifhen Ger 
richte, auch die Fakultaͤt die Obliegenheit, nach Befinden der Umftände, 
entweder privatim durch eines ihrer Mitglieder, oder amtlich durch den 
Dekan, oder durch den Dekan vor verfammelter Fakultaͤt demfelben die 
angemeflenen Ermahnungen zu ertheilen. 

6. 22. Das afademifche Gericht tft angewiefen, von allen: Ber: 
gehen der. Studirenden der Fatholifchen Theologie, welche vor demfelben 
vorkommen, den Dekan in Kenntniß zu feßen. - : 

6. 23. Finder die Fakultät bet einem-ihr angehörigen Stubdirens - 
den einen fo unverbefferlichen Leichtfinn, oder eine ſolche Rohheit des 
Betragens, oder gar einen fo verderbten Karafter, baf fie denfelben 
fer ſittlich unfähig zur befonnenen Vorbereitung zu einem geifllichen 
Amte halten muß, fo Fann fie durch den Dekan bei dem afademifchen 
Senate, unter Beifügung der Gründe, darauf antragen, denfelben von 
der Univerſitaͤt durch Erklufion zu entfernen. 

Siebenter Abfhnitt. Bon Anftellung und Einführung 
neuer ordentlicher oder aufferordentliher - - 

Drofefforen. 

Werfchläge der Fakultät bei Orhedigung von Pröfeffuren. ° 

6. 24. Wird eine ordentliche Profeffür erledige, fo if der Fakul⸗ 
tät geſtattet, für diefelbe drei geeignete Männer durch den Kurator der 
Untverfität dem Minifterio gutachtlich in Vorſchlag zu bringen. - 

Vereidigung -der neu angeflelkten. Profelforen. ’ ’ 

6. 25. Jeder neu angeflellte, ordentliche oder aufferordentliche Pros 
or tft verpflichtet, feinen Namen und feine vornehmſten Lebensums 

ftande in ein dazu beitimmtes Stammbuch fuͤr deſſen fergfäftige Forts 
führung der Dekan zu wachen ‚hat, eigenhändig einzutragen. Auch muß 
ee unmittelbar nach‘ der Inſinuation des’ Anftellungsreftripts, den vor: 
gefchriebenen Amtseid in die Hand des Meftors, in Gegenwart des Unir 
verfitätsrichters und Sekretairs feiften, welcher letztere darüber ein Pros 
tofkoll aufnimmt. Falls der nen Angeftellte diefen Amtseid fehon früher 
im Preufjifhen Staate geleiftet hat, foll er in einem von ihm zu uns 
terfchreibenden Protokolle auf die frühere Verhandlung über feine eids 
fiche Verpflichtung verwiefen werden und feiner Seits geloben, ‚die durch 
die frühere Eidestelftung übernommenen Pflichten auch In feinem jeßts 
gen Dienftverhältntife treutich zu erfuͤllen. Jedem, der als ordentlicher 
oder aufferordentlicher Profeffor berufen tft, tiegt ob, wenn er den Dok⸗ 
torgrad in der Batholifchstheotogifchen Fakultät noch: nicht befißt, fich 
denfelben in SJahresfrift zu erwerben. - — oe 

: Ablegung des Glaubenobekenniniſſee. on 

"6. 26. Berner iſt der neu angeſtellte ordentliche und auſſerordent⸗ 
fiche Profeffor, wie auch jeder Privatdozent gehalten, ehe ev feine Bors 
fefungen anfängt, das Eatholifche Glaubensbekenntniß, nach Varfchrift 
des tridentinifchen Kirchenraths, und in der im der Kirche üblichen 
—J— in die Hände des Dekans in Gegenwart der übrigen ordentlichen 
afultätsmitglieder abzulegen, und der Dekan hat daruͤber, daß dieſes 

gefchehen, ein Protofoll in fateinifcher Sprache aufzunehmen, welches 
yon fammtlichen Anweſenden: unterzeichnet, und darin, in videmitter Ab⸗ 
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öffenttichen. : Doch it er im erſten alle: verpflichtet, neben: dem 
Privatissimum eine öffentliho Vorieſung anzufündigen, weiche er bat 
ten werde, wenn das’ Privatissimum nicht zu Stande fomme. 

Katholiſch⸗ theologiſche Workefungen anderer, nicht zur katholiſch⸗theologiſchen Fakultät 

gehörigen Lehrer. 

$. 18. Ordentliche oder auſſerordentliche Profeſſoren katholiſcher 
Konfeſſion, die einer andern Fakultaͤt angehören, und Vorleſungen, die 
in den Lebrfreis der katholiſch⸗theologiſchen Fakultaͤt fallen, halten- wols 
len, müflen hierzu die Zuftimmung ber ‚ebengedachten Fakultaͤt -nachs 
fuchen. Fällt der Beſchluß der Fakultät für den Nachfuchenden ungüns 
fis aus, fo fteht ihm noch der Regreß an das Minifterium frei. — Die 
nfündigungen der katholiſch⸗theologiſchen Worlefungen folcher, nicht: zur 

Fakultät gehörigen Profefforen werden im "Kataloge denen der katho⸗ 
Lifchstheologifchen Privatdogenten ‚beigefügt. Uebrigens gilt, in Bezug 
auf das Verhaͤltniß zum Erzbifchöflihen Stuhl, auch bier. dasjenige, 
was im. 6. 4. unter Nr. 1. verordnet If. 

Sechster, Abfhnitt. Von der Auffiht der Fakultaͤt Aber 
die ihe angehörigen Studirenden. ,... 

. Aufſicht Über die Stubien. 
$. 19. Der Fakultät liegt ob, über den Fleiß und die zweckmaͤßige 

Studienordnung der ihr angehdrigen Studirenden zu wachen. Sie hat 
insbefondere darauf zu fehen, daß von denfelben in dem erften Studien 
jahre die nothwendigen philofopbifchen,, biftorifcehen und hklofogifhen 
Borbereitungswiflenfchaften nicht verabfäumt werden, und daß diefelben 
in.der Auswahl der Kollegien eine zweckmaͤßige Folge und, in Ruͤckſicht 
auf die Zahl derfetben, das gehörige Verhaͤltniß beobachten, — Der Dy 
fan hat die befondere Verpflichtung, bet der -Sinftription der neu Anges 
fommenen, -die erften. nothwendigen Weiſungen zu gaben: aufjerdem find 
alle Glieder der Fakultät, in Beziehung auf alle derfelben, angehörtge 
Studirende, auf gleiche Weife,verbunden, durch Rathſchlaͤge und Eri 
mahnungen, ſowohl für. diefen Zweck, als auch zur Belebung -und zivecks 
mäßigen Anordnung des. häuslichen Fleiffes. der Stubirenden, zu wirken. 
So fern Drivatsrinnerungen nicht ausreichen, find die Fakultäteglieder 
verbunden, dem Dekan Anzeige zu machen, damit diefer die ihm durch 
die Beftimmung im $. 28. der Univerfisätsftatuten dargebotenen Mit⸗ 
tel ergreife. on en 

Aufſicht Über die Sitten, j . 

8. 20. Je weniger wiſſenſchaftliche Tüchtigkeit allein ausreicht. zu 
einer fegensreichen Führung eines--geiftlichen Amtes, deſto mehr liegt der. 
Fakultät ob, die religiös; fittliche Ausbildung der ihr angehörigen Stus 
direnden nach Kräften zu fördern, und insbefondere- in Ihnen eine lebens 
dige Liebe für ihren geiftfichen Beruf, und eine Sefinnung- & wekken, 
wie fie die dankbare Anhaͤnglichkeit für Seine Majeſtaͤt den König, das 
Königlihe Haus und den ganzen preuflifchen Staat erheifcht. Am 
wirkfamften werden bier die Anregungen feyn, welche von den Lehrern 
ſelbſt, ſowohl in Worlefungen, als im Umgange, den Zuhörern gegeben 
werden, um fie die Größe, Wichtigkeit und Schwierigkeit des von ihr 
nen gewählten Berufs, und die Nothwendigkeit, durch eigene chriſtlich⸗ 
teligiöfe Bildung fich zur religiöfen, Leitung Anderer würdig vorzubes 
reiten, Elar erfennen-und-tief empfinden zu laffen. Auf diefem Wege 
wird die Fakultät es zu erreichen: fuchen, daß die ihr angehörigen Stu⸗ 
direnden ſich auch Auflerlich eines tadelloſen Wandels und einer ernſten 
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und ein fateinifch abgefaſſtes Carricalum vitae bei, in welchem er ben 
Gang feiner wiſſenſchaftlichen Bildung ausführlicher erzählt, und zus 
gleich bemerkt, welchen theofogifhen Disziplinen er befonderen Fleiß ger 
widmet hat. — Nur in dem Falle, wenn der Aspirant zu Donn feine 

. Studien vollender hat, aber zu einer entfernten Diözefe gehöre, wohin 
er fi zum Empfange der Weihen begeben, und mithin unter großem 
Koftenaufmwande nach erhaltener Weihe nach Bonn zuräcfehren müffte, 
kann es ihm geftattet-werden, das für das Licentiat Erforderliche bes 
zeits vor dem Empfange der höheren Weihen zu leiften. 

Entfcheidung der Fakultät über die Zulaſſung der Anmeldung. 

$. 34. Findet der Dekan, nachdem er das Gefuch des Kandidaten 
nebft den Beilagen geprüft, auch wenn es ihm erforderlich gefchienen, 
anderweitige Erkfundigungen eingezogen. hat, gegen die Annahme des Ges 
ſuchs fein Bedenken, fo theilt er daflelbe nebft den Beilagen den uͤbri⸗ 
gen ordentlichen Mitgliedern der Fakultät mit, und erwartet deren Gut⸗ 
achten. — Wenn von den fämmtlichen ordentlihen Mitgliedern nach 
Stimmenmehrheit das Geſuch als annehmbar anerkannt wird, fo ſchlaͤgt 
der Dekan einen Termin zum mündlihen Examen vor. 

Licmtiateuprlifung. 

$. 35. Der Zwed ber in lateinifcher Sprache zu haltenden münds 
lichen Prüfung if, gu erforfchen, ob. der Kandidat einen genauen und 
ründlichen Ueberblick über das ganze Gebiet der theologischen Wiſſen⸗ 
haft, zugleich in der eregetifchen und hiftorifchen Theologie, oder auf 
einem diefer beiden Felder eine eindringendere auf die nöthigen philolo⸗ 
ifchen, hiftorifchen und philofophifhen Grundlagen geftügte, und durch 
enfen angeeignete Kenntniß beſitze. — Nah Beendigung der‘ Prüs 

fung entfcheidet die verfammelte Fakultät, während der Geprüfte abs 
treten muß, duch Stimmenmehrheit über den Erfolg derſelben und die 
Wuͤrdigkeit des Kandidaten, und diefe Entfcheidung wird dem Leßteren 
ſogleich durch den Dekan angekündigt. Der Erfolg und die Wirkung 
der Abmweifung eines Geprüften wird dahin feftgeftellt, daß der Age 
wiefene mit Verluſt der erlegten erften Hälfte feiner Promotionsgebuͤh⸗ 
ten für zwei Jahre zu feiner zweiten Prüfung auf einer inländifchen 
Univerfität zuläffig, folches aber fofort von dem Dekan in dem zu res 
tlamirenden Abgangszeugniffe des Abgewiefenen zu vermerken tft. — 
Ueber den Gang und Erfolg der Prüfung ift ein lateinifches ‘Protokoll 
aufsunchmen ‚ welches auf Erfordern dem Meinifterio vorgelegt wers 
en muß. on 

Oeffentliche Diöputation. | 

6. 36. Die in der mündlichen Prüfung Beftandenen werden zur 
Öffentlichen Disputation zugelaffen, welche nie länger als fechs Wochen 
nad) gehaltener mündlicher Prüfung aufgefchoben, und nie erlaffen wers 
den darf. Sie wird in lateinifher Sprache über lateinifch gefchriebene 

und von dem Dekan genehmigte Thefes gehalten, weichen das Curri- 
culum vitae des Kandidaten. beigefügt feyn muß. Der Dekan ladet 
durch ‚einen Anfchlag zu der Disputation ein. — Den Vorfiß bei der 
Disputatton führt der Dekan, oder wenn er verhindert iſt, ein auf feis 
nen Antrag für diefen Akt von der Fakultät ernannter Prodefan, wels 
cher die Refpondenten nöthigenfalls. zu unterfiüßen und die’ Ordnung 
des ganzen Akts zu beauffichtigen bat. Die Opponenten find theis ers 
betene, theils freiwillige. Dev erfleren muͤſſen jedesmal wentgftens drei, 
und unter ihnen muß immer ein ordentlicher. oder aufferordentlicher 
Profeflor der Fakultät befindlich feyn. Gelingt es dem, Kandidaten 
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sticht, bie erforderlichen Opponenten zu gewinnen, ſo werhen ſie von 
der Fakultaͤt ernannt. Dieſen Ernennungen Folge zu leiſten ſind ver 

pflichtet die. Privatdozenten der Fakultaͤt, und die Studirenden, welche 
ein Koͤnigliches oder Erzbiſchoͤfliches Benefizium genießen, fo fern fie 
ſchon im dritten Jahre ihrer Univerficätsftudien ‚ftehen. Gegen diefe 
erbetenen oder ernannten Dpponenten hat der Reſpondent zuerft- feine 
Thefes und zwar in der Ordnung, zu vertheidigen, daß die Studirenden 
im Opponiren den Anfang machen, dann die Privatdozenten folgen, 
und der Profeffor, oder wenn mehrere Profefloren dafür gebeten, oder 
gewählt find, der ältefte von diefen ben. Schluß macht. — Naͤchſtdem 
ſteht es auf die, an die ganze Verfammiung ergebende Aufforderung 
des NMefpondenten jedem frei, ald auſſerordentlicher Opponent. gufjutnete 

Yromsotlousaltag: : un a 

$. 37. Mach beendigter Disputation erfolgt die Promotion, nach⸗ 
dem der Präfes zuvörderft, nach einer angemeffenen Einleitung bem 
Kandidaten das katholiſche Glaubensbekenntniß abgenommen bat. Dies 
fes gefchieht vor.einem, zur vechten Seite des Katheders auf einem mit 
weifiem Tuche belegten Tifche, geilen zwei brennenden weiſſen Wachs⸗ 
kerzen aufgeftellten Kruzifix. er Promovendus kniet, und der Defan 
ftelle fich neben ihn. Nach Ablegung des Glaubensbekenntniſſes befteigt 
der. Präfes den Katheder, und ernennt amd. proflamirt den Kandidaten 
feierlich zu der Würde ‚eines Licentiati sacrosanctae theologiae. Zus 
leich überreicht der .Prometor dem Kandidaten das vom Dekan. eigens 
händie unterfchriebene, :mitrdem Sakultätsfiegel verfehene Diplom, weis 
ches durch Anfchlag.am ſchwarzen Brette befannt gemacht, wird, . Eine 
Dankſagung des: Promovirten macht den Beſchluß den Feierlichkeit. 
6,38 Falls der Kandidat noch nicht die höheren Weihen em⸗ 

pfangen hat, fo wird ber Akt. nach der Dieputation damit geichloffen, 
dag der Defan, oder Prodekan, ihn des Licentiatg würdig ‚erklärt, und 
zugleich‘ bemerkt, daß ihm das Diplom zugefersigt und er ‚in die Licen⸗ 
tiatenwürde und deren Rechte eingefebt werben folle, ſobald er: eine bes 
3 heibringt, daß er das Subdiakonat empfangen 
abe. Hiermit wird der Akt gefchlofien, und der Promovendus Dat 

dann. nur, wenn er das Subdiakonat empfangen bat, in die Hände 
feine? Ordinarius, oder deſſen Kommiſſarius, in Beziehung auf die zu 
erhaftende Licentiatenwärde das katholiſche Staubensbefenntnig abzule 
gen, und ſowohl darüber als über den: Empfang des Subdiakonats .bes 
glaubigte Zeugniffe an die Fakultaͤt, oder: deren Dekan, zu fchiffen, 
worauf ihm das Diplom zugefertigt und auch ein Abdruck davon an 
das ſchwarze Brett angeheftet wird. 

- u Beblupungen ‚der Meldung zum ODoltorgrade. "; 

$. 39. Sur Erlangung des Grades eines Doktors der Theologia 
kann fich nur: derjenige melden, welcher den Licentiatengrad bereits ers 
halten, und fett fechs Jahren das Univerſitaͤtsſtudium beendigt.. hat. 
Dei der Meldung bat der Kandidat, aufler den Papieren, welche, nach 
den Beftimmungen im $. 33, für die Meldung zum Licentistengrade 
vorgefchrieben: find, and, Zeugniſſe über diefe beiden Punkte beizubringen, 

Prüfung, Diepntation und Promotion der Doktoranden. 

6 40. Die in den 66. 35—37. über die Prüfung, Abweiſung, 
Disputation und Promotion gegebenen Beftimmungen gelten auch bier, 
mit folgenden Modififationen. Zuvoͤrderſt muß der Kandidat eine la 
teiniſche Differtatton, über welche er zu disputiren gedenft, einreichen, 
und dem Dekan an Eides Statt verfichern, daß er ſie gest verfafit 
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abe. Findet die Fakultaͤt dieſe Differtatton genuͤgenbd, fo wird er zur 
Beifun zugelafien. Diefe unterfcheidet fih von dem Eramen eines 

andidaten der Picentiatenwürde burch ein tieferes Eingehen ̟  in die 
einzelnen Disziplinen dir katholiſchen Theologie überhaupt, und befons 
ders durch eine genauere Behandlung derjenigen fpeziellen Facher, denen 
ſich der Kandidat vorzugsweiſe gewidmet hat, und in denen er als Leh⸗ 
rer aufzutreten gedenkt. Sie zerfaͤllt in die ſchriftliche und muͤndliche. 
Die ſchriftliche Prüfung beſteht darin, daß jeder ordentliche Profeſſor 
einige Fragen aus ſeinen Lehrfaͤchern dem Kandidaten zur ſchriftlichen 
Beantwortung durch den Dekan vorlegt, welche der Kandidat im Kaufe 
des Dekans und unter defien Aufficht zu bearbeiten hat. Die ſchrift⸗ 
lichen Arbeiten des Kandidaten werden von bem Dekan bei der Fakul⸗ 
tät in Umlauf gefest, und wenn fie genügend befunden worden, worüber 
die Majorität entfcheidet, wird ein Tag zur mündlichen Prüfung ans 
geſetzt. Diefe ſchlieſſt fih zunaͤchſt an die fchriftlichen Arbeiten des 
Kandidaten an, geht dann auch auf andere Fächer und Materien über. 
Mach beendigter Prüfung wird in derſelben Sigung über die Würdigs 
keit und Zulaffung des Kandidaten abgeftiimmt, wobei Stimmenmehrs 
heit der in/ der Sitzung gegenwärtigen Mitglteder der Fakultät entfcheis 
det. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme .des Dekans den Auss 
Schlag. Wird der Kandidat zur öffentlichen Disputatton zugelaflen, fo 
muß er immer und ohne Ausnahme vorher feine in lateiniſcher Sprache 
efchriebene und von der Fakultaͤt genehmigte Differtation, Behufs der 
Dieputation, drukken laſſen. Der Differtation ſelbſt ift das Curricu- 
lum vitae des Kandidaten anzuhängen. Disputationen über bloße The 
fes find in feinem’ Falle zulaͤſſig. — Der Doctorandus disputirt ohne 
Praͤſes. Unter den Opponenten muß immer ein, von der Fakultät ohne. 
Wiſſen des Doktoranden zum. Opponenten ernannter, ordentlicher Pros 

ffor feyn, welcher in dee Folge der Opponenten zufeßt auftritt. — Die 
romotion gefchleht nach Berufung des Kandidaten auf den oberen 
atheder mit den ‚gewöhnlichen Feierlichkeiten und fombolifchen Hands 

ungen, und während derfelben ftellen fich die Pedelle mit den Univer⸗ 
fitätsfceptern zu beiden Selten des Katheders. 
Verpflichtungen der Fakultätsglieder zur Anweſenheit bei den Prüfungen und Disputatiguen. 

$. 41. Die Mitglieder der Fakultaͤt find verpflichtet, bet den Pros 
motionsprüfungen als Eramtnatoren mitzuwirken, bei den Disputatio⸗ 
nen gegenwärtig, und nach den Umftänden thätig zu feyn. In drins 
genden Verhinderungsfällen muͤſſen fie ſich bei dem Dekan entfchuldigen, 
damit für die Wahrnehmung ihrer Funktionen anderweitig geſorgt werde. 

" Verzeichniß der Promovirten. 

S. 42. Die Fakultaͤt führe ein eigenes Album für die von derfels 
ben promovirten Perfonen. Die promoti, welche anmwefehd find, müfs 
fen ihre Namen eigenhändig eintragen, die Namen der Abweſenden zeich: 
net der Dekan ein. Der Lestere hat bei allen Namen die übrigen Ums 
fände der Promotion, die Art und Zeit derfelben, anzugeben. Auffers 
dem muß ein Exemplar der Thefes ober der Differtation, und ein Exem⸗ 
plar des Diploms zu den Fakultätsaften genommen werden. 

Promotionsgebühren. 

$. 43. Für den Licentiatengrad werden an Gebühren Funfzig Thas 
ler in Solde; für den Doftorgrad, wenn berfelbe nicht honoris causa 
verliehen wird, Einhundert Thaler: in Golde entrichtet. Von den Pros 
motionsgebühren wird die Hälfte vor dem Eramen an bie Univerfitätss 
quäftur gezahlt, und fällt, tie auch. der Erfolg deſſelben fey, der Fakul⸗ 

| 
| 
{ 

| 
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taͤt zu.: Die andere Haͤlfte wich: ;unmittelban- nach: der Prumetion omts 
richtet. — Hat ber zum Doktor zu: Promovirende fruͤher bei der Fa⸗ 
zkultaͤt die Licentiatenwürde ‚erworben , und dafuͤr die Gebuͤhren entrich⸗ 
tet, fo hat er für das Doftorat. nur noch Funfzig: Thaler in Golde zu 
sahen. Wenn. Jencand :vor feinem. Zbgange von der Univerfität alles 
Erforderliche für ‚die. Erwerbung des Licentiats praͤſtirt, aber wegen 
Mangels: der: höheren: Weihen erſt ſpaͤter fein. Diplom erhaͤlt, fo muß 
er: doch alle. Gebühren, ‚gleich. den Andern, vor feinem Abgange erlegen, 
auch für die Anfertigung. unde den. Abdruck des noch zu erwartenden 
Diploms. NN Te ET een te Bu, . . 

4 *i⸗ ——— efchkeh f 
. 44, ie Vertheilung der ‘Promotionsgebühren: - ge t au 

folgende Weife: 1). von-allen Promotionsgebuͤhren werben zuvor abges 
:zogens. a). zwei‘ Swanzigtheile, wovon der Nektor der. Univerfität die 
Haͤlfte, der Sekretär: ein Viertheil,. und: jeber der beiden Pebelle cin 
Achttheit empfangen; b) zwei Smanzigtheile.für den. Dekan, auch. in 
dem Falle, daß die Promotion durch einen Prodekan verrichtet wäre; 
e)- zwei Zwanzigtheile für ‚dies Univerſitaͤtsbibliothek; :d) ein 33 
theil..für:die Fakultaͤtskaſſe zu unvorhergeſehenen Ausgaben. DI Die 
‚übrig bleibenden: dreizehn Zwanzigtheile werden unter ſaͤmmtliche ordents 
liche Fakultaͤtsmitglieder, welche bei der Prüfung und Promotioenan⸗ 
wefend und thätig geweſen find, einschließlich des Dekans, zu gleichen 
Theilen vertheilt. 3). Die Sraminationsgebühren, welche ein: Promo⸗ 
‚vendus entrichtet hat, der nach der Pruͤfung von ber -Fabultän :abges 
wieſen ift, follen chen fo: vertheilt werden, wie zuvor angegeben ift; je: 
doch mit der. Ausnahme, . daß Rektor, Dekan, : Sekretär. und. Pedelle 
feine befondese Quote davon erhalten: 4) Alle übrigen, bei: der Pros 
motion. vorfallenden Druck⸗ und andere Koſten hac: der Kandidat noch 
befonders zu beſtreiten. 5) Die aufferhalb: der Fakuleit: fallenden An⸗ 
theile kann die Fakultät weder erlaflen, noch ermaͤßigen. ‘Die den as 
‚£ultätsgliedern: zukommenden Antheile zu: erlaffen oder. zu ermaͤßigen 
it. wdiglih Sache der einzelnen Bethetligten. “Das Miniftertnm: oil 
ſich .indeffen die Befugniß. vorbehalten, Die Promorionsgebuͤhren bei gro⸗ 
Ber Duͤrftigkeit des .zu Promovirenden ganz oder theilweiſe zu erlaffen. 

. nt t Ehrenpromotisneu, · 
645. Die Fakultaͤt iſt befugt, Männern von ausgezeichtieten Ver⸗ 

dienſten um die theologiſchen Wiſſenſchafter, oder. um die Kirche, den 
Doktorgrad ohne. weitere: Leiftungen honoris causa zu ertheilen.: Der 
Antrag dazu. muß jedesmal von einem ordentlichen Profeffor' der - Far 
kultaͤt uegeben, und es müflen in demfelben die wiſſenſchaftlichen und 
fonftigen Verdienfte des Vorgefchlagenen aus: einander geſetzt, imgleichen 
die von ihm verfafften Werke, oder die etwa eingefandten fhriftlichen 
Abhandlungen beigefügt werden. .. Zur. Beroilligung -des- Antrags ift Ein: 
ſtimmigkeit der Fakultät erforderlich. Der. Doftorgead kann zur De 
zeigung befonderer Verehrung oder Anerkennung: auch einen Zalen!ho- 
noris causa ertheilt, jedoch muß in diefem: Falle in dem Diplom aus 
druͤcklich bemerkt werden, daß die ertheilte Würde kein Recht auf Dok⸗ 
tion der Theologie begründen. 7. nt 

Neunter Abfhnitt. Von der Zulgſſung yon Repetenten 
- und Privatdozenten, und beren Stellung. zur Fakultaͤt. 

. Babißitetion der Vrivatdorenten. me 
$. 46. Alle diejenigen, ‚weiche, ohne durch ihr Amt dazu berech 

’ 
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n, Vorkfungen über ne Theile der theologiſchen Wiſſen⸗ 
FR halten beabfichtigen, muͤſſen geiftlichen Standes, neniaftens 
Subdiafonen feyn, und die Licentiam privatim docendi. bei der katho⸗ 
liſch⸗ theologiſchen Fakultät nachſuchen. I 

: $& 47. Das Inſtitut der Repetenten und Privatbogenten. iſt als 
eine DVorbereitungsfchule für das afademifche Lehramt zu ‚betrachten. 
Die Fakultät wird die genauere Kenntniß der ihr angehoͤrigen Studi: 
renden benußen, um die dazu geeigneten: zur. Einfchlagung dieſer Lauf 
bahn aufjumuntern, untüchtigen aber diefelbe abzurathen. . ', - 

. 48. Sn den erfien zwei Jahren nach vollendetem afademifchen 
Triennium darf Niemand als Privatdozent, : wohl aber ald Repetent 
zugelafien werben. .. a Re 

, Bedingungen der Zulaffung der Meyitenten. :. .. 3. 
6, 49. Mer für alle Fächer der Theologie als. Repetent zugelaflen 

werden will, muß ſich zuvor die theologiſche Licentiatenwuͤrde sermerben ; 
‚wer nmur für gewiſſe Fächer der theofogifchen Wiſſenſchaften als Rope⸗ 
tent.anftreten will, muß in denfelben ein Eramen vor der Fakultät be; 
fiehen. Die Zulaflung erfolgt, nach vorhergegangener Ruͤckfrage hei dem 
erzbifchöflichen Stuhle, durch einen einfachen Befcheid an den Kandida⸗ 

-ten, und wird demnaͤchſt mittelft des Kurators dem unterzeichneten. Mi⸗ 
niſterium angezeigt. | 

" Berechtigung ber Repetenten. 
$50. Die Repetenten find nur berechtigt, mit den Studirenden 

Wiederholungen über. Diejenigen Fächer der theofogifhen Wiflenfchaften, 
für welche fie zugelaſſen find, anzuftellen, und dürfen unter ‚feiner Ber 
dingung, auch nicht privatissime, eigene Vorleſungen halten. - 

5 Bedingungen zur Bewerbung um bie Licentiam privatım docendi. .« 
. $ 51. Wer ſich als Privatdozent habilitiren. will, muß minbeftens 

fhon zwei Jahre fein afademifches Triennium zurückgelegt, die höheren 
Weihen empfangen haben, und die theologifche Licentiatens oder Doktor 
Würde befigen; Hat ‚er eine diefer Würden auf einer ausländifchen 
‚Univerfität erhalten, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung dev; 
felben einfomimen, und zu dem Ende.derfelben, fein Diplom, ein latei⸗ 
‚nifches. Gurrichlum vitae und die. etwa von ihm herausgegebenen Schrif: 
ten, jedenfalls eine gedruckte, oder gefchrichene Abhandlung aus den’ Haupt: 
haͤchern Bose. über welche er Borlefungen zu halten heabfichtigt. 
Wein die Fakultät aus den Leßtern feine gelehrte Tüchtigkeit hinlaͤng⸗ 
lich zu erkennen meint, fo kann fie ihm nach erfolgter Ruͤckfrage bei 

- dem erzbifchöflichen Stuhle jene Genehmigung ertheilen; fonft muß’ fid) 
der Doktor einem Kolloquio, der Licentiat einem Examen zum Behufe 
der Moftrifitation unterwerfen. - 

Habilitationeleiſtungen ber Privatdozenten. 
‚$ 52. Derjenige, welcher ſich um die Licentiam privatim dacendi - 

bewirbt, hat feinem Anmeldungsſchreiben heizufuͤgen: 1) ein in lateini⸗ 
(cher Sprache abgefaſſtes Curriculum vitae; 2) das Diplom über die 
von ihm erlangte Litentiatens oder Doktor: Würde; 3) feine Abgangss. 

ugniffe von den Univerfitäten, welche er frequentirt hat; 4) wenn er 
nländer tft, den Nachweis, daß er feiner Mitttärpfliht im ſtehenden 
eere Senüge geleiftet hat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er zu 

lefen gedenkt; 6) eine gedruckte, oder gefchtiebene Abhandlung aus den 
Haupffaͤchery, über weiche er Vorlefungen halten will; 7) eine fchrifts 
iche, vom Kurator der Univerſitaͤt den Kandidaten ertheilte Exrlaubs 
niß, ſich zur Habilitation als Privatdozent melden zu dürfen. — Wenn 
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die Fakultat die Meldung zulaͤſſig findet, fa muß ber Anfuchende bins 
nen einer Friſt von vier —— welche auch verlaͤngert * kann, 
eine Probevorleſung in lateiniſcher Sprache, über ein ihm aufgegebenes 
Thema aus dem Fache, wofür er fich habilitiren will, vor verfammelter . 
Fakultät haften. Hierauf folgt ein Kolloquium der Fakultätsglieder 
mit dem Kandidaten, wobei der Profeffor des Faches, für weiches fi 
der Kandidat gemeldet hat, den Anfang macht. : Nach. beendigtem Kol⸗ 
loquium tritt der Kandidat ab, und die Fakultät entfcheider durch Stim⸗ 
menmehrheit, über die Ertheilung oder Verweigerung der nachgeſuchten 
Licenz. Der Beſchluß wird. dem Kandidaten Durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Minifterlum angezeigt. " Dee 
zugelaflene Privardszent hat dann noch binnen drei: Monaten eine öfs 
fenttiche Antrittsvorlefung über ein ſelbſt gewähltes, aber von der Gas 
Eultät genehmigtes Thema in deutfcher Sprache im großen Hoͤrſaale der 

- Univerfität zu halten. Die Einladung dazu gefchiehe durch einen latei⸗ 
nifchen, auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter die Profeſſo⸗ 
ven und Dozenten der Univerſitaͤt zu vertheilenden Anfchlag des Dekans. 

Uusnabme, 
‚5. Wenn ih Jemand zugleih um bie theologiſche Doktors 

würde und die Licentiam privatim docendi bewirbt, fo fünnen ihm, 
falls er jene erhält, die im $. 52. vorgefchriebenen Habilitationsleiſtun⸗ 
en, bis auf die öffentlichen Vorleſungen erlaffen werden. In dem 
alle, daß zugleich mit jener Licenz die theologifche Licentiatenwuͤrde 

nachgeſucht wird, darf das. im $. 52. vorgefchriebene Kolloguium mit 
der Promotionsprüfung vereinigt werden. 

Stufenweiſe Zulaffung der Privatdozenten. . 
$. 54. Nur einem Doftor der Theologie kann die Licentia privatim 

docendi zugleich für alle Fächer der Theologie, einem Licentiaten dages 
gen nur für Ein Gebiet der theologifchen Wiflenfchaften, und zwar dem 
angehenden Privatdozenten nur entweder für das Gebiet der eregetifchen, 
oder für das der hiſtoriſchen Theologie, ganı oder zum Theil, bewilligt 
werden. "Die Licentiaten, welche fih für ein gewiſſes Fach habilitire 
haben, koͤnnen nad Verlauf von zwei jahren ſich auf diefelbe Weiſe 
auch für eine andere Disziplin habilitiren. Nur diejenigen, welche bes 
reits drei Jahre als Privatdozenten gelehrt haben, dürfen die Licenz zu 
Borlefungen über dogmatifche und praftifche Theolo te nachſuchen. 
Saͤmmtliche Privatdozenten find berechtigt, über alle Fächer, zu weis 
chen fie ſich habilitirt haben, gleichzeitig Vorleſungen zu haften. 

Zahl der Privatdogenten und Dauer ber Licentia docendi. 
$. 55. Sn der Regel follen bei der Eatholifch stheologifchen Fakul⸗ 

tät nicht mehr als ſechs Privatdozenten zugelafien werden. Es hängt 
von dem Minifterium ab, befonderer Berhältniffe wegen, Ausnahmen 
von diefer Regel zu machen. Auch darf einem ‘Drivatdozenten die Li- 
centia docendi von der Fakultät nue für vier Jahre ertheilt, kann 
aber nach deren Verlaufe durch einen einfachen Fakultaͤtsbeſchluß vers 
längert werben. 

Sabilitationsgebühren, 

6, 56, : Diejenigen, welche die Doftors oder Licentiaten  Würbe 
von der katholiſch⸗theologiſchen Fakultaͤt in Bonn erhalten ‚haben Ar 
len für thre Habllitationen nichts. Die anderswo Promovirten zahlen. 
Dagegem vor der Ai haftenden ‚Deobevortefung Fuͤnfundzwanzig Thaler 
in Golde au: hie Univerſitaͤtsquaͤſtur als Mabilitationsgebühr, weiche in 
jedam Falle; ohne Ruͤckſicht auf günftigen oder unguͤn Erfolg, der 
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zu ſeyn, Vorleſungen über einzelne Theile ber theologiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften zu halten beabſichtigen, muͤſſen geiftlichen Standes, wenigftend 
ubdiafonen feyn, und die Licentiam privatim docendi. bei der Fathos 
liſch⸗theologiſchen Fakultät nachfuchen. ER 

: $& 47. Das Inſtitut der NRepetenten und Privatbogenten. it als 
eine DVorbereitungsfchule für das. alademifche Lehramt zu betrachten. 
Die Fakultät wird die genauere Kenntniß der ihr .angehörkgen Seudi⸗ 
renden benußen, um die dazu geeigneten: zur. Einfchlagung dieſer Lauf⸗ 
bahn aufjumuntern, untüchtigen .aber. diefelbe abzurathen.,.. 

$. 48. In den erften zwei Jahren nach vollendetem afademifchen 
Triennium barf Niemand als Privatdozent, wohl aber ald Repetent 
zugelafien werben. . en 

, Bedingungen der Zulaffung ber Meyitenten. :. .. vi. 

6. 49. Wer. für alle Fächer der Theologie als. Repetent zugelafien 
werden will, muß fich zuvor die theologiſche Licentiatenwuͤrde ‚erwerben ; 
‚wer nur. für gewiſſe Fächer der theofogifchen Wiſſenſchaften als Repe⸗ 
tent auftreten will, muß in denfelben ein Examen vor der Fakultaͤt be; 
fichen. Die Zulaffung erfolgt, nach vorhergegangener Rüdfrage bei dem 
erzbiſchoͤflichen Stuhle, durch einen einfachen Befcheid an den Kandida⸗ 
-ten, und wird demnächit mittelft des Kurators dem unterzeichneten. Mis 
niſterium angezeigt. | 

Berechtigung der Mepetenten. 

$50. Die Repetenten find nur berechtigt, mit ben Studirenden 
Wiederholungen über diejenigen Fächer der thenlogifchen fchaften, 
für welche fie zugelaſſen find, anzuftellen, und dürfen unter ‚keiner Ber 
dingung, auch nicht _privatissime, eigene Vorlefungen halten. : 
; Bebingungen zur Bewerbung um’ die Licentiam privatim docendi. . 
S. 51. Wer. fih als Privatdozent habilitiren will, muß mindeftens 

fchon zwei jahre fein afademifches Triennium zurückgelegt, die höheren 
Weihen empfangen haben, und die theologifche Licentiatens oder Doktor 
Würde befigen, Hat er eine diefer Würden auf einer ausländifchen 
‚Univerfität erhaften, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung ders 
felben einfommen, und zu dem Ende.derfelben, fein Diplom, ein lateis 
‚nifches, Currichlum vitae und die, etwa von ihm herausgegebenen Schrif⸗ 
ten, jedenfalls eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den Haupt⸗ 
hen vorlegen, über welche er. Vortsfungen zu halten heabfichtigt. 

Wenn die Fakultät ans den Letztern feine gelehrte Tuͤchtigkeit hintäng: 
lich zu erkennen meint, fo kann fie ihm nach erfolgter Ruͤckfrage bei 

- dem erzbifchöflichen Stuhle jene Genehmigung ertheilen; fonft muß’ fich 
der Doktor einem Kolloquio, der Licentiat einem Examen zum Behufe 
der Nofteififation unterwerfen. 

H„.abilitationsleifungen der Privatdozenten. 
‚$. 52. Derjenige, welcher ſich um die Licentiam privatim docendi 

bewirbt, hat feinem Anmeldungsfchreiben heizufügen: 1) ein in lateini⸗ 
(cher Sprache abgefafites Curriculum vitae; 2) das Diplem über die 
von ihm erlangte Litentiatens oder Doktor: Würde; 3) feine Abgangs⸗ 

nländer tft, den Nachweis, daß er feiner Mitlitärpflicht im ſtehenden 
eere Genuͤge geleiftet bat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er au 

leſen gedenkt; 6) eine gebruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den 
Hauptfaͤchery, über welche er Vorlefungen halten will; 7) eine fchrift: 
liche, vom Kurator der Lniverfität dem Kandidaten ertheilte Erlaub⸗ 
niß, ſich zur Habilitation ale Privatdozent melden zu dürfen. — Wenn 

Online von den Univerfitäten, welche er frequentirt hat; 4) wenn er 
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die Bakutcht die Meldemg zulaͤſſig findet, fo muß der Anfuchende bins 
nen einer Friſt von vier Wochen, welche auch- verlängert —* kann, 
eine Probevorleſung in lateiniſcher Sprache, über ein ihm aufgegebenes 
Thema aus dem Sache, wofür er fich habilitiren will, vor verfammelter 
Fakultaͤt halten. Hierauf folgt ein Kolloquium der Fafultätsglieder 
mit den Kandidaten, wobei der Profeflor des Faches, für welches fich 
der Kandidat gemeldet hat, den Anfang macht. Nach, beendigtem Kol⸗ 
loquium tritt der Kandidat ab, und die Fakultät entfcheider durch Stims 
menmehrheit, über die Ertheilung oder Verweigerung der nachgeſuchten 
Licnz Der Beſchluß wird. dem Randidaten durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Miniſterium angezeigt. " Der 
zugelaffene Privatdszent hat dann noch binnen drei: Monaten eine oͤft 
fenttiche Antrittsvorlefung über ein felöft gewähltes, aber von der Far 
Eultät genehmigtes Thema in bdeutfcher Sprache im großen Hoͤrſaale der 

Univerſitaͤt zu halten. Die Einladung dazu gefchieht durch einen lateis 
nifchen, auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter bie Profeſſo⸗ 
ven und Dozenten der Univerfität zu vertheilenden Anfchlag des Dekans. 

Ausnahme. 

.F. 53. Wenn ſich Jemand zugleich um bie theofogifhe Doktor⸗ 
wuͤrde und die Licentiam privatim docendi bewirbt, ſo koͤnnen ihm, 
falls er jene erhält, die im $. 52. vorgeſchriebenen Habilitationsleiſtun⸗ 
en, bis auf die oͤffentlichen Worlefungen erlaffen werden. Sn dem’ 
alle, dag zugleich mit jener Licenz die theologifche Licentiatenwuͤrde 

nachgefüucht wird, darf das. im $. 52. vorgeſchriebene Kolloquium mit 
der Promotionspräfung vereinigt werden. 

Stufenweiſe Zufaffung der Privatdojenten. j 

$. 54. Nur einem Doftor der Theologie kann die Licentia privatim 
docendi zugleich für alle Fächer der Theologie, einem Licentiaten dage⸗ 
gen nur für Ein Gebiet der theologifchen Wiffenfchaften, und zwar dem 
angehenden Privatdozenten nur entweber für das Gebiet der eregetifchen, 
oder für das der hiftorifchen Theologie, ganz oder zum Theil, beroilligt 
werden. "Die Licentiaten, welche fich für ein gemwifles Fach habilitirt 
haben, koͤnnen nach Verlauf von zwei Jahren fich auf diefelbe Weiſe 
auch für eine andere Disziplin habilitiren. Nur diejenigen, weiche bes 
reits drei jahre als Privatdozenten gelehrt haben, dürfen die Licenz zu 
Borlefungen über dogmatifche und praftiiche Theologie nachfuchen. 
Saͤmmtliche Privatdozenten find berechtigt, über alle Fächer, zu weis 
chen fie ſich habilitirt Haben, gleichzeitig Borlefungen zu halten. 

Zahl der Privatdogenten und Dauer ber .Licentia docendi. 
$. 55. Sin der Regel follen bei der Eatholifch stheofogifchen Fakul⸗ 

tät nicht mehr als ſechs Privatdozenten augelaflen werden. Es hängt 
von dem Minifterium ab, befonderer Verhäftnifie wegen, Ausnahmen 
von diefer Kegel zu machen. Auch darf einem Privatdozenten die Li- 
centia docendi von der Fakultät nur für vier Jahre ertheilt, kann 
aber nach deren Verlaufe durch einen einfachen Fakultaͤtsbeſchluß ver⸗ 
laͤngert werden. 

Habilitationsgebühren. 

6, 56.. Diejenigen, welche die Doktor⸗ oder Licentiaten⸗Wuͤrde 
von der katholiſch⸗theologiſchen Fakultät in Bonn erhalten heten pe 
Im fuͤr thre Habilitationen nichts. Die anderswo Promovirten zahlen. 
dagegen vor der Ri haltenden Probevorlefung Fünfundzwanzig Thaler 
{n Inte au. die Yiniverfitätsquäftur als Habilitationsgebühr, welche in 
vdam Folle; vhne Ruͤckſicht auf. günftigen oder ungünftigen Erfolg, der 

“ 

s 
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zu ſeyn, Vorleſungen über ne Theile ber theologiſchen Wiſſen⸗ 
aften zu halten beabfichtigen, muͤſſen geiſtlichen Standes, wenigftend 

ubdiafonen feyn, und die Licentiam privatim docendi. bei ber katho⸗ 
liſch⸗theologiſchen Fakultät nachfuchen. W 

86. 47. Das Inſtitut der Repetenten und Privatdozenten iR als 
eine Vorbereitungsſchule fuͤr das akademiſche Lehramt zu betrachten. 
Die Fakultaͤt wird die genauere Kenntniß der ihr angehoͤrigen Studi⸗ 
renden benugen, um die dazu geeigneten: zur Einfchlagung diefer Lauf: 
bahn aufjuninntern, untüchtigen aber diefelbe abzurathen.,. 

6. 48. In den erften zwei Jahren nach vollendeten akademiſchen 
Teiennium darf Niemand als Privatdozent, wohl aber ald Repetent 
zugelaflen werben. . . . 

Bedingungen der Zulaffung ber Mepetentn. :. .. ©... 

6. 49. Wer. für alle Fächer der Thenfogie als. Repetent. zugelafien 
werden will, muß ſich zuvor die theofogtfche Licentiatenwuͤrde erwerben; 
‚wer nur, für gewiſſe Fächer der theologiſchen Wiſſenſchaften Ks Rope⸗ 
‚tent.anftreten will, muß in denfelben ein Eramen vor der Fakultät. ber 
ſtehen. Die Zulaflung erfolgt, nach worhergegangener Ruͤckfrage bei dem 
ersbifchöflichen Stühle, durch einen einfachen Beſcheid an den Kandida⸗ 
ten, und wird demnächit mittelft des Kurators dem unterzeichneten. Mi⸗ 
aiſterium angezeigt, Ä 

ng ber Mepetenten. \ . Berechtigu 
$650. Die Repetenten find nur berechtigt, mit den Studirenden 

Wiederholungen über diejenigen Fächer der theologifhen Willenfchaften, 
für welche. fie zugelaffen find, anzuftellen, und dürfen unter ‚keiner Ber 
‚Bingung, auch. nicht privatissime, eigene Vorlefungen halten. : 

— Bedingungen zur Bewerbung um bie Licentiam privatim docendi. 
6. 51. Wer ſich als Privatdozent habilitiren will, muß mindeſtens 

ſchon zwei Jahre ſein akademiſches Triennium zuruͤckgelegt, die hoͤheren 
Weiben empfangen haben, und die theologiſche Licentiaten⸗ oder Doktor⸗ 
Würde befigen: Kat er eine diefer Würden auf einer ausländifchen 
‚Univerfität erhalten, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung ders 
felben einkommen, und zu dem Ende.derfelben, fein Diplom, ein latei⸗ 
niſches Gurriculum vitae-und die. etwa von ihm herausgegebenen Schrifr 
ten, jedenfalls eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den’ Haupt; 
chern vorlegen, über welche er Vorleſungen zu halten beabfichtigt. 

Wenn die Fakultät aus den Legtern feine gelehrte Tuͤchtigkeit hinlaͤng⸗ 
Hd zu erkennen meint, fo kann fie ihm nach erfolgter Ruͤckfrage bei 

- dem erzbiichöflichen Otuhle jene Genehmigung ertheilen; fonft muß’ fich 
der Doktor einem Kolloguio, der Licentiat einem Examen zum Behufe 
der Noftrifitation unterwerfen. 

2... Sabilitetionsleiflungen ber Privatdozenten. 

$. 52, Derjenige, welcher fid um die Licentiam privatim docendi 
bewirbt, hat feinem Anmeldungsfchreiben heizufügen: 1) ein in lateint- 
ſcher Sprache abgefaſſtes Curriculum vitae; 2) das Diplom über die 
von ihm erlangte Litentiatens oder Doktor» Würde; 3) feine Abgangss. 

nländer tft, den Nachweis, daß er feiner Militärpfliht im ſtehenden 
eere Senüge geleiftet bat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er zu 

leſen gedenkt; 6) eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den 
Hauptfaͤchery, über welche er Vorleſungen halten will; 7) eine fchrift: 
liche, vom Kurator der Univerſitaͤt dem Kandidaten ertheilte Erlaub⸗ 
niß, ſich zur Habilitation als Privatdozent melden zu dürfen. — Wenn 

—* von den Univerſitaͤten, welche er frequentirt hat; 4) wenn er 
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die Fakuitat die Meldung zuläffig findet, fo muß der Anfuchende bins 
nen einer Friſt von vier Ferne) welche auch- verlängert werden kann, 
eine ‘Drobevorlefung in fateinifcher Sprache, über ein ihm aufgegebenes 
Thema aus dem Sache, wofür er ſich habilitiren will, vor verfammelter 
Fakultaͤt halten. Hierauf folgt ein Kolloquium der Fafultätsglieder 
mit dem Kandidaten, wobei der Profeflor des Faches, für welches fich 
der Kandidat gemeldet hat, den Anfang macht. Nach. beendigtem Koks. 
loquium tritt der Kandidat ab, und die Fakultät entfcheider durch Stim⸗ 
menmehrheit, über die Ertheilung oder Verweigerung der nachgefuchten 
Lienz Der Beihluß wird. dem Kandidaten durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Deinifterium angezeigt... Der 
zugelaffene Privatdszent hat dann noc binnen drei Monaten eine öft 
fentliche Antrittsvorlefung über ein felbft gewähltes, aber von der Fa⸗ 
£ultät genehmigtes Thema in deutfcher Sprache im großen Hoͤrſaale der 

- Univerfität zu halten. Die Einladung dazu gefchieht durch einen latei⸗ 
nifchen, auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter die Profeffoe 
ven und Dozenten der Univerfität zu vertheilenden Anfchlag des Dekans. 

Ausnahme. 

‚953. Wenn fih Jemand zugfeih um_ die theofogifhe Doktor⸗ 
würde und die Licentiam privatim docendi bemirbt, fo können ihm, 
falls er jene erhält, die im $. 52. vorgefchriebenen Habilitationsleiſtun⸗ 
en, bis auf die öffentlichen Vorleſungen erlaffen werden. In dem’ 
alle, daß zugleich mit jener Licenz die theologiſche Licentiatenwürde 

nachgefücht wird, darf das. im $. 52. vorgefchriebene Kolloquium mit 
der Promotionsprüfung vereinigt werden. | 

Stufenweiſe Zufaffung der Privatdojenten. : 

$. 54. Nur einem Doktor der Theologie kann die Licentia privatim 
docendi zugleih für alle Fächer der Theologie, einem Licentiaten dages 
gen nur für Ein Gebiet der theologifchen Wiffenfchaften, und zwar dem 
angehenden Privatdozenten nur entweder für das Gebiet der eregetifchen, 
oder für das der hiſtoriſchen Theologie, ganz oder zum Theil, bewilligt 
werden. " Die .Licentiaten, welche fich für ein gemifles Fach habilitirt 
haben, Eönnen nach Verlauf von zwei Jahren fich auf diefelbe Weiſe 
auch für eine andere Disziplin habilitiren. Nur Diejenigen, welche bes 
reits drei jahre als Privatdozenten gelehrt haben, dürfen die Licenz zu 
Borlefungen über dogmatifhe und praßtiiche Theolo te nachſuchen. 
Saͤmmtliche Privatdozenten find berechtigt, über alle Fächer, zu weis 
chen fie ſich habilitirt haben, gleichzeitig Vorleſungen zu halten. 

Bahl der Privatdozenten und Dauer ber .Licentia docendi. 

6. 55. In der Regel follen bei der katholiſch-theologiſchen Fakul⸗ 
tät nicht mehr als ſechs Privatdozenten zugelaflen werden. Es hängt 
von dem Minifterium ab, befonderer Verhaͤltniſſe wegen, Ausnahmen 
von diefer Regel zu machen. Auch darf einem Privatdozenten bie Li- 
centia docendi von der Fakultät nur für vier Jahre ertheilt, kann 
aber nach deren Verlaufe ducch einen einfachen Sakultätsbefchluß vers 
laͤngert werden. 

Sabilitationsgebähren, 
6, 56.: Diejenigen, welche die Doktor⸗ oder Licentiaten s Würde 

von der fatholifchstheofogifchen Fakultät in Bonn erhalten ‚haben, zah⸗ 
len für thre Habilitationen nichte. Die anderswo Promovirten zahlen. 
dagegen vor der Ri haftenden Probevorlefun Sönfundgmanzig Thaler 
in Ike an die Univerſitaͤtsquaͤſtur als Habilitationsgebühr, welche in 
isbamn :afle ; vhne Mäckficht auf günftigen oder ungüuftigen Erfolg, der 

* 
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zu ſeyn, Vorleſungen über einzelne Theile ber theologiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften zu halten beabſichtigen, muͤſſen geiſtlichen Standes, —A 
Subdiakonen ſeyn, und die Licentiam privatim docendi. bei der katho⸗ 
liſch⸗theologiſchen Fakultät nachfuchen. on 

’ 47. Das Inſtitut der Repetenten und Privatdozenten ik als 
eine DVorbereitungsfchufe für das akademiſche Lehramt zu betrachten. 
Die Fakultät wird die genauere Kenntniß der ihr .angehörigen Seudi⸗ 
genden benutzen, um die dazu geeigneten: zur. Einfchlagung diefer Laufı 
bahn aufjunumntern, untüchtigen aber diefelbe abzurathen., 

$. 48. In den erften zwei jahren nad) vollendeten akademiſchen 
Triennium darf Niemand als Privatdozent, : wohl aber als Repetent 
zugelafien werben. . . 0. 

Bedingungen der Zulaflung der Meustentm. :. ... 2... 

649 Wer. für alle Fächer der Theologie als. Repetent zugelaflen 
werden will, muß fich zuvor bie theologiſche Licentiatenwuͤrde erwerben; 
‚wer nur. für gewiſſe Bacher der theofogifchen Wiſſenſchaften As Repes 
tent.anftreten will, muß in denfelben ein Examen vor der Fakultaͤt bes 
fiehen. Die Zulaſſung erfolgt, nach worhergegangener Ruͤckfrage bei dem 
ersbifchäflichen Stuhle, durch einen einfachen Beſcheid an den Kandida⸗ 
ten, und wird demnächit mittelft des Kurators dem unterzeichneten. Mi⸗ 
nifterium angezeigt. 

650. Die Repetenten find nur berechtigt, mit.den Studirenden 
Wiederholungen über diejenigen Fächer der thenlogifhen Wiſſenſchaften, 
für welche fie zugelafien find, anzuftellen, und dürfen unter feiner Be 
‚dingung, auch nicht .privatissime, eigene Vorleſungen halten. : 

1 Bedingungen zur Bewerbung um bie Licentiam privatim docendi. - 
$. 51. Wer fih als Privatdozent habilitiren. will, muß minbeftens 

fhon zwei Jahre fein afademifches Triennium zurückgelegt, die höheren 
Weihen enipfangen haben, und die theologifche Licentiatens oder Doktor⸗ 
Würde befigen. Hat er eine diefer Würden auf einer ausländifchen 
‚Univerfität erhalten, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung ders 
‚felben einfommen, und zu dem Ende.derfelben, fein Diplom, ein latels 
niſches Curriculum vitae- und die, etwa von ihm herausgegebenen Schrif⸗ 
ten, jedenfalls eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den Haupt⸗ 
fern vorlegen, über welche er Borlefungen zu halten heabfichtigt. 
Wenn die Fakultaͤt ans den Lestern feine gelehrte Tuͤchtigkeit hinlaͤng⸗ 
Hd: zu. erkennen meint, fo kann fie ihm nach erfolgter Ruͤckfrage bei 

- dem ‚erzbifchöflichen Stuhle jene Genehmigung ertheilen; fonft muß fich 
er Doktor einem Kolloquio, der Licentiat einem Examen zum Behufe 

der Moftrififation unterwerfen. 
, Habilitationeleiſtungen ber Privatdozenten. 

9. 62. Derjenige, welcher ſich um die Licentiam privatim docendi 
bewirbt, bat feinem Anmeldungsfchreiben heizufügen: 1) ein in lateini⸗ 
ſcher Sprache abgefafites Curriculum vitae; 2) das Diplom über die 
von ihm erlangte Litentiatens oder Doktor: Würde; 3) feine Abgangss. 
ugniffe von den Univerſitaͤten, welche er frequentirt bat; 4) wenn er 
nländer tft, den Nachweis, daß er feiner Militärpflicht im ſtehenden 
eere Genuͤge geleifter bat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er zu 

leſen gederift; 6) eine gebruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den 
Haupftfaͤchery, über weiche er Vorleſungen halten will; 7) eine fchrift: 
liche, vom Kurator der Univerſitaͤt dem Kandidaten ertheilte Erlaub⸗ 
uß, fich zur Habilitation als Privatdozent melden zu dürfen. — Wenn 
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bie Fakuitaͤt die Meldung zuläffig findet, fo muß der Anfuchende bins 
nen einer Friſt von vier Fern) welche auch verlängert PA kann, 
eine Probevorleſung in lateiniſcher Sprache, über ein ihm aufgegebenes 
Thema aus dem Face, wofür er fich habilitiren will, vor verfammelter 
Fakultaͤt halten. Hierauf folgt ein Kolloquium der Fafultätsglieder 
mit dem Kandidaten, wobei der Profeffor des Faches, für welches füch 
der Kandidat gemeldet hat, den Anfang macht. Nach. beendigtem Koks. 
loquium tritt der Kandidat ab, und die Fakultät entfcheidet durch Stim⸗ 
menmehrheit, über die Ertheilung oder Verweigerung der nachgeſuchten 
Licenz Der Beſchluß wird. dem Kandidaten durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Miniſterium angezeigt." Der 
zugelaffene Privatdszent hat dann noch binnen drei Monaten eine öfı 
fentliche Antrittsvorlefung über ein felbft gewähltes, aber von der Fa⸗ 
Eultät genehmigtes Thema in deutfcher Sprache im großen KHörfaale der 

- Univerfität zu halten. Die Einladung dazu gefchieht durch einen lateis 
nifchen, auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter die Profeſſo⸗ 
ven und Dozenten der Univerſitaͤt zu vertheilenden Anfchlag des Dekans. 

Ausnahme. 
‚53 Wenn fih Jemand zugleih um die theologiſche Doktor⸗ 

würde und die Licentiam privatim docendi bewirbt, fo koͤnnen ihm, 
falls er jene erhält, die im $. 52. vorgefchriebenen Habilitationsleiſtun⸗ 
en, bis auf die öffentlichen Vorleſungen erlaffen werden. In dem 
alle, daß zugleich mit jener Licenz die theofogifche Licentiatenwuͤrde 

nachgeſucht wird, darf das. im $. 52. vorgefchriebene Kolloquium mit 
der Promotionspräfung vereinigt werden. 

Stufenweiſe Zulaffung der Privatdozenten. “ : 

$. 54. Nur einem Doftor der Theologie kann die Licentia privatim 
docendi zugleih für alle Fächer der Theologie, einem Licentiaten dage⸗ 
gen nur für Ein Gebiet der theologifchen Wiffenfchaften, und zwar dem 
angehenden Privatdozenten nur entiweder für das Gebiet der eregetifchen, 
oder für das der hiftorifchen Theologie, ganz oder zum Theil, berilligt 
werden. "Die Licentiaten, welche fich für ein gewifles Fach habilitierte 
haben, koͤnnen nach Verlauf von zwei jahren ſich auf diefelbe Weiſe 
auch für eine andere Disziplin habilitiren. Nur diejenigen, weiche bes 
reits drei Jahre als Privatdozenten gelehrt haben, dürfen die Licenz zu 
Borlefungen über dogmatifche und praftifche Theolo ie nachfuchen. 
Sämmtlihe Privatdozenten find berechtigt, über alle Fächer, zu weils 
chen fie ſich habilitirt haben, gleichzeitig Vorleſungen zu halten. 

Zahl der Privatdogenten und Dauer ber Licentia docendi. 
6. 55. In der Regel follen bei der. Eatholifch stheofogifchen Fakul⸗ 

tät nicht mehr als ſechs Privatdozenten zugelaflen werden. Es hängt 
von dem Minifterium ab, befonderer Verhältniffe wegen, Ausnahmen 
von dieſer Regel zu machen. Auch darf einem Privatdozenten bie Li- 
centia docendi von der Fakultät nur für vier Jahre ertheilt, kann 
aber nad) deren Verlaufe durch einen einfachen Fakultaͤtsbeſchluß vers 
laͤngert werben. 

Habilitationsgebühren. 

H, 56.. Diejenigen, welche die Doktor⸗ oder Licentiaten- Würde 
von der Fatholifchstheofogifchen Fakultät in Bonn erhalten haben, zah⸗ 
Im für thre Habllitationen nichts. Die anderswo Promovirten zahlen. 
dagegen vor der Ri haftenden Probevorlefung Fuͤnfundzwanzig Thaler 
in Golde au. bie Univerſitaͤtsquaͤſtur als Habilitationsgebuͤhr, welche in 
john Folle; vhne Roͤckſicht auf. günftigen. oder .ungünitigen Erfolg, der 
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zu ſeyn, Bostefungen über einzelne Theile ber theologiſchen Wiſſen⸗ 
fchaften zu halten beabfichtigen, muͤſſen geifttichen Standes, wenigftens 
Subdiafonen feyn, und die Licentiam privatim docendi. bei ber katho⸗ 
‚fh stheotogifhen Fakultät nachfuchen. 

: % 47. Das Inſtitut der Repetenten und Privatdozenten it als 
eine Vorbereitungsfchule für das akademiſche Lehramt zu betrachten. 
Die Fakultät wird die genauere Kenntniß der Ihr :angehörigen Seudi⸗ 
renden benupen, um die dazu gesigneten: zur Einfchlagung diefer Lauf 
bahn aufjumunnteru, untüchtigen aber diefelbe abzurathen. 

$. 48. Sin den erften zwei Jahren nach vollendetem akademiſchen 
Triennium darf Niemand als Privasdozent, :wohl aber als Repetent 
zugelafien werben. . on 

Bedingungen der Zulaffung ber Deyetenten. :. -.. vo. 

6. 49. Wer für alle Fächer der Theologie als. Repetent zugelafien 
werden will, muß fich zuvor die theologiſche Licentiatenwuͤrde erwerben; 
‚wer nur, für gewiſſe Faͤcher der theofogifchen Miffenfchaften As. Repe⸗ 
tent.anftreten will, muß tn denfelben ein Eramen vor der Fakultät bes 
fiehen. Die Zulaſſung erfolgt, :nach worhergegangener Rückfrage bei dem 
ersbifchöflichen Stuhle, durch einen einfachen Befcheid an den Kandida⸗ 
‚ten, und wird demnaͤchſt mittelft bes Kurators dem unterzeichneten. Mi⸗ 
niſterium angezeigt. | 

Berechtigung ber Mepetenten. 
$. 50. Die Nepetenten find nur berechtigt, mit den Stubirenden 

Wiederholungen. über diejenigen Fächer der theologiſchen Wiſſenſchaften, 
für welche fie zugelaſſen find, anzuftellen, und dürfen unter feiner Be 
‚dingung, auch nicht privatissime, eigene Vorleſungen halten. 

: Bedingungen zur Bewerbung um bie Licentiam privatim docendi. . 
$. 51. Wer fi als Privatdozent habilitiren. will, muß mindeſtens 

fhon zwei Jahre fein afabemifches Triennium zurückgelegt, die höheren 
Weihen empfangen haben, und die theologifche Licentintens oder Doktor⸗ 
Würde befigen; Hat er eine diefer Würden auf einer ausländifchen 
‚Univerfität erhalten, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung der; 
felben einkommen, und zu dem Ende. derfelden, fein Diplom, ein latei⸗ 
niſches Curriculum vitae:und die, etwa von ihm herausgegebenen Scheif: 
ten, jebenfalls eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den‘ Haupt; 
chern vorlegen, über welche er Boriefungen zu halten beabfichtigt. 

Wenn die Fakultaͤt aus den Lebtern feine gelehrte Tuͤchtigkeit hinlaͤng⸗ 
lich zu erkennen meint, fo kann fie ihm nach erfolgter Ruͤckfrage bei 

- dem erzbifchöflichen Stuhle jene Genehmigung ertheilen; fonft muß ſich 
der Doktor einem Kolloguio, der Licentiat einem Examen zum Behufe 
Der Noftrififation unterwerfen. 

.  Sabilitetionsieifiungen ber Privatdozenten. 

$. 52, Derjenige, welcher fi um die Licentiam privatim docendi 
bewirbt, hat feinem Anmeldungsfchreiben heizufügen: 1) ein in lateini⸗ 
ſcher Sprache abgefafites Curriculum vitae; 2) das Diplom über die 
von ihm erlangte Litentiatens oder Doktor: Würde; 3) feine Abgangs⸗ 

ugnifie von dem Univerſitaͤten, welche er freguentirt hat; 4) wenn er 
* iſt, den Nachweis, daß er ſeiner Militaͤrpflicht im ſtehenden 

eere Genuͤge geleifter bat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er zu 
leſen gederift; 6) eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den 
Hauptfaͤchery, über welche er Vorleſungen halten will; 7) eine fchrift: 
liche, vom Kurator der Univerſitaͤt dem Kandidaten ertheilte Erlaub⸗ 
uß, ſich zur Dabilitation als Privatdozent melden zu dürfen. — Wenn 
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die Fafufcät die Dieldung zulaͤſſig findet, jo muß der Anfuchende bins 
nen einer Frift von vier A wernl) welche auch "verlängert werden kann, 
eine Probevorlefung in fateinifcher Sprache, über ein ihm aufgegebenes 
Thema aus dem Fade, wofür er ſich habilitiren will, vor verfammeltee 
Fakultaͤt halten. Hierauf folgt ein Kolloquium der Fafultätsglieder 
mit dem Kandidaten, wobei der Profeſſor des Faches, für welches fich 
der Kandidat gemeldet hat, den Anfang macht. Nach. beendigtem Kol⸗ 
loquium tritt der Kandidat ab, und die Fakultät entfcheider durch Stim⸗ 
menmehrheit, über die Ertheilung oder Verweigerung der nadygefuchten 
Licenz. Der Beihluß wird. dem Kandidaten durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Miniſterium angezeigt... Der 
zugelaflene Privatdszent hat dann noch binnen drei Monaten eine öfı 
fenttiche Antrittsvorlefung über ein felbft gewähltes, aber von der Fas 
£ultät genehmigtes Thema in deutfcher Sprache im großen KHörfaale der 

. Univerficät zu halten. Die Einladung dazu gefchieht durch einen lateis 
nischen, auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter die Profeſſo⸗ 
ven und Dozenten der Uiniverfität zu vertheilenden Anfchlag des Defans, 

Ausnahme. 

‚53 Wenn fih Jemand zugleih um die theofogifche Doktor⸗ 
würde und die Licentiam ‚privatim docendi bewirbt, fo koͤnnen ihm, 
fallg er jene erhält, die im $. 52. vorgefchriebenen Habilitationsleiſtun⸗ 
en, bis auf die oͤffentlichen Vorleſungen erlaflen werden. Sn dem’ 
alle, daß zugleich mit jener Licenz die theologifche Licentiatenwuͤrde 

nachgefuht wird, darf das. im: $. 52. vorgefchriebene Kolloquium mit 
der Promotionspräfung vereinigt werden. 

Stufenweiſe Zulaffung der Pripatbozenten. : 
$. 54. Nur einem Doftor der Theologie kann die Licentia privatım 

docendi zugfeih für alle Fächer der Theologie, einem Licentiaten dages 
gen nur für Ein Gebiet der theologifchen Wiffenfchaften, und zwar dem 
angehenden Privatdozenten nur entweder für das Gebiet der eregetifchen, 
oder für das der hiftorifchen Theologie, ganz oder zum Theil, bewilligt 
werden. " Die Licentiaten, welche fih für ein gewiſſes Fach habititirt 
haben, fünnen nach Verlauf von zwei Jahren ſich auf diefelbe Weiſe 
auch für eine andere Disziplin habilitiren. Nur diejenigen, welche bes 
reits drei Jahre als Privatdozenten gelehrt haben, dürfen die Licenz zu 
Vorlefungen über dogmatifche und praktiſche Theolo ie nachfuchen. 
Saͤmmtliche Privatdozenten find berechtigt, über alle Fächer, zu weis 
chen fie fich habilitirt haben, gleichzeitig Vorleſungen zu halten. 

Zahl der Privatdogenten und Dauer ber -Licentia docendi. 
. 55. Syn der Regel follen bei der Eatholiich stheofogifchen Fakul⸗ 

tät nicht mehr als ſechs Privatdozenten zugelaflen werden. Es hängt 
von dem Minifterium ab, befonderer Verhaͤltniſſe wegen, Ausnahmen 
von dieſer Segel zu machen. Auch darf einem Privatdozenten bie Li- 
centia docendi von der Fakultät nur für vier Jahre ertheilt, kann 
aber nach deren Verlaufe durch einen einfachen Sakultätsbefchluß vers 
längert werden. 

Sabilitationsgebähren, 

6, 56.» Diejenigen, welche die Doktor⸗ oder Licentiatens Würbe 
von der fatholifchstheofogifchen Fakultät in Bonn erhalten ‚haben, zah⸗ 
Im für thre Habtlitationen nichte. Die anderswo Promovirten abien 
bagegen vor. der Ri haftenden Probevorleſung Fünfundzwanzig Thaler 
n Golde an⸗ die Univerſitaͤtsquaͤſtur als Habtlitationsgebühr, weiche in 
a ale wohne Roͤckſicht auf sünftigen ober ungünftigen Erfolg, der 
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t zu ſeyn, Vorleſungen über eingelne Theile ber theologiſchen Wiſſen⸗ 
aften zu halten beabſichtigen, muͤſſen geiſtlichen Standes, weniaftens 

©ubdiafonen feyn, und die Licentiam privatim: docendi. bei ber katho⸗ 
liſch⸗theologiſchen Fakultät nachfuchen. . on 

: & 47. Das Inſtitut der NRepetenten und Privatbogenten. it als 
eine Vorbereitungsfchule für das afademifche Lehramt zu ‚betrachten. 
Die Fakultät wird die genauere Kenntniß der ihr angehoͤrigen Studi: 
renden benutzen, um die dazu gesigneten: zur. Einfchlagung diefer Laufı 
bahn aufjumuntern, untüchsigen aber diefelbe abzurathen. 

. 48. In den erften zwei Jahren nach vollendetem akademifchen 
Triennium darf Niemand als Privatdozent, : wohl aber ald Repetent 
zugelaflen werben. .. N 

Bedingungen der Zulaffung ber. Bteystenten. :.  .. u... 

6949. Ber. für alle Fächer der Zhenionie als. Repetent. zugelaflen 
werden will, muß fich zuvor die theofogtfche Licentiatenwuͤrde erwerben ; 
‚wer nur für gewiſſe Faͤcher der theofogifchen Wiſſenſchaften Als Repe⸗ 
tent auftreten will, muß in benfelben ein Eramen vor der Fakultaͤt bes 
ſtehen. Die Zulafiung erfolgt, nach worhergegangener Ruͤckfrage bei dem 
erzbiſchoͤflichen Stühle, durch einen einfachen Beſcheid an den Kandida⸗ 
-ten, und wird demnaͤchſt mittelft des Kurators dem unterzeichneten. Mi⸗ 
nifterium angezeigt. 

ng ber —— 

e 650. Die Repetenten find nur berechtigt, mit.den Stubirenden 
Wiederholungen über diejenigen Fächer der theologiſchen Willenfchaften, 
für welche fie zugelaſſen find, anzuftellen, und dürfen unter keiner Bes 
‚dingung, auch nicht.privatissime, eigene Vorleſungen halten.  - 

J Bedingungeu zur Bewerbung um bie Licentiam privatim docendi. 
6. 61. Wer ſich als Privatdozent habilitiren will, muß mindeſtens 

ſchon zwei Jahre ſein akademiſches Triennium zuruͤckgelegt, die hoͤheren 
Weihen empfangen haben, und die theologiſche Licentiaten⸗ oder Doktor⸗ 
Würde beſitzen. Hat er eine dieſer Würden auf einer auslaͤndiſchen 
‚Univerfität. erhaften, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung der: 
felben einfymmen, und zu dem Ende.derfelben, fein Diplom, ein latei⸗ 
‚nifches. Curriculum vitae und die, etwa von ihm herausgegebenen Schrifr 
ten, jedenfalls eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den Haupts 
Fächern: vorlegen, über welche er Vorleſungen zu_ halten heabfichtigt. 
Wenn die Fafyltät aus den Legtern feine gelehrte Tuͤchtigkeit hinlaͤng⸗ 
Ud zu erkennen meint, fo kann fie ihm nach erfolgter Ruͤckfrage bei 

- dem erzbifchöflichen Stuhle jene Genehmigung ertheilen; fonft muß ſich 
der Doktor einem Kolloguto, der Licentiat einem Examen zum Behufe 
der Mofteififation unterwerfen. 

Habilitationsleiſtungen ber Privatdozenten. 

.. 52. Derjenige, welcher ſich um die Licentiam privatim docendi 
bewirbt, hat feinem Anmeldungsſchreiben heizufuͤgen: 1) ein in lateini⸗ 
ſcher Spräche abgefaſſtes Curriculum vitae; 2) das Diplom über die 
von ihm erlangte Litentiatens oder Doktor: Würde; 3) feine Abgangss. 
Be von den Univerfitäten, welche er frequentirt bat; 4) wenn er 

nländer ift, den Nachweis, daß er feiner Militaͤrpflicht im lebenden 
Heere Senüge geleiftet bat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er zu 
leſen gedenkt; 6) eine gedruckte, oder gefchriebene Abhandlung aus den 
Hauptfaͤchery, über welche er Vorlefungen halten will; 7) eine fchrift: 
ihe, vom Kurator der Untverfität dem Kandidaten ertheilte Erlaub⸗ 
niß, ſich zus Habilitation als Privatdozent melden zu dürfen, — Wenn 
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die Fakultaͤt die Meldung zulaͤſſig findet, fo muß ber Anfuchende bins 
nen einer Frift von vier Aw) weiche auch verlängert Find kann, 
eine Probevorleſung in lateiniſcher Sprache, über ein ihm aufgegebenes 
Thema .aus dem Fache, wofür er fich habilitiren will, vor verfammelter 
Sakultär haften. Hierauf folgt ein Kolloquium der Fakultätsglieder 
mit dem Kandidaten, wobei der Profeffor des Baches, für welches fich 
der Kandidat gemeldet hat, den Anfang macht. Nach. beendigtem Kol⸗ 
loquium tritt der Kandidat ab, und Die Fakultät entfcheidet durch Stim⸗ 
menmehrheit, über die Ertheilung oder Verweigerung der nachgeſuchten 
Liconz Der Beſchluß wird. dem Kandidaten durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Miniſterium angezeigt. "Der 
zugelaflene Privatdazene hat dann noch binnen drei Monaten eine öft 
fenttiche Antrittsvorlefung über ein felöft gewähltes, aber von der Gas 
Eultät genehmigtes Thema in deutfcher Sprache im großen Hoͤrſaale der 

- Viniverficät zu haften. Die Einladung dazu gefchieht durch einen lateis 
nifchen, auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter die Profeſſo⸗ 
ven und Dozenten der Univerfität zu vertheifenden Anfchlag des Defans. 

Ausnahme. 
‚953 Wenn fih Jemand zugfeih um bie theofogifche Doktor⸗ 

wuͤrde und die Licentiam privatim docendi bewirbt, fo koͤnnen ihm, 
falls er jene erhält, die im $. 52. vorgefchriebenen Habilitationsleiftuns 
en, bis auf die öffentlichen Vorleſungen erlaffen werden. Sn dem’ 
alle, daß zugleich mit jener Licenz bie theologiiche Licentiatenwuͤrde 

nachgeſucht wird, darf das. im $. 52. vorgefchrießene Kolloquium mit 
der Promotionspräfung vereinigt werden. - 

Stufenweiſe Zulaffung der Privatbozenten. & 

$. 54. Nur einem Doftor der Theologie kann die Licentia privatım 
docendi zugleih für alle Fächer der Theologie, einem Licentiaten dages 
gen nur für Ein Gebiet der theologifchen Wiffenfchaften, und zwar dem 
angehenden Privatdozenten nur entweder für das Gebiet der eregetifchen, 
oder für das der hiftorifchen Theologie, ganz oder zum Theil, bewilligt 
werden. Die Licentiaten, welche fich für ein gewiſſes Fach habilitirt 
haben, Eönnen nach Verlauf von zwei Jahren fich auf diefelbe Weiſe 
auch für eine andere Disziplin habilitiren. Nur diejenigen, weiche bes 
reits drei jahre als Privatdozenten gelehrt haben, dürfen die Licenz zu 
Borlefungen über dogmatifche und praßtifche Theolo ie nachfuchen. 
Saͤmmtliche Privatdozenten find berechtigt, über alle Fächer, zu weis 
chen fie ſich habilitirt haben, gleichzeitig Vorleſungen zu halten. 

Zahl der Privatdozenten und Dauer ber .Licentia docendi. 
6. 55. Syn der Pegel follen bei der Eatholifch stheotogifchen Fakul⸗ 

tät nicht mehr als ſechs Privatdozenten zugelaflen werden. Es hängt 
von dem Minifterium ab, befonderer Verhältnife wegen, Ausnahmen 
von diefer Kegel zu machen. Auch darf einem Drivatdozenten die Li- 
centia docendi von der Fakultät nur für vier Jahre ertheilt, kann 
aber nach deren Verlaufe durch einen einfachen Sakultätsbefchluß vers 
längert werben. 

Habilitationsgebühren. 

6, 56. Diejenigen, welche die Doktor⸗ oder Licentiaten⸗Wuͤrde 
von der Latholifchstheofogifchen Fakultät in Bonn erhalten een, do 
len für thre Habilitationen nichts. Die anderswo Promovirten 30 
Dagegem vor der Ki haftenden Probevorleſung Fuͤnfundzwanzig Thaler 
in Golde au: die Univerfitätequäftur ale Habllitationsgebuͤhr, welche in 
inhuna Tolle; vhne Nädlicht auf günftigen oder unguͤnſtigen Erfolg, de 
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Fakultaͤt verbleibt: Für eine Noſtrifikationspruͤfing und Ausfertigung 
der desfallſigen Akte werden Dreißig Thaler in Golde vor derſelben Unis 
verfitätsquäftur entrichtet; und’ verbleiben der Fakultaͤt auch bei einem, 
für den Kandidaten ungünftigen Ausfalle der "Prüfung. 2 

Ankündigungen ber Privatdozenten und Repetenten. 

$.:57. Die Privatdozenten und Repetenten muͤſſen die Ankuͤndi⸗ 
gungen ihrer Vorleſungen und Repetitorien dem Defane einreichen, das 
mit derſeibe fie mit fchriftfich beigefügter Genehmigung am ſchwarzen 
Brette:anbeften lafle. - :- - ' et 

Beauffihtigung der Privatdezjenten und Repetenten' durch die Fakultät. - 
58 Die Fakultät führt die Aufſicht ſowohl Aber die akademi⸗ 
ſchen Leiftungen, als den Lebenswandel der ihr angehörigen: Nepetenten 
und Privatdozenten, und berichtet Über diefelben jährlich an das Mints 
fiertum. Die Fakultät. hat die Verpflichtung, durch Ihre ! Dittglieder 
von Zeit zu Zeit die Worlefungen der ihr angehörtgen Privatdozenten 
beſuchen zu kaffen, und das Recht, diejenigen, welche befondere Hoffs 
nung ‚geben, dem Miniſterium zu Stipendten und Remuneratisnen in 
Fa u bringen. Die der Fakultät, in Bezug auf das fittliche 
Verhalten der Privatdozenten, zuftehenden Ordnungsmittel find: I) bei 
leichteren Anſtoͤßigkeiten Warnung oder Verweis durch den ‘Dekan, ınts 
weder altein oder vor verfammelter Fr :2) bei wiederhoften oder 
groͤberen Verftößen Interdiktion auf ein halbes Jahr, welche, fo lange 
Setrie ſichtbar ernftliche Beſſerung eingetreten tft, von Halbjahr zu Halbs 
jahr fortgefegt, oder auch wieder erneuert werden kann. Hieruͤber wird 
jedesmal dem Kuratorium, zum Berichte an das Minifterium, und dem 
erzbifchöflichen Stuhle,; Anzeige gemacht, wobei nach Umſtaͤnden zus 
reich auf die Ermächtigung, das’ betreffende Subjekt gänzlich zu remo⸗ 
viren, angetragen werden fann, - - 

Weförberung der Privatdormten. ' 
8. 59. Die Beförderung der Privatdozenten zur Profeſſur hängt 
von den Beweiſen ihrer Fähigkeiten und von ihren Leiftungen ab. Die 
Sefuche derfelben um Beförderung gehen zunähft an die Fakultät. Sie 
koͤnnen von dieſer nach Umftänden fogleich abgemwiefen, oder, mit ihrem 
Sutachten verfehen, dem Minifterium mittelft des Kurators überreicht 
werden. Wenn fich ein. Privatdozent mindeftens drei Fahre hindurch 
befonders bewährt hat, fo darf die Fakultät denfelben dem Miniſterium 
zu einer aufferordentlichen Profeſſur in Vorſchlag bringen. 

. j Ausnahmen. 6 

§. 60. Sür aufferordentliche Fälfe, wo ältere katholiſche Setftliche 
‚von anerfannter Würde und’ entfchiedenem wiffenfchaftlichen Werdienfte 
füh der Latholtfch stheologifchen Fakultät als Privatdozenten anfchließen 
wollen, behält fi das Minifterium vor, eine Ausnahme von den in 
den 99. 49—56, enthaltenen Beftimmungen eintreten zu Taflen. 

- Berlin, den 18. Oftober 1834. 
Minifterium der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal⸗Angelegenheiten. 

v. Altenftein. 

= au Yusyu 
aus der. Inftruftion für. die Meier des Königl. Schulen: 
inftiturs tn Schlefien, als ein Anhang zu dem Allerhöchs 
.  fien Schulenreglement.d..d. Li. Dezember 1774, 

Seine Königliche Drajeftät von Preuſſen, unfer allergnäbtgfter Herr 
haben durch das auf Krisen Spenatbefeh unterm IL; Dezeiüber 
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41774 emanirte Schufenregfement für die Iniverficät zu Breslau, und 
die katholiſchen Gymnaſia des Herzogthums Schleſien, und ber Grafs 
ſchaft Stab Hoͤchſtderoſelben landesvaterlihe Intention, auf was Art 
und nad) welchen Srundfägen der Unterricht der Jugend Eathofifcher 
Religion in denen, unter Aufficht und Verwaltung des damaligen Syes 
ſuiterordens ſtehenden höheren und niederen Schulen zweckmaͤßig einges 
richtet, und. betrieben werden folle, umftändlich zu eröffnen geruhet, und 
Die. Beachtung dieſer Vorſchrift hat bisher fhon In Verbefferung ver 
Methode, Ausarbeitung und Einführung tauglicher Lehrbücher, "und 
vernünftiger Auswahl von gemeinnüßigen Gegenftänden des Unterrichts 
die vortheilhafteften Folgen hervorgebracht. ꝛc. 

„Ss. 5. Daß wenn von Beſehung eines Lehrſtuhls bei der theologi⸗ 
ſchen Fakultät die Rede tft, das von dem Inſtitut dazu vorgefchlagene 
SDubjekt zuoörderft dem Ordinario präfentirt werden, und diefer bei bes 
gründeten Einwendungen gegen Lehre oder Wandel des Präfentatt dem⸗ 
felben Erklufivam zu geben berechtigt fey, falls aber diefer nichts dages 
gen zu erinnern findet, fodann das Placitum des Koͤniglichen Kommiſ⸗ 
farsi eingeholt werden folle. 

$. Daß der Bifchof, wenn er in Bern bringt, was ges 
falten ein oder anderes, entweder fchon im Lehramte fiehendes oder das 
bin zu promovirendes Mitglied des Inſtituts, ſich eines groben oder j 
ärgerlichen Verſtoßes gegen die Regeln der Glaubenss und Sitten:Lehre 
fhuldig gemacht habe, folches der Königlichen Schulenkommiſſion zur 
weiteren Unterfuhung und der Sache gemäßen Verfügung anzeigen 
fönne, diefe aber auf dergleichen Anzeigen mit allem Ernſt und Auf 
merffamfeit refleftiren folle. 

$. 7. Daß die Dekani und Lehrer der eheotogtichen Fakultät nicht 
nur über die bei dem Vortrag der theolögifhen Wiffenfchaften zu ber 
obachtende Methode, über die Wahl der Lehrbücher, Eintheilung der 
Stunden, und andere dergleichen ad: mere Theologica gehörigen Ger 
genftände, auf den Rath und die Anmweifung des Bihofs zu rekurriren 
haben, jondern, daß auch demfelben der jährlich zu formirende Lektions⸗ 
Katalogus diefer Fakultät zu feiner Einſicht und Approbation vorgelegt 
werden muß. 

$. 8. Daß der Bischof das Recht habe, die Hörfäle ſowohl in. dies 
fer Fakultät, als auch in den übrigen Klaffen, befonders in denen zum 
Religionsunterricht gewidmeten Stunden, felbft, oder durch feine Koms 
miſſarien zu vifitiren, und den öffentlichen Schulpräfungen, imgleichen 
dem Examini der Kandidaten zum Lehramte beizumohnen.” 

Breslau, den 26. Auguft 1776. 
Fried rich. 

Auszug 
aus dem neuen Schulreglement für die Univerfität Bress 

lau und die damit verbundenen Gymnaſia, d. d. Ehars 
lottenburg, den 26. Zult 1800. 

„Ss 19. Da Wir nicht gemeint find, durch gegenwärtiges Regle⸗ 
ment die gegründeten Nechte des Biſchofs, als DOrdinarit, zu ſchmaͤlern, 
W bleiben ihm felbige ſowohl in Abſicht der geiftlichen Lehrer des bis 
erigen Inſtituts, als auch in Adficht der andern niedern Schulen, 

deren Beſetzung und Viſitation vorbehalten”. ıc. 

ee Friedrich Wilhelm . 
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C. Statuten der juriftifchen Fakultaͤt der Koͤniglich Preuſ⸗ 
ſiſchen Rheiniſchen Friedrich-Wilhelms Univerfität zu 

Bonn. Vom 18. Oktober 1834. 

Auf den Grund der Verfaſſung, welche Seine Majeſtaͤt der Koͤnig 
mitttiſt der Statuten vom 1. September 1827 der Rheiniſchen Fries 
dei » Wilhelms LUntverficät zu geben geruht haben, ertheilt das Mints 
fterium der juriftifchen Fakultät in Bonn folgende Statuten: 

Erfter Abfchnitt. Von der juriftifhen Fakultät überhaupt, 
Begriff unb Zweck derſelben. 

6. 1. Die juriſtiſche Fakultät iſt diejenige Abtheilung der Rheini⸗ 
ſchen Friedrich Wilhelms Univerſitaͤt, welche für die Kultur und Pflege 
der gefammten Rechtswifienfchaft, wie für den Unterricht in derſelben 
beftimme iſt. Ihr allgemeiner Zweck befteht in der Ergrändung, Auss 

‚ bildung und Erweiterung der gefammten Rechtswiſſenſchaft; ihr befons 
derer Zweck geht darauf, durch gründliche Lehre und Unterricht die der 

Rechtswiſſenſchaſt fid) widmenden Studirenden zum praftifchen Leben 
im Staatsdienfte wiffenfchaftlid auszubilden und vorzubereiten. 

. ' Zufammenfeßung berfelben, 

$. 2. Die juriſtiſche Fakultät im weiteren Sinne umfaſſt alle,’ zu 
deren wiſſenſchaftlichem Gebiete gehörende, ftehende ordentliche," Hond⸗ 
rars und aufferordentiihe Profefloren, nebft den Privatdogenten. Im 
engeren Sinne, wo die Fakultät zugleich als Kollegtum betrachtet wird, 
befteht diefelbe bloß ans denjenigen ſtehenden ordentlihen Profeſſoren, 
die ausdrücklich zu Meitgliedern und Beifigern des Kollegiums ernannt, 
und für beftimmte Lehrfächer berufen find, im Gegenfaße der Honorar⸗ 

röfefforen, die bloß an den auf den’ Senat fich beziehenden Nechten 
heil nehmen. Die Fakultät im engern Sinne, oder das Kollegium 
der in den Univerfitätsftatuten $. 16 und 35. bezeichneten ordentlichen 
Profeſſoren, beaufſichtigt unter der im $. 22. der Univerfitätsftatuten 
vorgefchriebenen Leitung eines Defans das ganze Lehrgebiet der ‚Rechte: 
wiflenfchaft auf der Univerfität. 

Verhältniß derſelben zu der Univerfität und zu den Übrigen Fakultäten. 
$. 3. Wie die wohlthätige Vereinigung der Lehrftühle aller Wiſ⸗ 

fenfchaften zu einer Univerfitäat den Zweck hat, die enge innere Vers 
knuͤpfung aller Wiffenfchaften zu einem zufammenhängenden Ganzen 
auch äufferlih darzuftellen, die nothiwendige Wechſelwirkung bei der- 
Mflege und Förderung der einzelnen Wiffenichaften zu erleichtern und 
ſchaͤdlicher Einfeitigkeit zu wehren: fo ift es die Aufgabe der jaeitiihen 
Fakultaͤt, die Vortheile, welche fie ald Theil einer Univerfität genieflt, 
für ihre Wiffenfchaft ſowohl, als für die Bildung der ihr angehörigen 
Studirenden fruchtbar zu machen. — Bei feierlichen Nepräfentationen 
der ganzen Untverfität nimmt die juriftifche Fakultät, unbefchadet der 
Nechtsgleichheit aller Fakultäten, den nächften Platz nach ben beiden 
-theotogifchen Fakultäten ein, und unterzeichnet auch in diefer Ordnung 
durch ihren jedesmaligen Defan. | 

Berechtigung und Verpflichtung zur Theilnahme an den gakultätsgefhäften. 

$. A, Sjedes ordentliche Mitglied der Fakultät im engeru Sinne 
u eben fo verpflichter als berechtigt, an den KollegialBerathungen und 

efchäften Theil zu nehmen. Cine gänzliche oder theilmeife, beftändige 
oder temporäre Befreiung davon erfordert, jederzeit eine befondere Diss 
penfation von Seiten des Mintfteriums. . Nach dem Tode eines Has 
*ultätsmitgliedes erhaͤlt deſſen nachgelaflene Wittwe wahrend eines hals 
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ben Jahres die Tantieme von den zur Vertheilung kommenden Fakul⸗ 
tätsemolumenten, fo wie fie ihr Mann bezogen haben würde, waͤhrend 
welcher Zeit der Nachfolger in der Fakultat an diefen Emolumenten 
einen Theil nimmt. Hinterlaͤſſt der Verſtorbene ftatt einer Wittwe 
unmündige Kinder, oder firbt deren Mutter im Laufe des erften halben 
Jahres, fo geht der Genuß des Emolumentenantheils bis zum Ablaufe 
des halben. Jahres auf diefe Unmündigen über. 

echte und Pflichten des Delans. 

6.5. In Hinſicht der Pflichten und Rechte des Dekans wird 
auf die allgemeinen Beftimmungen in ben $$. 22—33 und 122, der 
Univerficätsftatuten Bezug genommen. Synsbefondere wird dem Dekan 
zur Dflihe gemacht, im Falle entftehender amtlicher Mißhelligkeiten zwi⸗ 
fchen einzelnen Mitgliedern der Fakultät, das Sefchäft eines Vermitts 
lers zu übernehmen, und eine gütliche Beilegung zu verfuchen. Sollte 
ihm Diefe nicht gelingen, fo hat er die ftreitige Sache mittelft eines Fa⸗ 
Eultätsberichts an das Kuratorium zu bringen. Betrifft die Streitigs 
£eit die eigene Perfon des Dekans, fo tritt der Prodefän an die Stelle 
deffelsen. — Die Entwürfe und Neinfchriften der an vorgeordnete Bes 
börden abzuftattenden Berichte hat der Dekan allen Mitgliedern der 
Fakultät, zur Unterzeichnung vorzulegen. Andere Schreiben, desgleichen 
Gutachten bloß der Fakultät, werden nach vorheriger Genehmigung des 
Entwurfes vom Dekan in der Reinfchrift unterzeichnet, Alle Kommus 
nifationen der Fakultät mit dem Minifterium werden von dem Dekan 
an das Kuratorium der Untverfität zur weiteren Beförderung gefender, 
Dei mündlichen Verhandlungen der Fakultät muß die Berachſchiagung 
von dem älteften, die Abftimmung aber von dem jüngften Mitgliede der 
Fakultaͤt anfangen, und dieſes Verfahren ift auch bei fchriftlichen ‚Vers 
bandlungen zu beobachten, in fo fern es die örtlichen Verhältniffe ges 
flatten. Iſt ein Fakultätsbefchluß nicht einhellig gefaflt worden, fo find 
die in der Minderheit fih Befindenden berechtigt, ihre abgejonderten 
Vota nicht nur zu den Akten zu geben, genden auch zur Kenntniß der 
vorgefeßten Behörden zu bringen. — Die geſetzlich beflimmten Ein: 
fünfte des Dekans beftehen: a) in einem Zehntheile der Promotionss 
gebühren, welche die Kandidaten des Licentiaten- und Doftors Grades 

‚ zu erlegen haben, auffer feiner Rate an diefen Gebühren, die ihm als 
ordentlichen Fafultätsmitgliede aufommt; b) in den. Gebühren für die 
Sinffription in das Album Facultatis, welche für einen von der Schule, 
oder von Haus nach der Untverfität fommenden, der Rechtswiſſenſchaft 
fih widmenden Studirenden Einen Thaler, für einen von einer andern 
Univerfität fommenden einen halben Thaler betragen; c) in den Ger 
bühren für die Vollziehfung der Abgangszeugniffe, welche Zwei Thaler 
betragen; d) in einem Sehntbeite der, Sebühren, welche für rechtliche 
Beſcheide und Gutachten erlegt werden, als praecipua Decani, 

Befugniß der Fakultät, rechtlihe Beſcheide und Gutachten zu ertheilen. 

$. 6. Die juriftifche Fakultät hat die Befugniß, als Spruchkolle⸗ 
gium, rechtliche Befcheide und Sutachten zu ertheilen, nach näherer Bes 

fiimmung deflen, was die befondern Statuten des Spruchkollegiums 
darüber .feftfegen werden. .. 

Zweiter Abfhnite Bon den VBorlefungen der juriftifchen 
Fakultaͤt. 

9— Propädeutiſche Vorleſungen. 

$. 7. Die zum Lehrkreiſe der juriſtiſchen Fakultaͤt gehoͤrigen Vor⸗ 
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C. Statuten der juriſtiſchen Zakuitaͤt der Koͤniglich Preuſ⸗ 
ſiſchen Rheiniſchen Friedrich-Wilhelms Univerſitaät zu 

Bonn Vom 18. Oktober 1834. 

.Auf den Grund der Verfaſſung, welche Seine Drajeftät der König 
mittelft der Statuten vom 1; September 1827 der Rheinifchen Fries 
drich s Wilhelms Univerfität zu geben geruht haben, ertheilt das Mints 
fterium der juriftifchen Fakultät in Bonn folgende Statuten: 

Erfter Abſchnitt. Von der juriftifhen Fakultät überhaupt. 
' Begriff und Zweck derſelben. 

F. 1. Die juriſtiſche Fakultaͤt iſt diejenige Abtheilung der Rheini⸗ 
ſchen Friedrich⸗Wilhelms Univerſitaͤt, welche für die Kultur und Pflege 
der gefammten Nechtswifienfchaft, wie für den Unterricht in derſelben 
beftimme ift. Ihr allgemeiner Zweck befteht in der Ergrändung, Auss 
bildung und Erweiterung der gefammten Rechtswiſſenſchaft; ihr befons 
derer Zweck geht darauf, durch gründliche Lehre und Unterricht die der 

‚ Rechtswiffenfchaft fi) widmenden Studirenden zum praftifchen Leben 
im Staatsdienfte wiffenfchaftlih auszubilden und vorzubereiten. 

Zufammenfehung berfelben. 

$. 2. Die jurififche Fakultät im weiteren Sinne umfafit alle, zu 
deren wiffenfchaftlichem Gebiete gehörende, ftehende ordentliche, Hono⸗ 
rars und aufferordentlihe Profeſſoren, nedft den Privatdozenten. Im 
engeren Sinne, wo die Fakultät zugleich als Kollegium betrachtet wird, 
befteht diefelbe bloß aus denjenigen fiehenden ordentlichen Profefloren, 
die ausdrücklich zu Mitgliedern und Beifigern des Kollegiums ernannt, 
und für beftimmte Lehrfächer berufen find, im Gegenſatze der Honorars 
a ofeforen, die bloß an den auf den Senat fich beziehenden Rechten 

heil nehmen. Die Fakultät im engern Sinne, oder das Kollegium 
der in den Univerfitätsftatuten $. 16 und 35. bezeichneten ordentlichen 
Profeſſoren, beauffichtige unter der im $. 22. der Univerfitätsftatuten 
vorgefchriebenen Leitung eines Dekans das ganze Lehrgebiet der ‚Kechtss 
wiflenfchaft auf der Univerficät. 

Verhältniß derfelben zu der Univerficät und zu den Übrigen Fakultäten. 
$. 3. Wie die wohlthätige Vereinigung ge Lehrftühle aller Wiſ⸗ 

fenfchaften zu einer Univerſitaͤt den Zweck bat, die enge innere Vers 
knuͤpfung aller Wiffenfchaften zu einem zufammenhängenden Ganzen 
auch Aufferlich darzuftellen, die nothwendige Wechſelwirkung bei der 
— und Foͤrderung der einzelnen Wiſſenſchaften zu erleichtern und 
chaͤdlicher Einſeitigkeit zu wehren: ſo iſt es die Aufgabe der jariſtiſchen 
Fakultaͤt, die Vortheile, welche ſie als Theil einer Univerſitaͤt genieſſt, 
fuͤr ihre Wiſſenſchaft ſowohl, als fuͤr die Bildung der ihr angehoͤrigen 
Studirenden fruchtbar zu machen. — Bei feierlichen Repraͤſentationen 
der ganzen Univerſitaͤt nimmt die juriſtiſche Fakultaͤt, unbeſchadet der 
Rechtsgleichheit aller Fakultaͤten, den naͤchſten Platz nach den beiden 
theologiſchen Fakultaͤten ein, und unterzeichnet auch in dieſer Ordnung 
durch ihren jedesmaligen Dekan. 

Berechtigung und Verpflichtung zur Theilnahme an den Fakultätsgeſchäften. 

F. A, Jedes ordentliche Mitglied der Fakultaͤt im engern Sinne 
eben ſo verpflichtet als berechtigt, an den KollegialBerathungen und 

efchäften Theil zu nehmen. Cine gänzliche oder theilmeife, beftändige 
oder temporäre Befreiung davon erfordert, jederzeit eine befondere Diss 
penfation von Seiten des Mintfteriums. . Nach dem Tode eines Fas 
fultätsmitgliedes erhält deffen nachgelaffene Wittwe während eines hal⸗ 
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ben Jahres die Tantieme von den zur Vertheilung kommenden Fakul⸗ 
tätsemolumenten, fo wie fie ihr Mann bezogen haben würde, während 
weicher Zeit der Nachfolger in der Fakultat an diefen Emolumenten 
einen Theil nimmt. Hinterlaͤſſt der Verſtorbene flatt einer Wittwe 
unmündige Kinder, oder flirbt deren Mutter im Laufe des erften halben 
Jahres, fo geht der Genuß des Emolumentenantheils bis zum Ablaufe 
des halben Jahres auf diefe Unmündigen über. 

Nechte und Pflichten des Delans.. 

6.5 In Hinſicht der Pflichten und Rechte des Dekans wird 
auf die allgemeinen Beftimmungen in ben $$. 22—33 und 122, der 
Univerfitätsftatuten Bezug genommen. Insbeſondere wird dem Dekan 
zur Pflicht gemacht, im Falle entftchender amtlicher Mißhelligkeiten zwi⸗ 
ſchen einzelnen Mitgliedern der Fakultät, das Gefchäft eines Vermitt⸗ 
lers zu übernehmen, und eine gütliche Beilegung zu verfuchen. Sollte 
ihm Diefe nicht gelingen, fo hat er die ftreitige Sache mittelft eines Fa⸗ 
Eultätsberichtd an das Kuratorium zu bringen. Betrifft die Streitigs 
keit die eigene Perfon des Dekans, fo tritt der Prodefän an die Stelle 
deſſelben. — Die Entwürfe und Reinſchriften der an vorgeordnete Bes 
börden abzuftattenden Berichte hat der Dekan allen Mitgliedern der 
Fakultät, zur Unterzeichnung vorzulegen. Andere Schreiben, desgleichen 
Gutachten bloß der Fakultät, werden nach vorheriger Genehmigung des 
Entwurfes vom Dekan in der Reinſchrift unterzeichnet. Alle Kommus 
nikationen der Fakultät mit dem Miniſterium werden von dem Dekan 
an das Kuratorium der Untverfität zur weiteren Beförderung geſendet. 
Dei mündlichen Verhandlungen der Fakultät muß die Berachfchlagung 
von dem älteften, die Abftimmung aber von dem jüngften Mitgliede der 
Fakultät anfangen, und diefes Verfahren tft auch bei fchriftlichen Vers 
handlungen zu beobachten, in fo fern es die örtlichen Verhaͤltniſſe ges 
fatten. Iſt ein Fakultaͤtsbeſchluß nicht einhellig gefafft worden, fo find ' 
die in der Minderheit fie Befindenden berechtigt, ihre abgefonderten 
.Bota nicht nur zu den Akten zu geben, Jondern auch zur Kenntniß der 
vorgefegten Behörden zu bringen. — Die geſetzlich beftimmten Ein: 
fünfte des Dekans beftehen: a) in einem Zehntbheile der Promotions⸗ 

‚gebühren, welche die Kandidaten des Lirentiatens und Doktor: Grades 
. zu erlegen haben, auffer feiner Rate an diefen Gebühren, die ihm als 

ordentlichen Fafultätsmitgliede zufommt; b) in den. Gebühren für die 
Inſkription in das Album Facultatis, welche für einen von der Schule, 
oder von Haus nach der Untverfität kommenden, der Rechtswiſſenſchaft 
fich widmenden Studirenden Einen Thaler, fur einen von einer andern 
Univerfität fommenden einen halben Thaler betragen; c) in den Ge 
bühren für die Vollziehung der Abgangszeugniffe, welhe Zwei Thaler 
betragen; d) in einem Sehncheite per. Gebühren, welche für rechtliche 
Beſcheide und Gutachten erlegt werden, als praecipua Decani, 

Befugniß der Fakultät, rechtlihe Beſcheide und Gutachten zu ertheilen. 

$. 6. Die juriftifche Fakultät hat die Befugniß, als Spruchkolle⸗ 
giun, rechtliche Befcheide und Gutachten zu ertheilen, nach näherer Bes 

fiimmung beffen, was die befondern Statuten des Spruchfollegiums 
darüber .feftfegen werden. .. 

Zweiter Abſchnitt. Bon den Borlefungen der juriftifchen 
Fatkultaͤt. 

u .. | Propäbdeutifhe Vorlefungen. . J 

8. 7. Die zum Lehrkreiſe der juriſtiſchen Fakultaͤt gehoͤrigen Vor⸗ 
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lefungen zerfallen in propädeutifche und in Borlefungen Aber die einzels 
nen ſpeziellen Zweige und Fächer der Rechtswifienfchaft ſelbſt. Zu jenen 
gehören die Vorlefungen über die juriftifche Encyklopädie und Methodos 
fogie, als ‚allgemeine Einleitung in die gefammte NRechtswifienfchaft, die 
Anftientionen des Roͤmiſchen Rechts, als befondere Einleitung -und Bor: 
bereitung zum Studium des Nömifchen Rechts, und die juriftifche Lit: 
terärgefchichte. Die juriftifche Encyklopädie und Methodologie, fo wie 
die Inſtitutionen des Römifchen Nechts follen in jedem Semefter vor: 
getragen werden. 

"Werlefungen Über die einzelnen Zweige der Rechtéwiſſenſchaft felbfl. 
6. 8. Die Vorlefungen über die einzelnen Rechtsdisziplinen felbft 

find theils folche, welche das phifofophifche Recht, theits folche, welche 
das pofitive Recht zum Segenftande haben. Zu jenen, welche zugleich 
auch in den Lehrfreis der philofophifchen Fakultät fallen, gehört das 
Naturrecht oder die philofophifche Nechtsiehre, und die Phitofophte des 
pofitiven Rechts. Zu diefen gehören hauptfächlich folgeride Vorlefungen : 
I, Ueber Privatrecht, und zwar: A. Ueber NRömifhes Recht. Dahin 
gehören auffer den im vorigen $. erwähnten Synftitutionen insbefondere: 
%) die Römifche Nechtsgefchichte, verbunden mit den Römifchen Rechtes 
alterthämern; 2) die Pandeften, als eine ausführlihe Darftellung und 
Entwiffelung des Römifchen Privatrechts, mir befonderer Ruͤckſicht auf 
deffen heutige praftifche Brauchbarfeit und Anwendbarkeit; 3) Hermes 
neutif und <regefe über einzelne, befonders wichtige Quellen des Römis 
fhen Rechts. . Ueber Sermanifches Recht. Namentlih: 1) die 
Deutfhe Staats: und Rechts-Geſchichte und Alterthämer; 2) das ger 
meine Deutfche Privatrecht und einzelne befondere Theife defielben; 3) , 
das gemeine Deutfche Lehnrecht, mit Nücficht auf die Abweichungen des 
Mreuffifchen Lehnrechts; 4) eregetifche Vorlefungen über Deutfche Rechtes 
bücher und Statute. GC. Ueber Preuffifches Recht, und zwar: 1) über 
das allgemeine Preufjifche Landrecht; 2) über Preuſſiſche Provinztals 
rechte. D. Leber das Franzöfifche Civilrecht — II Ueber öffentliches 
Recht. Dahin gehdren insbefondere: A. Das Staatsrecht des Deuts 
fhen Bundes und der Deutfchen Bundesftaaten überhaupt, und das 
Staatsrecht der Preufiifchen Monarchie insbeſondere. B. Der gemeine 
Deutfche und: PDreuffiiche Eivilprozeß. C. Das gemeine Deutfche und 
Dreuffifche Kriminalrecht, nebft dem Kriminalprozeß. — IT. Ueber das 
Völkerrecht, und endltch IV. über das Kirchenrecht, ſowohl der katholi⸗ 
fehen ald der evangelifchen Kirche. 

Collegia practica, 
. 9 Für den praftifchen Unterricht der Studirenden der Rechts: 

wiſſenſchaft find befonders noch die Collegia practica und die damit 
verbundenen, eigenen Uebungen der Zuhörer beſtimmt. Der vorzügliche 
Zweck diefer practica ft, den Studirenden, wenn fie durch das Studium 
der theoretifchen Sjurisprudenz die gehdrige Vorbildung erlangt haben, 
eine vorkäufige Anleftung zur juriftifchen Praris zu ertheilen, und fie 
zu berfelben vorzubereiten. Es gehoͤren dahin für das Eivils und Kris 
minal⸗Recht das — und Kriminal:Praktikum und Relatorium, 
für das Staats s und Voͤlker⸗Recht die Anleitung zur Staatspraxis und 
Diplomatie, \ | 

Cytlus und Vertheilung der Vorleſungen. ——— 
$. 10. Nach Vorſchrift der Univerſitaͤtsſtatuten $. 19., bat die Fa: 

Eultät dafür zu forgen, daß die fämmtlichen in den beiden vorigen Pas 
ragraphen namhaft gemachten Vorleſungen in dreijährigen Cyklen in 
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zwerkmaßiger Folge und Aber die wichtigſten Disziplinen, namentlich 
Nechtsgefchichte, Dogmatik und’ Rechtsphiloſophie in jenem Zeitraum 
wentaftens zu zweien Malen gehalten werden. Die Vertheilung der 
Vorleſungen in jeden Semeſter beruht auf freier Uebereinkunft der Pros 
fefforen, nah Maußgabe ihrer befondern amtlichen Verpflichtung und 
nach den Beftimmungen der ‚Urtverfirätsftatuten $. 21., 38: und- 30. 
Den Studirenden der Jurisprudenz foll von dem zeitigen Dekan, bei 
ihrer Inſkription in das Album facultatis, ein gedrucktes, von der jus 
riſtiſchen Fakultät entrvorfenes, und von dem Miniſterium genehmigtes 
Studienfchenta zu ihren Berathung mitgetbeilt werden. - 

Verpflihtung ter Professores honorarii und extraordinarii. 
21. Damit die Fakultät ‘der ihr in dieſer Beztehung durch den 

$: 19. "dee Univerfitätsftatuten auferlegten Werantwortlichfeit genügen 
fann, find die Professores honorarii und extraordinarii verpflichtet, die 
zur Erreichung der nothwendigen Vollftändigkeit der Vorlefungen an fie 
ergebenden Auffonderungen der Fakultät, fo weit diefelben den Bedin⸗ 
gungen ihrer Anftellung gemäß ind, zu beachten. 

Zuriftifche Voͤrkefangen anderer, nicht zur Juriftenfakultät gehörigen Lehrer, 
‘6. 12. Ordentliche oder aufferordentliche Profefforen, die einer ans 

andern Fakultät angehören, und WBorlefungen über einzelne der in 
69. 7 — 9 genannten juriftifchen Fächer halten wollen, muͤſſen biers 
zu die Zuftimmung der jurtftifhen Fakultät nachſuchen. Fällt ber 
Beſchluß der Fakultät für den Nachſuchenden ungünftig aus, fo 
ſteht ihm noch der Rege an das Miniſterium frei. Die Ankündis 
gungen der juriftifchen Vorleſungen folcher nicht zur Fakultät gehörigen 
Profeſſoren, werden im Kataloge denen der juriftifchen ‘Privatdozenten 
beigefügt. 

Allgemeiner Karakter der Verleſungen. 

$. 13. Der Zwed der Vorlefungen ift, den Zuhörern eine klare 
und gründliche Erkenntniß von dem Gegenftande einer jeden Disziplin 
zu verfchaffen, das wifienfhaftliche Intereſſe für diefelbe anzuregen, und 
Die Zuhörer zu eigenem, weiterm Studtum anzuleiten und in den Stand 
zu ſetzen. Hierauf muß daher das vorzüglichfte Beftreben eines jeden Leh⸗ 
rers gerichtet fen. Die im $. 120. der Liniverfitätsflatuten unter dem 
Namen Privatiffima aufgeführten Worlefungen find ihrer Natur nach 
geeignet, zumal wenn fie mit Unterredungen verfnüäpft werden, in das 
innere der Miffenfchaften tiefer einzuführen, als durch Öffentliche und 
Privat: Vorlefüngen, zu welchen der Zutritt allen Studirenden ofen ſteht, 
eſchehen kann. Wer zu Gunſten auserleſener, durch Talent, Eifer und 

Fleiß ausgezeichneter Juͤnglinge ſolche eſoteriſche Vorleſungen, als unent⸗ 
geltlich zu haltende, ankuͤndigt und zu Stande bringt, wird dadurch fuͤr 
das laufende Halbjahr von der Verpflichtung, oͤffentliche Vorleſungen 
unentgeltlich zu halten, entbunden. Will er von dieſer Verguͤnſtigung 
Gebrauch machen, ſo nehmen in der Reihe der von ihm angekuͤndigten 
Vorleſungen die Privatiſſima die erſte Stelle ein, wo nicht, die zweite 
gleich nach den oͤffentlichen. Doch iſt er im erſten Falle verpflichtet, 
neben dem Privatiſſimum eine oͤffentliche Vorleſung anzukuͤndigen, welche 
er halten werde, wenn das Privatiſſimum nicht zu Stande komme. 

Dritter Abſchnitt. Von der Aufſicht der Fakultaͤt uͤber 
die Studien und Sitten der Studirenden, 

Aufſicht Über die Studien. 

6.14, Der Fakultaͤt liegt nach 9. 28, der Univerfitätsflatuten & 
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Verpflichtung ob, über den Fleiß und. die zweckmaͤßige Studienordnung 
der ihr angehörigen Studirenden zu machen. Sie hat darauf zu fehen, 
daß von denfelben die nothwendigen allgemeinen, biftorifchen, pbilofos 
phifchen,, philologifchen und andern Vorbereitungs⸗ und Hälfes Willens 
fchaften nicht verabfäume werden, und daß diefelben in der Auswahl 
der VBorlefungen eine zweckmaͤßige Folge, und in Anfehung der Zahl ders 
felben das gehörige Verhältniß beobachten. Der Dekan bat die beſon⸗ 
dere Verpflichtung, bei der Sinffription der neu angehenden Studirens 

‚den die eriten nochwendigen Weifungen zu geben; auflerdem find auch 
alle Mitglieder der Fakultät in Beziehung auf alle derfeiben angehörigen 
Studirenden auf gleiche Weiſe verbunden, durch Rathſchlaͤge und Ers 
mahnungen fowohl für diefen Zweck, als auch zur Belebung und zwecks 
mäßigen Anordnung bes häuslichen Fleißes der Studirenden zu wirfen. 
So fern Privaterinnerungen nicht ausreichen, find die Fakultätsmitglies 
der verbunden, dem Defan Anzeige zu machen, damit biefer die ihm 
durch die Yniverjitätsftatuten $. 28. dargebotenen Mittel ergreife, 

Auffiht über die Sitten der Studirenden. 
$. 15. Je weniger wifienfchaftlihe Bildung allein ausreicht zur 

tüchtigen und fegensreichen Verwaltung eines Staatsamtes, defto mehr 
liegt der Fakultät auch die sorge ob, die fittliche Ausbildung ber ihr 
angehörigen Studirenden nach Kräften zu befördern, und insbefondere 
in ihnen ein Iebendiges Rechtsgefuͤhl und eine Geſinnung zu wekken, 
wie fie die dankbare Anhänglichkeit für Seine Meajeftät den König, 
das Königliche Haus und den ganzen Preuſſiſchen Staat verlangt. Am 
wirkfamften werbdem bier die Anregungen feyn, welche von den Lehrern 
fowoht in Vorlefungen, als im Umgange den Zuhörern gegeben werden, 
um fie die Größe und Wichtigkeit des von ihnen gewählten Berufs klar 
erfennen und tief empfinden zu laffen. Auf diefem Wege wird die Fa: 
£ultät e8 zu erreichen fuchen, daß die ihr ahgehörigen Studirenden ſich 
auch äufferlich eines tadellofen Wandels und einer wärdigen Haltung, 
wie fie ihrem fünftigen Berufe angemeffen tft, befleiffigen. Wenn fi 
tennoch ein Studirender der juriftifchen Fafultät eines unfittlichen, oder 
unanftändigen Wandels fchuldig macht, fo hat, abgefehen von der amt 
lichen Einfchreitung des akademiſchen Gerichts, auch die Fakultät die 
Dbliegenheit, nad) befinden der Umſtaͤnde entweder privarim, durch 
eines ihrer Mitglieder, oder amtlic durch den Dekan, oder durch den 
Dekan vor verfammelter Fakultät demfelben die angemefienen Ermah⸗ 
nungen und Warnungen zu ertheilen. Findet die Fakultaͤt bei einem 
ihre angehörigen Studirenden einen fo unverbefferlichen Leichtfinn, oder 
eine folche Rohheit des Betragens, daß alle Ermahnungen frudhtlos find, 
fo kann fie durch den Defan beim afademifchen Senate unter Angabe 
der Urfachen auf deffen Erklufion antragen. BE 

Vierter Abſchnitt. Bon Anftellung und Einführung neuer 
ordentlicher oder aufferordentliher Profefforen. 

Vorfchläge der Fakultät bei Erledigung von Yrofeffarm. 

6. 16. Wird eine von den im $. 35. der Univerfitätsftatuten an⸗ 
erkannten, ordentlichen juriftifchen Profeffuren erledigt, fo iſt der Fakul⸗ 
tät geftattet, zur Wiederbeſetzung der erledigten &telle drei geriannte 
Männer durch den Kurator dem Minifterium gutachtlich in Vorſchlag 
zu bringen. ' 

Vereidigung der neu angefleliten Profeſſoren. , 

5. 17. Jeder neu angeftellte ordentliche oder auffersrdentliche Pros 



feffor ift verpflichtet, feinen Namen umd feine näheren Lebensmnftänbe 
in ein dazu beftimmtes Otammbuch, für deſſen forgfältige Fortführung 
der Dekan zu wachen hat, eigenhändig einzutragen. Auch muß er uns 
mittelbar nach der Sinfinuation des Anftellungsreflripts, oder reſp. nach 
feiner Ankunft auf der rheinifchen Friedrich Wilhelms Univerſitaͤt den 
‚sorgefchriebenen Amtseid in die Hand des Rektors, in Gegenwart des 
Univerfitäterichters und Sekretaͤrs, leiften, welcher feßtere darüber ein 
Protokoll aufnimmt. Falls der neu Angeftellte diefen Amtseid ſchon 
früher im Preuſſiſchen Staate geleiftet hat, foll_er tn. einem von ihm 
zu unterfchreibenden Protokolle auf die frühere Verhandlung über feine 
eidliche ‚Verpflichtung verwiefen werden, und feiner Seits geloben, die 
durch die frühere Eidesleiftung übernonnmenen Pflihten audy in feinem 
jeßigen Dienſtverhaͤltniſſe treutich zu erfüllen. Jedem, der als orbent: 
‚kicher. oder. aufleeordentlicher Drofeflor berufen ift, ‚liegt ob, wenn er 
"den Doktorgrad in der juriftifchen. Fakultaͤt noch nicht beſitzt, fidy den⸗ 
felben in Jahresfriſt zu erwerben. un 

ei Autritterede. er 

.. 6. 18. Der neu angeftellte, ordentliche ober aufferorbentliche Pro⸗ 
feffoe muß durch. eine äffentliche, lateiniſche Rede über ein ſelbſt gewaͤhl⸗ 
tes Thema fein Amt antreten. . 

Einladung su herfel m 
6. 19. Ein ordentlicher Profeſſor muß Hierzu ein Iateinifches Ein: 

ladungsprogramm, über einen felbft gewählten Gegenſtand feines ſpeziel⸗ 
Ien Sache, auf feine Koften druffen lafien. Bei auflerordentlichen Pros 
fefforen ladet der Dekan durch einen lateiniſchen Anfchlag ein, . defien 
Drucdkoften der neu Angeftellte.zu zahlen hat. 

rofessores designati. . en 
.$. 20, Der Dekan hat von Amts wegen darauf zu halten, daß 

die neu angeftellten Profelloren den 66. 18. 19. enthaltenen Verpflichs 
tungen im Laufe des Semeſters, wo ihre Vereidigung erfolge iſt, oder 
doc Ipätsfiene in der erften Hälfte des naͤchſt folgenden Semeſters Ges 
n ge eiſten. 

$. 21... Che und bevor ein nen angeſtellter Profeſſor ben. Beſtim⸗ 
mungen in $$. 18 und 19. Genüge gelsiftet har, ift derſelbe nur .als 
Professor designatus zur Ausübung des Lehramtes befugt, und als fols 
cher im Kataloge ausdruͤcklich zu bezeichnen. Auch kann der. ordentliche 
Profeffor, fo lange er jenen VBerbindlichfeiten nicht Genuͤge geleifter 
hat, an den gemeinichaftlihen Rechten der Fakultät oder des Coraus 
professorum nicht Theil nehmen. . rn 

Einführung der orbentlihen Profefloren in die Jaleltät und in ben Seuat. , 
& 22. Unmittelbar nad Erfüllung jener Verbindlichkeiten erfolgt 

die Einführung des neu angeftellten ordentlihen Profeſſors in die Fa⸗ 
£ultät durch den Dekan in einer Fafultätsfigung, und darauf die Eins 
führung in den Senat durdy den Rektor in einer Senatsjigung. Von 
Diefer Zeit an erwirbt er die Theilnahme an den im vorigen $. erwähns 
ten Rechten. 

Detanabilität. 

$. 23. Zum Defan kann das neue Mitglied der Fakultät erſt nach 
Verlauf von drei vollen Dekanatsjahren gewählt werden. 

Funfter Abſchnitt. Bon der Ertheilung der atademifchen 
Würden, 

$. 24, Der Fakultaͤt ſteht in Gemaͤßheit des $. 18, der Univer⸗ 
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ſituͤtsſtatuten das Met. zu, die juriſtiſthe Licentiaten⸗ und Doktor: 
Wuͤrde zu ertheilen. 

Bedingungen der Meſbang sum Eicentlatenguade.. 

. 25. Wer den Licentiatengrad in der juriſtiſchen Fakultaͤt erwer⸗ 
ben will, muß drei Jahre auf. einer Univerſitaͤt ſtuditt haben, in Bonn 
felbſt anweſend feyn, auch nachweilen, daß er mit dem .Zeuguifie der 
Reife bie Untverfität bezogen hat, und zugleich mit: der Meldung .bei 
der Fakultät feinen lateiniſch abgefafiten Lebenslauf. und feine Abgangss 

zeugniſſe von dem Univerfitäten, welche er beſucht bat, beibringen. 
Eutſchridung der. Kataltät über die Bulaffung der. Ammeldung. Lieentiatenprüfung. 

....9 26. Finbet ber: Dekan. bet der Prüfung des Geſuchs fein Bes 
denken: gegen "die ame der Meldung (widrigenfalls er die Sache 
zu. weiterer. Befchlußnahme der Fakultaͤt vorher vorzutragen hat), .o 
macht er dies fämmtlichen ordentlichen Profefforen unter Mitthriiung 
des Geſuchs und feiner Beilagen ‚bekannt, und. fchlägtreinen. Tag zur 
mündlichen Prüfung vor, welche in lateinifcyer: Sprache zu halten iſt. 

$. 27. Ueber die Würdigfeit des. Seprüften zur Promotion nach 
dem Befinden der Prüfung intfcheidet Stiaummmehrheit, und‘ giebt bei 
gleichen Stimmen die Stimme:des..Dekansıdah Ausſchiag. 

. 28. Der Erfolg und die Wirkung: der Abiveifung. eines Ge: 
prüften wird dahin feftgeftellt,.daß. der Abgemwiefene mit Verluſt der ers 
legten erften Hälfte ſeiner Promotionsgebuͤhren für zwei Jahte zu Eeis 
ner zweiten Prüfung auf einer .inländifchen Univerfitäe zuläfiig, ſolches 
aber fofort von dem Dekan in dem zu reflamirenden Abgangsgeugniffe 
bes Abgemwiefenen zu vermerken ift. en 0 

DOeffeutliche Diputaion. 0.0 nn 
6. 29. Die in der mündlihen Pruͤfung Beftandenen werden zur 
Öffentlichen Disputation "Über lateinifhe, von ihnen felbft gewählte, und 
von dem Dekan genehmigte se zugelaffen.- :Die Disputation ſelbſt 
muß in lateinifcher Sprache gehalten, und darf nicht über ſechs Wo⸗ 
chen nach gehaltener muͤndlicher - Prüfung - aufgefihoben werden. Der 
Dekan ladet durch einen lateinifchen Anfchlag dazu ein, auch führt ders 
felbe den Vorſitz bei der Disputation, oder, wenn et feibft verhindert 
ff, in von Ihm auf feinen Antrag von der Fakultaͤt ernannter: Pros 
fan. : Zu. - 

$. 30. Die Opponenten find theils erbetene, theits: freiwillige. 
Der erftern müflen jedesmal wenigſtens dref, und unter ihnen muß ims 
mer ein--ordentlicher. oder aufferordentlicher Profeffor der Fakultaͤt bes 
findlich feyn, Gelingt es dem Kandidaten felbft nicht, die erforderlichen 
Dpponenten zu gewinnen, fo’ werden fie von der Fakultät ernannt, und 
es find verpflichtet, ſolche Ernennungen anzunehmen, die Privatdozenten 
und'Mepetenten, ferner auch ſolche Studirende, welche Königliche Bes 
nefizien genießen, in fo fern fie fchon im dritten Jahre ihrer Untver⸗ 
tätsftudien ſtehen. Gegen dieſe erbetenen oder beftellten Opponenten 
at dar Kandidar feine Thefes in der Ordnung -zu vertheidigen, daß 

die Studirenden mit der DOppofition anfangen, darauf die:Nepetenten 
und Privatdozenten folgen, und unter den Profefloren der ältefte den 
Beſchluß macht. Naͤchſt dem fieht es, auf die am die. ganze Verſamm⸗ 
fung ergehende Aufforderung des Kandidaten Jedem frei, tihn noch durch 
neue. Einwuͤrfe zu fernerer Vertheibigung zu veranlaffen. -- 

Promotions altus. Be 7 

$. 31. Nach beendigter Disputation erfolgt die Promotion, nachdem 
Praͤſes zuvoͤrderſt, nach einer angemeſſenen Einleitung, dem Kandidaten 
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das Gelübde abgenommen hat, ſich fernerhin treu der Rechtswiſſenſchaft 
zu widmen, ihre Ausbildung: fih mit "allem Fieiffe angelegen feyn zu 
faffen, und durch einen fittlihen Wandel den Einfluß einer: frorumen 
Sefinnung und eines Acht wilienfchafttihen Steebens zu ‚bewähren. 
Hierauf gefchieht die Renunciation des Kandidaten als Licentiatus Juris, 
und eine Dankſagung beffelben. macht den Befchtuß; :: . . 1." \, 

Ausfertigung des Diplome. ° tn de cin 
6. 32. Das über die gefchehene Promotion in gewöhnlicher Form 

auszufertigende Diplom wird im Original vom Dekan eigenhändig. uns 
terfchrieben, mit dem Fakultaͤtsſiegel befiegelt, und in beglaubigter Abs 
ſchrift am ſchwarzen Brette befannt gemacht, "Auch muß jeder. Promo⸗ 
tus feinen Namen beim Dekan in: ein eigens dazu beftimmtes- 
eigenhändig eintragen, wobet der Dekan die Abrigen Umſtaͤnde der Press 
motion bemerkt. Aufferdem muß ein Eremplar der Theſes ober - der 
Differtation, und ein Eremplar des Diploms zu den Fakultaͤtsakten: ges 
nommen werden. BE 22 2 

! 
- Ooktorgrad. DE ee: 

6. 33. Der Doktorgrad ift höher als ber Licentiatengrad. Bewer— 
bungen um die Doftorwürde, ohne vorher den Licentiatengrad erworben 
zu haben, find zwar zufäffig, jedoch iſt in einem foldhen Kalle der Ass 
pirant bei dem Prometionsaft: immer erfi zum Licentiaten-zu creiren, 
und dann, nach erfolgtem Doftoreide, zum Doftor zu promonicen:’ -- 

Bedingungen der Meldung um Doftorgradta . ,. - ° 

$. 34. Die Meldungen und Annahmen zum Doktorgrade geſche⸗ 
ben auf diefelbe Weife und unter denfelben Bedingungen, welche oben 
69. 25. 26. in Anfehung des Lirentiatengrades feftgejeßt find, mit Vot⸗ 
behalt der jet folgenden befonderen Beſtimmungen. [u 

Prüfung. 1— 

$. 35. Zuvoͤrderſt muß der Kandidat. eine lateiniſche Diſſertation, 
über welche er zu disputiren gedenkt, einreichen, und dem Defan .an 
Eides Statt verfihern, daß er fie felbft verfaffe habe. Finder die Fa⸗ 
kultaͤt dieſe Differtation genügend, fo wird er zue Prüfung. zugelaflen. 
Diefe unterfcheidet fih von dem Eramen zur Erlangung der Lirentige 
tenwuͤrde durch ein tieferes Eingehen in die’ einzelnen Disziplinen der 
Nechtswiffenfchaft überhaupt, und befonders durch eine genauere Ber 
handfung derjenigen fpeziellen Fächer, denen 64 der Kandidat vorzugs⸗ 
meife gewidmet Dat, und in denen er als Lehrer aufzutreten gedenft. 
Sie zerfällt in die fchriftliche und in die mündliche. . 

Schriftlihe. vrͤfunugsg. J 
$. 36. Die ſchriftliche Prufung beſteht darin, daß jeder ordent⸗ 

liche Profeſſor einige Fragen oder. Texte aus feinen Lehrfächern dem . 
Kandidaten zur fohriftlihen Beantwortung und Erklärung durch den 
Defan vorlegt, welche der Kandidat im Haufe des Defans und unter 
deſſen Aufficht zu ‚bearbeiten hat. Die fchriftlichen Arbeiten des Kan⸗ 
didaten werden von dem Dekan in der Fakultät in Umtauf geſetzt, und 
wenn fie genügend befunden werden, worüber die Majorität entfcheidet, 
fo wird ein Tag zur mündlichen Prüfung angefeßt. \ 

Mündliche Prüfung 
$..37. Die mündliche Prüfung fchtiefft fich zunächft an die fchrifts 

lihen Arbeiten des Kandidaten an, geht dann auch auf andere- Fächer 
und Materien über, und iſt überhaupt auf die Art und in dem Sinne 

⁊ 



Abflimmung. 
$. 33. Nach beendigter Prüfung, und nachdem der Kandidat abs 

‘getreten ift, wird. in derfelben Sigung über die Wuͤrdigkeit und Zulaß 
‚fung deffelben abgeftimmt, wobei Stimmenmehrheit der in der Sitzung 
‚gegenwärtigen Diitalieder der Fakultät entfcheidet. Eben fo entfcheidet 
Stimmenmehrheit über die Frage, ob und welches Elogium dem: DoEs 
toranden im Diplom zu ertheilen fey. Bei Stimmengleichheit giebt die 
Stimme -des Dekans den Ausfchlag. In Hinfiht der in diefer Pruͤ⸗ 
fung Abgewieſenen gilt gleichfalls die Beftimmung im $. 28, 

Differtation und Dispntation. 

$. 39. Wird der Kandidat nad) .beftandener Pruͤfung zur öffents 
lichen Disputation zugelaffen, fo muß er immer und ohne Ausnahme 
‚vorher feine in lateinifcher Sprache gefchriebene und von der Fakultät 
genehmigte Differtation, Behufs der Disputation, drufken laflen. Der 
‚Differtation fetbft ift das Curriculum vitae des Kandidaten anzuhängen. 
Disputationen über bloße Thefes find nicht zuläffig, auch dann nicht, 
wenn der Kandidat ſich verbindlich machen wollte, eine Differtation 
‚nachzuliefeen, wohl aber iſt es dem Doktoranden erlaubt, feiner Differs 
‚tation einzelne Thefes anzuhängen, und ſich auch zur Vertheidigung dies 
‚fer bereit zu erklären. Mit der Disputation felbft und den dazu erfors 
‚berlichen Opponenten wird es gehalten, wie bei der Licentiatendisputa⸗ 
tion. ($$. 29. 30 

Promotionsaktus. 

$. 40. Die Promotion wird von dem Dekan oder deſſen Stell: 
vertreter verrichtet, welcher zu dem Ende den oberen Katheder betritt, 
waͤhrend zu gleicher Zeit die Pebelle mit den Univerfitätsfceptern ſich 
zu beiden‘ Seiten des Katheders ftellen. Er eröffnet die Handlung mit 
einer Eurzen lateinifchen Rede, und läfft darauf von dem Univerſitaͤts⸗ 
fefretär den vorgefchriebenen Doftoreid vorfefen, bei deffen Ableiftung 
der Doktorand die Hand auf die vorgehaftenen Scepter legt. Hier⸗ 
naͤchſt gefchieht die Promotion felbft durch Berufung des Kandidaten 
auf den obern Katheder, mit den gewöhnlichen Feierlichfeiten und ſym⸗ 
bolifchen Handlungen. Mit der Ausfertigung des Diploms wird es 
gehalten, wie bei den Licentiatenpromotionen. ($. 32.) 

Bu Prometionsgebähren, ' 

- 5 41. Die Gebühren für_den Licentiatengrad betragen Funfzig 
Thaler in Golde, die für den Doftorgrad Hundert Thaler in Golde. 
Von diefen Gebühren wird die Hälfte vor dem Examen an die Unt: 
verfitätsquäftur gezahlt, und fällt, wie auch der Erfolg deffelben fey, 
der Fakultät zu. Die andere Hälfte wird unmittelbar nach der Pros 
motion entrichtet. 

or Vertheilung Der Promstionsgebührn. - 

$. 42. Die Vertheilung der Promotionsgebühren gefchieht auf 
folgende Weife: 1) Ben den vollen Promotionsgebühren werden zuvor 
abgezogen: a) zwei Zmanzigtheile, wovon der Rektor der Univerſitaͤt 
die Hälfte, der Sekretär ein Biertheil, und jeder der beiden Pedelle 
ein Achttheil empfangen; b) zwei Zwanzigtheile für den Defan, wel: 
cher Antheil ihm auch verbleibt, wenn er: die Promotion durch einen 
Prodekan bat verrichten laffen; c) zwei Zwanzigtheile für die Univers 
fitätsbibliothef; d) ein Be für die Fakultaͤtskaſſe. 2) Die 
übrig bleibenden dreizehn Zwanzigtheile werden unter fämmtliche ordent⸗ 
liche Fakultaͤtsmitglieder, welche bei I“ Pruͤfung und Promotion an; 
weſend und thätig geweſen find, einfchließlich des. Defans, zu gleichen 

⸗ 

Pd 



257 

Theilen vertheilt. 3) Die Promotionsgebühren, welche ein Kandidat 
entrichtet hat, den die Fakultät nach der Prüfung abgewieſen, merden 
eben fo vertheilt; jedoch mit der Ausnahme, daß Rektor, Dekan, Ser 
Eretär und Pedelle Feine befonderen Quoten davon erhalten. — Alle 
übrigen. bei der Promotion vorfallende Druds und andere Koften hat der 
Kandidat noch befonders zu beftreiten, 

. 43. Die aufferhalb der Fakultät fallenden Antheile kann bie 
Fakuitaͤt weder erlaffen, noch ermäffigen. Die den Fafultätsgliedern zus 
Eommenden Antheile zu erlaffen, oder zu ermäfligen, iſt lediglich Sache 
der einzelnen Betheiligten. Das Miniftertum will ſich indeſſen die Bes 
fugniß vorbehalten, die Promotionsgebühren bei großer Dürftigkeit des zu 
Dromovirenden ganz oder theilmeife zu erlaffen. , 
Berpfiihtung ber Zakultätsglieder zur Anweſenheit bei den Prüfungen und Disputatienen, 

6, 44. Diejenigen Mitglieder der Fakultät, welche an der Auss 
übung des Promotionsrechts Theil nehmen, find auch verpflichtet, bei’ 
den romotionsprüfungen als Eraminatoren mitzuwirken, und bet den 
Disputationen gegenwärtig, und nach den Umftänden thätig zu ſeyn. 
In dringenden Verhinderungsfällen müflen fie ſich bei dem Dekan ſchrift⸗ 
lich entfchuldigen, damit für die Wahrnehmung ihrer Funktionen ans 
derweitig geforgt, werde. 

Ehrenpromstionen. 
6. 45. Chrenpromotionen, durch bloße Weberfendung des juriſti⸗ 

fen Doftordiploms, können nur als freiwillige Anerfenntniffe ausges 
zeichneter Verdienſte um die Rechtswifienfchaft, oder andere, damit nahe 
verwandte Wiffenfchaften Statt. finden. Der Antrag dazu muß jedess 
mal von einem ordentlichen Drofeffor der Fakultät gefchehen. Zur Bes 
willigung. ſolcher Anträge iſt Einſtimmigkeit der Fakultät erforderlich. 

Sechster Abſchnitt. Bon Zuflaffung, Habilitirung und 
Stellung der Privatdozenten. 

Habilitation der Yrivatbozenten. 

$. 46. Die Doktorwürde giebt- für fih allein nicht das echt, 
als Privatdozent juriftifhe Vorlefungen an der Rheinischen Triedrichs 
Wilhelms Univerfität zu halten, fondern es tft dazu immer noch eine 
befondere Habilitation bei der juriftifchen Fakultät erforderlich. Das 
Inſtitut der Kamabogenten tft als eine Vorbereitungsfchule für das 
afademifche Lehramt zu betrachten. Die Fakultät wird die genauere 
Kenntniß der ihr angehörigen Studirenden benugen, um die dazu Ger 
eigneten zur Einfchlagung dieſer Laufbahn aufzumuntern, Untüchtigen 
aber diefelbe abzurathen. u 

i Meldung zur Sabilitation. 
$. 47. Wer fi als Privatdozent habilitiren will, muß mindeftend 

fchon feit zwei Sahren fein afademifches Triennium zurückgelegt, und 
fich die Doktorwuͤrde auf einer Preuffifchen Univerfität erworben haben. 
Hat er dieſe Würde auf einer ausländifchen LUntverfitäe empfangen, fo 
muß er bei der Fakultät um Genehmigung derfelben einfommen, und 
zu dem Ende fein Diplom, ein lateinifches Curriculum vitae, und die 
etwa von ihm herausgegebenen Schriften, jedenfalls eine gedrudte oder 
efchriebene Abhandlung aus dem Hauptfache vorlegen, Über welches er 
orlefungen zu halten beabfichtigt. Wenn die Fakultät aus den vorges 

legten Schriften feine gelehrte Tuͤchtigkeit hinlänglich zu erkennen meint, 
fo kann fie ihm jene Genehmigung ertheilen, fonft muß fich der Kandidat 
einem olloquium zum Behufe der Noſtrifikation unterwerfen. 
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Erforderniſſe eines vouUMändigen Unmeldungsfchreibene. 
6. 48. Zu einem vollftändigen Anmeldungsfchreiben Behufs Der 

SKabilitation gehört: 1) ein in lateinifcher Sprache abgefafltes Curri- 
culum vitae; 2) der Nachweis der erlangten Doktorwärde durch Weis 
bringung des Originaldiploms; 3) die Beibringung der Abgangszeug⸗ 
niffe von den Univerfitäten, welche der Kandidat frequentirt hat; 4) bei 
dem Inlaͤnder der Nachweis, daß er feiner Militärpflihe im ſtehenden 
Heere Senüge geleiftet hat; 5) die Anzeige, über welche Fächer er zu 
liefen gedenkt; 6) eine gedruckte oder gefchriebene Abhandlung aus den 
SHauptfächern, über welche er Borlefungen halten will; bei Ueberreis 
chung derfelben hat er dem Dekan an Eides Statt zu verfihern, daß 
er fie felbft verfaſſt habe; 7) eine fchriftliche, vom Kurator der Univer⸗ 
fität dem Kandidaten ertheilte Erlaubniß, fi zur Habilitation als Pris 
vardozent zu melden. Ä 
on Bulaffung zur Probevorleſung. 

6. 49, Das Anmeldungsfchreiben und deffen Beilagen werden von 
dem Dekan bet der Fakultät in Umlauf geſeizt. Wird die Zulaffung 
des Aspiranten befchloffen, fo muß derſelbe binnen einer I von vier 
Mochen, bie jedoch un weiter erftreckt werben darf, eine Probevorles 
fung vor verfammelter Fakultät, über ein von ihr aufgegebenes, oder 
auch über ein mit ihrer Beiftimmung von ihm felbft gewähltes Thema 
in Tateinifchee Sprache halten. Will er Über mehrere Fächer Vorlefuns 
sen halten, fo können auch mehrere Probevorlefungen von ihm gefors 
dert werden. 
. Kolloquium. 

6. 50. Nach jeder Probevorlefung wird ein Kolloquium mit dem 
“ Kandidaten Über deren Inhalt vor der Fakultät gehalten, wobei ber 

Profeſſor des Hauptfachs den Anfang macht, übrigens auch jedes ans 
dere Fakultaͤtsmitglied Theil nehmen darf. Diefes Kolloquium kann 
nach Ermeſſen der Fakultät, wenn diefelbe die gehaltenen Probevorle⸗ 
fungen genügend findet, dem Kandidaten erlaffen werden, wozu jedoch 
Einftimmigfeit erforderlih if, Nach Beendigung diefes Kolloquii, oder 
wenn es erlaffen wird, nach gehaltener Probevorlefung wird zur defints 
tiven Abſtimmung über die Wuͤrdigkeit und Zulaffung des Kandidaten 
— wobei Stimmenmehrheit, und im Fall der Stimmengleich⸗ 
eit die Stimme des Defans entfcheidet. Der Beſchluß wird dem 

Kandidaten fogleih duch den Dekan befannt gemacht, und mittelft des 
Kurators dem Miniftertum angezeigt. 

. . Untrittevorlefung. 

$. 51. Iſt der definitive Beſchluß der Fakultaͤt günftig für den 
Kandidaten ausgefallen, fo hat derſelbe noch eine äffentliche Antrittes 
vorlefung im freien Vortrage über ein aufgegebenes, oder mit Beiſtim⸗ 
mung ber Fafultät von ihm felbft gewähltes Thema im großen Hoͤr⸗ 
ſaale der Univerfität in deutfcher Sprache zu balten, wozu ihm eine 
Brift von drei Monaten nad, gehaltener Probevorlefung geftattet wer⸗ 
den fann. — Die Einladung dazu geſchieht durch einen lateiniſchen, 
auf Koften des Kandidaten gedruckten und unter die Profefforen und 
‚Dozenten der Univerfität zu vertheilenden Anfchlag des Dekans. 

Sebilitationsgebühren. 
$. 52. Die Habilttationsgebühren betragen Fünf und Zwanzig 

Thaler in Solde, und find vor der zu haftenden Probevorlefung bei der 
Untiverfitätsquäftue zu erlegen. Sie Par ohne Ruͤckſicht auf den guͤn⸗ 
ſtigen oder ungünftigen Erfolg ber Probevorleſung und des Kolloquii 



der Fakultaͤt verfallen. Mach Befinden ber Umſtaͤnde kann die Fakul⸗ 
taͤt diefe Gebühren ermäßigen oder ganz erlaſſen. Für eine Noſtrifika⸗ 
tionspruͤfung und Ausfertigung der desfallfigen Akte werden Dreißig 
Thaler in Golde vor derfelben bei der Unlverſitaͤtsquaͤſtur entrichtet, 
und verbleiben der Fakultät auch bei einem für den Kandidaten ungäns 
fligen Ausfalle der Prüfung. 

" Ausnahme. 
6.53. Wenn die auf der Rheiniſchen Friedrich⸗Wilhelms Univerſitaͤt 

ſelbſt creirten Doktoren als Privatdozenten auftreten wollen, und dies vor 
der in $$. 35—37. vorgeſchriebenen, fchriftlichen und mündlichen ⸗ Pruͤ⸗ 
fung erklärt haben, fo liege ihnen zum Behuf ihrer Habilitation: zum 
Privatdozenten bloß ob, die im $. 51. gedachte ffentliche Antrittsvor⸗ 
lefung noch zu halten, ohne daß fie Dafür ‚befondere Gebühren zu eries 
gen haben. - 26 

NKechte der VYrivaibezenten. J 
$. 54. Jeder von der Fakultaͤt gugele ene Privatdozent iſt, um 

Beit zu feiner meitern "Ausbildung und’ Vorbereltung zum afad en 
-Lehramte zu gewinnen, in den beiden erften: vollen- Semeftern nach ſei⸗ 
ner Zulaflung nur berechtigt, Repetitoria und Examinatoria über die 
von ihm gewählten Fächer zu Halten, —A unter keiner Bedingung, 
auch nicht privatissime eigentliche Vorleſungen haften. Mach Ablauf bie⸗ 
fer Zeit erliſcht diefe Beſchraͤnkung von felbft, es waͤre denn, daß ſich 
in der Zwifchengett Beweiſe von ber Unfaͤhigkeit oder Unwuͤrdigkeit bes 
Dozenten ergeben hätten, in welchem Falle’ demſelben durch Beſchtuß 
der Fakultät noch auf längere Zeit: unterfagt werden Tann, eigentliche 
Vorlefungen zu halten. — Ein folcher Beſchluß erfordert aindeß jeder⸗ 
eit die Genehmigung des Minifteriums. Umgekehrt fteht es auch der 
akultät frei, einem Privatdozenten, wenn er überzeugende Beweiſe 

feiner Fähigkeiten giebt, oder wenn die Befeßung der Fakultaͤt in Au⸗ 
ſehung einzelner Fächer mangelhaft erfcheine, noch vor Ablquf jener 
Frift die Erlaubnig zu eigentlichen Vorleſungen zıs ertheilen, jedoch fft 
zu einem ſolchen Beichluffe Stimmeneinheit erforderlich. 

$. 55. Kein Privatdozent, den Fall des Beduͤrfniſſes ausgenom⸗ 
men, worüber die Fakultaͤt nur durch Einftimmigfeit entfcheiden kann, 
darf Borlefungen Aber: andere Faͤcher haften, als wozu er fich-Befonders 
babititirt hat. Uebrigens find die Privatdozenten jederzeit verpflichtet, 
die Ankündigungen * Vorleſungen am ſchwarzen Brette dem De⸗ 
kan vorher zur Genehmigung vorzulegen. a 

$. 56. In der Kegel follen bei der jurfftifchen Fakultät nicht mehr 
ats fieben Privatdozenten zugefaffen werden. Es hängt von dem Mis 
nifterium ab, befonderer Verhältnifie wegen Ausnahmen von dieſer Mes 
gel zu machen. 

j “ Dauer der licentia docendi, 
$. 57. Auch darf einem Privatdozenten die licentia docendi von der 

Safultät nur für vier Jahre ertheitt, kann aber nach deren Verlaufe 
durch einen einfachen Fakultaͤtsbeſchluß verlängert werden. 

Beaufſichtigung der Yrivardozenten durch die Fakultät. 

$. 58. Die Fakultät hat die Verpflichtung, durch ihre Mitglieder 
die Vorlefungen der ihr angehörtgen Privartdozenten von Zeit zu Zeit 
befuchen zu laffen, führt die Aufficht auch über ihren Lebenswandel und 
berichtet über diefelben jährlich an das Miniſterium. Falls gütliche Er: 
innerungen bei einem Privatdozenten nicht ausreichen follten, ſtehen der 

Zahl der Privatdozenten. 



Batuleit folgende Orbnungsmittel gegen denſelben zu: 1) bei’ leichten 
nftößigkeiten Warnung oder Verweis durch den Dekan, nah Befins 

den: der Umſtaͤnde entweder allein, oder vor verfammelter Fakultaͤt; 

‚2) bet: wiederholten oder. groͤberen Verſtoͤßen Interdiktion auf ein hal⸗ 

“bes Jahr, oder nach den Umſtaͤnden gaͤnzliche Remotion. — Der au 
temporelle Interdiktion oder gänzlihe Remotion ausfalfende Beſchluß 

der Fakultät iſt vor feiner Vollziehung dem Minifterium durch den Rus 

rator zur Beftätigung einzureichen. E 

1 Beförderung. der Privatdozenten. , 

.,$ 59. Kein Privatdozent hat als folcher, und bloß wegen feiner 

Anciennitaͤt einen ammittelbaren Anſpruch auf Beförderung zur Pros 

-feffur. Diefe hängt vielmehr lediglich, von ‚dem jedesmaligen Bedürfs 

‚nie: der Fakultät, und.;von den Beweiſen der Tuͤchtigkeit und von den 

Fähigkeiten des Privatdozenten ab. Er hat ſich deßhalb mit feinem 

Beförderungsgefuche zunächft an die Fakultät zu wenden, melde dars 

-über, nach Befinden an das Minifterium zu. berichten hat. Ein ſolches 
‚Sefuch iſt Übrigens der Regel nach nicht vor Ablauf von drei Jahren 
„feit der Admiſſion des Privatdozenten zuläflig. 
0 Aausnahme. 

G. 60. Fuͤr auſſerordentliche Faͤlle, wo ältere Gelehrte oder Ge⸗ 

ſchaͤfismaͤnner von anerfannter Würde und entſchiedenem wiſſenſchaft⸗ 
lichen Verdienfte fich der juriftifchen Fakultät als Privatdozenten ans 

ſchließen wollen, behäft fid) das Miniſterium vor, eine Ausnahme von 

den in den $$. 46— 57. enthaltenen: Beftimmungen eintreten zu lafien. 

: Berlin, den 18. Oftober 1834. 

| Mimiſterium der geiſtlichen, Unterrichts⸗ und Medizinal⸗Angelegenheiten. 
—— v. Altenftein. 

.D. Statuten der mediziniſchen Fakultaͤt der Koͤniglich 
Preuſſiſchen Rheiniſchen Friedrich-Wilhelms Univerſitaͤt 

zu Bonn Vom 18. Dftober 1834. 

Auf den Grund der Verfaſſung, welche Seine Majeſtaͤt der Koͤnig 
‚mittelft der Statuten vom 1. Sptbr, 1827 der Rheinischen Friedrichs 
Wilhelms Untverfitäe zu geben geruht haben, ertheilt das Minifterium 
der medizinischen Fakulcät in Bonn folgende Statuten: 

Erfter Abſchnitt. Bon der medizinifhen Fakultät 
überhaupt. 

“ Ä Begriff und Zweck derfelbem 
$. 1. Die medizinifhe Fakultaͤt iſt diejenige Abtheilung der Rhei⸗ 

nifchen Friedrich Wilhelms Lniverfität, welche für die Kultur und 
Pflege der gefammten mebizinifchen Wiflenfchaft, wie für den Unterricht 
in derfeiben beftimme iſt. Ihr allgemeiner Zweck befteht in der Er: 
gednsung ‚ Ausbildung und Erweiterung der gefammten medizinifchen 

Biffenfchaft; ihr befonderer Zweck geht darauf, durch gründliche Lehre 
und Unterricht die der Helllunde fich widmenden Studirenden willens 
ſchaftlich auszubilden und vollftändig zur Ausübung ber Heilkunde vors 
zubereiten. 

Mitglieder berfelben. . 

62% Die medtzinifche Fakultät im weiteren Sinne umfafft alle 
zu deren wifienfchaftlichem Gebiete gehörende, fiebende ordentliche, Ho⸗ 
wrars und aufierordentlihe Profefforen, nebſt den Privatdozenten. 



Im engeren Sinne, wo die Fakultät zugfeih als Kollegium betrachtet 
wird, beitcht dieſelbe blos aus denjenigen ftehenden ordentlichen: Profefs- 
foren, die ausdrücklich zu Mitgliedern und Beifigern des Kollegiums 
ernannt und für beftimmte Fächer berufen find; im Gegenfaße der Dos, 
norars Profefloren, die blos an den,. auf den Senat füch bezichenden- 
Rechten Theil nehmen. ‚Die Fakultät im engern Sinne beaufſichtigt, 
unter der im $. 22. der. Univerfitätsfiatuten vorgefchriebenen: Leitung 
eines Dekans, das ganze Lehrgebiet. der mediziniſchen Wiffehfchaft auf: 
der Untverfitä. | ; ns, 

: Berhältniß derſelben zu der Univerfität und zu den Übrigen Fakultäten. ... .. . 
3 Wie die wohlthätige Vereinigung der Lehrſtuͤhle aller Wiſ⸗ 

fenfchaften .zu einer Univerfität -den.Zwed hat, die ‚enge ‚innere Vers. 
knuͤpſung aller Wilfenfchaften zu einem zufammenhängenden Ganzen 
auch aͤuſſerlich darzuftellen, die nothwendige Wechſelwirkung bei. dev 
Pflege und Förderung der einzeinen..Wiffenfchaften zu erleichtern, und 
ſchaͤdlicher Einfeitigkeit zu wehren: fo ift es die Aufgabe der mebizinks: 
fhen Fakultaͤt, die Vortheile, welche fie als Theil einer Univerſitaͤt ges 
niefft, für ihre Wiſſenſchaft ſowohl, als für die Bildung der ihr anges: 
börigen Studirenden, fruchtbar zu mahen. — Bei feierlichen Mepräs: 
fentationen der ganzen Univerfität nimmt die medizinifche Zafultät, uns 
befchadet der Rechtögleichheit aller Fakultäten, den nächften Platz nach 
der juriftifchen Fakultät ein, und unterzeichnet auch. in diefer Orbnung 
duch ihren jedesmaligen Dekan. on, 2. ra 

$. 4. Es kann Niemand Mitglied der Fakultät werden, der nicht 
fon Doctor medicinae iſt. oo. rn 

. Nechte ‚und. Praͤrogatlven. en 

6. 5. Die Rechte und Prärogativen der medizinifchen Fakultät 
beftehen in Folgenden: 1) in dem Rechte, Doctores medicinae et. chi-. 
rurgiae nad) den Beftimmungen und Formen, wie fie der Abfehnite V.: 
vorſchreibt, ex auctoritate suprema Regia und im Namen der Univer⸗ 
fität zu creiren, und gleicher Weiſe auch die Doftorenwärde hanoris: 
causa zu ertheilen; 2) in dem. Rechte, an folchen, auf ausl n 

Univerſitaͤten creirten Doktoren, welche, in Folge der deshalb erlaſſenen 
geſetzlichen Beſtimmungen, einer Noſtrifikation unterliegen, dieſelbe zu 
vollziehen; 3) in der Ausuͤbung derjenigen Funktionen, welche zur Dar: 
bilitatlon von Privatdozenten in der medizinifhen Fakultät vorgefchries 
ben find; 4) in der Abfaffung ärztlicher Berathungen, wie auch ;gekichts 
lich s medizinifcher Gutachten, welche von ins oder ausländifchen Ber 
hörden oder- Privaten verlangt werden. Ä rm, 

$. 6. Die Fakultät beſitzt ein eigenes Siegel und. die nöthigen- 
X 

Attribute zu den Doktorpromotionen. — 
Nechte und Pflichten des Dekans. ill al) 

6.7. Der Dekan ift für die Vollziehung ber, feiner Fakultät obs 
liegenden Gefchäfte in ihrer gefeßlihen Form und Ordnung vgrant⸗ 
wortlich. Er leitet und ordnet alle Sefchäfte der Fakultät. .- Er-bemuft: - 
die Mitglieder, fo oft es noͤthtg wird, zu den Sitzungen, und führt bei; 
denfelben,, fo wie bei den Prüfungen für die Doftormwärde, ‚oder. Bes 
hufs der Noftrififationen, fo wie bei’ den Mabilitationsleiftungen, den; 
Vorſitz. Er fertige die fchriftlihen Umläufe an die Fakultät aus, pro⸗ 
ponirt die zur Disfuffion und Abftimmung zu bringenden Degenkiäne, 
und fammelt die Vota, aus weichen er, nach der fich ergebenden Eins 
belligkeit oder Mehrheit der Stimmen, den Befchluß entnimmt, und 
denfelben in Vollzug feßt. Er führe die Aufſicht über das Archiv der 



Jakultaͤt, wie Über deren Kaffe, und Über die fämmtlichen, zu den Pros 
ntotionen 2c. gehörigen Attribute. Er hat das Siegel der Fakultät und 
das Statut derfelben in Bermahrung. Er führt das Album oder Dia 
trikelbuch für Die Inſkriptionen der neu ankommenden Studirenden der 
Medizin, Chirurgie und Pharmacie, welche er vollzieht, nachdem die 
ſich Weidenden ihre, von dem Rektorat erhaltene Univerfitätsmatrifel 
vorgezeigt: haben. Er ftellt den Inſkribenden, fie .feyen neu Angekom⸗ 
mene ‘oder von einer andern Fakultät zur medizinifchen, mit Vorwiſſen 
des Defans ihrer vorigen Fakultät, Uebertretende, eine Fakultaͤtsmatrikel 
oder Inſkriptions beſcheinigung aus; den Letzteren jedoch nur erft, nach: 
dem fie einen Entlaffungsichein yon dem Defane derjenigen Fakultät, zu 
weicher fie ſich vorher: befannt hatten, produzirt haben. Er ertheilt und 
—— hcan Namen der Fakultät die Abgangszeugnifie der Medizi⸗ 
ner U urgen. B : ’ 

«8 Der Dekan ift von Amtemegen nicht nur der Vorfigende 
und ‚Leitende bei den. öffentlichen Disputationen für die Doftormürde, 
ſondern er ift auch der Dromstor, und verrichtet die Promotionen nach 

‚ den im Abfchhitte V. gegebenen Beftimmungen und Formen. Eben fo 
feitet er auch Die Leitungen: der Moftrifitation, wie die Befchäfte der 

ilitation.. Dem Dekan wird insbefondere zur Pflicht- gemacht, im 
le‘ entftchender amtlicher. Mißhelligkeiten zwiſchen einzelnen Mitglie⸗ 

dern ber Fakultät, das Geſchaͤft eines. Vermittiers zu übernehmen, und 
eine gütlihe Beilegung & verfuhen. Sollte ihm diefe nicht gelingen, 
fo bat er ‚Die ftreitige Sache. mittelft eines Fakultaͤtsberichtes an das 
Kuratorium zu bringen. Betrifft die Streitigfeit die eigene Perfon 
des Defans, ge tritt der Prodefan an die Stelle deffelben. 
58. An den Dekan. gelangen nicht nur alle Reſkripte, Verfüguns 

gen und Mittheilungen der -vorgefegten. Behörde, welche er der Fakul⸗ 
tät vorlegt; ſondern am ihn. werden auch alle. Eingaben, Geſuche (fo 
namentlich die Pecitionen der. Kandidaten um Zulaffung Rn den Prüs 
Fang). Borftellungen,. medizinifch s gerichtliche oder En tspolizeiliche 
Quaſtionen und Aktenſtuͤcke, welche unmittelbar die Fakultät betreffen, 
evichtet. Die Stipendiengefuche der Studirenden feiner Fakultät ers 
It er von dem Berwaltungsrathe, und legt fie der Fakultät mit den 

erforderlidren Anträgen und deren näheren Beſtimmungsgruͤnden vor. 
er Prodetan. 
610 In allen Fällen der Verhinderung ober Abweſenheit des 
Dekans geht die. Sefchäftsführung deſſelben an feinen unmittelbaren 
Vorgänger, als Probefan, über. -Wenn auch dieſer in geſetzlicher Weiſe 
verhindert feyn follte, das Prodefanat zu führen, fo hat daffelbe dass 
Jenige Mitglied, welches unmittelbar vor diefem als Dekan fungirt hat, 
au übernehmen. 
en Einkünfte des Detans. 

. 11. Die gefeglich beftimmten Einkünfte eines. Dekans beſtehen: 
a) in einem Zehntheile der Promotionsgebähren, welche die Kandidaten 
des Doftorgrades zu erlegen haben, auffer feiner Rate an diefen Ges 
bähren, :die ihm als ordentlichen Fakultaͤtsmitgliede zukommt; b) tn 
den Gebühren für die Inftription in das Album facultatis, welche für 
einen, von der Schule oder: von Haus nad) der Untverfität fommens 
den, der Medizin oder der Chirurgie fich widmenden Studirenden, Einen 
Thaler, für einen von einer andern Univerſitaͤt kommenden einen hal 
ben Thaler betragen; c) in den Gebühren von zwei Thalern für die 
Bolziehung eines Abgangszeugnifies; d) in einem Zehntheile der Ge⸗ 
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baͤhren, welche für geforderte Gutachten irgend einer Art von den Bes 
theiligten eriegt werden, als praecipua Decani. | 

Nerhaudlungen der Fakultät. 

$. 12. Die Gefchäfte und Verhandlungen ber Fakultät werden 
theils in perfönlihen Sitzungen, zu welchen der jedesmalige Dekan be: 
ruft, und bei welchen derfelbe den Vorſitz führe, theils durch fchriftliche 
Aufendungen des Defans, welche bei den Mitgliedern rundlaufen, vors 
gene men, Die Derhandlungen der Fakultaͤt follen fo viel ald möglich 
n mündlicher Berathung Statt finden. Wo fehriftliche Abftimmungen 
unvermeidlich find, muͤſſen diefelben fich aller Perföntichkeiten und aller 
Abfchweifungen enthalten, und überhaupt fo abgefafft feyn, daß die Far 
kultaͤtsakten jeder Behörde, wenn es nöthig ift, vorgelegt werden koͤnnen. 

Berechtigung und Werpflihtung zur Thellnahme an den Fakultätegeſchäften. 

§. 13. Jedes Fakultaͤtsmitglied iſt verpflichtet, bei den Sitzungen 
zu erſcheinen, wenn es nicht durch — —“— abgehalten wird. 
zZ" diefem Falle muß das verhinderte Mitglied vor der Sitzung dem 

efane feine Abhaltungsgründe fchrifeitich anzeigen. Auch darf fein 
Mitglied die. Stgung vor dem Schluffe verlafien, ohne vorher den 
Dekan hiervon zu benachrichtigen, welcher, wenn er den früheren Weg⸗ 
gang zuläffig gender, in dem Protokolle hiervon Meldung zu thun bat. 

. 14. Die Anträge in den Sitzungen gefchehen, unbefchadet des 
Berechtigung aller Beiſitzer, dergleichen vorzubringen, in der Negef 
duch den Dekan. Derfelbe hat über die gefchehenen Anträge, derem 
Berathung, das Ergebniß der Abftimmungen und die gefammten Vers 
handlungen in der Sikung ein genaues Protokoll in lateinifcher Sprache 
zu führen, wenn er folches nicht einem andern Mitgliede übertragen 
will. Mach vorhergehender Erörterung der vorgetragenen Gegenftände, 
gefchieht die Abftimmung fo, daß der jüngfte Aſſeſſor zuerſt, und zuleßt 
der Dekan .fein Votum abgiebt. 

$. 15. Die abfolute Majorität der Stimmen entſcheidet Überall, 
wo nicht Einftimmigkeie ausdrücklich durch höhere Verfügung bedingt 
tft. Abweſende Dittglieder find gehalten, fi dem Befchluffe der Stims 
menmehrheit zu fügen, und find nicht berechtigt, hinterher ein Segens 
vorum zu den Akten zu geben. Bei Stimmengleichheit entſcheidet der 
Dekan durdy ein Votum decisivum. 
. 16. Den in der Minderzahl fich befindenden Difientienten bleibt 
es zwar überlafien, ein Votum separatum, als abweichend von dem 
durh Stimmenmehrheit gefaflten Beihlufe, zu ben Alten zu geben. 
Sie haben aber gleichwohl die auf einen gefaflten Beſchluß zu begruͤn⸗ 
denden Berichte, unter Vermerkung ihrer gefchehenen Einfprache, oder 
Beilage ihres Voti specialis, mit zu unterzeichnen. Aud dürfen Vota 
separata, wenn fle.zur vorgefebten Behörde gelangen follen, auf feinem 
andern Wege, als durch den Dekan, dahin gebracht werben. 

Gegenfläute der ſchriftlichen Umlänfe. 
$. 17. Als Gegenftände der fchriftlichen Umläufe, welche von dem 

Dekane ausgehen, qualifiziven fich vornehmlich die von den vorgefegten 
Behörden an die Fakultät erlaffenen Nefkripte, Verfügungen und An⸗ 
zeigen, die Notififationen und Mittheilungen Seitens des Rektors und 
Senats, die fchriftlichen Meldungen der Kandidaten des Doktorats zu 
den Prüfungen, der Bewerber um die venia docendi, um die Noſtri 
fitation ıc., ferner die von dem Verwaltungsrathe zur Fakultät abgeges 
benen Stipendiengefuche, mit den darauf bezüglichen Papieren; des⸗ 
gleichen die Akten, weiche zur Erhebung eines Bakultätsgutachtend in 
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mebtzintich «forenfifchen ober ſanitaͤtspolizeilichen Fällen eingeſendet wer⸗ 
den, fo wie die darüber von den Referenten erflatteten Relationen zc., 
überhaupt alle folhe Eingaben, welche entweder nur erſt durch eine ge: 
hörige präparatorifche Information ad aedes eine Deliberation und Be: 
fchlußnahme in einer oder mehreren Sisungen möglich machen, oder 
melde an ſich Eeine befondere Zufammenfunft der Fakultät erfordern. . 

6. 18, Die Berichte. und Vorftellungen, welche die Fakultät an 
die vorgefeßte Behörde erftattet, werden zuerfi von dem Defane, und 
fodann von den fämmtlihen Fakultätsmitgliedern unterzeichnet. Andere 
Bekanntmachungen von Fakultaͤtswegen (fo die am ſchwarzen -Brette) 
und die Responsa medico -forensia werden von dem Dekane allein, . | 
Namens der Fakultät, fignir. ' - re 

$. 19. Nach. dem Tode eines Fakultaͤtsmitgliedes erhält defien 
nachgelaffene Wittwe während eines halben jahres die - Tantieme von 
den zur Vertheilung kommenden Fakultäts: Emolumenten, mie fie ihr 

ann bezogen haben: würde; während welcher Zeit der Nachfolger in 
ber Fakultaͤt an diefen Emolumenten feinen Theil nimmt. Hinterlaͤſſt 
der: Berftorbene, ftatt einer Wittwe, unmündige.. Kinder, oder ſtirbt 
deren Mutter im Laufe des erften halben Zahres, fo geht ber. Genuß 
des Emolumentenantheiles bis zum Ablaufe des halben Jahres auf dieſe 
Unmuͤndigen über. . 1F 

Zweiter Abſchnitt. Von den Vorleſungen, Inſtituten 
. , und Sammlungen der mediziniſchen Fakultaͤt. 
— Philoſophiſcher Vorbereitungeturſus. . i 

6.20. Dem eigentlichen medizinifchen Lehrfurfus muß ein: pbilos 
fophifcher Vorbereitungsfurfus voraus, oder zur Seite gehen, welcher 
folgende Wiffenfchaften. der. philofophifchen Fakultaͤt einſchlieſſt: Kiafs 
ſiſche Philologie, Logik, Pſychologie, Mineralogie, Botanik und Zoos 
logie, Phyſik und Chemie. - BE 

“ Medulniſcher Lehrkurſus. 

6. 21. Der mediziniſche Lehrkurſus ſelbſt beſteht and folgenden 
Doktrinen: Encyklopädie. und Methodologie der Medizin, allgemeine 
und fpezielle: Anatomie, pathologifche Anatomie; Phufiologse des Mens 
joen, allgemeine Pathologie, allgemeine Therapie, Heilmittellehre und 

rzneimittellehre, nebſt Formulare; insbefondere fpezielle Pathologie, 
Semtotif, fpezielle Therapie, Chirurgie, chirurgiſche Operationslehre, 
Geburtshuͤlfe, gerichtliche Medizin und Lehre der Epizoosien, Secir⸗ 
Übungen an Leichnamen, chirurgiſcher Operationskurſus, hirurgifches, 
geburtshätfliches, medizinifches Klinikum. 
6522. Auſſer diefen im $. 21. bezeichneten Fächern, ſollen auch 
od) über die zum Sefammtumfange des medizinifchen Unterrichtes 
gehörigen Mebenfächer und Spezialdoftrinen in der. erforderlichen Zahi 
und Abwecfelung Vorlefungen gehalten werden, und zwar fowohl von 
den mit Nominal-⸗Profeſſuren bekleideten Lehrern, je nach der Vers 
wandtfchaft eines dieſer Spezialfächer mit dem Nominalfache, als von 
den übrigen ordentlichen,. Honorars und aufferordentlihen Profefforen, 
und auch von den Privardozenten, nad den für diefe Lebteren im 
Abfchnitte VI. gegebenen näheren Beftimmungen. Die im $. 120. 
der Lniverfirätsitatuten unter dem. Namen: Privatissima aufgeführten 
Vorlefungen find, ihrer Natur nach, geeignet, zumal wenn fie. mit Un⸗ 
terredungen verknüpft werden, in das Innere der Wiſſenſchaften ties 
* einzuführen, als durch Öffentliche und PrivatsVorlefungen, zu 



weichen ber Zutritt allen Studfrenden offen gt geſchehen kann. 
Ber zu Gunſten auserleſener, durch Talent, Eifer und Fleiß ausge⸗ 

ichneter Juͤnglinge ſolche efoterifche Vorlefangen, als unentgeltlich zw 
altende, anfündigt und zu Stande bringt, wird dadurch für das lau⸗ 

fende Halbjahr von der Verpflichtung, Öffentliche Borlefungen unent⸗ 
eittich zu :halten, entbunden. Will er ‘von dieſer Versünftigung Ges 

Branch: machen, fo nehmen in’der Reihe der von ihm angekündigtem 
Borlefungen die Privatissima die erfte Stelle ein, wo nicht, die zweite - 
gleich nad) den Öffentlichen. Doch iſt er im eriten Falle verpflichtet, 
neben dem Privatissimum eine oͤffentliche Vorleſung anzutändigen, 
weiche er halten werde, wenn das Privatissimum nicht zu Stande 

e. . . .. 

. 63. Da die Spezial und Half; Doktrinen zur Volftändigs 
£eit eines medizinifhen Kurfus während des vorfchriftsmäßigen Qua⸗ 
drienniums erfordert werden; fo iſt die mediziniſche Fakultät verpflich⸗ 
set, ſtrenge darauf zu fehen, daB die Borlefungen über diefe Fächer, 
gteich denen im $.21. näher bezeichneten, regelmäßig gehalten werden. 
In fo fern der Fakultaͤt bemerkbar werden follte, daß eines der oben 
bemertten Hauptfächer der Medizin zu wiederholten Malen nicht zum 
wirklichen Bortrage gekommen, ſo iſt fie verpflichtet, unter Veranlaf⸗ 
fung des Dekans, darüber zu einer näheren Berathung zu fehreitem. - 

6. 24. Ordentliche oder anflerordentliche Drofefforen, die einer 
andern Fakultät angehören, und Vorlefungen ‚über medizinifche Rächer 
bei der mediziniſchen Fakultaͤt halten wollen, müffen hierzu die Ins 
flimmung der eben gedachten Fakultaͤt nachfuchen. Fällt der Beichfuß 
der Fakultät für- den Nachfuchenden ungünftig aus, fo ſteht ihm noch 
der Regreß an das Minifterlum frei. Die Ankündigungen der medir 
zinifchen Borlefimgen ſolcher, nicht zur Fakultät gehörigen Profefforen 
werden im Kataloge derien der mebizinifhen Privatdozenten ‚beigefügt.‘ 

6. 25.. Zur Wahrnehmung der nöthigen Ordnung in den zu hal⸗ 
tenden Borlefungen, fo wie zur Vermeidung nachtheiliger Kollifionen, 
foll: das Leftionsverzeihniß vor deffen Einreichung an die Behörde 
durch einen doppelten Rundlauf zur Kenntniß fämmtlicher Fakultaͤts⸗ 
glieder gebracht, auf eintretendes Erfordernig aber eine perſoͤnliche Des 
rathung, vermitteift einer Fakultaͤtsſitzung, veranlafft werden. - 

6. 26. Es foll den‘ Studirenden der Medizin von dem zeitigen 
Dekane bei: ihrer. Sinffription in das Album facultatis ein gedrucktes, 
von der 'medizimifchen Fakultät entiworfenes und von dem Miniſterium 
enehmigtes Studienfchema, und zwar ein befonderes. fhr die -im 

Winterfemefter und ein befonderes für die im Sommerfemeften Gin 
tretenden., zu ihrer Berathung mitgerheile werden. j 

$. 27. Den betreffenden Lehrern ift unterfagt, die Studirenden 
der Medizin als Praktikanten zu den medizinifchen, chirurgiſchen und 
geburtshälfiihen Kranfenanftalten zuzufaffen, fo lange diefelber nicht 
die erforderlichen WBorlefungen über die theoretifchen Lehrfächer der 
Arzneiwiſſenſchaften bereits gehört, und fi zur Ausuͤbung ber: Medis 
in, Chirurgie und Geburtshälfe, in Gemäßheit der Ordnung des 
tudienplans, gehörig vorbereitet haben. ee 

" Juſtitute und Sammlungen. 

$. 8. Bon den Inſtituten und Sammlungen, welche der Rhei— 
nifchen Sriedrich : Wilhelms Univerfität angehören, ftehen nachbenannte 
in näherer und unmittelbarer Beziehung zur mebdizinifhen Fakultät: 
1) das anatomijche Theater; 2) die mediziniſch⸗kliniſche Krankenanſtalt, 
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mis der dazu gehörigen Poliklinik; 3) die chtrurgiſch⸗kliniſche Frans 
kenanſtalt, mit der dazu gehörigen Poliklinik; 4) das chirurgifche Ins 
Rrumentens und Bandagen: Kabinet; 5) die geburtshuͤlfliche kliniſche 
und poliktinifche Anftalt, mit den dazu gehörigen Sammlungen; 6) der 
pharmakologiſche Apparat. 

9.29. Die Direktion einer jeden diefer Anfalten ift in der Regel 
wit der. entiprechenden ſtehenden ordentlichen Profeffur in der medi 

ziniſchen Fakultät verbunden. 
. 30. Die Inſtitutsdirektoren follen in allen vorkommenden 

Allen nach befter Einfiht und Gewiſſen, auflerdem auch nad den 
nen von dem Minifterio durch das Kurasorium ertheilten Worfchrifs 

ten und Sinfiruftionen handeln, damit die ihnen anvertrauten Samm⸗ 
Iungen fortdauernd vermehrt und in gutem Zuffande erhalten werden, 
und. fowohl zum Lnterrichte der Studirenden, als auch zur Förderung 
wiffenfchaftlicher Zwekke dienen mögen. 

. 31., Die Fakultät ift berechtigt und verpflichtet, falls ſich die 
Wirkſamkeit und der Beſtand der vorfiehenden Inſtitute unter befons 
deren Umſtaͤnden weſentlich beeinträchtigt oder bedroht finden follte, 
bei der vorgefegten Behörde die zweckdienlich erachteten Maaßregeln 
in Antrag zu bringen. Der $. 116. der Univerfitätsftatuten finder, in 
Beziehung auf obige 6 Inſtitute, eine ganz vorzägfihe Anwendung 
auf fammtliche, zur medizinischen Bafultät gehörigen Univerſitaͤtslehrer. 
S. 32. Bei den im 6. 28. unter Ziffer 1., 2., 3. und 5. ange: 
führten Inſtituten werden Afliftenten in erforderliher Anzahl ange: 
ſteilt, welche der Direktor, auf die in den Univerſitaͤtsſtatuten $. 117, 
näher beftimmre Weife, zu wählen und dem Kuratorio zur Beftätigung 
anzuzeigen bat. Zu Afliftenten bei der medizinifch :Elinifchen, und bei 
u Hirurgifch s Elinifchen Kranfenanftalt, fo wie bei der geburtshuͤlflich⸗ 
liniſchen Anſtalt, dürfen nur folche Kandidaten in Borfchlag gebracht 
Mei welche bereits promovirt und in der Staatsprüfung beftans 
en find. 
6.33. Da der botanifche Sarten und die übrigen naturmwiffens 
fchaftlichen Anftalten, weiche ehemals zum Bereiche der mebizinifchen 
Fakultät gerechnet wurden, gegenwärtig, bei den großen Bereicherun⸗ 
en der Harurwiffenfchafe und bei dem erweiterten und umfaflenderen 
——38 unter welchem ſie bearbeitet wird, an die philoſophiſche 

Fakultaͤt uͤbergegangen ſind; — da aber die Heilkunde nichts deſto 
weniger in den Naturwiſſenſchaften ihre eigentliche ſcientifiſche Grund⸗ 
lage hat, und in den ausgedehnteſten und mannigfaltigſten Beziehun⸗ 
gen. zu denſelben ſteht: fo findet das im $. 31. Beſtimmte auch auf 
den botanifchen Garten und auf die übrigen naturwiſſenſchaftiichen 
Anftalten feine Anwendung. Ä . 

| $. 34. Oben benannten 6 Inſtituten tft für die fie betreffende 
Korrefpondenz und für den Transport der ihnen angehörigen Gegen⸗ 
fände die Poftportofreiheit, unter den von dem Königlichen Senerats 
poſtamte näher beftimmten Bedingungen und Modifikationen bewilligt. 

Dritter —B6 Von der Aufſicht der Fakultaͤt über 
die Studien und Sitten der Studirenden. 

Aufſicht Über die Studien. 
$ 35. Der Fakultät liegt, nach $. 28. der Univerfitätsftatuten, 

die Verpflichtung ob, über den Fleiß und die zweckmaͤßige Studiens 
ardnung der ihr angehörigen Studirenden zu wachen Sie hat bes 
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ſonders darauf zu fehen, daß von denfelben die allgemeinen naturwifſ⸗ 
fenifchaftlichen‘, phllofophifchen und andere Vorbereitungs » und Huͤlfs⸗ 
Wiffenfchaften nicht verabfäumt werden, und baß diefelben in der Aus: 
wahl der Bortefungen eine zweckmaͤßige Folge, und in Anfehung der 
Zahl das gehörige Verhaͤltniß beachten. Der Dekan hat die befondere 
Verpflichtung, bei der Inſkription der ‚neu. angehenden Studirenden 
die erften nothwendigen Weifungen zu geben. Auſſerdem find auch 
alle Diitglieder der Fakultät, in Beziehung, auf alle derfelben angehoͤ⸗ 
rigen Stubdirenden, auf gleiche Weiſe verbunden, durch Rathfchläge 
und Ermahnungen, ſowohl für diefen Zweck, als auch zur Belebung 
und zwecimäßigen Anordnung des häuslichen Zleiffes der Studiren: 
den zu wirken. So fern Privaterinnerungen nicht ausreihen, find 
die Kakultätsglieder verbunden, dem Dekan Anzeige zu machen; damit 
diefer die ihm durch die Univerfitätsflatuten $. 28. dargebotenen Drits 
tel ergreife. 

Aufſicht über die Sitten der Studirenden. 
$. 36. Je weniger aber willenfchaftliche und Kunft: Bildung alı 

fein zu einer tüchtigen und fegensreihen Ausuͤbung der Heilkunde 
ausreicht, defto mehr liegt der Fakultät auch die Sorge ob, die relis 
gioͤs⸗ſittliche Ausbildung der Ihr angehörigen Studirenden nach Kräfi 
ten zu befördern, und insbefondere in ihnen ein lebendiges Gefühl für 
die Teidende Dienfchheit und eine Geſinnung zu welfen, wie Y bie 
danfbare Anhänglichfeit für Seine Majeſtaͤt den König, das Königs 
liche Haus und den ganzen preuffichen Staat verlangt. Am wirt: 
famften werden bier die Anregungen feyn, weiche von den Lehrern fos 
woht in Vorlefungen, als im Umgange den Zuhörern gegeben werden, 
um fie die Größe und Wichtigkeit des von ihnen gewählten Berufes 
Elar erfennen und .tief empfinden zu laflen. Auf diefem Wege wird 
die Fakultät zu erreichen fuchen, daß die ihr angehörigen Studirenden 
ſich auch aͤuſſerlich eines tadellojen Wandels und einer würdigen Hals 
tung, wie fie ihrem fünftigen Berufe angemeflen ift, befleiffigen. 
Wenn fi dennoch ein Studirender der mebizinifchen Fakultät eines 
unſittlichen oder unanfländigen Wandels fhuldig macht; fo hat, abges 
fehen von der amtlichen Kinfchreitung des akademiſchen Serichtes, 
auch die Fakultät die Obliegenheit, nach Befinden der Umftände, ents 
weder privatim, durch eines ihrer Mitglieder, oder amtlich burch den 
Dekan, oder durch den Dekan vor verfammelter Kakultät, demfelben 
die angemefienen Ermahnungen und Warnungen zu ertheilen. Findet 
die Fakultät bei einem ihr angehörigen Studirenden einen fo unver 
beffertichen Leichtfinn, oder eine ſolche Rohheit des Betragens, daß 
alle Ermahnungen feuchtlos find, jo kann fie durch den Dekan beim 
afademifchen Senate, unter Angabe der Urfachen, auf deffen Erkiufion 
antragen. | 

Vierter Abſchnitt. Bon Anftellung und Einführung 
neuer, ordentlicher oder aufferordentlicher 

Zu Profeſſoren. 
Borfhläge der Fakultät bei Erledigung von Profeſſuren. 

$. 37. Wird eine von den im $. 35. der Univerfitätsftatuten ans 
erfannten ordentlichen medizinifchen Profeffuren erledigt; fo ift der 
Fakultaͤt geftattet, zur Wiederbeſetzung der erledisten Stelle drei ges 
eignete Männer duch den Kurator dem Minifterium gutachtlich in 
Vorſchlag zu bringen. 
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Anforderungen meder unter ſich laffe, noch uͤberſchreite. — Ber zus 
vor die philoſophiſche Doktorwuͤrde erworben, ift, falls er ferner auch 
die medizinische erwerben will, von vorftehender Vorpräfung entbunden. 

Medtzinifhe Yrüfng; a) wündliche. 
$. 50. Die Prüfung zur mebdizinifchen Doktorwuͤrde wird vor 

- den fämmtlihen ordentlichen Profefjoren der Fakultät vollzogen. Es 
gelten für diefe Prüfung folgende Beftimmungen: a) die Eraminas 
toren find verpflichtet, während der ganzen Dauer der Prüfung ans 
weiend zu feyn, und follen ſich nicht ohne triftige Gründe vor deren 
Ende entfernen; b) die Prüfung fol fih auf alle Haupffaͤcher der 
Medizin erſtrekken; c) der Promovendus muß in diefen Dauptfächern 
ein gründliches Wiffen bewähren, menigftens Über feinen Hauptgegens 
ftand berfelben eine grobe Bloͤße der Unwiſſenheit bariegen; d) es 
follen nie mehr als zwei Kandidaten auf Einmal geprüft werden; 
e) zur Prüfung über jedes Hauptfach foll dem Eraminator eine halbe 
Stunde Zeit zufteben; f) De Prüfung fol in der Anctennitätsfolge 
der Eraminatoren gefcheben; fo, daß ein diefe Folge nicht Bahrnebr 
mender, unter Anordnung des Dekans, durd, ein anderes Fakultaͤts⸗ 
glied vertreten werde, der Dekan aber den Beſchluß made. Der 
alfo in Stellvertretung bereits prüfende Eraminator darf demnaͤchſt 
durch den fpäter nachfommenden berufenen Eraminator nicht unters 
brochen werden; g) wenn der ex officio berufene Eraminator vers 
hindert ift, zur Wahrnehmung deffelben bei der Prüfung zu erfcheinen, 
fol der Dekan entweder die Prüfung über diefen Beſtandtheil ſelber 
vollziehen, oder ein anderes Mitglied, oder je welchen anderen Pros 
feffor der Fakultaͤt für ſolche Hrufung beauftragen 4. und denſelben 
geziemend und moͤglichſt fruͤh, ſpaͤteſtens in den Fruͤhſtunden des 
Ziaſongenz dazu einladen; h) die Prüfung ſoll in lateiniſcher 

prache vollzogen werden, und eine fich ergebende Unmiffenheit des 
Eraminandi in biefer Sprache ſchon an und für fi Abmweifung bes 
ruͤnden; ı) von dem Dekane ift über die Prüfung ein lateinijches 
rotokoll aufzunehmen, in weichem ber Verlauf der Prüfung felbft, 

nach deren einzelnen Gegenftänden, und nad dem Ergebniffe in der 
Abftimmung vermerkt und vermittelft Unterzeichnung fänmtlicher Eras 
minatoren beglaubigt wird. 

$. 61. Ueber die Wuͤrdigkeit des Gepräften zur Promotion, 
nach dem Ergebniffe der Prüfung, entfcheidee Stimmenmehrheit, und 
tebt bei gleichen Stimmen die Stimme des Dekans den Ausfchlag. 
te Abſtimmung iſt entweder fammarifch oder partiell. — Die fums 

marifhe Abſtimmung geſchieht mach den drei Prädifaten male, me- 
diocriter, bene: von weichen das erfte die Abweifung, daB zweite Zus 
laſſung mit Admonition, das dritte freie und ehrenvolle Zufaffung 
begründet. Sie wird fchriftlih bewirkte, und jeder Eraminator hat, 
nach Vollziehung feiner Drüfung, fein Urtheil über den Eraminanden 
auf ein von dem Dekane zu ſolchem Ende vorgelegtes Schema einzus 
tragen. — Eine partielle Abflimmung nimmt, und zwar nach der 
Wichtigkeit der einzelnen Pruͤfungsgegenſtaͤnde, filr den fünftigen Bes 
ruf des Arztes nur da Pak, wo ein Kanditat in einem oder dem 
andern Hauptfache eine auffallende Unmiffenheit dargelegt. Der bes 
treffende Eraminator ift in foldhem Falle berufen und verpflichtet, 
auf Abweiſung anzutragen. Die Entfcheidbung über folhen Antrag 
ſchieht in geröhnliter Weiſe und cum voto decisivo: des Dekans 
er ſeines Vertreters; jedoch nur durch Abſtimmung derjenigen Mit⸗ 

| 
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‚glieder, welche auch wirklich als Zeugen ber betreffenden Pruͤfung, 
und während des ganzen Verlaufes derſelben gegenwaͤrtig geweſen. 

6. 62. Der Erfolg und die Wirkung der Abweiſung eines Ger 
prüften wird dahin feftgeftelle: daß bei einer, durch fummarifche Abs 
flimmung entfchiedenen Abweifung der Abgewiefene, mit Verluſt ber 
erlegten erften Hälfte feiner Promotionsgebähren, für ein Jahr IF 
feiner zweiten Doktorpruͤfung auf einer inlaͤndiſchen Univerſitaͤt zulaͤſ⸗ 
fig, folches aber fofort von dem Defane in dem zu reflamirenden Ab⸗ 
gangszeugniffe des Abgemwiefenen zu vermerken ifl. Die zweite Pruͤ⸗ 
fung ſelbſt gefchieht in diefem erften Falle der Abweifung in vollftäns 
dig gleiher Vollziehung und Ausdehnung, mie die erfte, und eben 
auch unter zuvor geleifteter nocmaliger tfegung der Häifte der ge⸗ 
ſammten Promotionsgebühren. — Die Abweifung durch efne nur 
fpecielle Abftimmung gefchieht ohne Verluft der gedachten Gebühren; 
äffte, nur für das naͤchſt bevorftehende Semefter und bis gegen 
nde deffelden, bis zu welchem der Abgerofefene, nicht nur die darges 

legte anftößige Luͤkke feiner Studien zu ergänzen, fondern auch durch 
Benugung der mit dem nädhften emefter nah feiner Abweiſung 
vorfommenden Borlefungen über die Segenftände feiner Unwiſſenheit, 
für ein befieres Ergeniß feiner zweiten Prüfung Gewaͤhr zır leiften 
auch vor Zulaffung zu letzterer das oder die desfallfigen — 
beizubringen hat. Es bezieht ſich dieſe letztere Anforderung insbeſon⸗ 
dere auf diejenigen Studienzweige, welche zu der ſpeziellen Abſtim⸗ 
mung und Abweiſung Anlaß gegeben haben. Die zweite Pruͤfung 
ſelbſt geſchieht in dieſem zweiten Falle der Abweiſung gleichfalls nur 
in denſelben Studienzweigen, übrigens aber coram decano mit wenigs 
fiens zwei committirten, und zwar den für den betreffenden Prüs 
fungsjweig berufenen Diitgliedern der Fakultät. Diefe nur partielle 
‚zweite Prüfung erfolge unentgeltliih, und erft, wer auch ihr nice 
genügt, tritt dadurch in die Kategorie der durch fummarifche Abſtim⸗ 
mung Abgewiefenen. 

b) Schrifiliche Yräfung, 
6. 53. Die fchriftlichen Ausarbeitungen follen einer Seits eine 

Ergänzung der muͤndlichen Doftorprüfung in ſich begreifen, anderer 
Seits auch für die praftifhe Befähigung des Doktoranden und für 
feine Fertigkeit in fchriftlichee Erörterung wiſſenſchaftlicher Aufgaben 
Gewähr feiften. Daher follen diefe Ausarbeitungen: a) Seftimmte 
Faͤlle des praktiſchen Handelns und der eigenen Beobachtung aus 
den Gebiete ber ärztlichen Therapeutif, der Chirurgie, und ber Ge⸗ 
burtshätfe zur Grundlage haben; b) auch mit theoretifher Einfiche, 
Genauigkeit und Gruͤndlichkeit abgefafft ſeyn; die gelteferten Arbets 
ten aber bei offenbaren Diängeln daran verworfen werden; und job 
ches fo lange, bis der Doftorandus durch feinen Fleiß und Uebun 
dahin gedeihet, den geziemenden Anforderungen auch in diefer Le 
flung zu genügen; XL Aufgaben zu dieſen Ausarbeitungen find 
von ben betreffenden Eraminatoren zu ftellen, weiche obige drei prak⸗ 
tifche Zächer in der Prüfung perfönlich vertreten haben; d) die Aus; 
arbeitungen follen theils in fateinifcher, theils in deutſcher Spr 
und zwar, nad beliebiger Wahl des Doktorandi, zwei in latein 
eine in deutſcher Sprache, ohne acheren Berftoß wis 
Sprache, wie genen mwiffenfchaftlihe Faſſung und Form eigeı 
und deutlih von den Berfaffern gefchrieben, bei mnzmeifelhaft 
gendem Mangel des einen oder andern diefer ° 
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zuſaͤſſig zuruͤckgewieſen werden; und haben bie Verfaſſer bei Leber: 
reihung ihrer Ausarbeitungen dem Dekane durch ihren Handſchlag 
an Eidesftatt ihre Autorfchaft für die gelieferten Arbeiten zu befräfs 
tigen. — Auffer den im Obigen gedachten praftifhen Arbeiten, foll 
dem Promovendus auch aufgegeben werden, die Sektion einer Leiche, 
weiche ihm zu diefem Behufe von dem Direktor des anatomifchen 
Inſtitutes anzumeifen ift, anzuftellen und darüber einen Sektionsbe⸗ 
richt zu liefern. — Die Zuläfligkeit oder Unzuläffigfeit der gelieferten 
Ausarbeitungen wird von der Fafuleät in dem Wege der Abftimmung 
entfchieden; wobei jedoch das beobachtete Heilverfahren , als der näher 
ren Leitung der betreffenden Lehrer unterworfen, jederzeit von der 
Beurtheilung ausgefchloffen ſeyn fell. Jede verworfene Arbeit muß 
durch eine neue genügende, entweder über denfelben, oder über einen 
anderen kongruenten Segenftand, bis zur befriedigenden Leiftung er: 
fegt werden. Die Arbeiten felbft bleiben dem Archive der Fakultät. 

. Differtation, j 

6554 .Die Lieferung und Öffentlihe Vertheidigung einer Tateis 
nifhen Differtation find beftimmt,-als äffentliche specimina eruditio- 
nis zu dienen, fönnen Eeinem Doftorando, er fey Inlaͤnder oder Auss 
länder, erlaffen werden, und müffen der dadurch zu erlangenden 
Würde entfprehen. Die Differtation muß dem Gehalte nach, und 
indem zum eigentlichen Gegenftande für felbige Alles gewählt werden 
fan, was aus dem weiten Gebiete der Naturwiflenfchaften irgend 
eine lehrreiche Beziehung zu der Medizin als Wiffenfhaft und Kunft 
darbietet, irgend eine felbftftändige wiflenfchaftlihe Leiftung in fi 
begreifen; es fey nun in der Darftellung neuer, eigener oder fremder, 
noch nicht wiflenfchaftlich bearbeiteter Beobachtungen und gewonnener 
Ergebniffe von Verſuchen, oder in der ermeiterten Bearbeitung und 
Fortbildung älterer Unterfuchungen,. oder in der hiftorifchen und kriti⸗ 
hen Sichtung und Aufbellung bezüglicher Gegenſtaͤnde aus dem 
großen Beſtande der naturwiffenfchaftlichen Litteratur. Sie darf in 
ihrem Umfange nicht unter zwei Drudbogen herabdfinfen. Der Form 
nad foll fie mit wiffenfchaftlihem Plane und einer geordneten, zu 
einem deutlichen Ergebniſſe gediehenen Ausführung deflelben gearbeis 
‚tet feyn. Der Dekan foll von vorn herein auf die Erfüllung diefer 
Anforderungen dringen, und vor dem Druffe die Differtation zur 
DBefeitigung aller etwaigen ‚Anfiößigkeiten feiner Reviſion unterwer: 
fin. — Die Differtation muß mit einem, auch das Religionsbefennt: 
niß des Doktoranden anzeigenden Curriculo vitae begleitet feyn, und 
der Doktorandus feine Autorfchaft auch für die Differtation dem 
Dekane duch den KHandfchlag an Kidesftatt befräftigen. — Der 
Drud des Diploms gefchiehe ohne alle Deitwirkung des Doftorandi 
unter augfchließlicher Authorität des Defans. 

Disputation und Promotion. 

.$% 55. Die öffentliche Disputation, zu welcher von dem Defane 
durch oͤffentlichen Anfchlag, wie durch Vertheilung der Differtation 
an die gefammte Körperfchaft der Profefforen eingeladen wird, ber 
Doftorandus aber die fämmtlihen Mitglieder der medizinifhen Fas 
kultaͤt perfönlich einzuladen hat, betrifft die Vertheidigung der gelies 
ferten Differtatfon, oder‘ auch der ihr angehängten Streitfäge. Die 

isputation erfolgt in. der Regel sub praeside. Ausnahmsweife kann 
folhen Kandidaten, bie in der Prüfung vorzüglich gut beftanden find, 
als eine befondere Auszeichnung geftattet werden, auch sine praeside 
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zu. dioputicen. — Fuͤt jede Dioputation ſind Kuei Opponeuten war 
dem Disputirenden aufzuſtellen. Nut ten: To: fer: ihmauſoicheſ ni 
gelingt; liege dem Defane ob, aus ‚der Zahl. der igereiſtarain Otud 
renden:ser Safnitäs, weiche Königliche Beneflzien geniehan; naunen a 
Ihr. der Aſſiſtenten, bie erforderlichen Dpponchten: zu::vorpflichten and 
teſp. zu ſolcher Funktion einzuladen. Auſſerdemn, nk wie uͤhem 
haupi von allen der Univenfität beigegebenen, vrdentlichen und Ho⸗ 
norar; Profeſſoren der: Medizin vorausgefetzt wird, daß ſie die Feiere 
lich keit der Disputation: und Promotionndurch ihre Anweſcnheit 
beſtens unterſtuͤtzen, fördern; und erhöhen werden, ifoll jeder Geit, ymd- 
im den! Reihenfolge nach den eben erwähnten. drei Opponenten sang: 
Einer aus der: Reihe der :ordentlichen oder Honorar⸗Profeſſoren, hey; 
bei: Verhinderung eines. folchen ;' auch ein auſferordentlicher Profeſſpr, 
sder- in! en ng ug ein Privatdozent als Dppontnt: smufrrefen, 
und. als folcher dem Disputirenden zuvor nicht: befannt werden. le 
oedentlihen und Konorars Posfefloren ohne Ausnahme ſinduverpfliche 
tee, nach der "unter ihnen zus treffenden Beſtimmung, dieſes Oppoſi⸗ 
tionegeſchaͤft zu uͤbernehmen⸗Die Ernennung dazu geſchieht unwitt 
teilbar: nach: jeder, mie "Erfolg: vollfuͤhrten Doktorpruͤfung und reſp 
fin »dte in ſeibiger Beſtandenen, notch vor dem Schluffe Ber Dibung, 
und wird auch In. dem Protokolle derſeihen zum Schluffe nnhaͤftglich 
vermerkt. ::€8 entbinden von der Voilzie hung biete Auftragee durch 
die: Berpflichteten: nur .gefugliche: Dinderniffe sand ınnermertete,; Dem: 
Verpflichteten perföntich "in Anſpruch nohmende, Vorfaͤlle ‚dr han 
Noth zur Stunde des Promotionsaftes. Falls die Reihenfolge diefer,.  . 
Dppofitionsversflichtung einen · ber. Digeftaren: deripniihum: Yynftals "| 
gen trifft, und die Zeit der Oppoſition mit deren Leiſumgen in Diefen . 
Anſtalten kollidirt, ſoll entweder: der Defan eine andere ſchickliche 
Stunde der Promotion anordnen, :. oder, xin ‚anderes. Fakultaͤtsglied 
für. das. Oppofitionsgefchäft zu gewinnen ſuchen. Jede : durch. den 
Dekan amtiich zu: vollziebende Eintadung zu der Oppefkionsfunftien. ; 
muß wenigſtens zwei Tage: vor. dem. Promotionstage, wie aud..unfen 
Mittheilung eines fertig ausgedruckten Eremplares.-ber. Diffeusation: 
gefhehen. — Der Dekan oder deffen Stellvertreter führt bei dem 
ganzen Promosionsatte den Borfig, und: kann nicht mit dem Dppos 
fittonsgefchäfte. beauftragt werben. . Er wacht über die ‚geordnete. Hals 
ge und wuͤrdige Vollziehung der einzelnen Handlungen:des ganzen 
k besinehment: | 

ou 

BT 

. rd.: 

tes, und ſchreitet bei der Dispntation perfünlich, und theilt 
ein, wo und inıfo: fern.die Ordnung und Würde derſelben ſich unter— 
beochen oder: gefährdet findet. — Der Hergang ‚deu ganzen. Disputa⸗ 
tionss und. Promotions; Kandlung,:. bet:.melher nur; die lateiniiche _ 
Sprache in Anwendung kommt, .gefchieht dergeſtalt, daß der Pro⸗ 
movendus diefelbe. mit einer kurzen Erörterung, irgend eines bezügr 
lichen wiſſenſchaftlichen Gegenſtandes beginnt, darnach feine denomi⸗ 
nirten Opponenten in ‚obiger Rethenfolge und mit. Wahrnehmung der, 
akademiſchen Gradationen provozirt, nachdem; er dieſelhen befriedigt, 
ſich auch den übrigen Anweſenden zum Redeſtehen auf ihre. etwaigen 
Ausſtellungen erbietet, hiernaͤchſt aber den Dekan oder ſtellvertre⸗ 
tenden Promotor um die Ertheilung der Doktorwuͤrde erſucht. — 
Die Promotion ſelbſt vollzieht der Dekan, indem er, nach oͤffentlicher 
Berichterſtattung uͤber die vorausgegangene Legitimation des Dromos 

vendi, denfelben zu der — des zu leiſtenden Eides auffordert, 
biefer Eid darnach von dem Sekretaͤr der: Uwinerfität vzzzeleſen, von 

\ 
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dem Peomovendo auf: bie hm vorgehaltenen scegtra ncademien, abge: 
legt, von:;bem Dekane endlich bei Promovendus als Doctor mein 
‚aan Hroklamiet, und: uf dein oberen Katheder mit ben Inſignien der 
Dkterwärde ausgefſtattet, such ihm das: Fonfirmirte Diplom, uͤber⸗ 
wicht wird. Eine: Dankſagung bes. Promovirten beſchließt die Hand 
ang =: Die Bollziehung der Disputation und Promation darf 
naht uͤberdrei. Monats nach beſtandener Doktorprüfung verſchoben 
werden. Auch muß die: volie Verichtigung des: Abgangszengniſſes 
Bir Unlverſitaͤt bei den: betreffenden Begbeben gefchehen. feun, ehe dia 
——— „vollzogen, werden ..fana.. Boch fell; fuͤr befondere: Faͤlle 

Voerlaͤngerung dieſes Termins auf 6 Monate zugeſandes merben 
koͤnnenHalbjaͤhrlich iſt dem Miniſterio hurd den. Dekan, eins tebels 
karifche: Yieberficht der im abgelaufenen Seweſter ‚prompnisten ‚Doftos 
ven) begreiſend Die. Angabe. ihres: Namensg ‚und der Herkunft, dab 
Alters, des: Tages. ihrer: Immatsifulatien, ihres Maturitaͤts zeugniſſes, 
der Beit und des: Ortes ihrer Univerſitaͤteſtudien, des Zeugniſſes uͤber 
das eiutamen philosophitum, endlich: des Nromotionstages und des 
Differtationstitels einzuſenden. Zu dem Ende fuͤhrt die Fakultaͤt ein 
etenes: Album für die von! ihri promovirten Perſonen: die Promoti, 
welche antoeſend ſind, muͤſſer ihne Namen eigenhändig: eintaagen 
Se Namen der Abwefenden zeichnet der Dekan: ein, weicher ‚übaried 
Böt- allen Namen bie: Amſtaͤnde⸗ der Promotion, die Art und 
Zeit derſelden anzugeben hat. — Ein Exemplar der Diſſertation um 
068 Diploms: wito zu⸗dren Jabultaͤtsakten genommen. Ka 
de, "De pr un a barefür Bi ð ie & 
158, 58: Dee PDromovendisd hat für:diesDoftorprabuirung an Ge 
—8* "den: baaren Betrag von 200 Thies: in. Golde, "und em zue 
—— vor der: Pruͤfung/ zur. Huͤtfte vor der Prompeien an die Mais 
ſitasquaͤſtur abzufuͤhren, und deren Quittung bei jsdr&matiger 

Debane ſeinzureichen. — Ferner Hat dev Promovendus den. Druck 
koſteubetrag der Diſſertation, wie des. Diploms: ſelber zu. beſtreiten 
wre dans: 002 2. ti WI. ad .. 

s 12 Kit 2). Rede der Yarmıotionsgchllärin: .. . °_ 23.3705 

2 BTir Die Vettheilung der, Yronwtionsgebühren: gefchlcht: auf 
folgende Weiſe. : Won. dad. Proimotiondgebähnen, werden zuvor abge⸗ 
Be 3): tet: Zwungigcheite,. wovon die Hälfte. dem Nektor, ein 

FE Bor Univerſitaͤtoſekretuͤr umb: ein Achtel jedem: ber beiden Pe⸗ 
delle hufallen; b) zwei Iwanzigtheile für den. Dekan, welche .dem«. 
ſelben auch dann verbleiben , wenn er in den Fall. gerathen., die. Proe 
motion durch einen Prodeban verrichten: laffen zu. muͤſſen; c) awet 
Stoanzigeheiie für die Untverſitaͤtsbibliothek; ein Zwanzigtheil 
für die Fakultaͤrskaſſe für deren laufende, Eleine ader alıfferordentiiche 
Ausgaben; €) die übrig. bleibenden Dreizehn Zwanzigtheile werden 
unter ſaͤmmtliche ordentliche: Fakultaͤtsmitglieder, welche bei dee Pruͤ⸗ 
fung ind Promotion anweſend und thaͤtig geweſen find, einſchließlich 
des: Dekans, zu gleichen Theilen vertheilt. Die Promotionsgebuͤhren, 
welche ein Kandidat entrichtet hat, den. bie Fakultaͤt nach der 
fung durch ſummariſche Abſtimmung abgeniefen werden eben fo vers 
theflt; jedsch mit der Ausnahme, daß Rektor, Dekan, Sekretuͤr und 
Hedeſle keine deſondere Quote davon erhalten. 
6-58: Die auſſerhalb due Fakultuͤt fallenden Antheile kann die 
akuitat weder erlaſſen/ noch /ermaͤßigen. Die den Fatultaͤtsgliedern 
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zukonnnenden Antheile zu ernifen oder. zu ermaͤßigen, tft ledigtich 
Dache der einzelnen Berheiligten. Das Miniſterium tort'fich in deſſen 
die Befugriß vorbehatten,, die Promotionsgebährten bei großer Duef⸗ 

eit des zu Promovirenden ganz oder theiſweiſe zu eriaſſekt. 
W Promutio honorari«. irn 

9 59. Die Promotio honoraria geſchieht mur in Gemaͤßheit 
der. $. 45. aufgeftellten Prinzipien, und fonad auch nur. nach voͤllig 
ungweifelhaften Qualitäten des zu Beehrenden. "Der Antrag dazu 
muß jedesmal von einem ordentlihen Profeffor ausgehen. Zur. Ges - 
währung des Antrags iſt Einftimmigkeit der Fakultät erforderlich. 
‚Die: Promotio ;honoraria gefchteht unentgettlich und in Foftenfreier 
Zufertigung des Diploms. © Ä 0 
u 3 Sinn. Moſttifikatwu. 2 I 

un EI In ſo fern die auf auständifhen Lniverfitäten. promovir⸗ 
‚ten Dofteren einer Mofteifitation von seiner Landesuniverfitit beduͤr⸗ 
fen, exheiſcht die Zulaffung zu derfelben als Bedingungen: 1) daß 
der. Moftrififandus ein vollftändig zuruͤckgelegtes OQuadrſennium aca- 
demicnm gehörig nachweife; 2) daß er: mit dem Zeugniſſe der: Reife 
zu den Univerſitaͤtsſtudien verfehen fey; 3) daß er ſich auch ausweiſe, 
dns: teptamen philosophigum. ‚vor einer infändifchen philoſophiſchen 
Fakultaͤt mit genuͤgendem Erfolge beftanden zu haben. j 

$. 61; Die Noftrififation ſelbſt geſchieht: 1) Inden bie Fakultaͤt 
mit dem Kandidaten in. lateinifcher Sprache eine vollftändige Pruͤ⸗ 
fung feines medizinifchen Wiffens vornimmt; 2) ihm ein fchriftliches 

empgrale medtcum in tateinifcher Sprache zu liefern auferlegt; 
3) fih auch die: Ueberzeugung verfhafft, dag der Noſtrifikandus die 
von demfelben herausgegebene Differtatiom ſelbſt verfafit habe, und 

. folches durch eine genügende Kenntniß ihres Inhaltes zu bewaͤhren 
ver .. a. 

. ” Neftrifitationsgrblihren. on 

. 9 6% Bar die Moftrifitationspräfung und Ausfertigung ber 
desfoflfigen Akte follen an Gebühren Dreißig Thaler in Goide .ortege, 
und vor derfelben an die Univerfitätsquäftur entrichtet werden... Ste 
verbleiben der Fakultät auch bei einem, für den Kandidaten ungünftts 
gen Ausfalle der Prüfung. oe 

Sechster Abfhnitt. Bon Zulaffung, Habilitienng. und 
" Stellung der Privatdozenten.. 

Sabtlitetion dee Yrivatdezentan. - 
$. 63. Die Doktorwuͤrde giebt für fich allein nicht das Nee 

als Privatdozent medizinifche Vorleſungen an der Rheiniſchen Freies 
Deich: Wilhelms Univerfität zu halten: fondern es ift dazu noch eine 
befondere Habilitation bei der wmedizinifchen Fakultär erforderlich. 
Das Inſtitut der Privardozenten iſt als eine Vorbereitungsfchute 
für das afademifche Lehramt zu betrachten. Die Fakultaͤt wird die 
genauere Kenntniß der ihr angehörigen Studirenden benusen, um 
die dazu Seeigneten zur Einſchiagung diefer Laufbahn aufzumuntern, 
Untüchtigen aber dieſelbe abzurathen. 

:  _Bebingungen zur Bewerbung um bie licentia privatim docendi. 
$. 64. Wer fih als Privatdozent habilitiren will, muß: mindes 

ſtens fchon- feit zmei Jahren fein akademiſches Auadrienninm zurdd 
gelegt, und. ſich die Doktorwuͤrde auf einer preuffifhen Une 7 
erworben haben. Hat er diefe Würde anf einer auslaͤndiſch⸗ 
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verfität empfangen, fo muß er bei der Fakultaͤt um Genehmtgung 
derfelden eintommen, und zu dem Ende fein Diplom, ein Tateintfches 
Curriculum vitae, und die efwa von ihm herausgegebenen Schriften, 
jedenfalls eine gedruckte oder gefchriebene Abhandlung - aus dem 
Hauptfache vorlegen, über weiches er Vorleſungen zu halten. beabs 
ſichtigt. Wenn die Fakultät aus den vorgelegten Schriften feine ges 
lehrte ZTüchtigfeit hinlänglich zu erfennen meint, fo kann fie ihm jene 

‚ . Benehmigung ertheilen; fonft muß fich der Kandidat ‚der Noſtrifika⸗ 
tion unterwerfen. Be 

. ' Unmeldimgefchreiben. et 
$. 65. Zu einem vollftändigen Anmeldungsfchteiben Behufs der 

Habilitation gehört: 1) ein in Tateinifcher Sprache abgefaſſtes Curri- 
culum vitae; 2) der Nachweis der erlangten Doktorwuͤrde durch 
Beibringung des Driginaldiploms; 3) die Belbringung -feiner Ab: 

“ gangszeugniffe von den Lniverfitäten, welche er frequentirt hat; 
4) bei den Sinländern der Nachweis, daß er feiner Militaͤrpflicht im 
chenden Heere Genuͤge gefeiftet hatz 5) die Anzeige, über welche 
ächer er zu leſen gedenft; 6) eine gedruckte oder gefchriebene Ab: 
andiung aus den Haupfaͤchern, über welche er Vorleſungen halten 

will. Bei Ueberreichung berfeiben hat er dem Dekane an Eides 
Statt zu verfichern, daß er fie ſelbſt abgefafit habe. 7) eine ſchrift⸗ 
lihe, vom Kurator der Lniverfität dem Kandidaten ertheilte Erlaubs 

niß, fih zur Habilitation als Privatdozent zu. melden. = 
Probevoriefung vor der Fakultät. 

$. 66. Das Anmeldungsfchreiten und deffen Beilagen werden 
von dem Dekane bei der Fakultät in Umlauf geſetzt. Wird die Zu: 

laſſung des. Afpiranten befchloffen, fo muß derfelbe binnen einer Frift 
von vier Wochen, bie jedoch auch weiter erſtreckt werden darf, eine 
Probevorlefung vor verfammelter Fakultät über ein von ihr -aufgeges 
benes, oder auch über ein mit ihrer Deifkimmung von ihm felbft ges 
wähltes Ihema in lateinifcher Sprache halten. ill er über mehrere 
Eicher Vorleſungen haften, fo Eönnen auch mehrere Probevorlefungen 
von ihm gefordert werden. | . 

j Kolloquium. 

$. 67. Nach jeder Probevorleſung wird ein Kolloquium mie 
dem Kandidaten, über deren Inhalt vor der Fakultät gehalten; wos 

bei der Profeflor des Hauptfachs den Anfang macht, übrigens auch 
jedes andere Fafultärsglied Theil nehmen darf. Diefes Kolloguium 
kann auch, nach Ermeflen der Fakultät, wenn diefelbe die gehaltenen 
‚Drobenoriefungen genügend findet, dem Kandidaten erlaffen werden; 

- wozu jedoch Einftimmigkeit erforderlich ift. Nach Beendigung diefes 
Kolloquii, oder, wenn es erlaffen wird, nach gehaltener Probevors 
lefung, wird zur definitiven Abſtimmung über die Würdigkeit und 
Zulaflung des Kandidaten gefchritten; wobei Stimmenmehrheit und 
im Kalle der Stimmengleihheit die Stimme des Dekanes entfcheidet. 
Der Beſcheid wird dem Kandidaten fogleih durch den Dekan befannt 
gemacht, und mittelft des Kurators dem Minifterium- angezeigt. 

j Untrittsworlefung. 

$. 68. Iſt der definitive Befchluß der Fakultät günftig für den 
Kandidaten ausgefallen; fo hat derſelbe noch eine dffentliche Antrittss 
vorlefung im freien Vortrage über ein aufgegebenes, oder mit Bei⸗ 
fimmung der Fakultät von ihm felbft' gewähltes Thema im großen 
Hoͤrſaale der Univerſitaͤt in deutfher Sprache zu halten: wozu ihm 

l 

⸗ 
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eine Bei. von drei Monaten nach gehaltener Probevorleſung geftattet 
werden kann. — Die Einladung dazu gefchieht durch einen fateini: 
nifhen, auf.Koften des Kandidaten gedruckten. und unter die Pros 
fefleren und Dozenten der Univerficät zu vertheilenden Anfchlag des 
Defans. 

. " Sabilitationsgebühren. \ 

669 Die Habilitationsgebühren betragen Fünf und Swanzig 
Thaler in Gold, und find vor der zu haltenden Probevorlefung bei 
der Univerfitätsquäftur zu erlegen. ie find, ohne Ruͤckſicht auf den 
günftigen oder ungänftigen. Erfolg der Probevorlefung und des Kollos 
ui, der Safultät verfallen. Nach Befinden der Umftände kann die 

Safultät dieſe Gebühren ermäßigen oder ganz erlaffen. 
... Ausnahme. 

$. 70. Wenn bie auf der Rheiniſchen Friedrich: Wilhelms Unts 
verfität ſelbſt creirten Doftoren als Privatdogenten auftreten wollen, 
und dies vor der, im $. 50—53. vorgefchriebenen' fchriftlihen und 
muͤndlichen Prüfung erklärt haben; fo liegt ihnen zum Behufe ihrer 
Habilitation zum Privardozenten blos ob, die im 6. 68. gedachte 
öffentliche Antrittsvorlefung noch zu halten, ohne daß fie dafür bes 
fondere Gebühren zu erlegen haben. 

Stufenweiſe Zulaffung der Privatbozenten. - 

8.71. Jeder von der Fakultät zugelaffene Privatdozent ift, um Zeit 
zu feiner weiteren Ausbildung und Vorbereitung zum afademifchen Lehr⸗ 
amte zu gewinnen, in den beiden erften vollen Semeftern nad) feiner 
Zulaffung nur berechtigt, Nepetitoria und Eraminatoria üher die von’ 
ihm gewählten Fächer zu halten, und darf unter Feiner Bebingung, 
auch nicht privatissime, eigentliche Vorleſungen halten. Nach Abs 
lauf diefer deie erliſcht diefe Beſchraͤnkung von ſelbſt; es wäre denn, 
daß fich in der Zwifchenzeit Beweiſe von der Unfähigkeit oder Uns ' 
mwürdigfeit des Dozenten ergeben hätten, in welchem Falle demfelden 
durch Beſchluß der Fakultät noch auf längere Zeit unterfagt werden 

‚ Eann, eigentliche Vorlefungen zu halten. — Ein folher Befchluß ers 
fordert indeß jederzeit die Genehmigung des Miniſteriums. Umge— 
kehrt fteht es auch der Fakultät frei, einem Privatdozenten, wenn er 
überzeugende Beweiſe feiner Fähigkeiten giebt, oder wenn die Bes 
ſetzung ver Fakultät in Anfehung einzelner Fächer mangelhaft ers 
fcheint, noch vor. Ablauf jener Friſt die Erlaubniß zu eigentlichen 
Vorleſungen zu ertheilen, jedoch ift zu einem folchen Befchluffe Stims 
meneinheit erforderlich. 

$. 72. Kein Privatdozent, den Fall des Bedürfniffes ausges 
nommen, worüber die Fakultaͤt nur durch Einſtimmigkeit entfcheiden 
fann , darf Vorlefungen Über andere Fächer halten, als wozu er fich 
befonders habifitire hat. Webrigens find die Privatdozenten jederzeit 
verpflichtet, die Ankündigungen ihrer WVorlefungen am ſchwarzen 
Brette dem Dekane vorher zur Genehmigung vorzulegen. 

Zahl der Privatbogenten. . 

$. 73. In der Regel follen bei der medizinifchen Fakultaͤt nicht 
mehr als ſechs Privatdozenten zugelaffen werden. Es hängt von 
dem Miinifterium ab, befonderer Verhältniffe wegen, Ausnahmen von’ 
diefer Negel zu machen. | Ä . 

- Dauer der Yicentia docendi. a 
6, 74. Auch darf einem Privatdozenten bie licentia docendi 

— 

— 



von'der Fobultaͤt nur für vier Jahre erthelle, kaun aber nich deren 
Verlaufe durch. einen einfachen Fakultaͤtsbeſchluß verfüngeft werden. 

$. 75. Die Fakultaͤt hat. die Verpflichtung, durch ihre Mitglie⸗ 
der die Vorleſungen der. ihr angehärigen Privatdozenten von Zeit zu 
Zeit befuchen zu laffen, führt die Aufficht auch über ihren Lebenswandel, 
und berichtet Über diefelben jährlih an das Minifterium. Falls gür: 
liche Erinnerungen bei ginem Privatbogenten nicht alisreichen- follten, 
fiehen ber Fakultät folgende Drdnungsmittel gegen  denfelben zu: 
1) bei leichten Anftößigkeiten Warnung oder Verweis durch den-Des 
fon, nach Befinden’ der Umflände entweder allein, oder vor verfamr 
welter Fakultät; 2) bei wiederholten oder gröberen Verftößen Inter⸗ 
diftion auf ein halbes Jahr, oder nach den Umfländen gaͤnzliche Re⸗ 
motion. — Der auf temporelle Interdiktion oder ganzlihe Remotion 
ausfallende Befchluß der Fakulaͤt ift vor feiner Vollziehung dem. Mir 
nifterium durch den Kurator zur Beftätigung einzureichen. . .: - 

; 9. 76. Kein Privatdozent hat als folcher, und blo& wegen feiner 
Angiennität, einen unmittelbaren Anſpruch auf Beförderung zur Pros 
fear. Diefe hängt yielmehr fediglih von dem jedesmaligen Bes 
dürfniffe der Fakultät, von den Beweiſen der Tüchtigkeit und von 
den Fähigkeiten des Hrivatdozenten ad. Er har ſich deshalb. mic 
feinem Befdrderungsgefuhe zunächit an die Fakultät zu menden, 
weiche darüber nach Befinden an dad Minifterium zu Berichten hat. 
Ein folhes Geſuch ift nicht vor Ablauf von drei Jahren feit der 
Admiffion des Privatdozenten zuläfftg. 6 
,77. Fuͤr auſſerordentliche Fälle, wo aͤltere gelehrte oder prak— 

tiſche Aerzte von anerkannter Wuͤrde und entſchiedenem wiſſenſchaft⸗ 
lichen Verdienſte ſich der mediziniſchen Fakultaͤt als Privatdozenten 
anſchlieſſen wollen, behält ſich das Miniſterium vor, eine Ausnahme 
von den in den $$. 63— 74. enthaltenen Beflimmungen eintreten zu 
laffen. — Berlin, den 18. Oktober 1834. 

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts; und Medizinal; Angelegenheiten. 
v. Altenftein. 

E, Statuten der philofophifchen Fakultät der Koͤniglich 
Dreuffifchen Rheinifhen Sriedrih: Wilhelms Univerfität 

zu Bonn. Bom 18. Oftober 1834 

Auf den Grund der Verfaffung, welche Seine Majeftät der König 
imittefft der Statuten vom 1. Septbr. 1827 der Rheinifchen Friedrich: 
Wilhelms Univerfität zu geben geruht nk ertheilt das Minifterium 
der philoſophiſchen Fakultät in Bonn folgende Stauiten. 

Erſter Abſchnitt. Beſtimmung ber philoſophiſchen 
Fakultät, Verhaͤltniß ihrer Mitglieder 

zu einander. 
Beflinmung ber philoſophiſchen Fakultät. " | 

6. 1. Die Beftimmung der philofophifchen Fakultät ift eine zwie⸗ 
face, da ihr oblieges 1) durch gründliche und zweckmaͤßige Behand: 
ung desienigen Theile menfchlicher Erkenntniß, welche ächter Gelehr⸗ 
famkeit überhaupt, der theologifchen, der juriftifchen, der mebigtnifchen 
leihermaßen zur Grundlage dienen, auf wifienfchaftlihe Bildung 

(ämmtliger Studirender, welcher Fakultät fie auch ‚angehören. mögen, 
inzuarbeiten; 2) die wiflenfchaftlihe Ausbildung eines jeden Studis 



renden, welcher eines der. ihremODehekreiſe haͤrigen Faͤcher ei⸗ 
ner Haupt⸗ oder Berufe: ——— — wähle, au vollenden, — 
dibſes ur aeabemifihen Unteretcht innerhalb ihres Bereiches: gu its 
werkſtell gen iſt. U——— 

Zufammenſchung der Fakaltãt 3 gakulıdt im engere GSinne; RNechte und 1.37 20 
. ’ ... . s . 37 3% . des Delans. . . 

$. 2. Unter den im 6. 16. der Untverfirätsftarnten. aufgeführteh 
Lehrern, welche die Fafultär im weiteren. Sinne ausmachen, find 
die das Zafultätskollegium bildenden, vrdentlichen Profeſſoren, toi 
hen, mit Ausfhluffe der Übrigen‘, unter der Leitung eines Dekans, 
die Safuftätsgefchäfte obliegen. In Hinfiht der Pflichten EN 
des Defans wird auf die allgemeinen Beftimmungen in ben $5.'2%, 
33. und 122, der Univerfitätsftatuten Bezug genormmen. — Bei file 
lichen Repräfentationen der ganzen Untverfität nimmt die phffofop Ice 
Safultät, unbeſchadet ber Nechtsgleihheit aller Fakultäten, ben naͤch⸗ 
fien Piatz nad) der medizinifchen Fakultät ei, und unterzeichnet auch 
in dieſer Ordnung durch: ihren jedesmaligen Dekan, — ie geſetzlich 
beſtimmten Sinfünfte des Dekans beftehen: a) in einem Zehntheite 
der Promotionsgebühren, welche die Kandidaten des Magiſter⸗ nnd 
Doktor-Grades zu erlegen haben, auffer feiner Nate an diefen Ge⸗ 
bühren, die ihm als ordentlihem Fakultaͤtsmitgliede zufommt; .b) in 
den Gebühren für die Inſkription in das Album’ facultatis, welche 
für einen, von der Schule oder von Haus nad) der Univerfitdt kom⸗ 
menden und int philoſophiſchen Fakuftät gehörtgen Studtrender Einen 
Thaler, für einen von’ einer anderen Univerfität kommenden einen hafs 
den Thaler betragen; c) in den Gebühren von zwei Thalern für die 
Vollziehung eines Abgangszeugniffes. en, 

Gemeinſame und befondere Bingelegenheiten der. Fakultät. , en 

8. 3. Die Fafultätsgefchäfte betreffen: entweder gemeinfame —* 
gelegenheiten, weiche alle Mitglieder des Fakultaͤtskollegiums glei 
nahe angehen, oder befondere, bei welchen einzelne Mitglieder vorzugs⸗ 
weife, oder auf eigenthuͤmliche Art betheilige find. Zu jenen gehören 
vornehmlich die Wahl des Dekans, die Verleihung afademifcher Sti⸗ 
yendien, Ertheitung afademifcher Würden. Zu diefen gehören die 
halbjaͤhrliche Anordnung der. Borlefungen, Leitung der Studirenden in 
ihren swiffenfchaftlichen Beftrebungen, Abftattung wiffenfchaftlicher Gut: 
achten, VBorfchläge zur Beſetzung erledigter Profefluren, oder zur Bes 
förderung der Privatdozenten, Aufftellung der Preisfragen, Wuͤrdi⸗ 
gung der eingegangenen Bewerbungsfchriften. ta 

4 5 —— der oe —— Angete 6 ken bildet 

. 4. Zn Beziehung auf die gemeinſamen Angelegenheiten 
die eeat eine — — — ——— und beobachtet in Verhand⸗ 
fung derſelben bie in den Univerfitätsftatuten $. 25. und 26. vorge: 
ſchriebenen Formen, wobei noch zu bemerfen, dab, wenn die Verbands 
lung eine mündliche tft, die Berathſchlagung von dem älteften, bie 
Abſtimmung aber von dem jüngften Mitgliebe der Fakultät anfangen 
muß, und daß dieſes Werfahren auch bei den fchriftlichen Verbands 
lungen zu beobachten iſt, fo fern es die örtlichen Verhaͤltniſſe geſtat⸗ 
ten. Iſt ein Fakultaͤtsbeſchluß nicht einhellig gefafft werden, fo find 
die in der Minderheit fich ndenden berechtigt, (abgefonderte Vota 
nicht nur zu den Akten zu geben, fondern auch zur Keuntniß der vor 
gefeßten Behörden zu bringen. . 



zu den 

hebeikung: „Afe.Sür. DA. V,.3.,4., 5., 6. Berufenen die 
für No. V. 7., 13..und 14. Berufenen die Dritte; die für 

Mo. V. 2. 8, 6. 10., 11, und 12 Berufenen die vierte. Wie der 
guitige Dekan der Vorſteher und das Organ der gefammten Fakultät 
3E,. und. ‚die Seihäfte derſelben leitet, im gleichen. Verhaͤltniſſe ftehe 
u jeder .Abtheilung...ein ihr angehöriger Profeflor, welcher nach der 
Sales der. Anciehnigät unter den Mitgliedern der. betreffenden 

für die unter Mo. V. 1. aufgeführten Profeffuren Berufenen bilden 

9 

Abtheilung jährlich. wechſelt. 
oT. - Mereinigung mehrerer Abtheilungen. 
:..$6  Dod, koͤnnen jnter Umftänden mehrere Abtheilungen vers 
einige, oder einzelfie Meitglieder der einen Aptheilung zu den Bera⸗ 
Kan en einer andern Abfdeilung gezogen werden. Hierauf bezügliche 
N orfehläge muͤſſen von beim Dekan ausgehen, wobei den Einzelnen 
anbenoimmen bleibt, feine etwaigen Anfpruche geltend zu machen. 
el . J Abſtimmung. 
.8. 7. In den beſonderen Angelegenheiten geben die Mitglieder 
‚der zuftändigen Abtheilung ihre Stimmen zuerft ab. Diefe einzuho⸗ 
len ift der Dekan verpflichtet, bevor er die Sache bei der gefammten 
Fakuitaͤt zum Vortrage bringt. Aber er tft nicht berechtigt, irgend 
‚einen von einer Abtheilung gemachten Antrag in Vollziehung zu fegen, 
ohne ihn der gefammten Fakultät zur Berathfchlagung vorgelegt zu haben. 

$. 8. enn fich in einer befonderen ngelegenheit zwiſchen der 
zufländigen Adtheilung und den übrigen Fakultaͤtsmitgiiedern eine durch 
Follegialifche Befprehung und Mittheilung nicht zu hebende Meinungss 
verfchiedenheit ergiebt, fo ift die Abftimmung der Abtheilung, entfcheis 
dend, und bildet den Befchluß der Fakultät. Im Falle eintretender 
a ee a anbe zwiſchen den Mitgliedern der Abtheitung- felbft, 
giebt für fie die Mehrheit der Stimmen den Ausfchlag. Bei vorbans 
dener Sleichheit der in der Abtheilung einander entgegen tretenden 
Stimmen, entfcheidet über den vorliegenden Fall die gefammte Fakul⸗ 
tät durch einfache Stimmenmehrheit. 9. 

J Verhandlungeform. 

9 9. Die Verhandlungsform in den Abtheilungen richtet ſich 
nach der $. A. für die gefammte Fakultät fefgefeßten, 

. 10. Was die an vorgeordnete Behörden abzuflattenden Des 
richte betrifft: fo werden, fie mögen befondere oder gemeinfame Anger 
legenheiten betreffen, die Entwürfe derſelben fämmtlichen Mitgliedern 
der Fakultät zue Unterzeichnung „vorgelegt. Wer diefe verfagen zu 
müffen glaubt, bat nicht allein das Recht, ein abgefondertes Votum 

ften zu geben, fondern auch zu verlangen, daß es dem abzus 
flattenden Berichte beigefüge werde. Einem folhen Verlangen ift, 
unter Derantwortlichkeit des Dekans, jedesmal zu willfahren. Die 
Reinſchriften der gedachten Berichte werden von nicht mehr als ſechs 
Mitgliedern der Fakultät unterfchrieben, welche find: der Dekan, der 

eodefan und aus jeder der vier Abtheilungen abwechſelnd Einer. 
Pr hrenſchreiben find von ſaͤmmtlichen Fakultaͤtsmitgliedern zu unters 

r n. 

J 
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+6. Ih: In Beſorgung dev vorerwaͤhnten Geſchaͤfte, wie in dem 
amtlichen Verhaͤltniſſen überhaupt, alles. yerföntih Anzuͤgliche, was 
die. Eollegialifche Eintracht. Kören könnte, forgfamft zu vermeiden, bat 
jeder. als wefentlihen Beftandtheil feiner Berufspfliht anzufehen. Um 
im Falle entſtehender amsliher Mighelligkeiten zwifchen einzelnen Mit⸗ 
‚gliedern die Wurde der Fakultät aufrecht zu erhalten, foll der Ges 
feänfte nicht befugt feyn, bei dem vorgefeßten Kuratorium Beſchwerde 
zu führen, ohne vorher den Segenftand derſelben dem Dekan anges 
zeigt zu haben, welchem dann obliegt, unter Sugiehung einiger: Mit 
glieder der Fakultät, gütliche Beilegung zu. verfuhen. Nur wenn bie: 
fes ohne Erfolg bleibt, fteht es dem Ssefränften frei, fein Recht weis 
ter zu verfolgen. Daſſelbe gilt, ‚wenn die Sefammtheit der Fakultaͤt 
durch eines ihrer Mitglieder fich verliebt glaubt. Auch in diefem Falle 
muß der förmlichen Belangung ein Verſuch Eollegialifcher Wermittes 
lung vorangehen. oo. 
6 12. Vorftehendes, im $. 11. Enthaltene findet Anwendung 

audy auf die, weiche ald Honorar» Profefloren oder ald aufferordents 
fiche Profefforen der Fakultät beigeordnet find. Es foll auch den Pris 
vatdozenten, fo fern es fie angeht, zu Sure kommen, und für fie vers 
pflichtend feyn. ‘ 

$. 13. Nah dem Tode eines Fakultätsmitgliedes erhält deſſen 
nachgelaffene Wittwe, während eines halben Sjahres, die Tantieme 
von den zur Vertheilung Eommenden Fakultaͤts Emolumenten, wie fie 
the Mann bezogen haben würde; während welcher Zeit der Nachfols 
ger in der Fakultät an diefen Emolumenten feinen Theil nimmt. Hin⸗ 
terläfie der Verftorbene, fee einer Wittwe, unmündige Kinder, oder 
flirbe deren Mutter im Taufe: des erften halben Jahres, fo geht der 
Genuß des Emolumenten : Antheiles bis zum Ablaufe des halben Jah⸗ 
res auf diefe Unmündigen über. 

Zweiter Abfchnitt. Von den VBorlefungen und Inſtituten. 
VPhiloſophiſche Worlefungen anderer, nicht zur philoſophiſchen Fakultät gchöriger Profeſſoren. 

$. 14. Um bie in $. 129. der Lintverficäesftaruten vorbehaltenen 
Beftimmungen zu treffen, wird feftgefeßt: Iſt einer der ordentlichen 
oder aufferordentlihen Profeſſoren einer anderen Fakultät gefonnen, 
Borlefungen zu halten über Gegenftände, die zu dem Lehrfreife der 
philoſophiſchen gehören: fo hat er von diefer für die Ankündigung ders 
felben die Zuftimmung nachzufuhen. Wenn der Fakultät die Gewähr 
tung eines folchen Geſuchs bedenklich fcheint, fo kommt die Sache, als 
eine gemeinfame, in der $. 4. befchriebenen Form zur Beräthfchlagung 
und Abftimmung. Fällt diefe für den Nachfuchenden ungünftig aus, 
fo fieht ihm noch der Regreß an das Miniftertum frei. — Die Ans 
tündigungen der philofophifchen Vorlefungen folcher, nicht zur Fakultaͤt 
gehöriger Profeſſoren werden im Kataloge denen der Privardozenten 
beigefügt. 

Privatissima. 
$. 15. Die im $. 120. der Univerfirätsftatuten unter dem Namen 

privatissima aufgeführten Vorlefungen find, ihrer Natur nach, geeigs 
net, zumal wenn fie mig Unterredungen verknüpft werben, in das In⸗ 
nere der Wiflenfchaften tiefer einzuführen, als durch öffentliche und 
MrivarsVorlefungen, zu welchen der Zutritt allen Studirenden offen 
fteht, gefchehen Tann. Wer zu Gunften auserlefener, durch Talent, 
Eifer und Fleiß ausgezeichneter Juͤnglinge dergleichen efoterifche Vor⸗ 



beſungen, als unencgeltlich zu haltenbe, ankuͤndigt und zu Stande 
bringt, wird dadurch für das laufende Halbjahr von der Pflicht, oͤf⸗ 
ſentliche Vorleſungen unentgeltlich zu halten, entbunden. Will er von 
oͤceſer Verguͤnſtigung Gebrauch machen: fo nehmen in der Neihe der 
son ihm angekündigten Borlöfungen die privatissima ‚die erfte Stelle 
ei, wo nicht, Die zweite, gleich nach den Öffentlichen. Doch ift er im 
erſten Falle verpflichtet, neben dem privatissimum eine öffentliche Vor⸗ 
ketung anzutänbigen, weiche er halten werde, wenn das privatissimum 
nice zu Stande komme. ' " i 
ne Anweiſung zur Einrihtung bes Univerfitäteflubiuns, 

$. 16. Um, was aufferdem die Univerfitätsftatuten in den $$. 
I9., 20, 21., 28., 36. anordnen, über die Verzeihnung der einzelnen 
Lehrfaͤcher, über bie Vollftändigkeie der Vorlefungen, über ihre zweck—⸗ 
mäßige Folge, über die Leitung der Studirenden in Anhörung derſel⸗ 
ben, über die Beauffichtigung des dabei bewieſenen Fleiſſes, zur Voll⸗ 
ziehung zu bringen, hat die philoſophiſche Fakultät Über gehötige Eins 
richtung des afademifchen Studiums überhaupt, und namentlich der 
phitofophifhen Wiffenfchaften, in bändigfter Kürze eine Anweifung 
auszuarbeiten, welche nach erfolgter Genehmigung des Miniſterii den 
Studirenden bei der Immatrikulation einzuhändigen tft, nicht zu einer 
mit irgend einem Srvange verbundenen Befolgung, fondern nur ale 
guter ath für die, welche der Anleitung bedürfen, und des perföns 
ichen Beiſtandes eines Kundigen ermangeln. — Dieſe Anmeifung bat 

‚nicht allein die nad $. 1. der Fakultät unmittelbar angehörigen Stu: 
direnden zu. berüdfichtigen; fondern alle, ohne Ausnahme, fo fern fie 
u ihrer allgemeinen wiffenfchaftlichen Ausbildung ſich der philofophis 
eben Studien befleiffigen müffen. Bon Zeit zu Zeit iſt fie der Durch⸗ 
fihe zu unterwerfen, um etwaigen Mängeln abzuhelfen, oder Lüffen 
auszufüllen, oder nöthige Veränderungen vorzunehmen. 

Suflitnte: . . . 
$..17. Für die bereits vorhandenen Inſtitute und deren Ber: 

waltung dienen die vom Minikerium erlaffenen Anordnungen zue 
Richtſchnur. Doc, ift die Fakultaͤt nicht nur berechtigt, fondern auch 
verpflichtet, Henderungen derfelben, die ihr nöthig oder heilſam ſcheu⸗ 
nen £önnten, in Antrag zu bringen. Eben fo iſt die Kafultät berechs 
tigt und verpflichtet, auf den Grund der im $. 112. der Univerſitaͤts⸗ 
ftatuten ausgefprochenen Verheiſſung, die Errichtung neuer Inſtitute 
oder Seminarien in Antrag zu bringen, wenn ihr folche nöthig oder 
zweckmaͤßig ſcheint. 

Dritter Abſchnitt. Von der Einwirfung auf die Studien 
und fittlihe Führung der Studirenden, und von den 
Preisaufgaben und der Vertheilung der Peeife. 

Auffiht Über Studim und Sitten der Studirenden. 

$. 18. Um Beobachtung deſſen, was hierüber. die Univerſitaͤts⸗ 
ftatuten in den $$. 1., 2. u. 28. ausfprechen, und jeder als wefentı 
lichen Beſtandtheil feines Berufes anerkennt, zu erleichtern, iſt der 
Dekan verpflichtet, alles in den Senatsverhandlungen Vorkommende, 
was fi) auf den Sittenzuftand der Studirenden überhaupt, und eins 
zeiner infonderheit bezieht, wenn es im Guten oder Im Schlimmen 
van tegend einiger Erheblichkeit It, zur Kenntniß der Fakultät zu 

neen. u 



» EEE gg Don 

6. 19, Der Beſtimmung tin 5. 154. der Tintverfiektöftätnten ges 
mäß, wird zur Aufftellung neuer Preisaufgaben und zur Würdigung 
ber eingegangenen Bewerbungsſchriften, im Taufe jedes Sommerhalb⸗ 
jahres vor. dem Eintritte ‘des 20. Full‘, eine foͤrmliche Sitzung anbe⸗ 
raumt, weicher jedes Mitglied der Fakuteät beizuwohnen verpflichten 
ii er ‚on Gifättäng diefer Hflicht verfindert- wied, hat ſich hiers 

er durch: gümige Sehnde in einem, Tan’ den Dekan "gerichteten und 
dor dieſem der Fakultaͤt vorzuleg enden Schretden auszuweiſen. 
5, W. Ber inhalt des 6.149.der Univerſitaͤtsſtatuten finder 
folgende Anwendung. — Das Recht, die Aufgaben abwechſeind nach 
der’ Reihe vorzufchlagen, befisen: 1) für bie philofophifchen Gegen⸗ 
fände :die- ordentlichen Profefforen der Philoſophie; 2) für die ges 
— ordentlichen Profeſſoren der Geſchichte; 3) fuͤr bie 
philblogiſchen die ordentlichen Profefforen der klaſſiſchen Philologie 
und Archaͤologie; 4) für die mathematiſchen die ordentlichen Pros 
feiforen der Mathematik; 5) für die phyſikaliſchen die ordentlichen 
Drofefforen ber Naturwiſſenſchaften; 6) für die gratorffchen der ors 
dentliche Profeffor der Wohlredenheit. | 

-6. 21.2 Der WVorſchlagende ift verpflichtet, jedesmal wenigſtens 
zwei Aufgaben in Antrag zu bringen, mit Darthuung der Gründe 
ihrer Zweckmaͤßigkeit. Die zu treffende" Auswahl wird als eine bes 
fordere Angelegenheit nad der *  befchriebenen Form berathen und 
entfchieden, in der. Art, daß die Abtheilung, welcher der Vorſchlagende 
angehört, für diefen Fall als die zuftändige angefehen wird. . 

9522. Bet unnachfichtlicher Strenge tft darauf zu halten, daß 
feine, nd ‚dem. dritten Mat eingehende Bewerbungsſchrift angenoms 
men werde: — ee 

9. 23. Die eingegangenen Bewerbungsfchriften find von bem 
Dekan, nachdem er felber hinreihende Kenntniß davon "genommen 
bat, unverzüglich bet fämmtlichen Mitgliedern der Fakultaͤt in Umlauf 
zu ſetzen, fo daß, fie zuerft an die nicht zuftändigen Abtheilungen ger 
langen, dann an die zufländige, zuletzt an den, welcher die Aufgabe 
geftelle hat. Diefer' muß fie zeitig genug erhalten, um fie mit Muße 
lefen zu fönnen. | 
..$. 24. Zur Würdigung bderfelßen hat der, von welchem bie 

Aufgabe geftellt worden, der verſammelten Fakultät einen nach Belie⸗ 
ben freien oder fchriftlih abgefaffeen Vortrag zu halten, weicher alle 
Anmefende, auch die, mit Serum  Berufäroiffentchaften die behandelten 
Stoffe nicht unmittefbar zufammenhangen, in den Stand fege, ſich 
über den Werth der vorliegenden: Arbeiten ein Urtheil zu Bilden. 

. 9. 25.. Dem, welcher den Vortrag gehalten hat, liegt ob, nach 
Beendigung biffelden, über Zuerfennung oder Verweigerung oder 
Theilung des Preifes beftimmte Anträge zu machen. Ueber diefe 
wird, als über eine befondere Angelegenheit in der $. 8. befchriebenen 
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Form berathſchlagt und abgeſtimmt. 

Virrter Abſchnitt. Von Ernennung und Einſetzung neu 
| anzuſtellender Profefforen. ' | 

: Vorſchläge ber "Fatultät bei Erledigung von Yreofeffurem - * 

$. 26. Um der im $. 19. der Untverfitätsftatuten ausgefproches 
nen DVerpflihtung genügen zu koͤnnen, ft der Fakultaͤt geflattet, zur 
Befetzung jüngft erledigter, oder eine Zeit lang unverfehen' gebliebe⸗ 



ner Profeffuren drei geeignete Männer durch das Kuratorium. dem 
Minikerium gutachtlich in Vorſchlag zu bringen : - . . 

, Bereitiguyg der, nen angeflellten Profeſſoren. a 
6,22 Jeder neu angeftchte, ordentliche oder aufferorbentliche 

Profeſſor ift ‚verpflichtet, Iginen Samen und feine ‚vornebmften. Les 
bensumftände in ein dazu befkimmtes Stammbuch, für deflen ‚forgs 
fältige Fortſetzung der Dekan zu wachen hat, eigenhändig ‚einzutras 
gen. Auch muß er unmittelbar nach ber Inſinuation des Anftels 
lungsreffripts, oder reſp. nach feiner Ankunft auf. der Rheinifchen 
Friedrich⸗Wilhelms Univerfität, den vorgefchriebenen Amtseid in die 
Hand bed Rektors, in Gegenwart des Univerfitätsrichters und Se— 
kretaͤrs leiſten, welcher Legtere darüber ein Protokoll aufnimmt. 
alle der neu Angeftellte diefen Amtseid Schon früher im preuffüchen 
taate geteifter hat, Yin er in einem von ihm zu unterfchreibenden 

Protokolle auf die frühere Verhandlung über feine eidliche Verpflich: 
tung verwielen werden, und feinerjeits geloben, die durch die frühere 
Eidesleiftung übernommenen Pflichten auch in feinem jegigen Dienft« 
verhältniffe treulih zu erfüllen. -Sjedem, der als ordentlicher oder 
aufferordentlicher Profeſſor berufen iſt, liegt ob, .wenn er den Doktor⸗ 
grad in der philoſophiſchen Fakultaͤt noch nicht befigt, ſich denjelben 
in Sahresfrift zu erwerben. - nn _ 

Untrittsrede und Ginlabung zu berfelben, . 

‚9 28. Demnaͤchſt hat der neu Ernannte, wenn er als ordent⸗ 
licher Profeffor und Mitglied des Fakultaͤtskollegiums angeftellt wor⸗ 
den, fein Amt förmlich anzutreten durch eine, binnen halbjähriger 
Se im großen Hoͤrſaale zu haltende Rede oder Vorlefung, zu deren 
nbörung er felber durch ein in lateinischer Sprache abgefafltes und 

auf feine Koften gedrucktes Programm einladet. Auch für die Rede 
oder Vorlefung findet dee Gebrauch der lateinifchen Sprache in ber 
Regel Statt; der deutſchen nur ausnahmsweife, und mit ausdruͤckli⸗ 
her Bewilligung der Fakultät. Der Dekan hat von Amtswegen dars 
auf zu halten, daß die neu angeftellten ordentlichen Profefloren den 
im Obigen enthaltenen Verpflichtungen, im Laufe. des Semeſters, wo 
ihre Vereidigung erfolgt ift, oder doch fpäteftens in der erften Hälfte 
des nächftfolgenden Semefters Genuͤge leiften. 

Einführung in die Fakultät und den Senat. 

$. 29. Gleich nachdem dieſe Leiftungen erfolge find, aber nicht 
früher, wird der neu Ernannte in die Fakultät und demnaͤchſt in den 
Senat eingeführt, wodurch er ef zu dem vollen Befige feines Amts⸗ 
vechtes gelangt. Bis dahin führt er den Namen eines Professor 
designatus; wird auch als folcher in dem inzwifchen etwa erfcheinens 
den Verzeichniſſe der Vorleſungen aufgeführt. 

$. 30. Vorſtehendes gilt auch von denen, welche als Honorar⸗ 
Profeſſoren angeftelle werden, doch mit dem Unterfchiede, daß diefe 
nur in den Senat eingeführt werden, nicht aber in die Fakultät, da 
fie nad) $. 16. der Univerfitätsftatuten nicht als Mitglieder des Zar 
kultaͤtskollegiums anzufehen find. ' 

$. 31. Gelangt ein Honorar» Profeffor zu einer der ordentlichen 
ftehenden Profeffuren, an welhe Sig und Stimme in der. Fakultät 
geknuͤpft find, fo erfolgt feine Einführung in diefe unverzüglich, ohne 
‚daB es einer ferneren Leiſtung bedarf. 

. Der als auſſerordentlicher Zregeſſr Angeſtellte hat zum 
Antritt feines Amtes nur eine Öffentliche Rede zu halten, zu deren 
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Anhörung der Dekan durch einfachen: Anſchlag elnladet. Die Druck⸗ | 
toften fuͤr dieſen Anfehlag: find von dem nan: -Angeftellten zu zahlen. 
J a —— 
62.38: Zum Dekan kann das neue Mitglied der Fakultaͤt erſt 
nad) ‚Verlauf. 'von: drei. vollen :Dekanatsjahren gewaͤhlt werden. 

Sünfter. Abſchnitt. Son Frtbeilung der afademifchen 
RIED AR IRTT > den. - 

U ED ver Ertheilung der atademifhen Märben. -— 
6 Bi Die Wuͤrden, deren Ertheilung der Fakultaͤt zuſteht, 
find: die Wuͤrde eines Magister: artium liberalium und die Wurde 
eines Doetor philosophiae. Alle, weiche nach einer foͤrmlichen muͤnd⸗ 
‚schen: Pruͤfung und nach einer Öffentlichen Disputarton bei ber philo⸗ 
fophifhen Fakuleät.. der : Rheinischen Friedrich⸗Wilhelms Univerſitaͤt 
die. Doftors oder Magifters Würde erhalten haben, find, wenn: fie 
fh dem Lehrfache an den Gymnaſien und Bürderfchulen wien 
wollen, der Verbindlichkeit entiedigt, ſich der durch das Reglement 
wom 20. April IBIL für die Prüfung der Kandidaten: des hoͤhern 
Schulamts angeordneten ſchriftlichen Prüfung pro fatultater:docendi 
zu unterziehen. 25 ne Be En 27 

»' Won der Promption zur Dägiflenwärbe und Ben Bedingungen dev Meſdung' fa Derfelben. : 
: 9.35. Wer ben‘ Magiftergrab erwerben will, muß. wenigſtens 
dret Fahre auf einer Univerfirät ftudirt haben, auch nachıyeifen, daß 
er mit dem Zeugniffe der Reife bie Liniverfität bezogen hat, in Bonn 
ſelbſt anweſend feyn, und zugleich. mit der Meldung bei der Fakultät 
eine von ihm verfertigte, Iateinifche Abhandlung über einen: wiliens 
fchaftlihen Gegenſtand und feinen lateiniſch abgefaſſten Lebenslauf, 
nebft . vorzüglichen Zeugniffen feiner Sittlichkeit, feines Fleiffes und 
feiner Kenntniſſe beibringen. nn 

Eutſcheidung der Fakultät Über Die Aulaffung ber Meldung. ur 

$. 36. . Findet der Dekan, bei Prüfung jener Zengniffe und noͤthi⸗ 
genfalls angeftellter. weiterer Erfundigung, kein Bedenken: gegen die 
Annahme der Meldung, fo macht er. fie den ſaͤmmtlichen ordentlichen 
Brofefforen der Fakulsät, unter Mittbeilung des Geſuchs und ber 

eilagen .defjelben, bekannt, und fchlägt, wenn feiner fich Dagegen ers 
klaͤrt, einen Tag zur mündtichen. Prüfung vor. Sollten: ſich vor 
defien Eintritte noch Bedenken ergeben, fo muß nach angeftellter Bes 
rathfchlagung der Fakultät durch einfache Mehrheit der Otimmen 
bierüber entichieden werden. Zu 

rüfung. y | . 

$. 37. Die mändlihe Prüfung, weiche regelmäßig in lateini⸗ 
fher Sprache gehalten wird, in fo fern diefe Sprache bei den vers 
ſchiedenen Fächern fich anwendbar zeigt, ift beſtimmt zu erforfchen, ob 
der Kandidat philofophifche und allgemeine wiſſenſchaftliche Bildung 
in den Maafe befiße, daß er einft in dem von ihm gewählten Fache 
ats alademifcher Lehrer mit Erfolg auftreten könne. 

6. 38. Bei Erforfhung der allgemeinen wiffenfhaftlihen Bits 
dung des Kandidaten kommt es darauf an, zu ermitteln, was berfelbe 
in der Philoſophie, in’ der Mathematik und in den Naturwiffenfchafr 
ten, in den alten Sprachen und in der Geſchoͤchte zu leiften nermöge. 
— An diefer Prüfung thätigen Theil zu nehmen, find alle für die 
genannten Lehrfächer angeftellten Profefforen berechtigt, und ” 
aus jeder Abtheilung iſt dazu verpflichtet, den Gall ausgenomm⸗ 

er 
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vor. Raubidat.- bei’ feinen. Wieköiueg: bie; Pruͤſung indem einen nber 
dem anderen: der ‚genannten: Foaͤcher abgeſohnt, wir Die Fokultaͤt deſſen 
ungeachtet beſchloſſen ‚hat, bie Meldung anzunehmen. Die erwähnte 
Verpflichmng zur ıhätigen Iheiinahma:an Axt. Magiſterpruͤfung ſoll 
unter ben Betheiligten nach eurer: beſtimmten: Reihenfolge wechfeln. 
Bei dieſen Pruͤfungen gegenwärtig zu ſeyn, liegt ſaͤmmtlichen Mit: 
gliedern des Fafukärsköllegiitks vbz auch denen,“ welche zur thaͤtigen 

heilnahme daran: nicht verpflichtet find. — Wenn irgend ein Fach in 
der Fakultät mit. einem: .orbenttichen-Profeffor: nicht befeßt iſt, oder 
auch in Verhinderungsfaͤllen, iſt die. Buzichung:aufferofdentliher Pro⸗ 
feſſoren zur Prüfung geſtattet. m Meber. die Wuͤrdigkeit: des Gepruͤft 
ten wind berachfchtagt: und abgeſtimmt⸗ nach det im 8. 8. beſchriebenen 
Form, in der Art, daß die auweſendon; Profeſforen derjenigen Fächer, 
in welchen der Kandidat gepruͤft worden, für. dieſen Fall die zuftaͤn⸗ 
ige. Abtheilung bilden, die: Anweſenden insgeſammt Die,gange Fakultaͤt 
vorſtellen.· Der ‚Erfolg und die Wirkung der Abweifung eines Ge⸗ 
prüften. wird dahin feſtgeſtellt, daß der: Abgewieſene, Mit Verluſt/ der 
aulegten erſten Hälfte feiner Deokiocipndgpsühen „für zwei Zahre gm 
keiner zweiten Prüfung auf eitfer-inlaudifgen: Univerſitaͤt zulaͤſſig, ſoͤl⸗ 
ches aber ſofort von dem Dekan in dem zu reklamirenden Ahgange- 
zeugnifie des Abgewiefenen zu vermerken iſt. Ueber jede Pruͤfung iſt 
sin ausführliches Protokoll: in; lateinifcher Sprache; aufzunehmen, wels 
yes auf Erfordern dem: Minifterium ‚vorgelegt werden fan.  . 

i Oeffenttihe Dienutation. : . . .: on 
. 39. : Die in der mündlichen Pruͤfung tüchtig Befundenen wer; 

den zur. Öffentlichen Disputation zugelaſſen. — Die Disputationen 
duͤrfen nie länger als ſechs Wochen: nach) .gehattener mündlicher Pruͤ⸗ 
fung aufgefchoben und nie erlaffen werden. Sie werden in Inteink 
fher Sprache über lateinifch gefchriebene, von. dem Dekan vorher ges 
nehmigte TIhefes gehalten, weichen allemal auch der- lateinifch gefchries 
bene Lebenslauf des Kandidaten beigefügt feyn muß: — Den Vorſitz 
dabei: führt der Defan, oder wenn er verhindert: tt, ein auf feinen 
Antrag für diefen Akt von der Fakultät. 'ernannter Prodekan, weicher 
den Diaputirenden noͤthigenfalls zu unterfügen und auf die Ordnung 
des ganzen Akts zu fehen hat. — Der Vorſitzende ladet immer durch 
einen.;lateinifchen Anfchlag am ſchwarzen Brette dazu. ein.: — Die 
Dpponenten find theils erbetene, theils freimillige. Der. erfieren muͤſt 
few jedesmal wenigfiens drei, und unter ihnen muß immer ein ordents 
licher oder aufferordentlicher Profeſſor der Fakultät. befindtich ſeyn. 
Gelingt es dem Kandidaten felbft nicht, die erforderlihen Opponenten 
zu ‚gewinnen, fo werben fie von det Fakultät ernannt, und es find 
verpflichtet .folhe Ernennungen anzunehmen: die Privatdbzenten und 
Repetenten, imgleichen die Diitglieder der Seminarten der Fakultaͤt 
und die Stubdirenden, weiche Königliche Beneſizien genieflen, fo fern 
fie fhon im dritten Jahre ihrer Liniverfitäcsftudien ftehen. Gegen; 
Diefe erbetenen oder: ernannten Opponenten hat der Reſpondent zuerft 
feine Ihefes, und zwar in .der Ordnung zu vertheidigen, daß die Stus 
birenden anfangen, die Mepetenten und Dozenten folgen, und unter 
den letzteren der ältefte ‘Drofeffor den Schluß macht. — Naͤchſtdem 
fteht es, auf die an die ganze Verfammlung ergebende Aufforderung 
des Refpondenten, jedem frei, ihn noch HA neue. Einwärfe zu fer 
nerer Vertheidigung zu veranlaffen, — Die Profefforen der Fakultät 
werden vorzuͤglich Diefe Gelegenheit benutzen, die Disputation zu ers 
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gängen, wenn: fir ihnen sach: tnamgelbaft füpeins, amd haweſtoutch den 
wegen, dann aber auch der: Bände. der. Handlung sogen, find diefoks 
ben gehalten, ſaͤmmtlich zugegen- zu. ſtyn. 0 21 

.. Yeamalion..  .. ieh oil 
$. 40.: Dach beendigter Disputatiow: erfolge die Promotion, mache 

dem der Praͤſes zuvoͤrderſt, nad einer angemeſſenen Einteitung,; bein 
Randidaten dad Geluͤbbe abgenommen: bat, ſich: fernerhin ereu den 
Wiffenfchaften zu widmen, ihren Anbau, feine eigene Ausbildung und 
die Bildung derer, die fich feinem Untercicht anvertrauen, mit allem 
Fleiß ch. angelegen feyn.zu laffen, und durch einen ſittlichen Wartet 
den : Einfluß einer frommen Gefinnung und eines Acht wiffenſchaft 
lichen Strebens zu bewähren. — Nach Ablegung biefes Geldbde 
wind der Kandidat. von. dem. Präfes, als Promotor, zu der: afatemmk 
ſchen Würde, für welche er nun das. Erforderliche geleiſtet Hat‘, ats 
Magister liberalium-artium ernannt, und förmlich proklamirt. — Es 
wird ihm das Iateinifche, in gewoͤhnticher Art. ausgefertigte Diplom 
vonz Promotor uͤbewreicht, und nachher durch Anſchlag am ſchwarzen 
Brette bekannt gemacht⸗ Eins Dankſagung des Prombvirten macht 
den Beſchluß. Jeder Promotus muß bei der Fakultaͤt, die ihn pro⸗ 
movirt bat, in Gegenwart ihres Dekan, ſeinen Namen- in- ein: deſon⸗ 
deres Hierzu beftimmites Album eigenhändig. eintragen. — Dis 
Umſtaͤnde ber Promotion in ihren weſentlichen Beftandefeiten ‚: dabei 
auch ‚Art: und Zeit: berfetben, werden vom Dekan Daneben verzeichnen 
Ein Exemplar der Diſſertation oder der. Thefes, fo wie ein: Ereniplar 
des Diploms wird. zu den Fakultaͤtsakten genommen. 66 
en „Bon. der Promotion zud Dekommlrbe. - +... ii. ii. ! 
+66 41. Der Doktorgrad, weichen hoͤher if, als der: Magiſter taß; 
fol eigentlih nur denen ertheilt werben, welchen die erprobte 3 
tigkeit als Lehrer ihres Faches aufzutreten, zugeſprochen werben kann. 
Wer denſelben erhatten hat, bekommt dadurch Anſpruch auf ben 
Namen eines Magiſters der Freien Kuͤnſte und Doktors der Philo 
fophie (liberalium artium magistri et doctoris philosophiae). :-° 

Vedingangen dir Meſdung zum Soktorgrabee.. —- Dir % 
ech 8* * is a ee bee —S ge⸗ 

ehen wuf dieſelbe Weiſe unter de en ungen, welche 
oben $..35. und 36 in arfehung der Dagefevrodrbe-feffgefegt Rürt 
— Wer diefe ſchon befiet, Hat das darüber "erhaltene Diplom: bei der 
Bewerbung:um die Doktorwuͤrde vorzulegen. Kür die; welde-fle Hoc 
nicht befigen, „macht. eine Prüfung, wie: die nach $. 37: und 38. zum 
Mengiftergeade erforderliche, dert Infung der Doftorandenpräfung, fo 
daß. zur Doftorprüfung nicht gefchritten werden darf, mern nicht jene 
beftiedigende Ergebniffe gewährt. Ferner muß der Kandidat bei feiner 
Meldung. eine lateiniſche Differtation, über weiche er zu dispuͤriren 
gebentt, einreichen, und. dem Dekan an Eidesftatt verfiherh, daß et 
ſte ſelbſt verfaſſt habe. Binder die Fakultaͤt diefe Differtation gendr 
gend, fo wird er zur Pruͤfung zugelaffem. 

Prüfung, — 
$. 43. Dieſe Pruͤfung unterſcheidet ſich von der Magiſterpruͤfung 

durch eine beſonders gründliche und genaue Behandlung IH 
ſpeziellen Fächer, desien der Kandidat fich verzugsmeife gewidmet hat, 
und in benem er zunächft ats Lehrer mit Sicherheit auftreten zu koͤn 
nen glaubt... Die ordentlichen Profeſſoren diefer Fächer find es 
anf weichen: dad: Haupigeſchaͤft der Prüfung beruht, in der‘ Art 
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U gur tbitigen Theilnahme baran bevechtige find, und aus ſebem 
—* Einer dazu verpflichtet iſ. Sm Uebrigen wird es bei dieſen Pruͤ⸗ 
fungen gehalten, wie nad $. 38. bei den Magiſterpruͤfungen; wie 
denn namentlich auch bei der .Doftorprüfung die Verpflichtung zur 
shätigem. Theilnahme nach einer. befiimmten Reihenfolge unter: den Bes 
sbeiligten wechſeln wird. Syn Hinficht ‘der in diefer Prüfung Abge⸗ 
mieſenen gelten gleichfalld die Beftimmungen. des 6. 38. 
en f Deffentlihe Disputation. ot 

0,60 44. Wird der. Kandidat, nach beftandener Prüfung, zur oͤf⸗ 
Kantiichen: Disputation zugelaffen, fo muß er immer und ohne Auss 
anhme, vorher feine, in kateinifcher Sprache gefchriebene und von ber 
Fakultaͤt genehmigte Differration, Behufs der Disputation, drukken 
eiten..: Der Differtation ſelbſt ift dad Curriculum vitae des Kandk 
daten: auzuhängen. Nie und in keinem Falle. darf ſich die Dieputas 
sion eines Doktoranden auf bloße Thefes befchränken, auch wird fie 
in der. Rogel ohne Präfes ‚gehalten, und :unter den. Oppanenten muß 
nis; von der Fakultät ernannter ordentlicher Profeſſor befindlich feyn, 
melcher in der Reihe der Opponenten zuleßt-auferitt.. 3 
— — 1". a a Yrometion. ..n . “ . 

13..8:48.:- Die Promotion wird von dem Dekan ber Fakultät ober 
feinem Sttllvertreter verrichtet, welcher zu dem Ende den oberen Ras 
theder betritt, indem zu gleicher ‚Zeit die Pebdelle mir den Univerſitaͤts⸗ 
freptern fi zu beiden Seiten des Katheders fielen: — Er eröffnet 
die Handlung mit einer kurzen Iateinifhen Rede, und läfft darauf von 
dem Fa ra dem Doktoranden den Eid nach dem Yorges 

ſchriebenen Formular vorlefen, wobei der Doktorand die Hand auf bie 
va ee von den Pedellen vorgehaltenen Univerſitaͤtsſtepter in 
sven Mitte legt. W 

86. 46. Die Promotion geſchieht hiernaͤchſt nach Berufung des 
Kandidaten auf den oberen Katheder, mit den gewoͤhnlichen Feierlich⸗ 
keiten und ſymboliſchen Handlungen. — Den Vorſitz und die Aufſicht 
bei der ganzen Handlung fuͤhrt der Dekan der Fakultaͤt, oder ein zu 
dieſem Alte von demſelben ernannter Prodekan. 
W Ehrenpromotionen. 
6. 47. Promotionen zur Magiſter⸗ und Doktor⸗Wuͤrde, durch bloße 
Ueberſendung des Diploms, können nur als freiwillige Anerfenntnifle 
ausgezeichneter Verdienfte um die Wiflenfchaften Statt finden. — 
Der Antrag dazu muß jedesmal von zwei ordentlichen Profefloren ges 
fehehen, und es mäflen in demfelben die wilienfchaftlichen Werdienfte 
des Vorgefchlagenen nuseinandergefept, imgleichen die etwa von ihm 
verfaflten Werte oder ſonſt fchriftlichen Auffaͤtze beigelegt werden, 
Zur Bewilligung diefer Anträge it Einftimmigkeit der Sakultär.erfors 
derlich.. — Sollte die Fakultät fih bewogen finden, anderen, nicht 
Fed na großen Berdienften, durch Ueberreichung des Doktor⸗ 
diploms ihre Verehrung. zu bezeigen,, fo kann dies nie ohne vorherges 
gangene Genehmigung des Minifterit gefchehen. , 

. 48. Wenn etwa der Fall einträte, daß junge Gelehrte, welche 
der Fakultät durch empfehlende Druckſchriften rähmlich bekannt find, 
die Doktorwuͤrde nachſuchten, biefes Geſuch durch Beifuͤgung einer 
genägenden lateinifchen Abhandlung unterfiüßten, babei -aber durch 
Umftände verhindert würden, ſich zu den vorſchriftsmaͤßigen eeiftungen 
perfönlich einzuftellen, fo fol die Fakultaͤt berechtigt feyn,. unten Er⸗ 
aſſung diefer Leitungen, die Doktorwuͤrde gegen Entreichtung der ‘Pros 
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motionsgebuͤhren zu erthelten, Doch wird Hierzu, wie zu dem 
—— a aA der Fakultaͤt *8 au iſt —X 
nifhe Abhandlung, weiche an die Fakultaͤt von dem Kandidaten eins 
gereicht worden, auf Koften des Letztern durch den Druck bekannt zu 

en. N marc) . 
6.49. Niemand, der nicht fchon den Doktorgrad befist, kann 

in der Fakultät als Privatdozent auftreten, oder zu einer Profeſſur 
gelangen, ohne ihn vorher entweder durch foͤrmliche Promotion oder 
auf eine der in vorftehenden SS. 47. und 48. befchriebenen Arten von 
ihr erworben zu haben, Der Magiftergrad ift zu jenem Behufe niche 
genügend. 

Kon ben Promptionsgebähren., . 

6. 50. Zur den Magiftergrad werden an Gebühren Funfzig 
Thaler in Solde, für den Doktorgrad Einhundert Thaler in Golde 
an bie Univerſitaͤtsquaͤſtur entrichtet; bie eine Hälfte vor der Pruͤ⸗ 
fung, die andere vor der Promotion. Jene erfte geht verloren, wenn 
der Kandidat in der Prüfung nicht beſteht. — Die bei der Promo⸗ 
tion vorkommenden Druck⸗- und andere Koften werden aufferdem noch 
von dem Kandidaten befttitten. — Die Vertheilung der Promotions 
gebähren gefchieht auf folgende Weiſe. 1) Von den vollen Promos 
tionsgebühren werden zuvor abgeiogen: a) zwei, Ziwanzigtheile, wovon 
der Rektor der Univerſitaͤt die Hälfte, der Sekretär ein Viertheil, 
und jeder der beiden Pedelle ein Achttheil empfangen; b) zwei Zwans 
zigtheile für den Dekan, weicher Antheil ihm auch verbleibt, wenn er 
die Promotion durch einen Probefan hat verrichten laſſen; c) zwei 
Zwanzigtheile für die Univerſitaͤtsbibliothek; d) ein Zwanzigtheil für 
die Fakultaͤtskaſſe; 2) die noch übrig bleibenden dreizehn Smanzigtheile 
follen, damit die Rüdfihe auf einen Eleinen Vortheil aus den Pros 
motionsgebühren nie einen ungebührlihen Gebrauch der Berechtigung 
zum Prüfen und dadurch unmäßige Ausdehnung des Prüfungsges 
ſchaͤfts veranlaffen koͤnne, einfchließlih des Dekans nur unter die 
Mitglieder der Fakultaͤt vercheilt- werden, welche an dem Prüfungs 
Hefhäft auf den Grund der, oben $. 38. und 43. beftimmten Vers 
pflihtung, Theil genommen haben. Nur in dem $. 48. erwähnten 
alle find die Gebühren unter fämmtliche Mitglieder der Fakultät zu 
gleichen Theilen zu vertheilen. 

Sechster Abſchnitt. Bon ber Zulaffung der Habilitirung 
und der Stellung der Privardozenten. 

Privatdogenten. 

9 51. Wer fih ohne öffentliche Anftellung das Recht eines 
akademiſchen Lehrers in der Fakultät erworben hat, ift ein ihr anges 
böriger Privatdozent. \ 

Zahl der Yrivatbogenten. 

6. 52, Um den Gewinn, welchen die Wirkfamfeit ber Privatdo⸗ 
zenten der Pflege der Wiffenfchaften gewähren kann, zu fördern, und . 
die für die akademiſche Jugend zu beforgenden Machtheile derfelben 
zu verhäten, folben in der Kegel bei der philofophifchen Fakultät nicht 
mehr als achtzehn Privatdazenten gleichzeitig neben einander beftehen. 
Es haͤngt von dem Minifterium ab, befonderer Verhaͤltniſſe wegen 
eine Ausnahme von diefer Regel zu machen. 

Sabilitation. \ 

nt 53, Wer ald Privatdozent der: Fakultät fich anzufchliefien ge⸗ 
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fonnen * muß ſich habilitiren, das heiſſt, ſeine Geſchicklichkeit hier⸗ 
zu bewähren. | 

. Meldung sur Habilltation. 

$, 54. Wer fi als Privatdozent habilitiren will, muß mindes 
fiens fchon feit zwei Jahren fein akademiſches Triennium zurückgelegt, 
umd fich die Doktorwürde auf einer preuffifhen Univerfität erworben 
Haben. Hat er diefe Würde auf einer ausländifchen Univerfitäe em⸗ 
pᷣfangen, fo muß er bei der Fakultät um Genehmigung derfelßen eins 
tommen, und zu dem Ende fein Diplom, ein lateinifches Curriculum 

vritae und die etwa von ihm herausgegebenen Schriften, jedenfalls 
aber eine gedruckte oder gefchriebene Abhandlung aus dem Hauptfache 
vorlegen, über welches er Vorlefungen zu halten Pr ra Penn 
die Fakultät and den "vorgelegten Schriften feine gelehrte Tuͤchtigkeit 
Sintänglich zu erkennen meint, fo kann fie ihm jene Genehmigung 
ertheilen, fonft muß ſich der Kandidat einem Kolloquium zum Bes 
Hufe der Noſtrifikation unterwerfen. 

Erforberniffe eines vollfländigen Anmeldungsſchreibens. 
$. 55. Wer fih unter den angegebenen Bedingungen um Zulafs 

jung zur Habilitirung bewirbt, hat diefes zu thun in einem förmlichen 
nmeldungsfchreiben. Zu einem folchen gehören: 1) Ein in lateini⸗ 

fcher Sprache abgefaffter Lebenslauf, weicher die Richtung der bisher 
rigen wiſſenſchaftlichen Beftrebungen des Bewerbers darlegt; 2) 
Nachweiſung der erlangten Doftorwärde durch WVorlegung des Di 
loms; 3) Anzeige der Lehrfächer, "über welche er Vorlefungen zu 
hate gedenft; 4) Beifügung feiner, im Druck erfchienenen Doftor: 

iffertation,, oder in deren Ermangelung, Beifügung der über einen 
Gegenſtand feines Faches von ihm etwa erfchienenen Drudichriften, 
oder in deren Ermangelung, eine in Tateinifcher Sprache verfaffte 
gendforifelihe Abhandlung Über einen von der Fakultät genehmigten 
Gegenſtand, und unter eidliher Verfiherung von feiner Seite, daß 
fie nicht das Werf eines Anderen fey; 5) eine fchriftliche, vom Kura⸗— 
tor der Univerfität dem Kandidaten ertheilte Erlaubniß, fi zur Ka: 
bilitation als Privatdozent zu melden. 

Zulaſſung. 

6. 566. Das Meldungsfchreiben mit fiinen Beilagen wird von 
dem Dekan bei der Fakultat in Umlauf gefegt, welche über bie Ans 

“ nahme der Meldung in der $. 4. befchriebenen Form abftimmt. 
Probevorleſung und Kolloquium. x - 

$. 57. Wird die Zulaffung befchlofien, fo bat der Kandidat 
Binnen vierwächentficher ef, welche jedoch ansgedehnt werden barf, 
vor verlammelter Fakultät Aber einen, von diefer aufgegebenen oder 
genehmigten Oegenkand eine Drobevorlefung zu Halten. — Auf diefe 
folgt über den inhalt derſelben ein Kolloquium mit dem Verfaffer, 
weiches einer der Profefforen anfängt, in deren Hauptfach die Vors 
lefung gehört, an welchem aber jedes Fakultätsmitglied Theil zu neh⸗ 
men berechtigt iſt. Die für die Abhandiung und das Kolloautum zu 
wählende Sprache tft in der Regel die Inteinifche, nur ausnahmsmelfe 
die deutſche — Nach geendigtem Kolloquium wird zur Abſtimmung 
nad) der $. 8. beſchriebenen Form gefchritten, in der Art, daß bie 
Profefforen derjenigen Fächer, im welchen der Kandidat als Lehrer 
auftreten will, in diefem Falle die zuftändige Abtheilung bilden. Der 
Beſchluß wird dem Kandidaten durch den Dekan fogfeich eröffnet, 



weichem anfferdem obtient, von der vollzogenen Habilitirung dem vor⸗ 
geordneten Kuratorium Anzeige zu machen. Br 

"Unteittövorfefung. 

$. 58. Iſt der Beſchluß der Fakultät günftig ausgefallen, fo 
hat der. Privatdozent noch Über einen, von ber Faknltaͤt aufgegebenen 
oder genehmigten, Begenftand im großen Hoͤrſaale des Univerſitaͤts⸗ 
ebäudes binnen dreimonatiicher Frift, eine oͤffentliche Vorleſung zu 

sen, und zwar in ‚deutfcher Sprache. — Die Einladung hierin 
geſchieht durch einen lateinifchen, auf Koften des Kandidaten gedruckten, 
und unter die Profefforen zu vertheilenden‘ Anfchlag. — Dem Privat⸗ 
Dozenten bleibt überlaffen, eine Differtation hinzuzufügen oder nicht. 

Habilitationsgebühren. 

$. 59. Die Koſten der Habilitirung auswaͤrts Promovirter ber 
tragen, ohne Ruͤckſicht auf den günftigen oder ungänftigen Erfolg der 
Probevorlefung, fünf und zwanzig Thaler in Golde, welche vor dieſer 
Vorleſung von dem Anfuchenden bei der Univerfitätsquäftur zn erle⸗ 
ven find, und in jedem Falle der Fakultät verbleiben. Kür eine No⸗ 
rifkationspräfung und Ausfertigung der desfallfigen Alte werden 
von bdenfelben dreiffig Ihaler in Golde bei der Univerfitätsguäftur 
entrichtet, und verbleiben der Fakultät auch bei einem für den Rand 
daten ungünftigen Ausfalle der Prüfung. 

. 60. Was die von der Fakultät ſelbſt promovisten Doftoren 
der Philoſophie Betrifft, fo find diefe von: Entrichtung der erwähnten 
Koften befreiet, im Webrigen aber -denfelben Leiftungen unterworfen ; 
es fey denn, daß ihre Promotion nicht früher als zwei Jahre nach, 
geendetem afabemifchen Triennium erfolge. Wenn fie in diefem Falle 
ihr Vorhaben, als Privatdozenten auftreten zu wollen, vor der Pro⸗ 
motionsprüfung erklären, fo haben fie nur noch eine Öffentliche Vor⸗ 
Iefung zu halten, und zwar nad) den $. 57. enthaltenen Beſtim⸗ 
mungen. 

Dauer ber Iicentia docendi. 
$. 61. Einem Privatdozenten darf die licentia docendi von ber 

Fakultät nur für vier Jahre ertheilt, kann aber nach deren Verlaufe 
durch einen einfachen Fakultätsbefchluß verlängert werben. - 

% 62. Die Fakultät hat die Verpflichtung, durch ihre Mitglies 
der die Vorlefungen der ihr angehörigen Privatdozenten von ge zu - 
Zeit befuchen zu laſſen, führe die Aufficht auch über ihren Lebens: 
wanbel, und berichtet über diefelben jährlih an das Miniſterium. 
Falls gürliche Erinnerungen bei einem Privatdozenten nicht ausrels 
chen follten, fliehen der Fakultaͤt folgende Orbnungsmittel gegen dens 
felben zu: 1) dei leichten Anftößigkeiten Warnung oder Verweis durch 
den Dekan, nach Befindeh der Umflände entweder allein, oder vor 
verfanmeltee Fakultaͤt; 2) bei wiederholten oder gröberen Verſtoͤßen 
Interdiktion auf ein halbes Jahr, oder nad den Umſtaͤnden ganzs 
lihe Remotion. — Der auf temporelle Interdiktion oder gänzliche 

Remotion ausfallende Befchluß der Fakultaͤt iſt vor feiner Bollziehung 
dem Minifterium durch den Kurator zur Beftätigung einzureichen. 

$. 63. Kein Privatdozent hat als folcher und blos wegen feiner 
Anciennität einen unmittelbaren Anfpruch auf Beförderung zur Pros 
feſſur. Diefe haͤngt vielmehr lediglich von dem jedesmaligen Bes 
duͤrfniſſe der Fakultät, und von ben Beweiſen der Tüchtigkeit und 
von den Fähigkeiten des Privatdozenten ab. Er har fih deshalb 
mit feinem Befoͤrderungsgeſuche zunaͤchſt an die Fakultät zu menden, 



welche darüber nach Befinden an das Miniſterium zu berichten Sat. 
Ein folches Geſuch iſt, der — nach, nicht vor Ablauf von drei 
Sahren, feit der Admiſſion des Privatdozenten, zuläffig. 

Uusuahm. . 

$. 64. Zür aufferordentliche Fälle, wo ältere Gelehrte und Ge⸗ 
(häftsmänner von anerkannter Würde und entfchiedenein wiſſenſchaft⸗ 
lichen Verdienſte fih der philofophifhen Fakultät als Privatdozenten 
anfchtieffen wollen, behält fich dad Minifterium vor, eine Ausnahme 
von den in den $$. 52—61. enthaltenen Beflimmungen eintreten 
zu laſſen. — Berlin, den 18. Oktober 1834. 

Miniſterium der geiftlichen, Unterrichts und Medtzinals Angelegenheiten. 
v. Altenftein. 

e Der Königlichen Mniverfität zu Breslan. 
1. Nadricht über die Stiftung.*) 

„Die Untverfirde Breslau iſt entftanden aus den Univerfitäten 
Frankfurt und Breslau. — Albrecht Ahill, Kurfürft von Brandenburg 
von 1470 — 1486, der Held feines Jahrhunderts, faflte zuerft den Ges 
danken der Errichtung einer Univerfitär in Frankfurt a. d. Oder. Bet 
feinen vielen Kriegen übereilte ihn der Tod vor der Ausführung feines 
Planes. Sein Sohn und Nachfolger, Johann Eicero, der von 1486 
bis 1499 regierte, verfolgte den Plan feines Vaters, unterhandelte des⸗ 
alb mit dem Kaiſer Maximilian, der die dee einer Univerſitaͤt in 
rankfurt begünftigte, uud ward befonders durch feinen Leibarzt, Simon _ 
iſtoris, zur Ausführung feinss Vorhabens angereist. Piſtoris war 
rofeffor in Leipzig, von wo aus er den Kurfürften häufig befuchte. — 

Piſtoris war mit dem Profeflor Pollich in Leipzig über die Natur der 
venerifchen Krankheit in einen heftigen wiſſenſchaftlichen Streit geras 
then, der bis zur Aufferften perfönlichen Feindfchaft ausartete. Piſtoris 
fehnte ſich fort von Leipzig, und wollte erfter Neftor in Frankfurt wers 
den. Als Dollich dies erfuhr, drang er in den Kurfürfien Friedrich 
von Sachfen, die ſchon angeregte dee der Errichtung einer Univerſitaͤt 
in Wittenberg in Ausführung zu bringen. Er erreichte feinen Zweck; 
Mittenberg ward 1502 errichtet, und Pollich erſter Rektor dafeldft. — 
Piſtoris, der anfangs heftig in Johann Cicero gedrungen war, und 
ihn in genaue Kenntniß der Einrichtungen in Leipzig geſetzt hatte, ließ 
ab von feinem Vorhaben, als er die Pläne feines Seindes gelingen ſah, 
und wenn gleih Johann Kicero im Fürftenkollegio Wohnungen für 
Lehrer und Lernende in Frankfurt einrichten ließ, auch vom Papſt 
Alerander VL. ein Privilegium für die Univerſitaͤt erlangt hatte: fo 
kam leßtere doch nicht unter feiner Negierung zu Stande. Erſt fein 
Nachfolger, Joachim I, errichtete fi. Kaiſer Maximilian I. ertheilte 
das Privilegium am 26. Dftober 1500; die feierliche Einweihung war 
am 4. Dftober 1505, bei welcher Joachim I. und fein Bruder Albrecht, 
nachheriger Erzbifchof Är Magdeburg, zugegen waren. Papft Julius IL 
beftätigte die Univerfitac 1506. Ihre Einrichtung war nach dem Deus 

*) Dieterici a. a. D. Seite 28 seqg. nach den bafelbft angeführten Quel⸗ 
len: Notitia Universitatis Frankofurtanae, ed. Becmannus, 1707. — Carl 
Renatus Manſens Geſchichte deriliniverfität und Stadt Frankfurt, 1800. 
— Fuͤldener hiſtoriſche und rechtliche Anmerkungen über das Compen- 
dium Pandectarum juris Lauterbacbio - Schützianum,. L Städ. ..:. - 

\ 
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fiee von Leipzig geſtaltet. Der Biſchof von Lebus warb zum Kanzler 
ernannt; glich im erſten Jahre zählte die Univerfität an Lehrer und 
Lernenden 928 Mitglieder, und findet fich auch unter den Immatriku⸗ 
(irten Ulrich von Hutten. — Kanonikate, einige baare Befoldungen, 
einige Käufer in der Stadt, Befreiungen von Abgaben. — waren die 
erfte befchränfte Dotation der Univerſitaͤt. — Erft unter Joachim IE 
1539, nach eingetretener Reformation, wurde ihre Begründung in. Bes 
ziehung auf.ihre aͤuſſern Mittel ficherer; indem diefer Kurfürft ihr die 
Guͤter eines aufgehobenen Stifte in Stendal überließ. Der große Kurs 
fuͤrſt beſtimmte eine jährliche Vermehrungsfumme für die. Bibliothek, 
und errichtete für Studirende in Frankfurt das Kurmärkifche Stipens 
dBium. — . Wefentlich mit diefen Dotationen beftand die Univerſitaͤt 
Sranffurt bis 1811; fie bezog aus ihrem Vermögen in liegenden Gruͤn⸗ 
den damals eine Einnahme von jährlich 20,933 rehir. 28 fgr. 9 pf. — 
Auf Anfuchen der Sefuiten in Breslau, befonders des in der Preuſſi⸗ 
chen Gefchichte fo bekannt gewordenen Wolf, ertheilte Kaiſer Leopold 
n der Aurea bulla vom 21. Dftober 1702 (abgedruckt in Füldener 
1. Stuͤck der Hiftorifchen und rechtlichen Anmerkungen über dag Com- 
endium Pandectarum juris Lauterbachio-Schützianum), dem Jeſuiter⸗ 

Follegio dafelbft die Rechte einer vollitandigen Univerſitaͤt. Wenn dieſe 
nun gleich nach jener Urkunde alle vier Fakultäten umfaſſen follte, fo 
hat fie doch nie mehr als zwei gehabt, die Fathotifch: theologifche und 
philofophifche; in einer jeden (ebrten 6 Drofefforen. Kine eigene Dos 
tation erhielt vie Universitas Leopoldina nicht, vielmehr wurden die 
Lehrer aus den Fonds der Sefuiten, und fpäter der fatholifchen Haupt⸗ 
fchul£affe nach Beduͤrfniß befoldet. Die ganze Ausgabe betrug 1811. 
die Summe von 9440 rthlr. 21 for. 4 pf. Aber bicle Univerfität bes 

ſaß das früher den Sefuiten gehörige große Univerſitaͤtsgebaͤude — ers 
baut in der Zeit von 1726 bis 1736 — eine Bibliothek und mehrere 
Sammlungen. — Als 1810 in Berlin eine Univerſitaͤt errichter mors 
den, fonute es nicht mehr zweckmäßig erfcheinen, in den Marken noch 
Sranffurt als ähnliche Anftalt befiehen zu laſſen. Des Könige Maje⸗ 
ſtaͤt beflimmten daher in der Kabinetsordre vom 3. Auguft 1811, daß 
die Lniverfitäten Frankfurt und Breslau in Breslau vereinigt feyn 
ſollten.“ — [Den diesfälligen, von Seiner Majeſtaͤt dem Könige Aller⸗ 
hoͤchſt Selbft unter demfelben Datum vollzogenen Vereinigungsplan ſ. 
unten Anlage a.) — „Das dortige Univerfitätögebäude ward Diefer vers 
einigten Univerfität überrotefen, die Sammlungen beider Inflitute wurden 
vereinigt, und der Etat dahin normirt, daß auffer den oben ermähnten. 

refp. 20,933 vtir. 28 ſgr. 9 pf. 
und 9,440 ; s Ts 

find 30,374 riir. 20 for. 4 pf. 
aus dem durch die Aufhebung der Ktöfter in 
Schiefien gebildeten Hauptfäfularifationsfonds ' 
ein Zufchuß von . eo 0 —6 .. ® 0 21,625 s 9 $ 8 $ 

bewilligt vouede, fo dag im Ganzen die Unts — — 
verſitaͤt mit a 08 8 8 —0o0o 00—0 0 52 000 rtlr. — for.— pf. 

jaͤhrlicher Einnahme ausgeſtattet wurde. — In Betreff der aus ſaͤkula 
eifieten Gütern der Univerſitaͤt uͤberwieſenen Mittel iſt zu bemerken, 

. daß folche von 1812 an auf beftimmte Güter durch fogenannte refervirte 
Mehrfteuern überwiefen wurden; dies find Srundabgaben einzelner Guͤ⸗ 
ter, die nicht zur Staatskaſſe, fondern direft zur Univerſitaͤt gezahlt 
werden. Es hat damit folgende Bewandniß. Friedrich IL ließ Schle⸗ 

— 
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lataſtriren, und führte eine allgemeine Grundſtener ein. — Dirſe 
bei alten weitfichen Gütern 283 Prozent des Kutaftralteinertras 

ds „ bei ben geiftlihen Guͤtern 50.Progent. — Nah Errichtung: der 
iverſitaͤt wurden von den fäfufarifieten ‚Stern 283 Prozent zur 

Staatsfafie gezogen; die Differenz von. 50 und. 284 ‘Prozent, d: h. 
a1; Prozent, heißen refervirte Mehrfteuern, und die Untverfität wuͤnſchte 

lange fie als Reallaſt der Güter dergeftalt betrachtet, daß fie dadurch, 
wie durch Hypotheken, eine fetbfttändige Dotarion erhalte. Da indeß 
die fäkularifirten Guͤter bie in fehr Eleine Beſitzungen sgetheilt werben, 
fo zerfallen diefe 213 Prozent bis auf Bruchpfennige auf einzelne bäuers 
liche Beſitzungen, weshalb eine Aenderung dtefer Einrichtung im Werke 
iſt. — Da die Saͤkulariſation 1811 noch nicht beendet war, fo wurs 
den na dem Bebürfuiß fpäter noch mehrere dergleichen reſerdirte Mehr⸗ 
ſteuern überwiefen.” | " 

Anlage a | 
Plan zur Vereinigung der Univerfität Frankfurt mit der Univerſitaͤt 

reslau, Dom 3. Auguft 1811. 
61. Beide Untverfitäten werden in Anfehung der DBerfaflung, 

ber SDerfonen, der mit ihnen verfnäpften Stiftungen, bed Vermögens 
und. der Einkünfte zu einem Ganzen verbunden. 

. Die kombinirte Univerfität ſteht, der Verfaſſung gemäß, in 
allen ihren Theilen unmittelbar unter dem Departement des Kultus und 
Öffenslichen Unterrichts, erhält aber einen Kurator in Breslau, ald Organ 
des gedachten Departements. Die Berhältniffe und Gefchäfte diefes 
Kurators find in einer eigenen Inſtruktion näher zu beftimmen. 
53 Das Amt eines beftändigen Rektors, welches auf der Uni⸗ 

verfität Breslau bisher Statt fand, wird hierdurch aufgehoben. Wie 
es mit dem Wechſel des Rektorats fünftig: zu halten ift, foll in dem zu 
entwwerfenden Statue der kombinirten Lintverficdt beſtimmt werden. Für 
das erfie Jahr wird der Rektor von Staats wegen ernannt. 

$, 4. 8 Amt eines Yntverfitätsdireftors, welchen die Frankı 
furter, fo mie dad eines Kanzlers, welchen die Breslauer Univerſitaͤt 
bisher Hatte, wird hierdurch aufgehoben. 

$. 6. Die bisherige Zufammenfesung ſowohl des Frankfurter, als 
des Breslauer afademifchen Senats wird dahin abgeändert, daß der 
Senat der kombinieten Untverfität befteht, auffer dem jedesmaligen Rek⸗ 
ter und den jedesmaligen Dekanen aller Fakultäten, aus dem jedesmalts 
gen vorfährigen Rektor und den jedesmaligen vorjährigen Dekanen aller 
einzelnen Fakultäten, aus einem Witgliede von jeder der fogenannten 
obern Fakultäten, und zweien von der philofophifchen Fakultät, die jede 
Fakultät jährlich unter ihren ordentlichen Profefforen wählt, die ſaͤmmt⸗ 
lich nach Ablauf des Jahres, mofür fie gemählt find, wieder ausfchets 
den, jedoch fürs nächftfolgende Jahr wählbar bleiben. 

$. 6. Die philoſophiſche Fakultät der Breslauer Univerfität vers 
einige fich völlig mit der gleichnamigen Fakultät der Frankfurter Univer⸗ 
ſitaͤt Rn einer. einzigen, . deren. Mitglieder alle ordentlichen Profeſſoren 
bderfelben find, und worin das Dekanat bei der Kombination von dem 
im afademifchen Profeſſorat aͤlteſten ordentlichen Profeffor der ganzen 
Fakultät anfängt. Lebrigens foll zur Beruhigung unferer katholiſchen 
Unterthanen der Lehrſtuhl der eigentlichen Philoſophie doppelt, mit 
einem katholiſchen und proteftantifchen Lehrer beſetzt feyn. 

$. 7. Das theologifche Fach bei der kombinirten Univerſitaͤt zer⸗ 

% 
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fülit aber im zwei Fafultaͤren, bie proteſtantiſch⸗theologiſche und die ka⸗ 
tholiſch⸗ theologiſche, deren übrigens gleicher Mang im- Lektionsverzeichs 
niß, bei den afademifchen Zeierlichkeiten und in den Unterfchriften, von 
Jahr zu Jahr, jedesmal im Herbſte, wechfelt, fo daß im Sabre 1844 
die proteftantiiche, hingegen 1813 die Eatholifchstheologifche Fakultät aus 

aufgeführt wird. See von beiden verrichtet die eigentlichen Gas 
Eultätsgefchäfte, ala Prüfungen, Promotionen, Erfattung theologifcher 
Gutachten, Ausftellung von Bengniflen u. f w. für fih, und hat zur 
Leitung derfelben ihren eigenen Dekan. Jede von beiden behält und 
verthetit auch die aus dieſen Sefchäften entfpringeriden Eimolumente für 
fih, und die proteſtantiſch⸗ theologiſche Fakultät behält das in Kapitas 
lien, Stiftungen und Stipenbienantheilen beftebende Pekulium, weiches 
von Frankfurt aus mit ihr verbunden ift, oder in der Folge ihr zufals 
len mögte, eigenthuͤmlich, verfeihet auch die Stipendien für fich, deren 
Kollation der theologischen Fakultät der Frankfurter Univerſitaͤt zuſteht. 
Gleiche Abfonderung des jetzigen oder Fünftigen Vermögens, der jeßigen 
oder künftigen Stiftungen findet auch in Anfehung der katholiſch-theo⸗ 
logiſchen Fakultät Statt, welcher uͤberdem zugefichert wird, daß von 
der im erften Etat der, fombinirten Univerſitaͤt für die Eacholifch stheos 
Iogifhen Profeſſoren ausgeworfenen Summe wenigſtens 4000 Thie 
jährlich, immer allein auf biefe Fakultät verwandt, und zu feinen aus 
dern Univerſitaͤtsbeduͤrfniſſen in Anfpruch genommen werben follen. In 
ben lagen werden beide Fakultaͤten von einander abgefons 

aufgeführt. 
$. & Der katholiſche Univerſitaͤtsgottesdienſt bleibt unverändert, 

wie bisher in der Univerſitaͤtskirche. Leber die Einrichtung eines pros 
teſtantiſchen Univerfitätsgottesdienftes foll das Naͤhere angeordnet werden. 

6.9. Auf beide theologifche Kafultäten folgen in der Rangord⸗ 
nung die juriftifche, medizinische und philofophifche. Uebrigens machen 
alle efforen, Dozenten, Offizianten und Studirende der Lniverfität, 
ohne Unterfchied der Konfeflionen, ein Ganzes aus. Die Profefloren 
ordnen fich unter einander nad) den Alter ihrer atademifchen Lehrämter, 
und haben den freien gemeinfchaftlihen Gebrauch aller öffentlichen Aus 
bien em, der Univerficät, nach den über ihre Benutzung feftzuftellenden 

ſaͤtzen. | 
$. 10. Saͤmmtliche ordentliche Profefforen find Mitglieder ihrer 

refpektiven Sakultäten, nehmen an allen Gefchäften, fo wie an, allem 
Einkünften derfeiben Theil, und haben den Anfprud auf, bie Bermal 
tung des Dekanats, welcher durch das Statut noch näher wird bes 
ftimmt werden. 

$. 11. In Anfehung des Lehrweſens wird alles an Schuldisziplin 
Graͤnzende in der Berfaffung der bisherigen Breslauer theologifchen und 
phtlofophifchen Fakultät aufgehoben, und es werden diefelben der Vers 
haͤltniſſe theilhaftig, welche auf den Übrigen deutfchen Univerfitäten und 
auch auf der mit ihnen zu vereinigenden Frankfurter Iniverfität Statt 
finden. Alle dahin einfchlagenden Beftimmungen, der VI. bis XIL 
Sektion des Studien: und Erziehungss Plans für die intverfität Bres⸗ 
fau m. f. w.. vom Sahre 1801, namentlich die Vorſchriften über bie 
Lektienskurſe und Kiafien, nebſt ‘den dazu gehörigen Lektionstabellen, 
über die Form des Unterrichts und die Öffentlichen Prüfungen, werden 
daher hierdurch auffer Kraft gefeßt, jedoch mit folgenden Meodififatios 
nen: 1) daß jeber Profeffov der bisherigen Breslauer Univerſitaͤt, obs 
gleich er fo viele Privatvorleſungen ‚über die in feine Fakultaͤt einfchlas 



‚gende Fächer haften kann, als er Zeit und Luft hat, die ihm honorirt 
werden, doch enge tft, fernerbin vier Stunden wöchentlich öffent 
liche unentgeltliche Worlefungen über das Bach, defien Nominalpro⸗ 
feſſur er befleidee, zu halten; 2) daß, obgleich jeder Profeſſor feibft den 
Segenftand feiner Vorlefungen, fo wie die Stunden wählen fann, Doch 
über die Anordnung der Kollegin vor jedem halbjährigen Kurfus von 
jeder Fakultaͤt gemeinſchaftlich muß berathſchlagt, und infonderheit von 
‚den refp. Dekanen dahin geliehen werden, daß die Fächer einer jeden 
gehörig befeßt find, und die Kurſe zweckmaͤßig in einander greifen. Die 
von dem Professor eloquentiae lateiniſch zu redigirenden, und mit einem 
Prodemio zu begteitenden Leftionskataloge find immer ſechs Wochen vor 
dem Schluſſe eines hatbjährigen Kurfus dem Departement: des öffent: 
lichen Unterrichts durch den Kurator der Univerfitäc zur Pruͤfumg und 
Beſtaͤtigung einzureichen; 3) daß, obgleich weder die Studirenden der 
theologifchen noch der philofophifhen Fakultät den bisher in Breslau 
üblichen Öffentlichen Prüfungen mehr untermorfen find, doch fänmtliche 
Drofefforen aller Fakultäten fleißig examinatoria mit ihren jedesmaligen 
Zuhörern anzuftellen verpflichtet werden; 4). daß, obgleidy weder bie 
Studirenden der theologischen noch der philofophifchen. Fakultät mehr 
an Lektionskurſe von beftimmten Jahren gebunden find, doc, fein. katho⸗ 
liſcher Theologie Srudirender zu den Vorlefungen der kathotifchstheolos 
giſchen Fakultät zugelafien wird, welcher den Profeſſoren biefer Fakul⸗ 
täe nicht auf die von ihnen felbft am zwedmäßigften befundene Weife 
dargethban hat, daß er die Vorlefungen in der philofophifchen Fakultaͤt, 
infonderheit über Philoſophie, Naturmifienfchaften, Mathematik, alte 
Sprachen und Gefchichte mit Nutzen befucht, "oder ſonſt fih gruͤnd⸗ 
liche Kenntniffe in diefen Wiffenfchaften erworben habe. — . In Auſe⸗ 
bung der Honorarien und ihrer Entrichtung wird die Einrichtung beis 
ehalten ‚ welche auf der Frankfurter Univerfität neuerdings fehon eins 

geführt if. Die Ferien follen nach der für die übrigen Univerſitaͤten 
Bes Staats felzufegenden Norm regulirt werden. 
- $ 12. Die Promotionen in den verfhiedenen Fakultäten gefchehen, 
bis zu. näherer Beſtimmung durch das Statut, auf die bisher bei- der 
Univerfität Frankfurt übliche Weife. Die nach dem oben angeführten 
Studiens und Erziehungs Plane, bei der bisherigen Breslauer theslogi⸗ 
Tr und philofophifchen Fakultät, eingeführte Art der Promotionen 

rt dagegen fogleich auf. 
$. 13. Bon den bisherigen befoldeten Lehrern und Offisianten der 

Univerfität Frankfurt werden nicht mit nach Breslau gehen: die Pros 
efloven Muzel, Elsner, Dtto sen., Wuͤnſch, Herrmann, Spider, der 
ktor der franzöfifhen Sprache, Prediger Roquette, der Syndikus 
annemann, die beiden Pedelle, der Karzerwärter und der botanifche 
f ner. . ’ i 

- 2. Ste erhalten alle, auffer dem ganz zu entlaffenden botanis 
fchen Gärtner, Gehalte, Penfionen oder Wartegelder, welche mit den 
von ihnen noch zu leiftenden Dienften, mit ihren bisherigen Gehalten 
und Emolumenten, bei deren Berechnung nur die gewiflen und beſtimm⸗ 
ten, nicht die ungemwiflen und veränderlihen Emolumente in Anfchlag 
fommen, und mit ihrer Ausficht auf Entfchädigung durch anderweitige 
Aemter, im Verhäftniß ftehen. 

15. Die Profefforen Muzel und Elsner follen durch andere 
geiftliche Aemter. entihädige werden, und bis dies gefchieht, Wartegel⸗ 
der erhalten; fo auch der Prediger Spider. Der Syndikus Hanne⸗ 
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mann iſt im Juſtizfach anderweltig angiftdten, und empfängt bis bar 
hin ein Wartegeld. Eben fo empfangen die Unterbediente der Univer⸗ 

fität Wartegelder, bis fie andere Dienfte finden. Figentliche Penfionen 
erhaften der Profeſſor Otto sen;, der Profeſſor Wünfch,. der aber noch 
durch Huͤlfsleiſtung in den oͤkonomiſchen &efchäften der Univerfität 
Frankfurt und durch phyſikaliſche Lektionen in der Oberfchufe zu Frank⸗ 
furt nuͤtzlich ſeyn wird, der Profeffor: Herrmann und der Lektor Pres 
diger Roquette. Alle mit der Lniverfität auffer Verbindung tretende 
Derfonen werden, mit Dank für ihre bisherigen treuen Dienfte, ihrer 
afademifchen. Berhäfentffe entlaffen. 

‚16. Der Untwerfität werden nah Breslau folgen: die ordents 
lichen Profefforen Schneider, Berens, Madihn, Meifter, Bredow, Wer 
ber, Thilo, Schulz, Sravenhorft, der Profeflor Otto jun., der: Univer⸗ 
fitaͤtsſtallmeiſter ‚Wollny, der Nendant und Quaͤſtor Zocho .und der Se— 
kretaͤr Rive. — Den nit beſoldeten Docenten ber ‚Frankfurter. Unis 
—5* wird es frei geſtellt, mit derſelben nach ihrem neuen Sitze uͤber⸗ 

$. 17. Allen den im vorigen Paragraphen namhaft angeführten 
Perſonen fol eine angemefiene Vergütigung für die Koften ihrer Meife 
und des Transports ihrer Effeften nach Breslau gegeben werden. ° 

§. 18. Zu ihren künftigen Sehalten, bei deren Beſtimmung bie 
Veränderung der DOrtsverhältniffe, die mehrere oder mindere in derfels 
ben liegende. Gelegenheit für Einzelne zu größerem Ermwerbe, die Ne⸗ 
benämter, welche Andere aufzugeben gendthigt find, auch perfönliche 
Berdienfte in Anfchlag kommen, wird der Betrag der firen Emolumente, 
welche ‚einige von ihnen genoflen, und die in Naturalien oder Bonis 
fikatlonen beftanden, mit gefchlagen, dergeftalt, daß Einftig kein Deputats 
holz, Deputatgetreide, Accifebonififation 20. gegeben wird. Die aus 
Stipendien und Stiftungen für befondere Fafultäten, oder afademifche 
Würden und Aemter entfpringenden Emolumente bleiben dagegen, in 
fo. weit die Stiftungen der Univerfität folgen, für jest unverändert, 
und werden ferner den Stiftungen gemäß vertheilt. Desgleihen blei⸗ 
ben die verändertichen Emolumente, die aus Fafultätsgefhäften, Im⸗ 
matrifulatiomen, Atteften und dergleichen erwachfen, von den Gehalten 
ganz ‚abgefondert. 
..$ 19. Die näheren Beftimmungen über das Perfonale der Biss _ 

Herigen Breslauer Univerfität bleiben vorbehalten. Fuͤr jeßt wird nur 
der feitherige beftändige Rektor Grollmus, mit Dank für feine treuen 
Dienfte, in Ruheſtand gefekt. 

. 20. Die wiffenfchaftlihen und Kunft » Sammlungen, Kabis 
nette, Mufeen und Apparate, welche jeder der beiden bisher getrennten 
Univerfitäten zugehören,: werden: in ihren Beftänden und Einkünften, 
fo wie in ihrer Verwaltung völlig mit einander vereinigt, und Eigen; 
thum ber fombinirten Univerfität. 

$. 21. Was die Bibliotheken infonderheit anlangt, fo werden die 
beiden KHauptbibliothefen der Frankfurter und Breslauer Univerfität 
der, unter Oberauffiht und Verwaltung des Departements des difent: 
lichen Unterrichts, in Breslau zu fiftenden Schtefifchen Centralbibliothek 
inforporiet, mit folgenden Beftimmungen, daß 3) der Oberbibliothefar 
der Gentralbibliochek immer ein Profefior der Univerfität feyn fol; 2). 
daß die beiden bisherigen Lniverfitätsbibliothefare, Profeſſoren Schnei⸗ 
der und Jungnitz, auch an der Centralbibliothek mitarbeiten; 3) daß 
der Univerſitaͤtsbibliothek auf dem Univerſitaͤtsetat ein befonderer Fonds 



ansarfegt: · wirb, weichen nebft den zufkliigen Einkhuften der Univerſitaͤts 
bibliothek: von SInfleiptionen und dergleichen, wie biefe bei der Frauk⸗ 
furter Univerſitaͤtsbibliothek feither üblich waren, die beiden Univerſitaͤts⸗ 
bibliothekare, jedoch mit Konfurreng des Oberbibliothefars verwalten; 
4) daß die der Yntverfitätsbibliothef ſchon jetzt gehörenden und Eünftig 
ans den ihr angemwiefenen Fonds anzufchaffenden Bücher als ſolche bes 
zeichnet, und in befondern bei der Univerſitaͤt aufzubewahrenden Vers 
zeichniſſen Fonfignirt werden. ' 

9. ie der Univerſitaͤt Frankfurt vermachte Steinwehrſche 
und Oelrichsſche, fo wie die ihr und dem Frankfurter Magiſtrat vers 
machte, von letzterm aber nun völlig abgetretene Keilhornfihe Bis 
bliothek werben ebenfalls mit der. Centralbibliothek zufammen geftellt, 
jedoch unter Bedingung puͤnktlicher Tinverleglichkeit der Stiftungsakten, 
weiche. es mit fich bringen, daß diefelben nie mic andern Bibliotheken 
verrmifcht werden, fondern. Die ihnen gehörenden Fonds und Bücher abs 
sefondert bleiben. Es können daher die Steinwehrſche und Oelrichs⸗ 
the Bibliothek, welche nur en Bücher enthalten, das hiſtoriſche 
Sach In ber Centralbibtiothet ausfüllen; ihre Fonds müäflen aber von 
den durch die Stiftungen befkellten Perfonen Riftungsmäpig abminis 
firiet, und die zu ihnen, gleich wie die zur Keilhornſchen Bibliothek 
gehörigen Bücher, muͤſſen, auſſer ihrer abgefonbderten Aufftellung, auch 
befonders verzeichnet werden. Ein eigenes Reglement für die Central; 
bibliothek und die mir ihr verbundenen Bücherfammtiungen ift mit Be 
ruͤckſichtigung diefer Beftimmungen zu entwerfen. 

23. Mit den einer gut eingerichteten Lintverfität nöthigen Huͤlfs⸗ 
inſtituten, weiche noch nicht vorhanden find, foll die Fombinirte Univer⸗ 

fieät verfehen, und da es in Breslau fehon ein anatomifches Theater, 
eine Entbindungsanftalt, und andere praktiſche Medizinalinſtitute giebt, 
ß follen diefe mit derfelben in Verbindung gefeßt werden. Die nähern 

eftimmungen über die Art diefer Verbindung werden zwar noch vor; 
behalten; jedoch wird vorlaͤufig feftgefeßt, daß der Vorſteher des auato⸗ 
mifchen Theaters, Profeffor Hagen, und der Vorſteher der Entbindbungss 
anftalt, Profeſſor Mendel, als ordentliche Profeſſoren bei der Univer— 
ſitaͤt angeſtellt, daß beide Inſtitute, fo wie die übrigen öffentlichen prak⸗ 
tifhen Medtzinalanftalten in Breslau, zur theoretifchen und praftifchen 
Unterweifung der auf der Univerſitaͤt Medizin Studirenden, gleich von 
Erdffnung der Vorlefungen an, offen fiehen, und ungehindert benußt 
werden follen, und baf dem anatomifchen Mufeum der Univerſitaͤt im 
Lokale a 1 comifchen Theaters ein vollkommen geräumiges Gelaß 
anzumeifen tft. | | 

6. 24. Bon den mit der Lintverfität Frankfurt bisher verbundenen 
Stipendien werden 1) diejenigen, deren Kollation Stantäbehörben zus 
ſteht, in jedem einzelnen Falle von denfelben nach der Univerfität, wo⸗ 
bin es die Stiftungen erlauben, vergeben; 2) diejenigen, welche die 
Untverfität Frankfurt allein, entweder durch ihren Senat, oder. Durch 
einzelne Fakultaͤten, vergiebt, können ferner von dent Senat, oder den 
tompetirenden Fakultäten der vereinigten Univerfität auf. derſelben ftifs 
tunasmäßtg konferirt werden; 3) diejenigen, deren alleinige Kollato⸗ 
ven Magifträte, Gemeinden, Presbyterien oder privati find, werden von 
denfelben nad; denjenigen Landesuniverfitäten konferirt, wohin fie den 
Stiftungen zufolge verliehen werden dürfen; 4) diejenigen, bei deren 
Verleihung die Univerſitaͤt Frankfurt mit andern Kollatoren konkurrirt, 
werden ferner unter Konkursenz ber kombinisten Univerfität den tif: 



tangen ‚gemäß vergeben, fo wie biefe auch die nemeinfchaftliche Aufſicht 
über das v. Forladefche Fideikommiß mit dem Kuratorio der Friedrichs⸗ 
ſchule in Frankfurt behält. on 

- 25. Die mit der bisherigen Breslauer Univerſitaͤt verknüpften 
Stipendien und milden Stiftungen für Studirende werden befonders 
unterfucht und regulirt werden, reſſortiren aber künftig ebenfalls nach 
three Berfchiebenheit von dem Senate oder einzelnen Fakultäten der 
kombinirten Univerfität. | F 

.26. Das bei dem Magiſtrate in Frankfurt zum Beſten der 
Univerfitätsfreitiiche untergebradhte Kapital von 12,000 Thlr. behält ders 
felbe fernerhin als Darlehn, verzinfet es jeboch nur mit Vier Prozent 
jährlich an die Eombinirte Univerſitaͤt. Es bleibe ihm aber Aberlaflen, 
daffelbe, warın er fich dazu im Stande fühle, nad) hafbjähriger -:Kündts 
gung zuräcd zu zahlen. 

:- 6.27. Es fol zur Stiftung neuer Freitiſche auf der Univerſitaͤt 
zu Breslau, mit Einfchluß der Zinfen des gedachten Kapitals, eine 
Dumme von 1400 Thir. jährlich ausgefeßt werben, und zu diefer noch 
der ganze, aus ben. beiden Schleſiſchen Departements eingehende Betrag 
der für hülfsbedärftige Studirende beftimmten Kollekte hinzukommen, 
Die Einrichtung der neuen Sreitifche iſt durch ein eigenes Meglement 

mmen. Ä . 
{\ 28. Das Vermögen und die Einkünfte der bisherigen Frank 

furter, fo wie das Vermögen und die Einfünfte der bisherigen Dress 
laut Univerfität, gehen ungefchmälert an die kombinirte Univerſitaͤt 

er. | 
. 29. Die Berwaltung ber Frankfurter Univerſitaͤtsguͤter jenſeit 

der Eibe wird Mamens der Univerfität fortgefebt, wobei die in Frank 
furt bleibenden Profefforen und Offizianten nach der deshalb nach zu 
treffenden Anordnung Dienfte leiſten müffen. A 

$. 230. Die Adminiftration der in der Mittelmark gelegenen Sus 
ter der Univerfität wird ihr aber abgenommen, und es geht die Ders“ 
waltung der acht mittelmärkfchen LUniverfitätsbärfer, der Vorwerke Spas 
cobedorf und Vorheyde, und des Vorwerks Karthaus bei Frankfurt, 
ferner die Einnahme aller ihrer Nevenden aus Denfelben und von mits 
telmärkfchen Mühlen, Forften, Seen, Bergen und dergleichen, mit dem 
3. Oktober d. J., an die Eurmärkfche Negterung über. Der Betrag 
der ganzen daraus fließenden Einnahme foll aber der Univerfitäe vom 
1. Oktober d. J. an nad) Breslau angemiefen werden. Die im Tit. 
II. und III. des vorjährigen Yniverfirätsetats ‘aufgeführten Einnahmen, 
an Städtegüßden, Kanone und Urbenden aus der Mittelmark werden 
ebenfalls von der kurmaͤrkſchen Megterung erhoben, und von derfelben 
der Univerfitätstaffe in Breslau berechnet und übermadht. - | 

6. 31, Die Zufhäffe und Bonifikationen, welche die Univerſitaͤt 
Frankfurt feither aus den Eurmärffchen Staatskaffen bezogen bat, wer⸗ 
den vom 1. Oktober d. 5. in Einer Summe auf die Breslauer Regies 
rungshauptkaſſe übertragen. 

$ 32. Die Kapitalien, welche die Liniverfität Frankfurt befige, 
werden auf die kombinirte Univerfität in Breslau übertragen, und bie 
Zinfen davon gehen direkte an die Univerſitaͤtskaſſe. 

. 33. Die Kapitalſchulden der Yiniverfität Frankfurt werden auf 
die kombinirte Univerfität Übertragen, und ihre Zinfen von der Univer⸗ 
ſitaͤtskaſſe entrichtet. 

$. 34. Das Liquidationsgefchäft ‚der Yniverfität Frankfurt mit 



altmärkichen und mittelmaͤrkſchen Paͤchtern, Besenfek 
orderungen geht für Rechnung der kombinirten Untverftät einen an 

fort, und der zu erwartende Ueberſchuß wird ausſchließlich zur Abtras 
gung ihrer Schulden beftimmt. \ 

6. 35. Die Häufer und Grundſtuͤcke, welche die Frankfurter Uni⸗ 
verfität in Frankfurt fetbft befiße, werden zum Beſten der kombinirten 
Univerfität entweder vom Otaate übernommen, oder veräußert. Im 
erftern Falle wird der Univerſitaͤt ein angemeſſener Erſatz dafür anger 
wieſen. Dies Aequivalent, oder das zu löfende Kaufgeld, wird für die 
in Breslau noch anzulegenden akademifchen Inſtitute, Einrichtungen 
und Sammlungen beftimmt. 

6. 3. Die bisherige Untverfität Breslau trägt a ber kombinir⸗ 
ten Univerſitaͤtskaſſe fo viel jährlich bei, als aus den Fonds des katho⸗ 
liſchen Schleſiſchen Schuleninftituts feither jährlich auf fie gewandt ift. 
Diefes Auantum zahlt der Schuleninftitutsfonde, vom 1. Oktober d. J. 
ab, im Ganzen an die Univerfitätskafle, diejenigen Einkünfte abgerechs 
net, welche diefer Fonds bisher aus Pertinenzien der Univerfität ſelbſt 
bezogen hat, und welche künftig unmittelbar von der Univerficätskafie 
erhoben werden koͤnnen. 

$. 37. Das Univerfitätsgebäude in Breslau mit allem feinen Zus 
bebör, nebft dem durch Allerhöchfte KRabinetsordre vom 27. Mat d. J. 
der Univerſitaͤt gefchenften Matthiasſtifte, wird Eigenthum ber kombi⸗ 
nirten Univerfität.e ‘Das aus dem Lniverfitätsgebäude zu verlegende 
Gymnaſium foll in dem Matthiasſtifte für beftandig ein volllommen 
bequemes und geräumiges Gelaß, — zu ſeinem Unterrichtsbeduͤrf⸗ 
niß, als zu den Wohnungen der an ihm angeſtellten Lehrer erhalten. 
Zur Beſtreitung der Koſten der in demſelben und in dem Unlverſitaͤts⸗ 
gebäude wegen der Kombination der Liniverfitäten nothwendigen baus 
lichen Einrichtungen, imgleichen zur Beftreitung der Translokationskoſten 
der Frankfurter Univerfität wird ein befonderer Fonds angerviefen. 

. 383. Syn fo fern die bisherigen, nun zufammen kommenden Res 
venuͤen der beiden Univerſitaͤten zur Beftreitung aller, in einer guten 
und vollftändigen Beſetzung und Einrichtung der. Eombinieten Univerjis 
tät gegründeten Bedürfnifle derfelben nicht zureichen, foll das Fehlende 
vom 1. Oftober d. J. ab, aus dem Ertrage der eingezogenen geiftlichen 
Güter in Schlefien zugefchoffen werden. 
6 39. Dee Eombinirten Univerſitaͤt verbleiben die Güter und Kar 

pitalten der beiden Wittwenkaſſen, welche mit der bisherigen Frankfur⸗ 
ter Univerfitdt verbunden find, und es wird ihr Ertrag fernerhin den 
Stiftungen gemäß verwandt. Die jetzt vorhandenen Wittwen ehema⸗ 
iger Profefloren genteßen fernerhin des Antheils an benfelben, deflen 
e ſich den Stiftungen zufolge zu erfreuen haben. Die Sattinnen der 

jegt mit der Univerfität aufler Verbindung gefegten Profefipren behals 
ten thre vorigen Anſpruͤche auf dieſe Wittwenkaſſen, fo lange ihre Mäns 
ner nicht in neue Aemter treten. 
. 40. Das ganze Univerſitaͤtskaſſen⸗ und Rechnungs Weſen ſteht 
unmittelbar unter dem Kurator der Univerſitaͤt, welchem daher in die⸗ 
ſer Beziehung der Univerſitaͤtsrendant und deſſen Kontrolleur, wozu 
der Sekretaͤr beſtimmt wird, untergeordnet ſind. Die Oberaufſicht aber 
fuͤhrt das Departement des oͤffentlichen Unterrichts. 

. 41. Das Statut der kombinirten Unlverſitaͤt ſoll bis zum 
1. Juni & 5. auf die durch das Departement des ‘öffentlichen Uns 
terrichts zu beflimmende Weiſe entworfen, und Seiner Majeſtaͤt vor: 



501 

gelegt ſeyn, damit es mit dem 1. Oktober €. J. in volle Kraft treten 
könne. — Berlin den 3. Auguft 1811. ' 

Ertedrih Wilhelm 

2. Nahriht Äber die Fonds, und wie folhe verwendet 
werden. f 

Nah dem Etat für die Jahre 1837 bis inch, 1839 beträgt die 
Einnahme überhaupt - - 2 2 0 0 0. . 72930 rt. — for. —pf. 

namlich: _ ' 
a) vomÖrunbdelgenthum . 2000rtl. — for. — pf. 
b) Zinfen von Aftivfapitalien 

{m Betrage von 18444 rel. 
22for.9yfe » » . . 735: 194; 

c) an beftändigen Sefälfen 64059 s 15 1 
d) an Hebungen aus andern 

Kaſſen und Sonde . „. 1433 +; 22 5 
e) von Promotionen, Smmas : 

teiulationen, Inſkriptio⸗ 
nen, Zeugniflen ıc. . . 1090 

f) an Kolleftengeldeen . 1906 ; 
8 an Gold-Agio... 1702⸗ 
) Insgemein.... 25 

macht die obigen 72930rtl. — ſgr. — pf. 

Diefe Einnahme wird etatsmäßig verwendet: 
2) zu Befoldungen. - - 2 0 2 0 0 0. 43286 r11.27fgr.8pf. 

und. zwar: 
a) dem Rektor, Senior und 

nat * 0 . .e 460 rtl. — ſgr. — pf. 

b) den en der evans 
gelifchstheol. Fakultät .. 4900 s — s — 5 

c) den Profefioren der fa: | _ 
thofifch stheol. Fakultät) 800 s — s — 1 

d) den Profeſſoren der juris 
ftifchen Fakultät . -. 500 — ı — 

e) den Profefforen der medi⸗ 
zinifchen Fakultät . - SEO s — 1 — ⸗ 

£) den Profefforen der phi⸗ | 
tofophifchen Fakultät . 17000 ı — s — 5 

g) den Iinfpeftoren, Sprach: 
u. ErercitiensMeiftern . 2085 s — s — 5 

h) den Beamten und Unter: N 
bedienten . Per 0 4 3231 27 8⸗ 

i) den Penſionairss 360⸗ — 5 —⸗ 
k)den Beamten bei dem Rus 

ratorio . 0 0.0. 450 sn — —⸗ 

mache die obigen 43286 rtl. 27 ſgr. Spf. 

zu übertragen 43286 vt1.27 fgr.Spf. 

*) Einer der ordentlichen Profefioren der Fakultaͤt if In der Regel Mit« 
led des Domkapitels zu Breslau, und bezieht als ſolches 1000 Rthlr. 
ebalt. Die etatsmäßige Summe für die Befoldungen beträgt bei 

Beſetzung aller Stellen 4000 Rthlr. jaͤhrlich; überhaupt alſo 5000 Rthlr. 

8 

3 — 5 

2 

25 
2 
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altmaͤrkſchen und mittelmaͤrkſchen Paͤchtern, ſeit 
orderungen geht fuͤr —— der kombinirten Untverteät * * 

fort, und der zu erwartende Ueberſchuß wird ausſchließlich zur Abtens 
gung ihrer Schulden beſtimmt. | 

6. 35. Die Häufer und Grundſtuͤcke, welche die Frankfurter Uni 
verfität in Frankfurt fetbft befige, werden zum Beſten der kombinirten 
Univerflcät entweder vom Ötaate übernommen, oder veröußert. Im 
erftern Falle wird der Univerfität ein angemeflener Erſatz dafür ange 
wiefen. Dies Aequivalent, oder das zu löfende Kaufgeld, wird für die 
in Breslau noch anzulegenden akademifchen Inſtitute, Einrichtungen 
und Sammlungen beftimmt. 

6. 36. Die bisherige Untverfität Breslau trägt zu der kombinir⸗ 
ten Univerſitaͤtskaſſe fo viel jährlich bei, als aus den Fonds des father 
liſchen Schleſiſchen Schuleninftituts feither jährlich auf fie gewandt iſt. 
Diefes Auantum zahle der Schuleninftitutsfonde, vom 1. Oktober d. J. 
ab, im Sanzen an bie Univerfitätsfaffe, diejenigen Einkünfte abgerech 
net, welche diefee Fonds bisher aus Pertinenzien der Univerſitaͤt ſelbſt 
bezogen bat, und welche Fünftig unmittelbar von der Univerficäcskafle 
erhoben werden koͤnnen. 

. 37. Das Untverfitätsgebäude in Breslau mit aflem feinen Zw _ 
behör, nebſt dem durch Allerhöchfte Kabinetsordre vom 27. Maid. % 
der Univerſitaͤt geidenfen Matrthiasftifte, wird Eigenthum der fombb 
nieten Univerfität. Das aus dem Lniverfitätsgebäude zu verlegende 
Spmnafium fol in dem Matthiasftifte für beftändig ein vollfommen 
bequemes und geräumiges Gelaß, — zu feinem Unterrichtsbeduͤrf⸗ 
niß, als zu den Wohnungen der an ihm angeftellten Lehrer erhalten. 
Zur Beftreitung der Koften der in demjelben und in dem Untverſitaͤts⸗ 
gebäude wegen der Kombination der Univerfitäten nothwendigen baus 
lichen Einrichtungen, imgfeichen zur Beftreitung der Translokationskoſten 
der Frankfurter Univerfität wird ein befonderer Fonds angemiefen. 

$ 38. In fo fern die bisherigen, nun zufammen Eommenden Re 
venüen der beiden Lintverfitäten zur Beſtreitung aller, in einer guten 
und vollftändigen Belegung und Einrichtung der kombinierten Univeris 
täc gegründeten Bedürfnifle derfelben nicht zureichen, foll das Zehlende 
vom 4. Oftober d. J. ab, aus dem Ertrage der eingezogenen geiftlichen 
Güter in Schlefien zugefchoffen werden. 
6. 39. Der fombinirten Univerfität. verbleiben die Güter und Kar 

pitalten der beiden Wittwenkaſſen, welche mit der bisherigen Frankfur⸗ 
ter Liniverfität verbunden find, und es wird ihr Ertrag fernerhin den 
Stiftungen gemäß verwandt. Die jest vorhandenen Wittwen ehemas 
liger Profefioren genießen fernerhin des Antheils an denſelben, deflen 
fie fidy den Stiftungen zufolge zu erfreuen haben. Die Sattinnen der 
jetzt mit der Univerfität aufjer Verbindung gefegten Profeſſoren behals 
ten ihre vorigen Anfprüche auf diefe Wittwenkaſſen, fo lange ihre Min 
ner nicht in neue Aemter treten. 
5.46. Das ganze Univerfitätskaffens und Rechnungs: Weſen fteht 
unmittelbar unter dem Kurator der Univerſitaͤt, welchem daher in die 
fer Beziehung der Lniverfitätsrendant und deſſen Kontrolleur, mozu 
der Sekretär beſtimmt wird, untergeordnet find. Die Oberaufficht aber 
führt das Departement des äffentlichen Unterrichts. 

$. 41. Das Statut der kombinirten Univerſitaͤt foll bis zum 
1. Zunt €. 5. auf die durch das Departement des ‘Öffentlichen Uns 
terrichts zu beftimmende Weiſe entworfen, und Seiner Majeſtaͤt vor: 



3. &Summarifchen Ueberſicht des Derfenatsefandes den 
felben in den Jahren 1832, 1833 und 1834. 

Rebetenten. . « 

6Sprahmeilter . . » 
7l&gereitienmeifter . . 
Slliniverfitäts- u, Unter- 

Beamte. . . 1-1 ın,u 
Beamte u. Hnterbeamte 

b. d._afad. Inftitutenl— 
Summa_ [tt] 6 

Fakultät 
"—TT Te = 

2 —— 
Perſonal⸗ kai SEE Fer 

Bezeihnung (sesaszzz 8 Bemerkungen, 

BISESIFSIEs 
= FAIRE] 

st 32, 
7 14 5 

Profess. extraordinarü | 1 8 
AlPrivatdogentn . . | 3) 6 

TProfessores ordi 
2|Professores honorarii 
3 [Profess, extraordinaris 
APrivatdozenten . . 
Sp Renetenten . . . . 
6Sprachmeifter . . 
7lErereitienmeitter u 
Slliniverfitäts- u, Untere 

Beamte . . 
Sande u. Ünterbeamte 

4. Die nahftehende Ueberfiht der während der fehs 
Semefter, vom Sommer 1832 bis Winter 1838 incl, 

eingegangenen Konorariengelder. 
ergiebt eine —— Sen, von 25274 Rthlr. Gold und 81745 Rthlr. 
Kourant, oder mit dem Gold⸗Agio zu 134 pro Cent, für jedes Jahr 
durchſchnittlich 28203 Rthir. 5 Sgr. Preuff. Kourant, 



Uebertrag 43286r11.27 fer. Spf. 
2) Zufhuß zur afademifchen 

Mittwensıc. Verforgungss 
anftalt - © © oo . . 100er. —for.—pf. 

3) den akademiſchen Inſtitu⸗ 
ten und Sammlungen . 17666 : 26 : 8; 

zufammen 18666 » 2 

4) zu Stipendien und Unterflägungen der Studis 
= [ .) 

Direnden © 2 02 0 1 08 6 ı BB: —ı 

5) zu Preisfragen . oo 0 0 0 2 0 0 0 Mi — 3 — ⸗ 
6) zu Amesbedärfniffn -. - © oo 0 0. 1475 2Ls — 

7) an Helzungss, Beleuchtungss und Neinigungss 
Koften . 0 081 8 8 1 8 ee eo 0 925 1 DE | 

8) zu Mierhs: Entfchädigungen . « » ». 171 — 1 —5 
9) an Abgaben und Laften . - 2 2 0.» 85 Ws — ⸗ 
1 zu Bauten und Reparatuun 0 0. 2426, 6: — 5 
11 an Remiſſionen 0 0 o . . ® ® — — 40 wu — 5 

12) zu Diäten und Reiſekoſfen. oo. 10: —,; — ⸗ 
13) an Zinfen von Paſſivkapitalien. 4 s—s —ı 
14) zu Seldvermehslunn . » 0... 1302: 15; —s 
15) Insgemein oo er 8 8 ee ee 1 ı eo 68 3 383 s 85 

Summa wie die obige Einnahme 72930 1t.— for. — pf. 

Die Gebühren für Promotionen, Immatrikulationen, Fakultaͤts⸗ 
Inſkriptionen, Zeugniffe und die mit den Kandidaten der Medizin ab: 
gebaltenen Tentamina, betragen durchfchnittlich jährlich 4965 rel. Lö ſgr. 

avon flieffen nad) Litt. e, der Einnahme zur Unis 
verfitätdfole © oo 0 0 0 2 2 0. + 10905 8 5 

umd der Reſt von - © 2 2 0 0 0 0 0 0. . 3874rtl. 25 ſgr. 

wird befiimmungsmäßig unter die dazu berechtigten Profefforen und 
Beamte der Univerfität vertheilt. Namentlich gehen ein: N 

zur Kafle: vertheilt werben: 
2 für Promotionen 8Irtl. — for. 2005 rt. 25 fgr. 
2) s Symmatrifulationen 682 s 15 ; 55 — 5 
3 s Inſkriptionen — 1 —⸗ 227 s 15 : 
4) s Zeugniffe 327 5+s 96 s 15 5 
5) von Prüfungen —⸗ —⸗ | 2705 — $ 

zuſammen 1090 rtl. 2 fg. . 3874 rtl, 25 for. 

Welche akademiſche Lehrer an dem Genuß der Konorariengelder 
Antheil nehmen, tft erfichtlih aus nachfolgender 



3 Summar iſchen Ueberſicht des Perſonalbeſtandes der⸗ 
feiben in den Jahren 1832, 1833 und 1834, 

ne 

Perfonals 
Bezeichnung. Bemerkungen, 

3 Ei 

6lSprahmeilter  . : 
7]Spereitienmeifter „ . [1-1 |— 
Slliniverfitäts= u, Unter- 

all! 

'roless, extraordinarü | 1) 3] 8 — | — | 12 
Adrivatdogenten . . |5 1589 —|—|19 
Seven... 1-1 1— | — 
6Sprachmeifter. . . |-|--1-1 51 — | 5 
7lSgereitienmeitter . . [--—|-| 61 — | 6 
Sjliniverfitäts- u. Unter⸗ 

Beamte... 1-17 — | 11) 
Beamte u, Unterbeamte] 

b..d. afad. nftituten] 
Summa 

8. d. afad. Infituten 
'umma 12] 23 | 98 

4. Die nahfiehende Ueberfiht der während der ſechs 
Smeen Sommer 1832 bis Winter 1838 incl. 

eingegangenen Konorariengelder, 
exgiebt eine Geſammteinnahme von 25274 Rthlr. Gold und 81745 Rthlr. 
Kourant, oder mit dem GoldsAgio zu 13} pro Tent, für jedes Jahr 
durchfchnittlich 28203 Rthir. 5 Gyr. Preuff. Kourant. 
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Die Zahl ̟  der Eahtefönieenden Stubirenden ic. iſt aus der Bier 
folgenden 

5. Summariſchen uerrrſtot der im Sommer⸗Semeſter 
1837 auf der Univerſitaͤt befindlich geweſenen imma— 
trikulirten Studtrenden und derjenigen Individuen, 

welche ſonſt zum Beſuch der Vorlefüngen 
berechtigt ſind, 

zu entnehmen. 

Bon Michaelis 1836 bis Oſtern 1837 find gemein - - . . 768 
Davon find abgegangen . ve oe ee dr 0:00... 18 

Es find demnach. geblieben - - 2 0 ne men ne. 63 
Dazu find in diefem Semefter gefommen -. - - ve 0 0. 8 

LU 1 

Die Geſammtzahl der immatrikulirten Studirenden beträgt daher 721 

Die Eatholifchstheologifche Fakultaͤt zähle: Inlaͤnder 193 | holiſch⸗ theologiſche dakuitaͤt zähle: ne g 1195 

Die evangel eologifche Fakultaͤt zähfe: Inländer 168 
’ . sc 8 Ä . Ausländer — j168 

Die juriftifche Fakultaͤt zähle: nländer. 104 
uriſtiſche 5 u “ ' usländer — {108 

Die mebizint kultaͤt zaͤhlt: nlaͤnder 118 ie mediz ſche 5 | zaͤh u | ande > hm 

Die philoſophiſche Fakultaͤt zähle: nländee 128 e philoſophiſche Fakultaͤt zaͤh ee 9 J13L 

721 

Auffer bieſen immatrikulirten Stubirenden befuchen die 
hiefige iniverfität) ats zum Hoͤren ber Borlefungen berechtigt: 

1) Solde, derin Immatrikulation noch in suspenso iſt 1 
2 Die Eleven; der mediziniſch⸗chirurgiſchen gehranftalt 116 
3) Pharmasenten und Defomomen 2 . 2 0 2... 5 

Die Sefammtjaht ber nicht immattikulirten Zuhoͤrer ft „ . . 122 

Es haben folglich an den Vorlefungen Theil genommen „-. . 843 



6. Nachweiſung der Jährfihen Unterhaleungstoften der 
mit der Univerſttaͤt verbundenen, oder zu ihrer Be— 
nugung Rebenden Infiente und Hammlungen, 

tat pro 1835 dem 

Aus | 
Benennun Aus | Aus 

r ⸗ Ei andern | eigenem: ae 
Inſtitute und Sammlungen. | Sonde Bu Erwerbe 

Thtr. fer. . for IEhlr. ſgr. The. fe ⸗ 

die Königliche, die Univerſitaͤts. und 
die ihnen einverleibten, aus & 
vatfliftungen herruͤhrenden Bis 

er 40 80 — 

‚er Too kaliſche Apart 348 
das chemiſche Laboratorium . . | 372— 
15 das Inſtitut für KRirchenmufit . | 200— 
19idie Dobelfammlung zu landwirth- 

fhaftlichen Gerätben . 50— 
MAdie akademiſche Wittwen = und Wai⸗ 

fen» Berforgungsanftalt . 1000|— 
21die A » dieurgifche Lehr: 

® “ ® ° “ ’ “ ® ® 

an 18666 zum 978I— 
hierzu | 9078 

überhaupt ans Bfrentlichen Konds [27744126 2Imit dem eignen Erwerbe 30194 5 

& den mit der Königlichen und Untverfirdts: Bibliothek vereinigs 
een ibtinehefen gehört die Delrichsfche und die von Steinmwehrf: 
Bibliothek. — Der Stifter der erfteren war der Geheime Legations: 
rath X Johann Carl Conrad Oelrichs zu Berlin, welcher der Uni— 
verſitaͤt zu Frankfurt a. d. O., nach dem Teſtamente vom 21. Dezem⸗ 
ber 1798, ein Buͤcherlegat, vorzüglich in feiner Brandenburgifchen und 
Pommerſchen Bibliothek beftehend, vermacht, und zu deren Erhaltung 
und Vermehrung ein Kapital von 500 Riblr. ausgeſetzt hat, welche 
gegenwärtig zu 4 pro Cent jaͤhrlich 20 Rthlr. Einnahme geräbren. 
— Der Stifter der leßteren war der Professor ordinarius Wolff Bals 
thaſar Adolph von Steinwehr zu Frankfurt, welcher in feinem Tefta: 
mente, Januar 1766, die Univerfität dergeftalt zum Erben einfehte, 
daß diefelbe die Revenuͤen von dem, nach Abzug: der Legate bleibenden 

bliotheken .. 20.1 — 
das möinifäc Klnifum . . . [2569 634 — 3012347 2 

Idas chirurgiiche Klinikum 2000 I — — 
albas OL Riche Bein 600— — 

ie Hebammen Lehranfalt fat. . 400/— | 45 — 
u botanifche - Garten »- . x . 12610 I — — 

Tidie Sternwarte. . 1] 30 —- | — _ 
Sidag anatomifche Inſtuut .1860-4538 — 
das zoologiſche Muſeunm...1868-1 — — 

10idas Deincraltenfabinet . . 300|— I 100 — 
Iildas — ——— Seminar 300— | — _ 
12fdas —— Mut Seminar | 300— I — _ 
131da8 homiletiſche J FE 50 — I — — 
14fdas pbilologiſche S 300101 — — 
15 der marpematl Ar Halifche Ap⸗ | 

8 S 



mögen zur Vermehrung ihrer Bibliothek verwenden, und von dem 
tiftungsfonds eine befondere Kaffe und Rechnung führen foll. Eins 

nahme und Ausgabe ſchlieſſt im lebten Etat auf 494 Rthlr. 6 Sgr. ab. 
Die Wittwens und Waifens Berforgungsanftalt hat, auffer dem 

Zuſchuß aus der Univerfitätsfaffe von . . . 1000 Rthlr. 
jährlich, noch Einnahme: 

1) an Zinfen von Wechfeln über Antrittsr 
Rapitalin - © 2 2 0 en 00. 12.5 125 Son 

2) an Beiträgen der Mitglieder -. - 80 5 
3) an Zinfen von ausftehenden Kapitalien 1161 : — 5 

zufammen 3173 Nthir. 15 Ser. 
Hiervon find nun beftimmt: 

a) zu Penſionen an Wittwen und Waiſen 240 : — 
b) an mtsbedärfniffen .. 0. ve. —. 26 5 — 

ec) zur Kapitaliſirung... . Ms: 1 
zufammen 3173 Rthir. 15 Sgr. 

Das Kapitalvermögen beträgt 27775 Rthlr. 
Neben diefem KHauptfonds beftehen noch als Privatftiftungen: 
a) Der Schmidtfche Profeflor Witwen s Penfionsfonds, zu wels 

hem ein Famulus oder Pedell Schmidt der Univerfität Frankfurt a. 
d. O., nach einem von diefer Univerfität unter dem 14. Januar 1769 
erftatteten Bericht, den urfprüänglichen Fonds hergegeben haben foll. 
Das Kapitalvermögen beträgt 1399 Rthlr., und die.Zinfen von dems 
feiben 55 Rthlr. 28 Sgr. 10 Pf., melde zu gleihen Theilen an die 
vorhandenen Wittwen der ordentlichen Profefloren ftiftungsgemäß vers 
theilt werden, Ferner 
b) Der von Hackemannſche Profeſſor-Wittwen-Penſionsfonds. 

Stifter iſt der Profeſſor Dr. juris Johann Gottlieb von Hackemann 
zu Frankfurt, geſtorben daſelbſt am 30. Juli 1784, laut Teſtament 
vom 28. Mai 1783. Einnahme und Ausgabe ſchlieſſen nach dem letz⸗ 
ten Etat mit 637 Rthlr. 20 Sgr., incl. 490 Kehle. 10 Sr. Gold, ab 
und werden die, nach Abzug der von den Grundftüffen zu entrichtens 
den Abgaben, der Zinfen von den Paffivfapitalien und der Verwal⸗ 
tungskoften noch bleibenden circa 350 Rthlr. Gold, zufolge der Bes 
ſtimmung des Stifters‘, zu gleichen Thetlen unter die Wittwen der 
ordentlichen, Profefforen und des Syndikus vertheilt. 

Auffer diefen iſt noch die von Schutterfche Stiftung zur Unters 
ftäsung armer Wöchnerinnen anzuführen. Die Frau Generalin 
von Schutter, geborne Loefh, in Brestau, ſchenkte ein Kapital von 
150 Rthie. zur Unterftägung armer Woͤchnerinnen, und überließ die 
Verwendung der auftommenden Zinfen dem Vorſteher der geburtdr 
huͤlflichen Poliklinik der Univerfität. Jene 150 Rthir. wurden durch 
einen Zuſchuß aus der Univerſitaͤtskaſſe ſo weit erhoͤht, daß ein Staats⸗ 
ſchuldſchein über 200 Rthlr. angekauft werden konnte, und ſonach bei 
läuft ſich gegenwärtig die jährliche Einnahme auf 8 Rthlr. 

7. Nachricht über die Unterftäßungsfonds für dürftige 
und würdige Studirende pro 183% und bie 

Privatſtiftuñgen. 

Die oben sub. 2. pos. 4. der Ausgabe nachgewieſene Summe 
von 3505 Rthlr. 5 Sgr., weiche zur Unterftägung hülfsbedürftiger 
nd würdiger Studirender verwendet wird, entfpringt aus einem 

⸗ 

8, 

s 



Beitrage der Uiniverfitdts- Haupt Kaffe von jährlich 1400 Rthlr., aus 
den Kolleften, welche zu diefem Zweck in der Provinz Schlefien und 
dem Grob eogehum Poſen gefammelt, und mit einem Betrage von 
ungefähr 2000 Rthlr., wie jene 1400 Rthlr., zu den Freitifchen vers 
wendet werben, und aus einem Antheile an den Immatrikulations⸗ 
gebähren von 20 Sgr., refp. 10 Sgr. für jeden Fall, weiches durchs 
ſchnittlich 151 Rthlr. 20 gr. beträgt. Auch bier ift die Abnahme 
des Betrages der Kolleften zu bedauern. Nach der Fraktion Eonnte 
diefe Pofition der Einnahme im Sjahre 1822 auf 2540 Rthlr., im 
—5— 1837 dagegen nur auf 1906 Rthlr. berechnet werden, ſo daß 
mithin die frühere Einnahme etwa um ein Viertheil ſich gegenwaͤr⸗ 
tig verringert hat. — Zur Huͤlfe bei diefer, in Beziehung auf das 
Beduͤrfniß unzureichenden Summe von ungefähr 3505 Rthlr. ‚jährs 
lich, dienen die einzelnen Privats Stiftungen, von weichen fobs 
gende bier zu bemerken find: . 

a) Das lee oder Stenbalfhe Stipendium, 
im Betrage von 37 Rthir. 15 Sgr. Nah der Obfervanz kommen 
vorzugsweife die Söhne der ordentlichen Profefforen, und fodann die 
der aufferordentlichen Profefforen zum Genuß. In Ermangelung 
ſolcher Berechtigten fällt die Einnahme zunaͤchſt an die unbefoldeten 
Drofefforen, und wenn folche nicht vordanden find, an die Univer; 
ſitaͤtskaſſe. Der Univerfität fteht die Kollation des Stipendii und 
die Verwaltung des Fonds zu. 

b) Das Bradhvogelfhe Stipendium. 
Der Stifter war Johann Brachvogel zu Liegnig, beider Nechte 

Kandidat und Politico - Praeticus, und die Stiftungsurfunde iſt datirt 
Liegnig, den 18. Oktober 1646, nad) welcher das Officium academi- 
cum den Fonds verwaltet und die Dekane der drei oberen Fakultäten, 
ber theologifchen, juriftifchen und medizinifchen, die Stipendien Eonfes 
riren. Das Kapital beträgt 5150 Rthir., movon jährlich 216 Rthir. 
Sinfen auffommen. Nach Abzug des Antheils der Kollatoren und 
der Koften der Verwaltung bleiben 186 Rehfe. zu drei Stipendien 
à 62 Rthlr., welche auf zwei Jahre bewillige werden. Zur Percep⸗ 
tion gelangen vor Andern die aus der Sadt Liegnitz gebürtig find, 
dann die aus dem Fürftenthume gleiches Namens, endlich geborne 
Schleſier. 

co) Der Bruͤcknerſche Stipendienfonds. 
Der Kaufmann Johann Samuel Bruͤckner zu Breslau ſchenkte, laut 

gerichtlicher Verhandlung vom 15. Dezember 1818, ein Kapital von 
"500 Rthir., Behufs Stiftung eines Stipendii für einen in Breslau 
findirenden hülfsbedürftigen jungen Dann. Das Kapital wurde in 
Pfandbriefen belegt, 550 Rthlr., wovon 22 Rthlr. Zinfen jährkch 
auffommen. Die Kollation hat der Stifter für feine Lebenszeit fich 
vorbehalten. 

d) Der Eauffefhe Stipendtenfonds. 
- Der Stifter diefes bedeutenden Fonds, der Profeffor der Theos 

logie Johann Iſaak Ludwig Cauſſe, ift zu Frankfurt an der Ober 
am 29, April 1802 geftorben. Die Einnahme beträgt im Ganzen 
820 Rthlr. jährlih, movon an Abgaben und Wermaltungskoften 83 
Kehle. in Abzug Eommen. Der Ueberſchuß von 737 Rthlr. foll, na 
den Beftimmungen des Teftaments vom 14. Juli 1789, zu 3 für d' 

\ Bamiliens und zu 3 für zwei akademische Stipendien verwandte n 

- 
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den. Zu den letztern find Studirende der evangeliſchen Theologie bes 
rechtigt; die Fakultaͤt entfcheidet für die Wuͤrdigſten, da freie Kons 
£urrenz ftattfindet. Jede der fünf Portionen ‚beträgt gegen 145 Rthlr. 

©) Die von Cloſterſche Samilienfiftung. 
Wulf von Cloſter auf Budom ift nad) der Urkunde d. d. Zoſſen, 

den 5. Juli 1588 Seifter Ddiefes Fonds. Das Kapitalvermögen 
beftebt in 2200 Rthlr., wovon gegenwärtig 48 Rehir. jährlich aufs 
tommen. Diefe werden an einen Studirenden aus der Famtlie des 
©tifters, desgleichen aus der Familie von Luͤderitz, auf drei Jahre 
von dem älteften der Vettern des Stifters und dem Rektor der Unis 
verfität Eonferirt. In Ermangelung von Kompetenten aus den ges 
dachten beiden Familien, kann das Stipendium, nach dem Minifterials 
reftripe vom 11. Sjuni 1812 an andere arme Studirende vergeben 
werden. ’ 

f) Der Czernikowſche Stipendienfonds. 
Der Stifter war der Studiosus medicinae Gregorius Czernikow 

aus Frankfurt a. d. D., welcher in feinem Teflament d. d. Augsburg, 
nen 9. Zuli A611, Behufs der Gründung zweier Stipendien ein Ras 
pital von 2000 Rthlr. vermachte, und die Verwaltung und Kollation 
dem Rektor der Univerfität und einem Mitgliede des Magiftrats zu 
Frankfurt a. d. D. übertrug. Die gegenwärtige Einnahme beträgt 
81 Rthlr. 6 Sgr. Zinfen von 2030 Rthlr. Kapital, und jedes der 
beiden, auf 3 Fahre zu verleihenden Stipendien jährlid 40 Rthlr. 

g) Das Fickerſche Stipendium. 
Der Stifter war der am 12. Dezember 1828 zu Liegniß verftors 

bene Medizinalrath und Stadtphyſikus Dr. Gottlob Samuel Fider, 
welcher in feinem Teftamente 1000 Rthir. legirte, mit der Beftims 
mung, daß die Zinfen davon — gegenwärtig 40 Rthlr. — zu einem 
Stipendium verwendet werden follen. Die nächfte Anmwartfchaft auf 
den Genuß diefes Stipendii haben die Mitglieder und Abkoͤmm⸗ 
linge bee Familie des Stifters, welchem Studium fich diefelben auch 
widmen mögen. Bei dem Mangel folcher Berufenen, foll das Stis 
pendium ein armer Studiosus medicinae, aus Liegntg gebürtig, dem⸗ 
nächft ein folcher aus dem Kreife Liegnig, endlich ein Niederfchleiier 
erhalten, wenn er und fo lange derfelbe in Breslau ſtudirt, doch nie 
über 3 Fahre daffelbe genieffen. Das Zeugniß der Reife ift weſent⸗ 
liche Bedingung zum Empfange des Stipendii, und mit dem Genuß 
die Verpflihtung zur Einreichung einer Differtation bei der medizinis 
ſchen Fakultaͤt verbunden. — 

b) Der Goelickeſche Stipendienfonds. 
Der Profeſſor Dr. medic. Andreas Ottomar Goelicke und deſſen 

Ehefrau Catharina Eliſabeth, geborne Lepfin, haben durch Teflament, 
d. d. Frankfurt, den 12. Januar 1732 und de publicato den 11. 

ult 1744, ein Kapital legirt, gegenwaͤrtig 2728 Rthlr. mit 122 
thfe. Sinfen betragend, und beftimmt, daß von leßtern zwei Stis 

pendien, zu 604 Rthir. jet, verliehen werden follen, nämlich das eine 
als Familienftipendium, das andere für einen Studiofus der evangeı 
liſchen Theologie. Die Verwaltung und Kollation ſteht den Dekanen 
der evangelifch theologischen , — 5*— und mediziniſchen Fakultaͤt 
Hinſichts des erſtern, der Univerſitaͤt (dem Senate) hinſichtlich des 
letztern zu. Die Verleihung geſchieht jederzeit auf 3 Jahre. 
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i) Das Gruͤnbergſche Stipendium 

Ueber den Urfprung biefer Stiftung ift das Nähere nicht befanne, 
da die Fundationsurfunde niche mehr aufzufinden if. Das Stipens 
dium beträgt jährlich 23 Rthlr. Zinfen von 575 Rthlr. Kapital, und 
wird von der evangelifhstheofogifhen Fakultät an einen beduͤrftigen 

. Studirenden der evangeltfchen Theologie vergeben. 
8 Der Heidenreichſche Stipendienfonds. 

Der Buͤrger und Zinngießer Ludwig Heidenreich zu Frankfurt 
a. d. O. legirte ſein halbes Vermoͤgen in ſeinem Teſtament vom 19. 
Dezember 1761, de publ. 14. Januar 1762 zur Stiftung dreier Stk 
pendien, und übertrug die Kollation derſelben und bie Verwaltung 
Des Fonds der Univerfität. Das Kapitalvermögen beträgt 6425 Rthlr. 
wovon jährlich 284 Rthlr. Zinfen aufflommen. Nach Abzug der fifs 
tungsmäßigen Honorarien bleiben noch 252 Rthlr., alſo für. jedes der 
drei Stipendien 84 Rthlr. Diefe werben auf drei Jahre verlichen, 
und findet dabei folgender Vorzug ftatt: a) Mitglieder aus der Fas 
milie des Stifters, gleichviel ob fie Theologie, die Rechte ader Medi⸗ 
zin fludiren, Wärfer oder Auswärtige find; nad) ihnen b) Stadt 
Einder aus Frankfurt a. d. O., welche Iutherifher Konfeflion find 
und Theologie fludiren, in deren emangelung können c). geborne 
Maͤrker, lutherifcher Konfeffion,. welche Theologie —ã und wenn 
auch dieſe nicht vorhanden, d) Stadtkinder aus Frankfurt a. d. O., 
welche die Rechte oder Medizin ſtudiren, das Stipendium genieſſen. 
D ‚Der Jungnitzſche Stipendienfonds für katholiſche 

eologen. 
Der Stifter diefes Stipendienfonds, det Kanonikus und Profefs 

for der Aftronomie an der Breslauer Univerfität, Dr. Anton SJungniß, 
legirte laut Teſtament d. d. Breslau, den 58, September 1830, 
2000 Nehfe. Kour. zu zwei Stipendien für Eatholifche Theologen. 
Das Stipendium, zu 50 Rthir. jährlich, fol auf 23 jahre, vom zweis 
ten Semefter ab, verlichen werden. Die Eatholifch  theofogifche Fa⸗ 
kultaͤt hat die Kollation. Katholiſche Verwandte des Stifters bis zum 
6. Grade incl. ſollen vor allen andern Bewerbern ben Vorzug haben. 
Seder Stipendiat muß jährlich eine Homilie oder Predigt, oder fonft 
einen wiffenfchaftlichen Aufſatz aus der Paftoraltheologie oder Kirchen⸗ 
gefchichte ausarbeiten und der Fakultät zur Cenſur einreichen. 
m) Das Jungnisfhe Stipendium für Studirende des 

| öheren Lehramts, 
von demfelben Stifter, wie vorft. sub I, welcher in dem Teflamente 
1000 Rthlr. zu dem bezeichneten Zwekke ausfegte. Dies Stipendium 
zu 50 Rthlr. foll auf zwei Jahre, die lepten des Triennii, bewilligt 
werden, und zwifchen Evangelifchen und Katholifchen alterniren, nur 
dag katholiſche Verwandte des Stifters bis Zum 6. Grade incl. den 
Vorzug haben. Die katholifch :theologifche Fakultät hat die Kollation 
und Verwaltung des Fonds. Der Stipendiat muß jährlih_ einen 

oͤffentlichen Vortrag über ein felbft gewähltes wiſſenſchaftliches Thema 
aus den Schulmwifienfchaften, in Gegenwart der philofophifhen dakul⸗ 
taͤt, oder wenigſtens des Dekans und Seniors derſelben halten. 

nm) Der Pruckmannſche Stipendienfonds, 
geſtiftet von der Ehefrau des. geheimen Raths Pruckmann, Eva ge⸗ 
boruen Ottern, laut Teftament d. d. Chin an der Spree, den 15. Juni 

ie Sondsusewaltung und Kollation ſteht ber Univerſitaͤt ® 

N 
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mit Zuziehung; ber Deſcendenten der Stifterin zu. Das Kapital⸗ 
vermoͤgen vetraͤgt gegenwärtig 1740 Rthir., wovon 69 Rthlr. 18 Sgr. 
Binfen auflommen.: Es werden bavon drei ‚Stipendien, zwei zu 

26. Rthir. und das dritte "mit dem Neft von 19 -Rthir. 18 Sgr. ver: 
diehen, und: zwar jedes .auf.4 Sabre, ohne Unterfchied der Studien, 
doch alfo, daß die Verwandten der Stifterin und ihres Ehemannes 
den Vorzug hahen. — . | 
3.) Die von Schoͤnaichſchen Stipendienfonds, | 

‘.. Unter biefer Benennung beftehen zwei verfchtedene Stiftungen, 
‚welche als von Schoͤnaich-Giersdorffſcher und von Schdnaich : Amtißs 
‚fcher Stipendienfonds unterſchieden werden. — a). Der von Schönaich: 
Btersdorfffche Stipendienfondse wurde von Franz Freiherrn von 
Schoͤnaich, laut Urkunde vom 15. Oktober 1694 geftiftet. Er fundirte 
ein Rapitalıvon 5000: Rthir. A 6 pro Cent auf das Gut Giersdorff 
‚bei Croffen, und beſtimmte von den Zinfen jährlich 120 Rthlri zu 
zwei ‚Stipendien :&.60..Rthlr. für zwei fludirende Theologen reformir⸗ 
tee Koufeſſion. Kollator ift der Senior der von Schönaihfchen Fa⸗ 
milie, als jedesmaliger Befiger des Gutes Giersdorff. Die Stipen: 
dien follen jedesmal auf drei Jahre verlichen werden. Diejenigen, 
welche auf der Friedrichsfchule zu Frankfurt a. d. D. geweſen, haben 
ein. Borzugsrecht, und. en Studirender aus der von Schönaichfchen 
Samtlie kann beide Portionen, alfo jährlich 120 Rthlr. verlangen. — 
b) Der von. Schoͤnaich Am titz ſche Stipendienfonds iſt geftiftet von 

iene Sophie Gertrude Freiin von Schönaich, aus dem Kaufe 
arolath und Beuthen, laut Urkunde d. d. Eroffen, den 18. Mai 

2700. Sie ſchenkte und legirte überhaupt 5000 Rthlr. a 6 pro Cent, 
"and. von ‚den Zinfen wurden jährlih 25 Rthlr. als Honorar für die 
evangellfchseheologiiche Fakultät, und 120 Rthir. für zwei Stipendien 
‚a 60 Rthir. ‚für zwei ſtudirende Theologen veformirter Konfeſſion be: 
flimmt. Längere Zeit. hindurch wurden die Zinfen des Kapitals nicht 
‚gezahlt, und deren Betrag nicht verwendet. Nachdem aber die Zins 
fenzahlung wieder. anfing und die Ruͤckſtaͤnde liquid waren, find die 
lesteren Eapitalifirt, und die davon auffommenden Zinfen zur Stifi 

tung eines dritten Stipendit von 60 Rthlr. jährlich beftimmt. Das 
Kapitalvermögen beträgt gegenwärtig, nach Abtrennung des der Univers 
fität fremden Antheils, 3000 Rehlr. auf die Majoratsgüter des Fürften 
u Carolath-Beuthen zu 6 pro Cent, und 500 Rthir. auf eben diefels 
en zu 5 pro Cent intabulire, und aus zwei Pofenfchen Pfandbriefen 
a 50 Rthir. zu 4 pro Cent. Die Zinfen belaufen fih daher auf 
209 Rthie., von denen 4 Rthlr. zu Verwaltungskoften, 25 Rehlr. als 
Honorar für die evangelifch stheologifche Fakultät und endlich 180 
Rthir. zu drei Stipendien A 60 Rthir. beſtimmt find, welche der 
Fuͤrſt zu Carolath⸗Beuthen mit Zuftimmung der gedachten Fakultaͤt 
konferirt. | 

2 Das Shukmannfhe Stipendium, ' 
zum Andenken des funfzigjährigen Amtsjubtlät des geheimen Staats⸗ 
minifters von Schuckmann aus freiwilligen Beiträgen und einem Zus 
ſchuß aus der Lniverficätsfaffe geftiftet. Das Kapital beſteht in 
500 Rthlr. zu 4 pro Cent, und werden die Zinfen als Stipendium 
verliehen, zu deffen Genuß die Studirenden aller Fakultäten gelangen 
koͤnnen. Die Fakultäten wechfeln aber jährtich ab, und fteht die Kol 
lation dem alademifchen Senate zu, welcher von drei Studirenden, 
Ne von der betreffenden Fakultaͤt vorgefchlagen- werden, einen wählt. 
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q) Der Stroblſche Stipendienfonds. 
Stifter ift der am 13. Juni 1807 zu Neiffe verftorbene. Syms 

nafialreftor Joſeph Strobl, welcher zu dem in Rede ftehenden Zweck 
in feinem Teſtament vom 20. Mär; 1807 einen Kapitalfonds von 
3583 Rehir. 10 Sour. ausſetzte, welcher jetzt 3641 Rthlr. 20 Sgr., 
mit 152 Rthlr. 10 Sgr. Zinfen, beträgt. Davon werden drei Stis 
pendien, jedes zu 388 Rthlr. verliehen, und das vierte Viertel ift Im Betrage 
ebenfalls. von 38 Rthir. für arme oder Franke Studirende beftimmt. 
Nur Studirende der Eatholifchen Theologie kommen zum Genuß. 

. 7) Der Werlienusſche Stipendienfonds. 
Thomas Werlienus aus Berlinchen in der Neumark gebuͤrtig, 

Sulzbachſcher und Liegnisfcher Regierungss und Conſiſtorial⸗Rath, 
übertrug laut Urkunde vom 13. Mai 1645 der Univerfitär die Ver 
waltung des von ihm geftifteten Fonds, und den Dekanen der theofo: 
giſchen, juriftifhen und medizinifhen Fakultät die Kollation der Stis 
pendien. Die Kapitalien beftehen in 6350 Rthlr. mit 255 Nehir, 
Sinfen, welche zu ſechs Stipendien verwendet werden, jedes zu 
41 Rthlr., und je zwei Stipendien für die drei Fakultäten, und von 
jeder Fakultät ein Märker und ein Schlefier. Die Stipendiaten hals 
ten fliftungsmäßig jährlich eine Rede. 

’ s) Das Wimpinafhe Stipendium. 
Bon 500 Floren, welche bei der Stadt Berlin von dem Stifter 

dieſes Stipendii, dem Profeffor der Theologie und erften Nektor der 
Univerfitäe Frankfurt, Conrad Wimpina, laut Urkunde vom Sabre 
1516 belegt find, kommen jährlih 32 Rthlr. 24 Sgr. 4 Pf. an 
Zinfen ein. Bei Berleihung des Stipendit wird auf die Fakultät 
feine NRücdfiht genommen, nur haben Fatholifche Studirende den 
Vorzug. Dem Magiſtrat zu Buchen am Odenwalde fteht die Kollas 
tion zu. — Diefe von No. 1 bis 18 aufgeführten Privarftiftungen 
geben, mit Ausichluß der Verwaltungskoften, Honorare ıc. von 195 

thlr. 6 Sgr., Behufs Unterſtuͤtzung bedürftiger Studirender, noch 
eine weitere Einnahme von 2516 Rthir. 27 Sgr. 4 Pf., es koͤnnen 
alfo mit den obigen 3505 Rthlr. 5 Sgr. circa 6020 Rthlr. zu dem 
in Rede fichenden Zweck verwendet werden. 

8 Inſtruktion für den Kurator der Untverfität zu 
Breslau Bom 12 April 1816, 

Da die Univerfität in Breslau, zufolge des Abfchnitts 1., $. 2. 
ihrer Statuten, einen Kurator am Orte erhalten, und diefer mit eis 
ner Inſtruktion für feine Kuratorial:Obliegenheiten und Verhaͤltniſſe 
—5 werden ſoll, ſo wird auf den Grund dieſer Beſtimmungen 
eſtgeſetzt: 
. 1. Der Kurator hat ſich nach dem angeführten Abſchnitte L., 
6. 2. der Statuten als dortiges Organ des Miniſterii des Innern 
fuͤr die Angelegenheiten der Univerſitaͤt in Breslau zu betrachten, und 
als ſolches denjenigen Antheil an der, dem letztern anvertrauten 
Pflege, Verwaltung, Leitung und Beauffichtigung der Univerfität 
zetpunehmen, wozu es eines Bevollmaͤchtigten am Sitze derſelben 
edarf. 

8. 2. Er wirkt daher zuvoͤrderſt in dem, was die Univerſitaͤt 
als Korporation und ihre Verfaſſung betrifft, dergeſtalt mit, 1) daß 
er zwar nicht befugt iſt, in den Gang der akademiſchen Geſchaͤfte, in 
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wie fern fie durch ben Rektor, den Senat, de Fakultaͤten und ihre 
Dekane ‚und das officium academicum verwaltet werden, einzugret 
fen, aber doch fo verpflichtet als berechtigt, darauf zu fehen, daß die 
durch die Statuten vorgezeichnete Berfaffung in allen Stuͤkken befolgt 
werde, und wenn Unregelmaͤßigkeiten darin zu feiner Kunde gelangen, 
die betreffendep akademiſchen Behörden und ‘Perfonen darauf aufs 
merkfam zu machen, oder noͤthigenfalls an das Minifterium zu bes 
richten; 2) daß die jährlichen Berichte des akademifchen Senats über 
die Beſetzungen bes Rektorats und der Defanate durch ihn und mit 
feinem Gutachten begleitet an das Minifterium gehen, und die Refos 
Iutionen des leßtern darauf wieder durch ihn an den Senat gelanı 
gen; 3) daß er Erledigungen von Lehrer : und permanenten afademis 
ſchen Beamtenftellen unverzüglich dem Miniſterio anzeigt, wobei ihm 
freifteht, wegen Wiederbeſetzung der Lehrerftellen unaufgeforderr Vor⸗ 
— zu machen, welches unmittelbar zu thun Auch dem akademi⸗ 
ſchen Senat und den einzelnen Fakultaͤten unverwehrt feyn fol. — 
Sin Anfehung der Beamtens und Unterbedienten : Stellen werben aber 
jedesmal: feine, nady Einziehung der Gutachten des Senats in Fällen, 
worin diefe nach Abſchnitt 5. $. 12. der Statuten erforderlich find, 
zu erflattenden Vorfchläge erwartet; 4) daß er ſich bemühe, zwiſchen 
den geiftlihen und weltlichen Provinzial: und Lotai⸗ Behörden und 
der Univerfität guten Willen und gutes Vernehmen zu erhalten, in 
Kollifionsfällen, welche die Univerſitaͤt feldft nicht ausgleihen kann, 
und die keinen Auffchub leiden, den erften Verſuch zur gütlihen Vers 
mittelung mache; verfpricht diefer von der einen oder andern Seite 
feinen Erfolg und ift höhere Dazwiſchenkunft nöthig, fofort deshalb 
an das Minifterium berichte, und fi) dann ferner der Univerfität als 
ein ihre Wohl beforgender Kurator, in dem was Necht und billig iſt, 
mit Nahdrud und Vorſicht annehme. 

$. 3. Das Lehrweſen der Univerfität wird zwar vom Miinifterio 
unmittelbar geleitet, welchem auch bie Entwürfe der halbjährigen 
Lektionsverzeichniffe zur Veftätigung, imgleichen die Liften über die tn 
jedem Semefter gehaltenen oder nicht zu Stande gefommenen DBors 
lefungen, dirett oder vom Senate eingereicht werden. Diefer ift aber 
verpflichtet, auch dem Kurator Abfchriften ebengedachter Entwürfe 
und Liften mitzutheilen. Auch fteht es dem Kurator zu, feine etwanis 
nen Bemerkungen und Defiderate über das Lehrweſen dem Minis 
fierio .vorzutragen, fo wie dieſes fich vorbehäft, in vorfommenden Faͤl⸗ 
len Outanten des Kurators über ' dahin einfchlagende Segenflände 
zu erfordern. 

. 4. Die nach Abſchnitt VII. $. 2. der Statuten mittelft ihrer 
befondern Vorſteher der nähern Auffiht des Kurator untergeords 
neten afademifchen Sinftitute und Sammlungen werden nach den für 
jedes derfelben erlaflenen Reglemente verwaltet, und es bat der Kurs 
rator anf deren pünftlihe Befolgung zu halten. — Veränderungen 
mit diefen Synftituten und Sammlungen, womit Abweichungen von 
der Art ihrer Gründung, von ihrer Ausftattung oder ihren Neglements 
verknüpft find, koͤnnen nicht ohne Genehmigung des Miniſterii vor, 
genommen werden. So leitet auch der Kurator die Anlage netter 
Sinftitute nach) Planen und Anfchlägen, welche zuvor von dem Mini—⸗ 
ſterio gepräft umd genehmigt find. — Es iſt aber der Kurator ver: 
bunden, in Anfehung derjenigen Inſtitute und Sammlungen, weldye 
für die ganze Univerſitaͤt Intereſſe haben, dem Senate, und in Anı 
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chung derer, welche einzelne Fakultaͤten näher angehen, den betr 
—*X Fakultaͤten von Zeit zu Zeit Gelegenheit zu geben, ſich * 
ihrer Beſchaffenheit in wiſſenſchaftlicher Beziehung vollſtaͤndig in 
Kenntniß zu feßen, wie dies die Neglements zum Theil vorfchreiben, 
imgleichen bei Entwerfung der Plane für neue Inſtitute und ihrer 
Ausführung die dabei miffenfhaftlih am naͤchſten intereffirten Pros 
fefforen zuzuziehen. WBerbefferungsvorfchläge für die Inſtitute und 
Sammlungen, welche der Senat oder einzelne Fakultäten etwa zu 
machen haben, £önnen fie dem Kurator, oder auch direft dem Mini⸗ 
erio einreichen, haben aber im letztern Falle dem Kurator immer 
bfchriften ihrer Eingaben mitzurheilen. Andererfeits ift der Kurator 

berechtigt, feine etwanigen Bemerkungen und Vorſchlaͤge über die: 
Seminarien und wiflenfchaftlihden Vereine, welche, weil von ihnen 
Das Lehrmefen weniger mit dem Dekonomifchen verflochten ift, nach 
Abſchnitt VII. 6. 4, der Statuten, unter dee Auflicht einzelner Gas 
£ultäten ftehn, den betreffenden Fafultäten.zu eröffnen, oder wenn fie 
erheblich find, dem Miinifterio vorzutragen. 

$.5. Sn Anfehung der perfönlihen Verhältniffe der Lehrer, 
Beamten und Unterbedienten der Untverfität zum Kurator, 1) wird 

. bdiefer auch für das Wohl jedes Einzelnen nad) feinem Verdienſt und 
feinem Bedürfniß forgen, und in vorfommenden Fällen bei dem Mir 
nifterio paflende Anträge machen, auch denen, die gegen Beeinträchtis 
gung ihrer Rechte fih an ihn wenden, feinen Nach, und wenn er 
Stait finden kann, auch feinen Beiftand nicht verfagen. 2) Zu Bes 
fhwerben- und Klagen über die akademiſchen Lehrer als folche, und 
den Syndikus, in allen nicht rein:rechtlihen und allgemein: polizeis 
lichen Angelegenheiten tft das vorgeordnete Minifterium unmittelbare 
Inſtanz. Doc behält diefes fech vor, in vorkommenden Rällen dem 
Kurator Aufträge zu Unterfuhungen, Berichten und Vollziehungen 
zu ertheilen, berechtigt auch denfelben, wenn Befchwerden bei ihm 
angebracht werden, die er gleich zur Kunde des Minifterii zu bringen 
Bedenken trägt, oder wenn er felbft Unredelmäßigkeiten in dem Bes 
tragen und ‚den Amtsverrichtungen obengedachter akademifcher Perfos 
nen ‘wahrnimmt, von denen er nicht gern gleich weitere Anzeige 
machen will, im Wege dev Gute und des Vertrauens zur - Abftels 

‚ fung bes Gegenftandes der Befchwerde oder des Tadels zu wirken. 
3) Saͤmmtliche Beamten und Unterbedienten ber Univerfität, den 
Syndifus ausgenommen, Eönnen aber in allen Angelegenheiten, worin 
fie nach Abfchnitt V. der Statuten unter dem Senat ftehen, bei dies 
fem , in denfelben aber auch von dem: Senat, fo wie in allen übrigen 
nicht teinsrechtlihen und allgemeinspolizeilihen‘ Sachen, unmittelbar 
beim Kurator belangt und von ihm zur Verantwortung gezogen wers 
den, und es iſt feßterer nur in wichtigen Fällen, wo es auf ernſtern 
Verweis der Oberbehoͤrde, auf Ordnungsſtrafen, Suspenfion oder 
Entlaffung anfommt, gehalten, an diefe unaufgefordert zu berichten. 
4) Wenn alademifhe Dozenten während der Ferien Reiſen inner 
halb der preuffifchen Grenzen machen, fo baben fie dies nicht allein 
dem Rektor fondern auch dem Kurator anzuzeigen. Zu Reifen auſſer 
ber Ferienzeit und in’s Ausland auch während der Ferien, müflen 
fie Urlaub bei dem Kurator nachfuchen, welcher befugt wird, Urlaub 
zu Reiſen im Sinlande auf Vierzehn Tage, ohne Angegre bei dem 
Miniſterio zu bewilligen. Jeder Urlaub auf laͤngere Zeit zu Reiſen 

Am Lande auſſer den Serien, und auf kuͤrzere in's Ausland iſt durch 
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den Kurator beim Miinifterio auszumirken. Der Rektor darf keinen 
Tag von Breslau abweſend feyn, ohne dem Kurator Anzeige davon 
gemacht, und feinen Stellvertreter diefem gemeldet zu haben. Will 
er, auch während der Ferien, auf länger als 14 Tage verreifen, fo 
ift die Genehmigung des Minifterit dazu erforderlih. 5) Die Erlaubs 
niß, nicht im Univerfitätsgebäude Kollegia zu leſen, kann von dem 
Kurator ertheilt werden. 

$. 6. In Hinſicht der Studirenden, 1) find Beſchwerden und 
. Nekurfe gegen die von den afademifchen Behörden über fie zu bands 
habende Disziplin und Jurisdiktion zwar der Negel nach unmittels 
bar bei dem vorgefeßten Minifterio anzubringen. Belangen aber Be: 
fhmwerden an den Kurator, fo ift diefer befugt, fie im Namen des 
Minifterit anzunehmen. Er kann alsdann in minder wichtigen Faͤl⸗ 
len mit den betreffenden afademifhen Behörden und Perfonen Rück 
fprahe nehmen und gütlihe Beilegung verfuhen. Wenn dies 
aber vergeblich tft, fo wie allemal in wichtigen Sachen, bat er die 
Beſchwerde fogleih an das Minifterium zu befördern, welches bei 
Refurfen gegen Erfenntniffe, die etwa bei ihm eingelegt werden, je: 

desmal ohne Aufihub und ohne alles eigne Finwirfen des Kurators 
gefchehen muß. Demfelben in Diesziplinarfachen befondere Aufträge 
zu geben, bleibt dem Minifterio vorbehalten. 2) Dem Kurator wird 
die Befugniß ertheilt, in Disziplinarfällen, die fchleunige Maaßregeln 
ber DOberbehörde erfordern, wenn die afademifche Obrigkeit entiveder 
ungmweckmäßige ergriffen hat, oder fich allein nicht zu helfen weiß, 
und deswegen den Kurator angeht, eventuell Anordnungen zu treffen, 
aber auch zus Pflicht gemacht, den Fall und die genommenen Maaf: 
regeln dem Minifterio unverzüglich jur Veranlaſſung des Nöthigen 
einzuberichten. 3) Alle Liften und Nachiveifungen üder die Studis 
renden, welche vorfchriftsmäßig jährlich oder halbiährlih eingereicht 
werden müffen, gehen durch den Kurator an das Miniftertum. 

$. 7. Vermoͤge der Auffiche, welche der. Kurator über alle zur 
Univerfität gehörigen Grundſtuͤkke und Gebäude führt, forgt er dafür, 
daß diefelben im guten Stande erhalten, zum Beſten der Univerfität 
benugt, und in Anfehung bürgerlicher und militärifcher Laften nicht 
prägravirt werden. Die Plane, Riffe und Anfchläge zu großen Haupts 
veparaturen, Verfchönerungen und neuen Anlagen legt er dem Mi: 
nifterio zur Prüfung und Genehmigung vor, und leiter nächftdem bie 
Ausführung — Ferner ift er gehalten, Verpachtungen, Vermiethun⸗ 
gen und Verkäufe von Univerfitäts:Srundftüffen und Pertinenzien in 
und aufferhalb Breslau mit Zuziehung des Univerfitäts :Syndifus, 
und nie ohne Genehmigung des Minifterit vorzunehmen, ohne deffen 
Beftätigung Fein über diefe Gegenftände gefchleffener Kontraft Guͤl⸗ 
tigkeit hat. — Auch zu der Erlaubniß, in afademifhen Gebäuden 
Mi Miethsgeld zu wohnen, bedarf e8 der Genehmigung des Mis 
nifterii. 

$. 8. Was die Vermaltung der Einkünfte, des Kaffens und 
Rechnungs; Wefens der Univerfität und aller dazu gehörigen Snftitute 
betrifft, fo 1) bat der Kurator für puͤnktliche Einziehung aller Unis 
verfitätseinfünfte zu forgen, die desfalls nöthige Korrefpondenz auch 
mit den Provinzialbehörden zu een und alle dazu zweckdiens 
lichen Maaßregeln einzuleiten. 2) Er beforgt die Abbezahlung der 
Schulden, imgleichen unter Zuziehung des Univerfitäts :Syndikus die 
Ausleihung und Umfesung von Kapitalien und die etwanige Aufs 
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nahme von Anleihen, ift jedoch in allen biefen Sachen an die vors 
her einzuholende Genehmigung des Miniſterii gebunden, auffer in 
wie fern der Etat eine beflimmte Summe zur Schuldentilgung auss 
wirft, weiche er zu dieſem Zwekke ohne Anfrage in einzelnen Fällen 
verwenden kann. 3) Er entwirft die Kaffen: Etard und reicht fie 
dem Miniſterio zue Prüfung und VBollgiehung ein, wobei es ihm 
freifteht, Vorfchläge zu zweckmaͤßigen Veränderungen in den Auss 
gabefäßen zu machen. Er führt die Auffihe über fämmtliche zur 

niverfität gehörige Kaſſen, ſieht dahin, daß fie nach den allgemeinen 
und fpeziellen Kaffen : Neglements und Vorſchriften verwaltet werden 
und beforgt ihre Revifionen. Für jede Unregelmäßigfeit, welche durch 
genaue Auffiht von feiner Seite hätte verhuͤtet werden Eönnen, i 
er nach den Umftänden ganz oder mit verantwortlich. 5) Alle etats⸗ 
mäßigen Anweifungen zu Zahlungen werden von ihm oder durch ihn 
erlaffen. Zu Anmeifungen, die von den Etatsbeflimmungen abmeis 
chen, imgleihen auf die Beftände und auf die vafanten Etats: Pos 
fitionen, ift die Genehmigung des Minifterit vor ihrer Erlaffung eins 
zubolen. 6) Er nimmt den Verwaltern fämmtlicher zur Univerficde 
gehoͤrigen Kaſſen die Jahresrechnungen ab, welche von ihm dem Mis 
nifterio vorgelegt, und von diefem nach Erledigung etwaniger Erinnes 
rungen dechargirt werden. 

$. 9. An der Vermaltung der milden Stiftungen bei der Uni— 
verfität nimmt er den, aus der ihm anvertrauten Aufficht über das 
gefammte Finanzweſen derfeiben flieffenden und Abfchnitt X. $. 7. 
der Statuten noch befonders beftimmten Antheil, jedoh in dem 
Maaße, daß die betreffenden akademifchen Behörden auch zu den 
Denefizien, die keine fliftungsmäßigen Verweſer haben, die Percipiens 
ten defigniren, falld diefe nicht vom Miniſterio beſtimmt werden, ber 
Kurator aber nad) ihren Präfentationen oder den Aufträgen des Mt 
nifterii die Anweifungen erläflt, imgletchen, daß der Senat die Stellen 
an den Freitiſchen vergiebt, und die Speifung durch die Ephoren 
und den Rektor beauffichtigt, der Kuraror aber mit Ruͤckſicht auf bie 
Gutachten des Senats die Kontrafte mit den Speifewirthen abſchlieſſt 
und die Gelder -anmweifet. Uebrigens Eontrolirt der Kurator die ftifs 
tungs: und vorfchriftsmäßige Verleihung aller afademifchen Üenefizien. 

. 10. &o oft der Kurator zu feinen Sefchäften der Akten des 
Senats, der Fakultäten und einzelner Inſtitute bedarf, kann er fie 
ich brevi manu vorlegen laſſen. So auch iſt die Univerſitaͤt verbuns 
en, ibm über alles, worüber er in Beziehung auf feine Kuratorials 

gefchäfte von ihren Behörden oder einzelnen Mitgliedern Auskunft 
erfordern follte, die nöthigen Data vollftändig und prompe zu liefern 
und ihm jeder Zeit wohlerwogene Sutachten, fo oft er fie verlangt, 
mitzutheilen, 

$. 11. Der Kurator iſt zu allen Feierlichkeiten der Univerſitaͤt 
einzuladen, und ihm ift überhaupt von Seiten der Univerfität und 
ihres Perfonals diejenige Ehrerbietung zu erzeigen, welche dem Stell, 
vertreter des ihr vorgeordneten Minifterii und ihrem für ihr Beſtes 
thaͤtigen Pfleger gebührt. 

. 12. Alle Erlaffe und Eingaben an den Kurator werden adrefs 
fire: An Ein Königlihes Kuratorium der Univerfität Breslau. Dies 
felbe Anrede wird im Zufammenhange gebraudt. Die Berichte und 
Schreiben des Kuratgrs werden unterzeichnet: Königliches Kurato— 
rium dee Univerfität Breslau, und unterfchrieben vom Kurator, 
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6. 13. Gegenmwärtige Inſtruktion, in weicher paffende Modiſika⸗ 
tionen, wenn die Umſtaͤnde dergleichen erfordern, vorzunehmen bag 
unterzeichnete Miniftertum fich vorbehäft, tft nicht allein den Ku⸗ 

rator der Lntverficät Breslau, fondern auch fämmtelichen Behörden 
und Perfonen derfeiben zur Nachachtung in ihren Verhäfeniffen zum 
Kurator vorgezeichnet. — Berlin, den 12. Aprit 1816. 

Minifterium des Innern. 
v. Schuckmann. 

9. Statuten der Koͤniglichen Univerſitaͤt zu Breslau. 
Vom 21. Februar 1816. 

Mir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preufs 
fen 0. ꝛc. Nachdem Wir durch Unfern Kabinetsbefeht vom 24. April 
1811 die Verlegung der Univerfität von Frankfurt a. d. O. nah Bres⸗ 
lau, und ihre Verbindung mit der an letzterem Orte befindlichen zu Eis 
ner Anftalt verordnet haben, auch die Univerſitaͤt je Breslau ſchon fett 
dem Monat Oktober 1811 nach dem unterm 3. Auguſt deſſelben Jah⸗ 
res vollzogenen Vereinigungsplane, und der unter gleichem Dato erlaſ⸗ 
enen Kabinetsordre in Thaͤtigkeit iſt; ſo wollen Wir dieſer Unſerer 
niverſitaͤt die nachſtehenden, in dem 6. Al. gedachten Bereinigungs: 

plans vorbehaltenen Statuten nunmehr hierdurch ertheilen, und indem 
Wir ſaͤmmtliche Mitglieder der Univerſitaͤt, ſo wie die Behoͤrden an⸗ 
weiſen, fi danach zu achten, tollen Wir die fruͤhern Statuten, ſo⸗ 
wohl der vormaltgen Univerfität zu Frankfurt a. d. O., als auch der 
ehemaligen Leopoldinifchen Untverfität zu Breslau, hierdurch aufheben, 
und außer Kraft, wie auch die nachfolgenden Beſtimmungen in allem, 
was die Verfaffung angeht, an die Stelle ded oben erwähnten vorläus 
figen Vereinigungsplans feßen. 

Erfter Abfchnitt. Von der Untverfität überhaupt. 
F. 1. So wie die Univerfität zu Breslau den gleichen Zweck mit 

andern Untverfitäten in lnfern Staaten bat, nämlich die allgemeine 
und befondere wiffenfchaftlihe Bildung gehörig vorbereiteter Juͤnglinge 
durch VBorlefungen, und andere alademifche Uebungen fortzufeßen, und 
fie zum Eintritt in die verfchiedenen Zweige des höheren Staates und 
Kirchen⸗Dienſtes tüchttg zu machen, fo fol fie auch, als Lehranftalt und 
als eine privilegirte Korporatton unter Unſerm Landesväterlichen Schuße, 
alle wefentlichen Nechte einer Univerfität genießen, vorzuͤglich auch das 
Recht, die im folgenden nambaft zu machenden afademifhen Würden 
zu ertbeilen. — Sie nennt fich die Univerfität zu Breslau, und im Las 
teinifchen Universitas Jıtterarum Vratislaviensis, und bedient fich ſowohl 
Bene derjenigen Öffentlichen Siegel, welche die vormalige Univerfirät in 
rankfurt, die Eathofifchstheologifche Fakultät aber desjenigen Siegels, 

weiches diefelbe bisher geführt hat, jedoch mit der aus der Kombination 
fließenden Veränderung in den Uinſchriften fämmtlicher Stegel, als 
auch ‚der übrigen herkoͤmmlichen Ehrenzeichen der Liniverfitäten. 

$. 2. Die LUniverficäe fteht in allen Stüffen unter der Aufficht 
und Leitung Unſers Minifterit des Innern, erhält aber einen jedesmal 
von Uns felbft auf den Vorſchlag gedachten Miniſterii zu ernennenden 
Kurator in Breslau, welcher im Allgemeinen zum Organ deſſelben an 
Ort und Stelle dienen, infonderheit aber die Aufficht Über alle zur Uni⸗ 
verfität gehörigen Gebäude und Grundſtuͤcke, imgleichen die Oberaufficht 
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Aber alle mit ihr verbundenen wiſſenſchaftlichen und Kunſt⸗Sammlun⸗ 
gen, Kabinette, Muſeen, Apparate und Inſtitute nach den unter Ab⸗ 
fchnite VII. enthaltenen Beſtimmungen führen, neue Anlagen und Eins 
richtungen Teiten, die Verwaltung des Dermögens, imgleichen des ges 
fammten Kaſſen⸗ und Rechnungs⸗Weſens der Untverfität wahrnehmen 
und für diefe Gefchäfte, fo wie in allen feinen Beziehungen, ſewehi 
zum vorgeſetzten Miniſterio, als zu der Univerſitaͤt von erſterem mit 
einer Inſtruktion verſehen werden ſoll. 

$. 3. Die Univerſitaͤt befteht: 1) aus der Geſammtheit der Lehr 
renden, ſowohl der von Uns und Unferm Minifterio des Innern ber 
rufenen und angefteliten, orbentlichen und aufferordentlichen Profefforem 
als auch aus den ohne befondern Beruf, aber mit Genehmigung u 
Authorität- der Univerfitäe unter dem Namen der Privatbozenten an dem 
Lehrgefchäft Theilnehmenden; 2) aus den in den Verzeichniffen der Unts 
verfität eingetragenen oder immatrikulirten Studirenden; 3) aus den 
ur Serhäftsführung der Univerſitaͤt nothwendigen, ihres Orts nams 
aft gemachten Beamten und Unterbedienten. | 
— A. Der höhere wiſſenſchaftliche Unterricht, deſſen Ertheilung 

der Zweck der Univerſitaͤt iſt, zerfaͤllt nicht, wie gewoͤhnlich, in vier, 
ſondern, der hier obwaltenden Verhaͤltniſſe toegen, in fünf folgende Abs 
theilungen: die theofogifch sproteftantifches Die theologiſch⸗katholiſche; 
die juriſtiſche; die medizinifche, und die philoſophiſche; zu welcher Letz⸗ 
tern, aufler der eigentlichen Phitofophte, auch die mathematifhen, nas 
turwiſſenſchaftlichen, hiſtoriſchen, Pen und ſtaatswiſſenſchaft⸗ 
lichen, oder fo genannten @ameraliftifchen Disziplinen treten. 

Jede diefer fünf Abtheilungen ehe unter der befonderen, 
unten näher zu beftimmenden Auffiht und Leitung derjenigen, welche 
wir als ordentliche Profefforen für diefelbe berufen und befolden, deren 
Sefammtheit daher die fünf Fakultäten bildet, an welche fih ſowohl 
die übrigen Lehrer, die aufferordentlihen Profefforen und Privatdozens 
ten, als auch die Studirenden anfchließen. 

$. 6. Um die Rechte und gemeinfanten Angelegenheiten der Unis 
verfität wahrzunehmen, um über die Studirenden die allgemeine Aufs 
fiht zu führen, und die disziplinarifche Auchoricät ber fie auszuuͤben, 
wie auch, um über die Angelegenheiten der Univerfitäten an das ihr 
vorgefeste Miniftertum zu berichten, und mit Unfern übrigen Staates 
behörden zu verhandeln, befteht in der Untverfitdt ein Ausfhuß der or⸗ 
dentlichen Profefforen unter dem Namen des Senats, an befien Spiße 
der Rektor der Univerſitaͤt als Präfes fich befindet. 

$. 7. Die Univerfitäe genießt für Druckſchriften, welche fie unter 
ihrem Namen und mit Unterzeichnung des Rektors erläfft, Cenſurfrei⸗ 
heit. Derfelben erfreuen ſich aud alle ordentlichen. Profefforen, in Ans 
fehung aller wiffenfchaftlichen, nicht die zeitigen, politifchen Verhättniffe 
betreffenden Schriften, welche fie unter Beiſetzung ihres Namens und 
Karakters herausgeben, unter der eigenen Berantwortlichfeit, daß in 
ihren Schriften nichts erfcheine, was den Geſetzen entgegen tft. 

. 8 Der Rang der ordentlichen Profefforen untereinander riche 
tet fich für jetzt nach dem Datum ihres erften ordentlichen Pröfeffors 
Matents an irgend einer Untverfität. Bei Eünftigen Anftellungen neuer- 
Profeſſoren, das in jedem einzelnen Fall Angemeffene darüber zu bes 
ftimmen, ‚bleibe dem vorgebachten Miniſterio, unter Unferer jedesmalis 
gen Genehmigung vorbehalten. 
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Zweiter Abſchnitt. Bon den Fakultäten und Ihren 
Defanen ' 

$. 1. Die Sefammtheiten der für ein jedes der oben benannten 
Unterrichtsgebiete, das theologifch s proteftantifche, das theofogifch :fathos 
lifche, das juriftifche, das medizinifche und das philofophifche, von Uns 
mit dem Prädikat der ordentlichen Profefforen berufenen und bes 
foldeten Lehrer bilden die refp. Fakultäten im engeren Sinne, wo die 
Fakultäten auch als Behörden betrachtet werden; im meitern Sinne 
begreift jede Fakultät als Ichrendes Korps auch die zu ihr gehörenden 
aufferordentiihen Profefforen und Privatdozenten in fi. jeder neu 
angeftellte ordentliche Profeffor wird in einer Fafultätsfißung von dem 
—* den aͤlteren Mitgliedern vorgeſtellt, und in die Fakultaͤt ein⸗ 

uͤhrt. 
a $. 2. Wenn in einer oder der andern Fakultät nur einigen ors 
dentlihen Profefloren vorzugsweife die unten zu beflimmenden pefuniäs 
ren Vortheile der Fakultät beigelegt find, fo thut diefes der Theilnahme 
der übrigen an ben wefentlichen Rechten und Verpflichtungen der Fa⸗ 
kultaͤt keinen Eintrag, fondern fie find gleichermweife ordentliche Mitglies 
der berfelben. Jedem aber, ber von Uns als ordentlicher Profeſſor 
einer Fakultät berufen wird, liegt ob, in Szahresfrift, falls er den 
Doftorgrad noch nicht hat, ihn bei derfelben zu erwerben, oder falls 
er ihn bat, denjenigen Präftationen, welche die Fakultät zur Aufnahme, 
ihrem Reglement gemäß, fordert, zu genügen, widrigenfalls für ihn die 
Ausübung aller Vorrechte eines ordentlichen Profefiors fo lange: fuss 
pendirt wird. . 

$. 3. Jede Fakultät tft in solidum für die Vollſtaͤndigkeit des 
Unterrichts in ihrem Gebiet in fo weit verantwortlich, daß jeder, der 
drei volle auf einander folgende Jahre den Studien auf der Univer⸗ 
fität obliegt, Gelegenheit haben muß, über alle Kauptdisziplinen ders 
felben Borlefungen zu hören. Hierbei dürfen jedoch auffee den Vor⸗ 
lefungen der öffentlichen ordentlichen Profeſſoren, felbft auch die der 
aufferordentlichen, nicht aber die der Privatdozenten, mit in Anfchlag 
gebracht werden. 
94. Um aber diefer Verantwortlichkeit genügen zu £önnen, bat 
bi das Recht, Unferm Minifterio, wenn fie fih für zu ſchwach befest 
äft, mit Gründen belegte Vorftellungen zu machen, und fi, wenn fie 

nachweifen kann, daß eine jener Hauptdisziplinen in dem für den Kurſus 
beftimmten Zeitraum von feinem der vorhandenen Lehrer habe gelefen 

. werden innen, für diefen Gegenftand auffer Verantwortlichkeit zu ers 
flären. | 

$.5. Wenn ein ordentlicher Profeffor in feiner Beftallung für 
eine beftimmte Disziplin befonders berufen ift, fo giebt ihm diefes nicht 
etwa das Recht, mit Ausfchluß anderer diefe Disziplin allein zu leh⸗ 
ren, wohl aber ift er alsdann derjenige, an den fi die Fakultät für 
diefen Segenftand zuerft und vorzäglich zu halten. hat. 

6. 6. Vermoͤge des Auffichtsrehts auf ihe gefammtes Unterrichts 
gebiet, ruht in der Fakultät allein das Recht, die gelehrten Würden zu 
ertheilen, wenn diefes gleich unter der Authorität der gefammten Univer⸗ 
[ei ausgeübt wird. Eben fo auch ertheilt fie allein die Erlaubniß, 
Borfefungen über ihr Gebiet unter ihrem Rubrum in das Verzeichniß 
der Univerſitaͤt rüffen und am ſchwarzen Brette anfchlagen zu laflen. 

6: 7. Aus der Verantwortlichkeit der gefammten Univerſitaͤt und 
‘ 



jeber Fakultaͤt insbeſondere für den ordentlichen Fortgang der Vorleſun⸗ 
gen, folgt au die Verpflichtung für jeben Dozenten, wenn er bie 
Univerfität auffer den "Ferien auf länger als drei Tagen verläffe, auffee 
dem bei dem Miniſterio durch das Kuratorium nachzufuchenden Urlaub, 
auch dem Rektor und dem Dekan ber: Fakultät davon Anzeige. zu ma 
hen. Sonft kann jeder Dozent zu Reifen innerhalb des Preufifchen 
Staats, während der ganzen Zeit jeder Ferien und auffer den Serien, 
auf drei Tage Urlaub von dem Kuratorio allein erhalten." Sjeder, Urs 
laub zu Seifen ins Austand, und zu Reifen auch im Inlande, auſſer 
den Ferien auf länger als drei Tage, wird aber. vom Miniſterio ertheite. 

$. 8. Zur Leitung ihrer Geſchaͤfte erwaͤhlt jede Fakultät aus :threr 
Mitte auf Ein Jahr jedesmal einen Dekan.  - En 

$. 9. Die Dekane werden jedesmal" innerhalb zweier Tage 'nach 
erfolgter Wahl des Rektors gewählt, und die Gemwählten dem Senate, 
son diefem aber vermittelft des Kuratorii dem vorgefeßten Miniſterio 
zugleich mit der Rektorwahl angezeigt. Jedoch erfolgt die Uebernahme 
des Defanats erft an dem zum Meftorwechfel und zur Erneuerung des. 
Senats beftimmten Tage. 
910. Jedes Fakultätsmitglied hat das Mecht, jedoch nur eins 
mal das Dekanat auch ohne Anführung beftimmter Gründe abzu⸗ 
ehnen. £ 

6. 11. Wenn ein Fakultaͤtsmitglied Frank, oder erlaubter Weiſe 
abweiend ift, darf es zur Dekanatswahl feine Stimme ſchriftlich abge⸗ 
ben, muß aber auch zugleich feine Erklärung, ob es das Dekanat anzus 
nehmen geneigt fed, einfenden. ' nu 

. 12. Der Dekan eröffnet alle an die Fakultät gelangenben Ver⸗ 
fügungen, Zufchriften und Geſuche, und bringt fie, fo wie feine eigenen 
oder eines jeden Fakultaͤtsmitgliedes Propofitionen bei der Fakultät zur 
Berathſchlagung, die nach feinem Gutbefinden eine muͤndliche oder fchrifts 
liche feyn kann, Er kann aber mit Ausnahme deſſen, was in den ge 
wöhnlichen Gang der ihm befonders fommittirten Geſchaͤfte gehört, für 
fih nichts verfügen oder beantworten. : oo 

5. 13. Er beruft, fo oft er es nöthig hält, zur Berathung bie 
Fakultät: zufammen, in deren VBerfammlung er den Vorfiß führt, "und 
bringt ihre Befchläffe zur Ausführung. erzu gehört auch, daß:er 
die Promotionen verrichtet, oder durch ein anderes Mitglied :der. as 
fultät, melches er dazu einladet und ad hunc actum als PBrodefanns 
£onftituirt, verrichten laͤſſt, jedoch tft Eein anderer diefe Subſtitution, 
—5 unvermeidlicher Verhinderung des Dekans, zu uͤbernehmen 
verp tet. 

$. 14. Die Fakultaͤten verſammeln ſich in der Regel im Univer⸗ 
ſitaͤtsgebaͤude; und nur in auſſerordentlichen Faͤllen, z. B. bei Unpaͤß⸗ 
lichkeit des Dekans, hat dieſer das Recht, die Verſammlung in. feiner 
Wohnung abzuhalten. J 

$. 15. Saͤmmtliche zur Fakultaͤt gehörigen Lehrer, fo wie auch 
Profefloren aus andern Fakultäten, welche über einen zu ihrer Fakul⸗ 
tät nicht gehörigen Gegenſtand unter dem Rubro der fompetenten: ar 
kultaͤt leſen wollen, reihen dem Dekan die. Anzeige der beubfichtigten 
Borlefungen .ein,.morauf die Fakultät zur Revifion derfelben, in Bezug 
auf ihre Verantwortlichkeit zuſammen berufen wird, und darauf vom 
Dekau die Lektionen fir das :allgemeine Verzeichniß geordnet, und dem 
Profeſſor der alten Klaffifchen: Literatur. eingereicht werden, welchem Les 
teen Diefes zu vedigiven und mit einem: Prosemio zu ver chen: obliegt. 

- — — — — — 



6. 16. Eben fo Äberreicht jeder Behrer halbjaͤhrlich Die namentlichen 
Liften der Zuhörer in allen zur Fakultät gehörigen Borlefungen dem De: 
tan, welcher verpflichtet tft, auf diejenigen, Die ihm auf dieſem Wege 
als unfleißig befannt werden, ein wachſames Auge zu haben, und bes 
rechtigt, jede hierauf Bezug habende beliebige Unterſuchung entweder 
ſelbſt einzuleiten, oder den Rektor um deren Einleitung zu_erfuchen. 
617. Sede Fakultaͤt tft verpflichtet, halbjährlich, oder fonft fo oft fie 
wit, die bei ihr eingefchriebenen Studirenden. wegen ber Rollegien, bie fie 
hören; zuvernehmen, und fieducch die £iften, welche ihre eigne Mitglieder über 
ihre Zuhörer führen, zu kontrolliren, wobei fie Folgendes zu beachten hat: 
e) Findet es fich, daß ein Studirender binnen einem halben Jahre gar 
Eein Kollegium gehört hat, fo wird er darüber vor der verfammelten 
Fakultaͤt von dem Dekan vernommen, und erhält, falls er Eeine gültige 
Entfchuldigungsgrände beibringen, und darüber den Beweis führen kann, 
eine ernfiliche Zurechtweiſung. Wer aber ein ganzes Jahr lang, unge: 
achtet der ihm gewordenen Erinnerung, fein Rollegtum gehört hat, ohne 
ſich darüber gründlich entfehuldigen zu können, wird auf den desfalls 
von der Fakultät beim Senat zu machenden Antrag von ber Univer⸗ 
fität exkludirt. b) Behauptet jemand, bet andern Fakultäten feine Kol 
legten gehärt zu haben, während er bei der feinigen keins gehört bat, 
fo muß er dies durch die Zeugnifle der Profefforen, deren Vorlefungen 
ee beigewohnt zu haben angiebt, beweiſen. c) Scheint es der Fakultät, 
daß Jemand zu lange bei den Worbereitungsfollegten verweile, oder 
auch nur weniger Vorleſungen über fein eigentliche® Bach befuche, als 
thm ihrer Meinung nach zuträglich iſt, ſo muß fie ihn über die Gründe 
hören, und ihm nach Befinden derfelben rathen, mit der Anfündigung, 
daß die Nichtbefolgung ihres Nathes Einfluß auf fein afademifches Zeug: 
niß haben werde. d) Folgt er dem Nathe in dem Grade nicht, daß er 
die Zeit feines Aufenthalts. auf der Univerſitaͤt hindurch gar fein Kols 
legium bei ihr hört, ohne doc, zu einer anderen Fakultät übergegangen 
zu ſeyn, fo hat fie das Necht, ihm ihr Zeugniß ganz zu Yverfagen, und 
es darauf anfommen zu laffen, wie ihm die. Zeugnifie, die er fich fonft 
etwa verichafft hat, bei den Stantsbehörden, bei welchen er fih um Ans 
ſtellung meldet, helfen werden, und wie er in der desfalls mit ihm vors 
unehmenden Prüfung beſteht. e) Hat er weniger Kollegia bei feiner 
—*X gehoͤrt, als dieſer zu einem vollſtaͤndigen Kurſus bei ihr noͤthig 
zu ſeyn ſcheinen, fo muß fie in dem Zeugniß bemerken, er babe nur 
diefes und jenes beftimmte Kollegium über Disziplinen feines Haupt: 
faches gehört, und den Staatsprüfüngsbehörden dadurch einen Finger: 
zeig geben, defto fchärfer auf die Luͤkken zu fehen. f) Ueberhaupt ſteht 
es der Fakultaͤt, zu welcher ein Studirender ſich befennt, wenn dieſer 
bei feinem Abgange von ber Univerfität, oder fonft ein Zeugniß von ihr 
fordert, frei, es ihm nur in dem Maaße zu geben, als er ihre Kollegia 
gehört hat, und ihm zu überlaffen, wegen der übrigen etwa befuchten 
von. den einzelnen Profefloren Zeugnifie. beizubringen. 

$. 18. Der Dekan trägt die neu angefommenen Studivenden, 
welche ihm ihre Matrikel vorzeigen, und ihren Entſchluß, ſich zur Gas 
kultaͤt zu befennen, erklären, in das Album ber Fakultät ein, und ers 
theilt ihnen darüber bie Defheinigung. Daſſelbe gilt von denen, welche 
von einer andern Fakultät zu der feinigen übergeben. Ed muß jedoch 
über die von einer Fakultät zu einer andern freiwillig Lebertretenden 
eine Kommunikation der betreffenden: Sakulcäten unter einnnder vorher 
Dtatt finden, und Fein Studiremder bei einer andern Fakultaͤt einge: 
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det; von ſeiner Mel⸗ ſorieben werben, che bevjenigen, mezu er bieher geboͤr 
dung bei jenet Anzeige gefchehen, und Erfundigung über ihn won Ders 
felben eingezogen worden iſt. Ze Ä 

$ 19. Der Dekan fordert fämmtlihen Lehrern ihre Erklärung ab, 
was für Stydirende jeder als ausgezeichnet nambaft zu machen mifle, 
auf deren Grund dann in einer Fakultaͤts verſammlung die Fifte der Aus⸗ 
gezeichneten, halbjährlich zufamımengetragen wird. j u 

6. 20. Aus den Zeugniffen der einzelnen Drofeffoxen, hie ihm eins 
‚gereicht werden, ertheilt ex den Studixenden die vor dem Abgang nder 
ſonſt erforderlichen Zeugniſſe, über den Befu der Vorlefungen und den 
bewieſenen Fleiß, im Namen und unter dem Siegel: der Fakultät, fo 
wie er. auch diejenigen, welche ihren. Abgang, oder Uebergang zu einer 
andern Fakultät anzeigen, im Albo bemerf& oo 

- 9 21. Die, Einkünfte des Dekans befiehen theils in dem, was 
ibm von. dem eigenen Vermögen der Fakultaͤt, und. der mit derfelben 
infonderheit, oder der Univerfität im Ganzen -verbugdenen Stiftungen 
zukommt, theils in dem, was von Fafultätsinftriptiongs, Zeugnißs und 
Promotions:Gebuͤhren nach den von dem Miniſterio darüber erlaſſenen, 
oder zu erlaffenden Verfügungen und Reglements ihm zufaͤllt. 

4 22. Der Dekan bat das Album und die Siegel der Fakultät 
wie and) ihre jchriftlichen Verhandlungen in feinem Befchluß, und i 
dafür verantwortlich. J 

6. 23: Jede Fakultaͤt beſorgt zwar die Verwaltung des ihr eiges 
nen Bermögens, jedoch unter Aufficht des Kuratorii, ohne defien und 
des vorgeordneten Minitterii Genehmigung Fein Kapitel ausgelichen, 
oder aufgenommen werden darf, dem auch jährlich ein. Rechnungsab⸗ 
ſchluß norgelegt werden muß. oo Zu or, 

$. 24. Bas die Verhäteniffe der beiden theologifchen Fakultäten 
infonderheit anlangt, fo haben fie gleichen Rang, und wechſeln daher 
jährlich unter einander in der Ordnung, ſowohl im, Lektionsverzeichniſſe, 
worin -fie abgefondert von einander aufgeführt werden, als aud bei 
Feierlichkeiten und in den LUnterfchriften. Jede von .beiden verrichtet 
die Fakultaͤtsgeſchaͤfte für fih, und hat zur Leitung derſelben ihren. eiges 
neu Dekan, fo wie auch jede von beiden die aus dieſen Gefchäften ent: 
fnringenden Emolumente für ſich behält und vertheilt: — Die protes 
ftantifch:theologifcye Fakultät behält das in Kapttatien, :Stiftungen und 
Stipendienantheilen beitehende Pekulium, welches von Frankfurt aus 
mit ihr verbunden: ift, oder in der Folge ihe zufallen möchte, eigenthuͤm⸗ 
lich, verleihet auch für fich die Stipendien, deren Kollation. ber theolo: 
giſchen Fakultät der ehemaligen Univerſitaͤt in Frankfurt zuſtand. — 
Gleiche Abfonderung des jegigen oder Fünftigen ‚Vermögens der jegigen 
oder künftigen Stiftungen findet auch in Anfehung der katholiſch⸗theo⸗ 
logiſchen Fakultaͤt Statt, welcher auch aufs Neue hierdurch zugefichert 
wird, daß von den Intverfitätseinfünften jährlich wenigftens Bier Taus 
fend Thaler allein für fie tm Etat ausgeſetzt, und zu feinen andern 
Univerfitätsbedärfnifien. in Anfpruch genommen werden follen. 

Dritter Abſchnitt. Von dem Reftor und dem Senate 

1. Ron Befiellung des Rektore und des Senats. 

6 1. Das Recht, den Rektor und den Senat, fo weit legte 
wäblber feyn foll, aus ihrer Meitte zu wählen, fieht der Geſamr 
der ordentlichen Profefforen zu, und follen darüber -die folgendr 
bern Beftimmungen Statt haben. 

= 



.6, 2. Rektor und Senat werden jedesmal auf Ein Jahr , 
und gefchieht die Wahl des Fünftigen Rektors am 1. Auguft, oder 
wenn biefer auf einen Sonntag fällt, am 2., in einer von dem zeitigen 
Rektor ausdräcdiich zu diefem Zweck auszufchreibenden Verſammlung 
aller ordentlichen Profefioren, bei welcher jeder zu erfcheinen, ober durch 
gültige Gruͤnde fich ſchriftlich zu entfchuldigen gehalten ift. ’ 
8.3 Jeder Wählende wirft den Namen deſſen, den er zum Re 

tor ernannt wuͤnſcht, in das Wahlbecken. Die gleichnamigen Zettel wer⸗ 
den von dem zeitigen Rektor unter Kontrolle des Sekretaͤrs gezählt, 
:und dee Stimmenbefund verzeichnet; bie drei Kandidaten, weiche bie 

- meiften Stimmen baden, werden hiernaͤchſt auf die enge Wahl geſetzt. 
Sollte hierbei über eine Stimmengleichheit zu entfcheiden feyn, fo ges 
fchiehet dieſes durch das Loos. 

6. 4. Ueber die drei Kandidaten der engen Wahl wird nun auf 
—5* — Weiſe aufs Neue geſtimmt. Erhaͤlt einer von den dreien die 
abfolute Majoritaͤt, fo iſt die Wahl beendigt, und er wird als gewaͤhlter 
Nektor defignire. Iſt diefes nicht der Fall, fo werden die zwei, welche 
‚die meiſten Stimmen haben, zu einer legten Wahl gebracht; follte auch 
hierbei über eine Stimmenmehrheit entſchieden merden müffen, fo ges 

ſchieht es ebenfalls Durch das Loos. Wer auf diefer letzten Wahl die 
meiften Stimmen erhält, oder wenn Sleichftimmigkeit eintritt, wen das 
Loos trifft, Fü zum Rektor gewählt. g 

6.5. er das Rektorat nicht annehmen will, kann dies entwes 
ber, indem er auf die enge Wahl gebracht wird, oder nach der definitis 
von. Wahl erblären. In beiden Fällen tft er fchuldig, feine Gründe ans 
zugeben, er tritt bier ab, und die Verfammiung entfcheidee durch 
einfache Abftimmung, ohne alle Erläuterung oder Debatten, ob feine 
Gründe für gültig anzufehen find, oder nicht, weicher Entſcheidung er 

ſich unterwerfen Nur der zeitige Rektor und feine beiden unmits 
telbaren Vorgänger haben das Recht, das Rektorat ohne weitere Gründe 
anzugeben und ohne Stimmung abzulehnen. Wenn die Stimmen über 
die Ablehnung glei getheilt find, fo wird die des Ablehnenden ſelbſt 

als hinzukommend angefehen, und die Ablehnung ft guͤltig. 
- $. 6. Jeder abweſende Wähler ift deshalb verpflichtet, zur Wahl⸗ 

verſammlung feine fchriftliche Erklärung verfiegele einzufchiften, ob er, 
falls die Wahl ihn trifft, diefelbe annehmen wolle, oder nicht, und über 
diefe. im letztern Falle gehörig zu motivirende Erklärung wird, wie über 
die des anmwefenden, entfchieden. Wer dies verfäumt, wird als einwil⸗ 
ligend betrachtet. Die eingelaufenen Erklaͤrungen, deren man nicht bes 
darf, werben in der Verſammlung uneröffnet verbrannt. 

$. 7. Lehnt Jemand vor der engern Wahl ab, und werben feine 
Gründe gültig befunden, fo wird die engere Wahl mit Ausfchluß feiner 
gebildet. Lehnt der definitiv Gewählte ab, und wird feine Ablehnung 
angenommen, fo wird über die beiden, welche mit ihm auf der engern 
Wahl waren, noch einmal geftimmt. 

: 9 8 Die getroffene Wahl wird fofort von dem Rektor und Se⸗ 
nat, mit Einreichung des Wahlprotofolls, vermittelft des Kuratorit dem 
vorgefegten Mintfterio angezeigt, welchem die getroffene Wahl zu beftäs 
tigen, oder eine neue zu veranlaflen zuftehe. P 

6. 9. Iſt die ‚getroffene Wahl beftättgt, fo macht dies der Senat 
den fämmtlichen Wählern per circulare befannt, Fr fie nicht beſtaͤtigt, 

Hat der Rektor, nad dem Senate gemachter Kommunikation, die 

* 
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Geſammtheit der ordentlichen Profeſſoren abermals zuſammen zu beru⸗ 
fen, welche dann zu einer neuen Wahl fchreitet. 

$. 10. Wenn das Rektorat vor dem zur Wahl befimmten Ters 
min durch Tod, oder Abberufung oder Abdikation, welche jedoch alles 
mal der Seneomigung des Minifterti bedarf, erledigt wird, fo hat dies 
fes zu entfcheiden, ob bis zum feftgefegten Termin der Exrektor die 
—— Abgehenden vertreten, oder die Wahl ſogleich vor ſich ges 
en 10%. . \ j j 

$. 11. Auf den legten Sonnabend der großen Ferien beruft der . 
zeitige Rektor die Sefammtheit der Profefforen zur Uebergabe des Rek⸗ 
torats. Der bisherige Rektor theilt zuerft die wichtigften Univerſitaͤts⸗ 
begebenheiten mit, und proflamirt den neuen Rektor. Hierauf übers 
liefert dieſem der abgehende Rektor die Siegel und die Schlüffel, übers 
giebt ihm die Aufficht über die Regiftratur, und weiſet bie Unterbeamten 
zum GSehorfam gegen ihn an. J 

$. 12. Die Anweſenden konſtituiren ſich hierauf zur Wahlvers 
ſammlung des Senats. J 

$. 13. Der Senat beſteht aus: 1) dem Rektor; 2) deſſen Vor⸗ 
sänger, dem Erreftor. — Iſt das Rektorat durch Abdikation erledige 
worden, fo ift auch während des folgenuen Rektorats nicht dev abges 
gangene, fondern fein Vorgänger als Erreftor anzufehen. 3—T) Den 
jedesmaligen fünf. Defanen. 8—13) Sechs aus und von der "Vers 
fammlung fämmtlicher ordentlichen Profefforen zu wählenden Mitglies 
dern. — Bon bdiefen letztern follen aber jedesmal zwet aus dem vors 
jährigen Senat in den folgenden übergehen, in dem darauf folgenden 
jahre aber. nothwendig ausfcheiden, fo daß für jedes Jahr zwei durchs 
2008 in den neuen Senat aus dem alten hinüber genommen, vier aber 
aus, fämmtlichen ordentlichen Profefforen immer neu in jenen gewählt 

6. 14. Die Derpanblung beginnt damit, daß der Rektor feinen 
Vorgänger und die neu gewählten. Defane als Senatsmitglieder pros 
klamirt. Da nach Obigem von den gewählten Mitgliedern des bishes 
rigen Senats jedesmal zwei durch das Loos aus dem vorigen in den 
folgenden Senat übergehen, im darauf folgenden jahre aber nothwens 
dig ausfcheiden follen, fo werden hierauf von den vieren, bie noch nicht 
zwei Jahr im Senat gefefien haben, zwei durchrdas Loos in den neuem 
Denat hinüber genommen, die andern vier aber als Ausgefchledene er⸗ 

et. | ' Ä 
615. Die vier neu zu mählenden werden hierauf aus.der Ges 

fammtheit der ordentlichen Profefforen mit Ausnahme dev zwei noth⸗ 
wendig, und der zwei durchs Loos ausgefchtedenen- Senatoren, und fo, 
daß die abgegangenen Dekane für diefe Stellen. wählbar bleiben, auf 
folgende Weife gewählt. Jeder Wähler fchreißt auf einen Zettel vier 
Namen, welche er mit der Zahl A. 3, 2. 1. bezeichnet. Die bei einem 
jeden Namen auf verfchiedenen Zetteln befindlichen Zahlen werben züs 
ammen gezählt, und die vier, welche auf diefe Weiſe die vier höchiten 

bien befommen haben, find die Gewählten. Weber Stimmengleichs 
bett entfcheidet das Loos, 

. 16. Wenn von den in dem bisherigen Senat durch Wahl bes 
findfichen Mitgliedern die beiden nothwendig Ausfcheidenden, oder einer 
von ihnen Dekan geworden, fo werden demungeachtet von den vier ans 
dern zwei durch das Loos herüber genommen, und vier neue gewählt. — 
Sind aber von den vier einjährigen Senatoren einer, oder mehrere 
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Dekane geworden, fo fcheiben -demungeachtet bie beiden zweijaͤhrigen 
aus, von den andern werden fo viele als nöthig ift, damit inkl des 

Ezxrektors drei mit den laufenden Gefchäften befannte Mitglieder im 
Senate find, durch das Loos herüber genommen, und die Übrigen neu 
soweit Iſt der Errektor Dekan geworden, fo wird ein Senatar mehr 
gewählt, um die Zahl voll zu machen. 

. 17. Nachdem der Senat auf diefe Weife erneuert worden, let 
ften zuerft die neuen Senatoren, den Errektor an ihrer Spige, hierauf 
Die, übrigen Profeſſoren dem neuen Rektor den Handfchlag auf getreue 
Mitwirkung zum Beſten der Univerſitaͤt. ' 

.. 9 18.: Auf:den erfien Tag des Winterkurfus berufen Rektor und 
Senat die Univerſitaͤt in den großen Hörfaal, mo der Rektor Öffentlich, 
feierlich durch die -Eidesformel, welche das Minifterium vorfchreibt, 
verpflichtet wird; hierauf proklamirt der abgehende Rektor den neuen 
Neftor, die Dekane und den Senat namentlich, ftellt den erftern bes 
fonders vor, überreicht ihm die Statuten, die Stiftungsurfunde und 
das Album, entkleidet fi der Dekoration, und bekleidet ihn damit. 
Der neue Rektor kann hierauf nad) Befinden entiweder mit einer Eur 
zen Anrede fchließen, oder mit einer längeren, auf den Lehrfurfus ſich 
beziehenden. 0 

- "IM. Ron den Geſchäften des Mektors und dea Senate. 

6 39.: Der Senat bat nach Abfchnitt I. 9. 6., unter dem Vorſitz 
des Rektors der Yniverfitär, die innere Leitung und Entfcheldung in als 
len ihren Soefammtangelegenbeiten, verhandelt, mo es erforderlich ift, mit 
Unfern Behörden, und übt die Disziplinargewalt in michtigeren Fällen 
über die Studirenden aus. An der Verwaltung des Vermögens der 
Univerjität hat-er keinen Antheil. \ 

$. 20. : Der Rektor bat im Senate die Direktion, und ift in dems 
felben überall wie der Präfes eines nad) Stimmenmehrheit verfahrens 
den Kollegti zu betrachten. Er tft als Haupt des Senats die hoͤchſte 
akademiſche obrigfeitlicshe Perſon, und der Nepräfentant der Univerſitaͤt 
in allen. ihren aͤuſſern Verbhältniffen. Der Senat verfammelt fi) auf 
Einladung des Rektors regelmäßig zweimal in:jedem Monate, an dems 
jenigen Tage, welcher im Reglement dazu feftgefeßt iſt. 

. 21. Auſſerdem ift der Rektor berechtigt und verpflichtet, fo oft 
eine ‚wichtige Angelegenheit es erfordert, den Senat aufferordentlich zus 
fammen zu. berufen, jedoch ohne daß. diefes die Ordnung der regelmäs 
Bigen Verſammlungen unterbrechen darf. 

. 22, enn der: Rektor verhindert wird, im Senat zu erfcheis 
nen, fo überträgt er mit fchriftlicher Anzeige feiner Gründe den Vorfig 
dem vorjährigen Rektor, der auch in allen Adwefenbeitsfällen der nas 
türliche Stellvertreter. des Rektors ift. Iſt auch diefer verhindert, fo 
gebührt der Vorſitz dem erften unter den gewählten Senatoren. 

6. 23. . Wenn: der Rektor verfaumt bat, 24 Stunden vor ber bes 
flimmten Zeit die Senatoren zur gewöhnlichen Verſammlung einzulas 
den, fo hat der Erreftor .an dem Morgen des beftimmten Tages ihn 
daran zu erinnern, und wenn die Einladung nicht binnen einer Stunde 
erfolgt, die Verfamnilung feldft auszufchreiben. 

. 2A. Alle an den Senat oder die Univerſitaͤt Äberfchriebene Eins 
gaben, Briefe und Verfügungen werden von dem: Rektor eröffnet. 

6. 25... Diefe fowohl, als alles an ihn als Rektor Eingegangene, 
was nicht von Uns, oder dem vorgeordneten Miniſterio, oder dem Kus 
atorio, perfönlich und ausfchließend an ihn uͤberſchrieben iſt, oder zu 
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denihm beſonders vorbehaftenen laufenden Geſchaͤſten gehoͤrt, iſt er ver⸗ 
pflichtet, wenn es nicht etwa an die Fakultaͤt zu verweiſen iſt, in ein 
Journal eintragen zu lafien, und im Senat entweder —R vorzutra⸗ 

oder durch einen Senator, oder den Syndikus zum Vortrag zu 
ringen. 

$. 26. Nachdem der Vortragende fein Gutachten abgegeben, tft 
jeder Senator berechtigt, feine Anficht mitzutheilen, wobei der Nektor- 
dem Senatstegfement gemäß auf Drönung zu halten hat. 

27. Nach beendigten Debatten, oder auch, wenn Niemand das 
Gegentheil verlangt, nach Gutbefinden gleich nad) beendigtem Vortrag, 
bringt dev Rektor. den Gegenſtand zur Abftimmung, weiche von unten 
auf erfolgte Der Rang aber im Senat tft diefer: auf den Rektor. 
folgt der Epreftor, dann die Defane nach dem Rang der Fakultäten, 
hierauf, der Syndikus, dann die gewählten Senatoren nach ihrer Ans 
ciennitaͤt. | 

$. 28. Ale Senatoren, wie auch die im Senate anwefenden Bes 
amten, find verpflichtet, die Senatsbefchlüffe bis zu deren Publikation 
geheim zu balten. Jedes Vergehen hiergegen gehört zur Kognition des 
Senats, welcher das Recht hat, einen Senator in folchem Fall von 
den Verſammlungen auszufchließen, gegen die Beamten aber die fiska⸗ 
lifche Unterſuchung einleiten zu laflen. 

6. 29. jeder anmwefende Senator hat das Recht, feine Erklärung, 
daß er fich in der Minderheit befunden habe, oder auch fein, von der 
Mehrheit abmweichendes Votum zu Protofoll zu geben, oder daſſelbe, 
wenn. die Sache an Unfer Deintiterium oder an das Kuratorium geht, 
dem Bericht beizulegen. 

30, Die Abmefenden hingegen find nicht nur' an alle Befchlüffe 
der ansjenden gebunden, fondern auch als der Mehrheit beigetreten 
anzufehen. : 

$. 31. Wenn jedoch ein Disziplinarfall vorfommt, bei dem auf 
Relegation erfannt werden könnte, jo muß dies in der Cinfadung bes 
fonders bemerkt werden, und fann ein Beſchluß in dergleichen Fällen 
nur gefaſſt werden, wenn menigftens acht Senatoren anmwefend find. 

. 32. Der Rektor hat das Recht, denjenigen, welche auf eine 
ſolche quafifizirte Einladung nicht erfchienen find (ohne gegründete Ents 
fhuldigungen einzuwenden), darüber einen Verweis zu ertheilen, und 
iſt verpflichtet, über Fleiß und Unfleiß in Beobachtung der Senatorss 
pflichten der Wahlverfammiung aus den Akten zu referiren. 

Jeder Senator hat das Recht, nachdem die von dem Rek— 
tor eingeleiteten Gegenftände verhandelt find, Motionen zu machen, 
weiche ganz auf diefelbe Weiſe muͤſſen behandelt werden, die er jedoch 
verpflichter if, wenn ein Senator es verlangt, fehriftlich abzufaſſen. 

9. 34. Schriftlich durch Cirkulare darf ohne vorhergegangene pers 
fönliche Verfammlung .nichts ‚unter den. Senatoren zur ‚Abflimmung 
kommen, damit Niemand feine Stimme gebe, ohne hinreichende Kennts 
niß von den verfchiebenen Anfichten der Sache zu haben. Wie denn 
überhaupt der Senat als folcher nur beftehen und gültig verfügen kann, 
wenn er unter dem Vorſitz des Rektors, oder eines von ihm ernannten 
©tellvertreters verſammeit iſt. 

$. 35. Wenn jedoch ein. Senator etwas die Perſon des Rektors 
Betrefiendes vor den Senat zu bringen hat, fd erſucht er den Rektor zu 
biefem Behuf, den Vorſitz dem Errektor zu delegiven, dem er 
nem Geſuch zugleich Kenntniß giebt. . Erfolgt dann die Deler 
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Binnen zwei Tagen, fo ift diefer befugt; auf eine aufierordentliche Were 
fammfung, oder auf Entfcheidung der Sache bei dem Miniſterio ‚ans 
zutragen. | nn 

$. 36, Weber jede Senatsverfammlung wird ein Protokoll gefühet, 
worin die Anmefenden bemerft, und die Anträge und Beſchluͤſſe vers 
zeichnet werden, wie auch die Stimmenmehrheit, mit der fie durchge 
sangen, oder verworfen worden. ' 

. 37. Für die pünftliche Ausführung alles defien, was im Se 
nat befchloffen ift, wird der Rektor, in deflen Händen die vollziehende 
Gewalt ruht, verantwortlich; zu diefem Ende find ihm die Unterbeams 
ten, in fo fern fie mit dem Senat in Beziehung fiehen, perſoͤnlich uns 
tergeben, und das. Siegel der Univerfität ift in feinem Gewahrſam. 

. 38. Um die Ausführung überfehen zu Eönnen, wird in der letz⸗ 
ten Senatsfikung jedes Monats dem Exrektor eine Lifte von den auss 
zuführen gewefenen Befchlüffen, mıt Bemerkung des Abgemachten und 
noch Schwebenden, durch den Univerſitaͤtsſekretaͤr zum Vortrag vorgelegt. 

$. 39. Im Senat befchloffene Bekanntmachungen on die Studis 
renden, oder Anfchläge, desgleichen Antwortfchreiben an Einzelne ,. oder 
an anderweitige Behörden unterzeichnet der Rektor allein, jedoch mit 
dem, Peiſab: Rektor und Senat, und mit der Kontraſignatur des Se⸗ 
ret r6. . . 

$. 40. Alle lateinifhe Bekanntmachungen, Antwortfchreiben und 
Anfchläge diefer Art F der Professor eloquentiae auszufertigen. Auch 
hat er zu dieſem Behuf das Recht, ſich, wenn er auch nicht Senats⸗ 
mitglied iſt, die Akten vorlegen zu laſſen. 

F. 41. Die Berichte des Senats an das Miniſterium, oder an das 
Kuratorium unterzeichnen in der Neinfchrift, auffer dem Rektor noch 
die fünf Defane. Wenn fie jedody die Perfon des Rektors betreffen, 
und unter Vorfiß des Erreftors gefafft find, fo tritt diefer auch in der 
Unterfchrift an die Stelle des Rektors. 

$. 42, Auffer dem Vorſitz im Senat und in den Wahlverſamm⸗ 
lungen, und der Sorge für die Vollziehung der Senatsbeſchluͤſſe, ges 
buͤhrt dem Rektor noch ein unten näher zu beftimmender Antheil an 
der Serichtsbarkeit. Auch hat er die Oberaufſicht über die Regiſtra⸗ 
tur der Univerſitaͤt, und ift ihm dafür der Sekretär befonders verant⸗ 
wortlich; jedoch müffen die Akten jedem Senator ohne weiteres verabs 
folgt werden. 

$, 43. Er har ferner die Pflicht, die Studirenden durch Imma⸗ 
trifulation in bie Univerfität aufzunehmen, und mit dem lniverfitätss 
geugniß von derfelben zu entlaflen. 

$. 44. Mas fich auf diefe 66. 42 und 43. benannten Gefchäfte 
nicht bezieht, und auch der Vollziehung eines Senatsbefchluffes nicht 
nothwendig anhängt, kann er für fich allein nicht verfügen, jedoch hat 
er das Recht, in dringenden Fällen, wo Gefahr im Verzuge ſeyn möchte, 
für fih zu befchließen. Von folchen Befchlüffen hat er, fobald als 
möglich, in einer Senatsſitzung Nechenfchaft zu geben. 

$. 45. Der Rektor hat auch dafür zur vechten Zeit zu forgen, 
daß alle Jahre der Geburtstag des Landesherren durch eine, von dem 
durch das vorgefegte Mintfterium damit beauftragten Redner der Uni⸗ 
verfität lateinisch zu haftende Rede feierlich begangen, durch ein von 
dem Profeffor der alten Elaffifchen Literatur zu fchreibendes Programm 
dazu eingeladen, und die unter Abfchnitt X, $. 2. erwähnte Aufgabe 

der Preiöfeagen und Austheilung der Preife dabei vorgenommen werde. 
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46, Der jebesmalige Rektor führe in feinen Amtöverhäftniffen | 
ben Titel Magnificenz. Seine Amtskleidung befteht in einem gewoͤhn⸗ 
lichen fchwarzen Staatskleide, gleichen Unterfleidern, einer goldenen 
Halskette mit Unferm Bruftbilde, und, wenn er nicht von der theolos 
giſchen Fakultät iſt, ftählernem Degen mit weißer Scheide. 

5. 47. Er genießt an Einkünften das dem jedesmaligen Rektor 
im Univerfitätsetat ausgefeßte Zirum, nebft dem ihm zufommenden Ans 
theil befonderer Tiniverfitätsftipendten und Stiftungen, imgleichen den 
für ihn feftgefeßten Antheil an Immatrikulations⸗, fo wie an den für 
die beim. Abgange von der Univerfitäe erforderlichen Sitten Zeugniſſe zu 
erlegenden Sebühren. 

Vierter Abſchnitt. Von der akademiſchen Gerichtsbarkeit. 
9 1. Die afademifche Gerichtsbarkeit Ift nach dem Edifte vom 

23. Dezember 1810 zu verwalten, dem Wir folgende nähere Beſtim⸗ 
mungen binzu fügen. 
52 Als Rathgeber und Gehuͤlfe in Ausübung diefer Gerichts 

barkeit ift dem Rektor und dem Senate ein Syndikus beigegeben, wel 
her deshalb, gleich den Senatoren, zu jeder Senatsverfammlung eins 
geladen wird, jedoch nur an den gerichtlichen Sefchäften des Senats 
Antheil nimmt. Er hat den Rang der ordentlichen Profefloren, und 
iſt befugr, in Sachen feines Amtes dem Sekretär und den Unterbeam⸗ 
ten ber Univerſitaͤt Aufträge und Anmwelfungen zu ertheilen. — Eben 
fo tft aber auch ſowohl der Rektor, als der Senat befugt, thm in allen 
Sachen, worin es auf Kenntniß der Gefege und der Landesverfaflung 
ankommt, Sutachten abzufordern und Aufträge zu geben. 

$. 3. Die akademifche Gerichtsbarkeit wird nach Verfchiedenheit 
der Sälle vom oflicio academico, oder dem Senat ausgehbt. Die Ent 
fheldungen des officii academicı gefchehen fiets im Namen des Rek⸗ 
tors, die Sefchäfte deffelben werden theils vom Rektor allein, theils 
vom Syndikus allein, theils won beiden gemeinfchaftlich beforgt. Schrifts 
liche Ausfertigungen deflelben unterfchreibt der Rektor, und der Sekre⸗ 
tär kontraſignirt. 

$. 4. Dem Rektor allein gebührt die Unterfuhung und Beſtra⸗ 
fung der Verbalinjurten und anderer leichter Bergehungen, deren Strafe 
nur in Verweis, oder in Karzer bis zu vier Tagen befteht, und auch 
bei diefen, mit Ausnahme der zwei im $. 6. zu beſtimmenden Fälle. 
Er kann die Inſtruktion derfelben in der Regel ſowohl allein, als auch 
gemeinfchaftlic mit dem Syndikus beforgen, oder aud) ganz dem Syn⸗ 
difus übertragen; in den Fällen jedoch, in weichen er eine fchriftliche 
Inſtruktion gut findet, ift die Gegenwart des Syndikus nothwendig. 
Die Entfcheidung gefchieht in allen ſolchen Fällen von dem Rektor allein. 

$. 5. Civilklagen gegen Studirende, deren Segenftand lediglich pes 
tuntär ift, werden, fo fern fie nach der Verordnung vom 28. Dezems 
ber 1810 noch vor die Univerfität gehören, allein bei dem Syndikus 
angebracht, von diefem inftruirt und entfchieden. Die Ausfertigungen 
efcheben im Namen des Rektors, und mit deſſen Unterfchrift allein. 
ft die Sache zugleich Gegenſtand einer Disziplinarunterfuchung, fo, 

daß in diefer letztern Ruͤckſicht die Entfcheidung des Rektors oder des 
Senats eintritt, fo wird fie dennoch von Seiten des pekuniären Sins 
terefie vom Syndikus allein entfchteden. 

$. 6. Die gemeinfchaftliche Entfcheidung des Rektors und des 
Syndikus findet Statt: 1) bei allen leichten Vergeben ($. 4., wobel 
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zugleich ein pekuntaͤres Intereſſe obwaltet) nach dev näheren im 6. 5. 
enthaltenen Beftimmung; 2) in allen Injurienklagen, weiche von Ders 
fonen auffer der Untverfirke gegen Studirende erhoben werben, in wels 
hen Fällen bei Berfchiedenheit der Meinungen bie des Meftors vors 
geht. Das Protokoll wird in beiden Fällen vom Sekretär geführt. 

$. 7. Wenn der Syndifus in den Fällen des $. 4. (in fo fern 
ee von denfelben durch den Auftrag des Rektors offizielle Kenntniß bat) 
überzeugt iſt, daß die Entfcheidung des Nektors gegen klare Vorſchrift 
der Geſetze, oder in ihren Folgen dem Wohl der Untverſitaͤt gefährlich 
ſey, fo bat er die Pflihe und Befugniß, dies mit allen Gründen zum 
Protokoll zu erklären, und auf Entfcheidung des Senats, die Innerhalb 
drei Tagen erfolgen muß, anzutragen. Bis dahin ft der Beſchluß des 
Rektors fuspendirt, 

$. 8. Vom Senate wird die alademifche Gerichtsbarkeit ausgeuͤbt: 
1) in Rekursſachen; 2) bei ſchwereren Vergehungen. 

9. 9 Rekurs an den Senat gilt bei allen vom Rektor zuerfanns 
ten Disziplinarftrafen $$. 4 und 6., wenn fie mehr als Einen Tag Kars 
zer betragen, innerhalb welcher Grenze fein Rekurs zuläflig ifl. Dies 
fer Rekurs muß wenigſtens an demfelben Tage, an welchem das Lies 
theil publizirt worden, vor dem Neftor eingelegt werden, aufferdem_ iſt 
das Recht derfelben verloren. Die Entfcheidung gefchieht In der naͤch⸗ 
fien ordentlichen &enatsfigung, wenn nicht der Rektor eine frühere 
auflerordentliche Senatsfigung zu diefem Zweck nöthig finder. Die von 
dem Neftor diktirte Strafe Eann des Rekurſes wegen um Bier und 
Zwanzig Stunden Karzer gefchärft werden, in fo fern das Vergehen 
ausgemittelt ift, und der Verurtheilte eine Meilderung der Strafe nicht 
erwarten kann. 

$. 10. Schwerere Vergeben, über welche der Senat enticheidet, 
find -alle diejenigen, deren Strafe viertägiges Karzer uͤberſteigt. Als 
foihe follen ohne Ausnahme betrachtet werden: Duelle; NRealinjurien; 
Störung der Ruhe an sffentlihen Orten; Beleidigungen einer Obeigs 
feit; Beleidigungen eines Lehrers in feinem Amte; Aufroiegelei, und 
Nortenftiftung unter Studirenden. — In Anfehung der übrigen Vers 
gehen bleibt es für jeden einzelnen Tall dem Rektor überlaffen, zu bes 
uetheilen, ob fie von ihm, oder dem Senate zu entfcheiden find. 

. 1. Die Inſtruktion diefer vor den Senat gehörigen Sachen 
($$. 9 und 10.), in fo fern nicht nach der Größe des Vergebene, und 
den Deftimmungen des Edifts vom 28. Dezember 1810, die Kompes 
tenz der allgemeinen Gerichte eintritt, gefchteht von dem Syndikus, jes 
doch fo, daß der Rektor befugt ift, dabei, wenn er es nöchig findet, zu 
präfidiren. Das Protofoll muß vom Sekretär der Univerſitaͤt geführt 
werden. In der Senatsſitzung hält der Syndikus den Vortrag, und 
hat zu dem Ende naͤchſt den Dekanen feinen Sitz; jedoch ‚bleibt es dem 
Rektor überlaffen, einen Korreferenten zu ernennen, oder ſelbſt die Kor⸗ 
velation zu Übernehmen. Der Syndikus nimmt bei allen Sachen bies 
fer Art ſowohl an der Deliberation, als an der Abftimmung Theil. 

$. 12. Der im $. 13. des Reglemente vom 28. Dezember 1810 
gesen Entfcheidungen des Senats in Disziplinarfachen nachgelaflene Mer 
urs muß, wenn auf Relegation erfannt tft, binnen drei Tagen, auf 

das Consilium abeundi binnen 48 Stunden, und auf andere Disziplis 
narftrafen binnen 24 Stunden bei Vermeidung ber Präftufion_ergeifs 
en werden. Im letztern Falle kann das Miniſterlum die Strafen 
härfen, wenn der Rekurs zur Ungebühr ergriffen if. In Anfehung 

- 
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der durch das gedachte Eeſetz nachgelaſſenen Appellationen in Eioftfachen; 
bleibt es: bei den gefeßlichen Friften. 

$. 13. Der Rektor ſowohl, als der Syndikus tft verpflichtet, in 
jeder Senatsiigung von allen Sachen Nachricht zu geben, welche von 
ihnen nach $$. 4., 5, 6. feit der vorhergehenden Senatsfigung entfchies 
den worden find. | 

$. 14. Der Syndikus ift befugt und verpflichtet, gefeglich zulaͤſ⸗ 
fige Schuldfontrafte der Studirenden aufiunehmen, auc den fludirens 
den ‚Ausländern die in ihren. Privatangelegenheiten etwa nöthigen ges 
richtlichen Beglaubigungen zu _ertheilen, und follen diefe Handlungen, 
für welche er aber in keinem Fall eine Tare erheben darf, gerichtlichen 
Stauden haben. , . — 

Fuͤnfter Abſchnitt. Bon den Unterbeamten der 
Univerfität, 

: 61. Allgemeine Unterbeamte der Univerfität find: 1) ber Quaͤ⸗ 
ftor, 2) der Sekretär, 3) die beiden Pedelle, 4) der Kaftellan, 5) der 
Kalefattor und Karzerwärter, 6) der Haushalter im Konviktorio. — 
©olite e8 jest und in der Folge nöthig feyn, auffer diefen noch einige 
andere Unterbediente anzunehmen, fo bleibt dies dem Minifterto auf 
die desfallfigen Anträne des Kuratorii überlaffen. 

2: Der Quäftor ſteht, als Rendant der afademifhen Kaffen, 
zunächft unter dem Kuratorio, und befolgt in Beziehung auf diefelben 
nur die ihm von da aus zufommenden Anmeifungen, fo wie die ihm 
gegebenen allgemeinen, von dem vorgeoröneten Minifterio beftätigten 
Inſtruktionen. 

$. 3. Auſſerdem empfängt ee aber auch die Honorare, welche bie 
Studirenden an ihn für Rechnung der ordentlichen und aufferordents 
lichen Profefforen, bei welchen fie Kollegia hören wollen, praenume- 
rando zu. zahlen haben. Er befolgt hierbei die Inſtruktion, melde 
ihm jeder Profeſſor für feine Vorlefungen zu geben gur findet, und 
ift verpflichtet, über die eingehenden Honorare genaue Liſten und Rech: 
nungen zu halten, und diefe den Profefforen, deren Einnahme darin 
verzeichnet ift, vorzulegen. Als Emolument hierfür iſt dem Quaͤſtor 
der Abzug von zwei pro Cent von den durch ihn eingenommenen Kos 
noraren verftattet. . | 

' 4. Der Sekretär der Univerfität ſteht, ald Kontrofleur der 
afademifchen Kaſſen, ebenfalls zunachft unter dem .Kuratorio, und es 
gile von ihm in dieſer Beziehung auch das, in Anfehung des Audr 
ftors, in dem naͤchſtvorigen $. 2. Feſtgeſetzte. 

$. 5. In wie fern er_aber dem Rektor und Senat bedient iſt, 
ift er verpflichtet, in jeder Verſammlung der ordentlichen Wrofefforen 
und des Senats das Protokoll zu führen, auf jede Aufforderung des 
Rektors und des Syndikus bei demjelben perfönlich zu erfcheinen, und 
Die Aufträge derfelben treu auszurichten, die in dem Senate und fin 
andern Verfammlungen der Univerfität vorgefommenen Verhandluns 
aen geheim zu halten, und wenn er irgend etwas, das der Univerfität 
Nachtheil bringen Eönnte, entdeckt, dem Rektor davon unverzüglic) 
Bericht zu erftatten. 

.6. Er ift verpflichtet, ein genaues, vollftändiges Diarium über 
alle bei der Univerfität vorgefallene Ereigniffe zu halten, und dieſe 
Tagesgefchichte in ein befondered, dazu angefertigtes Buch einzutragen, 
auch muß er alle die Univerſitaͤt betreffende Druckichriften (auch -folche 
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nicht ausgefchloffen, weiche nur in einzelnen Bogen ober Blättern bes 
Keen) [aminein, darüber ein Verzeichniß haften, und fie in Ordnung 
aufbewahren. 

$. 7. Er bewahrt das Archiv der Univerfitde, und hat die Urs 
kunden und Akten in den dazu angewiefenen Schränken und Repo⸗ 
fitorien in Ordnung zu halten. 

9. 8 Iſt der Syndikus durch Krankheit oder Abmefenheit ges 
hindert, feine Sefchäfte zu beforgen, fo tritt der Sekretaͤr fo lange 
als Stellvertreter defielben ein, bis Unſer Miniſterium eine andere 
Verfügung trifft. 

$9 Die Dedelle find verpflichtet, alle Aufträge, welche ihnen 
in Untverfitätsfachen von dem Kuratorio, von dem Rektor, den Dekas 
nen, dem Syndikus oder Sefretär gegeben werden, pünktlich und 
ſchleunig zu vollziehen, und den Inhalt derfeiben geheim zu halten. 
Sie haben die Lebensweife der Studirenden zu beobachten, und alle 
Vergehen und Unordnungen, die fie erfahren, fofort dem Rektor ans 
zuzeigen, bei eigener Verantwortlichkeit für alle Aus deren Berfchweis 
gung entfpringende nadıtheilige Folgen. 

$. 10. An das fchwarze Brett dürfen fie ohne Vorwiſſen und 
Genehmigung des Rektors Feine Anfchläge anheften, mit Ausnahme 
der Ankündigung von Vorfefungen. In fo fern diefe von ordentiis 
chen oder aufferordentlichen Profefforen herrühren, bedürfen fie gar 
einer Genehmigung: die der Privatdogenten müflen von dem ‘Dekan 
ihrer Fakultät die Genehmigung erhalten haben, um angefchlagen wer: 
den zu Eönnen. 
x 11. Die übrigen allgemeinen Unterbedienten ber Univerſitaͤt 

haben, jeder in feinem Gefchäftskreife, die ihnen durch das Kuratos 
rium mitgetheilten Sinftruftionen genau zu ‚befolgen. 

$. 12. Zu den Stellen des Quaͤſtors und bes Sefretärs gefchieht 
der Vorfchlag von dem Kuratorio, zu den Stellen ber allgemeinen 
Unterbedienten von dem Senate an das Kuratorium, die Ernennung 
zu allen aber von dem vorgefegten Deinifterio. 

$. 13. Alle dieie Beamten und Unterbedienten ſtehen, auffer dem 
Quaͤſtor und dem Sekretär in Beziehung auf das Kaffenwefen, in 
allen andern Stuͤkken aber auch diefe, in Anfehung ihrer Amtsführ 
rung, unter der befondern Aufficht des Rektors, welcher ihnen des⸗ 
halb Zurechtmweifungen geben, insbefondere aber den Pedellen eine 
Drdnungsftrafe von hoͤchſtens zwei Thalern auferlegen kann, wogegen 
jedoch Befchwerde bei Unferm Meinifterto zuläftig tft. 

$. 14. Die bei den befonderen afademifchen Inſtituten und 
Sammlungen angeftellten Perfonen ftehen zunaͤchſt unter Aufficht der 
reſp. Vorgeſetzten diefer Sinftitute und Sammlungen, und vermittelft 
derfelben unter dem Kuratorio, die Sprach: und Erercitien: Meifter 
aber unter Aufficht des Senats und zunächft des Rektors, 

Sechster Abſchnitt. Bon den Studirenden. 

$. 1. Die Aufnahme der Studirenden bei der Lniverfität ger 
ſchieht durch das Einfchreiben in die Matrikel. 

6. 2. Wer auf der Univerfität in Breslau immatrikulirt werben 
will, muß, wenn er ein Inlaͤnder ift, fih nach dem Edikt, wegen Pruͤ⸗ 
fung der zu den Univerfitäten abgehenden Schäler, vom 12. Oftober 
1812 Iegitimiren, ift er aber ein Ausländer, fich über feine Derfon 
ausweifen können. W 



683 Wer, dieſem Edikt zufolge, ſich noch bei der gemifchten 
Pruͤfungskommiſſion in Breslau dem Maturitätseramen unterziehen 
muß, iſt gehalten, fich fpäteftend drei Tage nach feiner Ankunft zu 
melden, und wenn er nad gehaltener Prüfung noch die Univerſitaͤt 
zu beziehen entfchloffen tft, ſich ſpaͤteſtens drei Tage nad) derfelben tms 
matrituliven zu laffen. Inlaͤnder, welche ſchon von Schulen geſetzliche 
Prüfungszeugniffe mitbringen, imgleichen Ausländer, müffen fich bins 
nen fpäteftens acht Tagen nad) ihrer Ankunft in Breslau zur Imma⸗ 
trifulation anmelden. Wer dies auch nur um Einen Tag länger aufs 
fchtebt, muß die Immatrikulationsgebuͤhren doppelt entrichten. 

. 4 Wer von einer Univerfität relegirt worden ift, mit der bie 
Breslauer Univerfität ein unbebingtes Kartei abgefchloffen hat, kann 
gar nicht, wer von einer Univerfität relegire ift, mit der die Bres⸗ 
lauer Univerfität in einem bedingten Kartel fteht, kann nur nach deu 
Bedingungen deffelben immatrifulirt werden. .: 
95 Von der Immatrikulation find gänzlich ansgefchloffen: 

"D alle Staatsdiener’und Militärperfonen. junge Leute, welche, um 
ihrer aus Unferer Verordnung vom 3. September 1814 flieffenden 
allgemeinen Berpflichrung zu genügen, in den Linientruppen der Armee 
dienen, find demnach, fo lange fie dies thun, der Immatrikulation 
noch nicht fähig, oder fcheiden, wenn fie zu der Zeit, wo fie dem Ges 
feße gemäß zu dem fiehenden Heere treten, fehon auf der Univerfität 
ftudiren, während ihrer Dienftzeit von dem afademifchen Bürgerrecht 
aus, weil fie binnen bderfeiben nicht einem zwiefachen Serichtsftande 
unterworfen feyn fünnen. Jedoch follen fie eines Theils, wenn fie. in 
Brestau in Sarnifon ftehen, und fo weit es ohne Verletzung ihrer 
militärischen Pflichten gefchehen fann, "berechtigt feyn, auch binnen dies 
fer Zeit den Univerficätsvorlefungen, unter den fonft für jeden Theil 
nehmer derfeiben geltenden Bedingungen, beizumohnen, andern Iheils 
follen diejenigen, welche fchon auf der Univerficät zu Breslau ſtudie⸗ 
ten, und deren Matrikel durd den Eintritt der Dienſtjahre fuspens 
dirt wurde, wenn fie nach Beendigung der Letztern auf diefelbe Ink . 
verfität zurüctehren, die Erneuerung der Matrifel ohne weitere Kos 
ſten oder Umftände, vorausgeſetzt, daß ihre Aufführung während der 
Dienftzeit ihnen kein Bedenken entgegenftellt, weiches, wenn es erhebs 
lich ift, ihre gänzliche Zurückweifung begründen kann — erhalten; kom⸗ 
men fie aber nach Ablauf der Dienftjahre von einer andern zu der 
Breslauer Univerfitäc, fo müffen fie auf derfelden, aber gleichfalls 
unter obiger Borausfegung, aufs Neue immatrifulirt werden, und es 
wird mit ihnen gehalten, wie nach $. 6.. mit. jedem, der eine andere 
Univerfität mit der Breslauer vertaufcht. Webrigens foll die Zeit, wo 

- dergleichen junge Leute vom Militär die Kollegia befuchen, fobald dies 
nur mit gebörigem Fleiß gefchieht, zum triennto academico mit in 
Anrechnung fommen. Der Dienft in der Landwehr fehlieffe von der 
Simmatrifulation nicht aus, da die Militär: Jurisdiftion nur in. der 
Uebunggzeit eintritt. 2) Alle, weiche zu einer andern Dildungsanftalt 
gehören. 3) Alle, welche einen Gewerbeſchein Iöfen müffen. 

6. 6. Die Immatrikulation gefchteht von dem Rektor, mit Zus 
ziehung des Sefretärs, in den von dem Rektor dazu angefegten 
Stunden. Der Rektor verpflichtet den Aufzunehmenden mit einem 
Handſchlag an Eides Statt, die Geſetze treu zu beobachten, und hans 
digt ihm hierauf die Matrikel, Die Geſetze der Studirenden und die 
Erkennungskarte ein. 2 

m 



67. An Inmatrikulationsgebuͤhren zahlt der Aufzunehmende 
Fuͤnf Thaler, wer aber ſchon auf einer andern Univerſuaͤt ſtudirt bat, 
die Hälfte Der Rektor kann die Immatrikulationsgebuͤhren wegen 
Unvermoͤgens erlaſſen, auch kann in Vherer Inſtanz das Minifterium 
davon dispenfiren. . J 

$. 8. Nach der Immatrikulation muß ein Jeder innerhalb acht 
Tagen fich von dem Dekan der Fakultät, zu welcher er gehören wiil, 
in die Lifte derfelben eintragen laffen. Fuͤr diefe Inſkription entrich: 
set er dem Defan Einen Thaler, oder, wenn er fchon auf einer an: 
dern Univerſitaͤt ftudirt_hat, die Hälfte, 
69 Wenn ein Studirender fein. Fach verlaffen will, um fich 
u einem andern zu wenden, fo bat er diefes ſowohl dem Dekan der 

Safultät, von der er abgeht, als dem der Fakultät, zu welcher er ſich 
wendet, anzuzeigen, zahle jedoch für die neue Sinfkription nichts. 

$. 10. Durch die Immatrikulation bekommen die Studirenden 
alle Rechte, welche ihnen die Geſetze bewilligen, namentlich das Auf: 
enthaltsrecht in Breslau, mit Freiheit von perſoͤnlichen bürgerlichen 
Raften, den ihnen in Unferm Edift vom 28. Dezember 1810 bemillig: 
ten Serichtsftand, das Recht, die Vorlefungen der Univerfität zu be: 
— und ihre ſaͤmmtlichen Inſtitute nach den Geſetzen eines jeden 
derſelben zu benutzen. 

. 11. Die Studirenden find nicht nur den Geſetzen der Uni: 
verfiräe und den Verfügungen des Rektors und Senats, fondern aud) 
den Landesgefegen, namentlich den Verboten dee Duells und gebet: 
mer Verbindungen, fo wie ‚den pplizeilihen Einrichtungen unterwor: 
fen, mit welchen Geſetzen und Einrichtungen der Rektor jeden bei ſei⸗ 
ner Immattikulation befannt zu machen hat. — Ihre Erfennungss 
farte müffen. die Studirenden ſtets bei fich tragen. Wenn fie eine 
andere Wohnung bezogen haben, fo müflen fie diefes Innerhalb 24 
Stunden dem Sekretär anzeigen. . 
. 12. €s wird von ihnen Fleiß und Sittfamfeit, Folsfamkeit 
gegen ihre Vorgefekten, Achtung gegen ihre Lehrer und ein friedliches 

ertragen. unter ſich gefordert. Wer fich des Gegentheils ſchuldig 
mache verfällt in die, von der afademifchen Obrigfeit zu beftimmenden 
Aiegfplinarfrafen. —: Diefe. Obrigkeit tft, nah Allgem. Landrecht Th. 
IL Tit. XH. $. 86., für alle Unordnungen der Studirenden, weldye 
durch genaue Aufmerkfamfeit und Sorgfalt hätten verhuͤtet werden 
tönnen, dem Staate verantwortlich. 

$. 13. : Diefe Strafen find: Verweis von dem Rektor privatim, 
Öffentlicher Verweis vor dem. Senat, Karzerftrafe, Androhung des 
Gonsilii abeundi, das Consilium abeundı felbft, und die Nelegation. 
. Wenn ein Studirender wegen Verbrechen zur gericht: 

lichen Unterſuchung gezogen, oder wegen grober. Unfittlichfeiten in 
Anfpruch genommen tft, jo wird fein afademiiches Bürgerrecht bis zu 
abgemadjter :Sache fuspendirt. Nach foͤrmlicher Freilprechung von 
dem angefchuldigten Vergehen, wird fogleich ‘die Suspenfion aufges 
hoben; ift die Freifprechung aber nur vorläufig (ab ınstantia), fo 
kann die Suspenfion nur durch die befondere Bewilligung des Senats 
aufgehoben werden. Durch die Verurtheilung it er von dem afades 
mifchen Bürgerrecht definitiv aussefchloffen, und es hat in diefem Fall 
der Senat die Befugniß, feine Entfernung aus der Stadt zu verlans 
gen A wenn ‚Fin Bohne in derfelben nicht durch Familienverhaͤltniſſe 
egr n et . “ ae. 
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635: In ben. Bällen, wo ‚ein megen gemeiner Vergehen zur 
Kriminalunterfuchung gezogener Stubdirender zu eimer nicht "höheren 
Sefängnißftrafe verurtheite wird, als der akademiſche Senat nad) dem 
Surisdiftiond «Reglement vom 2. Dezember 1810 erfennen darf, wird 
von dem Ober s Landesgericht die Vollſtrekkung der Strafe dem Senat 
uͤberlaſſen, dergeftalt, daß der Verurtheilte feine Strafe auf dem Kars 
ger abbüßen fann; . . | rn 

- & 16, _ Die Karzerfirafe wird bald nach Bekanntmachung des 
Urtheild an den Studirenden vollzogen, .und muß, wenn fie nicht auf 
längere Zeit, als acht Tage verhängt worden, obne Unterbrechung. abs 
geſeſſen werden: ift fie auf längere Zeit. zuerkannt, fo kann fie, nach 
dem Ermeſſen des Rektors, ohme Unterbrechung abgefeflen, oder zum 
Theil in die Zeit der großen Ferien vertegt werden, falls diefe nicht 
u lange nah Publikation des Urtheils eintreten. Webrigens wird 
ierbet auf die Karzerordnung verwiefen. - . . 

.. & 17. Beleidigung: der Lehrer der Univerſitaͤt, befonders bei 
Ausübung ihres Amtes, foll nach Befinten mit firenger Karzerftrafe, 
Consiljum abeundi, oder Relegation beftraft werden. , 
76.18. Beleidigungen und Widerſetzlichkeiten gegen die Unterbe⸗ 
dienten der Univerfität, befonders in ihren Amtsverrichtungen, follen 
ernftlih: und auf die im vorigen Paragraph ‚angegebene Art beftraft 
werden. — — 

$. 19. Eben fo die Verletzungen der am ſchwarzen Brett anges 
fhlagenen Verordnungen, und felbft unanftändiger Tadel Über fie oder 
andere obrigfeitliche Verfügungen. 

$. 20. Wer: in den Hörfälen, in den: Mufeen der Univerfität, 
auf dem anatomifchen Theater, in den Clinicis, oder an öffentlichen 
Drten Unruhen und Störungen erregt, verfällt in eben die Strafe, 
9.21. Wer den öffentlichen Gottesdienſt ftört,. verfällt nach 
Allgem. Landr. Tit. XII. Anhang, $. 137. in die durch die Landes 
gefege beitimmten Strafen. Zu -, | 

5. 22. Es iſt ſtreng unterfagt, Öffentliche Aufzüge und Mufifen 
ohne des. Rektors, ausdruͤckliche Erlaubniß, die. nuy unter Zuſtimmung 
bes Polizei: Präfidenzen zu ertheilen iſt, zu veranftalten. 

. 23. Wegen .anderer Dergepun en der Studirenden und ihrer 
Beſtrafung, imgleichen wegen des Verhaltens in Anfehung der Schuls 
den Studirender, und des Vermiethens von Wohnungen an fie, wird 
auf die betreffenden Feftfeßungen des Allgemeinen Landrechts Bezug 
genommen,  - . oo. 
. 24. Dad akademiſche Bürgerrecht hört auf: 1) durch Promos 

tion auf der Breslauer Univerficdt.e Doch kann ein dafelbft Promos 
virter, nach befondergr Erklärung von feiner Seite, das afademifche 
Bürgerrecht noch. ein halbes Jahr behalten; 2) durch Erwählung 
eines andern Standes, namentlid durch eine beftandene Staatsprüs 
fung; 3)_durch den Ablauf von vier Sjahren nah, der Immatriku⸗ 
lation; 4) durch fechsmonatliche freiwillige Abweſenheit von Breslau; 
5) durch das Gonstlium abeundi Und die Relegation. 

. 25. Wer in den drei fehtgenannten Fällen (3—5.) bes vor 
tigen $; die Erneuerung dee Matritel auf feine Bitte erhalten har, 
bat: die $.- 7: amd 8. dieſes Abfchnittes feftgefegten Gebühren aufs 
Neue zu entricheten. .. . r. . 
Sole cr Studirender die Matrikel zuruͤckgeben, fo bat 

er dadurch nicht allein das akademiſche Buͤrgerrecht verloren, ſondern 
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dies wird andy ber Polizet angezeigt, und fein Name wird an das 
ſchwarze Brett gefchlagen. j 

6. 27. Jeder Inlaͤnder iſt verpflichtet, feinen Abgang von der 
Univerfität dem Dekan feiner Fakultät anzuzeigen, und bei dem Rek⸗ 
tor ein Tiniverfitätszeugniß über feine Aufführung einzuholen, und- die 
dafür beſtimmten Gebühren zu entrichten. Jeder Ausländer iſt vers 
pflichtet, feinen Abgang fowohl dem Nektor, als dem Defan feiner 
Fakultät anzuzeigen, hat jedoch nur, wenn er es gut finder, ein Unis 
verſitaͤtszeugniß über fein Betragen einzuholen, wofür er dann die ber 
merften Gebühren zu bezahlen hat. er dieſe Vorfchriften zu befols 
gen unterläfft, defien Name foll am ſchwarzen Brett befannt gemacht 
werden. 

$. 28. Jeder Studirende iſt berechtigt, von feiner Fakultaͤt ein 
Zeugnig über die von ihm befuchten Vorleſungen und feinen darin 
bewiefenen Fleiß zu verlangen, welches in der Univerſitaͤtskanzellei ans 
gefertigt, und vom Dekan vollzogen wird, wofür die beftimmten Ges 
bühren zu entrichten find. - 

$. 29. Wenn ein Studirender feine Matrikel erlöfchen laͤſſt, 
de dies anzuzeigen, fo wird fein Name an das ſchwarze Brett ges 

agen. ' 
$. 30. Die allgemeinen Borfchriften wegen des triennii acade- 

mici gelten auch für die Univerfität in Breslau. 

Siebenter Abſchnitt. Bon den Inſtituten und Samm— 
lungen. 

6. 1. Saͤmmtliche wiffenfchjaftlihe und Kunft: Sammlungen, Kar 
binette, Mufeen, Apparate und Inſtitute, welche durch die Vereini— 
gung der beiden Univerfitäten zufammengezogen, oder neu geftifter find, 
oder noch angelegt werden möchten, ftehen, in fo fern fie zur Univers 
ĩtaͤt ausſchließlich gehoͤren, oder mit ihr verbunden find, unter der 
ufficht ihrer befonderen Vorgefeßten, und naͤchſtdem des Kuratorif 

der Untverfität. 
$. 2. Dahin gehören die Centralbibliothek und die mit ihr vers 

bundenen Bibliotheken und Sammlungen, das Obſervatorium mit feis 
nem Apparat, ber botanifche Garten, das naturbiftorifhe Mufeum, 
dag Mineralienkabinet, das chemifche Laboratorium, nebft dem bazu 
gehörigen Apparat, der phyſikaliſche und der mathematifche Apparat, 
die landwirthſchaftiiche Geraͤtheſammlung, das Münzkabinet, das anas 

tomiſche Theater, das ärztlihe Hospitalklinikum, das chirurgiſche Kli⸗ 
nitum, das ambulatorifche Klinitum, die Entbindungsanftalt, das mus 
fitatifche Anftitue und das Konviktorium. | oo 

6. 3. Ueber ihre Verwaltung und Zenutung ſind von Unſerm 
Miniſterio Reglements zu erlaſſen, wornach ſich jeder bei dem Beſuch 
und der Benutzung derſelben zu achten hat. Fu 

$. 4. Die fchon geftifteten oder noch zu fliftenden Seminarien 
bei der Univerſitaͤt, als das theologifdh + protefaitifihe, das theologifch: 
katholiſche und das philologifhe, imgleichen die fih etma noch bildens 
den, Öffentlich anerkannten wiſſenſchaftlichen Uebungsgefellfchaften „-fles 
ben unter der. Aufficht der damit beauftragten Kafultägen oder, eingels 
nen Profefforen, und werden nach den von dem vorgeardneten. Minis 
fterio eriaffenen oder genehmigten Regfements uud Planen geleitet, 

Od Keen Ein a 
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Achter Abfchnitt. Bon den Vorlefungen bei der Uni⸗ 
verſitaͤt. | 

6.1. Borlefungen bei der Univerfität ſind alle diejenigen Bobs 
träge, welche unter der Authorität der Univerfität gehalten werden 
follen, und deshalb im Lektionsverzeichniß, fo wie auch am Schwihrgeh 
Brett angefündigt werden. Blos Über Vorlefungen bei der Univerſitaͤt 
werden den Studirenden von Fafultäts wegen Zeugniffe ausgeftellt. 

$. 2. Das Recht, PVorlefungen bei der Univerſitaͤt zu Hälften, 
wird erworben: 1) durch eine ordentliche oder aufferordentliche Pros 
feſſur; 2) von Privardozenten durch Habilitation in derjenigen Fakul⸗ 
tät, zu welcher die zu haftenden Vorlefungen gehören. . 

.3 Ein jeder Profeffor iſt berechtigte, über alle in feine Sas 
kultaͤt einfchlagende gäcer Vorlefungen zu halten. (Abfchn. IL. $. 4.) 
Sollte er aber eine Vorlefung ankündigen, welche der Dekan der Fa⸗ 
kultaͤt nicht unter den Vorträgen berfelben rubriciren zu können glaubt, 
fo bat derjenige, welcher diefelbe anfündigt, die Einwilligung der Gas 
fultät, in weiche fie einfchlägt, nachzufuchen, wobei ihm jedoch im 
Verweigerungsfall der Rekurs an das vorgefegte Miniſterium unbes 
nommen bfeibt. 

$. 4. Seber ordentliche Boten ift verpflichtet, halbjaͤhrlich ein 
Öffentlih, d. h. unentgeltlich zu lefendes Kollegium anzufündigen. — 
Die aufferordentlihen Profefforen find von der Verpflichtung, oͤffeni⸗ 
liche Kollegia zu leſen, zwar nicht frei; es kann aber von ihnen nur 
Eins jährlich gefordert werden. Die Privatdozenten find in diefer 
Hinficht Feiner Verpflichtung unterworfen. il 

$. 5. Privatdozenten müffen ſich in der Fakultät, in welcher fie 
fefen wollen, habilitiren, und haben hierbei zugleich mit der Meldung 
zur Habilitation die Fächer anzuzeigen, über welche fie Borlefungen 
zu haften gefonnen find. Nur in Bezug auf diefe erhalten fie die 
Erlaubniß, zu lefen. — Zur Habilitation Fünnen fih nur fotche mels 
den, welche den Doktorgrad, und bei den beiden theologifchen Fakul⸗ 
täten und der philofophifchen Fakultät auch folche, welche den Licens 
tiatengrad haben. Die Habilitation gefchieht durch eine öffentliche 
Borlefung im freien Vortrage über ein Thema, welches von ber Fä⸗ 
£ultät aufgegeben, oder mit Beiftimmung derfelben von dem Afpiranten 
gewählt wird, nachdem die Fakultät vorher, auf die In dem Regle⸗ 
ment beflimmte Art fih von der Fähigkeit des Afptranten vergemäflett 
at. Webrigens hängt es lediglich von dem Urtheil derfelben über dien 
fpiranten ab, ob er die Erlaubniß zu fefen erhaften könne, und «6 

ſteht ihr feet, denfelben nach Befinden abzumeifen. en 
$. 6. Zum Hören der Vorlefungen find. alle diejenigen berechtigt, 

- welche bei der Univerfität immatrikulirt find. N 
$. 7, Gaͤnzlich ausgefchloffen vom Hören der Vorlefungen find: 

4) die, welche nicht denjenigen Grad geiftiger und fittliher Bildung 
haben, welche die Studirenden haben follen; 2) alle der Sjmmatrifus 
lation fähige Fremde, welche noch in dem gewöhnlichen Alter der Stu: 
direnden ftehben, und fich nicht haben immatrifuliren laflen; 3) die 
von der Breslauer Univerfitäe Ermatrikulirten; 4) diejenigen, welche 
derfelben die Matrikel freiwillig zurücgegeben haben. — Der Rektor 
hat hierauf von Amtswegen zu achten, und die Profefloren und Prk 
vatdozenten werden jeder für fich verpflichter, unter eigener Verant—⸗ 
wer tucht eit auf dieſe Vorſchrift zu halten, insbeſondere aber iſt der 

eo 0 
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Quaͤſtor verbunden, die Ihm vorfommenden Fälle, weiche biefee Bor: 
chrift entgegen find, dem Profefior, weichen fie angehen, und im 
SR, dag diefes unwirkfam bliebe, dem Rektor anzuzeigen. In Bes 
teeff von No. 3. und $$. 2. und 3. hat in fireitigen Faͤllen der Rek⸗ 

tor mit den fünf Dekanen die Entſcheidung. 
8 Ob ein Lehrer einen folhen, der weder duch $. 6. zu 

den Borlefungen berechtigt, noch nad) $. 7. von denfelben ausgefchlofs 
fen ift, zulaffen wolle, hängt lediglich von feinem Ermeſſen ab. 

. 9. Die, Vorlefungen bei der Univerfität mäffen in dem Uni⸗ 
verſitaͤtsgebaͤude gehalten werden, in fo fern folche nicht an öffentliche 
elehrte Synftitute gebunden find. Weber den Gebrauch der zu ben 

Rerlefungen beftimmten Hörfäle im Univerfitätsgebäude, einigen ſich 
die Lehrer in einer dazu berufenen Verfammlung, wobei die ordent: 
lichen Profeſſoren den Vorzug vor den aufferordentlichen, und dieſe 
vor den Privatdozenten haben. 

$. 10. Die Perioden der Vorlefungen werden, vorbehaltlich an: 
bermweiter Beftimmung, wenn es nöchig feyn follte, wie folgt, geordnet. 
Der erfie Kurfus der Borlefungen fängt an im Herbſt, an dem Mon: 
tage, der zunaͤchſt auf den 14. Dftober folgt, und fchliefft an dem auf 

: den 20. März zunächftifolgenden Sonnabend. — Der zweite Kurfus 
fangt an im Frühling, am nächften Montag nad). dem 8. April, und 
ſchlieſſt am erſten Sonnabend nad) dem 7. Auguft. 

'$ Das Lektionsverzeichnig wird aus den von den Defanen 
zufammengeftellten Angaben fämmtlicher Lehrer von dem Profefior der 
alten Elafftfchen Litteratur geordnet und unter Authorität des Rektors 
und Senats, jedesmal zwei Wochen vor dem gefeblichen Schluß des 
laufenden Semeſters publizire, nachdem ſechs Wochen vor demfels 
ben Termin ein Duplikat des zum Druck beftimmten Manujfripts 
bem, Deinifterio duch das Kuratorium zur Genehmigung eingereicht 
worden. 

6. 12: Wenn ein Lehrer durch dringende Umſtaͤnde veranlafft 
werben follte, während des Lehrfurfus die Stunden feiner Borlefun: 
‚gen zu verdoppeln, fo dürfen dazu doch nur folche Stunden genom: 
‚men werden, in denen weder in der Fafultät, wozu er gehört, noch in 
der philofophifchen Fakultät Vorlefungen gehalten werden. 
13 Die Beftimmung des Honorars für die Vorlefungen, fo 
wie die Beftimmungen über die Erlaffung defjelben, wird in der Res 
ef der Liberalitär jedes Lehrers anvertraut. — Jeder Profeflfor hat 

. den Quäftor zu infteuiren, wie er es mit dem Honorar gehalten wifs 
fen wolle, und jeder, der ein Kollegium hören will, hat fich zuerft 
bei dem Auäftor zn melden, und von demfelben einen Schein, ent: 
tweder ‘Über die Bezahlung des Honorars oder über die inſtruktions⸗ 
gemäße Erlaffung deſſelben zu holen, und ihn dem Lehrer zuzuftellen. 
Sollte es fich jedoch als nöchig zeigen, fo werden die dieferhalb ers 
forderlihen Feſtſetzungen dem vorgefegten Miinifterio vorbehalten. 

Neunter Abſchnitt. Bon den afademifhen Würden. 
$. 1. Die beiden theologifchen Fakultäten und die philoſo Diiche 

- ertheilen zwei Stade, den geringern eines Licentiaten und den 5 bern 
eines Doftors, die juriftifche und medizinifche Fakultät aber blos den 

leßtern. 
$. 2 Wer den Licentiatengrad erwerben will, muß wenigftens 

drei Jahre auf Uniserfitäten findict haben, in Breslau ſelbſt anwe⸗ 
- 
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fend ſeyn, und zugleich mit der Meldung bei der Fakultät, entweder 
sorzügliche Zeugniffe oder Proben feines Fleiffes und feiner Kennt 
niſſe, und wenn er.auf der Breslauer Univerfitäe ſtudirt Hat, fein 
Testrmomum morum beibringen. Hierauf wird er von der Faknitaͤt 
auf die in dem Fakultätsreglement beftimmte Weife examinirt, ‚und 
hat nach beftandenem Eramen unter dem Präfidium des Dekans oder 
eines, zu diefer Handlung mit Uebereinflimmung deffelben ernannten 
Prodekans uber Theſes, ober über eine von ihm verfaffte Differtarion 
zu disputiren. Die nähere Beftimmung diefes Aktes und des Pros 
motionsaftes ſelbſt tft gleichfalls in den Reglements der cheologifchen 
Sefultäten und der philoſophiſchen Fakuledt enthalten. - 

$. 3 Die Doktorwürde wird in jeder der Fünf Fakultäten, theils 
duch förmlihe Promotion, theils mittelft bloßer Weberreichung des 
—ã— ertheilt, und die letztere iſt der erſten voͤllig gleich zu 
achten. an " " J 

5. 4. Wer bei einer Fakultaͤt den Doktorgrad ſucht, kann den⸗ 
ſelben nur durch feierliche Promotion erhalten. 

. 5. Jeder, der den Doktorgrad erlangen will, muß drei Jahre 
ſtudirt haben, ſich zuerft zum Examen ftellen, und zugleich mit der 
Meldung dazu, eine kurze Darftellung feines Lebenslaufes, beſonders 
aber feiner bisherigen Studien, und wenn er auf der Breslauer Unts 
verſitaͤt ſtudirt bat, fein Testimonium morum einreihen. Auch if 
der Kandidat berechtigt, zugleich damit die Abhandlung, auf weiche 
er promovirt werden will, einzugeben, fo wie andrerfeits die Fakultät 
die Eingabe diefer Abhandlung vor dem Eramen zu fordern oder ans 
ſtatt derfelben ein Tentamen duch den Dekan anftellen Ay laſſen, 
das Recht hat, ohne jedoch dazu verpflichtet zu ſeyn. Nach dem 
Examen, deſſen Art und Weiſe durch die Fakultaͤtsreglements zu bes 
ſtimmen iſt, hat der Aſpirant, wenn er beſtanden, eine vorher von 
der Fakultaͤt zu approbirende, in lateiniſcher Sprache verfaſſte Diſſer⸗ 
tation drukken zu laſſen, bei deren Einreichung er Moleic die fchrifts 
liche Berficherung geben muß, daß er allein der Verfaſſer derfelben 
fey , in fo fern das liniverficatsreglement ‚nicht eine Ausnahme davon 
verflattet. . Diefe Abhandlung muß von ihm in einer öffentlichen Diss 
putation in Tateinifcher Sprache vertheidige werden, und zwar in ber 
theologifchen, juriftifchen und philofophifhen Fakultaͤt ohne, in der 
medizinifchen mit oder ohne Präfes. — Iſt der Kandidat deflgnirter 
Drofeffor, fo fteht es ihm frei, einen Nefpondenten anzunehmen. 
Die ordentlichen oder gebetenen Opponenten, welche von der Fakultät 
anerkannt und deren wenigſtens drei‘ feyn müffen, opponiren zuevft, 
und zwar nach ihrem Nange von. unten auf, hernach fteht es jedem 
zur Untverfität Gehoͤrigen frei, auffer der Ordnung zu opponiren. 

9: 6 Die feierliche Doktorpromotion gefchicht nach beendigter 
Disputation von dem Dekan der Fakultät, oder einem zu diefer Hand⸗ 
lung mit feiner Einwilligung ernannten Prodekan, nachdem dem Kanı. 
didaten der feiner Fakultät vorgefchriebene Doktoreid durch den Sefres 
tär der Univerfität vorgelefen, und von ihm angenommen worden, 
mit den berfömmtichen Förmtlichkeiten und ſymboliſchen Handlungen, 
worüber die Fakultaͤtsreglements das Nähere enthalten °— 

$. 7. Die Doftorpromotion durch bloße Weberfendung des Di: 
ploms tft eine von der Fakultät bezeugte freimillige Anerfennung auss 
gezeichneter Verdienfte um die Wiffenfchaft. Der Antrag zu derfelben 
muß von zwei Mitgliedern der. Fakultät, oder von einem Mitgliede 
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derfelben und zwei Doktoren gefchehen, und e8 muͤſſen dem Anttage 
zugleich die Werke des Vorgefchlagenen beigelegt werden, auf melde 
die Promotion deſſelben gegründet werden fol. Ob aus diefen das 
ausgezeichnete Verdienft des Verfaſſers um die Wiſſenſchaften erhelle, 

‚ welches ihn der Promotion honoris causa würdig mache, wird von 
den Fafultätsmitgliedern durch fchriftliches Votiren entfchieden. "Nur 
wenn biefelben einftimmig die vorgefchlagene Promotion billigen,. wird 
das Diplom mit Bezugnahme auf die eingereichten Schriften ertheilt. 

$. 8. Für den Licentiatengrad in den beiden theofogifchen Far 
fultäten und der pbilofophifchen Fakultät werden Funfzig Thaler in 
Kourant, für den durch feierliche Promotion ertheilten Doftsegrad 
werden in der theologifch: proteftantiichen Fakultät Sechs und vierzig 
Dukaten, in der theologifchs£atholifchen Einhundert Thaler in Kou⸗ 
rant, in der juriftifchen Einhundert dreißig Thaler in Kourant, in 
ber mebizinifchen Einhundert funfzig Thaler in Kourant und in der 
philoſophiſchen Einhundert Thaler in Kourant entrichtet. — Bon 
den Promotionsgebühren wird die Hälfte vor. dem Eramen. erlegt, 
und geht verloren, wenn der Kandidat in demfelben nicht befteht, 
bleibt jedoch für feine Rechnung, wenn er fich binnen einem halben 
Sahre zu einer zweiten Prüfung ftellt. Die andere Hälfte wird 
nad) der Promstion, jedad vor Aushändigung des Diplome bezahlt. 
Weber die Bertheilung der Gebühren foll in. den Neglements für die 
Fakultaͤten das Nöthige beftimme werben. 

Zehnter Abſchnitt. Von den Stiftungen für Stubirende 
-.. 1 Die zum Bellen der Studierenden -bei der Univerfitäe ges 
gründsten Stiftungen haben theils: Ermunterung ihres Fleiffes, theits 

terftägung bedürftiger und zugleich fleiffiger und wohlgefitteter Stu⸗ 
dirender zur Abficht, und es iſt im Allgemeinen ſorgfaͤltig dahin zu 
feben, daß Leine andere dazu gelangen, als bie ihrer nicht blos bes 
dürftig, fondern auch würdig find. on 

9. 2. Die Preisfragen follen zur Belebung des Wettelfers umter 
den Stubdirenden dienen, und es foll aufferdem, was bei einzelnen 
Fakultaͤten dafür geftiftet ift, oder in der Folge dürfte geftiftet wers 
den, eine beftimmte Summe der Univerfitätsenfünfte dazu ausgeſetzt 
bleiben. Die Aufgaben wie die Preisvertheilungen geſchehen, nach 
den von. dem vorgefesten Deinifterio darüber zu gebenden Beſtim⸗ 
mungen, jährlich an dem Geburtstage des Landesherren. 
6.3. Mit den verfchiedenen Seminarien bleiben gewiffe Prä: 

mien, infonderheit zur, Beihuͤlfe fleiffiger Mitglieder derfelben für thre 
Studien verbunden, weiche nad) den in den Neglements diefer Ins 
ftitute darüber enthaltenen Feftfegungen verliehen werden. | 

‚A. Die Verleihung der mit der Univerfitäc verknüpften Sti⸗ 
pendien, richtet fich zwar nach den in befonderen Stiftungsurfunden 
darüber feftgefeßten Bedingungen, jedoch wird. hierdurch verordnet, 
dag Stipendien, welche ber ganze Senat verleiher, immer in einer 
Senatsverfammlung vergeben werden follen, nachdem vorher die Mit—⸗ 
glieder des Senats durch fehriftlihe Mittheilung des Rektors von 
allem, was zur Verleihung des Stipendit. erforderlich iſt, unterrichtet 
worden find. Auf gleiche Weiſe foll es von den einzelnen Fakultäten 
und ihren Dekanen in Anfehung der von ihnen zu vergebenden Sti 
pendien gereken werben. U 

6.5 Die Stellen im Konviktorio ſollen der Rektor mit den 
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jedesmaligen Dekanen und den dazu ernannten Inſpektoren zu ver⸗ 
leihen haben. Der Rektor aber inſonderheit ſoll dafür, forgen, daß 
die Beſetzung der Freitiſche immer genau nach dem darüber ergans 
enen Reglement gefchieht, und daß immer nicht nur die dürftigiten, 

Fondern auch ‚die würdigften, ohne Unterſchied der Konfeffion, diefer 
Wohlthat theilhaftig werden; auch foll er über die Spetfung an den 
Sreitifchen die Oberaufſicht führen, das Necht haben, diefelben oft zu 
befuhen, und wo es nöthig ift darauf halten, daß fie in erforderfts 
cher Guͤte gegeben werden. 

$. 6. Privatzeugniſſe einzelner afademifcher Lehrer, follen gue 
Degründung des Gefuhs um Stipendien und andere Benefizien, 
welche die Univerfitäc ertheilt, nicht hinlänglich, fondern es follen Fa⸗ 
kultaͤtszeugniſſe dazu erforderlich ſeyn. Jedoch follen die Mitglieder 
der Seminarien auf das Zeugniß der Vorfteher dieſer Anftalten vors 
züglich dabei beruͤckſichtigt werden, ohne daß ein Fakultätszeugniß 
weiter erforderlich ift. Im Allgemeinen aber werden die in Unferm 
Edift, wegen Prüfung der au den Univerfiäten Übergehenden Schüler, 
vom 12, Dftober 1812 zur Erlangung öffentliche Benefizien für Stu⸗ 
dirende feftgefegten Bedingungen dem Senat und den Fakultäten: der’ 
Univerfität Breslau hierdurch wiederholentlich eingefchärft. 

$. 7. Die Verwaltung ded Vermögens der einzelnen Stiftungen 
ſteht, in wie fern die Stiftungsurfunde Feine befonderen Bermwefer vers 
ordnet, unter dem Univerfitätdkuratorio, oder wenn ftiftungsmäßig 
ein. befonderer Verwalter von Seiten der Lniverfität beftimmt ift, 
unter Aufficht des Kuratorii, welches insbefondere auch die fichere 
Belegung der Stiftungstapitalien mit Zuziehung der Stiftungsverwes 
fer, oder in Ermangelung berfelben mit Zuziehung des afademifchen 
Senats beforgt. 

indem Wir durch vorftehende Statuten die Verfaffung der Uni⸗ 
verfität zu Breslau feftfeßen, befehlen Wir derfelben, ſich überall bar: 
nach zu richten, und Unferm Minifterio des Innern, auf die Befols 
gung derſelben überall zu achten, und die im Verfolg und zur Volks 
fireffung dieſer Statuten für die einzelnen Fafultäten, Inſtitute und 
Segenftände erforderlichen Inſtruktionen und fpeziellen Beftimmungen 
zu erlaffen,; wie Wir daffelbe auch authorifiren, in einzelnen drin: 
genden Fällen modifizierte Anwendung ihrer Feſtſetzungen oder Dispens 
fatton von diefen zu verfügen. 

So gegeben Berlin, den 21. Februar 1816, 

oo. Friedrich Wilhelm. 
.(contras.) v. Hardenberg. v. Shudmann. 

Anmerkung .An die Stelle der bisherigen Meglements für die einzel⸗ 
nen Safultäten werden die bald r erwartenden neuen Statuten te» 
ten, und find jene daher hier nicht mehr aufgenommen. Sollte die 
Publikation diefer Statuten noch vor dem Schlufie des Werks erfol⸗ 
gen, fo werden folche. in einem Anhange nachträglich aufgenommen 

er en. ” 
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d. Der Röniglichen Univerfität zu Greifswald. 

1. Nachricht über die Stiftung. 
Auellen ' 

1) Beitrag zur Geſchichte der Stadt Greifswald, von C. Geflerding. 1827. 
' 2) Befchreibung des & enwärtigen Zuflandes der Königlichen Univerſitaͤt zu 

. Greifswald, von legel. 1798, | 
3) Sammlung gemeiner und befonderee Pommerfcher und Rügifcher Landes⸗ 

Urkunden, von J. €. Dähnert. . 
4) Dr. Cranz, Be träge zur Kenntniß der Provinz Neu- Vorpommern umd 

der Inſel Rügen. Berlin, 1834, 
5). Gefchichtliche und ſtatiſtiſche Nachrichten über die Univerfitäten im Preuſ⸗ 
ſiſchen Staate, von W. Dieterict, Berlin, 1836, 

. „Am Ende des zwölften Sahrhunderes, als immer mehr und 
mehr deutfches Leben und deutfche Sefittung in dem wendifhen Pom: 
mern fich verbreiteten, und feine Herzöge in nähere Verbindung mit 
dem politifchen Leben Deutfchlands traten, betrat auh Pommern den: 
felben Weg zur Kultur und Sefittung, wie Deutfchland ihn früher 
einfchlug, und feine angeftammten Herzöge fanden in frommer, biede: 
rer Sefinnung den gepriefenften Fürften anderer Länder nicht nad; 
fey es, zum Seelenheile ihrer Unterthbanen Kirchen und Kiöfter zu 
fliften, oder mit großmüthiger Aufopferung eigener Rechte und Vor; 
theile Städte zu begründen und zu begaben, oder geleiftete Dienfte 
freigebig mit Land und Leuten zu belohnen. 

Während des 13. und 14. Jahrhunderts bluͤhten bie reichen 
Kiöfter zu Eldena, Nientamp, Pudagla, Hiddenfee und andere, mit 
bedeutenden Gütern zu ihrem Unterhalte ausgeftattet; eben fo der 
bifhöflihe StB zu Kamin, und ausgebreitet war die Wirkſamkeit 
diefer geiftlichen Stiftungen für die Erbauung und Begründung von 
Kirchen und ftädtifhen Schulen. Das Licht der Wiffenfchaften, wel: 
ches nach der Nacht des Miıtelalters in Deutfchland leuchtete, drang 
auch in die Dommerfchen Lande, und verbreitete fich auch bier von den 
firchlichen Sinftituten aus erwärmend und belebend in die Umgegend. 
Sn dem Maaße, ald der Wohlftand und die Sicherheit des Lans 
des und fäbeifehen Lebens wuchs, regte ſich immer mehr das Bes 
dürfniß für den Staat und die Kirche, eben ‚fo ausgebildete Diener 
im Lande zu finden, als in den Drten, wo die Wiffenfchaften biühten, 
efunden wurden. Der Wunfh lag daher nahe, den Landeseindern 
m eignen Lande Gelegenheit zur Ausbildung in Kunft und Wiffen: 
fchaft bieten zu Eönnen, die auf Eoftfpielige Weife nur in fernen Lan: 
den errungen werden Fonnte; aber die geringen Mittel, welche das 
Land, durch fortwährende Erbtheilungen geihwächt, dazu darbot, ers 
laubten nicht die Errichtung einer Hochfchule, wie fie in Prag, Leipzig 
und anderen Orten fchon ins Leben getreten waren. 

Der einftweilige Aufenthalt mehrerer Profefforen von Roſtock, die 
vom Sjahre 1435 bis 1443 wegen der dort herrfchenden Unruhen 
ihren Wohnſitz nach Greifswald verlegt hatten, führte endlich die 
erwänfchte Gelegenheit herbei, dem längft beabfichtigten Plane näher 
zu treten, und vor Allen fand fich Hierzu der aufgeklärte, gelehrte 
und wohlhabende Bürgermeifter Dr. Heinrih Rubenow zu Greifs: 
wald getrieben, das große Werk mit Begeifterung und faft beifptels 
Iofer Aufopferung eigener Habe zu begründen. Er fiellte feinem 
Herzöge Wratislav von PommernsWolgaft (regierte 1417 bis 
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1457) die bargebotene günftige Gelegenheit zur Errichtung einer Uni⸗ 
verfität in Greifswald dringend vor, zeigte die vorläufigen Mittel 
zu ihrer Begrändimg, veranlaflte die Stadt, dem Zwekke große 
Opfer zu bringen, fo daß endlich der Zürft, mit Zuftimmung des 
Herzogs Otto ILL, von Pommern Stettin, auf den Plan einging. 
Er erließ feria secunda post festum Luciae Virginis gloriosae, d. h., 
am Montag, den 15. Dezember 1455 eine vorläufige, oͤffentliche Er⸗ 
flärung, daß er in Greifswald, wegen dee Annehmlichkeit und Wohl 
feilheit des Orts, eine Untverfität errichten wolle. Proconsules und 
Consules der Stade wollten ihr noch näher zu. befiimmende Ein, 
fünfte überweifen; er felbft aber werde ihr vier, in der Nähe von 
Greifswald belegene Güter, mit allen Rechten und vollem CEigens 
thume auf ewige Zeiten verleihen, aus deren Einfünften jeder Pro⸗ 
feffoe werigftens 600 F1. jährlich beziehen Eönne. Wenn die Lehrer 
hiermit, was fern feyn möge, nicht follten ausfommen fännen, wie 
fie doch nach dem, was feine Näthe verficherten, vortrefflih (glgriose) 
fönnten; fo hoffe er, daß die Bifchöfe, Aebte und andere —** 
der neuen Univerſitaͤt einen Theil ihres Einkommens uͤberlaſſen wuͤrden, 
ſo daß ſie in Greifswald beſtehen koͤnne, wie nur irgend andere Uni⸗ 
verfitäten in Deutfchland beftänden. Hierauf beftatigte Dapf Ca⸗ 
lixt III. der ſchon vorläufig dem Herzoge die Zuſtimmung zur Errich⸗ 
tung ber Univerſitaͤt ertheilt hatte, nachdem er durch den Biſchof 
Stephan von Brandenburg die Zureichlichkeit der für diefelbe übers 
wiefenen Mittel hatte unterfuhen laffen, feierlich die neue Anſtalt 
durch eine Bulle vom 29. Diai 1456, die damit beginnt, wie von 
allen Wohithaten, welche der fterbliche Menfch in diefem vergäng- 
lichen Leben von der Gnade Gottes erhalten Eönne, nicht zu den ges 
ringften gezählt werden dürfe, daß er durch eifrigen Fleiß erringen 
fönne die Perle der Wiſſenſchaft. Sie führe zur Erfenntniß der 
Seheimniffe des Weltalls, fey huͤlfreich und nüglich den Ungebildeten, 
und erhebe den niedrig Gebornen zur hödften Stelle. Der päpfts 
iche Stuhl habe daher immer begünftigt, wenn fromme Fürften Eins 
richtungen zur Erreichung jener Zwekke befchloffen. -. &o beftätige 
denn auch Kalirt III. die von Wratislaw IX. beabfichtigte Univerfität 
Greifswald, auf welcher Theologie, Philoſophie, Eanonifches und bürs 
gerlihes Recht und die übrigen Künfte und Wiffenfchaften gelefen 
werden follten; auf welcher Lehrer und Studirende aller Rechte und 
Privilegien anderer Univerfitäten fich erfreuen, die Würden der Do 
toren und Magiſter follten verliehen werden dürfen; und junge Leute, 
die in Greifswald eraminirt und beftanden feyen, follten überall in 
den betreffenden Fächern, in denen fie wirken oder lehren wollten, 
hierzu volle und freie Befugniß baten. Demnaͤchſt beflätigte quch 
Raifer Friedrich 11. noch in demielben Jahre die neue Univerſitaͤt 
nach allen Privilegien und Rechten der anderen, unter welchen auch. 
Leipzig vergleichsweife aufgeführt wird. , 

So wurde denn am 17.Dftober 1456 die Univerfität Greifswald 
feterlichft eröffnee. Sn der Ste. Nikolaifirche, die vom Bifhof Hen⸗ 
ning zu Kamin zu einer Kollegiatfirhe mit zwanzig Präbenden, 
weiche nur Afademifern verliehen werden follten, erhoben wurde, 
lad derfelbe in Anmefenheit des Herzogs, der hoben Geiftlichfeit und 
des Magiſtrats die päpftliche Stiftungsbulle ab, und weihte die Uni—⸗ 
verfität ein. Als Ehrenzeichen fchenfte der Fürft derfelben zwei große, 
maſſiv filberne Scepter, fo wie die anwefenden Aebte ihr zwei ders 
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feichen kleinere fchenkten, die auch noch jeßt vorhanden find und Bei 
eierlihen Gelegenheiten gebraucht werden. In der tbeologifchen, 
juriftiihen und medizinifhen Fakultät wurden auf die feierlichfte Weiſe 
Doktoren creirt, und als erfter Rektor der um ihre Begründung und 
Erhaltung fo hochverdiente Bürgermeifter Dr, Rubenow ermäßlt. 
Mit aufopfernder Liebe für die junge Stiftung vermachte diefer ihr 
die Summe von 3000 Marf, mehrere geiftliche Lehne, feine ſaͤmmt⸗ 
fihen Bücher ꝛc., wofür er nur eine jährlihe Gedaͤchtnißrede nad) 
feinem Tode F ſich und ſeine Verwandten erbat. Was er vom ſtaͤdti⸗ 
ſchen Eigenthum derſelben zuwandte, und ſonſtige Streitigkeiten, er⸗ 
regten ſo ſehr den Haß ſeiner Mitbuͤrger gegen ihn, daß er bei einem 
Aufſtande 1462 im Rathe erſchlagen wurde. Sein Werk blieb jedoch 
beftehen und wirkte in den damals demfelben vorgezeichneten Firchli; 
hen Grenzen. 

Diefe blieben jedoch bei Ausbreitung der Reformation nicht un: 
verrüdt. Lebtere und die in den jahren 1516 und 1524 in Sreifds 
wald wüthende Peft vertrieb Lehrer und Lernende, welche fich größten: 
theild nach Wittenberg wandten, wo Luther aufgetreten war, fo daß 
nur drei Profeſſoren zurücblieben, von welchen überdies zwei zu: 
gieich Mitglieder des Magiſtrats waren. Unter folchen Umftänden 
sing die junge Univerficät ihrer Auflöfung entgegen; ihre Einkünfte, 
die ihr bei der Stiftung zugewandt waren, gingen verloren, die Praͤ— 
benden ber Kollegiatkirche wurden aufgehoben und die Stadt zog bie 
den Drofefloren, als Stiftsherren, verliehenen Kurien ein. \ 

In ganz Pommern war mit dem Sahre 1534 die katholiſche 
Lehre adgefchafft; mehr Ruhe bemächtigte fich der Gemuͤther und leb⸗ 
Haft fühlte man wieder das Bedürfniß einer höheren Bildungsanftalt 
für diefe Länder. Da ftellte der Herzog Philipp I. 1539 die Univers 
fität wieder her, ernannte in der theologifhen Fakultät Einen Pro: 
feffor, in der juriftifhen Zwei, desgleichen Einen in der medizinischen 
und Drei in der philofophifchen Fakultät, und bewidmete fie mit meh⸗ 
teren Hebungen, 3. B. dem Kanon von einigen Rügifchen Kirchen, 
im Betrage von 200 Fl., den die Univerfität auch: noch jest bezieht, 
©etreidelieferungen aus einigen Dörfern des fäkularifieten Klofters 
Eidena u. dal., fo wie mit einem Geldbeitrage von 1000 Fl. aus 
fürftliiher Kammer. Doc war dies allerdings bei weitem nicht bins 
reihend, die DBefoldungen der Profefforen und andere Bedürfniffe 
zu beftreiten, befonders in fpäterer Zeit, als die baaren Gefälle einen 
geringeren Werth erhielten. Es Eonnte abet auch nicht die Abficht 
des Kürften und feiner Nachfolger feyn, mit diefen geringen Einkünf: 
ten die Univerſitaͤt aufrecht zu erhalten, fondern fie verlieſſen ſich 
hierbei auf den Beiftand der damals viel vermögenden Landftände, 
und hofften, daß diefe in ihrem und im Sintereffe des Vaterlandes 

- 16 veranlafft finden dürften, das Merk zu erhalten und zu unter: 
en. 
Doch fchmerzlih wurden die Fürften getäufcht; die Landfände 

gaben nichts her, und mit Betruͤbniß fpricht darüber der Landtags: 
abfchied vom 7. Maͤrz 1606. Sin diefem heißt es: „Nachdem Wir 
aber befunden, daß der theuren Zeiten wegen man wenig gelahrte 
Leute, damit der —R gedienet, der gar ſchlechten Stipendien hal⸗ 
ber in Greifswald halten koͤnnen, hätten Wir jährlich ein Anſehn⸗ 
lihes aus Unfrer Kammer über das Extraordinarium gereicht. Weil 
aber diefelbe Hoch Hefchweree, wollten Wir an die Stände ganz 
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gnaͤdig begehret haben, fie wollten fih der Univerfität, in weicher et 
gleich wohl derſelben Kinder in Gottesfurcht und guten Kuͤnſten unter⸗ 
wieſen wuͤrden, mit ya feyn laflen, verjehen Uns auch, da 
jeder eine geraume Zeit her mit Feiner Landesbürde befchweret, fie 
würden der Univerfität aus chriftlicher guter Affeftion und Favor 
durch eine Ertraordinaies Steuer freyrillig beyfpringen. Worauf die 
Stände ſich erklären, daß fie zwar den freyen. Künften und andern 
rühmtichen Sachen wohl gewogen und gut, fie dennoch die Sachen 
bey den jetzt laufenden Steuern alfo befunden, daß vor diesmal fie 
eintgerlei Zulage halben fich nicht erflären fünnen. Ob Wir Uns 
zwar wohl einer befferen und.anmuthigeren Erflärung verfehen, has 
ben Wir es doch an feinen Ort ftellen muͤſſen, und in die Stände 
nicht weiter dringen koͤnnen.“ 

In diefer Lage blieben die Verhaͤltniſſe längere Zeit; die Uni⸗ 
verſitaͤt Eonnte nicht gedeihen und empor kommen; nur wenige Lehrer 
wurden angeftellt, Deänner vom Ruf, die allein derfelben aufhelfen 
konnten, fanden hier nicht ihre Stelle, und die angeftellten fuchten 
Mebenämter, um ihren anftändigen Unterhalt zu fihern. Da befchloß 
Herzog Bogislav XIV. im Jahre 1626, von der fäfularifirten Abtet 
Eidena mehrere Drtfchaften zum Unterhalte der Liniverfität zu bes 
flimmen, die von ihrem Verfall fih fchon eben zu erholen verfprach, 
als der dreifitgjährige Krieg auch in Pommern zn wüthen anfing, 
und den gänzlichen Ruin berfelben herbeizuführen drohte. Bogislav 
blieb dennoch feinem Plane getreu, und fchenfte der Liniverfität 1634, 
nicht lange vor feinem Tode, der im Jahre 1637 erfolgte, das ges 
fammte Bermögen des Klofterd Eidena, welches als fürftlihe Dos 
maine bisher verwaltet war, nur mit Ausnahme einiger Güter und 
Refervaten, mit allen Serechtigkeiten, der Juris diktion und den 
teonatrechten, vorbehaltlich des Oberhoheits- und Viſitations-Rechts, 
als ein vermachtes Eigenthum, und ftellte hierüber feterlichft und 
unmwibderruflih in Gegenwart der Vornehmiten des Landes eine Urs 
kunde aus. Diefe Drtfchaften find namentlich: Eldena, Neuendorff, 
Kemnitz, Kemnigerhagen, Diedrihshagen, Schönewalde, Derſekow, 
Ungnade, Löwenhagen, Hennekenhagen, Leif, Wampen, Neuenkirchen, 
Ladebode, Wyk, Hanshagen, Keflin, Radelow und Thurow. So 
fliftete der legte Herzog von Pommern für fih und feinen mit Ihm 
ausgeftorbenen Herzogsftamm hierdurch ein unvergänglides Denkmal, 
welches das Andenken an ihn und fein Gefchlecht bis in die fernfien 
Zeiten erhalten wird. 

Die Univerfität befam durch diefe Schenkung ein Areal von un: 
gefähr 48000 Morgen Land und 14: bis 16000 Morgen Waldung zu 
ihrer Unterhaltung. Aber felbft diefe große Schenfung war, ihrer 
Natur nach, in den damaligen drangfalsvollen Zeiten nicht hinreichend, 
die Bedärfniffe der Univerfitäe zu beftreiten, dba abwechfelnd Defters 
reicher md Schweden das Land befegt hielten. Die Güter waren fo 
ſehr verwuͤſtet und mit Schulden belaftet, daß biefer große Beſitzſtand 
bet der erften Bifitation im Sabre 1646 nur ein Einkommen von 
4865 Fl. brachte. Bet der völligen Befisnahme Pommernd durd) 
Schweden nah dem Weftphälifchen Frieden, wurde der Univerfität 
Greifswald die ihr von Bogislav XIV. gemachte Schenkung auf’s 
Neue beftätist. Die Königin Chriftine von Schweden, eine Befchäs 
erin der Künfte und Wiffenfchaften, hatte durch einen ausführlichen 
eceß alle bisherigen Beſitzungen der Univerfität verfichert. Die Urs 

- 
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kunde iſt im Auftrage ber Koͤnigin von dem Senegal: Gouverneur 
von Pommern, dem Feldmarſchall Leonhard Torſtenſohn, am 19. Sep⸗ 
tember 1646 vollzogen. Fortdauernd blieb der Schwediſche Generals 
Gouverneur von Pommern Kanzler der Univerſitaͤt. Chriſtine erklärte 
fodann 1651 äffentlih, daß das der Univerficät gehörende, bisherige 
Patrimonium zu dem Bedarf derfelben nicht ausreichend wäre, und 
verfprach, aus Staatsfonds die Einkünfte fo zu vermehren, daß bins 
fort ein Mangel nie verfpärt werden follte. Zugleich trug fie den 
Landſtaͤnden an, die auf den afademifchen Gütern haftenden Schulden 
als Landesfchulden zu übernehmen. Doch dieſe verftanden ſich dazu 
nicht, und alle landesherrlichen Anträge diefer Art blieben fruchtlos. 
Auch Karl XII. wandte feine Sorge der Univerfität zu. Er erließ 
am 4. Sjanuar 1702 ein ausführliches Reglement, worin er genau ber 
flimmte, in welchen Stunden ein jeder Profeffor lefen follte, er die Fe: 
tien feftftellte, auch verordnete, daß kein Profeſſor, auffer in Krank: 
heitsfällen, oder wenn er in Königlichen Aufträgen verreife, die Vors 
lefungen ausfegen folle. „Derjenige“, heiſſt es im Receß, „fo eine 
Lektion auffer oben angeführten erheblichen Urfachen verfäumt, foll 
eine jede verfäumte Lektion mit 2, Thalern bezahlen, wer aber 12 Lek— 
tionen in einem Bierteljahre negligiret, foll von dem ganzen Viertel: 

- jahres: Salario nichts genieffen, das Geld aber unter die fleiffigeren 
Drofefforen alfobald bei der Auszahlung getheilt werden.” Uederdies 
erfolgte eine ganze Reihe von Neglements in demfelben Jahre 1702, 
weiche indefien fpäter abgeändert wurden. Der leßte ausführliche 
Receß wurde unter Suftav III. 1775 erlaffen, und diefer mit wenigen 
Abanderungen am 20 Februar 1795 beftätige. Da die Krone Schwei 
den, in fteten Kriegen begriffen, zu den verfprochenen Unterſtuͤtzungen 
aus Staatsfonds Feine Miittel fand, fo mußte die Univerſitaͤt durch 
gute Berwirchfchaftung der Güter fich ſelbſt ihrer Schuldenlaft ent; 
ledigen und ihre Einkünfte vermehren. Wenn fie, auf fich felbft und 
ihre eigenen Kräfte angemwiefen, nicht wie andere, günftiger geſtellte 
Univerfitäten an Zahl der Lehrer bedeutend und raſch zunahm, und 
ihre Bibliothek, Inſtitute und Sammlungen chen fo glänzend erwei— 
teen Fonnte; fo gebührt ihr doch der Ruhm, mit geringen Mitteln 
Aufferordentliches geleiftet zu haben, und verehrungsmärdig bleibt das 
unausgefeßte Streben ihrer Meitglieder in der Erwägung, zu welchen 
großartigen Sammlungen, zu welchen bedeutenden Bauten, zu wel: 
chen wohlthätigen Stiftungen, welche weithin Seegen verbreiteten und 
noch jest blühend daftehen, der Grund damals gelegt wurde, als die 
Mitglieder der Univerfirät deren Einkünfte noch felber verwalteten, 
und bei eigenem geringen Einkommen für den Ruf und den Ruhm. 
derfelben eifrigft forgten und wirkten. Sm Sjahre 1700 war das Eins 
Fommen derfelben jährlich 6000 Rehir.; 1750 ſtieg es auf 11000 Rthlr.; 
1775 bis auf 22000 Athir. 

Im Sahre 1815 kam Schwedifch: Pommern unter die Hoheit der 
Preuſſiſchen Krone, und von da ab beginnt eine neue Epoche für die 
Univerfität. Der Ite Artikel des zu Wien zwifhen den Bevollmaͤch⸗ 
tigten Preuffens und Schwedens am 7. Juni 1815 geichloffenen Trafs 
tats beſtimmte: „Sa Majest€ le Roi de Prusse s’engage à maintenir 
les Etablissements pieux, et notamment l’academie de Greifswalde, 
dans leur &tat actuel, en les laissant jouir de tous leurs biens, fonds, 
apitaux et revenus actuels.” Demgemäß iſt bis jeßt wefentlich nad) 
en Receffen von 1775 und 1795 die Univerfität Greifswald verwals 
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tet worden; ber Generals Snuvernene von News Borponmmern iſt 
Kanzler der Univerfität, und ein eigener Amtshauptmann verwaltet 
die Güter derfelben. Eine auf allgemeine ſtaatswirthſchaftliche Grund⸗ 
fäße baflrte Verwaltung fteigerte das Einkommen derfelben bis gegen- 
60000 Rthlr. jährlich, und. erlaubte dabei. noch bedeutende Naturals 
Deputate an Wohnung, Holz u. dgl. So iſt es denn möglich gewor⸗ 
den, eine größere Anzahl tüchtiger Profefloren zu berufen, die wiffens 
fhaftlichen Anftalten, den botanifchen Garten, die Bibliothek zu vers 
beffern, und neue, die noch fehlten, wie z. B. eine zoslogifhe Samms 
fung, Elinifche Anftalten, Seminarien u. |. w. zu fchaffen. 

Aufferdem erfreut ſich die Univerfität Greifswald eines Inſtituts, 
das bis jeßt feine andere Univerſitaͤt befigt, nämlich der ſtaats⸗ und 
landwirthſchaftlichen Akademie zu Greifswald und Eibena, über deren - 
Organifation ausführliche Nachricht im Abfchnitt IX. litt. e, geges , 
ben wird. 

2. Nachricht Äber die Fonds der Königlichen Univerſität 
zu Greifswald, und wie diefelben verwendet werden. . 

Bon der etatsmäßigen Dotation der Univerfität erfolgen aus der 
Staatskaffe nur 1600 Rthlr. jährlich, zur Befoldung des aufferordents 
lihen Regierungsbevollmächtigten, des Univerfitätsrichter8 und zu den 
Buͤreaukoſten diefer Beamten; die KHaupteinnahme kommt aus den’ 
Gütern der Univerfität, demnaͤchſt aus den Zinfen der Aktivfapitalien, 
aus beftändigen und unbefländigen Sefällen. Bon den 29 Gütern 
enthalten nur Eilf Akkerwerke, nämlih: 1) Diedrihshagen, 2) El⸗ 
dena, 3) Grubenhagen, 4) Kemnißerhagen, 5) Kieshoff, 6) Ladebow, 
7) Neuendorf, 8) KleinsSchönmwalde, Weirenhagen und Potthagen, 
9, Sulzow, 10) Thurom und Radelow und 11) Wampen und Koos, 
deren jedes über 1000 Rthlr. Pacht trägst. Das bedeutendfte berfels 
ben tft Wampen und Roos, dann Eldena. Die Übrigen Grundgüter 
beftehen in Eleineren Parcellen, von denen jedoch einige noch 5— 700 
Reber. Pacht abwerfen, die meiften aber von 50 big zu 15 Rthlr. 
Yacht hinunter gehen. An Forften befist die Untverfität 10816 Mor⸗ 
gen, bie fie ebenfalls felbft bewirchfchaftet, im Ganzen mit dem Afs 
er 2c. 44504 Morgen 132 Quadratrutben, alfo über 2 Quadratmeilen. 

Nah dem für die Etatsperiode von 1836 bis incl. 1538 feſtge⸗ 
ftellten Verwaltungsetat der Univerfität bat diefelbe überhaupt eine 
— von . . + « . v0 0 oe . . 55600 rtl.— ſgr. —pf. 

namlich: 
1) Zuſchuß aus der Staatskaffe 1600 rel. — ſgr. — pf. 
2)an Zinfen von Aktivkapita⸗ 

lien . er ı er ı eo. 7129 $ 27 2 35 

3) an beftändigen Sefällen 1524; 2; 1s 
4) vom Örundeigenthbum  . 50192 : 6 s 7s 
5) an unbeftändigen Gefaͤllen, ' 

und zwar: 
a) Zinfen von rücdftandigen 

Paͤchten 75 rtl., b) Pros 
motione: u. Inſkriptions⸗ 
Gebühren, Gaben zur Bi⸗ 
bliothek ꝛc. 290 rtl. 25 fgr., 

zu übertragen 54046 :t1. Gfgr. Ipf. 

=. — — — — 2. 
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Uebertrag 54046 rtl. 6Gſgr. 9f. 
c) eontraftlicheguhren der 
Pächter 799 rt. 22 ſgr., " 
)insgemein 408 rtl. 6 ſgr. 

3pf., zufommen . 1553⸗ 23 + 35 
macht die obige Summe 55600rtl. — far. — pf. 

Di Einnahme wird in folgender Art verwendet: 
a) zu Öffentlichen Abgaben und Laſten... 2495 tl, 12er. 5pf. 
b) zu Verwaltungskoſten . . . 7840 : — 

(incl. der bei der ſteg mehme ad i. bemerkten 
eo rtl., welche für den aufferordentlichen 
Regterungsbenollmächtigten und den nis 

- verfitätsrichter beftimmt find. ) 
c) zu akademifhen Befoldungen „. - -» » + 301: 23: —ı 

nämlich: 
I) den Profefforen der cheos 

logifchen Fakultät „. . 4449 rt. fer. — pf. 
Z) den a NN der juris 

Kifhen Fakultät . - 470: 3: — s 
3) den Profefforen der medi⸗ 

zinifchen Fakultät . . 13:5 As —ı 
4) den Aefellern der phi⸗ 

loſophiſchen Fakultät . 939; Ls — s 
5) den Sprach⸗, Muſik⸗ und 
ne ven . . 37: 11,5 — 5 

6) den Petelen „. . „ 431, 21s —s- 
. zufammen die obigen 23091 rel. 23fgr. — pf. 
d) fü Amtsbedüärfniffe der Unwerftäet . 710⸗— 2 —ı 
e) zur Unterhaltung der Spnftitute und Samm ⸗ 
ke . ... .. 8461⸗ 9 

auten und Reparaturen ... 47:6: —⸗ 
Fe Zinfen von Paffivfapitalien . - .» -» 655 7. 25 

) zur Ergänzung und Vermehrung des Univers 
fitätsfonde . . ... s ⸗ 

1) zu Penſionen und unterſiuͤtzungen ... 498; 21ls —; 
k) zu Remiffionn . . 0.0. 200: — ⸗ 
1) zu unvorhergefehenen Ausgaben. 0.0. 1624; 115 

Summa wie die obige Einnahme 55600 rtl.—fgr. —pf. 
Die Gebühren: für Promotionen, KHabilitationen, Immatriku—⸗ 

fationen, Fakultaͤts⸗Inſkriptionen und Zeugniffe betragen nach einem 
dreijährigen Durchfchnitte überhaupt .. . 0... 1691 rtl.15 for. 

und zwar: 

1) für Promotionen ꝛc... .956 1tl. — far. 
2) für Immatrikulationen und Fakultaͤts⸗ 

zeugniſſe ...... 81: 15⸗ 

3) dir Ybgangszeugniffe 0 Bi — ⸗ 
vote oben 1691 rtl.1öfgr. 

Bon biefen 1691 el 15 fer. flieffen nach der obigen Einnahme 
sub 5, litt. b 290 25 zur Univerſitaͤtskaſſe; 

es bleiben * Fr 
” 
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welche beſtimmungsmaͤßig unter die dazu berechtigten Profefforen und 
Beamten vertheilt werden. . | Ä 

Promotionen kommen im Jahre durchfchnittlih 6 vor. In der 
theologiſchen, juriſtiſchen und medi jen Fakultaͤt werden 150. Rthir., 
in der philofophifchen 56 Rthlr. Kourant dafür entrichtet. Die: ms 
matrifulationsgebühren von denjenigen, welche noch auf Eeifier Univers 
fität immatrikuliee waren, betragen 6 Rthlr., im andern Fall nur 
3 Rthlr. 7 Sgr. 6 Pf. Durchſchnittlich kommen 46 Fälle der erften 
und 54 Fälle der zweiten Arc im Laufe des Jahres vor, Abgangss 
zeugnifle werden jährlich etwa 60 ausgefertigt, und für jedes 4 Rthir. 
22 Sgr. entrichtet. Die Reception als Professor ordinarius foftet 
17 Rthir. 9 Sgr. 4 Pf. oo Ä 

3. Nachricht über die eingehenden Konorariengelber. 
Als Ueberfiht der bei der Univerfität Greifswald durchfchnittlich 

einfommenden Honorare dient die nachfolgende fummarifche Zufams 
menftellung. Diefer zufolge find in den feh8 Semeftern, vom Soms 
mer 1832 bis incl. Winters &Semefter 1834, uͤberhaupt eingegangen 
6241 Rthlr., auf das Jahr kommen alfo 2080 Rthlr. 10 Ser. Es 
ift bemerfenswerth, daß, dag erfte mit dem legten Semefter- vers 
hen, die Honorariengelder ſich weit Über das Doppelte vermehrt 
aden. . x 
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4% Summariſqhe Weberfiht des Perfonalbeftandes, 
racdfichtlich der-Lehrenden und der Beamten 

der Univerfität, 

Aus der nachfolgenden. Ueberſicht tft zu e ‚unter 
Perfonen die eingehenden —E een, m weide 

Perfonals 
Bezeihnung. 

Fatultdt 2 0] 

3 Bee. 
ba —— 

A 
[4 — — 
= ——— 

Am Jabhresſchluſſe 8 

Tc — 
2]Professorcs hono: — —— —2 
3]Profess. extraordina: ısıa-|— | 
Aprivatdogenten . . || 2 — 8 

5iRepetenten . 0. 11-11 — | — | — 
6Sprahmeitter . . . I--1-1-1 - | — | — 
7l&percitienmeifter „ . —1- 4|—-| 4 
Slliniverfitäts= u. Unter 

Beamte»... ----1— [17 
Beamte u. Unterbeamte 

b. d. afad. Fnfituten— ———| 31 3 

1]Professores ordin: 
2lProfessores honorari 
3]Profess. extraordina, 
Alprivatdogenten . . 
SRevetenten . . . 
6Sprahmeifter . . 

Am Fabresichluffe 1833. 

4447 —|—|19 

3ıa-|-|n 
-3232|Z|5 

3% 7l&rercitienmeifter . . 
niverfitätg- u. Unt— 
Beamte... . 

Beamte u. Unterbeamte 

Summa 

Aldrivatdogenten 
epetenten 

Sprachmeißter . 
A&gereitienmeifter . 
univerhtäts- u. Unter-| 
Beamte. . . . 

Beamte u. Unterbeami 
| 6. d. afad. Inſututen 

b. d. afad. Jufituten >= 1/31: 

[20 15 16] 
a1]! 

11111141 —111461 

E 
“58 oe 8 »llası8 

Bemerkungen, 

17, finet, der Ramelfariats» und 
Adminifirationg = Benmten, 

17 inet, der Kanzeilarlates und 
Abıninifirationd -Beninten, 

inet. der KRamellariats » Ber 
amten und Des Forfmeis 
ade ei von 5 Unten 

ern. Won Mefen inan: 
” Univerfitäte » Beamten 

mgiven vehm ‚bel her 
atademifchen Vermögenever⸗ 
waltung. 
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fo wie aus der nachſtehenden 

5. Summariſchen Ueberſicht der immatriknlieten Stu⸗ 
direnden und derjenigen Individuen, weiche ſonſt zum 

Befuh der Borlefungen berechtigt find, » 

nach dem Beſtande des Sommer s Semeftirs 1837 fi est, wie 
viel. Individuen zu. biefer Summe beitsagen. 

Bon Michaelis 1836 bis Oſtern 1937 waren Studirende..2 
Davon find Oſtern 1837 abgegangen..... 0 en. 52 

. ‘ , | mr nn sun} 

Es Mind demnach geblieben - » © 0 0 0. 0.0.0.0 ce Bil 

Sm Sommer s Semefter 1837 find angekommen oe 020. 6 

Die Sefammtzahl der immatrifulicten Studirenden beträgt: alſo 218 

Die theologiſche Fakultät aihlt: Inmnlaͤnder 34 35 
4 Ausländer. 1 

Die jutifde Batutk at | Inlaͤnder 12 ı 13: 
' . Ausländer. ı 

Die mei dekultůt sähe: | länder 66. |: m 
Auslaͤnder 9 

Die philoſophiſche Fekultaͤt zaͤhlt: Inlaͤnder 78 Pe 
B oo 0 « Ausländer 18} 

zZ. | oo: E | | nie oben, ais 

Auſſer dieſen immatrikulirten Studirenden bes 
ſuchen die Univerfität Greifswald, ale zum Hören bee 
Borlefungen berechtigt: U 

Eieven der mediztuiſch / chirutgiſchen Lehranſtalt MR 
Es Haben- folgticy am den. Vorleſungen a genarumen BE 

im Ganzen ” « ® [ % 0 % ® ® .,. ‘ 0 “ [} 1} 260 

J 

ui. . 23 

0. 

nn mn — ⸗ — — 



3 

6 Nachweiſung der jährlihen Untsrhaltungskoften ber 
mit der Univerfität verbundenen, oder zu ihrer Bes 
nußung ſtehenden Inſtitute, nad dem Etat pro 183%. 

Geld⸗ 
Benennung Aus au wertb der 

Anfitute und Samm- Huae | wem | aan eher —* 
3* lungen. Bonds | Kaflen | Erwerbe rungen. 
&| Thir. for.| The. ford Thlr. for. | Thlr. far. I The, far. 

ie Bibliotbet . . - „Tırıaasl — 3 5| 33 
as ambulatorifch- medizi⸗ | i 2783 
nifche Klinitum . . I 2001 — i-1 — |— 

das ambulatorifch= hirur- 
giſche Klinikum . _. - 1-1 — 

dad fiehende mediziniſch⸗ 
Aleurgiiche kliniſche La⸗ 
zu e . . 0 0 0 ® — m (u — — 

bldas geburtshülftich- klini⸗ 
ſche u. Hebammen⸗In⸗ 
ſtitut oe 0 . 0. — 140— 52 — 

die akademiſche refeſo⸗ 
ren⸗Wittwenkaſe') .I 27] — I-I — I— 

7die alademifchen Sreitifche 
und die Leve'ſche Stif- | 

oo 2257—] 288 —I 558[— 

der botanifche Garten . — 330 
die Reitbahn -. . »: 1 150 — _ 

10lda8 aftronomifche Kabinet 60 — — I— 
11jda8 chemifche Inſtitut — 1.1 — — 
12jda8 anatomiſch⸗ zootomi⸗ 

feu ul — I 
1 57— — I-I — I 

975-1 — — 18I— 

Bl — II — I 
1 A — |-I —— 

onds zur erſtuͤtzung 
armer Studirender . 3 — II — I— 

ie Mufitallenfammlung 5-I| — —_ |— 
die Sammlung der Ge 

mälde akadem. Lehrer — — 1-1 — |. 
aıldie Akademie zu Greifs⸗ 

wald und Eldena . . -| — 1430 $ 
die mebipkntfch- chirurgtjche 

Lehranſtalt 00 60 — 2225 — 114— 

Sum Er 2653—| 54491145] 332] 14116896155 
a — mit eignem Erwerbe und 

überhaupt IITag Naturallen . . . . |16896]154 

+) Die Wittwenkaſſe beſteht, nach den Statuten 
) den Receſſen vom 20. YA 1795 er ge * 

ahre 1735 und 
Maͤrz 1814, nur fuͤr die 

Wittwen der oehentlichen Deofefloren der Untverfität, von deren jeder 
bei feinem, in feine Wi 

— erechtigungen 
—————— 

br ge 
en Einn 

, 

und aus ge des Bonds fielen aus mehre 

Vergl. Abſchnitt XI. 

ſtellten Beitritt ein für alle Mal 50 

Zuſchuß der nniverſitatslaſſe von 
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7. Nachricht uͤber den Unterſtuͤtzungsfonds für duͤrftige 
und würdige Studirende und die diesfaͤlltgen Privass 

fliftungen, nach dem Verwaltungsetat pro 1838, 

Die Sonde zur Unterſtuͤtzung dürftiger und wuͤrdiger Stubirender 
zu Steitifchen betragen nach der sub 6. gegebenen Nachweifung Pos, 7. 
überhaupt die Summe von 3103 rtlr., nämlich: 

a) aus der Univerfitätsfafle - - - oo 0 0.0 0. 2240 rtlr. 
b) aus der Univerſitaͤtsforſtkaſſe, Vergätigung für früher 

gelieferte Naturalin - oo 0 0 0 00. 14 3 
c) an Kolleftengeldern aus dem Regierungsbezirk Stralſund 144 
d) an Beiträgen der Studirenden, welche den Sreitifch 

genen > ernennen 5 
e) aus ber Levefchen Stiftung zu einem Abendtifh „ .__ 17 + 

zufammen wie oben 3103 rtlr. 
Hierzu kommen nun noch folgende Privatftiftungen zu Stipendien. 

a) Der Direftor von Aemingaifhe Stipendienfonds 
ift von dem Konfiftorialdireftor von Aeminga im Sjahre 1769 geftiftet. 
Das Kapitalvermögen beträgt gegenwärtig 8414 rtir. 26 fgr. 3 pf., wels 
ches zu 5, 43 und 4 Prozent ausgeliehen an Zinfen jährlich 363 rtlr. 
16 fgr. 4 pf. einbringt. Nach Abzug der ftiftungsmäßigen Honorare 
an den Rektor, die Suriftenfafultät und den Nentmeifter, bleiben noch 
339 rtle. 21 for. 5 pf., welche jährlich an zehn Stipendiaten vertheilt 
werden, von denen mithin jeder 33 rilr. 29 far. Irs pf. erhält. Die 
zum Genuß Befähigten find Landeskinder, auch Mecklenburger; die Söhne 
der Profefforen und Stadtkinder find davon ausgefchloffen. Die Hälfte 
der Stipendiaten wenigſtens muß Jura fudiren, alle müffen zwei jahre 
die Univerfität Greifswald befuchen, und vor der zweiten Hebung öffent 
lich disputiren. Die Stipendien werden auf drei Jahre serlichen und 
vom Rektor und Senat Eonferirt. 

‚5b Das Magifter von Aemingaifhe Stipendium 
befteht in einem Kapital von 342 rtir. 25 for. 8 pf., welches zu 5 Pros 
zent ausgelichen ift. Die Zinfen von 17 rtir. 4 fgr. 5 pf. werden einem 
Studirenden der Theologie auf drei Jahre verliehen, welcher an die 
Univerfität Greifswald aber nicht gebunden iſt. Die Kollation gebührt 
dem Rektor und Senat. 

co) Der von Bluͤcherſche Stipendienfonds. 
[Daͤhnert's Sammlung Pommerfcher und Rugiicher Landesurfuns 

den ıc. Bd. II., Seite 175.] Ventz und Anna von Blücher, Sohn und 
Tochter des Ulrich von Blücher auf Daberkow, fchenkten zu gleichen Theis 
fen 1000 Gulden, deren Zinfen an zwei bedürftige Studitende, „welche 
hernach im Predigtamte oder weltlichen Negimente dienen mögen”, vers 
theilt werden follen. Der Revers des Rektors und Senats, über den 
Empfang jener Summe, tft datirt: Greifswald, den 20. Dezember 1603. 
Die Samilte hat das. Kollationsrecht, der Fonds iſt gegenwärtig 590 rtlr. 
Kapital, von welchem die Zinfen 26 rtlr. 20 fgr. 3 pf. betragen. 

d) Der Lembkeſche Stipendienfonbs. 
[Dähnert a. a. O. pag. 184.] Der Profeffor Lembke zu Greifs⸗ 

wald legirte in feinem Teftament vom 30. April 1746 ein Kapital von 
8000 rtlr. zu einer Stipendienftiftung, in der Art, daß von den aufs 
kommenden Zinfen acht einzelne Portionen, jede jährlich zu 50 rtir. ges 
macht werden follten. Bamiltenglieder find zum Empfange ſchon mit . 
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dem achtzehnten Jahre, und auf der Schule befähigt, und genießen, 
doch hoͤchſtens drei an der Zahl, zwei Portionen, alfo 180 rtir., mög: 
licher Weife auf ſechs Jahre. Naͤchſt der Familie des Stifters find 
die Verwandten der Frau deflelben, aus der Stadt Barth Gebürtige 
und Söhne der Profefforen von Greifswald bevorzugt, doch nur mit 
einer einfachen Portion. Sind folche vorzugsweiſe Berechtigte nicht 
vorhanden, fo Fommen andere fleifjige und geichickte Landesfinder zum 
Genuß. Alle Stipendiaten müffen zwei Sabre auf der Univerfität 
Greifswald fludiren, und genießen — mit der obigen Ausnahme — 
das Stipendium drei Jahre. Der Senior der Familie, mit Zupiehung 
eines Litteraten aus der Familie, Eonferiren. die Stipendien. Das Ber 
mögen der Stiftung beträgt gegenwärtig 9288 rtir. 22 fgr. 6 pf., wel: 
ches zu 4 Prozent 417 rtir. 29 fgr. 10 pf. Zinfen träge. Die einfache 
Portion ift mithin jährlich 52 rtir. 7 for. 6 pf. 

e) Das von Meviusfhe Stipendium. 
[Dähnert a. a. O. pag. 178.] Der Vicepräfident von Mevius 

vermachte in feinem Tefiamente vom jahre 1644 ein Legat von 600 fl., 
damit von den Zinfen zu 6 Prozent einem armen Studirenden auf der 
Univerfität Greifswald jährlich ein Stipendium von 30 fl. verliehen 
werde; den Reſt von 6 fl. der zeitige Rektor erhalte. Mitglieder der 
amilie haben den Vorzug vor Anderen; die Kollation gebührt dem 
enior der Familie. Die Zinfen des gegenwärtigen Fonds von 338 rtlr. 

7 for. 6 pf. betragen 16 rtir. 10 fgr. 7 pf., von denen der Stipendiat 
23 tie. 15 ſgr. 9 pf., und der Rektor 2 rtir. 24 for. 10 pf. erhalt. 

f) Das Dverfampfhe Stipendium. 
Der Fonds beträgt 678 rtir. 22 ſgr. 6 pf. Kapital mit 30 rtlr. 

4 far. 6 pf. Zinfen. Das Stipendium wird einem "Studirenden aus 
der Familie des Stifters, und, wenn Defcendenten beffelben nicht vor? 
handen find, einem andern Studirenden auf drei Jahre verliehen, von 
denen er zwei auf der Lntverficät Sreifswald zubringen muß. Als 
Bedingung tft ferner feftgeftellt, daß der Stipendiat, um die dritte Des 
bung zu genießen, in den erftien Monaten des dritten Jahres eine Rede 
in deutfcher und lateinifcher Sprache halte, weiche fih auf die Wohl⸗ 
thaten der Augsburgfchen Konfeffion bezieht. Familienglieder find das 
von dispenfirt. Von der lebten Hebung werden für den Dekan der 
phitofophifchen Fakultät für Ausarbeitung eines Programms zu der Rede 
2 rtir. 7 ſgr. 10 pf., für die Pedelle 17 fgr., und für den Druck der 
Rede 2 rtir. 24 for. abgezogen. 

g) Das Scheffelfhe Stipendium. 
[Dähnert a. a. D. pag. 187.] Der Profeffor der Medizin, Dr. 

Ehriftian Stephan Scheel hatte in einem Kodtzill auf den Fall des 
Todes feiner Frau den vierten Theil feines Vermögens, etwa 4000 rtlr., 
zu einem Familtenftipendium vermacht, an welchem in gewiſſen Fällen 
auch die Söhne der Profefforen in Greifswald Theil nehmen Eünnten. 
Zur Vermeidung eines Hechtsftreits wurde zwifchen den Sntereffenten 
am 14. Oftober 1760 ein Vergleich dahin abgefchloffen: a) die Familie 
verzichtet auf die Qualität eines Familienftipendit und auf Kollation 
defielben; b) die Erben zahlen fogleich 1000 rtir. deren Zinfen zu einem 
oder mehreren Stipendien zu verwenden [nach Abzug einiger Honorare]; 
c) die Untverfität hat die Kollation, mit Beruͤckſichtigung der Söhne 
er Profeſſoren; d) Defcendenten des Stifters konkurriren mit den ad 
Bevorzugten, doch ohne Beſchraͤnkung eines juris quaesiti, — Das 
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Kapital, jest von 1404 rtfr. trägt zu 44 Prozent 63 rtir. 5 for. 5 pf. 
Zinfen. Davon erhalten der Rektor 9 rtir. 1 far. 6 pf., ber FRA 
ſitaͤtsſekretaͤr 2 rtir. 7 for. IL pf., und der Rentmeiſter ebenfalls 2 vtfe. 
7 fge. 11 pf. Der Ueberreſt von 49 vtie. 18 for. 1 pf. iſt fie den 
Stipendiaten. 

h) Der von Szirmapyſche Stipendienfonds. 
[Dähnert a. a. O. pag. 180.] Der Kaiſerlich Defterreichifche Hu⸗ 

farenoberft Thomas Szirmay jchenfte im jahre 1743 die Summe von 
3000 fl., von deren Zinfen ſechs Ungarn aus feiner Familie, jeder 50 fl. 
als Unterſtuͤtzung bei ihren Studien auf der Untverfität Greifswald, 
wo er felbft 1706 ſtudirt und Benefizien genofien hatte, erhalten follen. 
Der Obriſt flarb zu Amberg am 9. Jult 1743. Die Wittwe beabſich⸗ 
figte, die Stiftung der Akademie zu Altorf, mo der DObrift begraben 
worden, zuzumenden. In dem darüber entitandenen Nechtsftreit erging 
aber vom Reichskammergericht zu Wetzlar das Urthel de publ, 24. as 
nuar 1748, daß 2000 rtir. nebft Verzugszinfen zu 5 Prozent vom 30. 
Marz 1746-an die Univerfität Greifswald zu dem in Nede ftehenden 
Zweit adzuführen. Die Kollation der Stipendien fteht der Familie zu. 
Das Vermoͤgen beträgt nach dem Ichten Etat 6560 rtir. 13 for. 6. pf. 
mit 310 rtir. 18 far. 7 pf. Zinfen, die Portion alfo 52rtle. Zfgr. 2 pf. 

1) Der von Ueſedomſche Stipendienfonds. 
EDähnert a. a. O. pag. 177.] Der Landrath_Eccard von Ueſedom 

fegirte in feinem Teftamente vom jahre 1644 die Summe von 3000 fl. 
zu drei Stipendien. „Von den Zinfen”, heißt es im Teftamente, „ſol⸗ 
len jährlich drei junge Gefellen zum Stubdiren unterhalten werden, und 
für allen andern Arnold Bohlen, Caspar Norrmanns, Eric von Kahl: 
dens und Heinrich Sagerns Kinder damit geruhet werden. Hiernaͤchſt 
follen Dr. Samuel Marci, Praepofiti zu Wolgaft, feel. Söhne, und 
die, fo meines Geſchlechts und Anverwandten feyn, den Vorzug haben. 
Nach denfelben andere vom Adel und ehrlicher Leute Kinder aus Rüs 
gen, und nach denfelben der Herren Profefforen Kinder zum Greifgs 
‚walde darzu verftattet werden, jedoch daß auf einmal nicht mehr als 
drei daſſelbe genießen. Die Beneficiarii aber follen der evangelifchen 
und ungeänderten Augsburgifchen Konfeflion zugethan feyn, und follen 
ohne Unterfchied, ob fie adelichen oder bürgerlichen Standes feyn, jährs 
lich auf den Tag meines feeligen Abfcheides, mir zum Gedaͤchtniß, eine 
lateiniſche Dration zu halten ſchuldig feyn, und in vorfeglicher beharr⸗ 
licher Unterlaffung deflelbigen follen fie, praevia causae cognitione, des 
beneficii verluftig erfläret werden. — Die Beneficiarii follen zum Greifs⸗ 
walde, oder auf anderen Univerfitäten, nad) der Herren Profeſſoren 
Gutachten, ihre studia zu Eontinuiren fchuldig feyn, und ohne derfelbis 
gen Bewilligung fh nicht von einem Orte zu dem andern begeben. 
Alfo foll es auch gehalten werden, wann fie auf eine Fakultät ihre Ges 
danken richten wollen.” — Der gegenwärtige Fonds beträgt 2075 rilr. 
mit 103 rtir. 22 for. 6 pf. Zinfen. Davon erhalten der Rektor IL rtir. 
9 for. 5 pf., der Univerfitätsfefretär 1 rtie. 12 for. 5 pf., der Rents 
meifter 1 rtir. 12 for. 5 pf.; der Weberreft von 89 rtir. 18 for. 3 pf. 

‚kommt an die drei Stipendiaten, an jeden 29 rtir. 6 for. 1 pf. 

k) Der von Wafentsfhe Stipendienfonds. 
[Dähnert a. a. O. pag. 176.] Der Prälat Albrecht von Waken⸗ 

legirte in feinem Seftamente, d. d. Clevenow, den 1. Februar 1682, I 
Summe von 6000 fi.,. und beſtimmte die ſechs Stipendi 
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Der von Wakenitz zu Clevenow praͤſentirt, und die Univerſttaͤt entſchei⸗ 
det nach abgehaltener Pruͤfung uͤber die Wuͤrdigkeit. Die Stipendia⸗ 
ten ſollen in Logicis, Philosophicis und Theologicis ſtudiren, ein pri- 
vatum Collegium halten, monatlich alternis vicibus deflamiren und dies 
putiren, fi auch concionando ererciren, in doctrina und moribus un: 
fträftich feun, alle Jahr am Geburtstage des Stifters, den 13. Juli, 
eine Danfrede halten, und ad vitam im Pommerfhen Wolgaftfchen 
Drte in Schulen und Kirchen zu dienen und aufjumwarten verpflichtet 
feyn, Nur därftige Studirende gelangen zum Genuß, und unwuͤrdi⸗ 
en wird es wieder entzogen. Der Fonds beträgt nach dem leßten Etat 
50 rtie. an Kapital, 149 rtir. 25 for. 6 pf. an Zinfen, folglich das 

einzelne Stipendtum 24 rtir. 29 for. 3 pf. — Diefe Privarfiiftungen 
zufammen genommen, vermehren die Einnahme zur Unterftügung huͤlfs⸗ 
bedürftiger Studirender um 1499 rtir. 7 for. 11 pf., fo daB zu diefem 
Zweck mit den obigen 3103 rilr. jährlich etwas über 4600 rtlr. vers 
wendet werden können. 

85 Nachricht über die Univerſitaͤts und Fakultaͤts— 
Statuten. 

Die Untverfitätss und Fakulcäts Statuten der Univerfität Greifs⸗ 
wald werden gegenwärtig neu bearbeitet, und follte vor Abfchluß des 
vorliegenden Werks ihre Vollziehung und Publifation erfolgen, in einem 
Anhange nachträglich gegeben werden. Inzwiſchen mögen die alten 
Statuten hier einen Plas finden. 

A. Statuta, Reformation und Drdnung der Akademie; 
erneuert und fonfirmirt 1545. 

Tit. I. De Rectore ei ejus officio. 
I. Quemadmodum in, omni republica opus est certa quadam 

disciplina, quae ex bene constitutis legibus, per bonos viros ad 
, gloriam Dei illustrandam, hominumque in hac vita Soeietatem 
conservandam custodiatur: Ita in republica Scholastica, ubi im- 
peritae Juventutis vita, studia, et mores informari debent, prae- 
eipue videtur hujuscemodi disciplina necessaria, vel ob eam cau- 
sam, quod inde, velut ex semente, omnes respublicas succre- 
scere videamus. 

Quia vero non potest illa juventutis regendae ratio, eifra 
legum optime conditarum autoritatem, leges vero multo minus 
possunt sine Magistratu custodiri et conservari; operae pretium 
nos facturos speravimus, si huic nostrae Scholae Magistratum 
praeficeremus: Gubernatorem sive Rectorem, qui leges simul 
et disciplinam bonorum virorum sibi conjunctorum, unanimi 
auxilio consilioque concordi tuereiur. Deus enim ipse passim 

⸗ 

suo verbo testaturs nullam Politiam neane constitui, neque 
conservari commode posse, nisi legum et 
confirmetur. 

Quapropter a Paulo merito dicitur Magistratus Dei ordina- 
tio, quae videlicet ab ipso Deo ad res divinas, pacem, justitiam 
et disciplinam, conservandas, instituta sit et approbata, quamque 
perennem et immutatam in hac hominum societate eadem velit 
ratione, qua corporum coelestium certos modos, eorumque per- 
petuas vicissitudines nobis ob oculos positas, admirabili consi- 

agistratus autoritate 
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lio, et nulli mortalium satis explorata sapientia gubernat, inque 
officio conservat ac tuetur. - . Ä 

Possent innumera commemorari praeclara testimonia, cum 
ex Philosophorum, tum etiam ex Sacrarum literarum monumen- 
tis, quae plane adfirment, et evidenter declarent, reram publi- 
carum gubernatores, perinde esse necessarios, atque aquam et 
ignem, et esse quasi nerrum, quo omnes politice consertentur 
et eo augmententur; sed fortassis supervacaneum et ab instituto 
alienum fuerit, encomion rerum publicarum hoc loco prolixius 
'prosequi. | Ä - 

1. Quod igitur ad nostram Academiamı Gryphiswaldensem at- 
tinet, statuimus et sancimus, ut recepto aliarum Scholarum pu- 
blicarum more, Rector aliquis electus summo Magistratus mu- 
nere fungatur, cui omnes, quorum nomina in Album Academiae 
relata sunt, debitam obedienliam praestare in omnibus piis et 
honestis rebus debent. Videmus enim commodius plerumque 
respublicas gubernari per Monarcham, qui tamen non ex suo 
unius arbitrio tyrannorum more, sed bonorum virorum judiciis 
et consiliis delegatum munus administret. 

Cujus rei nos admonere possunt, gubernata hac ratione per 
multa saecula, in hanc usque aetatem, totius mundi longe poten- 
lissima regna, quae mutuo quodam Monarchiae imperio, divinitus 
instituto, sibi ordine successerunt, quemadmodum id historiae 
non tantum Ethnicorum, verum etiam sacrarum literarum my- 
steria, cum in multis aliis, tum Propheticis praecipue libris de- 
clarant. 

Nec vero pulchrius aut utilius usquam Monarchia bene con- 
stituta reperiri potest: nimirum quae ad divinum et coeleste re- 
gnum quam proxime accedat. Aique hanc reipublicae formam 
vel in brutis animantibus Deus propesitam nobis esse voluit: 
sicuti videmus apes unum agnoscere regem: greges et armenta 
unum habere ducem: Grues unam solam sequi iterato: unde 
non minus prudenter, quam graviter ab Homero dietum est: 
oux ayaSer werunegurkn. sis zelgmıps form, sis Bucssds. qua sententia gra- 
vissimus et plane divinus autor dicere voluit: feligissimam esse 
reipublicae administrationem, quae uni duntaxat committatur. 

IH. -Sicut autem veterum respublicae, ut quaeque quam op- 
time fuerunt conslitutae, propter. multas, et illas quidem gravis- 
simas causas, summi Magistratus officium perpetuo ab uno ad-- 
ministrari minus commodum censuerunt:-ita et nos huic nostrae 
Academiae consultum fore existimamus, si honor et officium Re- 
ctoratus inter collegas Professores suo quodam ordine commu- 
nicetur, sicut et ipsorum operae mutuo inter se traduntur. 

IV. Statuimus igitur quotannis duos eligendos esse Recto- 
res, quorum alter designabitur 14 Cal. Nov., alter vero Cal. Maji, 
et haec electio fiet in aedibus Collegii, convocatis eo per afliıxum 
Rectoris mandatum omnibus Academiae alumnis, Professoribus 
et Siudiosis, ut ibi exspectent Rectoris designati denunciationem, 

V. Eligantur autem ex numero Professorum ii, qui ad pu- 
blice profitendum constituti sunt, atque ita: ut habeatur ratio 
ordinis, qui observari solet inter facultates: nisi ex senatuscon- 
sulto decretum fuerit exemplis pristinis hujos et aliarum Aca- 
demiarum, crearo aliquem ex prosapia Principuw, Oomitum aut 
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Baronum, qui in nostra Academia pelitiori humanitati operam 
e navant, quorum industria vel autoritate rei literariae commodum 

plariunm juvari ac promoveri posse judicabitur. 
VL Si vero res .posiulat, integrum permittimus, ut alius 

"quispiam Ecclesiastici vel Equestris ordinis, huic Hectoratus of- 
cio praefichatur, modo is sit, qui doctrina, prudeutia, et multa 

Ferum experientia caeteris praesiantior existimetur. 
V Porro in electione hunc ordinem servari volumus, ut 

invocato primum auxilio Dei, Rector, qui oflicio resigsaturus 
est, adjuncto sibi antecessore, una cum notario colligat a sin- 

lis Professoribus suffragia, quae quisque bona fide, prout hu- 
Jus Scholae commodum inde promotum iri speraverit, proferre 
debet. Primas partes habeat, qui in numero votorum fuerit su- 
erior, ei vero fuerint paria, colligentium intercedat arbitrium. 
am Rector in tali casu duo habet vota. Hinc tetus Senatus 

Philosophicus in eonspectum studiosorum prodeat, ibigue recens 
designatus Reetor ab antecessore in hunc modem denancietur: 
Quod faustum felixque sit, Gryphiswaldensis Academise Rector, 
et Professores eligimus, et electum pronunciamus in hoc ofſicio 
Successorem, Virum Clarissimum, Dominum N. N, ad omnipo- 
tentis Dei gloriam et communem reipublicae literariae utilita- 

tem. — Quod si quis unanimi senatus consensu munus Reoto- 
ratus sine probabili et evidenti ratione detreciaverit, inque sua 
sententia in tertium usque diem perstiterit, irium aureorum 
Rhenensium mulctam incurret, et nihilominuas’ Rector erit sub 
poena amissionis privilegiorum omnium hujus Academiae. 

VII. His ita peractis, octavo post eleciionem die, sub ean- 
dem horam. honorificam publice declarationem fieri volumus. — 
t quia .nonnihil scholasticis congressibus addit, sicut splenderis 

sive majorie autoritatis, certa aliqua rituum forma, censemus 
hujus actus talem ohservari commode posse rationem: Ut pri- 
mum ab eo Rectore, qui suo munere perfuncius est, in suape- 
riore ceathedrae loco habeatur oratio de obedientia, de ofhicie 
magisiratus, aut quicquid tale est, quod ad praesens institafum' 
facere videatur, qua finita, conscendat in sedilia, juxta cathedram, 
ibique jam declarando Reetori jusso conscendere cathedram, et 
cousistenti in superiore loco, tradat ordine magistratus hujus 
insignia quidgue per singula significelur, breviter exponat: Ex- 
hibeat autem 1) Sceptra. 2). Deinde Sigilla. 3) Libros Cata- 
logi, Jurium, Annualiam et privilegiorum. 4) Pateras et crate- 
ras, et si quae alia sunt academiae ornamenta. 5) Claves. 6) 
Paludamentum. — Postea hoc modo declaratus per antecesso- 
rem ‚admoneatur, ut pro ea, qua universae scholae obligatus 
est, religione ac fide, Siligenter suas in hoc oflicio partes agat, 
easgne ita tueatur, ut inde reipublicae literariae in hoe nestro 
Gymnasio, eruditionis et omnis generis virtuluma ofBcina, com- 
modum et emolumentum feliciter possit promanare. 

Tit. IL. Forma Juramenti per antecessorem 
roponen i. 

(NB. Id hodıe fit per Pedellum.) 

I. Magnifice demine Rector! reliquum est ut iua Ma 
icentja jaramento confirmet, se in servandis staintie, defenden- 



361 

dis privilegiis, et in universum ommibus inclytae hujas Acade- 
. miae commodis quaerendis ‘et augendis bona fide omnia velle. 

(Hic Reetor declaratas respondeat: Ego juro etc.) . 
II. Post haec declaratus Rector, ubi habuerit brevem, et 

ad hoc wegotium accomodataın orationem, ad aedes, qua decet 
reverentia deducatur, praelatis sceptris et aliis insigniis, cemi» 
tante coetu Professorum et Studioserum, ibi liberum illi per- 
mittimus, velit nee ne Professores comites excipere convivio, 

IH. Dabit autem operam, ut quamprimum fieri queät, con- 
vooato senatu Jdeliberationem suscipiat, de statutis Scholae au- 
gendis, aut pro ratione circumstantiarum minuendis, quae qui- 
dem in die Crueis et Lucae, sub poena aurei Rhenani, nisi al 
latis evidentibus causis, se impeditum fuisse planum fecerit, pro- 
mulgare debet. Ante tamen, quam id fiat, publico edicto Rector 
mandabit, Professoribus et Studiosis omnibus, ut sub horam' 
octavam antemeridianam ad suas aedes conveniant, ac ipsum 
inde deducant ad locum eollegii, publicis actibus celebrandis 
destinatum. Ibi de cathedra de disciplinae, obedientiae legumve 
dignitate perorabit. Hinc per notarium recitatis legibus et sia- 
tutis in aedem sacram, ut ante, stipatus deducetur: ut ibi Deo 
optimo, maximo totius Scholae negotia piis precibus cammen- 
dentar, ac simul pro immensis in nos collatis beneficiis gratiae 
aganter. — Siquidem hunc cultum maxime exercendum, Deoque 
gralissimum esse, divus Paulus- 1. Tessal. II. locuples est teslıs: 
Semper, inquit, gaudete, incessanter orate, in ommnibus gratias 
agite, haec enim est voluntas Dei in Christo Jesu erga vos. Et 
alibi jubet aperte, nos orare pro regibus, et omnibus, qui cum 
imperio sunt, ut placidam et quietam vitam cum omni pietate 
et honestate degamus. Proinde etiam nosirarum esse partium ° 
meminerimus, sedulo vota facere, ut Deus optimus maximus no- 
stri Gymnasiarchae, et aliorum, qui a consiliis sunt, animos gu- 
bernet, ac pios conatus, in juvandis virtutum et bonarum artium 
stadiis, in reprimendis audacium sceleribus, et levanda innocen- 
tium calamitate, ad sui nominis gloriam humanaeque societatis 
emolumentum clementer prosperare dignetur. 

IV. E templo domum reductus Rector convivium more alia- 
rum Academiarum, sed moderatis sumlibus, insiruendum mcmi- 
nerit, ad quod non solum Professores, sed etiam consules, et 
quos volet praecipuos Senatores invitandos curaverit: licebit et 
alios necessitudine quadam sibi conjunctos amicos adhibere. 

V. Nec incommodum fuerit, si eodem die Rector, qui se 
ab officio proxime abdicaverit, praesentibus quatuor facultatum 
decanis, Rectori novo accepli et expensi nomine Academiac, ra- 
tionem reddat: quicquid enim ex inscriptionibus, confirmatis te- _ 
stimoniis, mulctis punitorum, et id genus aliis rebus acceperit, 
dimidiem ad ipsum redibit, residuum in fiscum deponetur. 

VI. Praeterea statuimus, et propter gravissimas et inprimis 
nNecessarias causas ordinamus, ne quis summum in nostro Gym- 
nasie gerens magisiratum in aliam soncedat locum, priusguam 
suae discessiopis justas rationes, eeriaque consilia suis collegis, 
vel saltem antecessori communiearit, qui absenti vicariam ope- 
ram eadem fide et integritate, qua suo ante functus est munere, 
naviter supponat. Quod si. et is ceriis de causis esse nequeat, 
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| sustineat Rectoris viees, qui. proxime et illum in officio prae- 
cessit. | | i 

VII. Quod vero attinet ad commiskorum ornamentorum, 
aliarumque rerum adservationem, volumus non solum ullam alie- 
nandi eorum curam, verum etiam qualemcungue hujusmodi su- 
spicionis occasionem praecidi, et plane evitari; nam a bopi viri 
officio alienissimum fuerit, in privatam usum illa quocungue 
modo convertere, quae sunt publica, et a majoribus in hune 
finem donata, ut huie Academiae honorifica essent, in quibus- 
cunque publieis congressibus, aut aliis actibus Scholasticis: tum 
vero maxime in peregrinis hospitibus bonis viris exeipiendis hu- 
maniter ornandis, sicuti vel praecipua humanitatis pars est, et 
inprimis digna iis, qui in literis humanioribus, et virtutis do- 

citrina versanturg liberalem et benignum declarare animum erga 
hospites, praesertim eos, qui vel unguam de republica bene me- 
riti sunt, aut bene mereri posse creduntiur; quemadmodum pul- 
chre monet Cicero, valde decorum esse, patere domos hominum 
iliustrium illustribus hospilibus, esse quwoque vehementer utile 
jiis, qui honesta multa posse volunt per hospites, amicos, apud 
externos populos valere opibus et gratia. — Hinc et Ethnici ve- 

.. teres partim jus hospitii reverenter coluerunt, adeo etiam ut Jovi 
et diis hospites curae esse censerent, sicut apud Homerum regia 
puella Nausicaa egeno et omni ope destituto Ulyssi egregie re- 
spondet 00 s yae Alos sicw araıs Zaweirs wroxolrı. Nec vero Eth- 

nicorum duntaxat hospitalitatem commendant seripta, cum id 
multo ardentius requirant sacrae literae; Paulus enim Aposto- 
lus, tam vitae, quam officii admoniturus Episcopum, inter cae- 
teras virtutes, quibus ministros Ecclesiarum prae caeteris con- 
spicuos esse voluit, hospitales etiam esse jussit. Sed hujus forte 
loci non est, omnia hospitalitatis testimonia et exempla comme- 
morare. . 

VIII. Hoc tantum addidisse satis fuerit, ut si quis ad’ hanc 
' nostram Gryphiswaldensem scholam adpulerit hospes peregrinus, 
vir bonus, nec obscuri nominis, sive sublimiorum graduum scho- 
lasticorum insigniis sit exornatus, sive alias alicujus boni prin- 
cipis sit legalus, litterario ordini addictus, a Rectore munere 
aliquo viri optimi nomine Academiae per cursores honoretur. 

IX. Porro cum non sine magnis sumtibus, et inslaurentur 
et conserventur Academiae aedificia, minimeque deceat privato- 
rum malitiam ac petulantiam publicis ali sumtibus, pertinebit ad 
Rectoris offictum, singulis anni quarlis cum decano facultatis 
artium, assumto simul uno atque altero e Magistris Collegii, 
habitationes studiosis locatas perlustrare, et mandare sub gravi 
poena, ut si quid ibi inhabitantium culpa ac petulantia fractum 
aut destructum sit, corumdem expensis reparetur, Aequissimum 
enim est, eum qui publici damni efficacem causam dederit, dati 
publici damni compensationem praestare, admonebit etiam Re- 
ctor, una cum iis, quos secum habebit, studiosos coram pieta- 
tis, honestatis, modestiae, reverentiae et obedientiae erga prae- 
ceptores, diligentiae in literaram studiis, et omnium ofliciorum, 
quae honestissimarum disciplinarnm alumnos decent, 
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Pit. II. De Senatu Academico. 

I. Gravissimo consilio nostri majores conventus Senatorios, 
appellarunt eviiögas id est Sapienfum consessus. Quippe obser- 
vabant viri prudentissimi singulari .quodam ingenii acumine, ne- 
minem per se solum satis sapere, nec esse quemquam ita eir- 
cumspecium, sagacem ita Iynceum, ut,non aliquando caecutiat 
et hallucinetur. — Sed plurium bonorum consultationes in unum 
conspirantes, salutares esse rebus amplissimis admipistrandis, 
Quapropter candido bono viro dignum sensisse videlur M. An- 
ionius Imperator, qui aequius esse judicabat multorum se ami- 
corum sequi fida consilia, quam eos suam unius voluntatem mi- 
nus libere comprobare. Simili haud dubie motus, ratione Ho- 
mericus Agamemnon decem sibi optabat a diis immortalibus dari 
Nestoras, sive sapientissimos consiliarios, quorum prudentia et 
industria respublica Graecorum rite et uliliter posset admini- 
strari, sic enim ait: «I yag Zuurs warıg zul Alan zul Arerie, rolouses 

Jene por vum pgadguns sim afnıov. Ergo et nos horum exemplo statui- 
mus, ut in nosiro Gymnasio, non ex suo arbitrio negotia. quae- 
quae Monarcha ifransigat, sed ut suorum consiliorum et actio- 
num conscios et participes habeat collegas Professores, quorum 
omnium de rebus seriis, ut de exclusionibus sive proscriplio- 
nibus, et id genus aliis gravibus negotiis, Sententias eliciat, con- 
ferat, ei collatas, si ex re fuerint, sequatur. Sic nainque navium 
nonnunquam Gubernatores, vel remigum voces et consilia, in pe- 
riculosis tempestatibus audire non recusant. 

L. Si vero res vel controversiae occurrant leviores, poterit 
eas ipse componere, aut si per se selum hoc commode fieri non 
posse vereatur, adjungat sibi quatuor facnltatum decanos. Et 
quantumvis nihil in controversiam veniat, quare totum Senatum 
cogendum esse arbitretur, tamen singulis mensibus semel ad mi- 
nimum haberi senatum volumus, ut de communi Scholae statu 
consilium in tempore capi possit. “ 

II. Quum in adıministratione rerumpublicarum multa in de- 
liberationem veniant, multa inter deliberandum dicantur, multa 
statuantur, quorum quaedam nullo modo, quaedam vero nen ni- 
si certo tempore enunciari utile est, statuimus et ordinamus, ut 
qui consiliis Academiae intersunt, si quid inter deliberandum 
$ecreti, quod enunciatum, vel uni vel multis periculum creare 
ossit,-audierint, id plane supprimant, neminique referant. Re- 

liqua vero, quae statuuntur, non prius in vulgus proferant quam, 
Senatus publice enuncianda judicaverit, sub poena praestiti ju- 
ramenti. 

IV. Cum ordo in omnibus rebus plurimum commendationis 
: habeat, et praecipue homines deceat, statuimus et ordinamus, 
ut in consiliis ordine sententiae dicantur, neque aliquis dicendi 
locum alteri praeripiat, aut in dicendo temere interpellet. — 
Quod si quis conira hoc fecerit, debet a Rectore castigari et 
puniri, cujus officium est illam «rafiav et ordinis perturbationem, 
quae plur mala secum trahit, nullo modo ferre. 

. Quum verissimum sit, quod dici solet, quales in repu- 
blica consules sunt, tales reliquos esse solere cives; Rectoris 
est operam dare, ut in omnibus rebus exemplum bonum aliis 
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. praebeat; itaque statuimus, ut Hecior singylos suos consiliarios 
ordine dicentes, acquo animo, et summa cum modestia audiat, 
'neque sua consilia proponentes ludibrio habeat, aut ullo modo 
exagitet. Quodsi conira fecerit, incurret poenam dimidii aurei, 
fisco Universitatis applieandi, qui exigetar per decanos Facul- 
tatam. 

VI. Quantum mali pariant dissensiones et discordiae eorum, 
gqei ecommuni consilio reetius pracesse et eonsulere debent, qui- 
vis faeile aestimare potest. Nam ad alia plurima incommoda, 
quae inde sequuntur, hoc etiam aceedit: ut dam animi illoram 
commoventur, quid ex usu maxime sit, aut videre non possint, 
aut ut videant, tamen studio differendi, ut aegre adrversariis fa- 
ciant, contrariam sententiam defendant. Itaque ut his malis, 
quantum in nobis est, oceurramus, sialuimus: ut quoties aliquid 
in deliberationem venit, singuli sibi juramentum datam ob ocu- 
los porant, et in memeriam redigant, sedulo pectore quid facien- 
dum et maxime ex usu Academiae sit, summa diligentia confi- 
derent, ct ex animo, quod sentiunt, prout ab ipsis juramentum 
exigit, dicant, idque modeste, nemini convitia faoiant, a rixis 
abslineast,„ hine enim dissensiones, et simuliates (pestes rerum- 
publicarum ) existere solent. Quod si quis contra hoc statutum 
deliquerit, quocunque etiam modo, a consiliis removeatur, nec 
in posterum adhibeatur, priusquam ÜUniversitati satisfecerit. 

VII. Eorunı, qui Universitati praesuut, officigm est, ope- 
ram dare, ne qua in re juventutis studia impediantur, aut desi- 
diae occasio praebceatur, itaque communi consilio decernimus, 
ne ee tempore a Rectore Senatus cogatur, que lectiones aut 
actus publici baberi solent, nisi necessitas, vel evidens aliqua 
utilitas illud exposcat. 

VIIl. Statuimus etiam, ne quis. a Rectore ad consilia vo- 
cetur, cui per leges nostras interesse non liceti. @uodsi talis 
intersit consiliis, statuta eo tempore, ct decreta irrita sunto. 

IX. Usu venire potest, ut gravis aliqua causa in delibera- 
tionem veniat, ad quam prosit consultores non temere, nec nisi 
causa antea diligenter perpensa, et deliberata accedere, et utile 
sit ex domo consilium prudens et diligenter cogitatum secum 
adferre. Si igitur talis causa incidit, consultam nobis videtur, 
at consiliariis suis, Rector, vel per Schedulam, vel per curso- 
rem causam Senatus cogendi significet, quo instructiores ad 
consilium veniant. 

X. Quum malti, etiamsi nullam justam absentiae suae cau- 
sam habeant, tamen vocati ad consilia venire recusent, vel quod 
levissima negotia privata publicis anteferant, vel quod ia certis 
quibusdam, et odiosis fortasse causis, pronunciare et malam gra- 
tiam inire nolint, Rectoris officium erit, senatum conrocandam 

., eurare, sub pocna vel pecuniaria, vel non contradieendi iis, quae 
iu senatu decreia fuerint, hoc est, ut absens rata habeat ea, 
quae ab aliis praesentibus statuta sunt. 

XL. Piato in epistola quadam ad Dienysium, prohaturus 
sensum aliquem mortuis inesse, certissimi signi, demonstrationis 
loco penit, quod optimi quigue id ita esse sentiant, et inter re- 
iqua ait. — Itaque nos sicuti Platonis, et prudentisgimorum 
uorumgne senientia statuimus et ondinamus: ut quod major et 

- 
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sanier pars 'nestri senatus conchaserit, pro sententia et deereto 
habeatur. \ | 

T it. IV. Juramentum Senatorum Academiae. 

Ego N. vebis M. B. Rector, et omnibus in hoe offieio ve- 
siris Suecessoribus juro obedientiam in omnibus rebus lieitis et 
honestis, et quod velim servare statuta, imprimis novissimum 
Regiae Majestatis Visitationis Recessum de anno millesimo &e- 
ptingentesimo secundo, nec non promtu virili parte ipsius bona 
et commoda procurare. — Item quod vocatus a Reetore Univer- 
sitatis ad consilium veniam, nisi legilima causa impeditus fuero, 
quam M. D. Rectori significabo, deinde quod omnia mea con- 
silia ad commodum Universitatis referam, et omnibus rebus, 
bona conscientia sententiam dicam, aliorumque sententias aequo 
animo feram. Postremo quod secreta consilia et decreta ante“ 
publicationem non evulgabo. (Sic me Deus adjuvet.) 

Tit.V. De Inscriptione, 

Cum non satis tutum sit, sicuti nec honestum, in aliena 
versari republica sine cerio Magistratu, ad quem tanquam ad 
asylum in rebus dubiis confugere liceat, quemque in cavendis 
delictis ceu judicem et ultorem improbitatis et scelerum refor- 
midet: putavimus omnino esse necessarium et salutare nostrae 
reipublicae, si omnes ii, qui excolendi ingenii gratia se huc con- 
ferunt, nomina sua apud Rectorem inter quatuordecim dies post 
adventum profiteantur, et in ea jurent, quae cum illis a Rectore 
proponentur, si modo velint hajus Gymmnasii literarii privilegio- 
rum et libertatum immunitate frui atque gaudere. g 

Tit. VL Juramentum., 

Cum nuflum jimperium sine subditorum’ obedientia consistere 
aut conservari possit, et quo facilius subditi in officio retinean- 
tur, receptum sit, eos magistratui suo, juramento ad obedien- 
tiam adstringi, stataimus et ordinamus, ne quis in nostra Aca- 
demia versetur, qui non antea Rectori nostrae Academiae jura- 
mentum de praestanda obedientia dederit. Hac etenim ratione 
studiosi magis ad obedientiam colendam execitabuntur, cum Deum 
punire perjuros intelligent, et graves poenas sibi accersere eos, 
qui per contumaciam magistratui suo rebelles sunt. Jurent igi- 
tur stadiosi in hunc modunı: Ego N. juro vobis Magnifice Do- 
mine Rector, et vestris in hoc officio successoribus obedientiam 
debitam in omnibus rebus, statuta aut statuenda per Universi- 
tatem sciens et prudens non violabo, et totam hanc Academiam, 
'quanfum in me est, juvabo et promovebo, fraude et dolo ex- 
clusis. Ita me Deus adjuvet, et Sanctum Evangelium. — Deinde 
cum Scholae omnis doctrinae honestae et virtutum offieinae esse 
debeant, et praecipua opera danda sit, ut juventus ad pietatem 
adsuescat, et doctrina Christiana instraalur, neque Rectori tan- 
tum, sed et omnibus reliquis Academiae nostrae proceribus stu- 
diosi obedientiam debeant, siatuimus et ordinamus, ut qui in 
Album Studiosorum referendus est, post jusjurandam datum 
Rectori' stipulata mana promittat, se concionibus sacris diligen- 
ter interfuturum, et ad eas vilam suam accommodaturum esse, 



Professoribus vero omnibus, obedientiam debitam, et justum ho- 
norem exhibiturum. — Quod si nondum se certo praeceptori, 
ui studiis et moribus ejus privatim praesit, in disciplinam tra- 

diait, promittat quoque Rectori, se id quamprimum facturum; 
Bectoris autem fuerit ei hac in re esse auxilio, eumgue, si ita 
videbitur, alicui Magistrorum, ad se accersito, commendare. Et 
haec omnia praecedaut Depositionen. 

Tit. VIL Quantum Insceribendi numerare debeant, 

Numerabunt pro inscribendi officio alii plus aliis, juxta ra- 
tionem ordinis et conditionum, superioris enim ordinis Comites 
aut Barones exponent aureum Hungaricum, Eqguites vero dabunt 
dimidium aureum, Municipales et plebeji Marcam, nisi omnino 
fuerint inopes, quibus vel tota, vel pars aliqua pensionis remitli 
potest. — Quare etiam commodius fore judicamus, si in catalo- 
gum, evitandae suspicionis causa, accepti summa diligenter ad- 
notato mense ac die releratur, si quid eniın inopiae causa fue- 
rit condonatum, sit illud persolvendum, si quando fortuna be- 
nignior adspirarit. Nec iniquum fuerit, si de singulorum inscri- 
torum numerata pecunia cedat cursoribus unus solidus, tantun- 
dem et notario. 

Tit. VII. Qui sunt habendi pro non Inscriptis. 

Mandamus etiam, ne in quendam gradus cujuscunque in- 
signia conferantur, nisi nomen ejus apud Reciorem Academiae 
scriptum in tabulis extet, aliogui qualiscunque istius fuerit ac- 
ceptatio, irrita sit et inanis. Quare Decanorum in hac re mu- 
nus esse volumus, ut eorum nomina, qui ad graduum dignitates 
aspirant, prius ad Rectorem deferant, et quo quisque tempore 
inscriptus sit, explorent, quaniumque numerarit sedulo inquirant, 
non tam ut ea, quae forte exponenda pro inscriptione restent 
benigne persolvantur, quam ut isthac ratione constare certo pos- 
sit, nulli contra legum nostrarum autoritatem, honorum et pri- 
vilegiorum scholasticorum ornamenta tiemere a nobis commu- 
nicari, — Ideogue ne in scribendis, aut etiam investigandis no- 
minjbus aliqua fiat ordinis perturbatio, non absurdum fore pu- 
tamus, si quisque summus magistratus sui officii tempore in- 
scriptos, seorsim in certas tabulas referat, nec cum alterius an- 
tiquioris cujuscunque antecessoris catalogo commisceat. — Porro 
nemo Professorum quemquam in suam fidem, aut ad publicas 
lectiones recipere, vel in ullam publici collegii habitationem ad- 
mittere debet, qui non prius suum nomen dederit insciibendum. 

- — Et ut summatim dicamus, eos duntaxat in 2lientaloram no- 
strorum numerum recipimus, qui morum, vitaeque honestate et 
probitate commendantur, suamque in colendis Musis, id est, pie- 
tatis et vistutis doctrina stationem strenue tuentur. — Expungi- 
mus vero, et in proscriptorum tabulos referimus omnes, quot- 
quot dolo malo nomina sua Albe hujus Academiae insinuarunt, 
quique sacra privilegia, juramenia religiose praestita, vel prae- 
standa impie et nequiter contemnunt, denique quicunque animi 
excolendi causa huc missi, non tantum literis operam non na- 
vant, sed lites et id genus alias turpitudines, ad communem rei- 
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publicae tranquillitatem perturbandam, fovent, aut suo 'exemple 
stabilire conantur. — 

Tit. IX. De Depositionibus. 
Depositiones, quas vocant, ex veterum consuetudine intro- 

ductas, certis de causis in nostra etiam Universitate retinendas 
decrevimus. Sunt enim institutae vexationes istae, ut adolescen- 
tes ad patientiam adsvescant et admoneantur hoc velut Iudicro 
speciaculo, ad docirinae et virtutis excellentiam consegauendam, 
variarum molestiarum et laborum, multique sudoris tolerantia 
opus esse, ne stalim, ubi ad publicas Scholas devenerunt, in 
quibus aliquid plus libertatis esse arbitrantur, quam in iriviali- 
bus fuit, intermissa discendi assiduitate, omnibus jam laboribus 
se perfunctos esse existiment, et eruditionis inani persuasione 
intumescentes, jam ad doctrinae summum fastigium se perve- 
nisse, magno suo ac studiorum malo, opinentur. Ideoque in 
examine Depositionis etiam suae inscitiae ipsos severius paulo 
admonendos arbitramur, ut intelligant omnino eorum aut nihil 
esse, quod sciunt, et quam plurima adhuc discenda superesse. 
— Verum exagitationes istas, et ludos volumus cum quadam 
modestia fieri, sine religionis et sacrorum rituum irrisione, et 
sine Verbi Divini, cujus venerationi Academias imprimis studere 
decet, abusu. 

Tit.X. De Ritu Depositionum. 

Statim a vexatione, quae inter coenandum aut prandendum 
fieri debet, Depositor oflerat adolescentem Decano, aut eo ab- 
sente alii Magisiro. Is eum examinet in primis artium funda- 
mentis et iis autoribus, quos eum audivisse depraehendet, prae- 
terea in religionis ac doctrinae Christianae rudimentis, quorum 
sane neminem honestissimis artium disciplinis. addictum, si ad 
verum studiorum frugem pervenire volet, ignarum esse oportet, 
vel ideo, quod verac religionis studium, scopus omnium in vita 
actionum exisiere debeat, et unicum omnis sapientiae (ut sacrae 
literae docent) initium sit vera pietas et Dei timor. — Porro 
explorata doctrina Decanus adolescenti breviter det quaedam 
praecepta de studiis ac moribus formandis, ‘et conducenda Ma- 
gistri, quo praeceptore utatur, opera, admonens Academiae leges 
non ferre quemque vagari sine praeceptore, qui ipsius studia et 
mores privatos gubernet. Tandem accepta stipulalione . prae- 
standae obedientiae Rectori et praeceptoribus, Decanus vel Ma- 
gister salem, sapientiae Symbolum, linguae adolescentis adsper- 
Bat; et ving capiti suffuso a Beanii, ut vocant, sordibus eum ab- 
uat subjiciens, memorem esse debere vitae imposierum degen- 
dae, quae digna sit homine liberali, et ingenuarum artium et 
bonorum morum studioso. — His rite peractis adolescens iu 
Siudiosorum ordinem jam admissus, faciem et manus lavet, 
mundiorque revertens Decano et aliis, qui aderunt, gratias agat. 
— Poterit autem talis Depositio fieri ubicunque adolescenti in 
Studiosorum ordinem acceptando, ejusque parentibus, amiecis, 
aut iis, quorum in potestaie erit, commodun videbitur, modo 
locus sit honestus, minimeque suspectus, invitatis Decano aut 
aliquo Magistro et aliis, prout libitum erit, et cujusque faculta- 



tes ferent. Non enim volamns, praeserlim eos, gni tennioris 
fortunae sunt, in nostra Academia immoderatis sumtibus gravari. 
Depositoris merces erunt 8 Solidi, nisi sint plane pauperes. 
Tunc enim poterunt pacisci cum Depositore. — Nobiles vero 
numerabunt quadrantem aurei. 

Tit. XL. De @uatuor Facultatibus, Numero Profes- 
sorum et Lectionum. 

Tit. XIL De Facultate Theologica. 
Cum stadium sacrae Theologiae praecipue in omnibus Aca- 

demiis florere debeat, quod ad gloriam Dei illustrandam, et ani- 
mae hostrae salutem pertineat, nullo modo in hac nostra Aca- 
demia negligendum est. Itaque existimamus tres Theologiae 
Professores promotos, vel promovendos in hac nostra Academia 
esse oporterc, cum non solum eorum in Academia usus faturus 
sit, sed et simul in provincia religioni pracesse debeant. Nam 
unus illorum futurus est Superintendens Rugiae, alter in Episco- 
patu Camminensi Archidiaconus Demminensis, tertius civitatis 
Gryphiswaldensis praepositus, duo provinciales singuli bis septi- 
manis singulis hora nona legant, unus diebus Lunae- et Martis 
in veieri, alter diebus Jovis et Veneris in novo, testamentis. 
Hi propter negotia provinciae, quibus indies obruuntur, plures 
lectiones praelegere non possunt. Tertius autem, quia a turbis 
aliis alienior erit, quater legat hora tertia pomeridiana, bis in 
Psalterio, bis in Hebraicis, si\Hebraice noverit, vel poierunt 
has lectiones aliter inter sese partiri, ut commodum ipsis fuerit. 
Praeterea diebus Mercurii et Saturni hora nona repetant locos 
communes, quos ea septimana inter legendam tractarunt. Nam 
ita lectiones a Professoribus sunt instituendae, ut ex illis omnia 
in certos locos communes rediganfur, idque breviter, sine otio- 
sis ambagibus, quae auditoribus nauseam pariunt. — Negue vero 
studiosis Theologiae recentioribus prodest longius uni loco in- 
haerere ingenii ostentandi gratia, sed simpliciter, candide et pure 
sensum scripturae reddere, indicata textus, qui exponitar, dispo- 
sitione, qui sit scopus,.quae propositio, quae argumenta, quae 
artes orationis, quae eircumstantiae, ex quibus loci communes 

' sunt colligendi et explicandi, ut auditores hoc pacto ad literas 
sacras, certa methode tractandas, adsuescant, et justam rationem 
docendt in ecclesia discant. — Atque ita novi Theologi citius 
et rectius ad ministerium praeparentur. Poterint quoque sacris 
lectionibus addere Doctorum libros, eosque breviter percurrere, 
ne commentariis commentaria subjungere videantur, ut sunt Au- 
gustini, de spiritu et litera, loci communes Philippi Melauchto- 
nis, et commentaria quaedam Martini Lutheri. Sed statim rede- 
undum est ad sacras literas, ut ad fontes. Hi Theologi quater 
uotannis disputabunt de rebus et scripturis ex verbo Dei pro 
cademia necessariis, et utilibus, a vanis, et novitatibus ut ab- 

stineant, monet divus Paulus Apostolus. 0 

Tit, XII. De Promotionibus Faculiatis Theologiche. 
Tres gradus in Theologia retinendos, eosque ordine confe- 

rendos esse arbitramur, nisi propter jastas causas: dispensatiene 



- 

360 

utendam videatur. — Baccalanreatus ih Theologia varli eramt 
olim gradus, nos uno contenti erimus. Nemo autem ad hune 
gradum admitti debet, nisi constet, eum probe versatum esse in 
saeris Bibliis, et locis communibus, praecipue de justificatione. 
Postea historiam aliquam ex Biblils sumptam, et a Deeano sibi 
adsignatam publice interpretetur. Tertio respondebit publice 
praesidente suo promotore. Absoluta autem disputatione fiat“ 
romotio. — Licentiam pel!turi examinandi sunt in mysteriis 

Bibliorum de testimoniis et promissionibus Christi, et in prae- 
eipuis doctrinae Christianae artienlis, de Trinitate, de nativitate 
Christi, de Saceramentis, de praedestinatione, de’ servo arhitrio, 
de spiritu et gratia, de derogatione legis, de saecrificio Missae 
etc. etc. Postea eximium locum de Christe ex Moyse unum, ex 
Psalmis unum, ex Prophetis unum publice interpretabitur, et 
unam epistolam divi Pauli integram „ quae omnia assiguentur ei 
a Decano Theologiae. His absolutis respondebit pro lieentia 
publice praesidente suö promotore. Finita disputatione fiat pro- 
motio. — Doctoratum petiturus neque examinabitur, neyne dis- 
patabit, si ante suscepto Baccalaureatu et licentia exaıninatus 
sit, et publice responderit. @uod si neque Baccalaureus neque 
Licentiatus promotus est, et per dispensatienem ad summum 
gradum propter rationabiles causas adspirati, tum prius exami- 
nandus est in historiis et mysteriis, nec non legat et respondeat 
ublice, ut antea dictum est. Ritum autem promovendi in jam 
ietis tribus gradibus ex Wittemberga hue transferendum esse 

existimamus. 

 Tit. XIV. De Facultate Juridioa, 

@uando quidem nulla respublica, nulla civitas carere Jurix- 
eonsultis potest, cum hnumanae societatis conservatio, et commt- 
nis tranquillitatis salus praecipue a legum autoritate dependeat, 
proinde necessario tres in Academia requiruntur, quorum opera 
ac studio juventus non solum in legibus erudietur, ut omnes 
deinde civitates Pomeraniae jure aequabili regantur, verum etianı 
princeps in Consistoriis, legationibus, et aliis negotiis publicis 
uti poterit. — Permagni etiam patriae interest causarum foren- 
sium patronos, viros doctos et in jure versatos esse. @uae enim 
ineommoda sequantur, cum imperiti juris causas in foro tra- 
etant, ipsa docet rerum experientia. Poterunt etiam hi Theolo- 
gis in causis matrimonialibus adesse, et Consistorium principis 
multarem litium onere levare. @uia vero ih confesso est, le- 
gendi assiduilate plurimum adjuvari adolescentum stadia, et e 
contra interruptienibus atque interstitiis lectiorum eadem non 
parum retardari. Ideo e re Scholae nostrae et juvenintis erit, 

“non plures quam duos simel avocari, ut illis munera publiea 
obeuntibus, tertius saltem juris studioses in assidnitate et amore 
discendi eontineat. — Ex his autem tribus unans legat libros In- 
stitutionum, cum hi }ibri brevi compendio totius juris eivilis 
summam complectantur. Legat autem ita, ut stadiosorum captui 
accommodet, et ostentatione ingenii pofiorem ducat utilitatem 
adolescentum. — Quia vero imler omnes doctos et cordatos con- 
stat, perfeetissimam atque expeditissimam docendi rationem me- 
thodum esse, hane ipse in iradendo sequatur, rejectis atque ex- 
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plosis omnibus peregrinis disputationibus, quas veteres interpre- 
tes extra propositum accersunt. Hae enim cum parum aut nibil 
ad rem faciant, et per se sint perplexae, intricatae atque obscu- 
rae, plus caliginig aflundunt ingeniis tyronum, quam adferunt 
utilitatis. Q@uaecunque autem ex Glossis atque interpretibus in 
hanc meihodum commode referri possunt, non esse omittenda 
censemus, ne nimis jejune omnia tradantur. Huic primo lectori 
decernimus horam septimam ante meridiem. — Secundus lector 
praelegat codicem divi Justiniani Imperatoris, leges, quam pote- 
zit, diligentissime explicef, et supervacanea summo studio evitet. 
Eliget autem titulos utilissimos juvenibus, et ad practicam ac- 
commodatissimos, discussis breviter his, quae ad textum et Ac- 
cursii Glossas veterumque interpreium commentarios pertinent, 
quaecungue confuse et prolixe per doctores fradita sunt, in pau- 
cas conclusiones, sive themata, rediget, ut constare studiosis pos- 
sit et summa legis, et ea, quae late per doctores super illa lege 
tractantur. Cum enim in omnes leges veteres interpretes com- 
mentarios non scripserint, prodest plurimum exploratum habere, 
uo in loco tractafa ea sint, quae ad negotium praesens faeiunt. 
b hoc quoque, sicut a primo exigimus, ut juventutis rationem 

habeat. — Quod ad praesentem Scholae statum attinet, pruden- 
ter nobis facturus videtur, et e re adolescentium, si primum 
omnes titulos Codicis breviter ac summatim percurret, deinde 
ad exactiorem interpretationem singulorum. se recipiat, id quod 
in multis Scholis prudentissime institytum est. Huic Professori 
assignamus lıoram nonam ante prandium. — Tertius lector susci- 
piat explicationem Pandectarum, ac titulos utilissimos, sicut de 
secundo dietum fuit, eliget. Nee temere facturus nobis videtur, 
si ab ultimo titulo, qui regulas juris complectitur, lectionis suae 
sumet initium: prodest enim siudiosis Juris has regulas statim 
et intelligere, et memoriter tenere, cum ad judicium de omnibus 
legibus et casibus dubiis formandum pertineant. Praestant enim 
hae regulae communes dubitandi ac decidendi ad omnes leges 
rationes, sine quibus nulla lex vel perfecte discitur, vel facilius 
menti atque memoriae inhaeret. Quo titulo enarrato recurret 
ad Digestum Vetus, et titulos utilissimos in eo comprehensos 
eo anno explicabit. Sequenti anno eodem modo facta electione 
raecipuos titulos Infortiati enarrabit. Tertio anno Digesti novi. 
i qui süperstites manebunt tituli enarratione digni, eos quarto 

‘ anno enarrandos suscipiet. @uinto ad ordinem supra scriptum 
redibit, utile etiam vehementer esse, et propter Practicam librum 
secundum et sextum Decretalium legi publice. Sed cum paueci- 
tas Professorum id non permittat, dabit operam lector Codicis, 
ut Juris Pontificii constitutiones suo loco legibus civilibus ad- 
jungat, et de vero ac recepto illarum intellectu obiter edisserat, 
donec Academiae nostrae successus etiam quartum lectorem al- 
jiciat. — Hi tres Professores quaestionibus ac disputationibus 
discipulos Juris tum publice cum privatim diligenter exerceant, 
proponant illis facti species, et jadicia illorum exploren. Cum 
autem quater secundum Scholae nostrae statuta ıllis disputan- 
dum publice sit, unus illorum, qui negotiis aulicis implicitas 
non erit, sed perpetuo leget, bis in anno disputabit, religui duo 
singuli semel. — Legent autem ac disputabunt Juris Professores 
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in domo huic Professioni destinata, quam collegiam Juristarum 
appellant, quae coemeterio Sancti Nicolai adhaeret. — De pro- 
motionum vero ritu atque ordine, cum facultas Juridica pecu- 
liaria habeat statuta ab inclito et illustrissimo principe ac Do- 
mino Domino Bugisiao, Pomeranorum Duce, piae ac gloriosae 
zmemoriae, confirmata, nihil in praesentiarum immutandum duxi- 
mus, sed oflereiur liber ille Principi et Cancellario Universitatis 
Episcopo Camminensi, quibus si probata fuerint decreta majo- 
rum nostrorum, retinebitur in Schola mos vetus; sin minus, con- 
stitutum est, Academiae Witienbergensis staluta adipiscenda. 

Tit. XV. De Professoribus et Lectionibus in 
j Facultate Medica. 

Non putamus hujus loci esse studium rei Medicae justis 
laudibus vehere, sed ın aliud tempus, quo commodius fieri pot- 
est, id differendum esse. Itaque breviter, qui Professores, et 
guae lectiones in arte Medica requirantur, hoc loco dicemus. 
um fieri non possit, ut in tanto optimorum librorum copia, 

omnia, quae utilia sunt, in Scholis praelegantur, ea tantum 
praelegenda esse exisiimamus, quae praecipua sunt, et in qui- 

us cardo rei Medicae vertitur. Haec etenim fere nonnihil quo- 
ue difficultatis habent, et explicationem diligentem requirunt. 

Onanguam autem non libenter hac de re pronunciamus, tamen 
cum a nobis nunc res ipsa et officii ratio exigat, brevibus sen- 
tentiam nostram subjiciemus: existimamus itaque hos sequentes 
libros in hac nostra Academia praelegendos esse. Galeni: De 
morbis et symptomatibus, de. locis aflectis, Artem parvam, Me- 
thodum curandi, de cerisibus, de differentiis febrium; Hippocra- 
tis: Aphorismos, Prognostica, Regimen aeutorum; Avicennam, 
de febribus et earum curatione, cum quibusdaın ejus aliis utili- 
bus libris; Tractatum nonum Almansoris, de euratione morbo- 
zum secundum omnes partes. Et cum prosit diligenter in schola 
praelegi Anatomica, multaeque hodie exstent, optimaın eligendam 
utamus. — Et cum in Academia bene constituta tres Medicinae 
rofessores requirantur, existimamus primum, quae ad Practi- 

cam pertinent, hora octava ante meridiem, secundum Anatomica 
hora secunda, tertium reliqua, quae ad Theoriam spectant, quarta 
profiteri debere. — Quod si vero auditores jam dictis libris au- 
diendis nondum apti sunt, legendus est Galenus de temperamen- 
tis, de natura humana, de aöre, aqua etc.; Avicennae libri primi 
Jen. I. et alia ejusdem, quae tyronibus usui sunt; Philippus de 
anima: nam hic libellus utilis est, si quis alius, Medicinae ty- 
ronibus, nec explicari satis commode potest, nisi a rci medicae 
peritis. 

Tit. XVI. De Promotionibus Medicorum. 

Ad gradus in facultafe Medica neminem existimamus admit- 
tendum, nisi antea saepe argumentatus fuerit, et aliyuoties re- 
sponderit doctoribus, praesidentibus in disputationibus Medicis 
publicis. Item nemini in arte Medica gradum eonferendum cen- 
semus, nisi antea sit artium et Philosophiae Magister promotus. 
Absurdum enim est gradum in arte Medica ei conferri, qui non 
antea egregium specimen sui in Physicis profectus exhibuerit. 
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— Quod ad examina, rikum promovendi, et religua de promo- 
tionibus attinet, consultusa videtur, ut Wittembergensium mos 
et consuetudo in hanc nostranı Academiam iransferatur, quam 
ubi acceperimns, dabimus operam, ut nihil-eorum, quae ad fa- 
eultstem Medicam attinent, et hio desiderari possust, praeter- 
mittatur, sed omnia apeciatim et copiase in peculiarem libelluma 
referaniur, secundum omnium Academiarum consuetudinem., 

Tit. XVII. De Facultate Artium et Philosophiae. 
Etsi potissimus nostrorum studiorum finis esse plerisque 

credatur perfecta aliqua rerum cognitio, tamen nisi divinius quid- 
dam accedat, in quo omnes virtutes suas veluti vires exserant: 
certe aut parum, aut nihil utilitatis habebit et elegans et libera- 
lis institutio. Ideo’ enim Deus optimus maximus nos beneficio 
rationis a caeteris brutis animantibus distare voluit, ut.ejus glo- 
riam, quibuscunqgue possemus rationibus, illustraremus, et ad 
posteros religiose propagaremus. — Verum hoc qguomodo fiet, 
sine singulari munere sapientiae, aeque quomodo haec vigebit 
sine eloquentia fiexanima, et potentissima rerum regina, cujus 
tanta vis est, ut non tantum animis judicium formare, et pru- 
denter cogitata explicare, verum etiam ut inclinantem animum 
erigere, stantem inclinare, denique vel adversantem et repugnan- 
tem, velut imperator bonus ac fortis, capere possit? Sed haee 
est (ut ait Cicero) rerumpublicarum alumna et pacis comes, 
gpac etiam commode, graviter et sapienter quascungue res ex- 
planat et illustrat, sive enim de coeli terraeque natura tractet, 
sive de divina et humana sapientia aliisque quibuscumque rebus, 
ita sane disserit, ut nullam earum rerum partem inexplicatam 
roliquisse videatur. — Ad hujus vero cognitionem mediocrem 
vel saltem umbram consequendam necessaria certe inprimis sunt 
sapientiae studia: siquidem inter sese ita veluti gordii nodus 
connexis cohaerent vinculis, sapientia et eloquentia, ut altera 
sine altera neque excoli, neque rebus gravibus accommadari 
queat, Sed quia neque praecepla, neque usus tantarum rerum 
percipi et intelligi citra Graeci sermonis studium et cognitionem 
ossunt, cum latinae linguae nullus splendor, nullus ornatus, 

nisi inde fanquam ex primo fonte derivetur, accedat: judicamus 
adolescentum studiis, postquam prima illa literarum fundamenta 
mediocriter jecerint, quam optime consultum fore, si ad taın 
praeclarae linguae studium sedulo invitentur, et in eo strenue 
exerceantur, sic, ut tandem ad parem utriusque facultatis con- 
saetudinem perveniant. — Nos-igitur, cum nihil perinde in hac 
nostra schola constituenda spectemus, quam ut Dei optimi ma- 
ximi aeterni Patris, Domini nostri Jesu Christi gloria, tam pro- 
pagetur quam illustretur, maximi sane inferre putavimus, et no- 
strorum nos vvtornum compotes fore speravimus, si sapientiae 
studia, quae hanestiaris vitae actus complectuntur, et occultas 
rerum naturas eruunt, ita fideliter tradantur, ne interim ea, quae 
inferiora putantur, sine quibus famen ad altiora perveniendi 
nulla-spes astensa est, negligentius praetereantur. 

"Til. XVIH Grammatices Professor. 
- Haque decemimus hacc per nosirae Scoholae Professoren, 
um in Paedagogio (ubi rudiores velufi inter certa quaedam 
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repagula tantisper retinendi aunt, donee judicio Professorum ad 
altiora admittantur) cum etiam in- Academia, graviorum disci- 
linarum officina, diligenter esse observanda ef explicanda. Ha- 

bet enim, ut in omnibus actionibus, ita maxime in humanitatis 
studiis opcrarum distributio necessariam utilitatem, et non con- 
temnendam oblectationen. — Quippe quod omnia a singulis nec 
doceri. simul nec disci queant, et nisi certus conteatatusque con- 
sensus ineatur, plerumque accidere solet, ut a vera docendi di- 
scendique via non solum ignoratione, sed etiam abitionis mor- 
‚bo et eupiditate longissime aberremus. Et quamquam nemo in 
publicas seholas, nisi- Grammatices: praeceptis mediocriter in- 
steuctus, admitti debeat, tamen operae pretium duximus, ut: si 
qui forte. minus integram eorum cognitionem adferant,. habere 
possint, a quibus in primis illis bonarum artium fulcris plenius 
et uberius instituantur, quo vero ad sublimiora aditum habeant 
faciliorem. — Quam quidem causam eridentem satis confidimus, 
cur principio. Grammatices Professorem, ingenuarum artinuın Ma- 
gistrum, sedulum. Paedagogio praefectum velimus, ne quis jure 
ad Pbilosophiae salidam. doctrinam comparandam in nostra Gry- 
pbiswaldensi Academia quiequam .desiderare possit. Cum autem 
inprimis expediat ad pauca et: quidem unius formae praecepta 
asauefieri juventutem (ne varieiate magis periurbentur quam eru- 
diantur) censemus Olarissimi Domini Philippi Melanchtonis, com- 
manis nnsiri praeceptoris summa fide et reverentia observandi, 
ut brevissimam, ita absolutissimam grammatices, sicut et allaram 
artium et Philosophiae methodum in hac Schola candide pro- 
poni debere. — Nam si cui usquam meortalium, certe huie prae- 
cipue ompium bonarum artium verum usum, dilucide, magnaque 
cum perspicuitate commonsiratum , acceptum merito ferre debe- 
mus. Sed quia praecepta, teste Gellio, tetrica per sese zunt, et 
parum habent gratiae et utilitatis, volumus eoram usum in clas- 
sicorum autorum seriptis, ut Terentii, Ciceronis, aut alioraum, 
qui paritate dictionis simul ac rerum doctrina linguam ae ani- 
mum tenerae juventutis formare et expolire possint, bona fide 
demonstrari. — Nec omnino abs re fuerit aliorum etiam, vel 
recentiorum Je praesenti rerum siatu, in formandis studiis et 
moribus utiles libellos enarrari; quales sunt de morum civilitate 
Erasmus Roterdamus, Hutenii Arminius, Philippi Melanehtonis 
aliqua oratio, et si qui sunt similes libelli. Quod si vero rerum 
Grammaticarum absolutius aliquid addendum fuerit in Academia , 
Thomae Linacri de emendanda latini sermenis siructura libri 
explicentur. Ä 

Tit. XIX. Dialectices Professor. 
Porro sicut in Grammaticis brevis et plana docendi ralio 

servanda est: ita in dialeeticis nee prolixam, nec obscuram expo- 
sitionem regquirimus: Idcirco ex Philippe Melanchtone dialectica 
inprimis ab iegenuarum artium Magistro ad eam preofessionem 
destinato, tradenda putamus, cum propter gravissimam prae- 
ceptorum gravitaitem, cum etiam propier varia rerum exempla, 

uae ipsis regulis plurimum lucis et perspicuitatis addunt. — 
is finitis non omnino: incommode subjungı poterunt, vel Joan- 

nis Caesarii, vel Joannis Sturmii de Dialectica libelli: ut ea ra- 
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tione.adolescentes faciliorem sibi viam ad ea, quae hao de re 
ab Aristotele vel aliis subtilius tractata sunt, sternere possint. 
Hisce omnibus locupletioris interpretis loco nonnunguam adhi- 
beantur Rudolphi Agricolae de inventione Dialectica libri abso- 
lutissimi ac dignissimi, in quibus plurimum studii et operae col- 
locetur, ut in quibus omnia, quae ab Aristotele, Cicerone, Quin- 
iiliano et Boätio‘ subtilius interdum tractata sunt, planius do- 
centar. 

Tit. XX. Rhetorices et Ethices Professor. 

Rhetorices professioni, quae disserendi rationem propter 
communem rerum inventionem et dispositionem proxime comi- 
tatur: destinamus iterum Magistrum artium, qui hanc ut bre- 
vissime, ita planissime ab eodem Philippo editam ad formandum 
studiosorum judicium, ornateque dicendi facultatem fideliter ac- 
comodet, eorumque autorum scripta adjungat, qui ad bene di- 
cendi usum comparandum aptissimi fuerint, cujusmodi sunt Ci- 
ceronianae et Livianae orationes, in quibus praeceptorem haud 
difhiculter usus ostendi potest. Nec excludimus jactis primum 
hujus artis rudimentis partitiones oratorias Ciceronis, quas do- 

eti plerique ab omnibus studiosis juvenibus ad unguem ediscen- 
das, et nunquam e manibus deponendas existimant. Item libros 
de Oratore omnium judicio propter verborum et rerum uberri- 
mam cognitionem maximi faciendas, altiusque in animum reco- 
lendas. — Addantur et Quintiliani libri aliquot selectiores et 
huic negotio convenientiores. Si cui placuerit propter Graecae 
linguae usum et varietatem, quae discendi taedium nomnihil le- 
vat, Aphtonii progymnasmata, aut Demosthenis aliquam orationem 
inter alia praelegere, per nos utique licebit. — Et cum satis 
perspicuum sit, praeceptorum explicationem et scriptorum proba- 
tissimorum quantumvis frequentem leciionem parum admodum 
conducere, nisi ei sedula dicendi, scribendique consuetudo ac- 
cesserit, juxta illud Anaxogorae etc. censemus a juventute styli 
exercitium adeo non esse negligendum, ut a praeceptoribus ad 
id, praesertim in scribendo tardiores, omnibus modis sint adi- 
gendi. Sicut enim videmus corporum robur frequenti exercita- 
tione augeri et confirmari, ita nec linguam expoliri, nec judicium 
aliquod integrum acquiri posse certum est, nisi tam scribendi, 
uam dicendi exercitium summa cum diligentia conservetur. — 
rofessori Rhetoricorum, aut si commodius fuerit alii, delega- 

bitur munus profitendi Ethica, ut utramque professionem alternis 
vicibus tractet. Aesiimamus autem inter eos, qui juventuti in 
hac Philosophiae parte proponi debent, commodissimos esse 
autores, Philippum Melanchtonem, qui brevi et plane perspicua 
epitome explicatis utilissimis ac simul gravissimis quaestioni- 
bus totius Eithices summam doctissime comprehendit. His ad- 
jungantur Marci Ciceronis libri de Officiis, in quibus pleraque 
emnia graphice conscribuntur, quae a Plaioni gravissimo Phi- 
losopho non minus diligenter, quam sapienter, scripta exstaut. — 
Poterit idem Professor interdum enarrare Plutarchi aliquod opus- 
ceulum Graece, eujus in formanda vitae honestate non levis usus 
esse possit. Inprimis autem dabit operam, ut Aristotelis opera 
ad Nicomachum diligenter explieet, cum in eo opere.in. tota 
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hac Philosophiae parte vix aliquid praestantius aut absolutins 
habeatur. 

Tit. XXL Graecae Linguae Professor, 
Sicut omnes res, quae in coelesti natura positae sunt, quae- 

que ortum et occasum habent, sempiterno inter se Societatis 
vinculo‘ conjunctae sunt: ita Latina lingua cum Graeca, Ci- 
cerone teste, perenni necessitudine devincta est, adeo etiam, ut 
rectius ambas simul, quam seorsum alterutram percipi posse ar- 
bitretur. — Proinde Aujus docendae perito artium Magistro la- 
borem imponimus, nec inutile adolescentium profectui fore ex- 
lorate judicamus, si initio Philippi Grammaticam, vel primum 
heodori Gazae librum, per Erasmtum Latinitate donatum, deinde 

Syntaxin Varenii explicandam suscipiat, in quibus, quoniam multa 
cum latinis communia, eademque sunt, facilis est cognitio, et 
non ita magni laboris memoria, si, nt in aliis diseiplinis fieri 
prodest, adposite planeque omnia explicentur, quod satis ap- 
paret, vel.in verborum conjugationibus, quae tametsi videantur 
in speciem habere multum difficultatis, tamen si unius, probe 
cognita formandorum temporum ratione, infeciionem memoria 
tenueris, omnem discendi diflicultatem superaris; modo prae- 
ceptiones reddantur illustriores, interpositis bdnorum aulorum 
exemplis, quae et Dei cultum, et vitae probitalem pariter com- 
rehendunt. — Qualis est Paulus in Epistolis ad Romanos, Ga- 
atas aut Colessenses, Tabula Cebetis Thebani, Lucianus et Plu- 
tarchus in plerisque, Hesiodus etiam, qui cum primis legendus 
est, in quo siderum ortus et occasus Boätii, quorum ibi mentio 
fit, summa fide monstrare debet. — Postea graviorum et diffici- 
liorum autorum interpretationem facile permittimus, ut Homeri, 
Sophoclis, Euripidis, Aristophanis,“ Theocriti. In quibus omni- 
bus singulorum thematum origo, et Dialectprum variorum discri- 
men ac proprietas indicari debet. | 

Tit. XXIL Poötices et Historices Pr ofessor. 

Quam necessarium sit Poätices studium et doctrina, cum fa- 
cile omnibus constet, malumus in praesentia ejus encomion ta- 
cite praeterire, quam levius, ac decebat, attingere. Hoc tamen 
monendum praecipue duximus, eos esse Poëtas eligendos, et ira- 
dendos, qui doctissimorum omnium judicio, probatissimi censen- 
tur. — Quales sunt, Virgilius, cujus tanta est in carmine ma- : 
jestas; ut Quintiliano juveni de eo interroganti ab Aflro Domi- 
tio responsum sit, secundum illum ab Homero esse, propiorem 
tamen primo quam tertio. Praeterea Ovidii libros praesertim 
Metamorphoseos et fastorum in schola nostra retinendos et in- 
culcandos arbitramur, siquidem ex his non tantum multiplicem 
historiarum cognitionem, ortuum quoque et occasuum Poätico- 
rum descriptiones absolutissime: verum etiam ex illis fabularum 
omnis generis ex Graecorum antiquitatibus erularum notitiam 
consegqui possint. Legatur et Lucanus cum pröpter historiae, 
quam describit, ordinem, tum vero gravissimos Malhematicos lo- 
cos eleganier insertos. Nec Horatius erit negligendus, praeser- 
tim provectioribus: nam praeterquam quod artem Poäticam non 
minus arlificiose quam breviter tradidit, satis etiam proprius et 
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in verbis argutus est. Si ceui placuerit interdum et Hieronymi 
Vidae de arte Poätica libros doctissimos quidem illos, aus Eo- 
bami Hessi heroidum epistolas, vel simile quiddam praelegere 
non plane refragabimur. — Porro cum historiae aliquo modo 
sit affınis Poätica, putamus daas hasce professiones ab uno Pro- 
fessore alternis diebus administrari posse. Est autem historia- 
rum studium adeo in scholis necessarium, ut ad solidam reram 
cognitionem nemo unquam pervenire poiuerit, nisi in eo probe 
fuerit versatus. Testis enim temporum est historia, lax verita- 
tis, magistra vitae, quae omnium humanorum consiliorum exem- 
la tanquam 'in illustri monumento ob eculos ponit. Volumus 

igitur proponi ac legi eos, qui scribendis utriusque linguae hi- 
storiis hominum vitae et societati melius consaltam volaerunt. 
Inter quos praecipui sunt, T. Livius, C. Caesar, @. Curtius, 
forte et Justinus pereurri breviter, commode queat, praesertim 
si auditores jam styli aliquod robur jecerint. In illo enim om- 
nium historiarum methodus brevissima proporitur, quam cum 
aliis earundem rerum scriptoribus in temporum praesertim sup- 
utationibus diligenter conferri converit. Ex Graecis potissimi 

habentur Thucydides et Herodotus, quos Fabius virtute diver- 
sa, parem pene laudem consecutos esse confirmat. Nam ille 
(ait) sensus est brevis et sibi semper instans, hic vero duleis, 
candidus et fusus. Ille concionibus, hic 3Jermonibus, ille conci- 
tatis, hie remissis affectibus, ille vi, hic voJuptate melior. Po- 
terit his addi et Xenophon, qui simul et Philosophus et Histo- 
ricus’ est, item Polybius, Arianus, et si qui his sunt conferendi. 

-Tit. XXIII. Physices Professor. 
Necessarium erit huic nostrae scholae, sicut aliis omnibus, 

Physices sive naturalis Philosophiae intentius stadiam. Quippe 
cum ejusmodi sit, quod non ad Medicam duntaxat, ut inepte 
quidam fabulantur, sed ad Theologiam quoque et Poäticam, 
aliasque prolessiones feliciter et cum fruge tradendas et perci- 
iendas maximopere pertineat. Quis enim Theologus ipsa Bi- 

bliorum mysteria, eorumque grav:ssimos interpretes, Augusfinum, 
Ambrosium, Basilium et plerosque id genus alios intelleciu as- 
sequetur, nisi.amoenissimos et saluberrimos naturae fontes probe 
degustarit et imbiberit. @uis Poätarum scripta felieiter aut ipse 
intelliget, aliisve interpretabitur, nisi fantum non diligentissime, 
vel in intimis naturae rerum penetralibus inguirendis sollicitus 
fuerit. — Sed ut alia mittamus, statuimus juventutem in Philo- 
sophiae naturalis inquisitione non negligenter informandam esse, 
ut aliquando ista ad publicam usum necessaria rite accommo- 
dare discant. — Quare in hanc nostram Scholam reeipi, ac in 
ea praelegi inprimis debent, quae de Physicarum 'rerum elemen- 
tis diserte et perspicue tradita sunt a doctissimo et pradentis- 
simo D. Philippo Melanchtone. Nam haec prae caeteris multo- 
rum seriptis facillime Juventutem veluti manu porrecta, ad sa- 
niorem Aristotelicorum intellectum perducent. Unde convenien- 
tissimum fuerit perceptis ita mediocriter hujus Philosophiei studii 
principiis adjungi, graecam ipsius eadem de re Aristotelis tra- 
ctationem, seu satius est ex ipsis aquam haurire fontibus, quam 
coeni colluvie perturbatos, rivulos anzie et inutiliter seoctari. 
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Addatur etiam Sevandi Plinii'fiber, qui una eum -Pfhysieis 'melta 
Mathematiea graviter et diserte docet. ': Nec 'obliviscamur Cice- 
ronis librorum praesertiim quos Tuseulanas' quaestiones et de 
fnibus inscripsit- Interdum et Pontani meteora lauculento car- 
mine, et muitis in’ locis omnino poö&tiee descripta, excutienda 
subt. ı Albertum qui ob multarum ‚rerum- stadium et. experien- 
tiam, Magni cognomentum sortitus est,.non explodimus, sed re; 
tineri tuto posse'putamus, et quidem magis. propter appositis- 
sima. praeceptis subjecta exempla, guam qudd 'inde filum dictio- 
nis:apte possit formari. EZ nt 

Tit. XXIV. Mathematum Professores. . . . 
Oum et än sacris ei philosophieis literis praeclara: nbigae 

testimonia: extent,. de rerum 'coelestium. inquisitiere- .et: cogui- 
tione, utilissimem certe fuerit in Scholis -omnf'stadio zes tan ' 
tas, tamgue . diviuas .änterpretari: ac conservare. : Neo: audiendi 
sunt,; qui insulsissimo, vransssimeque nemim ommium jadicio prae» 
diti, totum. hac doctrinae ooslestis genus:superbissime derident, 
Quod profecio facillime. deprehepndens,,:‘qüleungae ia Philono- 
phiae studiis mediocrem industriam ‚nosuerunt, quibus vero illius 
magna et dignitäs, et in onines patteés füsa’ utilitas nonnihil per- 
specta est. .Quid enim admiratione‘ laudeque dignias’ unquam 
reperitar, quam aßpicere #1 cunsiderars tot pulcherrima in dethere 
lumina,. iain varios cursus., qui mirap: quasdam viees- motus''eh 
spatierum.:cortissimis: legibus absolvunt: unde :faeile a saraa 
mentis hominibus intelligi potest,- hanc : tetaın coeli -machinam) 
et. perpetuam :omium  motuum 'certitudinem "singdläti Dei” con« 
silio nohis: ob ecubos 'positam esse, non tantum ‘ut temporum 
apatia et vices, universaque rerum temperamenta' dijudieareıtts;, 
verum 'etiam, ut: pulcherrimus ille, ‚sibique consentiens tantarum 
rerum ordo; nos .de opifivis ‘et summi :Creatoris in bis ‚cohser- 
vandis:magna poötentia .et-benkvolentia. commoneret, (quo et mtel- 
ligerermus üla: Dee easu enstitisse, nmee-in hune 'usque diem 'suo' 
in officio conservata sine aliqua aoterna: mente, quod’uon Nöltmr 
sacraxe''scripturae 'demonstrationes, warum. hujus etiam' facültatis 
Ethniei'serzptores plane affirmant. : Quae cum: itat'sint, quts "dat 
bitet.,juventatis. fore- stadia longd felitidra, si Hon park opera® 
in ..divanis:: Mathematum praeeeptiowiblis :perdiscendis'iimsumadant) 
kdeoque.ut 'ommes earum partes :vomkodius: tradi queant,'tredis 
mus iin: hac:scheis duos Mäthomatäces peritus Professuren: miram 
inımodum ense: ıiecebsatios, qugrum ulleri er eommttuntur, quae 
hujus':diseiplinae tyrones, ‘ad, alliora tandem 'conseynehdk ihd 
siraant; +-Hojusmodi sunt Arithmetiea ;; vel' de’ suppütandi 'arte 
praecepfa;; . quae"sane;;! yuantamı iin: had: vrıtae hominunmi societate 
usum .habeaht, nemini forsan obsourum est, eum ‘ct’ in Omnibus 
conträetibus; alisque:negotiis, quotidiana sedulelcstetär'iexpel 
rientia..::Tradet: antem:artisi'nudinentg duntaxat rertim "specied 
et zadionm, ut ipsr voeanb, <sextraofisnes quadratas et cubſeas, 
additis: una. atque -altera :regwlis. :usitptioribus., Sufficient’ erim 
haec tantum non plane: ignavis. ad alia:'ältiora fam: ir Mathema- 
ticis (quorum haec potissimum nomine traduniur) quam in va 
ipsa supputandi arte. — Absolutis arithmeticis subjungat enar- 
‚rationem Sphaerae Joannis de Sarobusto, Hrofeeio, ut 
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tum fuerunt te diligentissimi: in qua per exempla accom- 
modissima fidellier ac perspieue inprimis declaret asecensiones 
signorum, ortus et occasus poäticos, qua ratione libentius et 
uberiore cum fructu, juvenes in Poätarum et Historicorum quo- 
ao scriptis versabuntur. Quodsi ita visum fuerit, praedicti 
—* enarrabit praecepta Sphaerica: quae breritatem malti- 
plici, qua composita sunt eruditione, facile compensatura certum 
est. Praeterea utilissimum fecerit idem Mathematum Professor, 
si Cosmographiam et Geograpbiam, quaram in omnibus Poeticis 
et historicis stadiis maxime necessarius usus est, doceat. Sed 
unde commodius nisi ex Ptolomeo, aut iis qui Ptolomeum in iis 
studiis sequendum et plane exprimendum censuerunt. Atque iis 
raeceptionibus addat velut interpretes Pomponium Melam, aut 
ionysii Afri, de ea re graeco carmine luculenter conseriptum 

lihellam. Postremo et propter phaenomena amoenissimam ıllam 
Astronomiae pattem interdum proponat Jaliam Hygiaum, apud 
quem antiquissimae Poötarum fahulae, summa cum delectatione 
traduntur. Aut si maluerit Aratum, quo nee apud Graecos, neo 
etiam Latinos absolutias quidquam reperitur. 

'Tit. XXV. Alter Mathematicus, 

Alter vero Mathematices Professor meminerit, summopere 
ad astis perfectionem percipiendam requiri Geomeiriam: Sed 
quia subtilioribus contemplationibus, quarum in Euclidis opere 
ermulta sunt, auditores, qui forsan et aliis studiıs oceupantur, 

immorari non possint, conveniens fuerit, selectiores ex eo li- 
bros seorsim explicari, si tamen ante brevis aligua Geometriae 
methodus sive epitome praeresserit. Alias enim parum admo- 
dum ex Euclide ipso percipient utilitatis, cum ibi demonstratio- 
nes plurimae sint, quae subtilius, quam ut adolescentibus pecu- 
liarem aliquam delectationem afferant,. tractatae deprehendun- 
tur. — Sed hic etiam varietas, et alternatae viees, ut in aliis, 
si quid insit oflensionis lenient,. et voluptatem adferent. Quam- 
obrem injungimus eidem, . ut theorias Planetaraum a Georgio 
Feuerbachio Mathematicarum rerum olim in -Viennensi Paune- 
niae celeberrima. schola exercitatissimo doctore eomposilas de- 
claret. Quibus. succedant tabulae Astromomicae, quas propter 
insiguem ‚perspienitatem et faeilitatem resolukse dicunter: quas 
non ita multig ante annia Joannes Schonerus, Oarolostadius, vir 
harum rerum peritissimus ac simul studiesissimms; illusiratiores 
in Jucem edidit. . Harum usum;, qua decet fide, demonstrare. oom- 
mitiatur, posiremo, si qua detur oocasio, a probatissimerum au- 
torym Astrologicis praeceptis nequaquam abstinenidem- esse: sen- 
timus. Prodest enim istiusıhodi praedictiones ex astroram con. 
stitutione, reverenter perdiscere et obaervare:: siquidem nos so- 
lım in arte Medica, sed etiam uibuscunque aliis fortunae casi- 
bus et eventibus mirifice praeridendis larimam habent momenti, 
quemadmodum eleganter a Ptolomeo diotum est: Sapientem ani- 
mam coelestes adjuvare operationes, perinde ac diligens agri- 
cola soli naturam arando et expungendo mollire et subigere 
gonsueverit, N 

.* 
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Tit. XXVL. De Musica. 
Masicam in Academiae nostrae Paedagogio tempestive do- 

ceri simul et excerceri volumus, ut adolescentes de tanta iam- 
que praeclara arte honorifice sentire discant. Jdque exempio 
Socratis, sapientissimi Philosophi, qui jam senex institui Iyra 
non erubescebat. Tanta enim in aestimatione apud veteres mu- 
sices studiam semper fuit, ut qui diligentius ei operam navas- 
sent, pro vatibus ac sapientibus haberentar, pro stupidis autem, 
et indoctis, qui segnius eandem addiscerent. Quod tantam in hac 
arte virtutem reconditam csse putarint, ut tam durum tamque 
ämmanitate barbarum pectus inveniri nequeat, quod non suavis- 
sima ejus harmonia flectatur. Verum variis et admirandis hu- 
jus partis effectibus, qui a Fabio et aliis honorifice praedicay- 
tur, omissis, hoc unum duntaxat Philosophiae amatores admo- 
nemios esse rati sumus, ne parum sana quorundam judicia pro 
oraculis plane habeant, qui hanc humanitatis aliricem artem in- 
ter nulla, nedum ullam Philosophiae partem referendam esse, 
magno cum supercilio pronunciant. \ 

Tit. XXVOL. De Horis. 

- Ordo praelegendi in faculiate artium hic servabitur. — Quo- 
tidie omnes docebunt, sed ita, ut nec horas, nec scriplores si- 
mul eosdem occupent. — Sexta legat Rector Paedagogii in Gram- 
matica, bis in Etymologia, toties in Syntaxi, qua finita auspice- 
tur Prosodiam. Eadem hora legat Physicus Lector in collegio, 
— Octava Rheior in collegio. Dialecticns in Paedagogio teren- 
tium bis in Septimana profiteatur. —- Reliquae horae singulari 
consilio a meridie sunt concessae studiosis, ut lectiones audıtas 
repetere possint. — Neque enim ex usu est singulis horis lectio- 
nes a studiosis audiri, ne multitudine obruantur. — Duodecima 
Ludimagister 8. Nicolai in Paedagogio Musicam bis doceat, bis 
exerceat. Vitam enim e medio tollunt, qui Musicam tollunt, 
1. Poeta et Historicus in collegio, Rector Paedagogii Buccolica, 
vel schemata Moselani in Paedagogio tradat. I. Dialecticus in 
eollegio. III. Mathemalicus in collegio, Rhetor in Pacdagogio 
bis in ‚Septimana epistolas Ciceronis explicet. IV. Graecus. — 
Ne quis desideret horas, quibus in singulis facultatibus praele- 
xatur, invenientur suo loco, ubi agitur de facultatibus. 

Tit. XXVII. De quatuor Decanis quatuor Facul- 
j tatum, et officio eorum. 

I. Sicut in corpere humano omnes partes sibi consentiunt, 
et mutuo serviunt, id quod quotidie experiuntur qui haec dili- 
gentlius iniuentur, ita in republica utilissimum imo necessarıum 
etiam est, nullam partem ab alia dissidere. Dissidia enim per- 
turbant et evertunt respublicas, id quod omnium aetatum lusto- 
ziae testantur. . 

1. @iun itaque Academiae in certas facultates doctrinarum, 
tanguam in partes distinctae sint, quo facilius concordia in Aca- 
demia nostra conservetur; Statuimus et ordinamus, ne qua facul- 
tas quocunque modo, vel contra Universitatis leges, aliquam alia- 
rum facultatum suscipiat, agat aut statuat, sed facultates ipsae 
mutuam inter se concordiam alant, mutuo se juvent et ornent, 
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et communi consilio totam Aecademiam promoveant. Quod si 
ua facultas contra hoc nostrum mandatum deliquerit, Senatus 
ujus Academiae est, autoritate sua interposita, quod stalutum 

factumve est, rescindere. | 
HI. De causis peculiariter ad facultatem pertinentibus, se- 

natus Universitatis judicium sibi sumere non debet, sed singulis 
facultatibus de propriis causis judicium liberum relinquere, nisi 
vel conira leges, vel negligenter agant, neque satis olficium suum 
faciant. Quod si est, a senalu officii sui admoneantur, et si 
dicto audientes non fuerint, det senatus operam, ne quid defri- 
menti Academia capiat. | | 

IV. Decanorum in singulis facultatibus officium est, dare 
operam, ut disputationes, lectiones et declamationes rite et justo 
ordine instituantur et habeantur. J 
V. Decani,singularum facultatum diligenter candidatorum, 
qui ad gradus aspirant, eruditionem explorare, neque ulla ratione 
adduci debent, ut indignos promoveant. Nam id et Academiae 
ignominiosum est, cum tiluli et gradus doctrinae et virtutis te- 
stimonia esse debeant, et rebus publicis pernicivsum existit, cum 
indocti titulis splendidis ornati facum hominibus faciant, ut sum- 
mos in ecclesiis et rebuspublicis magistratus asseqguantur, atque 
ita ecclesias et respublicas, totamque societatem humapam per- 
turbent atque evertant. Si quis hoc mandatum violarit ad actus 
et congressus publicos Universitatis non admittendus est, donec 
Universitati satis factum fuerit. 

VI. Decanorum ofhicium est, ut vocati a Rectore, adsint in 
certis quibusdamı negotiis transigendis, ad quae totius Senatus 
convocatione non opus est. Ä | 

Tit. XXIX. De Officio Decani Facultatis Artium et 
Studiosorum in collegio habitantium. 

Verissima est sententia Medicorum, pueros et adolescentes 
plurimum valere virtutibus naturali et vitalis verum animali vir- 
tute longe remitli, ab iis, qui provertioris aetatis sunt, et luce 
Meridiana elarius est, eos non satis judicio et ratione valere, in 
praesentia tantum iniueri, non prospicere futura, in ‚muliis rebus 
omnino esse ineptos, et fere aflectus in iis-ratione esse poten- 
tiores, denique ad pessima quaegue esse pronos, et in omnia 
vitia facillime prolabi, nisi eis semper a latere sit morum et 
studiorum moderator et gubernator. Cum igitur a parentibus 
suis adolescentes in Academias, ut in doctrinae et virtutum do- 
micilia, ablegentur, nostrum est, eos ut fidei nostrae commissos 
observare, eorum mores et studia quotidie inspicere, ad studia 
et virtutem cohortari et assuefacere, neque concedere, ut doctri- 
nae honestae et virtutum studiis relictis,, vitiis operam dent, et 
tandem domum redeant, non docirina aut virtutibus ornati, sed 
omni vitiorum genere contaminati. — Itaque ut adolescentes in 
officio facilius retineantur, statuimus et ordinamus, primo ut de- 
canus facultatis artium operam det, quo collegium iempore hi- 

. berno hora nona, aestate vero hora decima : claudatur. Deinde 
ut idem Decanus diligenter omnium studiosorum in collegio ha- 
‘itantium , vitam, mores et studia observet, ad vitia nen comni- 

at, prohibeat clamores, et vociferätiones, quibus aliorum stu- 
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dia isterpellantur, prohibeat ‚Symposia, praesertim illa barbari- 

ca, quae hodie agitari solent, corpora corrumpunt, ingeniigue 
vires exstinguunt. Extra collegium pernoctantes non ferat, 'ne- 
gligentes' officii sui admoneat, denique in omnibus rcbus det 
operam, ut in collegio .disciplina severe .conservetur. —  Studio- 
sis vero mandamus prime, ut quotiescunque aliquis in collegio 
habitationem condueere cupit, id faciat praesente suo praecep- 
tore, et decano facultatis artium, eidemque decano fidem det, se 
extra collegium non pernociaturum, et omnia facturuin, quae 
adolescentem modestum et studiosum deeent. — Nec sua studia 
negleeiurum, nec aliorum interturbaturum. Deinde ut in omni- 
bus rebus Decano ıobedientian: debitam praesiet. Quod si quis 
monitus a Decano, vitam suam non oortexerit, aut alias pardre 
recusaverit, a senatu mosirae Academise gravissime puniendus 
est: — De pensione annua, pro habitatione conducta, oerto tem- 
pore solvenda fidem det Decano praeceptor conducentis. 

Tit. XXX. De Disputationibus. 
Multae et magnae sunt publicarum disputationum utilitates. 

Fit enim in ejusmodi eruditorum congressibus, velut in Synodo, 
certitudinis artium et disciplinarum ac veritatis inquisitio, qua 
nihil praeclarius et utilius dici aut excogitari potest, discutiun- 
tur in omni genere doctrinae, et quoad fieri potest, explicantur 
gravissimae et utilissimae quaestiones, acuuntque ingenia, judi- 
cia de rebus formantur, et assuescit etiam adolescentia ad ex- 
temporalem facundiam. Qüae.omnia cum plurimum momenti ad 
solidae. perfectionis eruditionem conferant, nos etiam volumus 
in Academia nostra disputandi morem institui, et accurate ser- 
vari. — Disputent autem Magistri singulis mensibus semel, et 

quod postea etiam dicetur, declament alternis, ut quaedam exer- 
cıtiorum jucunda varietas delectet animum, et studia juventutis 
exeitet.. Sitque dies Saturni istis exercitiis dicatus.. Nam hunc 
uia septimanam. claudit, et a lectionibus vacat, commodissimum 
ore judicamus. — Doctores vero aliarum facultatuın, quater sin- 

gulis annis exemplo aliarum scholarum, circulariter, ut. dici so- 
lent, disputabunt, ut res et materias. ejus facultatis, quam pro- 
fitentur, inter praelegendum aliquot menses, explicatas, disputa- 
tionis exereitio auditoribus in memoriam redigant et confirment. 
— Interim tamen nihilominus etiam iis, quibus pro gradu con- 
sequendo publice respondendum erit, quotiescungue res postula- 
bit, praesidere debebunt. Nee volumus ullo modo propter extra- 
ordinarias disputationes intermitti circulares. — Sumant autem - 
Doctores superiorum facultatum diem Veneris, ne Philosophiae 

 disputationes, quibus Saturni dies destinaius est, impediantur. 
— Eligantur materiae dispntationum tum utiles, tum etiam ju- 
cundae, et illae quidem clare et perspicue proponantur atque 
explicentur, ne pro publica illa collatione, quam 'et eruditam et 
planam, et auditorum utilitati accommodatam esse oportebit, ha- 
eantur inanes et sophisticae logomachiae indignae literaturum 

hominum coetibus. @uod ut facilius caveri possit, statuimus, ut 
themata disputanda primum omnium Detano ejus facultatis, ad 
quam materia dispulalionis perlinebit, exhibeantur. Nam ipsius 
offhicii erit, cavere, ne perplexse neve Sophisticae cavillationes, 
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et ex ostentatione vel odio profectae eontentiones disputationi- 
bus immisceantur. Sed simpliciter et bona fide rei veritas ar- 

-, gumentis inguiratur, et inquisita assidentibus clare ostendatur. 
— E re literaria erit, utilissimo disputationum exercitio Docto- 
res et Magistros omnes, si quoquo modo fieri possit, interesse, 
quo juventus exemplo illorum et frequenti conspectu excitata, 
amet et magnifaciat ejusmodi scholastica exercitia, sine quibus 
nec solida doctrina comparari, nec certum de magnis et gravi- 
bus rebus judicium informari potest. — Praesidens cum respon- 
dente adsint in loco dispntationi destinata hora octava anteme- 

ridiana. Ibi respondens habita praefaciuncula, vel de disputa- 
tionum usu, vel de materia proposita, statim adolescentes, si qui 
volent disputare, audiat, nec, quemqne absentem exspectet, ne 
tempus audiendis argumentis praefinitum inutiliter elabatur. — 
Magistri autem meminerint, offieii sui esse, discipulis injungere, 
ut dispuient, imperitiores instruere, argumentis edocere et in- 
formare, ut sciant, cum in publicum ventum fuerit, qua ratione 
sua argumenta proponere, proposita confirmare, confirmata ur- 
gere debeant. Ä 

Tit. XXXI. De ordine Disputantium. 
I. In omnibus disputstionibus primi argumententur studiosi, 

quoram causa praccipuc haoe exereitia instituta sunt. Hos se- 
quaniur Magistri, si sit disputatio Philosephica, postremo Docio- 
res singuli pro suae facultatis ordine, quoties est in aliqua su- 
periore facultate proposita disputatio. Hunc ordinem eo con- 
modiorem fore arbitrati sumus, 'quod, si qua allata in medium 
ab adolescentulis argumenta, non satis explicata esse a reapon- 
dente videbuntur, ea repeti a Magistris et Doctoribus, ac dili- 
gentius perpendi, examinari et explicari poterunt. 

II. Ceterum Decanus gubernet disputationes, et provideat, 
ne plura singuli argumenta, quam duo, vel ad summum tria, ea- 
que utilia et ad rem facientia proponant.. Necesse enim pluri- 
bus sese exercendi et Jocum et tempus concedi. Nec vero pa- 
tiatur Decanus, ut semel agitata, et satis explicata, ambitiose 
retracientur. Nam hoc praeterguam quod inuttle est, taedium 
quoque assidentibus parit. Solutiones tamen argumentorum in- 
tricatiores, nec satis intellectas, impugnare cuivis cum modestiae 
quadam et humanitatis significatione, omnino permissum erit. 

III. Compescantur etiam inepte vociferantes, et incondito 
sermone obstrepentes, sine aliquo bono argumento. Nam bi 
Scholam non erudiunt, sed alios melioribus rebus instructos per- 
turbant saltem, atque impediunt, denique- ipsam disputatienem 
dehonestant. 

IV. Non ferat etiam Decanus rixas, contentiones, et jur- 
ganlium certamina inter disputandum. Nam literatos homines 

non decet sewıg dgrowaidus Audegiirde, ut Aristophanes inquit. Et 
disputationes non sunt hostiles congressus, sed doctorum amica 
et familiaria collognia ad elicendam veritatem, et exercendam 
iuventetem potissimum instituta. 

V. Cum signum decimae horae auditum fuerit, disputatio 
esset, nisi quis pro gradu respondeat. Tum enim tantisper du- 



rabit disputatio, donee aderunt, qui argumentari et respanden- 
tem exercere volent. . 

Tit. XXXIL. De Declamationibus, 
Declamationes apud veieres certaminum forensium quaedam 

simulacra fuerunt, cum meditareniur domi, et intra parietes tenr 
tarent, quae foris, et in multitudine acturi, dioturique erant, 
Postea similitudinis ralione translatum est nomen ad Scholasties 
exercitia, quibus ad graviter et apte dicendum et scribendum .de 
rebus mägnis at necessariis adolescentia solet informari. Est 
vero declamandi consuetudo, gravissimo. scriptore Quintiliano 
teste, longe utilissima, et in omnibus bene institutis Scholis non 
sine- prudenti consilio et gravibus causis, diligentissime. semper 
observata. Nam elegantis et puri sermonis et eloquentiae stur 
dia, haec vel sola, si eidem Quintiliano'credimus, alit atque con: 
servat. Deinde miris modis doctrinae et. virtutis amorem. exci- 
tant erebro decantata artium virtutumque encomia. Adde, quod 
hoc velut umbratili exercitio. apta et decora .pronüunciatio forma- 
tur, et metus qui solet adolescentium animis obversäri, quoties 
publice dicenduni est, sensim evanescit. Denique non satis diel 
potest, quantum perfectioni studioram conferat, et audire saepe 
alios, et interdum optimorum scripta clare. et distincte recitare. 
Quapropter ne quid ad summam rei literariae utilitatem et ex- 
cellenttam assequendam, ' Academiae nostrae deesse‘  videatur, 
etiam declamandi morem retinendum et acchrate servandum de 
communi sententia, statuimäas-et judicamus..— Habeanter autem 
deelamationum et disputatienum exerecitia alternis, ita ut singe 
lis mensibus semel declametur, et semel disputetur, ut hae rata 
vicissitudine semper ad nova exercitia surgat major animoruni 
alacritas, sicut et de disputationibus antea dietum est. — -Deela- 
ment ipsi Magisiri interdum, et praesertim. quoties 'novum auto: 
rem, quem enarrare susceperint, auspicabuntur.: Alias id mu- 
neris adolescentibus injungant, quibus argumenta utilia vel. ipsi 
praeseribant, vel ab adolescentibus electa, et oratione elaborata; 
diepenant, et emendent, emendata autem Decano ejus. facultatie, 
ad quam argumentum ejus declamationis praecipue pertinebit, 
afferri curent, ut is pro ratione officii et sua autoritate.:oaveat; 
ne aliquid forte sit inserium declamationibus,. quod in publica 
recitari non expediat, quodve absurdis opinionibus, aut discör- 
diis, simultatibus vel aliis incommodis occasionem praebere’ Pos- 
sit. - Ulud autein declamationum genus, quo vel. auimi'vel.exer- 
eitii causa:ad eloquentiam et. plenius judieium gonsequendum, 
pro vitiis; morbis aut aliis nocivis rebus, ut pro stultitja,' ebrie- 
tate, muribas, cicadis, febri quartana. et simillbus perorari a fe- 
stivis ingenlis, aut de eadem re in diversam sententiam deela- 
maturis, cum quadam modestia interdum solet, .minimie vetamus. 
Nam illud ipsum exercitium, suam quandam utilitatem, atque 
adeo exempla virtute et .dortrina celeberrimorum virorum habet; 
et certe quosdam :Indos 'suos ingenlis concedi: oportet.: Verum 
tamen:in omnibus declamationibus, sieut et disputationibus dili- 
genter provideat Decanus,:ut absint seditionum- et sitialtateit 
seminaria, opinionum rixosae ostentationes, calumniae, scoin- 
mata, et quaecungue in alios, cum ipsorun..oontumelia-.odiose, 
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vel. mordaeiter diei possunt. — Porro Declamationibus, quem- 
admodum omnibus publicis exereitiis, universam scholam hono- 
ris causa interesse volumus, misi quis morbo aut necessariis oc- 
cupationibus impediatur. Nam juventus non modo praeceptis, 
verum etiam exemptis instituenda, informanda et assuefacienda 
est, ut scholasticos conventus amet, ac de publicis exercitiis 
praeclare sentiat,. caque reverenter et lubenti animo freguentet. 
Hora Declamationum sit nona diei. Saturni ante prandium. 

Tit. XXX. De Promotionibus et consule et lege 
nl singularum facultatum titulos. 

. Tit., XXXIV. De Locatione Professerum. . 
Ordo Professorum. idem retinebitur, qui in aliis Academiis 

redeptus est. — Primo loco collocentur D. D. Theologiae. — 
Secundo D.:D. Jurisperiti. — Tertio D.D. Medici. Et in qua- 
vis facaltate Decanus reliquos suae facultatis Doctores praecedat, 
Primum tamen locum ‘omnium (quod notum est satis) Rector 
oveupabit; —' Quarto loco -cöllocetur Decanus -facultatis Artium, 
- Quinto: lieentiati singelaram facultatum suo ordine, ut de doc- 
teribus jam dietum est. — Sexto Magistri Artium, inter quos 
tamen Professores Magistri praecedant. — Septimo Baccalaurei 
singularum facultatum suo ordine. ot 

Tit. XXXV, .De Collocatione Principis, Episcopi et 
‚« Legatorum, vel.Consiliariarum. eorundem. 

. .Oum non dubitemus, quin Illuetrissimus et Clenrentissimus 
noster Princeps, Reverendus Episcepus Camminensis, Legal 
eorum et Consiliarii pro sua erga studia et..doctos elementia a6 
benevolentia singulari,. ut decus et. ornainentum: nostras Acade- 
mise addant,. cum in aliis aetibus publieis, tum: in promotioni- 
bus. Deo dante ſutaris, alignando 'nterfutari. sint:,‘. patavimus 
etiam in hoc loeo subjiciendum, quo quisgue.loso-ceilocari de- 
beat. +- Princeps igitar Patrsaus,.:vel:legatus: ejas’ principem 
locum habeat. — Seeundum Episcopus. Camminensis:.vel legatus 
ejus. — Tertium Reclor, . sequantunısensiliarii "janeti .Prolesso- 
ribus, ita .ut singulis, consiliariis anus Professorum: ‘a latere jun- 
eus sit. . 1... ... * 

Tit. XXXVI. De Locatione Consulum, Senatorum et 
reliquoram, qui actibus.publigis.intervemer.nnt. 
..In,.actibus. et Promolionibus pablicis :Eonsules;:. Senatores, 

et cives occupent latus. sinistrum,' Doetores vere .et Magistri 
latus ‚dextrum. — Superintendentes‘. provisteiales :locam. habeant 
inter Theologiae Docleres. .. Bociodes vet: Magistri: .hospites 
collaceniur inter. Doctores vel Magistres hujus Academiae Pro- 
fessores, singuli pra ordine faculfatum...— Concionatores, nisl 
sint Magistri, collocentur: post Prafessores, ‚sin aliquo .gradu in- 
signıti fuerint, pro aetate .promotionis et .faeultatum ordine pro- 
fesspribus juncti collocabuntur. -— In eunde religui omnes suuM 
locam .retineaut. In consulibus veze. et. sematoribus hic..orde 
observetur, ut singulis Doctoribus vel Magistris sit a.Intere jun- 
ctus vel consulum vel. senatorum unse, 'sicut .sapra. de sensilia- 
riis principum dictum. ost: 2. tımaioenm oe. dr. 
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Tit. XXXVII. De Concionibus Universitatis. 
Cum omnes humani conatus, omnia studia, quantumris vehe- 

mentia, irrita plane sint, nec successum ullum sortiri queant, 
nisi Deus sua clementia nobis adsit, et studia nostra bene for- 
tunet, plane sibi persuasum habeant omnes, perire omnem ope- 
ram et studium in literas collatum, nisi juxta Christi praeceptum, 
rimo omnium Dei quaeratur. — Itaque statuimus, ut et Pro- 
—* „ et studiosi hujus nostrae Academiae Dominicis diebus 
sacris ceremoniis et concionibus diligenter intersint: tum ut aliis 
exemplo praebito Dei gloriam promoveant, tum ut suae saluti 
consulant. — Quisque igitur Professorum in templo suo loco, 
studiosi etiam suo adsint, sacras conciones audituri, tum diebus 
Dominicis, ut jam dietum est, tum etiam reliquis per septima- 
nam diebus, praesertim vero Mercurii. et Saturn. — Nam ad 
imitationem Academiae Witembergensis curabimus et statuimus, 
ut in posterum propter nostrae Academiae alumnos, quibus re- 
liquis diebus non satis licet per lectiones templo et sacris inter- 
esse, die Mercurii hora octava antemeridiana, die vero Saturni 

hora secunda vel tertia pomeridiana in aede Divi Nicolai sacra 
concio habeatur. Hoc exemplum et in reliquis, qui ex nostro 
judicio pendent, divini verbi amorem magis accendet, et ad sa- 
cras conciones diligentius audiendas excitabit. 

Tit. XXXVIH. De Famulis Academiae, 

1. Ministros, quorum opera in negotiis expediendis nostra 
Academia opus habet, diligentes, fideles, et in officio sedulos 
esse volumus, ne per eorum negligentiam nostrae reipublicae 
uidquam creetur incommodi aut detrimenti. @uod si minus 
deliter officii sui rationem habuerint, singulis semestribus a 

novo Rectore poterunt suis stipendiis privari, bonos vero et vi- 
gilantes non temere mutandos esse judicamus, siquidem tenuioris 
ortunae studiosis ideo conferuntur haec ministeria, ut quoquo 
modo sua studia auxilio nostri Gymnasii sustentare aliquantis- 
per possint. 

I. Cursores igitar duos constituimus, quorum officia ordine 
commemoramus: 1) Convocato Senatu adsint in aedibus consi- 
storii, ut jussu Rectoris negotia, si quae tum expedienda fue- 
rint, exequantur. 2) Rectorem in templum vel ad alios honestos 
actus prodeuntem modeste comitentur. 3) Eorum alteruter quo- 
tidie frequentet aedes Rectoris, et inquirat, an aliquid negotii 
nomine Academiae sit expediendum. Fadem ratione indies et 
Decanum facultatis Artium accedat. Aliarum vero facultatum 
Decanos sub tempora promotionum. 4) Proinde poterunt et fa- 
muli communes officia alternatim in collegio ita distribuere, ut 
tum alter ista obeat, alter, ut dietum est, Rectorem observet, et 
reliqua officia, quae nomine 'Academiae delegabuntur, expediat. 
5) Praeterea diligenter debent observare tempora et horas, ut 
ommia suo ordine in collegiis agantur. — Pulsabunt autem 
aestate hora :quarta matutina, deeima vespertina.. — Hyberno 
vero tempore, mane hora quinta, nocte nona, insuper etiam pul- 
su designent singularum lectionum.. tempora. in collegiis, pran- 
dii, guoque coenae. :6) Pertinebit item.ad eorum officium animad- 
verliere, zet si quid. forte in collegio petulanter destznater, id ad 



Magistratum deferant. 7) Nec debent esse ‚ignari ordinis, qui 
in collocandis Professoribus et hospitibus, in omnibus actibus 
scholasticis observari solet. Pro his laboribus et curis nume- 
rabuntur illis nomine totius Academiae quini aurei, deinde sin- 
gulis anni quadrantibus exigent a quolibet plebeji ordinis studioso 
solidum unum Sundensem, a nobilibus et Baccalaureis Artium 
grossum Marchicum, a Magistris, et superiorum facultatum Bac- 
calaureis duos solidos, a Licentiatis et Doctoribus tres. Acci- 
pient etiam iempore promotionum a singulis artium Baccalau- 
reis promovendis sextantem unius aurei, a Baccalaureis vero 
aliarum facultatum quadrantem, a Magistris Artium trieniem, a 
Licentiatis- semissem, a Doctore integrum aureum. Sed a quo- 
libet studioso inscripto solidum. 

Tit. XXXIX. De Notario. 

Notarii partes erunt describere mandata Rectoris, et S. C. 
instrumenta, et quaecungue ad Academiam spectantia fuerint 
agitata, tam in Rectoris, quam Conservatoris concessu, literas 
etiam et diplomata nostrae scholae. — Laboris praemium aceci- 
iet ab Academia sex aureos quotannis, et a quolibet inscripto 

solidum. Deinde pro describendis testimoniis promotionum, da- 
bitur illi a Baccalaurco Artium Drachma, ab aliarum facultatum 
Baccalaureo sequidrachma, a Magistro Artium didrachma, a Li- 
centiato semissis aurei, a Doctore quinque Drachmae. 

Tit. XL. De Oeconomica Supellectile Universitatis. 
.Cum Academia Majorum beneficio et liberalitate certam va- 

sorum ex aere argentoque supellectilem, qua in prandiis et pu- 
blicis promolionum, aliorumque actuum convivijs utatur, collectam 
habeat, statuimus cum bona fide et cura diligenti non mode as- 
servandam et custodiendam, sed etiam aliquo modo augendam 
esse. Nam et eam gratitadinem antiquitati 'debemus, ut quae ex 
liberalitate illius ad usym posteritatis collata sunt, religiose con- 
servemus, et Academiae tum honorificum, tum etiam commodum 
erit, propriam habere supellectilem, qua in promotionibus, con- 
gressibus, conviviisque publicis uti possit, ne opus sit, vel vasa, 
vel alia ad usum necessaria, semper a vicinis utenda rogare. — 
Reponentur autem omnia, quae sic vocant, utensilia‘ Academiae, 
ut olim etiam fieri consueverit, in armarium, quod situm est in 
domo, quam ordinarii solent appellare. Id armarium duabus oc- 
cludetur seris, ad quarum alteram Recior, ad alteram Decanus 
facultatis Artium suam uterque clavim, quamdiu in istius sui 
Magistratus functione constituti fuerint, adservabunt, postea sub- 
inde suis officio successorihus eam bona fide tradituri, — Ut 
autem haec Academiae supellex, si, ut facilis est conjeetura, 

‘ frequenti usu attrita deterior fiat, et attenuetur, non modo in- 
staurari, sed efiam augeri et amplificari possit, decernimas et 
statuimus, ut singuli gradum aliqueım publicum in: Academia no- 
stra petituri, ad conservandam supellectilem zu;#1%# Universitatis 
conferant, alii plus, alii minus, pro tituli et gradus, quo orna- 
buntur, dignitaie, ut sequiturs: Prim illias gradus in artibus, 
uem Baccalaureatum vocast, 4 Sol,, nisi inopes 2° Sol.; Can- 
dati Baccalaureatas in alia superiore facyliate. 8 Sol, numera- 



387 

bunt; Candidati Magisterii 12 Sol, Licentiae 24. Sol., Docioratus 
aureum Hhenensem. . . Br u 

Ea vero pecunja, postquam ad examen publicum candidati 
fuerint admissi ,.a Praefeclis ,- Rectore et Decano faculiatis Ar- 
tium, aut per Universilatis Notarium, aut aliquem cursorum ex- 
igi statim debebit. Nomina autem, qui debitam pecuniam con- 
tulerunt, praedicti Rector et Decanus seorsim in librum quen- 
dam reponendum ad supelleciilem Academiae in eodem armario 
scribent, ae-deinde suo magistratu. perfuncti, ratiionem aceepti et 
expensi, senatui Universitatis liquidam reddent. — Caeterum su- 
pellectilis Academiae usus erit in omnibus Kectoratus, .promo- 
tionum, et aliorum actuum cohviviis, quae honoris Academiae 
eausa celebrabuntur. nt 

. Tit. XLL De Poenis Delinquentium. 
Sanctissime docet divus Paulus Aposiolys in-sua longe ab- 

solutissima Christianae fidei meihode ad‘ Rumanos seripta, ma- 
gistratus in terris a Deo optimo maximo singulari :consilio con- 
stitutos, ut non solum bonos virtutis merito conatanter defen- 
dant, honore praemiisque afficiant; verum eiiam ut impios, re- 
belles et contumaces poenis quam atrocissimis severissime coer- 
ceant. — Quia vero in hac misera, oorruptissimaque mortalium 
natura, sic comparaium est, ut cum omnium aetatum, tum prae- 
cipue tenerae adolescentiae et. juventulis ingenia, quae tamen, 
'ieste Horatio, ut vitium sequantur, certa sunt, facillime a recta 
honestaque disciplina ad luxum, ‚voluptates, et deterrima quae- 
que vitia delabantur, adeo etiam ut non tam virtutum praemiis, 
quam flagitiorum propositis poenis in officio contineantur, ope- 
rae pretium nos facturos plane. speramus, si pro magistratus of- 
ficio et autoritate in legum et statutorum nostrae reipublicae 
praevaricatores, pro delictorum magnitudine certas, easque ju- 
stas, poenas eonstituamus. — Cum ab Imperatoribus Academiis 
sua certa jurisdictio concessa sit, siatuimus juxta communem 
omnium Academiarum consuetudinem, ut studiosi controversias, 
quas habent, quacüngue de causa, ad Rectorem, Senatumque 
hujäs Academiae deferant, eorum judicio subjiciant, et senten- 
tiae ab ipsis latae acquiescant. Qui conira fecerit, severe pu- 
nietur pro senatus arbitrio. — Statuimus etiam et mandamus, 
ne quis studiosorum habitatione sua, publicae tabernae loco, 
ad quam bibuli .confluunt, abutatur, vel cerevisiam, vinumve 
vendendo quaestum faciat. — Primo enim id non licet per irans- 
actionem inter senatum urbanum et Academiam olim initam. 
Secunde praeter quod studia, quae animum liberum, et ab aliis 
zebus vaenum:- requirunt, hoo genere. quaestus impediuntur, in- 
honestum omnino et indecorum est, siudiosum et literatum fieri 
eauponem. Quod si quis contra hoc nostrum mandatum delique- 
rit, graves senatui poenas dabit. — Quam non deceat studiosos 
alecae Iusus, quantumque impedimenti eorum studiis adferat, 
quantum denigne mali secum trahat, euivis facile perspectum est, 
primo enim haec lucri faciendi cupido, pet se turpis et illibera- 
his est, .deinde saepenumera inter. ludentes gravissimae dissen- 
siones et rixae oriuntur, noanunquam etiam ad homicidia per- 
venitur. Tertio animi studiosorgn ludendi consueludine paula- 
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tim a siudiis avocantar: Nam. insignis est ludendi pruritus, nee 
facile remedium adferri potest, si quem semel invasit, Postzemo 
tempus, quo nihil praetiosius, et cnivis maxima ratio habenda 
est, ludendo sine fruge consumitur. — Haec cum ita se habeant, 
mandamus stadiosis, ut cum semel auimum ad siudia applicuerint, 
uibus nulla, quaniumvis longa vita satis est, jaxta Hippocratis: vita 
revis, ars vero longa, tum alia, quae a studiis retrahunt, tum 

aleae lusum, tanquam pestem studiorum maximam fugiant, eum- 
que non ezerceant, praesertim in sua habitatione. — Quod si 
uis mandatum hoc violasse deprehensus fuerit, puniatur duobus 
orenis, et lucri pars dimidia applicetur fisco Universitalis, re- 

liqua vero restituatur ei, qui in ladendo victus est, siquidem Iu- 
crum excedit praeceptum a legibus civilibus medum. — Manda- 
mus etiam, ut studiosi tabernas publicas, et quaevis loca suspecta 
devitent. Nam cum Academiae virtutum domicilia esse debeant, 
quid absurdius est, aut quid magis omnium literatorum existi- 
mationen laedere potest, quam eos ipsos, in quibus tum aliarım 

. virtutum, tum temperantiao exempla extare debeant, vel in locis 
suspectis turpi amori deditos, vel in tabernis publicis inter illi- 
teratos potantes conspici? Si quis contra fecerit 16 solidis mul- 
etabitur, et ei in praesentia solvendo non est, vel pignore, vel 
fidejussore Rectori de mulcia quamprimum persolvenda cavebit, 
— Nolamus etiam quemguam eorum, qui sub tutela nostrae rei- 
publicae sunt, conviriis esse dicacem in alios, praesertim nullius 
culpae affines, quod si quis contemta legis kujus autoritate, 
suam inferendi injurias infraenatam libidinem explere connitatur, 
octo Grossorum Marchicoram poena mulciabitur, qui in’ publi- 
cum usum conferentur. — Si quis vero hac petulantia non sa- 
tiatus, malevoli animi cupiditatem atrocioribus factis prosequi 
tentaverit, alteriusque saluti cujuscunque generis telo ad nocen- 
dum comparato damnum inferre conatus fuerit, etiamsi animo 
laedendi eventus non responderit, ejus autoris tamen voluntas 
aureo punietur, et armis, quibus usus est, privabitur. Quae si 
defuerint, ita ut pugnis, proturbationihus aut alio quocungque 
tandem simili modo injurius sit, sesquidrachmatis mulciam su- 
stinebit. — Qui autem fuste, ferro, aut aliis armis alium, quan- 
tumvis leviter, laeserit, modo non obscuram doloris et injuriae 
notam inusserit, etiam sine corporis cruenta oflensione, dnorum 
aureorum poena irrogabitnr. — Caeterum si vulnus aliqund in- 
flixerit, in hune nostri senatus arbitraria poena decernetur, et 
quidem ea lege et conditione, ut animadverse laeso satisfaciat. 

ec tamen per hoc quiequam aliarum legum autoritati, quae ab 
armis gerendis absiinendum praecipiunt, derogabitur. — At si 
dnie eo impudentiae atque Cyclopicae petulantiae deveniat, ut 
octorem, Magistrum aut Professorem, sive etiam alios, quos 

decebat summa reverentia, officiis et honore prosequi, contume- 
liose offendat, is justam et aequam improbitatis exploratae pos 
nam a senatu Academico expectet. — Et quia nullo modo decet 
homines, quos Deus optimus maximus ad illustrandam nominis 
sui gloriam creavit, indulgere turpissimis et plane monsirosis 
libidinibus, quas in omnibus historiis tam Ethnicorum, quam Sa- 
:rarum Literarum atrocissime a Deo punitas legimus, certe mi- 
ime omnium convenit Christianis, et quidem iis, a quibus pie- 
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talis. et honesiatis exempla alii capere: dabeant,- Velamaus ita- 
que, ne nostri gregis quisquam 'se in societatem.alicujus femi- 
nae, de nota mala suspeciae, turpiter. oflerat, aut talem intra 
suos parietes accersitam: defineat; oujus eriminis quotiescungue 
aliquis reus factus et convictus fuerit, duorum aureorum jaotu- 
ram in fisci nostri conservationem faciet, Hoc tamen. medo: se- 
mel aique iterum punitus si a am foeda vitae turpitudine 'nibil 
remiserit, sed ad ingenium subinde redierit, eum ex nastro.-bo- 
norumque omnium Albo expungendum, et ad Hyperhorcas Scy- 
thas ablegandum censemus. — Sed si: .mulieres de.vitae infamia 
laborantes quisquam etiam alibi foverit in Scholae nostrae (quae 
colendis virtutibus consecrata est) ignominiam et perniciem, pu- 
niatur is pro senatus arbitrio et delieti atrocitate. Piame.eiiam 
eonfidimus Deum optimum maximum Bempublicam literariaer in 
nostra Academia. successibus laetissimis exornaturum, :ubi pieta- 
tis honestatisque defensio ita nobis eurae fuerit, ut:in.divina- 
rum legum transgressornes, maxime eos, qui vagos exercent con- 
cubitus, gravissime animadvertamus, — Scilicet cortissimum est 
argumentum impendentis exitii reipublicae, quando ad vitia tur- 
pissima ex Magistraius incuria et negligentia accedit impunitas 
et eonlemptus peccati, cum vero turpia in honestis habentur. — 
Hujusmodi autem peccandi .nefariam libertatem a Deo horrendis 
poenis semper esse punitam testantur innumera omnium histo- 
riarum exempla, totus mundus diluvio submersus et consumtus 
est, vix paucis piis conservatis, conflagrarunt flammis coelitus 
delapsis, Sodoma cum vicinis urbibus, cujus rei etiam hodie 
vestigia apparent. Deleta est tota fere eiiam Beniamitarum gens 
propter unius Sacerdotis Levitae stupratam conjugem. Eversa 
et plane exstirpata sunt propter similia scelera totius terrarum 
orbis potentissima et florentissima regna Trojanorum, Assirio- 
rum, Egyptiorum, addamus et Romanorum: semper enim horri- 
bilium mutationum causae in imperiis fuerunt libidines. — Quare 
non tam his exemplis, quam ipsius Spiritus sancti voce, qui 
fornicatores et adulteros regni Dei haeredes futuros esse negat, 
permoti, recipimus nos pro talibus flagitiis, divinae legis. con- 
temtoribus non minus graves, quam Jusias poenas irrogaturos. — 
Posiremo, etsi non possint ommia flagitiorum genera in certum 
decalogum redigi, quae ex cacodaemonis consilio et instinciu 
subinde nova prodire solent, nihilominus tamen, si quod palam 
fiat, quantumvis in hisce legibus nominatim non sit. expressum, 
pro Rectoris et senatus Academici arbitrio puniri debet. — Qui 
solvendo non est aere, in carcere pro delicti magnitudine ali- 
quamdiu detinebitur. | 

Tit. XLIL. De Scholaribus, qui noctu in plateis 
deprehenduntur. 

Statuimus, si quis Studiosoram hyemis tempore past no- 
nam, aestate past decimam, horas, in plateis eat, ut is, qni cum 
lucerna, et sine armis modeste incedat, sine vociferationibus 
et importunis elamoribus, a publicis urbis ministris, auf nen 
compelletur, aut saliem modesie, si vero sine aut cum lueer" 
armatus giadio vel telo aliisque armis, quibuscungque, insſtru 
deprehendatur, aut si Cyclopicis clamoribus petulantior- f 
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ut a ministris convenialur,; ‚quibus nemen sunm: confiteater , de- 
ferendum :postridie ad Rectorem. — Quod si non :tantumı recu- 
savarit, verdm: eilam .conviciis. et armis certare conatus fuerit, 
eomprehendatur, et:im honesta custodia':detineatur, dieque po- 
stero mature usa cum armis.Rectori offeratur, ut is dijudicet, 
num eentra legis nostra& voluntatem deliquerit; si enim pro- 
aunciatum fuerit eum juste comprehensum esse, punietur a Be- 
etore ‚et: sollennia legis, et vigilibus, .quod. justum .et aeguum 
erit, persolvat. — In. antiquo libro statutoram exstat sequens 
eontractus, a. D. Johanne -Barleberch . conscriptus, qui intro- 
dactioni interfuit. — Statuimus. et irrefragabiliter ordinamus, 
quad. nullas’ studentium:post decimam horam temporc aestalis, 
eb 'nonam:iämpere hyeinis:debet ire cum -armis .offemsibilibus in 
plateis, aut constitui im: aliquo: Iooo inhonesto;.: aut in taberna 
aliyua, ‘qui si repertus fuerit, debet per. vigiles: seu: custodes ca- 
pl; el'in:custodiam communem hoaestam ciwitatis, per.eosdem 
reponi.. Et. die. sequenti si arma habuit, cum armis Reetori prae- 
sontari st puniri secundum- modum excessus, uf est in .statuto 
in rubrica de poenis delinguentium. Et .antequam .dimittetur de 
earceribus, seu costodia, debet vigilibus dare 4 solidos, et cu- 
stodi 'carceris 8. Si vero fuerit repertus post dictam horam m 
pateis cum lumine, vel sine lumine, sine ‚tamen armis oflensi- 
libas;- tune debet dicere nomen suum vigilibus, et praestare 

fidem, quod se velit in mane praesentare Rectori, et allegare 
eausam rationabilem, quare contra statuta post dietam horam in 

teis transierit. Et si vigiles nomen ejus in mane manifesta- 
verint Rectori, solidum unum sundensem in praemium habebunt, 
et tune Roctor sic denunciatum, vel sponte comparentem ad ar- 
bitrium suum puniet. Salvo semper statato loquente de visitan- 
tibus tabernas, et loca inhonesta, quod volumus intelligi de die, 
et intelligimus tabernam 'quamcunque, ubi propinatur cerevisia. 

Tit. XLIII. Statuta Universitatis Gryphiswaldensis 
." publice a singulis Rectoribus promulganda.: 

I. Quisquis se in hanc Scholam contulerit, primum .omnium 
sciat, se. inira dies quatuordecim nomen suum apud Becterem 

ofiteri debere. @uia:neque hozestuni, neque tutum est reipu- 
Hicae, quemquam in aliena urbe sine certo Magistratu et sine 

legibus vivere, et habet .quandam malevolentiae ac. proditionis 
speciem nomen suum legitimum Magistratui celare velle, a qui- 
bus vitiis, cum longissime 'abesse debeant, qui destinati sunt 
Philosophiae e# bonarum literarum: studiis, mandamus, ut singuli 
referri nomen suum in catalogum Scholasticorum eurent. Quod 
si quis honestissimae huic legi parere noluerit, is neque in pu- 
blicis lectionibus ferendus erit, neque gaudebit concessis ab Im- 
peratoribus et Principibus Academiae nostrae privilegiis. 

1. Mandamus etiam, ut qui professus est Bectori nemen, 
statim, si opus erit,' alicujus privatii praecepioris opera in di- 
scendo utatur. Quia isti,. qui per aetatem nondum judicare pos- 
sunt, quid praeeipue, et quo ordine prosit diseere,' sine domesti- 
eis praeceptoribas parum profieiunt, et mores sunt in periculo, 

si non adhibeatur custos et moderator idoneus. @Quare. Roctor 
neiminem imperitorum juvenum, hic: sine .certo. praeceptore er- 
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rare patietur. Ac si quis Scholasticus ‚Arliom, cojıs. aedas pe- 
euliari gubernatore opus habet,. deprehensus fuerit, qui, non :Y0- 
luerit uti familiaritäte alicujus eerii praeceptoris, is ex Sohola 
et ex urbe ejiciendus erit. Quia contea mandatum Dei est, per- 
miitere, ut illa aetas, sine certo custede libero suo vivat arbitrio. 
„IH. .Stadia privata committimus judioio ac fidei domasti-. 

corum praeceptorum, sed yuia in scholis gradus, Bono alaur 
utili consilio constitutti sunt, propter ordiuem disceridi, ut Scho- 
lastict. ordine per gradus traducerentur ad superiores discipli- 
nas, judicie pracceptorum, ideo proporiemus, quas artes in sin- 
gulis graiibus requiramus. Qua ex re intelligetur, quae artes 
maxime necessariae sint adolescenlibus ; et in yuibus praecipte 
elaborare debeant. In infimo gradu Grammaticam ,. dialechicam 
et elementa Rhetorices requirimus; qui vero in hac puerili do- 
etrina, quantum satis, versati, expetent Magisterii titulum, his 
mandamus, ut awdiant quaecunquc praelecta fuerint in Mathe- 
maticis, Physicis et Philosophia Morali, quia iurpisaimum est 
ignaros horum .elementorum hilosophiae. appellari tamen Phj- 
losophiae Magistros. Caeterum adhortamur omnes ‚Scholasti- 
cos, ne haec studia primarum. arlium et. Philosophiae negligant. 
Quia non satis idonei sunt ad superiores facultates tutandas isti, 
qui non adferunt ad eas mediocrem harum artium notitiam at- 
que usum. I | 

IV. Ut autem habeant Scholastici exercendae dialeclices 
occasionem, quae ad parandum judicium de gravibus coniraver- 
siis vel inprimis necessaria est, constituimur, ut saopius singulig 
mensibus habeatur publica in Philosophia . disputatio: disputent 
aulem ordine Magistri omnes de facultate Artium. Si. quis.au- 
tem detrectabit autoritatem Rectoris, aut praeceptoris sui,.et re- 
cusabit vel disputare, vel in disputationibus respondendi munus 
subire, severe puniatur, quod in re non solum privatim utili, 
sed etiam publice necessaria ad conservandum morem, ex quo 
plurimum utilitatis ad omnes studiosos redit, hoc officium rei- 
Prblicae praestare recuset. — Mandamus autem, ut omnes 
lieis disputationibus, ac declamationibus, ac reliquis publieis 

actibus Academiae intersint, sub poena, quae in legibus prae- 
scripta est. 

V. Quamquam autem de religione et moribus quotidie tra- 
duntur gravissima et sanetissima praecepta in schola, tamen quia 
Deus non tantum doctrina, sed etiam metu poenarum coerceri 
homines a Magistratibus voluit, pertinet ad officium Recipris, 
de moribus etiam. proponere leges et exempla, poenasque con- 
stituere in eos, qui leges violant. — Cum autem initium sapien- 
tiae sit timorp Domini, mandamus omnibus Scholasticis omnium 
disciplinarum, ut dent operam, ut aliquid studii ponant in .co- 
gnoscendo verbo Dei, et summa doctrinae Christianae, ut discant 
timere Deum, et credere Deo, publicas caeremonias.-pie veneren- 
tar. In primis autem- mandamus, ut diebus deminicis. accedant 
ad sacra officia ad audiendas conciones; haec ollicia ad, coguo- 
scendam et exereendam:: pietatem instituta Deo placent, et exom- 
pli causa praestanda sent, Decet enim nos et nostram. juvai 
tutem assvefacere ad pieistem, et invitare illiteratos, qui.e nostre 
Judicio pendent, ut pie reverentur religionem. Ac Magisinis, 
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ut a mimistris convenistur, ‚quibus nomen .sunm: vonfiteater ,.de- 
forendum :postridie. ad’ Rectorem. — Quod si non :tantum recu- 
saverit, verum: etlam .conviciis. et armis ceriare conatus fuerit, 
comprehendatur, et'in hopesta custodia -detineatur, dieque po- 
stero mature waa.:cum armis.Rectori offeratur, ut is dijudicet, 
num +ontra legis nostra& vollmtatem deliquerit; si enim pro- 
aunciatum fuerit eum juste comprehensum esse, punietur a Re- 
etore,'et sollennia legis, et vigilibus, quod justum et aequum 
erit,; persolvat, — In. antiquo libro statutorum exstat sequens 
eontractus, a. D. Johanne Barleberch conscripius, qui..intro- 
dactioni interfuit. — Statuimus. et irrefragabiliter ordinamus, 
quad. nullas studentium.post deeimam horam temporc aestafis, 
eb nonam:t6ömpere hyeinis.debet .ire cum armis .oflemsibilibus in 
plateis, aut cemstitui. ia. aliquo:Ioco inhonesto,. aut in taberna 
aliyua, ‘qui si repertus fuerit, debet per. vigiles: seu: custodes ca- 

\ pl; elin:custodiam commınem hoaestam civitatis,, per.cosdem 
reponi.. Et die sequenti si arma habuit, cum armis Reetori prae- 
sentari' st puniri secundum- modum excessus, ut est in .statuto 
in zubrica de poenis delinquentium. Et antequam dimittetur de 
earceribus, seu costodia, debet vigilibus dare 4 solidos, et cu- 
stodi earceris 8. Si vero fuerit repertus .post dictam horam m 
piateis‘ cum lumine, vel sine lumine, sine ‚tamen armis oflensi- 
ilibus ;. tune debet dicere nomen suum vigilibus, et praestare 

fidem, quod se velit in mane praesentare Rectori, et allegare 
eausam rationabilem, quare contra statuta post dietam horam in 
plateis transierit. Et si vigiles nomen ejus in mane manifesta- 
verint Rectori, solidum unum sundensem in praemium habebaunt, 
et tune Rector sic denunciatum, vel sponte comparentem ad ar- 
bitrium suum puniet. : Salvo semper statato loquente de visitan- 
tibus taberwas, et loca inhonesta, quod volamus intelligi de die, 
et iatelligimus tabernam quamcunque, ubi propinatur cerevisia. 

Tit. XLIII. Statuta Universitatis Gryphiswaldensis 
publice a singulis Rectoribus promulganda.. 

-- 1. Quisquis se in hanc Scholam contulerit, primum .omnium 
sciat, se intra dies quatuordecim nomen suum apud Becterem 

ofiteri debere. @Quia.neque hozestumi, neque tutum est reipu- 
licae, quemguam: in aliena urbe sine certo Magisiratu et sing 
legibus vivere, et habet quandam malevelentiae ac proditionis 
speoiem nomen suum legitimum Magistratui celare velle, a qui- 
bus vitiis, cum longissime 'abesse debeant, qui destinati sunt 
Philosophiae et bonarum literarum.studiis, mandamus, ut singuli 
referri nomen suum in catalogum Scholasticorum curent. Quod 
si quis honestissimae huic legi parere noluerit, is neque in pu- 
blicis lectionibus ferendus erit, neque gaudebit concessis ab Im- 
peratoribus et Principibus Academiae nostrae privilegiis. 

I. Mandamus etiam, ut qui professus est Bectori nomen, 
statim, 'si opus erit, alicujüs privali praecepioris opera in:.di- 
scendo utatur. Quia isti, qui per aetatem nondum judicare pos- 
sunt, quid praeeipue, et quo ordine ‚prosit discere,' sine domesti- 
eis praeceptoribus parum proficiunt, et mores sunt in periculo, 

si non adhibeatur custos ef moderator idoneus, Quare Hector 
neminem imperitgrum juvenum, hic ‚sine certo. praecepiore er- 
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rare patietur. Ac si quis Seholasticus Arliam, enjus aulas pe- 
culiari gubernatore opus habet,. deprehensus fuerit, qui non vor 
luerit uti familiaritate alicujus eerti praeceptoris, is ex Schola 
et ex urbe ejiciendus erit. Quia contea mandatum Dei est, per- 
miitere, ut illa aetas, sine certo custode libero suo vivat arbitrio. 

. ML Stadia privata- committimus judioio ac fidei demasli-. 
corum praeceptorum, sed quia in scholis gradus,:-bone alque 
utili consilio constitutt sunt, propter ordinem discenidi, ut Scho- 
lastici ordine per gradus traducerentur ad superiores discipli- 
nas, judicie praeceptorum, ideo proporiemus, quas artes in sin- 
gulis gradibus requiramus. Qua ex re intelligetur, quae artes 
maxime necessariae sint adolescenlibus ; et in quibus praecipüue 
elaborare debeant. In infimo gradu Grammaticam, dialecticam 
et elementa Rhetorices requirimus, qui vero in hac puerili: do- 
etrina, quantum .satis,: versali, expetent Magisterii titulum, .his 
mandamus, ut audiant quaecungquc praelecta fuerint in Mathe- 
maticis, Physicis et Philos hia Morali, quia {urpisaimum est 
ignaros horum .elementorum hilosophiae. appellari tamen Phj- 
losophiae Magistros. Caeterum adhoriamur omnes Schelastir 
cos, ne haec studia primarum. artium et Philosophiae negligant. 
Quia non satis idonei sunt ad superiores facultates tutandas isti, 
qui non adferunt ad cas mediocrem karum artium notitiam at- 
que usam. U | 

IV. Ut autem habeant Seholastici exercendae dialectices 
occasionem, quae ad parandum judicium de gravibus coniraver- 
siis vel inprimis necessaria est, constituimus, ut’ saopius singulig, 
mensibus habeatar publica.in Philosophia.. disputatio; disputent 
autom ordine Magistri. omnes de facultate Artium. Si. quis au» 
tem detrectabit auioritatem Reectoris, aut praeceptoris sui,.ei re- 
cusabit vel disputare, vel in Jisputationibus respondendi munus 
subire, severe puniatur, quod in re non solum privatim utili, 
sed etiam publice necessaria ad conservandum morem, ex quo 
plurimum utilitatis ad omnes studiosos redit, hoc officium rei- 
prblicae praestare recuset. — Mandamus autem, ut omnes pw: 
licis disputationibus, ac declamationibus, ac reliquis publieis 

actibus Academiae intersint, sub poena, quac in legibus prae- 
scripta est. 

V. Quamguam autem de religione et moribus quotidie tra- 
duniur gravissima et sanctissima praecepta in schola, tamen quia 
Deus non tantum doctrina, sed etiam metu poenarum coerceri 
homines a Magistratibus voluit, pertinet ad officium Rectoris, 
de moribus etiam- proponere leges ei exempla, poenasque con- 
stituere in eos, qui leges violant. — Cum autem initium sapien- 
tiae sit timor Domini, mandamus omnibus Scholasticis omnium 
diseiplinarum, ut dent operam, ut aliquid studii ponant in .co- 
gnoscendo verbo Dei, et summa doetrinae Christianae, ut discant 
timere Deum, et credere Deo, publicas caeremonias.. pie veneren- 
tar. In primis autem- mandamus, ut diebus.. deminicis. accedant 
ad sacra officia ad audiendas conciones; haeo oflicia ad, cogao- 
scendam et exereendam: pietstem instituta Deo. placent, et exom- 
pli causa praestanda sum. Decet enim nos et nosiram , juvai- 
tutem assvefacere ad pietstem, et inwitare illiteratos, qui.e nosine 
judieio pendent, ut pie reverentur religionem. Ac Magistris, 
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qui domesticas habent scholas, mandamus, ut pueritiam suae fidei 
commissam diligenter assuefaciant ad pietatem, et domi tradant 
eis elementa doctrinae de Christo necessaria illi aefati. Si quem 
autem deprehenderimus contumelia aflicientem Evangelium, ac 
ublicas caeremonias aut per contemtum negligentem, aut superbe 

Tastidientem conciones, et alia sacra officia, pro modo delicti, aut 
poena carceris pwnietur, aut cum ignominia ex hac Schola di- 
mittetur. Mandamus etiam, ut scholastici justum honorem ha- 
beant omnibus, qui praestant dignitate aut doctrina; hoc enim 
virtuti debetur. — Inprimis autem mandamus, ut discipuli Ma- 
gistratus suos et praeceptores honore afficiaut, et in summis fe- 
riis jaxta morem Academiae Magistratum suum ad templum co- 
mitentur, ac una simul munuscula ad altare oflerant, suam pie- 
tatem erga ministerium declarent, deinde etiam Magistratum et 
praeceptores finitis sacris caeremoniis domum e templo redu- 
cant. — Etiam Deum sciant ulcisci contemtum ministerium et 
magistratum, et punire ingratitudinem erga praeceptores; sic enim 
scriptum est, si reddideris malum pro bono, non discedet malum 
a domo tua. 

VI. Prohibemus et libellos famosos, maledica scripta, ca- 
lumnias, detrectationes, convitia, aut quascunque rationes, qui- 
bus bonorum et innocentium hominum fama aut existimatio laedi 
potest. Debet enim procul abesse ab honestarum disciplinarum 
studiosis haec petulantia, et cum in legibus civilibus grarviter 
uniatur, non debet in nostra republica, quae omnis justitiae et 

humanitatis exemplum esse debet impunita relinqui. 
VI. Prohibemus et tumultus nocturnos in plateis, quibus 

raecipue publica tranquillitas, et pax urbis perturbari aolet. 
Item furta, scortationes, stupra, adulteria, eflringere fores, depo- 
pulari hortos collegii, et hortos civiam, etsimilia. Quae si quis 
designasse deprehensus fuerit, pro conditione facti, aut ex urbe 
ejiciendus erit, aut grandi pecunia vel carcere muletandus: Er- 
rant enim, si qui praetextu scholasticae libertalis existimant, se 
impunitatem hujuscemodi scelerum, vel facinorum habere. Quam- 
quam autem optimi ac sapientissimi Imperatores multis ac non 
contemnendis privilegiis ornaverunt literas, ut his honoribus in- 
vitarent homines ad studia literarum, tamen non voluerunt con- 
firmare improborum licentiam, sed tueri bonos ac tranquillos, 
nec voluerunt latrociniis locum in scholis concedere, quae de- 
bent esse officinae omnium virtutum atque honestorum officio- 
rum. Nam in his scholis doctrina virtutis ac religionis traditur. 

VIII. Ut autem minus oceasionis sit nocturnorum tumul- 
taum, constituimus, ut quilibet vespertino tempore mature do- 
mum adeat, neque hyeme post nonam, aestate vero post decimam 
heram usquam in publico urbis loco conspiciator, tumque cam- 
panae signo dato fores collegii occludi debent. Quod si quis 
ost id tempus domum rediens collegii muros ac septa conscen- 

herit, floreno, aut si saepius patrasse conviotus fuerit, grandiori 
peeunia muletabitur. Mandamus etiam, ut jaxia vetus edietum 
nostrae Academiae atudiosi omnes migrent in collegium, aut ha- 
bitent cum privatis praeceptoribus, vel cum suis parentibas., Sunt 
enim mores adolescentulorum in: periculo, cum inspectores de- 
sunt. ' ll ' 
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IX. Prohilsenms' etiam, me’ iule siudiosus, nisi rite invita- 
tus, publicis choreis se admisceat. :Id 'enim cum levitatis et pro- 
tervitatis cerlissimum indiciun: sit, tum. facile alicujus tumultus 
occasionem praebere possit. Cum autem et periculo juventutis 
nobis commissae commoveri nos deceat, et dissensionum et tur- 
barum, quantam fieri potest, occasiones fraecavere debeamus, lata 
pnblice Nege constituimus, ut schölastici a publicis choreis, aut 
similibus vulgi congressibus, nisi legitime invitentur, in totum ab- 
stineant. @ua in re etsi bene institutos adolescentes, quid ip- 
sorum modestiae conveniat, sedulo et’ ultro facturos non dubi- 
tamus: tamen gravissime in eos animadvertemns, qui contumacia 
aut temeritate aliqua in hanc legem delinquent. ' 

X. @Quemadmodum autem a Magistratu urbano lege lata 
cautum est, arma gerere eivibus ef:universae urbanae multitu-: 
dini; ita et nos, quo pauciores occasiones fumultaum sint, ean- 
dem legem &um primis observandam- inter studiosos volumus: 
itaque prohibemus omnino gladios, pugiones, hastas, malleos, 
discos, aut globos ferreos aut plumbeos, aut cujuscunque gene- 
ris arma ad nocendum- comparata, vel clam vel palam gerere, 
et provocaliones hisce armis fieri, et ut haec lex, qua communis 
tranguillitas munita est, quam diligentissime observetur, commit- 
timus privatis praeceptoribus, ut ejus rei curam gerant, ei suos 
ad hujus legis observationem adhortentur. Quod si quis vel 
praeceptorum monitis acquiescere noluerit, vel contumaciter ad- 
versus aequissimam legem deliquerit, graves pro Rectofis ae 
Professorum arbitratu poenas luet. . 

X]. Quamquam autem nulla certa vestilus forma’ praeseribi 
potest, tamen mandamus, ut scholastiei verecundiam ac mode- 
stiam praestent, ut in aliis rebus, ia etiam in vestitu, ac in- 
cessu: in quibus rebus aflectatio novitatis signum levitatis ani- 
morum est, et poenam meretur, quia per haec levia vitia, ut vi» 
dentur, gradus fit ad deteriora. 

XI. Prohibemus inhonestos, ac lucri causa susceptos Iu- 
dos. Nam et ea res multaram contentionum et tunıultuum causa 
saepe existit, et praeterquam quod incautos facile exhaurit, tum 
etiam ipsa Indendi consuctudo per se illiberalis est, et moribus 
perniciosa. j 

XII. Cum vero nulla nocentior pestis sit, cum omni ho- 
nestati, tum praecipae bonarum Hiterarum studiis, crapula et 
ebrietate, et nullum tamen vitium hoc tam miserando saeculo 
volgalius sit, et iatius grassetur, admonitos bonae spei adole- 
scentes volamus, ut hanc potandi helluandique foedam consue- 
tudinem quam maxime fugiant. Ideoque prohibeinus, ne quis- 
quam oenopolia, aut alias tabernas frequentet, quo minor pos- 
sit esse potandi occasio. Atque haec tabernarum frequentatio 
moribus etiam et famae (qua nihil antiquius optimi’quique ha- 
bere debent) labem aspergit, et ipsunr exemplum per se nocet, 
quo alii ad vitia incitantur, et deteridres fiunt. | 

[ 25* ] 
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-B. Statuta Facultatis Theoltogicae. 
I. N. D. N. I. O. A. 

Cap. I. De professorum theologiae, facultatem con- 
stituentium, numero, ordine, et laboribus. 

I. Cum Deus Optimus Maximus non sit Deus axaruszarias, 
omniaque insuper in ecclesia svexnusws xui zure ray fieri prae- 
cipiat, omnes promiscue societates humanas et scholas. praeci- 
pue (quae quasi seminaria reliquorum in vita humana ordinum 
sand) oni ordinis decet esse studiosas. 

I. Hoe attendentes facultatem theologicam, academiae hu- 
jus membrum et partem minime postremam, certis quibusdam 
cancellis rafws zei irornros xzeew includere, hacque via ei ratione 
discordiarum et litium futurarum occasiones amputare et prae- 
cavere placuit. 

II. Cumque initio in omnibus bene constitutis academiis 
discrimen ordinariorum et extraordinariorum professorum rätione 
facultatum etiam sancte observatum fuisse constet, idque hic loci 
quoque gravissimis de causis convelli nec debeat, nec etiam ci- 
tra evidens periculum commode possit: erdinarii facultatis theo- 
logicae professores facultatem legitime constituentes et reprae- . 
sentantes habiti hactenus ‚sunt, et in posterum erunt, superinten- 
dens jecclesiarum hujus provinciae generalis, una cum tribus 
ecclesiarum parochialium civitatis Gryphiswaldensis pastoribus, 
gradu doctorali cohonestatis. 

IV. Ordinariis hisce professoribus faculiatem, ut modo di- 
ctum est, constituentibus liıberum erit, quocungue tempore unum 
extraordinarium theologiae professorem, de clementissima illu- 
strissimi hujus academiae patroni voluntate, publice in schola 
hac forte decentem (si prius de illius diligentia, modestia, et 
concordiae studio constiterit) ad modestam ejusdem petitionem, 
in collegium suum legitimis suffragiis cooptare, et ad commu- 
nionem onerum commodorumque facultatis - admittere: qua in 
re quicquid votis plurium conclusum fuerit, ratum erit. 

« Si forte coniingat, ut modernus superiniendens genera- 
lis, laboribus officii molestissimi fractus, oflicium suum ecclesia- 
sticum resignet, et in academia hac mauere nihilominus cogitet, 
consideratione meritoram ipsius, cum in universam hanc acade- 
miam, tum facultatem cum primis theologicam, placuit ejus pro- 
fessoribus, ut nihilominus membrum facultatis ad vitam perma- 
neat, omnibusque ejus dignitatibus et commodis, eodem, quo 
ceteri professores ordinarii, jure, utatur et fruatur: quam etiam 
ob causam ipso superstite, nullus professor theologiae extra- 
ordinarius in facultatem modo praememorato cooptabitur. 

VI. Tametsi vero extraordinarius quispiam in faculiatem 
alleetus omnia et singula facultatis munia ordine et legitime obire 
poterit, in ceteris tamen academicis dignitatibus, suflragiis, aliis- 
que solemnibus, se intra extraordinariorum chorum. et limites 
continebit, seque magnifici Dom. rectoris et concilii academiei 
sfatutis et statuendis, vigore juramenti academiae praestiti, mo- 
deste ac reverenter subjiciet. Receptus in facultatem tam ordi- 
narius, quam extraordinarius, pro introitu duos Joachimicos fisco 
nferendos numerabii. - 



VIEL Onmes ot zsinguli iheolsigine professores im schala hac 
dociuri, tam qui im facaltate sunt, quam extra faculiatem degen- 
tes, postquam a magaifco Dan. reetore .et universo concilio aca- 
demico fuerint recepti, solemni jaramento coram faculiale theo- 
logica promittent, se ad extzemum vitae .articulunm in veritaile 
omnium capitum docirinae Christianar, juxla normam scripturae 
prophetieae ei apostolicae, symbola antiqwa et recenfora, apo- 
stolicum, Nicaenum, Athbanasianum, - Augusiänum, item anno su- 
pra millesimum quingentesimum tricesimo exhibitam invariatam 
confessionem, ejusdem apologiam, arliculos Smalcaldicos, imajo- 
rem et minorem Catechismum Lutheri, formulam denique con- 
cordiae, constanter perseveraiuros, nec schismata, haereses, aut 
scandala excitaturos, seque de laberibus et doctrina sna judicium 
collegarum, totiusque ecclesiae, ex praescripto ordinatienis ec- 
clesiaslicae, aequanimiter et reverenter laturos, paci issuper et 
coneordiae, scholis atque ecclesiae summe necessariae, operam 
sedulo daturbs, ompiaque et singula facultatis iheologicae sta- 
iuta, aut de consensu academiae, votis in facultate plurium, sta- 
tuenda, sancte, summo studio ac conatu, servaturos: ‚ante ejus 
juramenti praestafionem ab omnibus publicis privatisque docendi 
aboribus in hac universitate abstinebunt. a, 

VID. . Decanus quolannis. propridie nalivitatis dominicae 
collegas in et extra facultatem suos in locum concilii academici, 
convocabit, deque laboribus leclionum ac disputationum anni 
proxime instantis sententias omnium ordine perquiret,'ut, quae 
omnium consensu decreta sunt, seriei lectionum, a magistratu 
academico publicandae, inferri ordine possint. a 

1X. Dabunt etiam omnes et singuli professores theologiae 
operam, ut promissis publica lectionum serie factis, quantum 
per valetudinem et ecclesiastica officia licuerit, bona fide stent, 
sparsam suam ad Dei gloriam, rectam juventutis institutionem, 
totiusque ecclesiae, et hujus cum primis academiae salutem at- 
que incrementum -diligenter exornent, seque fideles operarios _ 
coram Deo et hominibus in messe scholastica praestent. 

X. Remissias officiam scholasticam sine gravi et sufhicienti 
excusatione facientes decanas fraterne in congressu facultatis 
commonefaciet, cui wagasicsı quilibet. locum modeste- relinquere 
tenebitur. J tt U 

XI. Si etiam (quod optandum maxime est) integrum con- 
ciliam academicum de certo leciionum numero, sub. mulcia pe- 
cuniaria a professoribus quotannis complendo, quicquanı decre- 
verit, facultatis 'iheologicae professoreg tantum abest , resistere 
huic longe saluberrimae constitutioni ut velint aut debeant, ut 
etiam allis exemplö, ad excitandam publicam diligentiam, eos 
hic esse operteat. - W 

XU. Nemini in hae facultate theologiea privatim docere, 
aut quicquam theologioum typis erulgare, nisi de consenäu et 
approbalione deeani permitteiur, qui ‘et pro personarum ef ma- 
teriae sese offerentis qualitste‘, de omnibus ad suos in. facultate 
collegas' mature.reßeret, ‚juxtaque pluralitatem sententiaram de- 
cernet. 

XIU. Si dissensio inter membra facultatis suborialur, de 
canus, aut eo in partem litigii veniente, reliqui collegae « 



loco, amleam ouffafss sampositionem semel atque iterum priva- 
tm tentabunt. Sin. hosumicohutus fuwsint feustranei, res ad 
magnifieum reoetorem , jare'velamice Aiucutionda, referetar. - In 
controversiis de: fide -et-'dooirina, publice ewertis !proocessus’ ordi- 
natione eoclesiästioa.-praescripius ebservandus .erit,  :; 

a TE Bu Ka 2 Be Gar Ua vos 17 Da EEE 

. Cap Ik: De deaguudinsi.deozni. offinio, tempore, 
en co »pelilgmis ciroumetantsiiss. „wo; .. 

I. Tämetsj hactenus certäs "decanatus 'viees 'observatas in 
hac facultate fdisse , demonstrari.non patwit, eo, quoil pleraeque 
promotiones’superiotum, ahnorum vel ab’ exträneis in casu. ne- 
cessitatis hut vöcatis theologis, vel eilani a superintendentibus 
generalibus peractas esse co stat: e re tamen facültätis esse vi- 
sum fuit, hat quoque in parté certi quid statuere‘, “et contentio- 
nibus, e prislina’consuetudire inter collegas’ spe et öpinione ci- 
tius succrescentibus, ansam praecidere. 
. M. Placuit proinde siggulis et üniversis'fäcnlfatig membris, 

ut, cum ceteris in facültate collegis d&canalus annuus in futu- 
rum sit decretüs, quoties ä generalem süperintendentem ordo 
fuerit devolütüs, decanatus 'biennalis! esset, sicqué quoad supe- 
riorum temporum. consüetudinem eidem \ uodammods salisheret. 
:. „IE. Decanafus initium quofanpis dehine erit festum, irıparsias, 
gun. peracio, ‚Posteidie, collegas ja Tacultäte ‚süos ‚decanug officio 
abifurus ad locum coneilii convogabit ‚et, gratiis Deo ‚anfe om- 
nia pro tranquillitate süperioris annj aclis, successori librüm de- 
canatus, statuta, rationes, cistami,:sigilla ‚„‚laveg, et quiqquid in 
usum faeultatis. deingeps comparabitur, mediante inventario, eum 
in finem confecto, tradet,. utque:bona ‚ide, sub ratione juramenti 
facultati praestiti, omnia anne. fyturo ädministret, ef boni ordi- 
nis, pacis.insuper et concordiae fidelis custos sit, eum fraterne 
hortabitur: peractis postea gratulätionibus ab invicem discedent. 

‚IV. Quo ordine quilibet. in facultatem posthac recipietur, 
eodem in decanatu eitra. electionem (litis hayd raro ‚materiam ) 
praedecessori succedet. ... ... > rn 
V. ‚Präeler jam dicta decanüs , offieii ratione, serie provi- 

debit, ne quid doctrinae integritas patiatur detrimenti, et nego- 
tia facultätis (convodatione reliquorum eoöllegarum, casuum in- 
cidentium proppsitione, votorum colleetione, et. secundum plu- 
ralitem conchisfone., romotionuın’ adornatiohe,, responsorum de 
consensu collegii —ã— publica aùtoritate diriget, quae om- 
nia. bona conscientia' &rv wgexgimurog xal RER LLLTER ds "ix ©s3, 
warsvazıo TE Osd, peraBehn ee 

VL Decanps inguper res: geatas, anni sui libro. decanatus 
fideliter sine oflensa cujusquam inscribet, et alia.. gapque .‚zegu- 
Pursrares; in ecolesiia--Passim- ocourrentia diligenter: notabit, ut 
annalium quodam modo vicem liber decariatus ‚praertare possit. 

:: VIE Ubi ad pinguiorem fortusam fiscus: fechltatia pervene- 
zit, pondo sacehari sonditi, et vini onngiun, eonstituto navo 
decano collegae. faculiatis in testißeationem mantaıae henevolentiae 
insinuent, 0 

VIII. De honorariis candidatorum praster id, quod decano 
wivatim a candidatis oflerri moris.esi, deirmackis primo.in usa 



Ssei (quinque - Jenchimicis,:sex ı insüper, Josickimigi :Aecahb: prae 
reliquis.:cedemt,i residuun] inter. ipsum. et-zeligtids ellegan acgma» 
liter -disteibuetur:: ul ICRERR ENG need Fpoitred neleimmsenung 

IX. Similiter quicquid pro responsis facultati fuerihitzans- 
missupz, aut. a’ fäcultate. ox :aegloret«ldng ih:laboris cailipänsa- 
lienem a.pinguions fortuhae  consulentäbus i,numenetur, deere, 
tum, ejus dimidia pars, detracta prius; de: iintegea.sumima quarta 
parte £ utpote  hsci-porkiong') deaani' erits quoil: superest,.deteri 
eollegae: inter se aequaliterr.disirihuent; lllenillbend ——— — 

cap, ME Deprnetlänihug, | ne 
I. Quum primum candidati, unug pluresve,; nomiga gua,apud 

degapum. facu)tatis fuerintprofessi,:desanus; gony.ocatis.ad locum 

conciläi gollegis, de parsonis.,gese.offerentibug, ‚garundemque 
eonditione . atı.qualitadihus. .deliberationem, jmatityet, dequs ply- 
rigm, collegarııp sententia, utrum Ad consueta. esamina admit- 
tendi sint, nec ne, statuet. j —V jur 

II. Ad disputationem pro licentia nemini posthac aditus pa- 
teb8t} > 1ist" duingueahlum ad minimum m: studio: theölogldo.enm 
gnaviker ‚versatum kuinse,. et. Aiscinlinis.„philesophigis, ‚ac frium 
praacipua. (quarum, in ‚gcripfura ‚explieenda,neup, negessaria .Ter 
quiritag) Jingyarym,,, zei. medioer, altem; gagnitiöne: àmbutum 
esse,.sh Ipsyumentis eridentibüs constjferik, ei, originis honestag, 
visgennel.aum. landeuaste atlag,destimonia. «urıcra prodygerin,., 
„nd Gradus doctpris namini,.;nigi..in ‚olficio et veratione 
puhlica,aagufe''non guayis,. sed. .emipenliöri,.degenti ,.requisitis 
iaeuner,cosadikinuihnis paulo ante ‚prammigsis, conferentur, ,... -. 

Sequenti vero ordine ad &yavag graduum.collation}.praer 
mittshdas: fretı proggessus :.Initio .quilibet eandidatng, luctdenta 
et-perspicua aeque:schipia oratione rationihna: institnti wi prae- 
gnantibus:: in medium :aulduetis,, ad. examen;.se admitti .modeste 
petet.::- Que: impeträto;: aerioque .eam.ad. zem prarfixo: termine, 
examen rigorosum decanus aperiet, quod, parttid Inter Goll«git 
membza operikosi,; ita .institnetur, at’primo- inquikitio accuratior 
in notitiam textus:bibdici-institaatur, poatas in- gontravexsiarum 
subinde motarum dijudicattenem .inquiratur, ‚et tandem praofectus 
atiidii historiae- ecolestasticae per aliquot haras !exploretun. ... '. 
..r.W..:Brimo .hoc ageane'superate, ubi, remoto paulisper. vag- 
didato, ulterior deliberatio de subsecuturis ‚publieis exerciiig 
fuer. suscepia ,:edndidatüs Ad :ea’ admissas in <ontinenti quin- 
quagistaiJoadhimieos imperiales probae monetae .collegio cheo- 
legieo in.sigmum.grati animi ofleret, 'quos decanus, ordine su- 
perjus praescripto,, : distrikuet, et facnltatem domi sune, sumiu 
candidati, in prandio excipiet. ne 

: VI. -'Professores thenlogiae ad ‚hönores publichs ädmissi 
quinque .solummodo Joachimicos imperiales in Escum conferent, 
es privato honorario se decano gratos praestabunt. Tantundem 
etiam professorum liberi, ut et inferiorum 'faeultatum , professo- 
res "ad :supremum: in iheologia gradum, .aut licentisturdäm, ad- 
missi numerabunt, si:tamen idem etiam beneficium theologorum 
in .hac facultate liberis ad gradum in aliis faculialibus adapiran- 
tibus in'.posterum obiigerit: quod: hujüs ‚facultatis desanus dili- 
genter observabit. nn Fr | ’ a K ı. «’. 
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„or (VL. His peraclis, candidatus unam alteramve ad populum 
comeienem: habebit, textum quendam. biblicum: ipsi a facultate 
—e— lectione cursoria publica studiosis theologiae ex- 

1 U 22 Den ze . 2“ % va ’ ., . 

-.. VIII. Hinc ad: publicam disputationem fiet accessus, ad 
gem, ut eo 'sit comspeetior,, praepesiti aliquet vicinarum syue- 
orum a faoultate ‚invitabuntur. en, Zr 3 

i: IX. Disputatione ad finem 'perducta candidatus solemniter 
licentiatus renuntiabitur, inquo coena:unirorsos et singulos pro- 
fessores, ut et religpos.epponentes, juxta leges universitatis sum- 
tuarias, (quae et in moderando promotionum sumtu stricte ser- 
vabontur) convivio excipiet. 
' X. :'Cumgnae-in his omnibus dextre et ordine dirigendis de- 
canus 'multum molestiae susfinere cogatur, 'aequum est, ut no- 
velli. doctores et licentiati privato quodam honorario se erga 
euidem-gralos declarent, prout passim in aliis efiam 'academiis 
fieri consuevit. u .. 8* 

Cap..IV. De. fisci reditibus, rationibus, et expensis. 
5 "Quandoguidem rerum recte gerendarum nervi'sunt xet- 
üxrd, äriv dr, ut Demosthenes inquit, &Pir -Ieiv ürdsıkor dor, sequen- 
tibus 'mediis facultätli theologicae, omnibus 'hactenus reditibus 
destitutie,’ prospici hac in re quodammoden posse censemus; si 

_ nimiram didrachmum; ab ordinandis in Aäteam synodi ad tempus 
collatam, decano in posterum numeretur, ai insuper quinque 
Joachimict imperiales de solemni honorario candidatorum, ‚ut of 
quinta pars ejus, quod pro 2esponsis, testimoniis et censuris 
numeratur, facultati codat: . Er ES Pe FE 
: 3. Ad haec quatuor in posterum exemplarig omnium dispu- 
tationum, traetatuum, aut scripterum: theologioorum :a. prefesso- 
rrbus theelogiae hujus academiae hic aut:alibi editoram, in rem 
et utilitatem fisci distrahentur, pretiumque Decane tradeiur,. ut 
ratienibus id inserat, - - - : ae Se2F SPP EEE Zu SEE Ze SEE EEE 2 

“HL Similiter quicquid a professoribus: iheelogiae prorin- 
troitu fuerit numeratum, in rationes Asci referetur. : .:... ::: 
‚IV. .Nominatos hosce, quantumvis raros es tenues reditus, 
decanus sub certis titulis registro quotanais inscribet, et.de iis- 
dem;,'officio in manus successoris resignato, "collegis suis. ratio- 
nes exacte reddet. - F De 
. V. Operam etiam singula collegii' membra.sedule dabunt, 

inque omnes honestas, et. a sordibus ac immodestia alienas. oc- 
casiones intenta erunt, ut .liberalitatem magnatum, .Jata .oeca- 
sione, sollicitent, proque viribus incrementum fisci honeste pro- 
moveant. 0 9— 
VI. Deeanns nihil quiequam ineonsultis collegis .et sine 
consensu potioris partis collegii in expensis fisci tentabit, sed 
omnia ac singula, etiam minutissima, ad collegium referet,: degue 
ejusdem’voluntate et placito in rebus fisci aget. W 

VII. Horum statutorum, (quae, pro re nala, plurium in fa- 
cultate votss, et superiorum accedente approbatione, mutari, au- 
«eri, minuive boni:publici commodo poterunt) ut eo majer au- 

uritas esset,' confirmationem totius corporis academiei, cum 
imis vero illusirissimi, celsissimi reverendissimique prineipis 

3 

m. 
. 
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nostri, domini ac patroni universitalis olementissimi, super iis- 
dem .submisse, humiliter, ac amice requisivimus et impetrarisma; 
nibil quiequam dubitantes, quin sorundeni usus ei observalio 
Deo grata, academiae huic salutaris, et facultati ikeologieae ho- 
norifica. sit falura: quod ipsum a Deo Opt. Max. votis suspiriis- 
que ardentibus unice precamur. O dal. mm a.. zie 
er on Bartholdus Krakewitz, D. 

Bartholdus Battus, D. 
Joachimus Beringius, D. 

Eleganter ut omnia, jure consultus Cajus, 1.4. ad legemXIf. 
tabb., lege potestatem factam scribit collegiis, vel ejusdem  colle- 
gii sodalibus, (qui, teste Festo, inter se suadent invicem quod 
utile sit) pactionem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex 
ublica lege corrumpant, 1. ult. ff. de colleg. et corpor., ubi’hanc 

Tegem ex Solonis lege, quae ibidem graece scripta exstat, trans- 
latam esse testatur. Collegiorum igitur lege tenentur collegiatr 
omnes non tantum ex naturali aequitate, sed etiam ex popult 
Romani Majestate, quam si quis temerario ausu violare'in ani- 
mum induxerit suum, et pudorem laedet, et consoientiam saucia- 
bit, imo pudorem cum conscientia amittet. Hanc legem, a pru- 
dentissimis Juris Consultis saepius laudatam, a Romanis impe- 
ratoribus approbatam, sibi etiam sequendam statuit reverenda et 
amplissima facultas theologica in alma hac universitate Gryphis- 
waldensi, quando, de rebus apprime necessariis, non tantum in- 
crementum collegii theologici, sed etiam ornamentum totius cor- 
poris academici spectantibus, habita matura deliberatione, statuta 
per quam utilia condere, et ne quid in iis publica lege prohibi- 
tum contineri omnibus appareret, ea senatus academici censu- 
rae ac disquisitioni subjicere voluit. — Cum igitur, non tam ex 
nuda illorum statutorum inspectione, quam accurats eorundem 
perlustratione, senatui academico satis hactenus constiterit, nihil 
saluberrimis illis statutis iheologicae facultatis contineri, quod 
vel juri, vel aequitati, vel etiam consuetudini et statutis acade- 
micis hujus universitatis sit contrarium: ideo magnificus rector 
una cum toto senatu academico exhibita' illi theologici collegtä 
statuta approbavit, approbata confirmavit, confirmataque vim le- 
gis inter professores iheologicae facultatis oblinere voluit: ita 
uidem, ut si aliquando, quod Deus clementissimus avertat, in 

facultate dieta controversiae exoriantur, secundum statutum hoc 
et-paclionem, quam collegium theologicum sibi ipsi tulit, illae 
dijudicari et dehniri debeant. In cujus rei majorem fidem uni- 
versitas hoc jus statutarium theologicae facultatis impressione 
sigilli sui munire voluit. 
Actum Gryphiswaldiae, die XXIII. Decembris Anno MDCXXHI. 

C. Statuta Facultatis Juridicae. 

Cap. I. De numero et qualitate facultistarum. 

I. Tres facere collegium Ictus Neratius Priscus tradit, et 
tot suflicere, nec opus esse plures amplius adsciscere, lon- 
gorum annorum observantia, staluta nostrae academiae, novis- 
ajmus xecessus visitationis, et ordinationes academiae ordinant, 
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ewingue: numerum nes ordinarie in posterum habituros, .decer- 
ä .. j , . FE 77 ER mas. .. . . Ir vr R . . . u. 

.«#Hb- Quia vero juxta siaiula academiae, si :successus 'ejüs 
proösper, quartum adjicere  potest, stabit apuil potentissimum ‘et 
eleimentissunum academiae palronum'arbitrium decernendi, quando 
felix ille suecessus sit. Ka a BE Sr a 

. 3U:::Adjuneti facultatis. juridicae membra non sunto, nec ad 
acta et consilia ejus admiltuntor. 

IY.. Qui membrum:- facultatis esse velit, promotus doctor 
jeris esta: in ‚hac vel alia Germanige academia. Licentiatus juris 
et magister arlium, qui summum in jure, gradum non habent, 
non recipiuntor. a 
V. Si numerus callegarum ad .cam paucitatem redactus fue- 
sit, ut unus tanfum supersit, iste, ni.quam primum collegium, 
eſiam extra ordinem, uno collega, eo modo, sicut infra Cap. IV. 
descriptum, resarciatur, laborato. Postea juxta eosdem Cap.IV, 
articulos, in receplione plurium collegarum descriptos, hi duo 
procedunto. Ä | Zu 

Cap. IH: De decano facultatis. 
1. Singulis annis novus decanus constituitor. _ 

II. ‚Id fiat more recepto, ut ei, a collega decanatu abeunte, 
calendis Januarii, post finitam de nomine Jesu concionem, sigil- 
lum, originale confirmationis diploma in membrana, et liber sta- 
tutorum mittatur, et omnia fausta voveantur. Hic dies perpetuo 
urato. Fet 

III. In constitutione hic ordo 'servator, ut eodem modo, 
quo quis in facultatem receptus est, decanus- constiluatur. 
IV. Hoc tamen excepto,-ut qui recens membrum faculiatis 

factus est, prima vice decanalum non capiat, sed ad seniorem 
facultalig transferatur, qui deinde successori iradat, usque dum 
eum alterna vice ordo attigerit, tunc decanus esto- oo. 

V. ‚Si per Dei voluntatem decanus ex vivis excesserit, vel 
. 

: ad alia loca vocatus, tempore decanalus abierit, prodecanus 
ipsius antecessor esio. . | 

- VL Si vero alii casus obtigerint, veluti si quis in aulam 
vocetur, legatiouibus adhibeatur, emeritus sit, decani' officium 

non habeto, vel, si placuerit Doininis collegis, ipsi id oflerri, ‚ex 
reditibus, sicut infra, Cap. XI. Jdictum, percipito, . 

“ Cap. IH. De officio decani. 

1.. Decanus statutorum custos et vindex esto, ne in prae- 
judicium eorum quid admittlatur: sed, ut concordia, amor et pax 
inter collegas servetur, caveto. F 

IL. Apud decanum candidati, juris gradum suscepturi, no- 

men suum per schedulam profiteantor. 
IH. Disputatio ab adjunctis juridicae facultatis, aliis docto- 

ribus, vel. licentiatis juris, etiam aliarum facultatum profes- 
soribus, vel studiosis, quam decanus antea non vidii, non 
habetor. ' te 

IV: Membra facultatis juridicae, juxta novissimam regiam 
reselutionem, disputatidnes suas. examini .facultatis juridicae sub- 
jicere debent. rn X 
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NW. Diapniationes, inaugummlay,.-quia. enndidaki. Her -u0: cal 
scribunt, totum, collegtum vIdeto.. ... 70 

‚YJ....Decanus cellegas,. quanda fagnliatis. gonditio Slagitave- 
zit, CONvocafo, . en nentleleichh, ul 
"VIE Deeaiüs, Facultäfis ‚Asputationibus publicis a tincipig 
usque ad finenr interesto,' tel a ium ex collegis, ut.id olficıum 
sao nomine suscipere velit, roßato. Ne stadiosi, Vel alii' #2 nu- 
mero opponentium:, -eavillationibus et argutis.-dieteriis se 'ekagi- 
tent, sed. placide- de: utilibus et soifü Tniecessarils güaestiöhibnd 
inter se:conferant;:pperam dato: .. 1.- "1... id ii. 

.» VAIE :Inprimis, ne temultu..dispastantes tarbewt !alli; velinien 
a a mean sugillent, studeta. .. u. zn di 5. 

.: AX.. ‚Si certamen.,altiug. erexerit. Aispufanieg,. uam. auldeh- 
tatem interpgnito.. "Ahr nt br yotssohet ent by » nltiihnn 

.. Ar, „‚Decanys in. abrum.statuforum,..quid ‚tntp, anno igestum 
fuerit in facultate et quae ad faculiatem  spectant, .;raferte‘, rali 
qua..per magnificum damimum reriaremy ‚annalibys academiae 
iraduntor. ' Morunelbeote 

XL :Quando. ex civitgte: abit:dgcapus..ad tempus, vices suas 
pra-decano, tamdjiu commättiin. 1 an ai: on, „Serie un 

Cap. IV. De privilegio Wohiiatiöhils, el cooptandis 
In, collegium faoultatis, gormmquenffieims') 

u Nemo membrum nastrae :farylfalis, esto,.:nisi.jnxta privi- 
legium acadgmjae. concessum, et. apvissimo; visitafianig: ;neresau 
stabi fum, rite..prius. ad. pxofessoratum.,toti,corpozi asddenliae 
a memhris ‚fagultztis .aominatug;..a,.tote Gorpare.apprahains;: nam 
cellario academiae praesentalus, et a rege literig,. ut, worig „70H 
catus,. :a..magnifico domina. reetoxe An; -numezum.:profesgfrum, 
praevio-juramento, sit receptus. voii. Je ohne, 

. Ik Expectativas vel concessianes. imppstergm, :BemA ;AngRir 
rito. Andignum enim yisum est, aliquem collegarum fata velle fe» 
stinare,.gt indebito modo se collegio .inirudere.. . . . . 3, zii; 
.;34I., Si a. patroug academiae vel .cayggllarip. :quis cammenı 
datna sit, :vel;proprio motu ei princeps exspectalivas, qongen 
rit, facultas cum magnifico domino rectpre, illud privilegia.nga 
minationis, juxta, visitationis recessnm,: contrariari,,mpdesie ex- 
poniin, oh, guet idponeum judicaverit, eum nominatp..I .;; 

. IV. Wuandg mortuo, vel secedente in alia; Ipca. uallega, 
stalio. ejns varare'cocperit, et quis eam.rursus. ambiverik, apziptg 
hoc apud decanum sjgnificato. u: TE 

v. Si decanus et xeliqui collegae: petenfem dignum judicas 
verint, ad se postridie calendas Januarii decanus yacato.,, et; im 
praesentia; reliquorum facultistarum collegip, juridjee, a8sogiato. 

VI,..Nemo ante illum diem, quamvis anfea prpfe3sgr.can> 
stitntus sit,. et literis illud petierit, zecipitor, ; ..., :>_ .- 

vu. Receptus ‚ stipulata manu,..se statuta. faculiatis reli- 
giose servyaturum, et nihil contra ea facturum esse, sub. poena 
exclusionis, promittittd. 0 or, 

Cap. V, De officio facultistarum iuter se, et erga 
EEE — deean um.. . 

1 1. Inter ‚merbra, facnltatis ompjs,.benevoleniia, ‚et concar- 
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bs, et:stadjun alterias-Jürandt' Yigato: prötses atiluas, ulla ra- 
tione, vel praetextu alteri incommodandi, abesto.' 
Ih -Quoties quis'a decano 'vocatus fuerit, nion emaneto. 

II. Ad minimum singulis. quadrantibus anni collegae semel 
conveniunto et super bona facultatis deliberanto. 
.  W. Si reliqui collegae ‚quid in detrimentym faoultatis fa- 
ctum intellexerint, vel seiverint, decanum, ut is. cum reliquis 
convocatis calloqui et mature obviare possit; admoriento, . 

V. Si quis justam absentiae causam habet, a decano per- 
qnärifo, quid actum, et suam mentem per schedulam explicato. 

VI. Si quis semel vel bis & decano vocatus temere eman- 
serxit, net, Monitus a collegis, venerit, a collegio et ejus annuis 
reditibus ad tempus removetor, vel plane excluditor. -  ° 

VII. In conventibus facultatis nemo rixas 'sub mulcta qua- 
tuor florenorum morveto.  - -- | u 

VIE. Nemo ullo tempore facultatem, sub poena perpetuae 
 exclusionis, deponito. | De 

IX. Nemo collegas in aliis julielis diffamato, sed si quid 
contra eos habet, judicio coram 'magnifico domino rectore aca- 
demjae sub eadem poena experitor. 

Cap. VI. De votis et deliberationibus ex actis. 
E Quia facultas nostra collegium prudentum est, ad quod 

ex nostra patria aliisque remotiorisas et vicinis regionihus et 
eivitatibas acta juridica vel informationes juris: mitti solent, 
memhra  omne studium, ut fa&ultati favorem et amorem conci- 
Hare possint, adhibento. — 

. In deliberationibus obvenientium casuum, rel lectione 
actorum et informationum decanus duo vota habeto. Usu ob- 
servatum, patrem et filium, duos etiam fratres, in facultate esse 
simul posse: ne vero hie suspicio in votis sit, quando unus ex 
illis decanus est, tunc duo vota non habeto, sed tantum unum. 
Imo unus ex illis plane suo voto abstineto: ne vero causa im- 
pedimentum habeat, denuo ventilator, et in dubia alius doctus 
et probus letus adhibetor. u | 

- WIE: Decanus in deliberationibus proponito. 
IV. Decanns in actis et informationibus sigilla aperito, et 

sententiani vel-informationem concipito. Cum vero plures pro- 
cessas simul mittuntur, reliqui collegae ejus laborem sublevänto. 

V. Vota cellegarum tam.in deliberationibus, quam in actis 
seereta unusguisque habeto, nec ulli sub poena decem floreno- 
rum revelato. 
VI. Nemo in collegio alteri vel juventutem objicito, vel 

senium exprobrato, omnia summa fide, candore et concordia 
aguntor. Si unus vel alter dubitat: per verba (its puto, ita 
mihi videtür, vel alia kumarlora) rationibus ex jure et 'actis 
sumptis suam mentem exponiio, nequaquam vero aculeatis quae- 
stionibus (quid? male hoc positum contra principia juris: et 
similibus) decanum et collegas pungito. .. 

vn. Diecanus rationes decisiopis singulis sententiis et in- 
"srmafionibus, ex jure et actis deductas, subjungito. Unusguis- 

ıe vero suum dissensum vel consensumi alscribito. j 



VMI. Majer ıpars in. deliberationilus, st informatienibus, 
et sententiis eoncladit. . — TIT Te 

IX. Quicquid sportularum::nomine acveperli' devatius ; :sah 
ealce concepiorum responsorem adsignate. Si: nihil'a Tabellariis 

. ... 

allatum fuerit, ipse de studio et 3abore arbitrator. :'" --- 
X. Finito decanalu decanus acia sui anni in fasowulim vol- 

ligito, et arehivo' academiae, quo futara posteritas et‘ consulentes 
olim informari possist, inferto. BEE .. 

XI. Tali fasciculo titulus, u nomen decant contineat, pras- 
figitor e. g. Acta decanatus D. Matihiae Stephani.: - - - 

Antequam acta archivo inferuntur, decanus designa- 
iiosem speortularum abradito, vel si eommode:id fiert-neguit, . 
cancellato et deleto. ne SEE Ze Zu 

Cap. VII. De aportulia .et reditibus faaultatis. 
I. Sportulas. pro actis ei informationibus secum deuanus dd: 

servato. Te 
II. Calendis Januarii singulis suaın portionem wmitlito. 
1. Si vero interea temporis oollega expeiat, deoanus par- 

tem dato, nullatenus vero ante dictas calendas calculum ponere . 
cogitor. 

ö IV. Antequam divisio fiat, quod secretario datum, vel alias 
in facultatis bonum impensum est, detrahiter. 

V. In deeani arbitrio, quid pro quantitate redituum secre- 
tario, loco strenae, mittere velit, esto. | 

VI @uando ires sunt facultistae, decanus pro labore et 
studio, sicut hactenus obserratum, dimidiam partem habeto, re- 
liquam ceteri collegae dividunto. Si quatuor sunt, Sant qgein- 
que partess decanus sumito duas, ceteri religaum. Si duo, flant 
iress decanus sumito duas, una, quae superest, collegae ceditor: 
si unus erit, integrum percipito. Nisi eo casu, ob evitandam 
suspicionem, alium extra ordinem in lectionibus actorum sibi ad- 
sumere velit, tunc cum eo super labore ex arbitrio transigito. 
Laborato autem, ut collegam quam primum habeat. 

VIL Si quid testamente aliave ultima volnntate, vel inter 
vivos, faculiati donatum fuerit, aequaliter distribuitor, nisi do- 
nans aliter disposuerit, quod ipsi liberum esto. 

VIII. Honorarium, quod a candidatis facultati oflertar, aequa- 
liter dividitor, 

IX. Si quis promotus testimonium facultatis eapiat, dato 
ducatum, quem decanus pro labere perecipito. Ä 

X. Mulcta a dominis collegis exacta in duas partes dividi- 
tor, unam decanus, alteram collega unus, vel plures, quot fuerint. 

XI. Si quis statutis contravenerit, mulctam et faoullatis re- 
ditibus decanus reiineto. 

Cap. VIIL De candidalis, eorum examinibus et 
locatione. 

I.‘ Quande decano eandidatus nomen professus est, mitlito 
dominis collegis epistolamı, et cum de eorum mente certlor factus 
est, diem et koram examini candidato praefinito. 

Il. Examen rigorosem in eoncilio academiae, vel fompara 
hiomis in aedibus decani peragiter. ' 
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. DL.. Candidates . e,exuminis, sicut ;epnäuevit;, duas 
amphoras vini Rhenani vel Malvatici praebete, et: aliquid 'Martiä 
panis, nyarum ;passarum-cım. amygadalis cum saccharo: apfsnito, 
ant.pro_bellaräs. sex thaleros ankrike, ultra nibil exigitor;', 

V. Finite examine prime declarator. idoneus,: et. ei 'bara 
secundi: examinis,  ex..farkuitia, ‚a.candidafo,.canone et lege in- 
ventis, eodem modo sient prioria peragendi, indieitor.: : .ı:. 

V. Antequam ad alterum examwen -admäittatur ,- ſacultiatarum 
banerolentiam. aligno Punere recognoseitoe: - 1 : ." 
ai Hongrarium;:vel munas, triginta dnos.:titaleros: ne’ ex- 

MO223432 ee on Fe 3., A 

..., VIk..Abseluto seeundo examine de matenia. juris: ex soripto, 
vel memoriter, in auditorio minori, toties, qnatäes: placek, vandi- 
datus disserito. nn m J 

VIII. Inde de certo die cum decano candidatus, de. dispu- 
talione. puhliee in auditotio collegüi. maximo kahonda, conrenito. 

IX. Disputatio ex jure canonico, civili, feudali, vel.publice 
sumifer, nen, ex politicis praeceptis. KEEFRETTRTRE: 

X. . Pro afficio praesidendi decanus duohus- rosis aureis re- 
munezalorn . .. 00... oo ... 

XI. Promotio doctoralis more consueto in basilica S. Ni- 
‚colai selenni .panegyri instituitor, .. 2 

Doctorandum quatuor pueri, si plures, duo cum faci- 
bus, praecedunto, - u Dr 

| zum. Decanus oratione actum auspiealar,, ‚junior ex facul- 
tistis rogato vieecancellarium.licentiam promovendi doctorandi a 
decano, Quo. facto: solemnia erdinantor. Inde: doetor nevellus 
oralionem super quaesiione a pnero proposita et grafiarum actio- 
nem habeto, Nisi plures fuerint, tunc ultimus- gratias agito. 

'XIV.. Vice-eancellarius et magnificus rector singulilibrum, 
quinque thaleris constantem, vel. sex imperiales, sive. unus, sive 
plutes sunt, capiunto. — 
XV. Unicuique faeultisiarum. singuli candidati quatuor tha- 
leros solvunto. u mn J 

. XVI. Ex arbitrio noviter.creati doctoris esto, quo munere 
offiicium decani in peractis cerimoniis doetoralibus obitum agno- 
scere velit. .. Be J 

LXVVU. Promotionem tam lIicentiae, quam: doctoratus, deca- 
nus iste, apud quem nomen suum candidatus profesgus. est, habeto. 

xvill Si unus candidatus apud hunc, alter, vel plures, 
apud alium successorem, nomina profitentur, promotionem, apud 
que primus nomen dedit, peragito, wel ex aequo, quod candi- 
dati obtulerunt, pro praesidio et doctura distribuitoer. 

.. XIX. .Filii professorum .nihil facultati numoranto, sed gra- 
tis examinantor. .. nn 

. Si decanus propter morbum, vel alias causas aeque 
graves, prohibeatur officio suo präeesse, prodecanus ipsiüs ante- 
cessor facito. De honorario inter se conveniunto. 

XXL Nunquam sit in arbitrio desani,.oui welit,. impeditus 
illud committere, sed.si dubium. interveniat, apıd totum colle- 
gium decisio esto, quis partes istius muneris suscipere debeat. 

‚ÄAXI. IDllegitimo, coitu »alis, famosis, notaläs, quos scelus 
et turpitudo inquinat, suspeclis de, anaray :oxenska,:7ek oximine, 



| «os 
e. g. sdulterit;,..stwpri, :bomiäldik,. famöwi :libelli, etc; ahtequim 
sententia, quam. ostendere debent, absoluti sint, et innoceirtiam 
suara purgaverint, porta& dignitatum non patento.- en 
XXI. -Candidati: eo .or ine, quo nomina professi sunt,'col3 

leeautor.: Si: tamen:: inter. eos. professor::jaris, vel consilikrius 
principis sit, tunc reliquis, etiam .“#i'.postremus nomöt dedit; 
praefertor.  Potest tamen unus, si velit,, alteri sponte cederg:: 

" XXIV. Decanus literas ad illustrissimum cancellariuni con- 
cipito, ut honorem ‚vice -.cancellarii personae a facultate designa- 
tae deleget, nisi perpeialii“ constikufüs it pro-cancellariug;,... 

' XXV. Facultistae, ut personam‘ Yice- cancellarii, ex numero 
facultistarum, nisi perpetuns 
quis sustineat, euranto. nen 

AXVI. Absens quis doctor promoveri potest, quando prae- 
sens. disputavit. Per bullam nemini doctura conceditor. . 

XVII Convivia candidafi, ubi illis placuerit, sumptu mo- 
dico, nee nimis splendido, instruuntor. .. 7— 

. [7 CR EI ’s y t . .’, 

adalt pr6eäncellarius, Prag, reliquig 

Cap. IX... De horis, lectienibus, et disputationibüus’ 
—W publicis et ppivatis. ce twntsu are 

I. De leetionibus, tam qua materias, quam horas) inter se 
facnltistae deliberanto, et labores, juxta visitationis recessum, in 
usum studiosae juvenftutis dividanto. . oa 

U. Lectiones publicae in auditorio juris consultorum,.:sen 
minori, usqae dum plura auditoria fuerint, hahentor. 

‘ TU. Decanus, ut et singuli. facultistae, quotannis disputa- 
tionem anniversariam exhibento. Fe 

AV. Annirversariis vel aliis disputationibus in audiiorio ma- 
jori dies Saturni, vel Mercurii, peculiares sunto.. EEE 

V. Omnibus disputationibus, maxime illis, quae a non fa- 
cullistis habenfur, vel. a candidatis, aut studiosis conscribuntur, 
illa vocabula „cum consensu facultatis” ne vitium quod, absurda, 
male posita et contradictiones,. irrepant, si quis sine facultatig 
consensu disputet, praescribuntor. 

VI. Unus collegarum materiam, quam alter publico docst, 
non praelegito, cum id sine invidia et sugillatione fieri nequeat, 
Privatim vero sine noxa illud facito. | W 1— 

VII. ‚Collegium privatum instituturus doctor privatus, vel 
licentiatus,, professorem, cui illa functio commissa est, de qua 
materiam explicare cupit, sollicitato, postea decanam adito, et 
licentiam rogato. on en 

VIII. Ab illa hora, qua professer publice legit, uti et tali 
materia, quam ipse tractat, nisi id cum ipsius consensu fieri.pos- 
sit, abstineto. i 

IX; :Tempore feriarum et remissionum lectiones in audito- 
riis suspendunter. el x 

X.. In feriis tamen, exceptis saeris, extra ordinem candidato 
legere. materiam, quam alias doctor tractat,. aliamve, quae ei pla- 
ceat, fas esto. on J 

XI. Candidatis juris nondum gradu licentiae ornatis, ut 
praesidis oſficium publice in se: suapieiant, non conceditor. 

XU. In explicatiane legum et :paragraphorum ‚: sicut et in 
disputationibua,. htaris, ‚pesspiones ot ‚rotundus, 'quantum fieri 
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pote ast,: professor estu: "ut -eeriam allquam .materiam singulls qua- 
— anni absolvat, laborato. ” . rn 

XIII. Qui alias ex consensu faculiatis praelegere cupiunt, 
moribus honestis, vita inculpata, alieni ab ebrietate, et in pri- 
mis sehoristicis actionibus, aunto. .Talis qui non fuerit, wi: pe- 
testas praelegendi non dator. er 

Cap. X. De adsessoribus'consistorii, et syndico 
j academiae. _ Ba 

1. Quia secundum statufa academiae. et ordinatipnem Po- 
meraniiae ecclesiastiicam duo. ex farultate juridiea adsessores con- 
sistorii sunt, cavento decanus et reliqui collegae, ne illa dignitas 
in extraneum, qui non est membrum facultatis juridicae, trans- 
feratur, salvo tamen jure nominationis, qaod consistorialibus in 
nominatione adsessoris compelit. . | 

II. Syndicatum gerat ex praescripto receasus visitationis 
novissimi adjunctus facultatis juridicae, qui si nom adest, genior, 
vel illi duo, qui primi in facultate fuere, syndici munere, ex fa- 
cultate eoncifii, fungunior. Si unus, ob certam causam, illam 
provinciam recusaverit, vel ei pracesse non possil,'tertius ex fa- 
cultate assumitor, nunquam talis ordo intermitlitor. 

Cap. XI De emeritis, absentibus et substitntis. 
I. Emeritus nemo, quam quem patronus academiae talem 

declaraverit, esto. 
II. Emeritus omnibus privilegiis, salario, immunitatibus, ha- 

bitatione, quae ordinarie ut professor habet, sicut actu docens, 
fruitor. | 

II. Absens ex justa causa in negotiis academiae brevi tem- 
‘pore, ad quadrantem anni forsan, vel cum patroni voluntate lon- 
gius, cadem, quae alii praesentes, adipiscitor. 

IV. Longo tempore absens, velin aula commorans salarium 
quidem ordinarium habeto, sed a reditibus facultatibus, et illis, 
quae ob examen candidatorum percipiuntur, excluditor. 

V. Eimeritus vero, qui acta amplius legere non potest, iam 
ordinarium salarium, quam accidentia, tam ratione sportularum 
ex actis, quam redituum, ratione decanatus vel facultatis, habeto. 

vi Viduae facultistarum non modo annum defervitum, sed 
etiam annum gratiae, tam ratione salarii, quam accidentiarnm 
facultatis habento, laborem gratis facultistae partiuntor. 

‘ VI. Nunquam ordinarius alterius ordinarii in juridica fa- 
cultate, ne lectione juventus defraudetur, substitutus esto. 

VIII. Loco absentis longo tempore, cum consensu patroni 
et academiae substitutus, a tota facultate approbatus, legito. 

Cap- AU, De aedificiis et habitationibus facultatis. 
I. Tria aedificia facultas juridica in praesentiarum habet: 

illorum primum, quod dicitur ordinarii, et seniori competit, in- 
habitat D. Phil. Balih. Gerdes, consistorii director, secandum in 
fronte plateae, quam Germanice Papen; Straße appellamus, pos- 
sidet D. Joach. Andr. Helwig, consistorii assessor, tertium, vicinum 
aedihus physici urbani, jam inhabitat D. Christian. Nettelbladt. 

1. Si facultas jus ad alias aedes habet, ut id quarlo, si 
aliquando constituetur, restituatur, eollegae diligontiam adhibento. 
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II. Eo ordine, ‘quo quis in facultatem recepftus est, uni- 
ewique aedes adsignantor. Nemo alteri ens praeripfio, vel, nt 
alteri praeferatur, sub poeua exclusionis machinator. Ze 

IV. Qui aedes inhabitabiles, vel nultas habet, ab unirersi- 
tate locarium annaum- 3#florenorum accipite. — . 

V. Unus collega alteri litem non moveto, quod propriis 
aedibus instructus sit, nihilominus ultimus in facultate prigri in 
habitätionibus  cedet. - Nec enim privatum patrimonium 'alicui 
damnosum, esse debet. “ TE 

VI. St? professor aedes proprias tenet, et illas, quas in fe- 
eultate häbet, locare velit,' collega extraneo praeponitor. ° ' "" 

VII. Si duo professores a tertio, qui proprias aedes habet, 
condacere cupiant, is, qui prior in facultate fait, praefertor.  ' 

VII. Si quis tamen collegarum inhabitat aedes ad alium 
collegam pertinentes, etsi id flat certo locario, reversalibus, quod 
in alterius praejudicium facere nolit, spondeto, GE 

IX. Ne aedes ruinam faciant, procuratori academiae: inqui- 
lini mature indicanto. u 

Cap. XII. De secretario facultatis, et pedellis. 
I. Qui universitatis secretarius est, etiam facultatis esio, 

nec mutator, nisi fanta moles sit negotiorum, ut non possit unus 
ei sufficere, quo casu quem constituere velint, liberum facul- 
tati este. 

I. Pedellus academise in publicis promotionibus, examini- 
bus et convocationibus colegarum facultati inservito, * 

MI. Acta et informationes juris per famulum domesticum, 
vel fidelem ancillam, collega ad collegam bene involuta et justo 
ordine disposita mittito, * 

Cap. XIV. De sigillo facultatis et alia supellectile. 
I. Sigilla facultas düo habet, argenteum apud decanum cum 

libro Decanatus custoditor: aeneum secretarius servato. 
II. Decanus solus secretarium, ne sigillo facultatis utatur, 

non jubeto, sed si quid horum fieri debet, communi id totius fa- 
cultatis consensu expeditor. | 

II. Ad supellectilem sianneam, vasa, patinas, cantharos, 
quadras, candidatus, more recepto, imperialem Jonato, 

IV. Decanus, quod ex usu erit, pro illa pecunia confidj 
curato,. ' ' 

V. Mila supellectile in promotionibus et nuptiis facultisiae 
utuntor, 

Cap. XV.. De sessionibus in templo et auditorio 
‚votis, processionibus facultistarum. 

I. Decanus, opera magnifici Dni rectoris, ut Icti in sessio- 
nibus, processionibus et votis in senatu academico jaxta novis- 
simum visitationis recessum defendantur, laborato. 

Il. Idem quoad adjunctos et alios doctores juris observator. 

’ 

Cap. XVI. De executione statutorum. 
I. Qulibet datae fidel 'memor haec omnſa sancte, sub ceria 

mulcta, vel poena excelusionis, ut superius dispösitum, wervato. 
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. ;; II. 8}: puaeter -arapam. Ppinionem- inter, cellagası disgklium 
oriatur, dacanug, id re decans..cumaliis, magnif. Br, 
recior, et tändem),, aj, ahaistere, nolint,. totum sancilium,,. vel.gi 
paratsrarius: exaterbatae fuerint, ex.;collegis, arbitros pro lu- 
itu, qui sumimarie gausam definiant, Iegunto,.. ..., .. iu... : ur... 

DEM, Statuta Tacultafis mädicae:” ?  . 
re RER EHE 7 RP TI DET E 

1.) Vt in qualibet.arte.ex diapentiym usn est, ‚aingulasıejug 
paries in libro quodam isagogico initio breyiter praponere, .atque 
saplirare: sie 'et in ‚arte, medica. idem professeres ejus succes- 
sive „praeniebunt, qui primum ve]; institufipnes. medicag ‚Fuchsii, 
vel: Fernelii. mediginam explicabunt;, his lihellus ‚Phil, Melancht. 
de anima .adjungendus est, Hodje In ‚locg 'i 
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torum praelegnn 
{ur institutiones Sennerti, physica ein ‚vgl, altgrius ngoferici 
hopive auctaris, in primis auicm dogiripa antbropelagiga. ey iis 
ra ur, hmmm rn ewscı munielgy hut. ersilt he 
-:: H....Deinde, itdem ‚professorgg.ad alias medicinae; partes. pro- 
gredientes libros Galeni de Darts zer de sanitate Inen Pe 
alimentorum facultatibus, explicabunt, modo 1donzos audilores 
habuerimts „ı: iv .- se "ann: olantanner ar) ie en’) 

„ME. Max; ut morbas.äisepmnere. audijfpnes.Ainant,.grlig me- 
dieae; profegcores Galeni,libzes, de..marberum ‚ch, symptomatpm 
sausis #4, illerentiäs,; item. de, differentjis fehryum, ‚et ‚prageipsos 
ex iis, qui de locis aſſectis dicuntur, interpretabuntur. :; 
in U ıtandem: gagniätgs morhos ‚curare, (qund, artem medi- 
cam discentibus,praecipuns, segpüs est} .discant, ‚dem, Gajen} me- 
thodam..gurandi.fideliter. exponant PIERRE Artem tfadant. 
ne Adi han ‚einhplicinm, ngtifia, .gipotg sine, quibus som; 
posita intelligi et Heri non possunt, medien; in primis mecessa- 
ria est, professores medicinae juxta Dioscoridis praescriptum 
teri in ddstate »cum' suis) aundlioribue.rus iegredientir, ad" conkeai- 
zlandag ‚herhas , quas ruràâ, collectas, domi :diebas ; sequentibus, 
ad traditionem.Pinscoridi, Galeni aliorwsogne,botanicornm ‚exa+ 
mınan.- Du 1.0. een, Doll te“ „" 

XB, Pastquam, audiforeg jam ingigngm, progressum. ip; arte 
medica fecerunt, et praemia laborum. auerum auferre.. cnpiunt, 
quostapto_ tempore in ayditoriis, auscnltande, meditando, dispu- 
tandoque exhaugerunt, antequam prompveantyr, diligenter et se- 
vere,in iisdem materijs,, quas. audierunt, examinentur, atque post 
hoc examen ex dilficiliori aliqua materia proposiliones colligan- 
tur,:qnas: publice tueri conentur, decano, axlis medicae, aut ejus 
collega praeside. Ubi in hac duplici acie deprehensi sunf digni, 
quibus honorum tituli conferantur, postea illis gradus, quem pe- 
tunt,: 'abtribuantar, ante präesfito jüramento, quod universitas et 
facultas medica statuent, a a BE EZ 
VVII. Pro hac honorum, eollatione .aliisqgye meritis promo- 
vendi.se erga scholam suosque praeceptpres gratog exhibehunt, 
atque candidafug, ‚pro lioentia. diepntaturus, .derano- et ceteris 
promqtoribus viginti quafugr .imperiales, pro, augenda vero su- 
ellectile academica unum, ut et ad bibliothecam tantum confe- 
ret, et famelis unum thalerum. - Pro- praesidiö aufem et pro- 
grammate affigendo dabit, degem Joachimicgs, doctorandus de- 
cang Aagultatis, et promekari hoyorariug :dupderim, ve} plürium 



et ceterös ‚promofores aliquo .munere liberali,. vel pecıla-angenr 
teo. ch fimili 

L Nulii: etiem.:aliunde. venienies: in; ‚mediciwa promoii, 

Jafamentum examinandorum gändidatorum artis 
s . medicae,;.., u | join 

Ego N.N. juro et promitio vobis, spectabili. Dno dacana.'et 
reliquis artis; mediede pzofassorjbna, ewimiantoribyn, une meis, 
vestrisque in hoe oflicio successorihne- -debitam obedienizana et 
revereutiam in heilig: et honestis., siahmkin: et stalneidiss. Et si 
propter notabilem.-in. ante. .medica ‚igiperstiam,i amt mern ..der 
fectum rejectus,. amt post .examen sine. canta «enslilione, ail 'hör 
nores. non, admilkar ,-‚quod.hee. non -velim vamıdkicane. in alinuenb 
verbo, vel facto, dirente, veliändirecte,. per. me, aut-pen:ali 
sive per alioß,.neque vexare fagultatem,.aut-fasullistas ‚examina- 
tores .quoxis. quaesite colore. mevere, sed quad: bonası unitatemk, 
pacem et benpzem fagultatis. medieae; pro ywase.:et,. npsse: fuer 
curare.velim, ‚ad qguemeusque siatum: ciam.penvenane. Ita- zıe 
Deus. adjuuet, et sanctum ejus Erangelium.. ı(Omich.digiios, imr 
ponunt jurantes.), 

' Formula juramenti dectorandorum in arte.medica. 

Domine doqturaudęe, priusguam gralum dectaris.in: arte. niar 
dica auseipias, sun Kde juramenti promättere..debea,,.quod com- 
meda academiae Gryphiswald. et praesariimi feculiatis. taediæae 
pro virili. Juyare ek promeovcre velis,.me6-pnesa; vel prelie: cur 
quam,.sub- praeieztu medieationis, vengna,. madicamenta abartum 
provenantia, auk aliguid: humanan. vilar-.noximm, propinare, auf 
etiam ad hanc rem consilium somununicare,. danata nanis han 

— 
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Ädeoagere, "st: :qaäb gradum Tuum deformure possifit;, stüdinse 
evitäre. van 477 * n .. .. . .. U _ * ⸗ u "1 , 

E. Statufa’ Fa eultatis Philosöphicae. 

” Tit.I. De novi Decani electione..:. ... . .:..: 

1.4: "Electio novi DPecani 'Facultatis-Philosophicae- quolannis 
fiat die primo post festum nativitatis Christi. ; 7, 00: 
n. iII. Die antededeiite-Becanus, qui huie muneri-renuntisturus 
ort, ommibus ac: singulig, il. in dollegie Philessphice «unt;, per 
fonplam ponimundıh. eiwabit:ändicari, ut ad köram vonam 'matu- 
tinam ‘dies: post. festem nenivitatis- vel eireiter:-ad novi Deenni 
etectionenr‘ ia Joco. Consistorii eonvsniant. u don 
“ısHEL: Ubi omnes ad:etsetiondm hanc voeali'‘praesentes" fue- 
rint,. primum qui Decanatum' depomiturus -eab,. rationem- reddet 
de: pecunia, a depositis collecta , eauique Water oollegas- legitiune 
distribuet, deinde si qui in collegium: Philesophicum reciptendi 
sunt, recipientur, et postreme Collegas :monebit,; nt quifis in 
elertione -‚vocem suam secundam dicfamen:.consckehtiae det ifli, 

sm. .bonum: facaltatis publicam, et vommunis-respablica litera- 
kia requivere..existiimuveris,; nee quenguam !sub - posha praestiti 
jupanienti:ante, vel is elschione,. ad eligendam: unim’prae alio 
invitabit.. een. Drei, SD * 

FW... Peosthac in loeo Consisterii deliberabunt ordine, vel si 
sumerus‘fuerit- auctior, solus decanus cam ‘sus’ antecessere re- 
mancbitj>dabitque alter 'horum alteri suem votum primo,'ac. de: 
hino etiam ceierorum collegaram vota ex ordine :fideliter::coalli- 
ent,.hec vocem cujusquam sub-. poena 'arbitraria,,: a-Faoultate 

decernenda, manifestabunt. 

vw... DB 

.” NWisi necessitas"auf facultatis commoduin aliud' stuaNetit, 
in eleciione servabitur ordod is, qui’in receptione ad Facultatem 
shservratascldh. en. Tr 

25V: Now .eligatur tamen is, qui per bienniam: in -Facaltäte 
ton ı fait, pisi.paucitas memibrorum: Facaltatis Aliud suagerät.' 
2 : VIR:.Perdoto votorumi.-serutinio,: si plura vota in unumali: 
quem eobnourrerint, hie. a,Decano: sequentis. anni Deoanus: r&gun- 
viabiter.i.:8}.verd vot® numero aequalia- diversis tibuta- fwerint, 
Herabiturisomtiuiem isuper ielectis dentaxat,. doneo: uni. eorum 
pieralitas;votorum Deganatum assignaverit.:. -: "uud 
-: . VIII. Post .electionem' et: venüunciationem novi Decani tra- 

22 0 090.0% 

-. Ib Decanus ante omnia providebit, ut ‚ooneordia, :pax et 
frangquillitas inter Faculiatis CoHegas consetvetur, ae praeterea 
cavebit,.ne wis aliqua' statulis hujus Facultafis 'inferatyr. 

missa est, Joetionibus et exeroitiis defectus Ocourrezint, hi ut cor- 
zigantur :sedulo laberabit. . . Ga ar a EL Te 



V. In typograpkia, .ne. geid;  queiichonis mokilins aut-el 
gäntiori Ideraturau adrersum.faeri; ‚oder detrimentume —*— 
Universitati adfenre possit, si! quidem. aus Professer ‚Philesb-: 
phiae, aut inter .ejusmodi scripti autor: fuerit vel.editor,-ax» 
cüdatur ,.proyidebik, .nec permitiet typrgxaphn,. typis, exscrıbere 
Philosophica qualiacunque ante non evulgata, prius quash.a Pier 
fessoribus: ejus säsciplinäe ‚ec mon-nellduis, pnolikta. dt/a’ De- 
cano subscripta fuerint: Si vero quem deprehendertt. dolose:ali» 
guid,inseruisse et:subscdripsiäse,;: mnletebil, ;:— — . ' 
V. In: selenni facultatis oönventn;.de lectianibus. et. :dispu« 
tationibus, tam privatis quam publicis, quovis anno: ha ie, 
nec non de leotionilus Magistrorum. exira facultatem cum. colle- 
gis commenicabil. , Ba . BEE BEE SE SE Ze 

- VI. Quod si etiam neeessilas at-utilites faeuliatis oonvook« 
tionem -collegii Philesophiei reqmisiverit, alio quovis tempore 
potestas haec convocandi. collegas. penes Decanum .erit.:» - - ..." 

VU. . Sententiae a majori partie. Collegarum dictae,.(quam 
in collegio bonorum virorum, ei.nan catruptoram seimper verio- 
rem esse, corsentaneum est,) aub poena:arbitraria obterbperabit, 
et nisi ea im praejudieium facultatis et statutorum ‚verdere :visa 
fuit, execeutioni.mandabit. .. - . .::: , Sue BEEr 

VIII. .Declamationes et dispntationes ut oertis- anni tempo» 
ribus, in primis:ab-iie, qui .‚hemeficie- mensae: cominunis in Qlaco- 
nomia .et stipendiis publiein frnuntur, kabeantur, ram, de- 
bit, Hasque ante reritationem perleget, me tmateriae falaae, alb- 
surdae ef, inanes, sed verae ac. utiles traetentur. : . "en 3 
‚ IX. Singulis mensibus semel eu Professore .alterlus.cun 
jusdam facultatis, ad quem ordo devenit, oeconomiam visitabit, 
nec concedet, ut otiosi et peiulantes mwmlificeutia Augustisstmi 
nostri Regis, et Nutricii longe tlementissfmi abutantur. 

X. Nemiai potestatem legendi aut dispatändi facüet, qui 
gradu Philosophico ornatus non fuerit, aut se hic. Grypliiswal: 
diae in proxiine subsecutura promotione Philosaphicum gradum 
assumturum promitiere, vel qui .statutis hac de re confeotis pa- 
tere noluerit. - . 

XI. Eum, qui nomen suum Rectori Universitatis professun 
ante non fuerit,.nec in fidem suam recipiet, nee in domibus Aca- 
demiae habilare ‚patietur. - u 3 BEER 

XU. Dispuiationibus Philosophicis publieis mox ab initio in- 
tererit, et in iis ad finem usque commorabitur, nec eoncedet, ut 
inutiles cavillationes agitentur, sed hoe aget, ut plaqida de: rehus 
sciiu necessariis instituatur collatio. : .. ee WM 
‚, XII. Cum Professoribus, collegium. et navam Regentiam 
inhabitantibus, pro virili. prohibebit omnes: tumultus, :vociferatio- 
nes, et symposia in domibus, Academiae. I. 

XIV. Curabit .etiam cum.hisce, ut fores:collegii et, aedium 
poblicarum justo tempore, et quidem aestivo hora decima, hi- 
erno hora nona claudantur, nec semel clausae mane ante quar- 
Fi diebus aestivis, et ante quintam hibernis cuiquam reclu- 
antur. 16 J 
‚XV. Ne famuli ab inscribendis et promovendis plus justo 

exigant. cavehit.  .: . * 
XVI. Magistros, aut alios contra statutum legentes, aut dig; 



putantes jabehit; mt wlalimmıwessent, sub:poewa Jouchänich: Qui 
sen obediverint;: por Beommum ad Oollegims Phitosophicem -oi- 
tabenter, et demique ad:#fagn. Dom. Reotorem üeferentur , :ut, 
eansa' a Coneilio  cognita et dijudieata, gravius punianier. ‚Quse 
si.fuerit auctoritate ‘ooweilii exacta poena, -Ssco facultatis 'erit 

— „Gemine publioos wen ‚ist. dignin;"wt md oon.capen- - MV. syu swon 'nisi. dignis et al: con: 
seirlos.sdenein, couforet. ” er . ' — 

XVIII. Decanus Ikeras .et testimonium suspeoto noni com- 
muwscabit sub sig#lo: fatultatis absque consilio 'alerius ejusdem 
facuktalin collegae. -  .  - - = 

XIX. Quae sei. -Dosanatus .‚teinpore a:faculikte statwta: fue- 
rint, nec non conclusa et actitata, una cum rebus 'memorabilio- 
rilsus,, 'eodemn ——— Am Aibro statutorem et Annalium 
studiose consignabit: .ubi 'tamen haee prius semori sibi ad- 
juncto et. unteveuseri. sus 'perleganda ‘et apyprobanda 'dederit. 

KX.: Nun abuit:ab :ofieio., aut pewegre -abeat inscio ante- 
cessere, eui' vites  Buas !interim demamdet. en 

: KARL 'GumiDesamus oltm solus bibliothecae Anepector fue- 
sit, ’ab allquo sempore:plaeuit vensrando Coneilie, ut perpetüus 
Bibliothecarius constitueretur. Hic ut .magis Bibliotheeae - pro- 
spivere queat, "ne: Mbri damnum aliquod capiant, et ad manum, 
si 'quis e ibibliotheca librum regquirat, praesens quoque ab ea 
omme damamım:avertere possit, in una aedium Collegii habita- 
bit: sus vero negligentia si qaod damnum' datum 'faerit, ex 
aequo et bono illud resarciet: nec minus tamen :Decano 'suae 
in inspleieirdo "partes manobunt. 

Tit. II. De cogptandis in concilium facultatis, 
et eorum officio. 

L In coneiliwm .facaktatis nullus ante diem  electionis novi 
Decani reeipietur. . 

HH. Nisi quisqunm ordmarins in- Philosophia Professor fue- 
rit, simulque gradum Magisterii mie susceperit, aut proxime 
suscipiendum promiserit, ad collegium Philosophicam non ad- 
mittetur. Ä 

IH. Aeoiprendi facultati juramento sequenti se obstringent: 
„Ego N.N. juro et promitto, quod velim vocem dare ‚in conci- 
Ho fucultatis artium pro borio facultatis efusdem, seeundum quod 
mihi videtur "expedire in conscientia mea, et quod non velim 
vocem alisujus revelare, oam"facultas duxerit ot decrererit ee- 
landum, et quod bonum, unitatem, pacem et honorem facultafis, 
ubi conveniemer potero, secundum judieium meum procurabo, 
ad 'quemeiingtie -etiam 'stutum pervenero. Sic me Deus adjuvet.” 

V. Qui juramento hec facultati se 'addixerumt, Hi ommes ac 
singuli a Decano ad 'cundflium voeati indicto 'tempore compare- 
bunt, aut justam abseritiae suae vausam aperient Decano, simulque 
si causam convocationis ignorarint, dam 'per obsignatam schedu- 
lam a Decano 'perguirent, votunque suum uni Oollegarım 4eloga- 
bunt, vel etiam per obsignatam schedulam ad Decanum mittent. 

V. Ad cmmeilium facultatis sub poena non oontradioendi vo- 
afus, si emanserit, nec votum suum aperuerit, in lie, quae a 
eliquis eonelusa: faerkıt, aeqwiuncet. 0 
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VI. Bi guis a Decano vecakas una: autcaltera: wies 'kömmme 
emanserit, ut se corrigat, primum placide admonebiteus,'e4’dennde 
sit kuio. adinonikioni. itidem non pasuerit,:=-Collegio. ei ejus an- 
nuis reditibus: vel plane. exchudesur., wol, ad teimpus edstium re- 
mervebitkur. et a Vor N 20.97 

. WR. Nento in: ooncilio faoultatis. ponet 'in voto' sho:ırerbum 
aligeed Mmeordicatirum; vel: allegabit ‘similitadines  implertinentes 
ei mordieartes, 'vel-eorivitiia in-collegium dicet, Si quiewenire 
feserit, Deoanus -eb, ut djusmodi sildeili,: sul spuonla  ausei marida- 
bit: Cui si obtemperare nodwerit, -espiata : opportunkiater oeteros 
Collegas, eo exoluse, 'oonvacabit, ‚et sit, comimnmipslecedente ' 
delibeiatiome, arbitrariam Hi isrogabunt:ıpeegam,: quam-irreiiis- 
sibiliter pereodvet. u On . ee EB vr Zur wo. 

. VHL. Rerelans deoretum oelandamı:a collegii :Phlosephiei 
deliberationibus e4uo :erit remotus. . . EEE ET Tape: Pu: 

IX. Si quis e Professoribus Philosaphiae :studium: donser- 
vandae disciplinae, vel detrectaverit, vel negligentius administra- 
verit; huie nec privatos habere disoipmlos Licebit, 'wec Decani 
dignitas eommittetur, .nec idem quidpiam.:e zeditibus’facuktatig 
participabit. . — 

X. Dwuorum 'seniorum alter una cum Detani antecessore 
Decano in servandis et exequendis stätutis, et in pacandis, si 
gnaei inter Oohegas 'ineiderint, coniroversiis opem -ferent, ia se- 
cretis eallegii Pihilosophiei uegotiis .cunsilium suggerent, inore- 
mertem etkonorem facultatis sollicite procwrabunt, et ut lectie- 
nes, disputationum et deelamationum exercitia debite habeanter, 
omni curabunt nisu. x BE 

XI. Professores domos Academiae inhabitantes interturban- 
tes quovis modo studia.commilitonum :suorum non -fereni, om- 
nem -asserum, trabum, fornacum et fenestrarum eflractionem se- 
rio prohibebest, et, ne ‚qui citra ‚locasii solutionem ei :damki 
dati refectionem discedant, operam. dabunt. * 

XII. Im conventibus faeultatis universae nemo rixas mo- 
veat 30h: poena quatuor aureorum. u 

Tit. IV. De admiitendis ad habendas lectiones et 
disputationes extraordinarias. 

I. Lectiones et dieputätienes extraordinariae in Philoso- 
Phicis ‚solum haberi possunt ab iis, qui vel jam gradu aliquo 
hilosophico ornati swnt, ve! etiam: Deecano promitiant,: se gra- 

dom msx in 'proxima prometione hie üryphiswaldiae suscepiuros. 
,„ IL Mores omnium, qui javentuti legendo, disputando, aut 
im declamationibus exercendo praeesse volumt, erunt honesti, pii 
et inculpati, 'utantur vestitu decenti, non accedant ad ohereas 
publicas, nisi specialiter invitati, a ludis inhonestis abstinebunt, 
ad commessationes ac ingurgitationes nucturnasgque discursatio- 
ο exemplo suo non incitsbunt, sub poena facultatis 

ueti et alii, ‘qui licentiam hanc legendi et dispu- 
mationibus exercendi siudiosos extraordinarie 
%e volunt, primum, si ipsis quidem placuerit, 

AM -diversis (quaestionibus philosophicis sub 
iossphiae ogdinarii, et deinde in alia 

—4 
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dispntätione pablica im auditorie winonkprüksidis off dan Sasti- 
nerä.terehuntar.. a ALERT 
-i6 EV.) dmrabent menper ‚hune in medum: : ‚Ero N.N. ‚jüro 
ot ;promikte debitam reviesentism..et obedientiam' vobis: Domino 
Decano, vestrisque in hoc officio successoribus, et faoultati ar. 
tinni;: sinn keitis. et 'honestis, !ef::quod. :velim shätuta-et stkllenda 
abque: ordinationes : spsius :faculiatis: artrum :fideliter eb Ainnjten 
pro: posee et nosse ‚obsesvare, "et quol-bonam ‚unitatem.). pauein 
agi;henniem:.debitum ‚facultatis' procurabo;. ad »quemmonniqub ieta- 
tum pervenero, ‚Sie me:Dens ‚adjuvet”’. » 
jun WVus ‚alterius.discipulum, fidei: ot inspections illieg äpe- 
chäligentraditum,:iarı saam :pecipiet ‘disciplinam seu institutionem, 
priusquam graves et evidentes rationes discessus'a' priere prae- 
tspieseuMkeano: xel tim 'adjunetis - Deeani. ostensae.. fuerint. 
Nlis tamen, yui fidei Professoris chjusdam sunt eommissi, Rbe- 
zum ‚atgne viniegram. ‚erib,. aliorum quogua Professorum scholas 
fpequentare. . 
: ‚VE - Nallum- adullioris. aetatis in suam  institulionem. reci- 
piemt, qui Beciori nomen suum non dederit... . vv. . 

„Dit. V. De leotianibus disputationibus,, ac decla- 
‚.,. mationibus publicie seu ordinariis..; .. 

‚Li; ‚Ordinarii. Professores Philosophiae. sunt guinque: Unus 
Mathematom ‚superiorum et .inferiorum; älter Philosophiae prac- 
tiere ıeß..historiarum, tertius »Logicae. et Philosophie »theoreti- 
car, uartus Elöquentiae et poeseos, :quintus linguarum, Grae- 
cae et orientalium. 

II. Ab: his singulis, cum totus cujusque disciplinae ambitus 
vix upo anno exhauriri possit, quilibet tamen operam dabit, ut 
zaecipmam. allquam- :suae: diseipli inae Di artem quolibet anno pu- 
—* ,lewtiowibus: absolvat; aut si pluribus occupabitür, alterna- 
tim eas praelegat. 
IM. Sic Professon Mathematum duabus singulis hebdoma- 
dis horis tractabit Arithmetica aut Geometrica, .alieris duabus 
Astronomica,, Geographica, aut Architecturam civilem vel mili- 
farm, et quae alia professionis suae sunt. 

Professor. practicus uno biduo Ethicam et Polilicam, 
aut: elikın Deconomicam,.. et altero biduo historiam traetabif. 

V. .. Theoseticae: Philosophiae Professor alternatim tractabit 
Logica ei. Metaphysica, nec non Prieumatica. 

VI. ‚ Humanioram Professor alternatim eloquentiam. et Poe- 
sin auctoresgque classicos eo pertinentes. praeleget.  . 

‚VIL. Linguarum Professer. alteris horis Hebraea, alteris 
Graeca tractabii, et inprimis librorum Biblicorum leciione stu- 
diosam juventütem exereebit, ut tamen iu Graecis profani: scrip- 
tores non plane. negligantur. 

- VHL Adjuneti, si qui.erunt unus vel. plures, juzta legem 
regiam novissimam, cum ad nullam certam disciplinam adstrictä 
sunt,.em praesczipto.. Decani et facultatis nedessarias et utiles 
prasiegent materias, et: sua diligentia ordinariorum operam $sup- 

ung 
li 1X. Neque magis pro lubitu Magisiri legentes in habendis 
locliomibus aique collegiis. privakis aut aliis exorcitalionibus Aca- 

ie 
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demiels we garent,'sehl "ax: arbitrio: ei: Camensu rar notre] 
saltemn:iliius Prufesserid , 'ad-en jüs"distäpkikam wiseipfendae lertii- 
nes pertinent, -omnisigerent, sub podda’arbitwatia, favaltatis nera- 
io addicenmta., ib lit. Re MIET Don rd ini 

-- X. Disputationsg:eb-Decinmatishes pablivze, line Inprintist 
habehuntur horis anteweridianis;:et -quidem' Dispwiatlones:hora 
mona- et: sequentibus, -‚deelamutiones ‚wel hona:vei deeima.;lıJa 
Disputationibus non multum temporis praefandd- "absumatur;:üt 
materise An dispäthlionibus :prapositde- justo miamänte tehipore 
rectins'exgntinari! Possink;: et 'dum: haec -pablicn- ekerkitigtinanit 
iuunter,. et ordinariae .et' privatae'imprimis leoliones ſinteres Fehl. 
poris: 'vedsabunt, ne: distrahantur - auditöree.:. Aue: plus: Ubllurdf: 
aariie Yeetionibus otli est: Hoc magis: ouilibet permissuhhterit 
tune : temporis ' disputationes publicas habere, nec'!'minus jüven- 
tuti-stadiosae declamationum exereitiä-permitlenturn. U mn. 

* X1:. Diebus festis, in quibus saera trüctari debent, tecktunds, 
disputationes' ao- declamationes Philosophicae omnes 'quiesepitt!"; 

tun tr Dos ed) Bunt Ave 

Tit. VI. De prixmatis lectivonibus, disputatiomihus ac . 
ante „nädeelamatignihys...: - u anitız se 
I. Quivis privatum aliquid..in Philösophia 'traditirug,' ‘aut 

collegium- disputandi:deelamandive .inchoaturus; primam-oohsen- 
sum Pröfessoris,'eni materiao ihius tracdhandae :professito"deman: 
data est, 'requiret, nec' minus Decanum ea’ de ra’ compellabit. 

: I Taqem tamen ‚‚ quae' publioe doventur, nemini 'privatim 
tradere Koitum erst; misi.hoc ex’'speriali publici'Profesaprin- illius 
indultu habuerit. = : 

uf. Horis jis,. quibus’Philosophi,; et praesertim..Hli; qui 
eandem aut similem muteriam !tractant, publice profitentur; leotie: 
nes privatae ab .ordinis Philosophici 'Prolessoribüs:"allisqus' 'ma- 
gistris: privatis non: habeantur cira.conoessionsm ihius Phäosoz 
phi, cujus lectioni hora illa destinata est. dazsti.g gina 

IV. In congedendis: taumen lectionibus et disputationibus il- 
lis, quas Professores ipsi .habituri, non, sunt,. promtge:gc faciles 

se praebebunt. s 2 ed n ar 5 : 

V. Diebus extraordinariis, ut et in vacantiis, quovis tem- 
pore liberum- erit. cuivis, a .facultate admiſsqo, legere, et.disputare, 
quae a Decano et materiae ejuadem -Professore congessa. fuere; 
vel etiam in. orationibus :contexendig ‚et enuntiandis studiosos 
eXercere , , n en SE Kae TE  E e«. 

VI. Qui infideliter et negligenter in, Ieetionibus..aut, exer- 
citiis declamationum aut disputationum progressys..fuerit,. di- 
daetrum a studiosis non exjget, vel praenumeratum restitugt...., 

VII. In commentando quivis, quantum fieri potest, .bıevi- 
tati studebit: Textum tamen, quem interpretandum suscepit,,di- 
lucide exponet, et pernotabiliora dubiaque maxime urgentia‘, si 
tempus et Auditorum captus tulerit, deolarabit. 

. 260 

ET} 

ter Dyno‘ 

. 
ta, 4 'y ’ı * 

« 

Tit. VI. De promo vendis ‚et eorundem examinihas 
| „ac locatione, . 1.4 .L. 

I. MDiegitimo: tkoro nati,-aut in. enormi excessu vel::gravb 
facinore deprehenei, :quive albo hujus Universitatis inseripti. non 
sunt, vel efiam praeceptoribus. suis non Satisfecerant, vel:denil 

’ 
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ve: in. discipfäinis Ehilasophicis enm.nen ;habamt. proßectist,. nt 
aradu Philosaphieo digen. judicari possinh men: pılmikkemkun..s. .. 

IL. Cotari ‚in quibus.:;hi.defleetus nas.fahries, .primo. Hesa- 
num convenient, et nomina sua cum patria et. tempnne inkckiptier 
nie. nord ipsunm proßsebuniat, apentionemgsauszeminia rogabunt. 
„- "IML...Decanus ifa 'a ‚pramoburie sompellatus- hac. de:ra euua 
sollegig suis communicahit, ;et- cum. his ‚diem. instituendo examinä 
prĩvato·dealinahit. 2.. emeen 

IV. Faraeto hoc examine pnivate, qund. in conaisterii lene 
: Giek, de quo. iamen. cum iis, qui. longius ahauat, perspestae era- 
ditionis eh. vitae .integritatis, sumlunm mingendarum tausa,. tun 
et officii„.quod jam .sustinenk, ‚pebliei. ratione habita..diepensari 
poterit, nuwerebunt singuli Candidati id, quad Jaenläati dehetun. 

V. Desanns. posthac Laoultatis :nemwine ;apaul ‚Magnifirentisr 
simum Dominym ‚Caweellariwn, aut, eo absenin, Dontaum. Pro- 
canaellarfum,. ei quisr-eit; Candidatorum.nosiiaa pnoßtebituz, eos- 
demquæ, Gelsitudini -ipsias. commendabit, et: faculkatens in Magi- 
stros illos creandi sibi exorabit. _ . In 

: “VE: -Gandidati lecabüntur -ad- hane modum; .uf 'priores 'sint, 
qui publico funguntur Aut füncti sunt officio, posteriores, qui 
nondyum.in’ publico fuere- offieio.. - wur te, 

VAL. In: prioribus, si qui.honorstibri..praesnnt..mumeri, ho- 
neraliorem.etiam locsm.habebant.. Ceteniiverp, us et. emmes 
posterioris ordinis, ep. ardine, yuem. ipsia: eruditie,.ef mmormaa 

- elegantia tribuit, ‚Iocabuntur, ‚aut, si kaec :pania ia pluribus fue- 
zinit, aut judieium de .eis dabium, secundum astatem: academicanı 
procedetur. 2 
" , VEL. Cum justus casdidatorum numerus erit, qui ferendis 
suimtibys. sußficiaut,. Deoanus. de promotione ‚publica ek solemni 
iaskituenda. cum: collegis. nature commmsicabit., et -eorum com 
senau. die, ceteriaqgue..pre ‚more, instituiis, die ppomotionis so- 
lemnia peraget. Zu oo 

.. 

. 

"2:00 Pit VHE Be depositionibus. 
1L. Ritus'depositionis eum justis ex causis per aliquod tem- 
pus observatus non est; nec nunc quidem quisquam ad eum te- 
nebitur, " .. ur * . * 

II. Quod tamen pro depositione et anscriptione collegio 
Phkosophſeo debetur, inseribendi promte solvent. 
14: Brofessoram tamen- filii gratis Hterarum stadiis initia- 

buntur et inseribentur. — Hoc tamen manebit, ut Decanus in- 
sertibendorum profectus et studiorum rationem exploret; et sic 
praäemissa commonefaclione de vita inposterum agenda, et dili- 
gentia- in pernoscendis humanioribus--fiteris 'adhiberrda, nonten 
suum professos in stadiosorum ordinem recipiat. Ze 

,„ Fit..IX. De pedellis seu famulis communibys,. 
I. Pedellus frequenier, ubi examina, candidatorgm. Philoga- 

phiae institui et promotio aliqua celebrari debet, Decanum visi- 
teblt; ‘et; num quid: faeultafis causa- expediendani, sit, perquiret. 

IE Si quem Pedelli e domilius universilatis abitum moliri 
tegnovbrint, eum. inhabitanti Professoni, nec. non. Desano, indi- 
eahnot, ne. Acadamia locario privetur, et dammmm. ab, inquilian 
illatanı auis. aumtihun.zehieare cagslan. . .... -.. 
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IH. A nobili’vel patrielo inseribendo ultra Joachimicum 
nihil, nec ab alio quevis quidquam ultra Joachimieum exigent: 

IV. A Magistrando quovis pro opera impensa dimidium 
saltem Joachimici postulabunt: Si tamen pauci solam, neo ultra 
quatuor oblati faerint, qui gradum hunc Philosophicum assu- 
munt, penes hos erit, num ultra hoc statutum ipsis aliquid ad- 
jicere velint. 

Tit. X. De reditibus faculiaiis ei eorum 
distributione. | 

I. Procurator universitatis nomine universitatis quotannis 
exsolvet decem fiorenos, qui soli cedent Decano, ob munus, 
quod olim sustinuit, bibliothecarii, ac reditus facultatis haud pa- 
rum imminutos, laboresque, quos saepius debet subire graviores. 

II. Testimonium vitae si studiosus aliguis a facultate sub 
alterutro sigillorum petierit, pro eo Joachimicum, vel dimidium 
ejus dabit, eritque hoc etiam solius Decani. 

II. Pro testimoniis suscepti Magisterii quivis Joachimicam 
numerabit, qui itidem ad Decanum solum pertinet. 

1 In numerum Studiosorum recipiendus, sive nobilis et 
patricius fuerit, sive quicungque alius, ad minimum Joachimicum 
solvet, et omne id, quod hinc toto anno durante cujuslibet De- 
canalu collectum fuerit, in quinque parties aequales, prout fert 
numerus ‚in facultate determinatus (Tit. V. N. I.) distribuatur. 
V. Magisterii gradu ornandus 12 Imperiales facultati dabit, 
quorum tertia pars Decano cedet, residuum vero ceteris facul. 
tatis Professoribus commune erit, quod inter se hi ipsi finito 
eodem examine privato partientur. Aa haec ad bellaria duo im- 
periales dabit, et famulo unum. Fa 

VI, Muletae dimidium ad Decanum, et pars altera ad cete- 
ros facultatis hujus Professores, qui eam aequaliter inter se pat« 
tientur, spectabit. 

9. Organiſche Geſetze und Verordnungen, die Verhälts 
niffe der Univerfirät Greifswald insbefondere 

| betreffend. 

Aus der früheren Zeit verdienen hier befondere Erwähnung: 
A. Königlicher nifitations, Dexeß für die Akademie zu Greifswald. 

om 20. Mat 1702. (In Daͤhnert's Sammlung Bd. IL 
©. 924.) | 
Statata Oeconomiae publicae in Academ, Gryphisw, (Ebend. 
©. 994.) 

C. Königliher Viſitations-Receß. Vom 11. Mat 1775. (Dips 
nert a. a. D. Bdo. V. S. 110—169.), und 

D. VBerbefferter Receß für die Akademie zu Greifswald, Vom 
2. Dejember 1796. (In Daͤhnert's Sammlung ıc. Bd. VI. 

Bon den neueren biesfälligen, unter Preuffifcher Hoheit erlaffes 
nen Verordnungen gehören hierher: u 

IL 1. 27 
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viedergelegten Gummen iſt ein, won den Kaflenfuratoren vollzogenes 
Protokoll, welches in.ein dazu befonders eingerichtetes. Buch geichries 
ben wird, zu führen, und find darin. aud die von Zeit zu Zeit and 
dem Kaften herausgenommenen Summen zu notiren. Der Rendant 
it verpflichtet, der Adminiftration Anzeige zu machen,. fobald der in 
einen — befindliche banre Geldbeſtand die Summe von: 500 
thir. uͤberſteigtz auſſerdem aber hat auch der Anitehsuptmaun, fo 

oft es ihm bei feiner genauen Kenntniß vom Berfehr der Kaffe raͤth⸗ 
lich erfcheint, und mindeftens von 34 zu 14 Tagen,: das Haupt⸗ and 
— Kaſſen: Journal einzuſehen und abzuſchlieſſen, und zintretenden 
os die Niederlegung entbehrlicher Kaſſenbeſtaͤnde. unverwetit zu 

veranlaſſen. Bei den monatlichen Kaſſenreviſionen find die im Kafı 
ſengewoͤibe niedergelegten baaren Beftände und geidwerthen Eſſekten, 
die Kautionseffekten darunter mitverſtanden, jedesmal mit zu rept⸗ 
diren. Die Kaſſe darf auſſer den etatsmaͤßigen Gehalten feine Aus⸗ 
geaben anders, als auf von den Mitgliedern der Adminiſtration aus⸗ 
geſtellte Ausgabeorders leiften, weiche nebſt den daruͤber zu empfans 
genden Auittungen den Nechnungsbelag über die verausgabte Poſt 
bilden. Nur. die ans den Unterhaltungsfonds der afabemifchen ns 
ſtitute zu leiftenden Sahlungen machen im fo fern eine Ausnahme, 
als die Ausgabeorbers hier nicht von den Mitgliedern der Abminis 
ſtration, fondern von den Inſtitutsdirektoren ausgeftellt, doch aber 
dem Amtshauptmann zur Einficht vorgelegt werden, welcher denfelben 
fein vidıt und Namensunterfchrift beifüge. Eben fo dürfen von ber 
Kaffe auffee den etatsmäßtgen Pacht: und andern, der Summe und 
den Terminen nad), unveränderlich feſtſtehenden Gefällen und Kapi⸗ 
talszinfen Leine Einnahmen anders, als auf von den Mitgliedern dee 
Adminiftration ausgeftellte Einnahmeorders angenommen werden. 

$. 11. : Unter der Adminiftration ſtehen: 1) die afademifche Eps 
pedition, bei weicher fungiren: a) ein Sekretär, der zugleich die Res 
giftratur beforgt, und Journal, auch Protokolle zu führen verpflichtet 
it; b) ein Kanzliſt; c) ein Landreuter, zugleich Erefutor'und haupt 
fählih für Beſtellungen auf dem Lande; d) ein Amtsdiener für dem 
Dienft in der Stadt; 2) die afademifche Kaffe, bei welcher ſtehen: 
a) ein Rendant; b) ein Kontrolleur, auch als Kaffenfchreiter befhäfr 
tigt; beide Find zugleich verpflichter, fich bei der afademifhen Admi⸗ 
niftration,, befonders für Kalkulaturarbeiten gebrauchen zu laſſen. — 
Die Kaffe befinder fi in einem verfchtoffenen Gewölbe unter drei 
Schlöffern, zu welchen der Amtshauptmann, der Rendant und der 
Kontrolleur die Schläffel haben. In diefem Kaſſengewoͤlbe befinden 
ſich drei Kaſtent der eine für die baaren Hauptbeftände, der andere 
Ar die Dofumentenbeftände, ber dritte enthält die Tageskaſſe des 
endanten. Die beiden erfigenannten find unter breifahem Ver⸗ 

ſchluſſe; die Schtüffel führen der Amtshauptmann, dee Syndikus 
und der Rendant; der Kaften mit der Tageskaſſe hat zwei Schloͤſſer, 
wozu der Rendant und der Kontrolleur die Schlüfjel haben. — Die 
akademiſche Kaffe hat zugleich die Forftlaffe zu verwalten. 

$. 12. Der Adminiftration ſteht die Auffiche, und. Disziplin über 
die im vorftehenden $. aufgeführten Beamten und deren gefammte 
Dienftführung‘ zu. ie Deamten der Kaffe und der afademifchen 
Erpedition find verpflichtee, in dem für beide ‚eingerichteten Amts⸗ 
kale ihre Gefchäfte zu vollziehen, und fich dazu, auffer an Sonn: 
nd Sefts Tagen, von Morgens 8 bis 12 Uhr. Mittags, und Nach 
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mittags von 2 bis 6 Uhr, auch, wenn es der Drang der Geſchaͤfte 
erfordert, bis 7 Uhr aufhalten, und während dieſer' Zeit emfig und 
ruhig ihren Dienftverrichtungen obzuliegen. Damit die Gefchäfte mit 
defto mehr Pünktlichkeit und Vermeidung alfeg Zeitveriuftes ihren 
Fortgang nehmen, wird es dem Amtshauptmann zur: Pflicht: gemacht, 
‘fo’ weit nicht deren Bearbeitung Entfernung von Geräufch‘ und Stoͤ⸗ 
tung erfordert, oder derfelbe fm Dienft oder mit Urlaub abmwife 
tft, feine .eigenen Gefchäfte möglich in dem. eigentlichen Amtslokal 
zu verrichten, damit die Beamten der Kaffe ſowohl, als der Ey 
dition fich zu jeder Zeit Raths bei ihm erholen, und non Ihm Anwehs 
fungen erhalten können. — Gegen Beamte, die fih Vernachlaͤſſigp 
ihrer Dienkpflichten zu Schulden kommen Taffen, hat die Adminiftrds 
tion Bermweife amd DOrdnungsftrafen bis zum Betrage von 5 Rthlrn. 
eintreten zu laſſen; bei ſchweren Dienftvergehen aber: dem Knick, 
welcher die Einleitung der Unterfuchung bei dem. Migifteris in "Attı 
trag bringt, und die zur Sicherung des Intereſſe der Univerſſ 
erforderliche vorläufige Anordnung trifft, Bericht zu erſtatten. — 9 
amte, die mit Eifer, Treue und Fleiß ihre Berufspflichten erfüfle 
muͤſſen aber auch mir Diskretion und Aufmunterung behandelt, d 
Grade ihres Dienfteifers und ihrer Wirkſamkeit gemäß ausgezeichne 
und denfelben bei fich darbietender Gelegenheit, durch Remunerativ⸗ 
nen, Berbefferung ihrer äußern Lage’ und Beförderung das Aney 
£ennmiß gewährt werden, welches fie zu verdienen fich Bemühen...‘ ° 

. 13. Die Anftellung der Offlzianten der atademifchen — 
tion erfolgt auf den Vorſchlag der Adminiſtration durch den Kanzler.) 

.14. Da auf den Gütern der Lniverfität von dieſer bisher 
die Polizeiverwaltung ganz auf gleiche Weife, wie foldhes von den 
Landräthen geſchieht, dirigiert worden ift; fo wird der Amtshaupt⸗ 
mann, als dasjenige Mitglied der Adminiftration, welches bei Voll 
jiehung feiner Dieuftpflihten am häufigften Gelegenheit bat, bie Guͤ⸗ 
ter der Univerficät zu befuchen, auch fonft in unmittelbarem .und bes 
ftändigem Verkehr mit Schulzen und Drtsvorftehern der Univerfitätss 
güter fieht, und deshalb auch eine genaue Kenntniß von den Lakal⸗ 
verhäftntffen und Bekanntfchaft mit den Wirchen und Bewohnern 
diefer Ortſchaften befist, zur Verwaltung der Poltzei mit primzipaler 
Verantwortlichkeit beauftragt, wobei es fi jedoch von elbit. veriteh 
daß in fo fern die ihm erforderlich" Schefnenden pollzeilichen Mar 
regeln von Finfluß auf das allgemeine Intereſſe der Univerfität. u 
auf das Vermögen derſelben insbefondere find, .es ihm obliegt, Di 
deren Ausführung fih mit dem andern Mitgliede der —8 
zu berathen, fo wig jener ſich auch des Letztern Beirgths in Fall 
zu verfehen hat, wo Rechtsfragen und Wahrnehmung der Rechtsfor⸗ 
men Eoinzidiren. In der Eigenfchaft des Polizeidirigenten gehen von 
dem Amtshauptmarnn alle Beftimmungen allein aus, welche auf Bo 
Unterhaltung der Wege, Bruͤkken, Dämme, Gräben, auf die Obſorge 
für Arme und Nothleidende, auf den Unterriht armer Kinder‘ in 
die Verwendung der für die Armenpflege beftimmten Fonds, auf d 
Fuͤrſorge für die Eineihtung und Unterhaltung der Schulen, auf dit 
Aufrehthaltung der allgemeinen Sicherheit, Ruhe und Ordnuyg, auf 
die Abwendung von Feuersgefahr, und die Veranſtaltungen bei‘.deten 
Eintritt, auf Brandverfiherungswefen, auf die zur Verhütung und 
Titgung anftekfender Krankheiten unter Menſchen und Seuchen. unter 
den Thleren, auf die Baccination, auf: Sefindepolizei und das Paß⸗ 

' 
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weſen Bezug haben. — Der Amtshauptmann ſteht in dieſer Bezie⸗ 
ung unter der Regierung, deren Befehlen und Anordnungen derſelbe 

Folge zu leiften verpflichtet ift. Die Erhebung der ftändifhen Steuern 
und deren Ablieferung an die betreffenden Kaflen wird gleichfalls vom 
Amtshauptmann beforgt. 
615 Das dem Rektor und Konzil zuftändige Kirchen⸗ und 
SchulsPatronat wird fortbeftehen, das Etats- und Rechnungs: Wes 

‚ fen der alademifchen Patronatss; Kirchen wird jedoch der alademis 
fchen Adminiftratipn untergeordnet, welche bei dem Intereſſe der Vers 
waltung des afademifchen Vermögens an der Erhaltung bes Vermoͤ⸗ 
gend der afademifchen Patronatsfirchen dafür zu forgen bat, daß 
gedachte Kirchen ſtets mit zuverläffigen Etats verfehen werden, und 
as Kaffens und Rechnungs » Wefen derfelben flet3 in. gutee Ordnung 
eräbrt bleibe. Die Kirchenetatd unterliegen der Beſtaͤtigung des 

Kanzlers. . . 
,  16& In fo weit die Beftimmungen der Vifitationsbefcheide 
vom 11. Wat 1775 und 20. Dezember 1795, desgleihen des feit 
dem Sahre 1813 in Anwendung gefommenen „Projekts zu einer 
Veränderung der Adminiftration” von den Feftfegungen des gegens 
wärtigen Reglements abweichen, verlieren erfte ihre Kraft und treten 
lediglich Teßte an deren Stelle. . 

$. 17. Etwanige Zweifel über die Anwendbarkeit der früheren 
Beftimmungen zu entfcheiden, fo wie die im Laufe der Zeit für die 
Verwaltung nothwendig werdenden ergänzenden Beſtimmungen zu 
ertheilen, ift das Meinifterium der geiftlichen, Unterrichts: und Medi 
‚zinals Angelegenheiten befugt, — Berlin, den 5. Februar 1835. 
* Friedrich Wilhelm. 

(contras.) v. Altenſtein. 

Anlage a. 
Projekt zu einer Veraͤnderung der akademiſchen Adminiſtration in Greifswald. J. 1813. 

AIL. Statt der bisherigen Adminiſtration, wird von nun an die 
Dekonomie und Finanzverwaltung der Akademie dem Amtshaupts 
man, Syndikus, Sekretär und Rentmeifter derfelben anvertrauet. 

iefe Beamte ftehen unter den unmittelbaren Befehlen des Kanzlers, 
"und find ihm allein für die Erfüllung ihrer Amispflichten verants 
wortlih. Der Amtshauptmann ift ir Chef oder Dirigend. An ihn 
‚ergeben die Befehle des Kanzlers, über deren Beobachtung er hält. 
Er bat dem Kanzler die nothwendigen Berichte allein abzuftatten. 
Die Rezeffe und Verordnungen für die Akademie dienen ihm, fo wie 
‚den drei übrigen Beamten zur Norm bei ihrer Sefhäftsführung, in 
fo weit felbige durch Gegenmwärtiges nicht verändert werden. 
2 Die Expeditionen unterfchreibt der Amtshauptmann und der 
Sekretarius contrafignirt ſelbige. 
3. Alle diejenigen Mittel, welche im Staat (Etat) zur Befoͤrderung 
der Wiffenfchaften und Aufrechthaltung der Inſtitute, wie auch zu 

den Stipendien angefchlagen find, vequirirt das Konzilium von dem 
Amtshauptmann, welcher darüber halten muß, daß die etatömäßige 
Summe nicht überfchritten werde. 
4. Der alademifhe Staat wird im April jeden Jahres von 
Yem Amtshauptmann, Nentmeifter und Sekretario proſektirt, mit 
Beobachtung desjenigen, was $. 18: des Adminiſtrationsreglements 



deswegen beftimmt. Der vom Kanzellario ſanktidnirte Staat wich 
an den Amtshauptmann eingeſchickt, welcher uͤber die Beobachtung 
der darin gemachten Beſtimmungen aufs genauefte-zu halten Kat: ..ı: 

5. Der Syndikus bat nad) wie. vor die oͤkonsmiſchen Akten 
aufzubewahren und zu regiftriren,. als worauf der Amtshauptmann 
forgfältig Acht zu geben hat. en 

6. Die Kaffamittel werden im: Gewölbe niedergelegt, ‚wozu: der 
Amtshauptmann, der Sekretarius und der Rentmeiſter hinführe die 
Schluͤſſel haben; die Kaffe kann nur in Gegenwart diefer drei Per⸗ 
fonen geöffner werden. BR 

7. Die Päcte und Revenuͤen werden wie bisher, von bem 
Amtshauptmann ausgefchrieben, und der Einnahmetag befanut ge: 
macht. Die Defignationen reiht der Rentmeifter dieferwegen bei dem 
Amtshauptmann ein. Die Selder erhebt der Rentmeifter, die Quit⸗ 
tungen werden aber von dem Amtshauptmann ausgefiellt und von. . 
dem Rentmeiſter contrafignirt. re 

8. Sobald ein Vorrach von 500 Rthlrn. eingefloffen if, ift der 
Amtshauptmann verbunden, foldhen ad cassam bringen zu laflen. : Der 
Sefretarius fertigt ein Dokument aus, wodurch der Mentmeifter vom 
Amtshauptmann authorifirt wird, die Summe unter dem gehörigen 
Titel in Rechnung zn bringen. Der Sefretarius trägt die eingenoms 
mene Summe zugleich in fein, dem Nentmeifter zur Kontrolle dienendes 
Diarium. Der Rentmeifter darf nie mehr Geld in Händen haben; 
als $. 35. des Adminiftrationsreglements beftimmt. Der Amtshaupe 
mann iſt verbunden, bierüber zu wachen, und öfters die Manualia 
und Nechnungsbücher des Rentmeiſters nachzufehen, weicher den ge 
wöhnlichen monatlichen Kaffenabfcehluß bei dem Amtshauptmann * 
zureichen hat. 

9. Der Amtshauptmann kann in der Folge ſich nicht weiter 
mit Erhebung von akademiſchen Intraden, als Holz; und Torfgeldern 
befaflen, fondern diefe Revenuͤen muͤſſen direft an den Mentmeifter 
abgegeben werden, zufolge der Protokolle und Regifter, wovon der 
Amtshauptmann dem Rentmeifter Kenntniß giebt. . . 

10. Die etatsmäßigen Ausgaben, als wie die Gehalte, Baur 
often, Unterhaltung der Inſtitute, Auszahlung der Stipendien u. ſ. 
w., werden durch den Amtshauptmann angeordnet, auf Affignationen 
an den Rentmeiſter geftellt und von dem Sekretär verfaflt, nach 
der bisher üblichen Weiſe. 

11. Die Fü zung der Nechnungsbücher bleibt ganz in der Form, 
die in den S$. 26. 27. m. m. des Adminiftrationsreglements vorge 
fchrieben if. Das Hauptbuch wird nach gefchloffenem Rechnungs 
jahre, von dem Amtshauptmann, Rentmeiſter und Sekretär unter 
fchrieben, an den Kanzler zur Reviſion eingeſchickt. 

12. Die Betreibung der oͤkonomiſchen Sefchäfte im Amte ger 
ſchieht ganz allein von dem Amtshauptmann, wobei er verbunden tft, 
fih nad demjenigen zu richten, was das Reglement dieſerhalb vers 
ordnet. — In allen wichtigen Fällen, als Güterverpachtungen, Aufs 
bebung der Kommunion, neue Bauten, die fowohl in der Stadt 
als auf dem Lande vorfallen dürften, Unvermögen ber Pächter und 
Bauern, Nichterfüllung ihrer Kontraftsverbindlichkeiten, Liquidationen 
mit den Päctern und Bauern u. f. w., hat der Amtshauptmann an . 
den Kanzler zu berichten, die —R Vorſchlaͤge einzuſchikken, 
und von demſelben die Reſolution einzuholen. — Bei Errichtung der 



Creragsanfehläge Aber aus der Pacht gefallene und nen zu: verfteitt: 
sende Guͤter müflen zwei, als gefchtefte Defonomen bekannte, in Pom⸗ 
mern :anfäffige Leute gegenmärtig feyn, und den aufgemachten Anı 
Fchlag miitunterfchreiben. Die Guͤterlicitationen gefchehen in Segen: 
mart des. Anreshauptmannee, Sondieci und Sefretarti. Diefer letztere 
uͤhrt dabei das Protokoll, weiches nad, gefchloffener Licitation nebft 

richt an: den Kanzler eingefchidt, und über den Zufchlag: deffen 
vorherige Approbation nachgeſucht wird, bis dahin der Pluslicitans 
an ‚fein: Sebet- gehalten iſt. Die Kontrafte entwirft der Syndikus. 
Site werden im Namen des Kanzellariats abgefafft, und nad) deffels 
ben Approbation expedirt, vom’ Kanzellario unterfchrieben und vom- 
Kanzellariatsfefretär contrafignirt. — Kleinere oͤkonomiſche‘ Sachen 
macht der Amtshauptmann für fih ab, jedoch‘ ft er gehalten, über 
alles dabei. Vorkommende eine Regiſttatur zu führen, und einen Quar⸗ 
entsberiht an das Kanzellariat über ferne Sefchäftsverwaltung abzu: 
ftatten. Fr diefem Bericht wird zugleich über das Rechnungswefen 
und :die Kaffaverwaltung Rechenſchaft abgelegt. W 
13. Die Holz⸗ und Torf-Wirthſchaft wird in der Folge dem 
angeſtellten Oberforſtmeiſter, nach Maaßgabe des Neglements und ber 
akademiſchen Holzordnung überlaflen Die fämmtlichen Forftbedienten 

ſind demſelden untergeordnet, und fieht er auf die Erfüllung ihrer 
Sienſtyflichten. Der Amtshauptmann macht dem Oberforſtmeiſter 
die Molgbenärfniffe der Akademie befannt, und requirirt diefelbe aus 
den Helden. Sollte der Oberforftmeifter Bedenklichkeiten hiergegen 
äuffern, und der Amtshauptmann ſich hierüber nicht mit ihm verftän: 
Fe können, fo bleibt nichts anders übrig, als des Kanzlers Ent: 

eidvang einzuhdlen. — Bet dern Anfchlag der Bänme, der von dem 
Dberforftmeifter dirigirt wird, ift entweder der Amtshauptmann feldft; 
oder Auch fein Motarind, dem er den Amtshammer anvertraut, gegen: 
wärtig. Die Holzauttionen veranftaltet der Oberforftmeifter, nach ger 
Battenen Nüdfprache mit dem Amtshauptmann. Die Auftionsproto: 
tolle werden durch den Amtenotar gehalten, die Holjgelter aber 
direkt von den Käufern 'an den Nentmeifter, nach vorhergegangener 
Anweiſung des Mmtshauptmannes, bezahle. Der Amtshauptmann 
behält die Mitaufſicht über die Hölzungen (mie es audh im Domar 
nie Abi iſt), fo daß; wenn er Unordnungen entdeckt, er dem Ober⸗ 
forfimeifter davon die Anzeige zur Abhuͤlfe macht. — Eine gleiche 
Bewandniß hat es mit der zorfwirchfgpaft. Der Amtshauptmann 
retquirirt von "dem Oberfotfinietfter den Deputattorf m. m., und. vers 
fländigen ‚fich beide Beamte darüber, ob aufferdem aud noch Torf 
veräuffert werden koͤnne, als wozu denn die Einwilligung, des Kanz⸗ 
lers eingehöft wird. | 

14. Die Polizei im Amte übt der Amtshauptmann zufolge‘ der 
Inſtruktion für die Kreishauptleute, weiche auch dem afademifchen 
Amtshauptmantt zur Gelebung vorgefchrieben iſt. 

- 35. Die im Amte zu baltenden Bifitationen, über die Nothwen⸗ 
digkeit neuer Bauten oder Reparationen, müffen ftets im Beiſeyn des 
Dberforftmeifters gefchehen. — Alle Bauten und Reparationen wer: 
den durcdy den: Amtshauptmann, nach eingehofter Genehmigung des 
Kanziers, veranftaltet und ausgeführet. Diejenigen von irgend eint: 
ger Bedentung müffen zur Licitation acbracht, und in dem Quartals⸗ 
bericht darüber an den Kanzler rapportirt werden. 
- 46. Da die Gefchäfte des Amtshauptmanns durch diefe neue 



Einrichtung fih fo häufeh, daß er ſie ohne Huͤlfe nicht: baſtreiten 
£ann, ſo wird ihm ein nichtiger Schreiber, der based Kalkulator 
iſt, mit »einem jaͤhrlichen Gehalt non 200Rehlrn. Pommerſch. Kou⸗ 
rant, Rehir. Hausmiethe undretmas Torf, auf akademiſchen: Staat, 
zur Aſſtſtenz gegeben: Der Amtshauntmaner bat dem Kanzler ;eine 
hierzu puſſende Perſen norzufchiagen:,.:umd nach, ‚erhaltener: Cenchuus 
gung. diefribe: nach; Maßgabe der Vorſchrift dee Verfaffungen: im 
Dienſt anzufellm . cn 2; 

u - (approb.) Sarl... 

G. Reſkript der Königligen Miniferien der geiftlichen, 
Unterrichtss und Medizinals Angelegenheiten, des In— 
nern und der. Polizei, und der Finanzen, über die Ver; 
pflihtung zum Befud.der Univerfität, Greifswald Seis 
tens derer, welche eine, Univerfitätäitudien erfordernde - 

- Anftellung in NeusBorpommern ambiren. ,._ 
Vom 13. September 1821. 

Der ı0. wird auf Ihre an das unterzeichnete Diintfterium der 
geiftlichen 2. Angelegenbeiten gerichtete Anfrage vom 9. Juli d. J., 
pb, audy nad) der Bereintaung .der Provinz Vorpommern - mit: der 
Preuſſiſchen Monarchie; ‚die frühere Beſtimmung noch Anwendung 
finde, daß jeder, der in dieſer Provinz eine Anftellung nachſuchen 
will, wenigſtens 2 Sabre hindurch die Univerfitäc Greifswald befucht 
Haben muͤſſe, hierdurch eröffnet, daß es mit Ruͤckſicht anf die dur 
landesherrliche Verordnung in den Königlichen Staaten hewilligte 
Studienfreiheit feinem Bedenken unterworfen ift, daß auch denjenigen, 
welche fi zu einer Anftelung in Iren: Vorpommern vorbereiten: wols 
len, die völlig freie Wahl der Univerfität zufteht, auf welcher fie ſich 
auszubilden wünfhen, mit Ausnahme der lniverfität Jena, deren 
Beſuch den Preuffifhen Unterthanen durch die Allerhoͤchſte Kabinets⸗ 
order vom 28. Juli 1819 unterfagt worden if. Die ze. bat hiernach 
in vorfommenden $ällen zu’ verfahren. 

Derlin, den 13. September: 182E. Ä : 
Miniſterium der geifttichen ꝛc. Miniſterium des Innern Finanz⸗ 

Angelegenheiten. und der Polizei. Miniſterium. 
v. Altenſte iin. v. Schuckmann. v. Kiewinz. 

e. Der Königlichen‘ vereinten Univerſität Hälle- 
’ u | Wittenberg. Fe u J J 

3. Nachricht über die Stiftung). 
Quellten. | nt 

1) Destale ger UAniverfität zu Halle bis zum Jahre 1805, von Hoffbaner. 
alle . | 

2) getan Chriſtoph von Dreshaupt, Befchreibung des Saal» Kreifes, 
alle, 1755. 2 Bde. Fol. Ä 
„Die Univerfität Halle: Wittenberg iſt nach ihrer jetzigen Dota⸗ 

tion: und Ausdehnung aus Vereinigung der Univerfitäten Halle und 
Zeittenberg entftanden. — Die Univerfität Halle ift vom: Kurfärften 
Sriedrich IE, nachherigem Könige Friedrich J. am Ende des ſiebzehn⸗ 
ten Jahrhunderts errichtet. — Schon Markgraf Albrecht von Bran⸗ 
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benburg, der mit feinem Bruder Joachim I. bei Sihmwelhung der Unis 
. verfitäe Frankfurt a. d. D. zugegen gewefen wer, Si ats nachherts 

ger Erzbifchof von Magdeburg den Entſchluß, in Kalle eine Univer⸗ 
dt zu errichten, zumal Dr. Luther in dem nahe gelegenen Witten: 

erg mit ‚neuer Lehre auftrat, :und Erzbifchof Albrecht, als Kardinal 
und eifriger Anhänger der roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche, auf einer Hoch⸗ 
ſchule in ;feinen Landen. den Lehren Luthers entgegen zu arbeiten für 
feine Pflicht hielt. Unter päpftliher Authoritaͤt beftätigte der Kardi⸗ 
nal Campeggi, als päpftlicher Legat in Deutfchland, die Univerſitaͤt 
Halle. durch eine Urkunde vom.27. Mai 1531, worin der Univerfität 
alle Rechte anderer Liniverfitäten beigelegt werden, Doktoren, Magi⸗ 
fier, Licentinten zu creiten. Sie folkte Statuten glei) Bologna haben. 
— Markgraf Albrerhe erbaute hierauf, zur Wohnung der Domgeiſt⸗ 
lihen und der Profefforen der zu errichtenden Univerfität, Das noch) 
heute ſtehende Nefidenzgebäude, und hob mit päpftlicher und Eaifers‘ 
licher Genehmigung mehrere Kiöfter in Halle auf, deren Güter zur 
Dotation der neuen Univerfität beftimme feyn follten. — Luthers Lehr 
ren griffen aber fo’ mächtig um fich, und verbreiteten fich fo raſch nad) 
Halle, daß der Erzbifchof Albrecht die Errichtung der Univerfität in 
Halle ganz aufgab, und fih nach Mainz in feine Eurfürftliche Reſidenz 
begab; die Einkünfte der aufgehobenen Kloͤſter aber zur erzbifchdflichen 
Kammer überwies, wohin fie in einem befondern Amte, die Stiftes 
chreiberes genannt, verrechnet wurden. — Als nun 150 Jahre nach⸗ 
r, 1680, der leßte Adminiftrator des Erzbischums Magdeburg, Ders 

309 Auguft von Sachſen, ftarb, und das Herzogthum an den großen 
Kurfüchten fiel, erbielt von diefem ein Refugie, deren mehrere fchon 
damals in Deutſchland lebten, Namens Mile, genannt la Fleur, der 
Kammerdiener Herzogs Auguft gewefen war, auf fein Anfuchen die 
Erlaubniß, in Halle eine Erercitien : Akademie, in welcher in den neuen 
Sprachen, im Weiten, Fechten, Tanzen und andern Uebungen Unter: 
richt ertheile werden follte, zu errichten. Da bald nachher die Refu⸗ 
gies in das Brandenburgifche famen, und eine eigene Kolonie derſel⸗ 
en nach Halle ging, fo begaben fich viele junge Edelleute, um gut 

Franzoͤſiſch zu lernen, in feiner und Eörperlicher Gewandtheit füch zu 
üben, auf die Erercitiens Akademie nah Halle. — Friedrich IIE vers 
wondelte diefe 1689 in eine Nitterafademie, und geftattete 1690 dem 
berühmten Thomafius, der wegen feiner Anfichten und Lehren aus 
Leipzig vertrieben war, in Halle Vorlefungen über philofophifche und 
Rechts: Wiffenfchaften zu halten. Er las in deutfcher Sprache,“ und 
hatte ungemeinen Zulauf, weshalb Friedrich III, als er, aus Karlss 
bad fommend, in Halle fchon viele Studirende fand, und von jungen 
Edelleuten erfucht ward, eine ordentliche Univerſitaͤt in Kalle zu er: 
richten, fhon unterm 27. Auguft 1691 ein Neftript an die Diagdes 
burgifche Regierung erließ, worin er die Abſicht wegen Aufrichtung 
der Akademie und Beftellung und Salarirung der ‘Direktoren und 
Mrofefforen zu Halle ausfpricht. Der Kurfürft ſetzte beſtimmte Ges 
älter für die bereits ernannten Profefforen aus: 500 Rthlr. für 
bomafius, 500 Rthlr. für den Theologen Breithaupt, 250 Rthle. für 

den Erercitienmeiftee la Fleur; im Ganzen 2400 Rthlr., wobei be 
merkt ift, daß die übrigen Profefforen , da fie fhon als Hofprediger, 
Konfiftorialeäthe und von anderen Bedienungen reichlich befoldet feyen, 
Eeiner Gehälter bedürften. Hierauf berief Friedrich I. berühmte Pros 
fefforen nach Halle, den Juriſten Sam. Otryk, die Mediziner Hoff: 



| —a0 
mann und Stahl und dem’ Theologen Aug. Herm Franke. Wie ſehr 
festerer auch von den Orthodoxen im -Sächfiichen ‚wegen: eines thaͤti⸗ 
en Chriſtenthums, des. durch gute. Gefinnung und gute Werke ſich 
—* angefeindet ward, wenn gleich die Leipziger Profeſſoren 
faͤlſchlich den Aug. Herm. Franke beſchuldigten, daß fein gewiß ehrens 
werther- milder Mierismus Beratung allen Gelehrſamkeit herbeiführe, 
dDergeftalt, daß durch die Gegner’ der neuen Univerfität, mit Nüchficht 
auf Thomafius und Franke, das Sprichwort verbreitet ward: „du 
sche nach Halle? — Bald wirft du als Pieri oder Acheift zufuͤck⸗ 
kehren!“ fo bob fich Doch die neue Anftalt ungemein, und Aug. * 
Franke erwarb ſich ein weſentliches Verdienſt um ſelbige, auch durch 
Errichtung der nach ihm henannten frommen Stiftungen, des Waiſen⸗ 
hauſes, der lateiniſchen und deutſchen Schule, des Paͤdagogii. Dieſe 
aus milden Beiträgen zuerſt errichteten großen Stiftungen waren mit 
der Univerſitaͤt fortdauernd in naher Verbindung, und verfchäfften 
jungen Theologen früh Gelegenheit, fih im Lehrfach iu uͤben, und 
die, welche dafelbft Unterricht ertheilten, fanden bald ihr Unterfoms 
men, fo wie auch drmere Studirende an den Freitifchen Theilnahme. 
— Katfer Leopold ertheilte die Beftätigungsurfunde der Univerſitaͤt 
Kalle am 19. Dftober 1693; und hierauf ward am Geburtstage des 
SKurfürften, am: 1. Julius 1694, ‚die Univerfität auf das feierlichſte 
eingeweiht, und das kurfuͤrſtliche vollftändige Privilegtum demnaͤchſt 
am 4. September 1697 erlaffen. — Die Dotarion der Univerfität bes 
ftand im Jahre 1694 nur. nod) .in. 4200 Rthlr., ‚wovon 1200 Rthir. 
aus der Landfaffe, 1200 Rthlr. aus den Accifegefällen. der Stadt 
Burg, und 1800 Rthlr. aus der Stiftsfchreiberei. erfolgten. — Zwar 
fwurden die Fonds bafd erhöht, aber. noch unter Friedrich Wilhelm J. 
war ihr Gehaltsetat nicht höher als 7000 Rthlr. Später hatte fie 
mehrfache Zuwendungen, namentlich "auch aus den im Schlefien aufs 
gehobenen Jeſuiter⸗Guͤtern erhalten,. fo daß fie 1806, als fie durch 
die Invaſion der Franzoſen aufgehoben ward, etatsmäßig 36213 Rthlr. 
73 Sgr. bezog, waren. 36007 Rthlr. aus Königlihen Kaſſen floffen. 
— Die Univerfität Wittenberg ift im Jahre 1502 errichtet worden. 
Den erften Znitoß zur Errichtung derfetben gab Kaifer Marimiltan, 
der auf einem Reichstage zu Woyms 1495 allen deutfchen Kurfürlten 
empfahl, in ihren Ländern. Uninerfitäten zu errichten. — Die Errichs 
tungsurfunde der Univerfität Wittenberg ift vom Kurfürften. Friedrich 
dem Weifen vom 18. Oktober 1502, an welchem Tage fie auch einge: 
weiht wurde. Schon früher, am 6. Julius 1502, hatte Kaifer Darts 
milian die Univerficät genehmigt. Noch in demfelben Jahre erfolgte 
die Genehmigung des Katdinalilegaten Raymund; — die des Paps 
fies Julius II, 1506. — Bon 1502 dis 1507 wurde die Univerficät 
Wittenderg unmittelbar aus der Kafle des Kurfürften unterhalten; 
von 1507 an aber wurde die Stiftskirche mit allen ihren Dörfern 
und Gütern der Univerficät inforporirt, fo daß dieſelbe von diefer. Zeit 
an ihre Einnahme gänzlich aus dem ihr uͤberwieſenen Srund und os 
den und den dazu gehörigen Realabgaben bezog. — Als nun bie 
Städte Halle und Wittenberg im Jahre 1815 unter Preuffifche Ho⸗ 
heit famen, fchien es unzweckmaͤßig, in Wittenberg, das nur fehr we⸗ 
nige Stubdirende in den fegten Decennien gezählt hatte, und woſelbſt 
die Univerſitaͤt während der Belagerung auseinander gegangen war, 
eine befondere Univerfirät neben Berlin, Halle und Breslau beftehen 
zu laſſen. Des Könige Majeſtaͤt beffimmten daher, daß van dem 



Exeragsanſchlaͤge Aber aus der Wacht gefallene und new zu: verkkitt: 
seudeShter müflen zwei, als geſchickte Defonomen bekannte, in Pom⸗ 
mern :anfäffige Leute. gegenwärtig feyn, und den aufgemachten Anı 
fchlag mitunterfhreiben. Die Güterlicitattonen gefhehen in Segen 
wart bes. Amtehauptmannes Syndiei und Sefretarii. Diefer letztere 
uͤhrt dabei das Protokoll, welches nach gefchloffener Licktation nebft 
ericht an: ben Kanzler eingefchickt, und über den Zufchlag deflen 

vorherige Approbation nachgeſucht wird, bis dahin der Pluslicitans 
an „fein: Gebot aehatten iſt. Die’ Konttafte entwirft der Syndikus. 
Sie werden im Namen des Kanzellariats abgefafft, und nach deſſel: 
ben Approbation erpedirt, vom’ Kanzellario unterfchrieben ‘und vom 
Kanzellariatsſekretaͤr contrafignirt. — "Kleinere oͤkonomiſche' Sachen 
macht der Amtshauptmann für fih ab, jedoch‘ tft er gehaften, über 
alles dabei Vorkommende eine Regiſtratur zu führen, und einen Quar: 
tatsbericht an das Kanzellariat über feine Geſchaͤftsverwaltung abzu⸗ 
ftarten. In diefem Bericht wird zugleich über dad Rechnungsweſen 
und die Kaffaverwaltung Nechenfchaft abgelegt. ' — 
18. i6 Holz: und Torf: Wirchfchafe wird in der Folge dem 
angeſtellten Oberforfimeifter, nadı Maaßgabe des Reglements und der 
akademiſchen Holzordnung überlaffen Die fämmtlihen FBorftbedienten 

ſinde demſelden untergeordnet, und fieht er auf die Erfüllung ihrer 
Dienktpflihten.- Der Amtshauptmann macht dem Oberforſtmeiſter 
die Zolzbedärfniffe der Akademie befannt, und requirirt diefelde aus 
den Heiden. Sollte der Oberforftmeifter Bedenklichkeiten hiergegen 
äuffern, und der Amtshauptmann fich hieräber nicht mit ihm verftän: 
Fe können, fo bleibt nichts anders übrig, ale des Kanziers Ent: 

eiding einzuholen. — Bet dem Anfchlag der Bänme, der von dem 
Dberforftmeifter dirigire wird, ift entweder der Amtshauptmann feldft, 
vder Auch fein Motarius, dem er den Amtshammer anvertraut, gegen: 
waͤrtig. Die Holzauttionen veranftaltet der Oberforftmeifter, nad) ge: 
haltener Rüdfpradye mit dem Amtshauptmann. Die Auftionsproto 
tolle. werden durch den Amtenotar gehalten, die Holzgelder aber 
direkt von den Käufern 'an den Rentmeifter, nach vorhergegangenet 
Anmeifung des Mmeshauptmannes, bezahlt. Der Amtshauptmann 
behält die Mitauffihe Über die Hölzungen (mie es aud im Doma 
nie: Abtihh iſt), fo daß; wenn er Unordnungen entdedt, er dem Ober 
forſtmeiſter -davon :die Anzeige zur Abhilfe macht. — Eine gleiche 
Dewandniß hat es mit der Torfwirchfhaft. Der Amtshauptmann 
vequitiet von dem Oberforftmeifter den Deputattorf m. m., und ver 
fländigen ‚fich beide Beamte darüber, ob auſſerdem auch nod Torf 
veräuffert werden koͤnne, als wozu denn die Einwilligung des Kanz 
lers eingehöte wird. ' 

14. Die Polizei im Amte übt der Amtshauptmann zufolge det 
Inſtruktion für die Kreishauptleute, welche auch dem afademifchen 
Amtshauptmantt zur Selebung vorgefchrieben fit. 
13. Die im Amte zu haltenden Bifitationen, über die Nothwen⸗ 
digkeit neuer Bauten oder Repnrationen, muͤſſen ftets im Beiſeyn des 
Oberforſtmeiſters gefchehen. — Alle Bauten und Reparationen wer’ 
Ken durdy den: Amtshauptmann, nach eingehofter Genehmigung des 
Ranziers, veranftaltet und ausgeführet. Diejenigen von irgend eink 
ger Bedentung müffen zur Licitatton gebracht, und in dem Quartal 
bericht darüber an den Kanzler eappoetint werden. 

- + 16. Da die Geſchaͤfte des Amtshauptmanns durch diefe neue 



Einrichtung: fo häufeh, daß er ſie ohne Huͤlfe nicht: beſtreiten 
kann, ſo en tüchtiger Schreiber, ber ege — 
iſt, mit einem: jährlichen : Gehald von 20Rehlrn. Pommerſch Kou⸗ 
rant, M Rehlr. Hausmiethe und etmas Torf, auf akademiſchen: Staat, 
zur Aſſtſtenz gegeben: Der Amtshauptimmanng bat dem Kanzler ;eine 
hierzu paffende Perſen worzufchlagen:,.:red nach. ‚erhaltener: Gene hu 
gung. diefelbe nach: Winnßgube: der VBorfchrift: dee DVerfaffungen' sig 
Dienſt anzuſtellen. Be Vo. cm 

a  (approb.) Karl: 

G, Reſkript der Königlihen Miniſterien der geiftlichen, 
Untertichtss und Medizinals Angelegenheiten, .des Yns 
nern und der Polizei, und der Finanzen, über die Ver 
pflihtung zum Befud.der Univerfität Greifswald Sei 
tens. derer, welche eine, Univerfitätsftudien erfordermde - 

-, Anftellung in Neu: Vorpommern ambiren. 
Vom 13. September 182L 

Der ıc. wird auf Ihre an das unterzeichnete: Diinifterium der 
geiftlichen 2c. Angelegenbeiten gerichtete Anfrage vom 9. Juli d.:%., 
ob, audy nach der Vereinigung ‚der Provinz Vorpommern mit der 
Preuſſiſchen Monarchie; ‚die frühere Beſtimmung noch Anwendung 
finde,..daß Jeder, der in biefer Provinz eine Anftellung nachſuchen 
will, wenigftens 2 Jahre hindurch die Univerfität Greifswald befucht 
haben muͤſſe, hierdurch eröffnet, daß es mit Ruͤckſicht auf die dur 
londeshersliihe Verordnung in den SKöniglihen Staaten .bewilligte 
Studienfreiheit feinem Bedenken unterworfen ift, daß auch denjenigen, 
welche fich zu einer Anftellung in Deu: Vorpommern vorbereiten: wols 

. In, die völlig freie Wahl der Univerfität zuſteht, auf welcher fie ſich 
auszubilden wünfchen, mit Ausnahme der Liniverfität Jena, derem 
Beſuch den Preuffifhen Unterthanen durch die Allerhöchfte Kabinets⸗ 
order vom 28. Juli 1819 unterfage worden it. Die ꝛc. hat hiernach 
in vorfommenden Fällen zu verfahren. 

Derlin, den 13. September: 1825. 
Mimiſterium der-geifttichen x. Miniſterium des Innern Fimanz⸗ 

‚Angelegenbeiten. . und der Polizet. Minikerium, 
v. Altenſte in. v. Shudmann » Klewiz. 

e. Der Königlichen vereinten Univerſität Salle-⸗ 

. Wittenberg. 
A. Nachricht über die-Stiftung®). 

uetten. . 
u 

I) Geſchichte der Univerſitaͤt zu Sale bis zum Jahre 1805, von Hofbauer, 
Halle, 1805. 

2) Fobann Chriftoph von Dreybaupt, Befchreibung des Saal - Kreifes, 
Hall, 1755. 2 Bde, Fol. 

„Die Untverfitde Halle: Wittenberg tft nad ihrer jegigen Dota⸗ 
tion: und Ausdehnung aus Vereinigung der Untverfitäten Halle und 
meittenberg entfianden. — Die Univerfitäe Halle ift vom: Kurfärften 
Sriedrich III. nachherigem Könige Friedrich J. am Ende des ſiebzehn—⸗ 
ten Jahrhunderts errichtet. — Schon Markgraf Albrecht von Drans 

*) 9: Dieterici, a. 0. O. Seite 49. 



£ uebeerag et, Lofer. Ipf. 
) für Mademiſche Inſtitute und Sammlungen . 14045 
2 zu allgemeinen wiffenfchaftlihen Zwelten » .. 350 ; — —⸗ 
7) zu wohlthaͤtigen Stiftunge... 50 — — ⸗ 
Su Bauten und Reparaturen - 2 2. ..160 ı — s — 3 

zu Amtsbedürfniffen oo 0 0 0 0...184: 15 s — 5 
10, Snsgemein a GE . 124: 29 s 105; 

Summa der Ausgabe wie der Einnafme 70600 rt .—fgr.— pf. 
Die Gebühren von Promotionen, Habilitationen, Simmarzifulas 

tionen und Zeugniffen betragen überhaupt  . . + 5773 tl. gr. 
von. denen aber nur, nad) Por ‚bg. es Einna me, 2 ⸗ mn 

zur Antverfftätsfaffe flieffen, und. die übtti Ih — 5 * I 

ſtatutenmaͤßig, oder nach den —88 diegfi lligen Beftimmungen, unter 
die dazu berechtigten Profefforen, Beamten und Unterbedienten der 
Untverſitaͤt vertheilt werden. 

Sm Einzelnen ergiebt fs die oben bemerkte Einnahme, toie folgt: 
Bon Promotionen. 

9 * der cheofogifgen Fakultaͤt werden entrichtet für den Doktorgrad 
5U rel. Sold und für den Licentiatengrad 50 rel. Gold; es kann 

aber jährlich nur in Anſatz gebracht werden .. 100 rel. Son, 
2) bei der juriftifchen Fakulckt 2 Faͤlle A 150 tt. 300 s 
3) bei der medizinifchen Fakultär 15 Fälle à 132 ref. 1980 s ; 
4) bei der philofophiichen Fakultaͤt 17 Faͤlle A 47 rt. 799 ss 

Summa der Promotionsgebühren 3179 rt. Gold. 
B. Bon Habilitationen 

gehn, bei ber theologifhen und medizinifhen Fakultät 
eine Gebühren ein; bei der juriftifchen Fakultät wers 
den 30 rtl. Sold begabit,-bei der phitofophifchen nur 
von Auständern 10 rtl. Gold. Zur etatsmäßigen Eins 
nahme: kann aber nur-Ein Fall der lekteren Art ges 
bracht werden, da die übrigen Faͤlle fehr felten vors 
kommen L} ® ® ® ® , „» ® [| ® 0 0 ® ® ® ® [2 10 5 

Von Immatrikulationen 
und zwar Burhfehniktlich von 300 Fällen a4 rtl. 10 fgr. 1300 s 

D. Bon Fakultaͤts-Inſkriptionen. 
Bei den oberen drei Fakultaͤten wird dafuͤr nichts 

entrichtet; dagegen muß jeder Student, der eine an⸗ 
dere Univerſitaͤt vorher noch nicht beſucht has, welchem 
Fache er ſich auch widmen mag, bei der philoſophiſchen 
gatulcdt 1 rel. 5 for. nferiptionsgebüßr ren bezabien. 

urchfchnittlich ir 200 Fälle rund - - 2 0 0. A 1 

E. Bon Zeugniffen. 
a) Für Abgangszeugniffe von der Untverfiel tät Lioß 

458 rt r. 
nämlich 250 Fälle A Lv. 25 ſgr. s 

b) Für Fakultaͤtszeugniſſe 
1) bei der theot. Berndt a 2etl, &for. BB 
2 bei der jurift. Fakultaͤt à 3 rel. BB —⸗ 

zu übertragen 644 tl. Sie. 
1 J zu übertragen 4723 ttl. 
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4 Summariſche Ueberficht des Perſonalbe ſtau des der 
Lehrenden, Beamten und Unterbedienten bei der Unis’ 

verfität, in den Jahren 1832, 1833 and 1834. 

Perfonals 
Bezeihnung. 

ölRepetenten . 
6|Sprachmeifier . 
7lEgercitienmeifter 
sjuniverfitäts- m. unter⸗ 



ea 
5. : Qummariſche Ueberſicht "der a — — 
direnden und derjenigen Individuen, weidit. Ten 

Befüh der’ Vorlefungen berechtizt find, f Lt 
- 2 ..&ommersÖemefter bes Jahres -1837, 

Von Michaelis 1836 Hi Oftern 1834 befanden ſich auf der Untvers 
ft. wei OR 

Davon find Dftern 1837 atgegangen 8 0 eo. “ ® " ® ® ® 18 

Es find demnach geblieben. . i “© 7 are Aare 

Vom 19. Dezember 1836 bis 17. Juni 1837 find. blutuge 
kommen K a Bau Zur Zu . 6 rl. * * il 

Die Sefammtjaht der immatrifulisten Studirenden betraͤgt er 

Die theofogifche hetutit sähe - Ständer‘ 314 00 
Ausländer 56 Jar 

Die juriftifche Fakultät ‚äh: :* ° Sntänder 62 J — 
Ausländer 16: i\ 

Die medipinifche Faknlehe zähle:  .. Imtänder .86 N a | 
| — Auslander 53° az 

Die philoſophiſche Fakultaͤt zaͤhlt: . Inlaͤnder 65 %; en: il 
tn Ausländer u 

Auffer diefen immatrifutieten Stadienden pen 
die Univerfickt: . Fe 

1) von andern Untverfitäten gefommene Stiditende, deren, Ba 
Immatrikulation noch fuspendirt fo. 0.2.2 u 

2) nicht immatrifulirte Chirurgen, unter ber Direktion des ‘ 
Herrn Profeſſors Dr. Blaſius, als Direktors des chirurs a 

i 

giſchen Studiums bei der Untverfität . en... 2 

3) nicht immatrikulirte Pharmaceuten, unter der Direktion’ 
des Kern Profeſſors Dr. Schweigders Seidel, als Dis " 
rektors des ‘pharmacentifchen, Studiums bei der Univer⸗ u 
re ee 

Die Geſammtzahl der nicht immatrikulirten Zuhörer if . .. 2% 

Es nehmen folglich an den Vorleſungen Theil im Ganzen 689! 



6: a: he Unterhaftimgetoften der 
Ei bundenen, oder; zu ihrer, Des 

itute und, —JT 
— tat pro 18 e 

J Senenmun,, ne ueber⸗ 
I Sattuute und Samın. Eewerbe | DAupt 

&l San n > hir. Far. FTHtt. far.! 

Aber atademifche Gottestienft . 
die Mniverfitätsbibliothet .. - 2 
3hie Steemwatte ct. 2. u) 240) 

ve Klinitum .» > 0.» 3140) — 3140) — 
Idas ae ‚Rlinitum . 1210 — 1210) — 
Sldas analom A an 

Mufeim'“ 

1 has —— Ind agoaſche Sr 

12ldas bllofonifehe: Seine : J 
13das Mineralienfabint . . 
14das Kunftfabinet su.» «+ 
15|der Gefongverein 4 m» > « 
16jdie Reitbahn on. . « 

Summa [1404512 

Dazu kommen: 

17)die alademiſche Wittwen- und 
Waifen-Berforgungsanftalt, [1000| — | 375—| 4138/2835] 55131283 

18)die afademiichen Sei che - „| 4400| — | 1135/—| 794|— | 6329) — 

überhaupt 

hierzu 

Summa aus dffentlichen Fonds |21779) 9, lund mit eiguem Erwerbe] 1151133 

— jcet 106 Akten Incn Aufdup von un Lu irur: um. jel no I einen Zufhuß, von 

150 Rthfr., ihre „perherigen —*— 2 hen ſich daher von 1006 
und 1210 Rthir. ‘auf 1150 und 1360 Rthir. ea auch die Sum: 
men der Rh San. Den an 17272 ehle, or. } ID. 
an F — 2. ge. 1 Bi —R on, FE ey Fr RR 
end! je Hal ey tv. v1 
Rehie. 13°Sgr. 9 — — ET Rih 9 Er . und 
29415 Rthlr. 13 AR 

Die akademiſche Wittwens und Walfens Verforgungsanftalt wird 
10 in zwei Abtheilungen verwaltet, unter dem Namen: Vereinigte 
dallefche Fonds und Wittenberger Wittwenfonds. 

233310 

19445)29,3,| 2333 1 7336 a3la9115|132 



Die: Anvuchmo des enfieren banadgte- 2: er 
1) an Zinfenvon —e— . 
er a — 1398 cii. N (98. —f " ng", 

2) anZufhuß aus der Univer 
ſitaͤtskaſſe 1 — — N 

3) an jährlichen Beitsägen ee 4.7, 
9 Mitglieder iu Kr Bel... DT 

aus der Prore rais⸗ N 
BB. 12 25 nn K — 1 — s 

jeugniffen 30 — —⸗ 
6) — alien neuer in 

Missider „oo... 1 vor — re 55. 55.? 
N Inbgemein ... Zn A En 3 —E iın 

| SI1IEEL. 1Öfge, 7pf. 
und das 4 Rapftalvermögen 3685 rel. Som und und "29925 el, Kourant. 

Eiunahme wird verwendet: 
1) zu — ionenfür -.. 

. die Wittwen der Mitglieder 
der ättern Hallefchen Witt⸗ 
wenfaffe - - vo.» Ort. —fgr. HM 

2) zu Begraͤbnißgelden. 50 — — 
3) zu Penfionen der Wittwen | 

Der Mitglieder der neuen 
MWittwenanftalt . . » "1200 + — BE 2 Be 2 Zee 

4) zu PDenfionen der Kinder W 
der Mitglieder ber neuen 
Anftalt 

» an gurücfgejahiten&nbeitter 
Eapitalien 2: 35 0 —ı — 
zu Verwaltungskoſten. 105 — 6 — 1 
"zur Berftärkung des Kapi⸗ 
talfonde . 0 0... 1894 s 16 + 13; 

zufammen wiorti. 16fgr. 7pf. 
Die Einnahme des Wittenberger Wittwenfonde beſteht dagegen: 

1) in Zinſen von ausſtehenden 
Rapitlin - - . . 147 rtl. 22ſgr. 6Gpf. 

2) Beiträgen der Mitglieder ds — 1 — 5 
3) in Paͤchten und Sefälen 13 234 25. 
4) in Agio von dem Konvens 

tonegel® . 0 0. 8 26 ı 5: 
: Summa 1594rtl, 12er. 1 pf. 

An Kapitalvermögen Sefikt ber Fonds: 
11000 rtl. Konventiondgeld und 23275 er. Pr. Kour, 

Die Ausgabe für dieſen lebtern Bo befteht: 
1) in firitten Stun. . —t ZIpf. 
2) unbeftimmten Ausgaben 6 ” — a —⸗ 
me .. 10 —- 1 — 1 

Verftärfung des Fonds 
durch Rapitalifirung . 588: 9 ; 105 

Summa wie oben 1594re1. 12fgr. Ipf. 

Die Einnahme beider Fonds Beträge jährlich 86013rtl. 28 for. Spf-s 
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4. Summarifhe Ueberſicht des Perſonalbeſtaudes ber 
Lehrenden, Beamten und Unterbebienten bei der Unis 

verficät, in den Jahren 1832, 1833 and 1834. 

Fafultät 

Perfonals 
Bezeihnung. Bemerfungen, 

Beamte.» . . - 
HBeamte u. Unterbeamte) 

b._d. afad. Auftituten] 

—— — 
untverfitätse u. Unter]. 

Re nn 
[Sprahmeifter . . . 

’ eitienmelfter . . 
erfitäts- u. Unter- 

Beamte. . . . 



, 

ai 

7. Mahridt Aber die bei der Untverſitaͤt Halter Mitte 
berg befiebenden Stiftungen zur Unterfiäpung hälfks : 

bedärftiger ꝛxc. Studirender. 
Die hierher gehoͤrigen Fonds ſind ſolche, welche der Halleſchen Uni⸗ 

verſitaͤt urſpruͤnglich angehörten, oder ſolche, weiche. durch die Ver⸗ 
inne mit der Wittenberger. Univerſitaͤt nach Kalle herüber gekom⸗ 
men . ..* 25.5. 

A. Die urfpruͤnglich Halleſchen Stiftungen, 
und zwar Zee 

2) ſolche, Die von der therlogifchen Fakultät abhaugen. 

2) Das Hoffmannfche Legat. ' 
- Die Einnahme beträgt von 509 relc:- 14 für. 9 pf. Kapital 20 rtfe. 

11 fgr: 5 pf. Zinſen, weſche ftiftungsmäßig zur Unterſtuͤhung hälfsber 
duͤrfriger Wittwen und: Waiſen von Profefloren und Univerfitätebeams 
ten, nad) Befinden auch armer Studirender verwendet werden. 

b) Das Roͤttgerſche Legat. 
J Der Paſtor Nöttger zu Luͤtgen: Germersleben machte ein Geſchenk 
von 300 rtir., und davon 200 rtir. zu einem Stammkapitale für ein 
Stipendium zu Gunſten eines Studirenden der Theologie. Das Kar 
pi ME gegenwärtig auf 306 rtir. 2 far. 8.pf. angewachfen, und trägt 
2 rtir. 7 fgr. 3 pf. Zinfen. 

2.2. %)Das Krügerfhe Legat. . 
Diefe Stiftung befand urfprünglih aus 1000 rilr., deren Zinfen 

zu zwei gleichen Theiten; .an zwei bedürftige und wärdige Studirende 
der Theologie, und. zwar an jeden auf zwei Jahre als ein Stipendium 
verliehen. werden ſollen. Zunächft haben Studirende aus der Freunds 
fchaft des Otifters, des geweſenen Paftors Krüger zu Samptendorff, 
fodann .die aus dem Weichbilde der Stadt Cotbus gebärtig find, den 
Vorzug: Mach erfolgtem Abgange von der Univerfität follen die Stis 
pendiaten eine Danfpredtge in der Kirche zu Camptendorff halten. Das 
Kapital hat fi bis auf 1171 rtir. 24 for. 2 pf. vermehrt, und trägt 
gegenwärtig 49 rtlr. 16 far. 2 pf. Zinfen. 
u d) Das Klemmerſche Legat 

befand. urfprünglich in 50 rtir. Gold, wovon die Zinfen jedesmal am 
Geburtstage der Stifterin, der Dienftimagd Marie Klemmer, am 8, Des 
zember, -an einen armen Studirenden der Theologie ausgezahlt wers 
Bun alien. Der Zonds beträgt jetzt 89 rilr. mit 3 ctir. 16 for. 9 pf, 

niet. ‘ K Zn . 

ne) Daß Dreiſſigſche Legat. 
Der KHofrath Dreiffig widmete. 100 rtir., deren Zinfen an arme 

Studirende, fo Gott fürchten, ausgezahlt werden follen. Der Fonds 
ift auf 180 rtir. vermehrt, mit 7 rtir. 6 for. Zinfen. ’ 

' f) Das Menefche Legat a., 
von dem Konfiftorialrach und Hofprediger Mene zu Aurich geftiftet, 
urfprünglich mit 3000 rtir., deren Zinfen nach dem Willen des Stifs 
ters für dret arme Studirende der Theologie. beftimmt find. Zunächft 
follen Bremer, dann Dftfrtefifhe und Hatlinger Landestinder den Vors 
zug’ genießen, und die Stipendiaten, welche jedoch drei jahre auf der 
Univerficät Halle fleiffig ftudiren muͤſſen, das Stipendium vier Jahre 
genießen können. Das Stammkapital erlitt fehr bedeutende Verluſte 



5 
md iſt Hegentsärtig erſt wieder bis auf: 2632'rtie.; urkt 107 rtir. 23 for. 
4 M. Zinfen gedrazht. ” Per - 

g) Das Menefche Legat b. 
nd anfänglich mit 600 rtir., und tft gegenwärtig bis auf 1530 rtfr. 

mit 6l etir. 6 for. Zinſen verimehre worden. Die-Zinfen follen an arme 
Studirende .der Theologie vertheilt werden, welche auf der Liniverfität 
Halle ſich befinden. 

2). Gtipendien, welche nicht zur Wellation: der theologiſchen Fakaltät ſichen. 

a) Der Krugſche Stiftungsfonds. 
Der Profeſſor Dr. Wilhelm Traugott Krug. zu Leipzig ſetzte der 

Univerſitaͤt Halle: Wittenberg nach der Stiftungsurfunde vom 14. No⸗ 
vember 1828 — 5000 rtir. in Preuff. Stastsfchuldfcheinen aus. Won 
den Zinfen, im Betrage 200 vtlr. jährlih, follen verwendet werden: 
3) das erfte Viertheil zum Anfauf von Büchern ür die Untverfitätss 
bibliochef, und zwar für das Fach der Philoſophie, deren Gefchichte 
und Litteratur; 2) das zweite Viertheil zu einer Praͤmie für die latei⸗ 
ntſche Beantwortung einer Preisfrage im Fache der Philofophie, oder 
deren Gefchichte und Litteratur; 3) das dritte Wiertheil zu einem Sti⸗ 
pendio auf drei Jahre, ohne Ruͤckſicht auf Studium, Abftammung oder 
andere Umftände; 4) das legte Biertheil zu einem Familienſtipendio für 
die Nachkommen gerader Linie des verftorbenen Rentbeamten Johann 
Chriſtian Krug zu Oräfenheinichen, oder des weiland Koͤnigl. Preuſſi⸗ 
ſchen Generals von Zenge. — Wenn der Preis ad 2) nicht zugefpros 
Ken, und das Famtlienftipendium nicht in Anfpruch genommen wird, 
5 bietbt das Erfparniß in der Kaffe, das :erfte Viertheil aber jeden 

alls fo fange, bis ſich durch daffelbe und die eben erwähnten Erſpar⸗ 
niffe ein Fonds gebitder hat, deſſen Zinfen hinreichen, die Verwaltungs; 
Eoften zu deffen. Wenn die Stiftung nad) dem Tobe des Fundatore 
und feiner Gattin in das Leben tritt, bis wohin diefe die Zinfen felbft 
beziehen, erhält der Rendant jährlich 5 rtir. Renumeration, und dies 
jentgen Mitglieder der philofophifchen Fakultaͤt, weiche an der Prüfung 
ad 2) Theil genommen haben, 30 rthir. 

b) Das Wenfhfhe Stipendium. 
Der Subrektor Wenſch zu Wittenberg widmete 200 rtir. Kapital 

zu einem Stipendium für einen Studirenden der Philoſophie. Die 
Stipendiaten muͤſſen aus den Preuffiihen Staaten gebürtig feyn, das 
Zeugniß der unbedingten Tüächtigkeit haben, und während der Genuß⸗ 
zeit am 17. Januar einmal eine Rede halten. Das Stipendium wird 
auf die ganze Zeit des Studiums in Halle verliehen. Die Kollatien 
ſteht bis jeßt dem Stifter zu. — Die Sefammteinnahme diefer bisher 
angeführten Stiftungen beträgt in Summa 469 rtir. 26 for. IL pf. 

B. Die urfpränglih Wittenbergfhen Stipendien: 
ffiftungen. 

Aus dem Unioerfitätsfonds zu SBittenber us dem Univerfitätsfonds zu Wittenberg erfolgt zu dieſem Zweck 
ein jährlicher Zufhuß von 1700 rtir. Es erhalten Davon: Im 3 
1) das theologiſche Seminar, bis folcher anderweitig gemährt 

werden fann . 2 0 0 2 0 0 8 0.2... 0. 18 vie 
2) der Famulus Ephoriae an Remuneratin - ©»... 12 5 . 

| zu übertragen 132 vtir. 
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.. 3 uUebertoag 182 cf, 
3) an Stinendien für einen Privarbozenten --87 rtir. 15’ ſgr. Zu 
4) desgleichen 20 Stipendien 3:30: rt: . 600 —..0n - 
5) desgleihen 30: Stipendien 2'230 rtir.. . 600: 6: in: - 
6) zu auſſerordentlichen Unterſtuͤtzungen 280. 15 +» 

duſammen „1568: 
er Sana. 1700 .rkir. 

. 2) .‚Ulabeuifde ‚Stiftungen. Ba ER 

EI Die Gbedenſche Stiftung. . 
Dr. Hennig Soeben, Propſt der Schloßkirche In Wittenberg, legiete 

1000 mfl.. im Jahre 1529 zu vier: Stipendien, je -für eine Fakultät. 
Studirende aus. der Familie des Stifters haben den Vorzug; die- Kol 
dation flieht der Verwaltung: der Wittenberger Stiftungen zu. Die Zins 
fen des Fonds betragen 'gegemmwärtig 49 rtir. 4 for. 5 pf. 
eb) Die Beskauſche Stiftung. DE 

Dr, Mathaeus Beskau zu Torgau legirte 200 mff. zu einem’ Stk 
yendium. Das Denominationsreht ſteht den Verwandten des ehemas 
ligen Propſtes zu. Kemberg, M. Mathäus Blochinger, und des Raths⸗ 
mitgliedes zu Torgau, Burtholomaeus. Fuhrmann, zu, fo daß dieſe Zar 
milten wechfelsweife alle vier jahre einen Perziptonten aus ihrer Mitte 
zu ernennen haben, telcher.jedoch; wenn er nicht ‘mit einem Zeugniffe 
der Tüchtigfeit fchon verfehen iſt, fith ‚vor Erlangung des Benefizii einer 
Prüfung zu unterwerfen bat. Die Einnahme diefer Stiftung beträgt 
zaͤhrlich 34 tie 10 far, 3 pf. 

0 oO) Das Bergerfhe Stipendium. 
Catharine Berger legirte tm Jahre 1571 ein Kapital von 500 ml. 
der 437 ritr. 15 for. zu einem Stipendium für einen Studiosus iheo- 
logiae, in der Art, daß die Mitglfeder der Familie der Stifterin den 
Vorzug Haben. Es tft daher vor Konferirung dieſes Stipendii jedes⸗ 
mal ſechs Monate zu warten, ob ein Anverwandter der Stifterin fich 
dazu. meldet. ‚Die Einnahme beläuft füh auf 43 rtlr. 10 fgr. 8 pf. 

d) Der Schlomaufhe Fonds. 
„Der Paftor Laurentins Scloman zu Wittenberg legirte 500 mfl. 

oder 437 stir. 15 fgr. orzugroeife für einen Studirenden aus feiner 
Familie. Es wird in der Pegel auf drei Jahre verliehen, kann abet 
auch auf ein viertes Jahr verlängert werden. Die Kollation hat die 
Wittenberger Stiftungsverwaltung. Das gegenwärtige Einkommen be 
trägt 33 veic. Il’ for. 6 pf. ' j 

e) Die Pollihfhe Stiftung. 
Velten Pollich zu Mellerftädt in Franken vermachte 1000 mfl. oder 

875 rtir. für zwei Studitende aus feiner Familie. Sollten aber nicht 
zwei Verwandte gleichzeitig in Halle ftudiren, foll der ganze Ertrag nur 
inem Studirenden „gegeben werden. Sin Ermangelung von Berwands 

ten bat fodann der Magiſtrat zu Mellerſtaͤdt zwei bedürftige Bürger 
Einder zu wählen. . Die Kollatur gebührt dem Werwaltungsvorftande 
und dem Senior des Pollichfchen Geſchlechts. Die Perzeptiongzeit 
dauert in der Regel drei Jahre. Die Zinfen des Fonds find jährlich 
50 xtlx. 20 (gr Sp | 
‚ma f)I Der Sabriedfhe Fonds. : 
» Des: Buͤrger und Barbter Thomas Gabriel beſtimmte 200 mfl..zu 

einem Stipendium für einen Stubirenden ber Theologie aus feiner oder 

418. 
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md iſt gegenwaͤrtig erſt oder bis auf: 2632'rtle.; mit 107 rtir. 23 for. 
4 pf. Zinſen gebracht. 

g) Das Meneſche Legat b. 
beſtand anfänglich mit 600 rilr, und iſt gegenwaͤrtig bis auf 1530 rtlr. 
mit 61 etie. 6 ſgr. Zinſen vermehrt worden. Die Zinſen ſollen an arme 
Studirende :der Theologie vertheilt werden, welche auf der Univerſitaͤt 
Kalle fich befinden. 

2). ‚Otipendien, welche nicht se Mollation ber theologifigen Fakaltät Adken. 

a) Der Krugfhe Stiftungsfond®. 
Der Profeffor Dr. Wilhelm Traugott Krug. zu Leipzig feßte ber 

Univerfität Halle: Wittenberg nach der Stiftungsurfunde vom 14. No⸗ 
vember 1828 — 5000 rtir. in Preuff. Stastsichuldfcheinen aus. Won 
den Zinfen, im Betrage 200 reir. jährlih, follen verwendet werden: 
1) das erſte Viertheil zum Ankauf von Büchern für die Untverfitätss 
bibliothek, und zwar für das Fach der Philoſophie, deren Geſchichte 
und Litteratur; 2) das zweite Viertheil zu einer Prämie für die latet⸗ 
ntſche Beantwortung einer Preisfrage im Fache der Philofophie, oder 
deren Gefchichte und Litteratur; 4 das dritte Biertheil zu einem Sti⸗ 
pendio auf drei Jahre, ohne Ruͤckſicht auf Studium, Abſtammung oder 
andere Umſtaͤnde; 4) das letzte Viertheil zu einem Familienſtipendio fuͤr 
die Nachkommen gerader Linie des verſtorbenen Rentbeamten aan 
Chriſtian Krug zu Oräfenheinichen, oder des weiland Köntgl. Preufits 
fhen Generals von Zenge. — Wenn ber Preis ad 2) nicht zugefpros 
Ken, und das Familienftipendium nicht in Anfpruch genommen wird, 
fo bleibt das Erfparniß in der Kaffe, das .erfte Viertheil aber jeden 
Falls To lange, bis fi durch daffelbe und die eben erwähnten Erſpar⸗ 
niffe ein Fonds gebildet hat, deſſen Zinfen binreichen, die Verwaltungs; 
Eoften zu deffen. Wenn die Stiftung nad) dem Tode des Fundators 
und feiner Sattin in das Leben tritt, bis wohin diefe die Zinfen felbft 
beziehen, erhält der Rendant jährlich 5 rtir. Renumeration, und dies 
jentgen Mitglieder der philofophifchen Fakultaͤt, welche an der Prüfung 
ad 2) Theil genommen haben, 30 rthir. 

b) Das Wenfhfhe Stipendium. 
Der Subrektor Wenſch zu Wittenberg widmete 200 rtir. Kapital 

zu einem Stipendium für einen Studirenden der Philoſophie. Die 
Stipendiaten muͤſſen aus den Preuffiihen Staaten gebfrtig feyn, das 
Zeugniß der unbedingten Tächtigfeit haben, und ‚während der Genuß⸗ 
zeit am 17. Januar einmal eine Rede halten. Das Stipendium wird 
auf die ganze Zeit des Studiums in Halle verliehen. Die Kollation 
fteht bis jegt dem Stifter zu. — : Die Sefammteinnahme diefer bisher 
angeführten Stiftungen beträgt in Summa 469 rtir. 26 fer. IL pf. 

B. Die urſpruͤnglich Wittenbergſchen Stipendiens 
ſtiftungen. 

Aus dem Univerfichtsfonds gu Wittender us dern Univerfitätsfonds zu Wittenberg erfolgt zu dieſem Zweck 
ein jährlicher Zufchuß von 1700 rtie. Es erhalten davon: Am 3 
1) das theologifche Seminar, bis folcher anderweitig gewährt 

werden fann . ® ® 0 “ eo “ 0 —0 3 — © ® ® ® 120 rtir. 

2) der Famulus Ephoriae an Remuneration - © » » . 12 > 
j zu übertragen 132 vtir. 



oo een ct. 2, "Meberteäg 182 vie. 
3) an. Stinendien für einen Privarbogenten :-87 tie. 15. fer. ° 
4) desgleichen 20 Stipendien 2:30:rtin: . 600 —. 00, 
5) desgleihen 30: Stipendien A'2D-rtir.. . BO: in: ou 
6) zu aufferordentiichen Unterſtuͤtzungen 280. 15 « 

rn . zuſammen . 1568; 
en. be: Sina. .1700 rein. 

om. 2 Atabemiſche ·Stiftuugen. nr BEER 

07 WD Die Gbedenſche Stiftung. . 
Dr. omg Soeben, Propſt der Schloßfirche in Wittenberg, legikte 

1000 mfl.. im Yahre 1529 zu-vier Stipendien, je für eine ultaͤt. 
Studirende aus. der Familie des Stifters haben den Vorzug; die- Kol 
sation ſteht der Verwaltung: der Wittenberger Stiftungen zu. Die Zins 
fen des Fonds betragen. gegemmärtig 49 tie. 4 for. 5 pf. 
0. "5b Die Besfaufhe Stiftung. EEE 

Dr, Mathaeus Beskau zu Torgau legirte 200 mff. zu einem‘ Sets 
yendium. Das Denominationsrecht ſteht den Verwandten des ehemas 
ligen Propſtes zu Kemberg, M. Mathäus Blochinger, und des Raths⸗ 
mitgliedes zu Torgau, Burtholemaeus Fuhrmann, zu, fo daß dieſe Fa⸗ 
milten wechfelsweife alle vier jahre einen Perpiptenten aus ihrer Witte 
zu ernennen haben, rwelcher.jedoch , wenn er nicht mit einem Zeugniffe 
der Tüchtigfeit fchon verfehen ift, ſith vor Erlangung des Benefizii einer 
Prüfung zu unterwerfen bat. Die Einnahme diefer Stiftung beträgt 
zaͤhrlich 34 ttlre 10 far, 3 pf. | 

Ä co): Das Bergerfhe Stipendium. 
- Katharine Berger legirte tm Jahre 1571 ein Kapital von 500 mfl. 

pder 437 rife. 15 for. zu eihem Stipendium für einen Studioms theo- 
logiae, in der Art, daß die Mitglieder der Familie der Stifterin den 
Vorzug Haben. Es tft daher vor Konfertrung diefes Stipendii jedes⸗ 
mal ſechs Monate zu warten, ob ein Anverwandter der Stifterin fich 
dazu meldet. ‚Die Einmahme beläuft fi) auf 43 rtle. 10 fgr. 8 pf. 

d) Der Schlomaufhe Fonds. 
„Der Paſtor Laurentins Schlomau zu Wittenberg fegirte 500 mfl. 

oder 437 rtir. 15 for. borzugeroeife für einen Studirenden aus feiner 
Familie. Es wird in der Pegel auf drei Jahre verliehen, kann aber 
auch auf ein viertes Jahr verlängert werden. Die Kollation hat die 
Wittenberger Stiftungsverwaltung. Das gegenwärtige Einkommen ber 
trägt 33 rilr. 11 for. 6 pf. ' 

ee) Die Pollihfhe Stiftung. 
Velten Pollich zu Mellerftädt in Franken vermachte 1000 mfl. oder 

875 rtle. für zwei Studirende aus feiner Familie. Sollten aber nicht 
zwei Verwandte ‚gleichzeitig in Halle ftudiren, foll der ganze Ertrag nur 
inem Studirenden „gegeben werden. In Ermangelung von Berwands 

ten hat fodann der Magiſtrat zu Mellerftädt zweit bedürftige Bürgers 
kinder zu wählen. . Die Kollatur gebührt dem VBermwaltungsvorftande 
und dem Senior des Pollichſchen Geſchlechts. Die Perzeptiongzeit 
dauert in der Regel drei Jahre. Die Zinfen des Fonds find jährlich 

ji 722 20 1 3 2 | 
3 27, D.Der- Sabriedfhe Fond 
: Der: Buͤrger und Barbier Thomas Gabriel beftimmte 200 mfl.. zu 

einem Stipendium für einen Stubirenden ber Theologie aus feiner ober 
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ſHiner: Ehefran Familie, und wenn ein ſolcher nicht vorhanden, für 
Söhne der Univerſitaͤtsverwandten oder der Bürger in Wittenberg. 
Die Kollation ſteht der Stipendienvermaltung zu. Die jähriihen Zins 
fen des gegenwärtigen Fonds betragen 15 rtir. 19 for. 3pfe : 
9) Dervon Ballwisfhe Fonds. Be 

Sebaftian von Wallwitz auf Döbern widmete 400 mfl. oder 350 
xtie., deren Zinſen wechfelsweife vier Jahre hindurch ein unbemittelter 
ftubirender Sohn eines Wittenberger Profeffors, und fodann drei jahre 
ie huͤlfsheduͤrftige Wittwe eines Wittenberger Profeſſors zu genießen 
hat. : Die Kollatur wird von den. Profefforen der Wittenberger Stifs 
tung ausgeübt. Die Einfünfte betragen 37 rtir. 27 fgr. 1 pf. 

BE h) Die Silbermannſche Stiftung. 
Ehriftoph Silbermann legirte 15 Morgen Wieſewachs zu einem 

Stipendium auf drei. Jahre an einen Otudirenden aus feiner Familie, 
oder aus der Stadt Wittenberg gebuͤrtig. Die Kollatoren find wie ad . 
8); die Zinſen des Fonds betragen.jegt 13 cele. HI pfe -- © 

2 i) Das Banzerſche Stipendium. . J 
Der Profeſſor Banzer in Wittenberg vermachte: 500 mfl., ober 

437 tie, 15 for., wovon die .Zinfen. einem armen Studirenden ber Dier 
dizin, welcher das zwei und zwanzigſte Jahr erreicht hat, auf drei Jahre 
verabreicht werden follen, Die Kollatur wie vorfiehend, das Einfoms 

1] 

men iſt aber gegenwärtig- nicht liquid. 
072.0.) Das Unruhſche Stipendium. 

Die Wittwe des Profefforg Dr. Unruh, Caͤcilie geb. Leyſer, legirte 
1000 rtir. zu einem. — fuͤr einen ſtudirenden Deſcendenten des 
Dr, Polycarp Leyſer männlicher, oder in deren Ermangelung auch weib⸗ 
licher Linie. Der Stipendiat bleibt: bis er zu einem Amte gelangt, oder 
ſich ſonſt haͤuslich niedergelaffen hat, im Genuß. Studirenden, welche 
nicht zur. Familie gehören, wird das Stipendium auf zwei oder drei 
Jahre Eonferivt, jedoch mit der Bedingung des Zuruͤckſtehens, fobald 
ein Verwandter fich darum, bewirbt, Kollationsreht wie ad g), bie 
jährliche Einnahme beträgt jeßt 85 rtir. 12 for. 6 pf. 

- - ,k) Die von Wolframsdorfffhe Stiftung: 
. " Der Seheimerarh und Hofmarfhall von Wolframsdorff auf Muͤ⸗ 
ein vermachte überhaupt 12960 reir. zu einem Freitiſchfonds für arme 
tudirende. Anftatt der Naturalfpeifung erhält jegt jeder Percipient 

50 rtir., und die Anzahl derfelben richtet fi) nach dem Zingertrage des 
Stiftungsfapitald. Nach dem Willen des Stifters follen die disponts 
bein Stellen zu drei Viertel an Theologen, und zu einem Viertel an 

uriften vergeben werden. Ber 956 rtir. 10 for. Spf, gegenwärtigen 
insertrag find achtzehn Stellen tisponibel, von denen’ dreiscehn an 
heologen, viere an Juriſten auf drei Jahre, und eine Stelle alters 

nirend an Theologen und Juriſten auf ein Jahr His "dahin Eonferirt 
werden, wo durch die Stellenvermehrung bie definitive Ueberweiſung 
der letztern an die betreffende Fakultät thunlich wird. Zum Genuß fols 
{en nur fromme, gefchidte und arme Studirende evargelifher Konfefr 
fion, welche aus den zum Königreihe Sachfen vor dem Sjahre 1815 
gehörig geweſenen Landen gebuͤrtig find, gelangen. Studirende Der Theor 
logie, welche ihre Studien im — Seminar zu’ Wittehberg fotts 
feßen, bleiben im Genuß. Das Kollationsrecht üben die Profefjoren 
der. Wittenbeoger: Stiftung fo lange aus, bis ber aͤlteſte Deſtendent aus 
er · Familie daſſelbe in Anfpruch. nimmt. © =: ante. om. 

1} 
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=, D Das Donstfhe Stipendinm. v.  . .: 
Das von Sabine Dorothee verw.. Donath, geb. Leyſer, mit 100 

rtle. geftiftete Stipendium. genießen veraüglich Defsenbenten des Pros 
feſſors Dr. Delvear Leyſer männticher Tinte, und die, Nachkommen des 
Profeſſors Dr. Johann, George Neumann, ohne Unterfchied.der Linie, 
welche mit einander. alterniven; in deren Ermangelung aber andave 
wuͤrdige Studirende in Halle, ohne Rüdfiht auf eine beftimmte Be 
£ultät, jedesmal’ guf drei Fahre, Fremde jedoch, und bie denſelben gleichs 
ſtehenden Defcendenten. weiblicher Linie in der Lenferfchen ‚Katätlie, -une 
ter der Einfchränkung, dag wenn ein mehr Bevorzugter zum. Beh 
kommen fönnte, der dermalige Stipendiat zurücktreten muß... Das Ko 
laturrecht wie ad k); die jährliche Einnahme beträgt 98 rtlr. 28 fgr. 3,p: 
. m) Die Siegismundſche Stiftung. :  . ..ı 
BDas „von: dee Hoſwehmutter Juſtine Siegismund, geb. Dietrich, 

zu Berlin. mit 1000 rilr. legirte und für einen Verwandten des Prer 
digers Daniel Bandico zu Berlin, in deſſen Ermängelung- aber .fite 
einen Studirenden aus der Stifterin oder ihres Ehemannes Familie; 
und wenn auch ein folcher nicht vorhanden iſt, für einen Schtefter oder 
Märker evangeliſcher Religion, vorzüglich für :eiuen: Theologie Studi⸗ 
renden beftimmer Stipendium. wird: auf: zwei Jahre verliehen, welcher 
jährlich am Tage der Fundation, 16; Sjunf;; eine: fateinifche Rede hal⸗ 
ten muß, zu welcher durch ein Programm eingeladen wird. Kollationss 
recht wie ‚vorher; die gegenwärtige Einnahme beträgt „103 ‚rtir. 
27 for. 11 pf. | FR nun u 

Inn OD Die. Thielemannſche Stiftung 1°: . 
Das Stipendium wurde mit 4000 relr.: Kapital vom: Pfeurer M. 

Chriſt. Thielemann zu Staritz bei Belgern geftiftet, Es wird von dem 
Profeſſoren der Wittenberger. "Stiftung vergeben; jedoch fol das geiſt⸗ 
fihe Mintfterium der Stadt Belgern jederzeit zwei perzeptionsfählge, 
Subjekte, doch nicht ihre "eigenen Kinder, vorfchlagen, von denen der 
nicht zum Genuß kommende Praͤſentirte die Anmwartfchaft erhaͤlt. Zur 
Perception ſollen zuvoͤrderſt ſolche in Halle Studirende ohne Unterichied 
der Fakultaͤt gelangen, die aus des Fundators Geſchlecht, oder in Bluts⸗ 
verwandtſchaft von feinen Geſchwiſtern abſtammen, und zwar 'der Alrefte 
und naͤchſte zuerſt. In Ermangelung dieſer ſollen die Anverwandten 
der Ehefrau des Stifters, Dorothea Eliſabeth von Schlen, naͤmlich die 
Deſcendenten ihres Bruders Adam Leopold von Schlen auf' Greifen⸗ 
dorf, dies Benefizium :genießen. Wenn auch von diefen. feiner vorhans 
den‘, fol es den: armen Bürgerfindern aus. der Stadt DBelgern‘,- oder 
der Belgerſchen Nachbarfchaft, oder. aus dem Meißner Kreiſe, weiche: 
Theologie. fiudiren, verliehen. :werden: Die Perzeptionszeit dauert in 
der Regel zwei Sabre, ausnahmsweiſe drei und vier Jahre. Am erften 
Perceptionss und am erfien Prolongations s Termine hält der. Stipen— 
diat am Stiftungstage, den 4. Mat, eine lateinifche Rede, zu welcher 
durch .ein Programm einzuladen ift. ie Zinfen des gegenwärtigen 
Fonds betragen. 57 rtlr. 20 for. I fe 1wW en 

" ,0. 0.9 Das Suevefhe Stipendium.:. . 0 
.:. Dow Profeffor Dr. Gottfried Sueve oder Schwabe Aegirte 1000 vtir.. 

zu ‚einem Stipendium für .zwei Studiosos juris feines Namens, und 
aus feiner Familie, oder in deren Ermangelung für zwei Jura ftudis 
vende Juͤnglige aus Wittenberg, oder den. im Jahre 1715zu Kurſachſen 
überhaupt. gebätigen Landern.. Das Kollationsrecht üben gleichfalls die: 

.o 
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Profefforen der Wittenberger Stiftung aus, und das gegenwärtige Eins 
dommen:: beträgt 70 rtic. 20 for. 8 pf. et BEE 
7 U op) Der von Marfhallfhe Sonde, 
+ Benin Abotph von Marfhall, auf Altengottern in’ Thürkngen, legirte 
10630 rtir. zu einem fortdauernden Freitiſch für zehn Studirende, fünf 
Theofdgen und fünf Juriſten. Die Kollation fteht den Profefforen der 
Wittenberger Stiftung za; jedoch hat der Gefchlechtsältefte derer von 
Marſchall, welcher in Sächfifchen Landen wohnhaft und angefeffen ift, 
fünf Subjefte zu präfentiven, die vor Andern zum Genuſſe zugelaffen 
werden follen, in fo fern fie dazu fähig und würdig find. Zur Pers 
ception follen Überhaupt nur unbemittelte Studirende, gebürtig Aus den 
zum Königreich Sachſen vor 1815 gehörigen Landen, gelängeh.'' This 
ringer, und Söhne der Einwohner von Altengottern haben den Vor: 
zug. Die. Zeit des Genuffes iſt in der Regel drei: jahre, auch "wohl 
vier, Jahre, und obgleich der Genuß an den Beſuch' der Lniverfität 
Halle ‚gebunden. tft, bleiben die Deitglieder bed Seminars in Wittenberg 
doch. im Genuß. Anftatt des Freitifches werden gegenwärtig vierzehn 
Stipendien. zu 50 rtir., und zwar fieben für Theolögen und :fieben für 
Juriſten, vertheilt, von denen Einer jährlich eine Rede halken muß, 
wozu auch durdy ein Programm eingeladen wird. Die Einkünfte des 
Bonds betragen :736 rtir. 12 for. 9 pf. £ oo 
Be q) Die Straußfhe Stiftung. | 
Gottfried Strauß widmete 520 mfl. oder 455 rtlr. zur Fundation 
eines Stipendit für zwei bedürftige Studirende auf ein’ Jaht. Das 
KRollationsrecht ehe den. Profefforen der Wittenberger Stiftung zu, und 
die Einnahme beträgt 29 rtir. 6 fgr. O pf. ee 

ln, D Die von Einſiedelſche Stiftung... . - 
Abraham von Einfledel, auf Grandftein, Tegiite 500 ck. Zu einem 
Stipendium für zwei arme Studirende evangelifdjslutheriiher Konfefs 
ſton. Das Kolationsrecht ſteht dem Lehnsfolger des Stifters. auf dem 
Diittergnte Srandfteih bei Frohburg im Koͤnigreiche Sachfen, Ind wenn 
das Gefchlecht des Stifters nicht -mehr im Beſitze EM Nitterguts 
eyn follte, dem äfteften männlichen “Defcendenten bes. Fundators zu. 
eim Erlöfchen des von Einfiedelfhen Mannsſtamms ſaut bo8 2 As 

Lonsrecht an die Profefforen der. Wittenberger Fundatin. Die Dauer 
des. Genuſſes beftimmt der Kollator. Der Zinfenertiag iſt 30 rtlr. 6 fgr. 
a :..9 Die Deutfhmannfdhe Stiftund:.. / : -- - - - 
Dee Archidiakonus M. Jeremias Deurfhmann zu:. Wittenberg ‚vers 
machte 300 mfl. oder 262 reir.. 15 for. . zu einem Stipendium für einer 

. &tudinenden aus feiner Freundfchaft, oder:.einen. Bürgers. Sohn ‚aus 
Juͤterbogh auf zwei Jahre. Das Kollationsrecht wie ad q), die Eins 
nahme beläuft ſich auf 14 rtie. 23 ſgr. 3 pf. .. .3. 

EM Das Marpergerſche Stipendium. 
Chriſtiane Marie Vater, geb. Maͤrperger, des Profeſſors Dr. Va⸗ 

ter nachgelaſſene Wittwe, legirte 1000 rtir. zu einem Stipendtum für 
einen Studirenden evangeliſch⸗lutheriſcher Konfeſſion aus dem Marper⸗ 

ſchen Geſchlecht auf drei Jahre, in Ermangelung deſſelben fuͤr einen 
zur philoſophiſchen Fakultät gehörigen Privatdozenten, der feine andere 
genügenbe Unterftügung erhält, oder für einen unbemittelten Studiosus 
theologiae auf’zwei Jahre. Der Perctipient iſt eine Rede zu haften 
verpflichtet, in der Woche bes Sterbetages der: Seifterin. Das: Kols 
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lationsrecht wie ad g);.. der gegenwärtige "Binfenertung ift 53 zig. 
ZT fge. Ik pf. nn re: 

u) Die Baterfhe.-Stiftung . - . En 
Das von der Wittwe des Profeflors Dr. Vater, Chriftiane Marie 

geb. Marperger, geftiftete fogenannte Vaterſche Stipendium für einen 
tudigsus medicinge ayg der Familie des Dr. medic, Abraham Vater, 

in Ermangelung defielden für einen andern bedürftigen. und gefchickten 
Stad. medic, wurde mit 1000 rtir; fundirt. Der Dercipiene muß im 
dritten Jahre, am Oterbetage des Dr. Vater, am 18. November, eine 
lateiniſche Rede halten; mit der Kollation verhält es ſich wie ad .g), 
und die Ziafen des Fonds betragen ‚gegenwärtig GL. rtir. 3 fgr..2 pf,.; 
ee V Die Kornfailſche Stiftung. er 

Die verwittwete Gräfin Sohanna Luife Eleonora von Kornfaits 
Weinfeld, geborne Gräfin von Zinzendorff und Pottendorff vermachte 
1000 rtic. zu einem Stipendium für einen bedärftigen Studierenden. :der 
Mebtzin, weicher gute Vorkenntniffe, befonders in :humanioribus. befigt, 
und durch gültige Zeugniffe befcheinigt. Die Kollarar wie ad q), dey 
Zinfenertrag iſt 54 rtir. 19 for. I pf. Das Stipendium wird auüf drei, 
ausnahmsmeife auf vier jahre verliehen. -Der Percipient muß im 
zweiten Jahre eine Rede halten, zu welcher durch. ein Programm, eins 
zuladen if, und zwar am 12. Sjanuar, zum Andenken der. Stifterin. 
Ta) Das von Marſchallſche Stipendium,’ 

geftiftet von Sjohann Adolph von Marfchall auf Altengottein, Erbnrars 
ſchall in Thüringen und Fuͤrſtlich Saͤchſiſchen Hofrath zu Weißenfels 
für einen Studiosus theologiae mit: 2000 mfl. oder 875 rtir., wifb von. 
dem naͤchſten männlichen Anverwandten. des Stifters, weicher in Saͤch⸗ 
ſiſchen Landen wohnhaft und angefeflen ift, konferirt. Bei Erthetlung 
Bias Benefit ſoll vorzüglich auf Söhne der Serichtsunterthnnen des 
Kollators Nüdfiht genommen werben. . Der Percipfent muß das acht 
zehnte Lebensjahr erreicht haben, ein ausreichendes. Schulzeugniß bett 
bringen, und fich einer Prüfung von denjenigen, ‚welche der Kollator 
damit beauftragt, unterwerfen. Auch tft er verpflichtet, die Prediger⸗ 
ftelle innerhalb der Sächfifhen Lande, wozu der Kollator ihn einft: vos 
ciren wird, anzunehmen, wenn ſich ihm aber eine andere Gelegenheit 
zu einer Anftellung darbieten follte, ſolches dem Kollator zuvoͤrderſt an⸗ 
zuzeigen. Der Genuß dieſes Stipendii, gegenwärtig ‚jährlich -46.rtir. 
10 fgr. 9 pf. betragend, ‚dauert ſechs Jahre. .. “. .: 

7) Die Saergerſche Stiftung. 
Die von Johann Saerger mit 1550 ttfr. Kapital gefüfesten Sek 

pendien, welche zwei Studtrende evangelifch sTuthertfcher Konfeffion, von 
denen wehigftens Einer der Theologie ſich widmet, aus Kaͤrnthen ges 
bürtig, vorzüglich dortiger Bürgerfühne, fünf Jahre lang,’ nach vors 
gängiger Prüfung genießen follen, werden von dem Magiftrat zu Spi⸗ 
tal in Oberfärnthen vergeben. Wird von dort fein Stipendiat ernannt, 
fo konferiren bis dahin, daß es gefchicht, die Profefloren der Wittens 
berger Bundatton, mit Veruͤckſichtigung des ſtiftungsmaͤßtgen Vorzugs⸗ 
rechte. Das Einkommen des Fonds beläuft ſich jetzt auf 
24 fgr. 4 pf. eo. | 

Der Ungarifhe Fonds. 
Diie vom D. Deorg Dipartis Caſſai zu Wittenberg ı 
3 for. I pf, fundirten Benefizien *-"-" Fonds durch Di 
Stiftungen der Frau Juliane Kı aczy de E 
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H’ttke., und dei Dr. Mathias Temlin von’ 480 tie: Kapital einen 
Zuwachs erhalten habe, werden von den Profefforen der Wittenberger 
Stiftung verliehen. Die Stipendien follen nur legitimirten Studirens 
den aus Ungarn, den bedürftigften, ‚vorzugsmwelfe Theologie Studirenden 
auf drei Jahre bewilligt werden, jedoch kann die: Perzeptiongzeit noch 
auf zwei: Jahre verlängert werden. Die Kinder derjentgen Ungarn, 
welche Etwas zu diefen Benefizten legirt haben, oder ſolches zu thun 
Willens find, haben vor Andern den Vorzug. Wen: Einem der Sti⸗ 
pendiaten, welcher allenfalls durch das Loos zu beftimmen, fol jährlidy 
eine Tateinifche Rede gehalten‘ werden. -Sjeder Stipendiat muß fih in 
den drei Terminen einen Abzug von einem Dufaten, und für die Pros 
fongationgzeit von einem ‚Speziesthaler, zur Vermehrung des Fonds, 
efaͤllen laſſen. Das nach Abzug der ee ap 
teibende foll dergeſtalt gleich vercheilt werden, daß der, jaͤhrliche Ans 

theil eines: jeden Stipendiaten den Betrag: von: 100 rtlr..:nicht übers 
ſteigt, aber auch nicht weniger als 50 rtir. hetraͤgt. Erſparniſſe werden 
zur Vermehrung des Fonds verwendet. Auſſerdem ſoll jedem Percis 
hpieuten ven der Perceptionszeit 2 rilr., und von der Prolongqtlonszeit 
Ein Thaler. zur Vermehrung der Ungariſchen Bibliothek abgezogen wer⸗ 
den, und iſt auch jeder. Derfelben verpflichtet, nach ſeiner dereinfligen 
Anfteltung . jährlich Einen Thaler zur Vermehrung: des Fonds ‚dahin 
einzuzahlen. Der Fonds befigt, gegenwärtig ein ‚jährliches Einfommen 
»0n.596 rilr. 15 for. TO Pf. nn el 

Sin... 02) Die Poldtſche Stiftung. : or ln 

2 Nach der Stiftungsurfunde hat Mathias Poldt zu Kollatoren bes 
ſtimmt: die männlichen: Defcendenten.. des evangeltfchen Predigers Ans 
dreas Torkos zu Raab. in Ungarn, und. nach deren Abgang die Agna⸗ 
ten deſſelben, in fo fern fie‘der teinen evangelifchen Lehre zugethan ſind. 
In Ermangelung derſelben aber fällt ‚das. Kollaniondreht an die Pro: 
fefforen der, Wittenberger‘; Stiftung. Das: Stiftungsvermögen betrug 
urjpränglich 1333 rtlr. 10. fer, aus deren Zinfen ein Stipendium für - 
Studirende. evangelifch «.etherifcher. Konfeffien; :norzüglich aus der Fa⸗ 
milie des: evangelifchen. Predigers Andreas : Torkos zu Raab gebildet 
werden foll. Wenn ſich feine Studirende says: diefer Familie: melden, 
fo koͤnnen andere eigentliche Ungarn, vdrzuͤglich Predigerſoͤhne, amd in 
deren Ermangelung Deutiche jur. Perzeption gelangen. . , SchIemafen, 
Wenden und Kroaten find aber ausgejchloflen.. Die: Mauer des Stis 
pendii iſt auf drei Jahre beftimmt, „jedoch - kann fie ‚noch auf ein oder 
anderthalb Jahre verlängert. werden, und während diefer Verlängerungss 
eit. £ der Percipient in ber Wahl der Univerfität, nicht seichränft, 
Kin. alle das Stipendium erledigt bleibt, werden die Zinfen geläms 
melt und, demjenigen zugelegt, was der näshfifolgende Hercipient zu er⸗ 
halten, hat, Die Zinſen des‘ gegenwaͤrtigen Stammkapitals betragen 
143 vtlc. 16. ſgr. 9 pf. nn R en 

—1 

nn 3) Das Aenvitxriunmn 
erhält von der Univerſitaͤts verwal zu, Wittenberg einen Zuſchuß von 
456 rHiri — Die Wittenberger: Stiftungen betragen daher: . 

a) die Königlichen Stipendien . „ . . 1700 ttlr. — ſar. — pf. 
b) dte afademifchen Stipendien « =: :3579 ss 75 8: 
c) das Konviktorium ren 456 es — * 

Bu berttäg 736 ss 75 84 
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. ; Uebertrag 5735 rtle. 7 fr. Spf. 
dazu nun fommen zur Verpflegung Franfer und ' 

armer Studirender, wie oben angeführt : 350 ss —ı — ⸗ 
ferner die urfprünglih Hallefhen Stiftängen 469  s 26, 11s 
endlich die. afademifchen Freitifhe - - - - 6329 ı —⸗ — ⸗ 

- = zufammen 12884 rtir. Afgr. 7'pf. 
welche mithin zum Zwekke der Unterſtuͤtzung huͤlfsbeduͤrftiger und wir 
diger Studirender auf der vereinten Univerfität Halle: Wittenberg jährs 
lich verwendet werden. ZZ. ge 

8 Nachricht von einigen, niche direkt für die Studirenden 
befiehenden Inſtituten ao lthätigen Sciftungs— 

onds 

a) Das Zeidlerfhe Wittwenhaus. te 
Das Inſtitut it von der Wittwe Zeidler, geb. Becker, im Jahre 

1726 mit einem Haufe und 1000 rtv. Kapital fundirt worden. In 
das Haus follen vier arme Wittwen, welche fi des Bettelns ſchaͤmen, 
aufgenommen, und jeder, neben der freien Wohnung, wöchentlich 5 fgr. 
verabreicht werden. Mac) einem fpäteren Minifterialrefcripte vom 14, 
September 1827 werden die Wittwen in Kranfheitsfällen mit ärztlicher 
Pflege und aufferordentlicher Unterftügung, und wenn der Fonds dazu 
ausreicht, mit einem Zufhuß zur Anſchaffung des Feuerungsmaterials 
verfehen. Das urfprüngliche Kapital iſt durch das. Heſſeſche Legat von 
50 rtir. Kour., und durch das GSottfchalfifche von 500 rtir. Gold, aufs 
ferdem noch durch Erfparniffe bis auf 2806 rtir. Kapital mit 114 reie. 
22 far. 2 pf. Zinfen geftiegen. ' 

b) Das Lenzeſche Legat, u 
Die Ztiftung war an den ohne Leibeserben erfolgenden Tod der beiden 

Teftamentserben gebunden. Nur der Antheil des einen fiel mit 3000 reife. 
der Stiftung zu. Die Zinfen erhält ftiftungsmäßtg ein Profeffor in Halle, 
als Honorar für ein halbjährlich zu leſendes Kollegium über die richs 
tige Auslegung der heiligen Schrift. Sollte fih in Halle fein Profefr 
for dazu: verftehen, fo fallt es an die Univerfität zu Sranffurt, ſodann 
nach Königsberg. Im Fall die fliftungsmäßige Verbindlichkeit auch an 
diefen Drten nicht erfüllt wird, foll ein Stipendium für Theologie 
Studirende aus der Lenzefhen Familie, und bei biesfälliger Konkurrenz 
dem älteren Famtliengliede mit den Zinfen gezahlt werden. Der Sonde 
beträgt gegenwärtig 3256 rtlr. mit 130 rtir. 7 far. 2 pf. Zinfen. . 

co) Der Fonds der theologiſchen Fakultaͤt. 
Ueber. das Entſtehen diefes Vermögens und den urfprünglichen Zweck 

der Verwendung find Feine aftenmäßigen Verhandlungen mehr aufzus 
finden. Nur in den älteren Rechnungsbücdern findet fich verzeichnet, 
daß bei der Stiftung der Univerfitäat Halle der theologiſchen und philos 
fophifchen Fakultät gemeinfchaftlid ein Kapital von 3600 rtir., als ein 
Gnadengeſchenk, Allerhöchften Orts bewillist worden, in deffen Zinfen 
von jeher die ordentlichen Profeſſoren diefer beiden Fakultäten pro rata. 
ſich getheile hätten. Das Vermögen iſt gegenwärtig getheilt, und bes 
fteht der der thenlogifchen Fakultät zugehörende Antheil in 2098 rtlr. mit 
83 rtir. 27 for. Zinfen; dagegen 
d). der Fonda. der philofophifhen Fakultät in 1600 reir, F 
pital.umd 64 rilr. jährl. Zinfen. — Die Einnahme der a) Bis d) erw⸗ 

v o 
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Fonds beträgt in Summa 392 rtir. 26 for. 4 pf. Hierzu kommt 
noch zur Erwähnung: _ oo. 

e) Die Jahnſche Stiftung - 
Die vom Dr. Johann Wilhelm Friedrih Jahn, weiland Koͤnigl. 

Polniſchem und Kurfuͤrſtlich Saͤchſiſchem Hofmedikus, und Albrecht Frie⸗ 
Deich Gregori, Kaufmann zu Dresden, zu beſſerer Betreibung des Stu⸗ 
diums der Anatomie mit 700 rtir. fundirte Stiftung wird von den 
Drofefforen der Wittenberger Stiftung in Halle dergeſtalt vermaltet, 
daß, wie es früher zu Wittenberg gehalten worden, die beiden Profefr 
foren der Anatomie und Chirurgie auf der LUniverfität Halle-Witten⸗ 
berg zu gleichen Theilen, zur Anfchaffung anatomifch schirurgifcher In⸗ 
firumente, den jährlichen Zinsertrag — gegenwärtig 32 rtlr. 6 for. — 
erhalten; beide Profefforen aber verpflichtet find, für die zweckmaͤ⸗ 
ige Aufbewahrung und Sinftandhaltung diefer Inſtrumente Sorge zu 
tragen. . 

f) Die Vogelſche Stiftung. 
Die Unterftügung, welche bie vermittwete Helene Gertrud Dr. Vogel 
in Wittenberg den Wittwen und Waifen Wittenberger Univerſitaͤtsver⸗ 
mwandter, und vorzugsweife für Die Wittwen und Waiſen der Profefforen 
der Juriſtenfakultaͤt mit 100 rtir. Kapital geftiftet hat, behalten die Witt: 
wen auf Lebenszeit, und die Waiſen bis zum zurücfgelegten vier und 
zwanzigſten Lebensjahre, oder bis fie ſich verheirathen. Das Kollatione: 
recht wird von den Profefforen der Wittenberger Stiftung in Kalle 
ausgeuͤbt. Der Ertrag der Stiftung {ft 5 rtlr. 9 for. I pf. 

| & Die Dftermannfhe Stiftung. 
Das von Anna Maria verw. Drofeffor Oftermann, geb. Strauß, 

zu Wittenberg im Jahre 1697 mit 200 rtir. Kapital geftiftete Bene 
—* welches eine unbemittelte Wittiwe- eines Profeſſors der philoſo⸗ 
phiſchen ‚Fakultät zu Wittenberg, oder in deren Ermangelung eine bes. 
dürftige Wittwe eines Diakoni oder Schulfollegen erhalten foll, iſt von 
derjenigen Perfon aus der Familie der Stifterin, welche thr zunaͤchſt 
verwandt ift, zu Fonferiren. Wenn feine Blutsfreunde der Stifterin 
mehr vorhanden find, fo wird das Benefizium für die Profeflorenwitts 
wen von den Profefforen der Wittenberger Fundation vergeben, und 
fönnen auch Wittwen der zur philofophifchen Fakultät gehörenden Pro: 
fefforen der Wittenberger dundation zum Genuſſe diefer Unterftüßung 
gelangen. Dagegen ift in Ermangelung einer perceptionsfaͤhigen ‘Pro: 
fefforenwittwe, von den Direktoren des Predigerfeminarit in Witten: 
berg, anftatt der erlofchenen Familie der Stifterin, die Witte eines 
Diakoni oder Schullollegen zu ernennen, welche diefes Benefizium zu 
empfangen hat. Die gegenwärtige Einnahme beträgt 3 rtir. 18 for. 

h) Die Neefefhe Stiftung. 
Auch dieſe Familienſtiftung des vormaligen Leibarztes Dr, Johann 
Neefe zu Dresden iſt hier noch anzufuͤhren. Nach dem Teſtament des 
Stifters vom 4. Septör. 1570, und dem ſpaͤteren Rezeß vom 22. Febr. 
665, find von dem Zinfen des Fonds fechs Stipendien gebiidet, 

weiche vorzugsweile an Mitglieder aus der Verwandtfchaft des Stifs 
ters und feiner Ehegattin verlichen werden. Nächft diefen follen zum 
Senuß fommen folche, die ans Chemnig gebuͤrtig find, endlich in deren 
Ermangelung auch andere Studirende auf der Univerfität Wittenberg, 
jest Halles Wittenberg. Bon dieſen fechs Stipendien find vier für 
Studirende der let genannten Univerfität beftimmt; die beiden letzten 



koͤnnen aber, nach dem Rezeß vom 5. Oktober 1662, nuch im Leipzig 
bezogen werden, und find die fogenannten Acceflionsfiipendien Die 
Verwaltung des Fonds flieht der Kaſſe des Königlich Säcfifchen Vi 
niſterii für den Kultus und öffentlichen Unterricht in Dresden zu, und 
die Kollatur fiiftungsmäßig einem Mitgliede der genannten Familie, 

9 Nachricht Aber die Statuten. 
Nene Statuten der vereinigten Univerſitaͤt Halle s Wittenberg 

find Bis jege nicht vollzogen und publizirt, und muß daher ber Abs 
druck 'derfelben bis zu ihrem Erſcheinen, als ein Nachtrag zu diefem 
Werke, ausgefeßt werden. Die dlteren Privilegien und Statuten 
der Liniverfitäc Halle behalten Indeffen, auch wenn ſie durch die noch 
zu erwartenden neuen Statuten erfeßt find, doch ein bifkarifches In⸗ 
tereſſe, und folgen dieſelben daher hier aus Idhann Chriſtoph von 
Dreyhaupt's Befhreibung des Saalkreiſes, Halle, 1755. II Bde 
fol.. um fo mehr, als das eben genannte Werk bereits felten zu wer 
den anfängt. 
A. Programma, Seren. Electoris Friderici III, nomine, 
‚ante Inaugurationem Universitatis Fridericianae 

on conscriptum, d. 5. Jun. 1694. u 
Fridericus III. Dei Gratia Marchio Brandenburgicus, Sacri Ro- 

mani Imperii Archi- Camerarius .et Elector etc. etc. Quantum boni 
mortalibus literarum et gravissimarum doctrinarum cultus, aut damni 
illarum neglectus ferat, omnium seculorum exemplis atque memoria 
proditum est. Liberalibus enim disciplinis at studiis debetur, 
quod plurimae Gentes mitioribus ingeniis eultioribusgque utantur mori- 
bus, et ea: faeiant sentiantque, quibus ad Reipublicae salütem ac 
stabililatem, omneque optimarum et praestantissimarum rerum Äncre- 
mentum, magni et praeclari fructus adferuntur. Nisi enim illud mu- 
nus atque beneficium fuisset, “que traducti bomines ad civilem vitam 
sunt ei ad mödestiam, borrida omuia atque inculta forent, et tristis 
ubique rerum humanarum. facies: uti .in iis populjs superesse vide- 
mus, qui.alien: a literis ac studiis- liberalium artium et scientiarum 
sunt. -Barbarie enim. et immanitate laborant, relicta longe post tex- 
gum humani generis securitate, pulcherimoque et saluberrimo vitae 
umanae praesidio et ornamento destituuntur. Quanto .. felicioreg 

contra habendi sunt, qui incultam illam illuviem sapientiae praeceptis 
absterserunt, qüae; quod non aliunde quam ex Jiberalium artium 
disciplinis atque doctrina petuntur; utique illis imputandum est, 
quod hominum animi meliores hant, et facilius ad bonum rectüm- 
que, hoc est ad humanam felicitatem et tranquilliorem Reipublicae 
statum: perducantur. .Proinde ab: illo tempore, quo Nos Divina: Pio- 
videntia potiri: rerum voluit, in eam meniem senteatiamque Deo 
duce ingressi samus; ut cum pace et justitia felix etiam literarum 
omniumque optimarum disciplinarum cultura apud quoseunque di- 
tioni hostrae subjectos conservetur, ac imajora etiam capiat incre- 
ments, Equidem initio statim imperli nostri, gravissimo, quo etiam- 
num tota paene Europa ardet, bello impliciti sumus, ad quod sus- 
tisendum ‘et alendos numerosos Exercitus, immensi Nobis sumptus 
factendi sunt; iantum tamen abest, ut inter graves ac Becessärias 
beilorum euras a litterarum atque humaniorum ‚disciplinarum cul- 
tura absterreamur, ut potius höc ipso tempore, in medio tubarum 
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acäthorum clangore, novum Munrum templum,.: pro Nostro in 
bonas artes amore, Halae Saxonum excitandum susceperimus, Consi- 
üum,:quod ultra centam et quimquaginta abhinc annos Albertus, Mar- 
chio Brandenburgicus, idemque Archiepiscopus Moguntinus et Magde- 
burgensis, ceperat, et cansequentes Archiepiscopi, plerique Majores nostri 
nunquam deposuerant; id perficiendum atque exequendum divina be- 
nignitas Nobis- reservavit. Habemus'quidern sub -ditiene Nostra non 
unum, sed plura, Universae doctrinae .domicilia, .et jam olim Regio- 
montanae, Viadrinae et Tuiscobyrgenses Camoenae satis inclaruerunt, 
eed nec Ducatui nostro: Magdeburgensi deesse volumus,: ut ubique 
angenia formentur, quae. in —* aliquando prodire, et publicae rei 
feliciter operari, queant.. Haec agitantes Nos tristia alibi Musarum 
fata magis excitarunt, ut. quo tempore communis totius fere Eu- 
zopae hostis antiquissimam Germaniae Academiam Heidelbergam, in- 
eensa et direpta urbe funditus  everterit, certam oppressis et extor- 
zibus Camoenis perfugium praebeamus, novumque üsdem constitua- 
mus receptaculum. Hanc vero novam sapientiae arcem in civitate 
nostra Halensi esse volumus, ipsa laci opportunitate ad hoc institu- 
«um invitati. Nam sive sftus’'amoenitatem et clementiam aëris ac 
salubritatem 'spectes, sive urbis et aedıficiorum praestantiam et conı- 
moditatem intuearis, sive rerum quae ad vitae humanae usus et cul- 
ton -pertinent, copiam consideres, sive conjunctam cum incredibili 
Inguae germanicae nitore et castitate venustatem morum et elegan- 
tiam ingenii, qua praediti sunt cives et incolae, conspitias; non, si 
‘optio daretur, potuisset ullus ad capessendum ingenii cultum, et ad 
perpoöliendos sapientiae et elegantiae studiis omnıum Ordinum juve- 
nes,‘ accommodatior aut opportunior locus reperiri; Felicior suc- 
Tessus illorum, quae diximus, frdem facıt. Vix enim de condenda 
si ‘Academia. deliberatum Nobis. fuerat, cum nobilioris. juventutis 
tantus undique concursus ad eam fieri coepit, ut statim. cum anti- 
fais et florentibus Academiis de numero certare potuerit. Laeto 
ve 'auspicio excitati .operam 'dedimus, ut tanti ominis primordia 

ad perfectum consummatumque statum perducantur. Impetratis ergo 
ab: invictissimo Imperatore. nostro Leopoldo privilegiis amplissimis, 
et convocatis undıque et pluribus convocandis perspeciae virtutis 
ac doctrinae viris, qui juventutem, regant, et optimis disciplinis in- 
stituant, tum etiam constitulis linguarum peregrinarum et elegantio- 
ram, artis equestris, et reliquarum artium, quae corpus ornant ac 
fuvenilem. aetatem perficiunt, 'excercitiis publicis; ad complementum 
pulcherrimae rei pertinere censemus,: ut decoris nova haec Academia 
ritibus inauguretur. Solennitati huic Calendas Julii, Natalem, no- 
strum diem destinamus, ut quae Lux Nobis prima propitio coelo 
fuit, eadem auspicalis sıt Academiae Nostrae Fridericianae, ac vitam 
et initium quibusque disciplinis, et quae inde nascuntur, honestati 
morum, et felicitati publicae .praebeat, Ad quam laetissimam festi- 
vitatem omnium ÖOrdinum, et omnis aetatis ac dignitatis homines, 
qui optime huic instituto favebunt, non tantum invitamus, sed prae- 
terea omnibus, qui bonas literas aestimant, notum facimus, Halensem 
Nostram Academiam, tam ÜCaesareae Majestatis, quam Nostris pri- 
vilegüs, ita nunc ornatam, et iis ad docendum discendumgque neces- 
sariıs rebas instructam esse, ut universitas artium ac disciplinarum, 
quibus mens humana erudiri solet, affatim inde peti atque excipi 
possit. Quibus bonis, quae omnibus patere jubemus, quicunque 
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uti in suum- kuorümeiue 'tommedum volett, üis: clemientiam ‚nbstrarz 
atque praesidium pollicemar. Deum Autem Optimum. ‚maximum, sta. 
torem atque servatorem'scholarum et’ Academiarum, veneramur , mt 
omnia, quae in: publico hoc sapientiae templa.tradentur deincepg et 
addiscentur, in divinae Majestatis.gloriam, in Ecelesiae Reique publisae 
salutem et literäriae rei: decus ac. oraamentum. perpetus -vortant, 

Halae Saxonum die V, (15.) mensis Junii An. IPCXCIV.. 
4 Pa . 2..131 

B. Kayſers Leopoldi Privilegium der Uniderfität Halle 
ertheilet,. d. 19.’Octobr. A0. 1693. . .-.: 

Leopoldus, divina favente clementia. Electus Romanorum Im- 
perator semper Augustus, ao Germanjae,; Hungariae, Bohemiae, Dal- 
matiae, Croatiae, Sclavoniae, etc, Rex, Archidux Aystriae, Dux:Burs 
gundias, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae etc,‘ Marchig, 

oraviae, Dux Lucemburgiae ac superioris et inferigris Silesiae, 
Wirtembergae et Teckae, rinceps Sueviae, Comes Habepnreis Tyr 
rolis, Ferretis, Kyburgi et: Goritige, -Landgravius, Alsatjiae, Marcbig: 
S. Romani Impersi, Burgovjae, ac..superioris et :inferigris ; Iuusatiae,, 
Dominus Marchiae Sclavonicae, Bortus Naonis et Salinarum, etc, agao-: 
scimus et notum facimus tenore 'praesentium universis. Postquam. 
Dei praepötentis concessu ac munere, ad supremum Najestatis Im- 
perialis fastigium evecti sumus, ofhcii nostri munug qumprimis Fer 
quirere existimamus, Majorum nostrorum Romanprum .Imperatarum: 
ac Regum (qui inter alias supremiae potestatis curas „.hanc praeg/pue, 
dignitate sua dignäm existimarunt, ut varıa in S. Romano Imperig. 
Gymnasia, Academias, et universalia studia instituereni, fuudarent, 
et confirmarent) exemplo sollicite curare, ut liberalium artiym ac. 
scientiarum studia, quae ad Reipublicae gubernationem et: canserva- 
tionem hecessaria. et 'opportuna sint, excolantur, et convenientibug 
honoribus ‚ac praemiis excitentur, ziostroque auspicio felicra jncre- 
menta consequantur, Cum igitur Serenissimus Fridericus, Marchio 
Brändenburgensis, Magdebürgi, Stetini, Pomeraniae, CGassubiorum et. 
Wandalorum Dux, Burggravius. Norimbergensis, et Princeps Halber-. 
stadıi, Mindae et Caminae, Comes: in Hohenzollern, $. Romani Im-, 
perit Archi-Camerarius, Princeps Elector et Consanguineus noster 
charissimus, bumiliter Nobis exposuerit, sibi jam pridem in eam 
curam incumbentji, qua ratione hideles suos subditos siognlari quo- 
dam beneficio affıceret, cujus fructus non unius esset aevi, neque 
in präesentes tantum redundaret, sed aetatem ferre, et in posteros 
derivari posset, occurrisse 'animo, nihil aeque ad solidam, et, impe- 
rantium et parentium felicitatem conducere, quam si rogitationes eo 
convertantur, ut Juventus, praesertim in maturiorem adolescens ae- 
tatem, postquam prima studiorum tyrocinia in scholis inferioribus 
feliciter deposuerit, celsioribus disciplinis mancipetur, ac: optimis 
quibuscunque artibus imbuatur, et sub oculis ac in conspeciu, quasi 
Parentum ım eos mores formetur, qui Deo grati, Reipublieae utiles 
esse possint, Sed cum inter cetera, yuibus haec 'acquiratur -felici-, 
tas, primum sibi locum vindicent sublimiores Seholae, tanquam of- 
ficinae necessariae, quae prodeuntes ex Ludis litterarlis adolescentes 
excipiant, ad studia reconditiora et superiores disciplinas mann, quask 
ducant,., tandem probe excultos ad capessenda Reipublicae munia, 
tanquam ex penu depromant; Ac demisse nos proinde dittus Sere- 
nissimus Princeps. Elector rogarit, ‘cum paene solus inter inferigriz 
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Saxonise Principes tali aliquo utilissimo Seminario destitutus sit, 
quatenus sibi potestatem concedere elementer dignaremur, ut in civi- 
tate sua Halae Saxorum, in Dücatus Magdeburgensis territorio sita, 
et S. Romano Imperio subjecta, tale sublimius Gymnasium sive Aca- 
demiam erigere possit, quae quoad privilegia et immunitates cum 
aliis- per Germaniam, Italıam et Gallias privilegiatis Studiis (salva 
tamen semper nostra auctoritate, salva itidem dicti Principis Electo- 
ris supplicantis et successorum suorum .suprema jurisdictione) aequo 
ure censeatar, in qua erigenda Academia singularum facultatum 
rofessores potestatem habeant, praevio et rigoroso examine Docto- 

rum, Licentiatorum, Magistrorum et Baccalaureorum titulos dignis 
et bene meritis elargiendi, qui quidem per eos promboti singalis gratiis, 
favoribus ‘et privilegiis, prout in aliis Universitatibus ejusmodi gra- 
dibus insigniti utuntur, Ki, potiri et gaudere; praeterea Doctores 
et Scholares in erigenda Academia cum consensu saepe fati Princi- 
is Electoris et Successorum suorum statuta condere, ordinationes 
acere, ned non Pro-Reciorem et Pro-Cancellarium (manente pe- 

nes Principem Electorem, uti fundatorem, et successores suos, digni- 
tate Rectoris et Cancellarii) aliosque Offhciales Universitatis creare 
possint et valeant; Ut insuper in eadem Universitate Rectoratus 
munere funeturus Comitiva Palatina exornetur, Sibique Principi Elec- 
tori supplicanti venia concedatur conferendi arma et insignia singu- 
lis in Academia constitaendis Facultatibus; Nos pro singulari et be- 
nigua nostea, quam erga Serenissimum Principem Electorem Bran- 
denburgensem gerimus, affectione, ejusdem precibus in hunc, qui 
sequitur, modum benigne annuendum duxerimus (prout hisce cle- 
menter annnimus) ac proinde Dilectioni suae potestatem erigendi 
in praetacta civitate nobis et S. Rom. Imperio subjecta, sublimius 
Gymnasium sive Academiam ac studium Universale omnium LL. 
AA. ac Scientiarum in quovis Gymnasio Universitate sive Academia 
per universas nostras et S. Romani Imperii ditiones publice proponi 
ac doceri solitarum, clementer coneesserimus, quemadmodum bisce 
animo deliberato,- ac maturo desuper habito consilio ex certa scien- 
tia facultatem: et potestatem praefatam concedimus et elargimur, ita 
videlicet, ut ıd Gymnasium sive Academia ac studiorum ÜUniversitas 
per dictum Serenissimum Principem Electorem Halae Saxonum (sine 
tamen praejudicio vicinarum Universitatum) erigi ac fundari possit 
et valeat, et quandocungue erecta fuerit cum Omnibus in ea com- 
prehensis Professoribus, Doctoribus, Scholaribus, adeoque universa 
pube literis ibidem operam navante, aliisque ad eam pertinentibus 
ersonis, aequo jure censeatur, pari dignitate aestimetur, omnibusque 

immunitatibus, privilegiis, libertatibus, honoribus, franthisiis, sicut 
aliae per Germaniam Üniversitates, earumque membra, utatur, frua- 
tur, potiatur et gaudeat, Volentes, et eadem autoritate nostra Cae- 
sarea decernentes, quod Professores et personae idoneae per memo- 
ratum Principem, Illiusve ad hoc delegatos deputandae, possint et 
valeant in praedicta Universitate, seu Studio Universali profiteri, 
et Lectiones, Disputationes atque Repetitiones publicas facere, Con- 
clusiones palam disculiendas proponere, interpretari, glossare et di- 
lucidare, omnesque actus scholasticos exercere eo modo, ritu et or- 
dine, qui in ceteris Universitatibus observari sole. Porro cum 
ipsa studia eo feliciori gradu procedant, et majus sumant incremen-' 
um, si ingeniis et disciplinis ıpsis suus honos, seu dignitatis gradus 



staiuster ei emeriti aliquando digna laborum suorem praemia conse- 
—— statuiscus et ordinamus, ut per collegia Doctoram seu Pro: 
essoreum, electis ad ıd idaneis et prae ceteris ezcelleatioribus, a 
quis ad sumendam palmam certaminis sui idonei jadicati fuerint, adhi- 
bitis prius per ipsos Doctores et Professores pro more et consuetu- 
dine solennitatibus et ritu in caeteris Universitatibus observari 20- 
litis, rigoroso et diligenti examine (in quo conscientias ipsorum 
Professoram onerari volumus) eos, qui se examini submiserint, at- 
que pro more et juxta statuta Scholarchis per aliquos dignos et ho- 
nestos viros praesentari se fecerint, possint ad ipsum examen admitt], 
et invocata —— S. gratia examinari, et si hoc modo habiles 
idonei et suflicientes reperti atque judicati fuerint, Baccalaurei aut 
Magistri vel Licentiati vel Doctores, pro uniuscujusque scientia et 
doctrina creari, et hujusmodi dignitatibus insigniri, nec non per bi- 
reti impositionem, et annuli ac osculi tradilionem ceterisque Consuo- 
tis solennitatibus investiri, et solita ornamenta atque insignia digni- 
tatum praedictärum eis tradi et conferri; quodque Baccalaurei, aut 
Magistri vel Licentiati vel Doctores in eadem Academia promoti et 
promovendi, debeant et possint in omnibus locis et terris S, Ro- 
mani Imperii et ubique terrarum et locorum lihere omnes actus Pro- 

.fessorum, legendi, docendi, interpretandi et glossandi facere, ques 
ceteri Professores, Baccalaurei, Magistri, Licentiati et Doctores in 
aliis Studiis privilegiatis promoti et insigniti et exercere possunt & 
debent, de jure vel consuetudine, 

Praeterea recipimus eandem Universitatem a saepe nominato 
Serenissimo Principe Electore in Ducatu suo Magdeburgensi, wt 
supra erigendam in nostram et successorum nostrorum, Romanorum 
Imperatorum et Regum singularem protectionem, salvamguardiam 
atque patrocinium, volumusque et decernimus per praesentes, quod 
Scholastici dignitatem seu gradum aliquem in dicta Universitate as- 
sumpturi gaudeant et potiantur, uti, frui, gaudere et.potiri possimt 
et debeant omnibus et, quibuscunque gratiis, honoribus, dignitatibus, 
praeeminentiis, immunitatibus, privileßüs, franchisiis, concessionibus, 
favoribus et indultis, ac aliis quibuslibet, quibus Universitas Heidel- 
bergensis, Tubingensis, Coloniensis, Ingolstadiensis, Friburgensis, 
Rostochiensis, Julia Helmstadiensis, Argentoratensis, ac alia Studia 
rivilegiata, ac Doctores, Licentiati, Magistri, Bacealaurei et Scho- 

astiei in supra dictarum facultatum uns vel altera isthic promeotl, 
aut aliqua dignitate seu gradu insigniti, gaudent, utuntur, (rauntay 
et potiuntur quomodolibet, consuetudine vel de jure. Non obıtan- 
tibus aliquibus privilegiis, indultis, praerogativis, gratiis, statetis, or- 
dinationibus, exemptionibus, aut aliis quibuscunque in contrarium fa- 
cientibus, quibus omnibus et singulis ex certa nostra scientia, animo 
deliberato et motu proprio, per hoc Diploma nostrum derogamus 
et derogatum esse volumus, dummodo tamen nihil scandalosum vel 
bonis moribus contrarium, aut S. Romani Imperis Constitutionibus 
adversum, sive Professore sive Studiosi, ibidem doceant vel seri- 
bant, aut doceri, scribi, in Leetionibus aut Disputationibus publicis 
proponi, aut scripto vel libris sive clam, sive palam vulgari per- 
mittant, 

Concedimus insuper et elargimur benignam facultatem ae pote- 
statem,, ut Doetores et Scholares in erigenda Universitate existentes, 
ad exemplum reliquarum Academiarum, praevio tamen comsensu SBepr 
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fatâ Friderict, Principis Electoris Brandenburgensis,. Ejusque suc- 
cessorum, statata condere, ordinationes facere,'nec non Pro +Recto- 
gem. ac Pro-Cancellarium (quippe a libero Principis Electoris, uti 
Fundatoris, ejusque successorum arbitrio et beneplacito dependere 
volgmus, ut sibi ipsismet dignitatem Rectoris et Cancellarii reservent, 
auf $i et 'quoties voluerint, Universitati liberam et aliis Universitatibus 
«onsuelam eligendi Rectores et Cancellarios facultatem elargiantur ) 
nec non alios Ofhciales pro lubitu et exigentia Creare et facere pos- 
sint et valeaut, Quo etiam nominatus serenissimus Princeps Elector 
Brandenburgensis, Kjusque successores, benignam auimi Nostri pro- 
pensionem, quoad hanc erectiönem et fundationem magisque expe- 
ziantur, motu, seientia et auctoritate, quibus supra Pro-Rectori ad 
eum, quo diximus, modum constituendo vel eligendo, sive Rectora- 
tus munere deinceps in eadem Universitate quoquo tempore fun- 
cturo Gomitivam Sacri..Lateranensis Palatii, Aulaeque nostrae Cae- 
&areae et Imperialis- Consistorii contulimus, dedimus, et elargiti su- 
mus, prout tenore praesentium clementer conferimus, damus et elar- 
gimur, eumque aliorum Comitum Palatinorum numero et consortio 
gratiose aggregamus et adscribimus. 
'‚..ı Decernentes et hoc. Imperiali statuentes Edicto, quod ex hoc 
perpetuo. deiaceps tempore, donec et quamdiu dicti Pro-Rectoris 
muneri praefuerit, infra scriptis privilegüis, gratlis, juribus, immuni- 
*atibys,. hogpribus, exemptionibus, consuetudinibus et libertatibus, 
uti, frui et gaudere possit et valeat, prout iisdem ceteri Sacri La- 
teranensis Palatii Comites hactenus usi et potiti sunt, seu quomodo- 
dibet‘ utuntur et potiuntur, consuetudine vel de jure. Ac inprimis 
mt possit et valeat, per totum Romanum Imperium et ubique loco- 
zum ac terrärum ‚Notarios publicos, seu Tabelliones et Judices or- 
dinarios .creare ac facere,. et universis personis, quae fide dignae, ha- 
biles et idpneae fuerint (super quo conscientiam ejusdem Pro-Re. 
ctoris oneratam volumus) Notariatus seu Tabellionatus et Judicatus 
Ordinarii officium concedere et dare, ac eos eorum quemlibet per 
pennam et calamarinm, prout moris est, de praedictis investire, 
.dummodo tamen ab iisdem Notariis publicis seu Tabellionibus et 
Judicibus Ordinariis per eum creandis, ac eorum quolibet vice ac 
nomine Nostro et Sacri Imperii, et pro ipso Romano imperio de- 
bitum fidelitatis recipiat corporale ‘et proprium juramentum in hunc 
‚videlicet modum: Quod erunt .Nobis, et £ Romano Imperio, omni- 
busque successoribus Nostris Romanorum Imperatoribus, ac Regibus, 
Jegitime intrantibus, fideles, nec unquam intererunt consilio,..ubi no- 
ætrum pericylum tractetur, sed bonum et salutem nostram defendent 
fideliter, et promovebunt, damnaque nostra pro sua possibilitate veta- 
‚bunt et’ avertent. Praeterea Instrumenta omnia tam publica, quam 
privata, ultimas. Voluntates, Codicillos, Testamenta, quaecungue ju- 
'diciorum acta, ac omnia alia et singula, quae ipsis et cuilibet ipso- 
rum ex debito dictorum officiorum facienda occurrerint vel scri- 
benda, juste, pure, fideliter, omni simulatione, machinatione, falsitate 
et dolo remotis, scribent, legent, facient, atque dictabunt, non at- 
tendendo odium, pecuniam, munera aut alias ‚passiones et favores; 
Scipturas vero, quas debebunt in publicam formam redigere, in 
membranis mundis, non chartis abrasis aut papyreis, fideliter secun- 
‚dum locorum consuetudinem conscribent, legent, facient atque dicta- 
hunt:, Causas hospitalium et miserabilium personarum, nec non pon- 
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tes- et-stratas publicas pro viribus promnvebunt, sententissque .et. di- 
cta testium, donec publicata fuerint et approbata, sub serreto fide- 
liter retinebunt, ac omnija alia et singula, recte, juste et: pure. fa- 
cient, quae ad dicta officia ‚quomodolibet pertinebunt, consuetudine 
vel de jure. (Quodque ‚hujusmodi Notarii publici, seu.Tabelliones 
et Judices Ordinarii per eum .creandi. pessint et. .valeant per totum 
Romanum Imperium et ubilibet locorum ac terrarum ſacere, scri- 
bere et publicare contractus, judiciorum Acta, Instrumenta, et.ulti- 
mas voluntates, Decreta quoque et Autoritates interponere, in qui- 
buscunque contractibus tale quidpiam reguirentibus, ac onnia alıa 
facere, publieare et exercere, quae ad officium publici Notarü 
seu Tabellionis et Judicis ordinarit. pertinere 'et spectare noscun- 
tur. Decernentes, ut omnibus Instrumentis et Scripturis per hu- 
jusmodi Tabelliones, Notarios publicos, sive Judices ordinariog 
faciendis plena fides ubique adhibeatur in judicio et extra Consti- 
tutionibus, statutis et aliis in contrarium facientibus, non pbstantibus 
quibuscunque. Similiter eadem auctoritate nostra Imperiali praeno- 
minato Pro-Rectpri, seu Rectoratus munere functuro indulgemus, 
ut possit et valeat personas idoneas, et in poetica facultaie excellen- 
tes, per Laureae impositionem, et annuli traditionem, Poetas. lau; 
reatos facere, creare et insignire, qui quidem Poetae laureati per 
eundem sic. creati, et insigniti possiot et valeant in omnibus Civita- 
tibus, - Communitatibus, .Universitatibus, Collegiis et Studiis, quo- 
rumcunque locorum et terrarum $. Romanı Imperii, et ubique li- 
bere absque omni imped;mento et contradiciione in praelatae Artis 
Poeticae scientia legere, repetere, scribere, disputare, interpretari 
et commentari, ac ceteros poelicos actus facere et exercere, quos 
scilicet ceteri Poetae et Laurea poetica insigniti facere et exercere 
consueverunt, nec non omnibus et singulis ornamentis, insignibus, 
privilegüs, praerogativis , exemptionibus, liberatibus, concessionibus, 
onoribus, praeeminentiis, favoribus et indultis, uti, frui, potiri et 

gaudere, quibus ceteri Poetae laureati, ubivis locorum et Gymna- 
siorum promoli, gaudent, fruuntur et utuniur, consuetudine vel de 
jure.. Insuper saepedicto Prorectori concedimus et elargimur ple- 
nam.facultatem, quod possit et valeat naturales, bastardos, et spu- 
zios, manseres, nothos, incestuosos, copulalive vel disjunctive, et 
quoscunque alios, etiamsi infantes fuerint, praesentes vel absentes, 
ex illicito et damnato coitu procreatos vel procreandos, masculos et foe- ° 
minas quocunque nomine censeantur, existentibus vel non existentibus 
aliis filiis legitimis, iis etiam aliter non requisitis, viventibus vel etiam 
mortuis eorum parentibus (illustrium tamen Principum, Comitum et Ba- 
ronum filiis duntaxat exceptis) legitimare, et eos ac eorum quemlibet 
ad omnia et singula jura legitima restituere, omnemque geniturae 
maculam penitus abolere, ipsos restituendo et habitando ad omnia 
et singula jura successionum et hereditatum, bonorum paternorum 
et maternorum, etiam ab intestato cognatorum et agnatorum, ac ad 
honores, dignitates et singulos actus legitimos, tam ex contractu vel 
ultima voluntate, quam alıo quocunque modo, tam in judicio, quam 
extra, perinde ac si de legitimo matrimonio essent procreati, ob- 
jectione prolis itlegitimae penitus quiescente. Quodque illorum_le- 
gitimatio per ipsum, ut supra, facta, pro juste et legitime facta 
maxime habeatur et teneatur, non secus ac si foret cum omnibus 
juris solengitatibus, quarum defectus specialiter autoritate imperiali 
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‚ suppleri volumus et intendimus, dummodo tamen legitimationes hu- 
jasmodi non praejudicent filiis et heredibus legitimis et naturalibus, 
quin ipsi legitimandi, postquam sic, legitimati fuerint, sint et esse 
censeantur ac nominentur, ac nominarı possint et debeant, ubique 
locorum tanquam legitimi, ac legitime natı de domo, familia et ca- 
sata parentum suorum, ac arma et insignia eorum portare ferreque 
ossint ac valeant, quinimo efhciantur nobiles, si Parentes eorum . 

nobiles fuerint, non obstantibus aliquibus Legibus, quibus cavetur, 
uod naturales, bastardi, spurii, manseres, nothi, incestuosi, copula- 

tive vel disjunctive, vel alii quicunque ex illicito et damnato coitu pro- 
creati vel procreandi, nec possint nec debeant legitimari, liberis naturali- 
bus legitimis’ existentibus, vel sine voluntate et consensu filiorum natu- 
ralium et legitimorum, aut agnatorum, aut feudi dominorum, et 
speciatim in Auth. quibus mod. natural. effic. sui, per tot: et $. na- 
naturales, si de feud. controv. fuerit inter dom, et agnat. et L. 
Jubemus.6. de emancip, liber. et aliis similibus, quibus Legibus et 
cuilibet ipsarum volumus expresse scienterque derogari, nec etiam 
obstantibus ın praedictis aliguibus contrahentium dispositionibus, et 
defunctorum ‚ultimis voluntatibus, aliisque Legibus, eorumque statu- 
tis et consuetudinibus, etiamsi tales essent, qui exprimi deberent, 
aut de quibus hie mentio specialiter facienda esset: quibus obstanti- 
bus et obstare volentibus, ın hoc casu duntaxat ex certa scientia et 

“de plenitudine Caesareae nostrae potestatis totaliter derogamus et 
derogatum esse volumus. | 

Adhuc praefato Pro-Rectori, sive Rectoratus munere functuro 
damus et concedimus, ut possit ac valeat Tutores ac Curatores con- 
firmare, ipsosque :causis legitimis subsistentibus amovere: infames, 
tam juris quam facli ad famam restituere, et omnem ab eis infa- 
miae notam abstergere tam irrogatam, quam irrogandam, ita, ut de 
cetero ad omnes et singalos actus apti et idonei habeantur et pro- 
moveri possint, nec non filios adoptare, et arrogare, et eos adopti- 
vos et arrogatos facere, constituere et ordinare: insuper filios legi- 
timos et legitimandos, adoptivosque emancipare, et adoptionibus et 
emancipationibus quibuscungue onmium et singulorum etiam infan- 
tium et adolescentium consentire, et veniam aetatis supplicantibus 
concedere autoritatemque et decretum interponere; servos etiam 
manumittere, manumissionibus quibuscungue cum: vel sine vindicta, 
et minorum alienationibus ac alımentorum transactionibus autorita- 
tem pariter et decretum. interponere: minores quoque, ecclesigs et 
comnnunitates laesas, altera parte ad id prius vocata, in integrum 
restituere, ac integram restitutionem eis vel alteri eorum concedere, 
juris tamen ordine semper servato, 

Postremo concedimus et elargimur saepe memorato Serenissimo 
Principi Electori Brandenburgensi liberam facultatem et pötestatem 
singulis in Universitate “constituendis facultatibus peculiaria confe- 
rendi arma et insignia, quibus in publicis Scriptis, Edictis, Mandatis, 
aliisque actibus loco sigilli, pro rei necessitate et voluntatis arbitrio 
uti possint et valeant; salvis tamen quoad praedicta omnia autoritate 
nostra Caesarea, nec non ipsius Fundatoris et Successorum . Su- 
prema jurisdiectione, meroque imperio, ac alioram quorumetinque 
urıDus, " " 

Nulli ergo haminum cujuscungue status, gradus, ordinis, digni- 
tatis aut praeeminentiae fuerint, liceat hanc nostrae Concessionis, 
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erectionis, confirmationis, indulti, protedtionis, Comitivae Palatinae 
et aliorum supra insertorum nostrorum Privilegierum grätiam vel 
facultatem infringere, aut eo quovis ausu temerario contraire, seu 
illam quovis modo violare, Si quis autem id attentare praesumpse- 
rit, nostram et Imperii Sacri indignationem gravissimam, et poenam 
guinquaginta Marcarum auri puri toties, quoties contra factum fue- 
sit, se noverit irremissibiliter incursurum, quarum dimidiam Impe- 
riali Fisco seu Aerario nostro, religuam vero partem supra nomi- 
nato Serenissimo Principi Electori Brandenburgensi, Ejusque succes+ 
soribus decernimus applicandam. Harum testimonio literarum manu 
nostra subscriptarum, ‚et sigilli nostri Caesarei appensione munita- 
rum. Quae dabantur in Civitate nostra Vienna, die decima nona 
mensis Octobris, Anno millesimo, sexcentesimo, nonagesimo tertio, 
Regnorum nostrorum, Romani trigesimo sexto, Hungarici trigesimo 
nono, Bohemici vero trigesimo octavo. - 

Leopoldus, 

C. Ehurfüärft Friderici DL zu Brandenburg Privilegium 
—der Ftiedrichs⸗Univerfitaͤt zu Halle ertheilet; 

d. 4. Sept. Ao. 1697. 

Wir Friedrich der Dritte, von Gottes Gnaden, Marggraf zu 
Brandenburg, des Hell. Roͤm. Neihs Erzfämmerer und Churfürft, 
in Dreuffen, zu Magdeburg, Cleve, Juͤlich, Berge, Stettin, Poms 
mern, Der Kafluben und Menden, aud in Schlefien, zu Kroſſen und 
Schwiebuß Herzog, Burggraf zu Mürnberg, Fuͤrſt zu Haiberſtadt, 
Minden und Kamin, Graf zu Hohenzollern, der Mark und Ravensr 
berg, Herr zu Ravenftein, wie auch der Lande Lauenburg und Bis 
tau ꝛc. Urkunden und befennen hiermit für maͤnniglich. Nachdem 
die vorige Erzbifchöfe und Landesfürften des ehemaligen Erzftifts und 
nunmehrigen Herzogthums Magdeburg ſchon vor geraumer Zeit vers 
langet und des Vorhabens gemwefen, ein fo genanntes Studium Ge- 
nerale oder Untverfieäet mit allen in Deutfchland gewöhnlichen Far 
kultaͤten, Disziplinen und Künften, auch denen dazu erforderten Pro- 
fessoribus in befagten Herzogthums Haupt: und Refideny Stadt Kalle, 
als einen dazu fehr beguemen Ort zu ftiften und anzuordnen, wie 
dann abfonderlich der in dem vorigen Seculo Hochberuͤhmte und 
um das heil. Roͤm. Reich nicht wenig meritirte Marggraf zu Bran⸗ 
denburg Albertus, Churfürft zu Mainz, Kardinal und Erzbifchof zu 
Magdeburg ıc. “als eines der fürnehmften und berühmteften Mitglie⸗ 
dern Unfers Ehurfürftl. Haufes, feiner für die freien Künfte allemal 
gehabten fonderbaren Zuneigung nach, dieſes Vorhaben vor andern 
fonderlih zu Semüthe genommen, auch bei dem damaligen Paͤbſtli⸗ 
chen Legato a latere ad universam Germaniam, dem Kardinal Cams 
pegto es dahin gebracht, daß derfelbe Eraft der von dem päbfllihen 
Stuhl zu Rom ihm disfermegen beigelegten Authorität und Gewalt 
zu Auftichtung folcher Univerfitäe in befagter Stadt Halle auf das 
mals gewoͤhnliche Weife ein gewiffes Privilegium im Sabre 1531 er; 
theilet, ed aber wegen des bald darauf erfolgten Todesfall bes 
fagten Erzbifhofs Alberti, wie auch der darauf eingefallenen ſchweren 
unrubigen und gefährlichen Kriegeszeiten und anderer vorgefommener 
Verhinderniffen halber, folch oh tgemekntns Werk nicht völlig zum 
ftande kommen, daß Wir aus fonderbarer Liebe und Begierde zu 
Deförderung aller guten Wiffenfchaften und Künfte, wie auch zu 
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Vollführung eines fo heilfamen und glorieufen Werks, wozu befagter 
Erzbiſchof das Fundament geleget, und dem glorieufen Exempel Unſers 
in Sott ruhenden Herın Vatern Gn. zu. folgen, als welche As. 1656 
auch mitten in der damaligen Kriegesflamme.die Univerfität zu Duis⸗ 
burg reflaurivet nnd angerichter, entfchloffen ſeyn, vermittelſt goͤttli⸗ 
cher Hülfe und mit Ihrer Kaiferl. Maj. hoben Authorität obbe⸗ 
meldte Univerfität zu Halle vollends aufzurichten und zur Perfektion 
zu dringen. Thun auch folshes hiermit und kraft dieſes dergeftaft 
und allo, daß nach dem inhalt der- Kaiferlihen Konzeifion nicht als 
fein in denen 4 Fakultäten, fondern auch, in andern der. fiudirenden 
Jugend nüßlichen Disziplinen, Wiffenichaften, Exerzitien und Küns 
fien geſchickte und berühmte Professores und Lehrmeifter- beftellet 
werden, und diefelbe Macht haben follen, zu doziren, zu lefen, Col- 
legia publice und privatip zu halten, zu bdisputicen, in denen Fakuß 
täten Urtheile, Bedenken und Responsa. abjufaffen, auch Doctores, 
Licentiatos, Magistros, Baccalaureos, wie auch respective autoritate 
publica Notarios publicos und Poetas in creiren und zu renunziiren, 
auch alles das zu thin, was andern Doctoribus und Professoribus 
auf andern berühmten Univerfitäten in Deutfchland, vermöge Kaiferl. 
Generals oder Spezial: Privilegien zufommt, wie fie dann auch aller 
berjenigen Authoritäc, Praͤrogativen, Freiheiten und Gerechtigfeiten, 
womit andere Univerfitäten und deren Membra begabet feyn, ebens 
mäßig zu geniefien haben werden. Und damit Unſere aufrichtige Sins 
tention, fo Wir bei diefem Werke haben, männiglic Fund werde, 
fo erklären Wir Uns gnaͤdigſt, DaB Wir obberührte Univerfirät zu 
Kalle, mit. folgenden fonderbahren von Uns dependirenden Beneficiis 
und Begnadigungen verfehen haben. 

Wollen Wir alle diejenigen, welche Membra diefer Univerfität 
feyn, in Unfern gnaͤdigſten fonderlihen Schuß nehmen, und diefelbe 
in Unferer Abwefenheit Unferm Stadthalter und Magdeburgifchen 
Regierung im Herzogthum Magdeburg specialiter anbefohlen haben, 
alfo,. daß wenn einer oder der andere, er ſey ex numero docentium 
oder discentium, etwas wider jemand, er fey wer er wolle, der nicht 
unter die, Jurisdiction der LUlniverfität oder Academiae gehöre, zu 
flagen bat, er denfelben ſofort für -Unferer Regierung immediate, ohne 
Anfeben der fonft dem Beklagten zuftehenden erftern Inſtanz oder 
Privilegii forı, belangen möge, und gedachte Unfere Regierung ohne 
Weitläufftigkeit jJuxta essentialia processus die Sache unterfuchen, 
und -derfeiben abhelffliche Maſſe geben und entfcheiden ſolle. Wann 
auch der Senatus Academicus oder einige aus den Univerſitaͤtsver—⸗ 
wandten und Bedienten bey Unferer Regierung und Consistorio auch 
den Untergerichten wider jemand etwas zu fuchen baden, fo foll 
ihnen alles ohne Erlegung der fonft gewöhnlichen Sportulen und Ge⸗ 
bühren ausgefertiget werden; hingegen foll auch die Univerfität Uns 
fere Negierungss und KonfiftorialsBediente, auch die WUutergerichte 
gleichfals mit den Sportulen und Gebühren verfchonen. 

il. Wann das ganke Corpus Academicum oder ein und ande, 
rer unter denen Professoribus von jemand belanget wird, fo. follen 
diefelbe ihr forum competens vor Unſerm Seheimten Rath albhier, 
leichergeftalt es mit dee LUniverfität zu Frankfurt an der Ober ges 

Baiten wird, haben, fonften-aber verbleibet der Aniverfität das forum 
primae instantiae ungekraͤnket. Jedoch fol der Pro-Rektor Zeit 
wehrenden Rektorats regulariter nicht belanget, fondern die wider 

\ 
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ihn habende Anfprühe bis nach Ablegung biefer Würde verſchoben 
werden, Woferne auch Unſere dortige Negterung und Conſiſtorium 
wider einige Cives Academicos etwas zu denunziiren hat, oder fonft 
der Univerfität Assistence benoͤthiget ift, fo follen -fle gehatter-Feym, 
die Univerfität- entweder fchrifftiih oder mündlich deshalb in-subst- 
dium 'vequiriren zu laflen. - - re W 

III. Der Pro⸗Rektor: und Senatas Aeademidus ſollen did us 
risdißtion im Givilibus und Criminalibus über "alle und jede Membra 
und Officiales Academiae, es feyen:diefelbe Proſessores, ober andere 
Lehr⸗, Stall⸗, Sprady: und Erercitiens Meifter, Stadtosi und andere, 
fo bey denfelben feyn und ihnen auftwarten ober. bedient ſeyn, haben 
und exerziren, und zwar ſtracks von dev. Zeit: an,- da jemand als 
ein Glied der Univerſitaͤt recipiret worden, oder fi fonft alda Stu—⸗ 
direns halber aufhalten will, und -fih dem Albo Academico- einver⸗ 
leiben !Iaffen, und zum- Schörfam  verpflichter hat. Wie dann auch 
‚diejenigen Studiosi, ſie ſeyn wes Standes fie wollen, fd entweder bes 
Studirens oder derer Spercitien halber ſich auf der Univerſitaͤt auf 
balten, und nicht immatrifuliren laſſen wollen, unter der. Univerſitaͤt 
Juris dietion —*7 facto ſeyn und ſtehen ſollen. Jedoch wann nach 
Kayſers Carolı V. peinlicher Hals Gerichts-Ordnung- jemand an Leib 
und Leben daſelbſt geſtraffet werden ſollte, ſoll die Sententz vor der 
Execution an Uns und Unſern Geheimten Rath eingeſendet wer⸗ 
den, damit Wir dieſelbe confirmiren oder nach Befinden mildern... Es 
fol auch auf Anfuchen des Pro:Mektoris -oder Senatus Academici 
Unfer Commendant aldort demfelben in vorfommenden Fällen: fo viel 
Soldaten, als zu Apprehendirung oder Verfolge der Delinquenten 
nöchig feyn, unweigerlich hergeben, oder da Feine Sarnifon vorhans 
den, ſoll der Rath dafelbft die gemeinen Diener, oder nach Gelegens 
heit der Perfonen die Stadtwächter und Austeiter, der: Univerfltät 
ohne Entgetd. zu:folher Apprehenfion, Berfolge und Verwahrſam -abs 
folgen laffen, auch einen bequemen fichern Drt, darin der Delinquent 
verwahret werden möge, dazu ungefäumet und unmeigerlich einraͤu—⸗ 
men. Sollte aber, das Gott verhuͤte, dergleihen Verbrechen vors 
fommen, welches mit der Todesftrafe belegt werden müffte, foll als⸗ 
dann folhe Erecution in unferm Amte Siebichenftein oder nach Bes 
finden in unfern Berggerichten dafelbft zu Kalle, ohne der Univevs 
fität Unfoften verrichtet werden, maſſen dann die Univerſitaͤt in fol 
chen Fällen, die Verurtheilete zu vechter Zeit gebührenden Orts zu 
überliefern" und obberührte Nichter und Beamte nach gefchehener Res 
quifition diefelbe unmelgerlih annehmen und das Urtheil oder Sen⸗ 
ten& an ihnen erequiren laffen follen. Im übrigen aber da denen 
Delinquenten eine Seldftraffe zuerkannt würde, foll folche der Univer⸗ 
firät gelaffen, und von derfelden zu Beförderung des boni publici 
Academiae angewendet und berechnet werden. 

IV. Wann bey nächtlicher Zeit oder entflandenen Tumufe einige 
Membra Academica von der Guarnifon, mann einige bdafeldft vors 
handen, oder auch von dem Magiſtrat follten in Hafft oder Arreft 
genommen feyn, mögen fie zwar bis an den anbrechenden Tag das 
felbft verbleiben; alsdann aber follen fie dem Pro-Rectori und Se- 
natui Academico von dem Kommendanten der Suarnifon oder dem 
Stadtmagiſtrat ohne Verzug nahmkuͤndig gemachet und mit ihrem 
Degen und andern Gewehr auf Erfordeen unmeigerlih ausgeant 
wortet und unter ˖keinerley Praetext auffgehalten werden. Es: follen 

. 



462 

auch: bie Stadtwache und Knechte ſchuldig ſeyn bey ereignenden Tus 
mult oder anderer vorfallenden Gelegenheit, es fey des Tages oder 
des Nachts, bloß auf des Pro-Rectoris Anfinnen die Delinquenten 
zu verfolgen, und in Hafft zu bringen, damit fie, bevor der Stadt: 
magiftrat requiriret wird, feine Zeit gewinnen mögen zu echappiren. 

V, Die Professores, Lehr, Stall, Sprach: und Fpercisien:Meis 
‚ fee haben Wir mit zureichenden und anftändlichen Salariis verfehen, 
Sehalten Uns auch vor, diefelbe nach Proportion ihrer Meriten und 
Fleiſſes zu verbeffern. Es follen auch der Profefloren Witwen und 
Erben des: Snadenjahres, wie bei der Univerfität zu Frankfurt an 
der Oder, fich, zu erfrenen haben. 0: 
> VL Und- damit die Univerfität unfers gnädigften Schuges, Hulde, 
and Snude verfichert ſeyn möge, fo wollen Wir jederzeit zwei Ober; 
Curatores aus Unſern wuͤrcklichen geheimten Räthen alhier ‚gnädigft 
eonftitgisen, auch Unferer Regierung und Stadtmagiftrat zu Halle 
oanbefeblen, daß fie in. allen. vorfallenden Gelegenheiten der Univer⸗ 
fität nachdruͤcklich affiftiven und deroſelben Beſtes und Aufnehmen 
befördern und, dahin ſehen follen, daß die Cives Academici nicht mit 
dem Preiſſe der Stuben, Tifch oder Hausmiethe uͤberſetzet, und fonft 
in Lauffen. und verfauffen bevortheilet nerden mögen. Wir behalten 
AUns auch gnädigft zuvor, zu dem Ende ein gewiffes Polizeycollegium 
aldart zu: :conftituiten, und mit gewilfer Inſtruction verfehen zu 
en, . . ) a 

.. VIEL Allen und jeden fowohl eingebohrnen und. in Halle anges 
fefienen, auch andern und fremden Doctoribus, Licentiatis und Ma- 

istris, welche von denen Fakultäten. nach Anleitung derer Statutorum, 
8. Wir ihnen- ertheiften werden, capabel befunden worden, die fius 
Dirende jugend in guten und nuͤtzlichen Wiſſenſchafften zu informiren 
foll fren ftehen, Collegia privata zu haften, welches auch denenjenis 
gen, die noch feinen gradum haben, nicht foll. verwehret feyn, je 
Hoch muͤſſen felbige fih bey dem Pro-Rectore Universitatis vorher 
immatrienliven laflen, und nachmals bey derſelben Fakultät, darinnen 
fie zu. lefen vermeinen, angehen, ‚welche ohne erhebliche Urſachen fie 
daran nicht behindern, fondern vielmehr denfelben beförderlich feyn foll. 

VIE. Was die Studiosos Theolegiae betrifft, welche fleißig da: 
elbft fiudirer, und ihres Wohlverhaltens halber ein gut Gezeugnuͤß 
aben, diefelben wollen Wir für andern in Unſern Provingen und 
Banden zu Dienften nach befinden laffen: denen Studiosis Juris aber 
fol nicht allein frey fiehen, in Unſerer Kantzeley, Kammer, Zonfifto: 
rio, Rathhauſe, Stadt: und ThaksGerichten, auch im Amte Siebichens 
kein, zu rechter Zeit, und da fonft Herrfchaft: Sachen nicht tractiret 
werden, dem rechtlihen Verfahren der Advocaten und Partheyen mit 
zuzuhoͤren, fondern es follen aud in allen diefen Gerichten zu Kalle 
die Secretarıi, wie auch der Schöppenfchreiber gehalten feyn und 
befehhlichet werden, die entjchiedene Acta, Urtheile und Hesponsa, 
umb ‚welche fie Anſuchung hun, und fo. ohne jemandes. Nachtheil 
communiziree werden fönnen, ihnen zur perlustration vorzulegen, 
nicht aber mit. nach. Haufe zu geben, vielweniger ihnen neue noch 
nicht abgebandelte Acta vorzuzeigen oder leſen zu laſſen. 

Wann die Professores -Medicinae in. Anatomicis die us 
gend unterweifen wollen, follen denenfelben die cadavera punitorum 
von denen Obrigfeiten und Gerichten in dem Hertzogthum Magdeburg 
und dem Fuͤrſtenthum Halberſtadt, auf derofelben gebührendes Ans 
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fuhen ohne Entgelt und einige vorhergehende unterthänigfte. Anfrage 
krafft diefes abgefolget werden, maflen Wir deshalb an Unſere Re—⸗ 
gierungen ehörigen Befehl ergehen laffen wollen. Es foll auch 
die Univerſitaͤt befugt feyn, einen Apothecker unter ihre Jurisdiction 
aufs. und anzunehmen, und fowol die Direction als Visitation folcher 
Apothecken nach Anleitung derer Medicinifchen Statutorum alleine zu 
haben und zu verrichten. Syngleichen find Wir auch an äbipft geneigt 
einen Hortum Medicum und Anatomiefammer auf der Univerfitdt 
anlegen und verfertigen zu. laflen. _ 

X. Denen Membris Academicis, die fi haben immatriculiren 
faffen, fol frey ſtehen die Bibliothecam publicam der Marienkirche 
zu befushen, und follen ihnen die Bücher, darin fie etwas nachlefen 
tollen, nach Verlangen vorgeleget und dazu gewiſſe Tage und Stun⸗ 
den beftimme werden. Spngleichen foll auch, denen Studiosis vergöns 
net werden, die Univerfitätsbibliothek zu befuchen und wollen Wir zu 
derofelben Auffrichtung gnaͤdigſte Berfügung ‚ergehen, auch. die bei 
unferer Bibliothek in duplo vorhandene Bücher zu folhen Ende auss 
haͤndigen laffen. . BR “ 

31. Alle diejenigen, fo in Unferen Hertzogthum Magdeburg 
oder Fuͤrſtenthum Halberſtadt Stipendia geniefjen, follen ſchuldig feyn 
zum wenigften zwei Jahr auf Unſerer Univerfität zu Malle denen 
Studiis obzuliegen. Und obgleich das Kayſerl. Diploma Privilegiorum 
diefer Univerfität noch nicht. publiciret, welches aber in en gefches 
ben wird, fo wollen Wir doch, daß folched denen, weiche fi vorhin 
bey Unſerer Univerfität zu Halle I laffen, und denen studiıs 
dore obgelegen, unnachtheilig feyn, ihnen auch das Triennium Acade- 
micum, fo fie zu Erlangung geiftlicher und anderer beneficiorum in 
Unfern Landen zu erweiſen gehalten feyn, a die inscriptionis .anges 
rechnet werden, und zuftatten kommen folle, wie Wir dann auch aus - 
Landesfürftlicher. Macht und Krafft-des Uns zuftehenden Juris Epi- 
scopalis in fo weit dispenfiren, daß diejenige, fo andersmo ihre Stu- 
dia angefangen, und noch Fein Triennium Academicum an einem 
Ort ausgehalten, folches auf Unſerer Uuiverfiräe Halle vollenden mös 
gen, und ihnen foldyes bey denen in Unfern Landen gelegenen Stiffs 
tern für voll gerechnet werden folle, wie Wir dann auch die gnaͤ⸗ 
digfte Verordnung thun wollen, daß die Univerfität von Conferirung 
derer Stipendien Nachricht befommen möge, damit fie auf diejenigen 
Studiosos, fo folche genieflen, ſowohl ratione vitae als studiorum Aufs 
ſicht haben könne. - 

XU. Diejenigen, fo fi etlihe und zum wenigften zwei Sjahr 
zu Halle ſtudirens, oder Eprercitien halber auffgehalten, und ihre Stu- 
dia gründlich tractiret, auch in humanioribus studiis ein gutes Fun⸗ 
dament geleget (dazu Wir dann ein fonderliches Collegium elegan- 
tioris literaturase aufjurichten, und deſſen Direction dem Professori 
Eloquentiae anzuvertrauen guädigft gefinnet feyn) und wegen ihres 
Mohtverhattens von dem Pro-Rectore Academiae oder derjenigen 
Fakultät, darinnen fie ftudiret, ein ruͤhmliches Zeugnis aufzuweiſen 
haben, wie auch diejenige, welche dafelbft den Gradum Doctoris, Li- 
centiati oder Magistri angenommen, follen in Unferm Churfürftens 
thum, Landen und Provinken, und in specie in Unferm Hertzogthum 
Magdeburg zu denen EhrensAemptern und VBedienungen, wozu fie 
vor andern capable find, nady Befinden befordert werden. 

XL Alle diejenigen Schrifften, fo im Hertzogthum Magdeburg 
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Yum Druck gegeben werden, und nicht publica oder Negierungsfachen, 
{ondern den Fakultäten in der Univerfität zuftändig ſeyn, follen we 
der. von. der Univerfitäts noch Regierungs-Buchdrucker ohne Censur 
dee Univerſitaͤt gedrucket werden, diejenigen Sacher aber, welche pu- 
blica oder Consistorialia, und denen Fakultäten nicht zugehoͤrig folche 
iſt der Regierungs-Buchdrucker zwar ohne der Univerſitaͤt, nicht aber 
ohne, Unferer Regierung oder Consistorii Censur zu druden befugt. 
“XIV. 30 Behuff der dortigen Reit: Schule wollen Wir -über 
en .nrdinairen Spesen, nach Befinden, aus Unferm Marſtall junge 
— die zugeritten werden ſollen, dahin ſeWoen BE 
5. XV. Auch haben Wir die gnädigfte- : orfehutig gethan, daß 
‘einige gewiſſe Tifche vor die dafeldft lebenden nothdürftige Studen⸗ 
ten Auffgerichtet, und ſolche denen andern Tiſchen gleich geachtet mers 
den follen, zu welchem Ende Wir bey: Uufern Ständen in allen Pro; 
Ninzep, die Verfügung thun wollen, damit von denenfelben abfünder; 
che Tiſche vor die Ihrige zu Halle ſtudirende Landeskinder auffge⸗ 
richtet werden mögen. 
... „XVI. Wann kranke und arme Studioſi feyn,' ſollen dieſelbe 
129 Verlangen von dem Rathe alldort in die Hospifäle mit auffges 
hormmen, nuch bey denen Begräbniffen der Studiosorum fuͤr - die 
Stelle, das Geläute und dergleichen ein mehreres nicht als von Bär; 
gern erleget werden. j . | 
‚„ "XVIL Alle graduirte, Notarii, Procuratores und Litterati, teil 
—— Verkehrung mit der Univerſitaͤt haben werden, ſollen 
der Unilverfitaͤt Jurisdiction unterworfen feyn. Wie dann- auch dies 
Jenigen Buchdrucker, Buchhändler und Bucbinder, welche fonft feine 
“andere duͤrgerliche Nahrung dabey treiben, nebft.ihren ungen, Ge⸗ 
fellen ind Geſinde (auffer dem Regierungs-Buchdrucker) wegen dier 
fer ihrer Handthierung alfein unter der Univerfität Jurisdietion ges 
hören‘, und fich bey derfelben immatricufiren laffen muͤſſen, wobei fie 
der Magiftrat’allerdings ungehindert zu laſſen hat. Wofern aber 
diefelben andere bürgerlihe Nahrung und Verkehr nebenher ſich ger 
brauchen foilten, find fie in fo weit dem Magistrate mit Ende ſich 
verwand zu machen fhüldig Meilen Wir auch diefe‘ Univerfität 
‚meiftentheild als die zu Frankfurt an der Oder eingerichtet willen 
wollen, und dann diefe die Macht einige Fteys Handwerfe zu fegen 
hat, als foll auch diefe Univerſitaͤt Macht haben, einige Freys Hands 
werfs:Meifter anzunehmen und zu beitellen, fo alleine unter derfel: 
ben Jurisdietion ftehen, aud) von Unferer Regierung, Stadt: Magi: 

‚frac und Verggerichten bey folcher Freyheit nachdrückich gefchüßet 
werden, fonft aber eben das Recht, was andere Meifter von demſel⸗ 
den Handwerck bey der Stadt Halle haben, genieflen follen. 

XVII Ein dort anfommender Studiosus 'ſoll fchutdig ſeyn, fich 
innerhalb 10 Tagen immatricufiren zu laffen, und wollen Wir zu dem 
Ende Unferer Regierung gnädigft anbefehlen, durch den Stadt Was 
giftrat und Ober: Amtmann zu Giebichenftein die Anftalt machen zu 
laffen, damit fein neu anfommender Studiosus, fo nicht immatricus 
liver, länger ald 10 Tage unter Dero Bothmäßigfeit geduldet, noch 
in denen Vorftädten ohne vorhero gefchehene Meldung beherberget 
werden möge. Und foll der Magiftrat dahin fehen, daß fein Buͤr⸗ 
ger einen Studiosum, fo nicht immatricutiret, über 10 Tage bey Ver: 
meidung 20 Rthir. Strafe beherberge, damit auch dadurch alle Ex- 
zesse am fo viel beffer verhütet werden ‚mögen. 
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- AlX,. ‚Bann. ein. Studiosus. von ben Ahniperfitäe.relegiret, ſo doll 
der Magiſtrat nicht befugt ſeyn, denſelben in der Stadt: oder. Bors 
ftadt zu. dulten, wie dann auch das doxtige Thalgerichte: und Amt, 
Siebichenftein. eben fo wenig den Belegatum. auf einige Weife zu haͤ⸗ 
gen oder zu bergen Macht. Haben, ſondern noch vor der Sonnen 
Untergang auszufchaffen gehalten feyn foll. nn Ran 

-XX : Die ‚Professores, auch übrige. Univerfitäts -Bediente, fo 
alda Haͤuſer fauffen, in-denenfelben aber ‚feine bürgerliche Nahrung 
treiben, ſollen ſo wohl von Ablegung des BuͤrgerEydes, als von 
Wachen, Einquartirungen: und andern. härgerlichen oneribus von ihren 
Käufern befreyet bleiben, Desgleihen wollen Wir; auch gedachte 
Professpres und Univerfitäts »Berwandte fo einige: Haͤuſer dafelbft er⸗ 
Fauffet oder annoch erkauffen „möchten, von dem Kaufffchoſſe ihrer 
——— ſonſt alle Einwohner zu Halle ertegen muͤffen, gaͤntz⸗ 

repen. ZZ ee Er . — ER 2 GE Jr 
. XXL: Sb ‚MAL «bie Professores und- übrige. Univerfitäts Ber: 

wandte zu. Verhütung alles Unterſchleiffs die Confumptions s Accife 
entrichten müffen, fo wollen Mix ;dennpdy die gnaͤdigſte Verordnung 
thun, daß einem jeden, Professori jaͤhrlich 20 Rehte., dem: Pro-Re- 
ctori 25 Rthlr. und denen.andern Uniwerfitäts: Verwandten: und: Bes 
dienten ein gewiſſes nad) proportion an baaren Gelde aus der Ac— 
ciß⸗Caſſe jährlich wiederum zurüc gegeben werde, dagegen fie fich 
aber bey Verluſt der jährlich ordinirten Summe, aller Unterfchleiffe 
zu enthalten haben. Und dieſes beneficii follen auch diejenigen Unis 
verfitäte; Verwandte genieffen, welche eritweder ſchon wuͤrcklich Pfann— 
werck treiben und angefeflen feyn, oder mit Erfauffung Pfannwercks 
und zandereyen fi f * onſt poſſeßioniret machen werden 

I. Es ſollen auch die Professores und übrige Univerfitätss 
Verwandte von. dem Cinlageı elle von Bier und: Wein bergeftale 
befreyet ſeyn, daß .ein jeder,. ſo offt er Wein: oder fremd Dier vor 
feine Haußhaltung oder Tiſch einlegen will, allemahl zu Deglaubis 
gung unter feiner eignen Hand darüber sinen Zettul auffs Rathhauß 
fenden, Dagegen von dem Magiſtrat ‚einen Frey⸗Zettul empfangen, 
und Ben jährlichen Verluſt dirfer Freyheit kainen Unterſchleiff gebrau⸗ 
en ſolle. F 

d .XXIII. Derer Professorum ‚und anderoer Univerſitaͤts-Verwand⸗ 
ten und Bedienten Wittwen ſollen Zeit ihres Lebens dergleichen 
Conſumptions⸗ und Miederlagss Freiheit zu genieffen haben; als there 
verftorbene Männer gehabt. Ä Deren 2 

XX Wir wollen auch die Univerſitaͤts-Verwandte nund Be⸗ 
diente, ingleichen deren Witwen und Kinder nicht allein von dem 
ſonſt gebraͤuchlichen Abzugsgeldern hiermit gnabdigft eximiren, fondern 
auch zugleich. verordnen, daß fie von denen Saͤchſiſchen und Halli 
[chen Statutis wegen ber Gerade und Heergemette befreyet, und folche 
zu gemeiner Erbſchafft gefchlagen werben follen, in andern Erbfällen 
aber fo wohl zwifchen Eheleuten, als Anverwandten bleibet cs bey 
unferer Magdeburgifchen Polizey Ordnung. | 

XXV. Wegen des Rangs derer Professorum wollen: Wir es 
folgendergeftalt zu halten hiermit gnaͤdigſt verordnet haben. - 

I) Die Professores Ordinarii ber ‚vier Facuftäten. 
.2) Die Rathsmeiftere. . 
3) Die Assessores Scabinatus. 
N Der Syndicus Universitatis et Civitatis, 

III. 1. 30 
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5) Die Professores- Extraordinarii, welche Doctores feyn. 
6) Die übrigen Doctores und Licentiati. 
.Damit auch nicht einige — der Titulatur-Raͤthe halber 

entſtehen möge, fo ſoll es mit ihnen gehalten werden, wie es zu Koͤ⸗ 
nigsberg in Preuflen eingerichtes ift, daß fie nemlich denen Raths⸗ 
meiftern nachgehen. 

XXVL Wir concediren auch der Hniverfität einen abfonderlt: 
hen Wein: und Bier: Keller, und zwar dergeftalt, daß fie entweder 
felbigen dem dortigen Stadt⸗Magiſtrat gegen einer gewiſſen jährlichen 
Pension, worüber fie fich mit einander zu vergleichen, üherlaflen, 
und Unſern gnädigften Consens über folchen Contract einholen, oder 
aber folche Gerechtigkeit des Wein: und Bier: Schands an eine ans 
dere Divat Derion verpachten mögen. 

chluͤßlich behalten Wir Uns vor und‘ feynd geneigt obberährs 
ten beneficiis und Begnadigungen noch andere, welche Wir zu Der 
Univerfität Auffnehmen und Beten ‚gut befinden werden, hinzuzus 
thun oder dieſeibe nach Befinden zu ändern. Uhrkundlich unter Uns 
ferer eigenhändigen Unterfchriffe und vorgedruckten Churfürftl. Gna⸗ 
dens Siegel: Geben zu Eleve, den 20. jun. 1692, und vermehrter 
nohmahis‘ guädigft confirmires zu Edlln an der Spree, 4. Septem⸗ 
er 

Friedrich Churfuͤrſt. 
contrs. E. v. Danckelmann. 

D. Statuta der Friedrichs Univerſitaͤt zu Halle, von 
Churfuͤrſt Friedrichs des Dritten zu Brandenburg 
Churfuͤrſtl. Durchl. ertheilet, d. 1. July 1694. 

x Autogr. 

Nos Friderieus Tertius, Dei Gratia Marchio Brandenbur- 
ensis, Sacri Romani Imperii Archi-Camerarius et Princeps 
lector, Prussiae, Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, 

Pomeraniae, Cassubiorum Wandalorumque, nec non in: Sjlesia, 
Crosnae et Schwibusae Dux, Burggravius Norinbergensis, Prin- 
ceps Halberstadii, Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, 
Marcae et Ravensbergi, Dominus in Ravenstein, Lauenburg et 
Bütau etc. etc. Posiquam Deus Opt. Max. pro immensa sua 
gratia primum diem Mensis Julii Natalem obis esse volait, 
Academiam nostram Hallensem illo ipso die solenni Inaugura- 
tione Deo Studiisque consecravimus; ut vero salva stet ac illi- 
hata, Legum fulcro opus est, quo ad illarum cynosuramı docen- 
tes ac discentes omnesque cives academici actiones suas dirigant, 
ad eum finem cunctorum collegiorum seu Facultatum modo dictae 
Academiae nostrae Professores siatuta haec humillime Nobis ob- 
iulerunt, et ut confirmemus: ista, submississime Nos rogarunt, 
quae verbis conceptis ita se habent. — Cum Serenissimus Po- 
tentissimusque Priuceps ac Dominas Fridericus Ill. Dei gratia 
Marchio et Elector Bıandenburg. etc. Dominus noster Clemen- 
tissimus, singulari provideniia divina motus, novam iu urbe hac 
Academiam instituere decreverit, eandemque privilegiis amplis- 
simis ornaverit, necessarium omnino est, ut certis quoque sta- 
tutis haec Academia muniatur, quibus et Dei gloria, et Profes- 
sorum concordia, Siudiosae vero juventutis commoda promo- 
veantur, quo ecclesia aliquando et respublica ipsis cum fructu 
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administranda committi possit. Hoc vere, ut ereniat, ante om- 
nia Deum O. M. per Christum salvatorem nostrum invocamus, 
ut ille et docentibus et discentibus gratiam Spiritus -saneti  lar- 
gissime concedat, quo hujus duotu omnes eo dirigantur aciiones, 
ne quiequam doceatur aut discatur, quod glorise aut. volantati 

'ipsius adrersum et aeternae saluti civium academicorum aliqwande 
noxium esse possit. @Quapropter Numiris divini auxilio ſreli, 
novam hanc Fridericianam sequentibus statutis firmanddm cen»- 
suimus. 

« 

Cap. I. De Corpöre Academico ejusque.Membris., 
$. 1. Corpus Academicuam Almae Fridericianae. ex quatuor 

distinetis facultatibüs constet, Theologica, Juridiea, Medica et 
Philosophica, quarum quaelibet suis quidem gaudeat atatutis, 
omnia tamen illarum Facultatum membra pacem inter se colant 
ac concordiam, nee. altera Facultas alteram supprimere aut jari- 
bus ejas derogare intendat, sed petius omnis impendatur opera, 
quo singulis Professoribus et Facultatibus. bene. sit ‚et -wertthris 
probe junctis ac pro communi civium academicorum salute-cen- 
spirantibus, universum corpas aeademicum floreat, et ,in dies 
majora eapiat inerementa. . 000 

8. 2.  Praecipue autem consensus sit inter omnes et singu- 
los Professores ın religione christiana et doctrina evangeliea, 
Scriptis Prophetarum et Apostolorum, et Augustana Confessione 
comprehensa. Quod si vero circa eontroversias ad- religionem 
pertinentes dubium uni alterive subortum, non mox alter in al-. 
teram invehatur publice, aut haereseos ipsum incuset, sed Pro- 
rectori Academiae hoc significet, qui si rem cumpönere neque- 
at, convocatis Theologiae non tantum sed et aliarum Facultatum 
Professoribus, ab illo qui suspeotus esse dieitur, deelarationem 
opinionis suae petat, quae si ita comparata, ut doctrinae eva 
gelieae conveniat, negotium inter dissentientes amice. Compen- 
tur; sin secus, causa ad Serenissimum et Potentissimum. Electe- 
rem Brandenburg. referatur, quo ipse publica autoritate, quid 
facto opus sit, statuat. 

$. 3. Porro unusquisque Professorum omnem impendet ope- 
ram, ne sola doctrinae puritate nitatur,. sed et vitae äntegsitate 
morumgue gravitate ac honesiate exemplo possit esse illis, qui 
stadiis hie operantur, nec Scandalum praebeat auditoribus, aat 
alia ratione ordini Professorie dedecori sit; sed.‚hee agot sedu- 
lo, ut sincerus Dei cultus, morumque probitas ‚inter Studiosos 
et verbis et facto premoveatur; Sin secus fecerit, reliqui Pro- 
fessores hoc Prorectori referant, quo si ab hoc monitua, mores 
non mataverit, res ad Concilium deferatur. 1. 

$. 4. In ipso autem. Professorii muneris functione unus- 
guisque fidelitatem et assidwitatem in docendo commendatam- sibi 
habeat, quo Awditores metam sibi propositam eo felicius faei- 
lusque eontingant. Pasiter ab omnibus christianae ‚Religieni 
et honestati contrariis opisionibus sibi temperet, et sparlam: sibi 
commissam ita ornet; quo Deo et, Prineipi justas commisqi ;mu- 
neris rationes reddere :possit.. Quid vera unicnivis in - sperle 
agendum incumhbas, ex statutis. cujusgue Facultatis repetendarfi. 
MS. De caeiero, quamvis quisque Professorum aune Ka- 



cultatis et: Professtonis :rationem habere, nee aliud quicqsam, 
quam qued #li'convenfens, docere, aut ad disputandum propo- 
nere debeat publice, quo Facultatum confusio evitetur,‘ Cum 
tamen materiaram quafundam tanta sit affınitas, ut uni Faeullati 
eadem vindicari :nequeat, non aegre ferenda inter Collegas, si 

andeque:subsidiis ex aliena Facultate vel Professione petitis 
atenduui fuerit. @Quedsi vero Fidei artieulos ,directo- concernat, 
quod alienae tractationi insertam, cum Decano Facultatis: Theo- 
logicae hoc communieandum, antequam prelo committatur. 
S. 6. Qua ratione autem Lectiones in quavis facultate di- 

stribüendäe, disputationes tam solennes, quam minus solennes 
instituendae;' et quot sigulis annis a quovis Professore habendae, 
in statutis. his generalibus exponere prolixius operae pretium 
non est, sed unusquisgque serio in id ehitetur, ut .sedulo ac di- 
Hgenter impleät,:ad quod ex Facultatis suao: praescripto obliga- 
tur. Ceteram hoc -generaliter monemus, ut unusqwisque Profes- 
sorum de Collegarum suarum opinionibus, quamrvis ipse aliter 
sentidt,:non nisi modeste loquatur aut seribat, nec falsis dieteriis 
diserepantes’ perstringat. Ä | 
Bu « Si novus ‚Professor in numerum recipiendus, fiat hoc 
in Concilio omnibus ad hoc convocatis Professoribus, ubi prae- 
via admonitione Prorectoris promittet 1) vitam et morum ho- 
nestatem Professori dignam, 3 concerdiam cum Collegis sancte 
colendam, 3) industriam in functione professoria tam legendo 
quam disputando' pro viribus impendendam, et 4) se statuta tam 
academica quamm -Facultatis in quam recipiendus est, sancte ser- 
vaturum. u En on ———— 

S. 8. Demum, ut unusquisque muneri sibi oommisso eo di- 
ligentius: moumbat, statuimus, ut nemo.:Professorum. extra feri- 
as publicas- ultra biduum -ex hac urbe proficiscatur, 'niei illud 
prius Proreeteri- indicaverit, ac impetrata ab'.hoc venia, tempus, 
quo redire intendit, dieat, illudque non sine inevitabili impedi- 
mento- extendat.' a. nn 

Cap. I. De Prorectore Academiae. 

, S. 3: 'Serenissimas ac Potentissimas Elector Brandenbur- 
'gieus etc. :Dominus 'noster Clementissimus quotannis submisse 
rogandus est, ut eminentissimum hoc 'Academiac Regimen sire 
‚Rectoratum vel benignissime retinere, vel. alii Serenae: aut illu- 
:stri Personae'conferre velit, ex quo decus et tutamen Alma haec 
nostra sibi promittere. valeat certissimuam. : 

S. 2. Prorector- itaque post Principem Eleciorem supremus 
Arademiue hujus esto Magistratus, cui omnes, quotquot Acade- 
miae membra esse oupiunt, etiamsi illustrissimo sanguine nati 
‚sunt, honorem ac obsequium praesient paratissimum, et cura- 

nt Professores singali, ne ejus autoritati et eminentiae dece- 
‚dat quippiam, cum illa eonculcata ipsum Academiae eorpus di- 
'gnitate -competente: gandere aut salvum esse nequeat. Pro- 
:rector. autem operam 'pariter dabit, ne duzante magistratu (quic- 
uam: adınittat, quod. dignitati:ipsius noxium esse. possit, sed ta- 
ibus ubique 'moribus sit insiructus, quales haec vita :postulat. 
Praecipuo autem oommendatum- sibi. habeat illud Callistrati Icti 
‚atoritum ut in adeundo quidem faeiiem. se praebeat, sed con- 
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temni non patiatur, nee in familiaritatem nimiam admitiat aca- 
demiae cives, ne 'ex conversatione aequali contemiio:-dignitatis 
nascatur. Ei summatim ita jus reddat, ut autoritatem dignita- 
tis ingenio suo augeat. 

G. 3. Prorectoris autem officium annuo spatio. finiatur et 
ejus initiam fiat a die Inaugurationis, et ut. in dignitatem hane 
ex aequo Professores succedant ordine, placuit sequenti ordine 
Regimen academicum distribuere, ut primus Rector sit ex facul- 
tate Theologica, 2) ex Juridica, 3) ex Medica, 4) ex Philoso- 
hica, 5) ex Theologica, 6) Juridica, 7) ex Medica, 2 ex Phi» 
osopbica, 9) iterum ex Theolagica, si tertins ejus Facultatis 
Professor .adfuerit, 10) ex Juridica, 11) ex Philosophica, 12) ex: 
Juridica, 13) iterum ex Philosophica ordine succedat, ne illa 
facultas, quae majori numero Professorum gaudet, praejudicium 
sentiat. Reliqui vero Professores noviter recepti in Prorecto» 
ratum tum demum succedant, postquam omnes alii. hoc officio 
functi, ut.ita serissimo semper aditus ad Regimen Academiae pateat. 

$. 4. Quod si ille, quem ordo tangit, vel Senio jam con- 
fecius,; vel morbo sentico correptus, ita ut pe: reparandae va 
letudinis non aflulgeat, sequens in ordine Professor vocandus 
erit, sin autem jam suscepto Prorectoratu in illam sortem con- 

.jiciatur, ut muneri huic superesse nequeat, ad illum redibit Aca- 
demiae Begimen sub titulo Vice-Prorectoris, qui: praecedente 
anno Scepira Academiae moderatus fuit, cui ex commodis Pro- 
rectoratus tertia pars in compensationem laboris suscepti cedat. 

. Quod si: autem aliquis Professorum ex alia justa causa Regi- 
men Academiae deelinare velit, hoc nen nisi causa hac a Con- 
cilio probata fiat. 
- 8.5. Idem observabitur, si Prorectori iter suscipiendum sit, 
ubi Spartam suam Antecessori una cum sigillis academicis com- 
mittere tenebitur, et si nec Academiae nec Prineipis causa ab» 
fuerit, dimidiam sportularum partem Vice-Prorectori relinquat. 
S. De caetero nec Illustribus Academiae civibus prae- 
clusa erit via ad Pro-Rectoratium adspirandi, si illustre nataliam 
decus sinistris moribus non contaminaverint, sed in vita pariter 
ac studiis se tales exhibuerint, quibus sine jactura famae acade- 
micae Sceptra committi possint. . 0 \ 

$. 7. Illustris autem hie Prorector titulo ac honore tantum 
gaudeat, ejusque nomen publicis intimationibus praemittatur, et 
ad omnes actus solenmes ejus praesentia adhibeatur: Ipsa vere 
Academiae Jurisdictio et alia huc pertinentia negotia per Vice- 
Prorectorem, quem ordo inter Professores tangit, administrentur, 
ejusque nomen pariter in publicis programmatibus exprimatur. 

8. 8. Ipsa Prorectoratus translatio sequenti ratione insti- 
tuatur. Imminente termino Prorector Coneilium . ultimum con- 
vocet, et'in eo finem officii instare, deque fuluro successore de- 
liberandum esse proponat. Ubi quidem cum certo ordine Pro- 
recioratus deferatur, de futuro successore facile convenient, in- 
terim non deneganda est Collegio Professorio facultas, justas, 
si quas habuerit caugas, quare illum, quem ordo tadgit ‚:;succes- 
sorem in officio Prorectoratus admittere nelit, placide propo- 
nendi, et si res componi inier Collegas nequeat, illusttium'Aca- 
demiae Curatorum arbitrium desuper. expetendi. . ..mı 

- 
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S. 9. Die ipso adreniente Proreetor per rogramena ubli- 
cam Academici Re iminis translationem Feniliea it, Professo- 
resque et cives academicos invitabit, ut in aedibus ipsias con- 
veniant et Senatum Academicum in templum ad hoc destinatum 
comitentur, quorsum si supervenerint et loca sua occupaverint 
Professores et siudiosi, sacra cantione pro impetranda Spiritus 
sancti gratia initium fiat, qua finita Prorcctor ab offhicio disces- 
surus brevi oratione negotio huie conveniente mutationem Rec- 
toratus imminentem exponat, vota pro salute Principis et Aca- 
demiae fundat, Deo pro conservatione Academiae, Professori- 
bus pro auxilio in regimine praestito, studiosis autem pro ob- 
sequio huc usque exhibito gratias agat, hosque, ut Saccessori 
pariter omni observantia et obsequio se eommendent, moneat, 
et postea successoris consensum, an fasces Academiae suscipere 
velit, publice exploret. 

$. 10. Huic Successor brevi pariter oratione respondebit et 
implorato divini Numinis auxilio, Collegarumque consilio in ne- 
goliis occurrentibus expetito, monitis porro adjecfis, ut cives 
academici vitam et mores Academiae legibus conforment, ani- 
mum de acceptando Prorectoratu publice declarabit. 

$. 11. Hoc facto eum ad se vocabit Prorector oſſicio disces- 
surus, successoremque per sequens semestre Prorecterem Ma. 
gnißenm soleuniter proclamabit, eidemque insignia Bectoratus, 
sceptra scilicet, sigilla ‘et statuta tradet, monita negotio huie 
conrvenientia subjiciet, civesque academicos, ut frequenti eomi- 
tatu novum hunc Prorectorem domum deducant, amice rogabit. 

S. 12. His ita ordine expeditis in honorem laudemgue Dei 
O.M. summi Academiae statoris, solennis illa cantio „Te Deum 
laudamus’’, inchoetar, eademque; absoluta novus, Prorector Magni- 
ficus a Senatu Academico et studiosis domum deductus vota et 
gratulationes accipiat, posteague Academiam nostram divino fre- 
tus auxilio gubernet. 

6. 13. Ut autem constet, in quibus negotiis Prorectoris so- 
lius nomine utendum, vel quaenam sub nomine Prorectoris et 
Senatus Academieci publicanda, sequenti modo hoc determinavi- 
mus, ut omnia Mandata, Edicta, Citationes, Relegationes, Inhibi- 
tiones, et hujus generis alia, quae ad exereitium Jurisdictionis 
academicae pertinent, sub nomine Proreetoris et Senatus Aca- 
demiei publice proponantur. Invitationes vero ad actus Acade- 
miae solennes, Promotiones scil. Doctorales vel Magisteriales 
vel ad exequias membrorum academicorum, itidemque ad ora- 
tiones panegyrieas aliasque solennitates occurrentes expresso 
Prorectoris nomine, pro more in plerisque Academiis recepio, 
expediantur. Quae autem non integram Academiam sed certam 
tantum Faculiatem respiciuut, ila sub nomine Decani cujusve 
Facultalis proponere fas esto. Ä 

‚Cap. IL. De officio Prorectoris. 
-& 1. Offiecium Prorectoris primum in hoc consistat, ut om- 

nem impendat eperam, quo gloria Dei, salusque Eeclesiae ante 
omnia et in emnibus augeatur, Privilegia Academiea ab Inrvic- 
tissimo Imperatore .et Serenissime Eleetere nostro Asademiae 
huic indulta conserventur, et quaeeungue his pracjadicie essc 
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pessint, summa studio avertantur, quae vero ad augenda Oor- 
poris Academici et singularum Facultatum commodo pertinent, 
diligenter promoveantur. 

$. 2.. Porro Statutorum Legumque academicarum curam ha- 
bebit, ut omnia haec sancte serventur, secundum illa res nostra 
literaria administretur, et eivibus academicis .in negotiis occux- 
rentibus jus inde reddatur. - : 

S. 3. Ipsam vero Juriadictionis administraiionem quod at. 
tinet, Prorectori potestas esto, omnes causas civium academi- 
corum audiendi et decidendi, et quidem si causa civilis sit, quae 
contra civem academicam mota, operam dabit, ut vel’ paries 
amicabili compositione, ad concordiam reducat, vel si id obtinere 
nequeat, summarie causam cognoscat, et ad. sententiam sine lon- 
giori litium anfractn properet, cum causae praesertim Stadioso- 
rum, utpote qui clericorum geribus gaudent, summariae sint, 
eaque propter sine strepitu forensi expediendae, ne occasione 
litium a studiis abstrahantur. 

$. 4. Quod si causa gravioris momenti videatur, qualem in 
eivilibus illam aestimamus, quae viginti Thaleros excedit, ante 
decisionem negotium communicabit cum Decanis singularum Fa- 
cultatum, prout postea de conventibus academicis pluribus sta- 
tuetur. 

S. 5. Praeeipuum autem Prorectoris ofäcium consistet in 
provide conservalione disciplinae academicae, gu poenarum 
orwidine in viam reducantur studiesi, qui in devia prolapsi. 
Quapropter omnes quos vel resciverit ipse, vel per denuneiatio- 
tionem ad ipsum delati, excessus ex legum statutorumque prae- 
scripto vindicabit, et quidem ordine expresso. 

. Primo excessus alicujus ream mox per Pedellum ad 
se vocabit, et quid veri subsit breviter percontabitur, qued si 
vel- confitentem habeat reum vel suspectum deprehenderit ipsum, 
et factum poena dignum viderit, Arrestum impenat, et quidem 
vel simplex tantum de non discedente ex hoc loco ante causam. 
finitam, vel arctius ad domum delinquentis restricetum, prout cau- 
sae gravitas id desideraverit. 

8. 7. Quod si delictum tale sit, cui vel major, quam car- 
ceris immineat poena, vel quod contra Serenissimi Electoris 
Edictum de Duellis commissum, mox convocet Decanos, et cum 
his, qua ratione detinendus sit delinquens, ineat consilium. 

8. 8. Poenas vero nullas solus irrogabit Prorector exira 
“ Concilium, nisi illa carcerem quatuor dierum non excesserit. 

S. 9. Ratio autem in puniendis excessibus habenda, vitae 
quogue huc usque vel bene vel male actae, et hujus intuilu vel 
asperior vel mitior infligenda poena. Consultum quoque existi- 
mamus, ut pro ratione circumstantiarum excessus filiorum Aca- 

‘ demiae nomine ad parentes ipsorum perscribantur,,/guippe quo- 
rum severa increpatio filiis, qui plane degeneres non sunt, 
gravior esse solet, quam poena Carceris aut mulcta aca- 
demica. 

$. 10. Operam quoque dabit Prorector, ut quotquot hue 
se conferunt ad docendum vel discendum, omnesque exercitid- 
rum. Magistri, Matriculae academicae nomen inserant, et debi- 
tum Statutis nostris promiitant obsequiam. Quod si id.facere 

\ 
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detteetent, octiduum ipsis statuendam, quo vel diacedant, vel no- 
men inter cives academicos profiteantur. ” 

$. 11. Literas ad Academiam direcias resignabit Prorector, 
Alasque in Concilin, vel si res woram non ferat: per. cistulam 
omnibus .communicabit. Qnod si vero Academige nomine re- 
spondendum sit, conceptum responsionis, nisi res levioris mo- 
menti judicata fuerit, cum Ordinarig et siugularum facultatum 
Decanis communicabit, quod praecipue observabit, si quicguam 
&d Principem vel Academiae Curatores referendum. 
8.12. Pro molesiia autem illa, quae cuivis in admigistra- 
tione Regiminis academici subeunda, honorarium illad, quod in 
watticulam reeepti oflerre coleut, Prorectori relinquatur, ita .ta- 
nen, ut pro:uno quoxis inscripio. 6 grosses Fisco Professorum 

‘ solvät, que hi peculio quodam gaudeant, unde quae Acadamiae 
momine typis exscribenda, vel alias in honestum corporis Acade- 
:miae.usum impendenda, «api.possint. Mulctae vero inter Pro- 
fessores aequaliter distribuantur. ‚Rationes autem acceptorum 
‚Proreetor finito Prorectoratu intra 14 dies Successori, et Con- 
cilio reddet. ZZ " 

u Cap. IV. De Conventibus Academieis. 
$. 1. Cum saepius occurrant negotia, quae majori delibe- 

ratione opus habent, ut a solo Rectore expediri neyueant, om- 
mes vero Professoren ad haec conrocare consultum nen ‚sit, ne 
‚ab ordinariis laboribus et. Collegiis abstrahantur, Decanorum 
<onventum ad haec ordiuandum censemus, ut hos ad se vocet 
Prorector, horumque sentenfiam, quid-facto opus sit, exploret. 

8%. 2. In hoc.autem conventu cognoscendum erit' de omni- 
bus caüsis civilibus, quae quantitatem 20 Thalerorum excedunt, 
vel quas. ex levioribus etiam Proreetor cum Decaunis communi- 
‚care voluerit; et quod hic pronunciatum subsistat, salva tamen 
'appellatione, sive praevia cum Decanis communicatione pronun- 
ciaverit, ad Concilium Academieum. Quod si vero hoc appel- 
Jationis beneficio quis usus, et sententia prior in Coneilio con- 
firmata, hac aequiescalur sine ulteriori provocatione, nisi litis 
aestimatio 50 Thaldros 'excesserit, ubi recepto iu his terris be- 
neficio Lenterationis adhuc.uti permissum esto. 

«8.3. : Si delictum aliquod Prorectori. denunciaium et hoc 
quidem ipsius Decanorümque arbitrio poenam carceris octo die- 
zum.non excedat, sola inquisitio penes conventum Ordinarii et 
Decanorum erit, qua finila, res Jdeleraiur ad Concilium, et ibi- 
dem, cui poenae locus sit, statuatur. Bu 
8.4. Cum vero poenae academicae moras non ferant, ideo- 
que sive illas Prorector cum Decanis, sive Conecilium Academi- 
sum diciaverit, nullus appellatioui locus esto, nisi vel infamiae 
poena conjuncta, vel corpus illa affligat, ubi defensionis novae 
beneficium per sententiam gravatis salvum erit. 

8.5. Porro cum nihil frequentius contingat in Academiis, 
quam quod studiosi criminis suspicionem omnia constanter ne- 
gando amoliri a se nitantur, ad juramentum autem purgationis 
mox recurrere parlim ob perjurii metum periculosnm, partim 
stiam, si. honeste alias vixerunt, ignominiosum, probe perpen- 
dendum Prorectori cum Decanis est, quis ille sit, qui criminis 
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reus posiulater, qua viise consweludine hue usgue ums, qui 
basque suspieionibus sit gravalus, et an yuicqaamı, qued rem® 
vendae suspicioni quadanienus sufücere possit, allegare valeat; 
quibas sedulo perpensis arbitriun haud difieulter interpon 
an absolrendus, an vero, nt conscientiam Jurcjerande puwiget, 
condemnandus sit. Et ob hanc causam nellum 
tat denunciantem, »isi, qui probabiles ſacti conjecturas suppe- 
ditaro poseit. ' 

6.6. Hoc guoque cavendum fait, quo incitamentis Inxurfae 
oceurratar, ne Oenopolis, Zythopolisque ultra 5 Thaleros fidem 
studiosis habentibus, aut mercatoribus ulira 24 Thaleros creden- 
tibus, jurisdietione academieca succarratar, ant arrestum ob hoe 
decernatar, nisi parentum, aut curatorum wiandato, aut Profes- 
soris unius alteriusve intercessione se plus eredidisse probate 
possint. ' u Zu 

Cap. V. De Concilio vel Senatu Academice. :. 

&. 1. Ad Concilium Academicum convocandi sunt ominfumh 
Facultatam Professores Ordinarii, ad quod pariter comparebun 
nisi gravioribus occupationibus vel impedimentis distringantur, 
ubi tamen alicui ex Collegis partes suas committere tenebuntar, 
vel voto suo illa vice carebunt. in) 

.2. Quod si res tanti sit momenli, quam Prorecior cum 
consilio illorum, qui praesentes sunt, se componere non Posse 
animadvertat, vel etiam praesentes inter se dissentiant, liberum 
ipsi erit absentium sententiam per literas aut per Secretarium 

niversilatis exquirere, quod praecipue in Belegatiane dictanda 
observabit ‚ quam nunquam nisi consultis etiam abgentibus ir- 
rogabit. . oo DE 

s $. 3. In ipso Concilio puncta resolvenda proponat Pro- 
rector, primoque omnium sententiam suam exponat. Ne ante 
ceteris Professoribus raeter expectationem quaedam proposifg 
dici possint, super yuibus confestim suflragium suum exprimere 
forte non liceat, Prorector per schedulam Conventum Concilii 
intimabit, et in hac schedula singula instantis propositionis men 
bra paucis exponet. @uod si etiam unus et alter ex Professo- 
ribus quicquam Senatus Academici: deliberationi commitiendum 
existimaverit, boe antea Prorectori exponat,.guo ceteris propo- 
sitionis membris ‚hoc adjici possit. ö 

$. 4. Abeoluta propositione et adjeoto Prarecioris vote, 
reliqui ordine suflragia sua exponaut, et quidem.libere, ita. tes 
men, ne allectibus indulgeant, Aut alterias Callegae sententiam 
persiringant, aut discordiie rixisque occasionem suppeditent, sod 
placide peraganıt omnia, et non: privatum alieujas commodum, 
sed tolius Usiversitalis emolumentum intendant. 
S. S. -Quod.si causa Benatul Academieo proposite aliquent 
ex Professoribus vel ex Commensalibus aut domestichs ipeite 
Soparatim comlingat, suflragio se penitus abstineat, imo etiam si. 
libertati. votorum ptaesentiam suam obsiare animadverterit, ipse 
ex. Senatu.Aosademioo Interim discedat. Nee Proreetorem ipsum 
hic exceptum volumus, qui causas: ad se suosque pertinentes 
Auteeessoris sul cogmiilon; oommmitiat, quo 30 *8 em disce- 

rector admit- 
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dente Pzoreetore. vel Dechnerum conrentui vel Benatui Acade- 
miso pireponat, et. ex horum arbitrio sententiam fra. - 
+. 8.6. Conclusum Conoilii suflragiis omnium auditis forma- 
hit Prorecior, majorem secutus.numerum, quod si suflragia sint 
paria, ipsi Prorectori senteritiam alterutram eligendi licentia esto. 
-, & 7. Conelusa ipsa diligenter notabit Academiae. Secreta- 

ı dus, :Prorector autem operam. dabit, ut omnia et singula Sena- 
tus Decreta executioni mandentur. Quod si vero .impedimenta 
Execuiionis.semet. oflerant, 'vel.alia quaedam ratio negotium dif- 
ferri vel sententiam Concilii penitus mutari suadeat, non soliug 
Prorectoris arbitrio id fiat, sed in seguenti Concilio propediem 
ad id convocando hoc denuo proponatur. 
-. $ 8., Unusquisqne Professorum sive Senatorum Academi- 
eorum silenlio tegat omnia quae in Concilio peracta, donec pu- 
blicata, praesertim vero quae hujus vel illius Professoris sen- 
tentia fuerit, si causa ad studiosos pertineat, nulli referat, cum 
ex hac..prepalatione simultätes inter Professores - et. Studiosos 
non, sine .magno Academiag detrimento oriri soleant. Qui secus 
Tecerit, durante Prorectqratu ille a Conventibus Arademicis ipso 
facto sit exelusns, nee Prareetor ipsum interea. temporis. ad Con- 
Slam vocaib un. . 
Cap. VI. De Officio Ordinarii Facultatis Juridicae. 
PE-], "Cum'Ordinario Facultatis Juridicae in aliis Academiis 
earä incumbat, ut non tantum 'suae Faculiatis, sed et totius Uni- 
Versitatis- salus ubique promoveatur, idem quoque in nostra Aca- 
Hemia’ Ordinario rommittendum censuimus, quo omnem operam 
impendät, ne Acadenfla nostra guicquamı capiat detrimenti, sed 
ejus commodam omni ’ex' parte Promoveatur. BEE 

$. 2. Hunc in finem Prorector in negotiis obvenientibus, si 
res alicujus' momenti sit, cum Ordinario communicet, ejusque 
consifium adhibeat, eoque audito, negotiam ad Concilium Aca- 
demicum deſerat. 1 
"8.3. Prorector quogue cum Ordinario curam habebit, ut 
ömmlum Facultiatum Professores sedulo ac diligenter legant ac 
&isputent. 7.7 U on u 

Cap. VIL De Officio Quaestoris. 
+38. 1. Quaester Academia& omnem impendat!operäm, nt re- 
ditus Universitatis non tantum  conserventur,,'sed’“et augeantur 
et -singulis Professorihus salaria quovis' trihestri spatio sine 
mora Sxsolvantar. . **. 

5. 2. Pecunia-autem- adı Fiscum : Aeademiae- pertinons, si 
quaestor. bonis immobilibus ad-aecuritatem Academiae 'suffieten- 
tibub instructus non eit, in arca quadam puablica custodiatur, 
illaque serris binis claudatur, ad quarum alteram clavem habeat 
Prorector, ad alteram Quaestor, nec quicquam. sine praescitu et 
ansensu Prorectoris expendatur. a 

. & 3% Bationes quoque singulis annis Prorectori . et. senatui 
Academico redlat, quod ai. dubium aliquod in Jdispungendis ra- 
kionibus inter Academiam et Quaestorem remanserit, hoc ad 
Curatores Acadewiae referatur. . 

$. 4, Porro si Serenissimus Academiae insteurater praedia 
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uaedam in Academjam oontulerit, kaec quoque u bonum palrem- 
Fmiliae decet, cum consensu Academiae Prorectoris adminisira- 
bit, et rationes administrationis stato tempore Universitati reddet, 

S. 5. De officio autem hoo fideliter adminisirando Prereetori 
et Senatui academico jurisjurandi vinculo semet obstringat. 

Cap. VII. De Officio Secretarii Acadgmiae. _ 
$. 1. Seczetarii oſſicium praecipue censistit in eansoriben« 

dis et conseryandis actis ad Academiam pertinensibus, ubi quam 
primum autoritate Serenissimi Electoris publious ad hac .destis 
natus fuerit locus, illie Acta ordine reeondat, ingüe.eerias clası 
ses distribuat, quo tam illa quae ad jura et privilegia Acad, 
miae perlinent, quam quae jura partium litigantium respiciunt, 
Tacili negotio inveniri possint, in quem finem Catalogps, rerupg 
ibi dispositarum conscribendus,,, In ern 

$. 2 Cum vere in negotiis academicis Prorectori subinde 
ad Privilegia et Rescripfa Electoralia recurrendum, frequentior 
autem Documentorum originalipm uaus haec facile consumat, 
ulile censemus, ut in certum quendam librum hoc fine ‚cpm- 
pactum omnia tam privilegia, quaın alia rescripta. Elecioralia 
cura Secretarii referantur, quem librum Proreetor secumi ad usug 
Academiae quotidianos reservet. \ 

$. 3. Secretarius a Prorectore vocatus semper se' praesen- 
tem sistat, commissa sibi fideliter expediat, omniaque quae co- 
ram Prorectore vel in Conventu aut Concilio Professorum in 
deliberationem veniunt, summa silentii fide servet, et si quic- 
quam ab aliis quod Academiae possit esse noxium observaverit, 
hoc Prorectori mox exponat, quo in tempore consilium capiatur, 

$. 4. Quae in conrentu Decanorum, vei in Concilio Aca- 
demico proposita et conclusa, diligenter protocollo inseret, addi- 
tis nominibus illorum, qui negotio praesentes fterunt. Et si res 
gravioris momenti fuerit, aut ad salutem Academiae pertinuerit; 
de qua deliberatio instituenda, singulorum suflragia brevibus no- 
tabit, posteague ut conclusa aeademica expediantur, operam 
apud Prorectorem impendet. 

$. 5. Sportulas justas exigere licebit Secretario, quarum 
dimidiam partem ipse, alteram Prorector eapiat: Si tamen Pro- 
fessor coram Senatu academico conventus fuerit, vel alium Aca- 
demiae civem convenire necessum habuerit, a Sportulis solven- 
dis immunitate gaudeat. Studiosi vero delinquentes dimidiam 
partem receptarum Sportularum tantam praestabunt, alias itidem 
regulariter immunes erunt. 

Cap. IX. De Exercitiorum et Linguarum Magistris. 
$. 1. Cum Serenissimi Electoris Brandenburgiei clementis- 

sima provisione inter Academiae privilegia relatum, quod omnes, 
qui vel linguas exoticas docent, vel in corporis exercitiis juven- 
tutem nostram instraunt, maftriculae academicae inserli esse de- 
beant, operam dabit Prorector, ne quisquam, qui has artes hio 
proßiteri .cupit, hie toleretar, qui jurisdictioni aeademicag semet 
subducere ausit. | 

8. 2. Ipsi autem, qui circa haeo exereitia occupantur Ma- 
gistri, sub fide juramenti promitiaut, ae nolle Studiosos prae- 
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sertim Nebiles perenseionibus eo inducere, quasi literarum stu- 
diis opas nen haberent, si modo equos regendi, armaque tra- 
ctandi, similiumve artium peritia instracli, qgualibus consiliis 
multi a studiis aveeanter, sed potius se ipsos admonere velle, 
ut liberalia stadia conjangant, quo non tantum bello, sed et 
pace Rempublicam juvare possint, cum et illi, qui militiae ope- 
ram navantur, multo melius sibi consulaut, si moralia, historia- 
zum et mathesoos stadia perspecia habuerint, quam si armis 
oquisque tantam adsueli sini. Operam quoque dabunt omnes, 
ne studiosis neque per se, neque familiam palam laxuriendi 
ansaui suppeditent, sed potias vitae morumgque honestatem 
omnibus modis invitent. 

6. 3. Qui pugillatoriam artem profitentur, diligenter caveant, 
ne scholares, dum gladiis exercentur, se invicem ut hostes ado- 
riantor, nec pugna illa, quae ad defensionem corporis discen- 
dam tendere tantum debeat, in eruentum desinat spectaculum., 
ld quoque speciatim caveant, ne faciem vel oculos invicem pe- 
tant, de cetero autem in loco illo gladiatorio modeste ac com- 
posite vivant, nec alter alterum injuriis lacessat. 

Ai Porro quoque omni studio in id enitetur rei athleti- 
cae Magister, ut sı simultates inter Studiosos oriri viderit, ple- 
Fumque in apertam pugnaın erupturas, has omnibus modis com- 
onere satagat, ne ad verbera vel tandem ad Duella deveniatur. 

Buodsi videat se amica persuasione ad concordiam illos dedu- 
cere non posse, Prorectori denunciet illico, quo hic aliis Legum 
publicarum remediis obicem majoribus turbis ponere valeat. Sin 
aufem negligens in componenda dissensione et denunciatione 
Prorectori facienda fuerit Magister, ipse poenam sentiet cer- 
tissimam. 

6. 5. Si forte numerus illorum, qui athleihicam docent, 
anctus fuerit, quod uti Academiis plerisque noxium, ita et hie 
loci non facile admitiendum, omnibus modis interdicimus, ne di- 
versorum Magistrorum discipuli in alterius conveniant palaestra, 
et invicem congrediautur, sed quisque eum suis se exerceat Com- 
militonibus, quo simultates inter diversorum Magistrorum disei- 
aloe, ex quibus duella plerumque nasci solent, eo magis evi- 
entur. 

6.6. Inaliis Exercitiis consensu Senatus Academici receptis 
modus servetur, ne his jpsis tempus studiis gravioribus subtra- 
hatur, et quisque studiosorum secum perpendat, magis animi quam. 
corporis Gulturam futuris Reipublicae usibus necessariam fore. 

Cap. X. De Pedello, ejusque Officio. 

8. 1. Cum Academia haec ministro publico indigeat, cujua 
opera in ezpediendis illis, quae ad exereitium juriadictionis per- 
tinent, utatur, eligendus ad hoc est homo latinae linguae peri- 
tus, bene moratus, probus ae indusirius, qui commissa sibi a 
Proreciore fideliter expellire, et expedita eidem referre valeat. 

6, 2. Praecipue autem silentii fidem praestet, de non pro- 
palandis illis, quae sibi commissa. Excessus vero atudioseram 
uotquot ipsi innotuerint, Prorectori denuneiet, nee oum his col- 
— * aus vitia ipsorum, quao diseiplinao academieae vincula la- 



«T. 

xant, reliceat, sed ommie in tempore Prerectori expenat, que 
remedium malo imminenti parari possit. 

$. 3. Porro inquirat in illes, qui ex sindioais hic commo- 
rauntur, sed matrionlae academicae praefinito tempore nomen Jare 
detreeiant, quo ad offüiciem adigantur. 

6. 4. Bi citatio Studiosi a Proreotore Pedello commissa 
sit, fideliter illam vei oretenus expediat, vel pro re nata scrip- 
tam citationem ipsi eitando insinuet, probeque ohservet, qualem 
se gerat citatus, qualibusque verbis citationem excipiat, si enim - 
uicquam ad contemptum Magistratusseademici prolatum, hoc mox 
rorectori referendum, quo animadverti in maleſeriatos posait. 

8. 5. Tabulae publicae nihil affıgat sine praescitu Pro- 
rectoris, quod si quidam ex Magistris vel aliis Ordini Professo- 
rio non adseriptus affıgi schedulam quandam rcupiat, Decani 
illias Facultatis, ad quam res illa perlinet, consensus pariter 
accedat. 

S. 6. Si disputationes, Programmala, orationes, aliaque in- 
ter Cives Academicos distribuenda, nullam hie commiltat frau» 
dem, aut exemplaria vel sibi ’servet, vel aliis vendat, sed ex prae- 
seripto cujasque Facultatis bona fide illis oflerat, quos Catalogus ° 
ipsi hoe nomine exhibendus continet. . 

$. 7. Placuit autem, ut hujus generis exercitis academica 
Professoribus non tantum, sed et omnibus Regiminis, Camerae 
et Consistorii Consiliariis, Consulibus, Syndico, ut et Scabina- 
tus Assessoribus, Ecelesiaeque Ministris olferantur, 

8.8. Pro hoc labore ipso permissum sit singulis anni qua- 
drantibus honorarium aliquod a civibus academicis modeste pe- 
tere, quod ab omnibus omnino studiosis non tam intuitu dispu- 
tationum distribuendarum, quam propter molestian, quam in 
eitandis studiosis sine ullo pretio subire tenetur, ipsi praestandum, 

Cap. XI, De Stiudiosorum in matriculam relatione. 
&. 1. Quotquot literarum causa ad hanc Academiam acce- 

dunt, intra decem dies nomen apud Prorectorem profiteantur, 
quo Matriculae academicae inserantur. Quodsi diutius hic hae- 
serint, et postea demum civium nostrorum numero adscribi de- 
sideraverint, duplicatum pro inseriptione praestabunt honorarium. 
Si vero insuper delieti cujusdam, antequam Matriculae nomen 
insertum, reus quis postulatur et tunc demum ad forum Acade- 
mise confugiat, non recipiendus est, nisi 10 Thaleris Fisco Pro- 
fessorum solutis. 

$. 2. Quamvis autem receplum in plerisque Academiis sit, 
ut nemo inter cives recipiatur, nisi qui solenni jurejurando se 
legibus statulisqgue academicis morem gesturum promiserit; cum 
famen ansam perjuriis freguentissimis hac ralione dssi expe- 
zientia proh dolor! ubigue testetur, et hinc ob tot divini nomi- 
nis prophanationes, non tantum pejerantibus aeternum jimmineat 
suppliecium, sed et Academiae ipsae gratia Dei excidant, et suc- 
cessu studiorum exoptato destituantur, consultum Academiae pa- 
riter et saluti aeternae juvenum censuimus, jurejurando illorum 
eongcientias non onerare, sed promissione in fidem juramenti 

,„ acquiescere. 
& 3. Promittat ergo unusquisgue, qui inter cives noatroe 
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esse enpit: I). se Arademine hujus Prorestoti et Senatai obe- 
dientiam et reverentiam Jegitimo Magistratui debitam praestitu- 
rum; 2) se nihil conira Academiae hujus statum ac dignitatem 
improbe facturum, sed ejus auetoritatem et emolumentum, sive 
hic manserit, sive discesserit, promoturum; 3) se omnem vin- 
dictam Magistratui aeademico commissurum, et Edicfjum Sere- 

. nissimi Electoris Brandenburgensis Anno 1688, mense Augusto, 
contra pessimum Daellorum usum saluberrime . promulgatum, 
omni studio observatarum; 4) se sincerae: pietati, sobrietati ac 
modestiae operam serio navaturum, aliisque Jegibus; statutisque 
Aeademicis morem gesturum, aut sin secus:fecerit, poenam in- 
‚dietam subiturum; 5) se ex imposito Arresto non discessurum 
nisi finita causa, vel venia a Prorectore impetrata. 

:&. 4. Cum autem, an cives nostri. legibus academicis obse- _ 
Yuium, praestent, et'tempug ita impendaut, ut rationem studio- 
rum Dco, Parentibusque reddere possint, scire multum referat, 
profiecuum 'omnino censemus, ut quaelibet Facultas speciali: ma- 
trienla utatur, cui nomina studiesorum, qui huic vel illi Facul- 
tati applicaverint animam, inserantur, queın.in finem Prorector 
quilibet: illum qui nomen -inter. cives profitetur monebit, ut ex- 
ponat, cui studio operam :navaturus, et Decanum illius Facul- 
tatis ’pariler adeat, ibigue nomen matrieulae Facultatis inserat, 
et: quo pacto studiorum rationem inire debeat, consilium ab ipso 
petat;'quod praecipue illis necessarium ducimus, qui ex Scholis 

"ad Academiam nuper progressi. -Quod si forte unus vel alter 
huic morem gerere Jetrectet, nomina quovis mense Inscriptorum 
Pedellus ad singularum Faculiatum Decanos deferat, quo his 
exinde conustet, quot suae Facultatis studiosi advenerint. 

8.5. Singulis autem mensibus quaelibet Facultas conven- 
tum instituat, nomina studiosorum Albo Facultatis insertorum 
percurrat, et alter ab altero Collegarum exquirat, an inter illos 
aliqui sint, qui nullas Lectiones frequentent, quorum si quos de- 
prehenderint, illos ad se vocabit Decanus et de majori diligentia 
admonebit; @uod si mores non mutaverint,: proximo mense hoc 
deferat Prorectori, quo in consessu Professorum negligentiae 
suae rationes reddat. 

$. 6. Si inter Studiosos quidam occurrant, qui vel ob aeia- 
tem, vel aliam causam superioribus Facultatibus animum appli- 
care nondum valeant, horum nomina Collegii Philosophici De- 
canus consignata habebit, pariterque singulis mensibus, uti jam 
dictam, in eorum studia inquiret. 

$. 7. Sivero tandem aliqui fuerint, qui non studiorum, sed 
corporis exercitiis ineumbendi gratia huc se accessisse praeien- 
dant, illi 'quidem a Prorectore monendi sedulo, üt tempus ali- 
uod humanioribus studiis impendant, pariterque nomen apud 

Philosophicae Facultatis Decanum proßfiteaniur. Sin 'autem..ni- 
hilominus a proposito suo 'desistere nolins, Exereitiorum Magi- 
stri singulis mensibus a Prorectore vocandi ‘et: ab illis inguiren- 
dum, qua ratione hic vitam transigant illi, qui eorum informa- 
tioni se commiserant, J ren 

$. 8. Ritum depositionis, prout in alris Academiis recepius 
‘est, utpote ex variis, ineptis absurdisque gestibus, ime impiis non 
raro: quaestlonibus teonstantem: et hine ingenais adualescentibus 



419 

indignum :ab hac, Academia merito removemus; Interea tamen 
finein ipsum quo predens antiquitas ritum illum induxit, retine- 
mus, ut a Fecultatis Philosophicae Decano adelescentes' exaittlir 
nentur, de -pietate, modestia , moribusque ingenuo juvene dignäs 
admoneantur,. de ratione studiorum ..feliciter  ineunda. consilium 
ipsis suppeditetur, et ita adhibito, si aetatis ratio hoc. admiserit, 
vini.salisque usu literis. initienlur, acceptoque hujus rei Testi- 
monio.‚dimittantur. ‚Uli: efiam. qui ex Scholis primum ad Acar 
demiasi se conferunt, a Prorseütore .non. prius in matrienlam re- 
cipiantur, nisi testimonio hoc sibi prospexkrint. ee 
t &::91’Hoaobariem pre Irscriptione:solvendum constitsimus 
T halerum unum, et :duodesim Grossos,.ex.quibus sex grossi Biblio- 
ihecaei:at'Biblioetheearie, tres grossi Seoretario et tres Pedello 
numerentur, ex Thalero autem residuo sex grossi referendi. in 
Fiscum Preofessoram. :- - we " on 

., Capı XIL, DeLegibus. Academicis a Studio ro een. Observandis., 0 0.0 3. ....; 

- 8.1. Unusguisque civinm. academieorum, .cujüscunmuse: alas 
tus, Deum rite. —— non verbotantum, sed: Opers Chriediar 
num esse ostendat, initiumque sapientiae in'timore.Dei quäczal; 
862. Hoc: fine puhlicc- cültui divino-.se non-subirahant, sed 

ihi cum ıebita devatione intersint, et ab: omnibus: oonfabulatior 
nibus, ne alios: in devotliene turbent:, semet abstlindant, :neo nisi 
finitis preeibus ex templo discedant; rt. 

$. 3. Privatis etiam precibus magna cum devotione iucum- 
bant et-a Deo Spiritus sancti regimen in vita et studiis subinde 
expetant, probe perpendentes, si hoc ductore destituti,. exitum 
sindiorum se nungüam,ex voto impetratures, sed frusira tempus 
omme impensuros. 23 u a 

$. 4. Onmia quoque studia.in hunc. finem dirigant, ut glo- 
riami divini nominis, Reipnblicae salatem et proximi commodum 
aliyaando promovere possint. 

. 

—E 

sı8 _ 
tar 9 

r. 

S. 5. In canversatiene .et moribus wnusquisque lalem: sa 
exhibeat, ut modestia et vitae. honestate se omnibus commendet, 
nec alteri peccandi assam praebeat, sed in hoc potius enitatar, 
ut si commilitonem in devia prolapsum adverterit, hunc amice 
ad virtutis viam ‚revocet, aut si pertinacem ejus- improbitatem 
observaverit, hoc vel.Deeanb syae Fachltatis xel Prorectori- in- 
dicet, quo: ad.frugem ita reducatur, aut sirdesperata plane ma- 
litia, a corpore academico ut putridam quoddam memhbrum re- 
movaßlie. . re en re Pas a Zu 
.....$e6u ‚Past Deam .Serenissimumque Elecionem Brandeuhur- 
gensem, Prorectori Sehatuique arademico debitam exhiheant zer. 
verentiam; nec Quenquamı..eorum :despicatai. .habeant, sed illorum 
monita,: tänguam a, Praeceptoribus ‚et Parantüibus profesta we, 
nereniur..:ı 3 on u zu . 2 aa [rn 

8 Zar Hoc, Gne: mRusguisque. inira desem .ab adventa. dies 
nomen apud Prorectorem: profiteatur, et »t.Albo Siudiosarum 
inferatur,. petab,.qui dintius hoc .distulerit, non aliter regipiatur, 
nisi honorariuni, quod alias pro inscriptione solvi meris est, de. 
plicatum obiulerit. .. tn re nn 

S. 8. Citati ad Prorectorem promte. ae ‚sistant,, ec alios, at: 

sauer 
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sbsequium Wayistratui academico denegatum eant, persussioni- 
bus inducant, nec Ministrum Academiae ad se missum injusia 
affciant, sed quae ipsi a Prorectore commissa patienter audiant, 
et si inique se vel delatos vel aceusatos existiment, medeste hoc 
eoram Prorectore: exponant, nec huie proterve obloquaniur, alio- 
quin pre adwissi gravitate poenas sentieut. 

8.9. Si arrestum alicui a Prorectore indietum sive perso- 
nae sive rebus, sancie hoc observet, nec sine venia discedat, et 
si Edicto pablico revocatus, vadimonium deseruerit, Relegatio- 
nis poenam sustisebit, 

S. 10. Quod si quis res stadiosorum apud se Arresie ne- 
zas, sine consensu Prorectoris dimiserit, dannum refundat ipsi 
cujus desiderio arrestum impositum, Senatuique academice sa- 
tisfaeiat. ee 

$. 11. Nemo studiosorum numero sociedur, gei liteyarum 
culturae vel etiam Exerecitiis illis, ad. praeparaudam militem ne- 
cessariis, operam navare detrecitat. @uem in finem umüsquisque 
coram Facultatis illius Decano cui se mancipare voluit, rationer 
Stadiorum singulis mensibus reddere non recuset, quod si tem- 
pus otio eonsumat, vel rebus ludieris studioso indignuis occupe- 
tur, in patriam remitiatur. 

8. 12. A clamoribus noeturnis diurnisque et grassationibus 
wnusquisque se abstineat, sub poena carceris durioris, quod si 
hac poena ad frugem reduci nequeat, ab Academia removeatur. 

. 13. Nemo fenestras aut januas eiviam alioramque infrin- 
gat, sivo saxis aliisque telis petulanter peiat, sub poena Carceris; 
si vero ex propusito hoc factum, relegationis poenam sustinebit. 

$. 14. Nemo sclopetum cujuscungue generis intra moenia 
eivitatis explodat, nec volatiles ignes, quos Haquetas vocawt, in- 
tra urbem aut in suburbiis emittat, sub poena gravississi Carce- 
ris, aut eliam, si malitia sit in comperto, Relegationis. 

6. 15. Ad nuptias nemo accedät nisi invitatus, quod si ni- 
hilominus semet ingesserit, et per laseiviam et petulantiams aliis 
molestus faerit, earceri ad ocliduam mancipetar, . 

6. 16. Nemo se lavacro Salae committat, ob tristissimos 
casus, qui plerumgue hae occasione eowntingunt, qui legem hanc 
neglexerit, per octidaum Carcerem sustinebit. 

S. 17. Bacchanalia ponites sint interdieta, rsum etiam 
referimus, qui larvati ineedunt, vel trahae beneficio sub variis 
heminum formis per Civitatem vehuntur; qui hoe neglexerint, 
carcore ad ocliduum punianiur.. 

$. 18. Caveat unusquisque, ne seditionem inter studiosos 
exeitet, eosve sine permissu Prorectorfs ad Conventus convocet, 
sub peena Careeris, vel etiam Relegationis. 

. 19. Si Studiosi forte sua interesse eredant, ut nomine 
ommiom quicquam deferatar ad Magisiratum Academicum, nom 
agmine facto se conferant ad Prorectorem, sed unnm et alterum, 
non tamen plures quam quataor, ex suo numero ad eum- mitiant, 
qui desideria omnium modeste exponant. 
8.20. A: famosis libellis aliisgue Satyrichs.soriptis, inque 

alienam injariam tendentibus carminibus et oantilenis semet pe- 
nitus abstineant; et si quis talia forte inveneris, : mox igni com- 
mitiat, nes injuriam ulterius spargat, alisguin Inventor aeque ut 
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auctor Relegationem sustinebit,. cui infamia quoque „ si libellus 
re vera famosus fuerit, conjungatur. Ks 

6. 21. Nemo in alienos hortos ac vineas se conferat invito 
Domino, poma, uvas similesve frucius inde petiturus, qui fece- 
rit, carcere puniatur. 

$. 22. Vinum aut cerevisia in tabernis aliisqug locis tem- 
pore hyberno ultra nonam, aestivo ultra decimam horam ne 
raebeatur, ultra quam horam nec tabernae nec aedes, quas in- 

habitant, alicui patebunt. En 
$. 23. Vigiles nocturnos nemo injuria afficiat, multo minus 

provocet, illisve in officio suo constitutis resistai, sub poena 
grayissima. 0 Ä 

$. 24. Nemo illa‘, quae tabulae publicae affiguntur, refigatz 
qnod si in Relegationibus et Citationibus publicis id fecerit, re- 
legabitur. . - 

$. 25. Qni carceri mancipandus, Prorectori 'non resistat, 
nec in ipso Carcere vociferando aut immodeste se gerendo ma- 
litiam, augeat, sub poena relegationis; imo neo alios in Carce- 
rem secum ducat, et compotationes ibi instituat, sed ubique Pro- 
rectoris arbitrio semet submittat. 

$. 26. Ab Academia discessurus non clam se proripiat, sed 
Prorectori suaeque Facultatis Professoribus debitas agendo gra- 
tias valedicat, et vel ab ipso Prorectore nomine Academiae vel 
a Facultate sua studiorum morumque testimonium petat, cui 
Collegia, quibus interfuit, inserantur, quo fidem Parentibus, Pa- 
tronisque facere possit, qua ratione tempus in Academia trans- 
actum. | | . 

$. 27. Qui aere alieno contracto clam discesserit, etiamsi 
arresto constrietus non fuerit, desiderantibus hoc Creditoribus 
Edicto revocabitur. Oenopolis autem, Zythopolisque aliisque 
intemperantiae subsidia praebentibus, si summa credili quinque 
thaleros excesserit, non succurratur. . 

Cum modo dicta Statuta Nobis ab Academiae Nostrae Cu- 
ratoribus exposita sunt, et in Consilio nostro .secretiori ‚super 
iis solide deliberatum, nihil quod Deo, Ecclesiae et Saluti pu- 
blicae adversetur, in illis observatum fuit. Deliberaio itaque 
animo et, ex ceria scientia approbamus eadem et confirmamus, 
illisque plenum Nostrarum Constitationum robur ac publicarum 
Legum vim concedimus. Omnes enim Professorio munere fun- 
gentes, optimarum rerum Studiosi et Academiae seu Universi- 
tatis hujus cives actiones suas iis conforment et nihil temere in 
ea commiltant. Salvo tamen jure nostro et potestate haec cor- 
rigendi, emendandi, augendi, minuendi, .prout Salus Academiae 
hoc desiderabit. = 

In hujus rei genuinam fidem publico huic confirmationis 
Diplomati mauu Nostra subseripsimus, et Nostro Majestatis Si- 
gillo munire jussimus. Dabantur ex Arce Nostra, Coloniae ad 
Suevum, die imo Julii, Anno Christi, Millesimo Sexcenlesimo 
Nonagesimo quarto. 

Fridericus Elector. 
E. v. Danckelmann. 

In. 1; U 31 
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Formula Juramenti Professorii. - 
Ege N. N. juro, me Serenissimo et Potentissimo Regi Bo- 

zussiae fidelem futurum, commoda Regiae Majestatis ejusque 
Domus pro viribus promofurum,' damna vero in quantum mihi 
possibile, aversurum, et quae ad Academiae hujus incrementum 
et studiosae juventutis emolumentum pertinent, fideliter obser- 
'vaturum, et partes functionis Professoriae publice privatimgue 
docendo et disputando pro conscientia mea et viribus a Deo 
concessis diligenter expleturum, operamque impensurum, ut ubi- 
ue Gloria Dei, Salus Ecclesiae et Reipublicae augeatur, stu- 

“diosa juventus a vitiis avocetur, et ad integritatem vitae, merum- 
que honestatem deducatar. @uod si etiam hinc- consensu Sere- 
nissimi ac Potentissimi Regis discessero, nihillominus beneficio- 
zum a supra dicta Regia Majestate ei hac Academia accepforum 
me memorem fufurum, nec quicquam quocungque tempore contra 
hanc Majestatem Regiam ejusque domum et emolumentem hajus 
Academiat admissurum, ad quemcungue statum postea promotus 
füuero. Ita me Deus adjuvet per Christum. 

E. Statuta Facultatis Theologicae in Universitate 
Fridericiana, d. d. 1. July Anno 1694. Ex Autogr. 

Nos.Fridericus Tertius, Dei gratia Marchio Brandenburgen- 
sis, S. R. I, Archi-Camerarius et Princeps Elector, Prussiae, 
Magdeburgi, Cliviae,' Juliae, Montium, Stetini, Pomeraniae, Cas- 
subiorum, Vandalorum ue, nec non in Silesia, Crosnae et Schwi- 
busae Dux, Burggraviis Nerimbergensis, Princeps Halberstadii, 
Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, Marcae et Ravens- 
bergi, Dominus in Ravenstein, Lauenburg et Butau etc. Notum 
omnibus, quorum hoc scire interest, facimus, Collegii Theologici 
in Academia nostra Halensi Professores statuta haec Nobis hu- 
millime obtulisse, et, ut confirmemus ista, submisse nos rogaffe, 
quae conceptis' verbis ita se habent: Quandoquidem diota Fa- 
cultas Theologica nihil aliud est, quam Collegium eorum, qui 
rebus divinis e Sacra Scriptura pure docendis, publica authori- 
tate praefecti sunt, ut ad ministerium verbi digne obeundum ne- 
cessaria docirina et experientia imbuantur ac praeparentur ho- 
mines, causaeque ecclesiasticae secundum mentem Propheticae 
et Apostolicae disciplinae sancte, prudenter et scite dijudicentur: 
ante omnia meminiase decet, quod huie ofücio: destinati, -potis- 
simum ad Doctores illos referendi sint, quos cum aliis Apestelis, 
aliis Prophetis, aliis Evangelistis, aliis Pastoribus a Domino deri, 
Apostolus tradıt Eph. IV, 11, tanguam Scholam ecelesiasticam regen- 
tes, ut sincera doctrina dogmatum etverae interpretationes ineccle- 
sia floreant atque retineantur, quae ut primum Ipsins muneris apo- 
stolici pars fuit, ita deinceps speciatim a nonnullis administrata est. 

I. Itaque ad ejusmodi functionem admovendi soliciie expen- 
dant,,quod ipse Christus se mittere aflirmet Sapientes Matth. 

., 34. neque adeo minus vocatio divina hisce necessaria 
sit, quam Pastoribus; praesertim cum ipsi instrumenta esse de- 
beant, per quae filius Dei sedens ad dexiram aeterni Patris, et 
gubernans Ministerium, Spiritum -Sapientiae in alios eflundat, 
suamque eeclesiam a corruptelis praestet integram. Quod quo- 
niam opus plane divinum est, nemo hujusmodi provinciam te- 
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mere aflectet; adepti. vero et sibi et auditoribus commendatis- 
simum teneant.dietum Augustini de doctrina Christ. L. 2. ce. 7., 

d: in tantum videant, in quantum moriantur huie 'seculo, in 
quantum autem huic vivant, non videant: meditationumque et 
actionum suarum fundamentum, quod in vera et viva agnitione 
fidei juxta scripturam situm unice et fideliter adhibeant ac custo- 
diant, apud animum suum explorent assiduo donum Dei atque 
exsuscitent precibus ardentissimis, ceu Paulus Timotheo' prae- 
cipit 2. Tim. I., 6. nam primaria muneris hujus sollicitado illa 
est, nt, habentes thesaurum in testaceis vasculis, lumen cognitio-. 
nis gloriae Dei: in facie Jesu Christi, quod ‚Praebondum aliis, 
ne ‚splendorem in suis ipsornm docenlium cordibus amittere pa- 
tiantur, verum quotidiana cura ex verbo Dei vivide conservent, 
atque adaugeant et Domini Spiritus beneficio retecia facie glo- 
riam Domini, ut in specule intuentes, in eandem imaginem trans- 
formentur ex gloria in gloriam, 2. Corinth. IV., 6. 7. Cap. HI., 
15. atque hoe pacto reapse in omnibus honorem Dei et Domini 
sui Jesu Christi procurent, servientes ipso Spiritu wuo in Evan- 
gelio Deı, Rom. I., 9., operantesque Evangelio Dei, ut oblatio 
discentium fiat accepta, sanctificata per Spiritum sanctum, Cap. 15. 
16. In hoc, inquit Christus, glorifieabitur Pater meus coelestis, 
ut copiosum fructum feratis, et eritis mei discipuli, Joh. XV. S. 

1. Cum autem exequerdi ipsius officii propria sit cura, do- 
cere et tueri puram Evangelii doctrinam, agnescenda 'hec nomine 
alia nulla est, quam quae traditur in libris propheticis et apo- 
stolicis; cum quibus congruunt Symbola, Apostolicum, Nicae- 
num et Athanasianum; ilem Confessio Ao. 1530 Imperatori Ca- 
rolo Vito Augustae exhibita, aliique Libri Symbolici verbo di- 
vino et Scripturae sacrae conformes, ac Electorali. autoritate 
in Ducata Magdeburgico et aliis Serenitatis Suae Electoralis 
ditionibus recepti; Hanc videlicet doctrinam Professores hajus 
Academiae in Theologica facultate servabunt et solicite sequen- 
tur, cavebuntque omnino, ne sententias vel opiniones cum Seri- 
pturis sacris, cum Symbolis et Confessionibus receptis pugnan- 
tes, aut semina ejusmodi per phrases periculosas spargant vel 
defendant: potius errores quoslibet doctrinae Evangelicae adver- 
santes, eorumque patronos ac propugnalores' ex verbo Dei ar- 
guant, ut solidis argumentis atque ad objectiones dissentientium 
responsionibus, modeste tamen et cum mansuetudine Theologis 
digna, observato simul discrimine inter sententias publicas et 
opiniones privatas, eonfutent. Q@uando vero ipsi Apostoli nihil 
Eoclesiae magis necessarium daxerunt, quam unitaiem Spiritus, 
vincalum pacis, servandam, Eph. IV.,3., hane ut sincere foveant 
Collegae atque inter se custodiant, omni annitantur mentis stu- 
dio, sermone et opere, 1. Cor. IL, 10. Eandem concordiam in 
docendo hac etiam ratione observent, ut unanimi cura Audito- 
ribus tanguam filiis suis consulant paterne ac prospieiant, et 
ropterea ineuntibus singulis annorum seınestribus inter se col- 
oquio eam in rem habito constituant,'quid pnblice et privatim 
quilibet traditurus sit, ut omnibus studiosorum conditionibüs 
ac desideriis satisiat. Quorum rationem ut eo dignius ha- 
bere possint, opus omnino est, ut ipsi Professores notitiam ex- " 
quisitam illorum, qui Theologiae studiis sunt dicati, etiam atque 
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— Formula Juramenti Professorii. - 
Ego N. N. juro, me Serenissimo et Potentissimo Regi Bo- 

russiae fidelem futurum, commoda Regiae Majestatis ejusque 
Domus pro viribus promolurum,' damna vero in quantum mihi 
possibile, aversurum, et quae ad Academiae hujus incrementum 
et studiosae juventutis emolumentom pertinent, fideliter obser- 
'vaturum, et partes functionis Professoriae publice privatimque 
docendo et disputando pro conscientia mea et viribus a Dee 
concessis diligenter expleturum, operamque impensurum, ut ubi- 
ue Gloria Dei, Salus Ecclesiae et Reipublicae augeatur, siu- 
iosa juventus a vitiis avocetur, et ad integritatem vitae, morum- 

que honestatem deducatar. @uod si etiam hinc consensu Sere- 
nissimi ac Potentissimi Regis discessero, nihilominus beneficio- 
zum a supra dicta Regia Majesiate et hac Academia acceptorum 
me memorem fulurum, nec quicquam quocunque tempore contra 
hanc Majestatem Regiam ejusque domum et emolumentem hujus 
Academia admissurum, ad quemcunque statum postea promotus 
fuero, Ita me Deus adjuvet per Christum. 

E. Statuta Facultatis Theologicae in Universitate 
Fridericiana, d. d. 1. July Anno 1694. Ex Autogr. 

Nos.Fridericus Tertius, Dei gratia Marchio Brandenburgen- 
sis, S. R. I; Archi-Camerarius et Princeps Elector, Prussiae, 
Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pomeraniae, Cas- 
subiorum, Vandalorum ue, nec non in Silesia, Crosnae et Schwi- 
busae Dux, Burggravids Nerimbergensis, Princeps Halberstadii, 
Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, Marcae et Ravens- 
bergi, Dominus in Ravenstein, Lauenburg et Butau etc. Notum 
omnibus, quorum hoc scire interest, facimus, Collegii Theologieci 
in Academia nostra Halensi Professores statuta haec Nobis hu- 
millime obtulisse, et, ut confirmemus ista, submisse nos rogafle, 
quae conceptis verbis ita se habent: Quandoquidem diota Fa- 
cultas Theologiea nihil aliud est, quam Collegium eorum, qui 
rebus divinis e Sacra Scriptura pure docendis, publica authori- 
tate praefecti sunt, ut ad ministerium verbi digne obeundum ne- 
cessaria doctrina et experientia imbuantur ac praeparentur ho- 
mines, causaeque ecclesiasticae secundum mentem Propheticae 
et Apostolicae disciplinae sancte, prudenter et scite dijudicentur: 
ante omnia memigisse decet, quod huic officio destinati, -potis- 
simum ad Doctores illos referendi sint, quos cum aliis Aposbelis, 
aliis Prophetis, aliis Evangelistis, aliis Pastoribus a Domino dari, 

. Apostolus iradit Eph. IV, 11, tanguam Scholam ecclesiasticam regen- 
. tes,ut sincera doctrina dogmatum etverae interpretationes in ecele- 
sia floreant atque retineantur, quae ut primum Ipsins muneris apo- 
stolici pars fuit, ita deiuceps speciatim a nonnullis administrata est. 

I. Itaque ad ejusmodi functiionem admovendi solicite expen- 
dant,.quod ipse Christus se mittere aflirmet Sapientes Matth. 

IJI., 34. neque adeo minus vocatio divina hisce necessaria 
sit, quam Pastoribus; praesertim cum ipsi instrumenta esse de- 
beant, per quae filius Dei sedens ad dextram aeterni Patris, et 
gubernans Ministerium, Spiritum Sapientiae in alios eflandat, 
suamque eeclesiam a corruptelis praestet integram. Quod quo- 
niam opus plane divinum est, nemo hujusmodi provinciam te- 
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mere affectetz adepti vero et sibi et auditoribus commendatis- 
simum teneaut.dietum Augustini de doetrina Christ. L. 2. ce. 7., 

d in tantum videant, in quantum moriantur huie 'seculo, in 
quantum autem huic vivant, non videant: meditationumque et 
actionum suaram fundamentum, quod in vera et viva agnitione 
fidei juxta scripfturam situm unice et fideliter adhibeant ac custo- 
dient, apud animum suum explorent assiduo donum Dei atque 
exsuscitent precibus ardentissimis, ceu Paulus Timotheo' prae- 
cipit 2. "Tim. I., 6,, nam primaria muneris hujüs sollicitado illa 
est, ut, habentes thesaurum in testaceis vasculis, lumen cognitio- 
nis gloriae Dei in facie Jesu Christi, quod praebendum aliis, 
ne splendorem in suis jpsorum docentium cordibus amittere pa- 
tiantur, verum quotidiana cura ex verbo Dei vivide conservent, 
atque adaugeant et Domini Spiritus beneficio retecta facie glo- 
riam Domini, ut in specule intuentes, in eandem imaginem trans- 
formentur ex gloria in gloriam, 2. Corinth. IV., 6. 7. Cap. HI, 
15. atque hoe pacto reapse in omnibus honorem Dei et Domini 
sui Jesu Christi procurent, servientes ipso Spiritu suo in Evan- 
gelio Deı, Rom. I., 9., operantesque Evangelio Dei, ut oblatio 
discentium fiat accepta, sanctificata per Spiritam sanctum, Cap. 15. 
16. In hoc, inquit Christus, glorißeabitur Pater meus coelestis, 
ut copiosum fructum feratis, et eritis mei discipuli, Joh.XV.,8. - 

1. Cnm autem exequerdi ipsius officii propria sit'cura, do- 
eere et {ueri puram Evangelii doctrinam, agnoscenda 'hoc nomine 
alia nulla est, quam quae ftraditur in libris propheticis et apo- 
stolicis; cum quibus congrunnt Symbola, Apostolicum, Nicae- 
num et Athanasianum; item Confessio Ao. 1530 Imperatori Ca- 
rolo Vito Augustae exhibila, aliigue Libri Symbolici verbo di- 
vino et Scripturae sacrae conformes, ac Electorali: autoritate 
in Ducata Magdeburgico et aliis Serenitatis Suae Electorulis 
ditionibus recepti; Hane videlicet docirinam Professores hajus 
Academise in Theologica facultate servabunt et solicite sequen- 
tur, cavebuntque omnino, ne sententias vel opiniones cum Scri- 
pturis sacris, cum Symbolis et Confessionibus receptis pugnan- 
tes, aut semina ejusmodi per phrases periculosas spargant vel 
defendant: potius errores quoslibet doctrinae Evangelicae adver- 
santes, eorumque patronos ac propugnaiores' ex verbo Dei ar- 
gyant, ut solidis argumentis atque ad objectiones dissentientium 
responsionibus, modeste tamen et cum mansuetudine Theologis 
digna, observato simul discrimine inter sententias publicas et 
opiniones privatas, eonfutent. Quando vero ipsi Apostoli nihil 
Eoclesiae magis necessarium daxerunt, quam unitatem Spiritus, 
vincnlum pacis, servandam, Eph. IV.,3., hane ut sincere foveant 
Collegae atque inter se custodiant, omni annitantar mentis stu- 
dio, sermone et opere, 1. Cor. IL, 10. Eandem concordiam in 
docendo hac etiam ratione observent, ut unanimi cura Audito- 
ribus tanguam filiis suis consulant paterne ac prospieiant, 'et 
ropterea: ineuntibus singulis annorum seinestribus inter se col- 
oquio eam in rem habito constituant,‘quid pnblice et privatim 
quilibet traditurus sit, ut omnibus studiosorum conditionibus 
ac desideriis satisiat. Quorum rationem ut eo dignius ha- 
bere possint, opus omnino est, ut ipsi Pröfessores notitiam ex- 
quisitam illorum, qui Theologiae studiis sunt dicati, etiam atque 
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Formula Juramenti Professorii. - 
Ego N. N. juro, me Serenissimo et Potentissimo Regi Bo- 

zussiae fidelem futurum, commoda Regiae Majestatis ejusque 
Domus pro viribus promolurum,' damna vero in quanium mihi 
possibile, aversurum, et quae ad Academiae hujus incrementum 
et studiosae juventutis emolumentum pertinent, fideliter obser- 
'vaturum, et parties functionis Professoriae publice privatimque 
docendo et disputando pro conscienlia mea et viribus a Dee 
concessis diligenter expleturum, operamque impensurum, ut ubi- 
ue Gloria Dei, Salus Ecclesiae et Reipublicae augeatur, siu- 
iosa juventus a vitiis avocetur, et ad integritatem vitae, morum- 

que honestatem deducatar. Quod si etiam hinc consensu Sere- 
nissimi ac Potentissimi Regis discessero, nihilominus beneficio- 
zum a supra dicta Regia Majesiate ei hac Academia acceptorum 
me memorem fulurum, nec quicquam quocunque tempore contra 
hanc Majestatem Regiam ejusque domum et emolumentem hajus 
Academiat admissurum, ad quemcungque statum postea promotus 
fuero. Ita me Deus adjuvet per Christum. 

—Xx 

. 

E. Statuta Facultatis Theologicae in Universitate 
Fridericiana, d. d. 1. July Anno 1694. Ex Autogr. 

Nos. Fridericus Tertius, Dei gratia Marchio Brandenburgen- 
sis, S. R. I, Archi-Camerarius et Princeps Elector, Prussiae, 
Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pomerauiae, Cas- 
subiorum, Vandalorumque, nec non in Silesia, Crosnae et Schwi- 
busae Dux, Burggraviis Nerimbergensis, Princeps Halberstadii, 
Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, Marcae et Rarens- 
bergi, Dominus in Ravenstein, Lauenburg et Butau etc. Notum 
omnibus, quorum hoc secire interest, facimus, Collegii Theologieci 
in Academia nostra Halensi Professores statuta haec Nobis hu- 
millime obtulisse, et, ut confirmemus ista, submisse nos rogaffe, 
quae conceptis verbis ita se habent: Quandoquidem diota Fa- 
cultas Theologica nihil aliud est, quam Collegium eorum, qui 
rebus divinis e Sacra Scriptura pure docendis, publica authori- 
tate praefecti sunt, ut ad ministerium verbi digne obeundum ne- 
cessaria docirina et experientia imbuantur ac praeparentur ho- 
mines, causaeque ecclesiasticae secundum mentem Propheticae 
et Apostolicae disciplinae' sancte, prudenter et scite dijudicentur: 
ante omnia memipisse decet, quod huic officio destinati, -potis- 
simum ad Doctores illos referendi sint, quos cum aliis Aposbelis, 
aliis Prophetis, aliis Evangelistis, aliis Pastoribus a Domino dari, 

. Apostolustradit Eph. IV, 11, tanquam Scholam ecclesiasticam regen- 
. tes,ut sincera doctrina dogmatum etverae interpretationes ineccle- 
sia floreant atque retineantur, quae ut primum ipsins muneris apo- 
stolici pars fuit, ita deinceps speciatim a nonnullis administrata est. 

I. Itaque ad ejusmodi functionem admovendi solicite expen- 
dant,,quod ipse Christus se mittere aflirmet Sapientes Matth. 

III., 34. neque adeo minus vocatio divina hisce necessaria 
sit, quam Pastoribus; praesertim cum ipsi instrumenta esse de- 
beant, per quae filius Dei sedens ad dextram aeterni Patris, et 
gubernans Ministerium, Spiritum -Sapientiae in alios eflandat, 
suamque ecclesiam a corruptelis praestet integram. Quod quo- 
niam opus plane divinum est, nemo hujusmodi provinciam te- 
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mere affectetz adepti vero et sibi et anditoribus commendatis- 
simum teneant .dietum Augustini de doctrina Christ. L. 2. e. 7., 
quod in tantum videant, in quantum moriantur huie seculo, im 
quantum aulem huic vivant, non videant: meditationumgque et 
actionum suarum fundamentum, quod in vera et viva agnitione 
fidei juxta seripfuram silum unice et fideliter adhibeant ac custo- 
dient, apud animum suum explorent assiduo donum Dei atque 
exsuscitent precibus ardentissimis, ceu Paulus Timotheo' prae- 
cipit 2. Tim. I., 6, nam primaria muneris hujus sollicitado illa 
est, ut, habentes thesaurum in testaceis vasculis, lumen cognitio- 
nis gloriae Dei: in facie Jesu Christi, quod praebendum aliis, 
ne splendorem in suis ipsorum docentium cordibus amittere pa- 
tiantur, verum quotidiana cura ex verbo Dei vivide conservent, 
atque adaugeant et Domini Spiritus beneficio retecta facie glo- 
riam Domini,. ut in specule intuentes, in eandem imaginem trans- 
formentur ex gloria in gloriam, 2. Corinth. IV., 6. 7. Cap. HI, 
15. atque hoe pacto reapse in omnibus honorem Dei et Domini 
sui Jesu Christi procurent, servientes ipso Spiritu wuo in Evan- 
gelio Dei, Rom. I., 9., operantesque Evangelio Dei, ut oblatio 
discentium fiat accepta, sanctificata per Spiritum sanctum, Cap. 15. 
16. In hoc, inquit Christus, glorifieabitur Pater meus coelestis, 
ut copiosum frucium feratis, et eritis mei discipuli, Joh.XV.,8, - 

1. Chm autem exequerdi ipsius oſſicii propria sit’cura, do- 
cere et iueri puram Evangelii doctrinam, agnoscenda 'hoc nomine 
alia nulla est, quam quae traditur in libris propheticis et apo- 
stolicis; cum quibus congruunt Symbola, Apostolicum, Nicae- 
num et Athanasianum; item Confessio Ao. 1530 Imperatori Ca- 
rolo Vto Augustae exhibila, aliique Libri Symbolici verbo di- 
vino et Scripturae sacrae conformes, ac Electorali: autoritate 
in Ducatu Magdeburgico et aliis Serenitatis Suae Electoralis 
ditionibus recepti; Hane videlicet docirinam Professores hajus 
Academiae in Theologica facultate servabunt et solicite sequen- 
tur, cavebuntque omnino, ne sententias vel opiniones cum Scri- 
pturis sacris, cum Symbolis et Confessionibus receptis pugnan- 
tes, aut semina ejusmodi per phrases periculosas spargant vel 
defendant: potius errores quoslibet doctrinae Evangelicae adver- 
santes, eorumque patronos ac propugnatores'ex verbo Dei ar- 
guant, ut solidis argumentis atque ad objectiones dissentientium 
responsionibus, modeste tamen et cum mansuetudine Theologis 
digna, observato simul discrimine inter sententias publicas et 
opiniones privatas, eonfutent. - @uando vero ipsi Apostoli nihil 
Eoclesisae magis necessarium duxerunt, quam unitatem Spiritus, 
vincalum pacis, servandam, Eph. IV.,3., hane ut sincere foveant 
Collegae atque inter se custodiant, omni annitantur mentis stu- 
dio, sermone et opere, 1. Cor. II., 10. Eandem concordiam in 
docendo hac etiam ratione observent, ut unanimi cura Audito- - 
ribus tanguam filiis suis consulant paterne ac prospiciant, et 
ropterea. ineuntibus singulis annorum seınestribus inter se col- 
oquio eam in rem habito constituant,'quid pnblice et privatim 
quilibet traditurus sit, ut omnibus studiosorum conditionibüs 
ac desideriis satisſiat. Quorum rationem ut eo dignius ha- 
bere possint, opus omnino est, ut ipsi Professores notitiam ex- 
quisitam illorum, qui Theologiae studiis sunt dicati, etiam atque . 
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Formula Juramenti Professorii. 
Ego N. N. juro, me Serenissimo et Potentlissimo Regi Bo- 

zussiae fidelem futurum, commoda Regiae Majestatis ejusque 
Domus pro viribus promolurum,’ damna vero in quaniam mihi 
possibile, aversurum, et quae ad Academiae hujus incrementum 
et studiosae juventutis emolumentum pertinent, fideliter obser- 
-vaturum, et partes functionis Professoriae publice privatimque 
docendo et disputando pro conscientia mea et viribus a Deo 
concessis diligenter expleturum, operamque impensurum, ut ubi- 
ue Gloria Dei, Salus Ecclesiae et Reipublicae augeatur, stu- 

"diosa juventus a vitiis avocetur, et ad integritatem vitae, morum- 
que honestatem deducatar. @uod si etiam hinc consensu Sere- 
nissimi ac Potentissimi Regis discessero, nihilominus beneficio- 
zum a supra dieta Regie Majestate et hac Academia acceptorum 
me memorem fufurum, nec quicguam quocunque tempore contra 
hanc Majestatem Regiam ejusque domum et emolumentam hajus 
Academia admissurum, ad quemcungue statum postea promotus 
füero. Ita me Deus adjuvet per Christum. 

E. Statuta Facultatis Theologicae in Universitate 
Fridericiana, d. d. 1. July Anno 1694. Ex Autogr. 

Nos. Fridericus Tertius, Dei gratia Marchio Brandenburgen- 
sis, S. R. I, Archi-Camerarius et Princeps Elector, Prussiae, 
Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pomeraniae, Cas- 
subiorum, Vandalorumgque, nec non in Silesia, Crosnae et Schwi- 
busae Dux, Burggraviis Nerimbergensis, Princeps Halberstadii, 
Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, Marcae et Ravens- 
bergi, Dominas in Ravenstein, Lauenburg et Butau etc. Notum 
omnibus, quorum hoc scire interest, facimus, Collegii Theologieci 
in Academia nostra Halensi Professores statuta haec Nobis hu- 
millime obtulisse, et, ut confirmemus ista, submisse nos rogaffe, 
quae conceptis verbis ita se habent: @uandoquidem diota Fa- 
cultas Theologica nihil aliud est, quam Collegium eorum, qui 
rebus divinis e Sacra Scriptura pure docendis, publica authori- 
tate praefecti sunt, ut ad ministerium verbi digne obeundum ne- 
cessaria doctrina et experientia imbuantur ac praeparentur ho- 
mines, causaeque ecclesiasticae secundaum mentem Propheticae 
et Apostolicae disciplinae sancte, prudenter et scite dijudicentur: 
ante omnia meminisse decet, quod huie officio destinati, -potis- 
simum ad Doctores illos referendi sint, quos cum aliis Apostelis, 
aliis Prophetis, aliis Evangelistis, aliis Pastoribus a Domino dari, 

. Apostolustradit Eph. IV, 11, tanquam Scholam ecelesiasticam regen- 
. tes,ut sincera doctrina dogmatum etverae interpretationes ineccle- 
sia floreant atque retineantur, quae ut primum ipsins muneris apo- 
stolici pars fuit, ita deiuceps speciatim a nonnullis administrata est. 

I. Itaque ad ejusmodi functionem admovendi solicite expen- 
dant,,quod ipse Christus se mittere aflirmet Sapientes Matih. 
XXIJI., 34. neque adeo minus vocatio divina hisce necessaria 
sit, quam Pastoribus; praesertim cum ipsi instrumenta esse de- 
beant, per quae filius Dei sedens ad dextram aeterni Patris, et 
gubernans Ministerium, Spiritum -Sapientiae in alios eflandat, 
suamque ecclesiam a corruptelis praestet integram. Quod quo- 
niam opus plane divinum est, nemo hajusmodi provinciam te- 
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mere affectet; adepti. vero et sibi et auditoribus commendatis- 
simum teneant.dietum Augustini de doetrina Christ. L. 2, e. 7., 
quod in tantum videant, in quantum moriantur huie seculo, in 
quantum aulem huic vivant, non videant: meditationumque et 
actionum suarum fundamentum, quod in vera et viva agnitione 
fidei juxta scripturam silum unice et fideliter adhibeant ac custo- 
diant, apud animum suum explorent assiduo donum Dei atque 
exsuscitent precibus ardentissimis, cen Paulus Timotheo'! prae- 
cipit 2. Tim. I., 6., nam primaria muneris hujus sollicitudo illa 
est, ut, habentes thesaurum in testaceis vasculis, lumen cognitio-. 
nis gloriae Dei: in facie Jesu Christi, quod praebendum aliis, 
ne: splendorem in suis ipsorum docentium cordibus amitiere pa- 
tiantur, verum gquotidiana cura ex verbo Dei vivide conservent, 
atque adaugeant et Domini Spiritus beneficio retecta facie glo- 
riam Domini, ut in specule intuentes, in eandem imaginem trans- 
formentur ex gloria in gloriam, 2. Corinth. IV., 6. 7. Cap. HI, 
15. atque hoe pacto reapse in omnibus honorem Dei et Domini 
sui Jesu Christi procurent, servientes ipso Spiritu wuo in Evan- 
gelio Dei, Rom. I., 9., operantesque Evangelio Dei, ut oblatio 
discentium fiat accepia, sanctificata per Spiritum sanctum, Cap. 15. 
16. In hoc, inquit Christus, glorißcabitur Pater meus coelestis, 
ut copiosum fructum feratis, et eritis mei discipuli, Joh. XV. S. 

1. Chm autem exequerdi ipsius officii propria sil'’cura, do- 
cere et iueri puram Evangelii doctrinam, agnoscenda 'hoc nomine 
alia nulla est, quam quae traditur in libris propheticis et apo- 
stolicis; cum quibus congruunt Symbola, Apostolicum, Nicae- 
num et Athanasianum; item Confessio Ao. 1530: Imperatori Ca- 
rolo Vito Augustae exhibila, aliique Libri Symbolici verbo di- 
vino et Scripturae sacrae conformes, ac Electorali: autoritate 
in Ducata Magdeburgico et aliis Serenitatis Suae Electorulis 
ditionibus recepti; Hane videlicet docirinam Professores hajus 
Academiae in Theologica facultate servabunt et solicite sequen- 
tur, cavebuntque omnino, ne sententias vel opiniones cum Seri- 
pturis' sacris, cum Symbolis et Confessionibus receptis pugnan- 
tes, aut semina ejusmodi per phrases periculosas spargant vel 
defendant: potius errores quoslibet doctrinae Evangelicae adver- 
santes, eorumque patronos ac propugnalores'ex verbo Dei ar- 
guant, ut solidis argumentis atque ad objectiones dissentieniium 
responsionibus, modeste tamen et cum mansuetudine Theologis 
digna, observato simul discrimine inter sententias publicas et 
opiniones privatas, eonfutent, @uando vero ipsi Apostoli nihil 
Eoclesiae magis necessarium duxerunt, quam unitatem Spiritus, 
vinculum pacis, servandam, Eph. IV., 3., hane ut sincere foveant 
Collegae atque inter se custodiant, omni annitantur mentis atu- 
dio, sermone et epere, 1. Cor. II, 10. Eandem concordiam in 
docende hac eliam ratione observent, ut unanimi cura Audito- - 
ribus tanguam filiis suis consulant paterne ac prospieiant, et 
ropterea: ineuntibus singulis annorum seınestribus inter se col- 

foquio eam in rem habito constituant,‘quid pnblice et privatim 
quilibet traditurus sit, ut omnibus studiosorum conditionibüs 
ac desideriis satisfiat. Quorum rationem ut eo dignius ha- 
bere possint, opus omnino est, ut ipsi Professores notitiam ex- 
quisitam illorum, qui Theologiae studiis sunt dicati, etiam atque , 
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etiam sibi eoncilient, Quem in finem non modo singulis anni 
quadrantibus a Prorectore Magnifico petent, ut superioribus men- 
sibus recens in Academiam (nomen Theologiae qui dederunt, 
seu Philosophiae ad usum Ececlesiae futurum pertinenti) con- 
scriptam sericm communicet, eandemqgue in peculiarem libram 
consignabunt, verum etiam singularım seplimanarum die certo 
horam salutari huic negelio impendent, ut studiosorum profectus 
in doctrina et vita explorent solicite, id, quod ita instiluatur, 
numero pro multitudinis ratione distributo, ut siugulis anni qua- 
drantibus finitis nemo non comparuerit, Quod si frequentia ac- 
creverit ita, ut hora una parum sufficiat, plures fribuent insti- 
tuto tam necessario. Conditio autem exploratorum quoad mo- 
res et studia libro cuidam in rei memoriam fideliter inseretur. 
Conditio autem exploratoram quoad mores et studia libro cui- 
dam in rei memoriam fideliter inseretur. Qui vero semel ile- 
rumque citati se sistere detreciarint, eorum nomina libro, de 
eruditione et moribus studiosorum agenti, cum mentione repu- 
diati istius obsequii tradantur, nec minus tamen hi, exacto qua- 
drante, iterum una cum caeteris citentur moneanturgue: sin per- 
tinaces manserint, notitia rei literis publicis deferatar ad paren- 
tes vel cognatos vel patriae magistratum. - 

III. Exploratio isthaec prima vice versetur circa omnia, in 
Scholis etiam, vel allis Academiis tractata, idque agat sedulo, 
ut intelligat quivis, certum finem atque usum in omnibus spec- 
tandum esse. Tum vero exploranies prudenter indagent vires 
ingeniorum, scopum praefixum, subsidia vivendi, ut ex omnibus 
circumstantiis, quid cuilibet quam maxime commendandum dex- 
ire judicare possint. Ante omnia eo semper oculum intendant, 
ut regula illa adhibeatur apostolica, 1. Cor. VIIL, 2. 3., Si quis 
sibi videtur aliquid scire,.nondum quicquam novit, sicut oportet 
nosse; sed si quis diligit Deum, hic est cognitus ab eo: ex qua 
discat juventus cognitionem quamcunque theologicam censeri ex 
interna dileclionis erga Deum praxi, .quae ex fide in Christum 
profieiscitur, atque hinc oriunda humilitate. Cujusmodi notitia 
practica ut ex ipsa Soripfurarum solida et sancta meditatione 
nascitur, ita ad hune frucium methodum studiorum dirigant, ut 
rimum illa, quae ad eum consequendum summe necessaria sunt, 

Ecclesiae bono tractentur, reliquis tantisper reservatis; atgne adeo 
uae magis necessaria sunt, minus necessariis, quamvisutilibus, prae- 
erantur. Ita obtinebunt docentes, ut ne data Consilia auditores ge- 
mitibus alıquando prosequantur, nti alioquin saepe fit,si auctores illi 
fuerint,ut iempusimpendereturminus ad aedificationem facientibus. 

Itaque cum Scriptiurae ipsius tractatio fundamentum sit 
totius Theologiae Theticae, Polemicae, Practicae, instrumenta 
ad studium exegeticum pertinentia a disciplinarum linguarumque 
Doctoribus petenda, habito cireumstantiarum penes unumquem- 
ue respectu, commendentur. Theologi autem in id sedulo et 
iligentissime incumbant, ut auditores in Theticis, Exegeticis, 
racticis atque Polemicis fideli instruant manuductione, qua ni- 

Tentes extra Academiam deinceps sibi ipsi consulere possint, 
Quae igitur ad manuductionem ejusmodi necessaria nondum fue- 
rint, ab iis temperent prudenter Professores, omnibus diebus 
memores, quam carum sit tempus Academicum auditoribus par- 

* 
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cissime 'dispensandum. In Theticis et Catecheticis analogia fidei 
omni opere monstretur, semperque aperiatur simul via vivida ad 
praxin: in probandis et confirmandis conclusionibus dicta Serip- 
turae ostendantur apertissima, ut praestantiora in'promptu sint; 
rimarium vero quoddam in locis singulis sic adhibeatur, ut ex 
undamentali ejus analysi theses specialiores deducantur, quam 
firmissime et quidem demonstratione syllogistica, nee non ex- 
ceptiones obviae resolvantur. — Praecipue autem ubivis insti+ 
taatur adhortatio, ut unctionem Spiritus sancti cirea ‘quamcun- 
que veritatem quilibet a Deo exoret, obsignationem illam et te- 
stimonium 'internum, 2. Cor. }, 22. 23., quo mnnitus in agone 
tentationum atque mortis absque haesitatione sciat, in quem’et 
quid credat ac doceat unusquisque. Hujusmodi enim tractatio- 
nem secundum omnes partes observatam, merito clavem dixeri- 
mus et Practicae et Polemicae Theotogiae, si studio .Exegetico 
digne corroboretur. Et hoc quidem ita instituetur a docentibus, 
ut commonstrent auditoribus ‚fidelissime, qua methode integer 
Liber Biblicus, scriptam Propheticum, Epistolicam, Historicum 
tractandum, seopus Spiritus sancti indagandus, demonstratio 
ejusdem observanda, sensus cujusque loci ex contextu solide 
scrutandus, atque hinc porismata theoretica et practica derivan- 
da sint. Hujusmodi Collegium exegeticum in peculiarem librum 
‚Biblicum necesse est singuli ut audiverint studiosi, ut ex isto 
specimine et exercitio veram scripturae tractatiionem in omne 
tempus exercendum hauriant. Cum vero Collegia Biblica super 
loca .difficiliora, quae haberi solent, illud ipsum non satis prae- 
stare possint, utpote, quae circa Philologiea potius et Polemica 
versantur, haec non tam quibusvis obtrudantur, quam provectio- 
ribus, et in fundamentali ille studio exercitatis commendentur 
et tradantur. Idem sentiendum de Polemicis ad quorum tracta- 
tionem, qui admitti cupiunt, aut excitandi sunt, moneri prius 
debebunt, ut non nisi vero ac vivo fidei et charitatis fundamento 
instructi accedant, ut odium adversus adversarios et pruriginem 
contradicendi serio detestentur, sequentes nudam in seripturis 
veritatem. Atque haec ut eo rectius spectetur, primum status 
Controversiae fidelissime absque studio partium enucleetur, tum 
argumenta antitheseos secundum omnem valorem suum mon- 
strentar, quidque cum seriptura magis minusve conveniat, de- 
monstreiur beneficio Exegeseos et Logicae; nee negligenda 
&xgißsa terminorum communium, qui in Metaphysieis traduntur, 
quorum usus in tractatione controversiarum inter eruditos, pro 
ratione temporum et adversariorum negligi neguaquam potest: 
Argumentia vero Theseos orthodoxae nen minus ab adversario- 
rum exceptionibus accurate et solide sunt vindicanda, ostenso 
simul controversiarum momento; moneatur quoque si quid non 
tota ecclesia, sed aliqui fantum in ecclesia statuant; ceterum ad 
modestiam et mansuetudinem saepiuscute addatur cohortatio. Ze- 
lus autem in doctrina de justificatione fidei et satisfactione Chri- 
sti aliisque partibus doetrinae cognitae necessariis ad integrita- 
tem fidei et aedificationem membrorum ecclesiae quam maxime 
commendetur. Nec praetermittenda Collegia in Antiquifates ee- 
clesiasticas ab aliquo Professorum habenda, ut consensus veteris 
ecolesiae cum doctrina nostra hodierna, notitia hacresium et cer- 
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taminum inter orihodoxos et heterodoxos, acta synoderum, quae- 
que ad ritus et regimen ecelesiasticum. pertinent, cum exemplis 
prudentiae et viriutum Christianarum suppetant, multaque ad ip- 
sam Exegesin necessaria. Ze 

V. Collegia practica, Homiletica, Casuistica, non minus fun- 
damento Scripturae exegelico nitantur, quam Dogmatica. In 

_ practicis praeter caeiera, usus discriminis inter Legem ei Evan- 
‚ gelium ex Scripiuris commonstretur, et quomodo principium om- 
nium actionum et virlutum sit fides per charitatem efficax, atque 
ideo sanctificatio seu renovatio ex justificatione non fantum or- 
dine doctrinae, sed’ipso quoque experimento spiritmali penes ho- 

. minem fluat. Propterea et dierimen statuum doceatur, nafurae 
corruptae, quoad securitatem et hypocrisin et gratiae, quoad le- 

galıs comminationis et coactionis tentationes, et, ralionem vere 
evangelicam: idque ex locis Scripturae clarissimis sic explice- 
fur, ut practica exploratio apud animum ex ipso verbi Dei ductu 
institui possit. Eodem modo rerum agendarum fugiendarumque 
ipsiusque conscientiae dexsuaria circa res etiam indifferentes, ex 

- justificationis et renovationis praxi exponatur juxta Scripturam, 
ut assuescant animi sese explorare ex vivo sacrarum literarum 
tramite; quem in finem, ut in dogmaticis examinatoria, ita hie 
exploratoria Collegia de praxi propriae experientiae circa doctri- 
nae partes singulas frequentari possunt. Similiter in casuali 
Theologia doctrinam de conscientia, in ipsa experientia funda- - 
tam, requirant Professores, sempergue inculcent, quanto periculo 
obnoxia sit quaevis perspicacia in judicando, si absque charitatis 
et humilitatis., ex tentationibus oriundae, exercitio circa res tot 
circumstantiis involutas applicatio fiat. Homiletica denique non 
primo sed posteriori loce habeantur, supponentia notitiam rerum 
dogmaticarum et practicarum, quarum coram populo proponen- 
darum ratio et selectio in locis singulis theologicis distincte cum 
terminis convenientibus communicetur primum, et tum disponen- 
di methodus ex contextuum et rerum visceribus petenda osten- 
datur, tandemque reliqua praecepta ad elaborandum et eloquen- 
dum speciantia.. 

VI. In Lectionibus publicis non tracteniur rariora, et quae 
paucis prosunt, sed quae faciunt ad erudiendos et aedificandos 
complures. Privatim diversis auditorum generibus se accommo- 
dent Professores, nec tam numerum Auditorum quacrant, quam 
hoc intendant unanimiter, ut omni ex parte iis consulafur; quam 
ob causam dissuadebunt aliquibus, quae ipsis nondum commoda 
perspexerint. Privata Collegia intra semestre spatium absolvan- 
{ur plerumque uti et publica, nec facile in annum alterum exten- 
dantur, ne siudiosi nondum completa cogantur relinquere. Ob 
solvendi pretii defectum Collegiis privatis neminem excludant, 
quod ut a ditioribus accipitur, ita egenis remittitur jure ac me- 
zito. — In disputationibus, quarum exercitaliones recte institu- 
tae bonis fructibus non destituuntur, diligenter et serio admo- 
niti sint opponentes, ne immemores sint Augustiniani illius de 
Doctr, Christ. Lib. IL. c. 31. Disputationis disciplina ad omnia 
genera quaestionum, quae in literis sanctis sunt penetranda et 
issolvenda, plurimum valet, (tantum ibi cavenda et libido rixan- 

di, et puerilis quaedam ostentatio decipiendi adversarium) nec 

\ . 
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Philosophicis subtilitatibus ‚aut argutiis, qnae steriles sint aut 
otiosae, suo relinquendis loco, tempus consumant, sed solum- 
modo aflerant realia de rebus sacris credendis vel repudiandis, 
agendis vel fügiendis, ut Respondens atque Praeses Disputatio- 
nis. spatium nanciscantur de necessariis utilibusque argumentis 
juventutem informandi. Non tamen negligatur sobrius ac ge- 
nuinus usus Philesophiae in Theologia, ad distinctioerem cogni- 
tionem et veri a falso discretionem: quam status Ecclesiae tot 
sectis ac certaminibus exortis expostulat. @uocirca ad cenfir- 
mandcos Articules Christianae fidei, qui pure dicuntur, probatio- 
nes haud aliunde quam ex scriptura sacra adhibeantur, cujus 
quae dicta et testimonia a vero et proprio sensu ab aliquibus 
sint detorta, haec Praeses juxta fidei regulam et genuina inter- 
pretandi praecepia vindicet ab erroribus et 'fideliter et breviter; 
neque is permitiat, ut disputantes: extra verilatis charitatisve 
limites verba ultro citroque serant, verum omni gravilate con- 
stanter ipse utens, commendet semper monitum Jacobi III., 13., 
Quis sapiens et-scientia praediius inter vos? demonstret ex bona 
conversatione opera sua cum mansuetudine sapientiae. @uod si 
invidiam amaram habetis et: irritationem in corde vestro, ne glo- 
riamini et ne mendaces estote adversus veritalem. Non est ista- 
sapientia superne descendens, sed terrena, animalis, daemoniaca, 
ubi enim invidia est et rixa, ibi tumulfuatio et omne opus pra- 
vum etc. zu 

VII. @uoniam universa Theologia ad praxin tendit, in Lec- 
tionibus et Collegiis decet ex materiis quibusvis eam diacere, 
et paraenesibus subinde animos ciere ad ipsam excolendam. Quo 
pertinet observatio illa primo ’loco habenda semper atque incul- 
canda, quod studium Theologiae non sit sincerum atque inten- 
tioni divinae naturaeque habitus Theologiae conforme, quod fiat 
ab homine, qui destituatur luce Spiritus Sancti et Sapientiae, 
non introeuntis in animam malitiosam, nee habitantis in corpore 

» 

“peceatis obnoxio. @uamobrem satis distinote a Professoribus 
erebro moneatar, nequaquam sufficere ad praxin Theologicam . 
cultum elegantiae et honestatis in moribus, abstinentiamgue a 
manifestis caiminibus luxuriei et simultatum; sed reguiri tanto- 
pere a Christo praecepfam abnegationem (amoris honorisque 
proprii, utilitatis et voluptatis, ipsorumque studiorum, qualenus' - 
eo ferüuniur) quae ex vera animi conversione proficiscatur, eun- 
demque charitatis erga Deum atque homines affecium ex verbo 
capiendum, quem Prophetae et Anostoli prae se ferunt ac com- 
mendant, tanquam mortis Christi et resurrectionis fruetum; quem 
qui non segnanflur et preeibus ei omni opera, esse indignos ti-, 
iulo sacrosanctae Theologiae Stndiosorum. Neque hoe tantum- 
modo verbis sed et opere testätum apud animos relinquant Doc- 
tores, multeque magis amplectantur et foveant illos, qui verita- 
tem practicam sectantur, quam alios tametsi opibus et ingenio 
eximios, neque hos, verum illos, si tamen ad docendum, ae sa- 
eri muneris partes obeundas docti aptique fuerint, festimonio ae 
‚commendatione dignos judicent. Ita enim sperare licet, ut auc- 
toritate ejusmodi graviore magis magisque in viam se reduei 
patianter, qui alias praxin iheologicam minus curarerint; prae- 
sertim si accedat hoe’quoque, ut vetent quenquam in'döcentium, 

Ss 



auctoritate nequiescere, sed identidem praejudiciam humanae 
auctoritatis in docendo ex cordibus evellere- satagant, Christum- 
que unieum pronuncient Magistrum, ad quem ducere sit ipso- 
rum officium. 

‚, VII Atque ut, una manu quod aedificatur, ne subruatur 
altera, etiam atque etiam vehementer viderint Theologi, ne -quid 
Scandali ex ipsorum usu quotidiano capiatür aut desideretur in 
vita. Meminerint tot Corycaeorum oculos in se conversos pri- 
vatim ei publice, quot studiosi adsint, qui cupiant legere in ipso 
vultu et gestibus, quod verbis doceantur: contra.vel leviora er- 
rata Professorum haerere in animis pejorum turpissimo exem- 
plo, meliorum autem fastidio non desituro:  constantem vero 
sancte vivendi tenorem, ex quo appareat, magistros mundo esse 
crucifixos cum Christo id efücere, ut doctrina efhicaciıam auam 
potenter exserat. @rod si accesserit quotidianarum precum ve- 
rus ardor, ut Professores conatus suos, et discipulorum sancti- 
moniae atque eruditionis successum, atque hi tanquam auditores 
docentium labores una cum suis coelesti patri in Spiritu et ve- 
ritate commendent (id quod cum facilius dicatur quam praeste- 
tur, admonitionibus crebris Apostolorum more urgendum est) 
non poterunt non fructus consequi inde uberrimi. Denique Col- 
legae inter se causam dissensionis omnem evitent, ut supra mo- 
nitum; quod eo cerlius quoque praestabunt, si monitum Con- - 
stantini Imperatoris Episcopis a Concilio Nicaeno discedentibus 
datum, Eusebius de vita Constantini Lib, Ill. c. 21., observent; 
Ne invideant, si quis Sapientiae laude in docendo florere videa- 
tur, sed uniuscujusque virtutem commune bonum 'esse, existi- 
ment, neve ii, qui praestantiores habeantur, supra tenuiores se 
efferant; Dei enim esse de vera cujusque virtute ac sapientia 
judicare. | 

IX. Decanus Facultatis Theologicae singulis semestribus 
Collegarum suffragiis constituatur, et eo quidem ordine, quo 
autoritate publica constituti, et sic in Collegium recepti sunt, 
quisque alteri in Decanatu succedat. Hic Sigillum Facultatis 
recipiat custodiendum una cum sex libris, quorum primo statuta 
Collegii et nomina Collegarum, uti et eorum, qui honoribus 
Doctorum, Licentiatorum vel Candidatorum insigniti sunt. Se- 
ceundo nomina Studiosorum singulis anni quadrantibus consig- 
nata. Tertio Profectus Studiosorum in doctrina et vita, ut ex 
eo testimonia formari possint. Quarto Consilia et Responsa, 
quae Consulentibus reddentur; Quinto Disputationum aliorum- 
que scriptorum Theologicorum iu hac Academia prodeuntium 
Catalogus; Sexto indices pecuniae ex promotionibus aliisque la- 
boribus acceptae, comprehendantur. Post novi Decani electio- 
nem intra decendium toti Gollegio rationes reddentur de omni- 
bus, guas superiore sub Decanatu in libris dietis consignata fuere. 

. Decanus omnia illa, quae hactenus factu necessäria com- 
memorata sunt, tanquam Inspector et Director, non suo solius 
arbitrio, sed his ipsis statutis et Collegarum votis ac suflragiis 
nixus, observabit, et sub finem Decanatus a Directore Semina- 
rii Theologici exiget rationem de expensis et profectibus alum- 
norum, quos explorabit cum Collegis, neque non quotquot in 
wosterum mensa, quam communem dicunt, uti licebit. Quae- 
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canque ad offeium Theologerum pertinent, praesertim Lectie- 
nes,.tam: publicae et hae quidem singulis septimanis quater, tanı 
privatae, ut sedulo et constanter habeantur, ineunte Decanatu 
graviter et amice Collegas commonefaciat, item ut a singulis quo- 
libet semestri ad minimum semel Disputatio. solennis instilua- 
tur, et cura studiosorum conjunctis viribus geratur digna. Li- 
teras Collegio inscriptas recipere et resignare est Decanj, prius- 
quam vero ad eas respondeatur, res cum Collegis communicaxi 
et sollicite tractari debet. Responsum ipsum conficiet Decanns, 
haud praetermissis tamen rationibus Collegarum, et antequam 
sigillo roboret, relegi et monere pro lubitu a singulis patiatur. — 
Scripta in Theologicis edenda, quae non ad Cathedram eccle- 
siasticam pertinent tanquamı Consistorio provinciali propria, sub 
Censuram Collegii Theologiei Academiei et pro re nata Consi- 
storii etiam veniant oportet; quae si nomine totius Facultatis 
expetatur, accurate perlustrentur a singulis, alioqui censeantur 
a solo Decano. Testimonium nulli detur, nisi in consilium ad- 
hibitis Collegis, quibus consentientibus, aut saltem justam dif- 
fentiendi causam non habentibus, semper exprimatur vera sub- 
jecti conditio, nec ulla reticeatur in fraudem Ecclesiae. Tempus 
ad deliberationes theologicas non eo die statuatur, quo fieri so- 
let exploratio studiosorum, sed alio. Ad promotionem theolo- 
gicam admittatur nemo, nisi in officio digno constilutus aut li- 
teris systaticis snfhicientibus de conferendo tali officio instructns, 
et doctrinae ac vitae nomine probatus. Quocirca meminerint 
Professores, quod Privilegia Caesarea ipsorum conscientias hac 
in parte oneratas velint. Candidati specimina edant primum in , 
examine praeliminari seu tentamine de praecipuis capitibus doc- 
trinae christianae juxta scripturas et libros symbolicos, tum in 
Lectionibus cursoriis duabas, supra locum Biblicum aut aliam 
maieriam gravem Theologicam secundum scripturas, post in Dis- 
putatione publica horis antemeridianis et pomeridianis habenda, 
tauguam Respondentes, cujus unusquisque sit ipse Autor. Quam 
tamen antecedat Examen alterum, quo yuae ad pleniorem Exege- 
seos controversiarum, Historiae ecclesiasticae caeterarumgue re- 
rum Theologicarum notitiam pertinent, explorabuntur. Pro Prae- 
sidio licebit sumere 10 Imperiales, et pro Examine totidem cui- 
que examinantium solvendos. Praesidium Disputationis inaugu- 
ralis suscipiet Decanus, idemque Programma conficiet, in quo 
vita Candidati recenseatur, pro quo et immatriculatione quatuor 
Imperiales ei solvantur, praeter id, quod Typographo debetur. 
Ipse vero Candidatus antequam admittatur ad specimina publice 
edenda sequenti juramento sancte obstringatur, necesse est; Ego 
N. juro, quod doctrinam in scriptis Prophetarum et Apostolo- 
rum, symbolo Apostolico, Nicaeno, Athanasiano, et Confessione 
Imperatori Carolo Quinto Anno 1530 Augustae exhibita, com- 
prehensam, sincere tueri et docere, vitam Christiani et Theologi 
nomine dignam gerere, fidelitatem subditorum Electeralis Do- 
mus Brandenburgicae custodire, salutem Academiae hujus Fri- 
dericianae et speciatim Facultatis Theologicae dala occasione 
juvare nee fraudem contra haec asserta fovere velim. Sic me 

eus adjuvet. 
XL Pro conferendis summis honoribus promotionis Docio- 
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ralis in Facultate Theelogica, quilibet Doctorandus solvet cuili- 
bet Professori Facuitatis quatuor Imperiales, Decano ut Decano 
praeterea quatuor Imperiales, Brabeutae octo Imperiales. Dabit 
etiam libram aliquem Bibliothecae Academicae inserendum , suo 
quidem arbitrio, pretio tamen Imperialem unum ad minimum 
assequente. " 

ll. Si quidam in aliis Academiis ad Gradum Docteralem 
in studio theologico promoti hue delati fuerint, et Facultatem 
docendi ac disputandi sibi concedi postulaverint, non prius ad- 
mittentur, nisi praecedente Colloquio et exploratione Orthodo- 
xiae, cognitisque testimoniis vitae inculpatae et Theologo dignae. 
Hdem etiam dimidium pecuniae illius, quod, qui hic loei ad ho 
niores supremos promovendi sunt, pro Examinibus solvunt, De- 
cano et Collegis Facultatis offerant, quam hi juxta proportionem 
superiori $. indicatam inter se disiribuent. Aequam enim est, 
ut qui alicubi juribus communibus cum aliis fruituri sunt, grati 
animi Documentum tempestive praebeant. Disputationem etiam 
publicam pro praesidio, moderante Facultate Theologica ejusque 

ecano habebunt; seripta sua censurae ejusdem subjicere tene- 
buntaur. 

XIM. Si qui Licentiam gradus Doctoralis alibi conseeuti, 
in hac Academia Doctores renuneiari desiderent, non prius hac 
dignitate ornandi sunt, quam Collegii aut Facultatis illius, unde 
Licentiam illam impetrarunt, consensum se obtinuisse docuerint, 
et colloquio inito Professores Facultatis Orthodoxiae suae cer- 
tiores reddiderint. Pro colloquio autem et renunciatione ipsa 

“ solvent, quod alii juxta $. praecedentem solvere eonsueverunt. 
XIV. Vacante loeo in Facultate Theologica sive ex morte 

Professoris, sive discesso, reliquis Collegis intra mensis spatium 
eonvenire licebit, et de successore idoneo, juxta requisita supe- 
rius commemorata in timore Domini deliberabunt, Nominabunt 
autem viros tres, quatuorve, quos muneri huic apfos secuandum 
eonscientiam suam judicaverint. Horum nomina suumque jadi- 
cium Prorectori et Professoribus caeterarum Facultatum per li- 
teras indicabunt, qui sine gravissima et manifesta causa non de- 
trectabunt nominationem hanc Serenissim6 Electori kumillime 
commendare, ut ex nominatis unum aliquem salva famen supre- 

. ma sua potestate et arbitrio liberrimo, eligat, et sententiam suam 
de novo Professore Academiae significet. 

XV. Postremo cum non omnia in tam gravi munere pro 
varietafe casuum per Constitutiones ejusmodi satis aperte deter- 
minari possint, non fantum Deus orandus est, qui spiritu sancto 

sauo per verbum suum nos in omnem veritatem dueat, verum- 
etiar pro statu temporum et rerum aliae sanctiones juxta com- 
munem regulam supra indicatam, hactenus expressis adjicjendae 
erunt. Communis autem lex est et erit, ut omnia fiant ad sala- 
tem Eeclesiae Deique triunius gloriam. * 

Postquam Statuta hacc, qua decet solertia in Consilio No- 
siro Secretiori Nobis exposita sunt, et solide super iis delibe- 
ratum, nihil quod saluti publicae adversum in illis observaium 
fuit. Ex eerta scientia itaque confirmamus eadem, illisque ple- 
num Constitutionum Nostrarum robur ac legum vim tribuimus, 
'aunctisque Collegii sive Facultatis hujus Professoribus et aliis 
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docentibus ac discentibus severe mandamus, ut pacifici ei mo- 
desti se illis conforment. Qui contra statuta haec quicquam te: 
mere committent, meritas pariterque graves poenas luent. Salvd 
tamen jure nostro et potestate statuta haec pro salute publica 
corrigendi, emendandi, augendi, minuendi. In filem publicam 
manu Nostra his subscripsimus, et sigillo nostro majori muniri 
jussimus. Dabantur ex Arce Nostra Coloniae ad Suevum'die 
1. July Anno Christi Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo quarto. 

Fridericus Elector. 
E. v. Danckelmann, ’ 

Deflaration der unter dem 1. Juli 1694 für. die then 
lngiiöe Fakultät in Halle erlaffenen Statuten, die 

etheilung ber afademifchen Würden betreffend. - 
Bom 31. Januar 1824. 

A. Bon der Promotion zum Licentiaten der Theologie, 
$. 1. Wer zur Würde eines Licentiaten der Theologie gelangen 

will, muß menigftens drei Jahre auf einer Univerfität ftudirt haben, 
eine Iateinifche Abhandlung über einen theologifchen Gegenftand, nebſt 
feinem Curriculo vitae, feinen Schul; und Univerſitaͤts-Zeugniſſen, 
um den Gang feiner früheren Bildung zu erfehen, auch das. Zeugniß 
über das Kandidateneramen, mwofern er es beftanden hat, dem theor 
logiſchen Dekan einreihen, und fih um das farutenmäßige Eramen 
bewerben. Wenn die eingereichte Schrift von der Fakultät gebilligt 
wird, und fonft nichts gegen den Kandidaten zu erinnern iſt; fo wird 
ihm ein Termin des Examinis angefeßt. 

$. 2. Diefes Eramen wird von der ganzen hei dem Delan vers - 
fammelten Fakultät abgehalten, und muß alle theologifhen Diszipli⸗ 
nen umfaffen. Es ift nämlich wegen des innigen Zufammenhanges 
aller theologifchen Wiffenfchaften nothwendig, daß derjenige, welcher 
den theologifchen Lehrftuhl befleigen will, in einer theologifhen Wiſ⸗ 
fenfchaft ein Fremdling ſey, wenn er fih auch nur vorzugsweife dem 
Vortrage eines einzelnen Zweiges der Theologie widmer. Es finder 

-" daher namentlich die ſchon für die Kandibatenprüfung geltende Ver: 
i ordnung flatt, daß eine gewifle Fertigkeit in der hebräifchen Sprache 

und dem Verſtaͤndniß des A. T. nothwendig erforderlich iſt. Uebri⸗ 
gens iſt bei diefer Prüfung befonders auf diejenigen Zweige der theos 
logifhen Wiffenfchaften Ruͤckſicht zu nehmen, welche der Kandidat 
feiner Angabe nach vorzugsweife getrieben hat, oder welche er dereinft 
vorzutragen gedenft. Das Eramen ift nur gültig, wenn wentaftens 
drei Slieder der Fakultät zugegen geweſen find; follte durch Zufall 
die Fakultaͤt nicht fo ftarf, oder mehrere ordentliche Profefforen durch 
Krankheit verhindert feyn, der Prüfung beizumohnen, fo tft zu ders 
felben ein Professor extraordinarius der theologifchen Fakultät zuzu⸗ 
ziehen. Wenn nach dem Eramen verfchiedene Meinungen über die 
Wuͤrdigkeit und Zutläffigkeit des Kandidaten entftehen follten, fo wird 
feftgefeßt, daß er nur dann zugelaffen werde, wenn nicht mehr als 
Ein Mitglied gegen deffen Zufaffung ſtimmt. 

. 3. Die von ihm eingereichte Abhandlung, welche nicht unter 
drei gedruckte Bogen ſtark feyn darf, wird hierauf gedruckt, und bei 
der Univerfität vertheilt, wobei die bei allen afademifchen Gelegen⸗ 
heitsfchriften gewöhnlichen Beftimmungen gelten. Diefer Abhandlung 
wird das Curriculum vitae des Kandidaten angehängt. 



$. 4. Die Disputation felbft gefchieht unter Vorſitz des De: 
kans oder eines andern Fafultätsmitgliedes. Der Opponenten muͤſ⸗ 
fen wenigſtens vier, und unter diefen Ein ordentlicher, oder auffer: 
prdentlicher Profeffor der Theologie feyn. — Damit es niht au Dps 
ponenten fehle, wird bierdurch verordnet, daß in Ermangelung fols 
cher, weiche fih freiwillig dazu erbieten, die professores extraordi- 
narii und Privatdozenten der theologifchen Fakultät die Werpflich: 
tung haben, in folchen Fällen fi) dem Sefchäfte zu unterziehen. 

6.5. Mach Beendigung der Disputation, die in der Regel von 
9 His 12 Uhr dauert, wird der Kandidat vom Dekan renunziirt, und 
dann in das Fakultätsbucd unter die Sraduirten eingefchrieben. Das 
Diplom darüber wird gedruckt und angefchlagen. 

6. 6. Die icentiatenwärde kann nicht als bloße Ehrenauszeich⸗ 
nung honoris causa erlangt werden. | 
657. Der Licentiat erhält das Recht, Borlefungen über alle 
Theile der Theologie zu halten, ausgenommen Dogmatik und Moral, 
weil ein gründlicher Vortrag diefer Wiflenfchaften, eine längere viel⸗ 
feitigere Befchäftitgung mit der philofophifchen, exegetifchen und hiſto⸗ 
rifhen Theologie vorausgefeht, ald von einem angehenden, afademis 
(gen Lehrer ermwarter werden fann. Doch fann die Fakultät einem 
icentiaten die Erlaubniß ertheilen, auch über Dogmatik und Moral 

Voriefungen zu halten, wenn derfelbe durch ein beifalldwerthes Buch 
über diefe Wiffenfchaften feine Befählgung dazu bewährt hat, weis 
ches von dem Ermeſſen der Fafultät abhängt. | 
88. Derjenige, welchem eine aufferordentliche Profeffur der Theos 

logie oder eine Nepetentenftelle bei der theologifchen Fakultät in Halle 
_ ertbeilt wird, und welcher die Licentiatenwärde nicht früher erworben 

hat, tft gehalten, dieſelbe nachträglich zu erwerben, wobei dann die 
infchränfung $. 7. wegfaͤllt. 

$. 9. Wenn ein Drofeffor einer andern Fakultät Kollegla ans 
fündigen will, welche ftatutenmäßig ausfchließlih zum Gebiet der 
theologifchen Fakultät gehören, fo muß derfelbe in der Regel die then: 
togifche Lirentiatenwürde erwerben, wiewohl ihm die Erlaubniß zu 
folhen Vorleſungen auch aufferordentlih von der theofogifhen Fa⸗ 
£ultät zugeftanden werden kann, wenn er feine Befähigung durch beis 
—— Schriften in dem Fache, welches er vortragen will, be⸗ 
w rt at, \ 

$. 10. Damit die Fakultät über die Beobachtung von $. 7. was 
den kann, hat der Licentiat die von ihm im Katalog und am fchwar: 
zen Brette anzufündigenden VBorlefungen dem Dekan vorzuzeigen, 
weicher fein Vidi hinzufchreibt. . 

$. 11. Für das Licentiateneramen wird an die Fakultät ein 
Honorarium von 10 Frd’ors. gezahle, wovon der Defan 1 Srd’or. 
zum DBoraus erhält, das Uebrige an die Fakulcätsmitglieder gleich 
vercheilt wird. 

$. 12. Aufferdem zahle derfelbe die Druckoften des Diplome 
und feiner Differtation, und 2 Rthir. an den Proreftor der Unts 
verfität, I Rthlr. an den Lniverfitätsfefretär, 2 Rthlr. an die Bi⸗ 
bliothef, 2 Rthlr. an die Pebelle. 

.13. Wer auf einer ausländifhen Univerfität den Licentiatens 
grad erworben hat, und bei der eheolngifhen Fakultät in Halle 
Vorlefungen halten will, muß fich, da die Statuten, welche in andern 
Ländern bei Extheilung dieſes Grades beobachtet werden mögen, die 
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infänbifchen Kakuftäten nicht Binden koͤnnen, und bamit bie theologts 
fhe Fakultät in Halle über die zu ihr gehörigen Privatdozenten 
ſelbſt die erforderliche Kontrolle führe, noftrifiziren laſſen. — 
Diefe Noſtrifikation befteht: 1) in dem Eramen ganz nach obigen 
Beftimmungen, wofür aber nur die Hälfte. der Gebühren gezahlt 
wird; 2) in Verteidigung einer Differtation nach $. 4., mobel. nur 
zu Ende die Renunziation werfällt; "und 3) in den praestandis $. 13. 

at Jemand auf einer andern inländifchen Univerfität rite und mit 
samen den Licentiatengrad erlangt, fo wird ihm das Eramen erlaffen, 

und ift blos die Disputation erforderlich. 
5. 14. Die theologiſche LicentiatenwäÄrde wird übrigens ganz 

unabhängig von der philofophifchen Doktorwuͤrde erworben, und kann 
ohne diefelbe beftehen. 

B. Bon der Promotion zum Doktor der Theologie 
915. Die theologifche Doktorwärde fann auf dreifahe Art 
erworben werden, a) feierlich und rite, in Gegenwart bed Kanbidas 
ten; b) bei Auswärtigen in absentia und per diploma; c) honoris 
causa, 

L on ber promotio praesentium, 
$. 16. Diefe feierliche Art der Promotion muß Statt. haben: 

1) bei denen Licentiaten und Privatbozenten, welche, ohne eine Ans 
ftellung als Profefioren zu haben, den Doftorgrad zu erlangen wüns 
fhen; 2) bei den ordentlihen und auflerordentlichen Profefloren, 
weiche, ohne diefen Grad vorher erworben zu haben, bei der theolos 
gifchen Fakultät in Halle angeftellt worden find. (Vergl. aber $. 19. 
zu Ende.) — Hierbei wird den ordentlichen Profefforen zur Pflicht 
gemacht, binnen einer zweijährigen Frift den Doftorgrad zu erwer—⸗ 

- ben: den aufferordenttichen, welche den Licentiatengrad erwerben muͤſ— 
fen, ift es verſtattet, auch ftatt defien den Doftorgrad zu wählen, 
und wird ihnen das Interstitium ($. 17.) erlaffen. — Auswärtige, 
welche den Doftorgrad nachfuchen, koͤnnen ihn auf diefe, oder nad) 
Definden der Fakultät, auch auf die zweite Art erlangen. 

Ein Licentiat und Privatdozent der Theologie kann fich 
nicht eher um den Doftorgrad bewerben, als bis nach feiner Pros 
motion zum Licentiaten wenigſtens 4 jahre verfloffen find. Diefes 
Interſtitium wird nur in den’ Fällen aufgehoben, wo ein Licentiat 
und Privatdozent der Theologie vor Ablauf der eben gedachten 4 
gr zum aufferordentlihen Profeffor der Theologie ernannt mwors 
en ift. 

$. 18. Niemand kann rite zum Doktor der Theologie promos 
virt werden, der nicht zuvor Licentiat geworden, und find nach diefer 
Beftimmung nur die bei der theologifhen Fakultät angeftellten aufs 
ferordentlichen Profefforen in dem $. 16. näher bezeichneten Falle aus⸗ 
genommen. 

$. 19. Zu den eiftungen des Doctorandus Theologiae gehört: 
a) die Einreihung einer Differtation über einen theologifchen Ger 
genftand, welche nicht unter. 4 Bogen im Druck ſtark feyn darf; 
b) die Abhaltung eines examinis rigorosi bei der Fakultät nach den 
Vorfhriften von $. 2.5 c) eine Disputation, welche ohne Vorſitz 
Vormittags und Nachmittags gehalten wird, und wobei wenigſtens 
zwei ordentliche Profefloren der Theologie opponiren; d) die Abtras 
sung von 150 Rthlr. Gold an die Fakultaͤt und die Erlegung ber 

⸗ 
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Druckkoſten des Diploms und der Differtation. — Diejenigen or; 
dentlichen oder aufferordentlichen Profeſſoren, welche ohne order deh 
theologifhen Doftorgrad erworben zu haben, bei der theologifchen 
Fakultaͤt in Halle angefieit werden, find vom Eramen und Erlegung 
der. Gebühren ausgenommen, aber nicht von der Differtation und Diss 
putation. Bor. diefen Leiftungen fann ein neu ernanntes Fakultät; 
mitglied nicht zum Dekanate gelangen, 

$. 20. Wer auf der Univerfitäat in Halle rite zum Picentiaten 
ber Theologie promovirt worden, dem wird dieſes bei Erlangung des 
Doftorgrades angerechnet, und zwar fann a). das Eramen in ein 
Kolloquium verwandelt werden; b) zahlt derſelbe nur 100 Rthlr. 
Sold für die Doftorpromotion. . | 

$. 21. Wer auf einer ausländifchen Untverfität Doktor ber 
Theologie geworden ift und bei der theologifhen Fakultät in Halle 
als Doctor legens auftreten will, oder als Profeſſor der ebengedachs 
ten Fakultät den obigen Beftimmungen gemäß verpflichtet dt, fich 
bei derfeiben das Doctorat zu erwerben, muß fich nofirifiziren laſſen. 
Diefe. Moftrifitation befteht in denſelben wiſſenſchaftlichen Leiftungen, 
als die Promotion felbft, aber das Honorar wird nur zur. Hälfte 
bezahle. Bet den auf einer andern inländifchen Univerfität promo: 
virten Doftoren der Theologie, fällt auch das Examen weg, aber 
nicht Differtation und Diesputation. 

6. 22. Die Promotion gefchieht in der Regel durch den Dekan, 
welcher Diefelbe nach geendigter Disputation .auf eine feierliche, der 
Mürde des Gegenftandes entfprechende Weile unter den herkoͤmmli⸗ 
het. Formalitäten, als Weberreihung des Doftorhutes, der Bibel, 
Friedenskuß u. f. w. vollzieht. Der Kandidat wird darauf in das 
Sakuttätsbuch eingetragen. ‚Der Dekan oder fonftige Promotor fadet 
dazu durch ein Programm ein. 
923. Das. theologifhe Doftorat, berechtigte zur Haltung aller 
theofogifchen Borlefungen ohne Ausnahme. 
6. 2.. Wenn jemand in absentia oder honoris causa promos 
virt worden, und auf der Univerfität in Halle als Doctor legens bei 
der dortigen theologifchen Fakultät auftreten will, fo hat er zwar 
nicht das Eramen, aber doch die Disputation noch nachzuholen. 

. 235. Bon dem Honorarium für die Promotion (150 Rthlr. 
in Solde) erhätt der Dekanus 10 Rthir. im Voraus, und aufferdem. 
noch 10 Rtehfe., wenn er auch Promotor war und das Programm 
fehrieb. Abgegeben wird davon ferner: an den Proreftor 3 Rthlr., 
an den Univerficätsfekrerär 1 Rtehir. 15 Sgr., für die Bibliochef 
4 Rthlr., an die Pedelle 4 Rthlr. — Das Uebrige wird an die Fa; 
fultätsmitglieder, weiche felbft Doktoren der Theologie find, glei) 
vertheilt. 

1. en der promotio in absentig. 

6. 26. Wenn fih ein auswärtiger Gelehrter oder höherer Kir: 
chenbeamter um das theologifche Doktorat bewirbt, fo kann demfel: 
ben nach Befinden von obigen Leiftungen das Eramen und die Diss 
putation erlaffen werden; aber er hat: 1) eine lateiniſche Differta: 
tion in zwei Abtheilungen, die erſte pro licentiatu, die zweite pro 
doctoratu einzuliefern, von deren Befchaffenheit es abhängt, ob bie 
Fakultät ihm diefe Würde zuerkennen will; 2) das Honorarium von 
150 Rthlr. an die Fakultät zu zahlen. — Iſt er ſchon Licentiat, fo 
fällt der erfie Theil der Differtation weg. — Auch kann ihm bie 

% 
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Dissertatio pro licentiatu in Bezug auf frähere Schriften in der ger 
Iehrten Theologie erlaffen werden; aber auf Schriften in der praßs 
tifchen Theologie, Predigten und dergi. kann dabei niche Ruͤckſicht 
genommen werden, und Eine Differtation ift unerlaͤßlich. 

III. %on ber promatio honoris causa. 

4 27. Diefe befteht darin, wenn irgend einem ausgezeichneten 
Gelehrten im theologifchen Face oder einem höheren Kirchenbeam⸗ 
ten die Doktorwuͤrde aus eigner Bewegung von der Fakultät ertheilt 
wird, um ihm dadurd ihre Hochachtung gegen feine Verdienfte zu 
bezeigen. Diefes kann ausfchlieglih gefchehen, wenn fi jemand 
durch eine oder mehrere entichiedne und anerkannt gelehrte Schrifs 
ten um die theofogifche Literatur verdient gemacht, oder eine lange 
Neihe von Sahren der Kirhe mit ausgezeihnetem Gegen vorge 
ftanden hat, weshalb dieſe Promotion vorzüglich nur Hei Amtsjubi⸗ 
läen höherer Kirhenbeamten Statt hat. Die bloße Herausgabe von 
Predigten und praftifchen Arbeiten, oder nicht in bie Theologie eins 
fhlagender Schriften, oder die Erlangung eines hohen Poftens ohne 
öffentliche Probe der Selehrfamfeit, reihen dazu nicht hin. 

. 2383. Wenn eine folche promotio beſchloſſen werden foll, fo 
ift erforderlih: a) daß zwei Fakultätsmitglieder den Kandidaten in 
Vorſchlag bringen, und ihren Vorſchlag durh Nachweiſung jener 
Eigenfchaften motiviren, b) daß die Fakultät einftimmig fey. Zu jer 
der promotio honoris causa fft vor Abfendung des Diploms die 
Genehmigung des Minifterii einzuholen. | 

‚30. Ein foldyer honoris causa promotus zahlt nur die gan 
unerläßlichen Gebühren für Drücd des Diploms, an die Biblioche 
und die Pedelle. Die Fakultät erhält davon gar nichts, 

Berlin, den 31. Januar 1824. \ 

Mintfterium der geiftlichen, Unterrichtss.und Medizinal: Angelegenheiten. 
v. Altenfein. 

Mit dem Anfange des Jahres 1828 ift bei der theologifchen 
Fakultät eine, mit dem Käntglichen KRonfiftorio zu Magdeburg in Wers 
bindung ftehende theologifhe Pruͤfungskommiſſion errichter, bei wel— 
cher die Kandidaten der Theologie die Prüfung pro licentia concio- 
nandi beftehen können. 

Reglement des Koͤnigl. Minifterit der geiftlihen, Unten 
—*8 a en en IR die theolos 

en Drüfungen der Prüfungsfommiffion In Halle 
s Vom 17. Dezember 1827. ® 

Das unterzeichnete Minifterium der geiftlichen, Unterrihtss und 
Medizinals Angelegenheiten hat in Erwägung, daß die theologifchen 
Prüfungen in der Provinz Sachfen von Jahr zu Jahr fich derges 
ſtalt gehäuft Haben, daß fie von der aus den Mitgliedern des Koͤnigl. 
Konfiftoriums und Provinzial: SchulsKollegiums beftehenden Pruͤ⸗ 
fungsbehörde nicht mehr allein beftritten werden können, und aus 
andern erheblichen, in Beziehung auf die Studien der evangelifchen 
Theologen befonders wichtigen Gründen, nachfiehende Einrichtung 
A welche vom 1. Januar 1828 ab zur Anwendung kom⸗ 
men fol. 
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A, Allgemeine Beflimmungen. " 
1 Das Koͤnigl. Konfiftortum undProvinzia Shut 

Kollegium ift diejenige Behörde, welcher verfaffungsmäßig alle 
theofogifhe Prüfungen zuftehen, und babei behält es auch in Zus 
kunft fein Bewenden. 

6.2. Unter der Leitung deſſelben fol eine Präfungstoms 
miſfion in Halle beftehen, welcher in der Regel die Prüfungen 
pro licentia concionandi übertragen werden, wogegen die Pruͤ⸗ 
fungen pro ministerio und die colloquia, ſowohi pro muneae, als 
ro ephoratu,. dem Konfiftorio verbleiben. Letzterem bleibt jedoch in 

befondern Fällen überlaffen, auch Prüfungen pro licentia, con- 
‚cionandi vor fi) zu ziehen, oder Prüfungen pro ministerio der Prüs 
fungstommiffion zu übertragen, 

.3 Diefe Prüfungsfommiffion befteht: a) aus einem Mits 
| gliede des Konfiftoriums, welches ald Kommiffartus den Pros 
fungen beiwohnt, darin den Vorſitz Führt, und felbft daran Theil 
nimmt; b) aus denjenigen ordentlichen und aufferordentlichen Pros: 
fefforen der theologiſchen Fakultät in Halle, welchen das Minifterium 
aur <heinahme an dem fragtihen Prüfungsgefhäft Auftrag ertheis 
en wird. 
4 Die Mitglieder diefer, Kommiffion nehmen an jeder Pruͤ⸗ 
fung ſaͤmmtlich und gleihmäßig Theil, indem jedem derfelben 
ein beftimmtes Fach zugetheilt werden foll. 

9.5. Bor der Hand und unter Vorbehalt der in der Folge 
etwa erforderlihen, auf den Vorfchlag des Direktors der Prüfungs: 
tommiffion zu machenden Abänderungen, iſt folgende Vertheilung 
der Prüfungsgegenftände zweckmaͤßig befunden: a) Eregefe des 
Alten Teftaments; b) Eregefe des neuen Teftaments; c) Dogmatik, 

" Symbolif und Dogmengefhichte; d) Kirchengefhichte und Philoſo⸗ 
phie; e) Moral und Literatur; £) Homiletik, Katechetit und Kennts 
niß des Praftifchen. 

B. Geſchäftsgang. 

6. 6. Die Kandidaten, welche geprüft ſeyn wollen, melden 
fi, wie bisher, bei dem Königl. Konfiftorio. Diefes laͤſſt die- Ge: 
fuche der Kommiffion zugehen, uuter der Adreffe des Herrn Pros 
fetter Dr, N., mit dem Auftrage, die Prüfung zu veranlaffen. 
nmerfung. Vor Ablauf des Trienniums fann Niemand zu der 
mündlihen Prüfung gelangen; die Aufgaben zu den ſchriftlichen 
Arbeiten koͤnnen auf. einen Synterimsfhein des Dekans, daß der 
Ertheilung des Abgangszeugniffes am Scluffe des KHalbjahres 

nichts im Wege ſtehe, fchon vor Ablauf des lebten Semeſters 
gegeben werden. 

$. 7. Zur Einleitung der Prüfung find den Kandidaten 
a) vorzufchreiben: 1) ein Tert zur Pruͤfungspredigt; 2) Aufgaben 
zu fchriftlichen Arbeiten, nad dem Ermeſſen der Herren Eramina: 
toren, entweder biblifhe Stellen zu einem Erfurfus in eregetifcher, 
dogmatifcher, Eirchengefchichtliher und praftifcher Hinficht, oder andere 
Themata aus dem Gebiete der theologifchen Wiffenfchaften; b) abzu⸗ 
fordern: 1) die Beantwortung der Fragen zur Srmittelung der per⸗ 
fönlihen Verhältniffe; 2) der Geburtsfchein; 3) das Schulzeugniß 
der Reife; 4) das akademische Abgangs- und Sitten:Zeugniß; 5) der 
Entlaffungsfhein vom Militär; 6) ein Aufführungsatteft von bene _ 
Duperintendenten der Didzes, in welcher Examinandus fih aufges 
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halten; — jedoch nur in dem Falle, daß er fich nicht innerhalb des 
erften Jahres nad) vollendeten afademifhen Studien zur Prüfung 
meldet; 7) ein Zeugniß, wodurch der Sraminandus ſich ausweiſet, 
daß er auch in der Feit feiner akademifchen Studien fih in Gemeins 
fhaft mit den oͤffentlichen Anftalten der evangelifchen Kirche erhalten, 
und an dem Genuſſe des heiligen Abendmahls Theil genommen habe. 
Anmerfung ad 3. Wird ein Maturitätszeugniß Nr. III. produzirt, 
fo ift bei der Prüfung befonders firenge zu verfahren, und darauf 
zu fehen, ob der Eraminandus das an einer gründlichen Schuls 
bildung Fehlende noch nachgeholt hat, weil auch dies, neben der 
Bekanntſchaft mit den theologifchen Wiflenfchaften, zu den erfors 
derlichen Leiftungen deſſelben gerechnet werden muß. 

Anmerfung ad 5. Zu der Prüfung pro licentia concionandi reicht 
ein von der Mitlitärbehärde viſirtes aͤrztliches Atteft Aber Untächs 
tigkeit zum Meititärdienft bin, wogegen bei der Prüfung pro mi- 
nisterio die definitive Entlaſſung vom Meilitärdienft nachgemwiefen 
werden muß. 
$.8 Die nah $. 7. erforderlihen Verfügungen an die 

Eraminanden veranlafft der Herr Profeffor Dr. N. (einer der $. 4. nas 
mentlic aufgeführten Eraminatoren), wie denn auch die Einfendungen 
zunähft an ihn gelangen; dann aber von ihm, in Semäßheit der 
folgenden $$., weiter befördert und wieder gefammelt werden. 

9.9. Das Vorfhreiben der Themata wird unter ben 
Herren Eraminatoren der Neihe nach wechfeln können; der Tert zur 
Prüfungspredigt aber ift jedesmal von dem Herrn Profefior Dr. M. 
zu geben, wie diefer denn auch die Predigten durchzufehen, halten zu 
laffen und zu beurtheilen haben wird. 

$. 10. Die Reihefolge, in welcher das VBorfchreiben ber 
Aufgaben und die Durdfiht der eingegangenen Abhandiungen, fo 
wie die, in den nachfolgenden $$. noch zu erwaͤhnenden alternirenden 
Geſchaͤfte wechfeln follen, bleibt der eigenen Verabredung und Webers 
einfunft unter den Herren Sraminatoren überfaffen. 

$. Die eingefandten fhriftlihen Arbeiten gehen 
zur Beurtheilung jedesmal an den, welcher die Themata dazu ges 
geben, und von diefem, wo nicht zu allen, doch wenigſtens noch zu 
zwei andern Herren Sraminatoren ($. 10.), welche ihr Urtheil im 
furzen Woren hinzufügen, dann zuräd zu dem Herrn Profeſſor Dr. 
N., welcher fie im Prüfungstermine vorlegt: 

$. 12. Wenn eine hinlänglihe Anzahl von Framinanden zur 
Prüfung reif ift, wird unter den Herren Eraminatoren ein Preis 
fungstermin verabredet, und der Herr Profeffor Dr. N, erläfft 
die Borladungsfhreiben Namens der Pruͤfungskommiſſion. — 
Da allen Mitgliedern, ganz befonders aber dem Herrn Kommiſſarius 
in Deerfeburg, daran liegen muß, die Prüfungstermine zeitig genug 
vorher zu wiſſen, fo wird anheimgeftellt, ein für allemal feftftes 
hbende Termine zu verabreden und anzuberaumen, 

6. 13. Die höchfte Zahl der zuzulaffenden Eraminanden 
ift für jeden Termin auf Sechs beflimmt. 

$. 14. Sn dem PBorladungsichreiben find die Kandidaten an 
einen der Herren Eraminatoren zu weifen, bei welchem fie fi 
nach ihrer Ankunft zu melden haben, um nähere Anweifung zu ers 
halten. — Hier gilt $. 10., wenn nicht etwa der Here Profeffor Dr, 
N. Dies Geſchaͤft für immer übernehmen will. 

* 0 
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- 615. Nach vollendeter Prüfung uͤberſendet Lesterer ſaͤmmt⸗ 
liche Prüfungsverhandlungen dem Königl. Konfiftorio, welches dem: 
nähft die Teftimonia ausfertiget, und felbige in der Regel der Kom⸗ 
miffion zur Aushändigung zugehen läflt. 

$. 16. Die Prüfungsgebühren betragen vier Thaler, und 
ind gleich bei der Prüfung einzuziehen und zu berechnen. Am 
chluſſe jedes Jahres tft die Rechnung dem Konfiftorio zu übers 

reichen, welches diefe Pruͤfungsgebuͤhren zue Auszahlung an die Her: 
ren Eraminatoren zu gleichen Theilen anmeifen laſſen wird. 

517. Jede Prifung bes eift folgend Stuͤkke: a) einige, an . 17. Jede Prüfung begreift folgende e: a) einige, a 
Drt und Stelle unter Auffiht zu fertigende Auffäße; b) die Abs 
haftung dee Prüäfungspredigten; c) die Probefatechifatios 
nen; d) die mündliche Prüfung. 

. 18. Aus den Auffägen ad a. foll erfehen werden, was 
die Kandidaten aus fich ſelbſt zu fchöpfen und ohne Huͤlfsmit—⸗ 
tel zu liefern vermögen; da immer ungewiß bleibt, ob und in wels 
chem Maaße fie bei den eingereichten Abhandlungen fich fremder 
Beihuͤlfe bedient Haben, und in den meiften Fällen nur die Verglets 
chung diefer mit jenen ein ganz ficheres Refultat geben wird. — Es 
tönnen deren 2 oder 3 feyn; einer oder zwet über Themata aus der 
Eregefe und Dogmatik, und einer über ein hiftorifches Thema; ers: 
fierer in lateinifcher, legterer in deutſcher Spradhe. — Auch 
diefe Themata werden abwechfelnd ($. 10.) von einem der Herrn 
Eraminatoren vorgefchrieben, und die gelieferten Auffäse von eben 
demfelben bdurchgefehen und beurtheilt. — Zur Fertigung diefer 
Auffäge wird den Kandidaten ein voller Tag gegeben — vor 
der mündlihen Pruͤfung — und fie gefchieht in einem ruhigen Lokal, 
etwa in einem an dem Tage disponiblen Auditorio, unter fpezieller 
Auffiht eines der Herren Sraminatoren ($. 10.) Wenn es mög: 
lich ift, die Eraminanden bei diefen Arbeiten zu trennen, und jedem 
Einzelnen, oder auch nur je zweien oder dreien, welche auf gleicher 
Stufe zu ſtehen feheinen, befondere Zimmer einzuräumen, fo wird 
der Fall nicht eintreten Eönnen, daß Einer dem Andern mit durch; 
hilfe. — Codices mit Berfionen oder mit bandfchriftlihen Noten, 
fo wie der Gebrauch von Kommentaren, Kompendien, Erzerpten, find 
gänzlich verboten. Auch muß der eben in der Arbeit befindliche Auf: 
faß. vollendet werden, ehe das Nachhaufegehen zur Tifchzeit geffattet 
wird. — Ueber den.Befund ift von dem jedesmaligen Beurtbeiler 
eine tabellarifhe Leberficht anzufertigen, den Miteraminatoren 
im Prüfungstermin vorzulegen, und dem Prüfungsprotofelle als 
Beilage anzufchlieffen. Syn dieſer Weberficht ift in einer befondern 
Rubrik auch das Urcheil über die Abhandlungen ($. 11.) zu verzeichnen. 

„919. Wegen der abzuhaltenden Predigten ad b. if ber 
Prufungstermin jedesmal fo anzuberaumen, daß zwifchen den fchrift: 
lichen Arbeiten und der mündlichen Prüfung nicht nur ein Sonntag 
liegt, fondern auch, wo möglich ein Wochentag, an welhem Gottes; 
dienft gehalten wird. — Da der Kerr Profeflor Dr. M. nicht im 
Stande feyn wird, alle Predigten felbft abzuhören, fo wird derfelbe 
dies Geſchaͤft auch andern Geiſtlichen übertragen Eönnen, und ſich von 
denfelben über den Ausfall Bericht erftatten laffen. — Das Urtheil 
fowoht über die Abfaffung, als den Vortrag der Predigt iſt in bie 
tabellarifche Ueberficht ($. 18.) einzutragen, desgl. das Schema ($..22.). 
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6. 20. Die Probekatechiſationen ad c. find dergeſtalt eins 
zurichten, daß der Herr Eraminator jedem Eraminando Tags vorher 
ein Tert — einen Bibelfpruhd — oder fonft ein Thema vorfchreibt, 
worüber ein fchriftlicher, die Materialien und den Gang bezeichnender 
Entwurf auszuarbeiten, vorzulegen und wo moͤglich mit einigen Schuls 
Enaben auszuführen if. — Da die Kandidaten, wenn fie nicht etwa 
fhon Schul⸗ oder Privat; Unterricht gegeben haben, im Katechifiren 
noch ganz ungehbt, und felbft mit den anzumendenden Regeln unbes 
fannt zu feyn pflegen, fo muß es den jedesmaligen Umftänden übers 
laſſen bleiben, wie weit diefer Theil der Prüfung fich ausdehnen läfft. 
Der Entwurf zur Katecheſe aber, welcher unter Singerzeigen und 
Ermunterungen zum fleifjigen Studio dieſes bisher ſehr vernachläfftgs 
ten ©egenftandes zu beurtheilen ift, Eann auf feinen Fall erlaflen wers 
den, wegen der davon zu erwartenden forgfältigen Vorbereitung auf 
die Wahlfähigkeitsprüfung. — Der Befund ift ebenfalls in die tas 
bellarifche Ueberſicht ($. 22.) mit aufzunehmen. 
21. Die mündlihe Prüfung ad d. gefchiehbt in Einem 

Tage, nicht in den Privatwohnungen der Herren Eraminatoren, fons 
dern vor der in pleno verfammelten Prüfungsfommiflion nach $. 5., 
und es wird vorläufig zu dem Lokal die fogenannte Waage beftimmt. 
Abmefenheitsfälle find von den Mitgliedern der Kommiflion jedesmal 
bei dem Präfes auf eine genügende Weile fchriftlich zu entfchuldigen. — 
Es iſt gejeßliche Vorſchrift, dag die Prüfungen in der Eregefe, in 
der Degmatik und in den hiftorifchen Wiffenfchaften in lateinifcher 
Sprache gefchehen. 

$. 22. Um den Befund in jeder einzelnen Disziplin überfehen, 
und darnad) die zu ertbeilenden Cenfuren ermitteln, demnaͤchſt aber 
auch die Pruͤfungszeugniſſe ausfertigen zu fönnen, wird von jedem 
der Herren Eramtnatoren, nachdem er in feinem Sache geprüft hat, 
in die bezügliche Rubrik eingezeichnet, rote der Geprüfte fih darin 
ausgemwiefen, und am Schlufle ift in der unterften Rubrik die Haupt 
senfur, welche demfelben nach der im folgenden Paragraphen beitimms 
ten Diodalität zuerfannt worden, hinzuzufügen, worauf dann die Uns 
terfchrift aller Mitglieder der Kommiſſion folgt. 

$. 23, Menn die Prüfung vollender it, treten die Kandidaten 
ab, und die Herren Eraminatoren vereinigen fi) über die jedem Eins 
geinen  juguerfennende und in dem Berichte an das Konfifforium zur 
usfertigung der Zeugniffe in Antrag zu dringende Cenſur. Zu diefem 

Behufe ift erforderlich, daß fie bis zum Schluffe der Prüfung vers 
fammelt bleiben. — Bet getheilter Meinung entfcheidet die Stims’ 
menmehrheit; bei gleihen Stimmen hat der Herr Kommiſſarius ein 
votum decisivum. — feßterer macht den wieder vorgelaffenen Kandis 
daten die ermittelten Cenſuren befannt, und entlaͤſſt fie unter theils 
allgemeinen, theils befondern, den Einzelnen zu ertheilenden Ermab; 
nungen. 

$. 24. Die Eenfuren werden in folgenden Abftufungen vers 
theilt: a) vorzüglich, auch ganz vorzuͤglich. — Diefe Cenjur kann 
der Geprüfte nur erlangen, wenn er ($. 22.) in allen Disziplinen 
ohne Ausnahme fehr gut oder vorzüglich erhalten hat; b) ſehr 
gut; wenn er in den meiften, und namentlid in den Hauptfächern, 
ehr gut erhalten; c) gut, wenn er in allen Fächern das Erforders 
liche und Gewoͤhnliche leiftet; d) mittelmäßig, oder müßte ut, ' 
ziemlich gut, wenn der Eraminirte in den Hauptfächern das N eBiafte 
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. weiß, in einzelnen aber zurüdt tft, jedoch Hoffnung giebt, daß er die 

Luͤkken noch werde ausfüllen koͤnnen. In diefem Falle wird bei der 
Entlaffung der Rath gegeben, ſich nicht eher zu der zweiten Prüfung 
zu melden, als bis er das Mangelnde nachgeholt haben werde, unter 
Androhung der gänzlichen Abweiſung, wenn er fi nicht beſſer vors 
bereitet zu der Wahlfähigkeitspräfung ftelle; e) dürftig, bei mangeln: 
der Kenntniß in den Bauptfähern, wozu namentlich auch das Her 
bräifche zu rechnen ift, oder bei allgemeiner wiflenfchaftlicher Untüchs 
tigkeit. — Diefe Eenfur führe die Abweiſung mit fih, — für 
immer, wenn felbft von einem fleiffigen Fortftudiren nichts zu erwarten 
ift, fonft aber auf eine beftimmte Zeit, auf ein oder mehrere Sjahre. 
Anmertung ad b. und c. Um das Mehr oder Minder zu bezeich: 

nen, kann auch die Eenfur durch: fehr gut mit Auszeichnung, 
oder gut mit Auszeichnung, näher beftimmt werden. ’ 

$. 25. Ueber fämmtlihe Verhandlungen bei der mündlichen Prü: 
fung wird ein Protokoll abgehalten, welches von einem der Herren 
Framinatoren ($. 10.) zu führen iſt. — Diefes enthält zum Eingange 
den Vor: und Zus Namen, den’ Geburts: und Aufenthals:DOrt und 
das Alter der Eraminanden; — dann, unter Allegirung der tabellaris 
ſchen Ueberfiht, der Neihe nach die abgehandelten Gegenftände, und 
den Befund der Prüfungen in den einzelnen Fächern; — zum Schluffe 
die Senfuren und Ermahnungen, welche ertheilt worden find; endlich 
die Unterfchrift fammtlicher Mitglieder der Pruͤfungskommiſſion. 

$. Wenn ein Kandidat bei Beantwortung der Fragen ($. 7. 
6. und 1.) erklärt hat, daß er zur Aufnahme in das Königl. Predt: 
gerfeminar in Wittenberg geprüft feyn wolle, fo muß bei der Pruͤ⸗ 
fung genau erforfcht werden, in welchem Grade derſelbe dazu tüchtig 
tft, weil ihm demnädft ein eigenes Zeugniß der Neife, Behufs der 
Meldung zur Aufnahme, ertheilt wird. — Zu. diefem Ende ift neben 
dem vorgedachten allgemeinen Protofoll noch ein befonderes über diefe 
Pruͤfung und den Ausfall derfelben abzuhalten. — Da über diefe 

Pruͤfungen pro seminario halbjährlicher Bericht, unter Beifügung der 
Protokolle und einiger der Prüfungsarbeiten, zn erftatten ift, fo ers 
leichtere es die Weberfiht, wenn in diefem Protofolle die. vollftändigen 

/Merfonalien des Kandidaten vorausgefchickt werden. Am Schluffe 
tft beſtimmt auszudrüffen, ob und in weichem Grade der Kandidat 
tüchtig oder ausgezeichnet und vorzugsmweife zu empfehlen ſey. "Auch 
N die hut anzugeben, welche er in der allgemeinen Prüfung ers 
alten bat. 

$. 27. Die Berichtserfiattung ($. 15.) muß fobald als 
möglich gefchehen, damit die Ausfertigung der Prüfungszeugniffe, ar 
deren baldiger Einhändigung den Kandidaten oft fehr gelegen ift, niche 
zu lange verzögert werde. — Berlin, den 17. Dezember 1827. 

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts; und MedizinalAngelegenheiten. 
v. Altenftein. 

F. Statuta Facultatis Juridicae in Universitate 
Electorali Hallensi, d. d. 1. July Ao. 1694. 

| Ex Autogr. 
Nos Fridericus III., Dei gratia Marchio Brandenburgensis, 

Sacri Romani Imperii Archi-Camerarius et Princeps Elector, 
’russiae, Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pome- 
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raniae, Cassubiorum, Vandalorumque, nec non in Silesia, Cros- 
nae et Schwibusae Dux, Burggravius Norinbergensis, Princeps 
Halberstadii, Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, Mar- 
cae et Ravensbergi, Dominus in Ravenstein, Lauenburg et Bu- 
tau etc. Postquam fideles atque dileeti nostri Facultatis sive 
Collegii Juridici Professores in Academia nostra Hallensi, Col- 
legii sui leges ac statuta jussu Nostro concepta, humillime Nobi 
exhiberi curarunt, quae conceptis verbis ita se habent: ' 

Statuta Facultatis Juridicae in Universitate 
Fridericiana. 

Cap. I. De Distributione Professionum et Lectionum 
in Facultate Juridica, 

$. 1. Cum publica Academiarum salus, studiosaeque Juven- 
futis commoda felicius promoveri nequeaut, quam :si illi, quibus 
docendi commissa est Sparta, hanc ex debito ornent, operamque 
impendant sedulam, ut auditores ab otio revoeentur et docendi 
assiduitate ad meiam propositam manuducantur, idem merito Ju- 
ridicae Faculiatis Antecessores sibi dictum existimarunt, ideoque 
provide statuendum censuerunt, qua ratione unusquisque functioni 
sibi commissae incumbere teneatur. Eum in finem Scholae Juri- 
dicae inter qualuor Professores hoc pacio distribulae sunt. 

$. 2 Prima Professio sit juris canonieci, ubi ex Decretali- 
bus illa praceipue doceantur publice, quae inter Evangelicos lo- 
cum sibi vindicare possunt, quorsum materia Processus Judicia- 
ril, causarumque matrimonialium pertinet, quem in finem Profes- 
sori Decretalium liberum erit alternatim vel Decretales, vel pro- 
cessum publicis lectionibus exponere, vel alium Autorem, qui jus 
ecclesiasticum möodernum compendiose exhibet, auditoribus ex- 
liecare. Cum autem Jus publieum magnam partem in cognitione 
uris ecclesiastici consistat, non inutile visum. fuit, Canonici 

Publicique juris professionem conjunxisse. 
$. 3. Secunda Professio Codicis repetitae praelectionis esto, 

eui, cum Authenticae ex neovellis petitae locis convenientibus in- 
sertae sint, Professio Novellarum Jurisque novissimi conjuncta 
manebit. Et cum rescripta Imperatorum in Codice exhibeantur, 
curam habebit Codicis Professor, ut simul Germanorum Impe- 
ratorum placita, in Reeessibus Imperii expressa, vel locis con- 
grouentibus conjungat, vel etiamsi e re Auditorum ipsi fuerit vi- 
sum, jara singularia per Recessus Imperii introducta speciatim 
proponat, et ita usum juris ex novissimis Imperii sanctionibus 
ostendat. 

$. 4. Tertia Professio sit Pandectarum, quae, cum sua pro- 
lixitate laborent, operam dabit ille, cui haec incambit professio, 
ut lectiones publicas ia instituat, quo finem suscepti laboris sibi 
polliceri possint Auditores. Et cum in libro 47. 48. ff. de cri- 
minibus privatis publicisque ex professo agatur, praxis autem 
Germaniae ducium Nemesis Carolinae sequaiur potissimum, inde- 
que ejus explicatio studiosae Juventuti quam maxime necessaria, 
eapropter juris criminalis-Professio Pandectis conjuncta manebit, 

6. 5. Quartus in ordine Professor Institutiones imperiales 
explicabit publice, operamque dabit, ut annuo tempore telam hane 
pertexat. Conjungendam vero huic professioni censuimus expo- 
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sitionem Juris feudalis, quod alternis annis cum Institutis pu- 
blice proponat, 

$. 6. Cum autem et Professor Juris extraordinarius a Sere- 
nissimo Academiae Instauraiore ad Exemplum aliarum Acade- 
miarum hic constitutus sit, ille operam navabit, ut quae ad hi- 
storiam Juris pariterque ad intellectum Tituli de Regulis Juris 
et Verborum Siguificatione pertinent, cupidae LL. Juventuti pro- 
ponat, et cum nunquam vacare debeat auditorium publicum ab 
institutionum explicatione, operas ita parlietur cum ordinario 
Institutionum Jurisque feudalis Professore, ut quando hie insti- 
tutis, ille historiae et regulis juris, yuando autem hic Juri’ feu- 
dali, ille Institutis explicandis otium impendat. 

$. 7. Porro cum professio juris nalurae et gentium a facul- 
tate juridica separari nequeat, utpote quod exinde fanquam ex 
Jurisprudentia universali potissima Juris Romani fundamentia 
dependeant, eaque propter omnino e re cupidae LL. Juventutis 
sit, ut his studiis probe instruantur, arbitrio collegii Juridici re- 
lictum esto, cui prae alıis haec professio sit injungenda. 

$. 8. Caeterum haec publicarum Lectionum distributio nulli 
Antecessorum impedimento sit, quo minus privatis lectionibus 
alias quoque privati publicique juris partes Auditoribus propo- 
nere valeat, libertatem enim hic omnibus relingquendum ceuse- 
mus, privatis Scholis exponendi, quae ipsi libuerit, vel Audito- 
res desideraverint, modo hoc non fiat cum neglectu Professionis 
publicae unicuique incumbentis. 

$. 9. In ipsis autem lectionibus nemo ad alterius sententiam 
adstringatur, sed cuique libera sit sentiendi docendique facultas, 
hac tamen cum modestia, ut, si diversam a Collegis sententiam 
foveat, hanc rationibus adductis quidem tueatur, sed famam alte- 
rius non sugillet, ut ipsum Collegam, ut dissentientem Auditori- 
bus nominet; hoc autem unusquisque sedulo observabit, si sen- 
tentiam communi Pd. Scholae vel praxi forensi contrariam in 
lectionibus defendere gestiat, semper Audifores moneat, hanc 
veritati theoreticae esse convenientem, Judiciorum autem usu 
praxique vel universali totius imperii, vel particalari certarum 
provinciarum, aliud introductum esse, ut sciant audifores, cui 
sententiae judiciis admoti tutius subscribere valeant. 

$. 10. De cetero aufem quamvis omne Juris nostri stu- 
dium ad praxin tendat, cavebit tamen unusquisque Professor, ne 
ceriae cujusdam Provinciae Praxin mox pro universali obtrudat 
auditoribus, et a vera Juris sententia ad praxin dubiam illos se- 
ducat, sed praxin Camerae Imperalis, Juris Saxonici, Lubecen- 
sis, aliarumque Provinciarum probe discernat. 

$. 11. Horas publicis Lectionibus destiinandas consensu Col- 
legii determinabit Ordinarius, ubi tamen cuivis liberum relinqua- 
tur, alteri cedere, et horas commutare, modo hoc fiat sine dis- 
pendio Auditorum; singulis autem Septimanis unusquisque ad 
minimum tres horas publicis impendat lectionibus, inque hoc 
enitatur sedulo, ne Lectionum intervallis aut dilationibus mate- 
rias protrahat, auditoribusque taedium creet. Plures autem ho- 
ras, an quis publice docendo consumere velit, cujusvis arbitrio, 
ro ratione aetatis et valetudinis, relictum sit. 

$. 12. Porro. cum Disputationibns frequentibns insigniter 



prom6veantur studiosorum commoda, unusquisque Professorum 
operam dabit, ut singulis annis ad minimum bina vice disputet 
publice et quoque privatim hoc exercitii genere facilem se praebeat. 

$. 13 Materias Disputationum unicuivis Professorum_ eli- 
gere pro lubitu fas erit, nec ad materias suae Professionis ad- 
strictus sit, quod et intellectum volumus de integris Collegiis 
Disputatoriis publice institaepdis, ut uemini interdicium sit, vel 
Jus publicum, vel digesta, vel instituta publicis disputationibus 
repeiere, quamvis professio haec eidem in specie non competat. 

$. 14. Quotquot ordinariorum Professorum numero sunt, 
illis materias ad disputandum proponendas sine censura praelo 
commitiere liberum esto, cavebit tamen unusqguisgne ne quic- 
quam, quod vel Juribus Serenissimae Domus Brandenb. vel Re- 
ligioni Evangelicae, vel honestati adversum sit, publice defen- 
dere conetur, quamvis de caetero statuendi dissentiendique li- 
bertas, modo sine obtrectatione aliorum fiat, unicuivis relinquatur. 

$. 15. Professores autem Juris extraordinarii, aliique pri- 
vati Juriam Doctores et Licentiati, si vel Disputationem vel 
aliud quoddam scriptum publici Juris facere velini, censurae 
Ordinarii hoc submitiant, nec antea quicquam typis exscriben- 
dum commitiant Typographo. 

Cap.II. De Professoribus in Facultatem recipiendis. 
$. 1. Quamvis Collatio Professionum Academicarum a Se- 

renissimo Academiae Instauratore dependeat, hac tamen spe sub- 
jectissima nitimur, Serenissimum Electorem Brandenburgicum 
pro illo, quo Academiae suae Fridericianae consultum cupit, de- 
siderio, nobis concessisse, ut existente casu vacantis professionis 
Juridicae Collegio nostro: permissum sit, duos ad minimum Com- 
petitores habiles, quorum nobis eruditio satis perspecia, et qui 
donis ad ornandam Professionem necessariis insiructi, submisse 
commendare, ut alteri horum locus in facultate vacans confera- 
tur; et hic praecipue illorum qui honores Doctorales in hac Fri- 
derieiana impetrarunt, ratio habeatur, quo alii eo facilius alli- 
eiantur, ut ibi honores ambiant, ubi spem quandam promotionis 
sibi facere possunt. 

8. 2. Professor a Serenissimo Electore constilutus, si ex 
Doctoribus hic promotis fuerit, pro receptione 16 Thaleros, si 
vero alibi honores Doctorales impetravit 30 Thaleros Collegio 
numerabit, sportulisque tamdiu carebit, donec annus gratiae Prae- 
decessoris haeredibus ex gratia Electorali concessus, fuerit ela- 
psus; nihilominus vero Acta ipsius expeditioni interim commissa 
legat desuperque sententiam vel responsum pro desiderio quae- 
rentis concipiat. ... 

S. 3. Recipiendus vero in Professorum numerum ab Ordi- 
nario faeultatis admonebitur in Consessu Collegii de studio pa- 
cis et concordiae inter Collegas promovendo, de honestate mo- 
rum functioni huic conveniente observanda, de diligentia in Pro- 
fessionis munere adhibenda, et de fidelitate in Actis legendis, 
concipiendisque sententiis, et silentio huic connexo sancte prae- 
stando, ne studio partium, praesertim in Actis Judicialibus a 
tramite justitiae "deflectat.. 8 
S. 4. Hace auiem, ut eo sanctius obse auenti ju 
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ramento constringaturs Ego N. N. juro, me Serenissimo Elec- 
tori Brandenb. fidelem futurum, commoda Electoralis Domus, ut 
et Academiae hujus, in specie autem Collegii Juridici, pro viri- 
bus promoturum, Acta ab Ordinario vel Decano Facultatis mihi 
commissa lubenter suscepturum, fideliter perlecturum et pro con- 
seientia et scientia mea secundum justiliae regulas, sententiam 
concepturum, eamque donec publicata fuerit, nulli revelaturum. 
De caetero vero pacem et concordiam cum collegis me cultu- 
zum, et quae probum honestumque Juris Professorem decent, 
pablice pariterque privalim studiose me facturum. Ita me Deus 
adjuvet. 

’ $. 5. Ordo sedendi et referendi, votumque proferendi in 
consessu Facultalis servabitur secundum tempus, quo quisque 
in Collegium receptus, salva tamen dignitate, qua quis praeter 
professionem ex gratia Serenissimi Elecioris gaudet; Extra con- 
ventus enim Facultatis loeum dignitati convenientem occupabit. 

8.6. Quod si de caetero aliquis ex Collegio se ab altero 
laesum existimet, non mox ad judieium Academicum recurrat, 
sed negotium ante omnia ad Ordinarium Facultatis deferat, quo 
hie interpositione sua rem amice componat et discordiae semina 
in herba adhuc latitantia, antequam prorumpant ulterius, tem- 
pestive suflocare valeat. 

Cap. Hl. De Actis expediendis et Responsis con- 
cipiendis. 

$. 1. Praecipuum Icti officium in applicalione Juris ad 
factnm consistere in aperto est, unde si ullibi prudentia, circum- 
spectione animoque ab aflectibus vacuo opus est, certe in Acto- 
rum leciione et relatione haec omnia exactissime adesse debent. 
Agitur hic saepius de sanguine hominis eflundendo, et de efluso 
vindicando, ubi pariter Deum vindieem habebit, qui nocentem 
absolverit. Agitur hic porro de altera hominis vita, fortunae 
scil. bonis, vel conservanda vel auferenda, ubi ex sententia Ju- 
stitiae regulis actisque haud confirmata, non nisi gravissimum 
damnum in ipsam Rempublicam redundare potest. 

$. 2. Cum vero ex sinistra relatione —* integrum Colle- 
gium ad iniquiorem sententiam praeter intentionem deduci pos- 
sit, omnem operam impendat referens, ut non nisi invocato prius 
divino Numine, quo Spiritus Sancti gratia ductus justum ab in- 

. Justo discernere valeat, facium probe ex actis eruat, et si causa 
criminalis sit, non tantum quae gravare, sed et quae excusarc 
poasint delinquentem, colligat et ita, quod alias Judici ex officio 
aciendum injungunt LL. pro defensione ejus sollieitus sit. 

. 3. Porro specialius attendat, an in processu inquisitio- 
nis de corpore delicti satis constet, an inquisitus indiciis ad spe- 
cialem inquisitionem sufficientibus sit gravaftus, an non potius 
sit persona honesta, nullo alio scelere maculata, et au non ea 
propter ipsi, antequam ad articulos responsio injungatur, defen- 
‚sio pro avertenda inquisitione concedenda, ne ſama ipsius, ob 

“ specialem inquisitionem illico decretam, sugilletur. 
S. 4. Quod si ad articulos responderit, et ita inquisitio jam 

coepta, probationis ratio quibusque testibus illa nitatur, exactis- 
ima habenda, ei si judicem non audito aatis delinquente, sen- 



tentiam definitivam petere videat, referens polius per sententiam 
interlocutoriam spatıum defensionis efiam non petitae delinquenti 
indalgeat, aut si ipse defensionem non desideret, cui tamen in 
capitali supplicio renunciare nequit, ex officio defensorem ipsi 
constituendum esse, respondeat, quam ad sententiam definitivam 
properet. 

$. 5. Idem hoc observabit, ubi de tortura infligenda disqui- 
ritur, nam et haec irreparabilem torto infert maculam, quae mul- 
tis ipsa morte gravior, quamobrem referens probe attendat, an 
indicia sint proxima, urgentia et concludentia, an potius remota, 
conira personam honestae famae parum siringentia: Pörro, an 
crimen morte, aut poena corporis afflictiva vindicandum, an vero 
mulcta pecuniaria expiari possit, quo casu, si inquisitus alioquin 
honestus sit, juramento purgatorio, sin secus, territioni verbali 
locum faciat. Quod si vero eriminis gravitas realem torturam 
exigat, et aliquid adhue pro defensione inquisiti superesse exi- 
stimet referens, defensioni ulteriori viam pandat, antequam ad 
torturam festinet. ' 

8.6. Si vero causa criminalis tanti momenti sit, ut referens 
illam majori deliberatione dignam censeat, Ordinario acta ante 
conventum facultatis iransmittat, ut vel ipse eadem percurrat, 
vel alicui ex collegio correlationem committat, quod et in cau- 
sis aliis majoris momenti observabit. | 

$. 7. In relatione actorum super causis civilibus transmis- 
sorum, ‚primo omnium libellum respiciat, quid ab actore peti- 
tum, ex qua causa, et quid reus exceperit. Si probatio injuncta 
per senteniiam, videat, an illam pro natura motae actionis ab- 
solverit, an non; sin hoc, attendat, an juramento suppletorio lo- 
cus esse possit, aut an deficiente probatione semiplena, purga- 
torium, utpote quod a causis civilibus non omnino removendum, 
reo deferre consultum sit. 

$. 8. Quod si sententiam unam alteramve in actis jam de- 
rehenderit, removeat illa a relatione, quae vim rei judicatae 

Jam nacta, illa autem in quibus punctis vel Leuterans vel appel- 
ans se gravaium sentiat, et quod adversarius contra excipiat, 
adducat, ubique vero, super quibus punctis ad sententiam sub- 
miserint partes, probe circumspiciat, cum ultra submissa sine 
vitio sententia ferri nequeat. 

$. 9. Relatione hoc pacto finita, quid pronunciandum exi- 
stimet, primo omnium exponat referens, et collegarum sententias 
pariter expectet. @uod si illos dissentire viderit, hoc non aegre 
erat, sed raliones dissentientium collegarum, etiam unius, cum 

actis denuo conferat, et quare illos sufficienies non existimet, 
breviter collegio exponat, et postea secundum plura vota sen- 
tentiam concipiat, censuraeque ordinarii submittat, nisi opinio- 
nem ıllam conscientiae suae refragari existimet, ubi alicui ex 
collegio has partes deferre poterit. 

. 10. Formulas sententiam concipiendi quod attinet, quam- 
vis circa illas. varient admodum collegia Juridica in Academiis 
Germaniae, dum liberiori stylo plerisque in loeis indulgetur. 
Utile tamen et incremento hujus faculiatis promovendo proficuum 
nobis visum est, cum haec academia inter Saxonicas quasi media 
sit, reliquis collegiis Saxonicis receptum pronunciandi morem, 



utpote satis aptum et accuratum, imitari, ne diversa pronun- 
ciandi ratio, vicina Principum Dicasteria retrahat, quo minus 
sententiam a nobis petant, quamvis hie insuper ratio quoque 
habenda illius provinciae et Dicasterii, unde Acta huc transmissa, 

$. 11. In responsis concipiendis factum semper praemitta- 
tur, ex quo, quaestio resolvenda originem trahit, postea rationes 
dubitandi etiam non petitae brevibus ex facto praemittantur, ra- 
tiones decidendi subjieiantur, in quibus simul, quae dubii loco 
proposita, removeantur et decisio apta subjiciatur. @uod si 
autem a quaerente rationes dubitandi et decidendi in specie de- 
sideratae, illae, prout materiae gravitas exigit, prolixius dedu- 
cantur et resolvantur. Et quamvis in concipiendis responsis illa 
praecipue atiendi soleant, quae ad colorandum jus quaerentis 
acere possunt, licet non semper stabili jure nitantur, quo ipso 
contingit saepius, ut consulentes tali responso freti, dubio se 
committant processu, eapropter consultum esse censemus, ut 
quidem in desiderato responso rationes, quae consulentis inten- 
tioni succurrere possint, adducantur, ita tamen, ut simul quae- 
renti ostendatur, inde sibi vietoriam certam polliceri non posse, 
ideoque consultius esse, ut vel liti renunciet, vel amica irans- 
actione controversiam componat. 

$. 12. Non autem facile a sententia, semel in. eollegio re- 
cepta, recedendum erit illi, cui de jure nomine collegii respon- 
dendum. Et quamvis superius unicuivis Professorum in cathe- 
dra sive legendo, sive disputando liberum sentiendi arbitrium 
sit relictum, in actis tamen expediendis et responsis concipien- 
dis, ad receptas in foro senientias praecipue respiciendam. Sed 
cum nec ipsa fori observantia uniformis sit, receptio hujus vel 
illius opinionis ex illis autoribus petenda, qui in illa Provincia, 
unde acta huc transmissa, circa causas forenses fuerunt occupati. 

S. 13. Quod si vero nec hac ratione de observantia fori 
constare posset, vel ipsi eliam unius provinciae leti circa usum 
judiciorum disceptent, juri communi standum erit, ita tamen, ut, 
quod olim judicibus in ‚universum omnibus commendavit Impe- 
rator, potior aequitatis quam stricti juris ratio habeatur. Ä 

$. 14. De caetero, ut nimia festinatio et cursoria actorum 
- perlectio potius vituperio quam laude digna, ita e contrario nec 
morae praeter necessitatem nectendae, nec aliis oecupationibus 
dilationem commode ferentibus, tempus terendum ab illo ex col- 
legis, cujus expeditioni acta sunt commissa, sed quam primum 
negotii gravitas permiserit, relaiionem in Collegio expedire, 
eademque expedita mox sententiam concipere debet, quod prae- 
cipue observandum, quando nuncii adsunt expeditionem postu- 
lantes, ne cum dispendio partium detincantur. 

$. 15. Demum hoc unusquisque ex referentibus observabit, 
ut in lectione actorum, non soli fidat memoriae, sed ex Aclis ex- 
cerpat illa, quae ad momentum decisionis pertinent, quae ex- 
cerpta actorum ab unoquovis asservanda, quo si forte post ali- 
quo temporis intervallum acta remittantur, vel de dubio ex actis 
oriundn consulatur collegium, referens se mox inde informare 
possit, quid quaerenti respondendum. Imo etiam hoc necessa- 
rium esse ducimus, ut si rationes decidendi a jadies non peti- 
tae, sententia tamen singulare quidpiam contineat, quod ali- 
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quando scrupulum movere possit, ipse referens sententiae suae 
rationes ex facto desumtas, pro memoria subjiciat, non quidem 
judici communicandas, utpote qui illas non rogavit, sed proto- 
collo inferendas ab actuario, quo et successores nostri videre 
possint, quibus moti rationibus, taliter sententiam conceperimus, 
imo et hoc consultum existimamus, ut quamvis a judice nullae 
exiganiur rationes, hae tamen, si aliquando a regula disceden- 
dum, senteutiae simul juogantur, ne Dieasterium illud unde 
transmissa sunt acta, occasionem inde arripiat sugillandi famam 
collegii, quasi sine ratione ita pronunciatum sit. 

$. 16. Et cum non infrequens sit, ut publicata sententia 
pars gravata ad Collegium recurrat et rationes decidendi desi- 

deret, quo inde se informet, an cedere liti, an vero leuterando 
vel appellando jus suum ulterius persequi debeat, hoc vero a 
plerisque collegiis denegari soleat. Nos ad justitiam promoven- 
dam utile censemus, nt unicuivis constet, quo juris fundamento 
succumbat, vel non, ea propter placuit, desiderio petentium de- 
cidendi rationes, nisi alia gravis ratio obstet, deferendum esse. 

Cap. IV. De Ordinario Facultatis, ejusque officio, 
$. 1. Quamvis Serenissimas Academiae hujus Instaurator, 

Ordinarium Facultatis Juridicae Almae hujus Fridericianae ea» 
dem dignitate ac praerogaliva speciali quodam Rescripto, sub 
dato d. 3 Januar. Ao. 1693 clementissime ornatum voluerit, qua 
gaudet Ordinarius Facultatis Juridieae Lipsiensis, attamen ne- 
cessarium esse duximus, quae ejus officii sint, specialius ex- 
primere. | 

$. 2. Et quidem sit ipse Ordinarius Praeses Facultatis Ju- 
ridicae, eaque propter Sigillum Facultati a Serenissimo Electore 
concessum ab ipso custodiatur et ejus voluntate negotliis nomine 
Collegii Juridici expediendis apprimatur, acta quoque omnia huc 
iranslata per Actuarium Facultatis ipsi offerantur, quo ille inter 
Collegas eadem ad referendum distribuere possit, Quae vero 
jpse cuique assignaverit, haec prompte a Collegis recipiautur, 
nisi necessario yuodam impedimento,, quo minus actorum lectione 
vacare possit, aliquis distringatur, quo casa modeste petat, ut 
alii ex collegis hac vice aeta illa committantur. " 

$. 3. Et licet certum tempus singulis hebdomadibus jam 
constitutum, scil. Martis et Veneris diebus, quibus horis pome- 
ridianis conveniat collegium ad relationem actorum, si tamen et 
extraordinario tempore convenfus indicendus, ad convocationem 
ordinarii per actuarium facultatis unusquisque se praesentem 
sistere ebstrictus sit, nisi legitima ex causa impediatur, quam 
ordinario per actuarium significabit. 

$. 4. In ipso facultatlis conventu relationis initium faciat 
ordinarius ipse, quem postea sequantur alii eo ordine, quo in. 
collegium adsciti: Quod si quoad concipiendam sententiam dis- 
senserint inter se cullegae, et ob paritatem votorum negotium 
commode componi nequeat, duplici et sic decisivo voto gaudeat 
Ordinarius, 

8.5. Si referens sententiam ex placito plurimorum in fa- 
euliate conceperit, eandem Ordinario-una cum actis ad revisio- 
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nem mittat, et si hie forte aliquid emendandum censuerit, non 
aegre ferat. 

$. 6. Distribuat autem Ordinarius acta inter collegas aequa- 
liter, ne alter altero se praegravatum sentire possit, sed uti quis- 
que 'aequalem. sportularum portionem desiderat, ita quoque 
aequalem in expediendis aclis operam praestet. Cum vero Or- 
dinario opera hacc incumbat, ut acta coram ipso aperiantur, 
distribuantur et sententiae responsaque Juris ab ipso revidenda 
et pro re nata emendanda, duplici portione ex reditibus facul- 
tatis, more vicinarum academiarum gaudeat, nec obstrıictus sit 
plurimorum actorum expeditionem in se suscipere, quam quot a 
reliquis viritim expediuntur. 

. 7. Curabit quoque Ordinarius, ut singulis mensibus per 
acluarium facultatis sportulae ex responsis et sententiis con- 
ceptis legitime distribuantur, cum adjunctis rationibus tam super 
solutis, quam restantibus pecuniis, quo unusquisque ex collegio 
inde videre valeaf, quid quovis mense ad facaltatem transmis- 
'sum, quid ab uno quovis collegarum expeditum, et quantum cui- 
que pro labore exantlato debeatur. | 

8.8. Porro quoque censura disputationum aliorumque Scrip- 
torum ad Jurisprudentiam pertinentium et ab illis, qui ordina- 
riorum professorum numero non sunt, edendorum, ipsi compe- 
iat: Et si quis studiorum quoddam testimonium a collegio no- 
atro sibi dare desideret, hoc pariter ab Ordinario expectet, 
eidemque honorarium hoc nomine praestari solitum relinquatur. 

$. 9. Si aliquis ex collegio .iter susceperit, excepta causa 
Principis et Academiae, illi detrahentur sportulae ex actis in- 
terim expeditis perceptae, nisi proximo, vel praecedente vel se- 
quente mense industria sua, quae tum itinere hoc neglectum, 
suppleverit. 

Cap. V. De Decano Facultatis, ejusque officio. 
$. 1. Placuit. porro quo opera in promovendis jurium can- 

didatis, indeque oriunda commoda eo melius distribuantur, uf 
quovis sewestri spatio Decanus facultalis constituatur, qui can- 
didatorum, sive ad Licentiaturae, sive ad Doctoratus gradum ad- 
spirantium curam habeat, et ne jejuni ac rudes in jurispruden- 
liae studio ad examen sistantur, caveat. 

8.2. Hoc fine, qui cAndidatorum. numero adscribi cupit, 
nomen suum in antecessum apud Decanum profiteatur, qui pri- 
vato quodam tentamine ejus explorat profectus, et si non in- 
dignum reputaverit, quod collegio nostro sisiatur, ad petendos 
honores academicos, literas a candidato ad collegium directas, 
in quibus aditum ad examina et honores academicos honeste 
petit, ab &o acceptet, easdemque cum subscripta commendatione 
ad Ordinarinm iranswmittat, quo et ille suffragium addat, cete- 
rorumque professorum in facultate vota pariter. exigat. 

$. 3. Quod si plurium calculo probatum fuerit, candidatum 
hunc ad specimiua sive examina inferius praescripta admitten- 
dum esse, diem tentamini cum consensu collegii statuat Deca- 
nus, ubi illa observabuntur, quae inferius de candidatorum exa- 
minibus placuerunt. 

S. 4. Si examina rite peracta, et candidatus ipse Lectioni- 
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bus quibusdam publicis se commendare ullerius cupiat, Deca- 
nus ipse cum praescitu Ordinarii horam assignet, eundemque in 
auditorium publicum introducat, et legentem audiat, finita vero 
lectione candidatus Decanum au acdes ipsius comitetur, quo illa 
quae circa lectionem nıonenda sunt, proponere ipsi valcat. 

$. 5. In his autem lectionibus materiam candidato pariter 
proponat Decanus et quidem hujus generis, ex qua utilitas quae- 
dam in studiosos Auditores redundare possit, ne alioquin ab his 
deseratur, et quod aliis in Academiis fieri assolet, Lectiones hae 
candidatoriae contemtui habeantur. Hoc vero ne eveniat, con- 
sultius fore existimamus, si non legem singularem, sed utilem 
quendam titulum ex institutis vel digestis publice explicandum 
ipsi proposuerit, quo candidatus quisque veritatem illius mate- 
riae theoreticaım non tantum exponat, sed et quid utilitatis in 
foro habeat, simul ostendat. Non autem unusquisque candida- 
torum ad has Lectiones praecise adstricius sit, sed arbitrio cu- 
jusvis hoc relictum sit. 

8.6. Si in utroque examine-candidatus a majori professo- 
‚rum numero, ubi tamen duplex votum Decano concedimus, pro 
digno reputatus fuerit, qui ad disputationem inauguralem admit- 
tatur, sub praesidio Decani, ad illam disputationem copia ipsi 
fiat, ad-quam programmate quodamı ipse Decanus invitabit Se- 
natum et cives academicos, aliosque justitiae antistites et culto- 
res, et in dodem natales, vitam et studia candidati publice com- 
mendabit. @uod si vero candidatus quidam sumtibus in impri- 
mendo programmate parcere velit, ejus desiderio deferatur. 

$. 7. De caetero autem quisque Decanorum omnes illos 
candidatos suo vindicabit Praesidio, qui durante Decanatu se- 
mesiri nomen suum per literas apud facultateın professi, etiamsi 
Examen ante elapsum decanatus terminum institui non possit, 
modo intra mensem a finito decanatu se examini praesentes sti- 
terint. Quod si elapso hoc tempore veniant, successor in deca- 
natu hujus candidati promotionem in se recipiat. 

$. 8. Sin autem aliquis candidatorum tempore jam dicto 
examina in collegio seu facultate nostra sustinuerit; disputatio- 
nem inauguraleın, quamdiu libuerit ipsi, differre licebit, ita ta- 
men, ut non alium quam illum, quo examinatus est, Decanum 
sibi praesidem eligere valeat. 

. 9. Promotionem doctoralem quod attinet, illam pariter 
Decanus iste, sub quo promotionis tempus inciderit, celebrabit, 
cui promotioni Doctorali accedere possunt etiam illi, qui sub 
antecedentibus Decanis examinati, modo unus ex praesentis De- 
cani candidatis adsit, qui ad gradum Doctoris adspire. Nam 
si omnes sub priori Decanatu examinali, et jam eo tempore gra- 
dum doctoralem sibi deferri desideraverint, huc Decano rema- 
nebit expeditio solennitatis Doctoralis. 

$. 10. Pro studio ac labore in promotionem candidatorum 
impendendo, hoc Decanus quisque fruatur commodo, ut ex pe- 
cunia a candidaio pro examine numeranda praecipuos capiat 
IV. Imperiales, et pro praesidio dispulationis inauguralis X Tha- 
leros, pro quo honorario etiam, si candidatus hoc exegerit, Lec- 
tionibus candidati interesse et programma in honorem ipsius con- 
scribere tenetur. 
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$. 11. Ne vero aditus ad honores academicos in hac alma 
Fridericiana denegetur illis, qui quidem' solida eruditione in- 
structi, sed sumtibus ad hoc necessariis destituli, cuilibet De- 
cano liberum esto unum, qui hoc per literas desideraverit, du- 
ranie Decanatu facultati gralis examinandum sistere, sed talem, 
quem et vitae integritas et singularis eruditio commendet, et ex 
cujus meritis academia pariter et facultas juridica, imo et patria 
ipsius candidati multum Jaudis ac commodi sibi promittere valeat. 

Cap. VL. De Examinibus Candidatorum ad Licen- 
tiaturae gradum adspirantium, et sumtibus ad 

hoc necessariis. 

S. 1. Qui jurisprudentiae excolendae huc usque non per- 
functoriam praestiterunt operam, illis studiorum praemia, quae 
in collatione graduum academicorum consistunt, non deneganda, 
sed benigna eorum distributione alii potius alliciendi, ut pari 
alacritate virtutum literarumque decnrrant stadia et honoribus 
postea mactati impendaut operam, quo ecclesiae reipublicaeque 
commodis promovendis inservire valeant. 

$. 2. Quapropter, qui ex LL. cultoribus ad gradus acade- 
micos adspiraverit, primo omnium disputationem quandam spe- 
cialem ante defensam exhibeat, oblatisque literis ad facultatem 
directis desiderium honorum academicorum exponat Decano, quo 
ille in profectus ipsius privatim inquirat exploreique, an ex me- 
rito commendari collegio possit, quo candidatorum numero re- 
cipiatur. 

$. 3. Postea dies tentamini praefigatur, in quo de funda- 
mentis Juris praecipue examinabitur candidatus, et quidem ad 
seriem Institulionum imperialium, ita, ut unusquisque professo- 
rum unum ex Institutis librum examini a se instiluendo, seligat. 
Quod si vero candidatus vel jam in foro versatus, vel etiam cau- 
sis in foro perorandis animum applicuerit, ejus in examine haec 
habeatur ratio, ut in materiis practicis profectus ipsius praeeci- 
pue explorentur. | 

$. 4. Tentamine feliciter finito ipsi a Decano duo offeran- 
tur textus, alter ex jure civili, alter ex canonico, ut illos intra 
biduum resolvat caudidatus, hac methodo, ut sensum literalem 
exponat, et, quid circa verba eorumgue explicationem moneri 
possit, ostendat, postea casum, seu facli speciem cui decisio 
textus applicanda lorımet, rationesque dubitandi et decidendi sub- 
jiciat, et quid secundum facti speciem propositam ex texiu de- 
cidendum sit demonstret, pariterque quae ex eodem textu nota- 
bilia colligi possint, adducat, resolutionemque utriusque textus 
in consessu facultatis praelegat, quo unusquisque prolessorum, 
inde monenda vel cxaminanda, notare valeat. 

$. 5. Unicuivis examini tres horae destinabuntur, ita inter 
Collegas dispertiendae, ne alter alteri tempus praeripiat, initium 
vero examinis faciat ipse Decanus, in cujus aedibus etiam hoc 
instituendum. 

$. 6. Honorarium pro examine solvendum ita temperandum 
censuimus, ne cuiquam reddatur difficilis ad honores academicos 
aditus.. Quapropter cum quanium in academiis vicinis Lipsiensi, 
Wittenbergensi, Jenensi et Erifordina hoc nomine impendendum 
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sit, probe a nobis exploratum, summam omnibus illis academiis 
minorem seligendam putavimus, videlicet ut quisque candidato- 
rum pro uiroque examine solvat thaleros imperiales XLVL, ex 
quibus Ordinarius duos, Decanus 4 praecipuos capiant, reliqui 
XL. aequaliter inter examinatores distribuantur. 

$. 7. Cum etiam in aliis academiis sit receptum, ut candi- 
datus vino ac bellariis excipiat Dn. examinatores, uhi saepius 
non levis pecuniae summa impendenda, etiam in hoc candidatis 
nostris succurendum cexistimavimus, praesentibusque statuimus, 
ut in quovis examine non uisi 2 Thaleri impendantur. 

$, 8. Reliquos sumius ad obtinendam licentiam doctoralem 
sequenti ratione moderandos censuimus, actuario facultatis pro 
distiibuendis textibus solvatur thalerus;s quod si testimonium 
collatae Licentiaturae scrijptum insuper desideraverit candidatus, 
adhuc thalerum addat. Pariter thalerum accipiet Pedellus pro . 
distribuenda disputalione inaugurali, Praesidi Decano pro prae- 
sidio solvat 10 thaleros. Rectori Academiae 2 Thl. Secretario 
Academiae 1 Thl. Bibliothecae publicae librum oflerat, non mi- 
norem 3 Thl. Disputatio ipsa se non extendat ultra sex qua- 
terniones, quo pacto pretium pro 200 exemplaribus non excedet‘ 
6 thaleros. . 

$. 9. Cum etiam ipsi opponentes ante disputationem solen- 
nem potu et bellariis excipi soleant, quod saepius occasionem 
praebet ingurgitationibus, hoc quoque praecavendum erit. Qua- 
ropter opponenies non in musaeo candidati, sed in aedibus 

Decani conveniant, qui hic operam impendet, ne in hoc conventu 
tam ante, quamı post meridiem, ultra quinque thaleros quicquam 
consumatur, qua ralione omnes expensae, tam ordinariae quam 
extraordinariae ad sustinenda examina, imprimendam et haben- 
dam disputationem inauguralem necessariae, non excedant Octo- 
ginta Thaleros. 

$. 10. Quod si vero candidatus disputatione inaugurali con- 
tentus esse nolit, sed promotus Licentiatus esse cupiat, quo ipse 
facultatem praesidendi in cathedra superiori consequatur, Duo- 
decim thaleros pro hac renunciatione facultati exsolvat, 

Cap. VO. De Disputationibus solennibus. 

$. 1. Quamvis in academiis quibusdam receptum sit, ut sine 
praeside disputationes inaugurales a candidatis habeantur, pla- 
cuit tamen morem in plerisque academiis observatum retinere, 
ut quisque candidatorum sub certo praeside pro licentia dispu- 
tet, et quidem sub ipso facultatis decano, prout pluribus hoc 
explicatum in statuto superiori de officio decani. 

$. 2. Nihilominus non plane refragabimur desideriis illo- 
rum, qui ex justa quadam causa, sine praeside Cathedram con- 
scendere cupiunt, si nıodo praesidi, quem ordo decanatus tan- 
git, de honorario satisfecerint. 

8. 3. Pariter et illustribus academiae civibus, Comitibus 
scil. et Baronibus hoc praeeminentiae: singularis loco tribuimus, 
"ut vel ipsi sine praeside disputare vel etianı praesidium ipsis 
electo ad hoc quodam respondente, in cathedra superiori susci- 
pere possint, modo hoc nomine facultati honorarium illud, 
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quod pro praesidio alias solvi moris est, obtulerint, ex aequo 
inter collegas distribuendum. 

$. 4. Disputationes autem inaugurales horis ante- et po- 
meridianis habeantur, et quidem a IX. ad XII. et a II. ad V., 
in qua candidatus quisque octo opponentes ordinarios sibi seli- 
gat, et si quoque alios extra ordinem ad opponendi ofhcium in- 
vitare velit, hoc ipsi liberum esto. 

$. 5. Quo vero proxime accedant disputationes nostrae in- 
augurales illis, quae reapse sine praeside habentur, ipse candi- 
datus opponentes invitet publice, illisque gratias quoque agat, 
nec praeses aliler respondendo ipsi succurrat, quam si vel op- 
ponens acquiescere nolit, vel materiae ratio exigat, ut auditorum 
gratia aliquid responsionibus candidati addatur. 

$. 6. Finita dispulalione inaugurali et postquam gratias 
Deo, Principi et Auditorio egit candidatus, ipse decanus prae- 
ses actum concludat, et auditorio exponat, qua ratione jamr om- 
nia Licentiandis exantlanda specimina cum laude sustinuerit can- 
didatus, ideoque se ei facultatis juridicae nomine potestatem fa- 
cere, Licentiati, Doctorisque gradum quandocunque libuerit, as- 
sumendi. Quod si autem Licentiaiurae gradum mox desideret 
candidatus, hunc ipsi propediem in consessu facultatis conferen- 
dum esse addat, quas privatas renunciationes Licentiatorum ad 
exemplum aliarum academiarum, ad evitanda convivia, omnino 
retinendas censemus. 

Cap. VIIL De Collatione Licentiaturae. 

$. 1. Quando auten: in consessu facultatis gradus licentia- 
turae conferendus, invitabit ad hoc Decanus Prorectorem Aca- 
demiae cum reliquis professoribus facultatis et Actuario, et in 
ipsorum praesentia breviter exponet, qua ratione candidatus hic 
examina privata et publica digne sustinuerit, eaque propter nihil 
causae supersit, quare ipsi desideratus Licentiaturae gradus de- 
negandus. Cum vero ad honores academicos nemo nisi sub ju- 
risjurandi religione admitti soleat, illud quoque in praesens prae- 
standum esse, cujus tenor sequens est. 

$.2. Ego N. N. juro, me Serenissimo Electori Brandenb. 
filelem fulurum, commoda Electoralis Domus et Academiae hu- 
jus pro viribus promoturum, facultati juridicae reverentiam ex- 
ibiturum, gradumque doctoralem nullibi, quam in hac Acade- 

mia assumturum, infterea si ad causas in foro agendas me con- 
iulero, nihil dolose, fraudulenter aut per calumniam aciurum, 
sed justi regulas me ubique pro scientia et conscientia mea ob- 
servaturum. Ita me Deus adjuvet. 

$. 3. Hoc juramentum candidato praelegatur ab actuario, 
et postea a Decano promotore sera adınonitio de vi et efficacia . 
hujus juramenti adjiciatur, ulpote perpendat Candidatus, se per 
hoc juramentum separari a rabularum cousortio, et piis pariter 
ac ingenuis justitiae cultoribus adscribi, quare cavendum ipsi, ne 
venalem vel linguam vel calamum habeat, sed omnia ita peragat, 
ut. Deo in judicio quondam exiremo rationem gestorum reddere 
possit; yuod si haec facere intendat, candidalus dicat: Ego in 
verba mihi jam praelecta et a spectabili Decano ‚mihi explicata 
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juro. Post 'stipulata manu Prorectori Magnifico. singulisque fa- 
cultatis Professoribus haec confirmet. 

$. 4. Quibus ita peractis Decanus eundem I. V. Licentia- 
tum autoritate imperatoria et electorali solenniter proclamabit, 
eidemque Jura Licentiatis V. I. in omnibus Germaniae Acade- 
miis competentia potestatemque ad gradum Doctoris quandoeun- 
que adspirandi conferat. 

$. B. Actum ipsum tandem brevi gratiarum actione erga 
Deum, Electorem et facultatem Licentiatus noviter creatus con- 
cludat. | 

Cap. IX. De Juribus Licentiatorum. 
$. 1. Licentiati hac ratione promoti praecedentiam habe- 

bunt pro aliis, qui tanitummodo examina sustinuerunt, et pro 
Licentia disputarunt, quos alihi doctorandos appellitant, utpote 
qui gradu quodam academico reapse nondum decoraii sunt. 

. 2. Doctorandi vero inter se secundum tempus disputa- 
tionis inauguralis occupabunt locum, ne tamen hoc illis, qui 
prius nomen apud facultatem professi et examinati sunt, fraudi 
sit, utpote cum unus alterve candidatorum necessario quodam 
impedimento distringi possit, quo minus disputationi inaugurali 
se accingat, hoc teınperamento futuris litibus occurrendum esse 
existimamus: Quod si ille, qui prius facultati nomen per literas 
dedit, ab altero ratione disputationis inauguralis praeveniatur, 
hoc praecedentiae ipsius vel in promotione doctorali praejudi- 
care non debere, si ille intra sex septimanas pariter pro Licen- 
tia solenniter disputaverit. 

$. 3. De cactero candidatis promotis competat potestas non 
tantum collegia juridica privata pro lubitu instituendi, modo il- - 
las sibi seligant horas, quae publicis Professorum lectionibus 
non destinatae, sed et publice disputandi seu praesidendi facul- 
tatem habeant, modo disputationem, antequam praelo committa- 
tur, Ordinarii censurae obtulerint. 

$. 4. Reliquis autem doctorandis facultas privatim docendi 
et disputandi ex aequo competat, ad Caihedram vero aut dispu- 
tationes publicas ex illis nemo admittatur, nisi Licentiaturae 
gradus a collegio ipsi collatus fuerit. 

$. 5. Licentiati alibi promoti, si in hac academia docere, 
et publice disputare cupiant, ab hoc quidem non exclusi erunt, 
hac tamen lege, ut fidem facultati prius faciant de Licentiatura 
alibi sibi collata, reverentiam facultati nostrae promittant, et 
duodecim thaleros pro admissione ad jura nosirorum Licentia- 
torum exsolvant, aequaliter inter professores facultatis distribuen- 
dos. Non tamen eapropter ultimum occapabunt locum, sed ex ,, 
tempore alibi adeptae Licentiaturae dignitate sua gaudebunt. 

$. 6. Inierea jurium studiosos, qui huc usque probitate mo- 
rum ac industria in excolenda jurisprudentia se commendarunt, 
a facultate docendi exclusos nolumus, cum in comperto sit, oc- 
casionem hac ratione ingeniis suppeditari, ut docendo solidiora 
Jurium fundamenta eo facilius penetrent. Necessum tamen erit, 
ut siudiosus ille vel publicam quandam disputationem habuerit 
antea, vel examini duorum ex facultate profesr «ub- 
miserit. 

In. 1. 
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Cap. X, De Promotione Doctorum, 
$. 1. Postquam dies promotioni Doctorali dicta, ad solen- 

‚nitatem illam peragendam invitandi erunt per octo studiosos, 
uorum quatuor nobiles, quatuor ex civium ordine, praeeuntibus 

Pedellis cum Sceptris, Prorector et Professores omnium faculta- 
tum et ex reliquis Collegiis Electoralibus, Ulustribus Academiae 
civibus, Senatuque civitatis, quotquot Decano, caeterisque Pro- 
fessoribus Juridicae facultatis visum fuerit. 

$. 2. Convenient autem invitati in loco publico, Lectionibus 
Academicis destinato, circa horam IX. matutinam, signo ad hoc 
er tympana tubasque musicorum hujus civitatis instrumentalium 

bina vice dato; ubi convenerunt praecipui, Processio ipsa insti- 
tuatur ad templum a Serenissimo Academiae instauratore ad hoc 
assignatum, praeeuntibus musicis et 6 pueris cum facibus cereis, 
accedente campanarum totius urbis clangore. 

. In templum ubi pervenerunt, promotor candidatos in 
cathedram inferiorem deducat, reliquis professorihus subsellia ad 
hoc praeparata pro ratione dignitatis capientibus. Postea cana- 
tur hymnus: Veni sancte Spiritus. Quo finito, promotor brevi 
oratione de materia auditorio convenienti promotipnis auspicium 
faciat, candidatosque auditorio commendet; deinde primo ex can- 
didatis textum quendam resolrendum proponat, de materia pa- 
riter auditoribus non ingrata. Quo resoluto, Licentiaturae gra- 
dum candidatis ex inferiori catihedra ad se vocatis et in mediis 
subselliis adhuc subsistentibus publica autoritate conferat, Quod 
si vero ex Candidatis quidam jam antea promoti Licentiati fue- 
rint, ılli interim in inferiori cathedra subsistent, 

. 4. Collato Licentiaturae gradu promotor brevibus iterum 
verbis exponat Auditorio, qua ralione ad summum dignitatis aca- 
demicae gradum adspirent Licentiati praesentes, antequam vero 
voti compotes fiant, adhuc necessarium esse, ut novo quodam 
eruditionis specimine se auditorio commendent, cum autem Icti 
officium praecipue consistat in propositis dubiis promium se ex- 
hibere et cuiris consultanti prudenter respondere, ideoque jam 
a puero quodam, more ubivis recepto, proponendam ipsi esse 
quaestionem quandam practicam, ad quam adductis dubitandi de- 
cidendique rationibus ipsi respondendum. 

F. Accedat ergo puer, et non procul a cathedra thema 
quoddam praemissa grafulatione de honoribus partim collatis, 
partim adhuc conferendis, alicui ex Licentiatis propanat et ab 
eo resolutionem petat. Ad quod Licentiatus noviter creatus prae- 
missa gratiarum actione ob gratulationem a puero factam, re- 
spondeat et decisionem propositi ihematis subjiciet, 

6. His expeditis pergat promotor, non levis sed omnino 
magni momenti negotium esse ad Doctoris in utroque Jure” ad- 
spirare gradum, dum non solus ille titulus, sed insimul Justitiae 
sacerdotium ipsi confertur, eaque propter omni studio doctori- 
bus eo laborandum, ut quae ad honorem Dei et promovendam 
justitiam publicaeque rei salutem spectant, promte et ad con- 
scientiae ductum conferant, quod ut eo certius faciant, solenni 
Jorejurando ad hoc constringendos esse. Hoc fine promotor ad- 
vocabit Actuarium facultatis, ut sacramenti formulam palam prae- 
legat doctorandis. 
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8. 7. Formula Juramenti doetoratus: Ego N. N. juro, me 
Serenissimo Electori Brandenb. fidelem futurum, commoda Elec- 
toralis Domus, ut et Academiae hujus pro viribus promoturum, 
eollegio juridico debitam reverentiam exhibiturum, insigniaque 
doctoralia in nulla academia alia repetiturum. Praeterea si ad 
causas in foro agendas me contulero, aut alias de jure consul- 
tus fucro, nihil dolose, fraudulenter aut per calumniam acturum, 
sed justi regulas me ubique pro scientia et conscienlia mea ob- 
servaturum. Ita me Deus adjuvet. 

$. 8 Dum haec jurisjurandi formula praelegitur, Pedelli 
sceptra academica porrigaut doctorandis, quo singuli ab initio 
nomen suum exprimant, digitos sceptris imponant et finita prae- 
lectione dicant: ego juro. Praemittenda tamen et hoc casu a 
promotore seria admonitio de jurisjurandi hujus nexu, et quid 
novellis Doctoribus per omnem vitam observandum, de quo su- 
pra sub Tit. de collatione Licentiaturae $. 3. jam actum. 

$. 9. Juramento praestito promotor doctorandos ex inferiori 
cathedra, ut propius accedant, et ad superiorem cathedram ascen- 
dant, evocabit, ubi illos, antequam in hanc deducat, I. V. Docto- 
res imperiali et electorali autoritate pronunciabit, iisdemque om- 
nia illa privilegia et immunitates doctorales conferet, quibus in 
aliis Europae Academiis Doctores gaudent. 

$. 10. Post porrecta manu ipsos in cathedram syuperiorem 
deducat, illosque cum sublimiore loco se jam constitutos videant, 
adıhoneat, ne feci plebis semet unquam misceant, sed id operam 
dent, quo non titulo tanitum, sed et serio virtutum studio prae 
reliquis emineant. Deinde tradat ipsis librum primo clausum, 
ne ex solis libris sapiant, post apertum, ne soli ingenio suo in- 
dulgeant, sed ad mutos praeceptores subinde recurraut. — Ter- 
tio imponat Pileum rubrum holosericum, libertatis et ingenuitatis 
indiecium. — Quarto annulum tanquam nobilitatis doctorali gradu 
cohaerentis signum digito immittat, eoque ipso eos justitiae de- 
spondeat. — Quinto osculum tanquam pacis et concordiae indi- 
cium addat, eoque doctoribus novis pacis studium, et ut a liti- 
bus temerariis se abstineant commendet. — Sexto vorum pro fe- 
lici collatae dignitatis successu subjiciat. 

$. 11. His ita peractis audiatur iterum Musica et interea a 
paranymphis consueia munera, libri scil. vel chirothecae distri- 
uantur professoribus et hospitibus, adjecta gratiarum actione 

pro honorifica praesentia, quam honori novorum Doctorum com- 
modare voluerint. 

$. 12. Musica finita unus ex novis Doctoribus gratias agat 
pro collatis honoribus Deo, Principi, facultati juridicae, omni- 
usque Professoribus et Hospitibus. @ua finita in choro musico 

Deo O. M. solenni illa cantione: Te Deum laudamus, devote 
nuncupentur gratiae, et ita Actus doctoralis feliciter finiatur. 

$. 13. Reducantur candidati pileis doctoralibus ornati, eodem 
ordine ei comitatu quo in templum deducti, ad locum cenvivio 
doctorali destinatum, et ibi ab illis quotquot invitati gratulatio- 
mes accipiant, illosque prandio quodam execipiant. 

Cap. XI. De Sumtibus Doctoralibus. 

$. 1. Cum promotiones doctorales in plerisque academiis 



516 

Germaniae sumtus fere nimios exigant, hos hac ratione tempe- 
randos existimavimus, ne solennitas haec omni splendore desti- 
tuatur, nec sumtibus supervacuis et ad luxuriam tendentibus ul- 
tra modum indulgeatur. 

$. 2. Quapropter statuimus, ut sive unus sive plures sint, 
qui gradum Doctoris hic ambiunt, unicuivis Professorum in su- 
perioribus facultatibus praeter chyrothecas, loco ulnae holoseri- 
cae, quam alibi offerre moris est, ducatum per constitutos ad 
hoc paranymphos offerat, pariterque Rector Academiae, collegii- 
que philosophici Decanus tantundem recipiat. Ex professoribus 
vero collegii nostri, qui in illo actu promotor est et ordinarius 
facultatis a quovis candidatorum duos ducatos, reliqui professo- 
res juris a singulis unum ducatum cum pari chyrothecarum ac- 
cipiant. Quod vero professores philosophiae, ut et extraordina- 
rios, paritergue academiae secretarium attinet, illi, sive unus, 
sive plures doctorandi adsint, eum chyrothecis unicum thalerum 
accipiant. 

3. Quod si vel Serenissimi Electoris Vicarius vel ejus 
nomine legatus adfuerit, illi liber ofleratur cum chyrothecis, cu- 
jus pretium liberalitati candidatorum relinquatur. Si vero etiam 
comites vel alii hospites honoratiores adfuerint, his par chyro- 
thecarum ofleratur,, quae chyroihecae etiam sed paulo minoris 
pretii aliis Doctoribus, Licentiatis et Magistris ad Panegyrin doc- 
toralem invitatis distribuantur. , 
SG. 4. Porro cum haec solennitas in templo publico pera- 
genda, illi ecclesiae, quae ad haec solennia destinaverit poten- 
tissimus Instaurator, quisque candidatorum thalerum offerat An- 
tistiti ejusdem assignandum. Pariter Thalerum ab omnibus con- 
junctim exspectabit Aedituus, et tantundem qui campanis moven- 
dis destinati. Pauperibus vero in pelvim, ad fores templi expo- 
sitam, unusguisque candidatorum et hospitum projiciat, quantum 
pietas cuique suggesserit. 

.5. Ulterius cum et ipsi musici instrumentales plus justo 
exigere soleant, statutum est, ut a quovis candidato thalerum re- 
cipiant, et pro hoc tam in plateis, quam ecclesia et prandio of- 
ficium faciant. Cantori autem et Organi praefecto singulis tha- 
lerus, quotcungue etiam candidati adfuerint, pendatur, addito 
ehyrothecarum pari. 

. 6. Prandium doctorale sobrium adornetur; ita ut nume- 
rus convivarum maximus non excedat quinquagenarium, nec plura 
apponantur fercula, quam decem, quibus placentas aliaque ex 
farina confecta tosta annumeramus, bellariorum autem nomine 
nihil apponatur, nisi aliquid ex amygdalis, uvis passis, nucibus, 
castaneis, similibusque frugibus, verum non ultra quinque illa- 

. rum genera. 
$. 7. Uxores, virginesque ad prandium hoc non invitabun- 

tur, liberum tamen esto promotori altera die desiderantibus hoc 
doctoribus novellis professores facultatis cum uxoribus eorum 
coena qpadam sed temperata excipere. 

« Curam prandii doctoralis habebit ipse promotor, non 
tamen pro lubitu ad hoc invitabit hospites, nisi praevio collegii 
consensu vel consilio, sumtus vero impendendos diligeuter con- 
signet, ne doctorandi majoribus, quam par est impensis graven- 
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tur. Interea ipsi promotori vel uxori ejusdem pro molestia, quam 
subire tenentur in parando hoc convirio, a quovis candidato. du» 
catus exsolvatur. on En ln 
S. 9. Si autem candidatis forte -libuerit, cam coquinariae 
artis perito per aversionem. trausigere,. quanium. pre integro 
prandio ipsi exsolvere debeant, quod ipsorum. arbitrio relictum 
volumus, honorarium tamen mode. diotum ‚promotori ejusve uxori 
nihilominus ofleratur. — ee 

$. 10. Haec vero intellecta volumus .de illis, qyi gradum, Li- 
centiati in hac academia impefraruni; quod si xere Licentiati 
alibi promoti hic ad doctoris gradum adspirare cupiant,  KXV. 
thaleros collegio faculiatis, numereni, argualiter inter cellegas 
distribuendos, postea fidem nobis faciant,, quod iu alla.apademia 
legitime examinati, et ad dispntatienem pro licentia.. admässi, 
eamque revera habuerint, quo prasstito sine ulteriori „examine 
ad docturam. juris cum reliquis admittautur, sed loco quem.ipris 
collegium »ostrum ex justa. ratione. inter ‚religuss. doctotandos 
assignandum .censuerit, acquiescant. -: U raten 

$. 11. Et cum frequentissime, contingat, 
or. 

, ‚aliquem ex justa 
et honesta causa doctorali gradu sine longiori, mora ornandum 
esse, ipse vera cum .competitores nan habæat, sumtus solenni 
promotioni impendendos iacere .nagyeat aammode ,:..morem «in 
academia Francofurtana receptum et a $eren. Electore Brandenb. 
approbaium,, jmitandum censuimus, ut-scil. ejusmedi ‚Ligentiadwe 
xıv. thaleros collegia nostra offerat, quorum quakuor praeeä« 
uos habet Decanus, dugs ordinarius, reliquis aequaliter distrir 

Butis, et postea caveat, se in,proxima solenni prometipng denken 
rali numerum facere, et. sic,pro, rata gauferre velle, quague. pri- 

vatim jam .ipsi.collata dignitas dosteralis ‚pyblica ‚proelamationg 
cunfirmetur. Quo farto ia -consessu facuklatis,.pragsente Asaden 
miae, Prorectore, cui dpo thaleri exsalyendi resgluto. ihamate 
ipsi proposito I. V. Doctor renunciari, testimpniumque colalae 
Docturae a: collegio. recipere poterit,,ut ita .mox ‚hae mamenia 
immunitatibas.ag praerogativis doctoralibus frni.valeatsiisi. «.:.4 

Cap. xH. De’Adtwarlo’facultatis ejusque Officieo. 
8.1. Actuarius facultatis sit homo probus et honestus, cu- 

jus {ide niti:possit eollegiani in 'expeditibite Tregotforuht Ipsi colm- 
missorum.: -Actä-ille. recipiat a tabellionidas. 6b nunsiis,; tadehn- 
que ad Ordinarium, quo inter cöllegas distribuantur, deferat, li- 
broque specjali,:quo die, arta, fagultafiroblata, et. ad "gd‚rehatio- 
nem commisga,, notet, et. pastea jusau Orslinarli ;horis adioam 
ventum destipatis, conyocet collegium. 1: 1.» 137 nn in 

$. 2. Sententias a faqultate congeptas..et ‚ab; Ordiaaxio re- 
visas fideliter.descxibat, nec earnm, cantegfa .alicui. exponat, mnlie 
minus copiag, responsorum. alicpi, con«cedat.-sine prapsceila Ordin 
narii, sub poena remotionjs ah, olficio. Acta porro probs ‚COlz 
signet, et numtiis tradat, nec yulcqualı, ab 'bis exigät, nisi ddan 
tum ipsi a collegio' permissum,. ' "> 

& 3. :Potr® ‚apeciale . pratecollum -snmifbus Tacältatis >con- 
ficiat, in quo quiequid sub: nemiherzesponsi vel. sententiae a col- 
legio nosirg: coneeptum, .ordige gegundum seriem Mensjum in- 
scribat nomengue concipienfig Addat, ‚guo futuris etiam Bucaesy 
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soribus in facultate, quid huc usque pronuneciatum, constare va- 
leat, libro autem responsis completo iudicem addat materiarum, 
super quibus hucusque pronunciatum, quo occurrente casu si- 
mili recursus ad praejudicata eo facilior sit, novique professores 
inde se eo melins informare possint; cum vero haec Indicis con- 
fectio molesta quadantenus sit, ducatum ex reditibus facultatis 
praemii loco pro quovis indice reecipiet. 

$. 4. Salarii loco pro quovis responso vel sententia qua- 
tuor grossos, et si acta majora chartis implicanda, adhuc insu- 
per duos grossos capiet, quod si responsum prolixius sit, quam 
ut una plagula conscribt pessit, pro singulis plagulis ulterius 

 adhibendis, duos adhue grossos betet, quam pecuniam ultra ta- 
zam cujusvis sententiae collegio ebitam, ipse a muncio exiget, 
et in fine sententiae, ne fraudi locus maneat, notet. 

$. 5. Juramente autem sequenti fidem collegio praestabit 
actuarius: Ego N. N, juro, me collegio juridico in causis mihi 
commissis fidelem futurum, sententias et responsa diligenter con- 
scripturum, eademque doneo publicata fuerint nemini expositu- 
zum, nee quiequam a tabellionibus ultra summam a collegio de- 
cretam exacturäm, pecunias vero collectas, bona fide, consensu 
ordinarii sive decani disiributarum, nec in cujusquam ex colle- 
gio fraudem quicquam facturum, Ita me Deus adjuvet! 

In statutis dietis quae reperiuntur rectissime Nobis expo- 
sita sunt, et cum super iis in Consilio nostro sanctiori delibe- 
ratum, nihil quod saluti publicae obesse potait, in illis obser- 
vatum fuit. Humillimis itaque precibus illorum locum dare cen- 
suimus, et certa scientia, dieta statutä non solum approbamus, 
sed etiam Electorali autoritate nostra confirmamus, ut ab hoc 
tempore suum :obtineant robur, salva tamen potestate et jure 
nosiro, statuta haec pro urgente rerum statu corrigendi, emen- 
dandi, augendi ac minuendi. In cujus rei fidem nublicam, manu 
nostra his subscripsimus, et sigillo nostro majori müuniri jussi- 
mus. — Dabantur ex arce nostra, Coloniae ad Suevum die 
imo Julii, Anno Millesimo, Sexcentesimo, Nanagesime quarto, 

Fridericus Elector. 
E. v. Danckelmann, 

“ 

6. Statuta, Facultatis Medieae in Univexsitate 
-Electorali Hallensi, de dato d. 1. Jul. Ao. 1694. 
on Ex Autegr. 

Nos Friderieus III. Dei gratia Marchio Brandenburgensis, 
Suer- Romani Imperii- Archi- Camerarius et Princeps Elector 
etc. etc. Notum omnibus,- quorum hoc scire interest, facimus, 
Eoilegii Medici in Acädenlia nostra Hallensi Professores Statuta 
kaec Nobis humillime -obtualisse, et ut confirmemus eadem sum- 
misse nos rogasse, quae tonceptis verbis ita se habent: 

Statutorum et Legum Collegii Professorii Medici 
in Academia Fridericiana 

Cap. L De Professoribus, illorum Officio, et 
| Lectionum distributiene. 
&. 1. Duos Professöres' ad exornandam Faculiatem Medi- 

cam sufficere censemus, maxime’cuin Auditorum paucissimi sint, 
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qui hulc studio operantur. Quoniam autem Medicina commode 
in Practicam et Iheoreticam distinguitur, Professor primarius 
Practicus, alter autem Theoreticus sit, ad professionem autem 
praxeos Anatomia, Chirurgia et Chemia, utpote quae intimam 
connexionem et affinitatem inter se fovent, spectant, Professioni 
Theoretices, quae Physiologiam, Pathologiam, Hygieinem, ipsas- 
que institutiones traciare debet, materiae medicae ipsiusque Bo- 
tanices studium combinari debet. 

$. 2. Unusquisque Professorum functioni suae commissae 
fideliter incumbere debet, et publice illa docere quae professioni 
suae conveniunt. Professor Praxeos per casus et observationes 
et adducendo Studiosos ad aegrorum lectos ipsis addiscat praxin. 
Quando Anatomia corporis humani publice ınstituitur et lectio- 
nes chirurgicae habentur, admittat etiam Chirurgos ipsorumque 
discipulos, sermoneque partim latino, partim germanico utatur, 
ut discaut illi homines rationalem exercere chirurgiam, et ut 
structuram viscerum situmque ac connexionem partium et vaso- 
zum pernoscant. Operationes anatomicas et chirurgicas, adornet 
sectundum recentiorum inventa, curiose et cum instrumentis re- 
center inventis. In docendo Chemiam non nimium insistat pro- 
cessibus, sed magis curam adhibeat, ut ratio et fundamentum 
operationis ac processuum innotescat, et ut cum Chemia phar- 
maceutica simul rationalem ac philosophicam discentes acquirant. 

3. Professor Theoretices praelegat publice Institutiones 
et totius Medicinae fundamenta, juxta normam recentioris ef sa- 

.nioris philosophiae, horum lectionem autem omni semestri spa- 
tio absolvat. Materiam medicam doceat demonstrando res ad 
medicinam spectantes tam exolicas quam vernaculas, simul ex- 
ponendo usus, vires et operandi modum ex ipsis principiis me- 
chanicis et chemicis. In botanicis non solum crebras excursio- 
nes cum Philiatris in confinia sylvarım et montium instituat, 
verum etiam hortum, quem Potentissimus Priuceps Elector for- 
san assignabit, medicum, curet. Tandem statum naturalem et 
praeternaturalem corporis humani, morborum aetiologiam, con- 
servandae sanitatis regulas, philiatris summo cum studio ac in- 
dustria proponat, idque demonstrative, perspicue et breviter. 
S. 4 —* privata Collegia attinet, cuivis Professorum con- 
cessum sit in omnes medicinae partes legere , disputare et col- 
legia instituere, modo ut discordia ut et confusio evitetur, alter 
non prius Collegium instituat, nisi absolverit illud Professor, ad 
quam professionem Collegium spectat. Disputationes autem pro 
lubitu seligere licebit, nec ad materias suae professionis solum 
adstrictus sit. , 

$. 5. Singulis septimanis unusquisque Professorum ad mi- 
nimum tres horas publicis impendat lectionibus, seduloque ca- 
veat, ne protrahendo variisque dilationibus nauseam ac taedium 
Auditoribus creet. | 

$. 6. Quod alios Medicinae Doctores et Licentiatos promo- 
tos attinet, libertatem et illi, maxime si in Academia hac pro- 
moti fuerint, et aptitudinem suam Disputatione publice pro Prae- 
sidio demonstraverint, habeant, privatim Collegia instituendi, sa- 
lutata tamen prius Facultate medica et impeirato ab ipso De- 
cano ad quodris Gollegiam instituendum consensu. Ülis aute 



qui gradum nondum consecati fuerint et Studiosi sunt, propter 
Auditores alias paucos omnia Collegia interdicta sint. 

Cap. II. De Facultate medica, Officio Decani et 
Professoribus in Facultatem recipiendis. 

$.1. Facultas medica ad minimum ex duobus membris con- 
sistere debet. Caput autem Collegii est Decanus, qui omni se- 
mestri spatio novo creato Prorectore succedat, nisi sonticas ha- 
beat causas, vel merbus impediat. 

.2 Decanus, si quid deliberandum in facultate occurrit, 
Collegam vel Collegas convocet, illisque deliberanda proponat, 
sique res sit singularis mementi , ut invicem Decanus cum Col- 
lega suo convenire non possit, liberum sit Decane convocare in 
collegium Medicum hujus civitatis celebrem, ut ille sententiani 
suam dicat, res autem juxta pluralitatem votorum decidatur. 

$. 3. Praeterea Decanus habeat matriculam, in quam con- 
signet omnes huc advenientes et Medicinam excolentes Stadio- 
sos. Habeat et librum, in quem conscribat omnia Facultatis 
Responsa, Examinationes Candidatorum, Disputationes, quo tem- 
pore nimirum illae factae sint. 

$. 4. Porro Sigillum Collegii Decanus custodiat, eoque 
recte utatur. Quando autem iter per aliquot dies suscipit, ira- 
dat Collegae suo. Censuram quoque habeat omnium illorum, 
uae in hac civitate eduntur Scriptorum medicorum omniumqyue 
isputationum, exceptis illis, quae a Professoribus Medicinae et 

sub illorum Praesidio in publicum eduntur, 
$. 5. Quicunque ex Medicinae Cultoribus ad gradus adspi- 

rare cupit, primo omnium desiderium suum exponat Decano, qui 
ipsum prius tentare, et in profectus ipsius privatim inquirere 
ebet, an dignus sit, ut in numerum Candidatorum recipiatur, 

$. 6. Disputationibus, pe pro loco habentur, et ubi Prae- 
sides sunf novi Doctores, Decanus intersit, ipsisque opponat, 
sine cavillatione tamen et sugillatione. 

$. 7. Inter Collegas amicitia et concordia sit, et haec con- 
servabitur quando nemo alterius dissentientis opinionem acerbe 
refutet, sugillet, vel in docendo, disputando publice vel privatim, 
sed modeste et placide suam opinionem quisquis opponat: 

$. 8. Ordinem in Facultate quisque habeat non ratione dig- 
nitatis, quam alio loco habuerit, sed quo ordine in Collegium 
medicum recceptus fuerit. 

$. 9. Si vacans fuerit Professio, quamvis optime sciamus, 
Professionum collaiionem a Serenissimo Academiae' fandatore 
immediate dependere, interim tamen spe fruimur certissima, fore, 
ut Serenissimus nobis clementissime concedat, quo denomine- 
mus duos ad minimum competitores, quorum eruditio, medendi 
peritia, profectusque in studio medico nobis perspecti sunt, ipsos- 
ue humillime commendemus, ut uni ex illis locus vacans con- 
eratur. 

Cap. II. De Examinibus Candidatorum, Disputatio- 
nibus inauguralibus et sumtibus ad hoc 

necessariis. 
‚_&1. Nemo, nisi qui dignissimus sit, et tam in Theoretica 
‘ Practica Galenica et Chemica bene versatus sit, firmaque fun- 
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damenta in chemicis, physicis et anatomicis habeat, admittatur 
ad Licentiaturae vel Doctoris gradum. 

$. 2. Quicungue itaque ambit illos honores, civis sit acade- 
micus, et desiderium suum primo exponat Decano, qui prius ten- 
tare Candidatum debet, an dignus sit, qui commendetur collegio. 

$. 3. Decanus diem praefigat tenfamini, in quo per omnes 
Medicinae partes a Professoribus, incipiente Decano, Candidatus 
examinetur, unicuigque autem Examini tres horae destinatae sint, 
ita inter Collegas distribuendae, ne alter alteri tempus praeripiat. 

$. 4. Antequam autem Candidatus ad tentamen admittatur, 
rimo latina oratione petat a Collegia, ut ipsum admittant. 
Deinde statim 20 Imperiales solvere debet, qui si indignus de- 
prehensus fuerit, maneant Collegio aequaliter distribuendi. 

$. 5. Tentamine finito, si habilis deprehensus fuerit Candi- 
datus, praefigatur alter terminus ad Examen rigorosum, ubi a 
Professoribus Casus proponi debent, quos resolvere et judicium 
suum de morbis, ejusque causis, methodo medendi, medicamen- 
tie; exponere debet. Quo Examine finito solvat iterum 20 Im- 

eriäles. : — —- ' 
P $. 6. Ex quadraginta Imperialibus Decanus primo quatnor 
praecipuos habeat pro conscriptione Programmatis inauguralis, 
et iterum sex ad bellaria ir utroque’ Examine exhibenda. Reli- 
qui triginta Imperiales' aequaliter distribuantur. 

6. 7. Exantlatis Examinibus Disputatio inauguralis solemnis 
habeatar, cujus Praeses semper sit Decanus Facullatis, solvat - 
autem. Candidatus Praesidi pro honorario. 10 Imperiales. 

$. & Disputationes inaugurales horis ante et pomeridianis 
habeantur, et quidem ab hora:9 ad 12, ei a secunda ad quin- 
tam, in qua Candidatus quisque sex Opponentes sibi ordinarios 
seligat, teiumque Auditorium invitare debet, ut extraordinarie 
quidam opponere velint, si ipsis placet. 

$. 9. Finita dispatatione inaugurali, posigquam gvatias Deo, 
Electori, ac Praesidi et Auditorio egit Candidatus, ipse Praeses 
acium concludat, et Anditorio exponat, qua ralione jam omnia 
Licentiandis exantlanda’specimina cum laude: .sustinuerit Candi- 
‚datus, ideoque se ei nomine facultatis potestatem dare Licen- 
tiati, Doctorisque gradum, quandocungque ipsi libuerit, assuimendi. 

Cap. IV. De Promotionibus et Gradibus in Medicina, 
-“ ac sumtibus necessariis, on 

$. 1. Promotio doctoralis celebretur eodem ritu ac mode, 
ni solennis aliis Academiis est, et. a facultate nosira Juridica 

descriptus est. 
6.2. Prandium doctorale Brabeuta semper.celebret et cu- 

ret, ut ibi eviietur omnis luxus. Brabeuta semper sit Decanus 
facultatis, ita tamen debent ordinari Promotiones, ut omnes, qui 
sub ejus Decanatu examen subierint, et jam sub ipsius Praesi- 
dio Disputationem habuerint, gradum assumere teneaniur. 

$. Quod aitinet sumius doctorales, illos temperare et 
ceujusvis conditionis personis accommodare volumus;  Statuimus 
autem, ut praeter chirothecas, loco ulnae holoserici, quivis ex fa- 
cultate medica unum aeccipiat Ducatum, reliquarum autem facu! 
tatum Professores donarii loco tantum accipiant, quantum illi 

N 
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suis promotionibus nostro collegio exhibent; Hospitibus autem 
honoratioribus, aliisque Doctoribus offerantur saltem chiroihe- 
cae bonae notae. Promotor autem Facultatis a Candidato quo- 
vis accipiat duos ducatos, Academiae Secretarius unicum Tha- 
‚lerum cum Chirothecis, sive unus sive plures Candidati. Pedel- 
lus autem a quovis Candidato unum Thalerum habeat. 

6.4. Porro a quovis Candidato Antistites Templi, quod ad 
haec solennia destinatum est, dimidium Thaleri accipiant, pau- 
peres etiam dimidium Thaleri, et ipsi Musici a quovis Candi- 

: dato accipiant unum Thalerum, et pro hoc tam in plateis quam 
ecclesia et prandio officium faciant. Cantori eliam et organi 
praefecto singulis Thalerus pendatur, quo:cunque etiam Candi- 
dati adfuerint, addito chirothecarum pari. | 

$. 5. Prandium doctorale aobrie adornetur ita, ut numerus 
convivarım maximus non excedat treoenarium; Uxores autem et 
virgines ad prandium hoc non invilabuntur, liberum tamen esto 
Promotori, desiderantibus hoc Doctoribus novellis, Professores 
facultatis cum uxoribus eorum Coena quadam, sed temperata, 
excipere. . ' 

$. 6. Promotor, quoniam prandium curat, videat ne graven- 
tur 'nimiis.expensis Candidati; Uxori autem ejus pro meolestia, 
quam subire tenetur in parando hoc convivio, a .quovis Candi- 
ato exsolvatur Ducatus. . 

$. 7. Quod si autem unus saltim sit, qui doctorali gradu 
sine omni mora ornari cupit, ipse vero compelitores non habeat, 
et sumtus solenni promotioni impendendos facere commode ne- 
queat, solvat ejusmodi Licentiatus 20 Thaleros, quorum quatuor 
praecipuos habeat Decanus, reliqui aequaliter distribuantur, se- 
quenti autem solenni Promotione doctorali dignitas collata pu- 
blica proclamatione confirmetur, interim tamen caveat Decano, 
se sumtus pro rata conferre velle. In consessu autem faeulta- 
tis, praenente Academiae Rectore, cui duo Thaleri exsolvendi 
sunt, resoluto Casu ipsi proposito, Medicinae Doctor renunciari 
poterit, testimoniumque coHatae Docturae a collegio recipere 
oterit, ut ita mox immunitatibus ac privilegiis doctoralibus 
ui liceat. 
SG. 8 Quoad gradum Licentiaturae conferendam in omnibus 
nos confirmamus cum Statutis facultatis Juridicae; nemo autem 
Candidatorum ad Licentiati vel Doctoris gradum adspirare de- 
bet, nisi prius praestiterit sequens juramentum: 

Ego N. N. jaro, me’ Serenissimo Electori Brandenburgico 
fidelem futurum, commoda Electoralis Domus et Academiae hu- 
jus pro virıbus adjuturum. Statutis Blectoralibus et Facultati 
medicae reverentiam habiturum, gradumgne Doctoralem nullibi, 
quam in hac Academia assumturum, et si ad ipsos aegros sa- 
nandos requisitus fuerim, nihil dolose, sed omnia circumspecte 
secundum conscientiam et regulas medicas acturum expediluram- 
que, et non tam meum commodum, quam aegri sanitatem et sa- 
Iutem, sive pauper sive dives sit, quaesiturum. Ita me Deus 
adjnvet! 

$. 9. Quoad ordinem doctorandorum in ipsa promotione, 
li, qui: disputationem inauguralem prius habuerint, aliis prae- 



ferendi sunt, et secundam tempus disputationis inauguralis lo- 
cum occupabunt. 

. 10. Porro promoti Licentiati et Doctores gaudeant omni- 
bus ıllis praerogativis et immunitatibus, quae in aliis et vieinis 
Academiis ipsis competunt, soli autem Doctores et promoti Li- 
centiati conscendere Cathedram debent, et publice disputare. 
Doctorandi autem ad Cathedram non admittantur. 

S. 11. Quod si Licentiatus vel Doctor alibi promotus hic 
disputare eupit, et Collegia habere, solvat Decano 10 Thaleros, 
et pro censura Disputationis duos. 

Cap. V. De Pharmacopoeo Academico. 
. &. 1. Pharmacopoeus, quem Potentissimus Elector in com. 

modum non solum hujus Academiae, verum etiam potissimum 
in studii medici inerementum amplissimis privilegiis ornavit, et 
sub Jurisdietione Academica esse jussit, reverentiam exhibeat 
Facultati medicae, maxime autem praxeos Professori, qui in- 
spectionem in ejus ofhicinam habeat, et curare debet, ut sim- 
plieia non solum bonae notae et recentia sint, sed et composita 
apte et juxta arlis regulas et fideliter praeparentur, et hunc in 
finem omni anno instituat visitationem oflicinae, et videat, ne 
graventur nimis aegri Taxa. Pro labore autem visitationis re- 
cipiat 4 Thaleros. 

6. 2. Pharmacopoeus ad jussum Professoris primarii Che- 
micas nonnunquam instituat operationer, ut Philiatri videant sic 
processus Pharmaceuticos. Professori autem Theoretices, quan- 
do Collegium in materiam medicam habet, omnia simplicia ad 
demonstrandum accommodet, qui tamen illa in eadem quantitate 
et bonitate reddere tenetur. 

$. 3. Studiosis, qui paupertatis testimonium habent, gratis 
dispensare debet medicamenta, et semper eo respicere debet, ut 
alli, wi sub jurisdictione academica sunt, moderata tractentur Taxa. 

ostquam Statuta haec, qua Jecet solertia, in Consilio no- 
stro secretiori Nobis exposita sunt et solide super iis delibera- 
tum, nihil quod saluti publicae adversum in illis observatum fuit. 
Ex certa itaque scientia ista confirmamus, illisque plenum con- 
stitutionum nostrarum robur ac legum vim tribuimus, cunctisgue 
Collegii sive Facultatis hujus Professoribus et aliis docentibus 
ac discentibus severe mandamus, ut pacifici et modesti se illis 
conforment. Qui contra siatuta haec quicquam temere commit- 
tent, meritas pariterque graves poenas luent, salva tamen pote- 
state et jure nostro, statuta haec pro salute publica corrigendi, 
emendandi, augendi, minuendi. In fidem publicam manu nostra 
his subscripsimus, et sigillo nostro majori muniri jussimus. — 
Dabantur ex Arce nostra Coloniae ad Suevun, die Imo Julii, 
Anno Millesimo Sexcentesimo nonagesimo quarto. 

Fridericus Elector. 
E. v. Danckelmann. 

RA. Statuta Facultatis Philosophicae in Academia 
Fridericiana Hallensi, de dato Coloniae ad Suevur 

d. 1. July 1694. Ex Autographo. 
Nos Fridericus Hl., Dei Eratia Marehio Brandenburgen 

Sacri Romani Imperli Archi-Camerarius et Princeps: Ele« 



Prussiae, Magdeburgi, Cliviae, Jaliae, Montium, Stetini, Pome- 
raniae, Cassubiorum, Vandalorumque nec non in Silesia, Cros- 
nae et Schwibusae Dux, Burggravius Norinbergensis, Princeps 
Halberstadii, Mindae et Camini, Comes de Hohenzollern, Mar- 
cae et Ravensbergi, Dominus in Ravenstein, Lauenburg et Bütau. .. 
Notum omnibus, quorum hoc scire interest, facimus, Collegii _ 
Philosophici in Academia nostra Halensi Professores, Statuta 
haec Nobis humillime obtulisse, et ut confirmemus eadem, sum- 
misse nos rogasse, quae conceplis verbis ita se habent: 

Legum et Statutorum Collegii Philosophiei in 
Academia Fridericiana : 

Cap. I. De Professoribus. 
1. Lex prima sit concordia Collegarum, quae propter va- 

rietatem diseiplinarum ad Philosophiam pertinentium, in Philo- 
sophico Collegio eum primis neeessaria est. Haec autem prae- 
ter illa, quae in generalibus Professorun Statutis tradita sunt, 

h 

” 
— * 

eonseryabitur, si dissensu in doctrina quorundam orto, quod non 
alienum a Philosophia est, dissentiens opinionem suam modeste 
et placide proponat sine sugillatione .alterius et ‚acerba refu- 
tatiope. m . 

2. Ordinem in facultate quisque habeat, non.ratione digni- 
tatis, quam vel alio loco habuerat vel adhuc in alia faculiate 
Academiae nostrae habet, sed quo ordine in Collegium Philoso- 
phorum .cooptatus est. . 

| | Cap. IL De Decano, 
1. Decanus a Collegio, cujus caput est, eligatur eo ordine, 

quo quisque in Collegium successit, nec recuset electus kono- 
rem, nisi propter rationes grariöres. . 

Decanus, si.quid deliberandum in Facultate est, Colle- 
%as convocet, illis proponat, quae in deliberationein veniunt, 
rimum suffragium penes ipsum sit, et si numero .pares sunt 

dissentientium sententiae, ipse jus decisionis habeat. | 
3. Provideat Decanus, ne quid indecorum in Collegio ex- 

“ surgat, inter Professores aut Adjunctos et Magistros, et si quıd 
exortum fuerit, vel solus emendare tentet, vel si difficilius est, 
de consilio Collegarum idem faciat. Qüod si nec sic quidem 
res consopiri poterit, Prorectori et Concilio denunciet. 

4. Officium Decani semestre sit, et novo Prorectore creato, 
+ 

IE VE Zur FORT 

quäe vetusto ritu significata fuit, neque eos sine’ consilio in’ stu- 

sorum, qui Philosophiae et humanioribus literis àddicti sunt, eo 
modo, qui in generalibus Statutis continetur, diligenter expediat, 

6. Dispulationibus Philosophicis intersit, Magistrorum ma- 
zime, et sedulo observet, ne leges disputationis sophisticando et 
cavillando violentur. u 

7. Sigillam Collegii custodiat eoque recte utatur, etiam li- 
brum alservet, in quo statuta facultatis, conscripta sunt. 

8. Si quae mutantar in Collegio, vel novi Professoris ac- 



cessu, vel decessu veteris, diligenter id in tabulas referat, otlam 
quando ipse munus Decani ingressus, quando egressus ex eodem 
sit, quae disputationes habitae, quae Panegyricae Orationes, or- 
dine et die adscripto, adnotet, et singulorum, quae faculiatis 
consensu excuduntur, exemplum in ejusdem scrinium reponat, 
Initiatos quoque depositione et Candidatos Magisterii, quo quis- 
que ordine accesserit, et quando honor collatus fuerit, in lıbro 
perscribat. 

9. Si a Serenissimo Fundatore indultum fuerit, ut vacante 
Professionis Philosophicae munere, successor a Collegio deno- 
minetur, utpote cui perspectum est, qui dignlores al locum il- 
lum ornandum sint, Decauus et Collegae duos vel tres experlae 
eruditionis viros denominent, eosdemque Serenissimo Electorl 
ad eligendum unum submississime commendent. 

10. Quae iu fiscum facultatis sub Decanatu suo illata fue- 
runt, decessurus oflicio Collegis suis adnumeret, eorumque de- 
cimam partem ipse pro labore praecipiat, reliquae aequaliter 
inter Collegas dividat, ut Decanus praeter decimam illam par- 
iem, non plus quam singuli Collegarum accipiat. 

11. Si morbe Decanus vel longo itinere impediatur, quo 
minus officium suum obeat, vel interceptus mortalitate sit, qui 
proxime antecesserat, officium absentis tucalur. 

Cap. II. De Lectionibus et Disputatlonibum 
1. Philosophiae in hoc Lyceo docendae ambitu omnes aries 

et disciplinae intelligantur, quibus ad humanitatem informatur 
adolescentia, et ad graviora studia praeparatur, ut historia quo- 
que civilis et ecclesiastica (haec tamen abaque fidel dogmatibus 
et controversiis Theologicis), Geographia, Mathesis, Eioquentla, 
Poätices, Linguarum et Antiquitatum studia, praeter valgo Ita 
ditam Philosophiam, compreliendantur. 

2. Haec omnia ita tradenda juventuti sunt, ut Dei glorla 
et publica salus ubique respiciantur, nihilque ad discendum pro« 
ponatur, quod non salubre moribus sit, et ad communem Inco- 
Iumitatem accommodatum: spinosis, rixosis, scandalonin et in- 
utilibus quaestionibus procul a Catbedra selegatis ‚ sallem cum 
detestatione brevissime altaclis. 

3. Publicae lectiones sint faciles, perspicoae et tironum 
etiam captui accommodatae, nec magis curiosao quam utılen, al- 
que ita distributae, ut semestri spatio absolraniur, Quao in 
calamuım dicianda sunt, sint brevia, et tantum necennarla cuN- 
lineant. 

4. Quisque intra limitem suae professionse maneat, Cum 
vero professiones quaedamı cognationem inter se habennt, ut Ia- 
cile ex una in alteram exeurri possit, si quis ex Instiiuto vl 
publice legere aut disputare velit, quod Profranionie aut alla- 
rius, vel privatam lectiionem hujus geueris ex puhlico Iveco wigni- 
ficare, eum ordinario Professore amıice eonferst «ti rallonrın nul 
extra ordinem instiluti, eum nom sinat ignorure, At — pau- 
sophica, ut vocant, eollegia, memini Proſennuru Philuonuyhian 
prohibita sunto. 

5. In disputando seria tractentar, nee fan „it sophietiuntione, 
cavillatione aut aliis indignis modis alteri illudere, Yuod si vuno 



in dispntatione logica res ipsa postulet; ut de sophismate aga- 
tur, id parce fiat et modeste, ac sine existimationis laesione. 

Cap. IV. De Honoribus conferendis. 
1. Primam lauream, sive Baccalaurei honorem, ad minuen- 

das sumtuum rationes, ut in plerisque jam Academiis fit, post- 
habere liceat, et alteram, quae Magisterii est, sine illa conferre. 

2. Honor autem Magisterii conferatur diguis et merentibus, 
et qui in utroque examine ac disputatione se probos et prae- 
stantes gesserint. 

3. Candidatos itaque honorem Magisterii petentes, Decanus 
eircumspecte admittat, et si ignoti sunt, leviter exploret, an exa- 
minibus etiam aut disputationi possint sufficere, quia turpius 
postea rejiciuntur, quam antea poterant dissuadendo non admitti. 

4. Primum examen seu tentamen Candidatorum praecedat 
Disputationi, idque ab omnibus Facultatis Professoribus ordina- 
riis, in loco, quem Decanus indicaverit, instituatur. 

5. Disputationi inaugurali praesideat Professor Ordinarius. 
Candidato autem liceat eligere materiam Disputationis ex ea dis- 
eipliua, in qua se maxime putat paratum esse, quo ipso simul 
Praeses denominatur taciie, is nempe, cui publice illa diseiplina 
profitenda est. Ne vero ad unum plura disputationum praesidia 
deferantur, pauca vel nulla ad alios, Decanus provideat, ut quan- 
tum fieri potest, aequabilitas in praesidendo Candidatis observe- 
tur, saltem ut consensu aliorum fiat, si sors alicui plures dispu- 
tationes obtulerit. Liberum autem sit Candidato vef suo ingenio 
conscribere disputationem, vel a Praeside, ut conscribat, im- 
petrare. 

6. Examen alterum, quod rigidum vocant, post Disputatio- 
nem instituatur, in quo etiam Professores Extraordinarii et Ad- 
juncti Philosophiae examinatores sint, praesentibus tamen Pro- 
fessoribus ordinariis, qui etiam quantum libet, examinent ipsi, 
aut interloquantur. 

7. Ut sumtus Magisterii leviores fiant, non tantum vino et 
bellariis inter examina, verum etiam convivio post honores col- 
latos abstineatur. Sumtus aufem unicuique Candidato pro ho- 
noribus faciendus sit Viginti Thalerorum, quorum dimidiam par- 
tem in primo, religquam in secundo Examine exsolvat. Praeterea 
si ipse Disputationis auctor fuerit, duos thaleros Praesidi hono- 
rarii loco det, sin Praeses illam elaboraverit, quatuor ihaleros 
eidem exhibeat, duos nempe pro Praesidio, et totidem pro ela- 
boratione. Ministro Academiae servitia ex Disputatione octo; im 
Magisterii actu sedecim grossis repenset. 

8. Ipso solennitatis die, quo honores dispensantur, omnes 
hujus Facultatis Professores et Adjuncti cum Candidatis in De- 
cani aedibus conveniant, et hi in ordinem ita disponantur, ut 
collegioe liberum sit, duos, tres, quatuorve pro meritis doctrinae 
et ingenii aut diuturniore conversatione in Academiis, priori loco 
constituere: Caeteros, ut quisque citius aut serius honores a 
Collegio petierit, collocare. Semigratuiti autem et gratuiti con- 
tenti sint loco posteriori. Si qui vero inter Candidatos sint, qui 
vel ecclesiastico officio vel Scholastico quodam superiore fun- 
ganlur, hos par est, omnibus caeteris Candidatis anteferri. 

N 
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9. Tune ita locatis Candidatis, Becanus et Professores Phi- 
losophiae et Adjuncti, et ipsi Candidati in locum se conferant, 
ui honoribus distribuendis destinatus est, ibique Prorectori, 
rocancellario et reliquis Professoribus, ad id antea invilatis, se 

conjungant. Praemissa Decani oratiuncula et facultate creandi 
Magistros a Procancellario impetrata, gratiisque eidem a Decano 
actis, et compromissione eorum, ad quae adstringuntur, a Can- 
didatis facta, Sceptroque contacto, singuli Candidati publice Ma- 
gistri Philosophiae renuncientur, inde in altiorem locum adscen- 
dere jussis, Pileus imponatur, annulus infigatur, Libri aperiantur 
claudanturque cum admonitione eorum, quae per hosce ritus 
significantur. Tandem uni ex novellis Magistris Decanus injun- 
gat, ut quaesiionem aliquam ex Philosophia proponat ac resol- 
vat, et alteri, ut omnium verbis gralias publice agat, quibus vel 
ipsi vel ordo Philosophorum vel tota Academia debet, etiam vota 
pro incolumitate Serenissimi Statoris Academiae coneipiat. Fi. 
nita sic solennitate reliquis digredientibus, Philosophiae Profes- 
sores, Adjuncti et novi Magistri Decanum eodem ordine, quo 
antea egressi fuerant, domum deducant, praeeunte cum Sceptris 
et ministris magnifico Prorectore, qui et precibus et honorario, 
ut actum hunc splendidiorem faciat, rogandus est. 

10. Formula compromissionis a Candidatis praestanda ad- 
stringet eosdem ad promittendam pietatem et honestam vitanı, 
studiorum contiinuationem, memoriam accepti hac solennitate be- 
neficii et reverentiam erga Professores Academiae universos, 
maxime vero adversus illos, qui aliquid ad honores, quibus or- 
nati sunt, contribuerunt. 

Cap. V. De Adjunctis Philosophiae., 
1. Adjuncti Philosophiae non plures sint quam duo, nisi 

crescens Academiae numerus aliud forsan suadeat. Qui vero ad- 
jungendus est Facultati, sit Magister non recens, sed praesidio 
unius alteriusque |Disputationis cognitus et probatae doctrinae, 
praeterea pius, modestus et reverentiam Prolessoribus exhibens, 
quibus adjungendus est. 

2. In constitutione Adjuncti Decanus unum alterumve Col- 
legio ad liberam electionem commendet: Collegae eligant dignio- 
rem, et si unus commendatus fuerit, non is sine plurium con- 
seusa constituatur. 

3. Electo 'et approbato Philosophiae Adjuncto hae leges 
praescribantur, ut 1) Honorem et reverentiam Collegio habeat. 
2) Vitae morumque honestatem semper prae se ferat. 3) Dis- 
putatione pro loco acceptam dignitatem publice tueatur. 4) Vo- 
catus ad ÖOpponentis munus in philosophica disputatione - prae- 
sertim inaugurali et solenni, nihil recuset. 5) Collegia philoso- 
phica privatim instituturus, Decano prius significet, etiam Pro- 
fessori ordinario, qui publice profitetur, quae ille privatim tra- 
diturus est. 6) Nihil sine Censura exscribendum typis curet. 

4. Contra his honoribus et privilegiis ornati sunto Philoso- 
phiae Adjuncti, ut 1) in solennibus actibus Philosophiae Profes- 
sores proxime sequentur, et in eodem loco, quo illi conve- 
niant. 2) In examine Candidatorum altere, quod rigidum vo- 
cant, intersint et examinent. 3) Si mereantur, spem prae caeteris 
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habeant, in numero denominatoram fore, quando Professio Phi- 
losophiae vacua facta fuerit. 

Cap. VI. De reliquis Magistris et privatim 
docentibus,. 

1. Magistris, nisi praesidendo Disputationue publice proba- 
verint doctrinam suam, non liceat collegia philosophica privatim 
instituere, minus ea ex publico loco per programma significare. 

2. Nec vero temere ad praesidium Disputationis admittan- 
tur, nisi eruditionem suam quodammodo Professoribus adpro- 
baverint. ı 

'3 Si quis bene defensa Disputatione privatim docendi fa- 
cultatem impetraverit, antequam Collegium aliquod instituat, aut 
ad illud programmate invitet, Decaue et ordinario Professori, 
ad quem. disciplina illa pertinet, ejus rei mentionem faciat, nihil- 
que sine censura typis exscribendum det. 

4. Si quis dignus ad docendum sit, nec vero characiere 
Magisterii insignitus, is a Decane et Collegio impetret extra or- 
dinem, ut docere sibi privatim liceat, sed ea conditione, ut pri- 
mum examen, quod Magisterii Candidatis subeundum est, sub- 
eat, et dimidium sumium, qui pro Magisterio faciendus est, fa- 
ciat, hoc est, decem thaleros solvat, ejusque programmati, quod 
publico loco adfiget, Professor ordinarius subscribat. 

Postquam Statuta haec, qua decet Solertia in Consilio no- 
stro Secretiori Nobis exposila sunt et solide super iis delibe- 
ratum, nihil, quod saluti publicae adversum, in illis observatum 
fuit. Ex certa itaque scientia ista confirmamus, illisque plenum 
Constitutionum nostrarum rebur ac legum vim tribuimus; Cunc- 
tisque Collegii sive Facultatis hujus Professoribus et aliis do- 
centibus ac discentibus, severe mandamus, ut pacifici et modeste 
se illis conformeut. Qui contra staluta haec quicquam temere 
committent, meritas pariterque graves poenas luent; salva tamen 
potestate et jure nostro, statula haec pro salute publica corri-: 
gendi, emendandi, augendi, minuendi. In fidem publicam manu 
nustra his subscripsimus, et Sigillo nostro majori muniri jussi- 
mus. Dabantur ex Arce Nostra Coloniae ad Suevum, die 1 July, 
Anno millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto. 

Fridericus Elector. 
E. v. Danckelmann. 

10. Regulativ wegen Vereinigung der Untverfität 
Wittenberg mit der Univerfität Halle 

Bom 12. Aprit 1817. 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preuf: 
fen 20. verorbnen hierdurch, nachdem die Univerfität durch den Krieg 
aus Wittenberg vertrieben worden, und die Verhaͤltniſſe deren Wieders 
berftellung in diefer Seftung nicht verftatten, Wir aber diefe um die Res 
formation und die Wiffenfhaften fo verdiente Anftalc erhaften wollen, 
zu diefem Zwekke Folgendes: j 

$. 1. Die Univerfitäten Halle und Wittenberg merden in Ans 
fehung der Lehrer und ihrer wiſſenſchaftlichen Anftalten unter dem 
Namen der „vereinigten Univerficät von Halle und Wittenberg‘ zu 
einem Ganzen verbunden. ü 
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6. 2. Saͤmmtliche von, Wittenberg nah Halle Angene. 
Professores ordinarii bilden mit den bereits in Kalle angeftellten Pro- 
fessoribus ordinariis da8 Corpus academicum oder den afademifchen 
Senat. ’ 

$. 3. Sn ihren Fakultäten rangiren fie mit dem Halliſchen Pers 
fona nach dem Datum ihrer Anftellung als Professores ordinariı in 

ittenberg. 
. 4. In Anſehung der Rechte und Verbindlichkeiten eines or⸗ 
dentlichen Profeſſors uͤberhaupt, und was die Wahlfaͤhigkeit zum Rek⸗ 
torat, die Gelangung zum Dekanat und die Fakultaͤtsarbeiten nebſt 
den damit verbundenen Einkuͤnften insbeſondere betrifft, iſt kein Un⸗ 
terſchied zwiſchen den in Halle bereits angeſtellten und den von Wits 
tenberg dahin abgegangenen ordentlichen Profeſſoren. 

$. 5. Die vereinte Univerſitaͤt ſteht in Allem, mas das Perfos 
nal der Lehrer, die wiſſenſchaftlichen Anflalten, die Verwaltung des 
afademifchen Fonds, die Unterftigung der Studirenden und die aka⸗ 
demifche Disziplin betrifft, unmittelbar unter der IT. Abtheilung des 
DMinifterii des Innern, welches zur Beforgung der Lofalgefchäfte einen 
befondern Kommiſſarius in Halle ernennt. 

$. 6. Bon der Univerficätsbibliothef zu Wittenberg bleibt ber 
theofogifche und der philologifhe Theil zum. Gebrauch des dafelbft zu 
errichtenden Predigerfeminarit und des bereits vorhandenen Lycei in 
Wittenberg zurüd. Der Übrige Theil der Bibliothek hingegen, fo wie 
alle andern, der Univerfität Wittenberg gehörigen wiflenfchaftlihen Samms 
lungen und Apparate werden nach Halle gebracht, und mit den dortis 
gen Sammlungen und Apparaten, in fo weit nicht befondere Stiftuns 
gen eine Abfonderung nothwendig machen, vereinigt. 

7. Das gefammte Vermögen der Univerfität Wittenberg wird 
unter der Benennung „die Wittenberger Sundation” in Wittenberg bes 
fonders verwaltet. Die Adminiftration tft einem Rendanten, jegt 
dem zeitherigen Univerfitätsverwalter N. N. in Wittenberg, welchem 
ein Kontrolleur und SKalkulator beigefegt wird, unter Aufficht der 
Direktoren des Wittenberger Predigerfeminarii übertragen. Diefe Dis 
teftoren ſtehen auch in Anfehung der oͤkonomiſchen Befchäfte unmits 
telbar unter der 2. Abtheilung des Minifterli des Innern. Ueber die 
Deflimmung der einzelnen Fiscorum, aus welden das Wittenberger 
Univerfitätsvermögen befteht, nämlich des Fisci fundationis und pro- 
motionig, des Fisci Stipendiorum regiorum, des Fisci stipendiorum 
academicorum, des Fiscı convictorii, bes Fisci bibliothecae, des Fisci 
nosocomii, des Fiscı viduarum academicarum und des Zufchuffes aus 
dem Steuer⸗Aerario wird Folgendes feftgefegt. | 

$. 8. Es follen daraus zunächft die darauf angemwiefenen Zahlun⸗ 
gen, für das Predigerfeminarium und für das Lyceum in Mitten: 
berg, fo wie für die dortige Univerfitätsverwaltung beftritten werden. 
Der Ueberſchuß fliefft demnaͤchſt in die Univerfitätsfaffe nach Halle zur 
DBefoldung der dahin gegangenen Wittenberger Profefforen und zur 
Unterhaltung der gemeinfchaftlichen Univerfitätsinftitute. - Hiernach fols 
fen der Etat für die Verwaltung in Wittenberg, und der gemeins 
ſchaftliche Etat für die fombinirte Untverfität in Halle gefertigt, auf 
leßteren der Weberfchuß des erfteren in Einnahme, und die Witte“ 
berger Gehalte und die Koften der gemeinfchaftlichen Sinftitute in 7 
gabe gebracht werden, und fol in der Solge bei Gehaltsverleihr 
u. erbeſſerungen dee Lehrer an der kombinirten Untverficht, 
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auf Verdienſt gefehen werden, und zwiſchen Halliſchen und Witten: 
berger Drofeffoten darin- fein Unterfchted ſeyn, ſondern diefe mit jeiten 
gleihe Anfprüche haben.‘ .·· ua 

6. 9. Aus dem Fisco stipendiorum regiorum werden. 2000 Rtihir. 
and aus dem 'Fisco convictori 2400 Rthlr. jährlich zu dem Bonds 
des Predigerſeminarii im Wittenberg abgegeben, von der uͤbrigen Ein⸗ 
nahme diefer Fiscorum aber in der Regel unbemittelte Studirende: in 
Ball, in nöthigen Fällen aber auch defien bedürftige Seminariſten in 

ittenberg unterftäßt. Die BVertheilung diefer Benefizien geſchieht 
haibjährlih von der 2. Abtheilung des Miniftertt des Innern, den 
Stiftungen gendß , nachdem jedesmal vorher die Qualifilation der um 
Unterſtuͤtzung - bittenden Studenten von einer befonders hierzu verord: 
neten, aus einigen. Profefforen befiehenden Kommiſſion geprüft und 

- 

darüber autachtliche Anzeige erftattet worden. | 
6. 10. Der Fiscus stipendiorum academicorum wird nach) Bor: 

ſchrift der. darüber vorhandenen Stiftungen, jedoch dergeftaft vermwals 
tet, a) daß die auf der vereinigten Lniverfität von Halle und Witten: 
berg ſtudirenden Sımglinge, auch, in fo fern die Stiftungen es ge: 
ftatten, die in das Seminarium zu Wittenberg aufgenommenen Kan: 
didaten fuͤr quafifizirt zu den für Wittenberger Studenten geftifteten 
Benefizien geachtet werden, und b) die Kollatur derjenigen Benefizien, 
weiche zeither in Gemaͤßheit der Stiftung theils von dem akademi⸗ 
fehen Senat, theild von dem Rektor, entweder allein, oder mit Zuzie— 
bung einiger Profeſſoren in Wittenberg "vergeben wordeu, jetzt von 
Sechs Profefforen, die von Wittenberg nach Halle gegangen find, auss 
geübt wird, -und- nach Abgang eines derfelben hat das Deinifterkum 
ihnen jedesmal einen anderen ald Wittenberger Collator Stipendiorum 
zuzuordnen. Es haben jedoch die Kollatoren der Wittenberger Sti⸗ 
pendienfundation über Vertheilung der akademifchen Benefizien balbs 
jährige Anzeigen an das Miintftertum des Innern zu erftatten. 

. 11. Zu den Profefforen der Wittenberger Fundation gehört 
kuͤnftig jedesmal; fo wie für jest, Ein Profeffoe der Theologie, Ein 
Profeſſor der Rechte, Ein Fa Ba der Arzneiwifienfchaften und drei 
Profeſſoren der philoſophiſchen Fakultät. 

. 12. Aus dem Fisco bibliothecae werben zuvörderft die Beſol⸗ 
dungen beftritten, welche der Direfter und die Kuftoden der Biblio⸗ 
thek in Wittenberg zeither erhalten haben, die übrige Einnahme dies 
k Fisci aber dient zur Anfchaffung von Büchern für die vereinigte 

tbliothek in Hafle, wie bei $. 8: | 
813 on dem Fisco nosocomii werden 350 Rthlr. an bie 
Elinifche Anftalt in Halle, befonders zur Verpflegung kranker Studi: 
renden abgegeben. Der übrig bleibende Theil der Einnahme tft nad) 
Borfchrift der darüber vorhandenen Stiftungen zu verwenden. 
: 69.14 Zur Perception aus dem Fisco viduarum academicarum 
gelangen nur a) Diejenigen Wittwen, welche zeither aus diefem Fisco 
unterftügt worden find, b) die Wittwen berjentgen, von welchen dies 
fer Fiscus zeither flatutenmäßige Beiträge erhalten hat, und ce) die 
fünftigen Wittwen fämmtliher ordentlichen Profefforen der Witten⸗ 
berger Fundation, melde ebenfalls zu diefem Fisco die ſtatutenmaͤß igen 
Beiträge leiften. 

$. 15. Von dem jährlichen Zuſchuß von 3500 Rthlr., weichen 
bisher die Univerſitaͤt Wittenberg aus dem Steuer: Aerario empfans 
gen hat, find zuvörderft die auf diefe Gelder angewieſenen zeitherigen 

4, 
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Percipienten ferner zu befriedigen, fodann 1500 Rthir. an dag Predis 
gerfeminarium in Wittenberg und 150 Rchlr. an die Elinifche Anſtalt 
in Halle abzugeben, und von dem noch übrig bleibenden Theile diefer 
Einnahme undemittelte Studirende. zu unterflüßen, oder die Freitiſche 
zu vermehren. _ Be \ 

$. 16. Das der Univerfitat Wittenberg zeither zugeflandene Kol 
laturrecht verfchiedenen geiftliher Stellen wird fünftig von dem Di 
rektorio des Predigerfeminaris in Wittenberg ausgeübt. — Wir beaufs 
teagen Unſer Minifterium..des Innern, nad) obigen Beftimmungen das 
Meitere wegen diefer Vereinigung beider Univerfitäten zu verfügen. 

Berlin, den 12. April 1817, © E 
; ol ER SEE Eriedrih Wilhelm. 

11. Reſkript des Koͤnigl. Dintfterisk der geiftlichen, Unter⸗ 
richtss und Medizinals Angelegenheiten an den auffers 
ordeutlidhen Negierungs? enoilmärhtigten der Univer— 
s. ſttat zu Halle, betreffend die Auftiongs Ordnung - 
Re vom Jahre 1745. Bom 4 Dezember 1835, . . 

Das Miniftertum eröffnet Ew. ıc. auf Ihren am 10. Dezbr. pr. 
a, Über die Stellung des: dortigen Auktionskommiſſarius N. N. ers 
ftatteten Bericht, daß des‘ Könige: Mäjeſtaͤt durch die Allerhoͤchſte 
Kabinetsorder voni 4. v. M. zu gesehmigen geruhe haben, daß die 
ir die Univerſitaͤt in Halle ergangene Auftionsordnung vom YJahre 
745 (Anlage a.) fortdauernd als Spezialgeſetz In Sültigkeit- bleibe, 

und danach verfahten werden koͤnne. Die Stellung des Kommiſ— 
finder N. N. wird hiernach (8. 2.) als eine folche nicht zu betrach⸗ 
ten ſeyn, von den eine offizielle Notiz genommen werden kann, daher 
eine (ermuche Anftellung und Verpflichtung nicht erfolgt. 

erlin, den 4. Dezember, 1835. ' 
Miniftertum der geiftlichen, Unterrichts und Medtztnal Angelegenheiten. 

ne v. Altenſtein. 
— ..Anlage a J | - 
Revidirte auch allergnäbigf approbirte:und confirmirte Auctions⸗Ord⸗ 

‚nung bey der Königl. Preuff. Friedrichs Univerſitaͤt zu Halle, wor⸗ 
nach fo,.wohl der Auctionarius, als auch diejenigen, fo der 
Auction beymohnen, und entweder Bücher hinein geben, oder 
daraus erfauffen, ſich zu vichten haben. Vom Jahre 1746. 

Medien die meiſten Auctiones hauptfählih in Büchern beftehen, 
womit infonbecheit Profegsores und ‚Studiosi. umzugehen pflegen, und 
wenn fie fterben., deren, Erben ſelbige gemeiniglich wiederum zu Gelbe 
gi machen ſuchen; Als haben Se. Königliche Majeftät,  Unfer Aller 
gnädigfter Herr, hieſiger niverfitäe die Gnade gethan, und. derfelben 
nachgelaſſen eine Ordnung zu machen, nach welcher diefer Kauff. und 
Verkauff zu allarfeitigem_ Beftem : Fünfftig fih richten ſoll und muß. 
Diefe nun, wie ſie allerhoͤchſt und allergnädigft approbiret und .confiss 
miret worden if, beftebet in folgenden Punkten. 

1. ‚Der Auctionarius, menn er den gangen Tag von 8 bis 12 
und una ‚1 bia 6 Uhr bey der Auction zu thun hat, befommt täglich 
2 Rthlr., wohnet er abet der Auction .nur den ganken Tag 6 Stuns 
deu ‚bey, wie denn ſolches wenigftens gefchehen muß, fo bat.er nur 
4 Rthke. 12. Groſchen zu fordern; Wie ihme denn auch vor feine 
Bemuͤhung in Reponirung und Numerirung der Bücher, wenn er 
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auffer der. ordentlichen Auction ben gangen Tag, Vormittages von 8 
bis 12 und Machmittages von 1 bis 6 Uhr damit zubringt, täglich 
1 Kehle. zu entrichten iſt. Sollte es aber denenjenigen, welche Au- 
ctiones halten laffen wollen, nicht gefallen, die AuctionssGebähren 
vor erwehnter maſſen Tagemweife zu bezahlen, fo befommt der Auctio- 
narius von jeden Thaler 1 Groſchen, und wenn er die Eaffe führer, 
von jedem Thaler annoch 3 Pfennige, auffer was pro loco et Biblio- 
theca gegeben wird, wovon unten mit mehreren gedacht werden folk. 
Jedoch ftehet einem jedem Professor: frey, die Caſſe felbft, oder durch 
andere zu beforgen. u - 

. 2. Dem Auctionario ftehet frey, bey denen Auctionen einen 
Proclamatorem, welcher aber auf dieſe Auctiond; Ordnung verpflichtet 
eyn muß, zu halten, und bekommt derfelbe fo dann täglich 1 Rthlr. 

Falls aber der Eigenthümer derer zu verauctionirendeh Bücher und 
Sachen, entweder felbit, oder durch jemand anders bey der Auction 
das Geld einnehmen laͤſſet, fo bedarff es keines Proclamatoris, fondern 
es Ifeget dem Auctionario die -Proclamation allein ob, ohne deshalb 
ein mehreres als fein täglich ‚aflignirtes Quantum zu fordern. Wenn 
‚hingegen die Auctiones nicht Tagemweife ‚bezahlt werden, fondern von 
jedem Thaler, was in dem $. 1, gefeget ift, fo muß der Auctionarius, 
wenn er die Caſſe führet, und dafür 3 Pfennige befommt-, den vers 
‚pflichteten Proclamatorem ex proprüs bezahlen, und fich dieſerhalb 
mit ihm vergleichen. 
93 Wenn aber die hiefigen Professores, wie folches ſich oͤffters 
zuträget, entweder einen Theil ihrer Bücher, oder was fie fonften das 
‚von Hbrig haben, oder aber dererfelben Erben foldhe an den Meiftbies 
thenden verfauffen, fo bleibet denenfelbigen fo wohl, als derer übrigen 
Univerfitätebedienten Erben frey, folche Bücher und andre Sachen in 
ihren Käufern, durch wen und ‚wie fie wollen, verauctioniren zu 
laſſen, fremde, und andere hingegen follen gehalten feyn, bey denen 
‘son ihnen anzuftellenden Auctionen einen von den ordentlichen Auctio- 
närien zu gebrauchen. u | 

$. 4. Und meilen ein jeder, fo feine Bücher zu verkauffen ges 
‘denfet, feine eigene convenientz wiflen muß, wie er den Catalogum eins 
zurichten hat, alfo wird auch einem jeden folches alles fchlechterdings 
‚überlaffen, wen er dazu nehmen will, ohne disfalls an einem ordent⸗ 
lichen Auctionarium gebunden zu feyn. Jedoch it bey Berfertigung 
des Catalogi felbft zu merken: daß folher 1) paginiret, 2) die Buͤ⸗ 
cher von Anfang bis zu Ende des Catalogi in der Nummer in einem 
fortgezehlet, und nicht jedes Format («8 wäre denn, daß entiveder 
Bücher von Professoribus fehr fpäthe nachgebracht, oder-der Catalogus 
wegen Kürge der Zeit an unterfchledlihen Orten gedruckt werden 
muͤſte) fonderlich numeriret; 3) &elbige nach dem Format unterfchles 
den; 4) die Defecte, wenn folche dem Verfertiger, welcher fich darum 
befümmern foll, befannt find, notiretz 5) Jedes Buch ohne Verän: 
derung des Titels verftändli mit den vornehmiten Umftänden gemel: 
det, und 6) wo ein Buch in mehr als einem Bande beftehet, jeder 
Band ſonderlich numeriret werden folk. Hternächft hat der Auctio- 
narıus darnach zu fehen, ob die Catalogi, fo man ibm zum Drad übers 
giebt, hiernach eingerichtet, und mo er befindet, daß es nicht gefchehen, 
fondern ſolche mit titulis ambiguis vel nihil significantibus, nnd ans 
dern Schnigern angefüllee, tft er nicht fchuldig, dergleichen Catalogos 
anzunehmen, und zum Druck zu bringen, fondern foll den Catalogum 
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wieder zurück ‚geben, oder mag auf Begehren denſelben twieder von 
neuen verfertigen, wofuͤr ihm fen Gebühr, nehmlich von jedem Bor 
gen mit der Cicero Schrift compoess „gebeuet 1 Rthlr. billig gegeben 
wird. Es follen ihm auch die Bücher gefaubert, in guter Ordnung 
nach der Numer zugezeblet und übergeben werden. 

$. 5. Einem jeden, welcher Auctiones halten läffet, ftehet frey, 
feldften auf feine Koften einen locum zum auctioniren auszumachen, 
bey deffen Entftehung aber muß er mit dem Auctionario fich diefers 
halb Hefonders vergleichen, wenn dieſer den locum beforget. Auffer 
dem aber muß von allen und jeden Auctionen der Univerfitäts : Biblios 
thet vom Thaler 2 Dfennige, und wenn: Professores und Ynivers 
fitätss Bediente, oder deren Erben Auctiones halten, von jedem Tha⸗ 
le 1 Pfennig gegeben werden. 

$. 6. enn ihrer viele Theil an einer Auction haben, foll der 
Auctionarius jede Part Bücher zum Unterſcheid mit einem fonders 
lichen Buchflaben, oder Zeichen notiren, welches Zeichen, mo eine ‚neue 
Dart angehet, im Catalogo auch alfo mit dabey gedruckt feyn foll, 
damit ein jeder feine Bücher im Catalogo defto beffer finden koͤnne. 

$. 7. Jedwede Auction folf zum wenigften 14. Tage, ebe fie ans 
gehet, publice intimiret, und der Catalogus mwährender Zeit frey ohne 
Bezahlung distribuiret werden, doch alfo, daB auch ein gut Theil der- 
Eremplarien bis zur Auction für diejenigen, fo es begehrten, aufgehos 
ben werde, jedoch tft billig, daß bey ſtarcken Auctionen der Catalogus 
hezahlet werde. Es muß aber dem ohngeachtet von allen und jeden 
Auctionen denen Professoribus Ordinarıis, wie auch Syndico und 
Secretario jedem ein Eremplar von dem Catalogo, er mag verkfauffet 
werden, oder nicht, von denenjenigen, fo Auctiones halten, gratis durch 
den Auctionarium zugefchicket werden: \ . 

. 8. Der Auctionarius foll alle Tage, fo fange die Auction 
voähret, frühe in Tabula publica anfchlagen, auf welchem Blatt, und’ ' 
Bey weicher Numer des Gatalogi jeden Tag angefangen wird, damit 
jedweder fih darnach zu richten wifle, und jedesmahl zu beftimmter 
Zeit, und fobald nur 20 Perſohnen in loco auctionis vorhanden, die 
Auction anfahen, die Bücher nach) der Ordnung, wie fie im Catalogo 
ſtehen, laut, und vernehmlich proclamiren, hernad, aber, (ed wäre 
denn, daß er fremde Bücher felbft, oder vor jemand anders ex auc- 
tione erftehen wolte, in welhem Fall fein Geboth fo gut als eines 
andern) fich des Bietens enthalten, fondern, was darauf gebothen 
wird, gleichfalls laut proclamiren, und folches, fo es vonnöthen, zum 
andern oder dritten mahl, ohne viele unnoͤthige Weitläuffttgfeit votes 
derhohlen, N lange, bis niemand weiter bieten will, fo foll er das 
letzte Seboth zu dreyen mahlen repetiren, und ein wenig inne halten, - 
ehe er niederfchläget, und damit ein Zeichen giebt, daß fein weiter: 
—8 gelte, ſondern derjenige das Buch erſtanden, der das letzte 
gebothen. 

$. 9. Mit dem Bieten auf die Buͤcher ſoll hinfuͤhro folgende 
proportion in acht genommen werden; daß wenn entweder der Au- 
ctionarius ein Buch z. E. vor einen Thaler anfänglich ausgebothen, 
bernach jedesmahl. nicht weniger als 1 Srofchen, und fo es vor 12 Gros. 
fchen gebothen, 6 Pfennige, fo es vor 6 Grofchen oder weniger, nicht 
geringer als 3 Pfennige darüber gebothen werde. Oder fo ein Buch 
anfänglich auf Eeinen gewiſſen Preiß gefeget, fondern durch Bieten, 
und Leberbiethen auf gedachte, oder höhere pretia gefliegen, alsdenn 
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leiche proportion observiret werde. Ein mehreres aber zu bieten, 
iR niemand gewehret. 

$. 10. Gleichwie derjenige, der ein mehreres, als der vorige bies 
ten will, nicht..nöthig hat zu warten, bis das vorige pretium 3 mahl 
repetitet, alfo foll der Auctionarius, fo bald er hoͤret, daß ein andes 
rer ein mehreres bietet, folches alfobald, ohne fernere Benennung des 
vorigen proclamiren. , et 

$. 11. Der Auctionarius iſt aufbig, jedweden, wer es begehret, 
die Bücher zu zeigen, damit fie fehen koͤnnen, ob fie complet oder 
defect feyn ıc. Doc foll ihm niemand untern proclamiren, mit Bes 
gehren, die Bücher, fo er noch nicht proclamiret hat, vorzuzeigen, 
interpellivren. Er: fol auch, wo er einen defect vermerfet, felbigen 
Öffentlich anzeigen. _ Im übrigen muß ein jeder felbft zufehen; r 
demnach in loco auctionis in einem ſchon erſtandenen Buche einen 
defect verſpuͤhret, und erweiſet, bekommt fein Geld wieder zuruͤck. 
Nach dieſem aber, wenn er das Buch einmahl ex loeo auetionis ge⸗ 
bracht, wird ihm kein defect passiret. 

6. 12. Wenn ihrer 2 oder mehrere auf ein Buch efnerley bieten, 
muß folche®, was in duplo gebothen, gleichfalls proclamiret werden, 
und darff der Auctionarius, alle Disputationes unter den Licitatoribus zu 
verhäten, alsdenn nicht zufchlagen, fondern, wenn niemand darüber 
bietet, bleibt es bei dem pretio penultimo. _ 

$. 13. Wenn unmiffend des Autionarii, ihrer 2 einerley gebos 
then, oder folches vorgeben, und alle beyde das Buch bezahlen wollen, 
foll es nicht angenommen, noch einige praetendirte priorität, oder Ans 
fehen der Perfohn gelten, fondern das Buch, wo es der eine dem 
andern nicht gutiwillig cediren will, noch einmahl  proclamiret, oder 
das lebte Geboth ohne eines wiederhohlet werden. 

$. 14. Niemand foll zum erfien mahl auf ein Buch bieten, bis 
daffelbe Buch völlig proclamiret und in die Höhe gezeiger ift. 

$. 15. Wenn jemand ein Buch zu fehen begehret, foll er es nicht 
weiter geben, noch aus feinen Händen laffen, dag man nicht wiſſe, 
bey wen man das Bud, fuchen folle, auch felbiges, ehe die Reihe an 
diefes Buch fommt, dem Auctionario wieder einhändigen, damit er 
nicht aufgehalten werde. Item, wer ein Bud, nachdem es procla- 
miret iſt, befiehet, foll es, fo bald niedergefchlagen, ungeachtet er es felbft 
erftanden, dem Äuctionarıo gleich wieder zuftellen, weicher es fo dann 
dem Protocollisten, der das Geld einnimmt, üÜberantwortet, der es fo 
lange bey fich behält, bis daß es bezahlet. 

$. 16. Jedes Buch foll alsbald nad) dem Miederfchlagen baar 
bezahfet werden, und iſt der Auctionarius nicht ſchuldig, jemanden, 
ob er gleich von guten‘ Credit, oder mit ihm befannt, gu borgen, weil 
ſolches nur die Auction weitläufftig und verdrießlich machet. 2) Dans 
nenhero diefer modus zu observiren, daß untern proclamiren des fols 
genden Buches allwege das vorige bezahlet werde, wenn diefes nicht 
gefchtehet, if der Auctionarius nicht ſchuldig, weiter fortzufahren. 

‚17. Wer ein Bud, in auctione erftanden, tft fchuldig, ſelbiges 
zu bezahlen, würde ſich aber jemand finden, -der das lebte pretium 
auf ein Bud, gebothen, hernach aber fich nicht gemeldet, fondern das 
von gefchlichen, und dem Auctionario das Bud; übern Halſe gelaflen, 
der foll, wo er deſſen überzeiget, bey dem Magistratu Academico bes 
Langet , oder in Tabula publica mit Nahmen erinnert, und gemahnet 
verde 
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18. Es fol niemand dem Auctianario Bücher aufguheben 
geben, er habe fie denn bezahlet,. und fell ihm fo dann ‚der Auctio- 
narius bigrüber einen Zettel ertheilen, welchen der Bothe, der das Buch 
obhohlet, wiederbringet und vorzeiget. Wer dieſes nisht observirgt, 
fondern dem Auctionario Bücher. abfordert, unter dem praetext, .als 
babe er fie ihm aufzuheben gegeben, foll damit nicht. gehoͤret werden. 
Auch foll nicht gelten, daß man dem Auctionario das Buch au ſtatt 
der Zahlung zum Pfande laffe, und feinen Namen barein fchreibe, 
fondern es foU Der possessor, der mit Willen des. Auctionarii ein Bud, 
fo nicht bezahlet, aufzuheben giebt, genugfame-Verjicherung thun, und 
es denfelben oder folgenden Tag abholen lallen. . .i. 20. 
- 919 Wenn ein Buch einmahl in den Catalogum: gefebet iſt, 
hat der Beſitzer nicht Macht, es wieder zurüd zu nehmen, oder ein 
anders an die Stelle ‚zu feßen; Auch darff es der Auctionarius nicht 
anffer der. Auction verfauffen, fondern foll alles würdlich verauctio⸗ 
niren, bey Straffe der restitution, und noch fo viel, ald.das Buch 
werth tft, dem Fisco academico, 
: 9.20. Was der Auctionarius durch eigene Schuld an Büchern 
verlieret, oder verderbet, ift er. fchuldig zu erfiatten. 

$. 21. Wer einmahl dem Auctionario feine Bücher übergeben, 
ift hernachmals nicht befugt, feines Gefallens unter denen Büchern zu 
ftöhren, oder felbige andern hervor zu geben. Maſſen niemanden zus 
gelaflen ſeyn foll, fic) zu dem Auctionario zu dringen, oder überzus 
fteigen, fondern, wer was zu fehen begehret, foll es fodern, und ſich 
es hervor geben lafien. Item, es foll der Auctionarius die Bücher 
zu befeben, nicht viele auf einmahl admittiren, 

22. Wer ein Buch in Commission vor einen andern erflans 
den, deflen Nahmen aber nicht gemeldet, fan den Auctionarium nicht 
an andere weifen, noch das Bud, wenn es jener nicht haben will, 
Bien onario übern Halſe laffen, fondern ift fchuldig, felbiges zu 
ezahlen. | 

$. 23. Der Auctionarius foll fein Buch ex auctione verbergen, 
oder jemanden nad) Haufe abfolgen laffen, fondern alles foll völlig 
in loco auctionis verbleiben. J 

$. 24. Auch ſoll niemanden erlaubet ſeyn, ob gleich die Bücher 
ihm zugehören, dem Auctienario befondere Lege: über diejenigen, die 
von der Univerfität publiciret, zu geben. 3. E. welche Zeit er auctio- 
niren, oder ferias machen, wenn er anfangen, oder aufhören, item, 
wenn er zufchlagen folle, und dergleichen. 

. 25. In Auctione hat einer fo viel Necht ald der andere, 
ohne Anfehen, Standes, Alters und Geſchlechts. Wannenhero Leute, 
fo nicht ftudiret, mit denen Gelehrten gleiches Recht genieilen, der 
Auction beyzumohnen. - 

. 526: Niemand foll fih unterftehen, dem Auctionario aus Eis‘ 
gennuß anzumuthen‘, die Bücher nicht völlig zu proclamiren, oder auf 
feine Licitation gleich zuzufchlagen, fondern es foll ein jeder gefchehen 
laſſen, was recht, und der Vernunfft ähnlich iſt. Bu 

. $ 27.. Die Licitatores  follen das pretium laut mit Venennung 
hieſiger befannten Münge, nehmlich Pfennige, Groſchen und Tha— 
fer,. nicht in Creutzern, Baben, Marien-Groſchen, Schillingen, Schrefr 
‚Eenbergern ꝛc. melden, alle confusion und Undeutlichkeit zu vermeiden. 
6.28. Der Auctionarius hat nicht Macht, zwifchen die Bücher, 

fo in den Catalogum gefeßet find, andere einzufchieben, und, dazwiſchen 
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zu verauetionfren, fondern die libri serius exhibiti, follen warten, bis 
der Catalogus zu Ende, und nicht anders, als loco appendicis, jebod 
alfo, daß felbige vorhero in Tabula publica angefchlagen worden, vers 
auctioniret werden, auch die Lniverfitäts: Bibliothek nach Inhalt des 

. 5. von felbigen fo wohl, ald von denen in Catalogum gebrachten 
üchern das Ihrige befommen. 

. 29. Ob wohl die Auctiones bey einer Univerſitaͤt vornehmlich 
aus Büchern beſtehen; So können doch mit gleicher Methode auch 
andere Dinge, 5. E. von Globis, und Mathematifchen, oder Musicali- 
ſchen Instramenten, Kunft: Stäfern, Schildereyen, Uhrwerken und als 
lerfey Mobilien mit dazu genommen, oder davon eine eigene Auction 
angeftellet werden. Doch daß diefe Dinge gleichfals dem gedruckten 
Catalogo einverleibet, und dem Auctionario vom Thaler 1 Gr. und 
dem Protocollisten 3 Pf. pro Labore gegeben, der LUniverfitäts : Dis 
bliothef aber loco Honorarii fo viel an Gelde, als bey den Büchern 
geſchicht, abgeflattet werde. 

6.30. In loco auctionis tft aller Zancd? und Tumult zu meiden; Auch 
foll ein jeder, und befonders der Auctionarius untern proclamiren fidy als 
les unanftändigen Scherzens, desgleichen übermäßigen Recowmendation, 
oder Censur der Bücher enthalten, und disfalls gang Neutral feyn. 

. 31. Niemand foll dem Auctionario oder Protocellisten ihren 
Catalogum oder Rechnung mitten unter der Auction, da fie ihn nicht 
entrathen koͤnnen, abborgen, noch fie mit andern Dingen verhindern, 
und verfäumen. 

$. 32. Der Auctionarius und Protocollist follen alle wege das 
legte pretium, darauf niedergefchlagen, richtig in Ihrem durchſchoſſenen 
Catalogo notiren, und fo bald ein Buch bezahlet, Das Zeichen (dedit) 

‚ dazufchreiben, alle Tage zu Kaufe zufammenrehnen, nnd summiren, 
auch denen Interessenten auf Begehren einen gefchriebenen Extract 
darvon zuftelln. 

$. 33. Es tft aber der Auctionarius nicht fehuldig, in loco au- 
etionis ohne einige respiration und genaue Weberrehhnung gleich im 
continenti Geld auszuzahlen, fondern es mag ein jedweder gegen Lief: 
ferung ‚des Reverses fein Geld bey ihm zu Haufe abfordern. Es 
wäre Eye baß der Eigenthümer felbften das Geld einnehmen Laffen wolle, 

alle, . 

ſ. Der Königlichen Univerfität zu Königsberg in Br. 

1. Nachricht über die Stiftung). 

Q Ilen 
1) Arnoldt’s Ausführliche und mit Urkunden verſehene Hiſtorie der Koͤnigs⸗ 

bergifchen Univerſitaͤt. 1746. Königsberg. 2 Bde. und Zuſaͤtze. 8 te. 

23) Alt und neues Preuffen, oder Preufiifche Hiſtorie, von M. Chriſtophor. 
) Hartknoch. 2. Thl. 1. Band. Kranker und Seipsig, 1684. Sol, 

„Die Univerfitäe Königsberg iſt errichtet im Sabre 1543 von 
‚ Albrecht, Markgrafen zu Brandenburg, erftem Aerao in Preuffen. ls 
Diefer war 1490 geboren, ein Enkel Albrecht Achill's, Sohn des 
Markgrafen Friedrich, Fürften von Anfpach, zweiten Sohns Albrecht 
Achill's, und wurde 1510 zum Kochmeifter der deutfchen Nitter in 

*) W. Dieerki a. a. O. ©: 3. 



Preuſſen erwaͤhlt. 1512, "alfo im 22. Lebensjahre, langte er mit 
einem prächtigen Gefolge in Preuffen an. Er verweigerte, wie fehte 
Vorgänger, nach dem Wunfche des Ordens, der von Polen unab⸗ 
hängig ſeyn wollte, dem Könige Siegismund von Polen den Lehns⸗ 
eid, worüber er mit Polen in einen langwierigen Krieg gerieth. Um 
Safe in Deutfchland zu finden, ging Markgraf Albrecht 1522- pers 
föntich zum Reichstage nach Nürnberg. Hier lernte er den berühms 
ten Theologen Andreas Ofiander aus Sunzenhaufen in Baiern, einen 
der erfien und bedeutendften Schüler Lurhers, Eennen, und kam 
durch ihn mit Spalatin und Luther felbft in Verbindung. Markgraf 
Albrecht nahm im Stillen die Lehren der Reformation an, und bes 
günftigte. heimlich deren. vafche Verbreitung in Preuffen, da er oͤfr 
fentlich, aus politifhen Gründen, noch nicht übertrat. Es kam ihm 
naͤmlich zunaͤchſt darauf an, des Ordens los, und weltlicher Herrſcher 
von Preuſſen zu werden, wozu er Polens, das ſtreng katholiſch war 
und blieb, bedurfte. Sein Plan gelang; 1525 verfähnte er fich mit 
feinem Oheim (Mutter Bruder), König Stegiemund, und erhielt 
von diefem Preuffen als ein weltliches Herzogthum zu Lohn für fi 
and feine Nachkommen. Die feierliche Belehnung fand zu Krakau 
am 9. April 1525 fiat. Nun kam die Reformation auch den Auf 
fern Plänen des Markgrafen mefentlih zu Statten. Der Wider 
ftand, den unter andern Umftänden der Orden wohl geleifter hätte, 
verfchwand, da die meilten Ritter zur neuen Lehre übertraten und 
fich verheiratheten. Auch Marfgraf Albrecht vermählte fich mit: der 
dänischen Prinzefliin Dorothea, trat nun öffentlich zur lurherifchen 
Lehre über, nahm demnähft die Augsburgiiche Konfeſſion an, hob 
Stifte und Kidfter auf, und verwandte deren Einkünfte wefentlich 
zur Verbefferung der Schulen. Demgemäß errichtete er zunaͤchſt 
1541 zu Königsberg ein Päadagogium, d.h. ein Gymnaſium mit Vor⸗ 
bereitung zu den Untverfitätsitudien, durch Vorleſungen philefophts 
ſchen Inhalts in den oberen Klaffen, das bis zu 1619 beftand; bald 
nachher 1543 die Univerfität Königsberg ſelbſt. — Schon in diefem 
Jahre berief Markgraf Albrecht mehrere Profefforen zu der in Koͤ⸗ 
nigsberg zu errichtenden Univerfitär; die von ihm erlaffene Funda⸗ 
tionsurfunde felbft ifE vom 20. Sulius 1544. — Die Univerfität 
follte alle Rechte anderer LUniverfitäten haben; der Markgraf habe 
deshalb Einleitung getroffen, die gewöhnlichen Beftätigungen der Unis 
verfitäten zu erhalten; vorläufig werde er Lehrende und Lernende mitt 
eigener Macht gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte ſchuͤtzen. Es 
follten Lehrer der lateinifchen, auch der griehifhen und hebräifchen 
Sprache (weil diefe Sprachen die Quellen der Firchlichen Lehren ent: 
halten) angenommen, — alle Studien der theologifchen Wiffenfchafs 
ten follten gelehrt werden; desgleihen Philofophie, Mathematik, Kies 
chen⸗ und Civil Recht, und Medizin, damit nicht die Gelegenheit fehle - 

zur Erlernung irgend eines Theils der Disziplinen, welche in wohl 
eingerichteten Untverficäten vorgetragen werden, und das menfchliche 
Leben leiten oder fhmüffen. Auch auf die Sitten der Studirenden 

ſollten ihre Vorgefeßten wachen, denn von feinen andern Beweggrüns 
den fey der Markgraf, wie er gegen den Schluß fagt, zur Errichs 
tung der Lniverfität beftimmt worden, als daß er, nach Ermeffung 
der Liebe zu den Wiffenfchaften, die Anwohner diefer baltifchen Mee⸗ 
resufer zur wahren Erfenntnig Gottes und zur Einficht der Tugend 
binanführen wolle. — Die Univerfität Königsberg war, nach dem 
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a verauctionfeen, fondern bie libri serius exhibiti, follen warten, bis 
et Catalogus zu Ende, und nicht anders, als loco appendicis, jedoch 

alfo, daß felbige vorhero in Tabula publica angefchlagen worden, vers 
auctiontret werden, auch die Univerſitaͤts-Bibliothek nach Inhalt des 
S 5. von felbigen fo wohl, ald von denen in Catalogum gebrachten 

üchern das Ihrige bekommen. 
6. 29. Ob wohl die Auctiones bey einer Univerſitaͤt vornehmlich 

aus Büchern beftehens;s So können doch mit gleicher Methode auch 
andere Dinge, 5. E. von Globis, und Mathematifchen, oder Musicali- 
ſchen Instrumenten, Kunft: Stäfern, Schildereyen, Uhrwerken und als 
lerley Mobilien mit dazu genommen, oder davon eine eigene Auction 
angeftellet werden. Doc daß diefe Dinge gleichfals dem gedruckten 
Catalogo einverleibet, und dem Auctionario vom Thaler 1 Gr. und 
dem Protocollisten 3 Pf. pro Labore gegeben, der LUniverfitäts : Dis 
bliothek aber loco Honorarii fo viel an Gelde, als bey den Büchern 
geſchicht, abgeflattet werde. 

6.30. In loco auctionis tft aller Zand und Tumult zu meiden; Auch 
fol ein jeder, und befonders der Auctionarius untern proclamiren ſich als 
les unanftändigen Scherzens, desgleichen übermäßigen Recommendation, 
oder Censur der Bücher enthalten, und disfalls gang heutral feyn. 

. 31. Miemand foll dem Auctionario oder Protocollisten ihren 
Catalogum oder Rechnung mitten unter der Auction, da fie ihn nicht 
entrathen koͤnnen, abborgen, noch fie mit andern Dingen verhindern, 
und verfäumen. 

. 32. Der Auctionarius und Protocollist follen ale wege das 
legte pretium, darauf niedergefhlagen, richtig in ihrem durchſchoſſenen 
Catalogo notiren, und fo bald ein Buch bezahlet, das Zeichen ( dedit) 

‚ dazufchreiben, alle Tage zu Haufe zufammenrechnen, nnd summiren, 
auch denen Interessenten auf Begehren einen gefchriebenen Extract 
darvon guftelln. 

$. Es ift aber der Auctionarius nicht ſchuldig, in loco au- 
cetionis ohne einige respiration und genaue Weberrehnung gleich im 
continenti Geld auszuzahlen, fondern es mag ein jediweder gegen Liefs 
ferung bes Reverse fein Geld bey ihm zu Haufe abfordeen. Es 
wäre Fr baßı ber Eigenthümer felöften das Geld einnehmen laſſen wolle, 

alle, . 

f. Der Königlichen Univerfität zu Königsberg in Pr. 

1. Nachricht über die Stiftung *). 

Quellen 
D) Arnoldt's Ausführliche und mit Urkunden verfehene Hiftorie der Koͤnigs⸗ 

bergifchen dee 1746, Königsberg. 2 Ge no. äbe. 8 3 ufäße. 8. 
2) Alt und neues Preufien, oder Preuflifche Hiftorie, von M. Chriſtophor. 
) Hartknoch. 2. TH, 1. Band. Franka und Beipyig, 1684, Sol, b 

„Die Univerſitaͤt Königsberg iſt errichtet im Jahre 1543 von 
Albrecht, Markgrafen zu Brandenburg, erſtem Herzog in Preuffen. 
Diefer war 1490 geboren, ein Enkel Albrecht Achill's, Sohn des 
Markgrafen Sriedrich, Kürften von Anſpach, zweiten Sohnes Albrecht 
Achill's, und wurde 1510 zum Kochmeifter der deutfchen Nitter in 

) W. Dieterici a. a. O. ©. 3. 

“ 



Preuſſen erwaͤhlt. 1512, "alfo ir 22. Lebensjahre, langte erwit 
einem prächtigen Gefolge in Preuffen an. Er verweigerte, wie ſeine 
Vorgänger, nach dem Wunfche des Ordens, ber von Polen unabs 
haͤngig ſeyn wollte, dem Könige Siegismund von Polen den Lehns⸗ 
eid, worüber er mit Polen in einen langwierigen Krieg gerieth. Um 
Huͤlfe in Deutichland zu finden, ging Markgraf Albrecht 1522- pers 
föntih zum NReichstage nach Nürnberg. Hier lernte er den berühms 
ten Theologen Andreas Ofiander aus Gunzenhaufen in Baiern, einen 
der erſten und bedeutendften Schüler Lurhers, Eennen, und kam 
duch ihn mit Spalatin und Luther felbft in Verbindung. Markgraf 
Albrecht nahm im Stillen die Lehren der Reformation an, und bes 
günftigte. heimlich deren vafche Verbreitung in Preuffen, da er dft 
fentlih, aus politifchen Gründen, noch nicht übertrat. Es kam ihm 
nämlich zunächft darauf an, des Ordens los, und weltlicher Herrſcher 
von Dreuffen zu werben, wozu er Polens, das fireng katholiſch war 
und blieb, bedurfte. Bein Plan gelang; 1525 verföhnte er ſich mit 
feinem Oheim (Mutter Bruder), König Siegismund, und erhielt 
von diefem Preuffen als ein weltlihes Herzogthum zu Lehn für ſich 
und feine Nachkommen. Die feierlihe Belehnung fand zu Krakau 
am 9. Aprit 1525 flat. Nun Fam die Reformation auch den aͤuſ⸗ 
fern Plänen des Markgrafen weſentlich zu Statten. Der Wider 
fland, den unter andern Umftänden der Orden wohl geleiftet hätte, 
verſchwand, da die meiften Ritter zur neuen Lehre Übertraten und 
fich verheiratheten. Auch Markgraf Albrecht vermählte fich mit der 
dänifhen Prinzeſſin Dorothea, trat nun öffentlich zur lutheriſchen 
Lehre über, nahm demnähft die Augsburgiiche Konfeffion an, hob 
Stifte und Kiöfter auf, und verwandte deren Einkünfte weſentlich 
zur VBerbefferung der Schulen. Demgemäß errichtete er zunaͤchſt 
31541 zu Königsberg ein Paͤdagogium, d.h. ein Gymnaſium mit Vors 
bereitung zu den Untverfitätsitudien, durch Vorleſungen philofophts 
Shen Inhalts in den oberen Klaffen, das bis zu 1619 beftand; bald 
nachher 1543 die Univerſitaͤt Königsberg ſelbſt. — Schon in diefem 
Sjahre berief Markgraf Albrecht mehrere Profefloren zu der in Koͤ⸗ 
nigsberg zu errichtenden Univerfitätz die von ihm erlafiene Fundas 
tionsurfunde felbft iſt vom 20. Julius 1544. — Die Univerfität 
follte alle Rechte anderer Univerfitäten haben; der Markgraf habe 
deshalb Einleitung getroffen, die gewöhnlichen Beftätigungen der Unis 
verfitäten zu erhalten; vorläufig werde er Lehrende und Lernende mit 
eigener Macht gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte fchügen. Es 
follten Lehrer der Lateinifhen, auch der griechiſchen und hebraͤiſchen 
Sprache (weil diefe Sprachen die Quellen der Eirchlichen Lehren ent: 
halten) angenommen, — alle Studien der theofogifchen Wiffenfchafs 
ten follten gelehrt werben; desgleihen Pbilofophie, Mathematik, Kirs 
chens und Civil: Recht, und Medizin, damit nicht die Gelegenheit fehle 

‚ zur Erlernung irgend eines Theils der Disziplinen, weiche in wohl 
eingerichteten Yniverfitäten vorgetragen werden, und das menfchliche 
Leben leiten oder ſchmuͤkken. Auch auf die Sitten der Studirenden 

- follten ihre Vorgefeßten wachen, denn von feinen andern Beweggrüns 
den fey ber Markgraf, wie er gegen den Schluß fagt, zur Errichs 
tung der Univerſitaͤt beſtimmt worden, als daß er, nad Erwekkung 
der Liebe zu den Wiffenfchaften, die Anwohner diefer baltifchen Miees 
resufer zuc wahren Erkenntniß Gottes und zur Einfiht der Tugend 
binanführen wolle. — Die Univerfität Königsberg war, nach dem 
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Sainne des Stifter, von Anfang. an rein evangelifchz — denncd 
wuͤnſchte Markgraf Albrecht die Beſtaͤtigung deu Akademie durch ˖ den 
Mahl, damit diefelbe die Promotionen gültig vornehmen. Einne, Der 
Pabſt ließ auf den, vom erſten Rektor Sabinus deshalb an den Kar 
binal Petrus Bembus gerichtesen Brief antworten: daß er das Vor 
baben zwar. billige, da aber Preuffen unter dem Schutz des deutfchen 
Kaiſers ſtehe, ſo muͤſſe deſſen Beſtaͤtigung vorangeben. Dieſe blieb 
aus, wenn gleich die Univerſitaͤt, um ſolche zu vermitteln, ſich an Jo⸗ 
hann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg, wandte, und anfangs eine 
Beſtaͤtigung auch in der Art der Statuten von Sjena erfolgen follte, 
jedoch mit der Befchränfung, daß die Univerſitaͤt Promotionen in 
der theelogifchen Fakultaͤt nicht follte vornehmen: dürfen. Dagegen 
beflätigte König Siegiemund Auguſt von Polen, auf Anfuchen Her 
sog Albrechts, im Jahre 1560 die Univerfität Königsberg nach dem 
Mufter der zu Krakau in allen Beziehungen, uhd wird ihr nament 
lich das Promotionsrecht in allen Fakultäten ausdruͤcklich beigelegt. — 
Es ift wohl möglich, daß die von Warfaraf Albrecht, vielteicht nur 
gm Schein, in fpäteren Lebensjahren mehrfach gezeigte fchwanfende 

efianung in veligiöfer Beziehung, und die in Polen namentlich da 
durch entitandene Anficht, daß er vielleicht der römifchen Kirche wie 
der gewonnen werden könnte, die Ertheilung der Beſtaͤtigung der 
Univerfität bei Siegismund Auguft erlefchterte. Gewiß ift, dag Mark 
graf Albrecht ſchon feit 1551 mit feinem Nachbar, dem Bifchof Hofus, 
einem böchft eifrigen Katholiken, in ein freundfchaftliches Werhälmiß 
au treten bemüht mar, und diefer nach: dem Tode Oſianders 1552, 
der einer der erften Profeſſoren in Königsberg war, mitwirkte, daß 
Scalihins A561 von Marfgraf Albrecht nach Königsberg gerufen 
wurde, der, wenn er auch früher in Tübingen zu den vangeliihen 
übergetreten, doch wahrſcheinlich Jeſuit geblieben war; wie er denn 
auch fpäter, nachdem er den größefien Einfluß auf Markgraf Albredt 
erhalten, und ihn durch magifche und Fabbaliftifche Künfte eingeſchuͤch⸗ 
tert hatte, Öffentlich befannt machte, daß er den Markgrafen der far 
tholiſchen Kirche wieder geneigt gemacht habe. — Sealich ward, aus 
Preuſſen vertrieben, naher Domherr in Münfter, und ftarb 1574 
in Danzig. Schon vorher, 1568, farb Markgraf Albrecht, behat: 
send im evangelifchen Glauben, im 78ſten Lebensjahre.” 

2. Nachricht über die Fonds der Königsberger Univen 
fität, und wie folche verwendet werden. 

„Bei der erften Gründung der Univerſitaͤt ſetzte Markgraf Al 
brecht im Jahro 1544 für diefelbe 3000 Mark aus, mit der Beftim 
mung, daß die Profefforen, deren Anzahl im erſten Jahre nur 11 
wor, nad) eigener Vereinigung in diefe Summe fich theilen follten. 
Dies gab aber fo vielen Zwiefpalt, daß 1547 der Markgraf die Beſob 
dung auf refp. 200, 150, 70 und 60 Floren feſtſetzte. 1557 überließ 
er der Univerſitaͤt das Sur Thalheim bei Königsberg. Seine Nach⸗ 
folger haben verfchiedentlich Güter, Renten und Intraden aller Art 
der Univerfität uͤberlaſſen. . 

Nah dem Etat für die Verwaltungsperiode der Jahre 1834, 
1835 und 1836 hatte die Untverfirät eine Zotals Einnahme von 60912 
etl. 9 ſar. Zpf., wovon 57510 rel. baar aus der Staatskaſſe erfolgten. 
Der Etat für die Einnahme und Ausgabe pro 1835 fehließt überhaupt - 
mit der Summe von 61918 ril. ab. . 
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: De: Einnahinie ·daͤhrlich wen .:::".. ie MRS. ſee — 
Sefehe aus folgenden; Boften:.‘.: wette "r * „Pf 

1) Bom Grundeigentum; nnd; gwar : 2 fie, ge d 
a) an Grundzins von Zagmieten 44 el sg. Apfe. a 
‚han Wohnungsmiethe . ar 806 ı 20 . nein 

BL "gufämmen "Börhrfl. arsnäpf. 

2) Ziufen an audſtehenden Kapitalien 

3) an Getreide in natura, von einigen Koͤnigl. : i art 
Amen . . . . 3714 Sthfl. Roggen. u: 

4) Sebungen aus Koͤnigl. Kaſſen umd Zonde. PERF B 20 ⸗ = 
5) an Einnahme bei dem Aerarium Pauperum: . .. 82 s712 1 

6) aus Hebungen des afadbemifchen::®engts . «...: 64. 6 * — 
7) an. Ertrag und Nutzungen anderer fieiner 

Einnahme: Ducllen . 2 2 2 .eupa en, 2 — 23 J 8⸗ 
8) Ansgemein 2 2 nenne. MA 6; 

Summa der ER wie oben, Ana 

und 37143 Schfl. Ryggen. 1) 
Dieſe Einnahme wird vermender: 

1) zu Befoldungen det afabemifchen. Verwaltung 

Saft. Ro 25061. — for —pf. 
2) beägleichen der eebemithe

n BR * ii ' y 

a) der theol. Safuträr 
ISHN. 4756xt. . , "r —W .: 224 

b) der juriſt. 115 s 5 43095. . Eu DE SEE DENE SS EEE 
Oder med. 219 s 's 5908: °. "it nn 
d)der phil. 494 » 134505. 7... Ka 

zufammen . 987°"; 24 ir 

3. zu emunetaconn n.Reifes . 
ko N 2 oo . 0. 0. Ss. 2 1000 — 

A) an Penfionn . ; 1831 ' 47417605 
5) für das Konviftorium „. 2384 5 ⸗ 2845 s — 
6) fir die Inftitute u. Samm: 

lungen. » » — ⸗ 19724 — 1 —$ 

D7) zu Roggen: Bergätigung, 

nn wa 

à 13 fgr. Apf.pro Schft. — 1 ⸗ 1651 — ss —⸗ 

8) an Baufofien . — —⸗— s 1489 : 15 5 65 

9) zu Prämien für Studirende — 3 ⸗ 225, —ı — ⸗ 

10) an Königlichen Stipendien — 5 ⸗ 20 ss — — ⸗ 

11) zu akademiſchen Amts; Des 
bürfniffen -» — ⸗ ⸗ 5773235 As 

12) Ausgabe beim Aerarium 
Pauperum a Conto der 
Einnahme sub 5. . _ 3, ⸗ 82 125 — 

13) desgl. à Conto der Eins 
nahme sub 6, 14:48 GAs—ı — ⸗ 

14) desgl. fuͤr die Verwaltung 
des ehemals Melfonfchen 
kaufe md ⸗ 81 7: 35 

15) Sfnsgemein . - - — ⸗— s 538 :23;: 15 

Summa ber Ausgabe gleich der 
Einnahme .... 37144SChH. Roggen GLOIS EL — far. pf. 
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gleiche proportion observiret werde. Ein mehreres aber zu bieten, 
{ft niemand gewehret. 

$. 10. Gleichwie derjenige, der ein mehreres, als der vorige bies 
ten will, nicht noͤthig hat zu warten, bis das vorige pretium 3 mahl 
repetiret, alfo foll der Auctionarius, fo bald er böret‘, daß ein andes 
rer ein mehreres bietet, folches alfobald, ohne fernere Benennung des 
vorigen proclamiren. \ ln 

$. 11. Der Auctionarius ift fhuldig, fediweden, wer es begehret, 
die Bücher zu zeigen, damit fie fehen können, ob fie complet oder 
defect feyn 2. Doc fell ihm niemand untern proclamiren, mit Bes 
gehren, die Bücher, fo er noch nicht. proclamiret hat, vorzuzeigen; 
interpelliren. Er: fol auch, wo er einen defect vermerfet, felbigen 
Öffentlich anzeigen. _ Im übrigen muß ein jeder ſelbſt zufehen; r 
demnach in loco auctionis in einem ſchon erſtandenen Buche einen 
defect verſpuͤhret, und erweiſet, bekommt fein Geld wieder zuruͤck. 
Nach dieſem aber, wenn er das Bud, einmahl ex loco auctionis ges 
bracht, wird ihm fein defect passitet. 

$. 12. Wenn ihrer 2 oder mehrere auf ein Buch einerley bieten, 
muß foldhes, was in duplo gebothen, gleichfalls proclamiret werden, 
und darff der Auctionarius, alle Disputationes unter den Licitatoribus zu 
verhäten, alsdenn nicht zufchlagen, fondern, wenn niemand darüber 
bietet, bleibt es bei dem pretio penultimo. 

. 13. Wenn unmiffend des Autionarii, ihrer 2 einerley gebos 
then, oder foldhes vorgeben, und alle beyde das Buch bezahlen wollen, 
fol e8 nicht angenommen, noch einige praetendirte priorität, oder Ans 
fehen der Perfohn gelten, fondern das Buch, mo es der eine dem 
andern nicht gutiwillig cediren will, noch einmahl proclamiret, oder 
das lebte Geboth ohne eines wiederhohlet werden. 

$. 14. Niemand foll zum erſten mahl auf ein Buch bieten, bis 
daſſelbe Buch völlig proclamiret und in die Höhe gezeiget ift. 

$. 15. Wenn jemmd ein Buch zu fehen begehrer, foll er es nicht 
weiter geben, noch aus feinen Händen laffen, daß man nicht wiſſe, 
bey wen man das Bud, fuchen folle, auch felbiges, ehe die Reihe an 
diefes Buch kommt, dem Auctionario wieder einhändigen, damit er 
nicht aufgehalten werde. Item, wer ein Buch, nachdem es procla- 
miret iſt, befiehet, foll es, fo bald niedergefchlagen, ungeachtet er es felbft 
erfianden, dem Äuctionario gleich wieder zuftellen, weicher es fo dann 
dem Protocollisten, der das Geld einnimmt, überantwortet, der es fo 
lange bey fich behält, bis daß es bezahlet. 

$. 16. Sedes Buch foll alsbald nach dem Niederſchlagen baar 
bezahfet werden, und ift der Auctionarius nicht fehuldig, jemanden, 
ob er gleich von guten’ Credit, oder mit ihm befannt, zu borgen, weil 
folches nur die Auction weitläufftig und verdrießlich mache. 2) Danı 
nenhero diefer modus zu observiren, daß untern proclamiren des fol: 
genden Buches allwege das vorige bezahlet werde, wenn biefes nicht 
gefchtehet, tft der Auctionarius nicht fhuldig, weiter fortzufahren. 

$. 17. Wer ein Buch in auctione erftanden, tft ſchuldig, felbiges 
zu bezahlen, würde ſich aber jemand finden, -der das letzte pretiam 
auf ein Buch gebothen, hernach aber ſich nicht gemeldet, fondern das 
von gefhhlihen, und dem Auctionario das Bud, übern Halſe gelaflen, 
der foll, wo er deſſen überzeiget, bey dem Magistratu Academico bes 
lange, oder in Tabula publica mit Nahmen erinnert, und gemahnet 

en. 
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918 Es foll niemand dem Auckionario Bucher aufzuheben 
geben, er habe fie denn bezahlet, und fol ihm fo dann der Auctio- 
narius hierüber einen Zettel ertheilen, welchen der Bothe, der das Buch 
abhohlet, wiederbringet und vorzeiget. Wer dieſes nisht observiret, 
fondern dem Auctionario Bücher, abfordert, unter dem praetest, als 
babe er fie ihm aufzuheben gegeben, foll damit nicht. gehöret werden. 
Auch foll-nicht gelten, daß man dem Auctionario das Buch an ſtatt 
der Zahlung zum Pfande laffe, und feinen Namen darein fchreibe, 
ſondern es foll der possessor, der mit Willen des. Auctipnarii ein Bud, 
fo nicht bezahlet, aufzuheben giebt, genugfame Verſicherung thun, und 
es denfelben oder folgenden Tag abholen lalfn. . ..:  : 
- 19 Wenn ein Buch einmahl in den Catalogum: gefeßet iſt, 
hat der Befiger nicht Macht, es wieder zurüc zu nehmen, oder ein 
anders an die Stelle zu feßen; Auch darff es der Auctiomarius nicht 
auffer der. Auction verfauffen, fondern foll alles wuͤrcklich verauctios 
niren, bey Straffe der restitution, und noch fo viel, als das Bud) 
werth ‘tft, dem Fisco academico, en 
J . 20. Was der Auctionarius durch ‚eigene Schuld an Büchern 
verlieret, oder verderbet, iſt er fchuldig zu erftatfen. 

$. 21. Wer einmahl dem Auctionario feine Bücher uͤbergeben, 
iſt hernachmals nicht befugt, feines Gefallens unter denen Büchern zu 
Köhren, oder felbige andern hervor zu geben. Maſſen niemanden zu; 
gelaffen ſeyn foll, fic) zu dem Auctionario zu dringen, oder überzus 
fleigen, fondern, wer was zu fehen begehret, foll es fodern, und fich 
es hervor geben laſſen. Item, es foll der Auctionarius die Bücher 
zu befeben, nicht viele. auf einmahl admittiren. 

6. Wer ein Buch in Commission vor einen andern erflans 
den, defien Nahmen aber nicht gemeldet, fan den Auctionarium nicht 
an andere weifen, noch das Buch, wenn es jener nicht haben will, 
hin onario übern Halſe laſſen, fondern ift fchuldig, felbiges zu 
ezahlen. | 

$. 23. Der Auctionarius ſoll fein Buch ex auctione verborgen, 
oder jemanden nad) Haufe abfolgen laſſen, fondern alles foll vollig 
in loco auctionis verbleiben. en. 

$. 24. Auch foll niemanden erlaubet feun, ob ‚gleich die Bücher 
ihm zugehören, dem Auctionario befondere eBes über diejenigen, Die 
von der Univerfität publiciret, zu geben. 3. E. welche Zeit er auctio- 
niren, oder ferias machen, wenn er anfangen, oder aufhören, item, 
wenn er zufchlagen folle, und dergleichen. 

.25. In Auctione hat einer fo viel Necht ald der andere, 
ohne Anſehen, Standes, Alters und Geſchlechts. Wannenhero Leute, 
fo nicht ſtudiret, mit denen Gelehrten gleiches Hecht genieilen, der 
Auction beyzuwohnen. | 

. 9 26: Niemand foll ſich unterftehen, dem Auctionario aus Eis‘ 
gennug anzumuthen‘, die Bücher nicht völlig zu proclamiren, oder auf 
feine Licitation gleich zuzufchlagen, fondern es foll ein jeder gefchehen 
laflen, was recht, und der Vernunfft ähnlich if. 

..$ 27... Die Licitatores follen das pretium laut mit Venennung 
biefiger bekannten Münse, nehmlich Pfennige, Groſchen und Tha— 
‚ter, nicht. in Creutzern, Sagen, Marien:Srofhen, Schillingen, Schrefi 
£enbergern ıc. melden, alle confusion und Undeutlichfeit zu vermeiden. 
6238. Der Auctionarius hat nicht Macht, zwifchen die Bücher, 

fo in den Catalogum gefeget find, andere einzufchieben, und, dazwiſchen 
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zu verauctionicen, fondern die libri serius exhibiti, follen warten, bis 
der Catalogus zu Ende, und nicht anders ‚ als loco appendicis, jedoch 
alfo, daß felbige vorhero in Tabula publica angefchlagen worden, vers 
auctionfret werden, auch die Univerſitaͤts⸗Bibſiothek nach inhalt des 
& 5. von felbigen fo wohl, ald von denen in Gatalogum gebrachten 

üchern das Ihrige befommen. 
6. 29. Ob wohl die Auctiones bey einer Lntverfität vornehmlich 

aus Büchern beſtehen; So können doch mit gleicher Methode auch 
andere Dinge, z. E. von Globis, und Mathematifchen, oder Musicali- 
ſchen Instrumenten, Kunft: Stäfern, Schildereyen, Uhrwerken und als 
lerley Mobilien mit dazu genommen, oder davon eine eigene Auction 
angeftellet werden. Doc daß diefe Dinge gleichfals dem gedruckten 

, Catalogo einverleibet, und dem Auctionario vom Thaler 1 Sr. und 
dem Protocollisten 3 ‘Pf. pro Labore gegeben, der Lntverfitäts Bis 
bliothek aber loco Honorarũ fo viel an Gelde, als bey den Büchern 
gefchicht, abgeflattet werde. 

6.30. In loco auctionis {ft aller Zanct und Tumult zu meiden; Auch 
foll ein jeder, und befonders der Auctionarius untern proclamiren ſich als 
les unanftändigen Scherzens, desgleichen übermäßigen Recommendation, 
oder. Censur der Bücher enthalten, und disfalls gank heutral feyn. 

. 31. Niemand foll dem Auctionarıio oder Protocollisten ihren 
Catalogum oder Rechnung mitten unter der Auction, da fie ihn nicht 
entrathen koͤnnen, abborgen, noch fie mit andern Dingen verhindern, 
und verfäumen. 

$. 32. Der Auctionarius und Protocollist follen alle wege dag 
leßte pretium, darauf niedergefchlagen, richtig in ihrem ducchfchoffenen 
Catalogo notiren, und fo bald ein Buch bezahlet, das Zeichen ( dedit) 

‚ dazufchreiben, alle Tage zu Haufe zufammenrechnen, nnd summiren, 
auch denen Interessenten auf Begehren einen gefchriebenen Extract 
darvon zuftellen. 

$. 33. Es tft aber der Auctionarius nicht ſchuldig, in loco au- 
etionis ohne einige respiration und genaue Weberrehnung gleich im 
continenti Geld auszuzahlen, fondern es mag ein jedweder gegen Liefs 
ferung des Reverses fein Geld bey ihm zu Kaufe abfordern. Es 
wäre Sale baß ber Eigenthümer felbften das Geld einnehmen laſſen wolle. 

alle, . 

f. Der Königlichen Univerfität zu Königsberg in Pr. 

1. Nachricht über die Stiftung*). 

Q (len 
1) Arnoldt’s Ausführliche und mit Hefunden verfehene Hiftorte der Koͤnigs⸗ 

bergifchen Hniverfitdt. 1746. Königsberg. 2 Bde. und Zufäbe ufäbe. 8. 
2) Alt und neues PBreuffen, oder Preuſſiſche Hiftorie, von M. Chriſtophor. 
) Hartknoch. 2. Tbhl. 1. Band. Wrankfunt und Beipsig, 1684, Fol. ’ 

„Die Univerfität Königsberg iſt errichter im Sabre 1543 von 
. Albrecht, Markgrafen zu Brandenburg, erftem Herzog in Preuſſen. 
Dieſer war 1490 geboren, ein Enkel Albrecht Achill's, Sohn des 
Markgrafen Friedrich, Fuͤrſten von Anſpach, zweiten Sohns Albrecht 
Achill's, und wurde 1510 zum Hochmeiſter der deutſchen Ritter in 

*) W. Dieterki a. 0. O. ©. 3. 



Preuſſen erwaͤhlt. 1512, alſo im 22. Lebensjahre, langte er mie 
einem prächtigen Gefolge in Preuffen an. Er verweigerte, wie fehre 
Vorgänger, nach dem Wunfche des Ordens, der von Polen unabı 
hängig ſeyn wollte, dem Könige Stegismund von Polen den Lehnss 
eid, worüber er mit Polen in einen langwierigen Krieg gerierh. Um 
aälfe in Deutfchland zu finden, ging Markgraf Albrecht 1522 pers 
föntih zum Neichstage nach Nürnberg. Hier lernte er den berühms 
ten Theologen Andreas Dfiander aus Gunzenhaufen in Baiern, einen 
der erften und bedeutendftien Schüler Luthers, kennen, und kam 
durch ihn mit Spalatin und Luther felbft in Verbindung. Markgraf 
Albrecht nahm im Stillen die Lehren der Reformation an, und bei 
guͤnſtigte heimlich deren raſche Verbreitung in Preuffen, da er öfi 
fentlih, aus politifchen Gründen, noch nicht übertrat. Es kam ihm 
nämlich zunächft darauf an, des Ordens los, und weltlicher Herrfchee 
von Dreuffen zu werden, wozu et Polens, das ftreng Earholifch war 
und blieb, bedurfte. Sein Plan gelang; 1525 verfähnte er fih mit 
feinem Oheim (Mutter Bruder), König Stesismund, und erhielt 
von diefem Preuffen als ein weltiiches Herzogehum zu Lehn für fi 
und feine Nachkommen. Die feierliche Belehnung fand zu Krakau 
am 9. April 1525 flat. Nun kam die Reformation auch den dufs 
fern Plänen des Markgrafen wefentiih zu Statten. Der Wider 
ftand, den unter andern Umſtaͤnden der Orden wohl geleiſtet hätte, 
verfhwand, da die meiften Ritter zue neuen Lehre übertraten und 
fich verheiratheten. Auh Marfgraf Albrecht vermählte fih mit der 
dänifhen Prinzefiin Dorothea, trat nun sHffentlich zur Iutherifchen 
Lehre über, nahm demnädhft die Augsburgifche Konfeſſion an, hob 
Stifte und Kiöfter auf, und verwandte deren Einkünfte wefentlich 
zur DBerbefferung der Schulen. ‘Demgemäß errichtete er zunächft 
1541 zu Königsberg ein Padagogium, d.h. ein Gymnaſium mit Vor: 
bereitung zu den Univerfitätsftudien, durch Vorleſungen philsfophts 
Shen Inhalts in den oberen Klaffen, das bis zu 1619 beftand; bald 
nachher 1543 die Univerficät Königsberg ſelbſt. — Schon in diefem 
Sahre berief Markgraf Albrecht mehrere Profefforen zu der in Koͤ⸗ 
nigsberg zu errichtenden Lniverfitär; die von ihm erlaffene Fundas 
tionsurfunde felbft ift vom 20. Julius 1544. — Die Univerfität 
follte alle Rechte anderer Liniverfitäten haben; der Markgraf habe 
deshalb Einleitung getroffen, die gewöhnlichen Beftätigungen der Unis 
verfitäten zu erhalten; vorläufig werde er Lehrende und Lernende mit 
eigener Macht gegen jede Beeinträchtigung ihrer Nechte fhügen. Es 
follten Lehrer der lateinifchen, auch der griechifhen und hebräifchen 
Sprache (weil diefe Sprachen die Quellen der Eirchlichen Lehren ent: 
halten) angenommen, — alle Studien der theologifchen Wiffenfchafs 
ten follten gelehrt werden; desgleihen Philofophie, Mathematik, Kits 
chens und Civil⸗Recht, und Medizin, damit nicht die Gelegenheit fehle - 

‚ zue Erlernung irgend eines Theils der Disziplinen, welche in wohl 
eingerichteten Lniverfitäten vorgetragen werden, und das menfchliche 
Leben leiten oder fhmüften. Auch auf die Sitten der Studirenden 

ſollten ihre Vorgefeßten wachen, denn von feinen andern Beweggrüns 
den fey der Markgraf, wie er gegen den Schluß fagt, zur Errichs 
tung der Univerfität beftimmt worden, als dag er, nach Erwekkung 
der Liebe zu den Wiffenfchaften, die Anwohner dieſer baltifchen Mees 
resufer zur wahren Erkenntnis Gottes und zur Einfiht der Tugend 
binanführen wolle. — Die Univerſitaͤt Königsberg war, nach der 
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Sinne des Stifters, von Anfang an rein 'eunngelifhe — dennoch 
wuͤnſchte er Albrecht die Beſtaͤtigung des Akademie durch: den 
Madſt, damit diefelbe die Promotionen gültige vornehmen. ffune Der 
Pabſt ließ auf den, vom erften Rektor Sabinus deshalb an den Lars 
dinal Petrus Bembus gerichtesen Brief antworten: daß er das Vor⸗ 
haben zwar. billige, da aber Preuffen unter dem Schuß des deutfchen 
Kaiſers fiehe, ſo muͤſſe deſſen Beſtaͤtigung vorangeben.. Diefe.blieb 
aus, wenn gleich die. Univerſitaͤt, um ſolche zu vermitteln, ſich an Jo⸗ 
hann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg, wandte, und anfangs eine 
Beftatigung auch in.der Art der Staruten von Sjena erfolgen follte, 
jedoch mit der Beſchraͤnkung, daß die Univerfität Promotionen in 
der theologifchen Fakultät nicht follte ‚vornehmen: dürfen. Dagegen 
beflätigte König Siegismund Auguſt von Polen, auf Anfuchen Ders 
zog Albrechts, im Jahre 1560 die Umiverfität Königsberg nad) dem 
Mufter der zu Krakau in allen Beziehungen, uhd wird ihr nament 
lich das Promotionsrecht in .allen Fakultäten ausdruͤcklich beigelegt. — 
Es ift wohl möglich, daß die von Markgraf Albrecht, vielleicht nur 
um Schein, in fpäteren. Lebensjahren mehrfach gezeigte ſchwankende 
efinnung in veligiöfer Beziehung, und die in Polen namentlich da; 
durch entitandene Anficht, daß er vielleiht der römifchen Kirche mies 
der gewonnen werden fönnte, die Ertheilung ber Deftätigung der 
Univerfität bei Siegismund Auguſt erlefchterte. Gewiß tft, daß Marks 
graf Albrecht ſchon feit 1551 mit feinem Nachbar, dem Biſchof Hoſius, 
einem hoͤchſt eifrigen Katholifen, in ein freundfchaftliches Verhaͤitniß 
zu treten bemüht war, und diefer nach. dem Tode Dfianders 1552, 
der einer der erften Profeſſoren in Königsberg war, mitwirfte, daß 
Scalichius 1561 von Markgraf Albrecht nad Königsberg gerufen 
wurde, der, wenn er auch früher in Tübingen zu den Evangefifchen 
übergetreten, doch wahrfcheinlich Jeſuit geblieben war; wie er denn 
auch fpäter, nachdem er den größeften Einfluß auf Marfgraf Albrecht 
erhalten, und ihn durch magifche und Eabbaliftifche Künfte eingefchüchs 
tert hatte, Öffentlich befannt machte, daß er den Markgrafen der Eas 
thofifchen Kirche wieder geneigt gemacht habe. — Scalich ward, aus 
Preuſſen vertrieben, naher. Domherr in Münfter, und ftarb 1574 
in Danzig. Schon vorher, 1568, farb Markgraf Albrecht, behars 
send im evangelifhen Siauben, im 78ſten Lebensjahre,” 

2. Nachricht über die Fonds der Königsberger Univers 
fität, und wie ſolche verwendet werden. 

.*. „Bei der erften Gründung der Univerfität fegte Markgraf At: 
brecht im: jahre 1544 für diefelbe 3000 Mark aus, mit der Beftims 
mung, daß die Profefforen, deren Anzahl im erften Jahre nur 11 
war, nach eigener Bereinigung in diefe Summe fich theilen follten. 
Dies gab aber fo vielen Zwiefpalt, daß 1547 der Markgraf die Befol 
dung auf refp. 200, 150, 70 und 60 Floren .feftfegte. 1557 überließ 
er der Lniverfität das Gut Thalheim bei Königsberg. Seine Nach: 
folger haben verfchiedentlich Güter, Renten und Intraden aller Art 
der Univerfität uͤberlaſſen.“ | 

Nah dem Etat für die Verwaltungsperiode der Jahre 1834, 
1835 und 1836 hatte die Univerfirät eine Total: Einnahme von 60912 
el. 9 ſar. Zpf., wovon 57510 rtl. baar aus der Staatsfaffe erfolgten. 
Der Etat für die Einnahme und Ausgabe pro 1835 fchließt überhaupt 
mit der Summe von 61918 ct. ab, . 

d 
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6. Nahmeifung der jährlihen Unterhaltungskoften der - 
mit der Univerfität verbundenen, oder zw ihrer Bes 

nußung ftehenden Snftitute und Sammlungen, 
\ nach dem Etat pro 183%. 

% x 

Aus 
Benennung Univer⸗ Au⸗ ‚aus ueber⸗ 

Inſtitute und Samm- | fitdts- Kafen Eee dat 
st. - lungen. . Fonds 
5 N Thlr. ſgr. IThlr. ford Thle for. 4 Ihr. for, 

Ader botanifche Garten . . . | 2100| — | — 4 25|—| 2125| — 
2ſdas medizinifch-Elinifche Inſtitutſj 23008 — | -— II 40 — | 2340| — 
Zſdas chirurgifchsklinifche Inſtitut/ 2550| — | — — 18|— | 2468| — 
Adas theologische Seminar . „| 401 — I — |—-I — T—I 440 — 
5ldas philologifche Seminar . . | 400 — | — I—-| — I—] 400 — 
Gſdas pädagogiihe Seminar . . | 400 — | — I-| — |—| 400 — 
7j0a8 geburtspülfliche Poliklinitum| 100| — | — |—I — |—| 100) — 
sidie Königliche und Univerfitäts- 

Bibliothek ‘ ° 0 0 . 3590 — 165 — 85 — 3840 — 

Hldas anatomifche Theater. 1180| — I — —ã— — |— |] 1180| — 

11ldag zoologifche Mufeu . 00 — I — — — |—1 70 — 
12jdie afademifhe Wittwen=- und 

Waifen- Kaffe 
1393 Scheffel Roggen und 

13jda8 naturhiftorifche Seminar . 
14da8 hiftorifche Seminar . . . 
I5jdas Kabinet phnfifalifcher In—⸗ 

muff oo 2 0 nen. 
das Inſtitut für den Gefang . 
die- Diineralien= und Bernflein- 
Sammlung . » 2.2. «* 

19das polnifhe Seminar . . . 
20jdie Sammlung von Gypsabguͤſ⸗ 

fen und Kunftgegenftänden . 
21 das ‚mebipintfch » poliflintfche In⸗ 

1 u 0 0 0 ® ® ® » “ 

das Münzkabinet . . . . 
231das Hebammen = Lebrinftitut 
24lsu Ankäufen ꝛe. für die Inſti⸗ 

tute, insbefondere 
a) dem soologifhen Mufeum 3000 — I — — — ]— | 300) — 
b) der Bibliotbed . . . .| 200 — — I-] — |—| 200 — 
c) Miethe für Auditorien und 
"andere Unterflüßungen . | 6821 — I — I—I — |—| 682] — 

1394 Schfl. Roggen und banr in 
Summa 

| dazu 

überhaupt aus Bffentlichen Fonds 
1393 Schfi. Roggen . » 

Im. 1. | 35 



> 
2 Auffer ber oben aufgeführten Einnahme sub Io. 6, von rei. 
aus den Sebühren von Srumatritulationen ‚ welche zur Univerſitaͤts⸗ 
Eaffe flieffen, haben die einzelnen Fakultäten noch befondere Einkünfte 
aus eigenem Vermögen, ans den Gebühren für Snfkriptionen, Abs 
angszeugniffe und ‘Promotionen, weiche. unter die Mitgkieder der Fa⸗ 

Juſtaͤt nach der diesfälligen Obfervanz oder den deshalb erlaſſenen 
ee Beftimmungen vertheilt werden, Diefe Einkünfte betragen 
nämlich: 

4) bei: der theologiſchen Fakultät 
: a) für Inſkriptionen. 67rtl.— ſgr. —pf. 

b) für Abgangszeugniſſe 109 ı — —⸗ 
c)-für Promstionen „ Os — 1 — 5 

| zufammen 36rtl.— for. — pf. 
2) bei der juriftifchen Fakultaͤt 

ü a) an Zinfen ® “. . ‘ 22rtl. Aſgr. —pf. 

b) für Inſktriptionen. 91 —⸗ 
e) für Abgangszeagniſſe 69 — : —⸗ 

| L zufammen 130 ı 4 ss — s 
, 3) bei der mediziniſchen Fakultät — 
) für Inſkriptionen. 29. — for. —pf. 

b) für Abgangszeugnife 32 + —  — 5 
c) für Promotionen . 400 s — s — 5 

; zufammen 46 s—s — ; 
4) bet der philofophifchen Fakultaͤt | 

a) an Sinfen . » » . Ser. 15ſgr. —pf. 
b) für Inſkriptionen. 35 s — ⸗ — 1 
e) für Abgangszeugnife 5 s — 1 —⸗ 
d) für Promotionen „ 463- — 1 — 1 

zufammen 931: 15 s — s 

mithin überhaupt bei den vier Fakultäten 1759rt1. Ifgr. —pf. 
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3, Bümmarifhe Ueberfiht der immatrikulirten Stu 
direnden und.derjenigen Individuen, welche fonft zum 

Beſuch der BVorlefungen berechtigt find, für das 
. Sommers &emefter des Jahres 1837... ; 

Von Michaelis 1836 bis Oſtern 1837 find gewefen “1.4. .: 386 
Davon find abgegangen 2 ne nenne eine ei 62 

Es find demnach ‚geblleben - 0 0 ee en 0, in 2324 

Dazu find in diefem: Semeſter gelommen . . - - ie 0. 55 

Die Geſammtzahi der immatrikulirten Studirenden betraͤgt daher 379 

Die theologiſche Fakultät zaͤhitInlander 135 540 
rd sr Br u . Auslaͤnder 5 j10. 

Die juriftifche Fakultaͤt zähle: Inlaͤnder 62) a5. 
nn ü ' Ausländer : 2 | 64 

Die medizinische Fakultaͤt zähle: Inlaͤnder 60 " 
Auslaͤnder 5 65 

Die philoſophiſche Fakultaͤt zaͤhlt: Inlaͤnder 106 no 
‚ Ausländer 4 

: 379 

4. Nachricht über die eingehenden Honorariengelder. 

Die nachſtehende Zuſammenſtellung der Honorariengelder, welche 
waͤhrend der ſechs Semeſter, vom Sommer 1832 bis incl. Winter⸗ 
Semeſter 1838 für gehaltene Privatvorleſungen bei der Univerſitaͤt 
aufgefommen find, ergieht für die eben genannte Zeit eine Einnahme 
von überhaupt 22512 Rthlr. 15 Sgr., die Durchfchnittsfumme beirägt 
daher für. Ein Jahr 7504 Rthlr. 5 Sgr. Preuff. Kourant. 

Bon den oͤffentlichen Vorleſungen im Collegio Albertino, für 
weiche ein Honorar an die Profefforen nicht bezahlt wird, werden 
gemäß der Verfügung des Könige, Deinifterit der geiftlichen, Unter⸗ 
richts⸗ und Medizinals Angelegenheiten vom 6. Dftober 1832 von jes 
dem Studirenden, welcher diefelben Kefucht, 5 Sgr. unter dem Namen 
„, Auditorien s Selber” erhoben; eben fo von den Öffentlichen Vorlefuns 
gen derjenigen Profefforen, welche feit dem Jahre 1831 angeſtellt 
find, auch wenn jene in den Privatwohnungen diefer Profefforen ges 
halten werden, Nach einer durchichnittlichen Berechnung beträgt diefe 
Einnahme jährlih 177 Rthlr., welche zur Anfchaffung des Erfeuchs 
tungs⸗ und Brenns Materials, deögleichen zur Auſchaffung einer aka; 
demifchen Handbibliothek verwendet werden. j 
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5. Summarifhe Weberfiht von dem Perfonalbeftande 
der Lehrer und der Beamten bei der Univerfität. 

Fakultät = 
3 

= ER 
Perſonal⸗ kai SE — 

Bezeich nung. 5 z2| 8 B rkungen. 

2 2 zs28 
& = &*|8 

— 1144141 will! 

j © 

Al Bei den Iuflituts = Wenmten 
find üseralt and, Mejemigen 
SBrofefforen mitgeählt wers 
den, welche den &nflalten 
als Direftoren vorfiehen, 

b. d. afad. Inftitutenl— 

Summa | 71010126] 3150 [106 

sfchluffe 1833. 

—ã—a— 
—E .. 

6|Sprahm . 
Exereitienmeifter \ 
— u. Ünter- 
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6. Nachweiſung der jährlihen Unterhaltungskoſten der 
mit der Univerfität verbundenen, oder zu ihrer Bes 

nutzung fiehenden Snftitute und Sammlungen, 
2 nad dem Etat pro 183%. 

Benennung Aus 

Inſtitute und Samm- die anbern * nem Haupt en.” lungen. Zondg | Kaflen | Erwerbe | 

&| \ Thlr. far. 1 The. fort Thle for. I Thlr. fer. 

Uder botanifche Garten . . . | 2100 — | — —| 2125) — 
Adas medizinifch-Elinifche Inſtitutſ 2300| — | — —1 2340| — 
Idas chirurgiſch⸗kliniſche nftttut] 2450| — I — — | 2468| — 
Adas theologtiihe Seminar . „| 440 — | — —| 4401 — 
5jdag philologifche Seminar . . | 400 — | — —T 400) — 
bſdas nädagogifhe Seminar . . | 400 — | — —| 400 — 
21da8 geburtspülfliche Polikliniklum) 100) — | — —| 1001 — 
sidie Königliche und Univerfitäts- 

Bibliotbef ._. . . .. | 3590| — | 165 — 1 3840| — 
Hdas anatomifche Theater . 1180| — | — — | 1180| — 

Joſdie Sternwarte . » » .. 1170 — I — — I 1970| —., 
41jdag zoologifhe Mufeum . . I 700 — I — —| 70 — 
12)die afademifche MWittwen- und 

Waiſen⸗Kaſſe 
1393 Scheffel Roggen und] 1000| — | 72 — | 2509] — 

13[da8 naturhiftorifche Seminar . | 3501| — I — —] 350 — 
141da8 hifiorifche Seminar. . . | 30 — | — —! 150| — 

rt  15fda8 Kabinet phnfifallicher In⸗ 
- rumente. . 2.2.0.1 BI —| — —i 158 — 
16fdas Ir ſitut für die Kirchen⸗ 

mu if 3 0 0 . . ⸗ « 164 — — — 164 — 

171d08 Inſtitut für den Gefang.. | 1085| — | — —| 108| — 
18idte- Mineralien⸗ und Bernfein- . 

Sammlung . ». ....] 1 —]I — —]| 100) — 
19das polnifche Seminar . . . 50 — I — —I 50| — 
20idie Sammlung von Gypsabguͤſ⸗ ” 

fen und Kunftgegenfiänden . | 312 — | — —| 312] — 
21das medizinifch = poliflinifche In⸗ . 

MM 0... 2 0022: :1 30 — I — — J 2350| — 
22da8 Muͤnzkabinet .. . 4 © 50 — — — 50 — 

23008 Hebammen = Lehrinflitut . | 220 — | — —| 220). — 
243u Ankäufen sc. für die Inſti— 

tute, insbefondere 
a) dem goologifchen Mufeum | 300) — I — — | 300) — 
b) der Bibliothek . . . .| 2001 — | — —| 200) — 
e) Miethe für Auditorien und 
"andere Unterflüßungen 62 — I — —| .682| — 

1392 Schfl. Roggen und banr in 
Summa ® « ® e « v 

dazu 

uͤberhaupt aus Bffentlichen Fonds 
1397 Schfi. Roggen . . 
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Als Abtheilungen des theologifhen Seminars Finnen das homi⸗ 
fetifhe und das lithauifhe Seminar, bie aber befondere Einnahmen 
aus der Staatskaſſe nicht beziehen, angefehen werden. Das febtere, 
wie das polnifche Seminar, ift für diejenigen Studirenden der Theos 
logie beftimmt, deren Deutterfprache refp. die lithauiſche und polniſche 
it, und in diefen zu ihren Eünftigen SKanzelvorträgen eine größere 
Ausbildung erhalten follen. 

Die afademifche Profeſſoren-Wittwen- und Waifen  Berforgungss 
anftale Hat aus öffentlichen Kaffen eine Einnahme von 

1393 Scheffel Roggen und 1072 Rthlr. 
an jährlichen Beiträgen von den Mitgliedern gehen ein 896 s umb 
an Zinfen von ausftehenden Kapitalien, im Betrage 

von 13525 Rthlr, gehen ein. © oo 2... 54 5 

die Anſtalt hat alfo überhaupt eine Einnahme von . 2509 Rthlr. 

Bon diefer Einnahme werden verwendet: 
a) zu Penfionen für Wittwen und Kinder 

1393 Schfl. Roggen u. 1092 Rthlr. 
b) auf neu anzulegende Kapitaliin - x 2 0. .. 1334 ⸗ 
c) zu aufferordentlihen Ausaaden » 2 2 2. BB 5 

Ausgabe gleich der Einnahme 3393 Schfl. Roggen u. 2509 Rthlr. 
Zwar nicht direft zum Vortheil akademifcher Profefforenmwittwen, 

aber doch unter der Verwaltung der Univerfität, befteht 
1) Die von der Groebenſche⸗Schoͤnwieſeſche adliche 

Fräulein: und Wittwen: Stiftung. Abel Friedrih von der 
Groeben und deffen Ehefrau Marie Eupbrofine Dorothea, geborne 
Dorfen, widmeten nämlidy einen Theil ihres Vermögens, namentlid) 
das Gut Schönwiefe mit Pertinenzien, laut Urkunde d. d. Königs: 
berg, den 14. September 1756, mit der Beftimmung: daß der Rein: 
ertrag ſechs bedärftigen adlichen Wittwen und Sjungfrauen zu gleichen 
Theilen zu Gute fommen folle, unter welchen aber zuvoͤrderſt die 
weiblihen Defcendenten des Lieutenants von der Groeben,'nach diefen 
aber diejenigen, welche fonft zu der von der Sroebenfchen Familie ger 
ören, oder mit derfelben verwandt find, vor andern den Vorzug 
aben. Die Benefiziaten. behalten fo lange den Genuß, als fie leben 

und fich nicht verheirathen. Der afademifche Senat ernennt die Pers 
eipienten. Die Einnahme des Fonds befteht nach dem Etat pro 1835 
an Pacht und Zinfen von ausftehenden Kapitalien, vefp. SSL Rthlr. 
20 Spr. und 374 Rthlr. 24 Sgr.; nad Abzug der erforderlichen 
Verwaltungs s ıc. Koften bleiben zur Vertheilung an die fehs Stiftes 
damen 720 Rthlr., von denen mithin jede jährlich 120 Rthlr. ems 
pfängt. Zu den Verwaltungsfoften gehören die Honorarien für den 
Stipendien » Kurator, den Nendanten, den Kontrolleur, für jeden 
8 Rthlr. 30 Sgr.; für den Orator academicus, wegen der von {hm 
zu baltenden jährlichen Gedächtnißrede 10 Rthlr., und für die Mits 
glieder des afademifhen Senats znfammen 65 Rthlr. Ferner: 

2) Die Bohliusfhe Stiftung. Der Profeffor med. Dr. 
Bohlius beſtimmte in feinem Teftamente vom 30. Dezember 1782 ein 
Kapital von 6663 Rehlr., deſſen Zinfen fo lange gefammelt werden 
follten, bis davon eine Stelle im Haberbergfchen Stifte für Wittwen 
aus der Familie des Stifters und Königsberger Profefforen angefauft 
werden koͤnne. Durch die Allerhoͤchſte Kabinetsorder vom 30. Ja—⸗ 
nuar 1828 iſt angeordnet, daß bis zur Anfchaffung einer Stiftsftelle 



ſich Gelegenheit finde, 60 Rthlr. jährlich einer ſtiftungedraͤßig berechs 
tigten te oder Waiſe ‚gezahlte werben follen. Das Vermögen bes 
tragt jeßt 2551 Rthlr. 20 Sgr., die Zinfen 102 Kehle. 21 Sgr., von 
weichen 50 Rthlr. an eine Wittwe gezahlt, die übrigen 42 Rthlr. 
21 Sgr. fapitalifirt werden. | R 

9) Die Franffhe Stiftung Die verwittwete Hofgerichtss 
Raͤthin Regine Frank, geborne Wegner, legirte in ihrem Teſtamente 
vom Sabre 1720. 2000 Fl., mit der Beftimmung, daß die Zinfen der 
einen Hälfte einer bedürftigen Schloßprediger Wittwe, nach dem Vor⸗ 
fchlage des erften Hofpredigers an der Schloßkirche zu Königsberg, 
der andern Halfte einer armen Wittwe eines Profeffors der philofos 
phifhen Fakultät, welche der Neftor und Senat ermwählt, verliehen 
werden follen. Sollte jemand aus der Wegnerfhen Familie den 
geiftlihen Stand erwählen, oder Profeffor bei der Univerſitaͤt feyn, 
fo follen ihre Wittwen oder deren Töchter, als Wittwen von Predis 
gern oder Profefloren, vor Fremden den Vorzug baben. Das Kapis 
tal beträgt gegenwärtig 728 Rthlr. 10 Sgr., die Zinſen 33 Mthir. 
6 Sgr. Der Rektor empfängt davon 1 Rthlr. 15 Sgr., zwei Witts 
wen jede 15 Rthir. 7 Sgr. 6 Pf. | 

7. Nachricht Aber die Unterſtuͤtzungsfonds für dürftige 
und wärdige Studirende und die diesfälligen 

Privat: Stiftungen. 
Ä A, Die Königlichen Gtipendien. 
Nah der Pofition 10. der Ausgabe des Haupts Etats der Uni⸗ 

verfität find jährlich 2000 Rthlr. für Stipendien beſtimmt, welche 
nad, Maaßgabe des unter Abſchnitt XL. abgedruckten Reglements vom 
2, Februar 1817 vertheilt werden. oe. 

B. Das Univerfitäts » Renviktorium, u. 
Die Einnahme befteht in 2384 Schfl. Roggen, nad) breijähriger 

Fraktion 2412 Rthlr. an Werth, und 2845 Rthlr., und wird vers 
wendet: 
a) für 14 bis 20 Knaben auf den Gymnaſien zu Lyck und Raſten⸗ 

burg, die Portion höchftens zu 60 Rthlr. jährlich 840 Rthlr. 
b) zu Freitiſchen: 

dem Inſpektor der Sreltifhe © oo - 0 0 0. 96 5 
2) zu dem Diittagstifch der Studirenden 

2384 Schfl. Roggen und 1909 +; 

wie oben 2384 Schfl, Roggen und 2845 Rthir. 
Die sub B, litt. a..ausgeworfenen 840 Rthlr. waren bis zum 

Sabre 1821 zur Unterhaltung von 14 bis 20 Knaben im fogenannten 
Collegio Albertino beftimmt, werden aber gegenwärtig nach den das 
mals gemachten und durch die Allechöchfte Kabinetsorder vom 7. Nos 
vember 1821 genehmigten Verbefferungs sVorfchlägen zur Unterflüßung 
von eben fo vielen Gymnafiaften in Lyk und Naftenburg, melde aus 
dem polnifhen Theile der Provinz Oftpreuffen, mit Indegriff Li⸗ 
thauens, gebuͤrtig ſind, und ſich den Studien widmen, verwendet, mit 
der Maaßgabe, daß die Unterſtuͤtzung von dem Kuratorio der Univer⸗ 
ſitaͤt, nach den Vorſchlaͤgen des dort beſtehenden Vereins zur Unter⸗ 
ſtuͤtzung huͤlfsbeduͤrftiger Gymnaſiaſten und nach den bei dieſem Ve 
eine angenommenen Srundfägen, in Portionen von hoͤchſtens 60 Re’ 
bewilligt wird. 

[4 
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Was die sub B. litt. b, aufgeführten akademiſchen Zreitifche ber 
trifft, fo tft nach dem durch Allerhoͤchſte Kabinetsorder vom 12. Mat 
1835 genehmigten Regulativ Folgendes feftgefegt: — 

. „J. 1. Die Verleihungen geſchehen nur zweimal jährlich, im 
Monat Suni und Dezember. 

$. 2. Es können auf den Genuß des Königlichen Freitifches 
nur im Preuſſiſchen Staate geborne Studirende von evangelifcher 
Konfeffion Anſpruch machen, welche mit dem Zeugniß der Reife die 
Untverfität bezogen haben, und durch ein vorfchriftsmäßiges Armuths⸗ 
‚atteft ihre Dürftigkeie nachweifen. Ausnahmen davon können nur 
in feltenen Fällen bei ausgezeichneten Individuen, mit eingeholter Se; 
nehmtgung des vorgefeßten Univerfitätsfuratorii erfolgen. 

$. 3. Die Verleihungen gefchehen in der Regel auf zwei Sahre, 
unter der vorausgefeßten Bedingung eines gediegenen und nicht uns 
terbrochenen Fleiſſes in dem Befuche der Vorleſungen uud eines tas 
deifreien, fittlihen Benehmens. Jedoch kann diefer zweijährige Ge: 
nuß nur intra triennium bei den Theologen, Sjuriften und Kamera: 
(iften, und intra quadriennium academicum bei den Medizinern und 
Schulamts Befliffenen Statt finden. Die im 6. 7. aufgeführten 
Berechtigten find hiervon ausgenommen. 

. 4. Gleich beim Beginn der halbjährigen Vorlefungen werden 
die im Laufe der nächiten fehs Monate vom 1. Juli bid 31. Dezem: 
ber, und vom 1. Januar bis 30. Juni vafant werdenden Freitiſchſtel⸗ 
len mit den erlebigten. Stipendien öffentlich am ſchwarzen Brett auss 
geboten, und die dazu nothiwendigen Prüfungen, unter Beibringung 
der vorfcheiftsmäßigen Zeugniffe von Seiten der KRompetenten vers 
anlaſſt. Zu diefer Prüfung haben fich aber auch die fhon im Se 
nuffe des Sreitifches fich befindenden Studirenden zu geftellen. 

.5. Der Ausfall der mit den Kompetenten veranftalteten Pruͤ⸗ 
fung, mit Berüdfihtigung ihrer Armuth und ihres. Betragens auf 
der Univerfität, entfcheider bei der Vertheilung; doch giebt im Allges 
meinen den Maaßſtab für das Verhältnig bei der Theilnahme der 
einzelnen Safultäten der regulirte Numerus der bei den einzelnen 
wirklich aufgenommenen und ihre Studien in diefem Semefter in 
denſelben fortfegenden Studirenden. Es wird aber bei diefem Zah: 
Ienverhältniffe die gefammte Zahl der Studirenden der Fakultäten, 
Fi nicht blos die der mit dem Armuthszeugniffe verſehenen beruͤck— 
ichtigt. 

$.6. Die inzwifchen durch Krankheit auſſerhalb Königsberg 
:oder fonftige Abwefenheit, früheren, unvermutheten Abgang oder Tod 
nah den Bertheilungstermine erledigten Freitifchftelen vrrgiebt pros 
viforifh der Dekan der Fakultät, zu welcher der Fehlende gehört, bis 
zum nädften Vertheilungstermin. 

$. 7. An und für fi find zu dem Genuffe eines Königlichen 
Sreitifches der Scriba academicus, die drei Alumni Radziviliani und 
die Amanuenses der ordentlichen, bereits habilitirten Profefforen bes 
erst; die Lestern jedoch nur, wenn fie das Zeugniß der Reife 
eſitzen. 

Die $$. 2. und 7. erleiden nach der Allerhoͤchſten Kabinetsorder 
vom I2. Mai 1835 eine Abänderung, indem es darin wörtlich heißt: 

„Ich genehmige auf Ihren Antrag vom 27. v. M. den zus 
rüdgehenden Entwurf eines Reglements für die Verleihung der 
Sreitifche auf der Univerſitaͤt Königsberg, beftimme jedoch dabei, daß 

= 
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eine Dispenfation von ‚den in $. 2. bezeichneten Qualifikations⸗ 
bedingungen immer nur bei Nichtkonfurrenz vollftändig qualifizir⸗ 
ter Freitifchbeiverber, und nur binfichtlich der Bedingung der evans 
gelifchen Konfeſſion, nicht aber des Indigenats, der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Reife zum Univerfitätsftudio und der Beduͤrftigkeit zuläfiig 
feyn, und daß bie Bedingung des DBedürfniffeg auch bei den im 
$.7. bevorzugten Amanuenfen der Profefforen, neben der Bedingung 
des Indigenats und der Univerfitätsreife vorhanden ſeyn ſolle.“. 

Beftände aus Mehreinnahmen oder Minderausgaben, werden, 
da die Fonds des Konviktorii aus einer diesfälligen Stiftung des 
Markgrafen Albrecht herrühren, nicht an die Staatskaſſe abgeführt, 
fondern aus einem Sjahre in das andere übertragen, und für den 
Stiftungszweck verwendet. \ 

C. Privat» Stiftungen. 
1) Das Stipendium Behmianum, Es iſt geftiftet von Chriſtoph 

Behm, Gerichtsverwandten zu Königsberg, und feiner Gattin Anna, 
gebornen Grube, laut Urkunde vom 3. Juli 1620, duch weiche für 
zwei hülfsbedärftige Studtrende 5000 Marf oder 3333 Flor. 10 Sr. 
vermacht wurden. Die eine Hälfte..des Kapitals nur gebührt dem 
afademifchen Fonds, die andere Halfte fteht bei dem Magiitrat zu 
Königsberg. Das afademifche Stipendium foll einem tüchtigen und 
gelehrten Studirenden der Theologie Iutherifcher Religion ,- der nicht: 
unter 22 Jahren alt feyn darf, vergeben werden. Die Blutsfreunde. 
der Stifter und die Familie des Dr. Johann Behmer, des Peter 
Schönfeld, des Ehriftoph Grube, Friedrich Grube und Aegidi Grube, 
Friedrich Behm, Hans Fedaran, George Febelb follen vor Anderen 
den Vorzug haben. Sn Ermangelung derfelben koͤnnen andere quas 
lifizivte Königsbergfche, allenfalls Preuſſiſche, infonderheit folher ‘Das. 
ftoren Söhne zum Genuß gelangen. Der Kapitalfonds beträgt ges 
genwärtig 525 Rthlr. und die Zinfen 21 Rthir. 7 Sgr. 6 Pf., das 
Stipendium jährlich 20 Rthlr. 

2) Das Behro-Sverinianum iſt geftiftet von Friedrich Behr, 
dem eltern, Erbherrn auf Schlaf, und deflen Gattin Emerentia 
Benigna, gebornen von Schwerin, am 24. Sunt 1641. Die Stifter 
widmeten zu dem Zweck eines Stipendii für zwei Studirende eine 
Hypothek auf das nahe bei Königsberg gelegene Kölnische Gut Ros 
tenau, fo daß die eine Hälfte einem .Drofefforenfohne, die andere - 
einem gebornen Kurländer zufallen, die Kollation der erfiern der Unis 
verfität, der andern der Familie zufteben follte.e Das Gut wurde 
verfauft und der Fonds beträgt nunmehr 768 Rthlr. 10 Spur. Kas 
pital mit 33 Rthir. 9 Ser. 6 Pf. Zinfen. Davon erhalten der 
Rektor 6 Rthlr. und jeder der Stipendiaten Il Rehir. jährlich. Der 
Reſt wird zur Vermehrung des Fonds Eapitalifirt. 

Das Bergianum, vom Sekretaͤr Rötger zum Bergen und 
deſſen Ehefrau Margarethe Königifen für ein nothleidendes feines. 
Singenium mit 1000 $lor. geftiftet. Der Fonds beträgt gegenwärtig 
320 Rthlr. Kapital mit 5 Rthir A Ser. 6 Pf. Zinfen, wovon als 
Stipendium jährlih 3 Rthlr. gezahlt werden, und der Ueberreſt zur 
Berftärfung des Kapitals angelegt wird. 

4) Das Borkianum, Der Obermarſchall Hans Albrecht von 
Bork beftimmte 5000 Mark für fünf Knaben, welche tüchtige .in- 
genia zum Studiren haben, und zwar aus des Stifters Unterthanen 
und für Predigerföhne mit einem Genuß auf vier Jahre, und ders 
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geftaft, daß die Kollation der Univerſitaͤt und dem altſtaͤdtiſchen Ma⸗ 
giſtrat gemeinfchaftlih zuftehen follte. Später wurden die Antheile 
getheift. Die Univerfitäe verwaltet für fi 666 Rthlr. 60 Gr., des 
ren Zinfen unter drei Studirende zu gleichen Theilen vertheilt wer— 
den, das Uebrige des Fonds ift dem gedachten Magiftrat zugefallen. 
Sn Ermangelung folcher Individuen, welche auf den Borkſchen Güs 
tern geboren, werden die drei Stipendien nach dem Rezeß vom 7. Ja⸗ 
nuar 1628 an Söhne von Profefforen, dann an Kinder der Rechts; 
verwandten, oder ber Prediger aus Königsberg und endlih an ans 
dere Einzöglinge Eonferirt. Das Kapitalvermögen befteht gegenmärtig 
it 603 Rthlr. 10 Sgr. mit 28 Rthir. 9 Ser. 6 Pf. Zinfen, wovon 
zwei Stipendien zu 12 Rthle. vergeben werden, der Reſt zur Ver; 
ftärfung des Fonds fapitalifirt wird. . 

5) Das Buthenianum. Ioachim Buthentus widmete 200051. Poln. 
für zwei arme Pommerſche, insbefondere aus Stettin gebürtige Stus 
dirende,: damit fie die Kommunität genieffen Fünnten. Das Stipen: 
dium wird auf zwei Jahre verliehen; das Kapital des Fonds beträgt 
791 Rthlr. 20 Sgr., die zu den beiden Stipendien zu verwendende 
Summe ee 35 Rthlr. 20 Sgr., der ganze Zinfenbetrag tft 37 Rthlr. 

gr. 6 Pf. 
6) Das Canitzianum, Srau Helene Barbara von Kanig, ges 

borne von Kreutzen, fchenfte am 1. Mat 1688 die Sunme von 
2000 Fl., von deren Zinfen 5 Rthlr. dem Rektor und 5 Rthlr. einem 
Studirenden nach der Beftimmung des Professor juris primarius zus 
getheilt werden follen. Der Reſt wird unter die drei ordentlichen 
Mitglieder der Juriſtenfakultaͤt vertheiit. Der Fonds von 230 Rthlr. 
trägt gegenwärtig 10 Rthlr. 3 Ser. Zinfen, wovon der Rektor 5, 
ein armer Studirender 3 Rthlr. erhalten. Der Reft dient zur Vers 
mehrung des Fonds. 

7) Das Dreierianum. Chriftoph Dreier jun, Dr, theol, und 
Meofeffor,. widmete 1000 Fl. zu einem Stipendium auf drei Jahre 
Yür feiner Freunde Kinder, des Dr. Pauli, des Dr. Sepner, des Dr. 
Gruben, des Dr. Döfcher und des Dr. Hartmann, in der eben ges 
fagten Folge und dann von vorn wieder anfangend. Nach dem von 
der Regierung genehmigten Vergleih vom Jahre 1718, follen ſowohl 
weibliche als männliche Defrendenten, wenn fie Studia academica bes 
treiben, perzeptionsfähig feyn, und wenn ed an Sliedern der genanns 
ten Samilien weiter fehle, kann der im Genuß fich befindende Stis 
pendiat länger als drei Sabre im Genuß bleiben. Der Fond beiteht 
in 291 Rthlr. 20 Sgr. Kapital und 13 Rthlr. 1 Sgr. 3 Pf. Zins 
fen, von denen der Proreftor 2 Rthlr. Honorar jährlich erhält. 

8) Das Eichichtianum ift geftiftet von Albrecht von Eichicht 
mit 1000 Mark Poln. für etlihe arme Studirende, In&befondere 
aus der Familie des Stifters und der Dorothea von Wittmannsdorff, 
verehelichten von Fichicht, in fo fern fie der lutheriſchen Konfeſſion 
zugethan find. Don den 26 Rthlrn. 18 Ser. Zinfen des Fonds von 
5896 Rthlrn. 20 Ser. werden zwei Stipendien zu 12 Rthlrn. jedes 
vertheilt. 

9) Das Fahrenholdianum, Georg Fahrenhold, Buͤrgermeiſter 
in DOfterode, fchenfte am 21. März 1654 ein Kapital von 2000 Mark, 
deren Zinfen Gott liebende, ehrbare Stubdirende, ohne Unterſchied ber 
Fakultäten, drei Jahre binter einander genieffen folfen. Den Bors 
ng haben folche Studirende, welche aus Oſterode gebürtig find, und 

\ 
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insbeſondere Diitglieder der Familien Fahrenhold, Kurzfleifh und 
Sterlinger. en fih mehrere aus Ofterode auf der Univerfität, 
fo werden die Zinfen unter fie vertheilt. Sn Ermangelung Ddiefer 
Devorzugten fommen auch Preuffen zum Genuß, Der Rektor fol 
4 Fl. Poln. beziehen. Das Kapitalvermögen befteht in 425 Rthlr., 
mit 18 Rthlrn. 28 Ser. Zinfen. Davon erhält gegenwärtig der 
Rektor 2 Rthlr., der Stipendiat 15 Rthlr. 

10) Das Fehrianum Martha Sabina Fehrin, geborne Sch 
yerin, fegirte in ihrem Teftamente vom 20. November 1738 die 
Summe von 500 Rthien., deren Zinfen der Professor juris primarius 
einem Studirenden Eonferiren mag. Die Defcendenten der Stifs 
terin, in & fern fie bedärftig find, haben vor Allen den Vorzug, 
dann die Söhne des Tribunalsraths Dr. Sahmen, fo lange fie auf 
der "Untverfität ftudiren, dann Söhne der Profefforen, welche jura 
ftudiren. Bon dem Legat wurden jedoch nur 3 ausgezahlt, weil die 
Erben in ber legitima läbirt waren, und iſt der biesfällige Vergleich 
von Staats wegen unterm 5. Dftober 1739 beftätigt. ‘Der gegens 
mwärtige Fonds befteht in 250 Rthir. Kapital mie 11 NRthirn. 7 Ser. 
6 —* Zinſen, von denen der Rektor 4 Rthlr., der Stipendiat 6 Rthir. 
erhaͤlt. 

11) Das Finkianum,. Albrecht Fink zum Seewalde, Landrichter 
von Hohenſtein, legirte laut Urkunde vom 24. Juni 1562 die Summe 
von 5000 Mark oder 1111 Rthlr. 10 Ser. für die Nachkommen von 
des Stifters Geſchlecht und Geburt, welche Luft zum Studiren tras 
‚gen. Unter Vielen Eommen nur die drei älteften zum Genuß, unter 
zweien werden auch noch die Zinfen ganz vertheilt, Einer erhält nur 
die Hälfte, die andere Hälfte wird unter zwei Studirende aus Preufs 
fen vertheilt. Iſt Feiner aus der Familie vorhanden, fo werben die 
Zinfen unter vier aus Prenffen gebürtige Studirende vertheilt. Das 
Kapital beträgt 1335 Rthlr., der Zinfenertrag ift 62 Rthlr. 20 Sgr., 
von denen 61 Rthlr. zur Bertheilung kommen. 

12) Das Fischerianum primum, Der Kriegsrarh Fiſcher vers 
machte in feinem Teftamente vom 20. Sjanuar 1776, in Uebereinkunft 
mit feiner Gattin und Tochter, fein gefammtes in 18000 Nthie, be; 
ftehendes Vermögen zu einem &Stipendienfonds für. Studirende aller 
Fakultäten. Den afademifchen Senat feßte er zum Erben und Ads 
miniftrator ein und beftimmte, daß feine Wittwe nnd Tochter die 
Zinfen ad dies vitae genieflen follten. ‘Dem Senat widmete er, fo 
lange die Wittwe am Leben feyn würde, 50 Rthlr., nad) ihrem Tode 
aber 100 Rthlr. jährlich für die Adminiftration, wovon aber auch 
fammtlihe Adminiftrationsfoften beftritten werben follten. Bei Lebs 
zeiten der Wittwe follte diefe wegen der Unterbringung der Kapita⸗ 
lien durch einen felbfigewählten Stellvertreter Vorſchlaͤge machen koͤn⸗ 
nen, und ohne ihre Einwilligung keine Veränderung in den Fonds 
der Stiftung gemacht werden dürfen. Er beftimmte ferner, daß nad) 
dem Aufhören des Nießbrauchs der Witte, die Stipendien nach und 
nad) verliehen werden follten, dergeftalt, daß endlich vier Stipendien 
zu 200 Rthlr. jährlich Eonferire würden. Durch Nachtraͤge zum Tes 
ftamente vom 28. März; 1782 und 29. Oktober 1785 feßte er noch 
befonders feft, daß diefer Fonds mit Feinem andern akademifchen vers 
mifcht, fondern befonders verwaltet werden, und feine Wittwe 700 Rthir. 
jährlich erhalten folle, fo dag, wenn die Zinfen dafür nicht zureichen, 
das Fehlende aus dem Kapital zugefchoffen wurde; dieſes aber, vor 
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Anfang der Stipendienzahfungen, erft wieder auf feine urfprüngliche 
Höhe, wie es bei feinem Tode gewefen, zu bringen ſey. Der Vers 
fuft eines bedeutenden Kapitals von 6666 Rthlr. 60 Sr. und der 
deshalb noͤthige Zufhuß an die Wittwe, um die an fie jährlich zu 
ablende Summe von 700 Rthlr. voll zu machen, hat den beitimmten 
onds fehr verringert, und da die Stiftungskapitalien gehörig ſicher 

zu 5 pro Gent jeßt nicht untergebracht werden können, ein Einkom⸗ 
men von 900 Rthlr. daher für die etatsmäßigen Ausgaben nicht von 
18000 Rthir. zu: gewinnen ift, fo hat die Stiftung nach ihrer beabr 
fihtigten Ausdehnung noch nicht ins Leben treten können. Der Kapk 
talbetrag beläuft fich indeſſen gegenmwärtig auf 20534 Rthlr. mit 860 
Rthlr. 22 Ser. Zinfen. Davon werden verwendet: zu Adminiftrationg; 
Eoften 165 Rthlr., zur Erfüllung einer teftamentarifhen Dispofition 
der Wittwe, welche nach der Stiftung über 4 ihres Ususfructus dig; 
poniren fonnte, doch nur ad dies vitae des Legatars, 64 Rthlir. 17 Ser. 
6 Pf und zur Anlegung neuer Kapitalien 691 Rthlr. 4 Sgr. 6 Pf. 
Der Genuß der Stipendienftiftung ſteht alfo recht nahe bevor. 

13) Das Fischerianum alterum iſt geftified von M. Johann 
Gottlieb Fifher, Diakonus in Fifhhaufen, mittelft Teftaments vom 
11. Oktober 1777 de publ. den 26. März 1796 mit 660 Athir. 60 Gr. 
für 1) Söhne des Fifhhaufenfchen Diafonus, 2) der Fifhhaufenfchen 
Schulfollegen, 3) der Stadt: und Bürger : Kinder daſelbſt, wenn fie 
Theologie ftudiren auf drei oder fechs Jahre, wenn feine andere ders 
geftalt Berechtigte vorhanden find. Iſt gar Fein Percipient auf der 
Univerfität, fo kommen Schüler der erften Klaſſe, aus Fifchhaufen 
gebürtig, zur Perception, die fi) der Theologie widmen und auf den 
Spmnafien zu‘ Königsberg fich vorbereiten; naͤchſt diefen fodann kom⸗ 
men die beiden Schulfollegen zum Genuß, der aber von Stunde an 
aufhört, ſobald fich ein Kompetent aus Fifchhaufen meldet. Das Kas 
Bital, beträgt 490 Rthlr., die Zinfen belaufen ſich jährlich auf 21 Rthlr. 
y ar. 

14) Das Gerhard -Jansenianum. Der Bürgermeifter Gerhard 
Johanſen beftimmte in der Stiftungsurfunde wörtlich Folgendes: 
„Vors dritte einem ehrenwerthen hochverordneten, altftädtfchen Rath 
3000 F1. Poln. abzugeben, damit derſelbe folche ebenfalld entweder 
felbft auf dem Rathhauſe behalten, oder bei andern gewiffen Leuten 
auf Sintereffen 6 pro Kent beftätigen, und weil diefelben 3000 SI. 
das Jahr 180 Ft. Poln. tragen, davon jahrlich zu ewigen Zeiten 
dem Herrn Magnifico Rectori und fämmtlichen Herren Professoribus, 
darunter auch der Secundarius Alumnorum Inspector zu verftcehen, bei 
bee Löblichen Univerfität zu Königsberg einem jeden befonders alles 
wegen am Neujahrsabend zu einer Kanne Wein Einen Reichsthaler 
zu fchiffen, dann den üÜberbleibenden Neft von obgemeldeten 180 Ft. 
Intereſſen allewege mit ausdräcdlichem Konfens des altftädtifchen Herrn 
Pfarrers zweien norhdürftigen, doch zum Studiren tüchtigen Knaben 
jeden zur Hälfte etwas auf drei mach einander folgende Sjahre zu 
ihrem Aufwachs zuzueignen und zu verwenden.” Der Magiſtrat 
zahlt gegenwärtig jährlih 16 Rthlr. 20 Sgr., melde zu 25 Sgr. an 
20 Mitglieder, nämlich: 3 Profefforen der Theologie, 3 Profefforen 
der Jurisprudenz, 4 PDrofefforen der Medizin, 8 Profefforen der 
Dhitofophie, den Subinfpeftor und den Sekretär vertheilt werden. 
TR Kapitalvermögen diefer Stiftung beträgt gegenwärtig 333 Rthlr. 

ar. . 
⸗ 
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15) Das Groebenianum, Der Generals Lieutenant und Haupt⸗ 
mann der Aemter Dfterode und Hohenftein Friedrich v. d. Groeben 
beftimmte in der Urkunde d. d. Ofterode, den 8. April 1711 wörtlich 
Folgendes: „Als verordne biermit,. daß mit den Stipendiaten in 
Königsberg zu gewiffer Zeit, namlich 14 Tage vor Dftern und Mi⸗ 
chaelis zwei Examina in praesentia der beiden verordneten Herren 
Sinfpektoren, wofern es nothmwendige Berrichtungen nicht verhindern 
möchten, angeftellt werden follen. Zu dieſen ‚Examinibus beftinire 
von den obengedachten Stipendiengeldern 210 Fl., davon ein jeder 
Magnificus Rector der Königsbergfchen Univerfität alle halbe Jahr 
20 $1., die Herren Decani jurid. et philos. facultatis zulammen- 60 St. 
und Herr Professor eloquentiae 116 Fl. für ihre Bemühungen jährs 

‚lich befommen follen, wobei fie hiermit freundlich erfucht werden, 
mit allem Fleiß dahin zu fehen, daß folche Examina, maafen daraus 
einzig und allein gründlich geurtheilt werden fann, ob die Stipens 
diaten im Studiren zunehmen, oder das Geld unnäglid anwenden, 
nimmer unterlaffen, fondern unausbleiblich zu Werk gerichtet, auch 
allemal wie man einen Stipendiaten und deſſen Specimina, fo dess 
hatben aufzuheben, befunden, verfchrieben und annotiret werden mös 
gen, damit man von Zeit zu Zeit willen kann, ob der Stipendiat in 
den Wiffenfchaften zus oder abgenommen.” Diefe Zinfen von 33 Rthlr. 
10 Sgr. werden fo vertheilt, daß der Rektor 13 Rehir. 10 Ser., 
und die Defane der juriftifchen und philofophifhen Fakultaͤt jeder 
10 Rthlr. jährlich erhalten. 

16) Das Grundianum tft geftiftet vom M. Johann Grundiug, 
Diakonus im Kneiphof zu Königsberg, am 11. Auguft 1620 mit 
466 Rthlr. 60 Sgr., für feine Brüder und Gefreundete, vorzüglich 
aber für die Söhne der Kneiphöffchen Prediger, welche jenen nod) 
vorhergehen follen. Der Fonds befteht in 332 Rthlr. 15 Sgr. Kas 
pital, und von den Zinfen zu 14 Rthlr. 21 Sgr. erhält der Pros 
reftor 4 Rthlr., der Stipendiat 10 Rthlr. jährlich. 

17) ‘Das Hagianum. Eliſabeth Hagin, Tochter des Kneiphöfs 
[hen Rektors, widmete am 21. September 1620 für Studirende der 
Theologie tutherifcher Konfeffion, insbefondere für folche aus ihrer 
Familie, ein Kapital von 666 Rthlr. 60 Sr. Gegenmärtig befteht 
das Kapital in 591 Rthir. 20 Sgr. mit 26 Rthlr. 13 Ser. 6 'Df., 
edle Nektor 5 Rthir. 10 Sgr., der Stipendiat 19 Rthlr. jährs 

erhält. 
18) Das Hartmannianum. Die Fundationsurfunde vom 17. Seps 
tember 1763 beftimmte die Zinfen von 100 Rthlr. zu 6 pro Cent 
für die Rektoren der Univerfität. Der gegenwärtige Kapitalbetrag 
ift 60 Rthlr. und die Zinfen belaufen fs auf 2 Rthir. 21 Ser. 

19) Das Jesterianum, Erhard Ehriftian Sefter, Pfarrer vom 
Sackheim, fliftete dies Stipendium am 13. Mai 1751 und 25. Fes 
bruar 1756. Es beftand aus 2000 Rthlr., deren Zinfen an den afas 
demifchen Senat von den Eigenthuͤmern der hypothekariſch belafteten 
ſtaͤdtiſchen Srundftüffe gezahlte werden follen. Berechtigte zum Ges 
nuß find: die Enkel und männlichen Defcendenten des Stifters in li- 
nea recta, dergeftalt, daB fobald einer derfelben zu den studiis acade- 
micis tüchtig, er das ganze Quantum der 100 Rthlr. Zinfen genießt. 
Kommt aber nody Einer von feinen Enfeln hinzu, fo befommt jeder 
50 Rthlr.; kommt ein Dritter hinzu, fo erhält jeder ein Drittheil der 
Sinfen; ein Vierter fchließt den erften aus, wenn der legtere ſchon 

- 
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drei Jahre hindurch das Stipendium genoffen bat. Sind nur zwei 
oder drei ſolcher Defsendenten vorhanden, fo behält der Stipendiat 
den Genuß feiner Portion fo lange er nach Beendigung feiner Stus 
dien noch zu keinem Etabliffement gelangt ift. Zweitens fommen zur 
Derception des Stifter Brüder s oder Schmefter ; Enkel und Defcens 
enten; die Nachkommen der Frauen Schweſter oder des Bruders 

des Teftators. Wenn diefe fehlen, Eommen zum Genuß fremde Stu: 
dirende der Theologie, von denen jeder drei Jahre hindurch auch 
100 Athir. jährlich genteffen kann; bevorzugt find indeſſen dabei: 
die Predigerföhne von der Sackheimſchen Kirche, Söhne von Lands 
predigern, endlich Söhne der zur Sacheimfchen Kirche eingewidnies 
ten Bürger. Das Kapital des Fonds beträgt gegenwärtig 2075 Rthir. 
25 Sor., die Zinfen 102 Rthlr. 15 Ser. 

20) Das Knobelsdorfanum tft gegründet von Balthafar von 
Knobelsdorff im Jahre 1694 und befteht gegenwärtig aus 75 Rthlr. 
Kapital, deflen Zinfen 3 Rthlr. 7 Sgr. 6 Pf. betragen, von denen 
ein bedürftiger Studirender 3 Rthlr. jährlich empfän t. 

21) Das Koesianum, Chriftiane geborne vefin widmete im 
Jahre 1621 ein Kapital von 66 Rthlr. 60 Gr., deffen Fl ein 
armer Studirender auf Ein Jahr genieffen fol. Der Fonds von 
75 Rthir. trägt gegenwärtig 3 Rthle. 9 Sgr. Zinfen. 

22) ‘Das Kospothianum, urfprüngfich von 6000 Fl., tft geftiftet 
von Luife Charlotte von Kospoth zu einem adlichen und zwei bürgers 
lichen Stipendien, in der Art, daß die beiden leßtern nur die eine 
Hälfte erhalten, der adlihe Studirende die andere Hälfte empfängt. 
Den Borzug haben die Mitglieder der Familie des Quednaufchen 
Pfarrers Storbef und des Dr. Lepner. Einer der Stipendiaten 
tft jahrlih am Todestage der Stifterin, den 23. Juni, eine Gedaͤcht⸗ 
nißrede zu halten, verpflichtet. ‘Die Zinfen des Kapitals von 2021 Rıhir. 
20 Sgr., im Betrage von 89 Rthlr. 25 Sgr., werden jebt beftim: 
mungsmäßig alfo vertheilt, daß der Proreftor 20 Rthlr., der Pros 
feffor eloquentiae 13 Rthlr., der adlihe Stipendiat 26 Rthlr. 25 Sgr. 
und die beiden Bürgerlichen zufammen 26 Rthlr. 25 Sgr. erhalten. 

23) Das Kowalewskianum. Der Fonds beftand urfprünglich 
aus 1000 Rthlr., und ift geftiftet am 26. Dezember 1771 von der 
unverehelichten Ehriftine Katharine Kowalewski. Bevorzugt find die 
Nachkommen D der Stifterin Kowalewski, 2) die des Pfarrers 
Ehriftoph Gazali in Rhein, 3) die des Pfarrers Martin Gazali in 
Kiauten, 4) die des Dr. Theod. Pauli und des Bürgermeifters Thamm, 

‚5) endlich die Lepnerfchen Nachkommen. Die Nahe der Verwandt; 
Schaft entfcheidet, die Stipendiaten müffen aber Iutherifch feyn und 
in Königsberg ftudiren. Fehlt es an Stipendiaten, koͤnnen auch ‚uns 
verheirathete Frauenzimmer aus den Familten zum Genuß gelangen. 
Der Fonds von 1710 Rthlr. trägt 74 Rthlr. 7 Sgr. 6 Pf. Zinfen, 
welche in folgender Art vertheilt werden. Der Rektor erhält 2 Rthlr., 
der Kurator des Stipendii 4 Rthlr., der Stipendiat 47 Rthlr., für 
die alle drei Jahr zu haltende Rede find jährlid 9 Rthlr. und der 
Reſt zur Vermehrung des Fonds beftimmt. 

24) Das Koczikianum beträgt gegenwärtig 353 Rthlr. 10 Sgr. 
Kapital und ift von dem Rektor der alteften Pfarrſchule in Königs: 
berg, Friedrich Kocziky, für die Defcendenten aus feiner Familie ges 
fliftet, welhe 3 Jahre hintereinander im Genuß bleiben. Bon den 
14Rthir. 13 Sgr. 9 Pf. Zinfen erhält der Stipendiat jährlich 13 Rthlr. 
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25) Das Kreytzenianum ftiftete Johannes von Kreyken, Kam⸗ 
merherr auf Pehften, am 6. März 1708 mit 1111Rthir. Nach einem 
1721 getroffenen Vergleich vergiebt die Familie halbjährlich 10 Rthlr. 
an einen Studirenden, weil der Stifter vorbehalten hat, felbft Eints 
ges von den Intereſſen zu affigniren, welches auch feinen Nachkom⸗ 
men auf ein mäßiges Quantum zugeftanden iſt. Der Fonds tft bis 
auf 4096 Rthlr. 3 Sgr. 4Pf. Kapital angewachfen, welche 197 Rthlr. 

29 Sgr. Zinfen bringen. Stiftungsmäßig werden Ddiefe verwendet 
für den Rektor mit 18 Rthir, für zwei Stipendiaten zur Hälfte mit 
162 Rthlr. 17 Ser. 

26) Das Kurczinnianum ftiftete Maria Drigalsft, geborne Kurz 
czinna am 16. San. 1755 und 26. Aug. 1763 mit 1100. Rthie., und tft 
für Studirende aus ihrer Familte mit einem vierjährigen Genuß be: 
ftimmt. Syn Crmangelung von Samiliengliedern find auch andere dürf: 
tige und fleiffige Studirende nad) dem Ermeffen des akademifchen 
Senats berechtigt. Der Bonds ift jetzt auf 2761 Rthlr. 20 Ser. 
angewachſen und trägt 126 Rthlr. 17 Sgr. 3 Pf. Zinfen. Bon dies 
fen erhält der Rektor 8 Rthir., der Kurator des Stipendii 4 Rthlr. 
und der Stipendiat 103 Rthir. 2 Sgr. 3 Pf., der Reft von 114 Rthlr. 
geht zur Nefervefaffe. 

27) Das Kypkianum, Der Profeffor Georg Daniel Kypfe zu Koͤ⸗ 
nigsberg beftimmte in feinem Teftamente d. d. Königsberg, den 2. März 
1778, dag fein Vermögen fo lange afferoirt und vom afademifchen Se. 
nat verwaltet werden follte, bis es auf 50000 fl. oder noch höher an: 
gewachſen feyn würde; alsdann follten entweder bequem gelegene und 
brauchbare Häufer angefauft, und zu einer Stiftung eingerichtet wer⸗ 
den, in welchen Studirende unter der Aufficht eines afademifchen Dis 
zenten unentgeltlich beifammen wohnen könnten, oder es follte ein Ges 
bäude zu dieſem befondern Zweck errichtet werden. Der Anfauf eines 
Gebäudes wurde im Sahre 1797, als der Fonds auf 52000 fl. anges 
wachſen war, bewerfftelligt für den Kaufpreis von 6200 reir., und die 
innere zwecmäßige Einrihtung mit 2040 rtir. Die Einnahme des 
Fonds beträgt gegenwärtig 20 reir. vom Grundeigenthum, und 486 rtir. 
Zinfen von 12150 rtir. Kapital. Die Ausgaben dagegen. 

a) an Adminiftrationskoflen -  » 2 2 0. . 12 rtir. — for. 
b) den Stipendiaten zur Furun . . ... 10 ss —s 
c) an Abgaben von den Srundfiüffen . . .»'. 11 s 205 
d) an Baufoften und Feuerverfiherungsbeiträgen . 78 1 — 5 
e) zur Anfhaffung von Utenfilien . » o » .. 10; —s 
f) zur Kapitalifitun © © oe 0 0 0 0.00. 10 5 —; 
g) Insgemei . 13 + 105 

Summa der Ausgabe 506 rtir. — far. 
| 28) Das Lindstaedtianum, Agnes Barbara Lindftaedt, geb. Muͤl⸗ 
ler, vermachte in ihrem Teitament d. d. Königsberg, den 11. Mat 1740, 
de publ. den 6. Dftober 1752 zu einem Stipendio 6000 fl. in der Art, 
daß von 5000 fl. die im Teftament benannten Geſchwiſter und Frau 
Luife Regine, verw. Müller ad dies vitae Jahr um Jahr die Zinfen 
befommen follen. Nach dem Abdfterben der Schweftern und ber Bra: 
der und der Frau Müller haben deren Kinder den Genuß, und zwar 
Diejenigen, welche der afademifche Senat für würdig anerkennt. päs 
ter foll es ftets bei den Defcendenten der Geſchwiſter bleiben. Don 
den übrigen 1000 fl. foll der Senat jährlich 14 rtir. haben, das Uebrige 
als Honorar für die Verwaltung des Fonds gegeben‘ werben. Der 
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Fonds befteht in 2205 rtlr. Kapital mit 88 rtlr. 6 for. Binfen. Die 
Stipendiaten erhalten 71 rtir. 10 far. 

29) Das Lüneburgianum. Abraham David Lüneburg, Paftor zu 
Memel, widmete am 9. November 1741 zu einem Stipendio 333 rtfr. 
30 gr., deren Zinfen ein Studirender aus des Teftators Familie als 
Stipendium genießen foll, und zwar fo lange, bis ein anderes Mitglied 
ihn abloͤſſt. In Ermangelung von Söhnen aus der Familie können 
Söhne der Prediger zu Memel zum Genuß gelangen. Bon 272 rtir. 
15 for. Kapital gehen 12 rtir. 6 for. ein, und der Stipendiat erhält 
jährlich 10 rei. 2 for, der Rektor 1 rtfr. 10 for. 

30) Das Mathematicum Blaesingianum, Der Profeffor der Dias 
thematif David Blaeſing widmete am 3. Mai 1716 zu einem Stipens 
dio 1000 rtir., mit der weiteren Beflimmung, daß von den Zinfen 
einem Studirenden der Mathematik 30 rtir. jährlich auf vier jahre, 
6 rtir. 60 gr. dem Rektor gereicht und der Weberfhuß zu einem neuen 
Stipendium gefammelt werden follte. Das Kapital beträgt jegt 1078 rtir. 
10 ſgr., die Ainfen 43 rtir. 20 fgr., von denen der Stipendiat 30 rtir. ' 
erhält, 4 rtir. 19 far. 6 pf. jährlich Eapitalifirt werden. 

31) Das Mathematicum Blaesing. alterum. Es wurde aus den ges 
fammelten Ueberfchüffen des vorftehenden Stipendii gefammelt, und bat 
jest 485 rtir Kapital mit 22 rtir. 6 fgr. Zinfen. Der Stipendiat ers 
halt 21 rtie. 8 for. ‚ 

32) Das Oelmannianum, Die Stiftungsurfunde ift vom 25. April 
1727 und- der Fonds beträgt 2186 Rthlr. 20 Ser. mit 96 Rthfr. 
17 Sgr. 6 Pf. Zinfen. Davon erhalten der VProrektor 2 Rthlr. 
20 Ser. ; der Profeffor, welcher den Aktus abhält, 6 Rthlr. 20 Sgr.; 
das Konviftorium am 14. Juli 13 Rthlr. 10 Sgr.; der Stipendiat 
53 Rthlr.; eine Profefforen:Wittwe 8 Rthlr. und 10 Rthir. 12 Ser. 
6 Pf. werden fapitalifirt. 

33) Das Orlovianum primum. Der Dr. Orlovius beftimmte 
am 16. Mai 1776 ein Kapital von 1000 Ft. zur Verpflegung der 
im Collegio Albertino wohnenden franfen Erudirenden und 1000 Ft. 
und 300 Fl. zu Stipendien. Weber die erfte Stiftung fiehe No. 34.5 
für die Stipendien ift Folgendes angeordnet. „Die zweite: Hälfte 
a 1000 $t. erhält folgende Beftimmung. So lange der Herr Hofs 
rat) Samuel Stuazel am Leben ift, follen ihm die jährlichen Snters 
effen ausgezahlt werden. Nach dem Tode deffelben bilden die Zinfen 
ein Stipendium vorzüglich für bedürftige Studirende aus der Familie 
des Stifter. Das Stipendium wird ungetheilt auf drei Sahre 
verliehen an Mitglieder der Familie, 2 Sjahre an Fremde.” Der Fonds 
beläuft fi) gegenwärtig auf 560 Rthlr. mit 24 Rthir. 7 Sur. 6 Pf. 
Zinfen, von denen der Rektor 3 Rthlr. 10 Sgr., der Kurator des 
Stipendii 1 Rthlr. 20 Sgr., der Stipendiat 16 Rthlr. 22 Ser. 
6 Pf. erhalten. | 

34) Das Orlovianum alterum, conf. No. 33.; zur Verpflegung 
franfer Studirender im Collegio Albertino, Das Kapital beträgt 
925 Rthlr. mit 37 Rthlr. Zinfen, welche zu diefem Zweck verwendet 
werden. . 

35) Das Paetschianum iſt geftiftet vom Pfarrer Joh. Paul 
Maetfch in Kuntzen laut Teftament vom 2. Januar 1776, in welchem 
Folgendes angeordnet worden. „3000 FI. dem Königsbergfchen Stis 
pendienfollegto zur Errichtung und Regulirung eines Stipendit für 
rme PDräcentorenfühne aus Lithauen, welche fich den theologifchen 
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Studien widmen und fich Hierzu Hinfänglich qualifizieren. Der Genuß 
des Stipendit ijt auf drei Sjahre beſtimmt,“ Es gehen gegenwärtig 
von 1850 Rthlr. Kapital 74 Rthlr. Zinfen ein, von welchen der Stis 
pendiat 70 Rthlr. 20 Sgr. erhält. 

.36) Das Quandtianum majus, Der OÖberhofprediger Dr. Job, 
Jac. Quandt widmete 2000 Rthlr. zu einem Stipendium für Theo⸗ 
logen, welhe 3 Jahre im Genuß bleiben follen. Die Söhne der 
Iutherifchen Obers und Hof: Prediger, unter diefen die Enfel des Dr. 
Langhaufen find befonders bevorzugt. Der Fonds befteht in 4648 Rthlr. 
10 Sgr. mit 218’ Rehir. 28 Sgr. 6 Pf. Zinfen. Der Rektor ers 
‚hält davon 12 Rthlr., die vier Stipendlaten, à 477 Rthlr., 190 Rthlr. 
und der Refervefonds 16 Rthlr. 28 Sgr. 6 Pf. " 

37) Das Quandtianum minus. Bon demfelben Stifter wurden 
1110 Rthlr. gewidmet zu einem Stipendium für Theologen auf zwei 
jahre, ‚befonders für Söhne armer Dftpreuffifcher Prediger und 
Lithauifcher Prediger und Pracentoren. Won den Zinfen ded Ras 
pitald von 825 Rthlr., betragend 34 Rthlr. 20 Sgr. 3 Pf., erhält 
der Rektor 6 Rthlr. und fünf Stipendiaten jeder 5 Rthlr. 

38) Das Reimannianum. Dr. George Reimann, Hofgerichts⸗ 
rath und Official des Samländifhen Konfiftorit, vermachte am 13. No⸗ 
vernber 1556 ein Kapital von 2000 Rthlr., deren Zinfen an die bet 
den Alteften und gefchickteften Studirenden und naͤchſten aus der väs 
terlihen Verwandtfchaft des Stifters, in deren Ermangelung aber 
an zwei Profefforenföhne auf 5 Jahre zur Hälfte Eonferirt werden 
follen. Der Kapitalfonds beträgt 860 Rthlr. mit 41 Rthir. 9 Ser, 
Zinfen, von welchen die beiden Stipendiaten 35 Rthlr. genieffen. 

39) Das Reimerianum. Nah dem Teftament des Stifters 
vom 24. und de publ. den 29. Januar 1731 foll der Nießbrauch 
der einen Hälfte des Legats den Defcendenten ber zu Preuß. Holland 
verftorbenen Baͤkkerfrau Zerwich, gebornen Katharine Krakau, zukom⸗ 
men, und nach Erlöfhung aller männlichen und weiblichen Nachkong, 
men der Lniverfität zur Verwendung auf Stipendien. Die zweit 
Hälfte hat fogleich diefen Zweck erhalten, und zwar für Theologen 
und Suriften, das Stipendium je zu 60 Rthlr. jährlich. Bevorzugte 
find einige Familien, namentlich die Krafaufhe. Die Stipendien 
werden von der Lniverficät auf drei Jahre vergeben, und der Stis 
pendiat foll im legten Semefter ein specimen feiner Kenntniffe Oppo- 
nendo oder perorando ablegen. Die Einnahmen bes Fonds Seftehen 
in 228 Rthlr. Zinfen von 5183 Rthlr. 10 Ser. Kapital und 373 Rthlr. 
MWohnungsmiethe, zufammen 601 Rthlr. Die Ausgaben betragen: 
zue Unterhaltung der Srundftüffe 162 Rthir., an Verwaltungskoſten 
25 Rthlr., für die genannten Defcendenten 203 Rthlr., und zu Stk 
pendien gleichfalls 203 Rthlr., und der Reſt mit 8 Rthlr. fließe 
zum Reſervefonds. 

40) Das Rhodianum, Der Etatsminifter und Oberburggraf 
von Rhode legirte am 16. April 1781 Behufs_eines Stipendit für 
einen armen Studirenden, der fi der Philofophie und Jurisprudenz 
widmet, und fih durch Fleiß und ‚gute Führung auszeichnet, er fey 
adlichen oder birgerlichen Standes, jährlich 100 Rehir. Diefe 100 
Rıhir. gehören zu einem Kapital von 6000 Rthlr., welche ber Stif— 
ter ir 6 pro Eent hypothecirte. Die noch übrigen Zinfen von 
260 Rihlr. werden fo vertheilt, daß der Rektor und der Senior der 
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phffefe hifchen Fakultät jeder 100 Rthlr., ber Professor eloquentiae 
Rthlr. empfangen. | | 

- 41) Das Sabletzkianum. Der Kantor Sablepfi feute in feinem 
Teftamente vom 19. September 1825 ein Kapital von 500 Rthlr. zu 
einem Stipendio aus, welches Studirende der Theologie auf 2 bie 
3 Jahre, hauptfächlich aus der Familie des Teftators und feiner Ehe: 
frau, gebornen von Heuren, oder in deren Ermangelung Studirende 
der Theologie, aus Königsberg gebürtig, genieffen follen. Der Fonds 
defteht gegenwärtig in 625 Rthlr. Kapital und 25 Rthlr. Zinfen, von 
denen der Stipendiat 24 Rthlr. erhält. 

2) Das Scharfianum majus. Heinrich Scharf von Werth, 
widmete im Jahre 1665 ein Kapital von 10000 Rthlr. Von den 
Zinfen follen bis vier fludirende Defcendenten der Gebrüder Friedrich 
und Reinhold von Müllheim, vom 11. bis zum 18. Jahre jeder 100 
Rthlr. jährlich, auf Reifen aber und in der Fremde auch ein Mehres 
res, doch nicht über 400 Rthlr. jährlich, drei Jahre hindurch, mer 
aber den Militärdienft erwählt, ein für alle Mal 200 Rthir. zur 
Equipirung bekommen. Wenn die männliche Linie derer von Müll 
heim abginge, follen die Söhne des weiblichen Gefchlehts, und in 
deren Ermangelung andere Cinzöglinge guten Adels von der Kollas 
terallinie dazu gelangen. Die Adminiftration des Stipendienfonds 
follen die zwei aͤlteſten Mitglieder aus dem Müllheimfchen Perle 
männlicher, und nach defien Abgang weiblicher Linie in der Art fühs 
ren, daß fie dem afademifchen Senat jährlid Rechnung legen und 
ihn zu Rathe ziehen, auch demfelben dafür jährlich 33 Rthlr. 30 Gr. 
zahlen; wie denn aud) der Senat, wenn die weibliche Linie ausginge, 
das Stipendium adminiftriren, und davon fodann einigen adlichen 
Stipendiaten, etwa einem jeden 200 Rthlr. jährlich, drei Jahre hin: 
durch reichen fol. Das Vermögen des Fonds befteht gegenwärtig 
in 49105 Rthr. mit 2043 Rthlr. 6 Ser. Zinfen. Die Ausgaben be: 
fiehen: für Adminiftrationskoften 133 Rthlr. 10 Sgr., für vier Sti⸗ 
aa 400 Rthl. zufammen, zur Anlegung neuer Kapitalien 1467 

thir. 26 Sgr., zu aufferordentlichen Bedürfniffen 42 Rthlr. 
43) Das Scharfianum minus. Der Studiofus Hieronymus Scharf, 

1639 geftorben, widmete 388 Rthlr. SO Gr., von deren Zinfen nad) 
der von feinen Enfeln gemachten Dispofition 22 Rthlr. 20 Ser. 
einem Studirenden der Theologie, welcher bereits ein Specimen ab: 
gelegt, und zwar vorzugsweife von bed Stifterd Agnateu, und in des 
sen Ermangelung der Kneiphöffchen Prediger, dann der Profefloren 
und endlich der Kneiphöffchen Rektorens Söhne, auf drei Jahre von der 
Univerſitaͤt mit Zuziehung der etwa vorhandenen Scharfifchen Vers 
wandten Fonferirt werden follen. Das Kapital beträgt jetzt 631 Rthlr. 
20 Sgr. und bie Zinfen 27 Rthir. 24 Ser. 6 Pf. Der Rektor 
erhält davon 1 Rthlr. 5 Sgr. 8. Kae der Stipendiat 23 Rthlr. 
21 Sgr. 10 Pf. und der Reft mit 2 Rthlr. 27 Sgr. die Nefervefafle, 

44) Das Schimmelpfennigianum. Der Rath Johann Schim: 
melpfennig und feine Ehegattin Sophia, geborne Schwarz, widmeten 
im Sjahre 1652 von ihren auf dem Gute Allenau baftenden Geldern 
10000 Rthlr. zu milden Zweffen, worüber nad) ihrem Tode die Er; 
ben 1673 folgende Dispoſition machten, daB die fammtlihen, auf 
Allenau ftehenden 1222 Rthlr. 20 Sgr. dazu ausgeſetzt feyn, der 
nächfte und ältefte Anverwandte aber von feiner, oder in deren Er: 
mangelung von ihrer Seite das Stipendium jn der Art adminiftriren 
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fol, daß er in nöthigen Fällen den Rektor der Univerſitaͤt und deu 
Dekan der philofophifchen Fakultät zu Rathe ziehe. Es follen aber 
jederzeit vier Stipendiaten adlichen oder bürgerlichen Standes, befons 
ders von des Stifters und feiner Shegattin Freunden, gehalten und 
einem jeden 100 Rthlr. jährlich auf. 4 Sahre gereicht werden, und 
ein jeder Rektor der Univerfität, imgleichen der erwähnte Dekan 20 Rthlr. 
für die Auffiht befommen. Diefe 40 Rthlr. werden von dem Bes 
figer des Guts Allenau an die Univerfitätskaffe gezahlt. 

Das Schreiberianum. Nach dem Teftament des Regierungss 
raths Schreiber follen die Zinfen des fundirten Kapitals an. einen 
Studirenden, welcher am Sterbetage Kant’s, umwechſelnd eine: lateis 
nifche oder deutfche Nede hält, und an den Professor eloquentiae, zu 
35 und 15 Rthlr., gezahle werden. Der Studirende, welcher das 
Accessit bei den eingereichten Reden erhält, befommt 25 Rthlr. 
— beſteht in 2002 Rthlr. 15 Sgr. mit 80 Rthlr. 18 Sgr. 

. Zinfen. - | 
46) Das Schumannianum. Der Erzpriefter zu Raftenburg, Dr. 

Schumann, Tegirte in feinem Teftamente vom 22. Juli 1763 und 
Codizill vom 15. November 1770 ein Kapital von 4200 Fl. in der 
Abſicht 1) daß, wenn von feiner oder feiner Frauen Familie fich ges 
fchiekte Subjefte zum Studiren fanden, diefe vor allen Andern die 
Zinfen als Stipendium genieflen follten, 2) naͤchſtdem drei Studis 
tende der Theologie, welche aus Raſtenburg oder derfelben Didcefe 
gebärtig, und unter folchen vorzüglih die Söhne armer Prediger, 
Schullehrer und Präcentoren, vorzüglicher aber noch die, welche auf 
der Naftenburger Schule vorbereitet, auf zwei Jahre in den Genuß 
von 20 Rthlr. kommen. Das Kapital beträgt gegenwärtig 1360 Rthlr. 
25 Sgr., die Zinfen belaufen fih auf 59 Rthlr. 4 Sur. 6 Pf., von 
denen der Neftor und der Dekan der theof. Fakultät jeder 2 Rthlr. 
20 Sgr., der Kurator des Stipendis 2 Rthlr. 20 Ser. und die drei 
Stipendiaten zufammen zu gleichen Theilen 43 Rthir. erhalten. 6 Rthir. 
19 Ser. 6 Pf. werden jährlich Fapitalifirt. 

47) Das Steino -Heilsbergianum. Im Sahre 1625 legirte 
Georg vom Stein, ein Bürger im Kneiphof, und feine Ehegattin 
Anna, geborne Heilsberger, 333 Rthlr. 30 Gr., deren Zinfen ihren 
Verwandten auf feche Zaͤhre, und in deren Ermangelung anderen 
armen Studirenden, beſonders Soͤhnen von Profeſſoren, Schulrek⸗ 
toren und Predigern gereicht werden ſollten. Von den Zinſen des 
gegenwaͤrtigen Fonds der 160 Rthlr. 25 Sgr., betragend 7 Rthlr. 
5 — pr ‚ erhält der Rektor 1 Rthir. 15 Sgr., der Stipens 
diat, thlr. 

48) Das Stobbeanum. Dieſer Fonds iſt geſtiftet im Jahre 
1823 vom Pfarrer Kah in Zobinen mit 600 Rthlr. in Koͤnigsber⸗ 
ger Stadtobligationen; die Stiftung ſoll aber nicht eher ins Leben 
treten, als bis das Kapital auf 1000 Rthlr. angewachſen ſeyn wird. 
Von den Zinſen ſollen alsdann die Deſcendenten und Verwandten 
des Stifters auf der Univerſitaͤt, allenfalls auch auf dem Gymna— 
ſium unterſtuͤtzt werden, in Ermangelung derfelbeu ein Sohn armer 
Eitern aus Lotzen. Der Fonds ift jest 950 Rthlr. 

49) Das Straubeanum. Die Wittwe des Pfarrers Straube, 
Dorothea Sophia, geborne Simens, Iegirte am 2. Februar 1780. ein 
Kapital von 6000 Fl., von welchem die Zinfen, nach Abzug von 30 FI. 
für die .Adminifration, unter zwei Studirende, aus Preuffen gebürs 



660 | 

tig, auf 3 Jahre vercheilt werden follen. Die Studirenden aus ber 
Straubeſchen Familie, und unter diefen die Defcendenten des Nego⸗ 
tianten Zacharias Straube, follen bevorzugt feyn. In Ermangelung 
von Familiengliedern kommen Theologie Studirende zum Genuß. Das 
Kapitalvermögen ift 3201 Rthir. 20 Sgr.; und von den 135 Rthlr. 
47 Sgr. Zinfen erhalten die beiden Stipendiaten zufammen 111 Rthir. 
#7 — — der Reſervefonds 14 Rthlr. und zu Verwaltungskoſten 

thlr. 
50) Das Tettavianum. Der Oberrath und Kanzler oh. Dietr. 

von Tettau legirte 1682 die Summe von 1666 Rthir. 60 Gr., das 
mit von deren Zinfen der Professor juris primarius 20 Rthlr., der 
Rektor 20 Rthlr., der Professor eloquentiae, welcher jährlih am 
Tage vor Jchann zum Andenfen bdiefer Stiftung eine Rede hal— 
ten muß, theils für feine Mühe, theils zur Beftreitung der dabei 
vorfallenden Unkoften, 40 Rthir. erhalte. Die übrigen 20 Rthlr. 
folen an drei arme, aus Preuffen gebürtige Studirende auf 3 Jahre 
zur Anfchaffung von Büchern Eonferirt werden. 
S51)Das Tetzelio-Stephanianum ift von Maria Luife Tegel 
und Johann Albrecht Stephan mit 1300 Ft. Kapital, wechſelsweiſe 
für die Defcendenten aus der Teßels und Stephanfhen Familie, 
auf 2 Jahre geftiftet. Der Stipendiat tft perceptionsfähig, fo bald 
er das dreizehnte Lebensjahr angetreten hat, und iſt es nicht erfors 
derlich, daß er auf einer Univerſitaͤt ftudire, nur muß fein Einfoms 
men nicht über 100 Rthlr. betragen und er fedigen Standes feyn, 
auch feine eigene-Wirchfchaft haben. In Ermangelung der ermähns 
ten Defcendenten gelangen die des Profefford Dr. Friedrih Raben 
zum Genuß, fowehl ratione termini a quo ald ad quem, ebenfalls zwei 
Jahre hindurch. Sind auch foihe nit vorhanden, fo ift die Samilie 
berechtigt, einen Studirenden als Stipendiaten zu benennen, der zwei 
Jahre hindurch im Genuß bleibt. Der Perctpient erhält die Zinfen 
son 1000 Fl., die Zinfen der übrigen 300 FI. erhalten der Rektor 
und Kurator des Stipendiil. Im Fall die Familien der Stifter auss 
fterben, gelangt das Kollationgsrecht an den afademifchen Senat. Der 
gegenwärtige Kapitalfonds ift 3273 Rthlr., mit 14 Rthle. 16 Ser. 
6 Dr. Zinfen, von denen der Stipendiat 10 Rthlr. der Rektor 2 Rthle. 
und der Kurator des Stipendit 1 Rthlr. erhält, 1 Nthir. 4 Ser. 
6 Pf. zur Verbefferung des Stiftungsfonds beftimmt find. 

52) Das Thekio- Wegnerianum befteht aus zwei Stipendien, 
welche feit dem Jahre 1754 kombinirt worden find. Das Thekianum 
tft von der Wittwe des Daniel Thiele, gebornen Theke, im Jahre 
1602 geftiftet, dad Wegnerianum von dem afademifchen Senate, inds 
befondere dem Dr. Wegner. Das Kapitalvermögen belief fih ur⸗ 
fprünglih auf 580 Rthir. 78 Gr. 3 Pf. Die Hälfte der Intereſſen 
fol ein Memelfches Stadtfind, insbefondere aus der Thekefhen Far 
milie, die andere Hälfte Söhne Königsberger Profefforen beziehen, 
der Rektor von jedem Stipendiaten 5 Fl. befommen. on 395 Rthlr. 
gehen jege jährlich 17 Rthir. 13 Sgr. 6 Pf. ein, und jeder der beis 
den Stipendiaten erhält 6 Rthlr. und der Neftor 2 Rthlr. 24 or 

. 53) Das Thierianum, Der Hofrath und Hofgerichtsrath Dr. Chris 
ftian Thier feßte in feinem Teftament vom 22. Februar 1752 den akade⸗ 
miſchen Senat zu Königsberg und die dortigen Hofgerichts Advokaten 
als einen Komplerus zu feinen Erben ein, und verordnete, daß von 
dem Bermögen, 7000 Rthir. betragend, die Univerſitaͤt jährlich 50 Rthlr., 
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die Advokaten aber 300 Rthlr. erhalten foliten, jene 50 Rthfe.' aber 
unter den Rektor, den Stipendiens Kurator und die Stipendiaten 
zu gleihen Theilen vertheilt würden. Bei dem Tode des Stifters, 
am 4. $ebruar 1758, beftand feine Verlaſſenſchaft in 24241 Rthir. 
65 Sr. 5 Pf., gegenwärtig in 25663 Rthlr. 29 Sar. 1 Pf. mie 
1234 Rthlr. 28 Sgr. 5 Pf. Zinfen, über deren Vertheilung nach der 
Willensmeinung des Teftators aber ein Prozeß fchwebt, da zur Frage 
geftelle ift, 06 nach Ausfterben der Kinder der damaligen Advokas 
ten das Sanze an die Univerfitär falle. Bon den Einkünften ers 
halten: der Rektor 335 Rthlr., eben fo viel der Kurator des Sti— 
penbit, die KHofgerichts s Advokaten 300 Rthlr., die Stipendiaten 
845 Rthlr. 27 Sgr. 8 Pf. und 22 Rthlr. 10 Sgr. 9 Pf. find fie 
die Verwaltungstoften beftimmt. | 

4) Das Truchsessianum. Die Zinfen dieſes urfprünglich 666 
Rthlr. 20 Sgr. betragenden Stipendii follen den Rektoren zur Aufs 
munterung in ihren Amtsvermaltungen gezahlt werden. Der Fonds 
beträgt gegenwärtig 315 Rthlr., die Zinfen 14 Rthlr. 3 Sgr., wovon 
der Rektor 12 Rthlr. erhält, 

5) Das Truchsessianum alterum (et Consorten), Das Stis 
pendium betrug bei der Stiftung 1000 Dirk. Preuß. oder 222 Rthlr. 
6 Sgr. 8 Df., jest befteht es in 90 Rthlr., mit 4 Rihlr. 1 Ser. 
6 Pf. Zinfen. Diefe fol der dritte Profeſſor der Theologie, der das 
mals noch extraordinarius war, bis diefer Befoldung oder ein Mebens 
amt erhielte, fonft die beiden Älteren Profefforen der Theologie, oder 
der Professor eloquentiae, oder der Profeffor der Ethik erhalten, uns 
ter welche beide leßtere es auch gegenwärtig vertheilt wird. | 

Das Trumerianum. oh. Gott, Trumer legirte in feinem 
Teftament vom 23. Dftober 1792 ein Kapital, jest 2197 Rthir. 
15 Sgr. betragend, für arme Studirende der Medizin, befonders 
aus feiner Familie, auf vier Jahre. Der vierte Termin wird erft 
nach der Doftorpromotion des Stipendiaten ausgezahlt. Erfparnifle 
werden zur Vergrößerung des Bonds verwendet. Das Stipendium 
beſteht jest in SO Rthlr. 13 Sgr., der Kurator des Stipendii erhält 
5 Rthlr., der Refervefonds erhält 6 Rthlr. 2 Ser. 

57) Das Wagnerianum. Der Profeffor_der Gefhihte Mich. 
Friedr. Wagner legirte am 4. Auguft 1620 ein Kapital von 330 Rthlr. 
30 Sr. Das Stipendium, 13 Rthlr. 30 Gr., fol ein Studirender 
der Theologie, befonders von feinen und feiner Frau Regina, gebors 
nen Ranifh, Verwandten, das Lebrige der Reftor und der Dekan 
der philoſophiſchen Fakultät erhalten. Der Fonds von 273 Rthlr. 
10 Sgr. bringt jetzt 11 Rthlr. 18 Sgr. Zinfen, von denen ber Net 
tor 13 Rthle., der Dekan der philofophifchen Fakultät 20 Sgr., der 
Stipendiat 4 Rthlr., die Reſervekaſſe 7 Sgr. 6 Pf. erhalten, und 
der Reſt mit 5 Rthlr. 10 Sgr. 6 Pf. Fapitalifirt wird. 

58) Das Wildio- Rübianum, mit 1000 Rthlr. geftifter, welche 
Satharina, geborne Rübin, Wittwe des Apothefers Michael Wilde 
zu Königsberg, für leibliche und StiefsKinder des Dr. Dreier beftimmte, 
in deren Ermangelung es einem Profefforfohne der theologifchen oder 
medizinifchen Fakultaͤt auf drei Jahre Eonferirt werden fol. Die 
Zinfen des Kapitals von 1305 Rthir., mis 55 Rthlr. 16 Sur. 6 Pf. 
werden fo vertheilt, daß der Nektor 2 Rthlr. 10 Sar., der Stipens 
diat 47 Rthir. 6 Spr. 6 Pf. erhalten, der Reſt mit 6 Rthlr. aher 
dem Defervefonds anheimfällt. 36 



59) Das. Wittianum, Die unverehelihte Anna ‚Reg. Witte 
- germachte am 8. Februar 1678 die Summe von 1666 Rthir. 60 Sr., 
damit von den Zinfen des Oberhofpredigerd Wegner und des Kommifs 
ſionsſekretaͤrs Chriſt. Reich. Weder Nachkommen und bes Erzpries 
ſters Rafchen Söhne, wenn fie findiren, ein Stipendium auf Ein Jahr 
Henteffen. Sollten die Nachkommen des eingefegten Erben Dan. 
Konow dürftig werden, fo haben diefe wor allen Andern den Vorzug. 
Gegenwärtig werden zwei Portionen verabreicht, jede zu 59 Rthlr. 
12 Sor., der Rektor und der Kurator des Stipendit erhalten jeder 
4 Rthir. und der Nefervefonds 14 Rthlr. 12 Sgr. Der Kapitalfonde 
beträgt 3433 Rthlr. 10 Sgr. und die jährlichen Zinfen 141 Rthlr. 
Sgr. 

60) Das Wulff-Gehlhaarianum,. Die Pfarrerwittwe Cath. 
Doroth. Sehlhanr, geborne Wulff, vermachte am 15. Oktober 1775 
ein Kapital von 10000 51. Der Stipendiat foll ein Theologe aus 
den Familien der Eheleute Gehlhaar oder ein fonft tüchtiger Studis 
tender feyn. Die Kollation gebührt dem Aelteften aus der Familie. 
Der Fonds befteht in 3396 Rthlr. 20 Sgr., mit 151 Rthlr. 13 Ser. 
6 Pf. Zinſen, wovon der Rektor 10 Rthlr., der Kantor im Kneip: 
hof für die Beforgung der Muſik bei der jährlichen Gedächtnißrede 
10 Rthir. und der Stipendiat 123 Rthlr. 19 Sur. 6 Pf. empfangen. 
7 Rthir. 24 Sgr. gelangen zum Nefervefonds. j 

Die Stipendien, welche von dem afademifchen Senate verwaltet 
werden, und das find fe alfe vorftehend sub C. aufgeführten, erlei; 
den einen verhälinigmäßigen Abzug von ihren jährlihen Einkünften, 
welcher zu einem Refervefonds fließt, aus dem die gemeinfchaftlichen 
Koften der Adminiftration beftritten werden. Ueberhaupt betragen 
diefe Abzüge jährlich - © - > 0 2 0. 10RKHE.15Sgr.3Pf., 
wovon an bie Univerfitätdfaffe zu Remunera⸗ 

tionen der Rechnungsbeamten und zu Schreib: 
materialten 2c. abgegeben werden 

97 Rthlr. 18 Sgr. 6 Pf. 
die Übrieen - . . 692 :s 26 5 95 
aber zu laufenden Ausgaben beftimmt find, als Inſertionen in bie 
Öffentlichen Blätter u. dal. 

Wo der Wille des Stifterd es vorgefchrieben hat, oder die Fonds 
Verlufte erlitten haben, die im Laufe der Zeit - wieder eingebracht 
werden follen, wird ein Theil der jährlichen Einkünfte Eapitalifire, 
wie bei den einzelnen Stipendienfondg es befonders bemerkt iſt. Hier⸗— 
von abgefehen, bilden alle diefe unter der Rubrik C. aufgeführte Stis 
pendien, von Mo. 1. bis incl 60., welche theils für die Bedürf: 
niffe Studirender, theils zu Honorarien für das Lehrperfonal der 
Univerfität geftiftet find, überhaupt eine jahrlihe Einnahme von 
8470 Kehle. A Sur. 8 Pf. Don einigen diefer Stiftungen ſtehen 
nur die Einfünfte, nicht das Kapital felbft zur Verwaltung der Unis 

‚ verfität, namentlich No. 14., 15., 27., 39., 40. und 44. Ihr Zinfens 
Betrag, resp. der der Wohnungsmiethe ad No. 39. von 373 Rthir., 
beläuft ſich jährlich auf 843 Rthlr., welcher, zum 25fachen Betrage 
gerechnet, ein Kapital von 21075 Rthlr. vepräfentir. Rechnet man 
diefes Kapital den andern Stiftungsfonds hinzu, fo ergiebt ſich ein 
Sefammtfapitalvermögen von 192519 Rehle, 2 Sgr. 5 Pf, mit 
einem jährlihen Einkommen von 8470 Rthlr. 4 Sgr. 8 Pf. 



D. Undere von der Umiverfnäs verwaltete milde ‚Stlfinugen. » 
1) Die Brandefche Stiftung. Der Oberrath und Obermarſchall 

Ahasverus Brandt fliftete im Jahre 1635 ein Kapital von 1000 Mark 
Preuſſiſch zum Aufwachs der Univerfität und insbeſondere zur Bes 
förderung der akademiſchen Buchdrukkerei. Der Zonds beftcht in 
315 Rthir. Kapital mit. 14 Rthlr. Zinfen jährlich, von denen 4 Rtbie, 
Honorar für den Rektor und. 8 Rthlr. zur Aufhuͤlfe der afademifchen 
Buchdrukkerei verwendet werden. . " 

2) Die Kynfifhe Stiftung. Ueber diefe Stiftung führe der 
Inſpektor des Kypkiſchen Inſtituts befondere. Rechnung, und zahlt 
laut Sundation jährlich 20 Rthlr., welche unter die zehn aͤlteſten Se⸗ 
natoren vertheilt werden. | 

Nechnet man die verfchiedanen Abtheilungen ber Unterftügungss 
fonds sub A. bis D. zuſammen, nämlich: 

A, die Königlichen Stipendien mit . . .„ 200rtl.— for. —pf. 
B, das Univerſ. Konviktorium mie 22804 Schfl. R. 2345 s — s — 5 
C. die Drivarftiftungen mit » -» 2 2. . 8470, A.,s 85 
D. noch andere Privatfiiftungen mitt . . 34 — 1 —s 

fo giebt dies eine jährl. Einnahme v. 2384 Schfl.R. 13349 rti. Afer. Spf. 
zum, Zwec der Unterftügung hülfsbebärftiger und wuͤrdiger Studis 
tender direkt, oder durd) Honorarien an das Lehrerperfenat und die 
Stiftungsfuratoren. 

Was die Verwaltung dieſer Fonds Betrifft, fo iſt darüber von 
dem Königlichen Minifterio der geiftlichen, Unterrichts» und Medizinal⸗ 
Angelegenheiten unter dem 11. Juni 1821 eine Inſtruktion erlaffen, 
weiche unter Abfchnitt XL gehörigen Orts mitgetheilt werden wird. 

Es ift bier noch zu bemerfen, daß auffer diefen erwähnten Stif— 
tungen andere beſtehen, über welche, da weder die Verwaltung der 
Fonds dem afademifhen Senat zufteht, noch die Kollation derfelben, 
eine vollftändige Auskunft nicht gegeben werden fann, weshalb in dies 
fer. Hinfiht nur auf Arnoldt a. a. O. Th. II Seite 18 seqq. vers 
wiefen wird. 

8 Nachricht über die Statuten der Univerſitaͤt 
Königsberg. 

In Ermangelung neuer Statuten, deren Mittheilung nach ihrer 
Publikation vorbehalten bleiben muß, tft ed angemefien befunden, einen 
Abdruck der alten Privilegien für die Univerfitat Königsberg und des 
ren Statuten bier zu veranftalten. 

A, Diploma des Marggrafen Albrechts, die Fundation 
der Königsberger Akademie betreffend. 

Bom 20. Juli 1544. 
Albertus, Dei gratia Marchio Brandenburgensis, Prussiae, 

Stetinensium, Pomeraniae, Cassubiorum et Vandalorum Dux, 
Burggrafius Norimbergensis, ac Rugiae Princeps, omnibus, ad 
quoscunque pervenerint hae liiterae S.P.D.. _ 

Posiquam Deus aeternus, Pater Domini nostri Jesa Christi, 
pacem Prussiae clementer restituit, quia multa civilia ornamen- 
ta (ut fit) belli tempore, vel deleta, vel quassata erant: magna 
cura et diligenlia instaurare ea coepimus; judiciorum ordinem 
atque. autoritatem, leges, disciplinam et morum censuram, con- 
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tractuum et rerum paefarum fidem, et restituimus et munivimus. 
In his cogitationibus, quia propter hane causam homines prae- 
cipue ad societatem politicam conditi sunt, ut alii alios de Deo 
recte doceant, et Dei notitia late propagetur: etiam curam reli- 
gionis et literarum, quibus Deus religionis verae doctrinam in- 
cludi volwit, complexi sumus. Diu igitur re deliberata cum doc- 
tis et piis viris, et puritate doctrinae inquisita, Deo juvante, 
praefecimus ecclesiis pastores, eognitione Evangelii bene in- 
structos, abhorrentes a fanaticis opinionibus, et piis moribus 
praeditos. Et ut Deus recte invocetur, et durabilior sit tran- 
quillitas .harum ecelesiarum, praeeepimus puram Evangelii doc- 
irinam juxta symbola et consensum Catholicae Ecclesiae Chri- 

. sti, populo proponi. Nec vero posteritas habere Doctores reli- 
gionis potest, nisi literarum studia colantur, et in scholis semi- 
naria educentur, ex quibus postea eligi Doctores Ecclesiarum 
ueant. Nec judicia, leges, et pleraque alia civilia officia, sine 

literis retineri possunt. Quare et in oppidis' passim scholas 
püeriles constitui curavimus, ubi linguae latinae et doctrinae 
christianae. elementa tradi volumus. Ac tandem in oppido no- 
stro Regiomonte Academiam, in qua et omnes hanestae artes 
ordine et integre traderentur, et linguae, quarum cognitio eccle- 
siae necessaria est, discerentur, Deo juvante constituimus. Quan- 
quam autem multi, qui vel religionis doctrinam leviter curant, 
‚vel imperia tantum vi et armis, ‚non religione, legibus et disci- 
plina regenda esse putant, nostrum consilium reprehendent: ta- 
men ratio nostri instituti nobis praeclare constat. Scimus pri- 
mam omnium in gubernatione curam Principum esse debere, ut 
vera Dei notitia late propagetur. Ideo Principes dicuntur ima- 
gines Dei in terris, ut has res divinas populis impertiant, doc- 
trinam de Deo, justitiam, disciplinam et pacem. Quod ut facia- 
mus, multis praeceptis et concionibus admonemur, in quibus 
Deus aspernantibus doctrinam coelesteın minatur poenas, qua- 
rum exempla (proh Jdolor) in tantis regionum ruinis non obscure 
cernuntur. Primum ergo Deo officium hoc debere nos cense- 
mus, ut studia coelestis doctrinae pia et salutaria accendamus: 
‚Nec aliud revera majus et gratius Deo sacrificium offerri potest. 
Deinde nostris subditis, quorum egregia erga nos in nostris pe- 
riculis virtus et fides fuit, hanc gratiam referendam esse duxi- 
mus, ut ipsorum Patriam, quantum possimus, veris bonis orna- 
remus. Nec est majus ullum decus Politiarum, quam esse Ec- 
clesiae aeternae hospitia, ac domicilia doctrinae de Deo. Sit 
magna laus Athenarum et Spartae, quod honestas leges habue- 
rint: tamen haec major est et servit vitae aeternae, quod in hac 
regione vera de Deo notitia lucet, et (ut speramus) diu lucebit. 
Postremo etiam muliis magnis gentibus, quae Prussiam tum ab 
ortu tum ab occasu atlingunt, speramus hanc nostram Acade- 
miam profuturam esse: quae, si in hac regione frequentia erunt 
literarum studia, et plures et eruditiores Pastores Ecclesiarum 
habere poterunt. Ideo enim voluit Deus semper adjunctas esse 
scholas ecclesiis, ut essent magni coetus dediti studiis, qui quasi 
'custodes essent Bibliothecae divinae, id est, seriptorum Prophe- 
:ticorum et Apostolicorum, ei universae Historiae Ecelesiasticae, 
et quantum fieri potest, integre discerent Dactrinam Böclesiae, 
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ac testes essent posteris acceptae sententiae ab authoribus pro- 
batis. Ex hoc numero eruditos Pastores sumi vult,. qui veros 
doctrinae fontes monstrare, falsas religiones a vera discernere, de 
vera Dei invocalione, deque veris consolationibus pias mentes 
erudire possint. Erant enim multi, qui putant, Sacerdotibus 
tantum ad ceremonias opus esse, non ad docendum, quia natura 
indiderit omnibus sanis notitiam regendorum morum. Haec per- 
niciosa opinio, quae tamen late vagatur, prorsus execranda "est. 
Nam in ecelesia non tantum opus est nosse leges de hac civili 
societate, sed multae magnae et arcanae res fideliter exponen- 
dae, quomodo se patefecerit Deus; cur Doctrina: Ecclesiae vera 
sit, et Ethnicae et Turcieae opiniones rejiciendae; unde ortum 
sit peccatum; quae causae sint calamitatum humanarum; quo- 
modo liberemur a peccatis et morte aeterna per Filium Dei; fide- 
ne gratis propter Uhristum accipienda sit reconciliatio; quomodo 
sit invocandus Deus; quod non sint accipiendae religiones sine 
testimonio tradito divinitus. Has tantas res explicare nemo po- 

"test, nisi et audierit pios Doctores et studiose didicerit, et exer- 
eitiis pietatis ac verae invocationis anımum ad Deum flexerit, 
ut fide in corde accensa vocem Evangelii vere intelligat. Vult 
igitur Deus studia esse literarami; vult audiri doetricem Eccle- 
siam, et hanc habere certos coetus studiis deditos, qui integre 
scripta Prophetica et Apostolica, Historiam Ecclesiae, certämina 
omnium temporum, et controversiarum gravissimarum dijudica- 
iiones norint, ut sint in spetula, et illiteratos erudiant: Ideo et 
Prophetae, Joan.Baptista, Christus, Apostoli coetus scholasticos 
secum traxerunt. Et collegium, additum tabernaculo, in quo 
Samuel institutus erat, vera fuit schola. Serviamus igitur vo- 
luntati Dei in hac tanta re, in juvandis studiis doctrinae coeles- 
tis, ut Ecclesiae plurimos eruditos, recte institufos, puram et 
catholicam Doctrinam intelligentes, ac timore Dei praeditos ha- 
beant. ltaque propter publicam et Prussiae et vicinarum gen- 
tium utilitatem accersivimus in Academiam Regiomontanam vi- 
ros doctos et insignes, quorum alii tradant juventuti grammati- 
cam latinam, et ad puram ac nativdm Latini sermonis formam 
in scribendo, quantum fieri potest, eam assuefaciant: Alii grae- 
cae et hebraicae linguae authores proponant, quod hae linguae 
fontes Doctrinae Ecclesiasticae contineant: Alii Philosophiae et 
Mathematum initia tradant. His adiunximus lectores doctrinae 
eccles. et Juris Civilis, et artis Medicae: Ut non desit facultas 
enpidis discendi ullam partem disciplinarum, quae et in bene 
constitutis Academiis proponuntur, et vitam hominum aut re- 
gunt aut ornant. Ac ut idoneos Doctores atiraheremus, stipen- 
dia damus majora usitatis; addituri accessiones pro tempore iis, 
quorum eruditionem, indusiriam, fidem, assiduitatem, plus pre- 

‚ desse Academiae animadverterimus. Summa etiam et legitima 
‚authoritate ipsam Academiam munivimus, ut usitato more gra- 
dus in publicis testimoniis doctrinae possint decerni. Nam pri- 
vilegia curavimus impetranda, quibus haec nostra Academia con- 
firmata est, et gradus eo loco decreti eomprobantur. Ut autem 
Lectores et Auditores tranquilliores sint, primum nostris legi- 
bus, et fide nostra eos adversus omnes injurias defensuri sumus: 
deinde et. immunilates usitatas Academiis tribuimus omnibus, 



ui in Gymmasio Regiomontano, sive in Collegiis, sive extra 
ollegia habitant; si modo aut docent, aut, ut scholastici, se 

studiis literarum dediderunt, et certas lectiones audiunt. Curae 
etiam nobis erit, ut mores juventutis honeste regantur: ut de- 
cet, scholas non solum doctrinae, sed etiam verae pietatis ac 
virtutis officinas esse. @uare et leges honestas de diseiplina 
proponemus, quibus qui non volent obtemperare, hos a coeta 
modestiorum removeri curabimus. Vidimus in plerisque scholis . 
exempla, non solum scholis christianis, sed omnino qualicunyue 
politica societate, indigna. Quapropter et gubernateres Acade- 
miae in censura et gubernatione morum vigilantes et severos esse 
volumus; et nos ipsi hane curam suscipiemus inspiciendorum 
morum et removendorum eorum, qui ad virtutem flecti non vo- 
lent. Omnibus vero, quicungue in hoc nostro Gymnasio daturi 
sunt operam studiis literarom, tribuimus et hoc privilegium, 
quoties in tota ditione nestra conditiones vacabınt, ut eorum, 
prae ceteris, ratio habeatur. Posthac enim in nostra oppida, 
non aliunde Parochi, concionatores, Ludimagistri ac Seribae ac- 
cersentur, nisi ex Academia Regiomontana. Haec publicis lite- 
ris significanda duximus, ut omnes, non solum nostrae ditionis 
homines, sed etiam exteri, cognoscerent, nos nulla privata cupi- 
ditate et nulla alia eausa motos et adductos esse ai constituen- 
dam hanc Academiam, nisi ut excitatis literarum studiis tradu- 
ceremus hujus Baltici sinus accolas ad veram Dei agnitionem, 
et ad virtutis intelleetum. In hac enim publica rerum admini- 
stratione, in qua divino consilio constituti sumus, nihil perinde 
eupimus, ac propagata Dei notitia de universa posteritate, de- 
que omnibus gentibus optime mereri. Datum ex arce Regio- 
montana sub sigillo nostro. Die 20. Julii Anno 1544. 

B. Privilegium ver Königsbergifhen Univerfität. 
Bom 18. April 1557. - g 

Von Gottes Gnaden Wir Albrecht, der Eiter, Marggraff zn Brans 
denburg, in Preufien, zu Stettin, Pommern und Eaffuben und Wen⸗ 

den Hertzog, Burgeraf zu Nuͤrnberg und Fürft zu Rügen, ꝛc. Be 
fennen hiemit vor Uns und unfere Erben und Erbnehmen, und nach—⸗ 
fommende Herrſchaft und vor jedermänniglich der gangen Chriftenheit 
hohes und niedriges Standes, als mie dann verfchiedener Jahre aus 
eigener Bewegniß in Betrachtung, was wir von Ambts wegen fchufdig, 
und auf folgende fleißige Bitte aller Stände unfer getreuen Landfchaft 
in Preufjen, Gott dem Allmaͤchtigen zu Ehren, zu Erbreitung der Chris 
ftenheit fürnemlich gemeiner Jugend, und unfern Landen zu Auffnch: 
mung der Wohlfahrt, und dann auch aus fonderliher Neigung, daß 
wir die vorigen alten Stiftungen wiederum ad pios usus anwenden, 

-und alle löbliche und freye Künfte gerne erhalten und ausbreiten heifs 
fen wolten, eine öffentliche freye Particular-Schule und darnach eine 
Univerfität, nach gehaltenem reifen Rath, in unfer Stade Kneiphoff 
—ã im Thumb fundiret, geſtifftet und angerichtet, und mit allerley 
gewöhnlichen Privilegien, Statuten, Satzungen, Freyheiten, Herrligkeit, 
jährlicher Unterhaftung Professoren, Doctoribus und Magistris in allen 
Facultaeten zur Mothdurft verfehen, begnadet, und erhoben, auch der 
gewiſſen Zuverſicht feyn, weil der Durchlauchtigſte und Großmaͤchtigſte 
Herr, Kerr Sigismundus Augustus, König zu Hohlen, unfer gnädigfter 
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Lehn Herr und freundlicher gellebter Herr Oheim, unfer Teftament und 
legten Willen, darinnen diefer unfer Fundation, und andern guten Ord⸗ 
nungen gedacht, gnädigft confirmiret und beftätiget, daß Ihre Majeſt. 
ohne daß folch vortreffiich und loͤblich, audy der gangen Ehriftenheit in 
Diefen weit abgelegenen Landen dienſtlich und nuͤtzlich Werk uns zu 
fondern Gnaden und Ehren ewiglih erhalten und handhaben woerde, 
daß wir aus Fürftlicher und Chriftlicher Bewegnuͤß alle, und jegliche 
vorige Fundation, Begnadigung und Erhöhung unferer Schulen und 
Univerfität, mit diefem unferm Fürftlichen Briefe in der beiten Weiſe 
und Form als es am beftändigften gefchehen folte und Fönte, erneuret, 
verjichert und befräfftiget haben wollen ꝛc. 

Und anfänglich, damit ſolche unfere hohe Schule und Univerfirdt 
Sott zu Ehren, diefen Landen zum Beften und uns fambt dem gangen 
Kaufe zu Brandenburg zu ewigem Ruhm und Gedächtniß wachen und 
junehmen möge, wollen Wir aus gutem Bedacht und zeitigen Rath die 

aufend Mare Preuß., fo wir hiebevor aus unfer Rent: Sammer zu 
Erhaltung unfer Schulen und Univerfitäten und derofelben Professoren, 
auch ettichen ung verpflichteten armen Scholaren jährlidy verordnet und 
verfchrieben, dergeftalt verbeflert und verfichert haben, daß Drevtaufend 
Mark Preußifcher Wehrung, tn zwangig Gr. vor eine Marc gerech⸗ 
net, immer und zu ewigen Zeiten aus unferm jeßigen Ambte Fifchhaus 
fen jährlich baar übergeben und bezahlet werden, und dann. von dem 
Vierdten und letzten Zaufend Mar, Fünff und zwantzig Laft Korn, 
Zwoͤlff Laft Gerfte, und Zwey Laft Erbfen, allewege den Scheffel umb 
vier Preußifche Srofchen gerechnet, Bier Thonnen Butter, die Thonn 
für Funffzehen Mar zu zwantzig Grofchen anfchlagen, und nicht theus 
rer, allemege vor Martini der Untverfität reichen laſſen, ſambt der uͤber⸗ 
lauffenden Reſt, dann fuͤr das Getreydig und Butter Fuͤnffhundert und 
acht und zwantig Marck gekuͤrtzet werden, alfo reſten Bier hundert und 
zwey und ſiebentzig Marck, die in die Quarthal einzutheilen ſeyn, alſo 
beſcheidentlich, daß ein jeglicher Ambtmann, Verwalter oder wer Fiſch⸗ 
hauſen innen haben wird, ſchuldig und pflichtig ſeyn ſoll, alle und jede 
Quarthal Acht hundert und acht und ſechzig Marck an guter ganghaff⸗— 
tiger Muͤntze Über das Getreydig!, daß an baarem Gelde -Einhundert 
und zwey und dreyßig Marc betrifft, dem Rectori unfer Univerſitaͤt 
ohn einigen Deräng und Behuͤlff zu erlegen und zu bezahlen; Begehren 
darauff und befehfen hiemit ernftlich einem jeglichen Ambtmann, Ber 
walter oder Inhaber unfers mehr gedachten Ambts Fifhhaufen, füch 
alfo gefchicft und gefaft zu machen, damit.er die obgemeldte Summa der 
Eintaufend Mare? an Gelde, Getreydig und Butter alle Quarthal ohne 
Verzug alfobald und baar in einer Summa gemißlich erlege und muss 
gebe, und dem Rectori unfer Univerfität auf gebührliche Quitirung zur 
ftelle, und fol der Rector folch. empfangen Geld in das Aerarıum Uni- 
versitatis alsbald hinterlegen und verwahren, und das Setreydig und 
Futter, wie es verordnet, austheilen; Und zu fehleuniger und beftändiger 
Folge foicher Bezahlung fotl hinfürder und zu ewigen Zeiten ein’ jeder 

Amotmann, Verwalter oder Inhaber unfers offt gedachten Ambts Fifchs 
haufen unter andern ausdrücklich angeloben und fchweren, daß er dem 
Rectori unfer Univerfität die verordneten Vier taufend March, beyde an 
Gelde und Setreydig und Butter, inmaffen fie oben verfchrieben feyn, 
Jahr-Jaͤhrlich und auf die Quarthal ungefäaumet erlegen und bezahlen 
ſolle und wolle. 

Ferner als Wir hiebevor zu Erhaltung der Studien, Professoren 

Li 
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und armen Scholarn unfer Univerſitaͤt das Dorff Tahlheim mit aller 
Zubehörung, Kerrligkeiten und Gerechtigkeiten verfaufic, verlaffen und 
uffgetragen,, foll foicher Kauff und was mir ihnen aus Gnaden mehr 
daran geſchencket und nachgelaflen, beftändig, ewig und von jedermäns 
niglichen ungeirret bleiben. Unſer Univerfität Statuta, wie diefelben im 
5. Jahr verbeffert, wollen wir hiemit abermahl aus Fürftlicher hoher 
Macht und Obrigkeit mit guter Wiffenfchafft beftändiglich conhrmiret 
und befräfftiget, und hiemit unfer Univerfirät übergeben, zugeftellet und 
befohlen haben, ernftlid und feftiglich gebietende, daß alle und jegliche 
unfer Univerfität Verwandten folche Statuta fleiff und feft für und für 
halten, und nichts daran ohn dringende höchfte Noch ändern und abs 
thbun, bey Vermeidung fchwerer Straff und Ungnade. Solte aber in 
fünfftigen Zeiten was zu Auffnehmung der Schulen abrogiret, con- 
stituiret und geordnet werden, foll folches mit Unferm, unjer Erbneh⸗ 
men Erben und nachfommender Herrfchafft Vorwiſſen, von weichen es 
nachmahls approbiret und befräfftiget, und anders nicht werden fürs 
genommen werden. | 

Nachdem Uns auch aus Fürftlihem Ambte gebühret, alle und jegs 
liche Perfonen, fo vor andern von Gott mit hoher VBernunfft und Se 
ſchickligkeit, und fih der Lehr, Tugend und guten Sitten hoͤchſtes 
Fieiſſes befliffen, nicht allein bey ihren Privilegien zu [hügen und Hand 
zu haben, fondern mit mehrer SnadensPrivilegien und Freyheiten zu 
erheben; Alfo geben, geftatten und verlenhen Wir in Krafft diefes un: 
fers Brieffes unfer Univerfität, fambt allen derfelben Professoren, Doc- 
toren, Magistern, Scholarn und Verwandten in unferm gangen Fürs 
ftenehbumb und Landen alle und jede Regalia mit allen jeglichen Frey: 
heiten, Mechten, Würden, Zitieren, Zubehörungen und Gerechtigfeiten, 
wie der jemahls vom NRömifchen Kayfer Königen und Päbften auff fie 
fommen, und infonderheit das Privilegium authenticae Habita. C 

. Ne filius pro patre. Und befehlen darauff allen und jeglichen unfern 
Unterthanen, wes Würden oder Standes fit feyn, aus Fürftliher Macht 
und Rechten, daß fie damider feines Weges handeln, bey Verluſt ihrer 
Lehn und Güter, und zu mehrer Nachrichtung und fefter Haltung feyn 
Mir gnädigft erböhtig, daß Wir dies Privilegium durch ein dffentlich 
Mandat mit dem förderlichften in unferm ganken Lande ausfündigen 
und publiciren faffen wollen. Und infonderheit rollen, feßen und ords 

nen Wir, daß aller Professoren und der Untverfität Verwandten Haus 
fer, in welcher Stadt und Vorſtadt fie gelegen, befreyet feyn, darin Eein 
Stadt⸗Knecht mit Gebieten oder Verbieten fommen, Hand an jemand 
legen oder Sefänglich hinweg führen foll; Desgleichen follen der Pro- 
fessoren und Univerfität Verwandten Kinder, fo lange fie unter dem 
Väterlichen Gehorfamb und unbegeben feyn, aller Ihrer Eltern Privi- 
legien fähig und feiner andern Obrigkeit dann allein dem Rectori uns 
terworffen feyn, ferner Inhalts Unſer Univerfität Statuten. Es follen 
auch der Univerfität Professoren und Verwandten, von gemeinen Bär 
gerlichen Aufflagen, Schakungen und andern Befchwerungen, und ins 
fonderhett von Schoß, Wache, Zeyfe, und fo dergleichen fürfallen möchte, 
befreyer fenn; Und nichts weniger foll ein jeder Rath unfer dreyen 
Städten Königsberg, darein der Univerfität Professoren und Verwands 
ten wohnen, fchuldig feyn, fo offt fie mit Tode abgehen, ihre Kinder, 
als ihrer Bürger Kinder, neben der Univerfität, fo fie erfordert, bes 
fhügen, annehmen und bevormunden, und Aufffehen haben, damit dens 
ſelben treulich und wohl fürgefianden werde. 

* 
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Gleicher Geſtalt follen alle und jede unferer Univerſitaͤt Professo- 
ren und Verwandten mit einem freyen Vorkauff alleriey Viches und 
anderer Häußlichen Nochdurfit begnadet und befreyet feyn, dergeftalt 
daß fie folhen Vorkauff allemege auf öffentlichen Maͤrckten und allein 
zu ihrer Mochdurfft gebrauchen follen. Gebieten darauff allen und jegs 
tichen unfern Unterthanen und ausdrädlich denen Kauffs Leuten, Flei⸗ 
fhern und dergleihen Händlern, fie an ſolchem freven Kauff eines 
Weges zu irren noth zu verhindern, bey nal Hundert Sulden, halb 
in unfer Rent⸗Cammer, und von der andern Helfite daß eine Theil im 
unferer Univerfirät Aerarium, daß ander Theil allemege in der Stadt 
Fiscum, da ſolch Verbrechen gefchehen, fo offt dagegen gehandelt, un? 
nachlaͤßlich zu bezahlen. Und mehr follen offtgenannte unfer Univerfität 
Professoren und Verwandten Macht und Gewalt haben, in dem gans 
ben Pregel, unfern Zugen ohne einige Abbruch, zu ihrer Tifhe Noch: 
durfft, und für die Haußhaltung armer Studenten im Collegio, und 
nicht zu verfauffen, mit allerhand Sezeuge zu filhen, vom jedermäns 
niglich unverhindert.. In unfern Mühlen zu Königsberg, [eten unfer 
Univerfität Professoren und Oeconomus zu Nothdurfft ihrer Haußs 
haltung allein, allewege, und ohn einige Einrede die freye Metze haben. 
Unfer Univerfitäe Profefforen und Verwandten foll ferner frey und zus 
gelafien feyn, ihrer Nothdurfft nach und nicht länger, noch anderer Ges 
ftalt, in ihren Häufern Schmiede, Scufter, Kuͤrſchner, Tifchler und 
dergleichen Arbeiter zu fegen und zu halten, daran fie binfürder nies 
mand irren noch hindern foll, bey hoher Strafe und lingnade. . O6 
fih auch zutrüge, daß Krieg oder Sterbenssgeiten vorfielen, (welches 
der Allmächtigfte gnädigft abwenden wolle) und wir oder unfere Erben, 
Erbnehmen oder nachfommende Herrſchafft der LUntverfität anders wos 
bin nicht zeitlich verlegen würden, foll einem jeden Profefloren frey 
fiehen, mit allen den Seinen an andern gelegene und gewahrfame Der: 
ter ohn einigen Abbruch des Stipendii feines Gefallens, bis es Gott 
gebeflert, zu entweichen. 

Wann aber unfer Univerfität zeitlich verlenet wird, follen die Pros 
fefforen beyfammen zu bleiben fchuldig feyn; Und ob durch Göttlicher 
Verhaͤngniß einer der Profefforen mit langmwieriger Schwachheit des 
Leibes übereilet und beladen würde, oder Alters halben unvermögende 
wäre zu lefen, foll ihm meniger nichts fein ganzes Stipendium ein Jahr 
lang, und fo nach Ausgang des Jahres keine Beßerung bey dem Krans 
fen oder Alters halben unvermögend befunden, feine halbe Befoldung 
zu Ergoͤtzung feines Fleiffes jedes Jahr unmelgerlich gegeben und zuges 
ftellet werden. Und fo offt ein Profeffor, wer der auch fey, fo durch 
göttliche Schiefung im Anfang des Quartals abftürbe, foll feinen Erben 
allewege des ganken Quartals Befoldung unmeigerlich bezahlet werden. 

Den Drofeßoribus follen ihre Kleider und Bücher, wenn ihre Haus⸗ 
Frauen mit Tode abgehen, zu voraus und unverruct folgen und blei⸗ 
ben, alfo daß fie diefelbe in keine Theilung zu bringen fchuldig, fondern 
als ihr vornehmfte. Kleinod und einige Inſtrumenta, damit fie defto 
beffer ihre Kinder ernehren und aufziehen. Eönnen, für ſich allein bes 
halten, und ihres Gefallens legiren, und damit zu thun und zu laffen 
Macht baben. Es follen auch die Profefforen aus fonderlicher Begna: 
digung, wann fie. verfterben, frey Begraͤbniß in unfer Thumbs Kirchen 
bey der Univerfität Geftühle jederzeit haben und behalten, aufferhalb 
Sterben » Läufften und daß es gleichwol mit Willen des Rectoris und 
Senatus gefchehe. Und follen alle und jegliche Buchdrucker und Buchs 
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führer unfer Univerſitaͤt Jarisdiction und fonft niemands unterworffen 
feyn, mit dieſem Beſcheide, daß fie kein Buch in unferm Fürftenthumb 
drucken oder fo anderswo gedruckt, verfauffen, es fey dann zuvor dem 
Rectori und Senatui Scholastico angezeiget, allewege bey Verluſt der 
Bücher und andern willführlicher Straffe. 

Leglichen feind wir nicht ungeneigt, wollen uns auch hiemit auss 
druͤcklichen fürbehalten haben, aus angebohrner Fürftlicher Mildigkeit 
und Sütigkeit unfer Univerſitaͤt mit einem ftattlichen Legat und Vers 
mehrung des Einfommens in unferm Teftament und lebten Willen gnaͤr 
digft zu bedencken: Solches alles und jedes infonderheit, wis oben ges 
fehrieden, geloben und verfprechen wir bey unfern Fuͤrſtlichen Würden 
und Worten, durchaus und in allen Puncten feſt, unverbrüchlich und 
ewig zu halten, darwider keinerley Weife zu handeln, oder jemandes zu 
thun geftatten; derogiren hiemit und in Krafft diefes unfers Brieffes, 
auch Fürftiicher hoher Obrigkeit, und rechten Wiſſenſchaft allen und jeden 
Statuten, Sagungen, Privilegien, Begnadigungen und Ordnungen fo 
darwieder feyn oder vorgewandt werden möchten, oder fönnten: Wollen 
auch diefelben dießfals wuͤrcklich caßiret, gerichtiget und aufgehoben has 
ben; Bitten derhalben offt hochgenandte Koͤnigl. Majeft. zu Pohlen, ats 
unfern gnädigften Herren und freundlichen lieben Oheim unterthänteft 

“und mit hoͤchſtem Ernft und Fleiß, daß Ihre Könige. Majeft. folcye 
unfere Sundation und legte Ordnung nicht weniger als ander Punct 
unfers Teftaments und lebten Willens voriger Konfiemation nach weis 
ter gnädigft handhaben, darmwider nichts zu thun geftatten, und unfere 
teste und hoͤchſte Bitte nicht vergeblich feyn faffen wolle. Ermahnen 
und bitten väterlih und zum fleißigften, daß unfer geliebter Sohn und 
Seiner Liebde nachfommende Erben und Herrſchaft unferer Univerfität 
Fundation, Stiftung, Negalien, Prisilegien, Statuten, Jurisdiction, 
jährliche Unterhaltung und Einkommen, Freyheiten und Serechtigkeiten, 
mit allen odgefchriebenen Begnadigungen, Anhängen und Zubehörungen, 
nicht allein in Würden erhalten und bleiben laffen, und derfelben Pros 
fefloren und Gliedmaß eufferften Vermögens dabey handhaben und 
fhüßen, fondern auch das Ihre Liebde 'unfer Univerfität derjelben Pros 
fefforen, Gliedmaaß und Verwandten jederzeit mit Gnaden befohlen 
feyn laffen, diefe unfere Fundation mit allen andern Begnadigungen, 
wie andern unfern Unterthanen und Lehns:Leuten, und ohn einigen 
Eintrag gnädig confirmiren und betätigen, darob feſt halten, und nicht 
geringern, fie ehren, erhöhen, mit Privilegien und jährlichen Einkom⸗ 
men vermehren und verbeffern wollen. ollen auch unfers liebſten 
Sohnes und jungen Herrfchafft Curatoren und Verwaltern, folches 
alles mit treuem Fleiß dem Vaterland zum Beſten zu befördern und 
fortzufegen hiemit ernftlichen eingebunden und aufferleget haben. Ges 
bieten bierauff allen und jeglichen unfern andachtigen und lieben ges 
treuen Prälaten, Herren, denen von der Nitterfchaft, Adel, Commu⸗ 
nen, Städten, Landfchaft, Bürgerfchaft und allen unfern Unterthanen, 
wes Standes die feyn, bei ihren Pflichten damit fie uns verwandt, 
ernftlichen und feſtiglich mit .diefem unferm Fürftlichen Brieffe, daß thr 
ſaͤmbtlich und fonderlich und ein jeder inſonderheit unfer Univerfität und 
derofelben Profegoren, Scholaren und deßen Verwandten, in allen und 
jeglihen Sachen und Gefchäfften bei ihrer Fundation, Regalien, Pris 
vilegten, Statuten, Jurisdiction, Unterhaltung, Freyheiten und eve: 
tigfeiten, und wie es mehr Nahmen: haben möchte, ohn einige Irrung, 
Eintrag, Wiederrede oder Berhinderung geruhiglichen dabey bleiben, 



a7 

ihres Gefallens gebrauchen, und genteffen faflet, und bie wieder im we⸗ 
nigften nicht thut auc) niemands zu thun geflattet, auch im Fall der 
Nothdurfft wieder männiglich, wer der auch fey, Handhaben, verthens 
digen und ſchuͤtzen heiffen, bey Vermeidung unferer fchiveren und ewig 
währenden Straffe,. als nemlih Hundert Marc Goldes, fo offt einer 
mehr dagegen thun, handeln and verbrechen würden, ohn alle Gnade, 
halb‘ in der Könige. Majeſt. zu Pohlen ıc. Nent:Lanmımer, und die ans 
der Helffte unſer Univerfität und derfelben Profeſſoren unmeigertichen 
zu bezahlen; Jedoch follen dagegen unferer Univerfität Rector, Profeſ⸗ 
foren und Verwandten fchuldig feyn, Uns, unfere Erben, Erbnehmen 
und nachkommende Herrſchaft, als ihre Landes: Fürften und einige hohe 
Dbrigkeit zu erkennen, und recognosciren, auch ehren, und.gebührlichen 
Eydes: Pflicht zu thun, daß fie uns für. ihre rechte natürliche Herren 
galten allen gebührlichen Gehorſam und Unterchänigkeit leiften, unfer 
rommen, Wiffen und Schaden wenden, und fo viel müglichen vor: 

fommen belffen wollen. Dep zu mehrer Uhrkund und mehrer und 
ewiger Sicherheit und. Haltung, haben wir uns mit eigener Hand zu 
Ende unterfchrieben, auch unfer groß Fürftl. Majeſt. Inſiegel an diefem 
unfer Pargamenen Brieff wiſſentlich hängen laflen; Und feynd dabey 
gewefen die Ehrwuͤrdigen, Edlen und EhrensBelten, Ehrbaren, Achts 
bahren und KHochgelahrten, unfere andächtige Raͤthe und liebe getreue 
Johannes Aurifaber, Präfident des Stiffts Samlandt und der Heil. 
Schrifft Doctor, Wolff, Herr zu Heydeck HoffsMeifter, Chriftoff von 
Kreytzen, Obriſter Burggraff zu Königsberg, und Hanf von Kreyßen, 
Eanster und beyder Rechten Doctor. Gegeben uf unferm Schloß Rös 
nigsberg, den 18. Tag des Monaths Aprilis, der dem Heil. Ofter Tag 
war, nach Ehrifti Gebuhrt im 1557. Jahr. 

E Albertus qui Supra manu propria, 

C Ertract aus dem Teftament des Marggrafen Albrechts, 

Dieweil wir auch Gott dem Allmächtigen zu Ehren, zu Ausbreis 
tung feines lieben Worts und diefer Lande Aus, Gedeyen und Wolfahrt 
mit gemeiner Lande Hilf und Bewilligung albier zu Königsberg eine 
Schul im Thumb, geftiftet und aufgerichtet, diefelbe mit guten Status 
ten, Ordnungen und Sreyheiten verfehen nnd begabet, darzu auch jähes 
lihen 3000 Marck aus den Einkünften” der geiftlihen Güter zu ewigen 
Zeiten zu geben verordnet, fo wollen, ordnen, feßen und befehlen wir, 
daß folhem allem, wie es von uns geordnet und nach unferm- Abfters 
ben neben andern Ordnungen zu befinden, von unfern Erben und Nach⸗ 
fommenden die gebührende Folge gefchehe, und damider nichts von ihf 
nen vorgenommen und gethan, vielweniger von andern zu thun geſtat⸗ 
tet werde. 

Und damit die Profeßores und SchulsBerwandten, Doctores, Dias 
giſtri und Schofaren unfer zu ewigen Tagen in allem guten zu gedens 
den, auch was Wir gegen ihnen gewogen gewefen zu fehen, fo privile— 
giren und befreyen wir über vorige in der Fundation und den Status 
ten ausdrücklich gemeldet Begnadung und Begabung, alle die, fo in 
der Schule arbeiten, und ſich gemeiner jugend zum beften gebrauchen 
laffen, daß fie aller Schabung, An: und Auflagen, auch anderer ges 
meinen Befhwerungen, wie auch die Namen haben mögen, welche fos 
wol von ung, unfern Erben und Machfommenden, ald auch den Staͤd⸗ 
ten allgereit an und aufgeleget, gefordert und kuͤnftig aufgeleget, bewil⸗ 
liget und genommen werden möchten, ewiglich gefreyee und eremt feyn 
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follen, wie fie das auch won alten loͤblichen Roͤmiſchen Kayfern und 
Königen in gemeinen Rechten und Eonftitutionibus privilegiret und bes 
freyet, folher Privilegten auch bey allen andern hohen Schulen und 
Univerfitäten ſich gebrauchen und halten. 

Und damit der Probſt im Collegio die armen Scholaren um fo 
viel defto leichter mit Koft erhalten und fpeifen möge, darauf denn der 
Herr Rector fammt dem ganzen Senat mit Ernft zu fehen fchuldig, fo 
wollen Wir das Jahr, jährlich und ein jedes Jahr befonder, ewiglich 
dem Collegio den armen Scholaren zum beiten aus allen unfern Korns 
Renten, zehen Laft Roggen zu den vier QuartalsZeiten, alle Quartal 
drittehalb Laft gegeben, und allhier zu Königsberg geliefert und geants 
wortet werde. 

Dazu auch, wenn das Korn und alles andre, fo dem Eoflegio und 
den Profefforibus zuftändig, in unfern Mühlen gebracht, daſelbſt frey 
ohn alle Metzunge und Beſchwer gemahlen werden folle. 

&o dann diß Land Preuffen an eblihen Orten von undeutfchen 
Preuſſen befeßet und bewohnet, und aber bey unfern Zeiten fchier feine 
Seelforger zu befommen gewefen, bie in undeutfcher Preußifhen Sprache 
dienen können, fondern ihr Amt durch Tolcken ausrichten müflen, wel: 
ches faft ſchwer, ſorglich, ſchaͤdlich und gefährlih, der Mangel aber 
berfleußt unfers Ermeſſens aus deme, daß die Preuffen ihre Kinder bis 
dahero zue Schulen nicht halten Finnen, wegen ihres leiblichen Eigens 
thums, und daß niemand von der Herrfchaft fich deffelben begeben oder 
verzeihen wollen, Wir aber ſolchem groffen Schaden und Mangel auch 
gerne gerathen feben, fo wollen Wir zu Erzeigung unfrer Gnaden und 
Lieb, fo wir zu diefen Landen tragen, biemit aus Fürftlicher Macht alle 
Preuſſen, die in unferm Herzogthum und unter ung, denen von der 
Herrſchaft, Adel oder Städten wohnen, des leiblichen knechtiſchen Ei: 
genthums gefreyet und benommen haben, doch alles unterfchiedlich, daß 

- Diejenigen, fo fih zum Studiren begeben, und deme Folge thun, das 
durch fie hernach bey der Kirchen, Schulen oder andern weltlichen Re: 
gimenten zu gebrauchen, beydes an Ihren Perfonen und Gütern, die 
andern aber, fo fich des Studirens nüßlich nicht befletffen, allein vor 
ihre Perſon und nicht mit den Gütern hinfort follen frey feyn und 
bleiben; begaben, beanaden und befreyen fie demnach, daß fie hinfort 
freyer Geburt feyn, fich folcher nicht weniger als andre Coͤlmer, vote 
oben unterfchiedlich gemeldet, getröften, freuen und gebrauden follen, 
und mögen ohne unfre, unfrer Erben, und menniglihes Verhindern, 
Eintrag und Wiederrede, darüber Wir hiemit freundlich bitten, ſchaf⸗ 
fen und ordnen, unfer lieber Sohn Albrecht Friedrich, auch alle unfre 
Erben und Nachkoͤmmlinge Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehren 
und dem armen Lande zum beften unnachlaͤßig mit Ernft haften wollen, 
zuverfichtig, e8 werden nunmehr die armen Preuften ihre Kinderlein zur 
Schulen thun, damit fie folgendes in Kirchen und andern Dienften 
gleich andern unfern Unterthanen nüßlich zu gebrauchen. 

D. Constitutiones Academiae Regiomontanae, 
Vom 28. Juni 1546. 

Alberius, Dei gratia Marchio Brandenburgensis, Prussiae, 
Stelinensium, Pomeraniae, Cassubiorum et Vandalorum Dux, 
Burggravius Norimbergensis, ac Rugiae Princeps. Cum nulla 
Respublica sine legibus diu aut eonservari aut administrari pos- 
sit, duximus hanc literariam Rempublicam certis legibus consti- 
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iuendam esse. Magno igitur cönsilio ac diu re cum summis vi- 
ris deliberata has leges scripsimus, quarum autoritas apud om- 
nes perpetuo valere debet, qui versari in hac nostra Academia 
Regiomontana volunt. Quanquam autem nullae leges perpetuae 
et immutabiles constitui possunt, mutatis enim temporibus, id 
quod singulis fere aetatibus accidit, leges quoque ipsae sunt 
immutandae, si modo accommodatae ad praesentem rerum sta- 
tum esse debent, tamen nihil unquam abrogari iemere, nihil im- 
mutari in his legibus nostris volumus, nisi aut nostro ipsius, 
aut Successorum Nostrorum gravi consilio aliquid forte emen- 
'dandum fuerit pro ratione temporum. — Primo autem omnium, 
ut in domo Patrem familias aut herum, ita in Republica prima- 
rium Virum, cui tota gubernatio committatur, esse oportet,. Ni- 
hil est enim perniciosius, quam si in Republica aut prorsus ne- 
mo, aut multi imperent, id quod sapientissimus Poöta Homerus 
testatur, dum inquit: Non regnare bonum est multos, unicus 
Rex esto. Itaque praefecimus Academiae Rectorem, qui summam 
in omnes potestatem et legitimam jurisdictionem atque autorita- 
tem habere debet. — Et quoniam in caateris Academiis Germa- 
niae Magitratum Rectoris semestrem esse constat, Nos quoque 
eandem administrationis formam a Majoribus acceptam campro- 
bamus. Itaque sexto quoque mense Rector ab universo Acade- 
miae Senatu designari usitato more debet. — Initium tamen per- 
petuum Magistratum huic Rectori nostro D. Georgio Sabino 
commisimus has ob causas. Primo quod inter illos, qui Nobis 
füuerunt constituendae Academiae autores, non minima ipsius opera 
status Reipublicae hujus literariae est collatus. Deinde, quod 
mutatio ac varietas gubernatorum initio Nobis visa est pericu- 
losa. Is nunc continuum Magistratum gerere, nec a dignitatis 
gradu dimoveri debet, quoad in Academia nostra vixerit, nisi 
forte vel Nobis ac Successoribus Nostris gravissimas amovendi 
eausas praebueril, vel pablici muneris pertaesus ipse aliquando 
Rectoratu se abdicaverit sua voluntate. Sed si quandoque con- 
tigerit, nullum ei detrimentum afferri debet. Nam deposito etiam 
Magistratu, siquidem in Academia Nostra profitebitur, stipen- 
dium quod nunc habet, integrum retinebit — Post hujus igitar 
Rectoris aut obitum aut voluntariam abdicationem hoc munus 
non amplius perpetuum, sed semestre esse debet. — Ac quan- 
uam omnibus quidem Magistris, Licentiatis aut Doctoribus, cu- 

juscunque et Facullatis et Nationis fuerint, Rectoris dignitas 
conferri potest, tamen in suffragando etiam adhiberi eura debet, 
ne quis designetur Rector, nisi sit et gravitate morum et hone- 
state vitae praeditus, ac mediocri peritia rerum insiructus, ut 
prudenter gubernare et hanc, quam sustinet personam, aliqua 
cum dignitate tueri queat, Principum, Comitum ac Baronum li- 
beris, qui in studiis hic versabuntur, etiam honoris causa Rec- 
turatus deferri potest, — In gubernanda porro et conservanda 
Academia quo major sit accuratio, consiituimus de more conser- 
vatorem Academiae Episcopum Sambiensem, qui in hoc attentus 
sit, ut Rector caeterique Academiae Gubernatores sedulo officium 
suum faciant, ut Academia fundata maneat et Privilegia ac leges 
diligenter conserventur, quique interdam a Senatu Academiae!' 
in consilium adhiberi queat, prasertim ubi Professores de sur- 
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rogandis- novis lectionibus, aut aliis quihuscungue. coniroversiis 
fuerint inter se discordes. — Is porro in difhcilibus negotiis,. si 
erit necesse, habebit potestatem aseiscendi hos sibi Conaultores, 
Burggravium et Cancellarium, item Consules Veteris et hujus 
civitatis, in qua sita est Academia. Hic ipse vel horum unus 
semper adesse debet, cum raliones ad aerarium referuntur. — 
Sed de his haetenus, nunc Rectori et Decanis certa oflicia et 
jusjurandum, quo vincti esse debent, praescribemus, 

De Officio Rectoris. 

Bectoris officium ac munus esto, convocare concilium ac 
referre de negotiis publicis ad Senatum, sententias ordine ro- 
are, ita tamen, ut omninm primus ipse snam dicat sententiam, 

judicia exercere ea moderatione et aequitate, ut vincula legum 
neque severitate nimism contrahastur, neque lenitate nimium la- 
zentur. Curare item judicio Senatus accedente, cum publicae 
lectiones vacaverint, ut homines idonei, hoc est, pii, honesti, 
graves et vere docti illis praeficiantur, qui non corrogatis suf- 
fragiis, sed gravissimo judicio tolius Concilii sint approbati. 
Nulla enim recta studia, neque pietatis, neque eloquentiae exci- 
tari ac .florere eo in loco possunt, ubi munus docendi tenent se- 
militerati. — Ejusdem et Decanorum est atiendere, ne semina 
sparganiur falsae et impiae doctrinae, neve lectiones, disputatio- 
nes et exercitia Rhetorices intermiliantur ab iis, qui illis prae- 
sunt, — Proponere sexto quoque mense leges in Collegio reeci- 
tandas, quibus Academia constituta est, ut ipsarum autoritas 
conservetur. Recitari autem leges integre debent, ut non scho- 
lastici modo, sed .etiam ipsi leciores sui et juramenti et officii 
admoneantur. — Adscribere neminem in numerum scholastico- 
rum, nisi obligatum vel juraınento vel promissione. — Reſerre 
in librum ea, quorum memoria conservari debet, denique exegui 
omnia, quae publico consilio et decreto constituuntur. Ut igitur 
Rector faciat, quod .debet, in haec verba jurabit. 

Juramentum Rectoris. 

Ego Rector, juro, teste Deo, me primo illustrissime Prin- 
eipi, Duci Prussiae, eam et obedientiam et fidem praestiturum, 
uam officium ac munus meum requirit, deinde summeo studio 
faciurum ea omnia, quae. ad illustrandam gloriam Dei, ad süsten- 
tandam et hujus Academiae et utilitafem et dignitatem pertinent, 
Rationcs bona fide relaturum ad aerarium, nec ab his legibus, 
quas accepi, discessurum, nisi in his bono consilio Ipsius Fun- 
datoris aliquid forte mutatum fuerit. Ad exiremum juro, me 
victurum conjunctiissime cum omnibus publicis lecitoribus, nihil 
illis injuneturum nihil praescripiurum, pisi recta et utilia ei con- 
juncta cum legibus. 

De Rectoris Jurisdictione. 

Rector jus dicet cum Assessoribus, et controversias studio- 
sorum rite quidem, sed absque usitato more judiciorum foren- 
sium cognoscet, ut eo citius hat decisio. Nihil est enim utilius 
ad conservandam tranquillitatem inter studioses, quam si cum 
litigateribus statim decidatur, itaque nee scripta, quibus produ- 
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cuntur lites, vel ab actore vel a reo, accipienda sunt, nee Ad- 
vocatus ullus admittendus est, nisi in maximis causis, sed quili- 
bet suam causam ipse preponat. Citabuntur autem rei de more 
per pablicum Ministrum Universitatis et venient in judicium ad- 
ductis Scholasticis.ad summum duobus aut tribus. — A Rectore 
et Assessoribus seu Collegis nulla ad nos provocatio esto, res 
enim ab iis judicata ad arbitrium Nostrum non sunt revocandae, 
In magnis tamen causis dari provocatio debet. Antequam autem 
detur, litigator apud Rectorem octo aureos deponito, ut si ju- 
stam non habuerit causam, hac pecunia, muletetur. Nolumus 
enim: impunitam esse ullius coniumaciam, qui temere et injuste 
provocaverit. — In puniendis delictis Rectori et Assessoribus 
etiam atque etiam considerandum est, ne quid constituant aut 
remissius aut durius, quam causa postulat: leviora quidem de- 
lieta pro arbitrio puniantur, vel carcere vel pecunia; Graviora 
vero, ut furta, stupra, adulteria, convitia in Deum, famosi et im- 
pii libelli, artes Magicae, conjurationes, caedes et his. similia, 
pro rei atrocitate mulotanda sunt, vel relegatione vel supplicio. 
Admisso autem facinore capitali ad supplicium nemo rapiatur, 
nisi concilii publiei sententia condemnatus et Burggravio a Rec- 
tore traditus. — Id in relegatione etiam servabitur, ne quis a 
coetu Scholasticorum, nisi publici Concilii sententia, removea- 
tur, quia relegatio gravis est poena non Collegii. tantum, sed 
harunı trium civitatum interdietio. Ac relegatorum nomina sem- 
per Consulibus indicanda sunt, ut curent per satellitem compre- 
endendos, qui aut oppidis et suburbiis non excesserint, aut re- 

legationis tempore huc redierint. — In parvis negotiis et vul- 
garibus controversiis Scholasticorum dijudicandis, Rector sine 
Senatus consilio utatur sua et Decani autoritate secundum leges: 
Est enim permolestum de minimis rebus concilium convocare. 
In aliis nihil statuat citra Senatus autoritatem. — Gravissima 
poena afficiendum esse censemus, quicunque Rectori et aliis Se- 
natoribus vim attulerit, aut contumelia eorum dignitatem altige- 
rit. Rector enim et Senatus ab omni et contumelia et violentia - 
tuti esse debeni, quo liberius et animadvertere in sceleratos et 
ro efficio suo poenas prosegui queant. — Cum de autore de- 

fieti non constat, Rector potestatem habet, ut autorem juramento 
exquirat. Omnes igitur, quibus necessitatem jurandi imposuerit, 
sine ulla exceptione jurabunt, qui recusaverit, reus declarabitur. 
Similiter cum indicandi sunt ejusdem facinoris socii, qui detrac- 
taverit’juramentum, tenebitur poena relegationis. — Qui man- 
dante Rectore non fuerit ingressus carcerem, eandem sustinebit 
poenam. — Si quis ex studiosis per satellitem hie comprehen- 
sus fuerit, sive in oppidis sive in arce, debet e vestigio ad Rec- 
torem duei, nisi tempus sit nocturnum, tunc enim in carcerem 
debet conjici, sed-non ultra noctem illic detineri; cum illuxerit 
mox emittendus et Rectori in custodiam tradendus. — Omnes 
a Rectore missi in carcerem de non vindicande jurabunt, ante- 
quam emittantur. — Qui retentus mandato Rectoris, seu aresto, 
ut vocant, contra voluntatem, Rectoris hinc decesserit, perjurus . 
et infamis esto; item, qui legitime condemnatus contumaciter de- 
trectaverit autoritalem, nec sententiis parere voluerit. — Si quis 
in Collegium confugerit, qui jurisdiciioni Rectoris non subjectus 
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est, is, quanquam non debet illic retineri ac defendi, tamen a 
satellite et omni violentia tutus esto, donec jussu Rectoris ab- 
repius, et extra Collegium ductus fuerit a famulis Universitatis. 
Nullus enim Satelles ingredi Collegium armata manu debet. — 
Qui propter debitum in jus vocabitur, is Creditori satisfaciat, 
ad diem a Rectore praestitutum, quod si non fecerit, malctam 
solvito. Praestituta deinde alia die, si fidem quoque non libera- 
verit, tunc aut carcerem ingrediatur petente Creditore, aut bona 
ejus vendantur, ut de confecta pecunia debitum solvatur. — Cre- 
itoribus, qui sine consensu Praeceptorum vel amicorum infir- 

mae aetati mutuo dederint pecuniam, aut vendiderint res non ne- 
cessarias, secundum Senatus Consultum Macedonianum nihil sol- 
vatur. — Nemo ob idem delictum bis aut ter commissum levi 
poena afficiendus est; gravius enim peccat, quo saepius in idem 
vitium delabitur. — Qui praetextu et usurpatione nominis Scho- 
lastici vitam agunt otiosam, hoc est, lectiones, disputationes, et 
declamationes non frequentant, hos Rector post unam atque al- 
teram admonitionem, si peregrini sint, curabit ex oppidis et Aca- 
demia ut cogantur discedere, ne Parentum pecuniam inutiliter, 
si forte manserint, consumant et assuescant pravis moribus, alios- 
que suo exemplo corrumpant; Si vero incolae harum civitatum 
sint, indicabit Consulibus non esse Scholasticos, ut si quid ad- 
miserint, ipsi cum illis agant pro suo arbitrio et jure. Interim 
si ab officio Scholasticorum non alieni fuerint hi, quibus Aca- 
demiae jus ademtum est, post duos aut tres menses amissum jus 
recuperabunt, ita tamen, ut prius Rectori et Senatui Academiae 
polliceantur, se munus suum praestaturos summa cum diligen- 
tia. — Renunciare privilegiorum juri nemo potest, nisi söluta 

. prius mulcta, quam debet; si quis autem renunciaverit, ejus no- 
men ex albo Rectoris deleatur, nec iterum adscribatur, nisi uni- 
versus Academiae Senatus permiserit, et ipse iterum persolverit 
debitam inscriptionis mercedem. — Inscriptionis nomine Rector 
exiget decem grossos a singulis, nisi sint nobilitate, opulentia ac 
dignitate praestantiores. Ab his enim viginli poscet. Egenis 
autem et famulis remittet de hac pecunia, quantum ipsi videbi- 
tur. — Qui adscribi inter studiosos volet, is Juramentum dabit 
Rectori in haec verba: Se velle Religionem pie colere, Rectori 
ac primoribus hujus Academiae in omnibus honestis rebas obe- 
dire, ac debitam reverentiam praestare, nec ulla aut dietorum 

. aut factorum contumelia eos affıcere, adversus Illustrissiimum 
Principem, Remque publicam Academiae nihil hostiliter, nihil 
improbe ac scelerate moliri, ulla unquam ratione; in jus se vo- 
eatum comparere coram Rectore,. denique primo quogüe tem- 
pore discedere ex his tribus oppidis, si propter improbitatem a 
Coetu Scholasticorum amoveatur. — Porro cum jurisjurandi re- 
ligio non profananda esse videatur, multi vero pueri ad profes- 
sionem nominis adducantur, qui religionem jurisjurandi nondum 
intelligunt; Rector jubebit hos tantum stipulata manu promittere 
ea, quae sunt juranda, ac monebit accipi hanc promissionem 
loco juramenti, ut ipsi meminerint, se esse juratos, ubi illi per 
aetatem coeperint intelligere, quae religio sit jurisjurandi. 
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De Recioris rationibus adaszarinriroferendisirtg 
+ "Bingulis annis ad Calendas Augusti Recter: debet referrò 
ratiönes Ad ’’aeraritım de-omni pecunia, quam''ex adseriptis wos 
minibus et ex muleta Accepit. — Ob navatam vero Reipubt. opeb 
ram tertia.pars pecuniae ‘de adseriptis ipsi.debetar, hanc igitur 
relatis ad: aerarium rätionibus deducet. ' Mulctae vero participem 
eum fieri nohımus, 'quanquam in aliis Academiis ita: constitutum 
est; ut etiam'terlia-hwjus pars Rectori cedat. Si enim fiat pars 
ticeps; est verendum, ne:poenag constituat aviditate magis, quutu 
justa- caiga:adduetus. —. Ac:quoniam ad Academiae dignktatem 
pertinet, ut Rector erga hospiies doctrina ac virtute: praesiantes 
quandam seu munifigentiam. seu humanitatem declaret, misso aut 
vino aut alio muncre usiläto, non est inconveniens fieri de pu- 
blica -pecunia ‚hanc impensam, quia ejusmodi munus et. Rectoris 
et universi-Senalus nomine donatur; Quantum aufem pro digni- 
tate, mittendum sif, id: in arbitrio ipsius Rectoris esto, — Si 
quid in alios bonestos. usus de publico impendendum erit Rec- 
tori, id consensüu Decanorum fiat. ° oo: — 

—De Electione et Officio Decanorum. 
singulae Pröfessiones' suae doctrinae Decanum ‚habebuht, 
is eligefur ac Magistratum inibit Calendis tum Außusli iu: 
Februari. Nam et -Decanorum magistratus semestris esse 
debet. Omnium. vero Decansium officium:ao murüs est opera, 
eonsilio ‘ac studio Rectori praesto esse, curare, :ut: statis 
temiporibus disputationes ac declamationes. habeanten, 'renag« 
noseere themata, qüuae cum Mectore, si quid desiderdrerint, 
eonferrent, antequam .affigantur, hanc potissimum: eb;.causam, 
ut caveant non solum, ne contumeliosa in- Deum .eti homi- 
nes,.sed etiam ne maferiae absurdae, ſalsae, novae et 'inaneg, 
sive in Theologia sive in aliis Facultatibus, proponantur aus 
iradantur, Regere itam disciplinam et explorare docirinam eo- 
rum, qui fitulos et honores petunt, iisdem et conferre decretos 
honores, adjuncta Episcopi autoritate, horas et mäterias lectori» 
bus distribuere, inspectores esse lectionum, ut. sit assiduitas, ut« 
que proponantur ufilia, nec longum tempus in materias inutiles 
et inanes collocetur..— Jus convocandi. suos Oollegas habeze 
etiam debent, quandocungue de instituendis promolionibus, de 
ascribendis in Facultatemı, deque novis Decanis designamlis agen- 
dum est, et aliae res ad suum Collegium et oſſicium pertinentes 
deliberandae incidunt, eui interesse Rector, si velit, potest::- . 

Juramentum Decanorum.  - 
Ego N. Chujus facultatis Decanus) juro, teste Deo, me 

Rectori praestiturum eam reverentiam, abedientiam ac fidem, 
quam legitimo Magistratui debeo: Me ad eundem absque contu- 
macia ac recusatione venturum, Reigue publicae consilio semper 
praesto futurum, quandocungue vocabor. Nihil adversus illustris+ 
simum Prineipem, Ducem Prussiae, hostiliter aut scelerate fac- 
forum, nihil in deliberationibus consideraturum, nisi pietatem, 
honestatem et publicam utilitatem, nihil in cognoscendis et diju- 
dicandis causis, nisi aequitatem. Me item nullas fanaticas Opir 
niones ac sectas, sive Anabaptistarum sive sagramenfariorum hie 

| 0 
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probaberum ao defensunmmn esse, quinime .Amplexuram me puram 
vangelii dactrinam, quam nostra haec Ecclesia uno spiritu et 

una voce cum Ecclesia Dei catholica profitetur, nec corrupturum 
doetrinam sacram ex Philesophia, nec dissensurum a ministris 
Erangelii fingendis opinionibus. Nulla seoreta concilii divulga- 
turum, rationes bona fide. relaturum ad aerarium, denique con- 
cordiam publicam oonservaturum omni studio, nec ulliug unguam 
aut factionis aut dissensionis autorem fore. — Hoc juramentum 
quoque Beetori praestabunt omnes, qui publici leciores et As- 
Ssessores esae t. Qui vero id semel praestiterint, denuo 
non jurabunt. ’ 

De autoritate Decanorum in Titulis doctrinae 
decernendis. " 

Quod ad gradus attinet, permittimus singularum Professionum 
Decanis, ut consilio Rectoris et totius Collegii constituant, quo- 

. modo tiluli ac honores doctrinae petendi ac decernendi sint. 
Cum .autem isti scholastici honores sint publica testimonia eru- 
ditionis ac virtutis, admonemus omnes, ne quem admittart, ad 
illorum petitionem, nisi. cujus et doctrinam et mores ipsi proba- 
verint, Arceantur igitur ab horum petitiene omnes non solum 
rudes et imperiti artium, sed etiam impii, honestatis ac legum 
contemtores. 1 u 

: "De universo Academiae Senatu, 
Universus Academise Senatus constat ex omnibss superie- 

ram, ut vocant, Disciplinaram Professoribus, cum Decano artiumi 
et quatuor praecipuis Magistris, qui in Academia publieos artium 
Professores agunt. Hi in maximis ei gravissimis negotiis emmes 
ad deliberandum vocandi sunt, et eodem, quo Decani, juramento 
devinctii esse debent. Sine eorum. censilio et autoritate nullum 
decretum pablicum a Rectore fiat; Sententiam in Senatu rogatä 
dicant et .ordine et placide, convitiis, clamoribus et contentioni- 
bus abstineant; qui non .fecerint, de consilio Episcopi, Burggra- 
vii, Caneellarüi et Consulum, "Senatu exoludantur. Bent operam, 
ut amieissime. et cenjunctissime inter se vivant, omnes dissidio- 
rum causas .et occasiones summo studio vitent. — Si negotia 
ineiderint graviora ac difficilia, de quibus ex tempore dijudicari 
nequeat, consultatio differenda est in diem posterum. In quod 
plurium sententiae convenerint, id ralam firmumgue habebitur ; 
si per impares sententias consultatio divisa fuerit, autoritas ejus 
partis valebit, cui Rector suam adjunzerit sententiam. — Bi .quis 
ad consilium vocatus non adfuerit, illius absentia constitutioni- 
bus, decretis et decisionibus nihil derogabit. — Si quod nego- 
trum, de quo consultandum est, ad aliquem ex Senatoribus per- 
tinet, is in Senatum non venito. — Incumbant in hoc etiam Pro- 
fessores singuli, ut sint pii, honesti et inculpati. Nam si qua 
suspicio vagarum libidinum et adulterii ex verisimilibus orta 
conjeciuris de quoquam fuerit, eum Decanus Rectori indicdto, 
Rector re ingnisita et reo damnato lectionem et stipendium 
ei adimito. Convenit enim hos, qui praesımt, excellere virtute, 
ut eorum exempla- aliis praeluceant, nee sint scandalo, ut alii 
lus sibi licentiae inde sumant. — Duo. inspeciores Collegli ex 
agistris deligantur qnotannis, quibus cara elocandi habitationes 
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mandetur, idque efleii ordine -per’ vites -derolvater ad omnes 
Magistros. ihn te 
u ‚De Orconoma Academiae. . ° 

Respublica ut, Magistratibps, .‚da.et.ministris:;nom carere pot- 
est. Imptimis vero.Academfae: onus est Qeconeme,:.#um propier 
panperes, quibus desunf aumptius, ul exixa-Collegium cibum ea- 
piant, tum etiam propter quandam disciplinam, ut adolescentes, 
qui apud cives dissolute ei intemperate solent vivere, in Colle- 
gio vivant modestius.. Hujus igitur officjum-est, progurare.Qeco- 
nomiam, fores Collegii claudendas. ac reserandas eurare, singulig 
item mensibus una cum Decane et caeteris Magistris inspisere 
Coutubernia eorum, quibus elocafäe.sunt habifjones, ac monere 
omnes, ut tranquille vivanf, atque ‚nocju, ignem. in forpage. probe 
exlinguant, ne incendium, in Collegio excifgtur.. Ipse aytem 
Oeconomus erit Reciori et Senatui Academiae in .haec verba ju- 
ratus; Quod ei praestalurus sit reverentiam et. obedientiam, 
uam "legitimo Magistratuj debet, quodgue in administranda 
Jeconomia non fam sui commodi, quam rationem puhlici habi- 
turus sit. Qua in re si juramento suo non satisfecerit, 3b ofr 
ficio. dimoveatur. — Quicquid enim damts veconomo, id maxima 

. .r . . 

pauperum causa damus. ee EEE 
. ‚De Notario.-  .- .:. uni, 

Deinde oportet Acade riiam habere Notarium, qui .epistolas, 
publica edicta,-decreta ac, testimonia in librum conscribat. Magpi 
enim interest, haec ad posteritatem conservari.... Notarius igitur 
jurabit in ea Rectori, quae solent jurari a proßtentibug ‚suung 
nomen, adjgctis tamen his verbis: Se Academiae secreta nemini 
legenda exhibiturum esse citra Rectoris et. Senatus volantatem, 
Huic mercedem arbitrio sug constituat :Academiae, Senatus; 

De publicis ministris, quos Pedellos vocant. 
Ministri publici, qui Pedelli vocantür, Rectori quoque ne- 

cessarii sunt, per hos enim et Senatus solet convocart et rei 
vel citandi vel arrestandi sunt. Hi vera idem, quod Notarius, 
juramentum dabunt, et indies ad Reciorem aecedent .. guodgue 
ab eo jussi fuerint, exequentur. Accedent item indies semel ad 
singulos Decanos. In publica et solenni pompa incedent cum 
Sceptris ante Bectorem, — Mercedem habebunt:singuli. quotan- 
nis ex aerario Unpiversitatis. ‚Item textio rel. quarto (quogue anno 
vestes, quas diebus festis, et in solenni pompa induant. Decet 
enim publicos Academiae ministros honeste vestitos esse, Prae- 
ter haec eertam quoque pecuniam habebunt ab omnibus‘, quibus 
tituli ac honores conferentur., A- singulis etiam, qui ädsegibun- 
tur, accepturi sunt grossum; qui citari per has aligupm jngserit, 
duos "dabit solidos. Qui arrestari, ualuor. — isdem. PRBeFA- 
unt quatuor anni temporibus, singuli scholaslici dnos solidos, 

Baccalaurei grossum; , Magisiri sesqui - grossum; Licentiati -aß 
Doctores tres grossos, Decani quatuor; Rec 9x ortp. Zr 

De publico aerario. et selutione stipendiorum. 
Omnes Academiae reditus.in unum referri aerariüm debent, 

reservabitur ‚gquiogne clavibus, quarum unam Hector, cacteras 
singuli Decani asserwabunt. Quatuor vero anni temporihus. Bii- 
pendia omnibus Lectoribus: numerabuntur. 

- 



‚, De publiris Löbctisnibus ac. studiis in Academia 
proponendis. . 

Constituta administratiöne refiquum est, uf lectiones, dispu- 
tationes ac deelamationes recte et :ordine constiluantur. am 
sine his nulae artes proponi ac'tradi possunt. Lectionum vero 
ordo ac numerus in nostra Academia hoc modo distributus esse 
debet. a . . rel a 22 

0 et In Artibus. j | 
Primo tradatur Rhetorica, cui lectio historica sit conjüuncta, 

atque: hi praecipui ac certi autores: Rhetorica Philippi Melanch- 
tonis, Rhetorica’ Citeronis ad Herennium et caeleri Rhetorici 
Jibri Ciceronis. Item praecipui libri Quintiliani, Erasmi de du- 
pliei copia. ‘In’ historia idem Lector enarrabit praecipuos Li- 
ros Livii aut‘ Caesaris..— Deinde graecus Lector, qui subinde 

repetat Grammaticam graecam et hos Scripiores enarret: Home- 
rum, Hesiodum, Euripidem, Sophoclem, Theocritum, aliquas 
orationes Demosthenis, aliquem, ex graecis Historicis. Idem le- 
get quoque Ethica Aristotelis. "—" Tertio iradaniur Praecepia 
Dialectices. — Quarto 'praelegatur in oratoria et Poätica, enar- 
fentur Oratorii libri Ciceronis et ’praecipuae Orafiones, in Po&- 
tica vero Virgilii et Ovidii. opera. — Quinto Mathematicus et 
Hebraeus praelegant sub earrdem horam: Mathematicus explicet 
Arithmeticam, Sphaeram Joannis de sacro Busto, Theoricas, se- 
eandum Plinii. — Sexto Physicus J,ector enarret Physica Ari- 
stotelis, ‘item de‘ anima, parva .naturalia, 'Problemata Meteora, 
Dioscoridem.'--  Septimo Terentius item Plautus praelegi de- 
bent. — Quae autem lectiones, quibus potissimum horis 'conve- 
niant; id Rectoris ac totius Senatus arbitrio relinquimus, ii, 
quod- commodissimum erit, communi sententia statuant, ita fa- 
men, ut terfia hora pomeridiana semper vacet, propter Prima- 
rium, Theologiae, Lectorem.. , .. 

©. 0502.00 Im Theologia. DE 
Hora 'antemertdiana expliceritür.libri Novi Testamenti. — 

Hora pomeridiana Libri Veteris’ Testamenti. N 
. Dr In Jure.. . Fu .. " . 

: Mora antemeridiana in Jure praelegantar Institutiones. — 
Hora pomeridiana 'Pandectae vel Codex Justinianeus. 

on Bi W In Medicina. 
. Similitex praelegalur antemeridiana et pomeridiana hora. 

De! Leeti oni bus in Paedagogio proponendis.' 
Qui. rondum idonei sunt ad audiendos graves autores, in- 

stituantar im paedägogio; nam ibi pueris ea proponentur, quae 
tenerae ipsorum aetati conveniunt. — In tres autem Classes pae- 
dagogium distribuimus, iisque praefecimus 'quatuor Lectores, qui 
octo horis quotidie pueros erudiant, supremus lector seu Güber- 
nator Paedagogi; in prima. Classe praelegat: Syntaxin Philippi 
Melanchihonis „et ‚enarret aut Terentium aut Plautum aut epi- 
stolas Cicexonis; interdum et breviores historieos, ut Cornelium 
Tacitum de moribns Germanorum, et brevia. Poömata, ut-Geer- 
gli Sabini Caesares. — In media :Olasse praelegatur eiymelogia 
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ejusdem Melanchtönis,: expottanfur et-vernasulo sermone aut se- 
lecta ‚eollogsia Eräsmi Roterodami aut fabulae Esopicae. Item 
aut Elisii Bereuxoawuexie. aut earmen Joachimi Camerarti de de: 
coro puerili: - ‘In infima classe pueri rudiöres exerceantur rec 
petitione declinationum: et eonjugationum, iisque exponantur si- 
militer vernaeulo sermene BDistieha: Oatonis, et insignes poöta-. 
rum sententiae. —. Praeterea supremus Paedagogii singulis die- 
bus Mercurii et Solis Catechismum Philippi supremae et mediae 
Classibus proponat; infimae autem iisdem diebus et horis par- 
vum Catechismum 'Lutheri tradendüm curet. Adjungat etiam 
brevem et summariam 'evangelioram declarationem, ubi ei rei 
idoneos’’discipulos 'habuerit,; ut a primis statim annis imbuantur 
doetrina ‚coelesti ac religione. — Puerilis autem aetas, qnia fe- 
rox et petulans est, in media et infima classe gubernari:'scve- 
»iori disciplina dehet. Lectores igitur Paedagogii potestatem 
habeant, ut etiam virgis contamaciam et ferociam puerorum re- 
primant, Rector tamen cum Senatu et Supremo paedagogi? eam 
adhibeat operam, ne quid odio praeter necessitatem fiat. Nec 
praeceptoribus liceat pueros ex Paedagogio fraducere ad gravio- 
res disciplinas sue arbitratu, sed quolibet semestri Senatus Aca- 
demiae constituat certos examinatores, qui ex paedagogii insti- 
tutione pueros eximant. " 

| “ De Disputationibus. . Zu 
Praecipua in Scholis .exercitatio est, qua adolescentes ad 

disserendum assuefiunt, itaque constituimus, uf statis temporibus - 
disputationes habeanlur. At vero, qua majare «um dignitate 
fiant disputationes, praeter Magistras in Facultatem adscriptos 
nulli disputabunt, nec quisquam publicum etiam agat Professo- 
rem, qui non vult Collegii pars esse. — Harum disputationibus 
interesse honoris. causa debent non moda caeteri Magistri et 
Baccalaurei, sed etiam Doctores cum Rectore, si, eos vocaverit. 
— Primo loco argumentabuntur adolescentes, deinde Baccalau- 
rei, postremo Magistri. Idem ordo .servabitur..in. Disputationi- 
bus superiorum quoque Facultatum, videlicet, ut praestantiores 
argumenteniur postremo loco. In Theologia, in Jure et Medi- 
cina singulis anni quadrantibus semel disputari debet; neque 
quisque ab hoc onere eximendus, nisi commnni Coallegii con- 
sensu immunitatem consequatur, Magistri vero singulis. tribus 
septimanis Jisputent. — Qui argumentaluri sunt, omni contume- 
lia et acerbitate verborum abstineant. .Cum enim a literatis ho- 
minibus singularis quaedam gravitas et modestia xequiratur, nihil. 
minus eos decet, quam in puhlico loco contendere ac, rixari. 
Quare singuli .Decani-ex officio interesse debent omnibus dispu- 
tationibus suae Professionis, ut .autoritate,sua istos compescant, 
qui digladiari verius quam, argumentari videbuntur..;, ... . 

De Declamationibus.  . -mnat.. 
-. Non. minus utilis ac necessaria' est .exereitatio deelamandi.- 
Hae-enim adolescentes. ad: copiose "et ornate dicendum“praeßa:' 
rantur. t igitar’ex Nostra:Academia:.non ‚taituim Disputaieres,: 
sed Ozatores etiam prodeant, Magistri.,:Baocalaureiet erudißwores- 
schelastici uwsent; ut singulis; Disputstioenibus :interpanatur "una 
Deckkmwalio,. — EA . m MISSZb, Nee yentz A 
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Da Keriis;ao Vacationibun. 

. Ui Professores eo. diligentius et legant et discipwlorum scripta 
emendent, necesse eat :hafbere eos interdum vacationem, qua 'ab 
assiduo labore paulülum respirent. Danitus igitur illis vacatio- 
nem diebus Mereurii ac Saturni. Habebunt item: vacationem 
tempore Nusdinarum, Bacchanalium; interim tamen, me disci 
sint otiosi, in Bacchanalibus Comoediae et Tragoeliae agantur. 

:De privatis Praeceptoribus. u 

* Cum juvenilis aetas neque de siudiis neque de lectionibus 
recte judicare possit, privati Praeceptores praescribant discipu- 
lis certam discendi rationem, atque indicent, quas audire lectio- 
nes referat, Neque enim nocentior ulla pestis est, quam discendi 
nullam rationem certam -sequiz ac sine ordine_omnes lecijones 
audire. Similiter dent operam, ut discipuli et latine loqui recte 
discant, et in scribendo, se ad. jmitatienem optimorum autoram 
conferant. Haec enim res quantum momenti habeat, aestimari 
potest ex superioris secali scriptis, ubi cum recte loquendi et 
scribendi ratio negligeretur, aceidit, ut imprudentiug etiam judi- 
caverint de rebus humanis omnibus. — Ulud vero non est con- 
cedendum, ut fastidiantur publigae lectiones ac privatae ante- 
ferantur. Ex hac enim re sequuntur plurima incommoda. Man- 
damus igitur privatis Praeceptoribus, ne quos discipulos domi 
contineant, sed omnes dimittant, et adigarit äd publicas lectiones 
suae queimgue Facultatis audiendas, et quae praeterea ei adhae- 
rent doctrinae, cui pofissimum studet, ac ut quotidie illas dili- 
genter. cum illis repetant. Nam lectiones parum adferunt utili- 
tatis, nisi repetanfur. Si quis contra hoc mamdätum fecerit, huic 
discipulis interdictum esto. Theologicis porro lectionibus omnes 
scholasticos interesse volumas. — Nec ulli concedatur potestas 
suscipiendi discipulos, nisi publicam dactrinae testimoninm ab 
aliqua universitate habterit. Interest enim Reipublicae, a qui- 
bus Paedagogis sen P'raeceptoribus puerilia ingenia erudiantur, 
et ad rectam discendi ac vivendi rationem formentur. Inprimis 
pueri, qui nondum tenent praecepta Grammalices, a praecepto- 
ribus ad publicam Grammatices lectionem, et maxime ad lectio- 
nem Syntaxeos adigantur. Praeceptor, qui constitationi huic 
nostrae non satisfecerit, omnibus discipulig privetur. — Postre- 
mo, cum incredibilis sit contumacia juventutis in hac quasi fa- 
tali dissolutione disciplinae, praecipimus iisdem Praeceptoribus, 
ut adolescentes suae fidei commissos magna diligentia et seve- 
ritate, contineant in oficio, et assuefaciant ad Religionem, ad 
virtutem, ad honestatem, ad tranguillitatem Reipublicae amandam. 
— Praecipimus quoque omnibus publicis Professoribus, ut cre- 
bro intersint sacris tum Lectionibus tum Concionihus, praeser- 
tim festis diebus. Non est enim Professorum officio nec digni- 
tate alienam, ut, cum ri6sira :hace ‚Academia potissimum causa 
Religionis-.sit 'constituta, ipsi sue exemplo stndia pietatis exci- 
tent. Nea.ullae. occupationes 'sunt tantae, quihus hora non. pos- 
si. eripi, quae divinis rehus tribuafur. — Seholastici ‚autem · fe- 

. siis. diebus non solum intersint sacris kectionibus: in. Collegio, 
sed :etiam::Concionibus in. templo, ut.ibi conjungantar Professo-. 
rum et Discipulorum preces cum ecclesia Dei. Si quis:schola. 
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sticorum hoc neglexerii, puniatur vel carcore vel igneminiosa 
exelusione, 

ö De. Officio Adolescentum. 
Lex I. Quisquis stadiorum eausa se huc contulerit,. primum 

omnium apud Rectorem nomen profiteatur. @uia nec honestum 
est, nec tutum Reipublicae, quenquam in eivitate versari sine 
certo Magistratu. | Ze | 

Lex Il. Privatum habeat praeceptorem, a quo ad optima 
invitetur et assuefiat, nisi ea sit aetate vel doctrina, ut prae- 
ceptore non egeal, 

Lex II. Lectiones publieas, ad minimum ires quotidie, au- 
diai et eas assiduo frequentet, praesertim si nullo adhuc gradu 
doctrinae est ornatus. nn 

Lex IV. Religionem ac virtutem colat, amnemque obscoe- 
nitatem ac turpitudinem vitet. . . 

Lex V. Sacras conciones non negligat, ut et ipse assue- 
Kat ad audiendum evangelium,,et alios suo exemplo invitet ad 
pietatem. .°. W ı I 

“ Lex VI. Praestantioribus ac Doctoribus honerem ‚habeat. 
Nam hoc virtus meretur. oo. - a 1 

Lex VIL. Verecundiam ac modestiam praestet, honesto tum 
incessu, ium vestitu infra genua dimisso. . Nam scurrilis inces- 
sus ac vestitus ut levitatis indicium est, ita graviim virorum et 
oculos et animos mirum in-modum oflendit. n ı 

Lex VIII In publicis Diversoriis et Cauponis nen perpo- 
tet, non helluetur, non Iudat alea. | 

Lex IX. Ad publicas choreas non accedat, nisi ad. nuptias 
invilatus aecesserit,' nen satyrorum more saltet, seque petulanter 
in.gyrum vertat. | 

‚Lex X. In flamine non lavet, eaque in re periculi magni- 
tudine moveatur. .Multorum enim acerbus casug ostendit, quam 
periculosum sit in fluminibus lavare. IL 

Lex XI. Nocturnis discursitatienibus ac vociferationibus 
non periurbet civium quietem.. Si quem ministri publici depre- 
henderint delinquentem contra hanc legem, ducent in carcerem 
custodiendum, donec lucescat. 

Lex XII. Arma non gerat, domus civium non oppügnet, 
fores non eflringat, globos plumbces in civitate non ejaculetur 
‚neminem ad pugnam prevocet, nec provocatus assentiatur pro 
vocanti, kortos non depopuleiur. Discendarum enim artium, non 
latrocinandi causa seholagtici coetus habentur. _ 

| Eonclusio. " 2 

Quad reliquum est, has constitutiones nostras de Jurisdic- 
tione et administratione scriptas religiose conservari volumus, 
In aliis tamen Legum partibus, ad studia, mores et disciplinam 
juventutis pertinentium, Rectori ac Senatui liberum esse 'volu- 
mus, pro ratione temporum quaedam mutare, nova addere et 
vetera, si expedire videbitur, corrigere. Quisguis autem eaete- 
ras irritas facere, ullisve. perfidiosis artiftejis, convellere, tentave- 
zit, seist se centra Principis sui dignitafem,. contra publicam 
Academiae tranguillitatem, jurisgue: jurandi.:zeligionem . fagerg. 
Nec «ubitet; se daturum ipsi.etiamı Doo gravcs ꝓoenas. Si end " 

— 
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leges sunt ordinationes Jirinae,.(ut Paulus Apestolus clare te- 
statur) non dubium est, Deum graviier punire legum oppugna- 
tores. — In horum:omnium fidem.ac testimönium evidentius 
Nos Albertus Marchio Brandenburgensis, Dux Prussiae, efc. qui 
supra has constitutiones. manu Nostra subscripsimus... Actum in 
Axce Nostra-Regiomoniana XXVIII. Mengis Jpmii, Anng Domi- 
nicae incarnationis MDALVI. Sn 

I Kr Er Fo 3 Ber nie un un 

E.. Statuta.Academiae Regiomontagae, de anno. 1554. 

Cap. J. De Universitatis Scholasticae partibus, qua- 
tuor nimirum Professtonibus praecipuis. 
'Jam primum wniversitäs scholastica, ne quid, quod ad rerum 

doctrinam. interest, desiderefur, constituetur partibus quatuor 
Professionun ,'quibus’oihnfa; qtiae disci ac eognoseci recte utili- 
terque possunt, tradi splent. Verae Religionis, pietatis ac rerum 
divinäram est Theologia.' beges’ ac Jura explicant; qui inde 
"Juriseönsulti. cognomĩnantur.“ Corporis cdüram. Medicina gerit. 
Atque. hae superiorrg ac praecipuae dicuntur disejplinae, quarum 
"bin “erunt "Dbctofes. "Ad has conscendi' oportet de principiis 
‚gmnis_sapie tiae, literis, linguarumgque cognitfione et artibus. 
Philosophiarh uno nofnirie voramus, quae ipsa quarta constitui- 
‚far Professio.‘. Linguarum vero ac primarum artium singuli erant 
Pröfessores. His’ cänfieietur Universitas 'Scholae, deque ipsis 
Senatus cogelur. Set ‘et. singulae Profcssiones suam quandam 
"Achninistrationem habeblunit, Tegerityue Praesidem studii sui, quem 
Decanum nominant. — Cum aufeni omnia, quae diuturna esse 
„debeant, praescriptione legum ac ordinis maxime conservenlur, 
'nequ& famen fierf possit, ut omninm Constitutiones" quibuscun- 
ue temporibus aptae et‘accommodalae sint, ideo curabit Sena- 

‚tus Universitatis, si forte et tempus et puhlica utilitas ita ferat, 
ut sanictis legibus cuncta ad rectifadinem et convenientiam prae- 
‚sentium temporum, morum, consueludinum, inprimis autem ad 
_veritatem, quae impugnari quidem, sed sion expugnari, nedum 
‚9pprimi potest, vindicandam constituantur.’— Nee non singula- 
rum Professionum, Legum Statutorumqué promulgatio, renova- 
tio, abrogatio esto;, .sed non nisi maximis de causis publicis at- 
"que. utilitate urgente. 'Sed promulgafa, renovata, abrogata ita 
<demum firma sunto, si ad Senatus Academici autoritatem Illustr. 
Pruss.Principis ete., Domini’ nostri Clementissimi aut‘ certe Suc- 
cessoris accesserit consensus, eaque comprobarit, sique utrinque 
comprobatorum exemplä, rite et fideliter in’ literas relata ac si- 
gillis corroborata, Universitafi Scholasticae. in communi arca as- 
seryanda, tradita et oblata fuerint. —. Decanis singularum Pro- 
Sessionum sui erunt Consiliarii, cum quibus fractabunt negotia 
-et zes Professionis suae, et honorum rationem proponent atque 
.eoRstituent, quos imprimis cavebunt, ne magis gratia aut pecu- 
inia,perculsi, quam meritis eruditionis et virtulis praestautia ad- 
„ducti contulisse ulli videantur. \ . 

-» = Cap. I. De publico Aerario Unixersitatis. 
> Aerarii Universitatis Scholae hujus .cnstodia demandator 
-Rectori et Decanis, tum superiorum trium Professiosym, tum 
rer. Elavibhs quigque aperitor, quaremısingulas: singuli te- 
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nento, "In hdc inferatur,Sigillum  Beetotis , :Soepira, Peivilegte- 
zum atque alia Diplomata,. pecuaias, Aotorum atque- HRationum 
Libri, cujus eurationis negligentia ‚infdelitasjue maxima -poena 
pro. Senatas Academici .asbilrio sameietun. . Singulis veta--anai 
quadrantibus ‚Professoribus aua. dinumerabuntur Stipendia: :Bin- 
gulae queque- Professiones suds fiscös -et arculas. ensiodjent..a« 
asservabunt ea diligentia, qua pro: se quisque in- zebua: auis 
uteretur. * Se Pe Er Pop Dee SEE SEE 

‘Cap. II. De Boctrinae Temporibus ac Ordine, _ 
' Singulas Professiones solenninm Conventuum' propria 'tem- 

pora, quoad fierf poterit, ‘ab aliarum Professiunum iisdem tem- 
oribus’ separata, et suac Doctririae' certäs statastqué: horas ha- 

bere oportet. @uae quibus' datae"fuerint"obeundae,; illas sedulo 
obeunto: — Ne quis de sua hora in’aliam’ transeat, 'neve sudın 
horam neglight. Qui fecerit, Senätuf ifse indicato, ef nisi cau- 
sas valetudinis affectae, publicorum 'negotiorum, aut profeectid- - 
num rite susceptarum satis probarit, irrvgatam’multam solvito. 
— Theologus Primsrins hora tertia pomeridianä leget Mestä- 
mentum Vetus, atque ob hanc Primarii Lectiohem‘ neino’ prae- 
terea publice profitebitur,, ‘ut huwic omnes :Scholastici interesse 
possint. —"Theolögus Secungärius, hora nonä 'antemeridiana le- 
get Testämentum 'Novum. — Jurisperitus Primarius hora a’ mfe- 
ridie prima Codicem vet Pandectas interpretabitur, in ilsque or- 
dine optimo, quae ad Fori usum atlinet, prosequetur. — Jüris- 
peritus Secundarius Institutiones Imperiales docebit hdra sep- 
tima matutina. — Medicus Primarius hora securida pomeridiana 
docebit Practica opiima methodo. — Medicus Secundarius hora 
antemeridiana octava decebit Isagogica ad Medicinam nekessaria. 
— At vero singulis diebus, quibus publice doretur, :hora sexta 
mane, quae ad Dialecticen pertinent, proposienter. Ui :sunt D. 
Philippi Erotemata, Rodolphi Agricolae de Inrventione libri, et 
Organum Aristotelis. — Septima matutina vacat. prepter publi- 
eas conciones sacras Decreto publico, nisi quid aliud superio- 
rum diseiplimrum Professoribus fuerit visum, et Senatus Aca- 
demiae comprobarit. — Ociava Virgilium, Ovidium, aliosque item 
Poetas latinos praeleget Po&ta, Item eadem Hebraeus sanctam 
docebit linguam. — Nona Grammatica lalina docebitur ex .Lina- 
cro, D. Philippi Syntaxi, aliisque. — Pomeridiana Inodecima 
autem Mathemata traduntur. ' Et Archipaedagogus Terentii aut 
Plauti fabulas, officia Ciceronis, extraordinariis, vero diebug Ci- 
ceronis Epistolas explicabit. — Prima Graecus Grammaticam 
Graecam, Homerum, Hesiodum, Aristophanem etc. et Orationes 
Demosthenis alternis interpretabiiur, aliquandg .etiam Tragoedias 
aut Sophoclis, aut Euripidis. — Secunda data est Oratori, qui 
Rhetoricam Philippi, et Libros de Rhetorica Cicerouis.et Quin- 
tilianım proponet, et hisiorias non. negliget. Aliquando Cicero- 
nis Orationem aliquam -propter. exercitium artis explicabit. — 
Tertia ‚supra Theologo Primario est addieta. — Quarta Physi- 
cus Aristotelis de Auscultatione Physica ejusdemque alios natu- 

‚rales Libros interpretabitur.. | 

Ä „Cap, IV. De. Dis patstionibum., Ä 
: „Siggulge , Professionsn.iauae.:Dasttinae.. Disputatinse 
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teınporibas exercanto. :: BSuperlorum, dischplintarum "Dooctores sin- 
gulis. semestribus dispufando semel,. Artium vero Professores, 
at Juventus ad disserendum assuefiat, frequentiores habebunt, 
'de quibus Decanus, eui cura incumbet, cum suis Consiliariis 
eonstituet. Ii dabunt operam, ut ita omnia instituanter ac ge- 
rantur, ut maxime e re discipulorum fetaram judicaverint. — 
Östertandae suae eruditionis causa ne quid proponito neve di- 
cito, sed commpeda discipulorum respicito. — Similiter faciant 
et ii, ‚qui contra proposifa argumentabuhtur, rixas, contumeliose 
dicfa, convitia, sannas, ne quis usurpaio. Disputato placide. — 
Praefecto Disputalionis ne adversator. Vocati nme reluctentur, ut 

‚ ordo observetur. Qua .quidem. in parfe.Sengtus Academici erit 
in, delinquentes arbitraria animadversio. — Nemo nisi impetrata 
a Rectore et Senatu. venia contra alium ex professo publice dis- 
putato, hanc vero Senatus non Jabit, nisi gravissimas ob causas, 
— Nec vero quisquam pars Collegii esse poterit, nisi disputet, 
et ‚alia onera communia subeat. — Qui in hanc Scholam vocati 
advenerint, quam primum suae eruditionis proposita Disputa- 
tione specimen edant publice. — Externis ac peregrinis Dispu- 
tationes habere ac profiteri, aliamve publicam funstienem ge- 
rere, apud nos non licet. Quare qui illam capessere voluerit, 
hanc copjam sibi factam a Concilio suae Professionis quisqué 
habeat. — Postremo, ut cum majore autoritate Disputationes 
'habeantur, iis intererunt Rector, Doctores alii et Magistri, im- 
primig vero Decani, nisi forte graviores causae impedierint. 

Ä ‚Cap. V. De Declamationibas. 
Sed quia neh minus utilis ac necessaria est exercitatio de- 

clamandi, (kac enim ad .dicendum ornate et perspicue instruun- 
tur Adolescentes) ut singulis Disputationibus Magistrorum de- 
clamatio interponatur, curabit artıium Diecanus. Idem studiose 
efficiet, ut argumenta ad vitam fuormandam sint accommodata, 
aut ad res explicandas utiles cognitu. Absit omnis dicacitas ita, 
ut nemo prorsus: offendatur. 

Cap. VI. De’Vacationum Temporibus. 
PDaocentibus publice feriatis esse universis licitum fasque esto 

diebus Mercurii et Saturni, quibus privatorum scripta recognos- 
cantur, et ratio studiorum ineatur. Nisi forte quis extraordinarie 
aliquid proponere malit. Dies Disputationum circularium a Lec- 
tionibus aliis immunes sunto. Cäaeterum vacabunt otio ad nata- 
litias ferias a die memoriae D. Thomae sacru usque ad Festum 
Epiphanias. Item diebus liberalium octo, quibus nostri latinas 
fabnlas exhibebunt. Item a die Jovis Coenae Dominicae ad fe- 
stivitatem paschalem, et ipsa F'estivitate paschali, quae durat octo 
diebus. Item’ Octo diebus festivitatis Pentecostes, et nostrarum 
Nundinaram. De Canicularibus Senatus pro re nata constituet. 
Item Feriis omnibus, quae secundum usum Religionis nostrae 
publice observantur et vocantur Ecclesiasticae. Sed et in suis 
quaeque Professio 'Statutis hanc de feriis locum explicabit, et 
quascunque concessas.’ab Universitate sibi obtinebit. zu 

: Cap. VII. De Senatu Academico.- 
.. ‚Respublicae :Sewatu aliisque Magistrafibus earere non pos- 

suhtr U enitn in Uomo 'Patrem familias. et herum, ita in Repu- 



er. 

bliea Senateren et -Prineipes eass necesse ent. : Universitatis. igi- 
tur Senatus, de oujus aententia euneta adminisir ur, Qllsen 
que ‚ad Rempublieam literariam astinent, pro -pihlico -commeodrs 
instituentur, ad hunc. modum constitzetum ‚ae :celebrabiläut, · - 
Senatum Academicum explebunt omnes Professoreg majorum ac 
superiorum, ut vocant, disciplinarum, citm: Decano Facultatis 
Artidm, ei quaiser praecipuis Magistris, uf sunt Rrofessot. He- 
braeus, Philosophus, Graecous ‚. Orater. et Dialectious Ei hi:a 
Senatu »isi certas ob causas nunquam exchadentur, uiniuaio nir 
hilominus Decauo artium, qui: praeter numerum . fuerıt adscitus. 
— Hi, eum res feret,; soleuniter per publieos Minisiros. cdnra« 
cantur, de propeosite negotio delibesateri, „—ıSententiam a Bec- 
tore rogati, ordine fideliter .et placide 'diemsto: A "maledictis, 
eonvitiis, elämoribus, conteutionibus absiimente. : Ni feesrinb, 
Senatu excludantur, et-mulctam Senatus arbifrio irrogatam. sol- 
vunte, Rector vero primum sententiam’ dicito. In. quod autem 
pluriam sententiae convenerint, id frmum ratumgue habetor. Si 
in pares sententias consnitatio divisa fuerit, alterutrius parties, 
cui postremo Reetor suam adjunxerit,; autkoritas .valeto. Hector 
namque bina habet suflragia.. — Si quis Senator solenniter vo- 
catns nen adfuerit, illius: absentia Constitutionibus, Decretis, 
Deeisionibus nibil officito. —- Si quando illorum aliquem nego- 
tium, de quo. in Senalu .agatur, attigerit, sive proprium ipsius 
fuerit, deliberationi ille ne interesto, ae ultro secedito tantisper, 
donec de negotio ipsius peragatur. — Quisque secedere jussus, 
sine oflensione morem gerito: —.Qui vero Senatu fuerit motus, 
sive perpetui, sive certi temporis exclusione, :is 3besto, neque 
tractatignibus publicis sese ingerito. — Quodsi audacia illius vi« 
cerit, inque Senatn adesse non dubitarit, neque se ejici siverit, 
ne quid agitor illo praesente, non proponitor, constiltuitor, neo 
deciditor, si quid contra factum fuerit, irritum ac inane esto, — 
Qui in Senafum lecti, vel Professores adsciti fuerint, conceptis 
verbis jurabunt: ' | 

Juramentum publicorum Professorum. 
Ego N. teste Deo juro, me Rectori praestiturum eam reve- 

rentiam, obedientiam ac fidem, quam legitino meo Magistratui 
debeo. Me ad eundem absque contumacia. ac. recusalione ven- 
turum, Reipublicae consilio semper .praesto :futurum,. quando- 
cunque vocabor, Me nullas fanaticas opiniones ac sectas sive 
Anabaptistarum, sive. Sacramentariorum, sive aliorum quorum- 

“ eungue hie probaturum ac defensurum esse. @uinimo me am- 
plecturum vefam ac puram Evangelii Doctrinam, quam uno spi-. 
rita ac voce, una Ecclesia Dei Catholica profitetur, nec corrup- 
turum doctrinam sacram ex Philosophia. Adversus Ällustrissi- 
mom Prussiae Principem etc. Dominum nostrum Clementissimum, 
nulla me ratione ac via, nec publice, nec privatim, improbe, im- 
pie, seditiose, hostiliter. consultarum, facturam moliturumve, In 
deliberationibus nihil.consideraturam , nisi ‚piefatem, honestatem 
ac publicans:wtilitatem.. In cognoscendis causis, ilsque dijudi- 
candis, nihil misi aequitatem spectaturum ,. ac quae senliam, än- 
telligam so. vorm, oandide ‚dieturam.. Nulla. Deoreta Senatus 
diveigatarum.. Rationes bonz:fide ad. aerarium reluiurem. Meni- 



qüs eonterdlam : publicam "oonservaturgm::omni: curs ar studio, 
nec'llins: anquam: aut faotionie, aut pernieiosae dissensionis au- 
törem fore,. Perjuris ‚Deus vindex este et. Senatus. — (Qui vero 
seme} juraverit, 'iterum non jurabit temere.) -- en 

ei .. „Kap VUL De Rectore areando, 
-::Hectorem Principe: elministrationis Reipublicae Scholasti- 
ead'legat Senatus, Virum- pietate, prudentia , honestate vitse at- 
que 'eruditione spectatum, quem Reipublicae utiliter praefuturum 
speret, idque 'Professionum ordine, ex quibus binos Rector no- 
minabit,-de quibus-suflragia ineant. Nisi forte extra hos aliquis- 
khunc konorem virtute, generis nobilitate, fama, dignifateque ex- 
cellens !mereatur, ws sunt :Barones, Comites, Duces, Priucipes, 
gpättne” tamen nmisi Senztui juramentum praestiterint, . Scheolae 

agistratus committi.non’ potest. — Nec cuiquam natio vel pa- 
tria'quo. minus. Magistratum capessat, erit impedimento. — At 
vero.: cui extra :Professores, respectu Nobilitatis, Magistratus 
mandabitur, 'illi:.adjungetur ‘quasi Prorecter vel ipse exacti Se- 
mestris Rector, vel alius: vir banus, gravis, doctus ex Senata 
hufus ‚Universitatis.. — Creabitur autem Rector novus singulis 
semesiribus, ut qui aestate Magistratum. gerat, Dominica @uasi- 
modogeniti, qui vero praesit: hyeme admitistratiomi publicae, eli- 
gıtur proxima a Festo Michaelis Dominica. — Haec consuelae 

et‘solitae electioni proposita lex este. Neque ullius rei, aliove 
respeciu, quam eruditionis, virfatum ac vitae inculpatae, et li- 
ber& suflragia collaturos se, jurabunt Senatores. — Quem plu- 
riam .suffragia crearint, Magistratum rcapessito ; eumque recusare 
nefas esto: Si quis hoc fecerit, et causas non probarit, pro ar- 
bitrio Senatus: mulctam. solvito. — In Bemunciatlione publica 
Reetor in haee jurato: velle se omni cura, diligeutia ac fide 
fungi suo officio., inprimis pietatem.colere, paci:ac otio Reipu- 
blicae studere, adıninistrationeni Scholasticam sedulo, accurate, 
fideliter agere. — Rectoris vero Provineia haec est, de iis, quae 
inciderint, negoliis ac rebus referre. ad Senatum, nisi quae le- 
viora erunt, quae ipse com Decanis transiget. Sertentias or- 
dine“rogare. Ne lectiones publicae vacent, advigilare. Com- 
pescere gliscentes dissensiones. Contentionibus obsistere. In 
rixatores contumaces animadvertere de Senatus sententia. De 
quibus constitutuun ac decretum fuerit, ea exequi. Beferre in 
librum ea, quorum memoria conservanda videatur. Omnibus so- 
lennibus conventibus .adesse. Nomina profitentium Studiosorum 
advenarum recipere, promissione aut jurejarando adsiringere. 
Judicia ‚cum pietate,;. absque ullius personae respectu animo in- 
corrupto exercere. Judicıa ac sententiae non vendere. Operam 
dare,. ut in delinquentes secundum Statuta. ao leges animadver- 

"tatar, Poenas ao mulctas exigere Pedellorum ministerio, aut 
ipsum solvere. Nihil adversus Illustrissimum. Prussiae: Princi- 

m.ete. Remque scholasticam.moliri ulla ratione ac via. Pe- 
eunlam a Quaestaribus acceptam .hona. fide concludere in.aera- 
rium,.nisi quid in usus quotidianos .apud se: Senatus voluntate. 
retinzat. De omni-pecunia fideliter rafienem reddera«...:Denique 
omsium kujus scholasticae Universitatis :danquam unius Gorpo- 
%. membrerum!, cuzain..gexeze aunima.et wolwitate pateraas.. Sta- 
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iuta et: leges Universitatis post Gong proxime - seiueinilus 
diebus pro Concione studiosae jüveniuti publice recitare,  nec 
ultra mensem illam publicätionem differre. * -" 7%. 

‚. Cap. IX. De.Jurisdictione Recioris.. BE 
Rector jus dicet cum Assessoribus, Causasque .cognogegt 

Studiosorum rite, quidem, ‚sed &bsque:usitale more. judicigrum 
forensium, ut .eo .citius. deeisie ‚fiat. :;Itaque scripta, quibue „DEQ= 
ducanfur lites, ner ab Actoro neque a Bao acoipienda.sunt, : Neg 
Adzgeains:ullas admittendus est, nisk In-maximis Caugis.., Anier 
que delictorum COausas 3psg caram Ractare et,Senatu dicat. Kitar 
buntur autem Rei de more a publico Universitatis Minisiro, | 
venfent in Jüdieium duobus aut. ad summum tribas comita 
Scholasticis. — Rectoris et Senatus arbitrio et praescriptione 
tota judiciorum ratio adniinistrabitur. — A Rectore et Assesso- 
ribus ita demum provocatio ad Illestrissimum Printipem . rock 
piatur, st litigator octo aureos pignori in litem deposuerit apud 
Rectorem, et illam a-se executum iri sufftcienti Cautione fecerit 
fidem. — Rectori literas scriptare, nisi Consensu Senatus, Si- 
gillo Scholae obsignare non licet. Assessores Rectori parente 
ac adsunto, si postalet nectssitas; et nisi magna probabiligue 
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Causa abfüerint, meletam ſSolvunto grossorum duorum.' - - 

Cap. X. De Rationibus gesti Magistratus reddendis. 
Rectpr inira dies quatuordecim, cum Magistratu abierit, Se- 

natni scholastico, iisque qui vel 1llusirissimi Principis .‚eic..no- 
mine vel regali accesserint, rationes reddito accepli et, expensi. 
— Oratione atque re satisfacito intra Octiduum, de omnibug ' 
quae a Scnatu requirentur, Pecuniam. autem acquisitam tem; 
pore Magistratus sui fideliter inferto aerario. Ni fecerit,. solvito 
mulctam duarum Marcarum, aut conira Jusjurandum fecisse vi- 
deatur. — Quo die rationes cum Rectare putabuntur., omnium 
Professionum Decani, et quos Inspectores vocamus, de habita- 
tionum locatione ratipnes referent. — Rector redditis rationibug 
eiito, ut acta et gesta Magistratus sui Senatus consulto rata',et 

firma habeantur. Idem curato recitari annotata Consultorum. et 
Decretorum tempore Magisiratus sui, ut si quorum memaria di- 
ligentius -conservanda videatur, ea in Decretorum librum praeci- 
puum referantur. — Petent et Decani et Inspeciores suas zalig» 
nes comprobari a Senalu Scholae. . 5 

‘Cap. XI. De Rectoris Salario. u 

Rector. cum diligentia et fide tam mercedes inscriptionis no- 
mine quäm mulctas ob delicta exactas inferat aerario Universi- 
tatis Scholasticae totas atque integras, praeterquam yuod Mini: 
stris publicis debitum decesserit. Ad hoc diligenter et fideliter 
faciendum jurejurando adstrietus esto. Ipsi’autem Rectori prae- 
mium Universilas persolvet ob navatam Reipubl. operam Mar- 
carum viginti. — Eidemque omnes Doctoratus Candidati pileum 
donäbunt, et Decani alii huie reddent, quod ad ipsum ob 'colla- 
tos honores secundum cujusque: Professionis Statuta redierit, 
Sed et’Recior cuidam gravitati 'et vitae honestati iempore Ma- 
gistratas aui, inprimis et cum vestita tom comitaiu aliquanialam 
sese extollere studebil. . tee 

N 
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‚Cap. XU. De Expensis Rectori concensis honoris 
. nt causa. ur 

Quoniam vero ad Academias diguitatem perlinet, ut Rector 
erga höspites doctrina, virtute ac honoribus praestantes quandam 
'munificentiam sive humanitatem decharet, misso auf vino aut alio 
munere usitato, nen est inconveniens fieri de puhliea pecunia 
hanc impensam, quia ejusmodi munus et Becioris et usärersi 
®enatus nomine donatar.. Quanlum autem pro dignitate cuique 
sit mittendum, arbitrium Rectoris este. — Praeterea nulles fa- 
eiet Rector sumptus publicos nisi de Senatus sententin, atque 
»i conira ſaciat, pecunfam ipse aerario restituat. u 

Cap. XIIL De Professione Nominum apud Rectorem 
on et Receptione Novorum. 

Qui inter Sindiosos hujus Scholas censerj ac Privilegüs ipr 
sius: gaudere voluerit, primo mense adyentus in has urbes sui 
profitealur apud Rectorem nomen suum, et Sacramextum in lite- 
rariam banc mwilitiam def. Qui non fecerit, Privilegiorum bene- 
fieia.nihil ad sc pertinere_ sciat. Inscriptienis. yomine exiget 
Bector a singulis grossos decem, Hoc pretium remitti egenti- 
bus vel tetum, ve} ex parte, atque ad tempus poterit, Nobili- 
tate, opulentia, henoribus, dignitate praestantibus. et in subli- 
mioribus subselliis locandis, quantum vulgo pendi soleat, indi- 
cabitür. Sed ab ipsis non minus viginti grossis poscet, nisi 
forte eorum liberalitali, quod amplius dare velint, relinguendum 
esse: videatur. — Si alienum quis pomen professus fuerit, et 
pecuniam inscriptionis nomine solverit, a Studiesoram numero 
&xclusus esto, et pecunia careto. — Absque Magistro et Prae- 
ceptore vagabundos, qui Magisiri ae Doctores non sint, nemi- 
nem ferri oportet. Rector igitur, si compererit in hac aliquem 
licentia vivere, accersitum castigato verbis, et praeseribite tem- 
us, intra quod' subjicere se Magistro ac Praecepiori debeat. 
uod nisi obedierit, a numero Studiosorum excluditer. — Prae- 

ceptorem autem seu Magistrum accipiendum quemcunque, eui 
ab Universitate docendi authoritas concessa fuerit, cui ita sub- 
jectas aliquis esse debebit, ut illius doctrinae horam colat atque 
frequentet studiose. — Huic Nobiles quidem. pre institutione 
trimestri aureum denumerabunt Ungaricum, alii duas  marcas, 
vel tantum quantum fuerint pacti. Pauperibus gratis suam na- 
vabunt operam Praeceptores. — @uicunque honorum gradus ul- 
larum Professionum affectabunt, eorum nomina Decanus Profes- 
sionis suae ad Rectorem deferat. Quae nisi in albo Universita- 
lis rite perscripta inveniantur, pefendi honores jus illi denega- 
tor. — In leges et statuta qui deliquerint, perjurio ideo infames 
haberi non debent, siquidem poenas subierint inflictas illis de- 
licto suo, ni forte haec ipsa poena perjurii legi alicui aut Sta- 
tulo adjiciatur. Atque hujus Capitis sententia profitentibus no- 
men suum etiam memorabilur a Rectore aique proponetur. 

Cap. XIV. Sacramentum solenne, qnod Rectori 
darisolet.. - 

Ego N. juro teste Den, me velle veram Christi Religionem 
‚pie easteque colere. Rectori et Primpribus hujus scholae obe- 

ire, et eosdem digna reverentia prosequi, neque wla Jdieforum 



factorumve contumelia affisere. Adversus Riastrissimum Prus- 
siae Prineipem eic. Remque publ, cum scholae: ium harum ur- 
biom, nihil_hostiliter, nihil Improbe nee scelerate moliri, auf ma- 
ehinari, 'ulla ratione ac via. In jus me vocatum coram Rectore 
comparere ac Causam dicere. Denique primo quoque tempore 
ex Oppidie discedere, si psopter improbifatem a coetu Schalasti» 
coram .amovear. Atque si diseedens :quid, debitorum religuerim, 
neo dissolvrerim, revocatum a Reotare vel satisfacere statsım, vel 
coram Rectere praesentem ‚sistere inira. duorum mensism spa- 
tivan — Cum autem Jurisjurandi :singularis religio neque. pro+ 
fananda esse videatur, cumque multi pueri aefate et animo im- 
becilli atque imprudenti adduei ad hanc Professionem nominis 
soleant, qui pueri adhuc fuerint, stipulata manu eos promittere 
jubebit Rector recitata Capita, 'monebitque Jurisjurandi hane 
promissionem loco aceipi, ut meminerint 'se juratos esse, cum 
pröimum quae religio jurisjarandi. sit intelligere coeporint. Sed _ 
et_aliis in promissionibus solennis jurisjurandi sanctitas, nisi re 
flagitante, non usurpabitur, at etipulatione res peragetur.. 

Cap. XV. Rector subscriptis Legibus tenebitur. 
Rector. ne cui pecuniam Inscriptionis nomine debitam do- 

nato aut remittito, nisi justa de causa, quam ipsam causam ap- 
ponito uniyus eujusque gomini, similiter ut Inseriptionis diem. Si 
uid sine, causa justa remiserit, aut condonarit, ipse rependat. — 

Kemittendi aufem vel totius mercedis vel partis illius causae 
firmae istae fuerinis; Si quis Doctoratus honores consecutus, auf 
stiipendio conductus ab Universitate venerit, et remitti hane sibi 
velit, ut hoc reverentjae illius detur, sive quis in ministerio verbi 
Divini puhlico verselur, ac suis eam mercedem condonari pre- 
cetur, aive quis in Doctorum famulitio, seu extra hoc se bona 
fide pauperem esse affırmaverit. —. Si quis studiosus abfuerit 
hinc ultra annum, zeversus ita demum Privilegiis Universitatig 
gaudebit, si vel ipse per se, vel per Blinisirum publicum a Rec- 
tore petierit, ut in Curam et ditionem Universitatis recipiatur, — 
Si quid edicendum fuerit, Reetor ‚praescripta mandata authori- ' 
iate nominis sui in Charta signaia de more proponat. Pra+- 
seriptio autem talis sit: Rector et Senatus Academiae ..Begia- 
montanae. — Magistratum dum geret Rector, hoc est, iata ae» 
mesiri sue, Oppido ilinere unius dJiei .ne .exilo, nisi indicarit 
rofeciiogem suam vel.uni Collegarum, vel Ministro publicg, ne 

ignoretur discessio ipsius. Si longius progredi velit, id ne lice- 
at, nisi a quatuor Decanis sit facta potesias., Verum absenti 
Bectori, vel prioris semestris, vel tertii, vel etiam ulterioris Rec- 
tor sabstituetur de sententia Decanorum quaiuor. — .Insignia 
Rectoris, Libros Decretorum, Album Universitatis, Alamnorum 
librum, Chartas Rector fideliter custodito, penes se habefo Ma- 
gistratus sui tempore, quo finito tradito Rectori Succegsori sua 
jam jurate. Ni fecerit, contra Jusjurandnm facere se aciat, 
Cap. XVI. De Honoribus confererdis, et promevendis 

ad gradus illorum. ' 
Singularım Professionum Magistri ac Doctores dabunt ope- 

ram, ut’ petentibus honores via atque ratio praescribaiur, qua 
pervenire ad petitos honores possint, non illos quidem pecunia 
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zedemptus;: sed: meritos "virtäte ‚ot etäditiäne: ana. MNemini al 
Universitate exclusb, nemini ceui- functione sua interdielum -sit, 
»acmini qui nomen suum- apud Rectorem non .fuerit professus, 
konores mandare fas-esto. Neque in. ulla Rrefessiose: nisi Or- 
dine et Consensu omnium gesta hac- in parte, välebunt. . Deni- 
que intra praescripta et. statuta sua · ab Unirersitate scholastica 
approbata.qwaeque Professio consistet,; secundumque illa :totam 
rationem.conferendoram decernendorumgue honeruni maderabitur. 
Quod si:quis.hac in re ordinem.convenientem audarcsa sua pextur- 
barit, in eum. de sententia Senatus scholastiei animadrvertetar. 

.:. .„Cap.XVIL De Honestate Vitae ac Morum... - 
-:.ı Nihil est: im omnibus Congregationibus. magis necessariuna 
legibus, :ut boni in.pace et quiete .degere, coerceri mali jare 

‘ possipt. Imprimis vero. Studiosorum coetibus, ubi nisi pax et 
quies inviolata servetur; nihil recte fieri eorum, quorum illi causa 
3nstituli sunt, potest. Omnia autem violant' paceın ei -quietem, 
quae contra honestatem et decus fiunt. :@uare ut laudahilig di- 
sciplipa - cusfodiatur, quaedam Siudiosis, bonestatis ac decoris 
praecepta. deinceps et nunc exponenfur, quibus' qui parere liben- 
ter voluerint, 'meliores, qui noluerint, non certe deteriores- coer- 
citi poenis effitientur. 8 ot 

ex I. Etiam ii, qui vera 'ratione Deum non’ coluerunt, 
ante omnia Deum colenduni taste piegque adorandum ef'reveren- 
dum esse tradiderunt. Quo 'magis in: häc: veritatis' luce -facien- 
dum, ut divini cultus praecipua cura 'nobis!-sit. Omnes“igitur 
nullam- sibi rem divini Numinis veneratione antiquiorem esse 
sciant. 'Profanis et protervis sermonibus'abstinento. Tum vitae 
yuoque castimonia, pietate, religione tangi se respeetu illius 'te- 
stentur. Tum deinde majores natu, et Magisiratus suos, qui 
instar Parentum sint, quique venerentur, ebservanto , obedientia 
et mörigeratione prosequantur. Aequales suos diligunto. Offhi- 
cia vitae et sfudiorum inter se mutuis 'animis et voluntatibus 
faciunto.. | Ä 

Lex II. Quicunque in Communitatem et jus Studiosorum 
recipi voluerit, nomen suum apud Rectorem profiteatur. Sacra- 
mentum det verbis conceptis, pensionem Inscriplionis solvat, ut 
statutum -est. BE BE em 

Lex III. Vnusquisque eas horas, quibus docentes audire 
\ feerit jussus, accurate obeat, neqwe unquam, nisi justa de causa 

absit.. = 
Lex IV. Suum quisque Magistrum seu Praeceptorem ha- 

beto, qui tion habuerit, in eum, ut dietam est, animadvertetur. 
Quid 'etiam Magistri seu Pracceptoris nomine intelligi debeat, 
supra’äßt expositum. - 

- Lex V. In diversoriis et Cauponis nemo versetur, assideat, 
epuletur, potet, nisi eo venerit quaerendi alicujus gratia, aut cum 
suo Praeceptore, aut sit cum suis Parentibus, propinquis, ne- 
cessariis. Ne quis in publico saltet, nisi forte honesta invitatione 
modestae Choreae particeps facius fuerit, observata hac etiam 
in re honestate et decentia. Qui aliter fecerit, malctam solvito 
grossos 5. Convivia, compotationes, ne, quis alieno loco et tem- 
pore, neu barbarico rity ac vesania vulgi celebrato. Neque quis- 

4 
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que altarnm, in. prapinaydo au aegnalitatemadigat: Quod'si:yuis 
Lecisse campertainz, ili muleta pro modo..delicti irrogatur Kran 
sorum 10. "Ki vero .etiam furoxe aliquo, aut tarpitudine, ant foe- 

ditata, ut sunf, diacussiongm,, Jlamerum, tumultuatipnum , voni- 
tus priora auxerit &t accummlarit, carcerg. cqmpeseiter. plures 
paneioRrate, dies, jta ut Reciar,pro Jelicti atrocifate statuerit. 

. Lex VI.. Aleae foeditatem, damna, flagitia ac.plane scarri- 
litatem vitanfo omnes, neque ‚indulgento inhonastis voluptatibus, 
cum ıultae hanestae suppetant. Scurriles gutem; aleateres, qui- 
ue illos texerint et receperint, primnm cum indicati.. fuaerint, 
testor curato maneri,:ut..improbi esse desinapf. Si nihil pro- 

fecerit monendo; a delatis posiea ac dampatis hpc.noming: mukr 
ctam exigito marcae, unius,. .A. tertio delatis damnatisgup dua- 
zum. . Postea. vero rursus delaios damnatosque, ut. desperatag 
malitiae,. infamia exclusionis nofato. - oe ion 

‚Lex VII. Blasphemias, dejerationes, omnis generis menda- 
cia, maledicta omnes summa aitentione declinent. Quorum sin- 
gularum in accusatos et convictos ea Rectoris animadversio erit, 
uae. merito. sceleratorum esse debeat, et aut carcere, pro fae- 
itate et indignitate dejerationis et blasphemiae, aut relegationg 

punientur, . ,. EP et 
. Lex VIHL Strepitu ac clamoribus diurnis 'nocturnisque. in» 

terdictum esto universis,' quo in .genere delictis gravioribus aut 
leviprihus poena quoque.a Rectore atiemperabitur. 

Lex IX. A turpitudine verborum in nominandis omnibus 
jis, quae factu foeda censentur, itemque a petulantia cum facte- 
rum tum verborum abstinento omnes, ni fecerint, poenam arbi- 
tratu Rectoris sustinento, | oo nt 

Lex X. Consuetudinis libidinosae muliernm ac compertae 
spurcitiae cujuscunque generis, actique in gaueis et lustris con- 
vivii in omnes exemplum statuelur animadversionis vehementis 
et eximiae. In lenones vero, fures, oppugnatores aedium, sedi- 
tiosos,. flagitiis ac scelere infames, ereptores alienorum, statim 
quaestiones et Judicia exercebuntur, damnatique de Universitate 
Scholastica exigentur. Neque enim ferri Jiutius in quieta Re- 
publ, possunt. ' nn 

Lex XI. Nemo omnium ausit ullo libello famoso ac con- 
{umelioso scripto, quemquam incessere atque infamare, nedum 
Praeceptores. In .qua parte laesos se existimantibus juris bene- 
ficio aut auxilio succurretur. Quin etiam quenquam edere li- 
brorum scriptorumve, quacungue lingua et quocunque argunıen- 
to, apud nos concessum nulli sit, nisi permissu Recteris et In- 
spectorum, quibus omnia prius scripta, quam typis excudantur, 
oflferri inspicienda debebunt. Nisi quis fecerit, aut si illis ve- 
iantibus scriptum suum evulgaverit, in eum arbitratu Recioris 
animadversio constituetur. 

Lex XII. Ne quis versator nocendi causa cum telo in pu- 
blico, nec arma tractato: non stringat ferrum, non dimicet: ne- 
minem feriat, laedat, sauciel. De omni Injuria Cognitio et Sen- 
tentia et Arbiirium Rectoris et Senatus erit. Similiter et Co- 
guitio erit Rectoris, cum quis praestantem dignitate Magistrum, 

octorem, qui Magistratum gerunt, oratione aut re ipsa laesisse 
dicetur. Si publicos, sive Universitatis sive urbivan Ministros 
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et vigiles- adortüus violaverit, sir& Civem 'pulsarit, cärcere qua- 
tuordechn diebus eoercetor, aut muletam solvito Thaleroruin sex. 

Lex XIII. Si quis nöcendi eausa, domum, hortos, agros, 
atriufn-alienum ingressus esse probabitur, quamvis dämium non 
dederit, marcae unius mulctam solvito. " Zu 

Lex XIV. : Si forte incendium extiterit, ne quis t&mere ac- 
currät. Imbeiilliores domi se suae (nisi periculum urgeat) con- 
tineant. Qui validiores erunt in Aream Collegii 'conreniant, ibi- 
que‘ Rectoris mändatum exspectent. In tumultuatione Civium 
nemo procurrat, nemo se admisceat. 

Lex XV. : Discendarum bonarum: literarum atqque artium, 
non latrocinandi gratia Coetus Scholastici habentur. Proihnde 
armorum nullis potest esse in pace usus. @uare yuicunque cam 
telo lethifero fuerit inventus in urbibus, non solum id amittet 
sed mulctam etiam dissolvet arbitratu Rectoris et Senatus. @Auod 
si vero in alterdm strinxerit gladium, et hunc amittet, et tres 
dinumerabit aureos. Nemo quemquam ad pugnam provoret, nec 
rovocatus assentiatur provocanti,' de quo facto, ut reliquis In- 

Juriis omnibus, Cognitio et Sententia et Arbitrium Rectoris et 
Senatus efit. u | 

Lex XVI. Noctu statim ab illo tempore, quo signum in 
Collegio datum- füuerit, quisque domi suae esto. Per Regiones 
et angiporiä he tumultuöse vaganitor: Tum maxime ti et dolo, 
imprimis reserandaruim aedium alienarum abstinenivo. Si quae 
causa fuerit, cur noctd sibi in publico versandum aliquis puta- 
rit, primum illam causam sibi probandam sciät, deinde cum mo- 
deratione et absque tumultuatione cum candela in publico ver- 
sator. Ni fecerit, diebus ocio carcere coercelur. WBefractores 
quidem aedium et qui vim fecerint, hoc ipsum ob factum statim 
ut infames exXclusionis, de Universitate Scholastica poenam Sus- 
tinento. _ 

Lex XVII. AdRectorem ıie qui agminatim neve taurbulente 
accedunto. Si magna res, et ad plurimos perfinere visa fuerit, 
duo tresve äd summum, qui apud Rectorem agant, eligentur. 
Quicunque, utin hoc delinqueretur, fecerit, contra Jus jurandum 
se sciat fecisse. 

Lex XVII. Vestitus Studiosorum 3it communis Consue- 
tudinis guorumeänque temporum cum hönestate ad usum maxime 
conveniens, nihil secundum pravilates vulgares sectum, dissec- 
tum, pictum, devincetum. Togulas quisque suas induunto,- non 
ferunto injecias scapulis. Incessus deformitate careat. Rustici- 
tas et barbaries a gestibus absit. Certissima quidem sunt indi- 
cia in his animi levis et inanis. Cognitio tamen et Judieium hac 
in parte Rectoris et Senatus erit. Qui cum ad levitatem quan- 
dam scurrilem, praeter generis, aetatis, conditionis rationem, 
vesteg comparatas viderint atque cognoverint, delinquentibus 
mulciam irrogabunt arbitratu suo conrenientem stoliditati iHorum. 

Lex XIX. Earum rerum, quae publice a Reciore Univer- 
sıtatis Scholasticae, Professionumque Decanis, Doctoribus aut 
Magistris quoquo tempore edictae, interdictae, ımandatae, signi- 

.ficatae fuerint, ne quis Chartam affıxam ad januam templi aut 
Scholae refigito, nec defoedato, nec quoquo modo laedito. Qui 
contra fecerit, mulctator arbitratu Rectoris et Senatus. 
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, Lex XX. In flamjus.nemo lavet, eayne in re magnitwdine 
periculi moveatur. Qui contea fecerit arbitratu Rectoris puniatu 

Lex XXL. In muros Oppidorum ne quis consbehdät, nere 
in alia.loca publica sese inlerat, aut insinuet, ande so :abeuys 
debere intelliget.: Nulus item levissimo valgi mure per Oppida 
diu' noctuve Tymparia.pulsari, aliaque Instrumenta ‚musica wur 

ri curet, et ad illa per vias grassetnr, nisi impetrarit, ut hoe 
eeret, a Reetore, indulgente hoc in sodalitate et Coetibas non 

inhonestis. Qui curarit fecetitque alisgue Rectoris permissione, 
in qum Rector de senientia Senatüs pro delicti: natura; ' graviter 
animadvertet, eb ferociam iHlius Careere domabit.  . en 

Cap. XVII. Sequuntur quaedam Judiciorum et . 
Cognitionis Causarum. et 

Si litem Universitatis Seliolasticae Civis cum Incola’ haruin 
urbium habuerit, Conttoversia nata iis temporibus, quibus Stu- 
diorum gratia affuerit, is Incolam his in urbibtus conveniat; :et 
coram illorum -Judieio, neque foro externe utatur, etiam Exeeu- 
tionem et Definitionem litis admittat de sententia Judicum ille- 
rum. Nisi forte hi is jute administrando negligentes ant. ve- 
missi fuerint. Qui conira fecerit atgqie ter monitus tontra fa- 
cere perrexerit, perjurio infamis habetur. — Nullus subjectus 
Jurisdictioni Universitatis Scholae hujus causa controversiaque 
orta tempore, quo studiorum gratia huc missus adfuerit, adrer- 
sarium extrahat hinc ad aliud Judicium, sed coram Rectore cont 
veniat, nisi, quo minus faceret, a Rectore impetrarverit. @ui 
aliter fecerit, punitor arbitrio Rectoris et Senatus. — Si .quis 
postulatus apud Rectorem debiti solvendo non sit, dies XVi 
praestituantur, intra quos illi, cui debet, satisfaciat, si diem hand 
non observarit, mulctam solyito grossorum quingue. Team #4 
rursus XV. dierum spatium solutioni praefiniatar, quibus Cre- 
ditori. aut illi, cui debet, satisfaciat, vel cum illis transigat. Niel 
factum fuerit, in Cuastodiam detur, petente Adrversario, aut bona 
illius vendantur, deque pecunia confecita debitum dissolvatur. — 
Creditoribus autem, qui sine consensu Praeceptorum vel Ami: 
ecorum, infirmae aetati mutuo dederint pechoiam, vel res non 
necessarias vendiderint, secundum Senatus - Consultum -Macede- 
nianam nihil sowatur. — Qui Magister, quique Doctor fuerit, si 
Universitati Scholasticae parere nolit, sicqué oratione corrigi s# 
non fuerit passus, ex eorum numero, cam quibus censetar, fd 
est Magisteorum Doctorumve excluditor. Qui illos ex Stndiosid 
honores consecutus non fuerit, et Universitatis Imperium de- 
trectet, in improbitate sua persisiens coelu Stwdioseram expel- 
liter. ‚Id ubi factum erit, indicater Burggravio et trium Urbiun 
Consulibus. — Si in gratiam cum Universitate redierit, siqwe 
poenam commeritam exacius fuerit, in Commwnitatem quoges 
Siudiosorum recipiatur, alque inobedientia memorata poena hoe 
statulo ea intelligenda, qua certis et destinatis, non generdibes 
mandatis aliquis audacter authoritate Magisteatus contempta fae- 
rit refragatus. — In discipulos improbitalis et flagitiorum ven- 
viotos Bectoris privaiorumque Praeceptorum, in Magistros. et 
Doctores Universitatis Scholasticae animadrersio este. — Ki 
quis Privilegiorum Juri renuntiaverit, ejus nemen de Alhu: Ree: . 
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loris, Consensu Senatus, et poena prius, si- quam debet, perso- 
Iuta, deletor.. Neque iterum reecipitor,. sisi de Sententia Univer- 
sitatis Scholasticae, qua permittente qui recipi petieritz iterum 
persolvat debitam Inscriptionis .mercedem, et .denuo juret. Quod 
si quis effecerit atque curaverit, suum nomen in Album Rectoris 
inscribi dolo, hoe est, non ut studio. disciplinarum atque artium 
quietius operam dare, sed in litigationibus aut simili in Causa 
adjuvari posset, illius, cum de hoc constiterit, nomen deletor, 
neque ipse Privilegiis gaudeat. — Dirimere dimicationes et pu- 
gnas et contentiones denunciatione, pacis conservandae cuivis per- 
missum esto, non obtemperanti poena infligitor de Senatus sen- 
tenlia. — In puniendis delietis Rectori et Assessoribus etiam at- 
que etiam considerandum est, ne quid constituant aut remissius 
aut durius quam Causa postulet. — Leviora quidem delicta pro 
Rectoris Senatusque arbitrio puniuntor, vel pecunia, vel Car- 
cere; graviora vero ut furta, stupra, adulteria, perjuria, blasplıe- 
miae in Deum, famosi et impii libelli, artes Magicae, Conjura- 
tiones, Caedes et his similia, pro rei atrocitate puniuntor vel 
Belegatione vel carcere apud Episcopum perpetuo. — Gravis- 
sima poena vero afficitor, quicunque Rectori et aliis Senatoribus 
vim attulerit, aut contumeliose dignitatem eorum prosciderit, quos 
ab omni et violentia-et coniumelia tutos esse necessitas ipsa po- 
‚stulat. — BRelegatorum autem nomina Burggravio et trium Ur- 
bium Consulibus indicantor, ut illi curent per Satellites, compre- 
hbendendos aut abigendos, qui aut Oppidis auf Suburbiis non 
excesserint, aut .tempore relegationis non exacto huc redierint. — 
Quemadmodum autem nemo Scholasticorum ad supplicium rapi 
potest, ita nec comprehendendus quisquam erit per Satellites 
tum urbium tum arcis, nisi ut ad .Rectorem ducatur, eique in 
Custodiam. tradatur. In Carcerem alienum nemo Scholastiecorum 
ineluditor, nisi tempus nocturnum aliud jubeat, et illuscente die 
tum illico Rectori traditor. — Nullus Satellitum armatus Colle- 
gium ingreditor, neque unguam inde abripito quengaam. — Si 
ui in Collegium confugerint, qui Jurisdictioni Rectoris sub- 

jecti non sint; quanquam tales illic retineri non debent, nec de- 
fendi, tamen a Satellite et omni violentia tati sunto, donec a 
famulis Universitatis extra Collegium ducti fuerint. — Qui man- 
dante Rectore et Senatu Carcerem non fuerit ingressus, exclu- 
sus esto.— ÜCarcerem ne quis refringito, neve oppugnato. Cap- 
fävos ne conentur educere, eximere clam, dolo malo, vi, armis, 
Conjuratione facta. Si quis fecerit, perjurii-poenam luito, et 
ab Universitate Scholastica excluditor. Carcerem item, ne quis 
unus pluresve accedunto, nec cum Captivis colloguuntor, nisi 
facultate et venia a Rectore impetrata, aut Carceris poenam ar- 
bitratu Rectoris sustinento. — Omnes a Rectore in Carcerem 
missi, juranto de non vindicando, antequam emittantur. — Quum 
de Autore facinoris non constat, Rector et Senatus potestatem 
hahet, ut Autorem juramento exgnirat. Omnes igitur, quibus 
probabiles ob Causas necessitatem jurandi imposuerit, sine ulla 
xceptione jurabunt, ne si tergiversentur Reı declarari possint. 

Similiter si indicandi sunt ejusdem facinoris socli, qui jurare 
avlit, pro arbitrio Rectoris et Senatus condemnabitur. — Qui 
retentus mandato Rectoris seu Arresto, ut vocant, contra rolun- 
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tatem Recteris ‚hisd ‚discesserit, perjurus et infamia sesto: Item 
qui legitime condemnatus eonlumaciter detreotarerit authorĩta- 
tem, nee sententils panere voluerit. — Rector quibüsciuque ia 
Casibus edicere, interdicere, mandare, significare aliguid publice 
poterit, adjeeia etiam medioeri et. conveniente mulcta, pro :re 
nata. — Quod sicubi in Legibus, Statutis, Interdietis , mülcta 
poenave. expressa non legatuz, sciendum arbitrariam illam faturam 
accipi oportere. — ‚Rector etiam ne cum diminutiene Doctridae 
publicae saepe.Consilium cogatur, provideto, negue ullo priva- 
tim petente Senatum habeat,' nisi tali de Causa,. quam Dedani 
quatnor approbaverint. J 

Cap. XIX. De Doctoribus et Professionum Capitibus 
ordinandis, j 

Ordinis maxima cura esse debet universis, quo neglecfo nou 
modo commoda Reipublicae sed etiam decus convelli solet. In 
hac re praecipuum fuerit, suam quemque Professionem, Digni- 
tatem, Conditionem tueri ac ornare. Non detrahere de alterius 
Professionis fama atque dignitate, vel in universum, vel singu- 
latim quocungue loco aut tempore. — Quod si quem fecisse re- 
scitum .planumqgue faotum fuerit, a suae functionis munere et 
Consilio Universitatis remotus esto, donec meritam poenam ar- 
bitrio Universitatis infliciam dederit, et laesae atque oflensae 
Professioni satisfecerit. — Ordinatio autem Professionum talis 
esto. Princeps Theologia, tum deinde Juris-Consulti, mox Me- 
dicinae Doctores; Postremo banarum literarum atque artium Ma- 
gistri habendi. Primum locum Rector Scholasticae Universitatis 
semper tenebit. In singulis Professionibus,Decani illarum. Hos 
sequuntur Doctores, hos etiam, qui Licentiati vocanfur. Deca- 
num studii artium Magistri siudii illius ordine, subsequentur, 
Senatus autem curabit, .ut cuique pro dignifate suus assignetur 
lous. . . | nen 
Cap. XX. De Petentibus recipi in Ju» Scholasticae 

nt 2 Universitatis, em 
Qui alibi honores consecuti fuere, et conjungi nobiscum in 

hac Scholastica Universitate cupiverint, recipi eds oportet in nu- 
merum saltem Doctorum atque honoratorum singularum Profes- 
sionum, observatis in unaquaque Professione solennibus Bispu- 
tationum et Doctrinae.. Receptis autem de sententia suae cujus+ 
que Professionis Consilii locus assignari debebit. .Si .non sint 
recepti, inter discipulos Professionis quisque suae censetor. 

Cap. XXI, De Hospitibus et Dignitate et Nobilitate 
aliis praestantjibus. 

In solennibus conventibus Hospitum ac aliorum, tum Nobi- 
litate tum Dignitate praestautium, ut habeatur ratio, ita asside- 
bitur, atque etiam in publico procedetur. Supremum locum Il- 
lustrissimus Prussiae Princeps etc. vendicat, ab hoc primum Rec» 
tor, et tertiom Episcopus Sambiensis. Hos sequentur externi vel 
Principes vel Comites vel Barones. Post hos sedebit. Decanus 
Theologiae cum Burggravio et Cancellario, atque tum Ordine lo- 
cabuntur: Theologiae Professores,. quos excipiet ‚Juris Decanng, 
inter quem aliosque Juris Doetores nobilitate. generis et virfute 



eximia ‚praestanfes locabuntur. Ab his Medieinarum Doctores 
sedebunt, et irium Urbium Consules, atque hi in una quidem 
parte subselliorum, — In altera vero parte sedebit faeultatis ar- 
tium Decanus cum BMMagisiris, qui. in ‚Benatu sunt, ut quisque 
saum obtineat locam, Post vero verbi divini ministri, et. reliqui 
Magistri cum Preeeipeis webium Senatoribns.et Ciribus. — Ve- 
zum cum in his variis de Causis saepe :dabilaliones orianter, 
debet Minister publicus singulis Semestribus Chariam Ordina- 
tionis a Rectore 'et Decanis petere, ei secundum descriptionem 
illam eollocationes procurare. Nisi fecerii, si qua de. koe Con- 
troversia extiterit, ipse Minister luito poenam ad arbitrium BRec- 
toris, — Si Rector et Decani de Ordinatione forte addubitarint, 
rem ad Senatum referant, et juxta illius Constitutionem exe- 
quantur. Atqne in hoc omnes illi morigerari debebunt, neque 
quisquam reniti, neve ih alium locum transire, neu alterum at- 
rahere, atcersere, adducere ulla ratione in alium locum. @ui 

fecerit, in mulctam exigitor grossorum decem. Ä 

Cap. XXH, De Oeconomo. . 
Respublica ut Magistratibus ita, et Ministris carere non po- 

test, Imprimis vero Academiae opus est Oeconomo, cum prop- 
ter pauperes, quibus desunt sumptus, ul extra Collegium cibum 
capiant, tum etiam propter quandam disciplinam, ut Adolescen- 
tes, qui apud Cives dissolute et intemperanter solent vivere, in 
Collegio vivant modestius. Oeconomi igitur oſſicium est, admi- 
nistrare diligenier rem domesticam, quoscungue pauperes aequa 
mercede alere, fores Collegii, ut statis horis aperiantur ac fide- 
liter claudantur, curare, ne quid a qQuopiam contra honestatem 
ac tranquillitatem publicam in Tollegio committatur, cavere. Sin- 

is item Mensibus cum Decano artium habitationes in Colle- 
gio Siudiosorum adire, ac monere onmmes sui ofhcii' ac diligen- 
tiae. Tempore vero hyberno, ut ignem provide alant, et rursus 
sub nociem aut austodiant probe, ant. exiinguant, ne incendium 
excitetur. — Jurabit vero Reetori Qeconomus in haec verba: 
Quod Rectori et Senatui Academiae praestiturus sit reverentiam 
et obedientiam, quam legitimo suo Magistratui debet. Quodque 
in administranda Oeconomia non tam sui yuam pauperum ratio- 
nem sit habiturus. — Quibus in rebus si juramento suo non fe- 
eerit satis, ab officio dimoveatur. Quicquid enim Oeconomo, id 
maxime pauperum sausa dafur. 

Cap. XXI. De Notario Universitatis et Ministris 
publicis, quos Pedellos vocant. . 

Notarius, quem: Universitas Seholastica legerit, jurabit in 
ea, quae solent jurari .a profitentiibas nomen susm apud Becto- 
rem. Idem cum fide se ac diligeutia functaram mnnere suo ju- 
ratus promittet. Praeterea celaturum secreta, nen dafurum se 
copiam scriptionum iis, quos abuti velle et improbos esse sci- 
verit. Acta cum fide ac cura se aunotatarum. Literas et Di- 
plomata atque Instrumenta quarumeungue zerum fideliter et caute 
velle perscribere. — Merces Notarie ab Universißate Scholastica 
decernetur. Praeterea ab aliis, quibus testimonia pexscribet, 
rahet suam mercedem. A Petitere in Judicio debiti, si plus 



floreno uno petatur, grossum Notario exigere liceat, si minus, 
dimidium. — Similiter et Ministri publici, qui. Pedelli dicuntar, 
vocati ad hoc munus, jn ea jurabunt, in quae profitentes suum 
apud Rectorem nomeh jurare solent.‘ Atque insuper se inunus 
suum cum: fide ac diligentia gesturos et praestituros silentium 
celandorum. Mivistri publici indies ad Rectorem accedunto, 
quod jussi fuerint, exequuntor; semel item ad singularum Pro- 
fessionum’ Decanos. Promulganto, quae de more consueverunt: 
Ante Rectorem cum Sceptro incedunto: In solennibus Conven- 
tibus adsunto: Ordinationes curanto: Denuncianto Rectori, sj' 
quos compererint pro Studiosig se gerere, neque fuisse' sua’apud' 
ectorem nomina pröfessos: Delinquentes contra Leges et Sta-' 

tuta Universitatis et Rectoris apud Rectorem 'postulänto atyque” 
accusanto. Quibus’mulctae dictae fuere, annotata illorum no- 
mina habento, et exigere studento. Uno integra ıillis die extra 
Oppida abesse „je non esto, nisj permiserint quatuor Professio; 
num Decani. Merces singulis quadrantibus numerabitur ex Uni- 
versalis aerario. Item tertjo quoque anno honeste vestientur, 
et non ante, nisi aliter Senatwi fuerit visum. Deinde de pecu- 
nia, quae numerari solet ab iis, quorum nomina recipiuntur a 
Rectore., cedent grossi duo, -Porro qui citari' per hos aliquem 
voluerit, dabit solidos duos; .qui arrestari, quatuor. Cum ho- 
nores. aliquibus decernentur, statutam a singulis Professionjbus 
mercedem auferent. Quatypr quoque anni temporibus dabuntur 
his a discipulis et Studiosis solidi duo; a Baccalaurejs grossus, 
numerabitur; a Magistris sesquigrossus; a Licentiatis et, Docto- 
ribus ires grossi; a Decanis quatugr; et a Rectore: octo. 

Albertus: Senior .Marchio Brandenburgensis, Prussiae 
Dux etc. ete.. has Leges approbarit, confirmayit, 
hisque plenissimum robur 'addidit propria manu. 

P. Siatuta Collegii Facultatis artium priora. 
u De electione Decani, : , 
Cum in omnibus Collegiis certam aliquam superiorem opor- 

teat esse personam, cujus”autoritate totus coetus gubernetur, et 
rebus comamunibus recte prospiciatur: prima et in nostro colle- 
gio facultatis artium cura esse debet, ut ea regatur solito Aca- 
demiarum Magistratu; quem Decanum vocant. #Zt quia honestis 
de causis hic Magistratus non solet esse continuus et perpetuus, 
volumus, ut juxta statuta totius Academiae singulis semestribus, 
nempe cal, Augusti et Frebruarii, Decanas omnes collegas suos 
er ministrum publicum eonvocet, seque Magisiratu abdicet, li- 

bro' statntorum;, "sigillo et clavibus in medio consessu depositis. 
Postea tres collegas eo ordine, quo in faculiatem inscripti sunt, 
nominet, ut ex his tribus unus suflragiis collegarum novus Be- 
canus eligatur.‘: Deinde sententias singulorum ordine privatim 
cum Notario audiat et conseribat, ac majori parte suam conjun- 
gat, quae yudom vim duarum sententiaram propter personae 
autoritatem habere debet. 'Postremo in.corona collegarum ma- 
jori numero auffragiorum degigaatum, slara.vace Decanum pro- 
nunciet, eique librun:, sigillum et elaves iradat. 

n s 
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Du 2" De Officio Decani. ' u 
Hojus generale officium sit, sicut leges Academiae praescri- 

bunt, opera, consilio, ac studio Rectori praesto esse, curare, ut 
statis temporibus disputationes ac declamationes habeantur, re- 

cognoscere themata, et ea-exhibere Rectori .legenda, antequam 
äffigantur, explorare item docirinam eorum, qui iitulos, ac hono- 
res. pefunt, iisdem et conferre decretos .honores solenni ritu pro 
concione. Praeterea habet potestatem convpcandi collegas. ad 
examina, promotioues, ef ad recipiendgs in facultatem, qui qui- 
dem sine recusatione, nisi justa causa impedili fuerint, in sena- 
tum venire debent, sub poena exclusjonis ex facultate, si quıs 
saepius contamacem se gesserit. In-senatu ordine Decanus sen- 
tentias rogare debet, et aequalibus suffragiis, cui parti ipse suam 
adjunxerit vocem, ejus sententia rata esse debet. Nec absentia 
paucorum debet impedire universam reliquorum deliberationem. 
Ac si qua negofia graviora inciderint, ollicium Decani erit, acta 

praecipua consensu totius collegii in librum referre, in quem et 
nomina, receptorum in facultatem, et eorum, quibus gradus ali- 
quis deoretus fuerit, suo loco conseribenda sun. .  . 

De Recipiendis in Senatum Collegii Facultatis 
on Artium. — 

GOollegarum hujus Fäcultatis numerus non excedat duodena- 
rium. Cum: autem hunc numerum ipsi Professores artium non 
expleant, volumus, ut ei reliqui ex ordine Magistrorum, referente 
Decano, de consensü collegii in facultatem reciplantur. Debet 
autem Decanus testimonium referre de eorum ingenio, vita et 
moribus; ne quis corrupti ingenii, aut dissolulae atque inhone- 
stae..vitäe ad. hunc senatum admittatur. Negue vero temere ali- 
quis.:recipiendus. est,. nisi sit explöratae docirinae et pietatis, et 
ut minimum duos aunos in ordine Magistrorum hujus Academiae 
fuerit, et, pro loco puhlice disputarerit..' Recepti. numerabunt 
duos florenos in fiscum, et praestabunt- juramentum Decanorum, 
quia in Decanos suò tempore eligendi erunt. .. 

_ Juramentum Decanorum. 
Ego.N. hujus facultatis Deranus juro, teste Dee, me Rec- 

tori praestatuturum eam reverentiam, obedientiam ac ſidem, quam 
legitimo magistratui debeo: Me ad eundem. ahsque contumacia 
ac recusatione: venturum: Reique publicae sonsilie semper prae- 
sto futurum, quandocunque vocabor: Nihil adversus-illustrissi- 
mum principem, Ducem Prussiae, hostiliter aut scelera$e faetu- 
rum esse: Nihil in deliberationibus consideraturum nisi hone- 
statem ef, publicam utilitatea: Nihil in cognoscendis..et. dijudi- 
candis causis nisi aequifatem: Me item nullas fanaticas. opinio- 
nes aut sactas, sive : Angbaptistarum sive Saczamentariorum hie 
defensurum ac probaturum esses Nulla secreta cancilii evulga- 
tarum: Rationes bona fide relaturum ad aerarium: Denique con- 
cordiam publicam conservaturum omni ‚stadio, nee ullius unquam 
aut factionis aut dissensionis quiorem fore.: :; 

De :autoritate Decanorum juxta- leges totius 
- :.  Academiae. a BE er 

Quod ad gradus attinet, permittimus singularum professio- 

I. - “ 
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ntım Decanis ut consllio Rectoris ipsi constituant,. quaimsde ti- 
tuli’ac honores doctrinae petendi ac decerniendi sint.- Cum au> 
tem isti scholastici honores sint 'püblica te#imonia eruditionis 
ac virtutis, admonemus omnes, ne quem admittant ‚ad Illerum: 
petitionem, 'nist' cujüs et doctrinam et 'miores ipsi probaverint, 
Arceantur igitur’ ab honorum petitjone omnes ndn solum ’rudes 
ac imperiti artinm, sed, etiäm improbi, horiestatis'uc legum 'con- 
temptores. 0 DE EEE 

De Exzaminibus et Promotionibus Baccalaureap-. 
nn .- :dOFUM. . 

Ald Decani oſbeium pertinet, singulis quadrantibus anni pu-- 
blica intimatione significare de promotionibus, altera Baecalau- 
reandorum altera Magistrandorum, ut petiiuri hos gradus‘ se- 
praeparent, ef.sua namina apud Decanym intra.e oindgeim ‚dies 

fiteantur. Quoiquot autem suum nomen dederint ad gradum 
accalaureatus, debent a Decano' coram toto' senatu facultalis 

artium certo ‘aliquo die repraesentari, ut quaeratur de ipsoram 
inscriptione, diligentia in audiendis publicis lectionibus ; et ut 
vocant, tempore conipletionis, vel testimoniis studiorum, si mi-: 
nus diu in hac nostra Academia versati sint. @und si oomma-. 
nibus collegii suffragils ad 'examen ’admissi fuerint, stipulata' 
manu promittant, se bunt consulturös esse judiciam Collegii de 
studiis, moribus’ac eruditione, sive admissi faerint ad eum gra- 
dum sive repulsi. -Sortiendi 'deinde sünt duo exuminatores, qui 
una cum Decäno in exploranda doctrina Baccalaureandorum certo 
loco et tempore conveniant. - Duorum vero 'dierum sit examen 
et‘ duarum horarum üniuüs. In primo examfandi sunt in Gram- 
mafica, adhibifis autoribus, unde exempla sumi 'possunt, et 
scriplum ab iis exhibendum est. In altero examine proponendae 
sunt Bialecticae ct Rhetöricae nec non primorum rudimertorum' 
phifosophiae qyaestiones, si ex iis aliquid didicerunt. Et peri- 
culam faciendum de doctrina Catechistica 'verae 'religionis chri- 
stianae. @uodsi honesti mores responderint ipsorum diligentiae- 
ac eruditioni, promittenda est singulis promotio, numeralis prius 
quataor florenis, quorum duo cum dimidio in fiscum referantur, 
terlius "Decano, dimidius florenus 'examinatoribus cedat. Pro 
denunciatione vero promotionis, quae per Pedellum fieri debet, 
numerabunt Pedellis singuli tres grosses. Si quis autem nec 
moribus nec eruditione ad hunc gradum obtinendum idoneus vi- 
debitar, ad promötionem publicam nequaguam admittendus est 
sed obligandus ad certum tempus, intra quod et mores emende 
et negligentiam sareiat, quod si non promittit, wt repulsam pas- 
sus dimiltendus est. Antequam autem publice decerriatur gra- 
dus, Decanus cum 'examinatoribus adsignet singnlis locum, se- 
cundum tempus, quo in Academia vixerunt. -Nomina promoven- 
dorum et tempus. promotionis Decanus publjca intimatiune si- 

ificet, ac petfat, ut omnes scholastici et superiores ordines aca- 
emiae hunc actum praesentia sua ornare velint: In actu  pro- 

motionis’Becanus honesta oratione paratus sit, quae conveniat 
talibus 'congressibüs poblieis. Et deinde Candidati jurent Pe- 
dellis' st a Collegio Diecano 'ofleranter, sicut infra de -Magistris 
dicendum erit. : -Postea Candidates omnes et singulos :.Decanas 



promoveai Baccalauraos. Tradat etiam singulis ‚lihros apertos, 
ut scisnt sibi mullum ac diu ad solidam philosophiae cegnitio- 
uem discendym esse. Primo .autem ex.creatis Baccalaureis man- 
dandum est a Decano, ut specimen suae eruditionis exhibecat, 
sumta vulgari aliqua de artibus quassfione, quae in utramque 
pariemı ‚agitata pastea deferatur alteri examinaforum, qui paucis 
ad eam respendere non gravahitur. Is vero, qui secundum ha- 
bet locum, brevem gratiarum actionem habere debet, ac primum 
Deo aeterno Patri liberatoris nostri Jesu Christi, deinde Illustriss. 
Prineipi pio fundateri schelae, deinde Rectori ac Doctoribus 
aliisque honestis personis praesentibus, postremo Magistris ac 
scholasticig suam emnium voce gratitudinem pollicerj. His pe- 
zackis ↄctus dimitiendus est sine prandio, Testimopium petens 
a Decane ornandus est. 

.. De Examine et Promotione Magistrandorum. 

::.: Dt dignitas gradaym conservetur et artes dicendi ab ado- 
lasseutibus majori cuxa ac diligentia discaniyr, volumns, ne quis- 
quam ad gradum Magisterii admittatur, nisi antea publice Bac- 
cälaureus artigm.-dieendi vel hic vel alibi promofus sit; potest 
tamen de communi ‚sententia totius collegii. nostri ratio .haberi 
eprum, qui vel aetate wel. eruditigne aligve jnsta causa ad gra- 
dum Magisterii immediste admitti merepntur, Pefituri gradum 
Magisterii iisdem de ' causis repraeseniandi sunt coram zepatu 
cellegii, ut snpra de Baccalaureis dietum est. Ad cxamina rite 
perficienda sortiendi sunt praeter Decanym, guatyuor Examina- 
tores. Examen ‚privatum et publicum habendum .est, Privatum 
sis dusrum horarum unius, in quo obiter examinabuntur Orato- 
siae, Eihicae, Mathematicae, Physicae et Theologicae materiae, 
graeeae linguae rudimenta, et praecipue omnes auforgs, qui pu- 
blice enarrantur. Bequirendum est et scriptum. .Cni.vere gra- 
dus Baccalaureatus antea nen decretus est, is examinelur uno 
privaio :examine in ariibus dicendi et maxime in grammalica, 
antequam admittater ad examina Magistrandorum, et numeret 
quatuor flor. pro hoo ipso gradu. Qui suffragiis examinatorum 
videbuntur idonei ad hune gradum, ab iis pecupia primum pe- 
teuda est, nempe a siugulis quatuor florenj, de quibus examina- 
toribus singulis quingue grossi, Decano ungs florenus decidatur, 
reliquum ad aerarium Universitatis referendum est. Postea sin- 
gulis per Pedellos bona nova (ut vocant) denuncianda aunf, 
nempe quod publici examinis spbeundi. potestas eis a Decano 
facta sit. Pro bonis novjs singuli candidati. pedellis dent qua- 
tuor grossos, nisi aliquid liberalins numerare. voluerint,. Si quis 
indignus hoc gradu censebitur, eodem modo cum eo fiat, quo 
supra cnm Bäccalaurgeando agendum diximus. PubJicum examen 
trium dierum Juarum horarum publica, infimatione a Decano 
significandum est, ac petendum a Dartoribus, Licentiatis et Ma- 
gistris, ut Candidatorum doctrinam explorare juyent; tertius ta- 
men dies inkercessione Bectoris Candidatis remitti hotest. Sub 
publioum examen Magistrandi examinatoribus omnihus vinnm ac 
mulsum liberaliter praebere dehent. Ratio Iocandi pust examina 
observetur ut supra.. Tempus promptipnis et. nomina promo- 
vendorum a Decano ‚publice. siguificari. debent, et peteydum, ut 



omnes hunc aclum aua praesentia. ornare yelint, Est ei habenda 
deliberatio examinatoribua cum Decano de invilandis ad pran- 
dium, et qua ratione prandium instityendum sit, quod tamen 
non necessilatis esse debet, sed semper paupertatig et facultatum . 
ratio habenda erit, Magistrandi solenni paompa ab univareo col- 
legio in losum promotionis ex certis aedihug deduoendi sunt fa- 
cibus et iympaso. Decanus aratione in hoc aciu paratıs sit, 
yon habita Pedellus jusjurandum praelectum a singulis. poncat 
uobus digilis sceptro impositis. Jurabunt autem, quod publi- 

cam utilitatem scholae diligenter promorvere yelint, nec denuo 
titnlum Magisterii alibi repetere, Postea primaa examinatorum 
brevi oratione' nomine sui Collegli Candidates commendet, et .of- _ 
ferat Decavo titulo ei insignibus ‚Magisterji.. arnandes. Deinde 
Decanus prouunciet ac proclamei «on omuen ei siugulos Jibera- 
lium. arkium Magistzos. Et ordine deinceps conferat insignia, 
Primum jus cathedrae. Deinde rotundum pileum imponat. Hinc 
jus aureorum annnlorum denet, Postremo libres Apertes. tradat. 

is peractis jubeat eos specimen suae quoque eruditionis edere, 
Ideo primus et secundus orationes haheant, ut supra docnimus, 
Quibus finitis ad locum prandij, si id futurum est, una cum in- 
vitatis deducanitur. Testimonium petentes .a Decano honorifice 
oraandi suut. Novelli autem Magistri diebus eanieularibus pu- 
blicis.praelectionibus speeimen suae eruditionis exhibebunt, quem- 
admodum id in statutis totius Academiae decreium est. Kxtra- 
ordinaria promotio femere non est suscipienda, neque sine con- 
senas totius facultatis. 

G. Statuta Facultatis artium et philosophiae 
" posteriora, 

Iudidit Deus in prima creatione naturis rationalibus, non 
solum notitiam uumerorum, ordinis, principiorum, ei judicium 
cousequentise, nt esset lumen in mentibus, cujus adjuncto bene- 
ficio omaes Artes inveniuntur et judicantur; Sed etiamı singulari 
modo humano generi se patefecit tradiia certa doctrina de sua 
et essentia et voluntate. Ex hoe fonte duo doctrinarum genera 
existunt, quorum hoc subjectum rationi Philosophiae; illud vera 
humanae ratioais captum excedens Theologiae nomen sibi veu- 
dicavit, Prudenter aufem notitiae naturales mentibus insitae et 
doctrinae ex his exstruciae ab iis sententiis, quas Filius Dei ig- 
notas anlea humanis mentibus patefecit et Ecclesiae illustribus 
testimoniis confirmatas tradidit, discernendae sunt. Ideo in Scho- 
lis recte constitulis diversarum disciplinarum diversa Collegia 
habentor, in quibus singularum artium et doctrinarum fontes, 
rogressiones et metae monstrentur, et accuratis regionibus ae 
—** a se invicem discernantur, earundemque professio reli- 
giose asservetur et ad posteritatem transmittatur. Cum vero im- 
primis liberalium Artinm custodia Collegio Philosophico com- 
mendata sit, intelligant illi, quibus haec cura incumbit, non le- 
vinm rerum administrationem suae fidei commissam esse, siqui- 
dem Artes non solum superiorum faculiatum adminicula sint, 
vorum eliam omninm in vita bonorum fontes, ut praeclare in 
sepiimo wasias Cyri Crpoaus asseverat. Ut euim ex gelido et 
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erenni fonte membra &estu et siti languefaeta suavissime re- 
ciuntur: ant- resfeantur: sic ex Artibus infinita subsidia ad vi- 

tae humanae indigentiam sablevandam tanquam ex perenni ali- 
fo et salutari fonte promanant, Praecipue vero ad’ Ecclesiae 
utilltatern tanta ex omni ßenere artium, quae in Scholis tradun- 
tär, commoda'redeunt, ut eine his cum dignitate munus suum 
t&eri 'minime possint. Ad harum rerum administrationem et 
eönversationem multorum deliberatione et sincera Consiliorum 
et Laborum communicatione opus est. Idcirco Senatus Philo- 
sophicus Reipublicae Scholasticae interesse censuit, ut toto Col- 
legii · Philnsophiei Corpore recte constitute Leges et Statuta, 
quibus inde usque a prima Scholae fundatione Studia Philoso- 
phrca 'gubernala ‚faerant, reviderentur. In qua Inspectione cum 
et brevitas et imperfeetio aliaeque causae non heves mutationem 
requirebant, ex communi Consilio et matura deliberatione con- 
stitutum est, ut facta collatione Privilegiorum utriusque Acade- 
miae, nempe Tubingensis et Wittebergensis, ejusmodi Statuto- 
zum Corpus colligeretur, quod huic nostrae Scholae accommo- 
datissimum esset. Precamur igilur ardentibus votis Deum, fon- 
tem omnis Sapientiae et monstratorem hujus lacis, ex qua Artes 
exstructae sunt,' ut et hoc nostrum institutum gubernet, et ho- 
nestos doeentium et discentium coetus, et necessaria Artiaum sta- 
dia in genere humane conservet, et tranquillam sedem in his 
regionibus iisdem assignet, et docentium voluntates in vera be- 
nevolentia conjungat, et eorum studia et labores ad sui sanctis- 
simi Nominis gloriam, Ecclesiae et Reipublicae salutem et tran- 
quillitatem clementer dirigat et flectat. 

Cap. I. De Numero Collegarum. 

In hac Regiomontana Academia ex maturo Consilio et mu- 
näfreentia Hlustrissimt Principis et Domini, Domini Alberti, Sc- 
nioris, Marchionis Brandenburgensis etc. Prussiae Dueis eie. 
erecta constitutum est, ut Linguarum et Artium Lectores decem 
sint. — $.1. Lector Ebraeae Linguae, qui Grammaticen Ebraeam 
subinde 'repetat, et adjungat Libros Veteris Testämenti, Genesin, 

. bLibrum Psalmorum, Proverbia Salomonis, Prophetas minores et 
alios. — $. 2. Lector Physices, qui Philippi et Aristotelis Phy- 
sica, et secundum Plinii explicet. — $. 3. Lector Graecae Lin- 
guae, qui subinde repefat Grammaticam Graecam, et adjungat 
probatos Autores, Homerum et Hesiodum, Euripidem, Sopho- 
clem, aliquas Isocratis’ac Demosthenis Orationes. — $. 4. Lec- 
tor Khetorices legat Elementa Philippi, interdum Libros Je Ora- 
tore, Orationes Ciceronis, et alia in hoe genere seripta. In sin- 
gulis causaruın generibus proponat declamationum dispositiones. 
— $. 5. Lector dialectices, qui interdum Philippi Erotemata, in- 
terdum Rodolphi Dialecticen proponat, interdum misceat Orga- 
non 'Aristotelis. — $. 6. Historiaram et Ethices Lector corpus 
historiaram comprehensum in Chrönico Reverendi Viri D. Phi- 
Hppi Melanchtonis legat. Herodotum item, Livium -et alios. — 
6: 7. Lector Mathematum legat Arithmeticam, Libellum Sphae- 
ricam, Theoricas Planetarum, et aliquot Euclidis Libros. — 
$. 8. Lector Poöseos, qui et ipse scribat Carmen Latinum, et 
enarret Poäötas probatos, Virgilium, Lucanum et Ovidii Po&mata. 



— 6.9. Archipaedagogus, qui, subinde repetat Grammakieam-La- 
tinam, et adjungat Terenijum, Epistolas et Officia Ciceronig, 
Graecae Linguae rudimenta, et alia ejusdem, generis juxta ratio: 

nem Constitutionum paedagagicarum. — 6. 10, Inspector, cui 

Alumnorum cura commissa est, colligat locaria, et Senatui de 
his rationem reddat. Et hi-quidem sunt, qui publfcis Stipendiis 
ad docendum conducti sunt; ex his solis eligetur Decamas, -Conl 
clavium Inspectores, quorum singuli loco receptionis aerario 
Philosophico pendent duos florenos, Cum vero nemmi liceat 
aliquam Philosophiae'partem profiteri, nisi hujus Collegii' mem: 
brum sit, Decano guocunque tempore,'re tamen ad-Concilium 
Faeultatis Artium delata, Viros honestos probatae pietatis, eru- 
ditionis et vitae in wumerum Collegii Philosophici adsciscere 
receplis potestas sit privatim praelegendi, habendi discipulos,: e 
prae caeteris expetendi publicas' functiones im hac Sehola, si 
quando locus vacarit, Ex his, quicungue in Facultatem reeipi 
tur, unum aureum namerabit, ubi ad püblicas functiones adhi- 
bebitur, addet et alterum. . 

Cap. I. De Concilio Facultatis Artium. 

Concilium Facultatis Artium ex solis Professoribus publicis 
Stipendiis ad docendum conductis convocabitur, qui ut ejusdem' 
Collegii societate, ita mutua animorum conjunclione inter se de- 
vincti sint, ut communi Consilio et ope studia Juventutis infor- 
ment, et disciplinam conservent. Hi fidem dabunt stipulata manu 
in hanc quisque sententiam: se velle in deliberando, consulendo, 
decernendo, suflragando, Sententiis ferendis, pietatem, fidem, in- 
tegritaiem, respectum dignitatis et commoditatem hujus studii 
sequi, praestare silentium celandorum, revereri Decanum, voca- 
tum se in Consilio adesse, aut mulctam solvere. Hora consti- 
tuta a Decano singuli in conveniendo tempestive adsint. Si in- 
eiderit absentiae justa causa, res Decano indicetur, quod si non 
fuerit factum, mulctae loco quadrantem floreni sine recusatione 
numerent. — In Consilio is, de cujus causa et re deliberabitur, 
inter deliberandum absit. In deliberationibus unius alteriusve 
absentia decisionibus ac decretis nequaquam officiat. _ | 

Cap.IH. Juramentum eorum, qui Concilio adhibentar. 
Juramentum Professorum ex publicis Legibus describendum. 

Cap. IV. De Electione Decani. 

Cum in omnibus Collegiis certam aliguam superiorem opor- 
teat esse personam, cujus autoritate totus Coetus gubernetur, et 
rebus communibus recte prospiciatur; prima et in nostro Colle- 
gio Facultatis. Artium cura esse debet, ut ea regatur solito Aca- 
demiarum Magistraiu, quem Decanum vocant. Et quia honestis 
de causis hic Magistratus non solet esse perpetuus, volumus, ut 
quolibet . semestri tempore, quo publica fit Rectoris Scholae 
hujus renunciatio, nempe Dominica Quasimodogeniti, et proxima 
a Festo Michaälis Dominica, convocet Decanus illius temporis 
Concilium Facultatis Artium, Libris, Sigillo et Clavibus in me- 
dio Consessu depositis, petat communibus suffragiis novum De- 
canum eligi. — In eligendo Decano eorum saltem habeatur ra- 
tio, qui .stipendiis publicis conducti sunt ad docendum, Ex his 



assuimafur Decanus eo ordine, quo singuli in Faoniiatem sunt 
recepfi, nisi temporum eircumstatttine et aliae cansae nova de- 
liberationi occasionem dederint. ' 

Cap. V. De Officio Decani. 
Hujus generale officium sit, sicut leges Academiae praescri- 

bunt, opera, consilio et studio Hectori praesto esse, curare, ut 
statis temporibus Disputatinnes ac Declamationes habeantur, re- 
cogposcere ihemata, explorare ex sententia. Collegii doctrinam 
eorum, qui titulos et hunores petunt, eisque decretos conferre 
honores solenni ritu pro concione. Praeierea habeat potestaten 
convocandi Callegas’ ad consilia, examina, promotiones, et ad 
recipiendos in Facultatem, qui quidem sine recusatione, nisi 
justa causa impediti fuerint, in Senatum veniant, sub poena ex- 
elunionis ex Facultate, si quis saepius contumacem se gesserit. 
— Decani partes sunt eorum nomina, qui publicos honores in 
hac facultate petunt, Rectori deferre, ut intelligi possit, ulrum 
in Album Universitatis inscripta fuerint. — In Senatu Decanus 
prior sententiam cdicat, deinde reliquos ordine et distincte roget, 
et aequalibus suffragiis, cui parti ipse suam adjunxerit vocem, 
ejus sententia rala sit. — Si qua negotia graviora inciderint, 
offieium Decani erit, primo mense, ex quo Magistratu abiit, ea- 
dem inter acta referre, rationes bona fide die tertia, posteaquam 
Magistratam deposuit, reddere. Sumptus hujas Studii nomine 
non faciat, nisi decretos in Conciliv. — Cum Magistratam inie- 
rit, rationes ab Autecessore relatas, pecuniam traditam, una cum 
sigilo et aliis hujus Studii propriis in aerarium reponat, ad- 
juncto Actorum libro, ex quo et impensae quolibet semestri fac- 
tae, et cujusmoli pecuniae summa in aerario sit, perspicue cerni 
possit. Claves, et si quae alia suae fidei concredita sunt, fideli- 
ter asservet. — Singulis mensibus una cum Inspectoribus habi- 
tationes, siudia et mores in Collegio habitantium inspiciat, et 
Examinibus eorum, qui paedagogicas leetiones audiunt, intersit. 
— Quacunque in parte publicam administrationem hujus Studi 
remissiorem esse, aut in aliquo delinqui animadverterit, corrigat. 
Si privatae admonıtiones locum non habuerint, rem cam Colle- 
gis communicet, vel si res et causa postulat, totum Senatum 
interpellet. 

Cap. VI. De Consiliariis Decani. 
Decano duo Conclavium Inspectores, ut Consiliarii, adjuncti 

erunt, ii videlicet, qui ordine in administratione Decanatus ante- 
cesserunt. Uum his Conclavia inspiciat, et si quando res postu- 
lat, de Disputationum et Declamationum temporibus commauni- 
cet, negotia leviora-horum Consilio expediat. 

Cap. VIL De Albo Communitatis Studii Artium et 
aliis Libris. 

Interest Reipublicae Scholasticae unum esge, et commune 
Corpus eorum, qui publicas docendi partes in hac Schela ob- 
eunt. Constituimus igitur, ut Decanas Album habeat, in quo 
referat nomina eorum, qui membra Collegii Philosophiei factı 
sunt. In horum Inscriptione diligens habeatur ratio Circumstan- 
tiarum, quo anno, quo Rectore et Decano singuli fwerint recepti. 
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Praetötth decernitiis, ut praeter Albamı Deeamıs peculianem Ii- 
brum ‚habeat, in quem referat nomina eorum, quibus in he 
Schola nomine Coltegit Philosophici gradus et honores publiee 
decreti sunt. — Habeät et Actorum Libram, in quem referantar 
Decreta sub hidstujasque Magistratu communi Consensu «t 
Consilio facta. | ' 2 
” \ Cap, VIII. De Fisco. 0 

- Aerarii Collegil custodia Decano demandetur, et .duobus 
Consiliariis, qui bona fide ea, quae Fiseo debentur, ad aerarium 
refgrant, et in eodem .fideliter. asservent. Ideo tribus clavibus 
occludatur, quarum una Decano, caeterae Consiliariis tradantur. 
His eo ipso die claves committantur, quo Deeanus, qui Magi- 
stratu abiit, rationes ad aerarium referet. Talis aulem sit pecn- 
niae ad aerarium referendae ratio, ut partim quae ex Receptione 
eorum, qui societatem Collegii Philosophici expetunt, pecunia 
endaiur, partim quae ex promotionibus, juxta rationem contri- 

Butionie Zufra eonstitutamı, decedit, ad’ Fiseum Collegii Philoso- 
phici referatur. 

Cap. IX. De Ordine Leetionum, 
Magna est vis Ordinis in omni gubernatione, itaque cum 

publieis legibus constitutum sit, quibus horis publice quisgue 
praelegere debeat, ad eatum praescriptum singuli se accommo- 
dabunt. — Si yuıs privatas lectiones habebit, eae instituantur 
collato Consilio cum Decano, qui supremus erit Lectionum In- 
spector, ef accedat talis moderatio, quae et contordiae 'inser- 
viat, nec publicas lectiones impediat, nec earum ordinem inter- 
turbet. | 

' Cap. X. De Feriis. 
De feriis publicis ex consilio totius quoque Senatus statuen- 

dum est. Caeterum Disputationum, publicorum Examinum, pro- 
motionum et declamationum tempora a publicis praelectionibus 
libera sunt. 

Cap. XI. De Disputationibus. 
In omni disciplinarum genere necessaria sunt Disputationum 

Exercitia, in quibus modesta, placida et erudita sententiarum 
collatio de rebus utilibus et necessariis instituatur.- Itaque De- 
canus operam det, ut habeantur Disputationes. Hoc Exercitium 
omnes, qui sunt publici Liberalium artium Professores, et no- 
strae Facultatis membra, suo loco et ordine promoveant. Dis- 
putationibus dies Sahbathi attribuatur. Initium Disputationis 
sit hora septima, nec ultra decimam extendatur. Priores duas 
horas Baccalaureie et reliquo Siudiosorum coetui Disputationis 
Praeses impendat. Ne autem conıstituti temporis spatium exce- 
datur, adhibeat eam moderationem, ne ultra bina argumenta in 
Disputationem a singulis adferantur. Residuum tempotis Doc- 
toribus ac Magistris tribuat. Disputator ex numero Baccalaun- 
reorum, aut ex coetu Scholastico pro suo arbitratu Responden- 
tem eligat, si quis defrectaverit, autoritate Decani cogatur. — 
Priusquam Disputatio publice affigatur, exhibenda erit Decano, 
qui non permittat proponi materias otiosas, inanes, dicaces et 
absurdas, sed jubeat eligi res veras, utiles et vitae proluiuras. 
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De suae. Disputatianis! mederia cum. Copsilianiis cansnlighit. De- 
canus. Auod si.forte fuerik sententiarum. divergitas, zen ad Rec- 
torem deferatur. — ‚Disputaliopibus pabliris non aberit Deeanus. 
Si.qua necessitate impeditns-adesse nequiverit, in auum :locum 
wliquemw :ex: Consiliaräs -suhstituat. Decanus 'peracta qualibet 
Disputatione Successorem designet, is operam dabit,, ut tempe- 
stive materia Disputationis Decano exhibeatur. Licitum sit De- 
cano amanter et placide, instituendae Juventutis et eruendae ve- 

. zitatis gratia, inter disputandum interfari, si intellexerit respon- 
siönem minns’ accommodatam esse. Nec existimet Disputationis 
Praeses, hanc.interpellationem ex arrogantia aut Prrosıxia fieri, 
sed eam'’ut testificationem mutuae berrevolentiae et conjunctionis 
ducat. NWulla enim dulcior est cantilena bonae menti, quam au- 
dire 'viros sapientes, graves, amicos, veritatis amantes, suäviter 
ac placide suas opiniones conferentes, et in tali colloquio' veri- 
tateım vel investigantes vel’illustfantes. a *5* 

Cap. XI. De Declamationum Exercitiis. 
Cum in omni vita, ac praecipue in Ecclesia 'ad- doetrinae 

coelestis propagationem, propfiae, perspicuae et.disertae oratio- 
nis, facultas necessaria sit, omnes et singuli in Faculfalem Ar- 
tium recepti publice et privatim. ratjones suae, professionis dent 
Auditorjbus, et discipulis scripfionum argumenta, eaque ab ipsis 
‚exigant, et cessantes admoneant.. Inprimis autem illi, qui adspi- 
rant ad gradus, ad exercitia Disputationum et Declamantium ad- 
hiberi debent. Ut autem haee exercitia commodius instituanlur 
et conserventur, Praeses in Disputatione substituat aliquem, qui _ 
Disputationi Declamationem subjungat, quae triduo ante publi- 
cam recitationem Decano exhibeatur, et ipsius Judicio subjicia- 
fur. — Si in actu celebriori orationes funebres aut aliae haben- 
dae sunt, ea res incumbit Decano, nisi ex Senatusconsulto aliud 
videatur. 

Cap. XII. De Gradibus, 
Duplicem honorum coniributionem in Scholis retineri mul- 

tis de causis utile est, ut Juventus per artes vitae necessarias 
ordine ducatur, et discentium eura, industria, et assiduitas acua- 
tur et crescat. — Priori gradui a Laurea Antiquitas nomen in- 
didit. Hujus honoris testimonium quicungue petituri sunt, an- 
num ad minimuu in hac Academia Regiomontana optimarum 
artium studiis operam navarint, et artium Professores aitente et 
diligenter audierint necesse est, ut deinde de vita, moribus et 
doctrina judicium fieri possit. — Posterior est Magisterii gra- 
dus, qui eruditionem et judicium de rebus exquisitius requirit. 
Ad bujus igitur petitionem solidiorem Doctrinam, vitae modeste 
et heue actae testimonium Candidati adferant, nec admittantur 
il, quorum mens polluta et fascinata est falsis opinionibus, et a 
consensu Catholicae Eicclesiae Christi alienis, et in quorum mo- 
ribus aliqua haeret iurpitudo. — Si quis ex alia Äcademia in 
hanc venerit, et in ea sibi Magisterii honorem decerni petierit, 
inquirafur de testimonio Praeceptorum, sine quo non temer® 
admittalur. | 
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Cap. XIV. De Tompore a0. Ratione'petendi Gradum 
accaläureatus; - - "3.0. 

Ad Deecani Officimm 'pertinet cettis: ‘anni temporfbas pübliea 
intimatione significare de Promotionibus, tam Baccalaureando- 
ram, quam Magistrandorum, ut petituri hos dus tempestive 
se praepareni..— Signifieatio primi gradus aedtiro: tempöre die 
Dominico: praecedente festum Pentecostes, - Hyemali’ vero die 
Domisico praeeedente Festum: Martini. Hano :publicam signi- 
ficationem die: undecima subsequatar repraesentatio.Cändidato- 
rum coram tofo Senatu Facultatis: Artinm. — Cam -saterh :Stu- 
dia -Juventutis ‚sine certo Rectore parum felioes' sucosssus ha- 
beant, non: temere- ad hunc -primam gradum admiitendi: eran 
güi :sine certo Stadiorum Duce, :seu privato Praeeeptore, ai 
huno gradum adspirant. — In Repraesentatiowe Bacealaureando- 
rum Decanus .uni: has partes' .dioendi: imponat ‚ ut &ompetitorum 
nomine Senatui Consilium de petendo hoo gradu exponat, et 
explorationem doctrinae et morum, et accessioneim konorum petat. 
— Ad haec Decanus ex Consilie Collegii respondeat, ejusque 
Studiam et prowptissimam voluntatem Candidatie oflerat, si prius 
stipulata manu promiserint, se in judicio Collegii de studiis, 
moribus, erudilione, et honorum distributione, sive admissi ad 
hunc gradum fuerint, sive repulsam #ulerint, acquieturos esse. — 
In Repraesentatione Candidati sub Retigione Jurisjarandi polli- 
ceantur, se propria scripta allaturos esse; deinde de pecunia et 
de artibus,. in quibus respondeant. admoneantur, decernaturque 
ipsis tempus, quo ingenii et eruditionis documentum et 'speci- 
men de se praebeant. — Sorte eligantur dno Examinatores, qui 
une cum Decano in exploranda doetrina Baccalaureorum certo 
loco et tempore conveniant. Examen: vero uniuscujasque Can- 
didati trinm sit horarum. — Primo periculum fiat, quid in ve- 
rae religionis doctrina cognoverit. — Secundo examinetur in 
Grammatica, adhibitis autoribus, unde examina-sumi possunt, id 
quod et ex scripto exhibito fieri potest. — Postremo fiat explo- 
ratio in Dialectica, Rhetorica, Arithmetica et Lingua graeca. — 
Quodsi honesti mores ipsorum diligentiae ac eruditioni respon- 
derint, promittenda est singulis promotio, numeratis prius qua- 
tuor florenis. Quorum talis fiat distributio. Decano duae mar- 
cae dentur, Fisco tantundem, et singulis Examinatoribus maroa. 
— Pro denunciatione promotionis, quae per Pedellum fieri de- 
bet, namerabunt singuli Pedellis grossos quingue: Si. quis neo 
moribus nec eruditione ad hunc gradum obtinendum idonets vi- 
debitur, ad premotionem publicam nequaquam admittendus est, 
sed obligandus ad certum iempus, intra quod mores emendet, et 
negligentiam resarciat. Quod si non promittit, ut repulsam Bas 
sus dimittendus est. Antequam publice decernatur gradus, De- 
canus cum Examinatoribus assignet singulis locum, in quo as- 
signando inprimis habeatur ratio temporis, quamdiu Candidati in 
hac Academia liberalium artium studiis operam dederint. Ex- 
pendantur tamen caeterae quogue circumstantiae, aetatis, gene- 
ris, eruditionis. — Nomina promovendorum, et tempus promo- 
tionis Decanus publica intimatione significet ac petat, ut omnes 
Scholastiei ac nostri ordinis amantes hunc actum sua praesentia 
ornare velint. — In aciu promotionis Decanus hengis Oratione 
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a sit, quae oonveniat talibus Congressibus publicis.. Deinde 
Candidati jurent Pedellis, et solenni more debitam reverentiam 
et subjeetionem Detano, et aliis Magistris studii bonarum ar- 
&um premitiant. Nec se Baccalaureatus gradum repetituros esse 
zecipiant. — Deinde alter Examinatorum nomine Collegii Philo- | 
sophici Candidatos oflerat Decano, praemissa commendatione 
pietalis, doctrinae, et honestatis morum. — Postea Candidatos 
smnes et singulos Decanug promoveat Baccalaureos, hoc servato 
zitus Tradat singulis Libros apertes, ut sciant sibi multum et 
diu ad consequendam solidam Philosophiae cognitjonem discen- 
dum: esse. — Prime ex creatis Baccalaureis mandet Decanus, nt 
specimen suae eruditionis exhibeat, sumpta vulgari aliqua de 
artibus quaestione, quae in utramque partem agitata postea de- 
feratar alteri Examinatorum, qui paucis ad eam respondere non 
gravabitur. — Is vero, qui secundum habet locum, brevi quadam 
sit imstructus grafiarum actione, qua primum Deo aeterno Pa- 
tri, Domini ac Salvatoris nostri Jesu Christi, deinde Illustris- 
simo Principi, pio Fundalori Scholae, praeterea Rectori Scho- 
lae, Decane, et reliquis Examinatoribus, Doctoribus aliisque ho- 
pestis personis praesentibus, postremo Magistris ac Scholasticis, 
Bo et competitoraum nomine gratitudinem polliceatur. — Hs 
peractis actus dimittendus est sine prandio. 
marcam numerabit Decano, qui inde Notario, suam in scribendo 
»peram elocanti, mercedem decem gross. compeuset. 

Cap. XV. De Tempore et Ratione pctendi Gradus 
Magisterii. 

Significatio conferendi gradum Magisterii bis fiat in anno, 
aestivo quidem tempore proximo die Dominico, qui a nostris 
feriis dierum canicularium Labores scholasticos reducit, hyber- 
no vero die Dominica, Festum Purificationis Mariae praecedente. 
— Ut autem dignitas graduum conservetur, et artes discendi ab 
Adolescentibus majori cura ac diligentia discantur, volumus, ne 
guisquam ad gradum Magisterii admittatur, nisi antea publice 
accalaureus artium dicendi, vel hic vel alibi promotus sıt. Po- 

test famen de communi sententia totius Collegii nostri haberi 
ratio eorum, qui vel aetate vel erulditione, aliave de justa causa 
ad gradum Magisterii immediate admitti merentur. — Petitvri 
gradum Magisterii, iisdem de causis, et eadem solennitale reprae- 
sentandi sunt coram Senatu Collegii, ut supra de Baccalaureis 
dietum est. — Ad Examina rite perficienda soriiendi sunt prae 
ter Decanum quatuor Examinatores, qui inter sese labores exa- 
minandi distribuant, et unicuique, quantum fieri potest, ratione 
suae Professionis partes Examinis demandent. — Examen pri- 
vatam et publicum habendum est. Privatum quatuor sit hora- 
zum unius, quae materiis Theologicis, disciplinae physicae, Ethi- 
cae, Mathemalicae et Linguae Graecae tribuantur. — Quibus 
gradus Baccalaureatus antea non est decretus, ii examinentur 
prius in artibus dicendi. Antequam vero admittantur ad Exa- 
mina Magistrandorum, numerent quatuor Florenos pro hoc gra- 
du, distribuendos hoc ordine et modo, qui in superiori Cap. 
constitntus est. -Admissi exploraterum judicio ad Magisterii gra- 
dum numerent aex florenos, qui hoc modo distribuendi sunt, 

4 

. 

etens testimoniunm 
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Decano tres marcae cedant, Fisco duae, Examinatoribus singu« 
lis marca. — Probata eorum, qui Magisteriales honores petie- 
rint, eruditione ac vita ab iis, quibus ingnisitio in illos data est, 
Decanus singalis, quale fuerit exploratorum judicium significet, 
missa per publicum ministrum indicatione, qua ad publicam Exa- 
men admittantur. — Pro his bonis novis, uti vocant, singuli Can- 
didati Pedellis dent decem grossos, nisi aliquid liberalius velint 
numerare. — Publicam examen triam dierum ct duarum hora- 
rum unius sit, nisi fertius dies intercessione Rectoris Candida. 
tis remittatur. Ad hoc Decanus publica intimatione omnes Doc- 
tores et Magistros invitet, partim vero singulos Professores fu- 
tari examinis admoneat, petatque ut in honorem liberalium ar: 
tium hos congressus sua praesentia ornent, et Candidatorum 
doctrinam explorent. — Sub publicum Examen Magistrandi vi- 
num et mulsum liberaliter praebeant, quo hospites excipiuntur. — 
Ratio locationis sit penes Decanum et Examinatores ea ratione 
et mode, qui in superiori Cap. est expressus. — Tempus pro- 
motionis, et nomina promovendorum a Decano publice signi- 
ficentar, petatque, ut omnes hunc actum sua praesentia ornent. 

Cap. XVI. De Actu et Ritu Promotionis. 
Cam Magisterii gradus dignitate sit superior, addidit Vetu- 

stas huic solennitati rilus et ceremonias celebriores. Hoc igitur 
modo ad publicam Magistrandorum declarationem procedendum 
est. Transacto examine publico Decanus cum Examinatoribus 
deliberet, de invitandis ad publicum promotionis acium et ad 
Convivium, in quo apparando semper facultati et egestati Can- 
didatorum consulatur. — Die Dominico ante actum publicae pro- 
motionis duo Examinatores, qui ex Candidatis, quotquot velint, 
sibi adjungant, praecedentibus Ministris publicis cum Sceptris, 
uomine Decani et Collegii Philosophici ad actum invitent. — 
Primo illustrissimum Borussiae Principem, omnes Professores 
et Ecclesiae Pastores cum Diaconis, deinde Consiliarios Princi- 
pis, et caeteros in Aula ordinis nostri amantes. — Ex singulis 
Oppidis Consules, et ordinis Senatorii Viri, et si qui adsunt pe- 
regrini non alieni a literis, invitentur. — Ipso promotionis die, 
hora septima, signum detur majori Canıpana in Ecclesia Cathe- 
drali, ad horae ferme quadrantem, ut non solum invitatis, sed 
etiam caeteris de tempore promotionis constet, quo pulsu abso- 
luto addatur signum in Collegio. — Invitati in aedibus Decani 
eonveniant, et inde isthoc ordine, quem uniuscujusque dignitas 
ostulat, Magisirandos solenni pompa in Collegium deducant, in 
ac pompa Tibicines praecedant, hos subseguantur tot pueri 

cum facibus cereaceis, quot numero fuerint Candidati. — Po- 
sieaquam ad locum promotionis pervenium est, Decanus aetus 
initium faciat, habita oralione praesenti negotio conveniente, cui 
cum finem imposuit, unus Examinatorum nomine totius Collegii 
Philosophici Candidatos Decano offerat, petatque,. ut, posteaquam 
privatim et publice suae pietatis et eruditionis documenta dede- 
rint et moribus honestis praediti sint, Candidatis, praestito prius 
solenni Collegio Philosophico Juramento, Magisterii gradum de- 
cernat. — Poscente igitur publico Scholae Ministro singuli duo- 
bus digitis Sceptro impositis jurabunt: Amplecti se de singulis 

/ 
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loctrinae "coelestis Articulis universum Scripturae Pro heticae 
et Apostolicae Consensum, et praecipua Symbola cum his con- 
sentientjia, et .consentire in illud doctrinae genus, quod ex his 
constitutum, .et anno tricesimo Imperatoriae Majestati Carolo V. 
sub titulo Augugtanae Confessionis traditum, et deinceps in Apo- 
logia repetitum est, eo intellectu et sensu, qui cum universa 
Scriptura Prophetica et Apostolica congruit, et in hac agnita 
veritate adjuvante gratia Dei permansuros, publicam utilitatem 
Scholae: promoturos, animi gratitudinem in Illustrissimum Bo- 
russiae Principem et Scholae hujus Professores, et inprimis in 
Decanum et Collegium Artisticum debita subjectione et obser- 
yatione declaraturos, nec denuo Magisterii titulum alibi repeti- 
turos. — Praestito Juramento a singulis, Decanus pnblica auto- 
ritate,. qua: fungitur, omues et singulos liberalium artium Magi- 
stros pronunciet et proclamet. Et quia Vetustas addidit insig- 
nia, ea ordine, conferat singulis. Primo det ipsis potestatem te- 
nendae.Cathpdrae, h. e. tribuat eis jus in publicis Scholis, quas 
Academias , vocant, profitendi et docendi Philosophiam , dispu- 
tandi et. declamandi. Deinde imponat ipsis rotundum pileum, 
uo ritu ipsos in libertatem asserat, ac participes faciat omnium 
rivilegioram, quibus Caesares et Reges docentium coetus or- 

narunt. Tertio tribuat eis potestatem gestandi annulos aureos, 
quo ritu collocet eos in superioris, ordinis dignitatem, et Nobiles 
ronunciet. Nam annulus Nobilium insigne est, et common« 
actio de studiorum continuatione. Postremo tradat ipsis libros 
apertos, ut sciant, ‚diligentia, assiduitate et industria in docendo 
opus esse, nec de doctrinis ex privato arbitrio statuendum, sed 
peritorum judieia accurata lectione investiganda et consulenda 
esse. — His rite peractis jubeat, ut ex Caudidatis primus eru- 
ditam aliquam @naestionem alicui ex Professoribus explicandam 
deferat, secundus gratiarum actione, eo modo, qui supra expres- 
sus est, actum concludat. Absoluto actu promotionis invitali 
Candidatos in templum proximum comitentur, ac inde in locum 
prandii deducant, eo servato ordine, quem hujus actus celebri- 
tas requirit, ita ut Rector in hoc processu primum Candidato- 
rum sibi adjungat, ad cujus exemplum caeteri sese accommoda- 
bunt adsciscendo unum ex novitils Magistris. — Testimonium 
petentes a Decano honorifice ornandi sunt, pro hoc beneficio 
numerent Decano Florenum. Is Notario, qui scribendi operam 
confert, et thecam, cui sigillum imprimitur, suppeditat, satisfa- 
ciat. — Novelli Magistri diebus canicularibus specimen suae 
eruditionis exhibeant, quemadmodum id in Statutis totius Aca- 
demiae decretum est, Extraordinaria promotio temere non € 
suscipienda, neque sine Consensu totius Faculiatis., 

Conclusio. 

„ Haec statuta, gubernantia studia Philosophica in hac Acade- 
mia Regiomontana, ex communi consilio et deliberatione omni- 
bus circumstantiis et rationibus diligenter pensitatis, recepta et 
consensu tutius Senatus Academici approbata sunt. Itaque non 
temere ulla mutatio facienda est. Sin vero ejusmodi tempora 
inciderint, quibus progressiones rerum Scholasticarum aliqui‘ 
vel addendum, vel subtrahendum monuerint, de his omnibus ni- 
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hil private jadicio decernatur, sed arbitrium, aestimatio ; intem 
pretatio, mutatio et abrogatio penes Senatum Scholae hujus; et 
ejus Gubernatores sit,-qui has Constitutiones emendent, corri«- 
gant, augeant et diminuant, ea servata moderatione, ut quiequid 
in hac parte fuerit factum, id omne cum publica Scholae: utili- 
tate et dignitate sit conjunctum. — Oramus autem Deum, fon- 
tem omnis sapientiae, ut per et propter Filium necessaria Ar« 
tium studia, quae explicationi et propagationi doctrinae a: se 
alefactae inserviunt, clementer in hac Schola foveat, risdemque 

Felix incrementum largiatur, et has regiones a barbaricum gen- 
tium imcursionibus, quae Ecciesiis et Scholis pörpetuam et ex» 
tremam vastitatem et exitium minitantur, benigne defendat .ot 
tueatur. 

H. Statuta Facultatis Juridicae. d. 17. Aug. As. 1616 
Politicae bases, adeogue, ipsam hominis vitam, in Legihus 

et gare posuit Creator et Legifer noster. Ruere oportet Rem- 
publicam quamcungue, aequi juris ruente observatione ,. perinde 
ac mori necesse est animal discedente anima, Levit. 18, v.4etd. 
Innata hominibus haec ratio, quae Ethnieis quoque facem verita- 
tis praetulit ad verum omnis legis principium, ipsum naturae 
Conditorem, L. 2. ff de J. et J. Demosthienes Legem omnem 
agnovit inventum et munus Dei, Chrysippus Divinarum et’ hu- 
manarım omnium Reginam. Laudat utrumque Martianus Icius 
L. 2. ff. de Lu. Verum ut copstare non potest jus, nisi sit ali- 
quis Jurisperitus, per quem possit quotidie in melius produci, \ 

. 2. $. Post originem 13. de O, J. ita nec stare potest Respu- 
blica, cui non sint curae ejusmodi Justitiae Sacerdotes, eaiidem 
scil. ut veri Philosophi colentes, boni et aequi notitiam profiten- 
do, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum 
quogue exhortatione efficere cupiendo, L. 1. fi. de J et J. Pro- 
essio haec cum insis Professoribus Capitibus ipsis Rerumpubl, 

in pretio fuit, quibus moda Numen propitium’ bene regendi in- 
tellectum non negarit. Fridericum Barbärossam prae aliis, ter 
petamus. Voluit quidem et aliis Scholaribus omnibus, ‚sed ma- 
xime tamen divinarum atque sanctarum legum Professoribuüs suac 

ietatis. beneficium indulgere in auth. Habita. Ne Filius pro Patre. 
osteritas optimo exemplo ac insigni rei utilitate alleeia atthen- 

ticae hujus beneßeia ampliavit. - Primus Prussiae Dux Alkertus, 
- pientisstmae recordationis, omnia et singula, quae. de jure ad 
consuetudine competunt ulli Academiae, aut competere possunt; 
Privilegia et Reyalia Academise Regiomontanae tributa, D. Si- 
gismundus Augustus, Poloniae Rex, habita matura deliberätione, 
et Regiae potestatis plenitudine confirmata veluit.. Locum :in 
Statutis ex ratione et more laudabili aliaram Academiaram .Ju- 
ris peritis. dedit post Theologos preximum, simulque constituit, 
ut singulae Professiones suam quandam administrationem habe- 
ant peculiarem, leges peculiares a singularum Professiosum Ma- 
gistfis ao Deetoribaus praescribendas. Constitutum: id,,:.non in 
usum productum. Habent res initia sua, habent distinches. pro- 

essus, nec simul idem et natum et absoluium. Hucusque et 
uridica Facultas tota a Statutis totius Universitatis communi- 

bus pependit, nec tam eito a prima quis natiritate ;zirile rabun 
\ 
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_ &ssequi potait, ut numero personarum perfecio et aliis exereitiis 
urium suorum competentiam gauderet. Coepit tandem Sereniss. 
rincipum nostrorum magnificentia defestum tertii Professoris 

extra Ordinem complere; unde ad sese magis magisque erigen- 
dam atque boni ubliei causa de Legibus propriis et incremento 
ulteriorı cogitandum indies est armata. Quod igitur Deus bene 
vertat, sequentibus Facultas legam perpetuo mansurarum tribuit, 
si eadem vigore Statutorum Academicorum Universitas Schola-' 

‚stica approbaverit. Quin exoptat Facultas, ut ad Rectoris et 
Senatus Academici voluntatem Serenissimi quoque Electoris Prin- 
eipis, et Domini nostri Clementissimi specialis accedat Consen- 
sus. Confirmatis nihil unquam statuit per quemque derogandum, 
nisi maximis de Causis, publica utilitate urgente, comprobante 
Scholaslica Universitate, ipsa Facultas quid statuat abrogandum 
ore. en " 

Cap. I. De Personis Juridicae Facultatis in genere. 
Jus omne positum est vel in eo, quoü est cujusque, vel in 

modo obtinendi. Et id, quod cujusque est, vel personam spec- 
tat, vel res externas. Eadem quoque speclanda veniunt in Ju- 
zidicae Facultatis Statutis. Et primum quidem locum sibi per- 
sonae vendicant, cum omne jus Personarum causa sit constitu- 
tum. Considerari vero personae ad Juridicam Facultatem per- 
tinentes vel generaliter et in universum possunt, vel in specie 
et singulatim. In personis generaliter consideratis de duobaus 
admonendum est, neınpe et quid Privilegiorum et Jurium ĩisdem 
competat, et quid vicissim ab illis exigatur, quae scil. membra 
Facultatis. Competunt illis Jura et Privilegia, cum communia, 
quae aliarum Facultatum Studiosis in Academia Regiomontana 
in universum sunt tributa; tum pecaliaria et propria, quae ex 
communi vel Statatis hisce omnibus singulisque, ut Facultatis 
Juridicae membris, pro qualitate et conditione cujusque diver- 
simode assignantur. Vice versa, ut vigore Privilegiorum vere 
liberi esse queant, legum servos esse .oportet, et quemgue ut 
Statutis hujus Academiae communibus, ita et specialibus hisce 
Facultatis hujus Statutis et sanctionibus se suasque actiones de- 
bite accommodare. | - 

‚Cap. I. De Professoribus Juris Ordinariis. 
In personis specialibus consideratis, commodins est primo 

absolvi capita absoluta, quid seil. de singnlis in äese considera- 
tis juris esse deheat; deinde progressum fieri ad respectum, 
mem habent invicem. Singulatim in sese consideratae sunt aut 
rincipales, aut ministrantes. Principalium duplex est Ordo, 

sunt enim vel Docentes, vel Discentes. Docentes alii actu, alii 
potentia proxima, sen dignilate et gradu. Docenies. actu in 
eie vocantur Antecessores, sive nomine cum aliis: Faoultatibus 
communi Professores. Hi Ordinarii sunt, aut Extraordinarii. 
In Ordinariis spectandum, ut et rite fiant, et factis quid juria 
competat, Ut rite fiant, desiderantur et personae idoneae et per- 
sonarum legitima vocatio. In personis spectefur quanlitas el 
ualitas, BRatione quantitatis determinari necesse est, quot de- 
ant esse Ordinarii. Et licet in Statutis hujus Academiae con- 

tineafur, superiorum disciplinarum binos esse debere Doctores, 



id tamen pre illius temporis conditione et in dovtorum Virezum 
penuria, et quia a primis illis, incunabulis Academiae tot visi 
sunt sufficere, ita ad tempus constitutum fuit; adjecium vero, 
quia fieri haud possit, ut Constitutiones quibusque temporibus 
aptae et accommodatae sint, ideo curaturum Scnatum Universi- 
tatis, si forte tempus et publica utilitas id ferat, ut sanctis Le, 
gibus cuncta ad rectitudinem et convenientiam praesentium tem-, 
porum constitnuantur. Eapropter cum Senatus animadvertat,, bi; 
nos Professores neque ordinariis Lectiosibus, neque publiciq 
promotionibus habendis esse sufficientes, pro majori Academiag 
incremento et boni publici causa 'instituit, binis, illis Ordinarjia 
adjungendum esse tertium Ordinarium; ita iamen, ‚ut tertius hie 
et Senatus sessione et emolumento. abstineat, nisi. forte a. Sena- 
tu in Syndicum eligatur, et Stipendio,. quod hactenus Extraar-. 
dinario ex aerario Principis destinatum fuit, tamdiu sit, conten.. 
tus, donec Serenissimus Elecior Princeps ex eodem aerario id 
decreverit augendum. Neque enim .vel aliis sessio vigore Sta, 
tutorum debita praeripienda; neque, Principi Er cerio augmento, 
praescribendum, sed fotum ejus munificentiae relinguendum cen- 
set Senatus. Ratione qualitatis desideratur in personis cum ha- 
bilitas, tum testimonium publicum habilitatis. .Habilitas est in 
moribus et doctrina. Moribus elegantibus praeditum esse decet 
Professorem, maxime Ordinarium, ut et melius inter Professores, 
ipsos conveniat, et bono Exemplo Studiosam Legum Juventu-, 
iem antecedant, et vitae probitate sibi totique Academiae favo- 
rem et laudem omnium tanto felicius concilient. .Doctrina vero, 
vel Religionem concernit, vel ipsam Professionem, : Religionj. 
Christianae, ut illa ex Verbo Dei in Augustanam Confessionem, 
ejus Apologiam, Corpusque. Prutenicum redaeta est, nec ulli 
line sectae addictum esse convenit Juris Professorem, ut ita, 
per hanc quoque Professionem Deus celebretur; seriae Primi 
Academiae Fundatoris intentioni satisfiat, et corde spirituque 
eodem unum verum Deum colere et invocare omnes possint, 
sitque suavissima consensio .in sacris aeque ut profanis inter om-. 
nes et singulos Professores. Professione Ordinarius Juris Pro- 
fessor debet esse Ictus, qui per tempora praefinita Juris Docto- 
res scdulo audiverit, ingue. disputando cum privatim tum pu- 
blice in Jurisperitorum Scholis sese aliquamdiu exercuerit. Non 
debet esse merus Theoreticus, aut merus Practicus, sed debet 
utrumque fideliter conjunxisse, ut et Juris fundamenta sciat, et 
quomodo dexire ad usum sint accommodanda. Sed quia saepe: 
indigni pro dignis se gerunt, magna ex causa a primo Academiae 
Fundatore conıtitutum, et hactenus tenaciter usu servalum est, 
quöd et imposterum immutabiliter usu. observandum, ne quis- 
quam ad oflicium Professoris Ordinarii admittatur, qui non in, | 
hac aut alia Academia competenter privilegiata summos Icti ho- 
neres et Doctoris Titulum sit legitime oonseentus. Quod si quis 
tanguam Docior, cum non esset, susceptus unquam fueril, re 
manilestata —— non idoneus ipso jure sit remotus, et prae-. 
sentatie ac confirmatio tanquam Falsarii nullius sit roboris, quam 
quidem perlinet ad taliter praosentatum. | 

3 
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Gap, IE. De Professomm Jusis Ordinarierum legitima 
nn ebeh ie TOTRLHORE ar 

- . Nom satis, ‘personam esse Professioni Juridicae idoneam, insuper 
debet quogue ad eandem ‘via'ordinäria venire, Ad’ quam rem opus 
est et vocatione'legitima, et’ vocati Introductione solenni. Vocatio 
exigit vocantem ‘et vocandum. Vocantes vigore :Piivilegiorum sunt 
cum :Princeps, tum Rector et Senatüs Academiae;” His "praesenfatio, 
illi confirmatio competit. _ Praesentatio sua habet reyuisita, ubi enim 
locas in Juridica Facultate Ordinarius vacare cöeperit, tenetur Rec- 
tor- intra Septimanas tres: continue subseguentes —* de-causa Sena- 
tum convocare;' et si non fecerit,;'Decanus Facultatis tribus elapsis 
septimanis tenetur Rectorem’ admionere, ‘ut cogat Senätum, In Se- 
natu perlegenda« sunt Supplicationes petentium ge' ad locam ordına- 
rium 'promoveri. Deinde, exponenda est Rectori sua sententia‘, quid 
sentiat' de gaalitatibus Supplicantium, et‘ quem 'prae "alirs aestimet 
axfme idoneum, " Ordite reliqui. Senatofes suä adjiciant vota, in 

qeibas singuli favorenj et’ odiami deponant, et 'memores Jurisjurandi 
‚cademiae praestiti nihil nisi honestatem et bonum .publicam in de- 

liberando Spectent. Adjiciant singuli sententiis suis  praegnantes , ra- 
tiones, et libergm cwiqye sit, ubi CGollegae rationes suis praeponde- 
rare intellexerit, sententiam .mutare antequam concludatur. Denique 
Rector suam’iterum ‘ädjıdiat sententiam, 'et electus sit, quem esse 
voluerint ‘plurium: suffragia: ’ Tum praesentatio ' in 'scriptis fiat cum 
causis, quibus motus Senatus illum duzerit praesentandum, et intra 
spatium sex septimanarum a tempore Pröfessionis vacantis humeran- 
arum ‚praesentatio ‚Illustrissinto Principi, aut si fuerit absens, Domi- 

nis Regentibas,'intra tres ad maximum septimanas confirmanda ezhi- 
beatur per‘ Syndicum aut 'Arademiae Notarium. Subsecuta confir- 
Matione Rectöri imncumbit quamprimum significare repraesentato et 
factam praesentationem , subsecatamque confirmationem, et uf se ad 
publicam Disputationem intra septimanas fres praeparet. Praesentati 
vero est voluntatem vocationi accommodare, et Disputationem pu- 
blicam pro Loco habendam intra tempus praefinitum pröponere, 
Habitam Disputationem sequi debet solennis introductio, cum in ip- 
sam Professionem, et si primarius aut secandarius sit, etiam in Se- 
natus Consessum, praevio jurejurando, quod in’Academiae Statutis 
continetur. Eodem autem altero die a Decano Facultatis introdu- 
cendus etiam est in Facultatenm, et Inscriptionis nomine aerario Fa- 
cultatis solvat duo Florenos Ungaticos, et Legibus Facultatis manu 
propria subscribat. Post Lectiones a Decano F acultatis constitutas 
sese inchoaturum intra Octiduum significet publica intimatione. 

Cap. IV. De Professorum Juris Ordinariorum Officio, 
Ordinario Professore legitime constituto consequens est defmiri, 

quid juris eidem competat. Hoc jus est vel necessitatis, ‘quo Ordi-- 
narı Officii ratione certo ‚quodam vinculo' tenentut, vel facultatis, 
uo tanquam quadam praerogativa’hönorahtur.. Offfeium eorum con- 

sistit in Professione ordinaria rite expedienda. Quemadmodum igi- 
tur Professio sese dupliciter habet, scilicet ut pars certa -Juridicae 
Facultatis, et ut totum quid per se consistens, ita et Professo- 
rum Operas suag partiri oonvenit. Erga Facultatem quidem gerat 
“= ut membrum, praestetque cum Decano debitam in rebus ad Fa- 

\tatem pertinentibus obedientiam, tum Collegis debitum amorem 
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et observautism. Ad Profestionem vero: ipsam pertinet ordinarie Ie- 
gere et disputare. Legere dehet in. Auditorio Jurisconsultorum; non 
alibi, nisi gravi ex causa aliter a Decano. et Facultate disponatur.. 
Et-ut omnia decenter fiant, distinctis Professoribus. assignandae sunt, 
et distinctae materiae, horis. distinctis expligandae, , Professor Prima-. 
rius explicabit Justiniani Imp Codicem, Novellas et Feuda, prput, 
visum ılli faerit Auditorio praesenti expedire, ;idque faciet Bebns 
ordinariis, scil. Lunae, Martis, Jovis et Veneris hora IX. matut, 
Professor Secundarius Pandectas iisdem diebus hora prima: pomeri-, 
diana interpretabitur, atque in illis ea potissimym diligentius prose- 
uetur, guae ad fori usum magis fuerunt,  Tertius denique Imperat, 
ustinjanı, ‚Institationes succincta et 'facili methodo explanabit,..nec, 

prolixa Commentatione aut difhicilibus. Controversiis Aovpg Justinia- 
neos onerabit. Debebit autem . Decanus cum Ördinariis secunda die, 
Januarii quotannis 'convenire, Et certum numerum .ordinariarum lec- 
tionum illius anni juxta numerum dierum, ardinariorum, in quos 
non incidunt feriae, determinare, quo unus et alten,‘ si qua .ratione: 
hora ordinaria legere praepediatur, .diebus aut: horis: extraordinariis, 
defectum suppleat, amt nisi.numerum praefinitum impleverit, ‚anno, 
elapso pro singulis Lectionibus praetermissis. Aorenum . de Stipendio, 
detrabi sibi .patiatur. ..Ordinariam Dispytationem singuli Ordinarii in: 
anno habeant semel, nisj, aerario Facultatis pendere malint florenos, 
quinqye, Primarius suam hahebit. intra Festum Trinitatis et Domi-, 
nicam quartam post illud Festumz Secundarius. intra Festum. Michae-: 
lis Archangeli. et Festum. D. Martino sacrum; Tertius, Septimanis, 
quae sunt-.unter Bacchanalia et Pascha. Disputationis initium fiat a, 
VI. matutina, finem eidem imponat XI, meridiana. Studiosi faciant, 
opponendi initiam. (Juod si tres vel. quatuor Juris Doctores Dispu-., 
tatıoni intersint, nona audita. Studiosi acquiescant, et Dociores .ad, 
opponendum invitentur, Eadem servetur ratio in aliis quoque Dispu- 
tationibus licet extraordinariis, praeterguam in Disputationibus ‚pro 
loco, 'aut: pro gradu.habendis, quae, si Öppanentes adsint, prima po- 
meridiana, sunt redintegrandae, et ad quintam usque.continuandäg. .. 

Cäp. V. De Professorum Juris Ordinariorum.. 
u Praerogativis. 

Praerogativis Juris Ordinarii Professores gaudeant communibus. 
et propriis, Communes sunt,. quae et aliis Doctoribus licet nan Pro-, 
fessoribus competunt, Propriae iterum tributae sunt.vel tanquam 
Professoribus, vel in specie ut.Professoribus Juris, Professorum 
comtmunia Privilegia continentur' partim in jure communi, parlim in 
ipsa Academiae Regiomontanae Fundatione. Sed non. minus: ea quo- 
que firmiter 'tenenda sunt, quae in specie Professoribus Juris tribu- 
untur. Est autem inter ea non postremum, quod ex illis et his, quos 
sıbi adjunzerint, ‘constet Juridica - Facultas in specie ‘sic dieta. Ef 
proinde illis solis competit:nomine Universitatis Juridicae, cum de: 
ure publice respondendi, pecwliare Sigillum habendi, et aliös actus 

nomine Juridicae Facultatis exercendi, tum eligendi ad usus Facul- 
tatis ‘et Öfficiarios perpetaos et mutabiles. Perpetei quidem sunt 
Facultatis Adjuncti, mutabilis est Decanus; de utrisque singulatim in. 
sequentibus est statuendum, | 
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Cap. VL De Juridicae Facultatis Adjunctia, 
Adjungi quosdam Ordinariis Professoribus utile videtur, quo nu- 

mero tanto majori constet Facultas, et facilius publicae ‚Frömotiones 
expediri, eoque citius consulentibus de jure responsa dari possint; 
maxime vero, ut aliquo Ordinario deficiente statim sint in promptu, 
ex quorum numero idoneus in locum vacantem eligatur. De his et 
recte cooptandis et jam cooptatis, quae sequuntur, Juris firmitatem 
ebtineant. In cooptandis spectanda est persona et mödas. Persona 
consideretur ad quantitatem et qualitatem. Ratione quantitatis visum 
est duos Facaltatis Juridicae Adjunctos sufficere, ut hoc pacto tota 
Facultas in specie dicta constet personis quinque, Ordinariis tribus, 
et duobus Adjanctis, Quodsi temporibus insequentibus negotia in 
tantum fuerint multiplicata, ut majori Adjunctorum numero opus 
&sse videatur, liberum’ erit Facultatı plures sibi adjungere. Ratione 
ualitatis non debent alii, nisi Doctoris gradu insigniti Facultati Ju- 

rıdicae adjungi; et qnidem Incolae, si haberi possunt, extraneis etiam 
kac in parte sunt praeferendi, et inter Incolas praeferri debet, qui 
in hac Academia gradum Doctoris est adeptus, quippe de cujus qua- 
litatibus Facultati melius potest constare. Modus cooptandı est in 
electionis consensu, Electio competit Decano et membris praedietis 
Facultatis Juridicae, ita, ut vacante loco Adjuncti Decanus Faculta- 
tem convocet, et nominatis personis, quae cöoptari petunt, pro con- 
scientia, quem maxime habilem arbitretur, aliis praeferat. Sit autem 
is electus, quem major pars voluerit, Quod si votorum paritas sit, 
poterit Decanus: uni parti secundum votum hoe casu adjungere, ut 
ea rätione electio facilius procedat. Electione facta vocandus est 
electus, ut tanquam Adjunctus Statutis hisce subscribat, et Inscriptio- 
nis nomine duos thaleros aerario solvat. Jam cooptati debent et Of- 
ficio suo diligenter fungi, et praerogativis competentibus perfrui, 
Officium Adjunctorum est, cum adesse Decano et Facultati in Re- 
sponsis de jure dandis et promotionibus habendis, tum ad minimum 
in anno semel publice disputare. Praerogativae sunt partim in re, 
partim in spe, In re est ratione personae, quod illis- jus sit habendi 
Collegia, non tantum privata, sed et publica, seu lectoria, seu dispu- 
tatoria, Ratione rerum, quod recipiant ex reditibus Facultatis partem 
in Statutis assignatam. In spe habent jus praelationis ad Ordinariam 
Professionem Juris vacantem, modo non intersit Reipublicae Litera- 
riae alium, qui forsan magis sit aptus, a Senatu Academico praesen- 
tari; quod tamen non facile est dicendum, neque committendum, 

Cap. VIL De Eligendo Juridicae Facultatis Decano. 
Mutabile est Officium Decani, quo eum dignitate et labores inter 

Collegas eosdem aequaliter distribuantur. Et hunc tas est ad digni- 
tatem legitime venire, et ubi pervenit jure suo competenter uti, 
Venit autem ad eandem electione Juridicae Facultatis, quae. quidem 
consistit in persona eligendi et electionis modo. Persona eligendi 
ratione (uantitatis sit unica, neque enim simul duo possunt esse De- 
cani, ut nec unius Corporis nisi unum tantum modo Caput. Ratione 
Qualitatis Decanus eligendus est ex ipso Corpore Facultatis, neque 
alii quam Ordinarii, aut Facultatis Adjuncti hujus dignitatis sunt par- 
ticipes, Modus eligendi tempus locumque commodum exigit, et de- 
bitam electionis formam. Tempus semestre est, per quod quilibet 
Decanatu perfungitar. Incipit hoc semestre spatium die, quo publice 
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fit Rectoris hajus Schölae renanclatio, nempe Domiaica Quasimbdo- 
geniti, aut Dominica a Festo Michaelis proxima, alterutroque die 
etiam £inifur. Debet proinde in bis diebus praecedentis semestris De- 
canus Facultatis Facultatem: canvocare, ut precibus vespertinis con, 
veniant de novi Decani Electione deliberatari, Locus conveniendi 
sıt Senatus Academiae, ubi et Rector et aliarum etiam Facultatum ' 
Decani eligi solent. ‚Forma electionis est in abdicatione prioris ek 
resigaatione novi Decani. Abdicatio fieri debet cum facto, quanda 
Decanus Libros, Sigillum et Claves in medio. Consessu deponit, ium 
Verbis, quando communibus suffragiis norum Decanum eligi ‚petit, 
Resignatio novi Decani fit, cum conjunctim tum distinctim. . Distlac- 
tim, quando singula Facultatis membra surgunt, et singulatim Decano 
votum suum dant. In voto servent Ordinem, quo in Facultatem re- 
cepti, et eundem quoque in eligendo novo Decano. abservent, nisi 
"temporum circumstantiae aut alıae causae novae deliberationi occa- 
sionem dederint. Conjunctim, quando ex pluralitate volorum Deca+ 
nus prior novum Decanum nominat, eum in locum suum collocat, 
eidemgue Libros, Sigillum. et Claves tradit, ac se ad reddendas ra- 
tiones offert. —— EEE 

Cap. VOL De Praerogativis Decani Juris. ' 
Jus Decani electi est in Privilegiis, quibus fruitur, et Ofhicio 

recte expediendo. Privilegia habet non tantum communia, quae 'aliis 
Facultatis membris competunt, sed et peculiaria quaedam, cum per- 
sonae, tum rerum fatione. In Persona habet dignitatem praecipuam, 
ut primum teneat in Juridica Facultate locum, primusgae et ultimus 
sententiam dicat, adeoque duo habeat vota. In rebus habet je: prae- 
cipiendae partis vitesimae ex reditibus Facultatis inter Collegas di- 
videndis, ’ ' un 

Cap. IX. De Officio Decani Juris, on, 
Offbicium suum Decanus faciat in genere quidem, ut sciat Statu- 

torum Facultatis protectionem et Executionem suae fidei commissam 
esse, ‘ut et Facultatis membra iisdem obtemperent‘, et refraciarii, si 
moniti non resipiscant, accedente Facultatis, aut etiam, si Opus sit, 
Senatas Academici authoritate, in ordinem cogantur, vel si’ id non 
atiantar, Facultate ejiciantur. ' Extraneis etiam Privilegia et' Statata 
acultatis infringere volentibus debitis Juris remediis resistet. In 

specie vera quaedam ad. solias Decani, quaedam simul etiam ad Fa- 
cultatis Officaum 'videntur pertinere. Quze ‚Decanum concernimt, 
pertinent vel ad Decanatum administrandum, vel eundem deponenJ 
dum. Administratio pertinet ad personas et res, Personas matritu- 
lae Facultatis inscribet Decanus, quas vigore Statutorum Fatultatis 
inscribi fas est, Eapropter et Candidatorum nomina, qui gradum 
petunt, debet loco convenienti annotare, quo post in Facultatis Con-⸗ 
sessa porro de promotione statuatur. Res vel jam in Facultate sunt, 
vel tempore Decanatus sui eidem inferuntar. Quae in Facultate sunt 
et perpetuo manere debent, ut est Aerarinm, Claves, Libri, debet a8- 
servare et custodire. Quae Facultati inferuntur, sunt vel oneris et 
laboris, vel honoris et lucri, Laborem exigunt responsa, quae & 
Consulentibus ad quaestiones aut acta peti solent,. Hie Officium 
Decani versatur in quaestionibus et actis recipiendis, pro portione 
competenti inter Collegas ad referendum et responsum concipiendum 

® 

distribuendis, in Responso revidendo et extrahendo, in Literis trans- 
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missis, et Copia Responsorum observanda. Pro Labore et Respon 
sis datis honorarium, quod pendi solet et debet, Decani est recipere, 
ad rationes referre et in aerarium reponere, quo tempore praehnito 
competenter dividatur. Deponet Decanatum tempore superius prae- 
finito, et tertio die post novi Decani resignationem in Consessu Fa- 
cultatıs rationes reddet. Haec quidem Decanus ipse transigit,. Sunt 
autem quaedam Facultatis Consensum exigentia. Et ex his quaedam 
etiam inter absentes distinctim in scriptis expediri posant, quaedam 
Facultatis conventum desiderant, In scriptis consulere debet Faculta- 
tem de tenore dandorum Responsorum, Idque hoc ordine fiat, ut 
rimum acta transmissa uni, quem Ordo tangit, dentur praelegenda, 
observatis inprimis facti circumstantiis Relationem formet, et quale 

Responsum dandum existimet, similiter quantum pro Labore Faculta- 
tis nomine exigendum putet, subjungat, unaque cum Actis Decano. 
remittat, Hanc Relationem et Responsi formulam ac taxam cum alıis 
Collegis in Capsula inclusa communicet, et ex votorum pluritate Re- 

onso ultimam adbibeat manum, atque in mundüm redactum et si- 
gillatum demum extradat, et tantum,. quantum fuerit a majori parte 
statutum, exigat, Similiter si quae alia dubia ad Facultatem perti- 
nentia occurrant, potest de illıs per Capsulam Collegas consulere. 
Facultatis conventum exigere--possunt causae quaedam, cum ordina- 
riae, tum extraordinariae, Ordinariae vel cum certa determinatione 
in Statutis expressa, ut quoties Decanus eligendus,  Lectiones distri- 
uehdae, rationes reddendae, pecunia distribuenda; vel sine certa de- 

terminatione, quae scilicet ex aliquo accidente. conventum requirunt, 
ut si quis Facultati adjungendus, aut’in numerum Doctorum promö- 
vendus. Sed et aliae causae concurrere possunt, de quibus nihil 
certi constitui potest. Licebit igitur Decano, quoties opus est, Con- 
ventum Facultatis indicere. Collegarum autem est, absque recusatione 
venire et consilio Decano praesto esse, u on 

Cap. X, De Professoribus Extraordinariis. 
Si quis extra ordinem in hac Academia jura proßteri velit, vel 

gratis, vel impetrato hoc nomine a Principe Stipendio extraordina- 
rio, is sciat, se non admijssym iri, nisi facultas ılli a Decano et Fa- 
cultate facta fuerit. Non debet autem facile ad publicam Professio- 
nem, licet extraordinariam, Facultas admittere .quemque, nisi Docto- 
ris gradum in hac aut alia Academia privilegiata sit adeptus, et Ju- 
ramentum publicorum Professorum, quatenus scil. id ad extraordi- 

harios pertinere potest, ante praestiterit, Admisso adsignari debent 
horae extraordinariae, quibus legat et explieet materiam aliquam Stu- 
diosis utilcm et a Facultate. approbatam, nec ab alio janı .occupatam, 
simulque indicari, ut pro Inscriptione inter Extragrdinarios Facultati 
Ungaricum solvat, et bis ad minimum -in anno diebus extraordinariis 
disputet, Taliter inscriptis prae aliis Doctoribus etiam competit, de 
raesenti quidem habendi Collegia lectoria et disputatoria,.etiam pu- 

blica, de futuro gutem, ut prae aliis loco aliquo vacante Facultatı 
adjungantur, aut ad alıam vacantem Dignitatem promoveantur, si 
sint idonei, Maxime cum ex edicto D. Alberti A. 1544 die 20. Juli 
publicato, non aliunde, nisi ex Academia -Regiomontana ad, quaevis 
officia idonei sint constituendi,. 2 

Cap. XI, De Doctoribus non Professoribus.: 
‚Inter Docentes merito recensentur et illi, qui eum Professores 

. 
’ 
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non sint, graduni'tamen Doctorfs legitime sunt-adepti, His 'quid in- 
cumbat et, vice verga competat, itidem definiendum, Et quidem, quid 
rg illo dignitatis gradu recte tuendo illos facere oportest, quem- 

Tibet ex se. nosse fas est. Specialiter vero de eo. potissimum monendi 
sunt illı, qui alıbı Doctoris titulum et honores sunt conseeati, ut 
non tantum vigore Statutorum Academicorum jus Scholasticum. ma- 
ture repetant, sed et nomen gradumque Decano Facultatis profitean- 
tur, seque inter Doctores Albo Facultatis inscribi petant, et. inseri 
tionig; nomine florenum Ungaricum aerario solvant, modo in hac * 
cultate frui et gaudere velint Privilegiis Doctoralibus. Inscripti ut 
et hic promoti insuper norint, sibi statim et deinceps singulis: annig 
semel. disputandum publice, ut et ipsi pro virili incrementa hujus 
ACcademiae promoveant, et tanto melius, quod sint membra Faculta- 
tis, aliis constet, nisi ob negotia et officıa. publica, aut aliis honestig 
de causis euique id fuerit a Facultate remissum, Competit Doctori» 
bus jus cam docendi, tum alia afficia honesta et compatibilts exer- 
Gendi. Pocere privatim illis lieet legendo et disputando. Sin et pu- 
hlice. velint, Decano. significent, ut debito modo inter Professores 
extraordinarios ex Facultatis consensu referantur. Officia compati- 
bilia sunt jndiciarla. Possunt ergo praeesse Judiciis sive superiori- 
bus, ut sunt in Judicio aulico Consiliarit, sive inferioribus in Judi- 
ciis Ecclesiasticis Ofhciales; Consistoriorum Assessores; in politicis, 
Consules, :Senatores et Syndici. Possunt etiam Judiciis subservire 
patrociaando. Et seribere quidem ac Advocatos agere, seu Principis 
et Fisci, seu privatorum eoram quibuscunque Judiciis possunt, Pro- 
eurare.'autem non nisi coram sacra Regia Majestate, Judicio Aulico, 
et nobili Commissoriali, non coram. aliis inferioribus. Simul autem 
Judicio praeesse, et subservire in eadem causa jure communi prohi- 
bentur. Et licet Professoribus Ordinariis eadem maneant Privilegia, 
quae aliis Doctoribus competunt, tamen non facile permittendum est, 
ut cum Professione simul gerat honorem Consiliarii, ne laboribus 
Professioni impertiendis nimium derogetur, ac Lectiones et Disputa- 
tiones ordinarias aliqua ratione intermittere cogatur, 

Cap. XI. De Publicae Promotionis praeambulis. “ 
Personae ‚non graduatae generaliter omnes referendae sunt inter 

discentes, Discentium autem non una conditio est, sunt enim alii 
in ordine superiori, alii in änferiori. In. superiori sunt illi, qui 
semet ipsos docere et proprüs exercitiis discere sunt habiles. Horum 
alii peliere gradum, alii non. (Jui petierunt gradum proprie Juris 
Candidati dicuntur, His competit, de praesenti quidem habere Col- 
legia privata lectoria et disputatoria, de futuro autem, ubi in hac 
Academia gradum adepti fuerint, quod alüs alibi promotis in publi- 
cis functionibus praeferantur. Sed ut ad gradum proveniant, ipsos 
oportet esse tales, qui rigorem tentaminis, examinis, et publicae seu 
Lectionis seu Disputationis sustinere queant, deinde adhibere etiam 
modum certum promotionis, qui partim in praeambulis, partim actu 
ipso consistit, Praeambula peraguntur a Candidato, partim extra 
Facultatem, partim in ipsa Facultate, Extra Facultatem peragitur 
‚nominis Professio cum apud Rectorem vigore Statutorum Äcademi- 
corum, tum apud Juridicae Facultatis Decanum, quando nomen 
suum inter Candidatos Albo Facultatis inseri, seque prima Occasione 
in Doctorem Juris promoveri petit, . simulque. Tnscriptionis nomine 
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serario Facultatis florenum Ungaricum infert, In Facultıte quaedam 
peragunter privatim, quaedam publice. Privatim peragitar tentamen 
et-examen, In tentaminis initio Candidatus honorarii loco non am- 
plius nec minus quam tres Ungaricos offerre debet, et cum gratia- 
rum actione, quod fuerit admissus, se tentamini paratum ostendere, 
Ibi: a Facultate instituenda est inquisitio de Natalibus et doctrina. 
Ex- matrimonio legitimo sese natum Candidatus aut probabit instru- 
mentis vel testibus, aut se non aliter scire religiose affırmabit,. Ro- 

dus porro est de doctrinae circumstantiis et profectu, Circum- 
stantiae sunt: 1) Temporis, per quot scil, tempora Juri operam de- 
derit; nisi enim ad minimum quinquennium in Juris stadio comple- 
verit, aut indolis bonitatem, adhibitamque peculiarem quandam di i- 
gentiam, exinde maturius provenientem eruditionem in ipso tenta- 
mine et examine egregie ostenderit, ad gradum nequaquam erit ad- 
mittendus, 2) Loci, ut sciri possit, an et ın quibus Academiis vixerit, 
3) Braeceptorum, quibus Candidatus usus faerit, etsi enim ‚et sine 
vivis Praeteptoribus interdum quis praestare aliquid possit, procedit 
tamen fd difhcilius, et plerumque ejusmodi autodidacti aliquid ambi- 
tionis, interdum quoque errores intolerabiles et Reipublicae pernitio- 
808, ista industria sua privata imbibere solent, igitur cum illis tanto 
severius et cautius est agendum, 4) Exercitiorum, quas nempe lectio- 
mes Candidatus audiverit, an etiam ante hac privatim aut publice 
disputaverit, an et quot Collegiis sive privatis sive publicis inter- 
fuerit,. Atque haec quidem omnia eo, ut ex circumstantiis hisce, 
tanquam signis externis, de Candidati profectu interius latente rectius 
jadicium fiat. Quamprimum ex his Candidatus sese extricaverit, pro- 
pius ad profectum illius intelligendum accedendum erit, primo per 
eollationem, deinde per textuum explicandorum destinationem. Col- 
lationem novissimus ın Facultate inchoet, a generalioribus, veluti de 
numero Librorum, Titulorum, Legum, de distributione Juris universi, 
de Juris Civilis et.Canonici differentiis, inde paulatim ad jus perso- 
narum, rerum et actionum descendat, Hora elapsa penultimus col- 
lationem interrumpat, descendendo cum Candidato ad certam alıquam 
materiam, veluti Nuptiarum, Tutelarum, Testamentorum, Contra- 
ctaum, Delictorum etc, pro data occasione. Sic faciant deinceps et 
ceteri. Decanus denique finem tentamini imponat, jubendo Candida- 
tum paulisper secedere. Quo ante fores exspectante perquirat Deca- 
nus an dignus sit, qui ad examen admittatur, et si dignus' judicatus 
fuerit, quinam textus ılli sint deputandi, Ubi plurium suffragüs di- 
gnus fuerit judicatus, accersito Candidato significetur quosnam textus, 
alterum nempe ex Civili, alterum ex Canonico Jure, si in utroque 
Jure gradum petit, tertio die insequente eodem m loco interpretari 
debeat, Et hic erıt Tentaminis fins. Quod si non satis idoneus 
fuerit compertus, qui ad hoc dignitatis culmen perveniat, significan- 
dum illı est, examen iri delatum ad annum unum vel alterum, ut 
visum fuerit Facultati sufficere. Interim jubendus est, ut privata 
Collegia habeat debitamque diligentiam adhibeat, quo tempore illo 
praeterito ad examen admissus non patiatur repulsam, Licebit autem 
tempore illo elapso Candidato petere, ut textus explicandi et tempus 
examinis destinetur. Nec enim cogetur denuo tentamen subire, nisi 
forsan nimia ipsius ignorantia examen haberi jubeat denuo loco ten- 
taminis, novumque ierminum .alteri examini assignari, Veniente die 
aminis praestituto in Consessu.-Facultatis- Candidatus quidem offeret 
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denuo pro examine habendo Ungaricos decem, statimque subjnnget 
interpretationem textuum sibi destinatorum, Öccasione factae inten- 
pretationis iterum novissimus Facultatis initium examinis faeiet, :et 
conabitur opponere adversus datam explicationem, deducetque Can- 
didatum de una materia in aliam, idque per totam horam faciet. 
Sic facient deinceps et reliqui, Tandem Decanus discedente ‚Candi- 
dato deliberabit cum Collegis, an ad publicam Disputationem et Leo» 
tionem sit admittendus.. Et ubi id conclusum fuerit, certiorandus 
est in consessu Candidatus revocatus, qualia in tentamine et examine 
dederit specimina, et quod ex Decreto Facultatis ad. publicam dispu- 
tationem et lectionem pro gradu habendam intra certum tempus sese 
debeat praeparare. Disputationem ipse conscribere debet, de qua 
materia velit conscriptam. Decano exhibere revidendam, revisam et 
subseriptam curare, ut typis mandetur, publice affıgatur et distribua- 
tar die Dominica Disputationem praeeedente, Inchoare .debet. Dis- 
putationem praesente ad minimum Decano sexta matutina,.et si opus 
erit ob mulütudinem opponentium, hora undecima interruptam iterum 
hora prima redintegrare, nec ultra quintäm vespertinam ejusdem diei 
continuare, Disputatione finita Candidatum honoris ergo Decanus 
et qui adsunt Icti domum deducent. Ibi quidem integrum sit Can- 
didato comites Ictos ad coenam invitare, Rectorem quoque aliosque 
Academicos Senatores, nullum autem praeterea. accersiri curare 
ultra tria fercula bona sit eidem interdictum, sub mulcta florenı pro 
singulis ferculis supernumerartis aerario Facultatis solvendi, Invi- 
tatio ad Lectionem schedula typis impressa publice affıza fiat, ipsa- 
que Lectio cursoria- pro materiae explicandae ratione tribus aut qua- 
tuor vicibus erit absolvenda, 

Cap. XII, De Actu et Solennibus Promotionis, 
Actus ipse Promotionis Constat initiis, progressu et exitu. Initia 

quidem alia peraguntur diebus aliquot artum ipsum anteredentibus, 
alla in ipso die promotionis. Diebus antecedentibus instituenda . est 
invitatio, cum a Decano, tum ab ipsis Candidatis. Decanus qui- 
dem intimatione publiea typis expressa, die Dominico actum pros 
xime praecedente significet, quibus personis bonores Doctorales a 
Facultate Juridica sint decreti, et qua die executioni .decretum 
hoc sit mandatarus, invitetque simul omnes omnium Ordinum Aca- 
demicos, Proceres ac Cives, nec non bonos quosque ad actum il- 
lum spectandum, subjectis Quaestionibus, de quibus singulatim sin- 
guli Candidati sint dieturi, quoque Rectore, quoque Decano (si for- 
san alii quam Decano promovendi jus fecerit Facultas) actus sit 
peragendus. In Invitatione a Candidatis instituenda considerentun 
persona et modus. Personae invitantes principäles quidem sunt ipsi 

andidati, quorum si plures sint, primo et ultimo in Ordine hoc 
onus est injungendum,. Sed adjungendi sunt his cum Orator ali- 
uis, tum Pedelli. Personae invitandae sunt, inprimis Serenissimus 
russiae Princeps, Elector et Dominus noster Clementissimus, atque 

ejus vices in hoc Ducatu gerentes Illustres D. D. Domini Regentes, 
Deinde sunt Rector et Professores, nec non Ecclesiae Pastores cum 
Diaconis, item Consiliarıii 'Princjpis, Assessores Consistorii, et alii 
in Aula Ordinis nostri amantes, Ex singulis oppidis Gonsules et or- 
dinis Senatorii Viri, et si qui adsint, docti Over et peregrini non: 
alieni a literis, Invitandi. modus est, ut Pedelli veste solenni indati 



cum sceptris antecedant, et ab Oratore Candidatis adjancto pro qua- 
Hitate cujusgue invitandi, nomine Decani Facultatis Juridicae, ad Ac- 
kam doctorandorum honorifica invitatio instituatur. . Ipso promotio- 
nis die hora septima matutina signum detur majori Campana in Ec- 
clesia Cathedrali ad horae quadrantem, ut non solum invitatis sed 
etiam ceteris de tempore promotionis constet. Quo pulso absoluto 
addatur ‚signum .in Collegio. Interim invitati in aedibus Decani, aut 
alio-loco destinato convenient ante octavam auditam, Quamprımum 
octava fuerit audita, Candidati cum Oratore ingrediantur, et gratüs 
achs se in Collegium deduci petant. Ubi Responsio finita, unus ex 
Pedellis schedulam legat a Rectore petitam, quo ordine singuli pro- 
rediantur. In hac pompa Tibicines praecedant, nec non pueri qui- 
Em elegantius vestiti cum facibus cereis, Hos subsequantur Illus- 
4rissimus Princeps, aut ejus Legatus, cui ex sinistro latere conjunctus 
sit Rector, deinde reliqui ordine in’ schedula praescripto. Postea- 
qua: ad locum .promotionis perventum est, Decanus, aut si forsan 
morbo :vel alia de causa impediatur, Promotor aetus initium facı 
babita Oratione praesenti negotio canveniente, quam pedetentim a 
ipses Doctorandos accommodet, ut commode antequam ad solennia 
aecedat, jusjurandum ab illis exigat. Poscente igitur publico Scho- 
Jae ministro singuli-duobus digitis sceptro impositis jurabunt, Orna- 
imenta doctrinae, posteaquam ea hodie acceperint, nequaquam amplius 
se. petituros, nec ultro a quibuscunque oblata denuo recepturos, lar- 
gitione illicita, profusioneve honoris hujus consequendi gratia nec 
US0s se esse, nec posthac usuros; Sacrae Regiae Majestatis et Regni 
Poloniae, nec non Serenissimi Principis et Ducatus Prussiae, ut et 
Academiae Regiomontanae, praesertim Juridicae Facultatis commoda, 
utilitatem quovis loco, quocunque tempore pro virili curaturos; dig- 
nitatem comiter conservaturos; Decanı et Collegii Ictorum mandatıs 
et Constitutionibus sese obtemperaturos; Ornamenta honorum a Ictis 
tribui solita non collaturos, nec consensuros, ut tribuatur ei, quem 
ejus gradus decore indignum ex fide sua arbitrati fuerint, nec etiam 
communi authoritate probatum, sine consensu et voluntate Ordinis 
insignibus aucturos; per reliqua boni Viri officio, in Legibus potis- 
simum interpretandis, de jure respondendo, profitendo, agendo, de- 
fendendo, judicando functuros, uti Juris aequitatis justitiaeque con- 
sultum facere oportet, et par est. Praestito Juramento a singulis 
Decanus aut Promotor, vigore Privilegiorum huic Academiae et sin- 
gulis Facultatibus in eadem per D. Sigismundum Augustum, Polo- 
niae Regem invictissimum concessorum, et pro ea, qua fungitur, au- 
thoritate publica omnes et singulos Juris utriusque Doctores pronun- 
ciet et proclamet. Deinde adhıbeat solennia, cum substantialia, tum 
accidentalia. Substantialia sunt in faciendo aut dando, In faciendo 
est, ut Promotor novos Doctores jubeat ascendere superiorem Ca- 
thedram, in qua ipse est, atque ita de jure ac potestate docendi pu- 
blica investiat, ac in Professıonem mittat Juridicae Professionis. In 
tradendo consistit traditio Libri et Pilei. Liber signikcat virtutem 
et substantiam scientiaee Hunc primo clausum tradat, ut ostendat 
Doctorem non debere Clericum esse ex libro, Deinde tradat et aper- 
tum, ne existimet Doctor se omnia nosse, sed plurima superesse le- 
genda, atque. cum Interpretationes Jurium, tum Decisiones‘ casuum, 
non ex proprio cerebro, sed ex libris esse petendas. Pileum rabrum 
capiti, in quo debet esse scientia, impenat, tanquam coronam in’ cer- 



tamine adversus ignorantiam et alios Jurisprudentiae hostes fortissimo 
acquisitam, quocum simul ex servitute vitiorum in virtutis libertatem 
asserat, faciatque participes omnium Privilegiorum Doctoralium, : Ac- 

. cidentialia sunt in datione annuli, exosculatione et benedictione, An- 
nulo non tantum Doctori novello Jurisprudentiam Promotor despon- 
det, sed et confert omnia Jurisprudentiae ornamenta et insignia, dig- 
nitatem equestrem, et eximiam veramque nobilitatem, Osculo et am- 
plexu Doctorem recipit, in suam et Juridicae Facultatis amicam con- 
versationem et protectionem, Et deinde, ut baec Dignitas Reipublicae 
‚et Doctori bene cedat, precatur. His rite peractis jubeat, ut Candi- 
'dati eo, quo locati sunt, ordine singuli singulatim paucis et nervose 
dicant, et ultimus solenni gratiarum actione solennitatem Promotio- 
nis concludat, Promotione finita actus expediendi supersunt quidam 
publice, quidam privatim, Publice facienda est deductio in templum, 
et ex templo in convivii locum. In templum proximum invitati Can- 
didatos ita comitentur, ut primi in ordine prımum Candidatorum in 

' medio sui deducant, ad quorum exemplum caeteri sese accommoda- 
bunt, adsciscendo unum ex Novitiis Doctoribus, In templo preces 
et benedictiones solennes celebrandae, festivitas ibidem Musices eX- 
quisitissimis coloribus augendo, indeque ordine eodem in convivii 
locum eundem. Conviviı haec habetur ratio, ut tale detur pran- 
dium, quod et Facultati Juridicae sit honorificum, et Candidatis' 
sumptuum ratione sit tolerabile.. Vesperi non erit coena apparanda, 
sed ad maximum nona vespertina plane finis convivio imponendus, 
Privatim Doctores Novitii altero die Honorarıum, quod volent, Pro- 
motori offerent, quod sibi retineat, et vicissim petent non tantum 
nomina sua inter Doctores Albo Facultatis inscribi, quo nomine nihil 
ab ipsis exigendum est, sed et Promotionis Testimonium sibi sub si- 
gillo Facultatis et subscriptione Promotaris extradi. Facultatis Scriba 
ex mandato Decani cuique testimonium conscribet, vel in simplici vel 
media vel optima forma, ut virtus cujusque et eruditio meretur, Pro 
illo quilibet Notario solvat per omnia duos Thaleros, 

Cap. XIV. De Praesidibus Collegiorum Privatorum 
et aliis, 

Sunt, qui cum ad petendum Doctoris gradum non sint inepti, 
eundem tamen certis rationibus moti pro vitae suae conditione non 
appetunt, et hi propterea non sunt negligendi. Nam nec illis Scho- 
lae et Respubl, carere possunt. Exercent vero sese aut in Theoria 
aut in praxi. Theorici illi sunt, qui in hac Academia docere cu- 
pinnt. t publice quidem id nemini nisi Doctoribus, qui insuper 
anc potestatem a Facultate hoc in loco impetrarunt, est permitten- 
dum, nisi forsan, quod absit, contingat aliquando Doctores deesse, 
et sit aliquis Gandidatus, qui simul petat et se quamprimum ad gra- 
dum promoveri, et sibi licentiam dari legendi publice, Privatim vero 
Collegia lectoria aut disputatoria instituere volentes norint, sibi ante 
omuja sub membro .aliquo Faeultatis publice respondendum, ut aesti- 
‚mare possit Facultas, an rei huie satis idoneus sit. Poterit enim Fa- 
cultas änhabilem etiam post habitam hujusmodi Disputationem repel- 
lere, si invenerit eum talem, qui nimia docendi celeritate in praeceps 

agatur. Habiles autem Decanus in Album Facultatis inter Praesides 
ollegiorum referre, et privatim docendi ac disputandi potestatem 

facere debet, ubi inscriptionis nomine aerario solverit ajprenum Un- 
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garicum. Praetiei in Judieiis vel Judieibus vel litiganlibus ope- | 
ram suam navant. Ejus -generis sunt Secretarii et Scribae om- 
:nes, sive in Awla sive in Oppidis. Ad hos pertinent Procura- 
toves Judiciorum Aulici et Oppidani. Hi omnes quogue cura- 
bunt nomina sua Albo Facultatis sub titulis propriis inscribi, si 
-velint gaudere Privilegiis, et inscriptionis nomine singuli aerario 
'inferent florenum Ungaricam. Aliis autem non: inscriptis Rabu- 
His, qui non habent legitimam vocationem, causasque litigantium 
'saepe ex maliti& aut ignorantia corrumpunt, vocatis debitam sus- 
tentationem subtrahunt, et sine lege, sine capite vivere malunt, 
'officia juridiea non sunt committenda, sed extra Prorinciam, ubi 
admoniti non resipuerint, sunt relegandi. 

‚»Cap. XV. De reliquis Juris Studiosis ac eorum 
Ministris 

Reliqui Juris Studiosi, nobiles et ignobiles, manent interim 
in 'ordine discentium, gaudentque Privilegiis Studiosorum Juris, 
si Academiae albo fuerint inscripti. Conficiendus autem est et 
pro his in albo Facultatis Titulus peculiaris, sub quo eorum no- 
Mina, qui pro abundanti et hie inscribi volunt, annotentur, erit- 
que arbitrio ipsorum relinguendum, quantum hoc nomine aerario 
solvere malint. Docterum et Studiosorum Ministri sab Juris- 
dictione Rectoris et Privilegiis communibus sunt relinquendi. 

:Cap. XVL De Ordine Membrorum Facultatis. 

Respectum, quem Membra Facultatis ad invicem habent, est 
in deeenti ordine, de quo ad evitandas confusiones et rixas_certi 
aliquid constitui oportet. Et cum in Academiae Statutis Theo- 
logicae Facultati primus, Juridicae secundus, Medieinae terlius 
et Philosophiae quartus locus Jatus sit, merito hic ordo retine- 
tur, ut Theologiae Doctores et ordinarii Professores Ict6&  ante- 
cedant. Post hos Decanus Juridicae Facultatis. in Awademicis 
et Facultatis Consessibus, tanguam capat, primum otcupet lo- 
cum, alias autem loco suo sit contentus. Honoris tausa Consi- 
liariis Illustrissimi Principis nostri in publicis Consessius pro- 
ximas post Decanum, alias primus inter omnes Juris, Doctores, 
locus tribuendus est. Hos sequantur Professores Juris Ordina- 
rii, habita temporis ratione, quo ad ordinariam' Professionem 
pervenerent, nisi praecedentis dignitatis et aetatis infuit':, priur 
posteriori hoc honoris causa velit condonare. Et qui. ex-con- 
suetudine recepta Medicinae Professores ordinarii extrasrdthariis 
Juris sint praelati, erit-hoc et imposterum servandum, ut post 
Medicos Professores ordinarios sequantur primum TFheslogiae, 
mox Juris, denique Medicinae Professores extraord narii et Ad- 
juncti, prout in quaque Facultate quisque est tempore prior. 
xtraordinarios subsequantur Doctores non Brofessores, primum | 

quidem, qui sunt in offhicio, ut sunt Consistorii Assessores, Con- 
sules, Syndiei Civitatum, deinde yui in officio non sunt, secun- 
dum tempora Promotionis. Licentiatis, qui non sant in supe- 
riori aliquo officio, locus ex more relinquitur post Doëtores et 
Philosophicae Facaltatis Decanum, Candidatis post Magistros 
artium, Praesidibus Collegiorum post Candidatos. - Seeretarii et 
Procuratores inter Licentiatos collocandi, si sint Aulieci, oppidani 
- \ . . 
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vero inter Candidates, Tandem inter reliquos Studiosos nobl- 
les plebejis sunt anteponendi. 

Cap. XVU. Di Rebus ad Facultatem Juridicam 
pertinentibus, 

Res hic considerari debent, non ut sunt singulornm Mem- 
brorum Facultatis, de illis enim jam satis dilucide in Privilegiis 
Academieis cautum est, quod ab omnibus oneribus et Jurisdic- 
tione aliena sint exempise, eodem modo ut Personae quarum 
sunt, sed de rebus ÜUniversitatis sive Collegii Juridiei hic erit 
statuendum. Et illae quidem vel semper retinent naturam suam 
et manent. Universitatis, vel certa ratione fiunt singulorum. Ma- 
nent Universitatis, et quae ad extradendas et quae ad recipien- 
das Facultatis res sunt paratae. Ad res exiradendas paratum 
est sigillum. Et cum quilibet privatus sibi sigillum, quod velit, 
modo non sit certae Familiae et a conditione sua alienum, eli- 
gere possit, elegit quoque Juridica Facultas Sereniss. Electoris 
et Principis nostri Imaginem, altera manu librum, altera gladium 
tenentis, sphragidi impressam, in honörem Serenissimae Celsitu- 
dinis ipsius et ad perpetuam rei memoriam, quod tempore ejus- 
dem Facultas primum uti coeperit. Hoc erit penes Decanum, 
qui nomine Juridicae Facultatis emanantia responsa et consilia 
eodem muniat. Pro recipiendis rebus Facultatis sunt Libri et 
Aerarium. Libri alii sunt decisorii, alii annotatorii. Decisoril 
pertinent vel ad ipsam Facultatem, vel- ad alios extra Farultatem. 
Ad ipsam Facultatem pertinent cum Statuta, tum Decreta pro 
ratione negotiorum emergentiuam ab ipsa Facultate facta. Et 
Statata quidem in Originali custodienda sunt ih aerario magno. 
Copiam autem Statutorum secum habeat quilibet Decanus. Sit 
etiam liber Decretorum unus in aerario magno, alter penes De- 
canum. Ex hoc Decreta, quando rationes redduntur, in illum 
transscribantur, ut, si liber penes Decanum casu aliquo pereat, 
non tamen «imul pereant Decreta. Ad alios extra Facultatem 
crtinent responsa et consilia Facultatis in casibus dubiis data. 
ebe‘ igitur peculiaris liber esse ‚responsorum, peculiaris consi- 

liorum. qui completus in aerarium magnum oriline sit reponen- 
dus. Annotatorii libri sunt, in quos referuntur cum nominä 
Membrorum Faculiatis, tum accepta et expensa nomine Facultatis. 
Albi itidem duplex sit exemplar, alterum penes Decanum, alte- 
rum imjaerario magno, in quod tempore reddendarum rationum 
nomina noviter adscriplorum ex illo erunt referenda. Erunt au- 
tem distincti in Albo tituli, pro personarum ad Facultatem per- 
tinentium varietate, et quemque sub suo competente titulo De- 
canus anıptabit, addito anno, mense, die, et pretio inscriptionis. 
Rationes quilibet Decanus conficiet de acceptis et expensis, quas 
examinatas ordinarii subscribant, et in aerarium magnum depo- 
nent. Aerarium duplex sit, majus, quod sub tribus seris asser- 
vetur in Senatu Academico, ad quod singuli ordinarii distinctas 
habeanut elaves, et minus, quod sit penes- quemque Decanum, in 
quod reditus Facultatis quotidianos recondat. Certa ratione sin- 
gulorum fiunt Facultati reditus, ex mercedibus inscriptionis, pu- 
blicis Promotionibus, responsis et consiliis provenientes. Hi 
semper fempore ralionum reddendarum dividantur, post sumptus 



628 

detractos, in partes viginti, Una vigesima deponalur in aerarium | 
magnum pro necessitatibus Facultatis. Quodsi in aerario magno 
summa ad centum marcas creverit, toties illae centum marcae 
pro sex marcis annuis sub caufione sufhicienti sunt elöcandae, 
ut aliquando ex his reditibus possint Ordinariis augeri Salaria, 
unam vicesimam perecipiat Decanus. Quilibet Ordinarius perci- 
piat quatuor vicesimas, quilibet Adjunctus tres. Quodsi contin- 
gat alicujus Ordinarii aut Adjuncti locum vacare, ejus porlio 
‚per primum semestre ejus reliciae Viduae aut Liberis ex com- 
mwiseratione est restituenda. Sin autem vacarent diutius, est in 
aerarium magnum deponenda, nec inter Collegas distribuenda, 
ne forte ex unius aut alterius avaritia subrogatio idonei in locum 
vacantem nimis diu differatur. 

Cap. XVII. De Modis, quibus Faculias Jus suum 
obtinet. 

Frustra Jus est, nisi sit et ratio ejus etiam ab invitis obti- 
nendi. Et in universum quidem, ut totius Corporis Academici, 
ita et Juridicae Facultatis Summus Protector et Defensor est, 
cum Illustrissimus Dux Prussiae, tum Serenissimus Rex Polo- 
niae. In specie autem Facultas jus suum obtinet, cum persona- 
rum, tum rerum ratione, Personae aliae sunt per quas, aliae 
adversus quas Jus Facultatis urgendum. Inter personas per quas 
praecipuus est Decanus. Sed potest is ex membris Facultatis, 
quem maxime idoneum arbitratus fuerit, ad hujus aut illias ne- 
go expeditionem eligere, cui tunc incumbit, eam in hac re ad- 
ibere fidem et diligentiam, quam diligentissimus ipse adhiberet | 

in propriis. Urgendum est Jus Facultatis interdum adversus Fa- 
cultatis membra, interdum adversus alios. Membra Universitatis 
debet Decanus, quoties opus fuerit, admonere officii. Quodsi 
non patiantur se oratione corrigi, rem referat ad Consessum Fa- 
cultatis, quae et Facultate illa excludere, et pro commissi gravi- 
tate etiam Rectoris Officium ad ulteriorem dijudicationem et eX- 
ecutionem implorare potest. Si non sit Facultatis Membrum, 
agatur adversus illum vel apud Rectorem, si est inscripfus, vel 
apud Judicem ejus competentem. Videbit tamen hoc casu De- 
canus, an non qua ratione adversarium commovere possit, ul 
ipse experiatur, et ita forum apud Rectorem sortiatur. Quodsi 
id fieri nequeat, aut non videatur Facultati conducere, prosequa- 
tur quidem Decanus Jus Facultatis apud Judicem rei convenli, 
sed statim in litis ingressu Judicem moneat de Privilegiis et 
Jure evocandi, quo usurus sit, ubi intellexerit absque proliz® 
strepitu rem Facultatis de simplici et plano obtineri nen poss®, 
itidem de poenis in Privilegiis indictis, si Jadex quid contra Pri- 
vilegia stafuere, aut qualicungue ratione justitiam retardare prae- 
sumserit. In rebus obtinendis discrimen est inter jam acquisitas 
et acquirendas. Acquisitae si extent, a Decano tanquam bon0 
Patrefamilias sunt asservandae; si ablatae sint, processu, ut dic- 
tum, extraordinario, quamprimum possibile, recuperandae. In 
acquirendis utatur initio jure retentionis, ut, si non solvatur PFO 
Responso debitum Salarium Facultati, retineat tam diu acta 
transmissa et responsum, donec satisfiat. Sin vero nec sic qui- 
dem, quod Facultati debetur, consequi possit, veluti si quis 3n- 



629 
utilibus actis relictis conetar Faculiatem fallere, adversus hunc 
Decanus sibi extra ordinem Jus dici petat. — Rector et Sena- 
tus Academiae Regiomontanae Statuta Juridicae Facultatis prae- 
cedentia recognovit, confirmavit, et pro ea, qua vigore Privile- 
giorum et Statutorum Universitatis pollet autoritate, iisdem in 
omnibus suis punectis et elausulis plenissimum rebur addidit, in- 
que ejus rei majorem fidem eadem Academiae Sigillo--munire 
fecit. Actum Regiomonti XVII. Aug. Anno 1616. °. .. 

. U Statuta Theol, Facultatis in Academia Regio- 
montana nl 

Prooemium, | a 
In Nemine Sacro-Sanctae et individuae Trinitatis, Patris, 

Filii et Spiritus Sancti. — Cum Ilustrissimus et Celsissimus 
quondam Princeps, Dominus, Dominus Albertus, primus Prus- 
siae Dux,. Pater Patriae celebratissimae recordationis, in hisce 
Balthieis eris, in hoc praesertim loco, ad divini Numinis glo- 
riam, sui Verbi propagationem,. ſotius Provinciae salutem, Anne 
Dominico, MDXLIV. Academiam immortalitati sacram erexisset, 
necessariisque sumptibus dotasset, id suae Celsitati curae cordi- 
que statim ab Academicae fundationis tempore fuit, ut Borussia- 
cam hane Academiam non modo pro se .illastriküs »exornaret 
praerogativis, Praeeminentiis, Privilegiis, verum et a Sacra Ro- 
giae Poloniae ‚Majestate, Divo tum temporis. Sigiamundo- Au- 

sto peteret, ut pro sua Regia Authoritate Academicam hanc 
undationem, dotationem, publicationem, Privilegia, Leges, Sta- 

tuta, Jurisdietionem, Immounitates, inprimisque beneficia Imperia- 
lis eonstitutionis sive authenticae Habila sub titulo. Codicis:..Ne 
Filius pro Patre etc. confirmaret, ac praeterea huic Academiae 
Privilegia, Regalia, libertates, honores, immunitates, praerogatä- 
vas, quibus Academia Cracoviensis gaudet, tribueret. Huic Cel» 
sissimae suae Illustritatis petitioni Sacra Regia Majesias clemen+ 
ter annuens, hoc pium et summe necessarium institutum non 
modo omni laude cum primis dignum judicavit, verum et Celsis- 
simi quondam Prineipis Privilegia Regie tum confirmavit, tum 
ampliavit, Borussiacae Academiae et ea clementissime tribuens 
Privilegia, praerogalivas, libertates, praeeminentias, honores, fa- 
vores, immunitates, quae Academiae Cracoviensi- in’ Regno et 
Regni ditionibus specialiter coneessae et indultae sunt. Factum 
hoc 'Vilnae Anno Dominico 1560. Inter alias vero Regiae et 
confirmationis et ampliationis praeeminentias et illa continetur, 
uae est de solennibus Promotionum actibus. Sie enim Regia 

habent verba in Diplomate: Praeterea damus et concedimus Jus 
et potestatem promovendi in omnibus Facultatibus et ad omnes 
Schölasticos gradus, tum iis, qui in eadem Academia promoti 
erunt, universa Privilegia et praerogativas, quae iis, qui eaeteris 
in Gymnasiis et Universitatibus promoventur, competunt, com- 
petereve possunt consuetudine vel de jure. — Haec regia et 
egregia praeeminentia in nulla Facultate in hunc usque diem 
fuit observantia et usu, praetergyam in Philosophica. Nunc, 
cum divina nobis affulgeat benedictio, et Serenissimi Bleetoris 
Brandenburgici clemeniissimo suffragio promotiones in superio- 

\ 



zibus quoque Faouliatihns adornandae sunt, necessarium omnino 
existimavit Amplissimus Academiae Senatus, tantum suwarer ad 

etuam IHustrissimae Brandenburgicae domus immortalitatem, 
ad publicam Borüssiacae et aliaram nationum utilitatem, ad hujus 
denique Academiae celebritatem et incrementum, tandem ali- 
quando, Deo sie volente et benedicente, in publicum producere 
usum. — Ad quam rem cum specialibus et peculiaribus quae- 
libet Facultas opus habeat legibus et statutis, aecedentibus in- 
super aliis causis gravissimis, praeserfim vero propter ordinem, 
decus, atque dignitatem eujusvis Facultatis, Amplissimius Acade- 
miae Senatus, gratiosissime Serenissimi Brandenburgici Electo- 
zis, Domini et Nutfritii nostri Clementissimi, Consensu, pro Theo- 
logica Facultate sequentia per Dominos Theologos confici cura- 
vit Statuta, quae et ab Illustriss. ejus Eelsitate chementissime 
eonfirmata sunt. -—— Obseoramus, Jehova Hosianna! Obseeramus, 
Jehova da prosperos successus, Domime custodi exitum et in- 
troitum nostram ex hoc nunc et usque in Seceulam!. Demine 
sit tua virtus eflicax in infirmitate, ut ustus iustar pahmae flo- 
veat vigeatque ad sanclissimi tui Nominis gloriam! Amen! 

Gap J. DoElectione, Confirmatiane et Introductione 
Professorum. 

Censtitutio I. Ut omnium et singulerum Professorum 
ebsetio: penes Academieum Senatum est, ita et Professorum Theo- 
logicae Faoultatis. 

- IE In electione Professeris in hac Faeultate omnes sepe- 
»antur: afleetus, soli Dei gloria speofetur, Ecclesiae et Acads- 
n:jae inerementum. Ekgantur homines et pietate, ei. eruditione 
et morum decentia graves. Salus Reipublicae suprema Lex esta, 

IM. In: Commendatione Ordinarii Professoris ratio potissi- 
mum habeatur Exiraerdinarierum Professcaum; ut et Adjuncto- 
rum Senatus Theologiei prae aliis in Sonata nondum adopia- 
tis, praesertim si üli diligentiam suam publicktus'probaziat, vitam- 
que inculpate fransegerint, nen neglectia denique Ordinaziis Phi- 
Iosophiae Professoribus de Studio Theologieo optime meritis. 

- IV... Cum: vero :qulibet de Professoris aplitadine exacte ja- 
dioism cx sua, quam profitetur, Facultate ferre 'possit, Tliocdo- 
gicae Faoultatis judicia et vota in hujas Professoris electione 
Quam maxime perpendantur, 
“© VW. Ads Academice Senaiu per sancta et libera vota electus, 
et a Serenissimo. Blectoxe confirmatus, habita inaugurali Dispu- 
talione in Academieum wvocetur Senatum, ad consuets Juramenti 
praestationem ex vi Academicorum Statutorum. 

VI Eoedem et altero die a Theolegicae Facullatis Decano 
Novitius Professor in Faculiatem introducatur, et Inscriptienis 
nomine. aerario. Facuklatis det duos florenos Ungarices, et Legi- 
bus Facultatis propria manu subscribat, simulque data dextra 
obedientiam et neverentiam Decano totique Facultati polliceatur. 

vn. Electus, confrmatus, intreductus sine mora ordinarias 
suae Professionis Lectiones Oratiuncula praemissa eym divini 
Numinis invecatione ingrediatur, 

VIII. Qui ad propriam Senatus Academici Commendaltio- 
em a Serenissimo Magistratu extraordinarie Professer consti- 

7 
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tutus foerit, is pariter inaugurali habita Disputatione .in. Facul, 
tatem introducatur, aerarioque Facultatis det Florenum Ungari- 
cum, tum Statutis Facultatis, nisi forte aniea.in numerum All- 
junctorum adscitus sit, subscribat, sfatimgue Lectiones publicas. 
ordietur, _ nn 

IX. Omnes et singuli hujus Collegii Professores Doctoreis, 
honoribus sint decorati, aut quantoeius decorandi. 

Cap. 11. De Doctoribus non Professoribus. — 
Const. I. Qui alibi Doctoris Titalam in’ Faeultate-cense- 

cutus est, solat' ita demum hic vivere sibi licere: }) Si-nomen 
suum Academicö Rectori preofessus literariae Reipublicae Civis- 
factas sit. 2) Si-jam ante insoriptus, vigore Stätuterum Acade-! 
micorum ges Scholasticum mature repetierit. 3) Si nomen suum 
Decano' Facultatis professus’ sit, seque inter Doctores- Facultatis 
recipi getierit, et data dextra ebedientiam et reverentiam Decano 
et toti Facultati praestandam promiserit. @ui secus-fecerN;-inter 
diseipulog Professionis quisque suae eensetur. Sic enim sanxit 
Academicum Statutum dap. XX. DE — BE SE Ze = 

.U,. ,Nomine_ Inscriptionis Ungaricum fiorenum aerario sol- 
vat, si hac in Facultate frui et gaudere velit Doctoralibüs Pri- 
vilegiis, et pro 'Receptione in Facultafenr primum disputet de 
materia a Facultäte proposita, antequam Collegia instituat. 
- - I.  Inscriptt: Boctores hio viventes quohbet arino’ad mini- 
mum semel dispatärito, uf sua Doctrina incrementuih hujus Aca- 
demiae pro virıli promoveant, tantoque melius innotesedt, quod 
membra sint Facultatis, idque sub poena duorum Joachimicorem 
in Fiscum Faeultatis deponendorum, nn 

IV. Ex dignitate gradus est, ut Dieetores non Profassores, 
„m Faculistem tamen inscripti ad hnobiliora Ecelesiastica- officia 
hie‘, et in toto Ducatu ad Ärchipresbyferlatus promoveänter, et 
iis, (qui gradum non -habent, praeferantur, ratione tamen et eorum 
habita, qui ex Philosophis' Professoribas functionem 'talem am- 
bientibus et ad eam idoneis admitti possunt. 

Cap. II. De Adjunctis Facultatis Theologicae. 
Const. I. Doctores inscripti, nisi Adjuncti imul Faculta- 

tis fuerint, ardinarie non complent Senatum Theologieum, ‚si ta- 
men in arduis negotiis ‚Facultati visum rit. pro. re nata, in 
Concilium eos accersere, ad Decani copvocalipgem. ipsis doompa- 
rendan ST: ci tem Pacultati, is d m exit, qui hene d 

unctus autem Facultatis is, m 6 ui bene d 
Academia meritus,. probataque jugiter in 'adio Theologico in 
dusfria solenniter in Facultatem adoptatus, ceu ordinariym. Fa- 
cultatis membrum: juxta cum Professoribus, Theologiae -complet 
Senatum Theologicum. | te 

I.- Numerygs Adjunctorum is sit, ut juxta cum Professo+ 
ribus non excedat numerum quaternarium, ne authoritas .et dig: 
nitas gradus Dogptoralis vilescat. 7 

IV, Caeterum nos debent alii, nisi gradu Doctoris conde- 
corati, in Facultatem adscisci et adoptari tanquam Adjuncti. , 

V. Qui Facultati adjungi exoptarit, ubi numerus Adsesso- 
rum nondum campletus fuerit, nec aliae causae graves obstite- 
rint, is in Consessum Facultatis vocetur, et ad praeviam petit! 



nem institntamque Adsessorum deliberationem recipiatar, sed ea 
lege aique ratione, ut primum publice pro loco Adjuncti de ma- 
teria quadam, Theologica a Facultate proposita, (per dimidium 
saltem diem) praesidendo disputet. Post habitam vero Dispu- 
tationem in Facultatem introducatur, ibique commonefactus de 
offieio Adjuncti legibus.et Statutis Facultatis subscribat, et pro 
Inscriptione duos florenos Ungaricos, si antea inscripftus non 
fuerit, unum, ei jam fuerit inscriptus, Collegio solyat. 

VI. Officium Adjunciorum est, cum adesse Decano in Con- 
siliis, ‚BResponsis, Examinibus Candidatorum . et quibuscunque 
aliis Facultatem concernentibus, tum ad minimum quotannis se- 
mel publice disputare. Qui Disputationem: intermiserit duos sol- 
vat Joachimicos, — 

VI. Adjuneti Dignitate atiqne ordine prioreꝶ sunt caeteris 
Doetoribus, utut prius in: Facultatem inseripii, quemadmodum 
hi priores merito babentur non inscriptis Doctoribus. ‚Utrique 
autem posteriores sunto Professoribus Theologiae tum .Ordina- 
riis tum Extraordinariis. 

Cap, IV. De Professorum Lectionibus publitis. 

Gonst. I. Hujus Facultatis Professores partitis inter se 
operis tum Vetus et Novum Testamentum dexire explicabunt, 
ium Controversias Theologicas cum diligentia. et fide tractahunt. 

II. Salutaris harum Lectionum ordinatio ' penes ‚Theplegi- 
cam Facyltatem esto, quae hac in parte nil nisi Dei gloriam, ‚et 
piae juventutis fundamentalem accretionem spectabit. 

lı. Extraordinariis Professeribus Facultas Theologica Lec- 
tiones pro.re,nata et necessitate temporis ordinabit. 

IV. In bectionibus V. et N. Testam. 1. Prophetica et Apo- 
stolica verba orthodoxe ex fontibus eruantur. 2. Explicatorum 
verborum usus breviter atlingatur. Fusior enim Tractatio ejus- 
dem ad homileticas pertinet conciones. on, el 

V. Qui Controversias tractat, eum sibi praefigat ordinem, 
qui tractandae materiae quam maxime appositus videtur. 
VI. Quilibet Theologorum sui ofhicii et conscientiae memor 

summam domi in conficiendis lectionibus diligentiam adhibeat, 
sacros fontes quam diligentissime tractet, nullas lectiones ex 
proposito levi de causa negligat. Qui secus fecerit, in eum De- 
cani et Facultatis Collegialis erit animadversio. 

. VIEL Quilibet Professorum in eo totus sit, ut singulis se- 
mestribus, vel ad summum singulis annis aliquid certi et tractet 
et absolvat. Erit hoc Scholasticae juventuti quam maxime fruc- 
tuosum. 

VIII. Et hunc sibi finem Facultatis Professores praefigant, 
ut Auditores, quorum maxima pars Ecclesiasticis olim muneri- 
bus adhibenda est, ad populares concionandi rationes in prae- 
lectionibus fideliter instituantur, eamque ob causam, ubi com- 
mode in textus explicatione fieri potest, pro re nata, proque 
ratione circumstantiarum Auditoribus suis homileticam formam 
et methodum ostendant. u 

. 
. 

Cap. V. De Lectionum Temporibus. 
Const. I. Quod Lectionum tempora attinet, Rector et Se- 
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natüs Academiae in eo tofts erit, ne operae 'publicorum Pro- 
fessoram sese- mutuo impediant. “ 

II. Accurate videndum, ne quis de sua hora in aliam iran- 
seat, sed suam sibi destinatam solicite asservet. Qui secus fe- 
cerit, se ipsum et Auditores tarbat et confundit, Tiere ivexusirws 
za xura vadı yılcda. 1. Cor. XIV., 40. 

LI. Extraordinariis Profe ssoribus Lectionum tempus ab Aea- 
demico Senatu praescribatur, sed ita, ne ordinariae Theologorum 
et aliorum Professorum non compatibilium lectiones turbentur. 

Cap. VL De Disputationibus et Disputationum. 
temporibus, 

Vix aliud in Scholis utilius et ad augendos, studiorum pro- 
fectus magis accommodatum exercitium, quam sunt moderatae 
de omnibus Christianae Religienis capitibus institutae velitatio- 
nes et. Disputationes. Hisce namque rationibus veritas eruitur, 
diludide et bresiter explicatur, Auditoram animis intime infigi- 
ter, dubia solruntur, Sophistarum fraudes deteguntur et refu- 
tantur, praeparantur Auditores ad serios cum adversariis cpn- 
gressus, ut Disputationam Actus rectissime Scholae dicı merean- 
tar, quibus veluti pugiles ad serios conflictus Juventus informa- 
ter, -revocantur in memoriam et ad usus accommodanfur, quae 
superiori etiam longo tempore. pluribus vieibus proposita prae- 
lestaque fuerunt, adeoque unica Diaputatio vicem multarum lec- 
tionum supplere potesti.: Merito igitur legibus quibusdam et cer- 
tin Statutis cavendum est, ne vel hoe exereitii genus omnino ne 
gligalur, vel negligenter tractetur... > 

':Gonst. I. Quilibet.Professorum per anni zevolutionem or-. 
dinariam exhibeat Dispatationem sub poena duorum Joachimi- 
eorum. in Fiseum Faculiatis deponendorum, Si plures habere | 
voluerit, liherum esto.. Sin oocasiones et rerum causae plures 
flagitaverint, conjunctis operis nmecessitati succurrito, 

M. Omses ad unum Disputationes sint fidei analogae, in- 
stitianiar secundum ‚ixesuzerns vuyianormay Asyar, et praescriptam 
Symbolicorum pure Luiberanarum ecelesiarum librorum formulam. 
ll Ordinariaram vel.eircularium Disputationum tempus esto 

dies. Veeneris. Horae a VII. ad XI. matutinae. Locus maguum 
ÜXEOEHREN. oo Ä 

IV. Extraordinariarum: dies exiraordinarii Mercurii et Sa- 
turni. Horae vel ante vel: pomeridianae, quanquam et ordinariae 
Coneionis, quae diebus Mercurii in Cathedrali ‚templo. haberi so- 
let, ratio merito habeatur. “ 8* 

V. Disputationum ‘pro loco habendarum tempus sit integer 
dies: Veneris a VII. :matutina ad XI., tum a I. pomerid. per re- 
liquam diei partem. Aut si circumstantiae. diversum efflagitare 
visae fuerint, duarum dierum horse matutinae Disputationi ha- 
bendae destinari poterunt. “ 

VE Nemo Theologicam aut puram aut mixtam Philosophico- 
vel Philologico-Theologicam Disputationenr inprimi curabit, nisi 
primum a Decano Facultatis perlectam et subscriptam. Decani 
vero Disputatio Prodecano exhibeatur subscribenda. Qui secus 
fecerit Vallensis depositione mulctetur. J 

VD. In Theologicis Disputationibus publicis nemini licitum 
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esto Praesidis suslinere officium praeterguam Docteribus aut 
Licentiatis Theologiae, iisque in Facultatem inscriptis. In pri- 
vatis dispensatio esto penes Facultatem, 
VIII. Vt majore cam authoritate Disputationes habeantur, 

omnes et singuli Facultatis Doctores ct Professores Disputatio- 
Libus intersint, nisi forte gravissimae causae impedierint. Qui 
nulla de causa abfuerit, in Fiscum florenum deponat. 

IX. Ia Dispntationibus hje ordo servetur, ut cum 1) inau- 
guralis Disputatio pro Loco, 2) vel pro gradu et hongre Doc- 

- toreo, Studiosis usque ad IX., tum omnibus omnium Facultatum 
Professoribus et Hospitibus opponendilibera Pacultas concedatur. 
Cum vero circularis proponitur velitatio, Theologiae Studiosi 
ad IX. bpponant, religuam tempus Faculiatis Decano et Profes- 
söribus concedatur. - 
"X. Quilibet Studiosorum duo vel tria argumenta Theelo- 
ica, Diatectieis arctata .formis, objiciat. In brevi et perspicua 

solntiorte data acequiesoat, ne frustraneo comtendendi studio tem- 
pus sine fructu perdat, Auditorio molessus sit, et aliis disputan- 
di occäsionem praeriptat. 
° XL Nemini Studiosorum lieitum esto in ordinariis Dispu- 

ata ein dien! proponatur, et totum. Auditorium informetur. 
AII. Respondens singula argumenta ratione Dialectica bre- 
viter assunmat, et ex textü breviter et nervese pro viribus solvat. 
Et Prases, ubi opus fuerit, manum supponat. Ä 

XIII. Finis Disputationum sit 1) Dei glaria, 2) Inguisitio 
veritatis, 3) Fundamentalis Scholasticae Juventutis Informatio. 
In Disputationibus ergo vitabanter 1) ‚Otiosae et inanes..subiili- 
tates ad rem nihil faeientes, 2) aoyorexiaı, 3) Ostentatio,:4) @uo 

uxie, 5) Cachinni, 6) Rixae, 7) Simultates et id genus alia, sa- 
cra Disputationnm exercitia pessfme profanantia. 

XIV. Theologiae Studiosi, maxime- vero Illustrissimi. Prin- 
cipis Alumni, omnes a principio usque ad finem Disputationibus 
freütientes intersint, eonsueta subsellia ootupent, ex: parte, exer- 
citatiores praesertim, opponant, diligenter 'attendant; objeeliones 
cum datis solutionibus fideliter exeipiant,:et memoriae .infigamt. 

XV, Nemo contra alium hujus Unriversitatis Collegam ex 
professo publice nec priratim disputet, ad deelinaadas simakates 
et graviora’ incommoda. Quod si vero summa neessaitas alind 
efflagitarerit negotiam, ex :pleno Hectoris et Senatus Academici 
Consilio suscipiatur. EN W 

XVI. Disputationum Theologiearum  quarımvis ae Tracta- 
tuum etiam Theologicorom, qui hie imprimuntur, Exemplaria 
septem a Praesidibus et Autoribus Collegio Theologieo exhihe- 
antur, quorum unum in Wacaltate asservetur, unum Rectori, ve- 
liqua inter membra Facultatis distribuantur. 

Cap. VIL De. Professorum Facultatis Officiis aliis. 
Const. I. Theelogiae Profeasores inter se mutuum semper 

foveaut 1) Honorem, 2) Amorem, 3) Almam illam Concerdiam, 
4) Alter alteri debita Professienis muiuaque dilectionis efhcia, 
tentpore sic flagitante, prassiet, inque necessilalg succurrat, 5) 



Vitent simultaies, rixas, dissensienes. 6) Si quae privata inei- 
dunt, privatim componantar ei sopiantus. Ecee quam -boaum et 
jucundum fratres habitare in unum, sicut unguentum in capite, 
quod descendit in barbam Aaren, quod descendit in eram vesti- 
menti ejus, sicut ros Hermo», qui deseendit in montem Sion. 
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem et vitam usque 
in seculum, inquit Regius Propheta David Psalm. 133. 

II. Defunete Theologiae Professori bene tum de Academia, 
tum Ecolesia merite, is Theologorum parentato, qui defuncto im 
Professione successerit. 

IH. Quilibet suum per aliquot dies abitum Magnifieo Do- 
mino Rectori, Decanis et Collegis collegialiier notificet. 

- IV. Isa primo Schismatum et Haeresium ortu Theologieum 
Collegium cellegialem praestet operam, in eoque totum sit, ut 
serpens ille in prima statim apparitione conteratur, opprimatur. 
Peragatur res debito pietatis et voritalis zelo. : . 

WE Professores hujas studii im obeundis Schelasticae fanc- 
tionis'yuneribus in solidum ad Dei gloriam, Academiae Incre- 
mentum, et solidam Juventutis Informationem respiciant. Zu 

"NE  Collegiam cum Osthodoxis Germanipe Theologis in Aca- 
demiis et Ecclesiis!fraternum alat amorem, honorem, coneerdiam. 
Eos urgente sic temporum et graviorum casuum necessitate in 
consiliüm’ adhibeat, Quae res ad’ hujus Academiae celebritatem 
plurimum faciet. \ " 

Cap. VII. De Privatis Exercitiis. __ 
Canust. I. Nemo sine scitu et permissu Facultatis in Theo- 

logieis quid proponat, legat, disputet, elam palamve,. Lu aggus 
facientes gravis esie animadversig. a , 

2 Exercitia peblica cum. pare Thealagica, tum ea, in qui- 
bus sub praeteriu Purreyias usasque: Philosophici vel scripturae 
dioia explicantur, vel- Contzoversiae Theolegishe enodantur, ne- 
mmi.concedantar, nisi summis in Theelogta honoribas ornato 
es in Faouliatem. inscripto. ' nn 

HE. Qui faeuliatem vel disputandi vel legemdi a Faeultate 
impelsaverit, ea propomab, quae Verbe Bei et: Symbolicis Im 
thesanarum Ecelesiärum libris sunt.censena, :quae ad pa 
sunt Siwudioserum. . Videat ne. tempus insumat m meris subtiki 
tatibus, quae Theologicam seiontiam magis obseurare, quamı il» 
Iasisare eolent. : ©. oo rum. 

IV. Materies exercitiorum sit 1) Incorrupta Augusiana Con» 
fessio eum ejusdem Apologia, 2) Artienli Smialealdiei, 3) Pru- 
tenicum Boctrinae: Corpus Anne 67. confectum et. unanimi. Ur 
dinum Consensu xrobatum, 4) Christiana Concordiae Formu- 
la, 5) vel etiam anleotioras loei Clarissimerum nostra 'tempore 
Theaologseram. Haec omuia dispositioni Facultatis relicta sundo, 
Hasra weas alxodauıny yaiodıa. L. Cor. XIV. 26. | 

V. Qui privatim' legit, disputat, vel.aliquid propamit, fachat 
hoc diebus extraordinariis Mercuri, Saturni, Ordinariis autem a 
XH. ad I. In religuis ordinariorum dierum horis ab ejusmodi 
exercitiis abstineto. — 

VI. Ad haeo exercitia non ineommode refereadum Homile- 
ticum Alumnorum exercitium singulis diebus Dominicis haberl 



solitum, Id ut imposterum sine interruptione sartum tectum ' 
serveiur, Decanus cum Facultate solicite providebunt, ita ut par- 
titis ae alternatis vicibas exercitio ejusmodi intersint, 

VII. Extraordinariis Lectoribus jus esto profitendi in feria- 
tis diebus, quibus ordinariae Lectiones vacant, quando libuerit. 

Cap. IX. De Vacationum Temporibus. 
Const. Ordinariarum Vacationum tempora sunto: 1) Dies 

Mercurii, Saturni, in quibus extraordinaria et privata tractabun- 
tur. 2) Dies Dominicus habendis et audiendis concionibus de- 
stinatus. 3) Intervallum a Festo D. Thomae usque ad Festum 
Epiphanias, 4) Dies octo liberalium vel Bacchanaliorum. 5) A 
Domiyica Palmerum usque ad Dominicam Quasimodogeniti. 
6) Hchbdomas Pentecostalis. 7) Hebdomas Regiomontanarum 
Nundinarum. 8) Ferise Caniculares per sex hebdomadas, circa 
uod tempus extraordinaria tractari possunt. 9) Omnes Eccle- 

siasticae Feriae, tum Apostolicae, tum et reliquae, quae secun- 
dum Consuetudinem Borussiaco - Ecclesiasticae Agendae publice 

. obseryantur. 10) Io solennibus Academicis Actibus vel promo- 
tionibus tantum temporis impendendum, quantum ipsa necessitas 
efflagitaverit. ' 

Cap. X. De tempore vacantis Professionis, ut et 
Professorum Morbis. | 

Const. I. Defuncto Ordinario Theologiae Professore Pro- 
fessio vacabit per anni quadrantem. Interea Adjunctorum qui- 
dam, cui ex decretö Facultatis demandatum fuerit, illa vacante 

hora quid certi legere‘et absolvere poterit, et Amplissimus Aca- 
demiae Senatus interim de alio surrogando solititus esse. ' 

If. Defuncti Professoris Viduae vel Haeredibus Salarium 
quadrantis anni ex Privilegio debetur, quod sic habet: So oft 
ein Profeßor, wer der auch fey, durch göttliche Schiefung im Anfang 
des Quartals abftirbet, fol feinen Erben allewege des ganzen Quartals 
Beſoldung unweigerlich gegeben und zugeftellee werden. Usus tamen 
obtiuuit, ut duorum quadrantum Salaria Viduis et Liberis nu- 
merentur, idque ex pio fine et eflectu in Orphanerum solatium. 
Subsequens enim Professor propter Dei gloriam, Academicae 
Juventutis amorem, et Academicorum Orphanorum emolumentum 
gratis legere poterit per aliquot septimanas, vel etiam anni qua- 
drantem, ne mercenarii instar pecuniam magis quam Dei gloriam 
respexisse videatur. or W 

III. De Professorum morbis hoe habetur Privilegium a.Sa- 
era Regia Majestate confirmatum: Ob durch göttliche Verhaͤngniß 
einer der Profeßoren mit langwieriger Schwachheit des Leibes übereilet 
und beladen würde, oder Altershalben unvermögende wäre zu fefen, fol 
ihm weniger nichts fein ganzes Stipendium eim Jahr lang, und fo 
nach Ausgang des Jahres feine Beßerung bey dem Kranken, oder Al 
ters halben unvermögende, befunden, feine halbe Befoldung zu Ergeßung 
feines‘ Fleißes jedes Jahres unmeigerlich gegeben und zugeftellet werden. 

. Tempore morbi vel- absentiae ordinarii Professoris, 
Adjuncti, si qui sunt, decernente Facultate legere poterunt. 
‚„, V. Tempore belli et grassantis Luis Professori Facultatis 
inlegram esto, propter aöris mutationem alio sese ad tempus cum 



suis conferre; sic enim Academicum Privilegium sanxit: Ob ſichs 
zuträge, daß Krieg oder Sterbens:Zeiten fürfielen, welches der allmädys 
tige GOtt gnädigft abwenden wolle, und Wir oder unfer Erben, Erb⸗ 
nehmen oder nachfommende Herrſchaft die LUniverfität anders wohin 
nicht zeitlich verlegen würden, fol einem jeden Profefloren frey ftehen, 
mit alle dem Seinen an andere gelegene und gewahrfame Derter ohn 
einigen Abbruch feines Stipendti, feines Gefallen, bis es GOtt ges 
beßert, zu entweichen. Wann aber die Univerfität zeitlich verleger wird, 
follen die Profeßores beyſammen zu bleiben fchuldig feyn. 

Cap. XL, Deo Temporibus Conventuum. 
Const. I. Decanus Facultatis non nisi gravi urgente ne- 

cessitate Collegium convocari curabit, Academico Conventu salvo. 
Leviora per capsulam, quam Facultas semper habebit, expediri 
possunt. | 

TE. In Conventibus, si quae Consilia occurrunt, tum Didac- 
tica, tum practica, ea sancte tractentur, praehabitaque gravi et 
matura deliberatione, demum a Decano fideliter expediantur. 

Cap. XII. De Facultatis Decano, et ejus Officio. 
Const. I. Singulae Professiones (Facultates) suam quan- 

dam admiunisiralionem habebunt, eligentque Praesidem Studii aui, 
quem Decanum nominent, habet antiqua Academiae sanctio. 

IL, Decanus hujus Facultatis eligatur a Facultate ex his, 
qui ordinarie Senatum complent Theologicum, idque singulis 
semestribus die Lunae post Rectoris Electiouem et Creationem 
circiter horam nonam, | 

III. Blectio taliter instituatur, primo ratione Loeci, qui est 
Academicum Senaculum: secundo ratinne modi, 1) Decanus qui 
per semestre Officio fuuctus est, abdicabit se Decanatu, Libros, 
Sigillum ‘et Claves in Consessu deponens. 2) Gratias agat Deo 
et Facultati pro exhibito honore et communicatis Consiliis. 3) 
Simul et petat, ut si quae minus dexire administrata sunt, ea 
humanae Facultas infirmitati adscribere velit. 4) Et hoc petat, - 
ut Collegiam communibus suffragiis omnibus affectibus sepositis . 
novum Decanum eligere velit. 5) Quo facte omnes surgant, 
quilibet separatim suum votum Decano det. 6) Collecta Vota 
Decanus post consuetam iterum Sessionem publice promulgabit. 
7) Electum Decanum prior in Decani locum cellocet, eidem li- 
bros, aigillum, Claves tradat, ad diligentiam in Officio collegia- 
liter adhortetur, tandem pro voto electionem et confirmationem 
claudat, 

IV. Decani electio eo fiat ordine, quo guilibet in Faculta- 
tem receptus est, nisi temporum circumstantiae vel aliae causae 
aliud efflagitaverint. 

V. Decanus primum in conventu Facultatis locum obtinebit. 
In aliis vero congressibus publicis loco suo ordinario conien- 
tus sit. — 

VI. Decani Officium esto: 1) Diligenter observare Facul- 
tatis Sigillum, Statuta, Fiscum. 2) Fideliter deponere in Fis- 
cum et Arculam, quae .deponenda sunt. 3) Accuratam tum Lec- 
tionum tam Disputationum Inspectionem habere. 4) Disputatio- 
num publicarum Theologicarum exercitiis semper interesse, ea- 
demgue necessitate sic poscente moderari, aut si ipsi minime 
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vacarit, Prodecano, vel alicui Dominorum Collegarum vioes illas 
demandare, Lectiones etiam pro placito interdum invisere. 5) 
Senatum Facultatis necessitate sic efflagitante convocare. 6) Pu- 
blica, quae Facultatis sunt, propria authoritate non expedire, 
sed communieato consilio. 7) Publicas Facultatatis Literas, Re- 
sponsa, Consilia et id genus alia, totius Facultatis consensu ma- 
tarae deliberationi tum subjeeta, tum approbata, sine omni mora 
accurate conficere. 8) Ad Facultatis incrementum unice respi- 
cere. 9) Sedulam habere Inspeciionem, ut Alumni vel Benefi- 
ciarii Serenissimi nostri Magistratus in Theologieis fundamen- 
taliter informentur. 10) In Promotionum actibus summo studio 
omnia et singula disponere. 11) In Facultatis Libros omnia et 
singula memorabiliora diligenter inscribere. 12) Accurate om- 
nia et singula hujus Facultatis propria, quae imprimenda veni- 
unt, relegere: (Nihil enim in Thheologicis, ut et Philosophico- 
Theologicis hic imprimendum, quod primum 'a Decano Faculta- 
tis Theologicae non perlectum sit, Secus facientes tam autor, 
quam Typographus arbitraria poena afficiantur.) 13) Summo 
praecavere stndio, ne Theologici Libri, quorum catalogus nec 
visus, nec lectus, Nundinarum praesertim temporibus hoc in Joco 
a Bibliopolis venales exponantur, neque ab Autoribus spargan- 
tur. Si qui vero censuram Decani subterfugere, aut despicalui 
habere pervicaciter deprehensi fuerint, mulctam quatuor Unga- 
ricalium incurrent, ac deponent. 14) Solicitam cum Collegis In- 
spectionem habere, ne falsa dogmata tum inter docentes tum di- 
scentes spargantur. 15) Biscessus tempore Collegii sigillum, et 
alia necessaria Antecessori usque ad reditum tradere. 16) Fi- 
nito semesiris offhicii termino statim Facultati certas gesti sui 
Decanatus rationes reddere. 17) in Protocollum res gestas sui 
Decanatus breviter referre, additis anno, die, horis. 18. In se- 
eretioribus Facultatis negotiis tacıturnum esse. Id enim et Dn. 
Professoram Juramentum inter alia requirit, et Valer. Max. te- 
stis est Lib. 2. Taciturnitatem optimam esse et tutissimum re- 
rum gerendarum vinculum; *oAvdoyia word oParuara iyu, vo Bi 
vıyay arparis. 19) Tandem, non quae sua sunt, spectare, sed 
quae Reipublicae. 
VI. Si quis extra Facultatis Collegium Decano Theologi- 

cam materiam ad perlegendum obtulerit, is pro perlectionis la- 
bore et Censura Hacaltatis uadrantem marcae Prussicae nume- 
ret, pro singulis yuaternionibus et octernionibus; exceptis Aca- 
demicis Disputationibus. ot 

VIII. Pro consiliis nomine Facultatis adornandis ii, qui 
extra Collegium fuerint, id numerent, quod aeqguitatis erit. Quae 
dispensatio Facultati relicta est. 

Cap. XUl. De Theologicae Facultatis Sigillo. 
Const. I. Sigillum Facultatis efigiem habeat Servatoris 

eum hac Subscriptione: Diligite Veritatem et pacem, Zach. 8, 
19. Circa marginem haec esto circumscriptio: Sigillum Theo- 
logicae Facultatis Academiae Regiomontanae. 

H. Usus sigilli sit: 1) publica eonfirmare Programmata, 
2) Literas, Responsa, Consilia etc. | 

DI. Sigillum cum saerosanctum sit, et totius Facullalis, 



nihil Sigillo confirmetur a Decano, nisi quod Facultalis consen- 
sum habuerit. 

IV. Quilibet Decanus Sigillum sancta fidelitate asservet, 
et statim post Decanatus depositionem alteri Decano, legitime 
elecio, in manus tradat, tota Facultate ceu teste praesente. 

Cap. XIV, De Facultatis Libris grnworsurixeige 

Const, I. @uinque publicos et prineipales Faculitas habeat 
libros, quibus inscribat ea, quae et Facultatis et posteritati fa- 
turis usibus quam maxime necessaria videbuntur. Primus sit 
quodam modo generalis, reliqui specialiores. 

U. Inprimum (generalem) Facultas inscribi eurabit: 1) Aca- 
demicam Fundationem. 2) Academica Privilegia. 3) Regiam 
Conßrmationem. 4) Privilegia Academiae Cracoviensis, ot reli- 
qua huc spectantia. 

MI. Secundus Liber: 1) Nomina contineat omnium Theo- 
logiae Professorum a prima Academiae fundatioue, 2) Singu- 

lorum Decanorum nomina ex temporum serie. 3) Nomina Ad- 
janctorum Facultatis, ut et reliquorum Doctorum in Facultatem 
receptorum.. 4) Nomina Candidatorum, qui summo Facultatia 
gradu condecorantur. 5) Nomina Studiosorum Theologiae. 

IV. Tertius Liber sit Liber Actorum vel Protocollorum 
Facultatis Theologicae, in quo omnium Facultatis promotionum 
actus, Disputationes, pro loco vel gradu, inaugurales vel circu- 
lares, Collegia item, Lectiones publicae, et quaecanque alia me- 
moria digna judicata fuerint, diligenter consignabuntur. 

V. Quartus Liber sit Theologicorum Rescriptorum, in quem 
secundum temporis seriem referenda omnia Responsa, Literae 
tum ad Facultatem scripiae, tum a Facultate exaratae. Praemit- 
tatur certus Index. Notentur folia nameris, ut indice et tempus 
et locus et ipsa materies statim inveniri possit. 

VI. Quintus Liber sit Theologicorum Decretorum, in quem 
inscribantur: 1) Statuta Facultatis. 2) Principaliora Decretorum 
capita, quae singulis semestribus in cujuslibet Decanatu delibe- 
rata suut et decreta. u 

Cap. XV. De Facultatis Fisco, Arcula, et aliis huc 
pertinentibus. 

Const. J. Singulae Professiones suos Fiscos et Arculas 
custodient et asservabunt ea diligentia, qua pro se quisque in 
rebus suis uteretur. Habet Academicum Statutum, Habeat ergo 
Theologica Facultas suum Fiscum, arculas, et alia huc perti- 
nentia. 

1. In Fiscum deponatur pecunia, quae Facultati numeratur 
temporibus promotionum, pro Consiliis, Testimoniis, Inscriptione. 

. ME. Fiscus duplex sit: Minor et Major. Minorem apud se 
Decanus habebit, in quem deponet collectam per suum semestre 
ecuniam. Major Fiscus tribus distinctis munitus seris in Aca- 
emico loco custodiatur. 

IV. In majorem Fiscum decima pars redituum Facultatis, 
uando novus Decanus eligitur, detractis detrahendis deponatur. 
eligaum inter membra Collegii ordinaria ita distribuatur, ut 

Decano decima pars praenumeretur, reliquum aegnualiter dividatar 



640 

V. Quod si deposita summa ad centum marcas excreverit, 
tota summa cum debito Interesse sex marcarum sub sufficienti 
Cautione possessionatis et fide dignis elocanda est, ut aliquando 
ex hisce reditibus vel indigentibus membris Senatus Theologiei 
aut Viduis eorum succurri, vel stipendia filiis, si apti et digni 
deprehensi, sin minus, aliis singularibus ingeniis distribui possint. 

VI. In arculam deponantur Statuta in Originali a Serenis- 
simo Academiae Nutritio et Amplissimo Academiae Senatu con- 
firmata, roborata.’ Si quae singularia Diplomata, Testationes 
etc. de futuro Facultati concessa fuerint, et illa in arcula summa 
‚fide asserventur. 

VI. Ad asservationem Literarum Cista vel Conditorium in 
promptu sit, in quam justo ordine ex serie materiarum omnes 
et singulae literae, una cum arcula in fidelem custodiam depo- 
nantur. 

VIII. Haec Cista vel Conditorium in Academicum Asrsurngser 
locetur, cum commodior locus haberi non possit. 

Cap. XVI. De Studiosis Theologiae. 
Const. I. Studiosi nomen proprie discentes respiecit, et hi 

vel simpliciter tales sunt, vel relative cum respectu ad singulare 
quo fruuntur, beneficium, vel singulariter, prout Caudidati no- 
men prae se ferentes Doctoreos titulos et honores ambiunt. 

ı. Studiosi simpliciter tales, qui propriis hic vivunt sump- 
tibus, suas habent Academicas leges, juxta quarum praescriptum 
merito vivere debent. 

III. Beneficiarii sive Alumni suas insuper speciales habent 
leges a Celsissimo quondam Academiae Fundatore clementissime 
confirmatas, quas hic repetere supervacaneum esset. 

IV. Studiosi Theologiae nomina sua profiteantur apud De- 
canum, et pro inscriptione solvant sedecim grossos, exceptis Be- 
neficiariis Electoralibus et pauperioribus Studiosis, quo nomine 
rogandus Academiae Rector erit, ut.illos ad Facultatis Theolo- 
gicae Decanum remittat. 

V. Candidatorum officia et requisita ex capite sequente 
atent. 
P VI. Summatim: 1) Omnes pietatem colant. 2) Fundamen- 
talem Theologiae scientiam sibi comparent. 3) Lectiones dili- 
genter frequentent. 4) Disputando, concionando gnaviter sese 
exerceant. 5) In dubiis fidei et Doctrinae Capitibus Dominos 
Professores hujus Facultatis consulant. 6) Morum integritatem, 
modestiam, debitam in vestitu gravitaiem et honestatem obser- 
vent, ne aliquando vel sibi ipsis extremo cum damno et dede- 
core defuisse, vel sanctissimo, in quo versantur, vifae 'generi 
maximeque sublimi non dignis modis responJisse videantur. 
Cap. XVIL De Solennibus Promotionum Doctoralium 

| Actibus. 
Cum arrogautia ignoranliae comes sit, omnino vero maxime 

in Theologia errorum et haeresium radix; omnino cavendum, ne 
indocti et imperiti homines, qui suam ignorantiam pecunia non- 
nunquam redimere solent, ad Doctoreos honores promoveantur. 
Certis ergo legibus ceu cancellis haec Facultatum sacraria cir- 
'umsoribenda. sunt et sepienda, ne indignis et ineptis tanti con- 

⸗ 
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feraniur honores ad Academiae contemptum et ludibrium redun- 
dantes. — In solennibus vero Promotionum Actibus respicien- 
dum 1) ad = syauns, Promotionum antecedentia, 2) ra irn, 
conjuncta, 3) sw iroana, constquentia. 

L De Promotionum Antecedentibus. 

Const. Promotionis antecedentia sunt: 1) Honesta nativi- 
tas et conrversatio, 2) Completionis tempus, 3) Doctorei honoris 
petitio, 4) Tentameu, 5) Theologicum Examen, 6) Cursoria Lec- 
tio, 7) Disputatio pro gradu, 8) Publica pro Suggestu Concio, 
9) Locatio Candidatorum, 10) Publici sumptus. 

1. De Honesta Nativitate et Conversatione. 
Const. I. Nemo summum in hac Facultate gradum petat, 

nisi honestis Parentibus natus. 
II. Nemini quoque in hujus Universitatis Album non in- 

scripto, nemini hic vel alibi infamia notato, vel excluso, vel ab 
officio propter scelera remoto, vel aliis maculis asperso Doctorei 
honores conferaniur _ 

III. Propterea ante omnia publicum et fide dignum testi- 
monium legitimae suae nativitatis, honestae conversationis, pieta- 
tis, modestiae, morum, Decano et Facultati Candidatus exhibebit, 
Eo autem destitutus vel testes producat, vel jurejurando fidem 
dictis faciat. 
oo 2. De Tempore Completionis. 

Const. I. Nemini supremi honores conferantur, nisi vice- 
simum quintum annum attigerit, exceptis singularibus et felicio- 
ribus ingeniis. 

II. Is demum aspirandi ad supremos honores cogitationem 
suscipiat: I) Qui quadriennium sc. Magister, aut quinquennium, 
si Magister non fuerit, ordinarios Theologiae Professores in Aca- 
demiis audiverit, 2) Bectionibus diligenter interfuerit, 3) Sacra 
Biblia, Symbolicos nostrarum Ecclesiarum libros, et Theologi- 
cas Controversias fideliter tractaverit, 4) Aliquot Disputationes 
tum publicas, tum privatas cum laude et applausu habuerit, vel 
iisdem strenui Opponentis vices sustinens interfuerit, ejusque 
rei Academica Documenta et Testimonia adduxerit, ut et 5) 
Quod ubique et semper ad omnem verae pietalis speciem totus 
compositus fuerit. 

I. Ex Dignitate Facultatis est, neminem ad hosce honores 
admiitere, nisi qui per aliquot annorum spatium: 1) vel publico 
Ecclesiae Ministerio, 2) vel Academico et Scholastico officio 
cum laude defunctus fuerit, 3) vel aliis publicis documentis suam 
industriam et laudabilem in sacris profectum probarverit. 

IV. Quodsi itaque talis summos a Facultate honores petie- 
rit, dignusque judicatus fnerit, prius ei gradus non conferatur, 
quam certissimam spem futurae staiim a renunciationis tempore 
promotionis ad Ecclesiasticam vel Academicam Theologicam 
functionem habuerit, ne sine functione vivens et summos, quos 
„onsecutus est honores, et se ipsum ludibrio exponere cogatur, 

3. De Doctorei Honoris Petitione. 
Const. I. Candidatus promoveri volens ordinarium tum tom- 

poris Decanum debita observantia conveniat, ab soquo Faculia- 
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tis conrocationem, tum convocationis lempus sibi significari re- 
verenter petat. - \ 

II, Decanus suo fungens officio Facultatem licito tempore 
convocabit. Conventum item Candidato (vel-tis) significabit. 

III. Candidatus in Collegiali Sessione animi sui sensa clare 
proponat, et illustre Promotionis beneficium a fota Facultate ur- 
gentibus quibusdam argumentis debite petat, simul. Hungaricum 
pro Conventu et Inscriptione Facultati numeret. 
- IV. Ad hanc petitionem annuendum an abnuendum sit Theo- 
logieum Collegium, matura deliberatione promissa, tum demum 
sententiam pronunciato, cum honorum petitor de non vindicando 
fidem dederit, si ferat repulsam. 

4. De Tentamine. 
Const. I. Antequam Candidatus in publicum prodeat, ten- 

tandus primum est a Decano et Theologico Collegio. 
H. In Tentamine inquisitio' instituatur in honestam Candi- 

dati Nativitatem et Conversationem, ubinam ante haecee tempora 
vixerit, quibus Theologis innotuerit, num publica anteaciae suae 
aliis in locis vitae Testimonia habeat? et quae sunt alia ad hanc 
inquisitionem necessaria, imprimis vero exploratio eraditionis. 

5. De Theologico Facultatis Examine. - 
Const. I. Finito tentamine ad ordinarium idque rigorosum 

Candidatus Examen se praeparabit, in quo suam in Biblica lec- 
tione et in Controversiis Theologicis, et in Ecelesiastica Histo- 
ria, et in Linguis, Hebraica praesertim et Graeca, fundamenta- 
lem cognitionem toti Collegio prohabit. 

I. Propterea Examen Decanus cum Facultate in certas 
Classes distinguat: 1) Unus examinatorum Biblia in manus su- 
mat, et £nyarıx& inquirat, tum in libros V. et N. T. tum in Bi- 
blicam phrasin; vel certum aliquem textum eligat, et ex eodem 
cum Candidato conferat. 2) Alter theologicas tractet Controversias, 
et ex illis honoris petitorem probet. 3) Tertius Historiam Ec- 
clesiasticam tum V. tum N. T. a temporibus Apostolorum ad 
nostra usque in medium producat, et inquisitienem cum Candi- 
‘dato instituat. 4) Quartus probet Dominum Candidatum, qua- 
les nam fecerit progressus in Lectione {um Patrum, imprimis 
eorum, qui in cerfaminibus contra Haereticos desudarunt, qua- 
les sunt Irenaeus, Athapnasius, Cyrillus Alexandrinus, Augustinus 
etc., tum Scriptorum, imprimis Polemicorum beati Lutheri. 5) 
Quintus in Linguarum Hebraicae et Graecae notitiam inquirat, 

. xamen, quod in domo Decani haberi poterit, duret 
per integrum diem horis ante et pomeridianis, vel per bidui ho- 
ras antemeridianas. 

IV. Finito Examine Candidatus paululum secedat, locum- 
que deliberandi Facultati concedat. Deliberationis caput erit, 
num Candidalus in publicum producendus, et ad cursoriam Lec- 
tionem, Disputationem et futurum gradum admittendus sit. 

,. V. Quodsı quis non satis idoneus sit compertus, ut in pu- 
blicum prodeat, ei significandum est, ut ad unius vel alterius 
anni spatium cursoriam lectionem publicam, pro gradu Disputa- 
tionem et alia differat. Interim animandus erit Candidatus, ut in 
privatis Lectionibus et Disputationibus se jpsum et alios exerceat. 
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VI. Si vero Collegium _Candidatum dignum judicaverit ad. 
missione ad Lectionem, Disputationem et futurum gradum, ite- 
rum vocandus erit Candidalus gravique waganicu admonendug, 
ut imposterum sedula Theologicarum rerum leetione morumgque 
decentia futurum gradum ornet, summaque cura gloriam Dei, 
Ecclesiae Christianae aedificationem, hujus Academijae et Theolo- 
gicae Facultalis honorem et incrementa pro viribus quaerat, pro- 
moveat, 

Ä ‘6. De Cursoria Lectione. 
Const. I. Candidatus, quem Facultas dignum judicaverit, 

ut ın publicam prodeat, Lectionem imponito, quam vocant Cur- 
soriam. 

U. Materies sit vel Psalmus aliqnis Propheticus, vel nobi- 
lis aliqua de Christo Prophetia ex V. Testamento, aut gravis 
aliquis et difhicilior textus ex N. Testamento. 

MI. Cursoria lectio ultra tres septimanas non extendatur. 
IV. De Lectionis loco et tempore Deeanus cum Facultate 

disponet. 
In hac cursoria Lectione Candidatus Auditoribus suam 

probet diligentiam, profeclus et ixavod4re publice profitendi, ut 
et Collegio et sibi ipsi decori sit et ornamento. 

Vi. Ut vero res majori cum Authoritate peragatur, Decani 
cum Üollegio erit primae Candidati lectioni interesse, reliquas 
lectiones Decanus cum Collegio partitis vicibus cohonestabit. 

VI. Anie.cursoriam lectionem programma a Decano con- 
ficiatur, affıgatur et distribuatur, ut toti Literariae Reipublicae 
de Facultatis proposito constet. 

. De Dispatatione pro Gradu. 
Const. I. Absoluta cursoria lectione ad püblicam Dispn- 

tationem se Candidatus praeparabit, ut se ipsum et legendo vel 
disputando aliis commendet. i 

il. Disputationem ipse Candidatus efficiat, eligafque mate- 
riam nobilem, et classicam, vel materies aliqua disputatoria a 
Decano et Faculiate Candidato proponatur. 

II. Confecta Disputatio et per typum impressa die Domi- 
nico ante pracfixum Disputationis diem Sigillo Facultatis robo- 
rata in Academico loco affıgatur, et more solenni in’ aula ac in 
iemplis amnibus distribuatur. 

IV. In Disputationis conflietu Candidatus in co totus sit, 
ut.et Logiee et Theologiee ad propositas objeeilones breviter, 
"nervose, didactice respandeat. . j 

V. Candidatus disputet sub. Praesidio ejus, qucm ordo tan- 
git, et membris Collegii Theologiei ordinariis. 

VI. Locus solennis hujus Disputationis sit magnam Andi. 
torium, Tempus, integer dies ad id peculiariter seliges:.dus a VII. 
ad XI., a I. pomeridiana per reliquam diei partem. 

VIE Si Candidatas ſinita Disputatione Theologicum Colle- 
gium ad coenam invitare voluerit, id ei liberum esto, verum nulla 
necessitate ad id adigatur. 

. De Conrione. ' 
Const. I. His ita finitis praeparatoria restat Concio, quam 

Candidaius proximis ante promotionem Dominieis aut Pentis In 
Cathedrali templo habebit. 
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Il. In habenda concione videbit Candidatus, ut et Homile- 
tico exercitio suam aptitudinem Ecclesiae commendet. 

9. De Locatione Candıdatorum. 
Const. 1. Inter Candidatos, si plures fuerint, ordo serva- 

bitur, quem Dignitas officii cuique assignat. 
. Ubi vero offieio pares extiterint, eruditionis, nonnun- 

‚quam etiam aetatis in locatione eorum habebitur ratio, siita Fa- 
tultati visum fuerit. 

10. De publicis Sumptibus circa re Äyapse. 
Const. Expensas ante promotionis tempus Candidatus fa- 

ciet sequentes: 1) Finito rigoroso Examine in Fiscum Faculta- 
tis quilibet Candidatus statim deponet quindecim Ungaricos. 2) 
Praesidi pro praesidio Disputationis pro gradu Candidatus de- 
clarandae gratitudinis ergo quatuor florenos Ungaricos numera- 
bit, cajus tamen liberalitati nil praescriptum volumus. — Tan- 
tum de Promotionis Antecedentibus. 

I. Promotionis eonjuncta vel connexa. 
‚Quae cum Actu promotionis individuo quasi nexu conjuucta 

sunt, sequentia sunt: 1) Solennis Invitatio ad Promotionis ac- 
tum. 2) Publica Intimatio. 3) Promotionis dies, Tempus, Lo- 
cus. 4A) Ipse Promotionis Actus cum necessariis. 5) Convivium. 

1. De Solenni ad Promotionis Actum Invitatione, 
Const. I. Transactis antecedentibus Decanus cum Facul- 

tate deliberet de invitandis ad publicum promotionis actum ho- 
spitibus et apparando Convivio. | 5 

II. Publica Invitatio fiat biduo aut triduo ante actum pu- 
blicae promotionis. | 

IM. Anvitationis Solennitas haec esto. Publicus Eloquen- 
tiae Professor, a Collegio ad hunc invitätorium acium exoratus, 
cum delegato quodam facultatis membro adjungat sibi Doctoran- 
dum (vel-dos), ut et aliquot doctiores authoritateque pollentes 
Studiosos (qui alias Candidati in Academiis vocari solent) gradu 
Magisterii condecoratos, hoeque stipatus comitatu, praecedenti- 
bus publicis Ministris cum Sceptris, hespites ad promotionis ac- 
tum ornato et decente orationis sermone, latino vel germanico, 
invitet. Electorem vero Serenissimum, Collegium Dom. Regen- 
tium, ut et Dicasterium Aulicum, nec non Academiae Rectorem 
vel tota Faculias, vel delegata Collegii membra cum Oratore et 
"Candidatis seguente comitatu invitabunt. 

IV. Invitantes in Invitationis actu modestiae studeant et 
decentiae, vitent temulentiam et alia, quae maculam aliguam et 
Facultati et Candidatis aspergere possent, 

V. Personarum invitandarum aliae sunt necessariae, aliae 
non item, illae sunt maximam partem publicae personae, hae 
privafae. .Publicae sunto Serenissimus Prussiae Princeps, Do- 

. minus ac Nutritius noster Clementissimus, cum Illustribus Du- 
catus Regentibus: Magnificus Academiae Rector: Provinciales 
Consiliarii, si adfuerint: Aulici Consiliarii, cum reliquis’ in aula 
nostri Ordinis amantibus: Professores omnes et singuli cum om- 
nibus Academicis Doctoribus, Magistris: Regiomontanum Mini- 
sterium: Ex singulis oppidis Consules, Ordo Senatorius cum 
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Ordine Scabinorum; Dignitarii non alieni a literis. Privatae 
Personae sunto: Nobilds unus vel alter Candidato (vel-tis) no- 
tus: Nonnulli honesti Cives nostri Ordinis amantes.. Sed haec 
omnia pro temporum et circumstantiarum varietate dispensationi 
Decani et Facultatis relicta sunto. , \ 

N 

2. De publica Intimatione, 
Const. L Die Dominico ante actum publicae promotionis 

ublicum idque denunciatorium affıgatur Programma, a Decano - 
acultatis in consueto Academiae loco. 

HI. Affıxam omnibus et singulis Civitatis partim publice in ° 
omnibus Templis, partim privatim in domibus distribuatur. 

III Candidatorum ergo erit prospicere, ut programmatis 
copiosa Exemplaria imprimantur. 

3. De Promotionis die, tempore, loco. 
Const. Dies Promotionis sit dies opportunus et commo- 

dus. Tempus statim a VII. matutina: Locus vel ipsius congre- 
gationis est, vel promotionis: Locus congregationis sit amplus 
et spatiosus, elegans et augustus. Locus promotionis aut Arcis 
aut Cathedrale Templum esto, in quo peculiare Theairum, si 
necessitas efflagitaverit, ut et Cathedra gemina, altera superior, 
altera inferior erigatur. 

4. De ipso Prombtionis Actu cum Necessariis.. 
Const. I. Promotoris Dignitas ambulatoria sit, secundum 

ordinem, quo quisque in Collegio Professor tangitur. 
II. Candidati in solenni Promotionis Actu honestum ad om- 

nem reverentiam compositum habeant vestimentum, togam, ami- 
um. 
II. Ipso Promotionis die hora statim septima signum de- 

tur cum Aulae campana, tum omnibus item campanis in Cathc- 
drali templo ad horae quadrantem, ut non solum invitatis sed 
et caeteris de tempore promotionis constet. Quo pulsu absoluto 
addatur signum in Collegio. 

IV. Ante exitum ex loco conventus Dnn. Hospitibus con- 
gregatis pro honorifica praesentia breves, sed tamen et deeentes 
gratiae agantur per.Oratorem Academicum, simul ac petatur, ut 
Candidatos in templum debite comitari, et Promotionis actui be- 
nevolis et attentis animis adesse velint. 

V. :Ex loco conventus debito ordine (quem uniuscujusque 
Dignitas postulaverit), Processus in promotioni destinatum tem- 
plum instituatur. Ä 

"VI In hoc processu praecedant Tibicines, subsequantur 
weri cum accensis facibus cereis, hos proximo ante Candidatos 

loco Magistri partim munera in pelvibus aliisque vasis augustis, 
partim Librum Statutorum avroyg«Por, cui Sigillum impositum erit, 
portantes, ad majorem Actus solennitatem. In templo Organum 
pulsetur. Sit Musica tanta festivitate digna. 

VII. Posteaquam ad locum Promotionis perventum est, et 
loca pro cujusque dignitate occupata, Promotor Actus initium 
faciat habita gravi et Jdecenti Oratione tanto conventu digna, 

VIII. Oratione finita Candidatus de Cathedra (sellleet in- 
feriori) descendat, et ad pedes vel Decani, vel Vioe-Cancollarii 
devolvatur, tum Promotor se converlat ad Facultatis vel Dooa- 
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num, vel Vice-Cancellarium a Fiacultate ad hanc solennitatem 
electum, ab eoque Licentiam et Potestatem promotionis commen- 
dato (vel-tis) brevibus impetret. 

IX. Data Promotionis licentia Promotor 1) A Candidatis 
Juramentum paulo post praescriptum per Notarium Academicum 
exiget, quod et Candidati genibus flexis in medio Theatri, impo- 
sitis Academico sceptro duobus digitis, praestabunt. 2) Jubeat 
Candidatuam vel Candidatos Cathedram sublimiorem conscendere. 
3) Candidatos publice Doctores Theologiae renunciet debita ad- 
hibita devotione. 4) Candidatis potestateın det tenendae Cathe- 
drae. 5) Biblicum volumen adhibeat clausum et apertum. 6) Mi- 
tram sive Biretum Candidato (vel-tis) imponat. 7) Aureum an- 
nulum tribuat in signum Libertatis et Nobilitatis, quae ipsis hoc 
actu disertis verbis conferatur. 8) Candidatos osculo complec- 
tatur ad. mutuae Concordiae significationem. 9) Tandem pro 
voto subjuncto ad Candidatum se coauvertat orafione sua, eique 
et quaestionis resolutionem et publieam gratiarum actionem in- 
jJungat. Quae operae, si plures Candidati fuerint, inter ipsos 
distribuendae erunt, ita ut primus in ordine quaestionem resol- 
vat, postremus gratiarum actionem habeat. 

X. Juramenti Formula haec esto: Jurabunt Domini Can- 
didati Theologiae velle 1) Serio et ex corde. se amplecti Doc- 
trinam scriptis Propheticis et Apostolicis traditam, Oecumenicis 
Symbelis, Apostolico, Niceno, Athanasiano comprehensam, repe- 
titam autem in incorrupta Augustana Confessione, Anno XXX, 
Divo Carolo Quinto a Protestantibus Ordinibus exhibita, in ejus- 
dem Apologia, in Prutenico Doctrinae Corpore Anno Dominico 
1567 consentiente omnium Ordinum suflragio et confecto et ap- 
probato, in libro denique Concordiae ejusque Apologia explica- 
tam et illustratam. 2) Secundum fidei et praenominatorum Sym- 

- bolicorum librorum analogiam publice et privatim in Lectioni- 
bus, Disputationibus, Homiliis docere. 3) In hac fidei puritate 
divina assistente gratia ad finem usque vitae constanter perma- 
nere. 4) Omnia et singula dogmata, ut et omnes errores et 
schismaticas opiniones, quae istis fandamentis Catholicae Ortho- 
doxaegue fidei.repugnant, et a communi consensu et formulis 
Joquendi Orthodoxorum Theologorum, insuper ab Hypotyposi 
sanorum verborum discedunt, non mode damnare, sed palam 
etiam impugnare, debitaque severitate pro virili confutare. 5) In 
Causis et Controversiis gravioribus nil praecipitanter, nil temere 
inconsultis divinis Oraculis et Orthodoxis Theologiae Doctori- 
bus, decernere. 6) Vitae inculpatae sanctaeyue conversationi 
sedulo siudere, scandala omnia vitare, exemplo laudabili aliis 
praelucere. 7) Illustrissimo Prussiae Principi, Magnifico Aca- 
demiae Rectori, Decano, Facultati, totique adeo Academiae de- 
bitum semper honorem deferre, ejüsdem autorifatem et incre- 
mentum pro viribus promovere. 8) Denique se Doctoreos ho- 
nores alibi repetere nolle. Haec Juramenti forma ab Academiae 
Notario tarde et sonora voce Candidato (vel-iis) praelegatur. 
Candidatus clara itidem voce respondeat: Juro. 

. XI. Finita itaque Promotoris Oratione, Candidatas Quae- 
tionem quandam Theologicam Auditorio dignam a puero pro- 
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positam breviter et nervose resolvat. Tum a Candidato Deo et 
ospitibus gratiae-agantur. 

XU. Dum haec peraguntur, Magisiri, qui munera porta- 
runt, hospitibus eadem cum gratiarum actione pro honorifica 
praesentia distribuent, quae pro re nata et Candidatorum nu- 
mero a Facultate definientur. 

XII. His expeditis Organum iterum pulseiur cam gravi et 
decenti Musica, qua durante 1) Candidatus (vel-ti) a Decano . 
et Facultate ad Altare duca(n)tur. 2) Musica absoluta solitae 
preces ab istius templi Diacono coram altari fiant. 3) Interea 
a Decano et Facultate novello Doctori (vel Doctoribus) manus 
imponantur. 

XIV. Omnibus ita in templo absolutis Domini Hospites 
debito et convepienti Ordine, quem hujus actus celebritas requi- 
rit, novellum Doctorenm (vel-res) ad destinatum prandii locum 
deducant, ita ut primus in hoc processu primum Candidatorum 

. sibi adjungat, et sic consequenter. In hoc processu Tibicines 
cum pneris procedant, ut ante ingressum templi factum. 

5. Ipsum Convivium. 
Const. I. Domini Hospites ad mensam ordinantur, debito 

respectu honorum et officiorum habito, prout in Processu ob- 
servatum. 

I. In Convivii apparatu mediocritas observetur, ne sumptus 
nimium excrescant. 

IM. Pro qualitate Personarum, locorum, temporum Convi- 
viam apparabitur. Id omne dispensationi Decani et Facultatis 
commissum esto. " 

IV. Inter prandendum Dan. Hospitibus gratiae agantur pro 
praesentia, simul et inciteniur ad moderatam hilaritatem. Qua 
in re Musica tum vocalis tum instrumentalis adhibenda. 

V. Solenne Convivium sit unius diei usque ad nonam ve- 
spertinam. — Tantum de Promotionis Conjunclis. 

If. Promotionis consequentia. 

In Promotionis consequentibus Doctoribus noviter promotis 
respiciendum: 1) ad Expensarım refusionem, 2) debitam grati- 
tudinem, 3) Publicum Promotionis Testimonium, 4) Inscriptio- 
nem, 5) Beneficia, 6) Vitam. 

| 1. Expensae. , 
Const.I. In Expensarum refusione respiciatur vel ad materia- 

lia certa pecuniae summa ad convivium vel empta, vel conducta, 
ceu sunt potulenta, esculenta, bellaria, culinaria, mensae, pati- 
nae etc., vel ad labores, ceu sunt 1) Cantor cum Cantoribus, 2) 
Organista, 3) Tibicines, 4) Aediluus, 5) Coqui, 6) Campanarum 
pulsatores et alii. 

IH. Empta vel conducta statim post Convivium exsolvantur, 
et ad sunm locum perducantur. Cantori cum Cantoribus den- 
tur sex Joachimici, Organistae Ungaricus florenus, Aedituo Joa- 
chimious, Tibicinibus, Cognis, Campanarum pulsatoribus ex con- 
daetione vel cunventione solvantur omnia. .. 

I. Ii novelli Doctores majores in se suscipiunt expensas. 
qui plures hospites pro se in specie invitarunt, prout Decan’ 
eum Facultate ordinaverit. 
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2. Gratitado. 
Const. Dociores recens creati gratos se praestent Decano, Pro- 

motori et aliis Promotionis et Convivii Promotoribus, Pedellis item, 
Verum id omne judicio et discretioni novelloram Doctorum com- 
mittitur. BE 

3. Publicum Testimonium. 
Const. I. Quilibet, qui Doctoratus gradum hic assumit, etiam, 

si in hoc loco manserit, publicum promotionis Testimonium a Fa- 
eultate petat. | 

IL Testimonium cum diligentia et ex conscientia, reique veri- 
tate conficiatur. 

II. Pro Testimonio solvat Fisco Collegii Aorenum Ungaricum, 
4. Inscriptio. 

Const. Omnium et singulorum Doctorum recens creatorum 
nomina in peculiarem librum summa cum diligentia a Decano refe- 
rantur, anno dieque Promotionis, Rectoratu item et Decanatu notatis, 

“5. Beneficia. 
Const. Doctorum Facultatis in hac Academia promotorum ratio 

habeatur a Fäcultate, quae eos diligentissime Serenissimo Principi, 
Domino et Nutritio nostro Clementissimo commendabit, proque iis 
intercedet, | . | 

6. Vita . . 
Const, Doctores noviter creati vitam et in vestitu et moribus 

ad omnem gravitatis, modestiae et humanitatis speciem componant, 
vitent «eirysar et «rwriar. Haec namque vita alios mores postulat, 
Et magna vitae hoc in loco ratio habetur. 

Cap. XVII. De Gradu Licentiati. 
Const, L Qui peculiarem Licentiati gradum ambierit, non nisi 

gravibus de causis, praesertim si deinceps hic loci ei vivendum sit, 
admittatur. u " 

II. Praerequiruntur autem ad hunc gradum legitime impetran- 
dum, ceu zzgaozsvarına vel antecedentia, pleraque omnia, quae circa 
7a nyswua Doctoralis promotionis designata sunt, nimirum: 1) Ho- 
nesta nativitas et conversatio, 2) Completionis tempus, 3) Tituli Li- 
centiati petitio, 4) Tentamen, 5) Rigorosum examen, 6) Cursoria 

-lectio, 7) Probatoria concio, 8) Inauguralis Disputatio. 
. In quibus pari fide atque diligentia ordine servabuntur om- 

nia, quae superiori capite instituta sunt, praeterquam quod hic ante- 
cedere debeat Concio dexgasırn, subsequi solennis Disputatio, 

IV. Proxime vero ante Disputationis Actum die ınvitabunt Ma- 
gistri aliquot, nomine Collegii Theologici, et Candidati Dominos 
rofessores, inscriptos Doctores, verbi Ministros ac praecipuos Aca- 

demiae Fautores, cum ad inauguralem Disputationem, tum ad renun- 
ciationem publicam praesentia sua cohonestandam, | 

V. Sub finem inauguralis Disputationis invitabit Disputationis 
Praeses totum Auditorium ad solennem Candidati renunciationem, 

VI. Ea vero sequenti statim die circa horam IX, matutinam 
celebranda erit, ubi Professores, aliique honorati Hospites congrega- 
buntur in #srswsugle Academico, indeque signd campana Collegii 
tertia vice dato deducent Candidatum, qui in hoc Processu agmen 
tlaudet, in locum renunciationis, nimirum majus acroaterium, 
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VN. Candidatus inferiorem conscendet Cathedram, Professores 
et Hospites suo quisque considebunt loco more solemni, 

vi Caeterum utetur decente vestitu Candidatus, toga, ami- 
culo etc, tum imprimis in actu Renunciationis, tum quoque deinceps 
in quibusvis publıcis congressibus post Renunciationem. 

IX. Actum Renunciationis celebrabit Decanus, qui ex loco suo 
1) praemissis precibus oratiunculam aligquam habebit, 2) Candidatum 
ad juramentum praeeunte Ministro publico praestandum hortabitur, 
quod idem prorsus erit cum Doctorandorum juramento, postremo 
saltem paragrapho sic immutato: Se Lieentiati hongres alıbi non re- 
petiturum, nec Doctoratus gradum praetergquam in hac Academia as- 
sumpturum, 3) Eundem S. S. Theol. Licentiatum solenniter renun- 
ciabit, facta potestate publice privatimque docendi sacro -sanctam 
Thheologiam, concessisque Privilegiis ac Inmmunitatibus gradui de jure 
vel consuetudine competentibns. 4) Postmodum gratulabitur recens 
creato Licentiato de novis honoribus, tum suo tum universi Audi- 
torii nomine. 5) Tandem jubebit eundem ÖOratiuncula Eucharistica, 
qua Deo, Magistratui summo, Rectori et Senatui Academico, vene- 
rando Concilio Theologico, Hospitibus denique omnium ordınum 
gratiae agendae, solennitatem ipsam concludere. 

His rite peractis deducetur iterum Licentiatus, sed loco post 
Doctores Facultatig Theologicae proximo in Coenaculum, ubi singuli 
Hospites dextera data gratulabuntur novello Licentiato, et ita dissol- 
vetur Hospitum conventus, 

XI Collegium vero Theologicum deducet porro Candidatum 
ad aedes suas, ubi conviviolo quodam excipiendum erit, sed ea lege, 
ne quisquam praeter Facultatis membra eidem intersit, ut sumptuum 
fiat compendium, . 

XD. Quae autem praeterea ad impetrandum hunc gradum im- 
pendenda, haec sunt: 1) Finito rigoroso Examine in Fiscum Collegii 
deponet Candidatus quindecim Ungaricos, 2) Disputationis inaugu- 
ralis Praesidi pro praesidio quatuor Ungaricales persolvet, 3) De- 
cano. pro Renunciatione caeterisque laboribus totidem quoque hume- 
rabit Ungaricales.. 4) Ministris publicis unum pendet Horenum Un- 
garicalem pro distributione Disputationis et reliquis oneribus, 

II. Tandem promotionis etiam Testimonium novus Licen- 
tiatus petat a Facultate, idque floreno Ungarico soluto impetrabit, 

Cap. XIX. Et ultimum, quasi imldoyızor. 
Const. J. Haec Theologicae Facultatis in hac Academia Sta- 

tuta et Constitutiones ex communi consilio et matura Deliberatione 
omnibus Circumstantris et Rationibus diligenter pensilatis recepta, et 
consensu totius Academici Senatus comfrobata sunt, Itaque non te- 
mere ulla mutatio facienda est. - 

Quia vero nulla tanta diligentia aut studio Leges et Statuta 
confici et adornarı possunt, ut omnium temporum Circumıstantiis ac- 
commodata maneant. Ea pröpter de omnibus hisce Constitutionibus 
et Statutis quovis tempore statuere, minuere, iisdemque quid addere 
semper in arbitrio et potestate Facultatis esto, ita tamen, ut Recto- 
ris atque Senatus Academici consensio et voluntas, tum etiam Illu- 
strissimi Borussiae Principalis authoritas et Confirmatio accedat, 

II. In horam vero Statutorum correctione, diminutione, auc- 
tione etc, ea servetur moderatio, ut quiequid in hac parte fuerit fac- 
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tum, id omne cum publica Academiae utilitate et dignitate sit con- 
junctum. 

Conclusio. 
Oramus autem Deum Ter Opt. Max , Deum fontem omnis Sa- 

ientiae et Intellectus, ut. per et propter Filium suum unigenitum 
nostrum jurirmw xxi ixtrm, in quo reconditi sunt omnes Thesauri sa- 
pientiae et scientiae, hanc Academiam Ecclesiae et Reipublicae Semi- 
narium clementissime et potentissime sub Divinae protectionis alis 
foveat, conservet, augeat. Adsit Docentibus et Discentibus suo sancto 
Spiritu, ut ipsi gloriosa, alıis salutaria proponere, legere, meditari 
valeant. Conservet Serenisimum nostrum Principem eum Illustris- 
sima Familia, omnes item Borussiacae Provinciae Proceres ab omni 
malo, exaudiat eos Dominus in die tribulationis, protegat eos nomen 
Dei Jacob, mittat eis auxilium de Sanctuario, et de Sion tueatur eos, 
tribuat eis secundum cor eorum, et omne consilium eorum confirmet, 
Idem ille Deus largiatur nobis pacem in diebus nostris, pugnet pro 
nobis Deus; Deus noster, hancque nostram Regionem a arbararıım 
entium et hostium incursionibus, quae ecclestis et scholis perpetuam 

et extremam vastitatem minitantur, benigne defendat et tueatur. Amen. 

K. Statuta Facultatis Medicae. 

Quoniam singulae Professiones in Illustri hac Electorali Acade- 
mia suam administrationem habere, et intra praescripta et Statuta 
certa ab Universitate Scholastica approbata consistere dehent, ita ju- 
bentibus Statutis Universitatis, Facultas Medica quoque suam Profes- 
sionem Statutis certis inclısam et firmatam voluit, cum et Reipubli- 
cae intersit Facultatem Medicam recte constitutam Legibusque muni- 
tam esse. Nihil autem magis in votis habet dieta Facultas, quam ut 
haec Statuta sua non modo ab Amplissimo Academiae Senatu appro- 
beniur, verum etiam a Serenissimo nostro Magistratu rata habeautar 
atque ita confirmentur, ne quisguam ea mutare, aut ils quicquam de- 
rogare audeat. Et cum hoc, sicut optat, ita fore speret facultass Me- 
diea, nihil in hisce Statutis semel confirmatis vel abrogandum vel im- 
mutandum esse decernit,'nisi Facultas ipsa gravissimis mota Causis 
aliquid mutandum vel abrogandum esse censeat, accedente approbatione 
Senatus Academicı. i 

Capita vero Statutorum Medicorum sequentia erunt: I. De Col- 
legir Medici membris Ordinariis. II. De Adjunctis Collegi Medicı. 
111, De aliis Medicinae Doctoribus, IV. De Medicinae Candidatis et 
'Studiosis.. V. De Facultatis Medicae Decurione et ejus Offcio, 
VI. De Concilio et Decretis. Item de Consiliis pro aegrotis. VII, De 
Albo Facultatis et aliis Libris, atque de Sigillo.. VIII. De Aerario, 
reditibus et expensis, reddendisque rationtbus. IX. De Lectionibus 
et Disputationibus Medicis. X. De Anatomicis et Botanicis exercitiis. 
XI. De Feriis. XII. De conferendis honoribus et Examinum ratione, 
XII. De Promotionum ritu et Solennitate. XIV. De Pharmaco- 
poeis et Chirurgis Regiomontanis, XV, De Circumforaneis et iis, 
quos vulgus Doctores ımperite salutät., 

Cap. I. De Collegii Medici Membris Ordinariis, 
1. Etsi Statuta Universitatis binos solum Doctores seu Professores 

superiorum ac praecipuarum disciplinarum sive facultatum esse vo- 
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lunt, eo ipso tamen Serenissimo Magistratni nostro viam nequaquam 
praecludunt, quo minus numerum Professorum dictarum Facaltatum 
augere, atque ita Corpus Academicum plenius ac perfectius reddere 
possit. Id quod Serenissimus Princeps ac Dominus, Dominus Johan- 
nes Sigismundus, Sacri Romani Imperii Archi-Camerarius et Prin- 
ceps Elector, Marchio Brandenburgensis, Dux Prussiae, Juliae, Cli- 
viae, Montium etc., Dominus, et Nutritius noster Clementissimus ante 
annos jam aliquot facto ipso comprobavit, dum tertium Extraordina- 
rium Professorem dictis Facultatibus addidit, nunc vero etiam, ut 
tertius Medicus, qui hactenus Physicam extraordinarie docuit, ut 
membrum Facultatis Medicae eandem disciplinam ordinarie imposte- 
rum profiteatur, elementer decrevit. 

d Medici ergo Collegii membra ordinaria atque primaria im- 
posterum erunt. Doctores ıllı tres, qui ad Medicinam et Physicam 
ordinarie docendam stipendio publico conducti sunt. Quod si se- 
quentibus temporibus a Serenissimo Magistratu nostro tribus hisce 
plures Ordinarii Medicinae Professores addentur, ii omnes Membra 
quoque Collegii Medici Ordinaria sunto, quorum officium fucrit fide- 
lem navare operam, ut omnia, quae ad Facultatem Medicam perti- 
nent, recte administrentur, de quo in sequentibus plura. 

3. Ordinarii ıllı Professores omnes cum caeteris superiorum Fa 
cultatum Professoribus omnibus explere Senatum Academicum de- 
bent, ita tamen, ut tertius tum demum locum in Senatu habeat, cum 
Magistratus noster Serenissimas perpetuam eam professionem ordina- 
riam esse decreverit, et emolumentum aliquod ut caeteris Senatori- 
bus eidem assignaverit, Deinde potestatem habent eligendi Praesidem 
Studii seu Collegii sui, quem Decanum vocant, ut et alios Officiarios 
atque Adjunctos, item recipiendi in Societatem et Collegium Medi- 
cum caeteros quoque Medicinae Doctores, qui vel in Academia no- 
strate vel alıbi honores rite consecuti, conjungi cum eo cupiverint, 
actusque alios exercendi, qui ad ordinem Asclepiadeum pertinent, 

. Ordinarius autem Professor sequentibus temporibus ita in 
Facultatem Medicam recipietur: Si antequam Professor decerneretur, 
in Facultate'non fuit, quando pro Loco disputarit, et more hactenus 
recepto convivium Dominis Professoribus apparavit, atque Juramen- 
tum Professorum in Consessu Senatus Academici praestitit, die sta- 
tim sequenti a Decano Facultatis in dirto Gonventu Collegii vocan- 
dus est, eique summa Statutorum Medicorum breviter exponenda, 
simulque indicandum ipsum non minus Collegio Medica, quam Uni- 
versitati jurisjurandi religione obstrictum esse debere. Conceptis ita- 
que verbis jurabit: Quod secundum pietatem veramque et sinceram 
religionem velit paci et concordiae studere, Decanum revereri, voca- 
tum ad Concilia adesse, in deliberationibus candide, quae sentiat, di- 
cere, secreta celare, Collegas amare, in bonis ad Facultatem Medi- 
cam attinentibus et rationibus reddendis fidelis esse, Juramenti istius 
gratiam facere, si ita Decano et Collegio videatur, licebit, sed tamen 
ut data dextera fidem suam Facultati novus Professor obliget. Quo 
facto aerario Facultatis tres Ungaricos numeret, ipsiusque nomen, 
Patria, Professio, ad debitam classem sive titulum referatur, adjectis 
anno, mense, die, Rectoris item et Decant nominibus. Quodsi jam 
ante in Facultatem solenniter receptus est, eaque praestitit, quae prae- 
stare alii ex praescripto horum Statutorum tenentur (ut infra pate- 
bit), nihil ab eo amplius requiretur, quam ut habita denuo disputa- 

+‘ 
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tione et Convivio instructo, praestitoque Juramento Professorum, ad 
Conventum Medicum vocetur, eique significetur, ipsi jam Ordinarii 
locum et munus competere, ac proinde memorem officii sui gnaviter 
partes muneris demandati obire oportere, solvatque aerario Ungari- 
cum unum, si Adjunctus est, vel.duos, si inscriptus solum est in 
Facultatem, indeque nomen ejus in Classem Professorum Medicorum 
scribatur, additis Circumstantiis commemoratis, 

5. Nemo Professor publicus fieri potest, nisi solennis Promo- 
tions et honorum doctoreorum in sacra Medicina a Facultate me- 
dica Academiae alicujus, quae ab Imperatoribus vel Regibus Privile- 
güs certis et indubitatis dotata et confirmata est, legitime impetrato- 
rum, ut et vitae honeste actae testimonia exhibere possit, quae etiam 
omnes Doctores, qui in Collegium medicum recipi volunt, exhibere 
tenentur, Ideoque ex ante receptis in Facultatem tutius Professor 
eligitur. 

s 6. Et cum Facultati obtrudi nemo possit aut debeat, praesertim 
ui publico docendi munere fungatur, aequum est, ut in electione 

Pro essoris medici eorum Medicorum, Qui in Senatu sunt Acade- 
mico, sententiae imprimis perpendantur, antequam praesentatio fiat, 
Nam qui publicam functionem capessere apud .nos voluerit, hanc co- 
iam sibi factam a concilio suae Professionis habeat juxta Statuta 
niversitatis. 

7. Professor designatus, antequam disputet pro loco, Praede- 
cessori suo. defuncto parentato, ut ıta de ejus facundia judicium quo- 
que fieri liceat, , 

Cap. I. De Adjunctis Collegii Medici. 
6.1. Quanquam tres Collegium faciant, atque idcirco plures 

tribus Professoribus ordinariis Medicinae in Collegio medico esse 
non sit necessarium, quia tamen aliquando res incidere tales possunt, 
uae plures requirunt Collegas, utile visum est ordinariis potestatem 

Facere" unum aut etiam alteram ex aliis Medicinae Doctoribus rite 
promotis, non Bullatis, eligendi, sibique adjungendi, cum quibus ne- 
otia ad Facultatem pertinentia tractent, Hos vulgari nomine Ad- 

junctos appellare solemys. | - 
6.2. Numerus vero Collegarum in Facultate medica quinarium 

excedere non debet, nisi negotiorum multitudo plures esse cogat., 
Quapropter quando tres Professores ordinarii medicinae fuerint, duo 
alii Doctores, quando duo tantum Professores, tres Doctores Medici 
ordinariis adjungi possunt, si ita res et Collegii medici usus ac dig- 
nitas postulet, Ubi vero duo tantum Professores ordinarii ın Facul- 
tate medica fuerint, adjunctus minimum unus etiam debet eligi, ut 
ita tribus minimum Collegium medicum constet, 

$. 3, In Adjunctis eligendis potissima ratio hahenda est Indige- 
narum, et eorum, qui in hac Academia Doctores creati sunt, Pro- 
fessorumque extraordinariorum Medicinae, si legitime promoti Docto- 
res creati sunt, et Stipendio certo a Serenissimo Electore et Senatu 
Academico ad docendum conducti, deinde eorum Medicinae Docto- 
rum, qui partem aliquam Philosophiae in Academia hac ordinarie 
profitentur, si itidem sint legitime promoti Doctores. Denique, si 
nulli tales sunt Professores, eorum Doctorum habeatur ratio, qui in 
Facultatem Medicam cooptati bene de eadem meriti sunt, et qui va- 
cante Professione medica ad hanc capessandam maxime sunt idonei. 
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$. 4. Adjuncti autem hoc modo eligantur: Decanus Facultatis 
Medicae conyocatis Collegis causas exponat breviter, ‘ob quas neces 
sarium judicet, ut vel unus, vel duo simul Adjuncti ad Collegium 
medicum adsciscantur, et si sint, qui petant, eos nominet, suamque 
de iis sententiam exponat, et Collegarum de iis censuram postulet. 
Sin vero nemo petat, vel qui petunt, minus idonei videantur, ex iis 
Doctoribus, qui vel Professores sunt, vel saltem jam ante in Facul- 
tatem adscripti, duos, si unus, aut quatuor, si duo eligendi sint, de- 
nominet, et quidem tales, quos ipse doctissimos et maxime idoneog 
jJudicaverit, Collegasque moneat, ut quem velint Collegio adjanctum 
ordine dicant. Quem plurima et rationum momentis Ermior-bus ro- 
borata vota eligunt, is Adjunctus esto. Votorum et rationum pari- 
tatem Decanus autoritate sua tollat, isque Adjunctus fiat, quem in 
hoc casu Decanus elegerit, 

$.5. Adjunctus electus a Decano vocandus est, eique nomine 
Collegii medici indicandum, quod imposterum ad consilia medica ad- 
hibendus sit, ut Adjunctus, quare Statutis medicis sese accommodet, 
ac pro loco quamprimum disputet. Post Disputationem ad proxi- 
mum conventum vocatus admoneatur, ut, si ante juratum membrum 
Facultatis est, aut Professor juratus, data dextera Juramenti loco pro- 
mitlat, se capitibus Juramenti praecedente Capite propositi per omnia 
satisfacturum. Sin Facultati ante non jurarit, conceptis verbis juret. 
in ea, in quae Professor ordinarıus in Facultatem medicam receptus 
jurare tenetur. — Pro Adjunctione autem ista aerario Medicorum, 
qui nondum in Facultatem est inscriptus, Ungaricos duos, inscriptus 
vero Ungaricum unum numerabit. Dehinc in classem Adjunctorum 
referatur, additis circumstantiis supra expressis. 

$. 6. . Qui semel electus Adjunctus eam provinciam detrectave- 
rit, ejus imposterum in electione tam Professorum quum Adjuncto- 
rum Medicorum non facile ratio habenda est, ut qui semel indignum 
tali munere, vel munus se indigoaum judicarit, Nam aut imbecillitatis 
suae sibi conscius oblatam provinciam recusavit, aut ordinis sui con- 
temptor eam dignitatem respuit. Quod si tamen poenitudine ductus 
postea functionem aliquam vel Adjunctionen petat, tum demum pe- 
titiont ejus locus detur, cum Collegio Medico reconciliatus Ungari- 
cos quatuor aerarıo ejusdem numeraverit. an 

$. 7. Adjuneti ad concilia medica, ad examina Candidatorum et 
alios actas medicos vocari debent, iisque ex reditibus Facultatis por- 
tio aliqua tribuenda est, ut postea disponetur. — Adjuncti quoque 
ad Professiones publicas prae aliis promovebuntur, si quando locus 
vacaverit. Eos itaque Magnifico Rectori et Amplissimo Senatui, pe- 
nes quem est praesentatio, Medici commendabunt, Neque enim prae- 
tereundi sunt Adjuncti, nisi gravissimis de causis., Habent praeterea 
jus prae exteris exercendi praxin medicam, habendi Collegia privata 
et publica, in quibus partem aliquam Medicinae tradant, ita tamen, ne 
publicis Professionibus impedimento sint, aut materiam, quae publice 
proponitur, eodem tempore et ipsi tractent, item disputandi publice 
extra ordinem, cum völuerint, consulto tamen Decano, ut ‘ınferius 
Capite XI, statutum. 

$.8. Officium autem Adjunctorum est inter caetera semel quot- 
annis publice disputare, et quando a Decano vocantur, consiliis me- 
dicis, examinibus Candidatorum, Disputationibus item publicis Medi- 
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cis interesse, ac caetera fideliter assequi, quae Statuta haec ab ipsis 
‚tanquam Facultatis Medicae membris requirunt. 

Cap. III. De aliis Medicinae Doctoribus et Licentiatis. 

S. 1. Quia Statuta Universitatis decernunt, ut qui alibi honores 
‚consecuti nobiscum conjungi in scholastica Universitate cupierint, in 
numerum saltem Doctorum atque honoratorum singularum Professio- 
num recipiantur, atque non recepti inter discipulos Professionis suae 
censeantur, omnes Doctores Medicos et Licentiatos nomina sua apud 
Decanum Collegii medici profiteri oportet, ac rogare, ut in album 
Medicorum referantur, quod et illi facere tenebuntur, qui apud nos 
honores sunt consecuti. 

, $.2. Sunt vero Doctores vel: legitime promoti, vel Bullati, quo- 
rum non eadem apud nos est conditio, Quamobrem Decanus ex 

, profitente nomen percontabitur de testimoniis, tum Doctoratus, tum 
vitae horieste alibi actae, monebit quoque de Nominum Professione 
apud Rectorem Acadenıicum, vel de repetitione juris Scholastici, sı 
antea inscriptus hinc discesserit et ultra annum abfuerit. Nemo enim 
recipi in Racultatem medicam debet, qui membrum Universitatis non 
est. Deinde tempus eidem Decanus definiet, quo sese coram toto 
Collegio medico sistat, ac recipi solenniter petat, simulque testimo- 
nia vel alia Documenta certissima exhibenda secum adferat. Testi- 
monia autem in Consessu Medicorum vel propterea saltem diligenter 
inspicienda et consideranda sunt, ut constet, quo in loco habendus 
sit, et an rite promotis, an bullatis annumerandus. Quorum testi- 
monia falsa deprehensa fuerint, cum ignominia expellendi sunt, ut et 
ii, qui testimoniis destituti Honoratis nihilominus Doctoribus Licen- 
tiatisye annumerari volunt, cum Doctores aut Licentiati non sint, qui, 
etiamsi recepti sint, si postea compertum fuerit, eos non esse, quales 
habiti sunt, ut homines vanı excludendi sunt, 

$. 3. Caeterum Doctores et Licentiati rite promoti in Faculta- 
tem recipiendi Juramento, vel manu stipulata loco Juramenti, ſidem, 
reverentiam, observantiam, taciturnitatem, pacisque ac concordiae stu- 
dium Facultati medicae promittent, et quod nec quaestus nec- glorio- 
lae causa caeteros Medicos insectari, sed ut fratres amare, seniores 
etiam colere- velint, atque tum Doctores inter Dactores, Licentiati 
inter Licentiatos scribantur, et pro Inscriptione Ungaricum unum nu- 
merent singuli. 

$. 4. Inscriptis ınjungatur, ut quamprimum publice disputent, 
ita exigentibus Statutis Academicis, Quo si vero disputare recusent 
causasque adferant, ob quas disputare non possint, vel satis jam uni 
aut altert e Collegis medicis constet eos minus promptos esse, Ora- 
tionem saltem aliquam de qüuaestione quadam medica scitu digna ha- 
beant, Nec prius ad conventum medicum vocentur, quam Statuto 
huic satisfecerint, 

$. 5. Eorum officium est, si quando a Decano ad consilia alıa- 
" que negotia medica vocentur, sine iergiversatione adesse, atque inter- 

rogati sententiam candide dicere. In caeteris virorum bonorum of- 
ficio fungi, Facultatis medicae dignitatem omnibus modis tueri atque 
ornare, ab omni levitate, contentione, scurrilitate, spurcitie etc, abs- 
tinere sub poena exclusionis. 

u $. 6, Habent inscripti potestatem exercendi praxin Medicam, et 
tivatim disputandi ac legendi quamcungue Medicinae vel Physicae 

> 



. partem, quam potestatem tamen ita usurpabunt, ut cum Decano Fa- 
cultatis Medicae eommunicent, quid et quo tempore docere vel dis. 
utare velint, ubi Decanus eos moneat, ne Proiessorum publicorum 
ectiones interturbent, neve materiam, quae ab his publice praelegi- 

tur,! aut privatim tractatur etiam ab adjunctis, ipsi tractandam sumanat, 
Publice autem disputare vel legere illis non licet, nisi peculiari in- 
dultu Decani et Gollegii Medici, de quo infra Capite X], plura, 

6. 7. In Bullatos Doctores (sive Bullam doctoratus a Comite 
aliquo Palatino, sive Medicis in Academia aliqua docentibus sint 
adepti), antequam recipiantur, accuratius inquirendum est. Ubi me- 
diocris in iis rei Medicae cognitio et modestia deprehenditur, reci- 
piendi sunt, eorumque nomina in classem Bullatorum referenda, at- 
que potesias iis facienda est praxin exercendi, caute tamen et ita, ut 
in difficilioribus casibus Collegium Medicum consulant. -Pro Re- 
ceptione autem alnor Ungaricos aerario Medico solvent. 

Alia Bullatis Doctoribus non competunt, Neque enim 
disputare vel legere in Academia, multo minus functionem aliquam 
publicam ambire, nedum gerere ii apud nos licet, nisi se tentamini 
et examint subjecerint, neque ad Consultationes de morbis admittun- 
tur, nisi singularis aliqua experientia in iis deprehensa fuerit, aut 
ipsi morbum, de quo consultandum est, curaverint, in quo casu ipso- 
rum saltem sententia de successu et modo curationis, quem servarint, 
audienda est. Ad actus tamen solennes et ad Convivia Medica ut 
hospites- invitari honoris causa possunt, 

Cap. IV. De Medicinae Candidatis et Studiosis 
6. 1. Candidati ii solum vocantur; qui honores jam petierunt, 

nondum eos adepti. De his decernimus, quod cum herum petendo- 
rum causa Decanum accedunt, sı non ante hac ut Studiosi nomina 
sua in Album Medicum referri curarunt, se in Facultatem inscribi 
petant, et Juramentum Medicinae Studiosorum praestent, ac pro In- 
scriptione Ungaricum unum aerario peridant, Quodsi jam inscripti 
sunt, jurare denuo non teneantur, verum Joachimicum saltem unum 
aerario numerent. Quo facto Decanus eos inter Candidatos referet. 

$. 2. Studiosi vero Medicinae qui ex professo studia Medica 
tractant, non qui ad tempus saltem Medicas docentes audire solent, 
nomina quoque sua profiteri apud Decanum Medicum est aeguum, 
ut Medicis constare possit, quinam vere sint divinae hujus artis cul- 
tores, quibus testimoniam aliquando diligentiae et assiduae .ausculta- 
tionis ‘ac profectus in studio Medico dare debeant. Antequam autem 
inscribantur, vel conceptis verbis jurabunt, vel stipulata ınanu pro- 
mittent, se in studiis Medicis diligentiam suam probaturos, a curatio- 
nibus morborum sine consilio Praeceptorum sibi temperaturos, De- 
cano totique Collegio Medico debitam reverentiam exhibituros esse. 
Pretium Inscriptionis sit dimidius Florenus. 

‚3. Requiratur ergo- a Medicinae Studiosis, ut in audiendis 
Medicinae et Physices Professoribus diligentiam suam pröbent, in 
Disputationibus publicis Medicis opponendo sese exerceant. Qui jam 
progressus mediocres in hac disciplina fecerunt, Respondentis mwmus 
a Professore vel alio Doctore Medico, qui disputandi publice licen- 
tiam habet, compellati ne detrectent, privatim quoque non minus al- 
laborent, ut-spem de se concitatam augeant, Praxi seu Medicina 
facienda abstineant, nisi cum consilio Praeceptorum et Professorv' 

’ 
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publicorum, quos consulere oportet, si aliquando ab aegrotis rogen- 
tur, ut Medicamenta praescribant, Contra haec qui deliquerit, severa 
sit in eum Decani Medici animadversio, 

$. 4. Candidatis autem Medicinae aegrotos invisere, Medica- 
menta praescribere, et alia Medici apud aegrotos munia obire licet, 
ubi a Decano Facultatis eam licentiam impetraverint. Quae licentia 
iis Medicinae Studiosis etiam dari potest, qui egregia cognitionis et 
scientiae suae Medicae tum publice in Disputationibus, tum privatim 
in colloquiis et conversatione cum Medicis specimina ediderunt, si 
promiserint, se in hac Academia et non alibi honores petituros esse. 

$. 5. Qui e Studiosis Medicinae inscriptus non est, huic testi- 
monium diligentiae et profectus in studio Medico dari non potest, 
si discessurus hinc a Facultate Medica id petat, multo minus aegro- 
tos invisere, aut alia ad Medicinae Studiosos pertinentia' exercere ei 
ceat. 

Cap. V. De Facultatis Medicae Decurione et ejus 
Officio. 

$. 1. Collegii Medici Praeses sive Decurio a Professoribus pu- 
blicis Medicinae Ordioariis et Adjunctis, ex numero Ordinariorum 
Professorum potissimum, deinde etiam eorum Adjunctorum , qui ju- 
ratı Professores sunt, sive Extraordinarü Medicinae, sive Ordinarii 
Philosophiae, eligendus est. Hi enim soli hujus muneris sunt capaces. 

§. 3. Decanatus ambulatoria est dignitas, ideo singulis semestri- 
bus novus Medici Collegii Praeses eligi debet, et eodem quidem tem- 
pore, quo Rector Academiae novus creari sole. Ne autem tempus 
protrahatur, et ut Concioni sacrae interesse liceat, pridie ejus diei, 
qui Rectori creando destinatus est, wel etiam ante, electio gratulatio- 
nesque fiant. Usurpatio autem dignitatis a tempore eo- incıpiat, quo 
Rector creatus est. 

$. 3. In gerendo Decurionis munere ordo observandus est prio- 
ritatis, ut loquuntur, ita, ut qui prior in Facultate fuit, prior etiam 
eligatur, sed tamen semper protessores Medicinae Ordinarii Extra- 
ordinariis, et bi Ordinariis Philosophiae Professoribus, qui Collegii 
Medici adjuncti sunt, praeferri debent, etiamsi bic vel ille prius’ın 
Collegium Medieum cooptatus sit, Neque ab hoc Ordine recedere 
liceat, nisi causa gravissima urgente. Quare, cum electio fit, saffra- 
gia eo dirigenda sunt, ut huic Statuto satishat, et vel causae adfe- 
rantur maximi momenti, quae Decanatum alii, quam quem Ordo tan- 
git, offerre cogunt, vel simpliciter Ordinis praescripti habeatur ratio. 

$. 4 Qui omniam vel plurium suffragiis electus est, Decurionis 
munus obito, nec refragator, nisi adversa valetudo impediat, ef inci- 
dentium negotiorum magnitudo, vel multitudo, ut Actus Promotio- 
num, Consultationes frequentes de morbis, et similia praesentem et 
firmum Decurionem requirant., 

$. 5, Electus recens Decurio sequenti statim die a Renuncia- 
tione novi Rectoris Concilium Medieum convocet, in quo praeceden- 
tis semestris Decurio Successori suo Libros, Claves, Sıgillum et alia, 
quae in Decani custodia esse convenit, tradat. Quı non: fecerit, 
mulctam aerario solvat, quartam Joachimici, pro diebus singulis, qui- 
bus res eas apud se retinuerit, aut perjurii reus censeatur, Idem 
quoque ad ratıones reddendas paratus sit, et intra dies, quatuordecim 
a dicto tempore easdem toti Collegio reddat, atque in aerarium in- 
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ferat, quae debentur, Si. qua desiderabuntur, intra dies ‚quätuordecim 
alios proxime sequentes restituito, vel mulctam solvite aerario Un- 
garicum unum, aut contra jusjurandum fecisse se sciat. . 

$..6. Decani Officium est convocare Collegas, quot et quoties 
res exigit, idque:tempore a lectionibus vacante (nisı urgeat .ncces- 
sitas), ne publicae operae interrumpantur, Statuta haec, duerum 
exemplum secum habeat (originali in aerario Medico asservato ) pro- 
tegere diligenter, et bona fide anuotare, quae annotanda et ad acta 
reierenda sunt, aerarinm Facultatis, Sigillum, Libros Actorum, De- 
cretorum, Consiliorum et caeteros, aliaque ad Facultstem Medicam 

rtmentia fideliter custodire, atque curare sedulo, ne negligentiae 
ınfidelitatisque reus agi possit; si quos Doctores aut Studiosos Medi- 
cinae in hac urbe versari cognoverit, qui'nomina sua apud Faculta- 
tem professi non sunt, eos ad se vocatos monere, ut Statutis Facul- 
tatis Medicae satisfaciant,, qui morem.-gerere e Doctoribus Medicinae 
Decurioni monenti nolunt, iis praxi Medica interdicere, donec in 
Album Medicorum inscripti sint, aliaque diligenter exsequi, quae in 
hisce Statutis passim continenter. : 

$. 7. Ne patiatur Decanus quenquam detrahere de Facultatis 
Medicae fama et dignitate,. vel in universum vel sigillatim quocun- 
que loco et tempore. In quo fidelem operam Decano caeteri Colle- 
gae. et Adjuncti, ut et singuli Doctores’ Medici in Facultatem ad- 
scripti navabunt. Ä Fa Zn 
68, -Quodsi Decani admonitionem horum Statutorum violato- 

res spreverint, nec mulctam irrogatam solvere voluerint, 'Decanus. ex 
sententia Collegarum eos e Facultate excludere potest‘, vel implorata 
authoritate Senatus Academici poenam pro magnitudine delicti irro- 
gare. E Facultate Rectoris et Senatus authoritate accedente exclu- 
sus, si Professor est, Professor esse desinit, etiamsi Memıbrum Uai- 
versitatis maneat, 

$..9, Adversas Decanum, si ipse deliquerit, et Medicae Facul- 
tatis:animadversionem contempserit, tota Facultas apud Senatum Aca- 
demicum jure experiatur. Convictus mulctam irrogatam solvito, cu- 
Js dimidium aerario Academico, reliquum aerario Medicorum .cedat, 

eluctans dignitate Decanatus privetur, nec post hac ejus capax sit, 
nisi Facultatı reconciliatus, mulcta duplicata persoluta. | E 

Cap. VL De Concilio et Decretis, et de Consiliis pro 
aegrotis ac Responsis.. 

$. 1. Decurio Medieae suos habebit Consiliarios, cum‘ quibus 
tractet. negotia et res Professionis hujus, et honorum rationem pro- 
onat atque constituat. Concilium autem .medicam cogatur ex Pro- 
essoribus Ordinariis et Adjunctis, in causis plerisgue Academicıs 
raesertim. Quodsi incidant negotia ardua, ut si dignitas Facultatis 

Medicae laesa fuerit, vel aliquis accusetur Medicinae male admınıstra- 
tae, vel consultandum sit de morbo dubio et periculoso, caeteri quo» 
que Medici vocari possunt, si ita Decurioni et Collegio Medico vi- 
sum fuerit, vel si is, qui coasilium petit, omnes convocarı rogaverit, 
6.2 A Decurione Concilio indicto, quod non nisi gravibus in 

negotiis indicendum est, tempestive omnes vocati adsint, nec abesse 
cuiquam liceat sine sontica causa, quam qui non probaverit, mulctam 
solvito grossoram duodeviginti Fisco Medicorum. Tarde venientes, 
hora videlicet äntegra elapsa, grossos ‚decem numeranto. Danda enir 
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opera est, ne mora isia sit imipedimento caeteris. Unius vero 
aut alterius absentia, si praesenfium pars major, Decretis nihil 
officito, si saltem vocati sint per Ministrum pablicum, nec sint 
extra urbem peregre profecti. 

$. 3. In Concilio Medicorum et aliis Conventibus tum Me- 
dicis, tum Academieis, Decurio seu Praeses Oollegii Medici Pr 
mum locum obtinebit. Cäeteri eo ordine sedebunt, quo in Col- 
legium cooptati sunt, ita tamen, ut semper Professores Medici- 
nae Ordinarii Adjunctis, et inter hos Extraordinarii Professores 
caeteris Doctoribus praeferantur, quanguam hi ante illos in Col- 
legium Medicum recepti fuerint. In publico vero et conventibus 
aliis exira Academiam Praeses Collegii meminerit, Professoribus 
Senioribus cedendum locumque honoratiorem relinguendum esse. 

$. 4. Decurio proponat, et prior sententiam dicat. Dehbinc 
Collegae caeteri ordine jam . descripto. Ubi sententiae pares 
fuerint, cui parti Decurio, accesserit, ea obtineat. Nihil autem 
decernendum est, quod contra Statuta est, sive Universitatis, 
sive Collegii Medici. Non enim a semel stalutis. sine causis gra- 
vissimis recedendum est. 

$. 5. In Deliberationibus libere et candide quisque dicat, 
quae sentit, nec alius ea libertate oflendatur. Si quis autem se 
gravatum putet, is amice admoneatur, nec exira concilium ejus 
rei mentionem faciat ullam, ne concordiam violare videatur. 
- 8.6. Decreta cuneta celanda sunt, nisi quae alios scire re- 
fert, neque vota Collegarum spargenda. Si quis in eo delique- 
rit, prima vice admoneatur Juramenti, mulctaque ab eo exigatur 
Uagariei unius Fisco medico numerandi. Altera vice delinguens 
imposterum a Conciliis arcestur, vel ad tempus certum, vel in 

etuum, pro rei qualitate.. Ad tempus cerlum exelasus non 
recipiatur, nisi eo exacto, atque tum Collegio reconeciliatus et 
soluta mulcta duoram Ungaricorum denuo juret. A Restitutione 
hac qui deliquerit, non tantum a Concilio remotus, sed etiam e 
Collegio medico prorsus exclusus esto. 

$. 7. Consilum medicum in morbo expetens Decurionem 
roget, ut is Medicos convocet, a quo Decurio diligenter omnes 
circumstantias morbi explorabit, quas si commemorare non pot- 
est, interrogabit, an aegrotus in urbe sit, et an Medicum adhi- 
buit. Medicus is reciius morbi historiam recensere noverit. Hic 
ergo ante omnes audiatur, Sin Medicum non adhibuit, accer- 
sendi ii sunt, qui circa aegrotum continuo versati sunt, ex qui- 
bus de singulis Decurio perconteiur. Quod si nee ex his salis 
eognosci possit morbus, jubeantur Medicum accersere, qui vel 
ex asgro ipso, vel ex circumstantibus morbi historiam cognoseat. 
Extra urbem autem aegroto commorante, ad quem Medicus mitti 
non potest, nec adhibitus Medicus est, morbi historia per Lite- 
ras cognoscenda est, 10 cognita Decurio Conventum ‚medicum 
indicet, et vel ipse, vel Medicus iste, qui aegrotum cnravit, mor- 
bam exponat. Decurio vero primus suam sententiam dicat, de- 
inde ordine Collegarım et Medicorum praesentium sententiam 
poscat, easque diligenter in charta consignet. Consilium vero 
conecipiat vel Decurio, vel Collegarum quidam. In eo etiam ordo 
servelur, ne in unum labor omnis devolvatur. Cencepta consilia 
munde exscribi debent, exscripta, postquam a Decnrione et Col- 



legio medico relecta sunt et subscripta, Decurio petentibus tra- 
dat. Pro eo labore autem Collegio medico, qui Consilium petit, 
quatuor Ungaricos numerabit. Pretium hoc egenis vel totum, 
vel ex parte remitti potest. Opulentiores vera etiam plus nu- 
merare tenebuntur. Quicquid autem datum fuerit, ita distribuen- 
dum est inter eos, qui consilio interfuerunt, ut singuli partem 
unam, Decanus vero, et qui scripsit, partes binas accipiant, 

Cap. VII. De Albo Facultatis Medicae, et aliis Libris 
‘ atque de Sigillo., 

$. 1. Quoniam plurimum posteritatis interest, ad rem recte 
beneque gerendam acta Majorum et Antecessorum suorum probe 
nosse, memoria autem hominis.labilis admodum est, scripiura 
inventa fuit, pradentergue institutum, ut acta jn libros referan- 
tur, atque ita perpetua eorum memoria exstet. Quare etiam Fa- 
cultas medica certos libros habeat oportet, in quibus fideliter 
consignentur, quae digna memoria aceidunt. 

$. 2. Inter libros eos unus sit, quod Album vulgo appellari 
consuevit, in quo nomina Membrorum Faoultatis medicae anno- 
tari debent. Hic liber distincta habeat interstitia, pro diversi- 
tate membrorum. Non enim confuse in unam pagellam mox 
Professorum ordinariorum, mox Adjunctorum, mox aliorum Doc- 
torum, Candidatorum, Studiosorum nomina referenda sunt, sed 
in unum locum Professores ordinarii, in alterum Adjuncti Fa- 
eultatis, in tertium extraprdinarii Professores, in quartum Doc- 
tores caeteri, et sie consequenter annotandi erunt. In eodem 
Albo peculiaris quoque tifulus fieri potest, ad quem eorum no- 
mina referantur, qui apud nos honores in 8. Medicina sunt con- 
secuti, aut liber peculiaris sit, in quo simul et promotionum 
actus consignetur. 

$. 3. Praeter Album liber alius sit, qui acta medicae Fa- 
cultatis contineat, in quem mutationes Professionum, Disputa- 
tiones item et similia referri debent ita, ut quid de quoque Col- 
lega aliisque Doctoribus et Facultatis membris factum sit, sive 
discesserint hinc, sive fatis concesserint, diligenter annotetur 
Actus quoque Promotionum (nisi peculiaris liber promotionum 
sit) libro huic inseri possunt, distincto famen titulo, quemadmo- 
dum et caetera acta quaeque in classem et titulum suum refe- 
renda sunt. | 

$. 4. Sit quogue liber Statutorum, quorum originale exem- 
plum approbatum et confirmatum in Medicorum aerario asser- 
vandum est. In eodem libro et decreta Facultatis medicae sunt 
annotanda, quae pro negotiorum incidentium ratione fieri possunt. 

. 5. Consiliorum praeterea Medicorum liber etiam peculia- 
ris sit, in quem consilia omnia a Facultate medica data diligen- 
tissime scribantur, additis nominibus eorum, qui consultationi 
interfuerunt. 

$. 6. Rationum libros Decuriones singuli faciant, in quibus 
accepta et expensa consignent, qui rationibus redditis et appro- 
batis a Collegio in aerario sunt reponendi. _ 

8.7. Ne autem metus sit amissionis omnium dictorum li- 
brorum, utile esse censet Facultas medica, ut bina sint singulo- 
rum (exceptis ralionum libris) exempla, quorum unum Decurio 
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habeat, alterum perpetuo sit in aerario, atqye ut lempore ratio- 
num reddendarum ex libris, qui apud Decanum sunt, in illos, 
qui in aerario, omnia Decreta, acta, consilia etc. referantur, vel 
a Decano ipso, vel ab alio fide silentii obligato. 

$. 8. Libri isti nemini nisi Collegis et Adjunctis credi de- 
bent, neque his simpliciter, sed cum dato Chirographo testantur 
se accepisse, quod reddentibus libros restituendum est. Qui li- 
brum ad Facultatem medicam pertinentem intervertit, e Collegio 
medico excludatur, donec restituerit. Eadem poena sit eorum, 
qui libros dictos violare, malitiose corrumpere, aliqua expungere 
vel calumniose addere fuerint.ausi. Sigillum Facultatem medi- 
cam habere necesse est, quo acta in Collegio et edita confirmet, 
jisque fidem conriliet. Sigillam itaque forma rotunda sibi Fa- 
eultas dicta eligit, in quo expressa sit imago Viri,.talari tunica 
induti in gehua procumbentis, manusque ad coelum levantis, 
pone quem Vas destillatorium cum recipiente et liber explicatus 
sit, in summa parte coeli figura, in quo hebraice scriptum sit 
nomen Jehovae, et manus exserto digito herbam in monte cres- 
centem monstrans cuın Inscriptione in eircuitu: Sigillum Facul- 
tatis Medicae in Academia Regiomontana. Sigillum Decano 
committendum est, cujus est edita obsignare. 

Cap. VIIL De Aerario, Reditibus, Expensis 
reddendisque rationibaus. 

8. 1. Quia Statuta Universitatis singulas Professiones Fis- 
cos suos et arculas custodire et asservare jubent, ea diligentia, 
qua pro se quisque in rebus suis uteretur, Medica quoque Fa- 
cultas aerarium sive Fiscum habeat, in quo pecunia, libri Sta- 
tutorum, Decretorum, Actorum, Consiliorum, rationum, item Li- 
terae ad’ Collegium medicum datae, et alia ad Facultatem medi- 
cam attinentia asserventur, cujus curationis negligentia infideli- 
tasque maxima poena afficitur. 

$. 2. Reditus Facultati medicae proveniunt ex Inscriptioni- 
bus, Promotionibus, mulctis et aliis in Statutis hisce expressis, 
item ex elocata pecunia, quae si marcarum centum vel quinqua- 
ginta summam superet, in foenore ponenda est, accepto Chiro- 
grapho cum cautione sufficiente. 

. 3. Aerarium dictum tribus seris clausum totidem distinc- 
tis clavibaus reserandum sit, quarum unam Decurio, duas reliquas 
ex Collegis duo Ordinarii habeant, nec aperiendum unquam, nisi 
his omnibus praesentibus, quibus claves concreditae sunt. 

$. 4. Pecunia autem, quae pro Inscriptione et Promotione 
numerari solet, honoris gratia ve etiam egesiatis habita ralione 
remitti vel tota vel ex parte potest, quae non remittitur, integra 
in aerarium inferenda non est, sed tertia tantum pars aerario, 
una vero tertia Decurioni, una ceteris Collegis debetur, quae 
distributio singulis Semestribus, quando rationes redduntur, ita 
facienda est, ut ordinarii singuli propter Tabores Academicos 
tres accipiant paries, Adjuncti singuli duas. Defuncti Collegae 
portio primo Semestri Viduae liberisve ejus danda est, qui si 
nulli sint, conviviis medicis est destinanda. Idem est judicium 
de eo, qui discessit, et cujus locus eo tempore vacat, Quare 
jui recens aceessit Collega, prima vice cmolumento carebit, nisi 

‘ 
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Adjunctus fuerit ante qui successit, is enim Adjuncti portionem 
auferet. Mulciae autem, et quae ex foenore pecuniae proveniunt 
integrae Fisco tribuendae sunt. 

$. 5. Porro Expensae honoris causa a Decurione fieri de- 
bent consentientibus Collegis. Fieri autem possunt in excipien- 
dis Hospitibus medicis viris claris, in honorariis dandis nomine 
Facultatis medicae, et similibus. ' 

Ex aerario egentibus quandoque succurrendum, ut 
Medicorum' viduis et liberis, item Medicinae Studiasis aegrotan- 
tibus, qui. medicamenta aut alia necessaria sibi comparare ne- 
queunt, qui famen vel haeredes eorum, si locupletiores fuerint, 
pecuniam expositam reddere tenebuntur. 

S. 7. Theatrum Anatomicum, quod Serenissimus Magistra- 
tus nosier, ut speramus et exoptamus, exstruendum curabit, ne- 
cessariis instrumentis, quibus sectiones expediendae sunt, in- 
struendum est. — Ad ea ergo coamparanda ex aerario pecunia 
exponi potest, verum hac lege, ut cum Anatomiae sive publicae 
sive privatae in eo loco instiluuntur, ad quas Studiosi numerato 
justo pretio spectatum admittuntur, de pretio hoc pecunia aera- 
rio restituatur, ac pro singulis grossi terni aerario cedant. Nec 
instrumenta fantum, sed subjecta quoque Anatomica de publico 
comparanda sunt, cum publicae fiant Anatomiae. 

$. 8. Liceat quandoque et convivari de publico, idque quet- 
annis semel aut bis, prout aerarii reditus permiserint. Caven- 
dum tamen diligenter est, ne sumptus censum superent, aut aera- 
rii bona exhauriantur, cum ca utilitati publicae servire debeant. 
Quodsi aerarii ratio non admittat Convivia ejusmodi Collegialia 
aliquid de honorariis pro Consiliis oblatis defalcetur, atque ad 
Convivia ea destinafum seponatur, de quo etiam crebrius, si ita 
videbitur, convivari Medicis liceat. Talia enim Convivia ad ani- 
morum fraternam et Collegialem conjunctionem plurimum fa- 
ciunt, quamobrem ctiam in bene constitutis Rebuspublieis non 
modo non improbantur, verum etiam legibus instituuntur. Tem- 
pora autem Conviviorum commodissima esse possunt,. quando 
Studiosi herbatum ducuntur. Tunc enim Decurie Conviviolum 
apparari curabit pro Medicis, nisi Serenissimus Magistratus in’ 
atce aliqua vicina herbationum loco Medicos et Studiosos Bo- 
tanicae pro munificentia sua prandio vel eoena excipere voluerit, 
Convivio praeter Medicos interfuturi Symbolas suas conferent, 
ne ex aerario nimium erogandum sit, in quo tamen 70 weine 
observandum, honestatisque habenda ratio est. ur 

$. 9. De aerarii pecunia expendatur quoque, si yua nomine 
Facultatis transseribenda fuerint, ia tamen, ut aerario refunda- 
tur de pretio, quod solvunt ii, quorum causa est. - 

‚ 10. Si temporis successu pecunia ita creverit, ut hertus 
pro rarioribus simplicibus et ad usum Medicum necessariis co- 
endis, et pro juvandis Studiosis Botanices, ut et ad delecta- 
menta Medicinae Professorum emi possit, quoniam ea utililas 
publica est et perpetua, integrum etiam aerarium exbaurire li- 
ceat, quod tamen ex deliberatione matura, et cum consensu Col- 
legarum omnium fieri debet. Horti eura Botanico commissa sit. 

8. 11. Aedes quoque emere liceat, in quibus Medicinae Pro-. 
fessorcs habitent pro locario moderato, de quo aedes dictae, con-. 
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servandae et reparandae stint, quarum curationem Pro -Decanus 
suscipie 

. 12. Sed et Salaria Medicinae Professoribus ex foenore 
äugeri poterunt, ingruentibus praesertim temporibus difficiliori- 
bus, et Serenissimo Magistratu Stipendia non augente. 

&. 13. De omnibus hisce acceptis et expensis Decurio, cum 
munus hoc alii tradidit, rationes intra cerlam iempus Cap. V. 
8. 5. definitum reddere tenetur Facultati medicae, ideoque dili- 
enter singula annotabit, ne de suo restituere, si qua desideran- 
ur, teneafur, 1 

Cap. IX. De Lectionibus et Disputationibus Medicis. 

S. 1. Ordinem et modum Lectionum et Disputationam pu- 
blicarum, ut Facultatibas omnibus, ita quoque Medicae Univer- 
sitatis Statuta praescribunt et disponunt, ad quae Facultas Me- 
dica sese accommodans statuit, ut Professor Medicinae Primarius 
Practica ex Galeno potissimum, Chymicis, prout videbitur ex re 
esse, non exclusis, optima methodo doceat. Secundus Isagogica 

‚ad Medicinam necessaria, veluti sunt Institutiones Medicinae, 

2 

Ars parva Galeni etc, Tertius Philosophiam naturfalem profitea- 
tur, quamdiu Professor Physicus inter Philosophos non est, quo 
constituto Anatomica hyberno, et Botanica aestivo semestri pro- 
ponet, quae etiam accuratius fractabit, quando Physica methodus 
eum ad istas materias deducit, ita tamen ut brevitati studeat, 
cui et caeteri, quoad ejus fieri potest, studebunt. 
.&2 Quodsi Serenissimi Electoris aut Successorum muni- 

ficentia Academiam hanc numero Professorum auxerit, Decnrio- 
nis fuerit ex Collegarum consilio lectioncs medicas caeteris as- 
signare, in quo ratio semper habenda est studiosae juventutis, 
Ultimus autem inter Professores medicos Anatomicus et Botani- 
cus sit, nisi placuerit illi, qui ante Botanica et Anatomica do- 
cuit, Professionem suam retinere, aut qualifas in hoc genere 
Studii spectanda aliud suaserit. 

$. 3. Tempus lectionibus publicis habendis ab Amplissimo 
Senatu destinatum quisque sedulo observato, horam ne temere 
negligito, nec mutato, quemadmodum Statuta Universitatis exi- 
gunt. In hoc qui deliquerit, ex arbitrio Collegii medici muletator. 

S. 4. Disputationes publicae cum maximam ‚habeant utili- 
tatem, utpote quae non discentes solum sed et docentes insiru- 
unt, exercitia earum neutiquam negligenda sunt. Decanus itaque 

ilibet curabit, ut tempore sui Decanatus minimum unus e Me- 
icinae Professoribus ordinarie disputet, quem videlicet ordo te- 

tigerit, nec quisquam tergiversator a Decano admonitus, neu 
aegre ferat euam jussus, si ipse oſſicii sui immemor fuerit. 

$.5. Qui admonitus vel jussus a Decano non disputaverit 
semestri elapso, novo Decano eleeto Joachimico mulctetur Aera- 
rio numerande, et intra mensis spatium nihilominus disputateo. 
Qui non fecerit, in eum de sententia Collegii gravius animad- 
vertetur, exclusionis etiam poena, si in pertinacia sua perseveret. 

$. 6. Ordine vero eo disputabunt, quo in numerum Profes- 
sorum Medicinae adscripti sunt, neque eum interrumpere liceat, 
ıisi adversa valeiudo, vel profectio necessaria Collegae cogat, 



qui tamen restitalus 'sanitati vel reversus seqnenti semestri dis- 
utabit. . Zn 

F 6. 7. Praeter Medicinae Professores ordinarios publice dis- 
putandi licentiam habent etiam extraordinarii Professores, qui 
quotannris minimum semel disputabunt diebus extraordinariis, 
quibus et Professoribus ordinariis Disputationes crebriores extra 
ordinem habere lioet. — Adjuncti quoque publice disputandi jus 
habent, etiamsi Professores non sint, ita tamen ut Decanus Fa- 
eultatis diem aliquem extraordinarium illis assignet, quo Jispu- 
tent. Id quod annis singulis semel fieri debet. Ita qui Docio- 
res in Facultatem recipiuntur medicam, statim post receptionem 
publice disputare tenentur, idque die extraordinario. Post pr= 
mam autem illam Disputaiionem non facile. concedendum est, ut 
pro arbitraitu Cathedrae pablicae participes fiant, sive legere, 
sive dJisputare publice velint, nisi Decanus et Collegium medi- 
cum habeant rationes, ob quas illis denegari hoc non debeat, 
aut possit. —— 
3 Antequam Disputatio quaecunque, etiam pro gradu, 

typis exscribatur, Decano exhibenda est, qui curabit, ut Dispu- 
tationis materia cujusque Professioni conformis sit, ne falx in 
alienam messem mittalur, ei ut commodum Siudiosae Juventutis 
in omnibus et ab omnibus specteiur, Eorum autem, qui Pro- 
fessores non sunt, Disputationes ila attemperatae sint, ne in 
Professorum publicorum operas irruant, horumve Sententias im- 
ugnent. 

p es. 9. Decanus omnibus 'publicis Medicorum Disputationi- 
bus intersit. ‚Si causae graves impediant, aliquem e Collegis 
roget, qui vices suas sustineat, ut ita majori cum authoritate 
Disputationes instituantur, liceatque Decano interfari, .ot si quae 
minus recte dieta aut explicata fuerint, sine arrogantiae crimine 
admonere, ut Auditorium dextre informetur. R 

$. 10. Privatim aliquid ex Medicina .praelecturus, qui pu- 
biicus Professor non est, Decanam compellabit, et cum eo de 
lectionibus aget. Decanus vero non concedet, ut aliquid eorum 
praelegatur, gaae a publiois Professoribus proponuntur, ne Stu- 
diosi a publicis lectionibus avocentur. Quod etiam de privatis 
Collegis disputatoriis intelligendum est. Concedi enim: non: de- 
bet, ut quis aligquam Medicinae partem disputet, quae publice 
docetar, nisi consensus ejus accesserit, qui eandem publice pro- 
tetur. J 

Cap. X. De Anatomicis et Botanicis Exercitiis. 
S. 1. Quam sit ad Studia medica recte tractanda ocularis 

Inspectio nen solum partium corporis humani, quod subjectum 
est artis medicae, scd etiam plantarum et aliorum simplicium 

6 matertam -medicam suppeditant, necessaria, nemo est qui 
ignoret. Dabit itaque operam Anatomicus et Botanicus, ut et 
in secandis corporibus Studiosos Medicinae exerceat, hyberno 
potissimum tempore, et ad herbarum contemplationem aestivis 

‘ 

. 

diebus dedueat. 
&. 2. Cum vero non satis commode sine loco idoneo exer- 

citia Anatomica iustitui — Serenissimus noster Magistratus 
exöramlas est, at de Theatro habendis Anatomiis convenienli 
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Facultati medicae prospiciatur, quo exstrueto Decanns hybernus 
curabit, ut Anatome a Professore Anatomico publice instituatur. 

3. Administrationis autem Anatomicae haec ratio esto: 
Decanus de conveniente subjecto prospiciat, quod vel hominis 
cadaver sit, vel porcellus, vel ovis, quae q que viva secari 
potest. Canes a publica sectione exclusos volumus, aliaque id 
genus animalia. Instrumenta quoque neeessaria comparet, ex- 
pensis de publico factis, quae tamen refundi aerarie debeut, ut 
Cap. VIIL $. 7. decretum.- 

. 84. Subjecto praesente Anatomicus publico programmate 
Academicos spectatum evocet, tempusque significet quo demon- 
strationis initium sit facturus. 

S. 5. Ad Sectiones non nisi Medicinae Studiosi admittan- 
tur, qui ipsi etiam manum admoveant, ita volente Anatomico. 
Demonstrationi autem interesse etiam aliis Siudiosis liceat, ubi 
singuli viginti grossos numeraverint. Nec quivis.Idiota specta- 
tum admitti debet, si vel aureos aliquot numerare velit, me sa- 
cratissima res prophanetur, ludibriove speciantiam exponatur. 
Chirurgos tamen eorumgue Ministros admittimus, si tantum nu- 
meraverint, quanium alii Spectatores. De pecunia hac sufhimi- 
gia aliaque necessaria coömentur, item terni grossi pro singulis 
Spectatoribus aerario cedent, ad instrumenta varia comparanda, 
reliquum Anatemicus pro labore auferet. A Professoribus autem 
aliisque Viris honoratis, qui talibus exercitiis delectantur, nibil 
poscendum est. 

$. 6. Botanica exercitia ita instituenda sunt, ut Situdiosi 
Medicinae aestivis diebus, quamdiu Botanica publice docentur, 
singulis mensibus in hortum medicum deducantur semel a Bota- 
nico, simpliciaque iis demonsirentur. Singulis etiam semesiri- 
bus aestivis minimum bis, verno videlicet et autumnali tempore, 
Botanicae Studiosi aliquo ‚extra urbem herbatum ducendi sunt. 
Quae herbationum tempora publica a toto Collegio medico cele- 
brabuntur, conviviaque pro re nata apparabuntur, ut supra sta- 
iutum est. 

$. 7. Decani’autem erit cum Botanico de tempore locoque 
convenienie deliberare et. decernere, atque per Ministrum publi- 
cum tempestive id Collegis caeteris denunciare. Botanicus quo- 
ue brevı intimaliuncula Studiosos rei herbariae invitabit mone- 
itque, ut Rhizotomis instracti stato tempore et loco adaint. 

Cap. XI. De Feriarum Tempore. 
$.1. Feriarum tempora in Statutis Universitatis eoncessa 

singulas Professiones concernunt. Quia vero eadem Statuta vo- 
lunt, ut in auis quaeque Professio Statutis locum de Feriis ex- 
plicet, Medica Facultas decernit, ut ferialibus diebus (exceptis 
iis, qui rebus sacris destinati sunt ab Ecclesia) privatim docere, 
vel etiam publice aliquid extraordinarie proponere liceat cunctis, 
qui Collegii hujus membra sunt, re tamen prius cam Decano 
communicata. 

$. 2. Operam quoque dabit Decanus, ut feriaram tempore 
unus et alter e Candidatis Medicinae materiam aliquam medicam 
explieet, continua oratione, nihil dictando ad calamum. 

$. 3. Professorikus publicis feriae inserviant ad oa zecom- 
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pensanda, quae profectienibus ad aegrotos aut aliis negotiis im- 
pediti intermiserunt. Feriarum temporibus conventus indicendi 
sunt, ita rebus exigentibus, examina Candidatorum instituenda, 
si qui honores petierunt, aliaque id genus negotia: tractanda, ne 
lectionum publicarum tempora hisce occupari necesse sit. 

S. 4. Promotionum tempore a leciiohibus feriari Medicinae 
Professoribus liceat. Examina quoque Candidatorum, Disputa- 
tiones pro gradu et aliae solennitates, Lectionum operas quan- 
dogque suspendere cogunt. Ita Anatomica et Botanica exercitia 
publich ferias Faeultati medicae indulgere necesse est, cum hisce 
studiosa Juventus occupata Lectionibus audiendis operam dare 
non possit. 

Cap. XIL De cdnferendis Honoribus et Examinum 
Ratione. 

| $. 1. Cum honos artes alat, optime a veneranda antiquitate 
institutum, et ab Imperatoribus ac Regibus prudenti consilio ac 
singulari gratia concessum atque decretum est, nt Literarum Cul- 
tores honorum titulis ornentur. Quapropter etiam Serenissimi 
Poloniae Reges pro Regia sua clementia huie nostrati Acade- 
miae potestatem fecerunt amplissimam honores in omnibus Fa- 
cultatihts conferendi. . Quam potesiatem et Facultas medica usur- 
patura dabit operam, ut petentibus honores viam ac rationem 
praescribat, qua pervenire ad petitos honores possint. ‘ 

.2. Ut autem ratio distribuendorum bonorum constet, il- 
lud imprimis pensi habendum est Medicis, ne magis gratia aut 
pecunia, quam meritis eruditionis et virtutis praestantia adducti, 
cuiquam honores contulisse videantur. _ 

$. 3. Quicunqgue honorum gradus in Faeultate medica affec- 
tabunt, eorum nomina Decanus ad Rectorem deferat, quae nisi 
in Albo Universitatis rite perscripta inveniantur, petendi hono- 
res jus illis denegator. Nemini ab Universitate excluso, nemini 
eui functione sua interdictum sit, nemini qui nomen suwm apud 
Rectorem non fuerit professus, honores mandare fas esto. 'Nec 
cuigquam honores in Facultate medica conferre liceat, nisi qui 
legitimae nativitatis vitaeque honesie actae testimonia fide digna 
habeat, aut documenta talia proferre possit, de quibus dubitari 
nequeat. Bullati item Doctores medici, aut alia ralione creati 
apud nos ne promoveantur ad ullum in Facultate medica hono- 
ris gradum. 

$. 4. Tres autem gradus sunt, ad quos promoveri, qui pe- 
iunt et digni sunt, possunt. Primus et infimus Baccalaureatus 
dicitur, Secundus Licentiae, Tertius et summus Doctoratus. Ad 
hos qui aspirant, nomina sua apud Decanum medicum profitean- 
tur, petanique ani rationem haberi ac referri inter Candidatos, 
et juxta superius statutum, quod aerario debetur, persolvant.. 

$. 5. Nomina sua professis et honores petentibus Decanus 
suam spondebit operam, injungetque, ut aliquem e Professoribus 
Medicinae, vel ex Adjunctis, quem nominabit Decanus, accedat, 
eidemque exponat, quid animi sibi sit, et quod a Decano jussus 
sit eum accedere. In nominandis autem iis, quos petituri hono- 
zes accedere jubentur, studebit Decanus, ne in unum omne onus 
devrolvatur, sed, ut redeat labor actus in orbem, 
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$. 6. Is vero, al quem missus honorum petitor faerit, hu- 
jas in re medica profeetum explorabit paucis, quo vel securius 
admitti possit, si dignus fuerit, vel honestius dimitti, si. minns 
ejus mereatur erulitio. Admittendus ad Decanum redire jubea- 
tur, qui similiter periculum faciat in’ profeetu ejus medico, vel 
ratione guavie persuadeatur, ut honorum petitionem differat, eo 
tamen ißito moderamine, ne repulsam pati videatur. Quodsi 
tamen morosus urserit negotium, Üollegii sententia ei a. Deeano 
imdicetar. 

$. 7. Remissus ad Decanum ab eo quogue examinandus est 
priratim, anfequam Collegio praesenteter, ut ita Decano quoque 
constet, quid de Candidato futuro statuendum. 

8.8. Privatorum istorum tentaminum modus hic esto: Ad 
Baccalaurei gradum aspirans ex physicis prineipiis et Anatomi- 
cis examinetur, cursorie saltem, ut judicium fieri possit, eum in 
istis Medicinae partibas non omnino radem esse. Licentiae aut 
Doctoreos titalos afleotans, .qui Baccalaureus jam est, ex aliis 
Medicinae partibus examinari debet, qui primum istum gradum 
assecutus nondum est, in istis etiam principiis fieri pericalum 
oportet, atque id superfunotorie quoque, ut de ejus eruditione 
judieium aliquod capiatur. | 
-  &.9. Tentatus hoc modo a Decurione conrentu indicto toti 
Collegio medico praesentandus, ad quem Conventum vocatus 
Candidatus ipse solenniter petat idem, quod a Decano privatim 
petit. @ood ubi factum, discedere paslulum jubeatur, delibere- 
uraue de responso dando. Revocato Collegium per Decanum 
prolixe sua studia atque operam oflerat, et quae ad promolionem 
ejus facere intellexerit, sedulo se facturum promittat, simulque 
adınoneat, ut ad Examen vocatıts adsit, instructns testimeniis le- 
gitimae nativitatis vitaegue honeste actae, et pecunla, quae aera- 
rio solvenda est. Ubi etiam perconfandum ex eodem 1) An ex 
legitimo thoro procreatus sit, ex quibus Parentibus, et ubi? 
2) Quotum aetatis annum agat? 3) In quibus Academiis ope- 
ram dederit literis? 4) An vitae honeste aciae testimonia ex 
Academiis illis habeat, in quibus vixit? 5) Quot annos studia 
medica excoluerit? 6) An gradum aliguem honoris sit conse- 
cutus? Testimoniis destitutus vel testes preducat, vel data dex- 
tera Juramenti loco sancte confirmet, sese istorum omnium fidem 
facerc ponse, quae ad interrogata respondit. oo. 

. 10. Instante examine Collegio medico Candidatus Juris- 
jurandi religione obstringatur, se in omnfbus judicio et censu- 
rae Medicorum acquieinrum, et repulsam passum nulla ratione 
ac via, neque per se, neque per alium vindicaturam esse, 

$. 11. Examinibus Candidatorum omnes intersint ordinarii 
Collegae et Adjuncti, qui distributa inter se examinis materia 
ordine examinabunt, initiam faciente Decano. Examinatares 
rincipiis ac fundamentis Hippocraticis et Galenicis potissimum 

Insistant, cum ea Doctrina planis ac perspicuis verbis tradatur, 
et vero maxime consentiat. Spagirica tamen sive Hermetica, 
quas rationi et fundamentis ac principiis: illis dietis consona sunt, 
suo etiam loco admitti possunt. et 

$. 12: Examen Baccalaureorum futureram sit horarum tri- 
um unius diei, Licentiatorum- vero et Doctorum, qui Baocalaurei 
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sant, horarıım sex dierum daarum, qui Bacealadrei non sunt, ho- 
rarum octo bidai unius. 

$. 13. Ratig Examinum haee est: Ad Baccalaurestum aspi- 
rantes examinandi sunt ex Isagogicis Medicinae de Physiologicis, 
sub quibus et Anatomieca comprehendimus, de Pathelogieis, ut 
etiam Therapeuticis rationem inierrogati reddant. Neque ‚Bota« 
nica, caeteraeque materiae Medicae negligendae fuerint, cum et 
haec inter initia Stadiorum Medicorum merito locum habere de= 
beant. Licentiae et Doctoratus Candidati, si Baccalaurei non 
sint, similiter ex Inagogicie isitio, et paulo yaidem acouratius, 
uam Baccalaureatus Candidati, examinandi fuerint. Hinc ad al- 

tiora progrediendum est, et eorum, quae in sacra Medieina ab- 
strusiora sunt, ratio exigenda. Accuratissime vero e medendi 
methodo examinentur, nec non de ratione componendi medioa- 
men, de-dosibus medicamentorum interregentur, idque tumnltua. 
rio, ut vocant, exquisito tamen, prioris diei Examine, Sequemtb 
die ut meditati ad examen redeant, ihemata duo, unum Theore- 
ticum magis, alterum magis Practicum Casdidatis sub finem exa- 
minis tumultuarii proponenda sunt, de quibus ante examen po- 
sterioris diei in consessu Medicorum disserant. Ba dissertatio 
autem semi-horae spatium excedere non debet, ne examimi tem- 
pus praeripiatur. Ex ea dissertatione diei istins examen potis- 
simum instituendum est, ita tamen, ut occasione Thematis prac- 
tici pleraque ad praxin attinentia atlingantur. 

1% 14. Finito examine et examinato paulisper seoedere jusse 
deliberetur de responso. Quodsi plane honoribus indignus de- 
prehendatur, tempus conferendorum honorum ei prorogandem, 
vel alia quavis ratione dimittendus est, honeste tamen, quead 
ejus fieri potest, cum spe secuturae promotionis, Bin aliguis 
saliem defectus deprehensus fuerit, admitti potest, sed ita, ut data 
dextera vel literis reversalibus, ut appellant, promittat, se cer- 
tum iempus istis partibus Medicinae accurate ‚perdiscendis tri- 
buturam, in quibus ejus notala fuit infantia. Id quod etiam di- 
ligentissime a Deeano annofandum erit, si nen in Libris publi- 
cis, solum in Protocollo sno. Dignus et admitiendus admonea- 
tur de excolendis Studiis Medicis, de ordine hec ordinando, ei- 
ue injungatur, ut quamprimum publice disputet, Baccalaureus 
aturus de materia quadam Anatomica, Licentiae et Doctoris ti. 
tulo ornandus de alia guadam materia Medica. @uodsl alicajus 
ingenium minus habile Disputationi habendae fuerit animadversam, 
is Dissertationem aliquam Medicam instituere jubeatur, Baccalau- 
reatus Candidatus hora unica, Licentiae vel Doetoratus Candida- 
tus tribus horis continui tridui in Conventu Aeademico Publice, 
8 15. Ante Disputationem autem vel dissertationem pecu- 

nia Collegio debita exigenda est, et Bacealanreus faturus nume- 
rabit Ungaricos quatuor, Licentiae aut Doctoratus Candidatus, 
qui Baccalaureus est, novem Ungarieos, qui Bacoalaureus non 
est, tredecim Ungaricos in speeie dabit. 2 

S. 16. Porro Disputatio pro gradu Baccalaureatus sub Prae- 
sidio Decani vel Professoris ordinarii, quem Disputationis Ordo 
tangit, habenda est, eayue absolvenda horis matutinis diei unius. 
Disputatio vero pro gradu Licentine vel Doctoreo, quae horis 
pomeridianis ejusdem diei continuanda est, eliam sine Praeside 



esse potest, prout visum fuerit Collegio Medico, praesente tamen 
semper Decano, qui etiam, ubi Praeses nullus est, honoratiores 
ordine ad disputandum imvitabit, quando Studiosi disputare de- 
sierunt, vel temporis ratio id exigit. Medicos Examinatores, si 
alii sunt, ad Disputationem invitari necesse non est, cum iis Jam 
de Candidati eruditione constet. 

. &417. Ut autem majore cum. solennitate actus Disputationis 
insuguralis celebretur, Decurio Medicus omnes Academicos Doc- 

tores et Magistos per Ministrum publicum pridie invitari cura- 
bit ad Dispuiatiogem, cujus Theses typis expressae ac publice 
affıxae, ei diehus aliquot ante, atque si nihil impediat, die Do- 
minica vel Festo aliquo in Templis harum urbium ut et Arcis 
sint distributae. Ad Dissertalionem autem Candidati Program- 
mate typis quoque exscripto Academici omnes invitandi sunt, 
tum eiiam per publicum Ministrum denuo rogandi nomine De- 
eani et Collegii Medici. 

$. 18. A Disputatione vel Dissertatione Candidati (vel si 
plures fuerint, a Disputatione aut Dissertatione ultimi) Collegium 
edicum conveniat, et de die Actus Promotionis, item de ordine 

Candidatorum, si plures sint quam unus, deliberet. Ordo iste 
nunquam sorti submittendus est, nisi omnes Candidati aequales 
sint, tanı aetate et dignitate, quam eruditione, cujus potissima 
semper habenda ratio est. Atque tunc etiam Candidatis ipsis 
committi potest, ut eligani, quem ordinem inter se esse velint. 
Inde Doctoratus. aut Licentiae Candidati Examinalores conviviolo 
extipiant, in quo apparatus sit frugalis et mediocris, ne sumptus 
nimium crescant, quos in Promotionem Candidali facere cogun- 
tur. : Nec quosvis ad hoc Conviviolum invitare Candidatis liceat, 
ne et alii minus opulenti. consuetudine quadam introducta gra-, 
ventur. ” | 

Cap. XII. De Promotionis Ritu et Solennitate. 

$. L. Ut cuncta, quae ad Promotionis actum. requiruntur, 
recte ac decenter administrari queant, statim ab Examinum ini- 
tio Agonotheta sive Promotor e Collegarum numero decernen- 
dus est, in quo ordo servetur, ut in singulos labor isie derive- 
tur.. Si forte is, quem ordo tangit, hoc onus recusaverit, ratio- 
nesque praegnantes attulerit, Decani arbitrio relinquaiur, quem 
romotorem designare voluerit, qui ipse in eo casu Promotoris 

munus obire potest, alioguin exempius ab isto onere, cum aliis 
Ipboribus distentus sit in Promotionum hoc negotio. A Decano 
romotor designatus si et is recuset, sortitio fiat, sitque. Pro- 

motor ille, quem sors fecit, nec liceat detrectare. ercedem 
Promotori pro labore non decernimus, sed Candidatorum hic locu- 
lis consulendum esse putamus, ipsorumque arbitrio relinquimus. 

$. 2. Omnibus iis expeditis, quae praecedente capite con- 
stituta sunt, Promotor Candidatis ihemata Orationum distribuet, 
ut instructi singuli ad actum veniant. Deinde Promotor diem 
et horam Prometionis publico Programmate, cui et Candidatorum 
momina, et patriam et themata a Candidatis explicanda, et locum 
inferet, intimabit, omnesque Academicos ad, actum solennem in- 
vitabit. Ea intimatio .tridno. vel biduo ante valvis templorum et 
Collegii aſſigatur. on 
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S. 3. Die autem eo, quo Programma pubhlice affixum est, 
vel proxime sequenti, si promofio sit docteralis, Promotor eum 
Candidatis praeviis Ministris publicis cum ‚Seeptris et vestitu 
Academico in arcem ascendent, Serenissimum Prussiae Ducem, 
Illustres Dominos Regentes, et Consiliarios Judicii Aulici ad . 
Actum et Convivium invitando. 

S. 4. Ad eundem Promotionis actum et ad Convivium cae- 
teros hospites, ut Magnificum Dominum Rectorem et Senatam 
Academicum, omnesque Professores et verbi divini -Ministros, 
Collegia item Cancellariae, Camerae aulicae, Senatoram, Scabi- 
norum, aliosque viros honestos, potissimum Literatps, Candidati 
Medicae Facultatis et suo nomine invitare possunt (eorum. enim 
est apparare Convivium et facere sumptus), vel per literas vel 
ascito Oratore Academico singulog* accedendo et compellande. 
De invitandis autem semper cum Decurione Candidati  commu» 
wıicabunt. | 

$. 5. Locus hujus solennis actus sit auditorium magnum 
Collegii veteris, quod tapetibus aliisque ornamentis Iiuculentex 
instruendum est, ut eo major accedat actui splendor et Majestas, 
aut si locus hie minus capax videbitur, templam cathedrale so- 
lenni huic actui destinetur, donec Brabeuterium aliad exstruatur, 

$. 6. In Brabeuterium processus ita instituendus est: Post- 
uam dicto die hora septima matutina signum e templo Cathe- 

drali Campana magna datum est, hospites in aedibus Decani, 
vel aliis spatiosis, et si fieri potest, prope Collegium sitis con- 
veniant, Circa octavaın Promotor vel Orator, qui kospites in- 
vitavit, adjunctis sibi Candidatis hospites compellabit, et gratiis 
actis, quod in honorem Collegii Medici, et in Candidatorum 
gratiam convenire invitati voluerint, rogabit, ut Candidatos in 
Brabeuterium deducant. Ad quae .cum more solito responsam 
est, honoratissimi nostri Magistratus Legatus et Magnificus Aca- 
demiae Rector initium facient processus, in quorum medio Can- 
didati Doctoratus vel Licentiae deducti incedent. Caeteri sequun- 
tur eo ordine, quem Rector et Decani consignabunt: Extremum 
vero agmen Baccalaurei creandi claudent. Ut autem processus 
hujus augeatur Solennitas, Tibicines et pueri accensis facibus 
cereis praeire possunt. 

8. hr. In Brabeuterium ubi ventum est, Musica vocalis Au- 
ditorium ingredientes excipiat, qua finita Promotor Candidatis in 
Cathedra inferiori locatis, oratione brevi, cujus argumentum au- 
ditu sit jucundum et utile, Auditorium de praesenti negotio com- 
monefaciat, qua absoluta Candidatos disserere jubeat, ut de ip- 
sorum felicitate et eruditione totum Auditorium testari possit. 

$. 8. Dehince Promotor eosdem Decano commendet, et, ut 
sibi potestatem faciat doctis hisce viris merita praemia tribuen- 
di, roget. Decanus breviter respondeat, quae ad rem praesen- 
tem faciunt, et ubi Juramento Candidatos Facultati Medicae et 
Reipublicae literariae adstrinxerit, (Notario Academieco verba 
Juramenti praeeunte, sceptroque admoto, eui singuli duos digi- 
tos apponent, Juramentum exigente) Promotori potestatem fa- 
ciat conferendi illis honores a Collegio Medico decretos. 

8.9. Si contigerit Decanum ipsum esse Promotorem, qui- 
dam e Collegio Medico, cui id communi suflragio. injuncium est, 



Becanum rogahit, nt Candidalis ea trihnat, me Collegiam iis 
tribuenda esse deerevit. Cui petito Decanus Promotor annuet, 
et fideliter singula exequetur, quae sequuntur. 

6. 10. Baccalaurei creandi in Caihedra inferiori maneant, 
gui postquam jurarunt, quod gradum hune semel hodierno die 
assecuti eundem nunquam repetere, nec ultro oblatum a quocun- 
que adire, Serenissimo istratui nostro et Academiae Regio- 
montanae, atque in hac Collegio Medico debitam fidem et rere- 
rentiam praestare, ordinem hunc, quem tenent, ornare, neque 
sine consilio Praeceptorum Medicinam facere velint, Sacrae Me- 
dieinae Baccalaurei a Promotore pro potestate ea, qua tenore 
Privilegioram a Saera Regia Majestate omnibus Facultatibus in 
hac Academia concessorum, fungitur, renunciandi et proclamandi 
sunt. Benunciatis libri explicati seu aperti tradantur, admone- 
anturgue, ut diurna nocturnaque manu eos evolvant, donec altio- 
rem gradum assecuti complicatis seu clausis libris de rebus Me- 
dieis judieare et disserere valeant. Atque ita gratiarum actione 
aetus concludater. 
SG. II. Si Licentistorum ereandorum acius est: Candidati 
postquam jurarunt, quod Serenissimo Magistratui nostro hu- 
millima- sertitia praestare, Academiae Regiomontanae, et in ea 
Faouliati Medicae imprimis gralitudinem, revereutiam, observan- 
tiam exhibere, ejusdem commoda pro virili provehere, dignita- 
tem taeri, et quod licentiae Titulos in Sacra Medicina nullibi, 
nec aquoquam posthac, Docturae antem bonores non nisi a Fa- 
eultate Medica hujus Academiae Regiomontanae petere, nec obla- 
tes ab aliis acceptare, in curandis aegris sedulitaiem summam- 
que curam adhibere, in docendo veritatem specotare, et rationem 
sensu, methodum experientia confirmare et declarare, Medica- 
menta magica, superstitiosa, noxia in universum, in corpore hu- 
mano non explorata, nec dare, nec cuiquam exoterico monstra- 
re, pacta praemiaque avara, promissa superba fugere, pudi- 
eitine non minus quam salutis aegrorum astantiumye ralionem 
habere, omnia denique artis opera pielate Christiana suscipere 
et perficere velint, in superiorem Cathedram evocandi sunt, et 
initio Sacrae Melicinae Licentiati ex eadem Autboritate, qua 
Baccalaurei proclamandi, deinde osculo vel amplexu, aut loco 
ejus: dextera data excipiendi et in societatem Medicorum coop- 
tandi, atque potestas iis facienda est tenendae Cathedrae, et do- 
cendi et faciendi Medicinam, invisendi aegrotos, consultandi de 
morbis. Libri quoque iis clausi iradendi sunt, admonitione ista 
addita, quod meminisse debeant, libros sibi non abjiciendos, sed 
ita re exigente consulendos esse. Vota tandem pro iis gratula- 
tionesque faciendae sunt. @Quibus absolutis actus concludendus 
est gratiarum actione, Auditoriumque dimittendum. 

$. 12. A Baccalaureis et Licentiatis ereatis Convivium ap- 
arari nolumus. Si tamen multi sint et sumptus facere possint, 

iis liceat Magnifieum Dominum Rectorem Academiae et Colle- 
gium medicum, atque ex Professoribus aliarum Facultatum, quos- 
eungue voluerint, ad coenam vel prandium invitare, a quo ta- 
men magnum appayatum abesse jubebit Decurio, sine cujus sci- 
ta et permissu Conviviam instituere non debent, neque Deeurio 
permittet absque consensu Collegii medici, 
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&. 13: Doctoraius Candidali. postguam jererunt in eondem 
verba, in quae Licentiati, et quod velint honeres Doctoreos ia 
sacra Medicina hodierno die impetratos a memine unquam vel 
petere, vel oblatos aceipere, neque eosdem, si officio tali fun- 
gantur, nisi dignis conferre, nec oonsentire, ut iribuantur, in su- 
remem Cathedram deducantur, ei pro potestate, quam Sacra 
gia Majestas Academiae huic concessit, sacrae Medicinae Doc- 

tores proclamentur, et simul jus Cathedrae iis tribuatnr, ao po- 
testas fiat in Academiis docendi et profitendi Medicinam, atque 
honores aliig legitime conferendi, de morbis aliisque rebus me- 
dicis consultandi, aegrotos invisendi, faciendi et exercendi Medi- 
cinam, quocungque loco et tempore. Inde libri clausi iis tradan- 
tur, ac commonefiant de lectione assidua, ne nimium menloriae 
fidant. Post hac pileo Doctorali orneniur, qui ex holoserico ra- 
bro sit, figura rotunda et plicata nonnihil, quo in liberatem as. 
serantur, ac Privilegiorum Doctoralium participes fiant, adme- 
neanturgue in sacra Medieina non tam philosophaudum, quam 
philosophicam Medicinam in usam hominum inposterum vocan- 
dam esse. Nobilitatis quoque insignia iis tribuantur, eum jure 
annulorum aureorum, aliisque dignitatis Doctoralis orsamentis, 
et nobiles pronuncientur. Öseulo ‘denique seu amico complexu 
in Medicorum societatem cooptentur, ac pium votum, ut ista 
dignitas et eminentia Doctoralis ipsis, ut et Reipublicae bene 
eveniat, concipiatur. Quibus peractis Promoter gratias agat se- 
cundum Deum Serenissimo nostro Magisiratui eic., Magnifico 
Domiuo Rectori et Senatui Academieo, caeterisque Doctoribus 
et hospitibus eunctis pro praesentia honorifica. | 

$. 14. Actu Promotionis hoc modo absoluto Doctores re- 
cens creati e Brabeuterio in aedes sacras ad altare eodem pro- 
cessu, quo in Brabeuterium, deducantur, ibidemque habitis pre» 
cibus Deo commendentur. Hinc ad convivii locum eatur, qui 
vel aula aliqua oppidana, vel aedes privatae sint spatiosae. 
3 15. Convirium. opipare instruendum est a Candidatis 

Doctoratus, ita tamen, ne profusionis cujusdam saltem speciem 
habeat, idque ad quintam vespertinam usque continuabitur, nisi 
Candidatas quidam simul nuptias eodem die celebraverit, quo 
casu et lautiora Convivia apparare, et in seram vesperam con- 
tinuare liceat. Ad Doctoralia conrivia honestas quoque matro- 
nas ei virgines invitare, etiamsi nuptiae non sint, Choreasque 
ducere ut in nuptiis, permissum esto, 

$. 16. Ubi unice actu Baccalaurei, Licentiati, Doctores 
ereandi fuerint, initio Baccalaurei, quibus ante Cathedram infe- 
ziorem parandus locus est, postea Jicentiati, postremum Docto- 
res creentur, ceremoniis ante descriptis. Atque tum omnes ro- 
cens creati Dociores, Licentiati, Baccalaurei in templum dedu- 
cendi sunt. @uando vero actus Doctoreus non habetur, Bacca- 
laurei es Licentiati vel statim soluto Conveniu dimittendi, vel 
ab Academicis ad Decani aedes, vel ad hospitia sua honoris er- 
o deduceudi sunt. Ad Convivia .Doctoralia vero hi nihil con- 
erent, sed Convivis invitatis annumerabuntaur. 

$. 17. Promoti honestis et luculentis testimoniis, prout ip- 
sorum meretur eruditio, ornandi sunt. Quae Notarius Acade- 
micus in forma Instramenti alicujus eoncipiet, ac splendide: sori- 
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is petitis a Decano, Pro testkmonlis singuli Joachimi- 
cos duos numerabunt Notario. 

6. 18, Doctores dpud nos promoti in numerum Doctorum et 
honoratorum recipi, et in Album Medicorum inscribi gratis debent, 
si id debito modo petierint, eorumque imprimis habenda ratio est, 
si. quis locus vacarit, ut supra statutum est, Mlinistris publicis autem, 
seu Pedellis singulis, recens creati Doctores singuli sesqui forenum, 
Licentiati florenum, Baccalaurei marcam pro variis laboribus nume- 
rare tenebuntur, 

Cap. XIV. De Pharmacopoeis et Chirurgis Regio- 
montanıs. 

$. 1. Pharmacopoei et Chirurgi, etsi posteriores hi Jurisdictio- 
nem Academicam non agnoscant, quia tamen utrique Medicorum Mi- 
‚aistri sunt, quorum opera Medici omnino indigent, Medica Facultas 
de hisce peculiare caput Statutis suis inserere voluit, humillime spe- 
raus superiorem Magistratum et hoc ratum clementer habiturum, 

$. 2 Cum itaque necessarium sit Pharmäcopoeos et Chirurgos 
suum facere ofhcium, et intra limites artis suae se continere, decer- 
nit Facultas medica, Pharmacopoeos et Chirurgos Facultati medicae 
Juramento obstrictos esse debere, quod nulla Medicamenta aegrotis 
intra corpus sumenda’ proprio -ausu sine prudentis Medici consilio 
dare aut propinare, quae autem a Medicis praescribuntur, summa fide 
ac diligentia praeparare, et praeparata in Pbarmacopolio administrare 
segrotis velint. Pharmacopolae ın specie jurabunt: Se medicamentum 
venenatum, aut quod evidentem noxam corpofi humano inferre, foe- 
tum ejicere aut corrumpere possit, quibusvis ea petentibus nequaguam 
vendituros esse, et alia, quae in Constitutionibus et Privilegiis a Divo 
Alberto Seniore etc, Primo Prussiae Duce etc. ipsis concessis expri- 
muntur, facturos. Chirurgi autem se praesto futuros Medicis, Chi- 
rurgica opera uti volentibus, sine mora ac tergiversatione esse. 

$. 3. Quare qui posthac inter artium istarum Magistros vel a 
Magistratu vel a Collegiis suis numerabuntur et recipientur, sequenti 
statım die a Receptione ad Decanum Facultatis Medicae mittendi 
sunt, qui ab iis jurisjurandi religionem exigat. Si non venerint ul- 
tro, Decanus vel ipsos vel Seniores artificii admoneri curet, ut Sta- 
tuto huic satisfaciant, 

| $. 4 Quia vero magnus abusus formularum a Medicis certo in- 
dividuo praescriptarum deprehenditur, ne. earum copia cuivis hieri 
possit, statuit Facultas Medica, formulas seu Recepta (ut vocant) ex- 
iradendas minime esse. Ut autem commodius denegari possint, ne- 
cessarium esse visum est, ut certi sint libri, in quos memoriae causa 
referantur formulae istae, atque sımul, ut Medicina ad praescriptum 
modum parata est, Schedula descripta abjieiatur, 

Quia et compertum est, Aromatarios usu temerario medi- 
camenta purgantia in singulas doses tributa divendere, non sine uten- 
tiam periculo et Reipublicae ıgnominia talia ferentis, admonendos 
eos censet Facultas Medica, ut imposterum a talı ausu abstineant, 
cum nec Pharmacopoeis doctis alioquin id liceat citra Medici scitum, 

6. 6. Quid a Ministris et digcipulis Pharmacopoeorum requira- 
tut, Constitationes et Privilegia Pharmacopoliorum quatuor in his 
urbibus evidenter docent, juxta quae Facultas Medica quotannis Phar- 
macopolia invisere, in Pharmacopoeos eorumque discipulas et mi- 
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nistros ingnirere tenetur. Opera itaque Jdanda est,-.ut et hi juris 
jurandi religione obstricti sin. : 2.7000) 

Cap.XV. DeCircumforaneis et iis, quos Vulgus Doctores 
imperite salutat,. 

$. I. Circumforaneos omnes eos vocamus, qui sub Doctoris ti- 
tulo modo hic, modo alibi, non tantum Chirurgiam in morbis qui- 
busdam.curandis exerceat, sed et medicamenta divendunt. Hosce ad 
seniorem et Collegium Medicum hactenus Serenissimus noster Magi- 
stratus, ut ei Oppidanus, remittere est solitus, quorum censuram sub. 
irent, Quod cum inposterum etiam.heri Reipuhlicae intersit, Facul- 
tas Medica partim humillime petit, parties.fora sperat, ‚ut ad-Deia- 
num Facultatis tales mittantur, antequam publice quid vendant, ner 
ue vendere quicquam aut curare quenquam sinantur,-antequam a 
ecano et Facultate Medica examinati suae artis aut eperis testämgr 

nium eidem Facultati exhibutrint, et potestatem sint. cansecufi. Eam 
autem non Consequentur, nisi promiserint, se in re Medica nihil, ten» 
taturos, praeterquam quod arti suae Chirargieae canveniät,.idque 
tempore' duntaxat in privilegio Pharmacopolis harum; arbium com 
cesso, praefinito nundinarum. et. nom diutius. 1°"... ll 

$. 2. Potestatem consecuti ad Magistratam remittendi sunt..cum 
Schedula Facultatis Decani manu subscripta, eorumque nomen anno- 
tandum est, :ne redeuntes repetere testimpninm eogantur. ‚Pro, eno 
aerario -Facultatis Ungaricos duos "numerabunt. Impostores . autem 
sine Schedula dimitiendi sunt, annotato quoque eorym nomine, Mar 
gistratusque monendus est, quales sint deprebensi. . 

6. 3. Ne liceat autem, -quicunque etiam.sint, medicamenta intra 
corpus sumenda vendere, sed externa duntaxat, ut Olea, unguenta, 
emplastra, si singularia sint. Praeterea suffusione aut alio oculorum 
affectu dentiumque doloribus laborantibus, calculosis, herniosis et sl- 
milibus möorbis, qui Chirürgicam desiderant operam, opem ferre, et 
ad eos curandos attinentia administrare permitti pössunt, 'modd ne 
nimium’ falcem in nostratium Chirurgorum aut Pharmacopoeorum 
messem mittant, oo . 
9. 4. Accidit non raro, ut quidam falso Doctoris titulo sese 
apud quosdam insinuant, ac nescio quae non miracula a se edita cre- 
pent, jBnari saepe asini, et quidvis tamen sibi arrogantes. ‘Hi x De- 
cano Facultatis medicae accersendi, ab iisque testimonia tum discipli- 
nae suae, tum editorum miraculorum exigenda sunt, quibus si desti- 
iuantur, in rationem curandı, et in media, quibus utuntur, accurate 
inquirendum est,. si et hic tergiversentur‘, severe iis imterdicendum, 
ne quenquam aegrotum invisere, multo minus curare ausint, Quod 
si contra facere comperiantur, Domino Burggravio suprenmio, si mem- 
bra Universitatis non sunt, vel Magnifico Domino Rectori 'Acade- 
miae, si hujus sint membra, indicentur, auxiliumque. imploretur; ut 
debito modo eorum curandi libido co&rceatur, ne Medicina sacratis- 
sima ärs ob istoruim hominum- proterviam et temgritatem male ;au- 
dire cogatur. 

$. 5, Si vero inter eos quidam reperiantur nonnullam artis me- 
dicae cognitionem habentes, et curandi rationermintelligentes,;- ac 
mediocriter docti, hosce Decanus admoneat;, ut sese jurisdictioni Aca- 
demiae subjichant, si memlra Universitatis nondum, sint, deinde ut 
jazta Statuta Gollegii. medici, vel ut Studiosi, vel ui Landidali aegro- 

& . 
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tos curandi Facultaten a Collegio dieto impettent. Tales autem in- 
scripti in Facultatem non minus Ungarico uno aerario Collegti me- 
dici pendent, Si admonitioni.Decani locum non dederint, ut viola- 
tores horum Statutorum vel Domino Burggravio, vel Rectori indi- 
eandi sunt, ut et in hos animadverti possit. 
-. 6.6. Est et aliud genus hominum nauei et nihil nisi nocere 
doctum, qui medicamenta -perieulosa sub nomine speciosse Panaceae, 
wel alterius Medicamenti generosioris non divendunt modo, verum 
etiam incautis et imperitis persüadent, ut iis- utantur, atque ita mul- 
108 szepe e medio tollunt, vel saltem in extremam pericdum con- 
jiciunt, -quos ut homines pernieiosos in Republica tolerare non solum 
aniquum est, ‚sed et eradele, - Quapropter pius et bonus, Magistratus 
‚in: tales oflieii ratione inquirere,  eosque -e.-Civitate-exigere memine- 
rin, antequam nefariae suae artis documenta optimorum quorumvis 
mortibus edidermt. nn 
. 6.7. Quamprimum ergo innotuit Decano Tollegii Medici, ejus- 
modı homines venehcos prorepere, Dominam gravium initio 
“dmoneri curabit, deinde etiam Consules trium Urbiam, qui per 
saos administros advigilabunt, ne subditi et Cives ab istis homi- 
nibus decipiantur, atque in praesens vitae discrimen ac perniciem ad- 

ıcarntur, “ nr 

©. Reſkript an den aufferordentlihen Regierungsbevott; 
mäcdtigten bei der Untverftirät Köntgsberg, betreffend 
die Vereidigung des Nektors, der Drofefforen und der 

promovirten Doktoren und Licentiaten ' 
Bom 14. Januar 1836.: J 

7 Ep. 20. erwiedert das Miniſterium auf die Anfrage vom 13. Nov. 
% J., in Betreff der bei der dortigen Univerfträt üblihen Eidesfor⸗ 
meln, daß der bisherige Eid der promovirten Doftoren und Licentia: 
ten beibehalten werden fann, da auf diefe die Allerhoͤchſte Kabinets⸗ 
order vom 5. Nov. 1833 (Anlage a,), die von mittelbaren und uns 
mitteldaren Civilbeamten redet, nicht zu beziehen ift; doch findet das 
Minifterium ‚gegen die von der medizinifchen Fakultät vorgefchlagene 
heue Formel nichts zu erinnern. (Anlage 2 Dagegen müflen die 
Meofefforen an der Univerfiät, fo wie alle Beainte derfelben in Zu: 
kunft nad) Vorſchrift der Inh. -Kabmetsorder vom 5. November 
1833 vereidigt werden. — Anbelängend endlih den Prorektoreid, 
welcher fi) auf ein eigenthümliches Verhaͤltniß gründet, und einen 
wefentlihen Theil einer althergebrachten Feierlichfeit ausmacht, fo if 
für diefen Spezialfall eines, ohnehin nicht wie bei ſonſtigen Amtss 
eiden Mu auf ein dauerndes amtlihes Verhältnik begiepenben Eides, 
eine Anordnung nicht in Frage gefommen, und daher, bis eine jolche 
angeordnet wird, das bisherige Berfahren beizubehalten. (Anlage c.) 

- Berlin, den 14. Januar 1836, - 
Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts, und Mediginebngelegenheiten. 
nn . Anlage a. BE 0 | 
Abðerhoͤchſte Kabinetsorder wegen der Dienft: und Buͤrger: Eide, Vom 

5. November 1833. ß ſu on aͤraer⸗ | | 
Auf den Bericht des Staatsminiſteriums vom A. v. M. beftimme 

IH, daß der Eid aller unmittelbaren und mittelbaren Livilbeamten 
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des Staats ($. 68. Tit, 10. P. V. 2. R.) in Zukunft dahin abgelei⸗ 
ftet werden fol: 

ch N. N. ſchwoͤre zu Sote, dem Allmächtigen und Allwifs 
fenden, daß, nachdem Ich zum .... des 22... beftellt worden, 
Seiner Königlichen Majeftät von Preuffen, meinem Allergnädigften 
Herrn, ich unterthänig, treu und gehorfam feyn, und alle mir vers 
möge meines Amtes obliegende Pflichten nach meinem beften Wiſſen 
und Gewiſſen genau erfüllen will, fo wahr mir Sott helfe u.f. w. 
Sn Beziehung auf die Dienftelde der mittelbaren Staatsdiener 

tritt diefem Formular unabgeändert diejenige Eidesnorm hinzu, mits 
telft welcher bi fih den vorgefchriebenen Beftimmungen und den 
fpeziellen Verhaͤltniſſen gemäß, dem , unmittelbaren Dienftheren zu 
verpflichten haben. Zugleich verordne Ich, daß der Bürgereid dahin 
abgeleiftet wreden fol: 

Ich N. N. ſchwoͤre Gott, dem Allmaͤchtigen und Allwifs 
fenben, daß Seiner Königlihen Majeftäe von. Dreufien, meinem 

llergnaͤdigſten Herrn, ich unterthänig, treu und gehorſam ſeyn, 
meinen ee willige Folge leiſten, meine Pflichten als 
Bürger gewiffenhaft erfüllen, und zum. Wohl des Staats und ber 
Gemeine, zu der ich gehöre, nach allen meinen Kräften mitwirken 
will, fo wahr mir Gott beife u. f mw. 

Hiernach ſind ſaͤmmtliche Dienſteide, ſo wie die in der Geſetzſamm⸗ 
fung für 1831. S. 33 und 1832. ©. 184 und 187 angegebenen 
Eidesformulare abzuändern. Vorftehende Beſtimmung ift durch die 
Gefetzſammlung befannt zu machen. 

erlin, den 5. November 1833. 
Friedrich Wilhelm 

An das Staatsminiftertum. 

Anlageb. | 

Doktoreid dee medizinifhen Fakultät der Untiverfitäe 
zu Königsberg. ’ 

Ego N. N. juro, me serenissimo ac potentissimo Regi Borussiae 
fidelem futurum, commoda Regiae Majestati ejusque domus, ut et 
academiae hujus pro viribus promoturum; et sı ad ipsos aegros sa- 
nandos requisitus fuerim, nihıl dolose, sed omnia circumspecte secun- 
dum conscientiam et regulas medicas acturum, et non tam meum 
commodum, aan aesri sanitatem, sive pauper sive dives sit, quaesi- 
turum esse. Ita me Deus adjuvet, 

Anlage c. 

0 Proreftors Eid. 
Prorector Magnihicus jurabit, se velle omni cura ac diligentia et 

fide fungi suo ofhcio, inprimis pietatem colere, paci et otio reipu- 
blicae studere, administrationem seholasticam sedalo, aceurate, 
liter agere. 
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C. Hoͤhere Bildungsanftaltn neben des Univerſttaͤten. 

Auſſer ven ſechs Untverfitäten des Preuffifhen Staats, befinden 
fich in demfelben, als höhere Bildungsanftalten, noch die afademifche 
Lehranftait zu Münfter und das Lyceum Hosianum zu Braunsberg, 
u im Folgenden einige der wefentlichften Nachrichten enthals 
ten find. 

a. Die afademifche Lehranftalt zu Münfter. 

1. Nachricht über die Stiftung *). 

„Die erfte dee und Einleitung zur Errichtung diefer höhern 
Bildungsanftalt fallt in den Anfang des 17. Sahrhunderts, in die 
Zeit des dreiffigjährigen Krieges. Ferdinand L, ein Sohn des Hers 
3098 Wilhelm V. von Baiern, war Erzbifhof und Kurfürft von Köln, 
und Bifchof zu Lüttih, Münfter, Paderborn und Hildesheim von 
1612 bis 1650. Er war 1577 geboren, und erhielt feine erfte wif: 
fenfchaftlihe Bildung in Singolftadt, von wo er nach Trier reifte, 
jedoch bald nachher zur dortigen Akademie zurückkehrte, und den Ort 
dann erft 1595 wieder verließ, nachdem er kurz vorher, — wie es 
in einer alten Schrift heiße — in einer äffentlihen Disputation gute 
Proben eines muntern Geiftes abgeleget. — Erzbifchof Ferdinand L 
wollte mehr oder weniger nach dem Mufter von Ingolſtadt eine 
Akademie in Muͤnſter errichten. Er überreichte die Fundationsurfunde 
dem Kaifer Ferdinand II., der folhe in Wien 1631 beftätigte. Der 
Kaiſer fagt: der Erzbifhof habe ihm, geleitet „von befondern Eifer 
für die rechtgläubige katholiſche Kirche, den Plan vorgelegt, In 

Muͤnſter, einer Stadt, die fih durch Religloſitaͤt auszeichne, die wegen 
ihrer günftigen Lage, Wohlfeilheit der Nahrungsmittel, Humanitaͤt 
der Bürger gegen Studirende, Schönheit derfelben, wegen der dajelbft 
wohnenden iahieigen GSeiftlichkeit, und der berühmten Gerichtshoͤfe 
dafeldft, zur Errichtung einer Liniverfität beſonders geeignet fey, eine 
fotche mie 4 Fakultäten, für die Theologie, die Jurisprudenz, Medt: 
in und Philofophie zu begründen, und er beftätige gern dieſen 
lan. Die Univerfität follte Doftoren promoviren, überhaupt aller 

echte und Freiheiten fich erfreuen, welche die Univerfitäten zu Hei: 
deiberg, Freiburg, Ingolſtadt genieffen. Jedoch mar feftgefeßt, daß 
die Univerſitaͤt nur für Katholiken beftimmt feyn follte. Der Katfer 
fagt, nach den Anträgen des Erzbifchofs in der Stiftungsurfunde, 
als er von den Profefforen der Theologie ſpricht, ausdruͤcklich: Syn 

keiner Fakultät folle irgend jemand Profeffor werden koͤnnen, der 
nicht vorher fein Glaubensbekenntniß in fireng Eatholifcher Form ab: 
geleget habe. — Indeſſen kam die Univerfität, da es im dreiffigs 
jährigen Kriege, und da Münfter oft von fremden Truppen befetzt 
war, an allen Bonds fehlte, nicht zu Stande; und aus demfelben 
Grunde blieb nach dem Tode des Erzbifchofs Ferdinand I. der ganze 
Plan länger als ein Jahrhundert durchaus unberuͤckſichtigt. Erft 

. 1773, alfo 142 Jahre nad) der Fundationsurfunde von 1631, griff 
der Kurfürft von Köln und Färftbifhof von Münfter, Mar Friedrich, 
geborner Graf von Königserf:Rothenfels, angetrieben von- feinem 
verdienftvollen Diinifter, dem Domherrn Freiherrn v. Sürftenberg, 

”) W. Dieterici, a. a. O. ©, 83 u. f. 
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die früßere Idee wieder auf., vervollſtaͤndigte die Stiftungsurkunde 
von 1631 dadurch, daß er die Einkünfte des zum Ausfterben beſtimm⸗ 
ten Nonnenflöfters Ueberwaſſer, wie fie nach und nach frei wurken; 
zur Dotation ausſetzte, und erhielt die Beftätigung dieſer Stiftung 
vom Pabſt Clemens XIV. am 12, Junius 1773, und nom Kaifer 
Joſeph II. am 8. Oftober 1773. Erſt am 16. April 1780 fand’ die 
feierliche Einweihung der Untverfität ſtatt. Als Kommiffarius des 
Rurfürften hatte der Minifter von Kürftenberg in der Univerſikaͤts⸗ 
Aula die Profeffören De nF oammen laſſen, er legse ihnen die kaiſer⸗ 
lichen und ‚päbftlichen ‘Privilegien vor, und. vereidete fie; es waren 
ihrer A Theologen, 3 Zuriften und 3 Philoſophen. An Medizinera 
fehlte es noch gan ,- da die Einkünfte des Kloſters Ueberwafler noch 
nicht zulieſſen, die Univerſitaͤt vollftändig zu dotiren. Ueberhaupt fan 
te nicht zu Kräften; noch 1815 wurde berichtet, die Univerſitaͤt zu 

ünfter fey ein nur unvolllommnes Mittelding zwifchen Gymnaſium 
und Univerfität, auf weicher blos katholiſche Theologen ihre Ausbil⸗ 
dung erhalten koͤnnten; es fehle ia Muͤnſter fo ganz an äuffern Kenn⸗ 
zeichen einer Univerficät, daß Fremde Jahre lang dort verweilen 
fönnten, ohne. die Eriften, einer Univerfität.zu ahnen. —. Indeſſen 
legte die Stadt und Provinz doch einen großen Werth auf die Ers 
Haftung einer höhern Bildungsanftalt;. und fo beftinnmten denn des 
Königs Majeftät bei Errichtung der Untverfität Bonn unterm 18. Ok⸗ 
tober 1818, daß die Univerſitaͤt Muͤnſter als ſolche zwar aufgehoben, 
allein dafeldft ein theologifch : wiffenfchaftlicher Kurfus, und zur Vors 
bereitung darauf ein philofophifcher und allgemein-wiſſenſchaftlicher 
Kurfus für künftige Geiftliche der Münfterfchen Didzes verbleiben 
ſolle. — Auf Antrag der meftphälifhen Provinzialſtaͤnde iſt dieſe 
Beſtimmung durd die Kabinetsorder vom 14. April 1832 dahin. ers 
weitert, daß die theologifche und philofophifhe Fakultät zu Muͤnſter 
in der Form und mit gleichen’ Rechten, unter welchen diefelben auf 
den Landesuniverfitäten beftehen, jedoch mit der Benennung efner 
afademifchen Lehranflaft, ein Ganzes bilden follen, mit einem Senat, 
deſſen Meirglieder insgeſammt ordentliche Profefforen find, und: mit 
einem an deſſen Spiße ſtehenden Neftor, der immer auf drei Jahre 
erwaͤhlt werden ſoll. Die Lehranftatt behäle ihre Dotation aus dem 
Münfterfhen Studienfonds, der aus. den Einkünften des Kloſters 
Ueberwaſſer und durch Einziehung. der Güter des Jeſuiterordens 
gebildet ift. In der philofophifchen Fakultät follen theoretiſche: und 
praftifhe Philofophie, Philologie und Sefchichte, höhere Machematif 
und Phyſik, Anthropologie, Chemie, Botanif, Mineralogie. und Zoolo⸗ 
gie von einer hinreichenden Anzahl Profefloren vorgetragen werben. 
Der Bifhof von Münfter fol in Bezug auf die theologifche Fakul— 
tät biefelben Befugniffe auszuüben haben, die dem Erzbifhof iu. Köln 
und dem Fuͤrſtbiſchof zu Breslau, hinſichtlich der Eatholifch  theofogt 
fhen Fakultäten zu Bonn und Breslau, verliehen find. Die Lehrs 
anftalt fol unmittelbar unter dem Minifterium des öffentlichen, Uns 
—5 — ſtehen, und der Qberpraͤſident bie Kurasorialgefchäfte. ‚der 
wa ten. ” N 

2, Nachricht über die Fonda der. Anfalt, und wie ſolche 
2 verwendet werden. . Eu 

Um eine Elare Heberficht- zu erlangen, muß‘ hier zuwörderft auf 
den Muͤnſterſchen Studienfonds zuruͤckgegangen werden. Nach der 
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Verwaltungsperiode vom Jahre 1856 bis incl. 1840 hat berfeibe eine 
Einnahme von Be baar . 25947 rti. 
und an Deitwert der Nraturalien . 572ttl. 28 for. 6pf. 

naͤm 
A. Von der Rentei Muͤnſter: 

a) Geldwerth von Naturalien .. 548r11.28fgr.2 pf. 
b) be . . ee... 15700rtl. 

B. Bon der Nentei Geiſi: 
a) Geidwerth von Naturalien.. 24 — 2 43 
b) baar .. . eo 0 0 2 0... 0° 50008 s 

C. Bor den inkorporirten Vikarien Pe 190 
D. Von der Behrenſchen Fundatien 38⸗ 
* Von dem Dom-Bibliothek-Fonds ...... 2783 

Vom Schulgelde bei dem Spmnaflo ..... 4765 
€. Don Eintrittögeldern daſelbſt . - oe 00.0. 185 
H, Bon Ssmmatrifulationsgebühren be oo 

der afademifhen Anftlt . . Fe BEE 25 5 
L Bon dem Verkau uf ber Pflanzen aus. 

dem botanifhen Sarten . . . . . 0.0. 1092 s 

M Summa wie oben 572. fer. 6pf. und25947 ett. 

Erläuterungen. 
Ad A, Der Etat der Rentei Münfter für_ die oben bezeichnete 

Verwaltungsperiode weißt eine Einnahme von 744 rti. 26 fgr. 1 pf. 
für Natnralien, und aufferdem baar 22440 rel, 24 for. I pf. nach, 

1) vom Grundeigenthum, ercl. der erwähnten Dlateralien 

2) an Zinfen der 283725 rtl. 20 for. 2 pf. Better 
genden Kapitalien - © - 2 0 4 9572: 20 5 95 

2 an Berechtigungen . . ee. 305 175 65 
4) an unbeflimmten Einnahmen er 1. WO —⸗ —⸗ 
zuſammen an Naturalien 744 rtl. 26 fgr. I pf. u. banr 22440 rt1.24 fgr. Ipf. 

Die Ausgabe beträgt dagegen: 
3) an Verwaltungsfoften . 3etl. air. In. u 1951ref. a1 fer 6pf- 
2) an Baufoften 35 1607 s 15: — 5 
2a an Abgaben und Laſten 184- ⸗ 2841 s 12 s 115 
4 infen von Paſſiv⸗ 

ea talien . . » bs — $ — 2 $ 28 5 15 ss — ⸗ 

5) an unbefiimmten Ausgaden— ı —ı —ı_ + 311: 14 8r ——: —— s; Blls 195 85 
überhaupt 195rti. 27fgr. Ilpf. u. 6740rtl.24fgr. Lpf. fgr. Al pf. u. 674011. 24 fgr. er 

es bleiben daher B48rt1.28fgr. Zpf. u.15700rt.—fg.—p 
welche obensub A. als Einnahme von der Rentei Muͤnſter aufgeführt ftehen. 

AdB. 38 e Einnahme von der Rentei ei erde, kat 
222 rt[. 17 jgr. 3 f: an Naturalien und 6961 rel. 28 fgr. Ipf. 

naͤmlich: 

y anno 1.17 fgr.3pf. s eigenthum rt r. Zp s 6017rtl. S ſgr. 8pf. 
2) an Zinſen von Kopialen, 22197 et, 21 for. bes ſor. pf 

tragend . 00. er 0er re 74 25 Br 
3) von Berechtigung en ... 20 ss — ⸗—⸗ 

sufammen 222 rt. 17 fgr.3pf. an Naturalien und 6961 111.28 fgr. Ipf. 

2437 re1.15 (gr. I0 pf. 
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Bon der Einnahme gehen ab: a 
Ä D zu Verwal: 

tungskoften 115 rtl. — for. -pf. — * m ODE, ſgt. 6pſ. 
| 2) zu Denfionen— ⸗ — 1,4 | u u ee 

| 
3) zu Baufoflen— s — ı — 5 ı . j > 127 2 ir s 
4) zu Abgaben .. 

und Laſten 83 s 16 s 11; 5 nt 108 
PH » .32020.82.10:1.83;.75 

in Summa 198 rtl. 16 for. Ilpf. an Naturalien und 1961 vtl. 28fer. Lpf. 
es bleiben alfo 2Art.— for. Apf. an Naturalien und 5000 etl. = — pf. 
welche bei dem Studienfonds in Einnahme sub B. gebracht ſind. 

Ad C. Die dem Meünfterfchen Stubienfonds ‚Inforporieten Vi⸗ 
karien fi nd: 1). die Vifarie St. Antonii et Magdalenae zu Alberslo, 
2) die Vikarie St. Nicolai et Margareihae zu Bouirbed" und 3), die 
Starte Stae, Crucis zu Stromberg, .. Bon diefen beträgt Die. Jährliche 
innahme: 
ad Da an Naturalien — tt. — ſar. Spt. und ſonſt Sl, ger So. 

43; ; 33: 2; j at 

zufammen Srtl.23fge. Ypf, und 6ortl. Yfgr, Epf. 
Die Yusgasen betragen ; 

an Laſten c. . . 8: 3s+ 95; 415 + 9 5 

der net wird zum Studienfonde abgeführt wi 190 rl. for. 7 Ä 
d E. Bon dem Kapitalvermögen des Doms Biblische ‚Fonds 

von 842 tel. 16 fgr. Spf. gehen jährlih an Zinſen ein 
287 vl. iaſge.7 pf. 

Davon gehen ab an Hebegebuͤhren a 3:pro Cent 
und Porto ı.. 2 2... u... 00 . © 9: 24; 15 

es bleiben mithin für den Mänfterfchen Studienfonds —.. —æpf. 
Ad F. und G. find die Einnahmen vom Schulgelde und dem 

Eintrittögelde der in das Gymnaſium aufgenommenen Schüler. Das 
suftere beträgt für Drima, ne Tertia und Quarta reſp. 16, 14, 

und 10 ritl., Ka durchfchnittlih aus allen Klaſſen 376 rel, 
das lentere 148 rtl. von etwa 74 eintretenden Schuͤlern, zu 2 cl 
von jedem 

Ad H. Bon ben im Ganzen zu entrichtenden Immatrikulations⸗ 
gebuͤhren werden fuͤr jeden eintretenden Fall 10 ſgr. abgezogen, welche 
zum Bibliothekfonds flieſſen; da durchſchnittlich 75 Faͤlle im Jahre 
vorkommen, fo iſt hier die Summe von 25 rtl. in Einnahme geſtellt. 

"Die: Gefanmteinnahme bes Münfterfchen Studienfonds von  . 
572r11.28 far. 6pf. u. 25947 ri. 

wird etatsmäßig auf folgenbe Weiſe verwendet: 
1) für das Gymnaſium zu Muͤnſter 58rt.—fgr. —pf. — Vſge 
2) für Die theologiſche Fakultät... — — 3—5 
De ⏑ onbifee Bas akulcat PER = 22 IE 0 u Be 10 ; Br 
ur r bie wediziniſch⸗ chirurgiſche | 

ebranftat - 2 2 2 22 eu 5 10 5 
5) für ven botanifchen Garten. —⸗ — 2 — 5 18 5 205 
6) für vermifchte Zwecke⸗ a) dem Deko; 

nomen im Kollegio 50 rtl., b) dem 
zu übertragen SSH far. — pf. 19959 ee. 19fgr. 
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Vebertrag Srtl. — for. — Pf. 19989 rl. 19 ſgr. 
Pfoͤrtner 86 rtl. 1öfgr., c) für Be ſ ſs 
leuchtung und Heizung x. 78 ref... | 
20 fgr. an Holzdeputat und I0O rtl. u 
d) für die Paulini'ſche Bibliothek - J 

. 765 rtl., e) zur Beſchaffung u. Uns 
terhattung der Apparate, nämlich: 

A. für die Phyſik bei der Afademte 
40 rtl., B. desgleichen beidem Gym⸗ 
naflum 40 rti., C. für die Chemie en 
6Ortl., D. für das naturhiſtoriſche I. 

Muſeum 50 rtl., E. für das Mu: oo. 
gum der Alterthümer 20rtl., F. zu “ 

Landcharten ıc. beim Gymnaſio 40 
rtl., zufammen 250 rtf., au Druck⸗ 
£often, nämlich: A. der Berzeichniffe 
der Borlefungen 50rt., B. der Schul⸗ 

programme 100 rtl., zuſammen 150 
rtl., g) für das philologifche Semts 
nar, namlich: A, den Vorftehern 

-- 200xtl., B. zu ſechs Stipendien 180 
rtl., zufammen 380 rtf., h) zu vier 

akademiſchen Preifen 100 rtt., i) für 
den akademiſchen Nichter 40 rtl., 

k) für den akademiſchen Sekretair 
50 rtt., h für den Pedellen 20 vtl., . 
m) für den Sehülfen beim naturs 
biftor. Mufeum ꝛc. 360 rtl., n) Zus 
ſchuß zu dem Seminar in Büren. . 
400 rti., in Summa an Holzdeputat | Ä .. 
in Seliwertb - 2 2 0... 8:1 s —s ls 155 

Dan Penſionen.. —⸗ — 1 1: 148; 105 
8) Zuſchuß an das Gymnaſium zu Coes: 
fd . 2. 2 2 2 2 0 22 mu 530 5 — ⸗ 

zu Gratifikationen.. os WW —⸗ 
10) zu unvorhergefehenen Ausgaben 436 : 87 6: 822: 16, 

Hauptſumma der Ausgabe 572r11.28fgr. Gpf. 25947 re. — for. 
Werden von diefen Ausgabepoften diejenigen ausgefchieden, welche 

entweder für das Gymnaſium zu Muͤnſter allein, oder für dieſes und 
die alademifche Lehranftalt zu Münfter gemeinfchaftlich beſtimmt find, 
und nur diejenigen zufammengerechnet, welche direkt die letztgenannte 
Anftalt betreffen, fo ergiebt fich folgendes Refultat: 

Die Ausgaben für die alademifche Lehranftalt betragen: 
a) für.die theologifche Fakultät an Gehaͤltern der Profefforen, ad 2. 

Zur nn. .%96 xtl. 15 ſgr. 
b) für die philofophifche Fakultät, Desgieichen, add. . 40 s — 5 
2? für den botanifchen Garten, ad - 2 » 5 .. "1795 s 9 > 
) (ir vermifchte Zwecke, und zwar: oo. 
1) für Reinigung und Beleuchtung, Meitung, ad6.c. 

2Dfgr. Holz und 100 » — 
| 2) für bie Paulini'ſche Bibliothek, ad 6. f 7 ee... .. 65 ss —5 

zu. übertragen 9757et1. Sir. 
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3) Se Beſchaffung und Unterhaltung der ‚Apparate ae, | ige; 

A. für den Fa vſi aungen App Apparat, ad 6. eA... 404 
für die & emie, 2 ır @ ® * 60 $ 

€ Fir das naturhiftorifähe Fufcun, ad 6. e. D. 50:5 
D. für das Mufeum der Alterchüme, ad 6eE *365 

zu Drudkoften, ad 6. f. ... 60— 
5 Fr das philofogifche Seminar, ad 6. Pi eo. 1880 5 

er er er \ $ I. lie: 

®. 

a um nn u a R zu atademifchen Preifen, ad 6. h. . | 100,5 —s. | 
) zu Beamten: Bejoldungen | a 
1) dem atademif en Richter, ad 6. i. . 40 ri. 
2) dem akademiſchen Sekretalr, ad6.k 505 °:, 
3) dem Dedellen, ad6.L -. - x 0 0:20 5 
4) dem Sehülfen,ad6.m. . . .:. 360: ; u 

sufammen AO Ss — 4. 
i) zu Penfionen ehemaliger Profefforen und Beamten 1483 s 20,; 
Es wären alfo hiernach die Ausgaben für die Akademie 

auffer dem Werth des Holzdeputats von 7Srtl.20fgr, ' 
noch . . 0 8 1 0 0 12410 1.265 da 

und mit dem Holzdeputat überhaupt "ea. . .12489rel. Sfgr. 
Ad c Der botanfhe Garten, die Panlini’fche Pibliothek und 

das Mufeum der Alterchümer find felbftftändi für ſich beſtehende 
Inſtitute, ſtehen aber der Akademie zur uneingefchränften Venutzung. 

Die Ausgabe für den botanifhen Garten iſt: 
1) für den botanifchen Gärtner .. + - 
2) für Sebälfen und Lehrburfhen . - 
3) für Tagelloin - 2 2 0000. 
4) für Dinge . 2 0 0 0 0 oo 
5) für & ewerung - . 
6) zur Snftandhaltung des Indentars .. BO: —⸗ 

in Summa 1795 rtl. 20fgr. 
Ad d. 2. Bon ber für die Paulinffhe Bibliothet jaͤhrlich be⸗ 

ſtimmten Summe werden verwendet: 
1) zum Gehalt des Drofeffer ot8 und Bibliothekars. 240rkl. 
2) zur Remuneration des Bibliothefdienrd . 5— 
3) zur Bermehrung ber Biblische . - - . + 520 + 

Summa 765rtl. 

3. Nachricht über die eingehenden Honorariengelder. 

Aus der nachftehenden Nachweifung der Honorare, welche wähs 
rend der ſechs Semeiter, vom Sommers Semefter 1832 bis incl. Wins 
ters Semefter 183$ für die Vorlefungen aufgefommen find, ergiebt fich 
im Ganzen die Summe von 2628 2628 Sch lr.; es fallen mithin auf jedes 
Jahr durchfchnittlih 876 Rthlr. 

Bee 20 | 
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Dieſe Summe vertheitt fi unter die Lehrer Bei der Anſtalt, des 
ren Perfonalbeftand aus der Folgenden 

4. Summarifgen Ueberfiht von dem Derfonaldeftande 
der geheer und Beamten 

zu erfehen iſt. 
Game] 

»|& 
eh = < Bemerkungen. 

al s|® 
Jabresſchluſſe 1832, 

Egereitienmeifter . . 
Sluiniveritäts=- u, Unter- 

—BæB 

Jabresſchluſſe 1833. 

rivatdozenten 
ðRepelenten. 
Svrachmeiſter 

A|ezereitienmeittee 
univerfitäts« u. ünier- 



6. Summarifche Weberficht der auf der Akademie im 
Sommers Semefter 1837 befindlih gewefenen 

immatrikulirten Studirenden. 
Im Laufe des Minters&emefters 1838 befanden fi auf der 
Akademie Studirende beider Fakultäten - » 2 2. 0. . 216 
Im folgenden Sommer : Semefter 1837 wurden weniger im— 

matrikulirt, ald abgingen - 2 0 2 0 2 0 0 2 2. 0 
bleiben 206 

D —* Fak u aͤhl 9 Länder 107 ie thedlogiſche Fakultaͤt t: nlaͤnder 
ir “ Ausländer 31 | 138 

Die philofophifche Fakultät zähle: Sinländer 59 | 68 
Be Ausländer 9 

Summa wie oben 206 
Auſſer den Studirenden ſteht ben Eleven der medizinifch schirurs 

are, Fehranfilt der Beſuch der. Vorlefungen der philofophifhen 
afultät frei. | 

Was von den Studirenden an Gebühren für die Immatriku⸗ 
lation und Inſkription, fo wie für Abgangs- und andere Zeugniffe 
eingeht, desgleichen die Sebähren für Promotionen und Kabilitatios 
nen, werden nach den darüber gegebenen Beflimmungen der weiter 
unten abgedruckten Statuten unter die Lehrer und Beamten vertheilt. 

6. Statuten der afademifhen Lehranftalt zu Mänfter. 
. Bom.12..November 1832. ° _. 

Mir Friedrich Wilhelm, von Gottes Snaden König von Preuffen ıc. 
thun Eund und fügen hiermit zu ‚willen: nachdem Wir in Folge der 
Stiftung einer neuen Univerfität in Bonn die.juriftifche und medts 
zinifche Fakultät der Univerfirät in. Muͤnſter mittelft Order vom 
18. Oftober 1818 aufgehoben, dagegen aber die beiden übrigen Fakul⸗ 
täten, namlich die theologifhe und philofophifche, in mildefter landess 
väterliher Erwägung, ſowohl des Bedürfniffes der. fatholifchen Kirche, 
als anderer, aus der umfprünglichen Stiftung ber ehemaligen Univers 
fitat in Münfter ſich ergebenden Beweggründe, fernerhin beftehen 
zu laffen allergnadigft ‚befchloffen: fo wird es nothmendig, der folcher: 
geſtalt jest aus zweien Fakultäten beftehbenden afademifchen Lehrans 
state in Münfter neue Statuten zu verleihen. — Demgemäß feßen 
Wir feit, und verorbnen hierdurch Folgendes: 

Erfter Abſchnitt. Von der akademiſchen Lehranftalt in 
Ä Münfter überhaupt. 

' $ 1. Die afademifche Lehranftalt in Muͤnſter hat zu ihrem 
Hauptzwekke die wiſſenſchaftliche ‚und religioͤs fittlihe Ausbildung 
derjenigen Sünglinge, welche fich dem geiftlihen Stande in ber fa: 
tholifchen Kirche Unferer Lande, und zwar zunaͤchſt in der Provinz 
Weſtphalen widmen wollen. Neben diefem Hauptzweck foll der afas 
demiſchen Lehranſtalt auch die Bildung der Eünftigen Gymnaſial⸗ 
lehrer, jedoch unter der im $. 66. angegebenen Bedingung, oblisgen. 

$. 2 Da die wiflenfchaftliche Ausbildung derjenigen, welche 
ſich für den geiftlihen Stand in ber Fatholifchen Kirche. beftimmen, 
eine" doppelte "If, eine” allgemeinz und eine befondere;. fo beſteht die 

- 
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ganze Anftafe aus zweien, mefentlich verbundenen Theilen, ber Hhrke 
fophifchen und. der :theologifhen Fakultät. BE, 

6 3. Die akabemiſche Lehranſtalt foll ihren Sitz in Muͤnſter 
haben,-alle weſentlichen Rechte einer privilegirten Korporation ge—⸗ 
nieſſen, und ihr bisheriges Einkommen aus dem durch Einziehung der 
Guͤter des Jeſuiterordens und Frauenkloſters Ueberwaſſer in Muͤm 
ſter gebildeten Studienfonds auch ferner behalten; in wie weit dieſes 
Einkommen durch den Heimfall der auf dieſem Fonds nöoch ruhenden 
Denfionen zu verſtaͤrken ſey, bleibt Unſerer weitern beſondern Beſtin 
mung vorbehalten. Er EL 
5. 4. Sie ſteht in aller Hinſicht unter der unmittelbaren Auf 
ſicht und Leitung Unſers Miniſteriums dev geiſtlichen und new 
Fichte «Angelegenheiten. u OORI AN. 
95. Der jebesmalige Dberpräfidene der Provinz Weſtphalen 

it Kurator der Anftalt, und in biefer Stgenfchaft von ſaͤmmtlichen 
derfelben::angehörigen Perfonen ats ihre nächfter Vorgeſetzter: zu be 
trachten. — Er verwaltet, wie die Kuratoren Unſerer Univerſitaͤten, 
die Angelegenheiten der Anftalt, und es geben. auch alle dieſelben bes 
treffenden Berichte an das vorgefehte Minifterium durch feine Hände, 
Ihm flieht das Recht zu, den ordentlihen und aufferorbentiichen 
Profefforen einen Urlaub bis. auf fechs Wochen zu ertbeilen. 

$. 6. Die Stellung der Anſtalt zu dem bifchöflichen Otuhl im 
Münfter fol in Hinſicht der theoldgiſchen Fakultaͤt ganz derjenigen 
gleich feyn, in weiche die Eatholifch‚theologtfche Fakultät der Univer⸗ 
fität in Bonn zu dem Erzbifchof in Coͤln, und die Fatholifch »cheolos 
giſche Fakultaͤt in Breslau zu dem Fuͤrſtbiſchof daſelbſt geſetzt iſt. 
Hiernach 1) iſt der Biſchof zu Muͤnſter berechtigt, einem in der. theos 
logiſchen Fakultaͤt anzuſtellenden, ordentlichen oder auſſerordentlichen 
Profeſſor, wie. auch Privatdozenten bei gegründeten Einwendungen 
egen deſſen Lehre oder Wandel Exclusivam zu geben, und. wird :bas 
der vor jeder Anftellung und Beförderung. eines Lehrers bei:der ges 
dachten Fakultät der Bifchof deshalb gehoͤrt werden; 2) wenn ein 
Lehrer wider Verhoffen fich eines groben oder ärgerlichen Verſtoßes 
gegen die Regeln des Glaubens und der Sittenlehre fhuldig machen: 
follte, fo Fann der Bifchof davon zur weiteren Unterfuchung und der: 
Sache gemäßen Verfügung, mittelft des Kurators, dem vorgefeßten 
Minifterium Aingeige machen, welches hierauf mit allem Ernſt und 
Aufmerkſamkeit Radficht zu nehmen bat; 3) auch find dem Biſchofe 
die ihres Orts CS. 11. 74.) näher u erwähnenden balbjährlichen. 
Leftionsverzeichniffe, bevor darüber die Genehmigung des Minikteriums 
eingeholt wird, zue Kenntnißnahme und nöthigenfalls Aeufferung in 
Hinſicht der eathotifchen Fakultät vorzulegen; 4) der Bifchof iſt bes 
rechtigt, den Promotionen in der theologischen Fakultät, To wie andes 
ven Feierlichkeiten bei der akademifchen Anſtalt, zu welchem er jedess 
mal einzuladen iſt, beisumohnen. .. 

6. 7. Bor der Anftellung eines Profefiors oder Privatdozenten, 
welchem der Vortrag der theoretifchen oder praßtifhen Philoſophie 
anvertraut werden fol, ift der Biſchof gleichfalls zu befragen, ob er 
gegen die Rerhtgläubigkeit und Sittlichkeit des Anzuftellenden etwas 
zu erinnern habe. a 

. 8. Das Perfonale der afademifchen Lehranftalt beſteht: 1) auf 
ber Sefammtbeit der Lehrenden, als: a) der ordentlihen Profefforen. 
($. 18, 19), b) der etwa zu ernennenden Honorarprofeſſoren, c) der 



aufferorbentlichen Profeſſoren ($. 18., 19.) ‚ d) der Privatdozenten; 
2) aus den auf der Lehranftalt Studirenden (Abfchnitt IL), 3) aus 
den ger Geiaärrsfübtung nothwendigen, ihres Orts namhaft gemach: 
ten Beamten ($. 10. 67.) und Unterbegmten (Abfchn. VIE). 

$. 9. Um die Rechte und die gemeinfamen Angelegenheiten der 
akademifchen Lehranftalt wahrzunehmen, um über die Studirenden 
eine allgemeine Auffiche zu führen, und um bie bisziplinarifche Aus 
therität. über fie auszuüben, wie auch, um über die Angelegenheiten 
4 Lehranſtalt an das. derfeiben. vorgefebte Miniſterium mittelfi des 

urators zu berichten, und nörhigenfalls mit Unſeren übrigen Staates 
behörden zu verhandeln, befteht ein aus fämmtlichen ordentlichen 
Profefforen beider Fakultäten zufammengefeßter Senat. Kein or; 
dentlicher Profeſſor kann fi der Uebernahme der Senatur und der 
damit verbundenen Obliegenheiten nach Willtühr entziehen. 
68. 10, »An der Spitze diefes Senats befinder fih als Praͤſes 
der Meftor, welcher aus dreien vom Senat Unferm Miniſterium der 
geißliaen und Linterrichts s Angelegenheiten vorzufchlagenden ordent⸗ 
ichen Profefioren, jedesmal auf drei Jahre ernannt wird. Er hat 
den Titel Magnificenz, und trägt als Abzeichen eine goldene Kette 
mit linferem Bilbnifle, 

$. 11. Der Rektor bar die Sefchäftsführung in Anlegenheiten 
der ganzen Lehranftalt: er nimmt die eingehenden Verfügungen in 
Empfang, und veranlaffte nach ihrem Inhalte das Weitere durdy Mit⸗ 
theiiung an den Senat oder die Fakultäten. Ihm liegt die Abfafı 
fung berjenigen, mittelft des Kurators au das vorgeſetzte Minifterium 
zu erflattenden Berichte od, weiche auf das Ganze der Anflalt Bes 
dus haben; er bewahrt das Siegel der Anftalt und führe die fpezielle 

uffiche über die Bewahrung aller Akten derfelben ($. 83.), er führe 
die nen angeftellten ordentlichen Profeſſoren, fobald fie den desfalls 
weiter unten vorgefchriebenen Formen genügt haben ($. 26 ꝛc.), in 
den Senat ein; er ift befugt, den Senat zu auflerordentlichen Sitzun⸗ 
gen zufammen zu berufen; er redigirt halbjährlich das Verzeichniß 
der an ber afademifchen Lehranftalt zu haltenden Vorleſungen ($. 23. 
und Abſchn. VL), und beforgt nad eingeholter höherer Genehmigung 
die Herausgabe des Verzeichniffes ($. 24. 81.). 

$. 12. Zur Beratung und Berfügung des Senats kommen 
alle diejenigen Angelegenheiten der afademifchen Lehranftalt, deren 
Betrieb nicht ansfchtießlih dem Kurator, Rektor, oder den einzelnen 
Fakulaͤten uͤberwieſen iſt. 

6. 13. Der Senat verſammelt ſich regelmaͤßig tm: Laufe des 
Jahres 1) am Tage vor Allerheiligen; 2) am Tage wor Neujahr; 
3) am Tage vor Palmfonntag; 4) am Tage vor Johannis des Täufer. 

6, 14. Nur der in gehdriger Form in dem zu dieſem Zwekke 
zu beftimmenden Lofale verfammelte Senat, in weichem wenigftens 
ſechs Deitglieder auffer dem Rektor, der in aufferordentlichen Behin⸗ 
derungsfällen durch den Dekan ber theotogifchen Fakultät vertreten 
wird, anwefend feyn muͤſſen, faſſt gültige Befchlüfle. Das Abſtimmen 
auf Rundfchreiben ift unftatthaft. 

6. 25. Weber jede Senatsfisung wird ein demmaͤchſt zu ben As 
ten der Anftalt zu bringendes Protofoll aufgenommen, welches von 
dem vorjüngften Weitgliede ded Senats geführte, und am Schluffe 
der Sitzung von dem Rektor und fämmtlichen gegenw M 
gliedern unterzeichnet wird. 



8. 26: Der Kurator hat das Net, den Senatsſitzungen, ſo oft 
er es für: gut. findet, beizumohnen, und führt alsdann in benfelben 
den Borfig, au) ſteht ihm die Wefugniß zu, aufferordentliche Senats⸗ 
figungen unter. feiner Leitung ‚zu halten,. und diefe burd den Rektor 
anfagen zn faffen. - -- ' ur in. 

$.:17._ Der Senat muß ſich das Wohl der Anſtalt und der. der: 
felben angehoͤrigen Perfonen ernſtlich angelegen feyn laffen, auf Sit⸗ 
ten: und Fleiß der Studirenden forgfam acht haben. Er’ hat darauf 
zu. haften, daß dem Rektor die erforderlichen Notizen zu tem von ihm 
zu tedigirenden ($. 31.) Verzeichniffe der. Vorleſungen, volifiändtg 
und zur. gehörigen Zeit (6. 81.) eingeliefert; daß die Zeit ber Vor⸗ 
leſungen ‚und. der Ferien genam eingehalten: (95. 78.), überhaupt daß 
von Allen, die es angeht, bie.gegenwärtigen Statuten ſtreng befolgt, 
und daß die Gerechtſame der akademiſchen Kehranftält bewahrt werden. 
.8. 18.: Die ordentiichen und anfferordentlichen Profefforen an 

der‘ afabemifchen Lehranftaft Haben-mit. ben an Unſeren Untverſttaͤten 
gleichen Nang. Ihr Mangverhältnig umter einander richtet ſich nach 
dem Datum . des erften Patents, welches fie vefp. als orbentliche 
— en Profeſſoren an irgend einer beutfchen Univer⸗ 
tat erhalten. en. . ee 

$. 19. Die ordentlichen Profefforen werden von Uns auf den 
Worfchlag Unſeres Miniftertums ber geifilichen und Unterrichto⸗An⸗ 
gelegenheiten, die aufferordentlihen von dem ebengedachten Miniſte⸗ 
rium ernannt. Die Privatdozenten werben‘ von der Fakultät, weis 
cher fie ſich anfchlieffen wollen, mit Genehmigung des Miniſtertums 
angenommen. | PP 

3 weiter Abſchnitt. Bon den Fakultaͤten und ihren 
efanen 

6.20. Die. Sefammtheit der für, die theofogifche und für bie 
hitofuphifche Fakultaͤt von Uns mit dem Präbikate „ordentlicher 
rofeflor‘ berufenen und bejolbeten. Lehrer. der akademiſchen Lehr; 

anftalt bilder die refp. Fakultaͤten im engern Sinne, im welchem dies 
felben Huch als‘ Behörden Betrachter werden. Im meiteren Sinne 
begreift jede Fakultät, als Lehrerkorps, auch die zu ihr gehörenden 
aufferordentlichen Profefforen und Privatdozenten in ſich. 
6,21. An der Spige jeder Fakuftät flieht ein Dekan, der 

aus und von den ordenttichen ee ‚der betreffenden Fakultät 
in einer. am 15. Auguft jährtih zu haftenden Sitzung der Fakultät, 
durch abſolute Mehrheit ber Stimmen, auf Ein. Jahr gewaͤhlt wird, 
und nach erhaltener Beſtaͤtigung des Miniſteriums am Sonnabend 
vor bem Anfange der Vorlefungen ($. 78.) fein Amt antritt. 

. 22. Der Dekan fteht mährend der Dauer feines Amtes zu 
der Fakultät in demſelben Verhäfeniffe, wie der Rektor zum Senat. 
Er iſt Präfes in den Fakultätsfigungen; er führt das Siegel und 
die dadurch begrünberen SGefchäfte, doch muͤſſen die Fakultätszeugniffe, 
fo wie die Berichte, welche in befonderen Angelegenheiten der Sakulı 
tät erftattet werden, zugleich" mit der feinigen, die Unterfchrife ſaͤmmt⸗ 
licher ordentlicher -Profefforen der‘ Fakultaͤt erhalten. Er nimmt bie 
Studirenden in die Fakultät auf ($. 64.) und beauffichtige ſie.“ 

6.23. Alle Sitzungen' der Fakultaͤt find aufferordentliche und 
werden‘ vom Dekan, wenn er Berarlaffung dazu findet, zufams 
menberufen, mit Ausnahme derjenigen, in welchen die Vorlefungen 
bei der Fakultaͤt für das naͤchſte Halbjahr beftimmt, und die Dekar 



u 

uiſten zu entziehen; auch das Dekanat kann nicht nah Willfür a 
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gewaͤhlt werden. Zu dieſen letzkgedachten —— en verfammelt fid 
die Fakultaͤt regelmäßig am Sonnabend vor Chrifttag,, und acht Tag 
wor. St. Yohannistag, und am 15. Auguſt. Das Verzeichniß dei 
nach dem chluß der $akultät im nädften Halbjahr zu haltender 
Borlefungen wird von den Defanen dem Rektor eingereicht, der das 
Lektions verzeichniß der ganzen Lehranftalt danach zufammenftiellt. Dat 
rovemtum. zu dem halbjährigen Lektionsverzeichnifie: if von den or 
entiäthben und anfferordentlihen Profefforen der Fakultät, aus wel: 

hei der zeitige Rektor gewählt ift, nach einer näher zu beftimmender 
Rethenfolge in lateinifcher. Sprache anzufertigen. ($.1l.) 
::.2.6. 24 Auf den Fall des Abiebens, der Abweſenheit, oder einen 
änfferorbentlichen Verhinderung des Dekans, wird derfelbe von feinen 
unmittelbaren Amtsvorfahren vertreten. a 

:6..25. Jede Fakultät hat dafür zu forgen,: daß die in ihr Fach 
gehoͤrtgen Wiſſenſchaften nach ihren Haupt: und Neben-Zweigen in 
guter Drdnung und möglichfter Vollftändigfeit bei ihr ‚gelehrt werden. 
9... "Leder ordentliche: Profeffor. muß fich mittelft eines in 
fateinifcher Sprache abzufaffenden Programms. und einer: tatefnifchen 
Anteittsrebe habilitiren, und wird. ebendadurch Mitglied feiner Fakul 
tät und drd Senats. Sobald er den Habilitationsleiftungen Genuͤg 
gethäu hat, wird er .in der. nächften, eventualiter von dem Dekan 
aufferordentlich. zufammen "zu berufenden Sakultätsfigung durch dieſen 
in die Fakultaͤt eingeführt and den Mitgliedern vorgeftellt. Es haͤng 
nicht non feinee Willfär. ab, fich den Berpflichtungen eines - Fakul 

D 

gelehnt werden. J 
6. 27. „Jeder auſſerordentliche Profeſſor muß ſich ebenfalls mit 

telſt eines lateiniſchen Programms und einer Anirittsrede in lateini 
ſcher Sprache habilitiren. 3 

6. 28. Privatdozenten, welche ſich einer ber. beiden Fakuttaͤten 
anzuſchlieſſen wuͤnſchen, muͤſſen die Erlaubniß zur Habilitation bei 
derſelben nachſuchen, und. zugleich ‚die Fächer anzeigen, über welche fie 
Vorlefungen zu balten gelonnen find. — Zur Habilitation als Pri— 
vatdozenten in der philofophifchen Fakultät koͤnnen ſich nur ſolche melden, 
welche den Doftorgrad, und in ber theologifchen, welche den Doktor⸗ oder 
Licentiatens Stad bei einer inländifchen Fakultät rite erworben haben. 

$. 29. Die Habilitation eines Privardozenten gefchieht. mitterfl 
eines Kolloguiums, welches die Fakultät in der Stelle des Examens 
onordnet, und. mittelft einer öffentlichen Vorleſung, zu welder das 
Thema entweder von der Fakultät aufgegeben, oder mit ihrer Beiftim; 
mung von dem Afpiranten gewählt. wird. Vebri ens hänge es ledig: 
ih von dem UÜrtheile der Sakulcät über den Alpiranten ab, ob er 
die Erlaubniß zu lefen erbalten fol, oder nicht, | 
5 30. Die Gebühren der Habilitation eines, Privatdozenten 

betragen Fünf und zwanzig. Thaler in Golde; davon erhaͤt 
VX.der Reftr. 2 2 0 0 ent 2 Reh. Gold, 

.2) der Dekan biefer Fakultät. » oo As. 8. 
3) die betreffende Fakultät - . 2... 12. s s. 

“ 4) die Unterbeamten, nämlich: | I 
a) der Sekretaͤr er... 2 4 ss 

b) der Pebell eo... r ee. 8. 
..%© . ® L ) . $ 5) die Bibliothek © oc = ur 

2. zuſammen BSRthlr. Gold. 
+ 
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6. 31. Die ordentlichen, Honorar s und aufferordentlihen Pros 
fefforen zahlen feine Gebühren für ihre Habilitation. . 

$. 32. Von der Berpflihtung der Habilitation kann das vors 
gefegte Minifterium unter befonderen Umftänden ausnahmsweife dis⸗ 
penfiren. Jedoch dürfen die ordentlihen, Honorar; und aufferordents 
lichen Profeſſoren nicht eher ihre Vorleſungen eröffnen, als bis fie 
auf die bei Unferen Univerfitäten vorgefchriedbene Weiſe vereidigt find. 
Sie zahlen für die Vereidigung, welche durch den Rektor mit Zus 
ziehung des afademifchen Sefretärd vor dem verfammelten Senate 
zu bewirken ift, Drei Thaler Kourant an Gebühren, davon erhält 

1) der Reftor . 2... 
2) der Sekretär - 2... 
3) dee Dedll -. - 2... 

eo ® . . . “. 1 t lr. 

eo “ ® 1 8 

0... 1% 

zufammen 3 NRthir. 

Dritter Abſchnitt. Von der philofophifhen Fakultät. 
$. 33. Die philofophifche Fakultät der akademifchen Lehranſtalt 

iſt beſtimmt, die Studirenden in denjenigen Wiffenfchaften auszubil 
den, durch welche nad vollendetem Symnafialfurfus eine höhere alls 
gemeine Seiftesbildung erzielt wird, und welche hier insbefondere das 
Studium der Theologie vorbereiten und unterftügen follen. Dems 
nächft fol fih die Wirkfamfeit der philofophifchen Fakultät auch auf 
die Bildung derjenigen Stubdirenden, bie fid) dem Lehrfache bei den 
Gymnaſien widmen wollen, unter den im $. 66. angegebenen Bedins 
gungen, erftreffen. " 

. 34. Sn der philofophifchen Fakultät follen Lehrſtuͤhle beſtehen: 
1) für theoretifhe und praktifche Phitofophie, 2) für die Griechiſche 
und NRömifche Literature und Alterthums⸗-Wiſſenſchaft, 3) für Ges 
hichte und neuere Literatur, 4) für Mathematik und Phyſik, 5) für 
nthropologie, Chemie, Botanik, Mineralogie und Zoologie. 

$. 35. Jeder Profeffor in der philofophifchen Fakultät wird 
zwar für ein beftimmtes Lehrfach ernannt, und iſt gehalten über dafs 
felbe einen vollftäandigen Kurſus zu leſen, jedoch fteht es ihm frei, 
auch über andere Fächer feiner Fakultät Vorträge zu halten, nur dürs 
a m Toren nicht in demfelben Kurfus uber denfelben Ge⸗ 
genftand leſen. 

$. 36. Ueber eines der jedem Profeffor der philoſophiſchen Fas 
£ultät beftimmten Hauptfächer muß derfelbe batbjähelich unentgeltlic) 
lefen. — Für Kollegia über andere Fächer feiner Fakultät, oder über 
einzelne mit größerer Ausführbarkeit zu behandelnde Theile feiner 
KHauptfächer, kann er von den Zuhörern ein Honorar verlangen. Dies 
fes Honorar foll für den halbjährlichen Kurfus in fo viel TIhalern 
befiehen, als der Dozent wöchentliche Stunden auf ein folhes Pris 
vatfollegium verwendet. 

‘6. 37. Die philofophifche Fakultaͤt ftelle jährlich zwei Preisfras 
gen, Die eine aus dem Gebiete der Philofophte, der Philologie oder 
der Sefchichte, die andere aus dem Gebiete der Mathematik und der 
Naturwiffenfchaften. — Die VBertheilung der Preife, welche in Mes 

daillen von 25 Rt. an Werth beftehen, gefchieht jedesmal am 3. Aus 
guft, und zwar Öffentlich. 

$. 38. Da die Einkünfte der afademifchen Lehranftalt noch zu 
befchräntt find, um der philofophifchen Fakultät den im $.34. angedeus 
teten Umfang und ihren Apparaten die nöthige Bollfommenheit zu 

“ + 
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gewaͤhren, fo fol ihr die Ausübung des Rechts der Ertheilung aka 
demifcher Grade und Würden einftweilen noch nicht hen werden. 
Auch begründet die Inſkription bei der philofophifchen Fakultät nur 
für die in Muͤnſter Eatholifche Theologie Studirenden, fo wie für dies 
jenigen, welche ſich dem Lehrfadhe bei den Symnafien widmen wol: 
Ion, one Anrechnung der Zeit auf die gefeglichen afademifhen Seus 
bienjahre. 

Vierter Abfchnitt. Bon der theologifhen Fakultät. 
$. 39._ Der Zweck der theologifhen Fakultät iſt, gründliche Eas 

tholifche Theologen zu bilden. | 
$. 40. Sn ihe follen Lehrftühle beſtehen: 2 für die Exegeſe 

des alten Teftaments, 2) für die Eregefe des neuen Teftaments, 3) für 
die Kirchengefchichte, 4) für die Dogmatik, 5) für die chriſtliche Mo; 
tal und Paftoraitheologie, 6) für das Kirchenrecht. 

$. 41. Bon den ſechs Lehrftühlen, die hiernach befegt werden 
fönnen, follen vier von ordentlichen und zwei von aufferordentlichen 
Profefforen bekleidet werden. 

$. 42. Obwohl die theofogifche Fakultät nach der Bulle „De sa- 
lute animarum” ein Anreht auf Domkanonifate in dem bifchöftichen 
Domkapitel zu Tanke befist, fo follen doch niemals mehr, als 
—7 Mitglieder der Fakultaͤt zu gleicher Zeit dem Domkapitel ange⸗ 
oͤren koͤnnen. 

$. 43. Der jedesmalige Regens des biſchoͤflichen Seminars in 
Muͤnſter hat, nachdem er fich die theologifhe Doktorwuͤrde erworben, 
und fomit feine woiffenfchaftlihe Qualifitation genügend dargethan 
at, Sig und Stimme in der theologifhen Fakultaͤt, und iſt als 
vofeffor honorarius zu Vorlefungen bei derfelben berechtigt. 

‚44. Sn der theologifhen Fakultät muß 1) die Erklärung 
des Pentateuchs, der Pfalmen, der größeren und Eleineren Propheten 
und des ganzen Neuen Teftaments, mit Ausnahme der Offenbarung 
Sohannis, 2) die ganze Kirchengeſchichte, 3) die Dogmatif, 4) die 
hriftliche Moral, 5) die Paftoraltheologie, 6) das kanoniſche Recht 
Öffentlich und unentgeltlich vorgetrageh werben. 

$. 45. Die Beftimmungen des $. 35. und 36. für die Profefs 
foren der philofophifchen Fafuleät gelten auch für die Profefloren 
der theologifchen. 

$. 46. Auch die theologifche Fakultät ftelle jährlich zwei Preiss 
fragen, die eine aus dem Gebiete der eregetifchen, biftorifchen oder 
foffematifchen Theologie, die andere praftifchen Inhalts, und war tft 
Diefe ein Jahr um das andere eine Predigt über ein gegebenes Thema. 
Sn Hinfiht des Werthes der Preife und ihrer Vertheilung, gelten 
auch für die theologifche Fakultät die Beflimmungen bes $. 37. 

. 47. Die theologifche Fakultät ift befugt, zwei akademiſche 
Stade zu ertheilen, a) den geringeren eines Licentiaten; b) den höhe: 
ren eines Doftors, 

6. 48. Wer den Licentiatengrad erwerben will, muß 1) wenig: 
ftens drei Jahre auf der akademiſchen Lehranftalt in Muͤnſter oder 
auf einer Univerfität ftudirt haben, 2) in Münfter anmwefend feyn, 
3) zugleich mit feiner Anmeldung bei der Fakultät, a) entweder vors 
zügliche Zeugniffe oder Proben feines Fleiffes und feiner Kenntniffe; 
) ein von feinen bisherigen Vorgeſetzten ausgeftellted testimonium 
orum; c) ein curriculum vitae, welches vornemlich den Gang feiner 



‘ 69 

Studien darſtellt, einreichen. — Hierauf wird er von dem Dekan 
durch muͤndliche Fragen tentirt. Wenn auf deſſen Bericht hieruͤber 
die Fakultät die Eröffnung des Promotionsverfahrens für zulaͤſſig 
erachtet, fo weiſet fie den Kandidaten an, eine fchriftliche Tateinifche 
Ausarbeitung nach einem von ihr gegebenen oder gebilligten Thema 
einzuliefern. — Fällt diefe Arbeit befriedigend aus, fo wird der Kans 
didat zur mündlichen, in lateinifcher Sprache zu haltenden Präfung 
vor der Fakultät zugelaffen. — Nachdem er diefe beftanden, bat er 
unter. dem Ra des Dekans oder eines zu diefer Handlung ernanns 
ten Prodekans (9. 24.) öffentlich Über theses in lateinifcher Sprache 
zu disputiren. 

$. 49, Die Doftorwärde ertheilt die Fakultät, theils durch foͤrm⸗ 
liche, feierliche Promotion, theils ' mittelft bloßer Ausfertigung des 
Diploms, und tft die letztere der erfteren in Ruͤckſicht auf die rechts 
lichen Vtkungen voͤllig gleich zu achten. 

.50. Wer bei der theologiſchen Fakultaͤt den Doktorgrad nach⸗ 
fucht, kann denfelben nur durch förmliche, feierlihe Promotion erhalten. 

$. 51. Solcher Afpirant muß 1) menigftens drei Jahre auf 
der -afademifchen Lehranftalt in Münfter oder auf einer Liniverfität 
ſtudirt haben, 2) fich zu dem Eramen geflellen, 3) zugleich mit: feiner 
Anmeldung bei der Fakultät, a).ein von feinen bisherigen Vorgefegten 
ausgeftelltes testimonium morum, P) ein Curriculum vitae, welches 
vornemlich den Gang feiner bisherigen Studien genau und vollftäns 
dig darftellt, c) den Nachweis, daß er fich bereits den Grad eines 
Licentiaten der. Eatholifchen Theologie oder eines. Doftors der Phis 
loſophie auf einer inländifchen Univerfität erworben hat, einreichen. — 
Er ift berechtigt, auch die Abhandlung, auf deren Grund er promopirt 
werden will, der Fakultät fogleich vorzulegen, fo wie andererfeits bie 
Fakultät die Eingabe diefer Abhandlung vor dem Examen zu fordern, 
oder anftatt derfelßen mit dem Kandidaten ein Tentamen Durch den 
Dekan anftellen zu laffen das Recht hat, ohne jedoch dazu verpflichs 
tet zu feyn. — Wenn hierauf das mündliche Eramen von der Fakul⸗ 
tät für zuläffig erachtet, und von dem Kandidaten vor berfelben in 
leno beftanden worden, fo hat der Kandidat eine vorher von der 
afultät. zu approbirende, in lateinifcher Sprache verfaffte Differtation 

druffen zu lafien, bei deren Einreichung an die Fakultät er zugleich 
die fchriftliche Verficherung geben muß, daß er allein der Verfaſſer 
derfelben fey. — Diele Abhandlung muß von thm in einer oͤffent⸗ 
lichen Difputation in lateinifcher Sprache, und zwar ohne Präfes 
vertheidigt werben. 

$. 52. Die feterliche Doktorpromotion gefchieht nach beendigter 
Difputation durch den Dekan der Fakultät, oder einen zu diefer Hands 
lung ernannten Prodefan ($. 24.), nachdem dem Kandidaten der 
vorgefchriebene Doktoreid durch den Sekretär der afademifchen Lehrs 
anftalt vorgelefen, und von ihm mit den herkoͤmmlichen Foͤrmlichkeiten 
und fumbolifchen Qandiungen abgeleiftet worden. 

$. 53. Die Doftorpromotion durch bloße Ueberfendung des Dis 
ploms tft eine von der Fakultät bezeigte, freiwillige Anerkennung auss 
gezeichneter Verdienfte um die Wiffenfchaft oder um die Kirche. Der 
Antrag zu derfelben muß von zweien Mitgliedern der Fakultät gefcher 
ben, und nur wenn fämmtliche Mitglieder nach fehriftlicher Votirung 
ne an sefälagene Promotion einftimmig billigen, wird das Diplom 
ertheilt. 



. 54. Für den Licentiatengrad werden Funfzig Thaler in Sole 
an Gebühren entrichtet. Davon erhält: 

1 der Rektor . 08 0 8 er 1 0 0 eo 5Rehlr. Gold, 

2) der Dekan _ L 2 2 2. 0 04 10 8 8 

3) die Fakultät für die Prüfung. - - . 25 N ⸗ 
.. . . ⸗ ⸗ 
4 ⸗ 1 $ 8 

.4) der Sekretär . 
5) der Debell' . . 
6) die Bibliothek . eo... 6 8 8 

zufammen 50 NtHIr. Gold. 
$. 55. Für den Doftorgrad werden Siebenzig Thaler in Golde 

an Gebühren entrichtet. Davon erhält: ! 
1) der Rektor. -. - 2 02 2 0 0. . 10Rthlr. Sol, 
2) der Defan . »I0 5 ⸗ 

v % ® o 
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3) die Fakultät 20er 
4) der Sekrtät - » 2 2 33 ⸗ 
5) der Pedell 090 .o . 0. oo 1 $ 5 

6) die Bibliothek . - © “ . ‘ ) 6 3 $ 

sufammen 7ONRthIe. Gold. 
6. 56. Bon ben Promostionsgebühren wird die Hälfte vor dem 

Eramen entrichtet, und geht verloren, wenn der Kandidat in demfels 
ben nicht beſteht, bleibt jedoch für feine Rechnung, wenn er fich bins 
nen einem halben Jahre zu einer zweiten Prüfung geſtellt. Die an 
dere Hälfte wird nach der Promotion gezahlt. 

. 57. Alle Sebühren, welche nach der vorftehenden Tare an 
die Fakultät zu entrichten find, werden unter diejenigen Mitglieder 

derſelben, die an der Pelfung und Promotionshandlung Theil ges 
nommen haben, gleichmäßig vertheilt. | 

Fünfter Abſchnitt. Von den Studirenden. 
6. 58, Die Aufnahme der Studirenden bei der afademifchen Lehrs 

anftalt gefchieht durch die Einfchreibung in die Matrikel ($. 11. 61). 
§. 59. er immatrikulict werden will, muß, wenn er ein In⸗ 

länder ift, nach dem Edikt wegen Prüfung der zu den Univerſitaͤten 
abgehenden Schüler vom 12. Dftober 1812, und den erlaflenen oder 
tünftig zu erlaffenden Erläuterungen und Ergänzungen deffelben, feine 
Qualiſikation nachweifen, wenn er aber ein Ausländer tit, fich durch 
Zeugniffe aus feinee Heimath Über die Unbefcholtenheit feinee Perfon 
egitimiren. 

.60. Wer dem genannten Edifte zufolge ſich nach dee Pruͤ— 
ugg vor einer wiſſenſchaftlichen Prüfungsfommiffion pro immatricu- 
tione unterwerfen muß, und folche vor der wiflenfchaftlihen Prüs 

fungskommiſſion in Münfter ablegen will, um fodann bei der akade⸗ 
mifchen Lehranfialt immatrikulirt werden zu koͤnnen, ift verpflichtet, 
fih bei diefer Kommiſſion fpäteftens drei Tage nach feiner Ankunft 
in Münfter zu melden, und ſich längftens drei Tage nach beftandener 
Prüfung immatrifuliren zu laffen. 

. 61, Die Immatrikulation gefchieht vor dem Rektor ($. 11.) 
mit Zuziehung des Sefretärs. 

$. 62. Der Rektor verpflichtet den Aufzunehmenden durch einen 
Handſchlag an Eides Statt, die Gefege und übrigen Anordnungen 
der akademifchen Lehranftait an feinem Theile treu zu beobachten, 
und händige ihm hierauf die Matrifel und die Gefepe für die Stu 
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bieenben dee akademiſchen Lehranftalt in einem gebrudten Erem: 
are ein. ' | 

’ -$. 63. An SJmmatrikulationsgebühren entrichtet der Aufzuneh: 
mende Drei Thaler in Kourant, von welchen 

1) der Rektor © © 2 0 2 0 00. . 1 Rh — Sur. Kour. 
2) die Dekane zu gleichen Thelen „. . — 1 ⸗ 
3) der Sekretaͤ ..— 1 10 5 ⸗ 
4) de Pl -. 2 2 0 2 co 8 10 5 s 
5) die Bibliothek 0 oe . ® . . Ze ——— 8 10 s s 

zufammen 3 Rthlr. — Sgr. Kour. 
erhält. 

$. 64. Der Immatrikulirte iſt gehalten, innerhalb 8 Tagen 
nach der Immatrikulation fich bei dem Defane der Fakultät, zu wels 
cher er gehören will, zu melden, um von diefem durch Einfchreibung 
in das Album der Fakultät aufgenommen zu werden, und das signum 
facultatis, wie dies auf den Univerfitäten üblich ift, gegen Entrichtung 
Ian A pen welche der Dekan allein zu beziehen bat, zu 
empfangen ($. 22.). 

8.65. Jeder, der auf der akademiſchen Lehranftaft katholiſche 
Theologie ftudiren will, muß fih für das erfte Jahr feines Stus 
diums bei der philofophifchen. Fakultät infkribiren laſſen, und ſich 
während dieſes Jahres ausfchließlih nur der allgemein wifienfchafts 
lichen Ausbildung befleiſſigen. Wenn er fich nad) Ablauf des erften 
Sjahres bei der theologiſchen Fakultät Hat inffribiren laffen, muß er 
nichts defto weniger das Studium der nöthigen JAHRES Diss 
ziplinen fortfegen. Wer auf diefe Weiſe von der philofophifchen zur 
en Fakultät übergeht, erhält die Aufnahme bet ber feßteren 
unentgeltlich. 

9.66. Denjenigen Stubdirenden, welche fich dem höheren Lehrfache 
bet den Gymnaſien widmen, und zu dem Ende die afademifche Lehr⸗ 
anftalt beziehen wollen, fol die Zeit ihres Aufenthalts auf derfelben 
für das afadbemifhe triennium zwar angerechnet werden, doch follen 
fe in jedem Falle gehalten feyn, auffer ber auf der afademifchen 
ebranftalt in Minfter zugebrachten Zeit, noch zwei Jahre hindurch 

eine vollftändige Univerfität zu befuchen. 
$. 67. Die Disziplin und Rechtspflege über die der afademis 

fhen Lehranftalt angehörigen Studirenden foll auf dieſelbe Weiſe, 
wie auf Unfern Univerfitäten, nach den darüber beftehenden Gefeßen 
und Vorfchriften gehandhabt, und zu dem Ende in den erforderlichen 
Fällen eine erichtöperfon gegen Diäten zu dem Gefchäfte zugezogen 
werden, welche zu dem Rektor und Senat und zu dem Kurator ganz 
in daſſelbe Verhaͤltniß tritt, wie ſolches zwiſchen dem Richter, Rektor 
und Senat und Kurator bei Uinfern Lniverfitäten befteht. 

$. 68. Jeder Inlaͤnder ift verpflichtet, feinen Abgang von ber 
Anftalt dem Dekan feiner Fakulaͤt anzuzeigen, und bei dem Meftor 
ein Abgangszeugniß einzuholen. Dieles engniß fol enthalten die 
Nachweiſung: der Vorleſungen, die der Abgehende in den beiden 
Sakultäten gehört, 2) ob, und in weichem Srade er den tefp. Dos 
zenten Gelegenheit gegeben hat, fich von feinem Fleiſſe, feiner wiffens 
ſchaftlichen richtung und feinen Anlagen zu Überzeugen, 3) in wie 
fern fein fittliches Betragen Lob oder Tadel verdient hat. 

569, Wer bei der philofophifchen Fakultät inferibirt gewefe 
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if, entrichter für ein folches Abgangszeugniß Drei Thaler in Kourant 
an Gebühren. Davon erhält: 
15) der Rektoeeeee.. — Kthlr. DO Ser. Kour. 
2) der Sekretaͤr a 8 8 1 1 00 60 10 j | 

3) die ordentlichen und aufferordentlichen 
Drofefloren beider Fakultäten, deren 
ffentliche Borlefungen der Abgehende 

befuche Hat, nach Verhältniß der bes \ 
treffenden Stundenhll . »... 20 u 4 s 

zufammen 3 Rthlr. — Sgr. Kour. 

6. 70. Die Kandidaten der ebeotogie entrichten für das Ab: 
gangẽzeugniß Fünf Thaler in Kourant an Gebühren. Davon erhält: 
1) der Rektor - oo 2 2 0 2 0 0. — Rthle. 20 Sur. Kour. 
23 der Sekretaͤr . oh 81 81 821 8 2 0 — — 3 19 $ 8 

3) die philoſophiſche Safultätt .». ». ». 211 — 1 ⸗ 
4) die theologiſche Fakultät . » 20 1 ⸗ 

zufammen 5 Athir. — ©gr. Kour. 
Beide legtere often werden an die ordentlichen und aufferor: 
— Profeſſoren nach der im vorhergehenden $. beſtimmten Re 
gel vertheilt. 

$. 71. Aufferdem wird zu jedem Abgangszeugniffe, es wäre 
denn pro paupere, ein Stempelbogen von 15 Sgr. kaſſirt. 

. 72, Sein inländifcher Kandidat der Theologie, der fich dem 
£atholifch sgeiftlichen Stande widmen will, und feine Studien auf der 
akademiſchen Lehranftalt gemacht hat, Toll % den Weihen ‚gugelofen 
werben, ohne ſich vorher durch ein ſolches Abgangszeugniß über feine 
Studien ausgemwiefen zu haben. 

. 73. Die allgemeinen Borfchriften über das triennium aca- 
demicum gelten auch für die afademifche Lehranftalt in Münfter. 

Sechster Abſchnitt. Bon den Vorlefungen 
$. 74. Borlefungen bei der afabemifchen Lehranftalt find alle 

diejenigen Vorträge, welche unter der Authorität der Anftale gehalten 
werden follen, und deren Gegenftände oben im Allgemeinen bezeich 
net find ($. 34. 40.). Es wird darüber halbjährlich ein Verzeichniß 
Öffentlich ausgegeben ($$.11.23.81.), und fie werden aufferdem in der 
bei den Univerfitäten üblichen Weife von den einzelnen Dozenten am 
ſchwarzen Brette angefündigt. 

$. 75. Das Recht, Borlefungen bei der akademiſchen Lehrans 
fit zu halten, Haben die bei derfelben angeftellten 1) orbentliden 

tofefforen, 2) KHonorars Profefforen, 3) aufferordbentlihen Profeſ⸗ 
foren, apefsatbogenten, nach vorgängiger Habilitirung ($. 26., 27., 

. . 7) . 

$. 76. Die Vorlefungen zu hören find berechtigt: U) alle dies 
jenigen, welche bei der Fe immatrifulirt find, 2) die Eleven der 

 mebizinifchs chirurgifchen Lehranftalt in Muͤnſter. Die legteren Eins 
nen jedoch nur die Vorlefungen der philofophifchen Kakultät befuchen, 
und müflen zu dem Ende eine fchriftliche Erlaubnig des Direktors 
der medizinifchs hirurgifchen Lehranitalt beibringen. 

. 77. Dffiziere und Staatsdiener jedes Ranges, fo wie angefef; 
fene Bürger von anerkannt qualifizirter Bildung koͤnnen, als hospites, 
nach dem Ermeſſen jedes Dozenten zu ben Vorleſungen zugelaffen werben. 

. 
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6. 78. Die Vorleſungen des Winterhalbſahres beginnen am 
15. Dftober, und mähren bis zum 15. Der. Das Chriftfeft verur⸗ 
facht Stägige Ferien, und die Faſtnacht Stägige. Die Vorlefungen 
des Sommerhalbjahres beginnen am 15. April, und währen bis zum 
15. September. Syn den feltenen Fallen, wo das Ofterfeft nach dem 
15. Aprit fallt, ift der Anfang der Borlefungen für das Sommerhalds 
jahr auf den 23. April zu feßen. Wenn der Anfang biefer Vorleſun⸗ 
gen mit dem 15. April eintritt, fo finden wegen bes Pfingfifeftes 
Stägige, fonft aber nur Ztaͤgige Ferien Statt. Die Herbfiferien 
dauern vom. 15. September bis 15. Dftober, und die Ofterferien vom 
15. März bis 15. April. 

$. 79. Auffee dem Senat ($ 17.) bat der Kurator ſowohl, 
wie der Rektor der akademiſchen Lehranftale mit allem Ernft bar; 
über zu wachen, daß die Vorlefungen, infonderheit die Öffentlichen, 
pünftlih mit dem anberaumten Tage beginnen, und nicht vgr dem 
Eintritt der Ferien gefchloffen werden. Ein Profiffor, der fich bierin 
einer Bernachläffigung fchuldig macht, zahlt für jede verfäumte Stunde 
einer öffentlich von ihm zu haltenden Borlefung Einen Thaler in 
Kourant an die Bibliothek, und wird zu biefer Zahlung von dem 
Rektor angehalten. 

. 80. Des Sonntags, desgleichen an den Nachmittagen bes 
Sonnabends, an den gebotenen Fefttagen der Fatholifchen Kirche, am 
Tage des großen Bittaanges und am Geburtstage des Landesheren 
wird nicht gelefen. Letzterer wird durch die Preisvertheilungen ($. 37. 
46.) und durch eine lateinifche Rede bei der Anftalt gefeiert. Die 
Haltung der ebengedachten Rede foll den ordentlichen und aufferors 
dentlichen Profefforen beider Fafultäten nach einer näher zu beftims 
menden Reibefolge obliegen. | 

6. 81. Das Verzeichnig der Vorlefungen, welches der Rektor 
aus den von den Dekanen zufammengeftellten Angaben fämmtlicher 
Lehrer ($. 23.) ordnen, und deffen Herausgabe derfelbe beforgen muß 
($. 11.), wird jedesmal zwei Wochen vor dem gefeßlichen Schiuffe 
des laufenden Halbjahres unter Authorität des Rektors und Senats 
Öffentlich befannt gemacht, Sechs Wochen vor diefem Termin wird 
ein Dupflifat des zum Drud beftimmten Manuffripts des Verzeich: 
niffes durch den Kurator Unferm Minifterinm der geiftlihen und 
Unterrichts: Angelegenheiten zur Genehmigung eingereicht. 

Siebenter Abſchnitt. Bon den Unterbeamten der afades 
mifchen Lehranftalt. 

$. 82. LUnterbeamte der afademifchen Lehranftalt find: 1) der 
Sekretär, 2) der Pedell. 

$. 83. Der Sekretär wird von dem Rektor und Senate vors 
gefchlagen und von Unſerm Minifterium der geiftlihen und Unter 
richts: Angelegenheiten beftätigt. Er Eontrafignirt alle, im Namen des 
Rektors und des Senats, mie auch der Fafultäten auszuftellende 
Zeugniffe, beforgt die Siegelung derjelben und überhaupt alle Kanz⸗ 
lei: und RegiftracursSefchäfte. Aufferdem liegen ihm die in dem Vor⸗ 
fiehenden ($$. 32. 52. 61.) fchon erwähnten Dienflleiftungen, in: 
fonderheit aber unter fpezieller Aufficht des Rektors ($. 11.) die ord⸗ 
nungsmäßige Bewahrung aller Urkunden und Akten der Anitalt ob. 

. 84. Der Sekretär har die Verpflichtung, fämmtliche Honorar 
und Gebühren von den betreffenden Perfonen einzufordern, und ‘ 
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die reſp. Empfänger abzuführen, und dem Rektor und Senat am 
Schluffe eines jeden Jahres Rechnung zu legen. 

$. 85. Der Sekretär bezieht auffer feinem etatsmäßigen Ge: 
halte die oben angegebenen Gebühren ($. 30. 32. 54. 55. 63. 69. 70.). 

$. 86. Der Sekretär hat den Kurator, den Rektor und Senat, 
fo wie den Richter, als feine naͤchſten Vorgeſetzten anzufehen, und 
ihnen allen dienftlihen Gehorſam zu leiften. 

$. 87. Der Pedell wird vom Rektor und Senat mit Genehmi— 
gung des Kurators beftelle. Er ift —A alle Auftraͤge 
ihm in Angelegenheiten der akademiſchen Lehranſtalt von dem Kurator: 
dem Reftor, den Defanen, dem Richter oder dem Sekretär gegeben 
werden, pünktlich und gewiffenhaft zu vollziehen. 

Achter Abſchnitt. Bon den Inſtituten, Sammlungen und 
200 Sonde der afademifchen Lehranftalt. 

6.88. Alle öffentlihe, in Möünfter befindliche wiffenfchaftliche 
Inſtitute und Sammlungen find zugleich zur Belehrung der Studi: 
senden bei der afademifchen Lehranftalt beftimmt. 

$. 89. Dahin gehören: 1) die Pautinifhe Bibliothek, 2) der 
botanifhe Garten, 3) die mathematifchen, phyſikaliſchen und chemi; 
foen Apparate, 4) die mineralogifche und zoologifche Sammlung. — 

eber die Benutzung und Verwaltung diefer Sinftitute und Samm— 
lungen wird Unſer Minifterium der geiftlichen und Unterrichts: Ange: 
legenheiten befondere Reglements erlaffen, deren genaue Befolgung 
Jedem, den es angeht, hierdurch zur Pflicht gemacht wird. 

$. MO. Die Befoldungen der Lehrer und Beamten, und über 
haupt alle für die afademifche Lehranftalt zu beftreitenden Ausgaben, 
werden aus den Einkünften des dazu ausgefeßten ($. 3.) Studien: 
fonds in Münfter genommen. 

Indem Wir durch vorftehende Statuten die Verfaffung Unferer 
afademifchen Lehranftale in Münfter feftfegen, befehlen Wir den dabei 
beteiligten Behörden und: Perfonen, fih überall danach zu richten, 
und geben Unferm Minifterium der geiftlichen und Unterrichts:Angeles 
genheiten auf, die Befolgung derfelben in jeder Hinficht aufrecht zu 
erhalten, und die zur weiteren Ausführung und Vollſtrekkung biefer 
Statuten erforderlichen Sinftruktionen, NReglements und Beſtimmun— 
gen zn erlaflen. — Deß zu Urfund haben Wir diefe Statuten höchft 
e a: vollzogen und Unſer Känigliches größeres Inſiegel daran 

ngen laſſen. 
So gefchehen und gegeben zu Berlin, am 12. November im 

Jahre 1832. 
Sriedbrih Wilhelm. 

7. Reftript an die König. wiffenfhaftlihe Prüfungs 
Kommiffion zu Münfter, daß der alleinige Befuh der 

Akademie zu Münfter für diejenigen nicht genüge, 
welche fih dem höheren Lehrfahe widmen. 

Bom 27. Auguft 1833, 

Das Mintfterium eröffnet der Koͤnigl. wiffenfchaftlichen Pruͤfungs⸗ 
tommiffion auf den Beriht vom 17. Juni d. J., betreffend die Stu 
birenden ber dortigen Akademie, die ſich dem Lehrfache der Gymnaſien 
widmen wollen, Folgendes. Sim $. 66. der für die dortige akademi⸗ 
fche Lehranftalt erlaffenen Staruten iſt feftgefeßt, daß denjenigen Stus 

welche | 
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birenden, welche fich dem höheren Lehrfache bei den Gymnaſien wib⸗ 
men, und zu dem Ende die dortige akademiſche Lehranftalt beziehen 
wollen, die Zeit ihres Aufenthalts zwar angerechnet, fie aber in jedem 
Salle gehalten ſeyn follen, auffer der auf der dortigen afademifchen 
Lehranftalt zugebrachten Zeit, noch zwei Jahre hindurch eine vollſtaͤn⸗ 
dige Univerfität zu beſuchen. Da fpäterhin Allechöchften Orts der 
Beſuch auswärtiger Univerfitäten den inländifchen Studirenden vers 
boten worden ift, fo leidet die obige flatutarifche Beftimmung für jetzt 
nur auf die inlänbifchen Yniverfitäten Anwendung. Streng genoms 
men, gilt die fragliche Beftimmung im $. 66. der Statuten auch ſchon 
für Diejenigen, die vor der VBollziehung der Statuten fich auf der dors 
tigen Lehranftale für das höhere Schulfach vorbereitet und ihre trien- 
nium ganz oder theilweife vollendet haben. Das Miinifterium tft aber 
nicht abgeneigt, diejenigen, die zu Michaelis d. J. ihr triennium aca- 
demicum auf der dortigen akademiſchen Lehranftalt vollendet haben, 
und feine Mittel befigen, um noch eine vollftändige Univerfität zu bes 
fuchen, nach Befinden der LUmftände, von ber ihnen in Folge der Bes 
ftiimmang im $.66. der Statuten obliegenden Verpflichtung ausnahmes 
weife zu dispenfiren, wenn fie ſich mit ihrem desfallfigen Geſuche, 
unter Einreihung ihrer Zeugniffe, an das Minifterium wenden. Wenn 
die Koͤnigl. miffenfchaftlihe Prüfungstommiffion ferner darauf ans 
tragt, für diejenigen Studirenden, welche fi) dem höheren Lehrfache 
bei den Gymnaſien widmen, das gefeßliche triennium in ein quadrien- 
nium academicum auszudehnen, fo kann das Minifterium, da naments 
lich fchon die Verpflichtung des Probejahres befteht, und aus andern 
erheblichen Gründen diefem Antrage nicht willfahren. 

Berlin, den 27. Auguft 1833. 

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten. 

b. Das Lyceum Hosianum zu Braunsberg. 

1. Nachricht Über die Stiftung H. 
Nicolai Sanderi de origine ac progressu schismatis anglicani Libri 

tres, accessit vita Stanislai Hosii auctore Stanisl, Rescio. Ge- 
dani, 1698. 8, | 

Das Ermland, genau die vier landräthlichen Kreife des Regierungss 
Bezirks Königsberg: Braunsberg, Heilsberg, Roͤſſel und Allenftein ents 
haltend, bat überhaupt 142575 Einwohner, naͤmlich 131344 katholiſche 
und 10438 evangelifche, 43 Mennoniten und 750 Juden, Noch vor 
zwanzig Sjahren war Feine evangelifche Kirche und fein evangelifches 
Pfarrſyſtem im ganzen Ermland irgend felbfiftändig organifirt. Erſt 
nach den Feldzügen feßten fi) auch dort mehr Evangelifche an, und fo 
find nad) und nach durch unmittelbare Beroilligung des Könige Mas. 
jeftät 12 evangelifche Kirchen erbaut und eingerichtet. Alle diefe evans 

geliſchen Pfarrfpfteme zählen aber auch in dieſem Augenblicke nicht mehr 
als 10,438 Evangelifhe; — es iſt der vierzehnte Theil der Bevoͤlke⸗ 
rung, für welche die Einrichtung diefer Pfarrſyſteme, lediglich durch 
Königliche Gnade bewirkt, eine unendliche Wohlthat if. — Die Bes 
völferung des Ermlandes tft übrigens fortbauernd vorberrfchend Fathor 
liſch — 131,344 von 142,575. — Für diefe Eatholifche Bevölkerung. ift 

) W. Dieterii a. a. D. Seite 88 u. f. 
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ein nicht unbebeutender Clerus nothwendig, und die wichtigfte höhere 
Bildungsanftalt für die katholiſchen Seiftlichen des Ermlandes, — für 
dieſe wefentlih und hauptjächlich beftimmt — ift das Lyceum Hosia- 
num in Braunsberg. — Es ift errichtet und führt feinen Namen vom 
Biſchof Stanislaus.Hofius. Diefer war 1504 in Krafau geboren; — 
fein Vater, Urih Hoſius, war im Dienfte Königs Siegismund, und 
ward von dieſem nah Wilna zur Adminiftration Koͤniglicher Güter 
gefandt. Der Sohn Stanislaus erhielt dort feine erfte Bildung, und 
zeichnete fi) fchon in den früheften Jahren durch rafches DBegreifen 
und fchnelfe Entwicelung, und durd große Frömmigkeit nach fireng 
katholiſchem Lehrbegriff vor feinen Mitfehälern aus. — Er ging dems 
naͤchſt nach Italien, ward in Bologna Doctor, und fehrte von da nad) 
Polen zuräcd, woſelbſt ihn König Stegismund mit Vertrauen empfing, 
und Anfangs zu Sefchäften in der Kanzlei besangog. Er befuchte in 

n > diefem Amte feinen achtzigjährigen Vater i iina, ward dann Kar 
nonifus in Krafau, demnaͤchſt Bifhof in Kulm, und darauf Bifchof 
in Ermland. Groß war der Ruhm, den er fehon früh in der katho— 
lichen Thriftenheit errungen hatte. Man nannte ihn die Säule, die 
Burg der Katholifen. Er war ein heftiger Gegner Luthers, der ihn 
in Streitfchriften feinerfeitS Antichristi legatum, Episcopum Helsper- 
gensem, seu. Varmiensem, der in der Hölle warm bleiben werde, 
nannte; wogegen der fanftere Melanchton von dem Biſchof Hoſius zu 
lagen pflegte: Qui si Papista non esset, primus omnium Doctorum 
oc saeculo esset. — Hoſius ward zum Kardinal ernannt, als das 

tridentinifche Concil zufammengerufen werden follte, "und vom Papſt 
Pius IV. als KarbinalsLegat auf das Eoneil gefandt. Hier war er 
auf dag Aeufferfte thätig; und wohl erfennend, daß ber. Fatholifchen 
Kirche weſentlich nur durch Bildung tüchtiger Geiftlichen geholfen wer: 
den fünne, wirkte er felbft dahin mit, dag in der dreiundzwanzigften 
©ißuyg de confirmatione Kap. XVII, des tridentinifchen Koncils bes 
fhloffen ward, in jedem Bisthum geiftfiche Bildungsanftalten, Semi 
narien zu errichten, in denen Knaben, namentlich armer Eitern, wenn 
fie talentvoll feyen (jedoch ohne reichere auszufchließen), vom zwölften 
Jahre an aufgenommen, fchon von diefer Zeit an zum geiftlichen Stande 
erangebildet würden, und nach Vollendung der Schule auch die hör 
ere wifienfchaftliche Bildung zu Geiſtlichen der Fatholifchen Kirche ers 
ielten. Diefer Beſtimmung gemäß errichtete Bifchof Hoſius, als er 

nah Ermland 1564 zurückkehrte, mit Hülfe der Sjefuiten, die er fofort 
ins Land rief, aus kirchlichen Gütern der Stadt Elbing, die zum grös 
feften Toelte evangeliſch geworden war, das noch heute nach ihm bes 
nannte Collegium Hosianum, Es war nach der erften Urkunde vom 
30. Dftober 1565 beftimme zur Unterhaltung von zwanzig Sjefuiten, 
deren mehrere das Lehramt verrichteten, und vier und zwanzig Alums 
nen. — Aus diefen und den dazu gehörigen Bildungsanftalten entwik— 
£elte fih nach und nad) ein Gymnaſium; — das Lyceum Hosianum, 
d. 5. eine Eatholifchscheologifche Fakultät — ein Priefterfeminar. — 
Diefe Inſtitute wurden vorgefunden, als das Ermiand 1773 preuflifch 
ward. Die Anftalten blieben mit ihren geringen Mitteln, ohne Ers 
bebliches zu leiften, fiehen bis 1807. Als aber um diefe Zeit die Frans 
ofen das Land uͤberſchwemmten, wurden die Gebäude der Inſtitute 
größtentheiie zerftört, die Grundſtuͤcke derfelben vermwüftet, die baaren 

apitalien und gefomerthen Papiere fortgenommen. — Das Fatholifche 
Zymnaſium in Braunsberg ward aber fchon 1810 nad einem größe: 




